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I 
GRUNDLEGUNG  ZUR  META, 

PHYSIK  DER  SITTEN 





VORREDE 

DIE  alte  griechische  Philosophie  teilte  sich  in  drei 

Wissenschaften  ab:  Die  Physik,  die  Ethik  und  die 

Logik.  Diese  Einteilung  ist  der  Natur  der  Sache 

vollkommen  angemessen,  und  man  hat  an  ihr  nichts  zu 

verbessern,  als  etwa  nur  das  Prinzip  derselben  hinzu  zu 

tun,  um  sich  auf  solche  Art  teils  ihrer  Vollständigkeit 

zu  versichern,  teils  die  notwendigen  Unterabteilungen 

richtig  bestimmen  zu  können. 
Alle  Vernunfterkenntnis  ist  entweder  material  und  be- 

trachtet irgend  ein  Objekt;  oder  formal  und  beschäftigt 
sich  bloß  mit  der  Form  des  Verstandes  und  der  Vernunft 

selbst  und  den  allgemeinen  Regeln  des  Denkens  über- 

haupt ohne  Unterschied  der  Objekte.  Die  formale  Philo- 
sophie heißt  Logik,  die  materiale  aber,  welche  es  mit 

bestimmten  Gegenständen  und  den  Gesetzen  zu  tun  hat, 
denen  sie  unterworfen  sind,  ist  wiederum  zwiefach. 

Denn  diese  Gesetze  sind  entweder  Gesetze  der  Natur, 
oder  der  Freiheit.  Die  Wissenschaft  von  der  ersten 

heißt  Physik,  die  der  andern  ist  Ethik;  jene  wird  auch 
Naturlehre,  diese  Sittenlehre  genannt. 

Die  Logik  kann  keinen  empirischen  Teil  haben,  d.  i.  einen 
solchen,  da  die  allgemeinen  und  notwendigen  Gesetze 

des  Denkens  auf  Gründen  beruhten,  die  von  der  Erfah- 
rung hergenommen  wären;  denn  sonst  wäre  sie  nicht 

Logik,  d.  i.  ein  Kanon  für  den  Verstand  oder  die  Ver- 
nunft, der  bei  allem  Denken  gilt  und  demonstriert  wer- 

den muß.  Dagegen  können  sowohl  die  natürliche,  als 
sittliche  Weltweisheit  jede  ihren  empirischen  Teil  haben, 

weil  jene  der  Natur  als  einem  Gegenstande  der  Erfah- 
rung, diese  aber  dem  Willen  des  Menschen,  so  fern  er 

durch  die  Natur  affiziert  wird,  ihre  Gesetze  bestimmen 

muß,  die  erstem  zwar  als  Gesetze,  nach  denen  alles  ge- 
schieht, die  zweiten  als  solche,  nach  denen  alles  gesche- 

hen soll,  aber  doch  auch  mit  Erwägung  der  Bedingun- 
gen, unter  denen  es  öfters  nicht  geschieht. 

Man  kann  alle  Philosophie,  so  fern  sie  sich  auf  Gründe 

der  Erfahrung  fußt,  empirische,  die  aber,  so  lediglich  aus 

Prinzipien  a  priori  ihre  Lehren  vorträgt,  reine  Philoso- 
phie nennen.  Die  letztere,  wenn  sie  bloß  formal  ist,  heißt 
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Logik)  ist  sie  aber  auf  bestimmte  Gegenstände  des  Ver- 
standes eingeschränkt,  so  heißt  sie  Metaphysik. 

Auf  solche  Weise  entspringt  die  Idee  einer  zwiefachen 
Metaphysik,  einer  Metaphysik  der  Natur  und  einer  Meta- 

physik der  Sitten.  Die  Physik  wird  also  ihren  empiri- 
schen, aber  auch  einen  rationalen  Teil  haben;  die  Ethik 

gleichfalls,  wiewohl  hier  der  empirische  Teil  besonders 
praktische  Anthropologie,  der  rationale  aber  eigentlich 
Moral  heißen  könnte. 

Alle  Gewerbe,  Handwerke  und  Künste  haben  durch  die 
Verteilung  der  Arbeiten  gewonnen,  da  nämlich  nicht 
einer  alles  macht,  sondern  jeder  sich  auf  gewisse  Arbeit, 
die  sich  ihrer  Behandlungsweise  nach  von  andern  merk- 

lich unterscheidet,  einschränkt,  um  sie  in  der  größten 
Vollkommenheit  und  mit  mehrerer  Leichtigkeit  leisten 
zu  können.  Wo  die  Arbeiten  so  nicht  unterschieden  und 

verteilt  werden,  wo  jeder  ein  Tausendkünstler  ist,  da 
liegen  die  Gewerbe  noch  in  der  größten  Barbarei.  Aber 

ob  dieses  zwar  für  sich  ein  der  Erwägung  nicht  unwür- 
diges Objekt  wäre,  zu  fragen:  ob  die  reine  Philosophie  in 

allen  ihren  Teilen  nicht  ihren  besondern  Mann  erheische, 

und  es  um  das  Ganze  des  gelehrten  Gewerbes  nicht  bes- 
ser stehen  würde,  wenn  die,  so  das  Empirische  mit  dem 

Rationalen  dem  Geschmacke  des  Publikums  gemäß  nach 
allerlei  ihnen  selbst  unbekannten  Verhältnissen  gemischt 
zu  verkaufen  gewohnt  sind,  die  sich  Selbstdenker,  andere 
aber,  die  den  bloß  rationalen  Teil  zubereiten,  Grübler 
nennen,  gewarnt  würden,  nicht  zwei  Geschäfte  zugleich 

zu  treiben,  die  in  der  Art,  sie  zu  behandeln,  gar  sehr  ver- 
schieden sind,  zu  deren  jedem  vielleicht  ein  besonderes 

Talent  erfordert  wird,  und  deren  Verbindung  in  einer 
Person  nur  Stümper  hervorbringt:  so  frage  ich  hier  doch 
nur,  ob  nicht  die  Natur  der  Wissenschaft  es  erfordere, 

den  empirischen  von  dem  rationalen  Teil  jederzeit  sorg- 
fältig abzusondern  und  vor  der  eigentlichen  (empiri- 
schen) Physik  eine  Metaphysik  der  Natur,  vor  der  prak- 
tischen Anthropologie  aber  eine  Metaphysik  der  Sitten 

voranzuschicken,  die  von  allem'  Empirischen  sorgfältig 
gesäubert  sein  müßten,  um  zu  wissen,  wie  viel  reine  Ver- 
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nunft  in  beiden  Fällen  leisten  könne,  und  aus  welchen 
Quellen  sie  selbst  diese  ihre  Belehrung  a  priori  schöpfe, 

es  mag  übrigens  das  letztere  Geschäfte  von  allen  Sitten- 
lehrern (deren  Name  Legion  heißt)  oder  nur  von  einigen, 

die  Beruf  dazu  fühlen,  getrieben  werden. 

Da  meine  Absicht  hier  eigentlich  auf  die  sittliche  Welt- 
weisheit gerichtet  ist,  so  schränke  ich  die  vorgelegte 

Frage  nur  darauf  ein:  ob  man  nicht  meine,  daß  es  von 

der  äußersten  Notwendigkeit  sei,  einmal  eine  reine  Mo- 
ralphilosophie zu  bearbeiten,  die  von  allem,  was  nur 

empirisch  sein  mag  und  zur  Anthropologie  gehört,  völlig 
gesäubert  wäre;  denn  daß  es  eine  solche  geben  müsse, 
leuchtet  von  selbst  aus  der  gemeinen  Idee  der  Pflicht 

und  der  sittlichen  Gesetze  ein.  Jedermann  muß  einge- 
stehen, daß  ein  Gesetz,  wenn  es  moralisch,  d.  i.  als  Grund 

einer  Verbindlichkeit,  gelten  soll,  absolute  Notwendig- 
keit bei  sich  führen  müsse;  daß  das  Gebot:  du  sollst  nicht 

lügen,  nicht  etwa  bloß  für  Menschen  gelte,  andere  ver- 
nünftige Wesen  sich  aber  daran  nicht  zu  kehren  hätten, 

und  so  alle  übrige  eigentliche  Sittengesetze;  daß  mithin 
der  Grund  der  Verbindlichkeit  hier  nicht  in  der  Natur 

des  Menschen,  oder  den  Umständen  in  der  Welt,  darin 
er  gesetzt  ist,  gesucht  werden  müsse,  sondern  a  priori 
lediglich  in  Begriffen  der  reinen  Vernunft,  und  daß  jede 
andere  Vorschrift,  die  sich  auf  Prinzipien  der  bloßen 
Erfahrung  gründet,  und  sogar  eine  in  gewissem  Betracht 
allgemeine  Vorschrift,  so  fern  sie  sich  dem  mindesten 
Teile,  vielleicht  nur  einem  Bewegungsgrunde  nach  auf 
empirische  Gründe  stützt,  zwar  eine  praktische  Regel, 
niemals  aber  ein  moralisches  Gesetz  heißen  kann. 
Also  unterscheiden  sich  die  moralischen  Gesetze  samt 

ihren  Prinzipien  unter  allem  praktischen  Erkenntnisse 
von  allem  übrigen,  darin  irgend  etwas  Empirisches  ist, 
nicht  allein  wesentlich,  sondern  alle  Moralphilosophie 

beruht  gänzlich  auf  ihrem  reinen  Teil,  und  auf  den  Men- 
schen angewandt,  entlehnt  sie  nicht  das  mindeste  von 

der  Kenntnis  desselben  (Anthropologie),  sondern  gibt 

ihm,  als  vernünftigem  Wesen,  Gesetze  a  priori,  die  frei- 
lich noch  durch  Erfahrung  geschärfte  Urteilskraft  er- 
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fordern,  um  teils  zu  unterscheiden,  in  welchen  Fällen 
sie  ihre  Anwendung  haben,  teils  ihnen  Eingang  in  den 
Willen  des  Menschen  und  Nachdruck  zur  Ausübung  zu 
verschaffen,  da  dieser,  als  selbst  mit  so  viel  Neigungen 
affiziert,  der  Idee  einer  praktischen  reinen  Vernunft  zwar 
fähig,  aber  nicht  so  leicht  vermögend  ist,  sie  in  seinem 
Lebenswandel  in  concreto  wirksam  zu  machen. 

Eine  Metaphysik  der  Sitten  ist  also  unentbehrlich  not- 
wendig, nicht  bloß  aus  einem  Bewegungsgrunde  der 

Spekulation,  um  die  Quelle  der  a  priori  in  unserer  Ver- 
nunft liegenden  praktischen  Grundsätze  zu  erforschen, 

sondern  weil  die  Sitten  selber  allerlei  Verderbnis  unter- 
worfen bleiben,  so  lange  jener  Leitfaden  und  oberste 

Norm  ihrer  richtigen  Beurteilung  fehlt.  Denn  bei  dem, 
was  moralisch  gut  sein  soll,  ist  es  nicht  genug,  daß  es 
dem  sittlichen  Gesetze  gemäß  sei,  sondern  es  muß  auch 

um  desselben  willen  geschehen;  widrigenfalls  ist  jene  Ge- 
mäßheit nur  sehr  zufällig  und  mißlich,  weil  der  unsitt- 

liche Grund  zwar  dann  und  wann  gesetzmäßige,  mehr- 
mals aber  gesetzwidrige  Handlungen  hervorbringen  wird. 

Nun  ist  aber  das  sittliche  Gesetz  in  seiner  Reinigkeit 
und  Ächtheit  (woran  eben  im  Praktischen  am  meisten 

gelegen  ist)  nirgend  anders,  als  in  einer  reinen  Philo- 
sophie zu  suchen,  also  muß  diese  (Metaphysik)  voran- 
gehen, und  ohne  sie  kann  es  überall  keine  Moralphiloso- 

phie geben;  selbst  verdient  diejenige,  welche  jene  reine 
Prinzipien  unter  die  empirischen  mischt,  den  Namen 
einer  Philosophie  nicht  (denn  dadurch  unterscheidet 
diese  sich  eben  von  der  gemeinen  Vernunfterkenntnis, 

daß  sie,  was  diese  nur  vermengt  begreift,  in  abgesonder- 
ter Wissenschaft  vorträgt),  viel  weniger  einer  Moral- 

philosophie, weil  sie  eben  durch  diese  Vermengung  sogar 
der  Reinigkeit  der  Sitten  selbst  Abbruch  tut  und  ihrem 
eigenen  Zwecke  zuwider  verfährt. 

Man  denke  doch  ja  nicht,  daß  man  das,  was  hier  gefor- 
dert wird,  schon  an  der  Propädeutik  des  berühmten 

Wolff  vor  seiner  Moralphilosophie,  nämlich  der  von  ihm 
so  genannten  allgemeinen  praktischen  Weltweisheit,  habe, 

und  hier  also  nicht  eben  ein  ganz  neues  Feld  einzuschla- 
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gen  sei.  Eben  darum,  weil  sie  eine  allgemeine  praktische 
Weltweisheit  sein  sollte,  hat  sie  keinen  Willen  von  irgend 
einer  besondern  Art,  etwa  einen  solchen,  der  ohne  alle 
empirische  Bewegungsgründe,  völlig  aus  Prinzipien  a 
priori,  bestimmt  werde,  und  den  man  einen  reinen  Willen 

nennen  könnte,  sondern  das  Wollen  überhaupt  in  Be- 
trachtung gezogen  mit  allen  Handlungen  und  Bedingun- 

gen, die  ihm  in  dieser  allgemeinen  Bedeutung  zukom- 
men, und  dadurch  unterscheidet  sie  sich  von  einer  Meta- 

physik der  Sitten,  eben  so  wie  die  allgemeine  Logik  von 
der  Transszendentalphilosophie,  von  denen  die  erstere 
die  Handlungen  und  Regeln  des  Denkens  überhaupt, 
diese  aber  bloß  die  besondern  Handlungen  und  Regeln 

des  reinen  Denkens,  d.  i.  desjenigen,  wodurch  Gegen- 
stände völlig  a  priori  erkannt  werden,  vorträgt.  Denn 

die  Metaphysik  der  Sitten  soll  die  Idee  und  die  Prinzi- 
pien eines  möglichen  reinen  Willens  untersuchen  und 

nicht  die  Handlungen  und  Bedingungen  des  menschli- 
chen Wollens  überhaupt,  welche  größtenteils  aus  der 

Psychologie  geschöpft  werden.  Daß  in  der  allgemeinen 
praktischen  Weltweisheit  (wiewohl  wider  alle  Befugnis) 
auch  von  moralischen  Gesetzen  und  Pflicht  geredet  wird, 
macht  keinen  Einwurf  wider  meine  Behauptung  aus. 
Denn  die  Verfasser  jener  Wissenschaft  bleiben  ihrer  Idee 
von  derselben  auch  hierin  treu;  sie  unterscheiden  nicht 
die  Bewegungsgründe,  die  als  solche  völlig  a  priori  bloß 
durch  Vernunft  vorgestellt  werden  und  eigentlich  mora- 

lisch sind,  von  den  empirischen,  die  der  Verstand  bloß 

durch  Vergleichung  der  Erfahrungen  zu  allgemeinen  Be- 
griffen erhebt,  sondern  betrachten  sie,  ohne  auf  den  Un- 

terschied ihrer  Quellen  zu  achten,  nur  nach  der  größeren 
oder  kleineren  Summe  derselben  (indem  sie  alle  als 
gleichartig  angesehen  werden)  und  machen  sich  dadurch 
ihren  Begriff  von  Verbindlichkeit,  der  freilich  nichts  we- 

niger als  moralisch,  aber  doch  so  beschaffen  ist,  als  es  in 
einer  Philosophie,  die  über  den  Ursprung  aller  möglichen 
praktischen  Begriffe,  ob  sie  auch  a  priori  oder  bloß  a 
posteriori  stattfinden,  gar  nicht  urteilt,  nur  verlangt 
werden  kann. 
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Im  Vorsatze  nun,  eine  Metaphysik  der  Sitten  dereinst 
zu  liefern,  lasse  ich  diese  Grundlegung  vorangehen. 
Zwar  gibt  es  eigentlich  keine  andere  Grundlage  dersel- 

ben, als  die  Kritik  einer  reinen  praktischen  Vernunft,  so 
wie  zur  Metaphysik  die  schon  gelieferte  Kritik  der  reinen 
spekulativen  Vernunft.  Allein  teils  ist  jene  nicht  von 

so  äußerster  Notwendigkeit  als  diese,  weil  die  mensch- 
liche Vernunft  im  Moralischen  selbst  beim  gemeinsten 

Verstände  leicht  zu  großer  Richtigkeit  und  Ausführlich- 
keit gebracht  werden  kann,  da  sie  hingegen  im  theoreti- 

schen, aber  reinen  Gebrauch  ganz  und  gar  dialektisch 
ist:  teils  erfordere  ich  zur  Kritik  einer  reinen  praktischen 
Vernunft,  daß,  wenn  sie  vollendet  sein  soll,  ihre  Einheit 

mit  der  spekulativen  in  einem  gemeinschaftlichen  Prin- 
zip zugleich  müsse  dargestellt  werden  können,  weil  es 

doch  am  Ende  nur  eine  und  dieselbe  Vernunft  sein  kann, 
die  bloß  in  der  Anwendung  unterschieden  sein  muß.  Zu 
einer  solchen  Vollständigkeit  konnte  ich  es  aber  hier 

noch  nicht  bringen,  ohne  Betrachtungen  von  ganz  an- 
derer Art  herbeizuziehen  und  den  Leser  zu  verwirren. 

Um  deswillen  habe  ich  mich  statt  der  Benennung  einer 
Kritik  der  reinen  praktischen  Vernunft  der  von  einer 
Grundlegung  zur  Metaphysik  der  Sitten  bedient. 

Weil  aber  drittens  auch  eine  Metaphysik  der  Sitten  un- 
geachtet des  abschreckenden  Titels  dennoch  eines  großen 

Grades  der  Popularität  und  Angemessenheit  zum  gemei- 
nen Verstände  fähig  ist,  so  finde  ich  für  nützlich,  diese 

Vorarbeitung  der  Grundlage  davon  abzusondern,  um 
das  Subtile,  was  darin  unvermeidlich  ist,  künftig  nicht 
faßlichem  Lehren  beifügen  zu  dürfen. 
Gegenwärtige  Grundlegung  ist  aber  nichts  mehr,  als  die 
Aufsuchung  und  Festsetzung  des  obersten  Prinzips  der 
Moralität,  welche  allein.ein  in  seiner  Absicht  ganzes  und 

von  aller  anderen  sittlichen  Untersuchung  abzusondern- 
des Geschäfte  ausmacht.  Zwar  würden  meine  Behaup- 

tungen über  diese  wichtige  und  bisher  bei  weitem  noch 

nicht  zur  Genugtuung  erörterte  Hauptfrage  durch  An- 
wendung desselben  Prinzips  auf  das  ganze  System  viel 

Licht  und  durch  die  Zulänglichkeit,  die  es  allenthalben 
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blicken  läßt,  großeBestätigung  erhalten:  allein  ich  mußte 

-nich  dieses  Vorteils  begeben,  der  auch  im  Grunde  mehr 
eigenliebig,  als  gemeinnützig  sein  würde,  weil  die  Leich- 

tigkeit im  Gebrauche  und  die  scheinbare  Zulänglichkeit 
eines  Prinzips  keinen  ganz  sicheren  Beweis  von  der  Rieh 
tgkeit  desselben  abgibt,  vielmehr  eine  gewisse  Partei 
lichkeit  erweckt,  es  nicht  für  sich  selbst,  ohne  alle  Rück- 

sicht auf  die  Folge,  nach  aller  Strenge  zu  untersuchen 
und  zu  wägen. 
Ich  habe  meine  Methode  in  dieser  Schrift  so  genommen, 
wie  ich  glaube,  daß  sie  die  schicklichste  sei,  wenn  man 

vom  gemeinen  Erkenntnisse  zur  Bestimmung  des  ober- 
sten Prinzips  desselben  analytisch  und  wiederum  zurück 

von  der  Prüfung  dieses  Prinzips  und  den  Quellen  des- 
selben zur  gemeinen  Erkenntnis,  darin  sein  Gebrauch 

angetroffen  wird,  synthetisch  den  Weg  nehmen  will. 
Die  Einteilung  ist  daher  so  ausgefallen: 

1.  Erster  Abschnitt:  Übergang  von  der  gemeinen  sitt- 
lichen Vernunfterkenntnis  zur  philosophischen. 

2.  Zweiter  Abschnitt:  Übergang  von  der  populären 
Moralphilosophie  zur  Metaphysik  der  Sitten. 

3.  Dritter  Abschnitt:  Letzter  Schritt  von  der  Metaphy- 
sik der  Sitten  zur  Kritik  der  reinen  praktischen 

Vernunft. 



ERSTER  ABSCHNITT 

ÜBERGANG  VON  DER  GEMEINEN  SITTLICHEN 
VERNUNFTERKENNTNIS  ZUR  PHILOSOPHI- 

SCHEN 

ES  ist  überall  nichts  in  der  Welt,  ja  überhaupt  auch 
außer  derselben  zu  denken  möglich,  was  ohne  Ein- 

schränkung für  gut  könnte  gehalten  werden,  als  allen 
ein  guter  Wille.  Verstand,  Witz,  Urteilskraft  und  wie 
die  Talente  des  Geistes  sonst  heißen  mögen,  oder  Mut, 

Entschlossenheit,  Beharrlichkeit  im  Vorsatze  als  Eigen- 
schaften des  Temperaments  sind  ohne  Zweifel  in  man- 

cher Absicht  gut  und  wünschenswert;  aber  sie  können 
auch  äußerst  böse  und  schädlich  werden,  wenn  der  Wille, 
der  von  diesen  Naturgaben  Gebrauch  machen  soll  und 
dessen  eigentümliche  Beschaffenheit  darum  Charakter 
heißt,  nicht  gut  ist.  Mit  den  Glücksgaben  ist  es  eben  so 
bewandt.  Macht,  Reichtum,  Ehre,  selbst  Gesundheit 

und  das  ganze  Wohlbefinden  und  Zufriedenheit  mit  sei- 
nem Zustande  unter  dem  Namen  der  Glückseligkeit 

machen  Mut  und  hiedurch  öfters  auch  Übermut,  wo 
nicht  ein  guter  Wille  da  ist,  der  den  Einfluß  derselben 

aufs  Gemüt  und  hiemit  auch  das  ganze  Prinzip  zu  han- 
deln berichtige  und  allgemein-zweckmäßig  mache;  ohne 

zu  erwähnen,  daß  ein  vernünftiger  unparteiischer  Zu- 
schauer sogar  am  Anblicke  eines  ununterbrochenen 

Wohlergehens  eines  Wesens,  das  kein  Zug  eines  reinen 
und  guten  Willens  ziert,  nimmermehr  ein  Wohlgefallen 

haben  kann,  und  so  der  gute  Wille  die  unerläßliche  Be- 
dingung selbst  der  Würdigkeit  glücklich  zu  sein  auszu- 
machen scheint. 

Einige  Eigenschaften  sind  sogar  diesem  guten  Willen 
selbst  beförderlich  und  können  sein  Werk  sehr  erleich- 

tern, haben  aber  dem  ungeachtet  keinen  innern  unbe- 
dingten Wert,  sondern  setzen  immer  noch  einen  guten 

Willen  voraus,  der  die  Hochschätzung,  die  man  übrigens 
mit  Recht  für  sie  trägt,  einschränkt  und  es  nicht  erlaubt, 
sie  für  schlechthin  gut  zu  halten.  Mäßigung  in  Affekten 
und  Leidenschaften,  Selbstbeherrschung  und  nüchterne 
Überlegung  sind  nicht  allein  in  vielerlei  Absicht  gut, 
sondern  scheinen  sogar  einen  Teil  vom  innern  Werte  der 



ERSTER  ABSCHNITT  17 

Person  auszumachen;  allein  es  fehlt  viel  daran,  um  sie 
ohne  Einschränkung  für  gut  zu  erklären  (so  unbedingt 
sie  auch  von  den  Alten  gepriesen  worden).  Denn  ohne 
Grundsätze  eines  guten  Willens  können  sie  höchst  böse 
werden,  und  das  kalte  Blut  eines  Bösewichts  macht  ihn 
nicht  allein  weit  gefährlicher,  sondern  auch  unmittelbar 
in  unsern  Augen  noch  verabscheuungswürdiger,  als  er 
ohne  dieses  dafür  würde  gehalten  werden. 
Der  gute  Wille  ist  nicht  durch  das,  was  er  bewirkt  oder 
ausrichtet,  nicht  durch  seine  Tauglichkeit  zu  Erreichung 
irgend  eines  vorgesetzten  Zweckes,  sondern  allein  durch 

das  Wollen,  d.  i.  an  sich,  gut  und,  für  sich  selbst  betrach- 
tet, ohne  Vergleich  weit  höher  zu  schätzen  als  alles,  was 

durch  ihn  zu  Gunsten  irgend  einer  Neigung,  ja  wenn  man 
will,  der  Summe  aller  Neigungen  nur  immer  zu  Stande 

gebracht  werden  könnte.  Wenn  gleich  durch  eine  be- 
sondere Ungunst  des  Schicksals,  oder  durch  kärgliche 

Ausstattung  einer  stiefmütterlichen  Natur  es  diesem 

Willen  gänzlich  an  Vermögen  fehlte,  seine  Absicht  durch- 
zusetzen; wenn  bei  seiner  größten  Bestrebung  dennoch 

nichts  von  ihm  ausgerichtet  würde,  und  nur  der  gute 
Wille  (freilich  nicht  etwa  als  ein  bloßer  Wunsch,  sondern 

als  die  Aufbietung  aller  Mittel,  so  weit  sie  in  unserer  Ge- 
walt sind)  übrig  bliebe:  so  würde  er  wie  ein  Juwel  doch 

für  sich  selbst  glänzen,  als  etwas,  das  seinen  vollen  Wert 
in  sich  selbst  hat.  Die  Nützlichkeit  oder  Fruchtlosigkeit 
kann  diesem  Werte  weder  etwas  zusetzen,  noch  abneh- 

men. Sie  würde  gleichsam  nur  die  Einfassung  sein,  um 
ihn  im  gemeinen  Verkehr  besser  handhaben  zu  können, 
oder  die  Aufmerksamkeit  derer,  die  noch  nicht  gnug 
Kenner  sind,  auf  sich  zu  ziehen,  nicht  aber  um  ihn  Ken- 

nern zu  empfehlen  und  seinen  Wert  zu  bestimmen. 
Es  liegt  gleichwohl  in  dieser  Idee  von  dem  absoluten 
Werte  des  bloßen  Willens,  ohne  einigen  Nutzen  bei 
Schätzung  desselben  in  Anschlag  zu  bringen,  etwas  so 
Befremdliches,  daß  unerachtet  aller  Einstimmung  selbst 
der  gemeinen  Vernunft  mit  derselben  dennoch  ein  Ver- 

dacht entspringen  muß,  daß  vielleicht  bloß  hochfliegende 
Phantasterei  ingeheim  zum  Grunde  liege,  und  die  Natur 
KANT  V  2 
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in  ihrer  Absicht,  warum  sie  unserm  Willen  Vernunft  zur 

Regiererin  beigelegt  habe,  falsch  verstanden  sein  möge. 
Daher  wollen  wir  diese  Idee  aus  diesem  Gesichtspunkte 
auf  die  Prüfung  stellen. 

In  den  Naturanlagen  eines  organisierten,  d.  i.  zweck- 
mäßig zum  Leben  eingerichteten,  Wesens  nehmen  wir 

es  als  Grundsatz  an,  daß  kein  Werkzeug  zu  irgend  einem 
Zwecke  in  demselben  angetroffen  werde,  als  was  auch 
zu  demselben  das  schicklichste  und  ihm  am  meisten  an- 

gemessen ist.  Wäre  nun  an  einem  Wesen,  das  Vernunft 
und  einen  Willen  hat,  seine  Erhaltung,  sein  Wohlergehen, 
mit  einem  Worte  seine  Glückseligkeit,  der  eigentliche 
Zweck  der  Natur,  so  hätte  sie  ihre  Veranstaltung  dazu 
sehr  schlecht  getroffen,  sich  die  Vernunft  des  Geschöpfs 
zur  Ausrichterin  dieser  ihrer  Absicht  zu  ersehen.  Denn 

alle  Handlungen,  die  es  in  dieser  Absicht  auszuüben  hat, 
und  die  ganze  Regel  seines  Verhaltens  würden  ihm  weit 
genauer  durch  Instinkt  vorgezeichnet  und  jener  Zweck 
weit  sicherer  dadurch  haben  erhalten  werden  können, 
als  es  jemals  durch  Vernunft  geschehen  kann,  und  sollte 

diese  ja  obenein  dem  begünstigten  Geschöpf  erteilt  wor- 
den sein,  so  würde  sie  ihm  nur  dazu  haben  dienen  müs- 
sen, um  über  die  glückliche  Anlage  seiner  Natur  Be- 

trachtungen anzustellen,  sie  zu  bewundern,  sich  ihrer 
zu  erfreuen  und  der  wohltätigen  Ursache  dafür  dankbar 
zu  sein;  nicht  aber,  um  sein  Begehrungsvermögen  jener 
schwachen  und  trüglichen  Leitung  zu  unterwerfen  und 
in  der  Naturabsicht  zu  pfuschen;  mit  einem  Worte,  sie 

würde  verhütet  haben,  daß  Vernunft  nicht  in  prakti- 
schen Gebrauch  ausschlüge  und  die  Vermessenheit  hätte, 

mit  ihren  schwachen  Einsichten  ihr  selbst  den  Entwurf 

der  Glückseligkeit  und  der  Mittel  dazu  zu  gelangen  aus- 
zudenken; die  Natur  würde  nicht  allein  die  Wahl  der 

Zwecke,  sondern  auch  der  Mittel  selbst  übernommen 
und  beide  mit  weiser  Vorsorge  lediglich  dem  Instinkte 
anvertraut  haben. 

In  der  Tat  finden  wir  auch,  daß,  je  mehr  eine  kultivierte 
Vernunft  sich  mit  der  Absicht  auf  den  Genuß  des  Lebens 

und  der  Glückseligkeit  abgibt,  desto  weiter  der  Mensch 
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von  der  wahren  Zufriedenheit  abkomme,  woraus  bei 
vielen  und  zwar  den  Versuchtesten  im  Gebrauche  der- 

selben, wenn  sie  nur  aufrichtig  genug  sind,  es  zu  geste- 
hen, ein  gewisser  Grad  von  Misologie,  d.  i.  Haß  der  Ver- 

nunft, entspringt,  weil  sie  nach  dem  Überschlage  alles 
Vorteils,  den  sie,  ich  will  nicht  sagen  von  der  Erfindung 
aller  Künste  des  gemeinen  Luxus,  sondern  sogar  von 
den  Wissenschaften  (die  ihnen  am  Ende  auch  ein  Luxus 
des  Verstandes  zu  sein  scheinen)  ziehen,  dennoch  finden, 
daß  sie  sich  in  der  Tat  nur  mehr  Mühseligkeit  auf  den 
Hals  gezogen,  als  an  Glückseligkeit  gewonnen  haben  und 
darüber  endlich  den  gemeinern  Schlag  der  Menschen, 
welcher  der  Leitung  des  bloßen  Naturinstinkts  näher  ist, 
und  der  seiner  Vernunft  nicht  viel  Einfluß  auf  sein  Tun 

und  Lassen  verstattet,  eher  beneiden  als  geringschätzen. 
Und  so  weit  muß  man  gestehen,  daß  das  Urteil  derer, 
die  die  ruhmredige  Hochpreisungen  der  Vorteile,  die  uns 

die  Vernunft  in  Ansehung  der  Glückseligkeit  und  Zu- 
friedenheit des  Lebens  verschaffen  sollte,  sehr  mäßigen 

und  sogar  unter  Null  herabsetzen,  keinesweges  grämisch, 
oder  gegen  die  Güte  der  Weltregierung  undankbar  sei, 
sondern  daß  diesen  Urteilen  ingeheim  die  Idee  von  einer 
andern  und  viel  würdigern  Absicht  ihrer  Existenz  zum 
Grunde  liege,  zu  welcher  und  nicht  der  Glückseligkeit 
die  Vernunft  ganz  eigentlich  bestimmt  sei,  und  welcher 
darum  als  oberster  Bedingung  die  Privatabsicht  des 
Menschen  größtenteils  nachstehen  muß. 
Denn  da  die  Vernunft  dazu  nicht  tauglich  genug  ist,  um 
den  Willen  in  Ansehung  der  Gegenstände  desselben  und 
der  Befriedigung  aller  unserer  Bedürfnisse  (die  sie  zum 
Teil  selbst  vervielfältigt)  sicher  zu  leiten,  als  zu  welchem 
Zwecke  ein  eingepflanzter  Naturinstinkt  viel  gewisser 
geführt  haben  würde,  gleichwohl  aber  uns  Vernunft  als 
praktisches  Vermögen,  d.  i.  als  ein  solches,  das  Einfluß 
auf  den  Willen  haben  soll,  dennoch  zugeteilt  ist:  so  muß 
die  wahre  Bestimmung  derselben  sein,  einen  nicht  etwa 
in  anderer  Absicht  als  Mittel,  sondern  an  sich  selbst 
guten  Willen  hervorzubringen,  wozu  schlechterdings 
Vernunft  nötig  war,  wo  anders  die  Natur  überall  in  Aus- 
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teilung  ihrer  Anlagen  zweckmäßig  zu  Werke  gegangen 
ist.  Dieser  Wille  darf  also  zwar  nicht  das  einzige  und 
das  ganze,  aber  er  muß  doch  das  höchste  Gut  und  zu  al- 

lem Übrigen,  selbst  allem  Verlangen  nach  Glückselig- 
keit die  Bedingung  sein,  in  welchem  Falle  es  sich  mit  der 

Weisheit  der  Natur  gar  wohl  vereinigen  läßt,  wenn  man 
wahrnimmt,  daß  die  Kultur  der  Vernunft,  die  zur  er- 

stem und  unbedingten  Absicht  erforderlich  ist,  die  Er- 
reichung der  zweiten,  die  jederzeit  bedingt  ist,  nämlich 

der  Glückseligkeit,  wenigstens  in  diesem  Leben  auf  man- 
cherlei Weise  einschränke,  ja  sie  selbst  unter  Nichts 

herabbringen  könne,  ohne  daß  die  Natur  darin  unzweck- 
mäßig verfahre,  weil  die  Vernunft,  die  ihre  höchste  prak- 
tische Bestimmung  in  der  Gründung  eines  guten  Willens 

erkennt,  bei  Erreichung  dieser  Absicht  nur  einer  Zufrie- 
denheit nach  ihrer  eigenen  Art,  nämlich  aus  der  Erfül- 

lung eines  Zwecks,  den  wiederum  nur  Vernunft  be- 
stimmt, fähig  ist,  sollte  dieses  auch  mit  manchem  Ab- 

bruch, der  den  Zwecken  der  Neigung  geschieht,  verbun- 
den sein. 

Um  aber  den  Begriff  eines  an  sich  selbst  hochzuschätzen- 
den und  ohne  weitere  Absicht  guten  Willens,  so  wie  er 

schon  dem  natürlichen  gesunden  Verstände  beiwohnt 
und  nicht  sowohl  gelehrt  als  vielmehr  nur  aufgeklärt  zu 
werden  bedarf,  diesen  Begriff,  der  in  der  Schätzung  des 
ganzen  Werts  unserer  Handlungen  immer  obenan  steht 

und  die  Bedingung  alles  übrigen  ausmacht,  zu  entwik- 
keln:  wollen  wir  den  Begriff  der  Pflicht  vor  uns  neh- 

men, der  den  eines  guten  Willens,  obzwar  unter  gewissen 

subjektiven  Einschränkungen  und  Hindernissen,  ent- 
hält, die  aber  doch,  weit  gefehlt  daß  sie  ihn  verstecken 

und  unkenntlich  machen  sollten,  ihn  vielmehr  durch 

Abstechung  heben  und  desto  heller  hervorscheinen  las- 
sen. 

Ich  übergehe  hier  alle  Handlungen,  die  schon  als  pflicht- 
widrig erkannt  werden,  ob  sie  gleich  in  dieser  oder  jener 

Absicht  nützlich  sein  mögen;  denn  bei  denen  ist  gar  nicht 

einmal  die  Frage,  ob  sie  aus  Pflicht  geschehen  sein  mö- 
gen, da  sie  dieser  sogar  widerstreiten.   Ich  setze  auch  die 
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Handlungen  bei  Seite,  die  wirklich  pflichtmäßig  sind, 

zu  denen  aber  Menschen  unmittelbar  keine  Neigung  ha- 
ben, sie  aber  dennoch  ausüben,  weil  sie  durch  eine  an- 
dere Neigung  dazu  getrieben  werden.  Denn  da  läßt  sich 

leicht  unterscheiden,  ob  die  pflichtmäßige  Handlung 
aus  Pflicht  oder  aus  selbstsüchtiger  Absicht  geschehen 
sei.  Weit  schwerer  ist  dieser  Unterschied  zu  bemerken, 
wo  die  Handlung  pflichtmäßig  ist  und  das  Subjekt  noch 
überdem  unmittelbare  Neigung  zu  ihr  hat.  Z.  B.  es  ist 

allerdings  pflichtmäßig,  daß  der  Krämer  seinen  uner- 
fahrnen Käufer  nicht  überteure,  und,  wo  viel  Verkehr 

ist,  tut  dieses  auch  der  kluge  Kaufmann  nicht,  sondern 
hält  einen  festgesetzten  allgemeinen  Preis  für  jedermann, 

so  daß  ein  Kind  eben  so  gut  bei  ihm  kauft,  als  jeder  an- 
dere. Man  wird  also  ehrlich  bedient;  allein  das  ist  lange 

nicht  genug,  um  deswegen  zu  glauben,  der  Kaufmann 
habe  aus  Pflicht  und  Grundsätzen  der  Ehrlichkeit  so 

verfahren;  sein  Vorteil  erforderte  es;  daß  er  aber  über- 
dem noch  eine  unmittelbare  Neigung  zu  den  Käufern 

haben  sollte,  um  gleichsam  aus  Liebe  keinem  vor  dem 
andern  im  Preise  den  Vorzug  zu  geben,  läßt  sich  hier 
nicht  annehmen.  Also  war  die  Handlung  weder  aus 
Pflicht,  noch  aus  unmittelbarer  Neigung,  sondern  bloß 
in  eigennütziger  Absicht  geschehen. 

Dagegen  sein  Leben  zu  erhalten,  ist  Pflicht,  und  über- 
dem hat  jedermann  dazu  noch  eine  unmittelbare  Nei- 

gung. Aber  um  deswillen  hat  die  oft  ängstliche  Sorgfalt, 

die  der  größte  Teil  der  Menschen  dafür  trägt,  doch  kei- 
nen innern  Wert  und  die  Maxime  derselben  keinen  mora- 

lischen Gehalt.  Sie  bewahren  ihr  Leben  zwar  pflicht- 
mäßig, aber  nicht  aus  Pflicht.  Dagegen  wenn  Wider- 

wärtigkeiten und  hoffnungsloser  Gram  den  Geschmack 

am  Leben  gänzlich  weggenommen  haben;  wenn  der  Un- 
glückliche, stark  an  Seele,  über  sein  Schicksal  mehr  ent- 

rüstet als  kleinmütig  oder  niedergeschlagen,  den  Tod 
wünscht  und  sein  Leben  doch  erhält,  ohne  es  zu  lieben, 
nicht  aus  Neigung  oder  Furcht,  sondern  aus  Pflicht: 
alsdann  hat  seine  Maxime  einen  moralischen  Gehalt. 

Wohltätig  sein,  wo  man  kann,  ist  Pflicht,  und  überdem 
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gibt  es  manche  so  teilnehmend  gestimmte  Seelen,  daß 
sie  auch  ohne  einen  andern  Bewegungsgrund  der  Eitel- 

keit oder  des  Eigennutzes  ein  inneres  Vergnügen  daran 
finden,  Freude  um  sich  zu  verbreiten,  und  die  sich  an 
der  Zufriedenheit  anderer,  so  fern  sie  ihr  Werk  ist,  er- 

götzen können.  Aber  ich  behaupte,  daß  in  solchem  Falle 
dergleichen  Handlung,  so  pflichtmäßig,  so  liebenswür- 

dig sie  auch  ist,  dennoch  keinen  wahren  sittlichen  Wert 
habe,  sondern  mit  andern  Neigungen  zu  gleichen  Paaren 
gehe,  z.  E.  der  Neigung  nach  Ehre,  die,  wenn  sie  glück- 

licherweise auf  das  trifft,  was  in  der  Tat  gemeinnützig 
und  pflichtmäßig,  mithin  ehrenwert  ist,  Lob  und  Auf- 

munterung, aber  nicht  Hochschätzung  verdient;  denn 
der  Maxime  fehlt  der  sittliche  Gehalt,  nämlich  solche 
Handlungen  nicht  aus  Neigung,  sondern  aus  Pflicht  zu 
tun.  Gesetzt  also,  das  Gemüt  jenes  Menschenfreundes 
wäre  vom  eigenen  Gram  umwölkt,  der  alle  Teilnehmung 
an  anderer  Schicksal  auslöscht,  er  hätte  immer  noch 
Vermögen,  andern  Notleidenden  wohlzutun,  aber  fremde 
Not  rührte  ihn  nicht,  weil  er  mit  seiner  eigenen  gnug 
beschäftigt  ist,  und  nun,  da  keine  Neigung  ihn  mehr 
dazu  anreizt,  risse  er  sich  doch  aus  dieser  tödlichen  Un- 
empfindlichkeit  heraus  und  täte  die  Handlung  ohne  alle 
Neigung,  lediglich  aus  Pflicht,  alsdann  hat  sie  allererst 
ihren  ächten  moralischen  Wert.  Noch  mehr:  wenn  die 

Natur  diesem  oder  jenem  überhaupt  wenig  Sympathie 
ins  Herz  gelegt  hätte,  wenn  er  (übrigens  ein  ehrlicher 
Mann)  von  Temperament  kalt  und  gleichgültig  gegen 
die  Leiden  anderer  wäre,  vielleicht  weil  er,  selbst  gegen 
seine  eigene  mit  der  besondern  Gabe  der  Geduld  und 
aushaltenden  Stärke  versehen,  dergleichen  bei  jedem 
andern  auch  voraussetzt,  oder  gar  fordert;  wenn  die 
Natur  einen  solchen  Mann  (welcher  wahrlich  nicht  ihr 
schlechtestes  Produkt  sein  würde)  nicht  eigentlich  zum 
Menschenfreunde  gebildet  hätte,  würde  er  denn  nicht 
noch  in  sich  einen  Quell  finden,  sich  selbst  einen  weit 

höheren  Wert  zu  geben,  als  der  eines  gutartigen  Tem- 
peraments sein  mag?  Allerdings!  gerade  da  hebt  der 

Wert  des  Charakters  an,  der  moralisch  und  ohne  alle 
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Vergleichung  der  höchste  ist,  nämlich  daß  er  wohltue, 
nicht  aus  Neigung,  sondern  aus  Pflicht. 

Seine  eigene  Glückseligkeit  sichern,  ist  Pflicht  (wenig- 
stens indirekt),  denn  der  Mangel  der  Zufriedenheit  mit 

seinem  Zustande  in  einem  Gedränge  von  vielen  Sorgen 
und  mitten  unter  unbefriedigten  Bedürfnissen  könnte 

leicht  eine  große  Versuchung  zu  Übertretung  der  Pflich- 
ten werden.  Aber  auch  ohne  hier  auf  Pflicht  zu  sehen, 

haben  alle  Menschen  schon  von  selbst  die  mächtigste 
und  innigste  Neigung  zur  Glückseligkeit,  weil  sich  gerade 
in  dieser  Idee  alle  Neigungen  zu  einer  Summe  vereinigen. 
Nur  ist  die  Vorschrift  der  Glückseligkeit  mehrenteils  so 
beschaffen,  daß  sie  einigen  Neigungen  großen  Abbruch 
tut  und  doch  der  Mensch  sich  von  der  Summe  der  Be- 

friedigung aller  unter  dem  Namen  der  Glückseligkeit 
keinen  bestimmten  und  sichern  Begriff  machen  kann; 

daher  nicht  zu  verwundern  ist,  wie  eine  einzige  in  An- 
sehung dessen,  was  sie  verheißt,  und  der  Zeit,  worin  ihre 

Befriedigung  erhalten  werden  kann,  bestimmte  Neigung 
eine  schwankende  Idee  überwiegen  könne,  und  der 
Mensch,  z.  B.  ein  Podagrist,  wählen  könne,  zu  genießen, 
was  ihm  schmeckt,  und  zu  leiden,  was  er  kann,  weil  er 
nach  seinem  Überschlage  hier  wenigstens  sich  nicht 
durch  vielleicht  grundlose  Erwartungen  eines  Glücks, 
das  in  der  Gesundheit  stecken  soll,  um. den  Genuß  des 
gegenwärtigen  Augenblicks  gebracht  hat.  Aber  auch  in 

diesem  Falle,  wenn  die  allgemeine  Neigung  zur  Glück- 
seligkeit seinen  Willen  nicht  bestimmte,  wenn  Gesund- 

heit für  ihn  wenigstens  nicht  so  notwendig  in  diesen 
Überschlag  gehörte,  so  bleibt  noch  hier  wie  in  allen  an- 

dern Fällen  ein  Gesetz  übrig,  nämlich  seine  Glückselig- 
keit zu  befördern,  nicht  aus  Neigung,  sondern  aus  Pflicht, 

und  da  hat  sein  Verhalten  allererst  den  eigentlichen  mo- 
ralischen Wert. 

So  sind  ohne  Zweifel  auch  die  Schriftstellen  zu  verstehen, 
darin  geboten  wird,  seinen  Nächsten,  selbst  unsern  Feind 
zu  lieben.  Denn  Liebe  als  Neigung  kann  nicht  geboten 
werden,  aber  Wohltun  aus  Pflicht  selbst,  wenn  dazu 
gleich  gar  keine  Neigung  treibt,  ja  gar  natürliche  und 
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unbezwingliche  Abneigung  widersteht,  ist  praktische  und 
nicht  pathologische  Liebe,  die  im  Willen  liegt  und  nicht 
im  Hange  der  Empfindung,  in  Grundsätzen  der  Hand- 

lung und  nicht  schmelzender  Teilnehmung;  jene  aber 
allein  kann  geboten  werden. 
Der  zweite  Satz  ist:  eine  Handlung  aus  Pflicht  hat  ihren 
moralischen  Wert  nicht  in  der  Absicht,  welche  dadurch 
erreicht  werden  soll,  sondern  in  der  Maxime,  nach  der 

sie  beschlossen  wird,  hängt  also  nicht  von  der  Wirklich- 
keit des  Gegenstandes  der  Handlung  ab,  sondern  bloß 

von  dem  Prinzip  des  Wollens,  nach  welchem  die  Hand- 
lung unangesehen  aller  Gegenstände  des  Begehrungs- 

vermögens geschehen  ist.  Daß  die  Absichten,  die  wir 
bei  Handlungen  haben  mögen,  und  ihre  Wirkungen,  als 
Zwecke  und  Triebfedern  des  Willens,  den  Handlungen 

keinen  unbedingten  und  moralischen  Wert  erteilen  kön- 
nen, ist  aus  dem  vorigen  klar.  Worin  kann  also  dieser 

Wert  liegen,  wenn  er  nicht  im  Willen  in  Beziehung  auf 

deren  verhoffte  Wirkung  bestehen  soll?  Er  kann  nir- 
gend anders  liegen,  als  im  Prinzip  des  Willens  unange- 

sehen der  Zwecke,  die  durch  solche  Handlung  bewirkt 
werden  können;  denn  der  Wille  ist  mitten  inne  zwischen 
seinem  Prinzip  a  priori,  welches  formell  ist,  und  zwischen 

seiner  Triebfeder  a  posteriori,  welche  materiell  ist,  gleich- 
sam auf  einem  Scheidewege,  und  da  er  doch  irgend  wo- 

durch muß  bestimmt  werden,  so  wird  er  durch  das  for- 
melle Prinzip  des  Wollens  überhaupt  bestimmt  werden 

müssen,  wenn  eine  Handlung  aus  Pflicht  geschieht,  da 
ihm  alles  materielle  Prinzip  entzogen  worden. 
Den  dritten  Satz  als  Folgerung  aus  beiden  vorigen  würde 
ich  so  ausdrücken:  Pflicht  ist  die  Notwendigkeit  einer 
Handhing  aus  Achtung  fürs  Gesetz.  Zum  Objekte  als 
Wirkung  meiner  vorhabenden  Handlung  kann  ich  zwar 
Neigung  haben,  aber  niemals  Achtung,  eben  darum  weil 
sie  bloß  eine  Wirkung  und  nicht  Tätigkeit  eines  Willens 
ist.  Eben  so  kann  ich  für  Neigung  überhaupt,  sie  mag 
nun  meine  oder  eines  andern  seine  sein,  nicht  Achtung 
haben,  ich  kann  sie  höchstens  im  ersten  Falle  billigen, 
im  zweiten  bisweilen  selbst  lieben,  d.  i.  sie  als  meinem 
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eigenen  Vorteile  günstig  ansehen.  Nur  das,  was  bloß 

als  Grund,  niemals  aber  als  Wirkung'mit  meinem  Willen 
verknüpft  ist,  was  nicht  meiner  Neigung  dient,  sondern 
sie  überwiegt,  wenigstens  diese  von  deren  Überschlage 
bei  der  Wahl  ganz  ausschließt,  mithin  das  bloße  Gesetz 
für  sich  kann  ein  Gegenstand  der  Achtung  und  hiemit 
ein  Gebot  sein.  Nun  soll  eine  Handlung  aus  Pflicht  den 
Einfluß  der  Neigung  und  mit  ihr  jeden  Gegenstand  des 

Willens  ganz  absondern,  also  bleibt  nichts  für  den  Wil- 
len übrig,  was  ihn  bestimmen  könne,  als  objektiv  das 

Gesetz  und  subjektiv  reine  Achtung  für  dieses  praktische 

Gesetz,  mithin  die  Maxime*,  einem  solchen  Gesetze 
selbst  mit  Abbruch  aller  meiner  Neigungen  Folge  zu 
leisten. 

Es  liegt  also  der  moralische  Wert  der  Handlung  nicht  in 
der  Wirkung,  die  daraus  erwartet  wird,  also  auch  nicht 
in  irgend  einem  Prinzip  der  Handlung,  welches  seinen 

Bewegungsgrund  von  dieser  erwarteten  Wirkung  zu  ent- 
lehnen bedarf.  Denn  alle  diese  Wirkungen  (Annehm- 
lichkeit seines  Zustandes,  ja  gar  Beförderung  fremder 

Glückseligkeit)  konnten  auch  durch  andere  Ursachen  zu 
Stande  gebracht  werden,  und  es  brauchte  also  dazu  nicht 

des  Willens  eines  vernünftigen  Wesens,  worin  gleich- 
wohl das  höchste  und  unbedingte  Gute  allein  angetrof- 

fen werden  kann.  Es  kann  daher  nichts  anders  als  die 

Vorstellung  des  Gesetzes  an  sich  selbst,  die  freilich  nur 
im  vernünftigen  Wesen  stattfindet,  so  fern  sie,  nicht  aber 

die  verhoffte  Wirkung  der  Bestimmungsgrund  des  Wil- 
lens ist,  das  so  vorzügliche  Gute,  welches  wir  sittlich 

nennen,  ausmachen,  welches  in  der  Person  selbst  schon 

gegenwärtig  ist,  die  darnach  handelt,  nicht  aber  aller- 

erst aus  der  Wirkung  erwartet  werden  darf.** 

*  Maxime  ist  das  subjektive  Prinzip  des  Wollens;  das  objektive  Prin- 
zip (d.  i.  dasjenige,  was  allen  vernünftigen  Wesen  auch  subjektiv 

zum  praktischen  Prinzip  dienen  würde,  wenn  Vernunft  volle  Gewalt 
über  das  Begehrungsvermögen  hätte)  ist  das  praktische  Gesetz. 
**  Man  könnte  mir  vorwerfen,  als  suchte  ich  hinter  dem  Worte  Ach- 

tung nur  Zuflucht  in  einem  dunkelen  Gefühle,  anstatt  durch  einen 
Begriff  der  Vernunft  in  der  Frage  deutliche  Auskunft  zu  geben. 
Allein  wenn  Achtung  gleich  ein  Gefühl  ist,  so  ist  es  doch  kein  durch 
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Was  kann  das  aber  wohl  für  ein  Gesetz  sein,  dessen  Vor- 
stellung, auch  ohne  auf  die  daraus  erwartete  Wirkung 

Rücksicht  zu  nehmen,  den  Willen  bestimmen  muß,  da- 
mit dieser  schlechterdings  und  ohne  Einschränkung  gut 

heißen  könne?  Da  ich  den  Willen  aller  Antriebe  beraubt 

habe,  die  ihm  aus  der  Befolgung  irgend  eines  Gesetzes 
entspringen  könnten,  so  bleibt  nichts  als  die  allgemeine 
Gesetzmäßigkeit  der  Handlungen  überhaupt  übrig,  wel- 

che allein  dem  Willen  zum  Prinzip  dienen  soll,  d.  i.  ich 
soll  niemals  anders  verfahren  als  so,  daß  ich  auch  wollen 
könne,  meine  Maxime  solle  ein  allgemeines  Gesetz  werden. 
Hier  ist  nun  die  bloße  Gesetzmäßigkeit  überhaupt  (ohne 
irgend  ein  auf  gewisse  Handlungen  bestimmtes  Gesetz 
zum  Grunde  zu  legen)  das,  was  dem  Willen  zum  Prinzip 
dient  und  ihm  auch  dazu  dienen  muß,  wenn  Pflicht  nicht 
überall  ein  leerer  Wahn  und  chimärischer  Begriff  sein 
soll;  hiemit  stimmt  die  gemeine  Menschenvernunft  in 

Einfluß  empfangenes,  sondern  durch  einen  Vernunftbegriff  selbst- 
gewirktes Gefühl  und  daher  von  allen  Gefühlen  der  ersteren  Art, 

die  sich  auf  Neigung  oder  Furcht  bringen  lassen,  spezifisch  unter- 
schieden. Was  ich  unmittelbar  als  Gesetz  für  mich  erkenne,  erkenne 

ich  mit  Achtung,  welche  bloß  das  Bewußtsein  der  Unterordnung 
meines  Willens  unter  einem  Gesetze  ohne  Vermittelung  anderer 
Einflüsse  auf  meinen  Sinn  bedeutet.  Die  unmittelbare  Bestimmung 
des  Willens  durchs  Gesetz  und  das  Bewußtsein  derselben  heißt  Ach- 

tung, so  daß  diese  als  Wirkung  des  Gesetzes  aufs  Subjekt  und  nicht 
als  Ursache  desselben  angesehen  wird.  Eigentlich  ist  Achtung  die 
Vorstellung  von  einem  Werte,  der  meiner  Selbstliebe  Abbruch  tut. 
Also  ist  es  etwas,  was  weder  als  Gegenstand  der  Neigung,  noch 
der  Furcht  betrachtet  wird,  obgleich  es  mit  beiden  zugleich  etwas 
Analogisches  hat.  Der  Gegenstand  der  Achtung  ist  also  lediglich 
das  Gesetz  und  zwar  dasjenige,  das  wir  uns  selbst  und  doch  als  an 
sich  notwendig  auferlegen.  Als  Gesetz  sind  wir  ihm  unterworfen, 
ohne  die  Selbstliebe  zu  befragen;  als  uns  von  uns  selbst  auferlegt, 

ist  es  doch  eine  Folge  unsers  Willens  und  hat  in  der  ersten  Rück- 
sicht Analogie  mit  Furcht,  in  der  zweiten  mit  Neigung.  Alle  Ach- 
tung für  eine  Person  ist  eigentlich  nur  Achtung  fürs  Gesetz  (der 

Rechtschaffenheit  usw.),  wovon  jene  uns  das  Beispiel  gibt.  Weil 
wir  Erweiterung  unserer  Talente  auch  als  Pflicht  ansehen,  so  stellen 
wir  uns  an  einer  Person  von  Talenten  auch  gleichsam  das  Beispiel 
eines  Gesetzes  vor  (ihr  durch  Übung  hierin  ähnlich  zu  werden),  und 

das  macht  unsere  Achtung  aus.  Alles  moralische  so  genannte  Inter- 
esse besteht  lediglich  in  der  Achtung  fürs  Gesetz. 
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ihrer  praktischen  Beurteilung  auch  vollkommen  überein 
und  hat  das  gedachte  Prinzip  jederzeit  vor  Augen. 
Die  Frage  sei  z.  B.:  darf  ich,  wenn  ich  im  Gedränge  bin, 
nicht  ein  Versprechen  tun,  in  der  Absicht,  es  nicht  zu 
halten?  Ich  mache  hier  leicht  den  Unterschied,  den  die 
Bedeutung  der  Frage  haben  kann,  ob  es  klüglich,  oder 
ob  es  pflichtmäßig  sei,  ein  falsches  Versprechen  zu  tun. 
Das  erstere  kann  ohne  Zweifel  öfters  stattfinden.  Zwar 

sehe  ich  wohl,  daß  es  nicht  genug  sei,  mich  vermittelst 
dieser  Ausflucht  aus  einer  gegenwärtigen  Verlegenheit 
zu  ziehen,  sondern  wohl  überlegt  werden  müsse,  ob  mir 

aus  dieser  Lüge  nicht  hinterher  viel  größere  Ungelegen- 
heit  entspringen  könne,  als  die  sind,  von  denen  ich  mich 

jetzt  befreie,  und,  da  die  Folgen  bei  aller  meiner  ver- 
meinten Schlauigkeit  nicht  so  leicht  vorauszusehen  sind, 

daß  nicht  ein  einmal  verlorenes  Zutrauen  mir  weit  nach- 
teiliger werden  könnte  als  alles  Übel,  das  ich  jetzt  zu 

vermeiden  gedenke,  ob  es  nicht  klüglicher  gehandelt  sei, 
hiebei  nach  einer  allgemeinen  Maxime  zu  verfahren  und 
es  sich  zur  Gewohnheit  zu  machen,  nichts  zu  versprechen 
als  in  der  Absicht,  es  zu  halten.  Allein  es  leuchtet  mir 
hier  bald  ein,  daß  eine  solche  Maxime  doch  immer  nur 
die  besorglichen  Folgen  zum  Grunde  habe.  Nun  ist  es 
doch  etwas  ganz  anderes,  aus  Pflicht  wahrhaft  zu  sein, 
als  aus  Besorgnis  der  nachteiligen  Folgen:  indem  im 
ersten  Falle  der  Begriff  der  Handlung  an  sich  selbst  schon 
ein  Gesetz  für  mich  enthält,  im  zweiten  ich  mich  aller- 

erst anderwärtsher  umsehen  muß,  welche  Wirkungen 
für  mich  wohl  damit  verbunden  sein  möchten.  Denn 

wenn  ich  von  dem  Prinzip  der  Pflicht  abweiche,  so  ist 
es  ganz  gewiß  böse;  werde  ich  aber  meiner  Maxime  der 
Klugheit  abtrünnig,  so  kann  das  mir  doch  manchmal 
sehr  vorteilhaft  sein,  wiewohl  es  freilich  sicherer  ist,  bei 
ihr  zu  bleiben.  Um  indessen  mich  in  Ansehung  der  Be- 

antwortung dieser  Aufgabe,  ob  ein  lügenhaftes  Verspre- 
chen pflichtmäßig  sei,  auf  die  allerkürzeste  und  doch 

untrügliche  Art  zu  belehren,  so  frage  ich  mich  selbst: 
würde  ich  wohl  damit  zufrieden  sein,  daß  meine  Maxime 
(mich  durch  ein  unwahres  Versprechen  aus  Verlegenheit 
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zu  ziehen)  als  ein  allgemeines  Gesetz  (sowohl  für  mich 
als  andere)  gelten  solle,  und  würde  ich  wohl  zu  mir  sagen 
können:  es  mag  jedermann  ein  unwahres  Versprechen 
tun,  wenn  er  sich  in  Verlegenheit  befindet,  daraus  er  sich 
auf  andere  Art  nicht  ziehen  kann?  So  werde  ich  bald 

inne,  daß  ich  zwar  die  Lüge,  aber  ein  allgemeines  Gesetz 

zu  lügen  gar  nicht  wollen  könne;  denn  nach  einem  sol- 
chen würde  es  eigentlich  gar  kein  Versprechen  geben, 

weil  es  vergeblich  wäre,  meinen  Willen  in  Ansehung  mei- 
ner künftigen  Handlungen  andern  vorzugeben,  die  die- 
sem Vorgeben  doch  nicht  glauben,  oder,  wenn  sie  es 

übereilter  Weise  täten,  mich  doch  mit  gleicher  Münze 
bezahlen  würden,  mithin  meine  Maxime,  so  bald  sie  zum 

allgemeinen  Gesetze  gemacht  würde,  sich  selbst  zerstö- 
ren müsse. 

Was  ich  also  zu  tun  habe,  damit  mein  Wollen  sittlich'gut 
sei,  dazu  brauche  ich  gar  keine  weit  ausholende  Scharf- 

sinnigkeit. Unerfahren  in  Ansehung  des  Weltlaufs,  un- 
fähig auf  alle  sich  eräugnende  Vorfälle  desselben  gefaßt 

zu  sein,  frage  ich  mich  nur:  Kannst  du  auch  wollen,  daß 
deine  Maxime  ein  allgemeines  Gesetz  werde?  Wo  nicht, 
so  ist  sie  verwerflich  und  das  zwar  nicht  um  eines  dir 
oder   auch   anderen   daraus   bevorstehenden   Nachteils 

willen,  sondern  weil  sie  nicht  als  Prinzip  in  eine  mög- 
liche allgemeine  Gesetzgebung  passen  kann;  für  diese 

aber  zwingt  mir  die  Vernunft  unmittelbare  Achtung  ab, 
von  der  ich  zwar  jetzt  noch  nicht  einsehe,  worauf  sie  sich 
gründe  (welches  der  Philosoph  untersuchen  mag),  we 
nigstens  aber  doch  so  viel  verstehe:  daß  es  eine  Schätzung 
des  Wertes  sei,  welcher  allen  Wert  dessen,  was  durch 
Neigung  angepriesen  wird,  weit  überwiegt,  und  daß  die 
Notwendigkeit  meiner  Handlungen  aus  reiner  Achtun 
fürs  praktische  Gesetz  dasjenige  sei,  was  die  Pflicht  aus 
macht,  der  jeder  andere  Bewegungsgrund  weichen  muß 
weil  sie  die  Bedingung  eines  an  sich  guten  Willens  ist 
dessen  Wert  über  alles  geht. 
So  sind  wir  denn  in  der  moralischen  Erkenntnis  der  ge 
meinen  Menschenvernunft  bis  zu  ihrem  Prinzip  gelangt 
welches  sie  sich  zwar  freilich  nicht  so  in  einer  allgemei 
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nen  Form  abgesondert  denkt,  aber  doch  jederzeit  wirk- 
lich vor  Augen  hat  und  zum  Richtmaße  ihrer  Beurtei- 
lung braucht.  Es  wäre  hier  leicht  zu  zeigen,  wie  sie  mit 

diesem  Kompasse  in  der  Hand  in  allen  vorkommenden 
Fällen  sehr  gut  Bescheid  wisse,  zu  unterscheiden,  was 
gut,  was  böse,  pflichtmäßig,  oder  pflichtwidrig  sei,  wenn 
man,  ohne  sie  im  mindesten  etwas  Neues  zu  lehren,  sie 
nur,  wie  Sokrates  tat,  auf  ihr  eigenes  Prinzip  aufmerksam 

macht,  und  daß  es  also  keiner  Wissenschaft  und  Philo- 
sophie bedürfe,  um  zu  wissen,  was  man  zu  tun  habe,  um 

ehrlich  und  gut,  ja  sogar  um  weise  und  tugendhaft  zu 
sein.  Das  ließe  sich  auch  wohl  schon  zum  voraus  ver- 

muten, daß  die  Kenntnis  dessen,  was  zu  tun,  mithin 
auch  zu  wissen  jedem  Menschen  obliegt,  auch  jedes, 
selbst  des  gemeinsten  Menschen  Sache  sein  werde.  Hier 
kann  man  es  doch  nicht  ohne  Bewunderung  ansehen, 

wie  das  praktische  Beurteilungsvermögen  vor  dem  theo- 
retischen im  gemeinen  Menschenverstände  so  gar  viel 

voraus  habe.  In  dem  letzteren,  wenn  die  gemeine  Ver- 
nunft es  wagt,  von  den  Erfahrungsgesetzen  und  den 

Wahrnehmungen  der  Sinne  abzugehen,  gerät  sie  in  lau- 
ter Unbegreiflichkeiten  und  Widersprüche  mit  sich 

selbst,  wenigstens  in  ein  Chaos  von  Ungewißheit,  Dun- 
kelheit und  Unbestand.  Im  praktischen  aber  fängt  die 

Beurteilungskraft  dann  eben  allererst  an,  sich  recht  vor- 
teilhaft zu  zeigen,  wenn  der  gemeine  Verstand  alle  sinn- 

liche Triebfedern  von  praktischen  Gesetzen  ausschließt. 
Er  wird  alsdann  sogar  subtil,  es  mag  sein,  daß  er  mit 
seinem  Gewissen  oder  anderen  Ansprüchen  in  Beziehung 
auf  das,  was  recht  heißen  soll,  chikanieren,  oder  auch 
den  Wert  der  Handlungen  zu  seiner  eigenen  Belehrung 
aufrichtig  bestimmen  will,  und  was  das  meiste  ist,  er 

kann  im  letzteren  Falle  sich  eben  so  gut  Hoffnung  ma- 
chen, es  recht  zu  treffen,  als  es  sich  immer  ein  Philosoph 

versprechen  mag,  ja  ist  beinahe  noch  sicherer  hierin,  als 
selbst  der  letztere,  weil  dieser  doch  kein  anderes  Prinzip 
als  jener  haben,  sein  Urteil  aber  durch  eine  Menge  frem- 

der, nicht  zur  Sache  gehöriger  Erwägungen  leicht  ver- 
wirren und  von  der  geraden  Richtung  abweichend  ma- 
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chen  kann.  Wäre  es  demnach  nicht  ratsamer,  es  in  mo- 
ralischen Dingen  bei  dem  gemeinen  Vernunfturteil  be- 

wenden zu  lassen  und  höchstens  nur  Philosophie  anzu- 
bringen, um  das  System  der  Sitten  desto  vollständiger 

und  faßlicher,  imgleichen  die  Regeln  derselben  zum  Ge- 
brauche (noch  mehr  aber  zum  Disputieren)  bequemer 

darzustellen,  nicht  aber  um  selbst  in  praktischer  Ab- 
sicht den  gemeinen  Menschenverstand  von  seiner  glück- 

lichen Einfalt  abzubringen  und  ihn  durch  Philosophie 
auf  einen  neuen  Weg  der  Untersuchung  und  Belehrung 
zu  bringen? 
Es  ist  eine  herrliche  Sache  um  die  Unschuld,  nur  es  ist 
auch  wiederum  sehr  schlimm,  daß  sie  sich  nicht  wohl 

bewahren  läßt  und  leicht  verführt  wird.  Deswegen  be- 
darf selbst  die  Weisheit— die  sonst  wohl  mehr  im  Tun 

und  Lassen,  als  im  Wissen  besteht— doch  auch  der  Wis- 
senschaft, nicht  um  von  ihr  zu  lernen,  sondern  ihrer  Vor- 

schrift Eingang  und  Dauerhaftigkeit  zu  verschaffen. 

Der  Mensch  fühlt  in  sich  selbst  ein  mächtiges  Gegenge- 
wicht gegen  alle  Gebote  der  Pflicht,  die  ihm  die  Vernunft 

so  hochachtungswürdig  vorstellt,  an  seinen  Bedürfnissen 
und  Neigungen,  deren  ganze  Befriedigung  er  unter  dem 
Namen  der  Glückseligkeit  zusammenfaßt.  Nun  gebietet 
die  Vernunft,  ohne  doch  dabei  den  Neigungen  etwas  zu 

verheißen,  unnachlaßlich,  mithin  gleichsam  mit  Zurück- 
setzung und  Nichtachtung  jener  so  ungestümen  und  da- 

bei so  billig  scheinenden  Ansprüche  (die  sich  durch  kein 

Gebot  wollen  aufheben  lassen)  ihre  Vorschriften.  Hier- 
aus entspringt  aber  eine  natürliche  Dialektik,  d.  i.  ein 

Hang,  wider  jene  strenge  Gesetze  der  Pflicht  zu  ver- 
nünfteln und  ihre  Gültigkeit,  wenigstens  ihre  Reinigkeit 

und  Strenge  in  Zweifel  zu  ziehen  und  sie  wo  möglich  un- 
sern  Wünschen  und  Neigungen  angemessener  zu  machen, 
d.  i.  sie  im  Grunde  zu  verderben  und  um  ihre  ganze 

Würde  zu  bringen,  welches  denn  doch  selbst  die  gemeine 
praktische  Vernunft  am  Ende  nicht  gut  heißen  kann. 
So  wird  also  die  gemeine  Menschenvernunft  nicht  durch 
irgend  ein  Bedürfnis  der  Spekulation  (welches  ihr,  so 
lange  sie  sich  genügt,  bloße  gesunde  Vernunft  zu  sein, 



ERSTER  ABSCHNITT  31 

niemals  anwandelt),  sondern  selbst  aus  praktischen 
Gründen  angetrieben,  aus  ihrem  Kreise  zu  gehen  und 
einen  Schritt  ins  Feld  einer  praktischen  Philosophie  zu 
tun,  um  daselbst  wegen  der  Quelle  ihres  Prinzips  und 
richtigen  Bestimmung  desselben  in  Gegenhaltung  mit 
den  Maximen,  die  sich  auf  Bedürfnis  und  Neigung  fußen, 
Erkundigung  und  deutliche  Anweisung  zu  bekommen, 

damit  sie  aus  der  Verlegenheit  wegen  beiderseitiger  An- 
sprüche herauskomme  und  nicht  Gefahr  laufe,  durch 

die  Zweideutigkeit,  in  die  sie  leicht  gerät,  um  alle  ächte 

sittliche  Grundsätze  gebracht  zu  werden.  Also  ent- 
spinnt sich  eben  sowohl  in  der  praktischen  gemeinen 

Vernunft,  wenn  sie  sich  kultiviert,  unvermerkt  eine  Dia- 
lektik, welche  sie  nötigt,  in  der  Philosophie  Hülfe  zu  su- 

chen, als  es  ihr  im  theoretischen  Gebrauche  widerfährt, 
und  die  erstere  wird  daher  wohl  eben  so  wenig  als  die 
andere  irgendwo  sonst,  als  in  einer  vollständigen  Kritik 
unserer  Vernunft  Ruhe  finden. 



ZWEITER  ABSCHNITT 

ÜBERGANG  VON  DER  POPULÄREN  SITTLICHEN 

WELTWEISHEIT  ZUR   METAPHYSIKfDER 
SITTEN 

WENN  wir  unsern  bisherigen  Begriff  der  Pflicht 
aus  dem  gemeinen  Gebrauche  unserer  prakti- 

schen Vernunft  gezogen  haben,  so  ist  daraus  keinesweges 
zu  schließen,  als  hätten  wir  ihn  als  einen  Erfahrungsbe- 
griff  behandelt.  Vielmehr,  wenn  wir  auf  die  Erfahrung 
vom  Tun  und  Lassen  der  Menschen  Acht  haben,  treffen 

wir  häufige  und,  wie  wir  selbst  einräumen,  gerechte  Kla- 
gen an,  daß  man  von  der  Gesinnung,  aus  reiner  Pflicht 

zu  handeln,  so  gar  keine  sichere  Beispiele  anführen  kön- 
ne, daß,  wenn  gleich  manches  dem,  was  Pflicht  gebietet, 

gemäß  geschehen  mag,  dennoch  es  immer  noch  zweifel- 
haft sei,  ob  es  eigentlich  aus  Pflicht  geschehe  und  also 

einen  moralischen  Wert  habe.  Daher  es  zu  aller  Zeit 

Philosophen  gegeben  hat,  welche  die  Wirklichkeit  dieser 

Gesinnung  in  den  menschlichen  Handlungen  schlechter- 
dings abgeleugnet  und  alles  der  mehr  oder  weniger  ver- 

feinerten Selbstliebe  zugeschrieben  haben,  ohne  doch 
deswegen  die  Richtigkeit  des  Begriffs  von  Sittlichkeit 
in  Zweifel  zu  ziehen,  vielmehr  mit  inniglichem  Bedauren 
der  Gebrechlichkeit  und  Unlauterkeit  der  menschlichen 

Natur  Erwähnung  taten,  die  zwar  edel  gnug  sei,  sich 

eine  so  achtungswürdige  Idee  zu  ihrer  Vorschrift  zu  ma- 
chen, aber  zugleich  zu  schwach,  um  sie  zu  befolgen,  und 

die  Vernunft,  die  ihr  zur  Gesetzgebung  dienen  sollte, 
nur  dazu  braucht,  um  das  Interesse  der  Neigungen,  es 
sei  einzeln  oder,  wenn  es  hoch  kommt,  in  ihrer  größten 
Verträglichkeit  unter  einander,  zu  besorgen. 

In  der  Tat  ist  es  schlechterdings  unmöglich,  durch  Er- 
fahrung einen  einzigen  Fall  mit  völliger  Gewißheit  aus- 

zumachen, da  die  Maxime  einer  sonst  pflichtmäßigen 

Handlung  lediglich  auf  moralischen  Gründen  und  auf 
der  Vorstellung  seiner  Pflicht  beruht  habe.  Denn  es  ist 

zwar  bisweilen  der  Fall,  daß  wir  bei  der  schärfsten  Selbst- 
prüfung gar  nichts  antreffen,  was  außer  dem  moralischen 

Grunde  der  Pflicht  mächtig  genug  hätte  sein  können, 
uns  zu  dieser  oder  jener  guten  Handlung  und  so  großer 



ZWEITER  ABSCHNITT  33 

Aufopferung  zu  bewegen;  es  kann  aber  daraus  gar 

nicht  mit  Sicherheit  geschlossen  werden,  daß  wirk- 
lich gar  kein  geheimer  Antrieb  der  Selbstliebe  unter 

der  bloßen  Vorspiegelung  jener  Idee  die  eigentliche 
bestimmende  Ursache  des  Willens  gewesen  sei,  dafür 

wir  denn  gerne  uns  mit  einem  uns  fälschlich  angemaß- 
ten edlern  Bewegungsgrunde  schmeicheln,  in  der  Tat 

aber  selbst  durch  die  angestrengteste  Prüfung  hinter 

die  geheimen  Triebfedern  niemals  völlig  kommen  kön- 
nen, weil,  wenn  vom  moralischen  Werte  die  Rede  ist, 

es  nicht  auf  die  Handlungen  ankommt,  die  man  sieht, 
sondern  auf  jene  innere  Prinzipien  derselben,  die  man 
nicht  sieht. 

Man  kann  auch  denen,  die  alle  Sittlichkeit  als  bloßes 

Hirngespinst  einer  durch  Eigendünkel  sich  selbst  über- 
steigenden menschlichen  Einbildung  verlachen,  keinen 

gewünschteren  Dienst  tun,  als  ihnen  einzuräumen,  daß 

die  Begriffe  der  Pflicht  (so  wie  man  sich  auch  aus  Ge- 
mächlichkeit gerne  überredet,  daß  es  auch  mit  allen 

übrigen  Begriffen  bewandt  sei)  lediglich  aus  der  Erfah- 
rung gezogen  werden  mußten;  denn  da  bereitet  man  je- 

nen einen  sicheren  Triumph.  Ich  will  aus  Menschenliebe 
einräumen,  daß  noch  die  meisten  unserer  Handlungen 

pflichtmäßig  seien;  sieht  man  aber  ihrTichten  und  Trach- 
ten näher  an,  so  stößt  man  allenthalben  auf  das  liebe 

Selbst,  was  immer  hervorsticht,  worauf  und  nicht  auf 

das  strenge  Gebot  der  Pflicht,  welches  mehrmals  Selbst- 
verleugnung erfordern  würde,  sich  ihre  Absicht  stützt. 

Man  braucht  auch  eben  kein  Feind  der  Tugend,  sondern 
nur  ein  kaltblütiger  Beobachter  zu  sein,  der  den  lebhaf- 

testen Wunsch  für  das  Gute  nicht  sofort  für  dessen  Wirk- 

lichkeit hält,  um  (vornehmlich  mit  zunehmenden  Jah- 
ren und  einer  durch  Erfahrung  teils  gewitzigten,  teils 

zum  Beobachten  geschärften  Urteilskraft)  in  gewissen 
Augenblicken  zweifelhaft  zu  werden,  ob  auch  wirklich 
in  der  Welt  irgend  wahre  Tugend  angetroffen  werde. 
Und  hier  kann  uns  nun  nichts  vor  dem  gänzlichen  Ab- 

fall von  unseren  Ideen  der  Pflicht  bewähren  und  gegrün- 
dete Achtung  gegen  ihr  Gesetz  in  der  Seele  erhalten,  als 

KANT  v  3 
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die  klare  Überzeugung,  daß,  wenn  es  auch  niemals  Hand- 

lungen gegeben  habe,  die  aus  solchen  reinen  Quellen 

entsprungen  wären,  dennoch  hier  auch  davon  gar  nicht 

die  Rede  sei,  ob  dies  oder  jenes  geschehe,  sondern  die 

Vernunft  für  sich  selbst  und  unabhängig  von  allen  Er- 

scheinungen gebiete,  was  geschehen  soll,  mithin  Hand- 

lungen, von  denen  die  Welt  vielleicht  bisher  noch  gar 

kein  Beispiel  gegeben  hat,  an  deren  Tunlichkeit  sogar 

der,  so  alles  auf  Erfahrung  gründet,  sehr  zweifeln  möchte, 

dennoch  durch  Vernunft  unnachlaßlich  geboten  seien, 

und  daß  z.  B.  reine  Redlichkeit  in  der  Freundschaft  um 

nichts  weniger  von  jedem  Menschen  gefordert  werden 

könne,  wenn  es  gleich  bis  jetzt  gar  keinen  redlichen 

Freund  gegeben  haben  möchte,  weil  diese  Pflicht  als 

Pflicht  überhaupt  vor  aller  Erfahrung  in  der  Idee  einer 

den  Willen  durch  Gründe  a  priori  bestimmenden  Ver- 
nunft liegt. 

Setzt  man  hinzu,  daß,  wenn  man  dem  Begriffe  von  Sitt- 

lichkeit nicht  gar  alle  Wahrheit  und  Beziehung  auf  ir- 

gend ein  mögliches  Objekt  bestreiten  will,  man  nicht  in 

Abrede  ziehen  könne,  daß  sein  Gesetz  von  so  ausgebrei- 

teter Bedeutung  sei,  daß  es  nicht  bloß  für  Menschen, 

sondern  alle  vernünftige  Wesen  überhaupt,  nicht  bloß  un- 

ter zufälligen  Bedingungen  und  mit  Ausnahmen,  son- 

dern schlechterdings  notwendig  gelten  müsse:  so  ist  klar, 

daß  keine  Erfahrung,  auch  nur  auf  die  Möglichkeit  sol- 

cher apodiktischen  Gesetze  zu  schließen,  Anlaß  geben 

könne.  Denn  mit  welchem  Rechte  können  wir  das,  was 

vielleicht   nur   unter   den   zufälligen  Bedingungen   der 

Menschheit  gültig  ist,  als  allgemeine  Vorschrift  für  jede 

vernünftige  Natur  in  unbeschränkte  Achtung  bringen, 

und  wie  sollen  Gesetze  der  Bestimmung  unseres  Willens 

für  Gesetze  der  Bestimmung  des  Willens  eines  vernünf- 

tigen Wesens  überhaupt  und  nur  als  solche  auch  für  den 

unsrigen  gehalten  werden,  wenn  sie  bloß  empirisch  wären 

und  nicht  völlig  a  priori  aus  reiner,  aber  praktischer 
Vernunft  ihren  Ursprung  nähmen? 

Man  könnte  auch  der  Sittlichkeit  nicht  übler  raten,  als 

wenn  man  sie  von  Beispielen  entlehnen  wollte.  Denn 
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jedes  Beispiel,  was  mir  davon  vorgestellt  wird,  muß 
selbst  zuvor  nach  Prinzipien  der  Moralität  beurteilt  wer- 

den, ob  es  auch  würdig  sei,  zum  ursprünglichen  Beispiele, 
d.i.  zum  Muster,  zu  dienen,  keinesweges  aber  kann  es  den 
Begriff  derselben  zu  oberst  an  die  Hand  geben.  Selbst 
der  Heilige  des  Evangelii  muß  zuvor  mit  unserm  Ideal 
der  sittlichen  Vollkommenheit  verglichen  werden,  ehe 
man  ihn  dafür  erkennt;  auch  sagt  er  von  sich  selbst:  was 
nennt  ihr  mich  (den  ihr  sehet)  gut?  niemand  ist  gut  (das 
Urbild  des  Guten)  als  der  einige  Gott  (den  ihr  nicht  sehet). 

Woher  haben  wir  aber  den  Begriff  von  Gott  als  dem  höch- 
sten Gut?  Lediglich  aus  der  Idee,  die  die  Vernunft  a 

priori  von  sittlicher  Vollkommenheit  entwirft  und  mit 

dem  Begriffe  eines  freien  Willens  unzertrennlich  ver- 
knüpft. Nachahmung  findet  im  Sittlichen  gar  nicht 

statt,  und  Beispiele  dienen  nur  zur  Aufmunterung,  d.  i. 

sie  setzen  die  Tunlichkeit  dessen,  was  das  Gesetz  gebie- 
tet, außer  Zweifel,  sie  machen  das,  was  die  praktische 

Regel  allgemeiner  ausdrückt,  anschaulich,  können  aber 

niemals  berechtigen,  ihr  wahres  Original,  das  in  der  Ver- 
nunft liegt,  bei  Seite  zu  setzen  und  sich  nach  Beispielen 

zu  richten. 
Wenn  es  denn  keinen  ächten  obersten  Grundsatz  der 

Sittlichkeit  gibt,  der  nicht  unabhängig  von  aller  Erfah- 
rung bloß  auf  reiner  Vernunft  beruhen  müßte,  so  glaube 

ich,  es  sei  nicht  nötig,  auch  nur  zu  fragen,  ob  es  gut  sei, 
diese  Begriffe,  so  wie  sie  samt  den  ihnen  zugehörigen 

Prinzipien  a  priori  feststehen,  im  Allgemeinen  (in  ab- 
stracto) vorzutragen,  wofern  das  Erkenntnis  sich  vom 

gemeinen  unterscheiden  und  philosophisch  heißen  soll. 
Aber  in  unsern  Zeiten  möchte  dieses  wohl  nötig  sein. 
Denn  wenn  man  Stimmen  sammelte,  ob  reine  von  allem 
Empirischen  abgesonderte  Vernunfterkenntnis,  mithin 

Metaphysik  der  Sitten,  oder  populäre  praktische  Philo- 
sophie vorzuziehen  sei,  so  errät  man  bald,  auf  welche 

Seite  das  Übergewicht  fallen  werde. 
Diese  Herablassung  zu  Volksbegriffen  ist  allerdings  sehr 
rühmlich,  wenn  die  Erhebung  zu  den  Prinzipien  der  rei- 

nen Vernunft  zuvor  geschehen  und  zur  völligen  Befrie- 
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digung  erreicht  ist,  und  das  würde  heißen,  die  Lehre  der 
Sitten  zuvor  auf  Metaphysik  gründen,  ihr  aber,  wenn  sie 

fest  steht,  nachher  durch  Popularität  Eingang  verschaf- 
fen. Es  ist  aber  äußerst  ungereimt,  dieser  in  der  ersten 

Untersuchung,  worauf  alle  Richtigkeit  der  Grundsätze 

ankommt,  schon  willfahren  zu  wollen.  Nicht  allein  daß 

dieses  Verfahren  auf  das  höchst  seltene  Verdienst  einer 

wahren  philosophischen  Popularität  niemals  Anspruch 

machen  kann,  indem  es  gar  keine  Kunst  ist,  gemeinver- 
ständlich zu  sein,  wenn  man  dabei  auf  alle  gründliche 

Einsicht  Verzicht  tut,  so  bringt  es  einen  ekelhaften  Misch- 
masch von  zusammengestoppelten  Beobachtungen  und 

halbvernünftelnden  Prinzipien  zum  Vorschein,  daran 

sich  schale  Köpfe  laben,  weil  es  doch  etwas  gar  Brauch- 
bares fürs  alltägliche  Geschwätz  ist,  wo  Einsehende  aber 

Verwirrung  fühlen  und  unzufrieden,  ohne  sich  doch  hel- 

fen zu  können,  ihre  Augen  wegwenden,  obgleich  Philo- 

sophen, die  das  Blendwerk  ganz  wohl  durchschauen, 

wenig  Gehör  finden,  wenn  sie  auf  einige  Zeit  von  der 

vorgeblichen  Popularität  abrufen,  um  nur  allererst  nach 
erworbener  bestimmter  Einsicht  mit  Recht  populär  sein 
zu  dürfen. 

Man  darf  nur  die  Versuche  über  die  Sittlichkeit  in  jenem 

beliebten  Geschmacke  ansehen,  so  wird  man  bald  die 

besondere  Bestimmung  der  menschlichen  Natur  (mit- 
unter aber  auch  die  Idee  von  einer  vernünftigen  Natur 

überhaupt),  bald  Vollkommenheit,  bald  Glückseligkeit, 

hier  moralisches  Gefühl,  dort  Gottesfurcht,  von  diesem 

etwas,  von  jenem  auch  etwas  in  wunderbarem  Gemische 

antreffen,  ohne  daß  man  sich  einfallen  läßt  zu  fragen, 

.ob  auch  überall  in  der  Kenntnis  der  menschlichen  Natur 

(die  wir  doch  nur  von  der  Erfahrung  her  haben  können) 

die  Prinzipien  der  Sittlichkeit  zu  suchen  seien,  und,  wenn; 

dieses  nicht  ist,  wenn  die  letztere  völlig  a  priori,  frei  vorj 

allem  Empirischen,  schlechterdings  in  reinen  Vernunft! 

begriffen  und  nirgend  anders  auch  nicht  dem  mindester 

Teile  nach  anzutreffen  sind,  den  Anschlag  zu  fassen , 

diese  Untersuchung  als  reine  praktische  Weltweisheit! 

oder  (wenn  man  einen  so  verschrieenen  Namen  nennei 
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darf)  als  Metaphysik*  der  Sitten  lieber  ganz  abzuson- 
dern, sie  für  sich  allein  zu  ihrer  ganzen  Vollständigkeit 

zu  bringen  und  das  Publikum,  das  Popularität  verlangt, 
bis  zum  Ausgange  dieses  Unternehmens  zu  vertrösten. 
Es  ist  aber  eine  solche  völlig  isolierte  Metaphysik  der 

Sitten,  die  mit  keiner  Anthropologie,  mit  keiner  Theo- 
logie, mit  keiner  Physik  oder  Hyperphysik,  noch  weniger 

mit  verborgenen  Qualitäten  (die  man  hypophysisch 
nennen  könnte)  vermischt  ist,  nicht  allein  ein  unent- 

behrliches Substrat  aller  theoretischen,  sicher  bestimm- 
ten Erkenntnis  der  Pflichten,  sondern  zugleich  ein  De- 

siderat von  der  höchsten  Wichtigkeit  zur  wirklichen 
Vollziehung  ihrer  Vorschriften.  Denn  die  reine  und  mit 

keinem  fremden  Zusätze  von  empirischen  Anreizen  ver- 
mischte Vorstellung  der  Pflicht  und  überhaupt  des  sitt- 

lichen Gesetzes  hat  auf  das  menschliche  Herz  durch  den 

Weg  der  Vernunft  allein  (die  hiebei  zuerst  inne  wird,  daß 
sie  für  sich  selbst  auch  praktisch  sein  kann)  einen  so  viel 

mächtigern  Einfluß,  als  alle  andere  Triebfedern**,  die 

*  Man  kann,  wenn  man  will,  (so  wie  die  reine  Mathematik  von  der 
angewandten,  die  reine  Logik  von  der  angewandten  unterschieden 
wird,  also)  die  reine  Philosophie  der  Sitten  (Metaphysik)  von  der 
angewandten  (nämlich  auf  die  menschliche  Natur)  unterscheiden. 
Durch  diese  Benennung  wird  man  auch  sofort  erinnert,  daß  die  sitt- 

lichen Prinzipien  nicht  auf  die  Eigenheiten  der  menschlichen  Natur 
gegründet,  sondern  für  sich  a  priori  bestehend  sein  müssen,  aus 
solchen  aber,  wie  für  jede  vernünftige  Natur,  also  auch  für  die 
menschliche  praktische  Regeln  müssen  abgeleitet  werden  können. 
**  Ich  habe  einen  Brief  vom  sei.  vortrefflichen  Sulzer,  worin  er  mich 
fragt:  was  doch  die  Ursache  sein  möge,  warum  die  Lehren  der  Tu- 

gend, so  viel  Überzeugendes  sie  auch  für  die  Vernunft  haben,  doch 
so  wenig  ausrichten.  Meine  Antwort  wurde  durch  die  Zurüstung 
dazu,  um  sie  vollständig  zu  geben,  verspätet.  Allein  es  ist  keine  an- 

dere, als  daß  die  Lehrer  selbst  ihre  Begriffe  nicht  ins  Reine  gebracht 
haben,  und  indem  sie  es  zu  gut  machen  wollen,  dadurch,  daß  sie 
allerwärts  Bewegursachen  zum  Sittlichguten  auftreiben,  um  die  Arz- 

nei recht  kräftig  zu  machen,  sie  sie  verderben.  Denn  die  gemeinste 
Beobachtung  zeigt,  daß,  wenn  man  eine  Handlung  der  Recht- 

schaffenheit vorstellt,  wie  sie  von  aller  Absicht  auf  irgend  einen 
Vorteil  in  dieser  oder  einer  andern  Welt  abgesondert  selbst  unter 
den  größten  Versuchungen  der  Not  oder  der  Anlockung  mit  stand- 

hafter Seele  ausgeübt  worden,  sie  jede  ähnliche  Handlung,  die  nur 
im  mindesten  durch  eine  fremde  Triebfeder  affiziert  war,  weit  hin- 

ter sich  lasse  und  verdunkle,  die  Seele  erhebe  und  den  Wunsch  er- 
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man  aus  dem  empirischen  Felde  aufbieten  mag,  daß  sie 

im  Bewußtsein  ihrer  Würde  die  letzteren  verachtet  und 

nach  und  nach  ihr  Meister  werden  kann;  an  dessen  Statt 

eine  vermischte  Sittenlehre,   die  aus  Triebfedern  von 

Gefühlen  und  Neigungen  und  zugleich  aus  Vernunft- 

begriffen zusammengesetzt  ist,  das  Gemüt  zwischen  Be- 

wegursachen, die  sich  unter  kein  Prinzip  bringen  lassen, 

die  nur  sehr  zufällig  zum  Guten,  öfters  aber  auch  zum 

Bösen  leiten  können,  schwankend  machen  muß. 

Aus  dem  Angeführten  erhellt:  daß  alle  sittliche  Begriffe 

völlig  a  priori  in  der  Vernunft  ihren  Sitz  und  Ursprung 

haben  und  dieses  zwar  in  der  gemeinsten  Menschenver- 

nunft eben  sowohl,  als  der  im  höchsten  Maße  spekulati- 

ven; daß  sie  von  keinem  empirischen  und  darum  bloß 

zufälligen  Erkenntnisse  abstrahiert  werden  können;  daß 

in  dieser  Reinigkeit  ihres  Ursprungs  eben  ihre  Würde 

liege,   um  uns  zu  obersten  praktischen  Prinzipien  zu 

dienen;  daß  man  jedesmal  so  viel,  als  man  Empirisches 

hinzu  tut,  so  viel  auch  ihrem  ächten  Einflüsse  und  dem 

uneingeschränkten  Werte  der  Handlungen  entziehe;  daß 

es  nicht  allein  die  größte  Notwendigkeit  in  theoretischer 

Absicht,  wenn  es  bloß  auf  Spekulation  ankommt,  erfor- 

dere, sondern  auch  von  der  größten  praktischen  Wich- 

tigkeit sei,  ihre  Begriffe  und  Gesetze  aus  reiner  Vernunft 

zu  schöpfen,  rein  und  unvermengt  vorzutragen,  ja  den 

Umfang  dieses  ganzen  praktischen  oder  reinen  Vernunft- 

erkenntnisses, d.  i.  das  ganze  Vermögen  der  reinen  prak- 

tischen Vernunft,  zu  bestimmen,  hierin  aber  nicht,  wie 

es  wohl  die  spekulative  Philosophie  erlaubt,  ja  gar  bis- 

weilen notwendig  findet,  die  Prinzipien  von  der  beson- 

dern Natur  der  menschlichen  Vernunft  abhängig  zu  ma- 

chen, sondern  darum,  weil  moralische  Gesetze  für  jedes 

vernünftige  Wesen  überhaupt  gelten  sollen,  sie  schon 

aus  dem  allgemeinen  Begriffe  eines  vernünftigen  We- 

sens überhaupt  abzuleiten  und  auf  solche  Weise  alle 

Moral,  die  zu  ihrer  Anwendung  auf  Menschen  der  Anthro- 

rege,  auch  so  handeln  zu  können.  Selbst  Kinder  vo
n  mittlerem 

Alter  fühlen  diesen  Eindruck,  und  ihnen  sollte  man  Pflich
ten  auch 

niemals  anders  vorstellen. 
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pologie  bedarf,  zuerst  unabhängig  von  dieser  als  reine 
Philosophie,  d.  i.  als  Metaphysik,  vollständig  (welches 
sich  in  dieser  Art  ganz  abgesonderter  Erkenntnisse  wohl 
tun  läßt)  vorzutragen,  wohl  bewußt,  daß  es,  ohne  im 
Besitze  derselben  zu  sein,  vergeblich  sei,  ich  will  nicht 

sagen,  das  Moralische  der  Pflicht  in  allem,  was  pflicht- 
mäßig ist,  genau  für  die  spekulative  Beurteilung  zu  be- 

stimmen, sondern  sogar  im  bloß  gemeinen  und  prakti- 
schen Gebrauche,  vornehmlich  der  moralischen  Unter- 

weisung, unmöglich  sei,  die  Sitten  auf  ihre  ächte  Prin- 
zipien zu  gründen  und  dadurch  reine  moralische  Gesin- 

nungen zu  bewirken  und  zum  höchsten  Weltbesten  den 
Gemütern  einzupfropfen. 

Um  aber  in  dieser  Bearbeitung  nicht  bloß  von  der  ge- 
meinen sittlichen  Beurteilung  (die  hier  sehr  achtungs- 

würdig ist)  zur  philosophischen,  wie  sonst  geschehen  ist, 

sondern  von  einer  populären  Philosophie,  die  nicht  wei- 
ter geht,  als  sie  durch  Tappen  vermittelst  der  Beispiele 

kommen  kann,  bis  zur  Metaphysik  (die  sich  durch  nichts 
Empirisches  weiter  zurückhalten  läßt  und,  indem  sie 
den  ganzen  Inbegriff  der  Vernunfterkenntnis  dieser  Art 
ausmessen  muß,  allenfalls  bis  zu  Ideen  geht,  wo  selbst 
die  Beispiele  uns  verlassen)  durch  die  natürlichen  Stufen 

fortzuschreiten,  müssen  wir  das  praktische  Vernunft- 
vermögen von  seinen  allgemeinen  Bestimmungsregeln 

an  bis  dahin,  wo  aus  ihm  der  Begriff  der  Pflicht  ent- 
springt, verfolgen  und  deutlich  darstellen. 

Ein  jedes  Ding  der  Natur  wirkt  nach  Gesetzen.  Nur  ein 

vernünftiges  Wesen  hat  das  Vermögen,  nach  der  Vor- 
stellung der  Gesetze,  d.  i.  nach  Prinzipien,  zu  handeln, 

oder  einen  Willen.  Da  zur  Ableitung  der  Handlungen 
von  Gesetzen  Vernunft  erfordert  wird,  so  ist  der  Wille 

nichts  anders  als  praktische  Vernunft.  Wenn  die  Ver- 
nunft den  Willen  unausbleiblich  bestimmt,  so  sind  die 

Handlungen  eines  solchen  Wesens,  die  als  objektiv  not- 
wendig erkannt  werden,  auch  subjektiv  notwendig,  d.  i. 

der  Wille  ist  ein  Vermögen,  nur  dasjenige  zu  wählen, 
was  die  Vernunft  unabhängig  von  der  Neigung  als  prak- 

tisch notwendig,  d.  i.  als  gut,  erkennt.  Bestimmt  aber 
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die  Vernunft  für  sich  allein  den  Willen  n
icht  hinläng- 

lich ist  dieser  noch  subjektiven  Bedingungen  (gew
issen 

Triebfedern)  unterworfen,  die  nicht  imme
r  mit  den  ob- 

jektiven übereinstimmen;  mit  einem  Worte,  ist  der 
 Wille 

nicht  an  sich  völlig  der  Vernunft  gemäß  (w
ie  es  bei  Men- 

schen wirklich  ist):  so  sind  die  Handlungen,  die  ob
jektiv 

als  notwendig  erkannt  werden,  subjektiv 
 zufällig,  und 

die  Bestimmung  eines  solchen  Willens 
 objektiven  Ge- 

setzen gemäß  ist  Nötigung;  d.  i,  das  Verhältni
s  der  ob- 

jektiven Gesetze  zu  einem  nicht  durchaus  guten  
Willen 

wird  vorgestellt  als  die  Bestimmung  de
s  Willens  eines 

vernünftigen  Wesens  zwar  durch  Gründe
  der  Vernunft, 

denen  aber  dieser  Wille  seiner  Natur  
nach  nicht  not- 

wendig folgsam  ist.  m 

Die  Vorstellung  eines  objektiven  Prinzips 
  so  fern  es  lur 

einen  Willen  nötigend  ist,  heißt  ein  Gebot 
 (der  Vernunft) 

und  die  Formel  des  Gebots  heißt  Im
perativ. 

Alle  Imperativen  werden  durch  ein  So
llen  ausgedruckt 

und  zeigen  dadurch  das  Verhältnis  ein
es  objektiven  Ge- 

setzes der  Vernunft  zu  einem  Willen  an,  der  
seiner  sub- 

jektiven Beschaffenheit  nach  dadurch  nicht  not
wendig 

bestimmt  wird  (eine  Nötigung).  Sie  sag
en,  daß  etwas 

zu  tun  oder  zu  unterlassen  gut  sein  wü
rde,  allein  sie  sa- 

Pen  es  einem  Willen,  der  nicht  immer  
darum  etwas  tut, 

weil  ihm  vorgestellt  wird,  daß  es  zu  
tun  gut  sei.  Prak- 

tisch gut  ist  aber,  was  vermittelst  der  Vorst
ellungen  der 

Vernunft,  mithin  nicht  aus  subjektiv
en  Ursachen,  son- 

dem  objektiv,  d.  i.  aus  Gründen,  
die  für  jedes »vernünf- 

tige Wesen  als  ein  solches  gültig  sind,  d
en  Willen  be- 

stimmt. Es  wird  vom  Angenehmen  untersch
ieden  als 

demjenigen,  was  nur  vermittelst  de
r  Empfindung  aus 

bloß  subjektiven  Ursachen,  die  nur  fü
r  dieses  oder  jenes 

seinen  Sinn  gelten,  und  nicht  als  Pri
nz ^P^r  Vernunft, 

das  für  jedermann  gilt,  auf  den  Wi
llen  Einfluß  hat. 

*  Die  Abhängigkeit  des  Begehrungs Ve
rmögens  von  Empfindungen 

heißt  Neieune    und  diese  beweiset  
also  jederzeit  ein  Bedürfnis. 

D      Abb Tgig'keit  eines  zufällig  bes
timmbaren  Willens ;  ab ,er  von 

Prinzipien  der  Vernunft  heißt  ein  Int
eresse.  Dieses  findet  also  nur 

bei  einem  abhängigen  Willen  statt,  
der  nicht  von  selbst  jederaew 

der  Vernlft  gemlßg  ist;  beim  göttlichen
  Willen  kann  man  sich  kein 
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Ein  vollkommen  guter  Wille  würde  also  eben  sowohl  un- 
ter objektiven  Gesetzen  (des  Guten)  stehen,  aber  nicht 

dadurch  als  zu  gesetzmäßigen  Handlungen  genötigt  vor- 
gestellt werden  können,  weil  er  von  selbst  nach  seiner 

subjektiven  Beschaffenheit  nur  durch  die  Vorstellung 
des  Guten  bestimmt  werden  kann.  Daher  gelten  für  den 
göttlichen  und  überhaupt  für  einen  heiligen  Willen  keine 
Imperativen;  das  Sollen  ist  hier  am  unrechten  Orte,  weil 
das  Wollen  schon  von  selbst  mit  dem  Gesetz  notwendig 
einstimmig  ist.  Daher  sind  Imperativen  nur  Formeln, 

das  Verhältnis  objektiver  Gesetze  des  Wollens  über- 
haupt zu  der  subjektiven  Unvollkommenheit  des  Wil- 

lens dieses  oder  jenes  vernünftigen  Wesens,  z.  B.  des 
menschlichen  Willens,  auszudrücken. 
Alle  Imperativen  nun  gebieten  entweder  hypothetisch, 

oder  kategorisch.  Jene  stellen  die  praktische  Notwendig- 
keit efner  möglichen  Handlung  als  Mittel  zu  etwas  an- 

derem, was  man  will  (oder  doch  möglich  ist,  daß  man 
es  wolle),  zu  gelangen  vor.  Der  kategorische  Imperativ 
würde  der  sein,  welcher  eine  Handlung  als  für  sich  selbst 

ohne  Beziehung  auf  einen  andern  Zweck,  als  objektiv- 
notwendig vorstellte. 

Weil  jedes  praktische  Gesetz  eine  mögliche  Handlung 

als  gut  und  darum  für  ein  durch  Vernunft  praktisch  be- 
stimmbares Subjekt  als  notwendig  vorstellt,  so  sind  alle 

Imperativen  Formeln  der  Bestimmung  der  Handlung, 

die  nach  dem  Prinzip  eines  in  irgend  einer  Art  guten  Wil- 

Interesse  gedenken.  Aber  auch  der  menschliche  Wille  kann  woran 
ein  Interesse  nehmen,  ohne  darum  aus  Interesse  zu  handeln.  Das  erste 
bedeutet  das  praktische  Interesse  an  der  Handlung,  das  zweite  das 
pathologische  Interesse  am  Gegenstande  der  Handlung.  Das  erste 
zeigt  nur  Abhängigkeit  des  Willens  von  Prinzipien  der  Vernunft  an 
sich  selbst,  das  zweite  von  den  Prinzipien  derselben  zum  Behuf  der 
Neigung  an,  da  nämlich  die  Vernunft  nur  die  praktische  Regel  an- 

gibt, wie  dem  Bedürfnisse  der  Neigung  abgeholfen  werde.  Im  ersten 
Falle  interessiert  mich  die  Handlung,  im  zweiten  der  Gegenstand 
der  Handlung  (so  fern  er  mir  angenehm  ist).  Wir  haben  im  ersten 
Abschnitte  gesehen:  daß  bei  einer  Handlung  aus  Pflicht  nicht  auf 
das  Interesse  am  Gegenstande,  sondern  bloß  an  der  Handlung  selbst 
und  ihrem  Prinzip  in  der  Vernunft  (dem  Gesetz)  gesehen  werden 
müsse. 
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lens  notwendig  ist.  Wenn  nun  die  Handlung  bloß  wozu 

anders  als  Mittel  gut  sein  würde,  so  ist  der  Imperativ 

hypothetisch)  wird  sie  als  an  sich  gut  vorgestellt,  mithin 

als  notwendig  in  einem  an  sich  der  Vernunft  gemäßen 

Willen,  als  Prinzip  desselben,  so  ist  er  kategorisch. 

Der  Imperativ  sagt  also,  welche  durch  mich  mögliche 

Handlung  gut  wäre,  und  stellt  die  praktische  Regel  in 

Verhältnis  auf  einen  Willen  vor,  der  darum  nicht  sofort 

eine  Handlung  tut,  weil  sie  gut  ist,  teils  weil  das  Subjekt 

nicht  immer  weiß,  daß  sie  gut  sei,  teils  weil,  wenn  es  die- 

ses auch  wüßte,  die  Maximen  desselben  doch  den  objek- 

tiven Prinzipien  einer  praktischen  Vernunft  zuwider 
sein  könnten. 

Der  hypothetische   Imperativ  sagt  also   nur,   daß   die 

Handlung  zu  irgend  einer  möglichen  oder  wirklichen  Ab- 

sicht gut  sei.  Im  erstem  Falle  ist  er  ein  problematisch-, 

im  zweiten  ASSERTORiscH-praktisches  Prinzip.  Der  kate- 

gorische Imperativ,  der  die  Handlung  ohne  Beziehung 

auf  irgend  eine  Absicht,  d.  i.  auch  ohne  irgend  einen  an- 
dern Zweck,  für  sich  als  objektiv  notwendig  erklärt,  gilt 

als  ein  APODiKTiscH-praktisches  Prinzip. 

Man  kann  sich  das,  was  nur  durch  Kräfte  irgend  eines  - 

vernünftigen  Wesens  möglich  ist,  auch  für  irgend  eineni 

Willen  als  mögliche  Absicht  denken,  und  daher  sind  der 

Prinzipien  der  Handlung,   so  fern  diese  als  notwendig 

vorgestellt  wird,  um  irgend  eine  dadurch  zu  bewirkende 

mögliche  Absicht  zu  erreichen,  in  der  Tat  unendlich  viel. 

Alle  Wissenschaften  haben  irgend  einen  praktischen  Teil, 

der  aus  Aufgaben  besteht,  daß  irgend  ein  Zweck  für  uns 

möglich  sei,  und  aus  Imperativen,  wie  er  erreicht  werden 

könne.  Diese  können  daher  überhaupt  Imperativen  der 

Geschicklichkeit   heißen.  Ob   der  Zweck  vernünftig 

und  gut  sei,  davon  ist  hier  gar  nicht  die  Frage,  sondern 

nur  was  man  tun  müsse,  um  ihn  zu  erreichen.  Die  Vor- 

schriften für  den  Arzt,  um  seinen  Mann  auf  gründliche 

Art  gesund  zu  machen,  und  für  einen  Giftmischer,  um 

ihn  sicher  zu  töten,  sind  in  so  fern  von  gleichem  Wert, 

als  eine  jede  dazu  dient,  ihre  Absicht  vollkommen  zu  be- 
wirken. Weil  man   in  der  frühen   Jugend   nicht  weiß, 
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welche  Zwecke  uns  im  Leben  aufstoßen  dürften,  so  su- 
chen Eltern  vornehmlich  ihre  Kinder  recht  vielerlei  ler- 

nen zu  lassen  und  sorgen  für  die  Geschicklichkeit  im  Ge- 
brauch der  Mittel  zu  allerlei  beliebigen  Zwecken,  von 

deren  keinem  sie  bestimmen  können,  ob  er  etwa  wirk- 
lich künftig  eine  Absicht  ihres  Zöglings  werden  könne, 

wovon  es  indessen  doch  möglich  ist,  daß  er  sie  einmal 
haben  möchte,  und  diese  Sorgfalt  ist  so  groß,  daß  sie 
darüber  gemeiniglicn  verabsäumen,  ihnen  das  Urteil 
über  den  Wert  der  Dinge,  die  sie  sich  etwa  zu  Zwecken 
machen  möchten,  zu  bilden  und  zu  berichtigen. 

Es  ist  gleichwohl  ein  Zweck,  den  man  bei  allen  vernünf- 
tigen Wesen  (so  fern  Imperative  auf  sie,  nämlich  als  ab- 

hängige Wesen,  passen)  als  wirklich  voraussetzen  kann, 
und  also  eine  Absicht,  die  sie  nicht  etwa  bloß  haben 
können,  sondern  von  der  man  sicher  voraussetzen  kann, 
daß  sie  solche  insgesamt  nach  einer  Naturnotwendigkeit 
haben,  und  das  ist  die  Absicht  auf  Glückseligkeit,  Der 

hypothetische  Imperativ,  der  die  praktische  Notwendig- 
keit der  Handlung  als  Mittel  zur  Beförderung  der  Glück- 

seligkeit vorstellt,  ist  assertorisch.  Man  darf  ihn  nicht 
bloß  als  notwendig  zu  einer  ungewissen,  bloß  möglichen 
Absicht  vortragen,  sondern  zu  einer  Absicht,  die  man 
sicher  und  a  priori  bei  jedem  Menschen  voraussetzen 
kann,  weil  sie  zu  seinem  Wesen  gehört.  Nun  kann  man 
die  Geschicklichkeit  in  der  Wahl  der  Mittel  zu  seinem 

eigenen  größten  Wohlsein  Klugheit*  im  engsten  Ver- 
stände nennen.  Also  ist  der  Imperativ,  der  sich  auf  die 

Wahl  der  Mittel  zur  eigenen  Glückseligkeit  bezieht,  d.  i. 
die  Vorschrift  der  Klugheit,  noch  immer  hypothetisch; 

*  Das  Wort  Klugheit  wird  in  zwiefachem  Sinn  genommen,  einmal 
kann  es  den  Namen  Weltklugheit,  im  zweiten  den  der  Privatklug- 

heit führen.  Die  erste  ist  die  Geschicklichkeit  eines  Menschen,  auf 
andere  Einfluß  zu  haben,  um  sie  zu  seinen  Absichten  zu  gebrauchen. 
Die  zweite  die  Einsicht,  alle  diese  Absichten  zu  seinem  eigenen 
dauernden  Vorteil  zu  vereinigen.  Die  letztere  ist  eigentlich  dieje- 

nige, worauf  selbst  der  Wert  der  erstem  zurückgeführt  wird,  und 
wer  in  der  erstem  Art  klug  ist,  nicht  aber  in  der  zweiten,  von  dem 
könnte  man  besser  sagen:  er  ist  gescheut  und  verschlagen,  im  Gan- 

zen aber  doch  unklug. 
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die  Handlung  wird  nicht  schlechthin,  sondern  nur  als 
Mittel  zu  einer  andern  Absicht  geboten. 

Endlich  gibt  es  einen  Imperativ,  der,  ohne  irgend  eine 

andere  durch  ein  gewisses  Verhalten  zu  erreichende  Ab- 

sicht als  Bedingung  zum  Grunde  zu  legen,  dieses  Verhal- 

ten unmittelbar  gebietet.  Dieser  Imperativ  ist  katego- 
risch. Er  betrifft  nicht  die  Materie  der  Handlung  und 

das,  was  aus  ihr  erfolgen  soll,  sondern  die  Form  und  das 

Prinzip,  woraus  sie  selbst  folgt,  und  das  Wesentlich- 
Gute  derselben  besteht  in  der  Gesinnung,  der  Erfolg  mag 

sein,  welcher  er  wolle.  Dieser  Imperativ  mag  der  der 
Sittlichkeit  heißen. 

Das  Wollen  nach  diesen  dreierlei  Prinzipien  wird  auch 

durch  die  Ungleichheit  der  Nötigung  des  Willens  deut- 
lich unterschieden.  Um  diese  nun  auch  merklich  zu 

machen,  glaube  ich,  daß  man  sie  in  ihrer  Ordnung  am 

angemessensten  so  benennen  würde,  wenn  man  sagte: 

sie  wären  entweder  Regeln  der  Geschicklichkeit,  oder 

Ratschläge  der  Klugheit,  oder  Gebote  ( Gesetze)  der  Sitt- 
lichkeit. Denn  nur  das  Gesetz  führt  den  Begriff  einer 

unbedingten  und  zwar  objektiven  und  mithin  allgemein 

gültigen  Notwendigkeit  bei  sich,  und  Gebote  sind  Ge- 
setze, denen  gehorcht,  d.  i.  auch  wider  Neigung  Folge 

geleistet,  werden  muß.  Die  Ratgebung  enthält  zwar  Not- 
wendigkeit, die  aber  bloß  unter  subjektiver  zufälliger 

Bedingung,  ob  dieser  oder  jener  Mensch  dieses  oder  je- 
nes zu  seiner  Glückseligkeit  zähle,  gelten  kann;  dagegen 

der  kategorische  Imperativ  durch  keine  Bedingung  ein- 

geschränkt wird  und  als  absolut-,  obgleich  praktisch- 
notwendig ganz  eigentlich  ein  Gebot  heißen  kann.  Man 

könnte  die  ersteren  Imperative  auch  technisch  (zur  Kunst 

gehörig),  die  zweiten  pragmatisch*  (zur  Wohlfahrt),  die 

*  Mich  deucht,  die  eigentliche  Bedeutung  des  Worts  pragmatisch 

könne  so  am  genauesten  bestimmt  werden.  Denn  pragmatisch  wer- 

den die  Sanktionen  genannt,  welche  eigentlich  nicht  aus  dem  Rechte 

der  Staaten  als  notwendige  Gesetze,  sondern  aus  der  Forsorge  für 

die  allgemeine  Wohlfahrt  fließen.  Pragmatisch  ist  eine  Geschichte 

abgefaßt,  wenn  sie  klug  macht,  d.  i.  die  Welt  belehrt,  wie  sie  ihren 

Vorteil  besser,  oder  wenigstens  eben  so  gut  als  die  Vorwelt  besor- 
gen könne. 
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dritten  moralisch  (zum  freien  Verhalten  überhaupt,  d.  i. 
zu  den  Sitten  gehörig)  nennen. 
Nun  entsteht  die  Frage:  wie  sind  alle  diese  Imperative 
möglich?  Diese  Frage  verlangt  nicht  zu  wissen,  wie  die 

Vollziehung  der  Handlung,  welche  der  Imperativ  ge- 
bietet, sondern  wie  bloß  die  Nötigung  des  Willens,  die 

der  Imperativ  in  der  Aufgabe  ausdrückt,  gedacht  wer- 
den könne.  Wie  ein  Imperativ  der  Geschicklichkeit  mög- 
lich sei,  bedarf  wohl  keiner  besondern  Erörterung.  Wer 

den  Zweck  will,  will  (so  fern  die  Vernunft  auf  seine  Hand- 
lungen entscheidenden  Einfluß  hat)  auch  das  dazu  un- 

entbehrlich notwendige  Mittel,  das  in  seiner  Gewalt  ist. 
Dieser  Satz  ist,  was  das  Wollen  betrifft,  analytisch;  denn 
in  dem  Wollen  eines  Objekts  als  meiner  Wirkung  wird 
schon  meine  Kausalität  als  handelnde  Ursache,  d.  i. 
der  Gebrauch  der  Mittel,  gedacht,  und  der  Imperativ 
zieht  den  Begriff  notwendiger  Handlungen  zu  diesem 
Zwecke  schon  aus  dem  Begriff  eines  Wollens  dieses 
Zwecks  heraus  (die  Mittel  selbst  zu  einer  vorgesetzten 

Absicht  zu  bestimmen,  dazu  gehören  allerdings  synthe- 
tische Sätze,  die  aber  nicht  den  Grund  betreffen,  den 

Aktus  des  Willens,  sondern  das  Objekt  wirklich  zu  ma- 
chen). Daß,  um  eine  Linie  nach  einem  sichern  Prinzip 

in  zwei  gleiche  Teile  zu  teilen,  ich  aus  den  Enden  der- 
selben zwei  Kreuzbogen  machen  müsse,  das  lehrt  die 

Mathematik  freilich  nur  durch  synthetische  Sätze;  aber 
daß,  wenn  ich  weiß,  durch  solche  Handlung  allein  könne 

die  gedachte  Wirkung  geschehen,  ich,  wenn  ich  die  Wir- 
kung vollständig  will,  auch  die  Handlung  wolle,  die  dazu 

erforderlich  ist,  ist  ein  analytischer  Satz;  denn  etwas  als 
eine  auf  gewisse  Art  durch  mich  mögliche  Wirkung  und 
mich  in  Ansehung  ihrer  auf  dieselbe  Art  handelnd  vor- 

stellen, ist  ganz  einerlei. 
Die  Imperativen  der  Klugheit  würden,  wenn  es  nur  so 

leicht  wäre,  einen  bestimmten  Begriff  von  Glückselig- 
keit zu  geben,  mit  denen  der  Geschicklichkeit  ganz  und 

gar  übereinkommen  und  eben  sowohl  analytisch  sein. 
Denn  es  würde  eben  sowohl  hier  als  dort  heißen:  wer  den 

Zweck  will,  will  auch  (der  Vernunft  gemäß  notwendig) 



46  GRUNDLEGUNG  Z.  METAPHYSIK  D.  SITTEN 

die  einzigen  Mittel,  die  dazu  in  seiner  Gewalt  sind.  Al- 
lein es  ist  ein  Unglück,  daß  der  Begriff  der  Glückselig- 
keit ein  so  unbestimmter  Begriff  ist,  daß,  obgleich  jeder 

Mensch  zu.  dieser  zu  gelangen  wünscht,  er  doch  niemals 
bestimmt  und  mit  sich  selbst  einstimmig  sagen  kann, 
was  er  eigentlich  wünsche  und  wolle.  Die  Ursache  da- 

von ist:  daß  alle  Elemente,  die  zum  Begriff  der  Glück- 
seligkeit gehören,  insgesamt  empirisch  sind,  d.  i.  aus 

der  Erfahrung  müssen  entlehnt  werden,  daß  gleichwohl 
zur  Idee  der  Glückseligkeit  ein  absolutes  Ganze,  ein 
Maximum  des  Wohlbefindens,  in  meinem  gegenwärtigen 
und  jedem  zukünftigen  Zustande  erforderlich  ist.  Nun 

ists  unmöglich,  daß  das  einsehendste  und  zugleich  aller- 
vermögendste,  aber  doch  endliche  Wesen  sich  einen  be- 

stimmten Begriff  von  dem  mache,  was  er  hier  eigentlich 

wolle.  Will  er  Reichtum,  wie  viel  Sorge,  Neid  und  Nach- 
stellung könnte  er  sich  dadurch  nicht  auf  den  Hals  zie- 

hen! Will  er  viel  Erkenntnis  und  Einsicht,  vielleicht 
könnte  das  ein  nur  um  desto  schärferes  Auge  werden, 
um  die  Übel,  die  sich  für  ihn  jetzt  noch  verbergen  und 
doch  nicht  vermieden  werden  können,  ihm  nur  um  desto 
schrecklicher  zu  zeigen,  oder  seinen  Begierden,  die  ihm 

schon  genug  zu  schaffen  machen,  noch  mehr  Bedürf- 
nisse aufzubürden.  Will  er  ein  langes  Leben,  wer  steht 

ihm  dafür,  daß  es  nicht  ein  langes  Elend  sein  würde? 

Will  er  wenigstens  Gesundheit,  wie  oft  hat  noch  Unge- 
mächlichkeit  des  Körpers  von  Ausschweifung  abgehal- 

ten, darein  unbeschränkte  Gesundheit  würde  haben  fal- 
len lassen  usw.  Kurz,  er  ist  nicht  vermögend,  nach  ir- 

gend einem  Grundsatze  mit  völliger  Gewißheit  zu  be- 
stimmen, was  ihn  wahrhaftig  glücklich  machen  werde, 

darum  weil  hiezu  Allwissenheit  erforderlich  sein  würde. 

Man  kann  also  nicht  nach  bestimmten  Prinzipien  han- 
deln, um  glücklich  zu  sein,  sondern  nur  nach  empirischen 

Ratschlägen,  z.  B.  der  Diät,  der  Sparsamkeit,  der  Höf- 
lichkeit, der  Zurückhaltung  usw.,  von  welchen  die  Er- 
fahrung lehrt,  daß  sie  das  Wohlbefinden  im  Durch- 

schnitt am  meisten  befördern.  Hieraus  folgt,  daß  die 

Imperativen  der  Klugheit,  genau  zu  reden,  gar  nicht  ge- 
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bieten,  d.  i.  Handlungen  objektiv  als  praktisch-notwen- 
dig darstellen,  können,  daß  sie  eher  für  Anratungen  (con- 

silio)  als  Gebote  (praeceptd)  der  Vernunft  zu  halten  sind, 
daß  die  Aufgabe:  sicher  und  allgemein  zu  bestimmen, 
welche  Handlung  die  Glückseligkeit  eines  vernünftigen 
Wesens  befördern  werde,  völlig  unauflöslich,  mithin 
kein  Imperativ  in  Ansehung  derselben  möglich  sei,  der 
im  strengen  Verstände  geböte,  das  zu  tun,  was  glücklich 
macht,  weil  Glückseligkeit  nicht  ein  Ideal  der  Vernunft, 
sondern  der  Einbildungskraft  ist,  was  bloß  auf  empiri- 

schen Gründen  beruht,  von  denen  man  vergeblich  er- 
wartet, daß  sie  eine  Handlung  bestimmen  sollten,  da- 

durch die  Totalität  einer  in  der  Tat  unendlichen  Reihe 

von  Folgen  erreicht  würde.  Dieser  Imperativ  der  Klug- 
heit würde  indessen,  wenn  man  annimmt,  die  Mittel 

zur  Glückseligkeit  ließen  sich  sicher  angeben,  ein  analy- 
tisch-praktischer Satz  sein;  denn  er  ist  von  dem  Im- 

perativ der  Geschicklichkeit  nur  darin  unterschieden, 
daß  bei  diesem  der  Zweck  bloß  möglich,  bei  jenem 
aber  gegeben  ist;  da  beide  aber  bloß  die  Mittel  zu 
demjenigen  gebieten,  von  dem  man  voraussetzt,  daß 
man  es  als  Zweck  wollte:  so  ist  der  Imperativ,  der 

das  Wollen  der  Mittel  für  den,  der  den  Zweck  will,  ge- 
bietet, in  beiden  Fällen  analytisch.  Es  ist  also  in  An- 
sehung der  Möglichkeit  eines  solchen  Imperativs  auch 

keine  Schwierigkeit. 
Dagegen,  wie  der  Imperativ  der  Sittlichkeit  möglich  sei, 
ist  ohne  Zweifel  die  einzige  einer  Auflösung  bedürftige 

Frage,  da  er  gar  nicht  hypothetisch  ist  und  also  die  ob- 
jektiv-vorgestellte  Notwendigkeit  sich  auf  keine  Voraus- 

setzung stützen  kann,  wie  bei  den  hypothetischen  Impe- 
rativen. Nur  ist  immer  hiebei  nicht  aus  der  Acht  zu 

lassen,  daß  es  durch  kein  Beispiel,  mithin  empirisch,  aus- 
zumachen sei,  ob  es  überall  irgend  einen  dergleichen  Im- 

perativ gebe,  sondern  zu  besorgen,  daß  alle,  die  katego- 
risch scheinen,  doch  versteckter  Weise  hypothetisch 

sein  mögen.  Z.  B.  wenn  es  heißt:  du  sollt  nichts  betrüg- 
lich  versprechen,  und  man  nimmt  an,  daß  die  Notwen- 

digkeit dieser  Unterlassung  nicht  etwa  bloße  Ratgebung 



48  GRUNDLEGUNG  Z.  METAPHYSIK  D
.  SITTEN 

zu  Vermeidung  irgend  eines  andern  Übels  sei,  so
  daß  es 

etwa  hieße:    du  sollt  nicht  lügenhaft  verspre
chen,  da- 

mit  du  nicht,  wenn  es  offenbar  wird,  dich  um
  den  Kre- 

dit bringest;  sondern  eine  Handlung  dieser  Art
  müsse 

für  sich  selbst  als  böse  betrachtet  werden,  der  I
mperativ 

des  Verbots  sei  also  kategorisch:  so  kann  man 
 doch  in 

keinem  Beispiel  mit  Gewißheit  dartun,  daß
  der  Wille 

hier  ohne  andere  Triebfeder,  bloß  durchs  
Gesetz,  be- 

stimmt werde,  ob  es  gleich  so  scheint;  denn  es  ist  im
mer 

möglich,  daß  ingeheim  Furcht  vor  Besc
hämung,  viel- 

leicht auch  dunkle  Besorgnis  anderer  Gefahren  
Einfluß 

auf  den  Willen  haben  möge.  Wer  kann  d
as  Nichtsein 

einer  Ursache  durch  Erfahrung  beweisen,  da
  diese  nichts 

weiter  lehrt,  als  daß  wir  jene  nicht  wahrn
ehmen?  Aut 

solchen  Fall  aber  würde  der  sogenannte  
moralische  Im- 

perativ, der  als  ein  solcher  kategorisch  und  unbed
ingt 

erscheint,  in  der  Tat  nur  eine  pragmatis
che  Vorschrift 

sein,  die  uns  auf  unsern  Vorteil  aufmerksam
  macht  und 

uns  bloß  lehrt,  diesen  in  Acht  zu  nehmen.      _ 

Wir  werden  also  die  Möglichkeit  eines  k
ategorischen  Im- 

perativs gänzlich  a  priori  zu  untersuchen  haben  
  da 

uns  hier  der  Vorteil  nicht  zu  statten  komm
t,  daß  die 

Wirklichkeit  desselben  in  der  Erfahrung  ge
geben  und 

also  die  Möglichkeit  nicht  zur  Festsetzung,
  sondern  bloß 

zur  Erklärung  nötig  wäre.  So  viel  ist  i
ndessen  vorläufig 

einzusehen:  daß  der  kategorische  Imper
ativ  allein  als 

ein  praktisches  Gesetz  laute,  die  übrigen  
insgesamt  zwar 

Prinzipien  des  Willens,  aber  nicht  G
esetze  heißen  kön- 

nen- weil,  was  bloß  zur  Erreichung  einer  belieb
igen  Ab- 

sicht zu  tun  notwendig  ist,  an  sich  als  zufällig
  betrachtet 

werden  kann,  und  wir  von  der  Vorschr
ift  jederzeit  los 

sein  können,  wenn  wir  die  Absicht  aufgeb
en  dahingegen 

das  unbedingte  Gebot  dem  Willen  kei
n  Beheben  in  An- 

sehung des  Gegenteils  frei  läßt,  mithin  allein
  diejenige 

Notwendigkeit  bei  sich  führt,  welche
  wir  zum  Gesetze 

verlangen.  .       A 

Zweitens  ist  bei  diesem  kategorische
n  Imperativ  oder 

Gesetze  der  Sittlichkeit  der  Grund 
 der  Schwierigkeit 

(die  Möglichkeit  desselben  einzusehen)
  auch  sehr  groU. 
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Er  ist  ein  synthetisch-praktischer  Satz*  a  priori,  und  da 
die  Möglichkeit  der  Sätze  dieser  Art  einzusehen  so  viel 
Schwierigkeit  im  theoretischen  Erkenntnisse  hat,  so 
läßt  sich  leicht  abnehmen,  daß  sie  im  praktischen  nicht 
weniger  haben  werde. 
Bei  dieser  Aufgabe  wollen  wir  zuerst  versuchen,  ob  nicht 

vielleicht  der  bloße  Begriff  eines  kategorischen  Impera- 
tivs auch  die  Formel  desselben  an  die  Hand  gebe,  die 

den  Satz  enthält,  der  allein  ein  kategorischer  Imperativ 
sein  kann;  denn  wie  ein  solches  absolutes  Gebot  möglich 
sei,  wenn  wir  auch  gleich  wissen,  wie  es  lautet,  wird  noch 
besondere  und  schwere  Bemühung  erfordern,  die  wir 
aber  zum  letzten  Abschnitte  aussetzen. 

Wenn  ich  mir  einen  hypothetischen  Imperativ  überhaupt 
denke,  so  weiß  ich  nicht  zum  voraus,  was  er  enthalten 
werde:  bis  mir  die  Bedingung  gegeben  ist.  Denke  ich 

mir  aber  einen  kategorischen  Imperativ,  so  weiß  ich  so- 
fort, was  er  enthalte.  Denn  da  der  Imperativ  außer  dem 

Gesetze  nur  die  Notwendigkeit  der  Maxime**  enthält, 
diesem  Gesetze  gemäß  zu  sein,  das  Gesetz  aber  keine 
Bedingung  enthält,  auf  die  es  eingeschränkt  war,  so 

bleibt  nichts  als  die  Allgemeinheit  eines  Gesetzes  über- 
haupt übrig,  welchem  die  Maxime  der  Handlung  gemäß 

sein  soll,  und  welche  Gemäßheit  allein  der  Imperativ 
eigentlich  als  notwendig  vorstellt. 

*  Ich  verknüpfe  mit  dem  Willen  ohne  vorausgesetzte  Bedingung  aus 
irgend  einer  Neigung  die  Tat  a  priori,  mithin  notwendig  (obgleich 
nur  objektiv,  d.  i.  unter  der  Idee  einer  Vernunft,  die  über  alle  sub- 

jektive Bewegursachen  völlige  Gewalt  hätte).  Dieses  ist  also  ein 
praktischer  Satz,  der  das  Wollen  einer  Handlung  nicht  aus  einem 
anderen,  schon  vorausgesetzten  analytisch  ableitet  (denn  wir  haben 
keinen  so  vollkommenen  Willen),  sondern  mit  dem  Begriffe  des 
Willens  eines  vernünftigen  Wesens  unmittelbar  als  etwas,  das  in 
ihm  nicht  enthalten  ist,  verknüpft. 

**  Maxime  ist  das  subjektive  Prinzip  zu  handeln  und  muß  vom  ob- 
jektiven Prinzip,  nämlich  dem  praktischen  Gesetze,  unterschieden 

werden.  Jene  enthält  die  praktische  Regel,  die  die  Vernunft  den 
Bedingungen  des  Subjekts  gemäß  (öfters  der  Unwissenheit  oder 
auch  den  Neigungen  desselben)  bestimmt,  und  ist  also  der  Grund- 

satz, nach  welchem  das  Subjekt  handelt',  das  Gesetz  aber  ist  das  ob- 
jektive Prinzip,  gültig  für  jedes  vernünftige  WTesen,  und  der  Grund- 

satz, nach  dem  es  handeln  soll,  d.  i.  ein  Imperativ. 
KANT  V  4 
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Der  kategorische  Imperativ  ist  also  nur  ein  einziger  und 
zwar  dieser:  handle  nur  nach  derjenigen  Maxime,  durch 
die  du  zugleich  wollen  kannst,  daß  sie  ein  allgemeines  Ge- 

setz werde. 

Wenn  nun  aus  diesem  einigen  Imperativ  alle  Imperativen 
der  Pflicht  als  aus  ihrem  Prinzip  abgeleitet  werden  kön- 

nen, so  werden  wir,  ob  wir  es  gleich  unausgemacht  las- 
sen, ob  nicht  überhaupt  das,  was  man  Pflicht  nennt,  ein 

leerer  Begriff  sei,  doch  wenigstens  anzeigen  können,  was 
wir  dadurch  denken  und  was  dieser  Begriff  sagen  wolle. 
Weil  die  Allgemeinheit  des  Gesetzes,  wornach  Wirkun- 

gen geschehen,  dasjenige  ausmacht,  was  eigentlich  Na- 
tur im  allgemeinsten  Verstände  (der  Form  nach),  d.  i. 

das  Dasein  der  Dinge,  heißt,  so  fern  es  nach  allgemeinen 

Gesetzen  bestimmt  ist,  so  könnte  der  allgemeine  Impe- 
rativ der  Pflicht  auch  so  lauten:  handle  so,  als  ob  die 

Maxime  deiner  Handlung  durch  deinen  Willen  zum  all- 
gemeinen Naturgesetze  werden  sollte. 

Nun  wollen  wir  einige  Pflichten  herzählen  nach  der  ge- 
wöhnlichen Einteilung  derselben  in  Pflichten  gegen  uns 

selbst  und  gegen  andere  Menschen,  in  vollkommene  und 
unvollkommene  Pflichten.* 
I.  Einer,  der  durch  eine  Reihe  von  Übeln,  die  bis  zur 
Hoffnungslosigkeit  angewachsen  ist,  einen  Überdruß 
am  Leben  empfindet,  ist  noch  so  weit  im  Besitze  seiner 
Vernunft,  daß  er  sich  selbst  fragen  kann,  ob  es  auch 
nicht  etwa  der  Pflicht  gegen  sich  selbst  zuwider  sei,  sich 
das  Leben  zu  nehmen.  Nun  versucht  er:  ob  die  Maxime 

seiner  Handlung  wohl  ein  allgemeines  Naturgesetz  wer- 
den könne.   Seine  Maxime  aber  ist:  ich  mache  es  mir  aus 

*  Man  muß  hier  wohl  merken,  daß  ich  die  Einteilung  der  Pflichten 
für  eine  künftige  Metaphysik  der  Sitten  mir  gänzlich  vorbehalte, 
diese  hier  also  nur  als  beliebig  (um  meine  Beispiele  zu  ordnen)  da- 

stehe. Übrigens  verstehe  ich  hier  unter  einer  vollkommenen  Pflicht 
diejenige,  die  keine  Ausnahme  zum  Vorteil  der  Neigung  verstattet, 
und  da  habe  ich  nicht  bloß  äußere,  sondern  auch  innere  vollkom- 

mene Pflichten,  welches  dem  in  Schulen  angenommenen  Wort- 
gebrauch zuwider  läuft,  ich  aber  hier  nicht  zu  verantworten  gemeint 

bin,  weil  es  zu  meiner  Absicht  einerlei  ist,  ob  man  es  mir  einräumt, 
oder  nicht. 
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Selbstliebe  zum  Prinzip,  wenn  das  Leben  bei  seiner  län- 
gern Frist  mehr  Übel  droht,  als  es  Annehmlichkeit  ver- 

spricht, es  mir  abzukürzen.  Es  fragt  sich  nur  noch,  ob 

dieses  Prinzip  der  Selbstliebe  ein  allgemeines  Naturge- 
setz werden  könne.  Da  sieht  man  aber  bald,  daß  eine 

Natur,  deren  Gesetz  es  wäre,  durch  dieselbe  Empfin- 
dung, deren  Bestimmung  es  ist,  zur  Beförderung  des 

Lebens  anzutreiben,  das  Leben  selbst  zu  zerstören,  ihr 
selbst  widersprechen  und  also  nicht  als  Natur  bestehen 
würde,  mithin  jene  Maxime  unmöglich  als  allgemeines 

Naturgesetz  stattfinden  könne  und  folglich  dem  ober- 
sten Prinzip  aller  Pflicht  gänzlich  widerstreite. 

2.  Ein  anderer  sieht  sich  durch  Not  gedrungen,  Geld  zu 

borgen.  Er  weiß  wohl,  daß  er  nicht  wird  bezahlen  kön- 
nen, sieht  aber  auch,  daß  ihm  nichts  geliehen  werden 

wird,  wenn  er  nicht  festiglich  verspricht,  es  zu  einer  be- 
stimmten Zeit  zu  bezahlen.  Er  hat  Lust,  ein  solches  Ver- 

sprechen zu  tun;  noch  aber  hat  er  so  viel  Gewissen,  sich 
zu  fragen:  ist  es  nicht  unerlaubt  und  pflichtwidrig,  sich 
auf  solche  Art  aus  Not  zu  helfen?   Gesetzt,  er  beschlösse 
es  doch,  so  würde  seine  Maxime  der  Handlung  so  lauten: 
wenn  ich  mich  in  Geldnot  zu  sein  glaube,  so  will  ich  Geld 
borgen  und  versprechen  es  zu  bezahlen,  ob  ich  gleich 
weiß,  es  werde  niemals  geschehen.  Nun  ist  dieses  Prinzip 

der  Selbstliebe  oder  der  eigenen  Zuträglichkeit  mit  mei- 
nem ganzen  künftigen  Wohlbefinden  vielleicht  wohl  zu 

vereinigen,  allein  jetzt  ist  die  Frage:  ob  es  recht  sei.  Ich 

verwandle  also  die  Zumutung  der  Selbstliebe  in  ein  all- 
gemeines Gesetz  und  richte  die  Frage  so  ein:  wie  es  dann 

stehen  würde,  wenn  meine  Maxime  ein  allgemeines  Ge- 
setz würde.    Da  sehe  ich  nun  sogleich,  daß  sie  niemals 

als  allgemeines  Naturgesetz  gelten  und  mit  sich  selbst 
zusammenstimmen  könne,  sondern  sichnotwendigwider- 
sprechen  müsse.  Denn  die  Allgemeinheit  eines  Gesetzes, 
daß  jeder,  nachdem  er  in  Not  zu  sein  glaubt,  versprechen 
könne,  was  ihm  einfällt,  mit  dem  Vorsatz,  es  nicht  zu 
halten,  würde  das  Versprechen  und  den  Zweck,  den  man 
damit  haben  mag,  selbst  unmöglich  machen,  indem  nie- 

mand   glauben  würde,    daß   ihm  was  versprochen  sei, 
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sondern  über  alle  solche  Äußerung  als  eitles  Vorgeben 
lachen  würde. 

3.  Ein  dritter  findet  in  sich  ein  Talent,  welches  vermit- 
telst einiger  Kultur  ihn  zu  einem  in  allerlei  Absicht 

brauchbaren  Menschen  machen  könnte.  Er  sieht  sich 

aber  in  bequemen  Umständen  und  zieht  vor,  lieber  dem 
Vergnügen  nachzuhängen,  als  sich  mit  Erweiterung  und 
Verbesserung  seiner  glücklichen  Naturanlagen  zu  be- 

mühen. Noch  fragt  er  aber:  ob  außer  der  Übereinstim- 
mung, die  seine  Maxime  der  Verwahrlosung  seiner  Natur- 
gaben mit  seinem  Hange  zur  Ergötzlichkeit  an  sich  hat, 

sie  auch  mit  dem,  was  man  Pflicht  nennt,  übereinstimme. 
Da  sieht  er  nun,  daß  zwar  eine  Natur  nach  einem  solchen 

allgemeinen  Gesetze  immer  noch  bestehen  könne,  ob- 
gleich der  Mensch  (so  wie  die  Südsee-Einwohner)  sein 

Talent  rosten  ließe  und  sein  Leben  bloß  auf  Müßiggang, 

Ergötzlichkeit,  Fortpflanzung,  mit  einem  Wort  auf  Ge- 
nuß zu  verwenden  bedacht  wäre;  allein  er  kann  unmög- 
lich wollen,  daß  dieses  ein  allgemeines  Naturgesetz 

werde,  oder  als  ein  solches  in  uns  durch  Naturinstinkt 

gelegt  sei.  Denn  als  ein  vernünftiges  Wesen  will  er  not- 
wendig, daß  alle  Vermögen  in  ihm  entwickelt  werden, 

weil  sie  ihm  doch  zu  allerlei  möglichen  Absichten  dien- 
lich und  gegeben  sind. 

Noch  denkt  ein  vierter,  dem  es  wohl  geht,  indessen  er 

sieht,  daß  andere  mit  großen  Mühseligkeiten  zu  kämp- 
fen haben  (denen  er  auch  wohl  helfen  könnte):  was 

gehts  mich  an?  mag  doch  ein  jeder  so  glücklich  sein,  als 
es  der  Himmel  will,  oder  er  sich  selbst  machen  kann, 
ich  werde  ihm  nichts  entziehen,  ja  nicht  einmal  beneiden; 
nur  zu  seinem  Wohlbefinden  oder  seinem  Beistande  in 

der  Not  habe  ich  nicht  Lust  etwas  beizutragen!  Nun 

könnte  allerdings,  wenn  eine  solche  Denkungsart  ein  all- 
gemeines Naturgesetz  würde,  das  menschliche  Geschlecht 

gar  wohl  bestehen  und  ohne  Zweifel  noch  besser,  als 
wenn  jedermann  von  Teilnehmung  und  Wohlwollen 
schwatzt,  auch  sich  beeifert,  gelegentlich  dergleichen 
auszuüben,  dagegen  aber  auch,  wo  er  nur  kann,  betrügt, 

das  Recht  der  Menschen  verkauft,  oder  ihm  sonst  Ab- 
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bruch  tut.  Aber  obgleich  es  möglich  ist,  daß  nach  jener 
Maxime  ein  allgemeines  Naturgesetz  wohl  bestehen 
könnte:  so  ist  es  doch  unmöglich,  zu  wollen,  daß  ein 
solches  Prinzip  als  Naturgesetz  allenthalben  gelte.  Denn 

ein  Wille,  der  dieses  beschlösse,  würde  sich  selbst  wider- 
streiten, indem  der  Fälle  sich  doch  manche  eräugnen 

können,  wo  er  anderer  Liebe  und  Teilnehmung  bedarf, 
und  wo  er  durch  ein  solches  aus  seinem  eigenen  Willen 
entsprungenes  Naturgesetz  sich  selbst  alle  Hoffnung 
des  Beistandes,  den  er  sich  wünscht,  rauben  würde. 
Dieses  sind  nun  einige  von  den  vielen  wirklichen  oder 
wenigstens  von  uns  dafür  gehaltenen  Pflichten,  deren 
Abteilung  aus  dem  einigen  angeführten  Prinzip  klar  in 

die  Augen  fällt.  Man  muß  wollen  können,  daß  eine  Ma- 
xime unserer  Handlung  ein  allgemeines  Gesetz  werde: 

dies  ist  der  Kanon  der  moralischen  Beurteilung  dersel- 
ben überhaupt.  Einige  Handlungen  sind  so  beschaffen, 

daß  ihre  Maxime  ohne  Widerspruch  nicht  einmal  als 

allgemeines  Naturgesetz  gedacht  werden  kann;  weit  ge- 
fehlt, daß  man  noch  wollen  könne,  es  sollte  ein  solches 

werden.  Bei  andern  ist  zwar  jene  innere  Unmöglichkeit 
nicht  anzutreffen,  aber  es  ist  doch  unmöglich,  zu  wollen, 
daß  ihre  Maxime  zur  Allgemeinheit  eines  Naturgesetzes 

erhoben  werde,  weil  ein  solcher  Wille  sich  selbst  wider- 
sprechen würde.  Man  sieht  leicht:  daß  die  erstere  der 

strengen  oder  engeren  (unnachlaßlichen)  Pflicht,  die 

zweite  nur  der  weiteren  (verdienstlichen)  Pflicht  wider- 
streite, und  so  alle  Pflichten,  was  die  Art  der  Verbind- 

lichkeit (nicht  das  Objekt  ihrer  Handlung)  betrifft, 
durch  diese  Beispiele  in  ihrer  Abhängigkeit  von  dem 
einigen  Prinzip  vollständig  aufgestellt  worden. 
Wenn  wir  nun  auf  uns  selbst  bei  jeder  Übertretung  einer 
Pflicht  Acht  haben,  so  finden  wir,  daß  wir  wirklich  nicht 
wollen,  es  solle  unsere  Maxime  ein  allgemeines  Gesetz 

werden,  denn  das  ist  uns  unmöglich,  sondern  das  Gegen- 
teil derselben  soll  vielmehr  allgemein  ein  Gesetz  bleiben; 

nur  nehmen  wir  uns  die  Freiheit,  für  uns  oder  (auch  nur 
für  dieses  Mal)  zum  Vorteil  unserer  Neigung  davon  eine 
Ausnahme  zu  machen.  Folglich  wenn  wir  alles  aus  einem 
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und  demselben  Gesichtspunkte,  nämlich  der  Vernunft, 
erwögen,  so  würden  wir  einen  Widerspruch  in  unserm 
eigenen  Willen  antreffen,  nämlich  daß  ein  gewisses  Prin- 

zip objektiv  als  allgemeines  Gesetz  notwendig  sei  und 
doch  subjektiv  nicht  allgemein  gelten,  sondern  Ausnah- 

men verstatten  sollte.  Da  wir  aber  einmal  unsere  Hand- 
lung aus  dem  Gesichtspunkte  eines  ganz  der  Vernunft 

gemäßen,  dann  aber  auch  eben  dieselbe  Handlung  aus 
dem  Gesichtspunkte  eines  durch  Neigung  affizierten 
Willens  betrachten,  so  ist  wirklich  hier  kein  Widerspruch, 

wohl  aber  ein  Widerstand  der  Neigung  gegen  die  Vor- 
schrift der  Vernunft  (antagonismus),  wodurch  die  All- 

gemeinheit des  Prinzips  (universalitas)  in  eine  bloße  Ge- 
meingültigkeit (generülitas)  verwandelt  wird,  dadurch 

das  praktische  Vernunftprinzip  mit  der  Maxime  auf  dem 
halben  Wege  zusammenkommen  soll.  Ob  nun  dieses 

gleich  in  unserm  eigenen  unparteiisch  angestellten  Ur- 
teile nicht  gerechtfertigt  werden  kann,  so  beweiset  es 

doch,  daß  wir  die  Gültigkeit  des  kategorischen  Impera- 
tivs wirklich  anerkennen  und  uns  (mit  aller  Achtung  für 

denselben)  nur  einige,  wie  es  uns  scheint,  unerhebliche 
und  uns  abgedrungene  Ausnahmen  erlauben. 
Wir  haben  so  viel  also  wenigstens  dargetan,  daß,  wenn 

Pflicht  ein  Begriff  ist,  der  Bedeutung  und  wirkliche  Ge- 
setzgebung für  unsere  Handlungen  enthalten  soll,  diese 

nur  in  kategorischen  Imperativen,  keinesweges  aber  in 
hypothetischen  ausgedrückt  werden  könne;  imgleichen 

haben  wir,  welches  schon  viel  ist,  den  Inhalt  des  kate- 
gorischen Imperativs,  der  das  Prinzip  aller  Pflicht  (wenn 

es  überhaupt  dergleichen  gäbe)  enthalten  müßte,  deut- 
lich und  zu  jedem  Gebrauche  bestimmt  dargestellt. 

Noch  sind  wir  aber  nicht  so  weit,  a  priori  zu  beweisen, 
daß  dergleichen  Imperativ  wirklich  stattfinde,  daß  es 
ein  praktisches  Gesetz  gebe,  welches  schlechterdings  und 

ohne  alle  Triebfedern  für  sich  gebietet,  und  daß  die  Be- 
folgung dieses  Gesetzes  Pflicht  sei. 

Bei  der  Absicht,  dazu  zu  gelangen,  ist  es  von  der  äußer- 
sten Wichtigkeit,  sich  dieses  zur  Warnung  dienen  zu 

lassen,  daß  man  es  sich  ja  nicht  in  den  Sinn  kommen 
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lasse,  die  Realität  dieses  Prinzips  aus  der  besondern  Ei- 
genschaft der  menschlichen  Natur  ableiten  zu  wollen. 

Denn  Pflicht  soll  praktisch-unbedingte  Notwendigkeit 
der  Handlung  sein;  sie  muß  also  für  alle  vernünftige 
Wesen  (auf  die  nur  überall  ein  Imperativ  treffen  kann) 
gelten  und  allein  darum  auch  für  allen  menschlichen 
Willen  ein  Gesetz  sein.  Was  dagegen  aus  der  besondern 

Naturanlage  der  Menschheit,  was  aus  gewissen  Ge- 
fühlen und  Hange,  ja  sogar  wo  möglich  aus  einer  be- 

sonderen Richtung,  die  der  menschlichen  Vernunft  eigen 
wäre  und  nicht  notwendig  für  den  Willen  eines  jeden 
vernünftigen  Wesens  gelten  müßte,  abgeleitet  wird,  das 

kann  zwar  eine  Maxime  für  uns,  aber  kein  Gesetz  ab- 

geben, ein  subjektiv  Prinzip,  nach  wrelchem  wir  handeln 
zu  dürfen  Hang  und  Neigung  haben,  aber  nicht  ein  ob- 

jektives, nach  welchem  wir  angewiesen  wären  zu  han- 
deln, wenn  gleich  aller  unser  Hang,  Neigung  und  Natur- 

einrichtung dawider  wäre,  sogar,  daß  es  um  desto  mehr 
die  Erhabenheit  und  innere  Würde  des  Gebots  in  einer 

Pflicht  beweiset,  je  weniger  die  subjektiven  Ursachen 
dafür,  je  mehr  sie  dagegen  sind,  ohne  doch  deswegen  die 
Nötigung  durchs  Gesetz  nur  im  mindesten  zu  schwächen 
und  seiner  Gültigkeit  etwas  zu  benehmen. 
Hier  sehen  wir  nun  die  Philosophie  in  der  Tat  auf  einen 

mißlichen  Standpunkt  gestellt,  der  fest  sein  soll,  uner- 
achtet  er  weder  im  Himmel,  noch  auf  der  Erde  an  etwas 
gehängt  oder  woran  gestützt  wird.  Hier  soll  sie  ihre 
Lauterkeit  beweisen  als  Selbsthalterin  ihrer  Gesetze, 

nicht  als  Herold  derjenigen,  welche  ihr  ein  eingepflanz- 
ter Sinn,  oder  wer  weiß  welche  vormundschaftliche  Na- 
tur einflüstert,  die  insgesamt,  sie  mögen  immer  besser 

sein  als  gar  nichts,  doch  niemals  Grundsätze  abgeben 
können,  die  die  Vernunft  diktiert,  und  die  durchaus 

völlig  a  priori  ihren  Quell  und  hiemit  zugleich  ihr  ge- 
bietendes Ansehen  haben  müssen:  nichts  von  der  Nei- 

gung des  Menschen,  sondern  alles  von  der  Obergewalt 
des  Gesetzes  und  der  schuldigen  Achtung  für  dasselbe 
zu  erwarten,  oder  den  Menschen  widrigenfalls  zur  Selbst- 

verachtung und  innern  Abscheu  zu  verurteilen. 
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Alles  also,  was  empirisch  ist,  ist  als  Zutat  zum  Prinzip 

der  Sittlichkeit  nicht  allein  dazu  ganz  untauglich,  son- 
dern der  Lauterkeit  der  Sitten  selbst  höchst  nachteilig, 

an  welchen  der  eigentliche  und  über  allen  Preis  erhabene 
Wert  eines  schlechterdings  guten  Willens  eben  darin 

besteht,  daß  das  Prinzip  der  Handlung  von  allen  Ein- 
flüssen zufälliger  Gründe,  die  nur  Erfahrung  an  die 

Hand  geben  kann,  frei  sei.  Wider  diese  Nachlässigkeit 

oder  gar  niedrige  Denkungsart  in  Aufsuchung  des  Prin- 
zips unter  empirischen  Bewegursachen  und  Gesetzen 

kann  man  auch  nicht  zu  viel  und  zu  oft  Warnungen  er- 
gehen lassen,  indem  die  menschliche  Vernunft  in  ihrer 

Ermüdung  gern  auf  diesem  Polster  ausruht  und  in  dem 
Traume  süßer  Vorspiegelungen  (die  sie  doch  statt  der 
Juno  eine  Wolke  umarmen  lassen)  der  Sittlichkeit  einen 

aus  Gliedern  ganz  verschiedener  Abstammung  zusam- 
mengeflickten Bastard  unterschiebt,  der  allem  ähnlich 

sieht,  was  man  daran  sehen  will,  nur  der  Tugend  nicht 
für  den,  der  sie  einmal  in  ihrer  wahren  Gestalt  erblickt 

hat.* 
Die  Frage  ist  also  diese:  ist  es  ein  notwendiges  Gesetz 
für  alle  vernünftige  Wesen,  ihre  Handlungen  jederzeit 
nach  solchen  Maximen  zu  beurteilen,  von  denen  sie  selbst 
wollen  können,  daß  sie  zu  allgemeinen  Gesetzen  dienen 
sollen?  Wenn  es  ein  solches  ist,  so  muß  es  (völlig  a  priori) 
schon  mit  dem  Begriffe  des  Willens  eines  vernünftigen 

Wesens  überhaupt  verbunden  sein.  Um  aber  diese  Ver- 
knüpfung zu  entdecken,  muß  man,  so  sehr  man  sich 

auch  sträubt,  einen  Schritt  hinaus  tun,  nämlich  zur  Me- 
taphysik, obgleich  in  ein  Gebiet  derselben,  welches  von 

dem  der  spekulativen  Philosophie  unterschieden  ist, 

nämlich  in  die  Metaphysik  der  Sitten.  In  einer  prakti- 
schen Philosophie,  wo  es  uns  nicht  darum  zu  tun  ist, 

*  Die  Tugend  in  ihrer  eigentlichen  Gestalt  erblicken,  ist  nichts  an- 
ders, als  die  Sittlichkeit  von  aller  Beimischung  des  Sinnlichen  und 

allem  unächten  Schmuck  des  Lohns  oder  der  Selbstliebe  entkleidet 

darzustellen.  Wie  sehr  sie  alsdann  alles  übrige,  was  den  Neigungen 
reizend  erscheint,  verdunkele,  kann  jeder  vermittelst  des  mindesten 

Versuchs  seiner  nicht  ganz  für  alle  Abstraktion  verdorbenen  Ver- 
nunft leicht  inne  werden. 
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Gründe  anzunehmen  von  dem,  was  geschieht,  sondern 

Gesetze  von  dem,  was  geschehen  soll,  ob  es  gleich  nie- 
mals geschieht,  d.  i.  objektiv-praktische  Gesetze:  da  ha- 

ben wir  nicht  nötig,  über  die  Gründe  Untersuchung  an- 
zustellen, warum  etwas  gefällt  oder  mißfällt,  wie  das 

Vergnügen  der  bloßen  Empfindung  vom  Geschmacke, 
und  ob  dieser  von  einem  allgemeinen  Wohlgefallen  der 
Vernunft  unterschieden  sei;  worauf  Gefühl  der  Lust  und 

Unlust  beruhe,  und  wie  hieraus  Begierden  und  Neigun- 
gen, aus  diesen  aber  durch  Mitwirkung  der  Vernunft 

Maximen  entspringen;  denn  das  gehört  alles  zu  einer 
empirischen  Seelenlehre,  welche  den  zweiten  Teil  der 

Naturlehre  ausmachen  würde,  wenn  man  sie  als  Philoso- 
phie der  Natur  betrachtet,  so  fern  sie  auf  empirischen  Ge- 

setzen gegründet  ist.  Hier  aber  ist  vom  objektiv-prak- 
tischen Gesetze  die  Rede,  mithin  von  dem  Verhältnisse 

eines  Willens  zu  sich  selbst,  so  fern  er  sich  bloß  durch 
Vernunft  bestimmt,  da  denn  alles,  was  aufs  Empirische 

Beziehung  hat,  von  selbst  wegfällt:  weil,  wenn  die  Ver- 
nunft für  sich  allein  das  Verhalten  bestimmt  (wovon  wir 

die  Möglichkeit  jetzt  eben  untersuchen  wollen),  sie  die- 
ses notwendig  a  priori  tun  muß. 

Der  Wille  wird  als  ein  Vermögen  gedacht,  der  Vorstel- 
lung gewisser  Gesetze  gemäß  sich  selbst  zum  Handeln  zu 

bestimmen.  Und  ein  solches  Vermögen  kann  nur  in  ver- 
nünftigen Wesen  anzutreffen  sein.  Nun  ist  das,  was 

dem  Willen  zum  objektiven  Grunde  seiner  Selbstbestim- 
mung dient,  der  Zweck,  und  dieser,  wenn  er  durch  bloße 

Vernunft  gegeben  wird,  muß  für  alle  vernünftige  Wesen 
gleich  gelten.  Was  dagegen  bloß  den  Grund  der  Mög- 

lichkeit der  Handlung  enthält,  deren  Wirkung  Zweck 

ist,  heißt  das  Mittel.  Der  subjektive  Grund  des  Begeh- 
rens ist  die  Triebfeder,  der  objektive  des  Wollens  der 

Bewegungsgrund;  daher  der  Unterschied  zwischen  sub- 
jektiven Zwecken,  die  auf  Triebfedern  beruhen,  und 

objektiven,  die  auf  Bewegungsgründe  ankommen,  welche 

für  jedes  vernünftige  Wesen  gelten.  Praktische  Prinzi- 
pien sind  formal,  wenn  sie  von  allen  subjektiven  Zwecken 

abstrahieren;  sie  sind  aber  material,  wenn  sie  diese,  mit- 
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hin  gewisse  Triebfedern  zum  Grunde  legen.  Die  Zwecke, 
die  sich  ein  vernünftiges  Wesen  als  Wirkungen  seiner 
Handlung  nach  Belieben  vorsetzt  (materiale  Zwecke) 
sind  insgesamt  nur  relativ;  denn  nur  bloß  ihr  Verhältnis 
auf  ein  besonders  geartetes  Begehrungsvermögen  des 

Subjekts  gibt  ihnen  den  Wert,  der  daher  keine  allge- 
meine für  alle  vernünftige  Wesen  und  auch  nicht  für 

jedes  Wollen  gültige  und  notwendige  Prinzipien,  d.  i. 
praktische  Gesetze,  an  die  Hand  geben  kann.  Daher 

sind  alle  diese  relative  Zwecke  nur  der  Grund  von  hypo- 
thetischen Imperativen. 

Gesetzt  aber,  es  gäbe  etwas,  dessen  Dasein  an  sich  selbst 
einen  absoluten  Wert  hat,  was  als  Zweck  an  sich  selbst 
ein  Grund  bestimmter  Gesetze  sein  könnte,  so  würde  in 
ihm  und  nur  in  ihm  allein  der  Grund  eines  möglichen 
kategorischen  Imperativs,  d.  i.  praktischen  Gesetzes, 
liegen. 

Nun  sage  ich:  der  Mensch  und  überhaupt  jedes  vernünf- 
tige Wesen  existiert  als  Zweck  an  sich  selbst,  nicht  bloß 

als  Mittel  zum  beliebigen  Gebrauche  für  diesen  oder  je- 
nen Willen,  sondern  muß  in  allen  seinen  sowohl  auf  sich 

selbst,  als  auch  auf  andere  vernünftige  Wesen  gerichte- 
ten Handlungen  jederzeit  zugleich  als  Zweck  betrachtet 

werden.  Alle  Gegenstände  der  Neigungen  haben  nur 
einen  bedingten  Wert;  denn  wenn  die  Neigungen  und 
darauf  gegründete  Bedürfnisse  nicht  wären,  so  würde 
ihr  Gegenstand  ohne  Wert  sein.  Die  Neigungen  selber 
aber  als  Quellen  des  Bedürfnisses  haben  so  wenig  einen 

absoluten  Wert,  um  sie  selbst  zu  wünschen,  daß  viel- 
mehr, gänzlich  davon  frei  zu  sein,  der  allgemeine  Wunsch 

eines  jeden  vernünftigen  Wesens  sein  muß.  Also  ist  der 

Wert  aller  durch  unsere  Handlung  zu  erwerbenden  Gegen- 
stände jederzeit  bedingt.  Die  Wesen,  deren  Dasein  zwar 

nicht  auf  unserm  Willen,  sondern  der  Natur  beruht, 
haben  dennoch,  wenn  sie  vernunftlose  Wesen  sind,  nur 

einen  relativen  Wert,  als  Mittel,  und  heißen  daher  Sa- 

chen, dagegen  vernünftige  Wesen  Personen  genannt  wer- 
den, weil  ihre  Natur  sie  schon  als  Zwecke  an  sich  selbst, 

d.  i.  als  etwas,  das  nicht  bloß  als  Mittel  gebraucht  wer- 



ZWEITER  ABSCHNITT  59 

den  darf,  auszeichnet,  mithin  so  fern  alle  Willkür  ein- 
schränkt (und  ein  Gegenstand  der  Achtung  ist).  Dies 

sind  also  nicht  bloß  subjektive  Zwecke,  deren  Existenz 
als  Wirkung  unserer  Handlung  für  uns  einen  Wert  hat; 
sondern  objektive  Zwecke,  d.  i.  Dinge,  deren  Dasein  an 
sich  selbst  Zweck  ist  und  zwar  ein  solcher,  an  dessen 
Statt  kein  anderer  Zweck  gesetzt  werden  kann,  dem  sie 

bloß  als  Mittel  zu  Diensten  stehen  sollten,  weil  ohne  die- 
ses überall  gar  nichts  von  absolutem  Werte  würde  ange- 

troffen werden;  wenn  aber  aller  Wert  bedingt,  mithin 
zufällig  wäre,  so  könnte  für  die  Vernunft  überall  kein 
oberstes  praktisches  Prinzip  angetroffen  werden. 
Wenn  es  denn  also  ein  oberstes  praktisches  Prinzip  und 

in  Ansehung  des  menschlichen  Willens  einen  kategori- 
schen Imperativ  geben  soll,  so  muß  es  ein  solches  sein, 

das  aus  der  Vorstellung  dessen,  was  notwendig  für  jeder- 
mann Zweck  ist,  weil  es  Zweck  an  sich  selbst  ist,  ein  ob- 

jektives Prinzip  des  Willens  ausmacht,  mithin  zum  all- 
gemeinen praktischen  Gesetz  dienen  kann.  Der  Grund 

dieses  Prinzips  ist:  die  vernünftige  Natur  existiert  als 
Zweck  an  sich  selbst.  So  stellt  sich  notwendig  der  Mensch 
sein  eignes  Dasein  vor;  so  fern  ist  es  also  ein  subjektives 
Prinzip  menschlicher  Handlungen.  So  stellt  sich  aber 

auch  jedes  andere  vernünftige  Wesen  sein  Dasein  zu- 
folge eben  desselben  Vernunftgrundes,  der  auch  für  mich 

gilt,  vor*;  also  ist  es  zugleich  ein  objektives  Prinzip,  wor- 
aus als  einem  obersten  praktischen  Grunde  alle  Gesetze 

des  Willens  müssen  abgeleitet  werden  können.  Der  prak- 
tische Imperativ  wird  also  folgender  sein:  Handle  so, 

daß  du  die  Menschheit  sowohl  in  deiner  Person,  als  in  der 
Person  eines  jeden  andern  jederzeit  zugleich  als  Zweck, 
niemals  bloß  als  Mittel  prauchst.  Wir  wollen  sehen,  ob 
sich  dieses  bewerkstelligen  lasse. 
Um  bei  den  vorigen  Beispielen  zu  bleiben,  so  wird 

Erstlich  nach  dem  Begriffe  der  notwendigen  Pflicht  ge- 
gen sich  selbst  derjenige,  der  mit  Selbstmorde  umgeht, 

sich  fragen,  ob  seine  Handlung  mit  der  Idee  der  Mensch- 

*  Diesen  Satz  stelle  ich  hier  als  Postulat  auf.  Im  letzten  Abschnitte 
wird  man  die  Gründe  dazu  finden. 



60  GRUNDLEGUNG  Z.  METAPHYSIK  D.  SITTEN 

heit  als  Zwecks  an  sich  selbst  zusammen  bestehen  könne. 

Wenn  er,  um  einem  beschwerlichen  Zustande  zu  ent- 
fliehen, sich  selbst  zerstört,  so  bedient  er  sich  einer  Per- 

son bloß  als  eines  Mittels  zu  Erhaltung  eines  erträglichen 
Zustandes  bis  zu  Ende  des  Lebens.  Der  Mensch  aber  ist 

keine  Sache,  mithin  nicht  etwas,  das  bloß  als  Mittel  ge- 
braucht werden  kann,  sondern  muß  bei  allen  seinen 

Handlungen  jederzeit  als  Zweck  an  sich  selbst  betrach- 
tet werden.  Also  kann  ich  über  den  Menschen  in  meiner 

Person  nichts  disponieren,  ihn  zu  verstümmeln,  zu  ver- 
derben, oder  zu  töten.  (Die  nähere  Bestimmung  dieses 

Grundsatzes  zur  Vermeidung  alles  Mißverstandes,  z.  B. 
der  Amputation  der  Glieder,  um  mich  zu  erhalten,  der 
Gefahr,  der  ich  mein  Leben  aussetze,  um  mein  Leben  zu 
erhalten  usw.,  muß  ich  hier  vorbeigehen;  sie  gehört  zur 
eigentlichen  Moral.) 

Zweitens,  was  die  notwendige  oder  schuldige  Pflicht  ge- 
gen andere  betrifft,  so  wird  der,  so  ein  lügenhaftes  Ver- 

sprechen gegen  andere  zu  tun  im  Sinne  hat,  sofort  ein- 
sehen, daß  er  sich  eines  andern  Menschen  bloß  als  Mittels 

bedienen  will,  ohne  daß  dieser  zugleich  den  Zweck  in 

sich  enthalte.  Denn  der,  den  ich  durch  ein  solches  Ver- 
sprechen zu  meinen  Absichten  brauchen  will,  kann  un- 

möglich in  meine  Art,  gegen  ihn  zu  verfahren,  einstim- 
men und  also  selbst  den  Zweck  dieser  Handlung  enthal- 
ten. Deutlicher  fällt  dieser  Widerstreit  gegen  das  Prin- 

zip anderer  Menschen  in  die  Augen,  wenn  man  Beispiele 

von  Angriffen  auf  Freiheit  und  Eigentum  anderer  her- 
beizieht. Denn  da  leuchtet  klar  ein,  daß  der  Übertreter 

der  Rechte  der  Menschen,  sich  der  Person  anderer  bloß 
als  Mittel  zu  bedienen,  gesonnen  sei,  ohne  in  Betracht 

zu  ziehen,  daß  sie  als  vernünftige  Wesen  jederzeit  zu- 
gleich als  Zwecke,  d.  i.  nur  als  solche,  die  von  eben  der- 
selben Handlung  auch  in  sich  den  Zweck  müssen  ent- 

halten können,  geschätzt  werden  sollen.* 

*  Man  denke  ja  nicht,  daß  hier  das  triviale:  quod  tibi  non  vis  fieri 
etc.  zur  Richtschnur  oder  Prinzip  dienen  könne.  Denn  es  ist,  ob- 
zwar  mit  verschiedenen  Einschränkungen,  nur  aus  jenem  abgeleitet, 
es  kann  kein  allgemeines  Gesetz  sein,  denn  es  enthält  nicht  den 
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Drittens,  in  Ansehung  der  zufälligen  (verdienstlichen) 

Pflicht  gegen  sich  selbst  ists  nicht  genug,  daß  die  Hand- 
lung nicht  der  Menschheit  in  unserer  Person  als  Zweck 

an  sich  selbst  widerstreite,  sie  muß  auch  dazu  zusammen- 
stimmen. Nun  sind  in  der  Menschheit  Anlagen  zu  größe- 

rer Vollkommenheit,  die  zum  Zwecke  der  Natur  in  An- 
sehung der  Menschheit  in  unserem  Subjekt  gehören; 

diese  zu  vernachlässigen,  würde  allenfalls  wohl  mit  der 
Erhaltung  der  Menschheit  als  Zwecks  an  sich  selbst,  aber 
nicht  der  Beförderung  dieses  Zwecks  bestehen  können. 
Viertens,  in  Betreff  der  verdienstlichen  Pflicht  gegen 
andere  ist  der  Naturzweck,  den  alle  Menschen  haben, 

ihre  eigene  Glückseligkeit.  Nun  würde  zwar  die  Mensch- 
heit bestehen  können,  wenn  niemand  zu  des  andern 

Glückseligkeit  was  beitrüge,  dabei  aber  ihr  nichts  vor- 
setzlich  entzöge;  allein  es  ist  dieses  doch  nur  eine  nega- 

tive und  nicht  positive  Übereinstimmung  zur  Mensch- 
heit als  Zweck  an  sich  selbst,  wenn  jedermann  auch  nicht 

die  Zwecke  anderer,  so  viel  an  ihm  ist,  zu  befördern 
trachtete.  Denn  das  Subjekt,  welches  Zweck  an  sich 
selbst  ist,  dessen  Zwecke  müssen,  wenn  jene  Vorstellung 
bei  mir  alle  Wirkung  tun  soll,  auch,  so  viel  möglich, 
meine  Zwecke  sein. 

Dieses  Prinzip  der  Menschheit  und  jeder  vernünftigen 
Natur  überhaupt,  als  Zwecks  an  sich  selbst  (welche  die 
oberste  einschränkende  Bedingung  der  Freiheit  der 
Handlungen  eines  jeden  Menschen  ist)  ist  nicht  aus  der 
Erfahrung  entlehnt:  erstlich  wegen  seiner  Allgemeinheit, 
da  es  auf  alle  vernünftige  Wesen  überhaupt  geht,  wor- 

über etwas  zu  bestimmen  keine  Erfahrung  zureicht;  zwei- 
tens weil  darin  die  Menschheit  nicht  als  Zweck  der  Men- 

schen (subjektiv),  d.  i.  als  Gegenstand,  den  man  sich 
von  selbst  wirklich  zum  Zwecke  macht,  sondern  als  ob- 

jektiver Zweck,  der,  wir  mögen  Zwecke  haben,  welche 

Grund  der  Pflichten  gegen  sich  selbst,  nicht  der  Liebespflichten 
gegen  andere  (denn  mancher  würde  es  gerne  eingehen,  daß  andere 
ihm  nicht  wohltun  sollen,  wenn  er  es  nur  überhoben  sein  dürfte, 
ihnen  Wohltat  zu  erzeigen),  endlich  nicht  der  schuldigen  Pflichten 
gegen  einander;  denn  der  Verbrecher  würde  aus  diesem  Grunde 
gegen  seine  strafenden  Richter  argumentieren,  usw. 
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wir  wollen,  als  Gesetz  die  oberste  einschränkende  Be- 

dingung aller  subjektiven  Zwecke  ausmachen  soll,  vor- 
gestellt wird,  mithin  es  aus  reiner  Vernunft  entspringen 

muß.  Es  liegt  nämlich  der  Grund  aller  praktischen  Ge- 
setzgebung objektiv  in  der  Regel  und  der  Form  der  All- 

gemeinheit, die  sie  ein  Gesetz  (allenfalls  Naturgesetz)  zu 
sein  fähig  macht  (nach  dem  ersten  Prinzip),  subjektiv 
aber  im  Zwecke]  das  Subjekt  aller  Zwecke  aber  ist  jedes 
vernünftige  Wesen,  als  Zweck  an  sich  selbst  (nach  dem 
zweiten  Prinzip):  hieraus  folgt  nun  das  dritte  praktische 
Prinzip  des  Willens,  als  oberste  Bedingung  der  Zusam- 

menstimmung desselben  mit  der  allgemeinen  prakti- 
schen Vernunft,  die  Idee  des  Willens  jedes  vernünftigen 

Wesens  als  eines  allgemein  gesetzgebenden  Willens. 
Alle  Maximen  werden  nach  diesem  Prinzip  verworfen, 

die  mit  der  eigenen  allgemeinen  Gesetzgebung  des  Wil- 
lens nicht  zusammen  bestehen  können.  Der  Wille  wird 

also  nicht  lediglich  dem  Gesetze  unterworfen,  sondern 
so  unterworfen,  daß  er  auch  als  selbstgesetzgebend  und 
eben  um  deswillen  allererst  dem  Gesetze  (davon  er  selbst 

sich  als  Urheber  betrachten  kann)  unterworfen  angese- 
hen werden  muß. 

Die  Imperativen  nach  der  vorigen  Vorstellungsart,  näm- 
lich der  allgemein  einer  Naturordnung  ähnlichen  Gesetz- 

mäßigkeit der  Handlungen,  oder  des  allgemeinen  Zwecks- 
Vorzuges  vernünftiger  Wesen  an  sich  selbst,  schlössen 
zwar  von  ihrem  gebietenden  Ansehen  alle  Beimischung 
irgend  eines  Interesse  als  Triebfeder  aus,  eben  dadurch 
daß  sie  als  kategorisch  vorgestellt  wurden;  sie  wurden 

aber  nur  als  kategorisch  angenommen,  weil  man  derglei- 
chen annehmen  mußte,  wenn  man  den  Begriff  von 

Pflicht  erklären  wollte.  Daß  es  aber  praktische  Sätze 

gäbe,  die  kategorisch  geböten,  könnte  für  sich  nicht  be- 
wiesen werden,  so  wenig  wie  es  überhaupt  in  diesem  Ab- 

schnitte auch  hier  noch  nicht  geschehen  kann;  allein 
eines  hätte  doch  geschehen  können,  nämlich:  daß  die 
Lossagung  von  allem  Interesse  beim  Wollen  aus  Pflicht, 

als  das  spezifische  Unterscheidungszeichen  des  katego- 
rischen vom  hypothetischen  Imperativ,  in  dem  Impera- 
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tiv  selbst  durch  irgend  eine  Bestimmung,  die  er  ent- 
hielte, mit  angedeutet  würde,  und  dieses  geschieht  in 

gegenwärtiger  dritten  Formel  des  Prinzips,  nämlich  der 
Idee  des  Willens  eines  jeden  vernünftigen  Wesens  als 
allgemeingesetzgeben den  Willen s . 
Denn  wenn  wir  einen  solchen  denken,  so  kann,  obgleich 
ein  Wille,  der  unter  Gesetzen  steht,  noch  vermittelst  eines 
Interesse  an  dieses  Gesetz  gebunden  sein  mag,  dennoch 

ein  Wille,  der  selbst  zu  oberst  gesetzgebend  ist,  unmög- 
lich so  fern  von  irgend  einem  Interesse  abhängen;  denn 

ein  solcher  abhängender  Wille  würde  selbst  noch  eines 
andern  Gesetzes  bedürfen,  welches  das  Interesse  seiner 

Selbstliebe  auf  die  Bedingung  einer  Gültigkeit  zum  all- 
gemeinen Gesetz  einschränkte. 

Also  würde  das  Prinzip  eines  jeden  menschlichen  Wil- 
lens, als  eines  durch  alle  seine  Maximen  allgemein  gesetz- 

gebenden Willens*,  wenn  es  sonst  mit  ihm  nur  seine 
Richtigkeit  hätte,  sich  zum  kategorischen  Imperativ 
darin  gar  wohl  schicken,  daß  es  eben  um  der  Idee  der 
allgemeinen  Gesetzgebung  willen  sich  auf  kein  Interesse 

gründet  und  also  unter  allen  möglichen  Imperativen  al- 

lein unbedingt  sein  kann;  oder  noch  besser,  indem  wil- 
den Satz  umkehren:  wenn  es  einen  kategorischen  Impe- 

rativ gibt  (d.  i.  ein  Gesetz  für  jeden  Willen  eines  ver- 
nünftigen Wesens),  so  kann  er  nur  gebieten,  alles  aus 

der  Maxime  seines  Willens  als  eines  solchen  zu  tun,  der 

zugleich  sich  selbst  als  allgemein  gesetzgebend  zum  Ge- 
genstände haben  könnte;  denn  alsdann  nur  ist  das  prak- 

tische Prinzip  und  der  Imperativ,  dem  er  gehorcht,  un- 
bedingt, weil  er  gar  kein  Interesse  zum  Grunde  haben 

kann. 

Es  ist  nun  kein  Wunder,  wenn  wir  auf  alle  bisherige  Be- 
mühungen, die  jemals  unternommen  worden,  um  das 

Prinzip  der  Sittlichkeit  ausfindig  zu  machen,  zurück- 
sehen, warum  sie  insgesamt  haben  fehlschlagen  müssen. 

*  Ich  kann  hier,  Beispiele  zur  Erläuteruug  dieses  Prinzips  anzu- 
führen, überhoben  sein,  denn  die,  so  zuerst  den  kategorischen  Im- 

perativ und  seine  Formel  erläuterten,  können  hier  alle  zu  eben  dem 
Zwecke  dienen. 
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Man  sah  den  Menschen  durch  seine  Pflicht  an  Gesetze 

gebunden,  man  ließ  es  sich  aber  nicht  einfallen,  daß  er 
nur  seiner  eigenen  und  dennoch  allgemeinen  Gesetzgebung 
unterworfen  sei,  und  daß  er  nur  verbunden  sei,  seinem 
eigenen,  dem  Naturzwecke  nach  aber  allgemein  gesetz- 

gebenden Willen  gemäß  zu  handeln.  Denn  wenn  man 

sich  ihn  nur  als  einem  Gesetz  (welches  es  auch  sei)  unter- 
worfen dachte:  so  mußte  dieses  irgend  ein  Interesse  als 

Reiz  oder  Zwang  bei  sich  führen,  weil  es  nicht  als  Gesetz 
aus  seinem  Willen  entsprang,  sondern  dieser  gesetzmäßig 
von  etwas  anderm  genötigt  wurde,  auf  gewisse  Weise 
zu  handeln.  Durch  diese  ganz  notwendige  Folgerung 
aber  war  alle  Arbeit,  einen  obersten  Grund  der  Pflicht 

zu  finden,  unwiederbringlich  verloren.  Denn  man  be- 
kam niemals  Pflicht,  sondern  Notwendigkeit  der  Hand- 
lung aus  einem  gewissen  Interesse  heraus.  Dieses  mochte 

nun  ein  eigenes  oder  fremdes  Interesse  sein.  Aber  als- 
dann mußte  der  Imperativ  jederzeit  bedingt  ausfallen 

und  konnte  zum  moralischen  Gebote  gar  nicht  taugen. 

Ich  will  also  diesen  Grundsatz  das  Prinzip  der  Autono- 
mie des  Willens  im  Gegensatz  mit  jedem  andern,  das  ich 

deshalb  zur  Heteronomie  zähle,  nennen. 
Der  Begriff  eines  jeden  vernünftigen  Wesens,  das  sich 

durch  alle  Maximen  seines  Willens  als  allgemein  gesetz- 
gebend betrachten  muß,  um  aus  diesem  Gesichtspunkte 

sich  selbst  und  seine  Handlungen  zu  beurteilen,  führt 
auf  einen  ihm  anhängenden  sehr  fruchtbaren  Begriff, 
nämlich  den  eines  Reichs  der  Zwecke. 

Ich  verstehe  aber  unter  e'memReiche  die  systematischeVer- 
bindung  verschiedener  vernünftiger  Wesen  durch  gemein- 

schaftliche Gesetze.  Weil  nun  Gesetze  die  Zwecke  ihrer  all- 
gemeinen Gültigkeit  nach  bestimmen,  so  wird,  wenn  man 

von  dem  persönlichen  Unterschiede  vernünftiger  Wesen, 
imgleichen  allem  Inhalte  ihrer  Privatzwecke  abstrahiert, 
ein  Ganzes  aller  Zwecke  (sowohl  der  vernünftigen  Wesen 
als  Zwecke  an  sich,  als  auch  der  eigenen  Zwecke,  die  ein 

jedes  sich  selbst  setzen  mag)  in  systematischer  Verknüp- 
fung, d.  i.  ein  Reich  der  Zwecke,  gedacht  werden  kön- 

nen, welches  nach  obigen  Prinzipien  möglich  ist. 
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Denn  vernünftige  Wesen  stehen  alle  unter  dem"  Gesetz, 
daß  jedes  derselben  sich  selbst  und  alle  andere  niemals 
bloß  als  Mittel,  sondern  jederzeit  zugleich  als  Zweck  an 
sich  selbst  behandeln  solle.  Hiedurch  aber  entspringt 
eine  systematische  Verbindung  vernünftiger  Wesen 
durch  gemeinschaftliche  objektive  Gesetze,  d.  i.  ein 
Reich,  welches,  weil  diese  Gesetze  eben  die  Beziehung 
dieser  Wesen  auf  einander  als  Zwecke  und  Mittel  zur 

Absicht  haben,  ein  Reich  der  Zwecke  (freilich  nur  ein 
Ideal)  heißen  kann. 
Es  gehört  aber  ein  vernünftiges  Wesen  als  Glied  zum 
Reiche  der  Zwecke,  wenn  es  darin  zwar  allgemein 

gesetzgebend,  aber  auch  diesen  Gesetzen  selbst  unter- 
worfen ist.  Es  gehört  dazu  als  Oberhaupt,  wenn  es 

als  gesetzgebend  keinem  Willen  eines  andern  unter- 
worfen ist. 

Das  vernünftige  Wesen  muß  sich  jederzeit  als  gesetz- 
gebend in  einem  durch  Freiheit  des  Willens  möglichen 

Reiche  der  Zwecke  betrachten,  es  mag  nun  sein  als  Glied, 
oder  als  Oberhaupt.  Den  Platz  des  letztern  kann  es  aber 

nicht  bloß  durch  die  Maxime  seines  WTillens,  sondern 
nur  alsdann,  wenn  es  ein  völlig  unabhängiges  Wesen  ohne 

Bedürfnis  und  Einschränkung  seines  dem  Willen  ad- 
äquaten Vermögens  ist,  behaupten. 

Moralität  besteht  also  in  der  Beziehung  aller  Handlung 
auf  die  Gesetzgebung,  dadurch  allein  ein  Reich  der 
Zwecke  möglich  ist.  Diese  Gesetzgebung  muß  aber  in 
jedem  vernünftigen  Wesen  selbst  angetroffen  werden 

und  aus  seinem  Willen  entspringen  können,  dessen  Prin- 
zip also  ist:  keine  Handlung  nach  einer  andern  Maxime 

zu  tun,  als  so,  daß  es  auch  mit  ihr  bestehen  könne,  daß 
sie  ein  allgemeines  Gesetz  sei,  und  also  nur  so,  daß  der 
Wille  durch  seine  Maxime  sich  selbst  zugleich  als  allge- 

mein gesetzgebend  betrachten  könne.  Sind  nun  die  Maxi- 
men mit  diesem  objektiven  Prinzip  der  vernünftigen 

Wesen,  als  allgemein  gesetzgebend,  nicht  durch  ihre  Na- 
tur schon  notwendig  einstimmig,  so  heißt  die  Notwen- 

digkeit der  Handlung  nach  jenem  Prinzip  praktische 
Nötigung,  d.  i.  Pflicht.  Pflicht  kommt  nicht  dem  Ober- 
KANT  v  5 
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haupte  im  Reiche  der  Zwecke,  wohl  aber  jedem  Gliede 
und  zwar  allen  in  gleichem  Maße  zu. 
Die  praktische  Notwendigkeit  nach  diesem  Prinzip  zu 
handeln,  d.  i.  die  Pflicht,  beruht  gar  nicht  auf  Gefühlen, 
Antrieben  und  Neigungen,  sondern  bloß  auf  dem  Ver- 

hältnisse vernünftiger  Wesen  zu  einander,  in  welchem 
der  Wille  eines  vernünftigen  Wesens  jederzeit  zugleich 
als  gesetzgebend  betrachtet  werden  muß,  weil  es  sie  sonst 
nicht  als  Zweck  an  sich  selbst  denken  könnte.  Die  Ver- 

nunft bezieht  also  jede  Maxime  des  Willens  als  allgemein 
gesetzgebend  auf  jeden  anderen  Willen  und  auch  auf 
jede  Handlung  gegen  sich  selbst  und  dies  zwar  nicht  um 
irgend  eines  andern  praktischen  Bewegungsgrundes  oder 
künftigen  Vorteils  willen,  sondern  aus  der  Idee  der 
Würde  eines  vernünftigen  Wesens,  das  keinem  Gesetze 
gehorcht  als  dem,  das  es  zugleich  selbst  gibt. 
Im  Reiche  der  Zwecke  hat  alles  entweder  einen  Preis, 
oder  eine  Würde.  Was  einen  Preis  hat,  an  dessen  Stelle 
kann  auch  etwas  anderes  als  Äquivalent  gesetzt  werden; 
was  dagegen  über  allen  Preis  erhaben  ist,  mithin  kein 
Äquivalent  verstattet,  das  hat  eine  Würde. 
Was  sich  auf  die  allgemeinen  menschlichen  Neigungen 
und  Bedürfnisse  bezieht,  hat  einen  Marktpreis;  das,  was 

auch  ohne  ein  Bedürfnis  vorauszusetzen,  einem  gewis- 
sen Geschmacke,  d.  i.  einem  Wohlgefallen  am  bloßen 

zwecklosen  Spiel  unserer  Gemütskräfte,  gemäß  ist,  einen 

Affektionspreis-,  das  aber,  was  die  Bedingung  ausmacht, 
unter  der  allein  etwas  Zweck  an  sich  selbst  sein  kann, 
hat  nicht  bloß  einen  relativen  Wert,  d.  i.  einen  Preis, 
sondern  einen  innern  Wert,  d.  i.  Würde. 
Nun  ist  Moralität  die  Bedingung,  unter  der  allein  ein 
vernünftiges  Wesen  Zweck  an  sich  selbst  sein  kann,  weil 
nur  durch  sie  es  möglich  ist,  ein  gesetzgebend  Glied  im 
Reiche  der  Zwecke  zu  sein.  Also  ist  Sittlichkeit  und  die 

Menschheit,  so  fern  sie  derselben  fähig  ist,  dasjenige, 
was  allein  Würde  hat.  Geschicklichkeit  und  Fleiß  im 

Arbeiten  haben  einen  Marktpreis;  Witz,  lebhafte  Einbil- 
dungskraft und  Launen  einen  Affektionspreis;  dagegen 

Treue   im   Versprechen,    Wohlwollen    aus   Grundsätzen 
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(nicht  aus  Instinkt)  haben  einen  innern  Wert.  Die  Natur 
sowohl  als  Kunst  enthalten  nichts,  was  sie  in  Ermange- 

lung derselben  an  ihre  Stelle  setzen  könnten;  denn  ihr 

Wert  besteht  nicht  in  den  Wirkungen,  die  daraus  ent- 
springen, im  Vorteil  und  Nutzen,  den  sie  schaffen,  son- 

dern in  den  Gesinnungen,  d.  i.  den  Maximen  des  Willens, 
die  sich  auf  diese  Art  in  Handlungen  zu  offenbaren  bereit 
sind,  obgleich  auch  der  Erfolg  sie  nicht  begünstigte. 
Diese  Handlungen  bedürfen  auch  keiner  Empfehlung 
von  irgend  einer  subjektiven  Disposition  oder  Geschmack, 

sie  mit  unmittelbarer  Gunst  und  Wohlgefallen  anzu- 
sehen, keines  unmittelbaren  Hanges  oder  Gefühles  für 

dieselbe:  sie  stellen  den  Willen,  der  sie  ausübt,  als  Gegen- 
stand einer  unmittelbaren  Achtung  dar,  dazu  nichts  als 

Vernunft  gefordert  wird,  um  sie  dem  Willen  aufzuerle- 
gen, nicht  von  ihm  zu  erschmeicheln,  welches  letztere  bei 

Pflichten  ohnedem  ein  Widerspruch  wäre.  Diese  Schät- 
zung gibt  also  den  Wert  einer  solchen  Denkungsart  als 

Würde  zu  erkennen  und  setzt  sie  über  allen  Preis  unend- 

lich weg,  mit  dem  sie  gar  nicht  in  Anschlag  und  Verglei- 
chung  gebracht  werden  kann,  ohne  sich  gleichsam  an 
der  Heiligkeit  derselben  zu  vergreifen. 
Und  was  ist  es  denn  nun,  was  die  sittlich  gute  Gesinnung 

oder  die  Tugend  berechtigt,  so  hohe  Ansprüche  zu  ma- 
chen? Es  ist  nichts  Geringeres  als  der  Anteil,  den  sie 

dem  vernünftigen  Wesen  an  der  allgemeinen  Gesetzge- 
bung verschafft  und  es  hiedurch  zum  Gliede  in  einem 

möglichen  Reiche  der  Zwecke  tauglich  macht,  wozu  es 
durch  seine  eigene  Natur  schon  bestimmt  war,  als  Zweck 

an  sich  selbst  und  eben  darum  als  gesetzgebend  im  Rei- 
che der  Zwecke,  in  Ansehung  aller  Naturgesetze  als  frei, 

nur  denjenigen  allein  gehorchend,  die  es  selbst  gibt  und 

nach  welchen  seine  Maximen  zu  einer  allgemeinen  Ge- 
setzgebung (der  es  sich  zugleich  selbst  unterwirft)  ge- 

hören können.  Denn  es  hat  nichts  einen  Wert  als  den, 
welchen  ihm  das  Gesetz  bestimmt.  Die  Gesetzgebung 
selbst  aber,  die  allen  Wert  bestimmt,  muß  eben  darum 
eine  Würde,  d.  i.  unbedingten,  unvergleichbaren  Wert, 

haben,  für  welchen  das  Wort  Achtung  allein  den  gezie- 
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menden  Ausdruck  der  Schätzung  abgibt,  die  ein  ver- 
nünftiges Wesen  über  sie  anzustellen  hat.  Autonomie  ist 

also  der  Grund  der  Würde  der  menschlichen  und  jeder 
vernünftigen  Natur. 
Die  angeführten  drei  Arten,  das  Prinzip  der  Sittlichkeit 
vorzustellen,  sind  aber  im  Grunde  nur  so  viele  Formeln 
eben  desselben  Gesetzes,  deren  die  eine  die  anderen  zwei 

von  selbst  in  sich  vereinigt.  Indessen  ist  doch  eine  Ver- 
schiedenheit in  ihnen,  die  zwar  eher  subjektiv  als  objek- 

tiv-praktisch ist,  nämlich  um  eine  Idee  der  Vernunft  der 
Anschauung  (nach  einer  gewissen  Analogie)  und  dadurch 
dem  Gefühle  näher  zu  bringen.  Alle  Maximen  haben 
nämlich 

i.  eine  Form,  welche  in  der  Allgemeinheit  besteht,  und 

da  ist  die  Formel  des  sittlichen  Imperativs  so  ausge- 
drückt: daß  die  Maximen  so  müssen  gewählt  werden, 

als  ob  sie  wie  allgemeine  Naturgesetze  gelten  sollten; 
2.  eine  Materie,  nämlich  einen  Zweck,  und  da  sagt  die 
Formel:  daß  das  vernünftige  Wesen  als  Zweck  seiner 

Natur  nach,  mithin  als  Zweck  an  sich  selbst  jeder  Ma- 
xime zur  einschränkenden  Bedingung  aller  bloß  relativen 

und  willkürlichen  Zwecke  dienen  müsse; 
3.  eine  vollständige  Bestimmung  aller  Maximen  durch 

jene  Formel,  nämlich:  daß  alle  Maximen  aus  eigener  Ge- 
setzgebung zu  einem  möglichen  Reiche  der  Zwecke,  als 

einem  Reiche  der  Natur*,  zusammenstimmen  sollen. 
Der  Fortgang  geschieht  hier  wie  durch  die  Kategorien 
der  Einheit  der  Form  des  Willens  (der  Allgemeinheit 
desselben),  der  Vielheit  der  Materie  (der  Objekte,  d.  i. 
der  Zwecke)  und  der  Allheit  oder  Totalität  des  Systems 

derselben.  Man  tut  aber  besser,  wenn  man  in  der  sitt- 
lichen Beurteilung  immer  nach  der  strengen  Methode 

verfährt  und  die  allgemeine  Formel  des  kategorischen 
Imperativs  zum  Grunde  legt:  handle  nach  der  Maxime, 

*  Die  Teleologie  erwägt  die  Natur  als  ein  Reich  der  Zwecke,  die 
Moral  ein  mögliches  Reich  der  Zwecke  als  ein  Reich  der  Natur. 
Dort  ist  das  Reich  der  Zwecke  eine  theoretische  Idee  zu  Erklärung 
dessen,  was  da  ist.  Hier  ist  es  eine  praktische  Idee,  um  das,  was 
nicht  da  ist,  aber  durch  unser  Tun  und  Lassen  wirklich  werden 
kann,  und  zwar  eben  dieser  Idee  gemäß  zu  Stande  zu  bringen. 
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die  sich  selbst  zugleich  zum  allgemeinen  Gesetze  machen 
kann.  Will  man  aber  dem  sittlichen  Gesetze  zugleich 

Eingang  verschaffen:  so  ist  sehr  nützlich,  ein  und  eben 

dieselbe  Handlung  durch  benannte  drei  Begriffe  zu  füh- 
ren und  sie  dadurch,  so  viel  sich  tun  läßt,  der  Anschau- 
ung zu  nähern. 

Wir  können  nunmehr  da  endigen,  von  wo  wir  im  An- 
fange ausgingen,  nämlich  dem  Begriffe  eines  unbedingt 

guten  Willens.  Der  Wille  ist  schlechterdings  gut,  der 
nicht  böse  sein,  mithin  dessen  Maxime,  wenn  sie  zu 
einem  allgemeinen  Gesetze  gemacht  wird,  sich  selbst 
niemals  widerstreiten  kann.  Dieses  Prinzip  ist  also  auch 
sein  oberstes  Gesetz:  handle  jederzeit  nach  derjenigen 
Maxime,  deren  Allgemeinheit  als  Gesetzes  du  zugleich 
wollen  kannst;  dieses  ist  die  einzige  Bedingung,  unter 
der  ein  Wille  niemals  mit  sich  selbst  im  Widerstreite 

sein  kann,  und  ein  solcher  Imperativ  ist  kategorisch. 
Weil  die  Gültigkeit  des  Willens  als  eines  allgemeinen 
Gesetzes  für  mögliche  Handlungen  mit  der  allgemeinen 
Verknüpfung  des  Daseins  der  Dinge  nach  allgemeinen 
Gesetzen,  die  das  Formale  der  Natur  überhaupt  ist, 
Analogie  hat,  so  kann  der  kategorische  Imperativ  auch 
so  ausgedrückt  werden:  Handle  nach  Maximen,  die  sich 

selbst  zugleich  als  allgemeine  Naturgesetze  zum  Gegen- 
stande haben  können.  So  ist  also  die  Formel  eines  schlech- 

terdings guten  Willens  beschaffen. 

Die  vernünftige  Natur  nimmt  sich  dadurch  vor  den  übri- 
gen aus,  daß  sie  ihr  selbst  einen  Zweck  setzt.  Dieser 

würde  die  Materie  eines  jeden  guten  Willens  sein.  Da 
aber  in  der  Idee  eines  ohne  einschränkende  Bedingung 

(der  Erreichung  dieses  oder  jenes  Zwecks)  schlechter- 
dings guten  Willens  durchaus  von  allem  zu  bewirkenden 

Zwecke  abstrahiert  werden  muß  (als  der  jeden  Willen 
nur  relativ  gut  machen  würde),  so  wird  der  Zweck  hier 
nicht  als  ein  zu  bewirkender,  sondern  selbstständiger Zweck 
mithin  nur  negativ  gedacht  werden  müssen,  d.  i.  dem 
niemals  zuwider  gehandelt,  der  also  niemals  bloß  als 
Mittel,  sondern  jederzeit  zugleich  als  Zweck  in  jedem 
Wollen  geschätzt  werden  muß.  Dieser  kann  nun  nichts 
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anders  als  das  Subjekt  aller  möglichen  Zwecke  selbst 
sein,  weil  dieses  zugleich  das  Subjekt  eines  möglichen 
schlechterdings  guten  Willens  ist;  denn  dieser  kann  ohne 
Widerspruch  keinem  andern  Gegenstande  nachgesetzt 
werden.  Das  Prinzip:  handle  in  Beziehung  auf  ein  jedes 
vernünftige  Wesen  (auf  dich  selbst  und  andere)  so,  daß 
es  in  deiner  Maxime  zugleich  als  Zweck  an  sich  selbst 

gelte,  ist  demnach  mit  dem  Grundsatze:  handle  nach 
einer  Maxime,  die  ihre  eigene  allgemeine  Gültigkeit  für 

jedes  vernünftige  Wesen  zugleich  in  sich  enthält,  im 

Grunde  einerlei.  Denn  daß  ich  meine  Maxime  im  Ge- 
brauche der  Mittel  zu  jedem  Zwecke  auf  die  Bedingung 

ihrer  Allgemeingtiltigkeit  als  eines  Gesetzes  für  jedes 

"Subjekt  einschränken  soll,  sagt  eben  so  viel,  als:  das  Sub- 
jekt der  Zwecke,  d.i.  das  vernünftige  Wesen  selbst,  muß 

niemals  bloß  als  Mittel,  sondern  als  oberste  einschrän- 

kende Bedingung  im  Gebrauche  aller  Mittel,  d.  i.  jeder- 
zeit zugleich  als  Zweck,  allen  Maximen  der  Handlungen 

zum  Grunde  gelegt  werden. 

Nun  folgt  hieraus  unstreitig:  daß  jedes  vernünftige  We- 
sen als  Zweck  an  sich  selbst  sich  in  Ansehung  aller  Ge- 

setze, denen  es  nur  immer  unterworfen  sein  mag,  zu- 

gleich als  allgemein  gesetzgebend  müsse  ansehen  kön- 
nen, weil  eben  diese  Schicklichkeit  seiner  Maximen  zur 

allgemeinen  Gesetzgebung  es  als  Zweck  an  sich  selbst 

auszeichnet,  imgleichen  daß  dieses  seine  Würde  (Präro- 

gativ) vor  allen  bloßen  Naturwesen  es  mit  sich  bringe, 

seine  Maximen  jederzeit  aus  dem  Gesichtspunkte  seiner 

selbst,  zugleich  aber  auch  jedes  andern  vernünftigen  als 

gesetzgebenden  Wesens  (die  darum  auch  Personen  hei- 
ßen) nehmen  zu  müssen.  Nun  ist  auf  solche  Weise  eine 

Welt  vernünftiger  Wesen  (mundus  intelligibilis)  als  ein 

Reich  der  Zwecke  möglich  und  zwar  durch  die  eigene 

Gesetzgebung  aller  Personen  als  Glieder.  Demnach  mußj 

ein  jedes  vernünftige  WTesen  so  handeln,  als  ob  es  durch 
seine  Maximen  jederzeit  ein  gesetzgebendes  Glied  im 

allgemeinen  Reiche  der  Zwecke  wäre.  Das  formale  Prin- 

zip dieser  Maximen  ist:  handle  so,  als  ob  deine  Maxime 

zugleich   zum  allgemeinen  Gesetze   (aller  vernünftigen 
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Wesen)  dienen  sollte.  Ein  Reich  der  Zwecke  ist  also  nur 
möglich  nach  der  Analogie  mit  einem  Reiche  der  Natur, 

jenes  aber  nur  nach  Maximen,  d.  i.  sich  selbst  auferleg- 
ten Regeln,  diese  nur  nach  Gesetzen  äußerlich  genötig- 

ter wirkenden  Ursachen.  Dem  unerachtet  gibt  man  doch 

auch  dem  Naturganzen,  ob  es  schon  als  Maschine  ange- 
sehen wird,  dennoch,  so  fern  es  auf  vernünftige  Wesen 

als  seine  Zwecke  Beziehung  hat,  aus  diesem  Grunde  den 
Namen  eines  Reichs  der  Natur.  Ein  solches  Reich  der 

Zwecke  würde  nun  durch  Maximen,   deren  Regel  der 

kategorische  Imperativ  allen  vernünftigen  Wesen  vor- 
schreibt, wirklich  zu  Stande  kommen,  wenn  sie  allge- 

mein befolgt   würden.  Allein   obgleich   das   vernünftige 
Wesen  darauf  nicht  rechnen  kann,  daß,  wenn  es  auch 
gleich  diese  Maxime  selbst  pünktlich  befolgte,  darum 
jedes  andere  eben  derselben  treu  sein  würde,  imgleichen 

daß  das  Reich  der  Natur  und  die  zweckmäßige  Anord- 
nung desselben  mit  ihm,  als  einem  schicklichen  Gliede, 

zu  einem  durch  es  selbst  möglichen  Reiche  der  Zwecke 

zusammenstimmen,   d.   i.   seine  Erwartung  der  Glück- 
seligkeit begünstigen  werde,  so  bleibt  doch  jenes  Gesetz: 

handle  nach  Maximen  eines  allgemein  gesetzgebenden 

Gliedes  zu  einem  bloß  möglichen  Reiche  der  Zwrecke,  in 
seiner  vollen  Kraft,  weil  es  kategorisch  gebietend  ist. 

Und  hierin  liegt  eben  das  Paradoxon:  daß  bloß  die  Wür- 
de der  Menschheit  als  vernünftiger  Natur  ohne  irgend 

einen  andern  dadurch  zu  erreichenden  Zweck  oder  Vor- 
teil, mithin  die  Achtung  für  eine  bloße  Idee  dennoch  zur 

unnachlaßlichen  Vorschrift  des   Willens   dienen  sollte, 
und  daß  gerade  in  dieser  Unabhängigkeit  der  Maxime 
von  allen  solchen  Triebfedern  die  Erhabenheit  derselben 

bestehe  und  die  Würdigkeit  eines  jeden  vernünftigen 
Subjekts,  ein  gesetzgebendes  Glied  im  Reiche  der  Zwecke 
zu  sein;  denn  sonst  würde  es  nur  als  dem  Naturgesetze 
seines  Bedürfnisses  unterworfen  vorgestellt  werden  müs- 

sen. Obgleich  auch  das  Naturreich  sowohl,  als  das  Reich 

der  Zwecke  als  unter  einem  Oberhaupte  vereinigt  ge- 
dacht würde,  und  dadurch  das  letztere  nicht  mehr  bloße 

Idee  bliebe,  sondern  wahre  Realität  erhielte,  so  würde 
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hiedurch  zwar  jener  der  Zuwachs  einer  starken  Trieb- 

feder, niemals  aber  Vermehrung  ihres  innern  Werts  zu 

statten  kommen;  denn  diesem  ungeachtet  müßte  doch 

selbst  dieser  alleinige  unumschränkte  Gesetzgeber  im- 

mer so  vorgestellt  werden,  wie  er  den  Wert  der  vernünf- 

tigen Wesen  nur  nach  ihrem  uneigennützigen,  bloß  aus 

jener  Idee  ihnen  selbst  vorgeschriebenen  Verhalten  be- 
urteilte. Das  Wesen  der  Dinge  ändert  sich  durch  ihre 

äußere  Verhältnisse  nicht,  und  was,  ohne  an  das  letztere 

zu  denken,  den  absoluten  Wert  des  Menschen  allein  aus- 

macht, darnach  muß  er  auch,  von  wem  es  auch  sei,  selbst 

vom  höchsten  Wesen  beurteilt  werden.  Moralität  ist 

also  das  Verhältnis  der  Handlungen  zur  Autonomie  des 

Willens,  das  ist  zur  möglichen  allgemeinen  Gesetzgebung 

durch  die  Maximen  desselben.  Die  Handlung,  die  mit 

der  Autonomie  des  WTillens  zusammen  bestehen  kann, 

ist  erlaubt;  die  nicht  damit  stimmt,  ist  unerlaubt.  Der 

Wille,  dessen  Maximen  notwendig  mit  den  Gesetzen  der 

Autonomie  zusammenstimmen,  ist  ein  heiliger,  schlech- 

terdings   guter  Wille.     Die   Abhängigkeit    eines    nicht 

schlechterdings  guten  Willens  vom  Prinzip  der  Autono- 

mie (die  moralische  Nötigung)  ist  Verbindlichkeit.  Diese 

kann  also  auf  ein  heiliges  Wesen  nicht  gezogen  werden. 

Die  objektive  Notwendigkeit  einer  Handlung  aus  Ver- bindlichkeit heißt  Pflicht. 

Man  kann  aus  dem  kurz  vorhergehenden  sich  es  jetzt 

leicht  erklären,  wie  es  zugehe:  daß,  ob  wir  gleich  unter 

dem  Begriffe  von  Pflicht  uns  eine  Unterwürfigkeit  unter 

dem  Gesetze  denken,  wir  uns  dadurch  doch  zugleich  eine 

gewisse  Erhabenheit  und  Würde  an  derjenigen  Person 

vorstellen,  die  alle  ihre  Pflichten  erfüllt.  Denn  so  fern 

ist  zwar  keine  Erhabenheit  an  ihr,  als  sie  dem  morali- 

schen Gesetze  unterworfen  ist,  wohl  aber  so  fern  sie  in 

Ansehung  eben  desselben  zugleich  gesetzgebend  und  nur 

darum  ihm  untergeordnet  ist.  Auch  haben  wir  oben  ge- 

zeigt, wie  weder  Furcht,  noch  Neigung,  sondern  ledig- 

lich Achtung  fürs  Gesetz  diejenige  Triebfeder  sei,  die  der 

Handlung  einen  moralischen  Wert  geben  kann.  Unser 

eigener  Wille,  so  fern  er  nur  unter  der  Bedingung  einer 
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durch  seine  Maximen  möglichen  allgemeinen  Gesetz- 
gebung handeln  würde,  dieser  uns  mögliche  Wille  in  der 

Idee  ist  der  eigentliche  Gegenstand  der  Achtung,  und 
die  Würde  der  Menschheit  besteht  eben  in  dieser  Fähig- 

keit, allgemein  gesetzgebend,  obgleich  mit  dem  Beding, 
eben  dieser  Gesetzgebung  zugleich  selbst  unterworfen 
zu  sein. 

DIE  AUTONOMIE  DES  WILLENS  ALS  OBERSTES 
PRINZIP  DER  SITTLICHKEIT 

Autonomie  des  Willens  ist  die  Beschaffenheit  des  Wil- 
lens, dadurch  derselbe  ihm  selbst  (unabhängig  von  aller 

Beschaffenheit  der  Gegenstände  des  Wollens)  ein  Gesetz 
ist.  Das  Prinzip  der  Autonomie  ist  also:  nicht  anders 

zu  wählen  als  so,  daß  die  Maximen  seiner  Wahl  in  dem- 
selben Wollen  zugleich  als  allgemeines  Gesetz  mit  be- 
griffen seien.  Daß  diese  praktische  Regel  ein  Imperativ 

sei,  d.  i.  der  Wille  jedes  vernünftigen  Wesens  an  sie  als 
Bedingung  notwendig  gebunden  sei,  kann  durch  bloße 
Zergliederung  der  in  ihm  vorkommenden  Begriffe  nicht 
bewiesen  werden,  weil  es  ein  synthetischer  Satz  ist;  man 
müßte  über  die  Erkenntnis  der  Objekte  und  zu  einer 

Kritik  des  Subjekts,  d.  i.  der  reinen  praktischen  Ver- 
nunft, hinausgehen,  denn  völlig  a  priori  muß  dieser  syn- 

thetische Satz,  der  apodiktisch  gebietet,  erkannt  werden 

können,  dieses  Geschäft  aber  gehört  nicht  in  gegenwär- 
tigen Abschnitt.  Allein  daß  gedachtes  Prinzip  der  Auto- 

nomie das  alleinige  Prinzip  der  Moral  sei,  läßt  sich  durch 
bloße  Zergliederung  der  Begriffe  der  Sittlichkeit  gar 
wohl  dartun.  Denn  dadurch  findet  sich,  daß  ihr  Prinzip 
ein  kategorischer  Imperativ  sein  müsse,  dieser  aber 
nichts  mehr  oder  weniger  als  gerade  diese  Autonomie 
gebiete.  > 

DIE   HETERONOMIE   DES  WILLENS   ALS    DER 

QUELL  ALLER   UNÄCHTEN   PRINZIPIEN    DER 
SITTLICHKEIT 

Wenn  der  Wille  irgend  worin  anders,  als  in  der  Tauglich- 
keit seiner  Maximen  zu  seiner  eigenen  allgemeinen  Ge- 
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setzgebung,  mithin,  wenn  er,  indem  er  über  sich  selbst 
hinausgeht,  in  der  Beschaffenheit  irgend  eines  seiner  Ob- 

jekte das  Gesetz  sucht,  das  ihn  bestimmen  soll,  so  kommt 
jederzeit  Heter onomie  heraus.  Der  Wille  gibt  alsdann 
sich  nicht  selbst,  sondern  das  Objekt  durch  sein  Verhält- 

nis zum  Willen  gibt  diesem  das  Gesetz.  Dies  Verhältnis,  es 
beruhe  nun  auf  der  Neigung,  oder  auf  Vorstellungen  der 
Vernunft,  läßt  nur  hypothetische  Imperativen  möglich 
werden:  ich  soll  etwas  tun  darum,  weil  ich  etwas  anderes 
will.  Dagegen  sagt  der  moralische,  mithin  kategorische 
Imperativ:  ich  soll  so  oder  so  handeln,  ob  ich  gleich  nichts 
anderes  wollte.  Z.  E.  jener  sagt:  ich  soll  nicht  lügen, 
wenn  ich  bei  Ehren  bleiben  will;  dieser  aber:  ich  soll 
nicht  lügen,  ob  es  mir  gleich  nicht  die  mindeste  Schande 
zuzöge.  Der  letztere  muß  also  von  allem  Gegenstande 
so  fern  abstrahieren,  daß  dieser  gar  keinen  Einfluß  auf 
den  Willen  habe,  damit  praktische  Vernunft  (Wille) 
nicht  fremdes  Interesse  bloß  administriere,  sondern  bloß 

ihr  eigenes  gebietendes  Ansehen  als  oberste  Gesetzge- 
bung beweise.  So  soll  ich  z.  B.  fremde  Glückseligkeit  zu 

befördern  suchen,  nicht  als  wenn  mir  an  deren  Existenz 
was  gelegen  wäre  (es  sei  durch  unmittelbare  Neigung, 
oder  irgend  ein  Wohlgefallen  indirekt  durch  Vernunft), 

sondern  bloß  deswegen,  weil  die  Maxime,  die  sie  aus- 
schließt, nicht  in  einem  und  demselben  Wollen,  als  all- 

gemeinen Gesetz,  begriffen  werden  kann. 

EINTEILUNG  ALLER  MÖGLICHEN  PRINZIPIEN 
DER  SITTLICHKEIT  AUS  DEM  ANGENOMMENEN 

GRUNDBEGRIFFE  DER  HETERONOMIE 

Die  menschliche  Vernunft  hat  hier,  wie  allerwärts  in 
ihrem  reinen  Gebrauche,  so  lange  es  ihr  an  Kritik  fehlt, 
vorher  alle  mögliche  unrechte  Wege  versucht,  ehe  es  ihr 
gelingt,  den  einzigen  wahren  zu  treffen. 

Alle  Prinzipien,  die  man  aus  diesem  Gesichtspunkte  neh- 
men mag,  sind  entweder  empirisch  oder  rational.  Die 

ersteren,  aus  dem  Prinzip  der  Glückseligkeit,  sind  aufs 
physische  oder  moralische  Gefühl,  die  zweiten,  aus  dem 
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Prinzip  der  Vollkommenheit,  entweder  auf  den  Vernunft- 
begriff derselben  als  möglicher  Wirkung,  oder  auf  den 

Begriff  einer  selbstständigen  Vollkommenheit  (den  Willen 

Gottes)  als  bestimmende  Ursache  unseres  Willens  ge- 
bauet. 

Empirische  Prinzipien  taugen  überall  nicht  dazu,  um 

moralische  Gesetze  darauf  zu  gründen.  Denn  die  Allge- 
meinheit, mit  der  sie  für  alle  vernünftige  Wesen  ohne 

Unterschied  gelten  sollen,  die  unbedingte  praktische 
Notwendigkeit,  die  ihnen  dadurch  auferlegt  wird,  fällt 
weg,  wenn  der  Grund  derselben  von  der  besonderen  Ein- 

richtung der  menschlichen  Natur,  oder  den  zufälligen  Um- 
ständen hergenommen  wird,  darin  sie  gesetzt  ist.  Doch 

ist  das  Prinzip  der  eigenen  Glückseligkeit  am  meisten 
verwerflich,  nicht  bloß  deswegen  weil  es  falsch  ist,  und 
die  Erfahrung  dem  Vorgeben,  als  ob  das  Wohlbefinden 
sich  jederzeit  nach  dem  Wohlverhalten  richte,  wider- 

spricht, auch  nicht  bloß  weil  es  gar  nichts  zur  Gründung 
der  Sittlichkeit  beiträgt,  indem  es  ganz  was  anderes  ist, 
einen  glücklichen,  als  einen  guten  Menschen,  und  diesen 

klug  und  auf  seinen  Vorteil  abgewitzt,  als  ihn  tugend- 
haft zu  machen:  sondern  weil  es  der  Sittlichkeit  Trieb- 

federn unterlegt,  die  sie  eher  untergraben  und  ihre  ganze 
Erhabenheit  zernichten,  indem  sie  die  Bewegursachen 
zur  Tugend  mit  denen  zum  Laster  in  eine  Klasse  stellen 
und  nur  den  Kalkül  besser  ziehen  lehren,  den  spezifischen 
Unterschied  beider  aber  ganz  und  gar  auslöschen;  da- 

gegen das  moralische  Gefühl,  dieser  vermeintliche  be- 

sondere Sinn*,  (so  seicht  auch  die  Berufung  auf  selbigen 
ist,  indem  diejenigen,  die  nicht  denken  können,  selbst 
in  dem,  was  bloß  auf  allgemeine  Gesetze  ankommt,  sich 
durchs  Fühlen  auszuhelfen  glauben,  so  wenig  auch  Ge- 

*  Ich  rechne  das  Prinzip  des  moralischen  Gefühls  zu  dem  der 
Glückseligkeit,  weil  ein  jedes  empirische  Interesse  durch  die  An- 

nehmlichkeit, die  etwas  nur  gewährt,  es  mag  nun  unmittelbar  und 
ohne  Absicht  auf  Vorteile,  oder  in  Rücksicht  auf  dieselbe  geschehen, 
einen  Beitrag  zum  Wohlbefinden  verspricht.  Imgleichen  muß  man 
das  Prinzip  der  Teilnehmung  an  anderer  Glückseligkeit  mit  Hui- 
cheson  zu  demselben  von  ihm  angenommenen  moralischen  Sinne rechnen. 
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fühle,  die  dem  Grade  nach  von  Natur  unendlich  von 
einander  unterschieden  sind,  einen  gleichen  Maßstab 

des  Guten  und  Bösen  abgeben,  auch  einer  durch  sein 

Gefühl  für  andere  gar  nicht  gültig  urteilen  kann)  den- 
noch der  Sittlichkeit  und  ihrer  Würde  dadurch  näher 

bleibt,  daß  er  der  Tugend  die  Ehre  beweist,  das  Wohl- 
gefallen und  die  Hochschätzung  für  sie  ihr  unmittelbar 

zuzuschreiben,  und  ihr  nicht  gleichsam  ins  Gesicht  sagt, 

daß  es  nicht  ihre  Schönheit,  sondern  nur  der  Vorteil  sei, 

der  uns  an  sie  knüpfe. 

Unter  den  rationalen  oder  Vernunftgründen  der  Sitt- 

lichkeit  ist   doch   der   ontologische   Begriff   der    Voll- 

kommenheit (so  leer,  so  unbestimmt,  mithin  unbrauch- 

bar er  auch  ist,  um  in  dem  unermeßlichen  Felde  mög- 
licher Realität  die  für  uns  schickliche  größte  Summe 

auszufinden;  so  sehr  er  auch,  um  die  Realität,  von  der 

hier  die  Rede  ist,  spezifisch  von  jeder  anderen  zu  unter- 

scheiden, einen  unvermeidlichen  Hang  hat,  sich  im  Zir- 
kel zu  drehen,  und  die  Sittlichkeit,  die  er  erklären  soll, 

ingeheim  vorauszusetzen,  nicht  vermeiden  kann)  den- 
noch besser  als  der  theologische  Begriff,  sie  von  einem 

göttlichen,  allervollkommensten  Willen  abzuleiten,  nicht 

bloß    deswegen   weil   wir   seine   Vollkommenheit   doch 

nicht  anschauen,  sondern  sie  von  unseren  Begriffen,  un- 
ter denen  der  der  Sittlichkeit  der  vornehmste  ist,  allein 

ableiten  können,  sondern  weil,  wenn  wir  dieses  nicht 

tun  (wie  es  denn,  wenn  es  geschähe,  ein  grober  Zirkel  im 

Erklären  sein  würde),  der  uns  noch  übrige  Begriff  sei- 

nes Willens  aus  den  Eigenschaften  der  Ehr-  und  Herrsch- 

begierde, mit  den  furchtbaren  Vorstellungen  der  Macht 

und  des  Racheifers  verbunden,  zu  einem  System  der 

Sitten,   welches   der  Moralität  gerade   entgegengesetzt 

wäre,  die  Grundlage  machen  müßte. 

Wenn  ich  aber  zwischen  dem  Begriff  des  moralischen 

Sinnes  und  dem  der  Vollkommenheit  überhaupt  (die 

beide  der  Sittlichkeit  wenigstens  nicht  Abbruch  tun,  ob 

sie  gleich  dazu  gar  nichts  taugen,  sie  als  Grundlagen  zu 

unterstützen)  wählen  müßte:  so  würde  ich  mich  für  den 

letzteren  bestimmen,  weil  er,  da  er  wenigstens  die  Ent- 
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Scheidung  der  Frage  von  der  Sinnlichkeit  ab  und  an  den 
Gerichtshof  der  reinen  Vernunft  zieht,  ob  er  gleich  auch 
hier  nichts  entscheidet,  dennoch  die  unbestimmte  Idee 
(eines  an  sich  guten  Willens)  zur  nähern  Bestimmung 
unverfälscht  aufbehält. 

Übrigens  glaube  ich  einer  weitläuftigen  Widerlegung  aller 
dieser  Lehrbegriffe  überhoben  sein  zu  können.  Sie  ist 

so  leicht,  sie  ist  von  denen  selbst,  deren  Amt  es  erfor- 
dert, sich  doch  für  eine  dieser  Theorien  zu  erklären  (weil 

Zuhörer  den  Aufschub  des  Urteils  nicht  wohl  leiden  mö- 
gen), selbst  vermutlich  so  wohl  eingesehen,  daß  dadurch 

nur  überflüssige  Arbeit  geschehen  würde.  Wras  uns  aber 
hier  mehr  interessiert,  ist,  zu  wissen:  daß  diese  Prinzi- 

pien überall  nichts  als  Heteronomie  des  Willens  zum 
ersten  Grunde  der  Sittlichkeit  aufstellen  und  eben  dar- 

um notwendig  ihres  Zwecks  verfehlen  müssen. 
Allenthalben,  wo  ein  Objekt  des  Willens  zum  Grunde 

gelegt  werden  muß,  um  diesem  die  Regel  vorzuschrei- 
ben, die  ihn  bestimme,  da  ist  die  Regel  nichts  als  Hetero- 

nomie; der  Imperativ  ist  bedingt,  nämlich:  wenn  oder 
weil  man  dieses  Objekt  will,  soll  man  so  oder  so  handeln; 

mithin  kann  er  niemals  moralisch,  d.  i.  kategorisch,  ge- 
bieten. Es  mag  nun  das  Objekt  vermittelst  der  Neigung, 

wie  beim  Prinzip  der  eigenen  Glückseligkeit,  oder  ver- 
mittelst der  auf  Gegenstände  unseres  möglichen  Wollens 

überhaupt  gerichteten  Vernunft,  im  Prinzip  der  Voll- 
kommenheit, den  Wollen  bestimmen,  so  bestimmt  sich 

der  Wille  niemals  unmittelbar  selbst  durch  die  Vorstel- 
lung der  Handlung,  sondern  nur  durch  die  Triebfeder, 

welche  die  vorausgesehene  Wirkung  der  Handlung  auf 
den  Willen  hat;  ich  soll  etwas  tun,  darum  weil  ich  etwas 
anderes  will,  und  hier  muß  noch  ein  anderes  Gesetz  in 

meinem  Subjekt  zum  Grunde  gelegt  werden,  nach  wel- 
chem ich  dieses  andere  notwendig  will,  welches  Gesetz 

wiederum  eines  Imperativs  bedarf,  der  diese  Maxime 
einschränke.  Denn  weil  der  Antrieb,  den  die  Vorstellung 
eines  durch  unsere  Kräfte  möglichen  Objekts  nach  der 
Naturbeschaffenheit  des  Subjekts  auf  seinen  Willen 
ausüben  soll,  zur  Natur  des  Subjekts  gehört,  es  sei  der 
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Sinnlichkeit  (der  Neigung  und  des  Geschmacks)  oder 
des  Verstandes  und  der  Vernunft,  die  nach  der  besonde- 

ren Einrichtung  ihrer  Natur  an  einem  Objekte  sich  mit 
Wohlgefallen  üben,  so  gäbe  eigentlich  die  Natur  das 
Gesetz,  welches  als  ein  solches  nicht  allein  durch  Erfah- 

rung erkannt  und  bewiesen  werden  muß,  mithin  an  sich 
zufällig  ist  und  zur  apodiktischen  praktischen  Regel, 
dergleichen  die  moralische  sein  muß,  dadurch  untaug- 

lich wird,  sondern  es  ist  immer  nur  Heteronomie  des  Wil- 
lens, der  Wille  gibt  sich  nicht  selbst,  sondern  ein  frem- 

der Antrieb  gibt  ihm  vermittelst  einer  auf  die  Empfäng- 
lichkeit desselben  gestimmten  Natur  des  Subjekts  das 

Gesetz. 

Der  schlechterdings  gute  Wille,  dessen  Prinzip  ein  kate- 
gorischer Imperativ  sein  muß,  wird  also,  in  Ansehung 

aller  Objekte  unbestimmt,  bloß  die  Form  des  Wollens 
überhaupt  enthalten  und  zwar  als  Autonomie,  d.  i.  die 
Tauglichkeit  der  Maxime  eines  jeden  guten  Willens,  sich 
selbst  zum  allgemeinen  Gesetze  zu  machen,  ist  selbst 

das  alleinige  Gesetz,  das  sich  der  Wille  eines  jeden  ver- 
nünftigen Wesens  selbst  auferlegt,  ohne  irgend  eine 

Triebfeder  und  Interesse  derselben  als  Grund  unterzu- 
legen. 
Wie  ein  solcher  synthetischer  praktischer  Satz  a  priori 
möglich  und  warum  er  notwendig  sei,  ist  eine  Aufgabe, 
deren  Auflösung  nicht  mehr  binnen  den  Grenzen  der 

Metaphysik  der  Sitten  liegt,  auch  haben  wir  seine  Wahr- 
heit hier  nicht  behauptet,  viel  weniger  vorgegeben,  einen 

Beweis  derselben  in  unserer  Gewalt  zu  haben.  Wir  zeig- 
ten nur  durch  Entwickelung  des  einmal  allgemein  im 

Schwange  gehenden  Begriffs  der  Sittlichkeit:  daß  eine 
Autonomie  des  Willens  demselben  unvermeidlicher  Weise 

anhänge,  oder  vielmehr  zum  Grunde  liege.  Wer  also  Sitt- 
lichkeit für  Etwas  und  nicht  für  eine  chimärische  Idee 

ohne  Wahrheit  hält,  muß  das  angeführte  Prinzip  dersel- 
ben zugleich  einräumen.  Dieser  Abschnitt  war  also  eben 

so,  wie  der  erste  bloß  analytisch.  Daß  nun  Sittlichkeit 
kein  Hirngespinst  sei,  welches  alsdann  folgt,  wenn  der 
kategorische  Imperativ  und  mit  ihm  die  Autonomie  des 
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Willens  wahr  und  als  ein  Prinzip  a  priori  schlechterdings 
notwendig  ist,  erfordert  einen  möglichen  synthetischen 
Gebrauch  der  reinen  praktischen  Vernunft,  den  wir  aber 

nicht  wagen  dürfen,  ohne  eine  Kritik  dieses  Vernunft- 
vermögens selbst  voranzuschicken,  von  welcher  wir  in 

dem  letzten  Abschnitte  die  zu  unserer  Absicht  hinläng- 
liche Hauptzüge  darzustellen  haben. 



DRITTER  ABSCHNITT 

ÜBERGANG  VON  DER  METAPHYSIK  DER  SIT- 
TEN ZUR  KRITIK  DER  REINEN  PRAKTISCHEN 

VERNUNFT 

DER  BEGRIFF  DER  FREIHEIT  IST  DER  SCHLÜS- 
SEL ZUR  ERKLÄRUNG  DER  AUTONOMIE  DES 

WILLENS 

DER  Wille  ist  eine  Art  von  Kausalität  lebender  We- 
sen, so  fern  sie  vernünftig  sind,  und  Freiheit  würde 

diejenige  Eigenschaft  dieser  Kausalität  sein,  da  sie  unab- 
hängig von  fremden  sie  bestimmenden  Ursachen  wirkend 

sein  kann:  so  wie  Naturnotwendigkeit  die  Eigenschaft  der 
Kausalität  aller  vernunftlosen  Wesen,  durch  den  Einfluß 
fremder  Ursachen  zur  Tätigkeit  bestimmt  zu  werden. 
Die  angeführte  Erklärung  der  Freiheit  ist  negativ  und 
daher,  um  ihr  Wesen  einzusehen,  unfruchtbar;  allein  es 
fließt  aus  ihr  ein  positiver  Begriff  derselben,  der  desto 
reichhaltiger  und  fruchtbarer  ist.  Da  der  Begriff  einer 
Kausalität  den  von  Gesetzen  bei  sich  führt,  nach  welchen 
durch  etwas,  was  wir  Ursache  nennen,  etwas  anderes, 

nämlich  die  Folge,  gesetzt  werden  muß:  so  ist  die  Frei- 
heit, ob  sie  zwar  nicht  eine  Eigenschaft  des  Willens  nach 

Naturgesetzen  ist,  darum  doch  nicht  gar  gesetzlos,  son- 
dern muß  vielmehr  eine  Kausalität  nach  unwandelbaren 

Gesetzen,  aber  von  besonderer  Art  sein;  denn  sonst  wäre 
ein  freier  Wille  ein  Unding.  Die  Naturnotwendigkeit 
war  eine  Heteronomie  der  wirkenden  Ursachen;  denn 
jede  Wirkung  war  nur  nach  dem  Gesetze  möglich,  daß 
etwas  anderes  die  wirkende  Ursache  zur  Kausalität  be- 

stimmte; was  kann  denn  wohl  die  Freiheit  des  Willens 

sonst  sein  als  Autonomie,  d.  i.  die  Eigenschaft  des  Wil- 
lens, sich  selbst  ein  Gesetz  zu  sein?  Der  Satz  aber:  der 

Wille  ist  in  allen  Handlungen  sich  selbst  ein  Gesetz, 
bezeichnet  nur  das  Prinzip,  nach  keiner  anderen  Maxime 
zu  handeln,  als  die  sich  selbst  auch  als  ein  allgemeines 

Gesetz  zum  Gegenstande  haben  kann.  Dies  ist  aber  ge- 
rade die  Formel  des  kategorischen  Imperativs  und  das 

Prinzip  der  Sittlichkeit:  also  ist  ein  freier  Wille  und  ein 
Wille  unter  sittlichen  Gesetzen  einerlei. 
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Wenn  also  Freiheit  des  Willens  vorausgesetzt  wird,  so 
folgt  die  Sittlichkeit  samt  ihrem  Prinzip  daraus  durch 

bloße  Zergliederung  ihres  Begriffs.  Indessen  ist  das  letz- 
tere doch  immer  ein  synthetischer  Satz:  ein  schlechter- 

dings guter  Wille  ist  derjenige,  dessen  Maxime  jederzeit 

sich  selbst,  als  allgemeines  Gesetz  betrachtet,  in  sich  ent- 
halten kann,  denn  durch  Zergliederung  des  Begriffs  von 

einem  schlechthin  guten  Willen  kann  jene  Eigenschaft 

der  Maxime  nicht  gefunden  werden.  Solche  syntheti- 
sche Sätze  sind  aber  nur  dadurch  möglich,  daß  beide 

Erkenntnisse  durch  die  Verknüpfung  mit  einem  dritten, 
darin  sie  beiderseits  anzutreffen  sind,  unter  einander 
verbunden  werden.  Der  positive  Begriff  der  Freiheit 

schafft  dieses  dritte,  welches  nicht  wie  bei  den  physi- 
schen Ursachen  die  Natur  der  Sinnenwelt  sein  kann  (in 

deren  Begriff  die  Begriffe  von  etwas  als  Ursache  in  Ver- 
hältnis auf  etwas  anderes  als  Wirkung  zusammenkom- 

men). Was  dieses  dritte  sei,  worauf  uns  die  Freiheit 
weiset,  und  von  dem  wir  a  priori  eine  Idee  haben,  läßt 
sich  hier  sofort  noch  nicht  anzeigen  und  die  Deduktion 

des  Begriffs  der  Freiheit  aus  der  reinen  praktischen  Ver- 
nunft, mit  ihr  auch  die  Möglichkeit  eines  kategorischen 

Imperativs  begreiflich  machen,  sondern  bedarf  noch 
einiger  Vorbereitung. 

FREIHEIT  MUSS  ALS  EIGENSCHAFT  DES  WIL- 

LENS ALLER  VERNÜNFTIGEN  W7ESEN  VORAUS- 
GESETZT WERDEN 

Es  ist  nicht  genug,  daß  wir  unserem  Willen,  es  sei  aus 
welchem  Grunde,  Freiheit  zuschreiben,  wenn  wir  nicht 
eben  dieselbe  auch  allen  vernünftigen  Wesen  beizulegen 
hinreichenden  Grund  haben.  Denn  da  Sittlichkeit  für 

uns  bloß  als  für  vernünftige  Wesen  zum  Gesetze  dient,  so 
muß  sie  auch  für  alle  vernünftige  Wesen  gelten,  und  da 
sie  lediglich  aus  der  Eigenschaft  der  Freiheit  abgeleitet 
werden  muß,  so  muß  auch  Freiheit  als  Eigenschaft  des 

WTillens  aller  vernünftigen  Wesen  bewiesen  werden,  und 
es  ist  nicht  genug,  sie  aus  gewissen  vermeintlichen  Er- 

fahrungen von  der  menschlichen  Natur  darzutun  (wie- 
KANT  V  6 
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wohl  dieses  auch  schlechterdings  unmöglich  ist  und  le- 
diglich a  priori  dargetan  werden  kann),  sondern  man 

muß  sie  als  zur  Tätigkeit  vernünftiger  und  mit  einem 
Willen  begabter  Wesen  überhaupt  gehörig  beweisen. 

Ich  sage  nun:  Ein  jedes  Wesen,  das  nicht  anders  als  un- 
ter der  Idee  der  Freiheit  handeln  kann,  ist  eben  darum 

in  praktischer  Rücksicht  wirklich  frei,  d.  i.  es  gelten  für 
dasselbe  alle  Gesetze,  die  mit  der  Freiheit  unzertrenn- 

lich verbunden  sind,  eben  so  als  ob  sein  Wille  auch  an 
sich  selbst  und  in  der  theoretischen  Philosophie  gültig 

für  frei  erklärt  würde.*  Nun  behaupte  ich:  daß  wir  je- 
dem vernünftigen  Wesen,  das  einen  Willen  hat,  notwen- 

dig auch  die  Idee  der  Freiheit  leihen  müssen,  unter  der 
es  allein  handle.  Denn  in  einem  solchen  Wesen  denken 

wir  uns  eine  Vernunft,  die  praktisch  ist,  d.  i.  Kausalität 

in  Ansehung  ihrer  Objekte  hat.  Nun  kann  man  sich  un- 
möglich eine  Vernunft  denken,  die  mit  ihrem  eigenen 

Bewußtsein  in  Ansehung  ihrer  Urteile  anderwärts  her 

eine  Lenkung  empfinge,  denn  alsdann  würde  das  Sub- 
jekt nicht  seiner  Vernunft,  sondern  einem  Antriebe  die 

Bestimmung  der  Urteilskraft  zuschreiben.  Sie  muß  sich 

selbst  als  Urheberin  ihrer  Prinzipien  ansehen  unabhän- 
gig von  fremden  Einflüssen,  folglich  muß  sie  als  prak- 

tische Vernunft,  oder  als  Wille  eines  vernünftigen  We- 
sens von  ihr  selbst  als  frei  angesehen  werden;  d.  i.  der 

Wille  desselben  kann  nur  unter  der  Idee  der  Freiheit  ein 

eigener  Wille  sein  und  muß  also  in  praktischer  Absicht 
allen  vernünftigen  Wesen  beigelegt  werden. 

VON  DEM  INTERESSE,  WELCHES  DEN  IDEEN 
DER  SITTLICHKEIT  ANHÄNGT 

Wir  haben  den  bestimmten  Begriff  der  Sittlichkeit  auf 
die  Idee  der  Freiheit  zuletzt  zurückgeführt;  diese  aber 
konnten  wir  als  etwas  Wirkliches  nicht  einmal  in  uns 

*  Diesen  Weg,  die  Freiheit  nur  als  von  vernünftigen  Wesen  bei 
ihren  Handlungen  blob  in  der  Idee  zum  Grunde  gelegt  zu  unserer 
Absicht  hinreichend  anzunehmen,  schlage  ich  deswegen  ein,  damit 
ich  mich  nicht  verbindlich  machen  dürfte,  die  Freiheit  auch  in  ihrer 
theoretischen  Absicht  zu  beweisen.  Denn  wenn  dieses  letztere  auch 
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selbst  und  in  der  menschlichen  Natur  beweisen;  wir 
sahen  nur,  daß  wir  sie  voraussetzen  müssen,  wenn  wir 
uns  ein  Wesen  als  vernünftig  und  mit  Bewußtsein  seiner 
Kausalität  in  Ansehung  der  Handlungen,  d.  i.  mit  einem 
Willen,  begabt  uns  denken  wollen,  und  so  finden  wir,  daß 
wir  aus  eben  demselben  Grunde  jedem  mit  Vernunft  und 
Willen  begabten  Wesen  diese  Eigenschaft,  sich  unter 
der  Idee  seiner  Freiheit  zum  Handeln  zu  bestimmen, 
beilegen  müssen. 
Es  floß  aber  aus  der  Voraussetzung  dieser  Ideen  auch 
das  Bewußtsein  eines  Gesetzes  zu  handeln:  daß  die  sub- 

jektiven Grundsätze  der  Handlungen,  d.  i.  Maximen, 
jederzeit  so  genommen  werden  müssen,  daß  sie  auch 
objektiv,  d.  i.  allgemein  als  Grundsätze,  gelten,  mithin 
zu  unserer  eigenen  allgemeinen  Gesetzgebung  dienen 
können.  Warum  aber  soll  ich  mich  denn  diesem  Prinzip 
unterwerfen  und  zwar  als  vernünftiges  Wesen  überhaupt, 
mithin  auch  dadurch  alle  andere  mit  Vernunft  begabte 

Wesen?  Ich  will  einräumen,  daß  mich  hiezu  kein  In- 
teresse treibt,  denn  das  würde  keinen  kategorischen  Im- 
perativ geben;  aber  ich  muß  doch  hieran  notwendig  ein 

Interesse  nehmen  und  einsehen,  wie  das  zugeht;  denn 

dieses  Sollen  ist  eigentlich  ein  Wollen,  das  unter  der  Be- 

dingung für  jedes  vernünftige  W7esen  gilt,  wenn  die  Ver- 
nunft bei  ihm  ohne  Hindernisse  praktisch  wäre;  für  We- 

sen, die  wie  wir  noch  durch  Sinnlichkeit  als  Triebfedern 
anderer  Art  affiziert  werden,  bei  denen  es  nicht  immer 
geschieht,  was  die  Vernunft  für  sich  allein  tun  würde, 
heißt  jene  Notwendigkeit  der  Handlung  nur  ein  Sollen, 

und  die  subjektive  Notwendigkeit  wird  von  der  objek- 
tiven unterschieden. 

Es  scheint  also,  als  setzten  wir  in  der  Idee  der  Freiheit 
eigentlich  das  moralische  Gesetz,  nämlich  das  Prinzip 
der  Autonomie  des  Willens  selbst,  nur  voraus  und  könn- 

unausgemacht  gelassen  wird,  so  gelten  doch  dieselben  Gesetze  für 
ein  Wesen,  das  nicht  anders  als  unter  der  Idee  seiner  eigenen  Frei- 

heit handeln  kann,  die  ein  Wesen,  das  wirklich  frei  wäre,  verbinden 
würden.  Wir  können  uns  hier  also  von  der  Last  befreien,  die  die 
Theorie  drückt. 
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ten  seine  Realität  und  objektive  Notwendigkeit  nicht 
für  sich  beweisen,  und  da  hätten  wir  zwar  noch  immer 
etwas  ganz  Beträchtliches  dadurch  gewonnen,  daß  wir 

wenigstens  das  ächte  Prinzip  genauer,  als  wohl  sonst  ge- 
schehen, bestimmt  hätten,  in  Ansehung  seiner  Gültig- 

keit aber  und  der  praktischen  Notwendigkeit,  sich  ihm 
zu  unterwerfen,  wären  wir  um  nichts  weiter  gekommen; 
denn  wir  könnten  dem,  der  uns  fragte,  warum  denn  die 
Allgemeingültigkeit  unserer  Maxime,  als  eines  Gesetzes, 
die  einschränkende  Bedingung  unserer  Handlungen  sein 
müsse,  und  worauf  wir  den  Wert  gründen,  den  wir  dieser 
Art  zu  handeln  beilegen,  der  so  groß  sein  soll,  daß  es 
überall  kein  höheres  Interesse  geben  kann,  und  wie  es 

zugehe,  daß  der  Mensch  dadurch  allein  seinen  persön- 
lichen Wert  zu  fühlen  glaubt,  gegen  den  der  eines  ange- 

nehmen oder  unangenehmen  Zustandes  für  nichts  zu 
halten  sei,  keine  genugtuende  Antwort  geben. 

Zwar  finden  wir  wohl,  daß  wir  an  einer  persönlichen  Be- 
schaffenheit ein  Interesse  nehmen  können,  die  gar  kein 

Interesse  des  Zustandes  bei  sich  führt,  wenn  jene  uns  nur 
fähig  macht,  des  letzteren  teilhaftig  zu  werden,  im  Falle 
die  Vernunft  die  Austeilung  desselben  bewirken  sollte, 
d.  i.  daß  die  bloße  Würdigkeit,  glücklich  zu  sein,  auch 

ohne  den  Bewegungsgrund,  dieser  Glückseligkeit  teil- 
haftig zu  werden,  für  sich  interessieren  könne:  aber  die- 

ses Urteil  ist  in  der  Tat  nur  die  Wirkung  von  der  schon 
vorausgesetzten  Wichtigkeit  moralischer  Gesetze  (wenn 

wir  uns  durch  die  Idee  der  Freiheit  von  allem  empiri- 
schen Interesse  trennen);  aber  daß  wir  uns  von  diesem 

trennen,  d.  i.  uns  als  frei  im  Handeln  betrachten  und  so 
uns  dennoch  für  gewissen  Gesetzen  unterworfen  halten 
sollen,  um  einen  Wert  bloß  in  unserer  Person  zu  finden, 
der  uns  allen  Verlust  dessen,  was  unserem  Zustande  einen 

Wert  verschafft,  vergüten  könne,  und  wie  dieses  mög- 
lich sei,  mithin  woher  das  moralische  Gesetz  verbinde, 

können  wir  auf  solche  Art  noch  nicht  einsehen. 

Es  zeigt  sich  hier,  man  muß  es  frei  gestehen,  eine  Art  von 
Zirkel,  aus  dem,  wie  es  scheint,  nicht  heraus  zu  kommen 

ist.  Wir  nehmen  uns  in  der  Ordnung  der  wirkenden  Ur- 
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Sachen  als  frei  an,  um  uns  in  der  Ordnung  der  Zwecke 
unter  sittlichen  Gesetzen  zu  denken,  und  wir  denken  uns 
nachher  als  diesen  Gesetzen  unterworfen,  weil  wir  uns 
die  Freiheit  des  Willens  beigelegt  haben;  denn  Freiheit 

und  eigene  Gesetzgebung  des  Willens  sind  beides  Auto- 
nomie, mithin  Wechselbegriffe,  davon  aber  einer  eben 

um  deswillen  nicht  dazu  gebraucht  werden  kann,  um 
den  anderen  zu  erklären  und  von  ihm  Grund  anzugeben, 

sondern  höchstens  nur,  um  in  logischer  Absicht  verschie- 
den scheinende  Vorstellungen  von  eben  demselben  Ge- 

genstande auf  einen  einzigen  Begriff  (wie  verschiedne 
Brüche  gleiches  Inhalts  auf  die  kleinsten  Ausdrücke)  zu 
bringen. 
Eine  Auskunft  bleibt  uns  aber  noch  übrig,  nämlich  zu 
suchen:  ob  wir,  wenn  wir  uns  durch  Freiheit  als  a  priori 

wirkende  Ursachen  denken,  nicht  einen  anderen  Stand- 
punkt einnehmen,  als  wenn  wir  uns  selbst  nach  unseren 

Handlungen  als  Wirkungen,  die  wir  vor  unseren  Augen 
sehen,  uns  vorstellen. 
Es  ist  eine  Bemerkung,  welche  anzustellen  eben  kein 
subtiles  Nachdenken  erfordert  wird,  sondern  von  der 

man  annehmen  kann,  daß  sie  wohl  der  gemeinste  Ver- 
stand, obzwar  nach  seiner  Art  durch  eine  dunkele  Unter- 

scheidung der  Urteilskraft,  die  er  Gefühl  nennt,  machen 

mag:  daß  alle  Vorstellungen,  die  uns  ohne  unsere  Will- 
kür kommen  (wie  die  der  Sinne),  uns  die  Gegenstände 

nicht  anders  zu  erkennen  geben,  als  sie  uns  affizieren, 
wobei,  was  sie  an  sich  sein  mögen,  uns  unbekannt  bleibt, 
mithin  daß,  was  diese  Art  Vorstellungen  betrifft,  wir 
dadurch  auch  bei  der  angestrengtesten  Aufmerksamkeit 
und  Deutlichkeit,  die  der  Verstand  nur  immer  hinzufü- 

gen mag,  doch  bloß  zur  Erkenntnis  der  Erscheinungen, 
niemals  der  Dinge  an  sich  selbst  gelangen  können.  So- 

bald dieser  Unterschied  (allenfalls  bloß  durch  die  be- 
merkte Verschiedenheit  zwischen  den  Vorstellungen,  die 

uns  anders  woher  gegeben  werden,  und  dabei  wir  leidend 

sind,  von  denen,  die  wir  lediglich  aus  uns  selbst  hervor- 
bringen, und  dabei  wir  unsere  Tätigkeit  beweisen)  ein- 

mal gemacht  ist,  so  folgt  von  selbst,  daß  man  hinter  den 
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Erscheinungen  doch  noch  etwas  anderes,  was  nicht  Er- 
scheinung ist,  nämlich  die  Dinge  an  sich,  einräumen  und 

annehmen  müsse,  ob  wir  gleich  uns  von  selbst  beschei- 
den, daß,  da  sie  uns  niemals  bekannt  werden  können, 

sondern  immer  nur,  wie  sie  uns  affizieren,  wir  ihnen  nicht 
näher  treten  und,  was  sie  an  sich  sind,  niemals  wissen 
können.  Dieses  muß  eine,  obzwar  rohe,  Unterscheidung 
einer  Sinnenwelt  von  der  V  er  standesweit  abgeben,  da- 

von die  erstere  nach  Verschiedenheit  der  Sinnlichkeit 
in  mancherlei  Weltbeschauern  auch  sehr  verschieden 

sein  kann,  indessen  die  zweite,  die  ihr  zum  Grunde  liegt, 
immer  dieselbe  bleibt.  Sogar  sich  selbst  und  zwar  nach 
der  Kenntnis,  die  der  Mensch  durch  innere  Empfindung 
von  sich  hat,  darf  er  sich  nicht  anmaßen  zu  erkennen, 
wie  er  an  sich  selbst  sei.  Denn  da  er  doch  sich  selbst 

nicht  gleichsam  schafft  und  seinen  Begriff  nicht  a  priori, 
sondern  empirisch  bekommt,  so  ist  natürlich,  daß  er 
auch  von  sich  durch  den  innern  Sinn  und  folglich  nur 
durch  die  Erscheinung  seiner  Natur  und  die  Art,  wie 
sein  Bewußtsein  affiziert  wird,  Kundschaft  einziehen 
könne,  indessen  er  doch  notwendiger  Weise  über  diese 

aus  lauter  Erscheinungen  zusammengesetzte  Beschaf- 
fenheit seines  eigenen  Subjekts  noch  etwas  anderes  zum 

Grunde  liegendes,  nämlich  sein  Ich,  so  wie  es  an  sich 
selbst  beschaffen  sein  mag,  annehmen  und  sich  also  in 

Absicht  auf  die  bloße  Wahrnehmung  und  Empfänglich- 
keit der  Empfindungen  zur  Sinnenwelt,  in  Ansehung 

dessen  aber,  was  in  ihm  reine  Tätigkeit  sein  mag  (dessen, 

was  gar  nicht  durch  Affizierung  der  Sinne,  sondern  un- 
mittelbar zum  Bewußtsein  gelangt)  sich  zur  intellektuel- 

len Welt  zählen  muß,  die  er  doch  nicht  weiter  kennt. 
Dergleichen  Schluß  muß  der  nachdenkende  Mensch  von 

allen  Dingen,  die  ihm  vorkommen  mögen,  fällen;  vermut- 
lich ist  er  auch  im  gemeinsten  Verstände  anzutreffen, 

der,  wie  bekannt,  sehr  geneigt  ist,  hinter  den  Gegenstän- 
den der  Sinne  noch  immer  etwas  Unsichtbares,  für  sich 

selbst  Tätiges  zu  erwarten,  es  aber  wiederum  dadurch 
verdirbt,  daß  er  dieses  Unsichtbare  sich  bald  wiederum 
versinnlicht,    d.  i.   zum   Gegenstande    der  Anschauung 
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machen  will,  und  dadurch  also  nicht  um  einen  Grad 
klüger  wird. 
Nun  findet  der  Mensch  in  sich  wirklich  ein  Vermögen, 
dadurch  er  sich  von  allen  andern  Dingen,  ja  von  sich 

selbst,  so  fern  er  durch  Gegenstände  affiziert  wird,  unter- 
scheidet, und  das  ist  die  Vernunft.  Diese,  als  reine 

Selbsttätigkeit,  ist  sogar  darin  noch  über  den  Verstand 
erhoben:  daß,  obgleich  dieser  auch  Selbsttätigkeit  ist 
und  nicht  wie  der  Sinn  bloß  Vorstellungen  enthält,  die 
nur  entspringen,  wenn  man  von  Dingen  affiziert  (mithin 
leidend)  ist,  er  dennoch  aus  seiner  Tätigkeit  keine  andere 
Begriffe  hervorbringen  kann,  als  die,  so  bloß  dazu  dienen, 
um  die  sinnlichen  Vorstellungen  unter  Regeln  zu  bringen 
und  sie  dadurch  in  einem  Bewußtsein  zu  vereinigen, 
ohne  welchen  Gebrauch  der  Sinnlichkeit  er  gar  nichts 

denken  würde,  da  hingegen  die  Vernunft  unter  dem  Na- 
men der  Ideen  eine  so  reine  Spontaneität  zeigt,  daß  sie 

dadurch  weit  über  alles,  was  ihr  Sinnlichkeit  nur  liefern 
kann,  hinausgeht  und  ihr  vornehmstes  Geschäfte  darin 
beweiset,  Sinnenwelt  und  Verstandeswelt  von  einander 
zu  unterscheiden,  dadurch  aber  dem  Verstände  selbst 
seine  Schranken  vorzuzeichnen. 

Um  deswillen  muß  ein  vernünftiges  Wesen  sich  selbst 
als  Intelligenz  (also  nicht  von  Seiten  seiner  untern  Kräfte), 

nicht  als  zur  Sinnen-,  sondern  zur  Verstandeswelt  gehö- 
rig, ansehen;  mithin  hat  es  zwei  Standpunkte,  daraus  es 

sich  selbst  betrachten  und  Gesetze  des  Gebrauchs  seiner 

Kräfte,  folglich  aller  seiner  Handlungen  erkennen  kann, 

einmal,  so  fern  es  zur  Sinnenwelt  gehört,  unter  Natur- 
gesetzen (Heteronomie),  zweitens,  als  zur  intelligibelen 

Welt  gehörig,  unter  Gesetzen,  die,  von  der  Natur  un- 
abhängig, nicht  empirisch,  sondern  bloß  in  der  Vernunft 

gegründet  sind. 
Als  ein  vernünftiges,  mithin  zur  intelligibelen  Welt  ge- 

höriges Wesen  kann  der  Mensch  die  Kausalität  seines 
eigenen  Willens  niemals  anders  als  unter  der  Idee  der 

Freiheit  denken;  denn  Unabhängigkeit  von  den  bestim- 
menden Ursachen  der  Sinnenwelt  (dergleichen  die  Ver- 

nunft jederzeit  sich  selbst  beilegen  muß)  ist  Freiheit. 
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Mit  der  Idee  der  Freiheit  ist  nun  der  Begriff  der  Autono- 
mie unzertrennlich  verbunden,  mit  diesem  aber  das  all- 

gemeine Prinzip  der  Sittlichkeit,  welches  in  der  Idee 
allen  Handlungen  vernünftiger  Wesen  eben  so  zum 
Grunde  liegt,  als  das  Naturgesetz  allen  Erscheinungen. 

Nun  ist  der  Verdacht,  den  wir  oben  rege  machten,  geho- 
ben, als  wäre  ein  geheimer  Zirkel  in  unserem  Schlüsse 

aus  der  Freiheit  auf  die  Autonomie  und  aus  dieser  aufs 

sittliche  Gesetz  enthalten,  daß  wir  nämlich  vielleicht 
die  Idee  der  Freiheit  nur  um  des  sittlichen  Gesetzes  wil- 

len zum  Grunde  legten,  um  dieses  nachher  aus  der  Frei- 
heit wiederum  zu  schließen,  mithin  von  jenem  gar  keinen 

Grund  angeben  könnten,  sondern  es  nur  als  Erbittung 
eines  Prinzips,  das  uns  gutgesinnte  Seelen  wohl  gerne 
einräumen  werden,  welches  wir  aber  niemals  als  einen 
erweislichen  Satz  aufstellen  könnten.  Denn  jetzt  sehen 
wir,  daß,  wenn  wir  uns  als  frei  denken,  so  versetzen  wir 
uns  als  Glieder  in  die  Verstandeswelt  und  erkennen  die 

Autonomie  des  Willens  samt  ihrer  Folge,  der  Moralität; 
denken  wir  uns  aber  als  verpflichtet,  so  betrachten  wir 

uns  als  zur  Sinnenwelt  und  doch  zugleich  zur  Verstan- 
deswelt gehörig. 

WIE    IST    EIN     KATEGORISCHER    IMPERATIV 

MÖGLICH? 

Das  vernünftige  Wesen  zählt  sich  als  Intelligenz  zur 

Verstandeswelt,  und  bloß  als  eine  zu  dieser  gehörige  wir- 
kende Ursache  nennt  es  seine  Kausalität  einen  Willen. 

Von  der  anderen  Seite  ist  es  sich  seiner  doch  auch  als 

eines  Stücks  der  Sinnenwelt  bewußt,  in  welcher  seine 
Handlungen  als  bloße  Erscheinungen  jener  Kausalität 
angetroffen  werden,  deren  Möglichkeit  aber  aus  dieser, 
die  wir  nicht  kennen,  nicht  eingesehen  werden  kann, 
sondern  an  deren  Statt  jene  Handlungen  als  bestimmt 
durch  andere  Erscheinungen,  nämlich  Begierden  und 

Neigungen,  als  zur  Sinnenwelt  gehörig  eingesehen  wer- 
den müssen.  Als  bloßen  Gliedes  der  Verstandeswelt  wür- 

den also  alle  meine  Handlungen  dem  Prinzip  der  Autu- 
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nomie  des  reinen  Willens  vollkommen  gemäß  sein;  als 
bloßen  Stücks  der  Sinnenwelt  würden  sie  gänzlich  dem 
Naturgesetz  der  Begierden  und  Neigungen,  mithin  der 

Heteronomie  der  Natur  gemäß  genommen  werden  müs- 
sen. (Die  ersteren  würden  auf  dem  obersten  Prinzip  der 

Sittlichkeit,  die  zweiten  der  Glückseligkeit  beruhen.) 
Weil  aber  die  Verstandeswelt  den  Grund  der  Sinnenwelt, 

mithin  auch  der  Gesetze  derselben  enthält,  also  in  Anse- 
hung meines  Willens  (der  ganz  zur  Verstandeswelt  ge- 
hört) unmittelbar  gesetzgebend  ist  und  also  auch  als 

solche  gedacht  werden  muß,  so  werde  ich  mich  als  In- 
telligenz, obgleich  andererseits  wie  ein  zur  Sinnenwelt 

gehöriges  Wesen,  dennoch  dem  Gesetze  der  ersteren, 
d.  i.  der  Vernunft,  die  in  der  Idee  der  Freiheit  das  Gesetz 
derselben  enthält,  und  also  der  Autonomie  des  Willens 

unterworfen  erkennen,  folglich  die  Gesetze  der  Verstan- 
deswelt für  mich  als  Imperativen  und  die  diesem  Prinzip 

gemäße  Handlungen  als  Pflichten  ansehen  müssen. 
Und  so  sind  kategorische  Imperativen  möglich,  dadurch 
daß  die  Idee  der  Freiheit  mich  zu  einem  Gliede  einer 

intelligibelen  Welt  macht,  wodurch,  wenn  ich  solches 
allein  wäre,  alle  meine  Handlungen  der  Autonomie  des 
Willens  jederzeit  gemäß  sein  würden,  da  ich  mich  aber 
zugleich  als  Glied  der  Sinnenwelt  anschaue,  gemäß  sein 
sollen,  welches  kategorische  Sollen  einen  synthetischen 
Satz  a  priori  vorstellt,  dadurch  daß  über  meinen  durch 
sinnliche  Begierden  affizierten  Willen  noch  die  Idee  eben 
desselben,  aber  zur  Verstandeswelt  gehörigen  reinen, 
für  sich  selbst  praktischen  Willens  hinzukommt,  welcher 
die  oberste  Bedingung  des  ersteren  nach  der  Vernunft 

enthält;  ungefähr  so,  wie  zu  den  Anschauungen  der  Sin- 
nenwelt Begriffe  des  Verstandes,  die  für  sich  selbst  nichts 

als  gesetzliche  Form  überhaupt  bedeuten,  hinzu  kom- 
men und  dadurch  synthetische  Sätze  a  priori,  auf  wel- 
chen alle  Erkenntnis  einer  Natur  beruht,  möglich  ma- 

chen. 

Der  praktische  Gebrauch  der  gemeinen  Menschenver- 
nunft bestätigt  die  Richtigkeit  dieser  Deduktion.  Es  ist 

niemand,  selbst  der  ärgste  Bösewicht,  wenn  er  nur  sonst 
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Vernunft  zu  brauchen  gewohnt  ist,  der  nicht,  wenn  man 

ihm  Beispiele  der  Redlichkeit  in  Absichten,  der  Stand- 
haftigkeit  in  Befolgung  guter  Maximen,  der  Teilneh- 

mung und  des  allgemeinen  Wohlwollens  (und  noch  dazu 

mit  großen  Aufopferungen  von  Vorteilen  und  Gemäch- 
lichkeit verbunden)  vorlegt,  nicht  wünsche,  daß  er  auch 

so  gesinnt  sein  möchte.  Er  kann  es  aber  nur  wegen  sei- 
ner Neigungen  und  Antriebe  nicht  wohl  in  sich  zu  Stande 

bringen,  wobei  er  dennoch  zugleich  wünscht,  von  solchen 
ihm  selbst  lästigen  Neigungen  frei  zu  sein.  Er  beweiset 

hiedurch  also,  daß  er  mit  einem  Willen,  der  von  Antrie- 
ben der  Sinnlichkeit  frei  ist,  sich  in  Gedanken  in  eine 

ganz  andere  Ordnung  der  Dinge  versetze,  als  die  seiner 
Begierden  im  Felde  der  Sinnlichkeit,  weil  er  von  jenem 
Wunsche  keine  Vergnügung  der  Begierden,  mithin  keinen 
für  irgend  eine  seiner  wirklichen  oder  sonst  erdenklichen 
Neigungen  befriedigenden  Zustand  (denn  dadurch  würde 
selbst  die  Idee,  welche  ihm  den  Wunsch  ablockt,  ihre 
Vorzüglichkeit  einbüßen),  sondern  nur  einen  größeren 
inneren  Wert  seiner  Person  erwarten  kann.  Diese  bes- 

sere Person  glaubt  er  aber  zu  sein,  wenn  er  sich  in  den 
Standpunkt  eines  Gliedes  der  Verstandeswelt  versetzt, 

dazu  die  Idee  der  Freiheit,  d.  i.  Unabhängigkeit  von  be- 
stimmenden Ursachen  der  Sinnenwelt,  ihn  unwillkürlich 

nötigt,  und  in  welchem  er  sich  eines  guten  Willens  be- 
wußt ist,  der  für  seinen  bösen  Willen  als  Gliedes  der  Sin- 

nenwelt nach  seinem  eigenen  Geständnisse  das  Gesetz 

ausmacht,  dessen  Ansehen  er  kennt,  indem  er  es  über- 
tritt. Das  moralische  Sollen  ist  also  eigenes  notwendiges 

Wollen  als  Gliedes  einer  intelligibelen  Welt  und  wird  nur 
so  fern  von  ihm  als  Sollen  gedacht,  als  er  sich  zugleich 
wie  ein  Glied  der  Sinnenwelt  betrachtet. 

VON  DER  ÄUSSERSTEN  GRENZE  ALLER  PRAK- 
TISCHEN PHILOSOPHIE 

Alle  Menschen  denken  sich  dem  Willen  nach  als  frei. 

Daher  kommen  alle  Urteile  über  Handlungen  als  solche, 
die  hätten  geschehen  sollen,  ob  sie  gleich  nicht  geschehen 
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wenn  sogar  der  Gedanke  von  der  Freiheit  sich  selbst, 
oder  der  Natur,  die  eben  so  notwendig  ist,  widerspricht, 
so  müßte  sie  gegen  die  Naturnotwendigkeit  durchaus 
aufgegeben  werden. 
Es  ist  aber  unmöglich,  diesem  Widerspruch  zu  entgehen, 
wenn  das  Subjekt,  was  sich  frei  dünkt,  sich  selbst  in 
demselben  Sinne,  oder  in  eben  demselben  Verhältnisse 
dächte,  wenn  es  sich  frei  nennt,  als  wenn  es  sich  in  Ab- 

sicht auf  die  nämliche  Handlung  dem  Naturgesetze  un- 
terworfen annimmt.  Daher  ist  es  eine  unnachlaßliche 

Aufgabe  der  spekulativen  Philosophie:  wenigstens  zu 

zeigen,  daß  ihre  Täuschung  wegen  des  Widerspruchs  dar- 
in beruhe,  daß  wir  den  Menschen  in  einem  anderen 

Sinne  und  Verhältnisse  denken,  wenn  wir  ihn  frei  nen- 
nen, als  wenn  wir  ihn  als  Stück  der  Natur  dieser  ihren 

Gesetzen  für  unterworfen  halten,  und  daß  beide  nicht 
allein  gar  wohl  beisammen  stehen  können,  sondern  auch 
als  notwendig  vereinigt  in  demselben  Subjekt  gedacht 

werden  müssen,  weil  sonst  nicht  Grund  angegeben  wer- 
den könnte,  warum  wir  die  Vernunft  mit  einer  Idee  be- 

lästigen sollten,  die,  ob  sie  sich  gleich  ohne  Widerspruch 
mit  einer  anderen,  genugsam  bewährten  vereinigen  läßt, 
dennoch  uns  in  ein  Geschäfte  verwickelt,  wodurch  die 
Vernunft  in  ihrem  theoretischen  Gebrauche  sehr  in  die 

Enge  gebracht  wird.  Diese  Pflicht  liegt  aber  bloß  der 
spekulativen  Philosophie  ob,  damit  sie  der  praktischen 
freie  Bahn  schaffe.  Also  ist  es  nicht  in  das  Belieben  des 

Philosophen  gesetzt,  ob  er  den  scheinbaren  Widerstreit 

heben,  oder  ihn  unangerührt  lassen  will;  denn  im  letz- 
teren Falle  ist  die  Theorie  hierüber  bonum  vacans,  in  des- 

sen Besitz  sich  der  Fatalist  mit  Grunde  setzen  und  alle 

Moral  aus  ihrem  ohne  Titel  besessenen  vermeinten  Eigen- 
tum verjagen  kann. 

Doch  kann  man  hier  noch  nicht  sagen,  daß  die  Grenze 

der  praktischen  Philosophie  anfange.  Denn  jene  Beile- 
gung der  Streitigkeit  gehört  gar  nicht  ihr  zu,  sondern  sie 

fordert  nur  von  der  spekulativen  Vernunft,  daß  diese 
die  Uneinigkeit,  darin  sie  sich  in  theoretischen  Fragen 
selbst   verwickelt,    zu    Ende   bringe,    damit   praktische 
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Vernunft  Ruhe  und  Sicherheit  für  äußere  Angriffe  habe, 
die  ihr  den  Boden,  worauf  sie  sich  anbauen  will,  streitig 
machen  könnten. 

Der  Rechtsanspruch  aber  selbst  der  gemeinen  Menschen- 
vernunft auf  Freiheit  des  Willens  gründet  sich  auf  das 

Bewußtsein  und  die  zugestandene  Voraussetzung  der 

Unabhängigkeit  der  Vernunft  von  bloß  subjektiv-be- 
stimmenden Ursachen,  die  insgesamt  das  ausmachen, 

was  bloß  zur  Empfindung,  mithin  unter  die  allgemeine 
Benennung  der  Sinnlichkeit  gehört.  Der  Mensch,  der 
sich  auf  solche  Weise  als  Intelligenz  betrachtet,  setzt 
sich  dadurch  in  eine  andere  Ordnung  der  Dinge  und  in 

ein  Verhältnis  zu  bestimmenden  Gründen  von  ganz  an- 
derer Art,  wenn  er  sich  als  Intelligenz  mit  einem  Willen, 

folglich  mit  Kausalität,  begabt  denkt,  als  wenn  er  sich 

wie  ein  Phänomen  in  der  Sinnenwelt  (welches  er  wirk- 
lich auch  ist)  wahrnimmt  und  seine  Kausalität  äußerer 

Bestimmung  nach  Naturgesetzen  unterwirft.  Nun  wird 
er  bald  inne,  daß  beides  zugleich  stattfinden  könne,  ja 
sogar  müsse.  Denn  daß  ein  Ding  in  der  Erscheinung  (das 
zur  Sinnenwelt  gehörig)  gewissen  Gesetzen  unterworfen 
ist,  von  welchen  eben  dasselbe  als  Ding  oder  Wesen  an 
sich  selbst  unabhängig  ist,  enthält  nicht  den  mindesten 
Widerspruch;  daß  er  sich  selbst  aber  auf  diese  zwiefache 
Art  vorstellen  und  denken  müsse,  beruht,  was  das  erste 
betrifft,  auf  dem  Bewußtsein  seiner  selbst  als  durch 
Sinne  affizierten  Gegenstandes,  was  das  zweite  anlangt, 
auf  dem  Bewußtsein  seiner  selbst  als  Intelligenz,  d.  i. 
als  unabhängig  im  Vernunftgebrauch  von  sinnlichen 
Eindrücken  (mithin  als  zur  Verstandeswelt  gehörig). 
Daher  kommt  es,  daß  der  Mensch  sich  eines  Willens  an- 

maßt, der  nichts  auf  seine  Rechnung  kommen  läßt,  was 
bloß  zu  seinen  Begierden  und  Neigungen  gehört,  und 
dagegen  Handlungen  durch  sich  als  möglich,  ja  gar  als 
notwendig  denkt,  die  nur  mit  Hintansetzung  aller  Be- 

gierden und  sinnlichen  Anreizungen  geschehen  können. 
Die  Kausalität  derselben  liegt  in  ihm  als  Intelligenz  und 
in  den  Gesetzen  der  Wirkungen  und  Handlungen  nach 
Prinzipien  einer  intelligibelen  Welt,  von  der  er  wohl 
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nichts  weiter  weiß,  als  daß  darin  lediglich  die  Vernunft 
und  zwar  reine,  von  Sinnlichkeit  unabhängige  Vernunft 
das  Gesetz  gebe,  imgleichen  da  er  daselbst  nur  als  In- 

telligenz das  eigentliche  Selbst  (als  Mensch  hingegen  nur 
Erscheinung  seiner  selbst)  ist,  jene  Gesetze  ihn  unmittel- 

bar und  kategorisch  angehen,  so  daß,  wozu  Neigungen 
und  Antriebe  (mithin  die  ganze  Natur  der  Sinnenwelt) 
anreizen,  den  Gesetzen  seines  Wollens  als  Intelligenz 
keinen  Abbruch  tun  kann,  so  gar,  daß  er  die  erstere  nicht 
verantwortet  und  seinem  eigentlichen  Selbst,  d.  i.  sei- 

nem Willen,  nicht  zuschreibt,  wohl  aber  die  Nachsicht, 

die  er  gegen  sie  tragen  möchte,  wenn  er  ihnen  zum  Nach- 
teil der  Vernunftgesetze  des  Willens  Einfluß  auf  seine 

Maximen  einräumte. 

Dadurch,  daß  die  praktische  Vernunft  sich  in  eine  Ver- 
standeswelt hinein  denkt,  überschreitet  sie  gar  nicht  ihre 

Grenzen,  wohl  aber  wenn  sie  sich  hineinschauen,  hinein- 
empfinden wollte.  Jenes  ist  nur  ein  negativer  Gedanke 

in  Ansehung  der  Sinnenwelt,  die  der  Vernunft  in  Be- 
stimmung des  Willens  keine  Gesetze  gibt,  und  nur  in 

diesem  einzigen  Punkte  positiv,  daß  jene  Freiheit  als 
negative  Bestimmung  zugleich  mit  einem  (positiven) 
Vermögen  und  sogar  mit  einer  Kausalität  der  Vernunft 
verbunden  sei,  welche  wir  einen  Willen  nennen,  so  zu 

handeln,  daß  das  Prinzip  der  Handlungen  der  wesent- 
lichen Beschaffenheit  einer  Vernunftursache,  d.  i.  der 

Bedingung  der  Allgemeingültigkeit  der  Maxime  als  eines 
Gesetzes,  gemäß  sei.  Würde  sie  aber  noch  ein  Objekt  des 

Willens,  d.  i.  eine  Bewegursache,  aus  der  Verstandes- 
welt herholen,  so  überschritte  sie  ihre  Grenzen  und  maßte 

sich  an,  etwas  zu  kennen,  wovon  sie  nichts  weiß.  Der 
Begriff  einer  Verstandeswelt  ist  also  nur  ein  Standpunkt, 

den  die  Vernunft  sich  genötigt  sieht,  außer  den  Erschei- 
nungen zu  nehmen,  um  sich  selbst  als  praktisch  zu  denken, 

welches,  wenn  die  Einflüsse  der  Sinnlichkeit  für  den 
Menschen  bestimmend  wären,  nicht  möglich  sein  würde, 
welches  aber  doch  notwendig  ist,  wofern  ihm  nicht  das 

Bewußtsein  seiner  selbst  als  Intelligenz,  mithin  als  ver- 
nünftige und  durch  Vernunft  tätige,  d.  i.  frei  wirkende, 
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Ursache  abgesprochen  werden  soll.  Dieser  Gedanke 
führt  freilich  die  Idee  einer  anderen  Ordnung  und  Ge- 

setzgebung, als  die  des  Naturmechanismus,  der  die  Sin- 
nenwelt trifft,  herbei  und  macht  den  Begriff  einer  intelli- 

gibelen  Welt  (d.  i.  das  Ganze  vernünftiger  Wesen,  als 
Dinge  an  sich  selbst)  notwendig,  aber  ohne  die  mindeste 

Anmaßung,  hier  weiter  als  bloß  ihrer  formalen  Bedin- 
gung nach,  d.  i.  der  Allgemeinheit  der  Maxime  des  Wil- 

lens als  Gesetz,  mithin  der  Autonomie  des  letzteren,  die 
allein  mit  der  Freiheit  desselben  bestehen  kann,  gemäß 
zu  denken;  da  hingegen  alle  Gesetze,  die  auf  ein  Objekt 

bestimmt  sind,  Heteronomie  geben,  die  nur  an  Natur- 
gesetzen angetroffen  werden  und  auch  nur  die  Sinnen- 

welt treffen  kann. 

Aber  alsdann  würde  die  Vernunft  alle  ihre  Grenzen  über- 
schreiten, wenn  sie  es  sich  zu  erklären  unterfinge,  wie 

reine  Vernunft  praktisch  sein  könne,  welches  völlig  einer- 
lei mit  der  Aufgabe  sein  würde,  zu  erklären,  wie  Freiheit 

möglich  sei. 

Denn  wir  können  nichts  erklären,  als  was  wir  auf  Ge- 
setze zurückführen  können,  deren  Gegenstand  in  irgend 

einer  möglichen  Erfahrung  gegeben  werden  kann.  Frei- 
heit aber  ist  eine  bloße  Idee,  deren  objektive  Realität 

auf  keine  Weise  nach  Naturgesetzen,  mithin  auch  nicht 
in  irgend  einer  möglichen  Erfahrung  dargetan  werden 
kann,  die  also  darum,  weil  ihr  selbst  niemals  nach  irgend 

einer  Analogie  ein  Beispiel  untergelegt  werden  mag,  nie- 
mals begriffen,  oder  auch  nur  eingesehen  werden  kann. 

Sie  gilt  nur  als  notwendige  Voraussetzung  der  Vernunft 
in  einem  Wesen,  das  sich  eines  Willens,  d.  i.  eines  vom 

bloßen  Begehrungsvermögen  noch  verschiedenen  Ver- 
mögens, (nämlich  sich  zum  Handeln  als  Intelligenz,  mit- 

hin nach  Gesetzen  der  Vernunft  unabhängig  von  Natur- 
instinkten zu  bestimmen)  bewußt  zu  sein  glaubt.  Wo 

aber  Bestimmung  nach  Naturgesetzen  aufhört,  da  hört 
auch  alle  Erklärung  auf,  und  es  bleibt  nichts  übrig  als 
Verteidigung,  d.  i.  Abtreibung  der  Einwurfe  derer,  die 
tiefer  in  das  Wesen  der  Dinge  geschaut  zu  haben  vor- 

geben und  darum  die  Freiheit  dreust  für  unmöglich  er- 
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klären.  Man  kann  ihnen  nur  zeigen,  daß  der  vermeint- 
lich von  ihnen  darin  entdeckte  Widerspruch  nirgend 

anders  liege  als  darin,  daß,  da  sie,  um  das  Naturgesetz 
in  Ansehung  menschlicher  Handlungen  geltend  zu  ma- 

chen, den  Menschen  notwendig  als  Erscheinung  betrach- 
ten mußten  und  nun,  da  man  von  ihnen  fordert,  daß  sie 

ihn  als  Intelligenz  auch  als  Ding  an  sich  selbst  denken 

sollten,  sie  ihn  immer  auch  da  noch  als  Erscheinung  be- 
trachten, wo  denn  freilich  die  Absonderung  seiner  Kau- 

salität (d.  i.  seines  Willens)  von  allen  Naturgesetzen  der 

Sinnenwelt  in  einem  und  demselben  Subjekte  im  Wider- 
spruche stehen  würde,  welcher  aber  wegfällt,  wenn  sie 

sich  besinnen  und  wie  billig  eingestehen  wollten,  daß 
hinter  den  Erscheinungen  doch  die  Sachen  an  sich  selbst 
(obzwar  verborgen)  zum  Grunde  liegen  müssen,  von 
deren  Wirkungsgesetzen  man  nicht  verlangen  kann,  daß 

sie  mit  denen  einerlei  sein  sollten,  unter  denen  ihre  Er- 
scheinungen stehen. 

Die  subjektive  Unmöglichkeit,  die  Freiheit  des  Willens 

zu  erklären,  ist  mit  der  Unmöglichkeit,  ein  Interesse* 
ausfindig  und  begreiflich  zu  machen,  welches  der  Mensch 
an  moralischen  Gesetzen  nehmen  könne,  einerlei;  und 
gleichwohl  nimmt  er  wirklich  daran  ein  Interesse,  wozu 
wir  die  Grundlage  in  uns  das  moralische  Gefühl  nennen, 
welches  fälschlich  für  das  Richtmaß  unserer  sittlichen 

*  Interesse  ist  das,  wodurch  Vernunft  praktisch,  d.  i.  eine  den 
Willen  bestimmende  Ursache,  wird.  Daher  sagt  man  nur  von  einem 

vernünftigen  Wesen,  daß  es  woran  ein  Interesse  nehme,  vernunft- 
lose Geschöpfe  fühlen  nur  sinnliche  Antriebe.  Ein  unmittelbares 

Interesse  nimmt  die  Vernunft  nur  alsdann  an  der  Handlung,  wenn 

die  Allgemeingültigkeit  der  Maxime  derselben  ein  gnugsamer  Be- 
stimmungsgrund des  Willens  ist.  Ein  solches  Interesse  ist  allein 

rein.  Wenn  sie  aber  den  Willen  nur  vermittelst  eines  anderen  Ob- 
jekts des  Begehrens,  oder  unter  Voraussetzung  eines  besonderen 

Gefühls  des  Subjekts  bestimmen  kann,  so  nimmt  die  Vernunft  nur 
ein  mittelbares  Interesse  an  der  Handlung,  und  da  Vernunft  für  sich 
allein  weder  Objekte  des  Willens,  noch  ein  besonderes  ihm  zu 
Grunde  liegendes  Gefühl  ohne  Erfahrung  ausfindig  machen  kann, 
so  würde  das  letztere  Interesse  nur  empirisch  und  kein  reines  Ver- 

nunftinteresse sein.  Das  logische  Interesse  der  Vernunft  (ihre  Ein- 
sichten zu  befördern)  ist  niemals  unmittelbar,  sondern  setzt  Absich- 

ten ihres  Gebrauchs  voraus. 
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Beurteilung  von  einigen  ausgegeben  worden,  da  es  viel- 
mehr als  die  subjektive  Wirkung,  die  das  Gesetz  auf  den 

Willen  ausübt,  angesehen  werden  muß,  wozu  Vernunft 
allein  die  objektiven  Gründe  hergibt.  . 
Um  das  zu  wollen,  wozu  die  Vernunft  allein  dem  sinn- 
lich-affizierten  vernünftigen  Wesen  das  Sollen  vor- 

schreibt, dazu  gehört  freilich  ein  Vermögen  der  Vernunft, 

ein  Gefühl  der  Lust  oder  des  Wohlgefallens  an  der  Er- 
füllung der  Pflicht  einzuflößen,  mithin  eine  Kausalität 

derselben,  die  Sinnlichkeit  ihren  Prinzipien  gemäß  zu 
bestimmen.  Es  ist  aber  gänzlich  unmöglich,  einzusehen, 

d.  i.  a  priori  begreiflich  zu  machen,  wie  ein  bloßer  Ge- 
danke, der  selbst  nichts  Sinnliches  in  sich  enthält,  eine 

Empfindung  der  Lust  oder  Unlust  hervorbringe;  denn 
das  ist  eine  besondere  Art  von  Kausalität,  von  der  wie 
von  aller  Kausalität  wir  gar  nichts  a  priori  bestimmen 
können,  sondern  darum  allein  die  Erfahrung  befragen 
müssen.  Da  diese  aber  kein  Verhältnis  der  Ursache  zur 

Wirkung,  als  zwischen  zwei  Gegenständen  der  Erfah- 
rung an  die  Hand  geben  kann,  hier  aber  reine  Vernunft 

durch  bloße  Ideen  (die  gar  keinen  Gegenstand  für  Er- 
fahrung abgeben)  die  Ursache  von  einer  Wirkung,  die 

freilich  in  der  Erfahrung  liegt,  sein  soll,  so  ist  die  Erklä- 
rung, wie  und  warum  uns  die  Allgemeinheit  der  Maxime 

als  Gesetzes,  mithin  die  Sittlichkeit  interessiere,  uns 
Menschen  gänzlich  unmöglich.  So  viel  ist  nur  gewiß: 

daß  es  nicht  darum  für  uns  Gültigkeit  hat,  weil  es  in- 
teressiert (denn  das  ist  Heteronomie  und  Abhängigkeit 

der  praktischen  Vernunft  von  Sinnlichkeit,  nämlich 
einem  zum  Grunde  liegenden  Gefühl,  wobei  sie  niemals 

sittlich  gesetzgebend  sein  könnte),  sondern  daß  es  in- 
teressiert, weil  es  für  uns  als  Menschen  gilt,  da  es  aus 

unserem  Willen  als  Intelligenz,  mithin  aus  unserem  ei- 
gentlichen Selbst  entsprungen  ist;  was  aber  zur  bloßen 

Erscheinung  gehört,  wird  von  der  Vernunft  notwendig  der 
Beschaffenheit  der  Sache  an  sich  selbst  untergeordnet. 
Die  Frage  also,  wie  ein  kategorischer  Imperativ  möglich 
sei,  kann  zwar  so  weit  beantwortet  werden,  als  man  die 
einzige  Voraussetzung  angeben  kann,  unter  der  er  allein 
KANT  v  7 
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möglich  ist,  nämlich  die  Idee  der  Freiheit,  imgleichen 

als  man  die  Notwendigkeit  dieser  Voraussetzung  ein- 
sehen kann,  welches  zum  praktischen  Gebrauche  der  Ver- 

nunft, d.  i.  zur  .Überzeugung  von  der  Gültigkeit  dieses 

Imperativs,  mithin  auch  des  sittlichen  Gesetzes  hinrei- 
chend ist,  aber  wie  diese  Voraussetzung  selbst  möglich 

sei,  läßt  sich  durch  keine  menschliche  Vernunft  jemals 

einsehen.  Unter  Voraussetzung  der  Freiheit  des  Wil- 
lens einer  Intelligenz  aber  ist  die  Autonomie  desselben, 

als  die  formale  Bedingung,  unter  der  er  allein  bestimmt 
werden  kann,  eine  notwendige  Folge.  Diese  Freiheit 
des  Willens  vorauszusetzen,  ist  auch  nicht  allein  (ohne 

in  Widerspruch  mit  dem  Prinzip  der  Naturnotwendig- 
keit in  der  Verknüpfung  der  Erscheinungen  der  Sinnen- 
welt zu  geraten)  ganz  wohl  möglich  (wie  die  spekulative 

Philosophie  zeigen  kann),  sondern  auch  sie  praktisch, 
d.  i.  in  der  Idee,  allen  seinen  willkürlichen  Handlungen 

als  Bedingung  unterzulegen,  ist  einem  vernünftigen  We- 
sen, das  sich  seiner  Kausalität  durch  Vernunft,  mithin 

eines  Willens  (der  von  Begierden  unterschieden  ist)  be- 
wußt ist,  ohne  weitere  Bedingung  notwendig.  Wie  nun 

aber  reine  Vernunft  ohne  andere  Triebfedern,  die  irgend 

woher  sonst  genommen  sein  mögen,  für  sich  selbst  prak- 
tisch sein,  d.  i.  wie  das  bloße  Prinzip  der  Allgemeingül- 

tigkeit aller  ihrer  Maximen  als  Gesetze  (welches  freilich 
die  Form  einer  reinen  praktischen  Vernunft  sein  würde) 
ohne  alle  Materie  (Gegenstand)  des  Willens,  woran  man 
zum  voraus  irgend  ein  Interesse  nehmen  dürfe,  für  sich 

selbst  eine  Triebfeder  abgeben  und  ein  Interesse,  wel- 
ches rein  moralisch  heißen  würde,  bewirken,  oder  mit 

anderen  Worten,  wie  reine  Vernunft  praktisch  sein  könne, 

das  zu  erklären,  dazu  ist  alle  menschliche  Vernunft  gänz- 
lich unvermögend,  und  alle  Mühe  und  Arbeit,  hievon 

Erklärung  zu  suchen,  ist  verloren. 
Es  ist  eben  dasselbe,  als  ob  ich  zu  ergründen  suchte,  wie 
Freiheit  selbst  als  Kausalität  eines  Willens  möglich  sei. 

Denn  da  verlasse  ich  den  philosophischen  Erklärungs- 
grund und  habe  keinen  anderen.  Zwar  könnte  ich  nun 

in  der  intelligibelen  Welt,  die  mir  noch  übrig  bleibt,  in 
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der  Welt  der  Intelligenzen,  herumschwärmen;  aber  ob 
ich  gleich  davon  eine  Idee  habe,  die  ihren  guten  Grund 

hat,  so  habe  ich  doch  von  ihr  nicht  die  mindeste  Kennt- 
nis und  kann  auch  zu  dieser  durch  alle  Bestrebung  mei- 
nes natürlichen  Vernunftvermögens  niemals  gelangen. 

Sie  bedeutet  nur  ein  Etwas,  das  da  übrig  bleibt,  wenn 

ich  alles,  was  zur  Sinnenwelt  gehört,  von  den  Bestim- 
mungsgründen meines  Willens  ausgeschlossen  habe, 

bloß  um  das  Prinzip  der  Bewegursachen  aus  dem  Felde 

der  Sinnlichkeit  einzuschränken,  dadurch  daß  ich  es  be- 
grenze und  zeige,  daß  es  nicht  Alles  in  Allem  in  sich 

fasse,  sondern  daß  außer  ihm  noch  mehr  sei;  dieses  Meh- 
rere aber  kenne  ich  nicht  weiter.  Von  der  reinen  Ver- 

nunft, die  dieses  Ideal  denkt,  bleibt  nach  Absonderung 
aller  Materie,  d.  i.  Erkenntnis  der  Objekte,  mir  nichts 
als  die  Form  übrig,  nämlich  das  praktische  Gesetz  der 
Allgemeingültigkeit  der  Maximen  und  diesem  gemäß  die 
Vernunft  in  Beziehung  auf  eine  reine  Verstandeswelt 
als  mögliche  wirkende,  d.  i.  als  den  Willen  bestimmende, 
Ursache  zu  denken;  die  Triebfeder  muß  hier  gänzlich 
fehlen;  es  müßte  denn  diese  Idee  einer  intelligibelen 
Welt  selbst  die  Triebfeder  oder  dasjenige  sein,  woran 
die  Vernunft  ursprünglich  ein  Interesse  nähme;  welches 
aber  begreiflich  zu  machen  gerade  die  Aufgabe  ist,  die 
wir  nicht  auflösen  können. 

Hier  ist  nun  die  oberste  Grenze  aller  moralischen  Nach- 

forschung, welche  aber  zu  bestimmen,  auch  schon  dar- 
um von  großer  Wichtigkeit  ist,  damit  die  Vernunft  nicht 

einerseits  in  der  Sinnenwelt  auf  eine  den  Sitten  schäd- 

liche'Art  nach  der  obersten  Bewegursache  und  einem 
begreiflichen,  aber  empirischen  Interesse  herumsuche, 
andererseits  aber,  damit  sie  auch  nicht  in  dem  für  sie 
leeren  Raum  transszendenter  Begriffe  unter  dem  Namen 
der  intelligibelen  Welt  kraftlos  ihre  Flügel  schwinge, 

ohne  von  der  Stelle  zu  kommen,  und  sich  unter  Hirnge- 
spinsten verliere.  Übrigens  bleibt  die  Idee  einer  reinen 

Verstandeswelt  als  eines  Ganzen  aller  Intelligenzen, 
wozu  wir  selbst  als  vernünftige  Wesen  (obgleich  ande- 

rerseits zugleich  Glieder  der  Sinnenwelt)  gehören,  immer 
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eine  brauchbare  und  erlaubte  Idee  zum  Behufe  eines 

vernünftigen  Glaubens,  wenn  gleich  alles  Wissen  an  der 
Grenze  derselben  ein  Ende  hat,  um  durch  das  herrliche 
Ideal  eines  allgemeinen  Reichs  der  Zwecke  an  sich  selbst 
(vernünftiger  Wesen),  zu  welchem  wir  nur  alsdann  als 
Glieder  gehören  können,  wenn  wir  uns  nach  Maximen 

der  Freiheit,  als  ob  sie  Gesetze  der  Natur  wären,  sorg- 
fältig verhalten,  ein  lebhaftes  Interesse  an  dem  morali- 
schen Gesetze  in  uns  zu  bewirken. 

SCHLUSSANMERKUNG 

Der  spekulative  Gebrauch  der  Vernunft  in  Ansehung 
der  Natur  führt  auf  absolute  Notwendigkeit  irgend  einer 
obersten  Ursache  der  Welt;  der  praktische  Gebrauch  der 

Vernunft  in  Absicht  auf  die  Freiheit  führt  auch  auf  abso- 
lute Notwendigkeit,  aber  nur  der  Gesetze  der  Handlun- 
gen eines  vernünftigen  Wesens  als  eines  solchen.  Nun 

ist  es  ein  wesentliches  Prinzip  alles  Gebrauchs  unserer 
Vernunft,  ihre  Erkenntnis  bis  zum  Bewußtsein  ihrer 
Notwendigkeit  zu  treiben  (denn  ohne  diese  wäre  sie  nicht 
Erkenntnis  der  Vernunft).  Es  ist  aber  auch  eine  eben 
so  wesentliche  Einschränkung  eben  derselben  Vernunft, 
daß  sie  weder  die  Notwendigkeit  dessen,  was  da  ist,  oder 
was  geschieht,  noch  dessen,  was  geschehen  soll,  einsehen 
kann,  wenn  nicht  eine  Bedingung,  unter  der  es  da  ist 
oder  geschieht  oder  geschehen  soll,  zum  Grunde  gelegt 
wird.  Auf  diese  Weise  aber  wird  durch  die  beständige 
Nachfrage  nach  der  Bedingung  die  Befriedigung  der 
Vernunft  nur  immer  weiter  aufgeschoben.  Daher  sucht 

sie  rastlos  das  Unbedingt-Notwendige  und  sieht  sich  ge- 
nötigt, es  anzunehmen,  ohne  irgend  ein  Mittel,  es  sich 

begreiflich  zu  machen;  glücklich  gnug,  wenn  sie  nur 
den  Begriff  ausfindig  machen  kann,  der  sich  mit  dieser 

Voraussetzung  verträgt.  Es  ist  also  kein  Tadel  für  un- 
sere Deduktion  des  obersten  Prinzips  der  Moralität,  son- 

dern ein  Vorwur^^tföarfn^p  jjSntpnsxhlichen  Vernunft 

überhaupt  maph^^U^,^ai^iM«4{^,^edingtes  prak- 
tisches Geset^  ̂ ergleif  he$0de£^te*id£i^he  Imperativ 
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sein  muß)  seiner  absoluten  Notwendigkeit  nach  nicht 
begreiflich  machen  kann;  denn  daß  sie  dieses  nicht  durch 
eine  Bedingung,  nämlich  vermittelst  irgend  eines  zum 

Grunde  gelegten  Interesse,  tun  will,  kann  ihr  nicht  ver- 
dacht werden,  weil  es  alsdann  kein  moralisches,  d.  i. 

oberstes  Gesetz  der  Freiheit  sein  würde.  Und  so  begrei- 
fen wir  zwar  nicht  die  praktische  unbedingte  Notwen- 

digkeit des  moralischen  Imperativs,  wir  begreifen  aber 

doch  seine  Unbegreiflichkeit,  welches  alles  ist,  was  billi- 
germaßen von  einer  Philosophie,  die  bis  zur  Grenze  der 

menschlichen  Vernunft  in  Prinzipien  strebt,  gefordert 
werden  kann. 





II 
KRITIK   DER  PRAKTISCHEN  VER= 

NUNFT 
VON   IMMANUEL  KANT 





VORREDE 

WARUM  diese  Kritik  nicht  eine  Kritik 
 der 

einen  praktischen,  sondern  schlecht  hin  der 
praktischenVernunft  überhaupt  betitelt  wird, 

obgleich  der  Parallelism  derselben  mit  der  spekulativen 

das  erstere  zu  erfordern  scheint,  darübergibt  diese  Ab- 
handlung hinreichenden  Aufschluß.  Sie  soll  bloß  dartun, 

daß  es  reine  praktische  Vernunft  gebe,  und  kritisiert  in 
dieser  Absicht  ihr  ganzes  praktisches  Vermögen.  Wenn 
es  ihr  hiemit  gelingt,  so  bedarf  sie  das  reine  Vermögen 

selbst  nicht  zu  kritisieren,  um  zu  sehen,  ob  sich  die  Ver- 
nunft mit  einem  solchen  als  einer  bloßen  Anmaßung 

nicht  übersteige  (wie  es  wohl  mit  der  spekulativen  ge- 
schieht). Denn  wenn  sie  als  reine  Vernunft  wirklich  prak- 

tisch ist,  so  beweiset  sie  ihre  und  ihrer  Begriffe  Realität 

durch  die  Tat,  und  alles  Vernünfteln  wider  die  Möglich- 
keit, es  zu  sein,  ist  vergeblich. 

Mit  diesem  Vermögen  steht  auch  die  transszendentale 
Freiheit  nunmehr  fest,  und  zwar  in  derjenigen  absoluten 
Bedeutung  genommen,  worin  die  spekulative  Vernunft 
beim  Gebrauche  des  Begriffs  der  Kausalität  sie  bedurfte, 

um  sich  wider  die  Antinomie  zu  retten,  darin  sie  unver- 
meidlich gerät,  wenn  sie  in  der  Reihe  der  Kausalverbin- 

dung sich  das  Unbedingte  denken  will,  welchen  Begriff 

sie  aber  nur  problematisch,  als  nicht  unmöglich  zu  den- 
ken, aufstellen  konnte,  ohne  ihm  seine  objektive  Reali- 

tät zu  sichern,  sondern  allein  um  nicht  durch  vorgeb- 
liche Unmöglichkeit  dessen,  was  sie  doch  wenigstens  als 

denkbar  gelten  lassen  muß,  in  ihrem  Wesen  angefochten 

und  in  einen  Abgrund  des  Skeptizism  gestürzt  zu  wer- 
den. 

Der  Begriff  der  Freiheit,  so  fern  dessen  Realität  durch 

ein  apodiktisches  Gesetz  der  praktischen  Vernunft  be- 
wiesen ist,  macht  nun  den  Schlußstein  von  dem  ganzen 

Gebäude  eines  Systems  der  reinen,  selbst  der  spekulati- 
ven Vernunft  aus,  und  alle  andere  Begriffe  (die  von  Gott 

und  Unsterblichkeit),  welche  als  bloße  Ideen  in  dieser 
ohne  Haltung  bleiben,  schließen  sich  nun  an  ihn  an  und 

bekommen  mit  ihm  und  durch  ihn  Bestand  und  objek- 
tive Realität,  d.  i.  die  Möglichkeit  derselben  wird  da- 
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durch  bewiesen,  daß  Freiheit  wirklich  ist;  denn  diese 
Idee  offenbart  sich  durchs  moralische  Gesetz. 

Freiheit  ist  aber  auch  die  einzige  unter  allen  Ideen  der 
spekulativen  Vernunft,  wovon  wir  die  Möglichkeit  a 
priori  wissen,  ohne  sie  doch  einzusehen,  weil  sie  die  Be- 

dingung* des  moralischen  Gesetzes  ist,  welches  wir  wis- 
sen. Die  Ideen  von  Gott  und  Unsterblichkeit  sind  aber 

nicht  Bedingungen  des  moralischen  Gesetzes,  sondern 
nur  Bedingungen  des  notwendigen  Objekts  eines  durch 

dieses  Gesetz  bestimmten  Willens,  d.  i.  des  bloß  prak- 
tischen Gebrauchs  unserer  reinen  Vernunft;  also  können 

wir  von  jenen  Ideen  auch,  ich  will  nicht  bloß  sagen,  nicht 

die  Wirklichkeit,  sondern  auch  nicht  einmal  die  Mög- 
lichkeit zu  erkennen  und  einzusehen  behaupten.  Gleich- 

wohl aber  sind  sie  die  Bedingungen  der  Anwendung  des 

moralisch  bestimmten  Willens  auf  sein  ihm  a  priori  ge- 
gebenes Objekt  (das  höchste  Gut).  Folglich  kann  und 

muß  ihre  Möglichkeit  in  dieser  praktischen  Beziehung 

angenommen  werden,  ohne  sie  doch  theoretisch  zu  er- 
kennen und  einzusehen.  Für  die  letztere  Forderung  ist 

in  praktischer  Absicht  genug,  daß  sie  keine  innere  Un- 
möglichkeit (Widerspruch)  enthalten.  Hier  ist  nun  ein 

in  Vergleichung  mit  der  spekulativen  Vernunft  bloß 
subjektiver  Grund  des  Fürwahrhaltens,  der  doch  einer 
eben  so  reinen,  aber  praktischen  Vernunft  objektiv  gültig 
ist,  dadurch  den  Ideen  von  Gott  und  Unsterblichkeit 
vermittelst  des  Begriffs  der  Freiheit  objektive  Realität 
und  Befugnis,  ja  subjektive  Notwendigkeit  (Bedürfnis 
der  reinen  Vernunft)  sie  anzunehmen  verschafft  wird, 

*  Damit  man  hier  nicht  Inkonsequenzen  anzutreffen  wähne,  wenn  ich 
jetzt  die  Freiheit  die  Bedingung  des  moralischen  Gesetzes  nenne 
und  in  der  Abhandlung  nachher  behaupte,  daß  das  moralische  Ge- 

setz die  Bedingung  sei,  unter  der  wir  uns  allererst  der  Freiheit  be- 
wußt werden  können,  so  will  ich  nur  erinnern,  daß  die  Freiheit  aller- 

dings die  ratio  cssendi  des  moralischen  Gesetzes,  das  moralische 
Gesetz  aber  die  ratio  cognoscendi  der  Freiheit  sei.  Denn  wäre  nicht 
das  moralische  Gesetz  in  unserer  Vernunft  eher  deutlich  gedacht, 
so  würden  wir  uns  niemals  berechtigt  halten,  so  etwas,  als  Freiheit 
ist  (ob  diese  gleich  sich  nicht  widerspricht),  anzunehmen.  Wäre 
aber  keine  Freiheit,  so  würde  das  moralische  Gesetz  in  uns  gar  nicht 
anzutreffen  sein. 
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ohne  daß  dadurch  doch  die  Vernunft  im  theoretischen 
Erkenntnisse  erweitert,  sondern  nur  die  Möglichkeit,  die 
vorher  nur  Problem  war,  hier  Assertion  wird,  gegeben 

und  so  der  praktische  Gebrauch  der  Vernunft  mit  den 

Elementen  des  theoretischen  verknüpft  wird.  Und  die- 
ses Bedürfnis  ist  nicht  etwa  ein  hypothetisches  einer 

beliebigen  Absicht  der  Spekulation,  daß  man  etwas  an- 
nehmen müsse,  wenn  man  zur  Vollendung  des  Vernunft- 

gebrauchs in  der  Spekulation  hinaufsteigen  will,  sondern 
ein  gesetzliches,  etwas  anzunehmen,  ohne  welches  nicht 
geschehen  kann,  was  man  sich  zur  Absicht  seines  Tuns 
und  Lassens  unnachlaßlich  setzen  soll. 

Es  wäre  allerdings  befriedigender  für  unsere  spekulative 
Vernunft,  ohne  diesen  Umschweif  jene  Aufgaben  für 
sich  aufzulösen  und  sie  als  Einsicht  zum  praktischen 

Gebrauche  aufzubewahren;  allein  es  ist  einmal  mit  unse- 
rem Vermögen  der  Spekulation  nicht  so  gut  bestellt. 

Diejenige,  welche  sich  solcher  hohen  Erkenntnisse  rüh- 
men, sollten  damit  nicht  zurückhalten,  sondern  sie  öffent- 
lich zur  Prüfung  und  Hochschätzung  darstellen.  Sie 

wollen  beweisen;  wohlan!  so  mögen  sie  denn  beweisen, 
und  die  Kritik  legt  ihnen  als  Siegern  ihre  ganze  Rüstung 

zu  Füßen.  Quid  Statist  Nolint.  Atqui  licet  esse  beatis  — 
Da  sie  also  in  der  Tat  nicht  wollen,  vermutlich  weil  sie 
nicht  können,  so  müssen  wir  jene  doch  nur  wiederum  zur 
Hand  nehmen,  um  die  Begriffe  von  Gott,  Freiheit  und 

Unsterblichkeit,  für  welche  die  Spekulation  nicht  hin- 
reichende Gewährleistung  ihrer  Möglichkeit  findet,  in 

moralischem  Gebrauche  der  Vernunft  zu  suchen  und  auf 

demselben  zu  gründen. 
Hier  erklärt  sich  auch  allererst  das  Rätsel  der  Kritik, 
wie  man  dem  übersinnlichen  Gebrauche  der  Kategorien 
in  der  Spekulation  objektive  Realität  absprechen  und 

ihnen  doch  in  Ansehung  der  Objekte  der  reinen  prakti- 
schen Vernunft  diese  Realität  zugestehen  könne;  denn 

vorher  muß  dieses  notwendig  inkonsequent  aussehen,  so 
lange  man  einen  solchen  praktischen  Gebrauch  nur  dem 
Namen  nach  kennt.  Wird  man  aber  jetzt  durch  eine 

vollständige  Zergliederung  des  letzteren  inne,  daß  ge- 
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dachte  Realität  hier  gar  auf  keine  theoretische  Bestim- 
mung der  Kategorien  und  Erweiterung  des  Erkenntnisses 

zum  Übersinnlichen  hinausgehe,  sondern  nur  hiedurch 
gemeint  sei,  daß  ihnen  in  dieser  Beziehung  überall  ein 
Objekt  zukomme,  weil  sie  entweder  in  der  notwendigen 
Willensbestimmung  a  priori  enthalten,  oder  mit  dem 
Gegenstände  derselben  unzertrennlich  verbunden  sind, 

so  verschwindet  jene  Inkonsequenz,  weil  man  einen  an- 
dern Gebrauch  von  jenen  Begriffen  macht,  als  spekula- 
tive Vernunft  bedarf.  Dagegen  eröffnet  sich  nun  eine 

vorher  kaum  zu  erwartende  und  sehr  befriedigende  Be- 
stätigung der  konsequenten  Denkungsart  der  spekulati- 

ven Kritik  darin,  daß,  da  diese  die  Gegenstände  der  Er- 
fahrung als  solche  und  darunter  selbst  unser  eigenes  Sub- 

jekt nur  für  Erscheinungen  gelten  zu  lassen,  ihnen  aber 
gleichwohl  Dinge  an  sich  selbst  zum  Grunde  zu  legen, 
also  nicht  alles  Übersinnliche  für  Erdichtung  und  dessen 

Begriff  für  leer  an  Inhalt  zu  halten  einschärfte:  prakti- 
sche Vernunft  jetzt  für  sich  selbst,  und  ohne  mit  der 

spekulativen  Verabredung  getroffen  zu  haben,  einem 

übersinnlichen  Gegenstande  der  Kategorie  der  Kausa- 
lität, nämlich  der  Freiheit,  Realität  verschafft  (obgleich 

als  praktischem  Begriffe  auch  nur  zum  praktischen  Ge- 
brauche), also  dasjenige,  was  dort  bloß  gedacht  werden 

konnte,  durch  ein  Faktum  bestätigt.  Hiebei  erhält  nun 

zugleich  die  befremdliche,  obzwar  unstreitige,  Behaup- 
tung der  spekulativen  Kritik,  daß  sogar  das  denkende 

Subjekt  ihm  selbst  in  der  inneren  Anschauung  bloß 
Erscheinung  sei,  in  der  Kritik  der  praktischen  Vernunft 
auch  ihre  volle  Bestätigung,  so  gut,  daß  man  auf  sie 
kommen  muß,  wenn  die  erstere  diesen  Satz  auch  gar 
nicht  bewiesen  hätte.* 

*  Die  Vereinigung  der  Kausalität  als  Freiheit  mit  ihr  als  Natur- 
mechanism,  davon  die  erste  durchs  Sittengesetz,  die  zweite  durchs 

Naturgesetz,  und  zwar  in  einem  und  demselben  Subjekte,  dem  Men- 
schen, fest  steht,  ist  unmöglich,  ohne  diesen  in  Beziehung  auf  das 

erstere  als  Wesen  an  sich  selbst,  auf  das  zweite  aber  als  Erschei- 
nung, jenes  im  reinen,  dieses  im  empirischen  Bewußtsein  vorzustellen. 

Ohne  dieses  ist  der  Widerspruch  der  Vernunft  mit  sich  selbst  un- 
vermeidlich. 
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Hiedurch  verstehe  ich  auch,  warum  die  erheblichsten 

Einwürfe  wider  die  Kritik,  die  mir  bisher  noch  vorge- 
kommen sind,  sich  gerade  um  diese  zwei  Angel  drehen: 

nämlich  einerseits  im  theoretischen  Erkenntnis  geleug- 
nete und  im  praktischen  behauptete  objektive  Realität 

der  auf  Noumenen  angewandten  Kategorien,  anderer- 
seits die  paradoxe  Forderung,  sich  als  Subjekt  der  Frei- 
heit zum  Noumen,  zugleich  aber  auch  in  Absicht  auf  die 

Natur  zum  Phänomen  in  seinem  eigenen  empirischen 
Bewußtsein  zu  machen.  Denn  so  lange  man  sich  noch 
keine  bestimmte  Begriffe  von  Sittlichkeit  und  Freiheit 
machte,  konnte  man  nicht  erraten,  was  man  einerseits 
der  vorgeblichen  Erscheinung  als  Noumen  zum  Grunde 
legen  wolle,  und  andererseits,  ob  es  überall  auch  möglich 
sei,  sich  noch  von  ihm  einen  Begriff  zu  machen,  wenn 

man  vorher  alle  Begriffe  des  reinen  Verstandes  im  theo- 
retischen Gebrauche  schon  ausschließungsweise  den 

bloßen  Erscheinungen  gewidmet  hätte.  Nur  eine  aus- 
führliche Kritik  der  praktischen  Vernunft  kann  alle  diese 

Mißdeutung  heben  und  die  konsequente  Denkungsart, 
welche  eben  ihren  größten  Vorzug  ausmacht,  in  ein 
helles  Licht  setzen. 

So  viel  zur  Rechtfertigung,  warum  in  diesem  Werke  die 

Begriffe  und  Grundsätze  der  reinen  spekulativen  Ver- 
nunft, welche  doch  ihre  besondere  Kritik  schon  erlitten 

haben,  hier  hin  und  wieder  nochmals  der  Prüfung  unter- 
worfen werden,  welches  dem  systematischen  Gange 

einer  zu  errichtenden  Wissenschaft  sonst  nicht  wohl  ge- 
ziemt (da  abgeurteilte  Sachen  billig  nur  angeführt  und 

nicht  wiederum  in  Anregung  gebracht  werden  müssen), 
doch  hier  erlaubt,  ja  nötig  war:  weil  die  Vernunft  mit 
jenen  Begriffen  im  Übergange  zu  einem  ganz  anderen 
Gebrauche  betrachtet  wird,  als  den  sie  dort  von  ihnen 

machte.  Ein  solcher  Übergang  macht  aber  eine  Ver- 
gleichung  des  älteren  mit  dem  neuern  Gebrauche  not- 

wendig, um  das  neue  Gleis  von  dem  vorigen  wohl  zu 

unterscheiden  und  zugleich  den  Zusammenhang  der- 
selben bemerken  zu  lassen.  Man  wird  also  Betrachtun- 

gen dieser  Art,  unter  andern  diejenige,  welche  nochmals 
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auf  den  Begriff  der  Freiheit,  aber  im  praktischen  Ge- 
brauche der  reinen  Vernunft,  gerichtet  worden,  nicht 

wie  Einschiebsel  betrachten,  die  etwa  nur  dazu  dienen 

sollen,  um  Lücken  des  kritischen  Systems  der  spekula- 
tiven Vernunft  auszufüllen  (denn  dieses  ist  in  seiner  Ab- 
sicht vollständig)  und,  wie  es  bei  einem  übereilten  Baue 

herzugehen  pflegt,  hintennach  noch  Stützen  und  Strebe- 
pfeiler anzubringen,  sondern  als  wahre  Glieder,  die  den 

Zusammenhang  des  Systems  bemerklich  machen,  um 
Begriffe,  die  dort  nur  problematisch  vorgestellt  werden 
konnten,  jetzt  in  ihrer  realen  Darstellung  einsehen  zu 
lassen.  Diese  Erinnerung  geht  vornehmlich  den  Begriff 
der  Freiheit  an,  von  dem  man  mit  Befremdung  bemerken 
muß,  daß  noch  so  viele  ihn  ganz  wohl  einzusehen  und 

die  Möglichkeit  derselben  erklären  zu  können  sich  rüh- 
men, indem  sie  ihn  bloß  in  psychologischer  Beziehung 

betrachten,  indessen  daß,  wenn  sie  ihn  vorher  in  trans- 
szendentaler  genau  erwogen  hätten,  sie  sowohl  seine 

Unentbehrlichkeit  als  problematischen  Begriffs  in  voll- 
ständigem Gebrauche  der  spekulativen  Vernunft,  als 

auch  die  völlige  Unbegreiflichkeit  desselben  hätten  er- 
kennen und,  wenn  sie  nachher  mit  ihm  zum  praktischen 

Gebrauche  gingen,  gerade  auf  die  nämliche  Bestimmung 
des  letzteren  in  Ansehung  seiner  Grundsätze  von  selbst 

hätten  kommen  müssen,  zu  welcher  sie  sich  sonst  so  un- 
gern verstehen  wollen.  Der  Begriff  der  Freiheit  ist  der 

Stein  des  Anstoßes  für  alle  Empiristen,  aber  auch  der 
Schlüssel  zu  den  erhabensten  praktischen  Grundsätzen 
für  kritische  Moralisten,  die  dadurch  einsehen,  daß  sie 

notwendig  rational  verfahren  müssen.  Um  deswillen  er- 
suche ich  den  Leser,  das,  was  zum  Schlüsse  der  Analytik 

über  diesen  Begriff  gesagt  wird,  nicht  mit  flüchtigem 
Auge  zu  übersehen. 

Ob  ein  solches  System,  als  hier  von  der  reinen  prakti- 
schen Vernunft  aus  der  Kritik  der  letzteren  entwickelt 

wird,  viel  oder  wenig  Mühe  gemacht  habe,  um  vornehm- 
lich den  rechten  Gesichtspunkt,  aus  dem  das  Ganze  der- 

selben richtig  vorgezeichnet  werden  kann,  nicht  zu  ver- 
fehlen, muß  ich  den  Kennern  einer  dergleichen  Arbeit 
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zu  beurteilen  überlassen.  Es  setzt  zwar  die  Grundlegung 
zur  Metaphysik  der  Sitten  voraus,  aber  nur  in  so  fern, 

als  diese  mit  dem  Prinzip  der  Pflicht  vorläufige  Bekannt- 
schaft macht  und  eine  bestimmte  Formel  derselben  an- 

gibt und  rechtfertigt*;  sonst  besteht  es  durch  sich  selbst. 
Daß  die  Einteilung  aller  praktischen  Wissenschaften  zur 
Vollständigkeit  nicht  mit  beigefügt  worden,  wie  es  die 
Kritik  der  spekulativen  Vernunft  leistete,  dazu  ist  auch 
gültiger  Grund  in  der  Beschaffenheit  dieses  praktischen 
Vernunftvermögens  anzutreffen.  Denn  die  besondere 
Bestimmung  der  Pflichten  als  Menschenpflichten,  um 
sie  einzuteilen,  ist  nur  möglich,  wenn  vorher  das  Subjekt 

dieser  Bestimmung  (der  Mensch)  nach  der  Beschaffen- 
heit, mit  der  er  wirklich  ist,  obzwar  nur  so  viel  als  in 

Beziehung  auf  Pflicht  überhaupt  nötig  ist,  erkannt  wor- 
den; diese  aber  gehört  nicht  in  eine  Kritik  der  prakti- 
schen Vernunft  überhaupt,  die  nur  die  Prinzipien  ihrer 

Möglichkeit,  ihres  Umfanges  und  Grenzen  vollständig 
ohne  besondere  Beziehung  auf  die  menschliche  Natur 

angeben  soll.  Die  Einteilung  gehört  also  hier  zum  Sy- 
stem der  Wissenschaft,  nicht  zum  System  der  Kritik. 

Ich  habe  einem  gewissen  wahrheitliebenden  und  schar- 
fen, dabei  also  doch  immer  achtungswürdigen  Rezen- 

senten jener  Grundlegung  zur  Metaphysik  der  Sitten  auf 
seinen  Einwurf,  daß  der  Begriff  des  Guten  dort  nicht  (wie 

es  seiner  Meinung  nach  nötig  gewesen  wäre)  vor  dem  mo- 

ralischen Prinzip  festgesetzt  worden**,   in   dem   zweiten 

*  Ein  Rezensent,  der  etwas  zum  Tadel  dieser  Schrift  sagen  wollte, 
hat  es  besser  getroffen,  als  er  wohl  selbst  gemeint  haben  mag,  in- 

dem er  sagt:  daß  darin  kein  neues  Prinzip  der  Moralität,  sondern 
nur  eine  neue  Formel  aufgestellt  worden.  Wer  wollte  aber  auch 
einen  neuen  Grundsatz  aller  Sittlichkeit  einführen  und  diese  gleich- 

sam zuerst  erfinden?  gleich  als  ob  vor  ihm  die  Welt  in  dem,  was 
Pflicht  sei,  unwissend  oder  in  durchgängigem  Irrtume  gewesen  wäre. 
Wer  aber  weiß,  was  dem  Mathematiker  eine  Formel  bedeutet,  die 

das,  was  zu  tun  sei,  um  eine  Aufgabe  zu  befolgen,  ganz  genau  be- 
stimmt und  nicht  verfehlen  läßt,  wird  eine  Formel,  welche  dieses 

in  Ansehung  aller  Pflicht  überhaupt  tut,  nicht  für  etwas  Unbedeu- 
tendes und  Entbehrliches  halten. 

**  Man  könnte  mir  noch  den  Einwurf  machen,  warum  ich  nicht  auch 
den  Begriff  des  Begehrungsvermögens ,  oder  des  Gefühls  der  Lust 
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Hauptstücke  der  Analytik,  wie  ich  hoffe,  Genüge  getan; 
eben  so  auch  auf  manche  andere  Einwürfe  Rücksicht 

genommen,  die  mir  von  Männern  zu  Händen  gekommen 
sind,  die  den  Willen  blicken  lassen,  daß  die  Wahrheit 
auszumitteln  ihnen  am  Herzen  liegt  (denn  die,  so  nur 
ihr  altes  System  vor  Augen  haben,  und  bei  denen  schon 

vorher  beschlossen  ist,  was  gebilligt  oder  mißbilligt  wer- 
den soll,  verlangen  doch  keine  Erörterung,  die  ihrer  Pri- 

vorher  erklärt  habe;  obgleich  dieser  Vorwurf  unbillig  sein  würde, 
weil  man  diese  Erklärung,  als  in  der  Psychologie  gegeben,  billig 
sollte  voraussetzen  können.  Es  könnte  aber  freilich  die  Definition 

daselbst  so  eingerichtet  sein,  daß  das  Gefühl  der  Lust  der  Bestim- 
mung des  Begehrungsvermögens  zum  Grunde  gelegt  würde  (wie  es 

auch  wirklich  gemeinhin  so  zu  geschehen  pflegt),  dadurch  aber  das 
oberste  Prinzip  der  praktischen  Philosophie  notwendig  empirisch 
ausfallen  müßte,  welches  doch  allererst  auszumachen  ist  und  in  die- 

ser Kritik  gänzlich  widerlegt  wird.  Daher  will  ich  diese  Erklärung 
hier  so  geben,  wie  sie  sein  muß,  um  diesen  streitigen  Punkt  wie 
billig  im  Anfange  unentschieden  zu  lassen. — Leben  ist  das  Vermö- 

gen eines  Wesens,  nach  Gesetzen  des  Begehrungsvermögens  zu 
handeln.  Das  Begehrungsvermögen  ist  das  Vermögen  desselben, 

durch  seine  Vorstellungen  Ursache  von  der  Wirklichkeit  der  Gegen- 
stände dieser  Vorstellungen  zu  sein.  Lust  ist  die  Vorstellung  der 

Übereinstimmung  des  Gegenstandes  oder  der  Handlung  mit  den  sub- 
jektiven Bedingungen  des  Lebens,  d.  i.  mit  dem  Vermögen  der  Kau- 

salität einer  Vorstellung  in  Ansehung  der  Wirklichkeit  ihres  Objekts 
(oder  der  Bestimmung  der  Kräfte  des  Subjekts  zur  Handlung  es  her- 

vorzubringen). Mehr  brauche  ich  nicht  zum  Behuf  der  Kritik  von 
Begriffen,  die  aus  der  Psychologie  entlehnt  werden,  das  übrige  leistet 
die  Kritik  selbst.  Man  wird  leicht  gewahr,  daß  die  Frage,  ob  die 

Lust  dem  Begehrungsvermögen  jederzeit  zum  Grunde  gelegt  wer- 
den müsse,  oder  ob  sie  auch  unter  gewissen  Bedingungen  nur  auf 

die  Bestimmung  desselben  folge,  durch  diese  Erklärung  unentschie- 
den bleibt;  denn  sie  ist  aus  lauter  Merkmalen  des  reinen  Verstan- 
des, d.  i.  Kategorien,  zusammengesetzt,  die  nichts  Empirisches  ent- 

halten. Eine  solche  Behutsamkeit  ist  in  der  ganzen  Philosophie  sehr 

empfehlungswürdig  und  wird  dennoch  oft  verabsäumt,  nämlich  sei- 
nen Urteilen  vor  der  vollständigen  Zergliederung  des  Begriffs,  die 

oft  nur  sehr  spät  erreicht  wird,  durch  gewagte  Definition  nicht  vor- 
zugreifen. Man  wird  auch  durch  den  ganzen  Lauf  der  Kritik  (der 

theoretischen  sowohl  als  praktischen  Vernunft!  bemerken,  daß  sich 
in  demselben  mannigfaltige  Veranlassung  vorfinde,  manche  Mängel 
im  alten  dogmatischen  Gange  der  Philosophie  zu  ergänzen  und 
Fehler  abzuändern,  die  nicht  eher  bemerkt  werden,  als  wenn  man 
von  Begriffen  einen  Gebrauch  der  Vernunft  macht,  der  aufs  Ganze 
derselben  geht. 
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vatabsicht  im  Wege  sein  könnte);  und  so  werde  ich  es 
auch  fernerhin  halten. 

Wenn  es  um  die  Bestimmung  eines  besonderen  Vermö- 
gens der  menschlichen  Seele  nach  seinen  Quellen,  In- 
halte und  Grenzen  zu  tun  ist,  so  kann  man  zwar  nach 

der  Natur  des  menschlichen  Erkenntnisses  nicht  anders 

als  von  den  Teilen  derselben,  ihrer  genauen  und  (so  viel 
als  nach  der  jetzigen  Lage  unserer  schon  erworbenen 

Elemente  derselben  möglich  ist)  vollständigen  Darstel- 
lung anfangen.  Aber  es  ist  noch  eine  zweite  Aufmerk- 

samkeit, die  mehr  philosophisch  und  architektonisch  ist: 
nämlich  die  Idee  des  Ganzen  richtig  zu  fassen  und  aus 

derselben  alle  jene  Teile  in  ihrer  wechselseitigen  Bezie- 
hung auf  einander  vermittelst  der  Ableitung  derselben 

von  dem  Begriffe  jenes  Ganzen  in  einem  reinen  Vernunft- 
vermögen ins  Auge  zu  fassen.  Diese  Prüfung  und  Ge- 

währleistung ist  nur  durch  die  innigste  Bekanntschaft 
mit  dem  System  möglich,  und  die,  welche  in  Ansehung 
der  ersteren  Nachforschung  verdrossen  gewesen,  also 
diese  Bekanntschaft  zu  erwerben  nicht  der  Mühe  wert 

geachtet  haben,  gelangen  nicht  zur  zweiten  Stufe,  näm- 
lich der  Übersicht,  welche  eine  synthetische  Wieder- 
kehr zu  demjenigen  ist,  was  vorher  analytisch  gegeben 

worden,  und  es  ist  kein  Wunder,  wenn  sie  allerwärts  In- 
konsequenzen finden,  obgleich  die  Lücken,  die  diese  ver- 

muten lassen,  nicht  im  System  selbst,  sondern  bloß  in 
ihrem  eigenen  unzusammenhängenden  Gedankengange 
anzutreffen  sind. 

Ich  besorge  in  Ansehung  dieser  Abhandlung  nichts  von 
dem  Vorwurfe,  eine  neue  Sprache  einführen  zu  wollen, 
weil  die  Erkenntnisart  sich  hier  von  selbst  der  Popu- 

larität nähert.  Dieser  Vorwurf  konnte  auch  niemanden 

in  Ansehung  der  ersteren  Kritik  beifallen,  der  sie  nicht 
bloß  durchgeblättert,  sondern  durchgedacht  hatte.  Neue 

Worte  zu  künsteln,  wo  die  Sprache  schon  so  an  Aus- 
drücken für  gegebene  Begriffe  keinen  Mangel  hat,  ist 

eine  kindische  Bemühung,  sich  unter  der  Menge,  wenn 
nicht  durch  neue  und  wahre  Gedanken,  doch  durch  einen 
neuen   Lappen   auf   dem   alten   Kleide   auszuzeichnen. 
KANT  V  8 
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Wenn  daher  die  Leser  jener  Schrift  populärere  Aus- 
drücke wissen,  die  doch  dem  Gedanken  eben  so  ange- 
messen sind,  als  mir  jene  zu  sein  scheinen,  oder  etwa  die 

Nichtigkeit  dieser  Gedanken  selbst,  mithin  zugleich  je- 
des Ausdrucks,  der  ihn  bezeichnet,  darzutun  sich  ge- 

trauen: so  würden  sie  mich  durch  das  erstere  sehr  ver- 

binden, denn  ich  will  nur  verstanden  sein,  in  Ansehung 
des  zweiten  aber  sich  ein  Verdienst  um  die  Philosophie 
erwerben.  So  lange  aber  jene  Gedanken  noch  stehen, 

zweifele  ich  sehr,  daß  ihnen  angemessene  und  doch  gang- 

barere Ausdrücke  dazu  aufgefunden  werden  dürften.* 

*  Mehr  (als  jene  Unverständlichkeit)  besorge  ich  hier  hin  und  wie- 
der Mißdeutung  in  Ansehung  einiger  Ausdrücke,  die  ich  mit  größ- 
ter Sorgfalt  aussuchte,  um  den  Begriff  nicht  verfehlen  zu  lassen, 

darauf  sie  weisen.  So  hat  in  der  Tafel  der  Kategorien  der  prak- 
tischen Vernunft  in  dem  Titel  der  Modalität  das  Erlaubte  und  Un- 

erlaubte (praktisch  -  objektiv  Mögliche  und  Unmögliche)  mit  der 
nächstfolgenden  Kategorie  der  Pflicht  und  des  Pflichtwidrigen  im 
gemeinen  Sprachgebrauche  beinahe  einerlei  Sinn;  hier  aber  soll  das 
erstere  dasjenige  bedeuten,  was  mit  einer  bloß  möglichen  praktischen 
Vorschrift  in  Einstimmung  oder  Widerstreit  ist  (wie  etwa  die  Auf- 

lösung aller  Probleme  der  Geometrie  und  Mechanik),  das  zweite, 
was  in  solcher  Beziehung  auf  ein  in  der  Vernunft  überhaupt  wirk- 

lich liegendes  Gesetz  steht;  und  dieser  Unterschied  der  Bedeutung 
ist  auch  dem  gemeinen  Sprachgebrauche  nicht  ganz  fremd,  wenn 
gleich  etwas  ungewöhnlich.  So  ist  es  z.  B.  einem  Redner  als  sol- 

chem tinerlaubt,  neue  Worte  oder  Wortfügungen  zu  schmieden; 
dem  Dichter  ist  es  in  gewissem  Maße  erlaubt;  in  keinem  von  bei- 

den wird  hier  an  Pflicht  gedacht.  Denn  wer  sich  um  den  Ruf  eines 
Redners  bringen  will,  dem  kann  es  niemand  wehren.  Es  ist  hier 
nur  um  den  Unterschied  der  Imperativen  unter problematischem,  asser- 

torischem und  apodiktischem  Bestimmungsgrunde  zu  tun.  Eben  so 
habe  ich  in  derjenigen  Note,  wo  ich  die  moralischen  Ideen  prak- 

tischer Vollkommenheit  in  verschiedenen  philosophischen  Schulen 
gegen  einander  stellte,  die  Idee  der  Weisheit  von  der  der  Heiligkeit 
unterschieden,  ob  ich  sie  gleich  selbst  im  Grunde  und  objektiv  für 
einerlei  erklärt  habe.  Allein  ich  verstehe  an  diesem  Orte  darunter 

nur  diejenige  Weisheit,  die  sich  der  Mensch  (der  Stoiker)  anmaßt, 

also  subjektiv  als  Eigenschaft  dem  Menschen  angedichtet.  (Viel- 
leicht könnte  der  Ausdruck  Tugend,  womit  der  Stoiker  auch  großen 

Staat  trieb,  besser  das  Charakteristische  seiner  Schule  bezeichnen.) 
Aber  der  Ausdruck  eines  Postulats  der  reinen  praktischen  Vernunft 
konnte  noch  am  meisten  Mißdeutung  veranlassen,  wenn  man  damit 

die  Bedeutung  vermengte,  welche  die  Postulate  der  reinen  Mathe- 
matik haben,  und  welche  apodiktische  Gewißheit  bei  sich  führen. 

Aber  diese  postulieren  die  Möglichkeit  einer  Handlung,  deren  Ge- 
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Auf  diese  Weise  wären  denn  nunmehr  die  Prinzipien  a 

priori  zweier  Vermögen  des  Gemüts,  des  Erkenntnis- 
und  Begehrungsvermögens,  ausgemittelt  und  nach  den 

Bedingungen,  dem  Umfange  und  Grenzen  ihres  Ge- 
brauchs bestimmt,  hiedurch  aber  zu  einer  systemati- 

schen, theoretischen  sowohl  als  praktischen  Philosophie 
als  Wissenschaft  sicherer  Grund  gelegt. 
Was  Schlimmeres  könnte  aber  diesen  Bemühungen  wohl 

nicht  begegnen,  als  wenn  jemand  die  unerwartete  Ent- 
deckung machte,  daß  es  überall  gar  kein  Erkenntnis  a 

priori  gebe,  noch  geben  könne.  Allein  es  hat  hiemit 
keine  Not.  Es  wäre  eben  so  viel,  als  ob  jemand  durch 
Vernunft  beweisen  wollte,  daß  es  keine  Vernunft  gebe. 

Denn  wir  sagen  nur,  daß  wir  etwas  durch  Vernunft  er- 
kennen, wenn  wir  uns  bewußt  sind,  daß  wir  es  auch  hät- 

ten wissen  können,  wenn  es  uns  auch  nicht  so  in  der  Er- 
fahrung vorgekommen  wäre;  mithin  ist  Vernunfter- 
kenntnis und  Erkenntnis  a  priori  einerlei.  Aus  einem 

Erfahrungssatze  Notwendigkeit  [ex  pumice  aquam)  aus- 
pressen wollen,  mit  dieser  auch  wahre  Allgemeinheit 

(ohne  welche  kein  Vernunftschluß,  mithin  auch  nicht 
der  Schluß  aus  der  Analogie,  welche  eine  wenigstens 

präsumierte  Allgemeinheit  und  objektive  Notwendig- 
keit ist  und  diese  also  doch  immer  voraussetzt)  einem 

Urteile  verschaffen  wollen,  ist  gerader  Widerspruch. 
Subjektive  Notwendigkeit,  d.  i.  Gewohnheit,  statt  der 

objektiven,  die  nur  in  Urteilen  a  priori  stattfindet,  un- 
terschieben, heißt  der  Vernunft  das  Vermögen  abspre- 

chen, über  den  Gegenstand  zu  urteilen,  d.  i.  ihn,  und 

genstand  man  a  priori  theoretisch  mit  völliger  Gewißheit  als  mög- 
lich voraus  erkannt  hat.  Jenes  aber  postuliert  die  Möglichkeit  eines 

Gegenstandes  (Gottes  und  der  Unsterblichkeit  der  Seele)  selbst  aus 
apodiktischen  praktischen  Gesetzen,  also  nur  zum  Behuf  einer  prak- 

tischen Vernunft;  da  denn  diese  Gewißheit  der  postulierten  Mög- 
lichkeit gar  nicht  theoretisch,  mithin  auch  nicht  apodiktisch,  d.  i. 

in  Ansehung  des  Objekts  erkannte  Notwendigkeit,  sondern  in  An- 
sehung des  Subjekts  zu  Befolgung  ihrer  objektiven,  aber  praktischen 

Gesetze  notwendige  Annehmung,  mithin  bloß  notwendige  Hypo- 
thesis  ist.  Ich  wußte  für  diese  subjektive,  aber  doch  wahre  und  un- 

bedingte Vernunftnotwendigkeit  keinen  besseren  Ausdruck  abzu- 
finden. 
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was  ihm  zukomme,  zu  erkennen,  und  z.  B.  von  dem, 

was  öfters  und  immer  auf  einen  gewissen  vorhergehen- 
den Zustand  folgte,  nicht  sagen,  daß  man  aus  diesem 

auf  jenes  schließen  könne  (denn  das  würde  objektive 
Notwendigkeit  und  Begriff  von  einer  Verbindung  a 
priori  bedeuten),  sondern  nur  ähnliche  Fälle  (mit  den 

Tieren  auf  ähnliche  Art)  erwarten  dürfe,  d.  i.  den  Be- 
griff der  Ursache  im  Grunde  als  falsch  und  bloßen  Ge- 

dankenbetrug verwerfen.  Diesem  Mangel  der  objekti- 
ven und  daraus  folgenden  allgemeinen  Gültigkeit  da- 

durch abhelfen  wollen,  daß  man  doch  keinen  Grund  sähe, 
andern  vernünftigen  Wesen  eine  andere  Vorstellungsart 
beizulegen,  wenn  das  einen  gültigen  Schluß  abgäbe,  so 
würde  uns  unsere  Unwissenheit  mehr  Dienste  zu  Erwei- 

terung unserer  Erkenntnis  leisten,  als  alles  Nachdenken. 
Denn  bloß  deswegen,  weil  wir  andere  vernünftige  Wesen 
außer  dem  Menschen  nicht  kennen,  würden  wir  ein  Recht 
haben,  sie  als  so  beschaffen  anzunehmen,  wie  wir  uns 

erkennen,  d.  i.  wir  würden  sie  wirklich  kennen.  Ich  er- 
wähne hier  nicht  einmal,  daß  nicht  die  Allgemeinheit 

des  Fürwahrhaltens  die  objektive  Gültigkeit  eines  Ur- 
teils (d.  i.  die  Gültigkeit  desselben  als  Erkenntnisses) 

beweise,  sondern,  wenn  jene  auch  zufälligerweise  zu- 
träfe, dieses  doch  noch  nicht  einen  Beweis  der  Überein- 

stimmung mit  dem  Objekt  abgeben  könne;  vielmehr  die 
objektive  Gültigkeit  allein  den  Grund  einer  notwendigen 
allgemeinen  Einstimmung  ausmache. 

Hume  würde  sich  bei  diesem  System  des  allgemeinen  Em- 
pirisms  in  Grundsätzen  auch  sehr  wohl  befinden;  denn 
er  verlangte,  wie  bekannt,  nichts  mehr,  als  daß  statt 

aller  objektiven  Bedeutung  der  Notwendigkeit  im  Be- 
griffe der  Ursache  eine  bloß  subjektive,  nämlich  Gewohn- 
heit, angenommen  werde,  um  der  Vernunft  alles  Urteil 

über  Gott,  Freiheit  und  Unsterblichkeit  abzusprechen; 
und  er  verstand  sich  gewiß  sehr  gut  darauf,  um,  wenn 
man  ihm  nur  die  Prinzipien  zugestand,  Schlüsse  mit 
aller  logischen  Bündigkeit  daraus  zu  folgern.  Aber  so 
allgemein  hat  selbst  Hume  den  Empirism  nicht  gemacht, 
um  auch  die  Mathematik  darin  einzuschließen.   Er  hielt 
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ihre  Sätze  für  analytisch,  und  wenn  das  seine  Richtig- 
keit hätte,  würden  sie  in  der  Tat  auch  apodiktisch  sein, 

gleichwohl  aber  daraus  kein  Schluß  auf  ein  Vermögen 

der  Vernunft,  auch  in  der  Philosophie  apodiktische  Ur- 
teile, nämlich  solche,  die  synthetisch  wären  (wie  der 

Satz  der  Kausalität),  zu  fällen,  gezogen  werden  können. 

Nähme  man  aber  den  Empirism  der  Prinzipien  allge- 
mein an,  so  wäre  auch  Mathematik  damit  einge- 

flochten. 

Wenn  nun  diese  mit  der  Vernunft,  die  bloß  empirische 
Grundsätze  zuläßt,  in  Widerstreit  gerät,  wie  dieses  in 

der  Antinomie,  da  Mathematik  die  unendliche  Teilbar- 
keit des  Raumes  unwidersprechlich  beweiset,  der  Em- 

pirism aber  sie  nicht  verstatten  kann,  unvermeidlich 

ist:  so  ist  die  größte  mögliche  Evidenz  der  Demonstra- 
tion mit  den  vorgeblichen  Schlüssen  aus  Erfahrungs- 

prinzipien in  offenbarem  Widerspruch,  und  nun  muß 
man  wie  der  Blinde  des  Cheselden  fragen:  was  betrügt 
mich,  das  Gesicht  oder  Gefühl?  (Denn  der  Empirism 
gründet  sich  auf  einer  gefühlten,  der  Rationalism  aber 

auf  einer  eingesehenen  Notwendigkeit.)  Und  so  offen- 
bart sich  der  allgemeine  Empirism  als  den  ächten  Skep- 

tizism,  den  man  dem  Hume  fälschlich  in  so  unbeschränk- 

ter Bedeutung  beilegte*,  da  er  wenigstens  einen  sicheren 
Probierstein  der  Erfahrung  an  der  Mathematik  übrig 
ließ,  statt  daß  jener  schlechterdings  keinen  Probierstein 

derselben  (der  immer  nur  in  Prinzipien  a  priori  angetrof- 
fen werden  kann)  verstattet,  obzwar  diese  doch  nicht 

aus  bloßen  Gefühlen,  sondern  auch  aus  Urteilen  be- 
steht. 

Doch  da  es  in  diesem  philosophischen  und  kritischen 
Zeitalter  schwerlich  mit  jenem   Empirism   Ernst  sein 

*  Namen,  welche  einen  Sektenanhang  bezeichnen,  haben  zu  aller 
Zeit  viel  Rechtsverdrehung  bei  sich  geführt;  ungefähr  so,  als  wenn 

jemand  sagte:  Ar.  ist  ein  Idealist.  Denn  ob  er  gleich  durchaus  nicht 
allein  einräumt,  sondern  darauf  dringt,  daß  unseren  Vorstellungen 
äußerer  Dinge  wirkliche  Gegenstände  äußerer  Dinge  korrespon- 

dieren, so  will  er  doch,  daß  die  Form  der  Anschauung  derselben 
nicht  ihnen,  sondern  nur  dem  menschlichen  Gemüte  anhänge. 
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kann,  und  er  vermutlich  nur  zur  Übung  der  Urteilskraft, 

und  um  durch  den  Kontrast  die  Notwendigkeit  ratio- 
naler Prinzipien  a  priori  in  ein  helleres  Licht  zu  setzen, 

aufgestellt  wird:  so  kann  man  es  denen  doch  Dank  wis- 
sen, die  sich  mit  dieser  sonst  eben  nicht  belehrenden 

Arbeit  bemühen  wollen. 



EINLEITUNG 

VON  DER  IDEE  EINER  KRITIK  DER  PRAKTI- 
SCHEN VERNUNFT 

DER  theoretische  Gebrauch  der  Vernunft  beschäf- 

tigte sich  mit  Gegenständen  des  bloßen  Erkenntnis- 
vermögens, und  eine  Kritik  derselben  in  Absicht  auf 

diesen  Gebrauch  betraf  eigentlich  nur  das  reine  Erkennt- 
nisvermögen, weil  dieses  Verdacht  erregte,  der  sich  auch 

hernach  bestätigte,  daß  es  sich  leichtlich  über  seine 
Grenzen  unter  unerreichbare  Gegenstände,  oder  gar 
einander  widerstreitende  Begriffe  verlöre.  Mit  dem 
praktischen  Gebrauche  der  Vernunft  verhält  es  sich 
schon  anders.  In  diesem  beschäftigt  sich  die  Vernunft 

mit  Bestimmungsgründen  des  Willens,  welcher  ein  Ver- 
mögen ist,  den  Vorstellungen  entsprechende  Gegenstände 

entweder  hervorzubringen,  oder  doch  sich  selbst  zu  Be- 
wirkung  derselben  (das  physische  Vermögen  mag  nun 
hinreichend  sein,  oder  nicht),  d.  i.  seine  Kausalität,  zu 
bestimmen.  Denn  da  kann  wenigstens  die  Vernunft  zur 

Willensbestimmung  zulangen  und  hat  so  fern  immer  ob- 
jektive Realität,  als  es  nur  auf  das  Wollen  ankommt. 

Hier  ist  also  die  erste  Frage:  ob  reine  Vernunft  zur  Be- 
stimmung des  Willens  für  sich  allein  zulange,  oder  ob 

sie  nur  als  empirisch-bedingte  ein  Bestimmungsgrund 
derselben  sein  könne.  Nun  tritt  hier  ein  durch  die  Kri- 

tik der  reinen  Vernunft  gerechtfertigter,  obzwar  keiner 
empirischen  Darstellung  fähiger  Begriff  der  Kausalität, 
nämlich  der  der  Freiheit,  ein,  und  wenn  wir  an  jetzt 
Gründe  ausfindig  machen  können,  zu  beweisen,  daß 
diese  Eigenschaft  dem  menschlichen  Willen  (und  so 
auch  dem  Willen  aller  vernünftigen  Wesen)  in  der  Tat 
zukomme,  so  wird  dadurch  nicht  allein  dargetan,  daß 
reine  Vernunft  praktisch  sein  könne,  sondern  daß  sie 

allein  und  nicht  die  empirisch-beschränkte  unbedingter- 
weise praktisch  sei.  Folglich  werden  wir  nicht  eine  Kri- 

tik der  reinen  praktischen,  sondern  nur  der  praktischen 
Vernunft  überhaupt  zu  bearbeiten  haben.  Denn  reine 
Vernunft,  wenn  allererst  dargetan  worden,  daß  es  eine 
solche  gebe,  bedarf  keiner  Kritik.  Sie  ist  es,  welche 
selbst  die  Richtschnur  zur  Kritik  alles  ihres  Gebrauchs 
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enthält.  Die  Kritik  der  praktischen  Vernunft  überhaupt 
hat  also  die  Obliegenheit,  die  empirisch  bedingte  Ver- 

nunft von  der  Anmaßung  abzuhalten,  ausschließungs- 
weise den  Bestimmungsgrund  des  Willens  allein  abgeben 

zu  wollen.  Der  Gebrauch  der  reinen  Vernunft,  wenn, 

daß  es  eine  solche  gebe,  ausgemacht  ist,  ist  allein  im- 
manent; der  empirisch-bedingte,  der  sich  die  Allein- 

herrschaft anmaßt,  ist  dagegen  transszendent  und 
äußert  sich  in  Zumutungen  und  Geboten,  die  ganz 
über  ihr  Gebiet  hinausgehen,  welches  gerade  das  um- 

gekehrte Verhältnis  von  dem  ist,  was  von  der  reinen 
Vernunft  im  spekulativen  Gebrauche  gesagt  werden 
konnte. 

Indessen,  da  es  immer  noch  reine  Vernunft  ist,  deren  Er- 
kenntnis hier  dem  praktischen  Gebrauche  zum  Grunde 

liegt,  so  wird  doch  die  Einteilung  einer  Kritik  der  prak- 
tischen Vernunft  dem  allgemeinen  Abrisse  nach  der  der 

spekulativen  gemäß  angeordnet  werden  müssen.  Wir  wer- 
den also  eine  Elementarlehre  und  Methodenlehre  dersel- 

ben, in  jener  als  dem  ersten  Teile  eine  Analytik  als  Re- 
gel der  Wahrheit  und  eine  Dialektik  als  Darstellung  und 

Auflösung  des  Scheins  in  Urteilen  der  praktischen  Ver- 
nunft haben  müssen.  Allein  die  Ordnung  in  der  Unter- 

abteilung der  Analytik  wird  wiederum  das  Umgewandte 
von  der  in  der  Kritik  der  reinen  spekulativen  Vernunft 

sein.  Denn  in  der  gegenwärtigen  werden  wir  von  Grund- 
sätzen anfangend  zu  Begriffen  und  von  diesen  allererst, 

wo  möglich,  zu  den  Sinnen  gehen;  da  wir  hingegen  bei 
der  spekulativen  Vernunft  von  den  Sinnen  anfingen  und 
bei  den  Grundsätzen  endigen  mußten.  Hievon  liegt  der 
Grund  nun  wiederum  darin:  daß  wir  es  jetzt  mit  einem 
Willen  zu  tun  haben  und  die  Vernunft  nicht  im  Verhält- 

nis auf  Gegenstände,  sondern  auf  diesen  Willen  und  des- 
sen Kausalität  zu  erwägen  haben,  da  denn  die  Grund- 

sätze der  empirisch  unbedingten  Kausalität  den  Anfang 
machen  müssen,  nach  welchem  der  Versuch  gemacht 

werden  kann,  unsere  Begriffe  von  dem  Bestimmungs- 
grunde eines  solchen  Willens,  ihrer  Anwendung  auf  Ge- 

genstände, zuletzt  auf  das  Subjekt  und  dessen  Sinnlich- 
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keit,  allererst  festzusetzen.  Das  Gesetz  der  Kausalität 

aus  Freiheit,  d.  i.  irgend  ein  reiner  praktischer  Grund- 
satz, macht  hier  unvermeidlich  den  Anfang  und  be- 

stimmt die  Gegenstände,  worauf  er  allein  bezogen  wer- 
den kann. 
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G  i ERKLÄRUNG 

PRAKTISCHE  Grundsätze  sind  Sätze,  welche  eine  all- 

gemeine Bestimmung  des  Willens  enthalten,  die  meh- 
rere praktische  Regeln  unter  sich  hat.  Sie  sind  subjek- 

tiv oder  Maximen,  wenn  die  Bedingung  nur  als  für  den 

Willen  des  Subjekts  gültig  von  ihm  angesehen  wird;  ob- 
jektiv aber  oder  praktische  Gesetze,  wenn  jene  als  objek- 

tiv, d.  i.  für  den  Willen  jedes  vernünftigen  Wesens  gül- 
tig, erkannt  wird. 

ANMERKUNG 

Wenn  man  annimmt,  daß  reine  Vernunft  einen  praktisch, 
d.  i.  zur  Willensbestimmung  hinreichenden  Grund  in 
sich  enthalten  könne,  so  gibt  es  praktische  Gesetze;  wo 
aber  nicht,  so  werden  alle  praktische  Grundsätze  bloße 

Maximen  sein.  In  einem  pathologisch-affizierten  WTillen 
eines  vernünftigen  Wesens  kann  ein  Widerstreit  der 
Maximen  wider  die  von  ihm  selbst  erkannte  praktische 
Gesetze  angetroffen  werden.  Z.  B.  es  kann  sich  jemand 

zur  Maxime  machen,  keine  Beleidigung  ungerächt  zu  er- 
dulden, und  doch  zugleich  einsehen,  daß  dieses  kein 

praktisches  Gesetz,  sondern  nur  seine  Maxime  sei,  da- 
gegen als  Regel  für  den  Willen  eines  jeden  vernünftigen 

Wesens  in  einer  und  derselben  Maxime  mit  sich  selbst 

nicht  zusammen  stimmen  könne.  In  der  Naturerkennt- 
nis sind  die  Prinzipien  dessen,  was  geschieht  (z.  B.  das 

Prinzip  der  Gleichheit  der  Wirkung  und  Gegenwirkung 
in  der  Mitteilung  der  Bewegung)  zugleich  Gesetze  der 
Natur;  denn  der  Gebrauch  der  Vernunft  ist  dort  theo- 

retisch und  durch  die  Beschaffenheit  des  Objekts  be- 
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stimmt.  In  der  praktischen  Erkenntnis,  d.  i.  derjenigen, 
welche  es  bloß  mit  Bestimmungsgründen  des  Willens 
zu  tun  hat,  sind  Grundsätze,  die  man  sich  macht,  darum 
noch  nicht  Gesetze,  darunter  man  unvermeidlich  stehe, 
weil  die  Vernunft  im  Praktischen  es  mit  dem  Subjekte 
zu  tun  hat,  nämlich  dem  Begehrungsvermögen,  nach 

dessen  besonderer  Beschaffenheit  sich  die  Regel  vielfäl- 
tig richten  kann.— Die  praktische  Regel  ist  jederzeit  ein 

Produkt  der  Vernunft,  weil  sie  Handlung  als  Mittel  zur 
Wirkung  als  Absicht  vorschreibt.  Diese  Regel  ist  aber 

für  ein  Wesen,  bei  dem  Vernunft  nicht  ganz  allein  Be- 
stimmungsgrund des  Willens  ist,  ein  Imperativ,  d.  i.  eine 

Regel,  die  durch  ein  Sollen,  welches  die  objektive  Nöti- 
gung der  Handlung  ausdrückt,  bezeichnet  wird,  und 

bedeutet,  daß,  wenn  die  Vernunft  den  Willen  gänzlich 
bestimmte,  die  Handlung  unausbleiblich  nach  dieser 
Regel  geschehen  würde.  Die  Imperativen  gelten  also 

objektiv  und  sind  von  Maximen,  als  subjektiven  Grund- 
sätzen, gänzlich  unterschieden.  Jene  bestimmen  aber 

entweder  die  Bedingungen  der  Kausalität  des  vernünfti- 
gen Wesens,  als  wirkender  Ursache,  bloß  in  Ansehung 

der  Wirkung  und  Zulänglichkeit  zu  derselben,  oder  sie 

bestimmen  nur  den  Willen,  er  mag  zur  Wirkung  hinrei- 
chend sein  oder  nicht.  Die  erstere  würden  hypothetische 

Imperativen  sein  und  bloße  Vorschriften  der  Geschick- 
lichkeit enthalten;  die  zweiten  würden  dagegen  katego- 

risch und  allein  praktische  Gesetze  sein.  Maximen  sind 

also  zwar  Grundsätze,  aber  nicht  Imperativen.  Die  Im- 
perativen selber  aber,  wenn  sie  bedingt  sind,  d.  i.  nicht 

den  Willen  schlechthin  als  Willen,  sondern  nur  in  An- 
sehung einer  begehrten  Wirkung  bestimmen,  d.  i.  hypo- 

thetische Imperativen  sind,  sind  zwar  praktische  Vor- 
schriften, aber  keine  Gesetze.  Die  letztern  müssen  den 

Willen  als  Willen,  noch  ehe  ich  frage,  ob  ich  gar  das  zu 
einer  begehrten  Wirkung  erforderliche  Vermögen  habe, 

oder  was  mir,  um  diese  hervorzubringen,  zu  tun  sei,  hin- 
reichend bestimmen,  mithin  kategorisch  sein,  sonst  sind 

es  keine  Gesetze:  weil  ihnen  die  Notwendigkeit  fehlt, 
welche,  wenn  sie  praktisch  sein  soll,  von  pathologischen, 
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mithin  dem  Willen  zufällig  anklebenden  Bedingungen 
unabhängig  sein  muß.  Saget  jemanden,  z.  B.  daß  er  in 
der  Jugend  arbeiten  und  sparen  müsse,  um  im  Alter  nicht 

zu  darben:  so  ist  dieses  eine  richtige  und  zugleich  wich- 
tige praktische  Vorschrift  des  Willens.  Man  sieht  aber 

leicht,  daß  der  Wille  hier  auf  etwas  anderes  verwiesen 
werde,  wovon  man  voraussetzt,  daß  er  es  begehre,  und 

dieses  Begehren  muß  man  ihm,  dem  Täter  selbst,  über- 
lassen, ob  er  noch  andere  Hülfsquellen  außer  seinem 

selbst  erworbenen  Vermögen  vorhersehe,  oder  ob  er  gar 
nicht  hoffe  alt  zu  werden,  oder  sich  denkt  im  Falle  der 
Not  dereinst  schlecht  behelfen  zu  können.  Die  Vernunft, 
aus  der  allein  alle  Regel,  die  Notwendigkeit  enthalten 
soll,  entspringen  kann,  legt  in  diese  ihre  Vorschrift  zwar 

auch  Notwendigkeit  (denn  ohne  das  wäre  sie  kein  Im- 
perativ), aber  diese  ist  nur  subjektiv  bedingt,  und  man 

kann  sie  nicht  in  allen  Subjekten  in  gleichem  Grade  vor- 
aussetzen. Zu  ihrer  Gesetzgebung  aber  wird  erfordert, 

daß  sie  bloß  sich  selbst  vorauszusetzen  bedürfe,  weil  die 
Regel  nur  alsdann  objektiv  und  allgemein  gültig  ist, 
wenn  sie  ohne  zufällige,  subjektive  Bedingungen  gilt, 
die  ein  vernünftig  Wesen  von  dem  anderen  unterscheiden. 

Nun  sagt  jemanden,  er  solle  niemals  lügenhaft  verspre- 
chen, so  ist  dies  eine  Regel,  die  bloß  seinen  Willen  be- 
trifft; die  Absichten,  die  der  Mensch  haben  mag,  mögen 

durch  denselben  erreicht  werden  können,  oder  nicht; 
das  bloße  Wollen  ist  das,  was  durch  jene  Regel  völlig 
a  priori  bestimmt  werden  soll.  Findet  sich  nun,  daß 
diese  Regel  praktisch  richtig  sei,  so  ist  sie  ein  Gesetz, 
weil  sie  ein  kategorischer  Imperativ  ist.  Also  beziehen 

sich  praktische  Gesetze  allein  auf  den  Willen,  unange- 
sehen dessen,  was  durch  die  Kausalität  desselben  aus- 

gerichtet wird,  und  man  kann  von  der  letztern  (als  zur 
Sinnenwelt  gehörig)  abstrahieren,  um  sie  rein  zu  haben. 
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a  2 LEHRSATZ  I 

ALLE  praktische  Prinzipien,  die  ein  Objekt  (Materie) 
des  Begehrungsvermögens  als  Bestimmungsgrund 

des  Willens  voraussetzen,  sind  insgesamt  empirisch  und 
können  keine  praktische  Gesetze  abgeben. 

Ich  verstehe  unter  der  Materie  des  Begehrungsvermö- 
gens einen  Gegenstand,  dessen  Wirklichkeit  begehrt 

wird.  Wenn  die  Begierde  nach  diesem  Gegenstande  nun 

vor  der  praktischen  Regel  vorhergeht  und  die  Bedin- 
gung ist,  sie  sich  zum  Prinzip  zu  machen,  so  sage  ich 

[erstlich):  dieses  Prinzip  ist  alsdann  jederzeit  empirisch. 
Denn  der  Bestimmungsgrund  der  Willkür  ist  alsdann 
die  Vorstellung  eines  Objekts  und  dasjenige  Verhältnis 

derselben  zum  Subjekt,  wodurch  das  Begehrungsver- 
mögen zur  Wirklichmachung  desselben  bestimmt  wird. 

Ein  solches  Verhältnis  aber  zum  Subjekt  heißt  die  Lust 
an  der  Wirklichkeit  eines  Gegenstandes.  Also  müßte 
diese  als  Bedingung  der  Möglichkeit  der  Bestimmung  der 
Willkür  vorausgesetzt  werden.  Es  kann  aber  von  keiner 
Vorstellung  irgend  eines  Gegenstandes,  welche  sie  auch 
sei,  a  priori  erkannt  werden,  ob  sie  mit  Lust  oder  Unlust 
verbunden,  oder  indifferent  sein  werde.  Also  muß  in 

solchem  Falle  der  Bestimmungsgrund  der  Willkür  jeder- 
zeit empirisch  sein,  mithin  auch  das  praktische  mate- 

riale  Prinzip,  welches  ihn  als  Bedingung  voraussetzte. 

Da  nun  (zweitens)  ein  Prinzip,  das  sich  nur  auf  die  sub- 
jektive Bedingung  der  Empfänglichkeit  einer  Lust  oder 

Unlust  (die  jederzeit  nur  empirisch  erkannt  und  nicht 
für  alle  vernünftige  Wesen  in  gleicher  Art  gültig  sein 

kann)  gründet,  zwar  wohl  für  das  Subjekt,  das  sie  be- 
sitzt, zu  ihrer  Maxime,  aber  auch  für  diese  selbst  (weil 

es  ihm  an  objektiver  Notwendigkeit,  die  a  priori  erkannt 
werden  muß,  mangelt)  nicht  zum  Gesetze  dienen  kann, 

so  kann  ein  solches  Prinzip  niemals  ein  praktisches  Ge- 
setz abgeben. 
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LEHRSATZ  II 

ALLE  materiale  praktische  Prinzipien  sind,  als  solche, 
insgesamt  von  einer  und  derselben  Art  und  gehören 

unter  das  allgemeine  Prinzip  der  Selbstliebe  oder  eige- 
nen Glückseligkeit. 

Die  Lust  aus  der  Vorstellung  der  Existenz  einer  Sache, 
so  fern  sie  ein  Bestimmungsgrund  des  Begehrens  dieser 
Sache  sein  soll,  gründet  sich  auf  der  Empfänglichkeit  des 
Subjekts,  weil  sie  von  dem  Dasein  eines  Gegenstandes 
abhängt;  mithin  gehört  sie  dem  Sinne  (Gefühl)  und  nicht 
dem  Verstände  an,  der  eine  Beziehung  der  Vorstellung 
auf  ein  Objekt  nach  Begriffen,  aber  nicht  auf  das  Subjekt 

nach  Gefühlen  ausdrückt.  Sie  ist  also  nur  so  fern  prak- 
tisch, als  die  Empfindung  der  Annehmlichkeit,  die  das 

Subjekt  von  der  Wirklichkeit  des  Gegenstandes  erwar- 
tet, das  Begehrungsvermögen  bestimmt.  Nun  ist  aber 

das  Bewußtsein  eines  vernünftigen  Wesens  von  der  An- 
nehmlichkeit des  Lebens,  die  ununterbrochen  sein  gan- 

zes Dasein  begleitet,  die  Glückseligkeit,  und  das  Prinzip, 

diese  sich  zum  höchsten  Bestimmungsgrunde  der  Will- 
kür zu  machen,  das  Prinzip  der  Selbstliebe.  Also  sind 

alle  materiale  Prinzipien,  die  den  Bestimmungsgrund 
der  Willkür  in  der  aus  irgend  eines  Gegenstandes  Wirk- 

lichkeit zu  empfindenden  Lust  oder  Unlust  setzen,  so 

fern  gänzlich  von  einerlei  Art,  daß  sie  insgesamt  zum  Prin- 
zip der  Selbstliebe  oder  eigenen  Glückseligkeit  gehören. 

FOLGERUNG 

Alle  materiale  praktische  Regeln  setzen  den  Bestim- 
mungsgrund des  Willens  im  unteren  Begehrungsv ermögen, 

und,  gäbe  es  gar  keine  bloß  formale  Gesetze  desselben, 
die  den  Willen  hinreichend  bestimmten,  so  würde  auch 

kein  oberes  Begehrungsvermögen  eingeräumt  werden  kön- 
nen. 

ANMERKUNG  I 

Man  muß  sich  wundern,  wie  sonst  scharfsinnige  Männer 
einen  Unterschied  zwischen  dem  unteren  und  oberen  Be* 
KANT  V  9 
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gehrungsvermögen  darin  zu  finden  glauben  können,  ob  die 
Vorstellungen,  die  mit  dem  Gefühl  der  Lust  verbun- 

den sind,  in  den  Sinnen,  oder  dem  Verstände  ihren  Ur- 
sprung haben.  Denn  es  kommt,  wenn  man  nach  den 

Bestimmungsgründen  des  Begehrens  fragt  und  sie  in 
einer  von  irgend  etwas  erwarteten  Annehmlichkeit  setzt, 

gar  nicht  darauf  an,  wo  die  Vorstellung  dieses  vergnü- 
genden Gegenstandes  herkomme,  sondern  nur  wie  sehr 

sie  vergnügt.  Wenn  eine  Vorstellung,  sie  mag  immerhin 

im  Verstände  ihren  Sitz  und  Ursprung  haben,  die  Will- 
kür nur  dadurch  bestimmen  kann,  daß  sie  ein  Gefühl 

einer  Lust  im  Subjekte  voraussetzt,  so  ist,  daß  sie  ein 

Bestimmungsgrund  der  Willkür  sei,  gänzlich  von  der  Be- 
schaffenheit des  inneren  Sinnes  abhängig,  daß  dieser 

nämlich  dadurch  mit  Annehmlichkeit  affiziert  werden 

kann.  Die  Vorstellungen  der  Gegenstände  mögen  noch 

so  ungleichartig,  sie  mögen  Verstandes-,  selbst  Vernunft- 
vorstellungen im  Gegensatze  der  Vorstellungen  der  Sinne 

sein,  so  ist  doch  das  Gefühl  der  Lust,  wodurch  jene  doch 

eigentlich  nur  den  Bestimmungsgrund  des  Willens  aus- 
machen (die  Annehmlichkeit,  das  Vergnügen,  das  man 

davon  erwartet,  welches  die  Tätigkeit  zur  Hervorbrin- 
gung des  Objekts  antreibt)  nicht  allein  so  fern  von  einer- 

lei Art,  daß  es  jederzeit  bloß  empirisch  erkannt  werden 

kann,  sondern  auch  so  fern,  als  es  eine  und  dieselbe  Le- 
benskraft, die  sich  im  Begehrungsvermögen  äußert,  affi- 

ziert und  in  dieser  Beziehung  von  jedem  anderen  Be- 
stimmungsgrunde in  nichts  als  dem  Grade  verschieden 

sein  kann.  Wie  würde  man  sonst  zwischen  zwei  der  Vor- 

stellungsart nach  gänzlich  verschiedenen  Bestimmungs- 
gründen eine  Vergleichung  der  Größe  nach  anstellen 

können,  um  den,  der  am  meisten  das  Begehrungsvermö- 
gen affiziert,  vorzuziehen?  Eben  derselbe  Mensch  kann 

ein  ihm  lehrreiches  Buch,  das  ihm  nur  einmal  zu  Hän- 
den kommt,  ungelesen  zurückgeben,  um  die  Jagd  nicht 

zu  versäumen,  in  der  Mitte  einer  schönen  Rede  weg- 
gehen, um  zur  Mahlzeit  nicht  zu  spät  zu  kommen,  eine 

Unterhaltung  durch  vernünftige  Gespräche,  die  er  sonst 
sehr  schätzt,  verlassen,  um  sich  an  den  Spieltisch  zu. 
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setzen,  sogar  einen  Armen,  dem  wohlzutun  ihm  sonst 
Freude  ist,  abweisen,  weil  er  jetzt  eben  nicht  mehr  Geld 
in  der  Tasche  hat,  als  er  braucht,  um  den  Eintritt  in  die 
Komödie  zu  bezahlen.  Beruht  die  Willensbestimmung 
auf  dem  Gefühle  der  Annehmlichkeit  oder  Unannehm- 

lichkeit, die  er  aus  irgend  einer  Ursache  erwartet,  so  ist 
es  ihm  gänzlich  einerlei,  durch  welche  Vorstellungsart 
er  affiziert  werde.  Nur  wie  stark,  wie  lange,  wie  leicht 
erworben  und  oft  wiederholt  diese  Annehmlichkeit  sei, 
daran  liegt  es  ihm,  um  sich  zur  Wahl  zu  entschließen. 

So  wie  demjenigen,  der  Gold  zur  Ausgabe  braucht,  gänz- 
lich einerlei  ist,  ob  die  Materie  desselben,  das  Gold,  aus 

dem  Gebirge  gegraben,  oder  aus  dem  Sande  gewaschen 

ist,  wenn  es  nur  allenthalben  für  denselben  Wert  ange- 
nommen wird,  so  fragt  kein  Mensch,  wenn  es  ihm  bloß 

an  der  Annehmlichkeit  des  Lebens  gelegen  ist,  ob  Ver- 
standes- oder  Sinnesvorstellungen,  sondern  nur  wie  viel 

und  großes  Vergnügen  sie  ihm  auf  die  längste  Zeit  ver- 
schaffen. Nur  diejenigen,  welche  der  reinen  Vernunft 

das  Vermögen,  ohne  Voraussetzung  irgend  eines  Gefühls 
den  Willen  zu  bestimmen,  gerne  abstreiten  möchten, 
können  sich  soweit  von  ihrer  eigenen  Erklärung  verirren, 

das,  was  sie  selbst  vorher  auf  ein  und  eben  dasselbe  Prin- 
zip gebracht  haben,  dennoch  hernach  für  ganz  ungleich- 

artig zu  erklären.  So  findet  sich  z.  B.,  daß  man  auch  an 
bloßer  Kraftanwendung,  an  dem  Bewußtsein  seiner 
Seelenstärke  in  Überwindung  der  Hindernisse,  die  sich 
unserem  Vorsatze  entgegensetzen,  an  der  Kultur  der 
Geistestalente  usw.  Vergnügen  finden  könne,  und  wir 
nennen  das  mit  Recht  feinere  Freuden  und  Ergötzungen, 
weil  sie  mehr  wie  andere  in  unserer  Gewalt  sind,  sich 
nicht  abnutzen,  das  Gefühl  zu  noch  mehrerem  Genuß 

derselben  vielmehr  stärken  und,  indem  sie  ergötzen,  zu- 
gleich kultivieren.  Allein  sie  darum  für  eine  andere  Art, 

den  Willen  zu  bestimmen,  als  bloß  durch  den  Sinn,  aus- 
zugeben, da  sie  doch  einmal  zur  Möglichkeit  jener  Ver- 

gnügen ein  darauf  in  uns  angelegtes  Gefühl  als  erste  Be- 
dingung dieses  Wohlgefallens  voraussetzen,  ist  gerade 

so,  als  wenn  Unwissende,  die  gerne  in  der  Metaphysik 
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pfuschern  möchten,  sich  die  Materie  so  fein,  so  überfein, 
daß  sie  selbst  darüber  schwindlig  werden  möchten,  den- 

ken und  dann  glauben,  auf  diese  Art  sich  ein  geistiges 
und  doch  ausgedehntes  Wesen  erdacht  zu  haben.  Wenn 

wir  es  mit  dem  Epikur  bei  der  Tugend  aufs  bloße  Ver- 
gnügen aussetzen,  das  sie  verspricht,  um  den  Willen  zu 

bestimmen:  so  können  wir  ihn  hernach  nicht  tadeln,  daß 

er  dieses  mit  denen  der  gröbsten  Sinne  für  ganz  gleich- 
artig hält;  denn  man  hat  gar  nicht  Grund  ihm  aufzubür- 
den, daß  er  die  Vorstellungen,  wodurch  dieses  Gefühl 

in  uns  erregt  würde,  bloß  den  körperlichen  Sinnen  bei- 
gemessen hätte.  Er  hat  von  vielen  derselben  den  Quell, 

so  viel  man  erraten  kann,  eben  sowohl  in  dem  Gebrauch 
des  höheren  Erkenntnisvermögens  gesucht;  aber  das 
hinderte  ihn  nicht  und  konnte  ihn  auch  nicht  hindern, 
nach  genanntem  Prinzip  das  Vergnügen  selbst,  das  uns 
jene  allenfalls  intellektuelle  Vorstellungen  gewähren, 
und  wodurch  sie  allein  Bestimmungsgründe  des  Willens 

sein  können,  gänzlich  für  gleichartig  zu  halten.  Konse- 
quent zu  sein,  ist  die  größte  Obliegenheit  eines  Philoso- 
phen und  wird  doch  am  seltensten  angetroffen.  Die 

alten  griechischen  Schulen  geben  uns  davon  mehr  Bei- 
spiele, als  wir  in  unserem  synkretistischen  Zeitalter  an- 

treffen, wo  ein  gewisses  Koalitionssystem  widersprechen- 
der Grundsätze  voll  Unredlichkeit  und  Seichtigkeit 

erkünstelt  wird,  weil  es  sich  einem  Publikum  besser 

empfiehlt,  das  zufrieden  ist,  von  allem  etwas  und  im  Gan- 
zen nichts  zu  wissen  und  dabei  in  allen  Sätteln  gerecht 

zu  sein.  Das  Prinzip  der  eigenen  Glückseligkeit,  so  viel 
Verstand  und  Vernunft  bei  ihm  auch  gebraucht  werden 

mag,  würde  doch  für  den  Willen  keine  andere  Bestim- 
mungsgründe, als  die  dem  unteren  Begehrungsvermögen 

angemessen  sind,  in  sich  fassen,  und  es  gibt  also  entwe- 
der gar  kein  oberes  Begehrungsvermögen,  oder  reine 

Vernunft  muß  für  sich  allein  praktisch  sein,  d.  i.  ohne 

Voraussetzung  irgend  eines  Gefühls,  mithin  ohne  Vor- 
stellungen des  Angenehmen  oder  Unangenehmen  als  der 

Materie  des  Begehrungsvermögens,  die  jederzeit  eine 
empirische   Bedingung   der   Prinzipien   ist,    durch   die 
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bloße  Form  der  praktischen  Regel  den  Willen  bestim- 
men können.  Alsdann  allein  ist  Vernunft  nur,  so  fern  sie 

für  sich  selbst  den  Willen  bestimmt  (nicht  im  Dienste 

der  Neigungen  ist),  ein  wahres  oberes  Begehrungsvermö- 
gen, dem  das  pathologisch  bestimmbare  untergeordnet 

ist,  und  wirklich,  ja  spezifisch  von  diesem  unterschieden, 

so  daß  sogar  die  mindeste  Beimischung  von  den  Antrie- 
ben der  letzteren  ihrer  Stärke  und  Vorzuge  Abbruch  tut, 

so  wie  das  mindeste  Empirische,  als  Bedingung  in  einer 
mathematischen  Demonstration,  ihre  Würde  und  Nach- 

druck herabsetzt  und  vernichtet.  Die  Vernunft  be- 
stimmt in  einem  praktischen  Gesetze  unmittelbar  den 

Willen,  nicht  vermittelst  eines  dazwischen  kommenden 

Gefühls  der  Lust  und  Unlust,  selbst  nicht  an  diesem  Ge- 
setze, und  nur,  daß  sie  als  reine  Vernunft  praktisch  sein 

kann,  macht  es  ihr  möglich,  gesetzgebend  zu  sein. 

ANMERKUNG  II 

Glücklich  zu  sein,  ist  notwendig  das  Verlangen  jedes  ver- 
nünftigen, aber  endlichen  Wesens  und  also  ein  unver- 
meidlicher Bestimmungsgrund  seines  Begehrungsver- 

mögens. Denn  die  Zufriedenheit  mit  seinem  ganzen  Da- 
sein ist  nicht  etwa  ein  ursprünglicher  Besitz  und  eine 

Seligkeit,  welche  ein  Bewußtsein  seiner  unabhängigen 
Selbstgenügsamkeit  voraussetzen  würde,  sondern  ein 
durch  seine  endliche  Natur  selbst  ihm  aufgedrungenes 

Problem,  weil  es  bedürftig  ist,  und  dieses  Bedürfnis  be- 
trifft die  Materie  seines  Begehrungsvermögens,  d.  i.  et- 
was, was  sich  auf  ein  subjektiv  zum  Grunde  liegendes 

Gefühl  der  Lust  oder  Unlust  bezieht,  dadurch  das,  was 

es  zur  Zufriedenheit  mit  seinem  Zustande  bedarf,  be- 
stimmt wird.  Aber  eben  darum,  weil  dieser  materiale 

Bestimmungsgrund  von  dem  Subjekte  bloß  empirisch 
erkannt  werden  kann,  ist  es  unmöglich  diese  Aufgabe 
als  ein  Gesetz  zu  betrachten,  weil  dieses  als  objektiv  in 

allen  Fällen  und  für  alle  vernünftige  Wesen  eben  densel- 
ben Bestimmungsgrund  des  Willens  enthalten  müßte. 

Denn  obgleich  der  Begriff  der  Glückseligkeit  der  prak- 
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tischen  Beziehung  der  Objekte  aufs  Begehrungsvermögen 
allerwärts  zum  Grunde  liegt,  so  ist  er  doch  nur  der  all- 

gemeine Titel  der  subjektiven  Bestimmungsgründe  und 
bestimmt  nichts  spezifisch,  darum  es  doch  in  dieser 
praktischen  Aufgabe  allein  zu  tun  ist,  und  ohne  welche 

Bestimmung  sie  gar  nicht  aufgelöset  werden  kann.  Wor- 
in nämlich  jeder  seine  Glückseligkeit  zu  setzen  habe, 

kommt  auf  jedes  sein  besonderes  Gefühl  der  Lust  und 
Unlust  an,  und  selbst  in  einem  und  demselben  Subjekt 
auf  die  Verschiedenheit  des  Bedürfnisses  nach  den  Ab- 

änderungen dieses  Gefühls,  und  ein  subjektiv  notwendi- 
ges Gesetz  (als  Naturgesetz)  ist  also  objektiv  ein  gar  sehr 

zufälliges  praktisches  Prinzip,  das  in  verschiedenen  Sub- 
jekten sehr  verschieden  sein  kann  und  muß,  mithin  nie- 

mals ein  Gesetz  abgeben  kann,  weil  es  bei  der  Begierde 

nach  Glückseligkeit  nicht  auf  die  Form  der  Gesetzmäßig- 
keit, sondern  lediglich  auf  die  Materie  ankommt,  näm- 

lich ob  und  wie  viel  Vergnügen  ich  in  der  Befolgung  des 
Gesetzes  zu  erwarten  habe.  Prinzipien  der  Selbstliebe 
können  zwar  allgemeine  Regeln  der  Geschicklichkeit 
(Mittel  zu  Absichten  auszufinden)  enthalten,  alsdann 

sind  es  aber  bloß  theoretische  Prinzipien*  (z.  B.  wie  der- 
jenige, der  gerne  Brot  essen  möchte,  sich  eine  Mühle  aus- 

zudenken habe).  Aber  praktische  Vorschriften,  die  sich 
auf  sie  gründen,  können  niemals  allgemein  sein,  denn 
der  Bestimmungsgrund  des  Begehrungsvermögens  ist 

auf  das  Gefühl  der  Lust  und  Unlust,  das  niemals  als  all- 
gemein auf  dieselben  Gegenstände  gerichtet  angenom- 

men werden  kann,  gegründet. 
Aber  gesetzt,  endliche  vernünftige  Wesen  dächten  auch 
in  Ansehung  dessen,  was  sie  für  Objekte  ihrer  Gefühle 
des  Vergnügens  oder  Schmerzens  anzunehmen  hätten, 

*  Sätze,  welche  in  der  Mathematik  oder  Naturlehre  praktisch  ge- 
nannt werden,  sollten  eigentlich  technisch  heißen.  Denn  um  die 

Willensbestimmung  ist  es  diesen  Lehren  gar  nicht  zu  tun;  sie  zei- 
gen nur  das  Mannigfaltige  der  möglichen  Handlung  an,  welches 

eine  gewisse  Wirkung  hervorzubringen  hinreichend  ist,  und  sind 
also  eben  so  theoretisch  als  alle  Sätze,  welche  die  Verknüpfung  der 
Ursache  mit  einerWirkung  aussagen.  Wem  nun  die  letztere  beliebt, 
der  muß  sich  auch  gefallen  lassen,  die  erstere  zu  sein. 
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imgleichen  sogar  in  Ansehung  der  Mittel,  deren  sie  sich 
bedienen  müssen,  um  die  erstem  zu  erreichen,  die  andern 
abzuhalten,  durchgehends  einerlei,  so  würde  das  Prinzip 
der    Selbstliebe  dennoch  von  ihnen  durchaus  für  kein 
praktisches  Gesetz  ausgegeben  werden  können;  denn  diese 
Einhelligkeit  wäre  selbst  doch  nur  zufällig.   Der  Bestim- 

mungsgrund wäre  immer  doch  nur  subjektiv  gültig  und 
bloß  empirisch  und  hätte  diejenige  Notwendigkeit  nicht, 
die  in  einem  jeden  Gesetze  gedacht  wird,  nämlich  die 
objektive  aus  Gründen  a  priori]  man  müßte  denn  diese 
Notwendigkeit  gar  nicht  für  praktisch,  sondern  für  bloß 
physisch  ausgeben,  nämlich  daß  die  Handlung  durch 
unsere  Neigung  uns  eben  so  unausbleiblich  abgenötigt 
würde,  als  das  Gähnen,  wenn  wir  andere  gähnen  sehen. 
Man  würde  eher  behaupten  können,  daß  es  gar  keine 
praktische  Gesetze  gebe,  sondern  nur  Anratungen  zum 
Behuf  unserer  Begierden,  als  daß  bloß  subjektive  Prin- 

zipien zum  Range  praktischer  Gesetze  erhoben  würden, 
die  durchaus  objektive  und  nicht  bloß  subjektive  Not- 

wendigkeit haben  und  durch  Vernunft  a  priori,  nicht 
durch  Erfahrung  (so  empirisch  allgemein  diese  auch  sein 
mag)  erkannt  sein  müssen.  Selbst  die  Regeln  einstimmi- 

ger Erscheinungen  werden  nur  Naturgesetze  (z.  B.  die 
mechanischen)  genannt,  wenn  man  sie  entweder  wirk- 

lich a  priori  erkennt,  oder  doch  (wie  bei  den  chemischen) 
annimmt,  sie  würden  a  priori  aus  objektiven  Gründen 
erkannt  werden,  wenn  unsere  Einsicht  tiefer  ginge.  Al- 

lein bei  bloß  subjektiven  praktischen  Prinzipien  wird 
das  ausdrücklich  zur  Bedingung  gemacht,   daß  ihnen 
nicht  objektive,   sondern  subjektive  Bedingungen  der 
Willkür  zum  Grunde  liegen  müssen;  mithin,  daß  sie  je- 

derzeit nur  als  bloße  Maximen,  niemals  aber  als  prak- 
tische Gesetze  vorstellig  gemacht  werden  dürfen.  Diese 

letztere  Anmerkung  scheint  beim  ersten  Anblicke  bloße 
Wortklauberei  zu  sein;  allein  sie  ist  die  Wortbestimmung 
des  allerwich tigsten  Unterschiedes,  der  nur  in  praktischen 
Untersuchungen  in  Betrachtung  kommen  mag. 
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(14 

LEHRSATZ  III 

'ENN  ein  vernünftiges  Wesen  sich  seine  Maximen W; als  praktische  allgemeine  Gesetze  denken  soll,  so 
kann  es  sich  dieselbe  nur  als  solche  Prinzipien  denken, 

die  nicht  der  Materie,  sondern  bloß  der  Form  nach  den 

Bestimmungsgrund  des  Willens  enthalten. 

Die  Materie  eines  praktischen  Prinzips  ist  der  Gegen- 

stand des  Willens.  Dieser  ist  entweder  der  Bestimmungs- 

grund des  letzteren  oder  nicht.  Ist  er  der  Bestimmungs- 

grund desselben,  so  würde  die  Regel  des  Willens  einer 

empirischen  Bedingung  (dem  Verhältnisse  der  bestim- 
menden Vorstellung  zum  Gefühle  der  Lust  und  Unlust) 

unterworfen,  folglich  kein  praktisches  Gesetz  sein.  Nun 

bleibt  von  einem  Gesetze,  wenn  man  alle  Materie,  d.  i. 

jeden  Gegenstand  des  Willens  (als  Bestimmungsgrund) 

davon  absondert,  nichts  übrig,  als  die  bloße  Form  einer 

allgemeinen  Gesetzgebung.  Also  kann  ein  vernünftiges 

Wesen  sich  seine  subjektiv-praktische  Prinzipien,  d.  1. 

Maximen,  entweder  gar  nicht  zugleich  als  allgemeine 

Gesetze  denken,  oder  es  muß  annehmen,  daß  die  bloße 

Form  derselben,  nach  der  jene  sich  zur  allgemeinen  Ge- 

setzgebung schicken,  sie  für  sich  allein  zum  praktischen 
Gesetze  mache. 

ANMERKUNG 

Welche  Form  in  der  Maxime  sich  zur  allgemeinen  Ge- 

setzgebung schicke,  welche  nicht,  das  kann  der  gemeinste 

Verstand  ohne  Unterweisung  unterscheiden.  Ich  habe 

z.  B.  es  mir  zur  Maxime  gemacht,  mein  Vermögen  durch 

alle  sichere  Mittel  zu  vergrößern.  Jetzt  ist  ein  Deposi- 

tum in  meinen  Händen,  dessen  Eigentümer  verstorben 

ist  und  keine  Handschrift  darüber  zurückgelassen  hat. 

Natürlicherweise  ist  dies  der  Fall  meiner  Maxime.  Jetzt 

will  ich  nur  wissen,  ob  jene  Maxime  auch  als  allgemeines 

praktisches  Gesetz  gelten  könne.  Ich  wende  jene  alsc 

auf  gegenwärtigen  Fall  an  und  frage,  ob  sie  wohl  die 

Form  eines  Gesetzes  annehmen,  mithin  ich  wohl  durcr 
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meine  Maxime  zugleich  ein  solches  Gesetz  geben  könnte: 
daß  jedermann  ein  Depositum  ableugnen  dürfe,  dessen 
Niederlegung  ihm  niemand  beweisen  kann.  Ich  werde 
sofort  gewahr,  daß  ein  solches  Prinzip,  als  Gesetz,  sich 
selbst  vernichten  würde,  weil  es  machen  würde,  daß  es 
gar  kein  Depositum  gäbe.   Ein  praktisches  Gesetz,  was 
ich  dafür  erkenne,  muß  sich  zur  allgemeinen  Gesetzge- 

bung qualifizieren;  dies  ist  ein  identischer  Satz  und  also 
für  sich  klar.  Sage  ich  nun:  mein  Wille  steht  unter  einem 
praktischen   Gesetze,  so  kann  ich  nicht  meine  Neigung 
(z.  B.  im  gegenwärtigen  Falle  meine  Habsucht)  als  den 
zu  einem  allgemeinen  praktischen  Gesetze  schicklichen 
Bestimmungsgrund  desselben  anführen;  denn  diese,  weit 
gefehlt  daß  sie  zu  einer  allgemeinen  Gesetzgebung  taug- 

lich sein  sollte,  so  muß  sie  vielmehr  in  der  Form  eines 
allgemeinen  Gesetzes  sich  selbst  aufreiben. 
Es  ist  daher  wunderlich,  wie,  da  die  Begierde  zur  Glück- 

seligkeit, mithin  auch  die  Maxime,  dadurch  sich  jeder 
diese  letztere  zum  Bestimmungsgrunde  seines  Willens 
setzt,  allgemein  ist,  es  verständigen  Männern  habe  in 
den  Sinn  kommen  können,  es  darum  für  ein  allgemein 
praktisches  Gesetz  auszugeben.  Denn  da  sonst  ein  allge- 

meines Naturgesetz  alles  einstimmig  macht,  so  würde 
hier,  wenn  man  der  Maxime  die  Allgemeinheit  eines  Ge- 

setzes geben  wollte,  grade  das  äußerste  Widerspiel  der 
Einstimmung,  der  ärgste  Widerstreit  und  die  gänzliche 
Vernichtung  der  Maxime  selbst  und  ihrer  Absicht  erfol- 

gen. Denn  der  Wille  aller  hat  alsdann  nicht  ein  und  das- 
selbe Objekt,  sondern  ein  jeder  hat  das  seinige  (sein  eige- 
nes Wohlbefinden),   welches  sich  zwar  zufälligerweise 

auch  mit  anderer  ihren  Absichten,  die  sie  gleichfalls  auf 
sich  selbst  richten,  vertragen  kann,   aber  lange  nicht 
zum  Gesetze  hinreichend  ist,  weil  die  Ausnahmen,  die 
man  gelegentlich  zu  machen  befugt  ist,  endlos  sind  und 
gar  nicht  bestimmt  in  eine  allgemeine  Regel  befaßt  wer- 

den können.  Es  kommt  auf  diese  Art  eine  Harmonie 
heraus,  die  derjenigen  ähnlich  ist,  welche  ein  gewisses 
Spottgedicht   auf   die   Seeleneintracht   zweier   sich   zu 
Grunde  richtenden   Eheleute  schildert:   0   wundervolle 
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Harmonie,  was  er  will,  will  auch  sie  usw.,  oder  was  von 

der  Anheischigmachung  König  Franz'  des  Ersten  gegen 
Kaiser  Karl  den  Fünften  erzählt  wird:  was  mein  Bruder 

Karl  haben  will  (Mailand),  das  will  ich  auch  haben.  Em- 
pirische Bestimmungsgründe  taugen  zu  keiner  allgemei- 

nen äußeren  Gesetzgebung,  aber  auch  eben  so  wenig  zur 
innern;  denn  jeder  legt  sein  Subjekt,  ein  anderer  aber 
ein  anderes  Subjekt  der  Neigung  zum  Grunde,  und  in 
jedem  Subjekt  selber  ist  bald  die,  bald  eine  andere  im 
Vorzuge  des  Einflusses.  Ein  Gesetz  ausfindig  zu  machen, 
das  sie  insgesamt  unter  dieser  Bedingung,  nämlich  mit 
allerseitiger  Einstimmung,  regierte,  ist  schlechterdings 
unmöglich. ö  5 

AUFGABE  I 

VORAUSGESETZT,  daß  die  bloße  gesetzgebende 
Form  der  Maximen  allein  der  zureichende  Bestim- 

mungsgrund eines  Willens  sei:  die  Beschaffenheit  des- 
jenigen Willens  zu  finden,  der  dadurch  allein  bestimm- 

bar ist. 

Da  die- bloße  Form  des  Gesetzes  lediglich  von  der  Ver- 
nunft vorgestellt  werden  kann  und  mithin  kein  Gegen- 

stand der"  Sinne  ist,  folglich  auch  nicht  unter  die  Er- 
scheinungen gehört:  so  ist  die  Vorstellung  derselben  als 

Bestimmungsgrund  des  Willens  von  allen  Bestimmungs- 
gründen der  Begebenheiten  in  der  Natur  nach  dem  Ge- 

setze der  Kausalität  unterschieden,  weil  bei  diesen  die 

bestimmenden  Gründe  selbst  Erscheinungen  sein  müs- 
sen. Wenn  aber  auch  kein  anderer  Bestimmungsgrund 

des  Willens  für  diesen  zum  Gesetz  dienen  kann,  als  bloß 
jene  allgemeine  gesetzgebende  Form:  so  muß  ein  solcher 
Wille  als  gänzlich  unabhängig  von  dem  Naturgesetz  der 
Erscheinungen,  nämlich  dem  Gesetze  der  Kausalität, 
beziehungsweise  auf  einander  gedacht  werden.  Eine 
solche  Unabhängigkeit  aber  heißt  Freiheit  im  strengsten, 
d.  i.  transszendentalen,  Verstände.  Also  ist  ein  Wille, 
dem  die  bloße  gesetzgebende  Form  der  Maxime  allein 
zum  Gesetze  dienen  kann,  ein  freier  Wille. 
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06 
AUFGA

BE  
II 

VORAUSGESETZT,  daß  ein  Wille  frei  sei,  das  Ge- 
setz zu  finden,  welches  ihn  allein  notwendig  zu  be- 

stimmen tauglich  ist. 
Da  die  Materie  des  praktischen  Gesetzes,  d.  i.  ein  Objekt 

der  Maxime,  niemals  anders  als  empirisch  gegeben  wer- 
den kann,  der  freie  Wille  aber,  als  von  empirischen  (d.  i. 

zur  Sinnenwelt  gehörigen)  Bedingungen  unabhängig, 
dennoch  bestimmbar  sein  muß:  so  muß  ein  freier  Wille, 
unabhängig  von  der  Materie  des  Gesetzes,  dennoch  einen 
Bestimmungsgrund  in  dem  Gesetze  antreffen.  Es  ist 
aber  außer  der  Materie  des  Gesetzes  nichts  weiter  in  dem- 

selben als  die  gesetzgebende  Form  enthalten.  Also  ist 

die  gesetzgebende  Form,  so  fern  sie  in  der  Maxime  ent- 
halten ist,  das  einzige,  was  einen  Bestimmungsgrund  des 

Willens  ausmachen  kann. 

ANMERKUNG 

Freiheit  und  unbedingtes  praktisches  Gesetz  weisen  also 
wechselsweise  auf  einander  zurück.  Ich  frage  hier  nun 
nicht:  ob  sie  auch  in  der  Tat  verschieden  seien,  und 
nicht  vielmehr  ein  unbedingtes  Gesetz  bloß  das  Selbst- 

bewußtsein einer  reinen  praktischen  Vernunft,  diese 
aber  ganz  einerlei  mit  dem  positiven  Begriffe  der  Frei- 

heit sei;  sondern  wovon  unsere  Erkenntnis  des  unbedingt 
Praktischen  anhebe,  ob  von  der  Freiheit,  oder  dem  prak- 

tischen Gesetze.  Von  der  Freiheit  kann  es  nicht  an- 
heben; denn  deren  können  wir  uns  weder  unmittelbar 

bewußt  werden,  weil  ihr  erster  Begriff  negativ  ist,  noch 
darauf  aus  der  Erfahrung  schließen,  denn  Erfahrung 
gibt  uns  nur  das  Gesetz  der  Erscheinungen,  mithin  den 
Mechanism  der  Natur,  das  gerade  Widerspiel  der  Frei- 

heit, zu  erkennen.  Also  ist  es  das  moralische  Gesetz,  des- 
sen wir  uns  unmittelbar  bewußt  werden  (so  bald  wir  uns 

Maximen  des  Willens  entwerfen),  welches  sich  uns  zu- 
erst darbietet  und,  indem  die  Vernunft  jenes  als  einen 



140  KRITIK  DER  PRAKTISCHEN  VERNUNFT 

durch  keine  sinnliche  Bedingungen  zu  überwiegenden, 
ja  davon  gänzlich  unabhängigen  Bestimmungsgrund  dar- 

stellt, gerade  auf  den  Begriff  der  Freiheit  führt.  Wie  ist 
aber  auch  das  Bewußtsein  jenes  moralischen  Gesetzes 
möglich?  Wir  können  uns  reiner  praktischer  Gesetze 
bewußt  werden,  eben  so  wie  wir  uns  reiner  theoretischer 

Grundsätze  bewußt  sind,  indem  wir  auf  die  Notwendig- 
keit, womit  sie  uns  die  Vernunft  vorschreibt,  und  auf 

Absonderung  aller  empirischen  Bedingungen,  dazu  uns 
jene  hinweiset,  Acht  haben.  Der  Begriff  eines  reinen 
Willens  entspringt  aus  den  ersteren,  wie  das  Bewußtsein 
eines  reinen  Verstandes  aus  dem  letzteren.  Daß  dieses 

die  wahre  Unterordnung  unserer  Begriffe  sei,  und  Sitt- 
lichkeit uns  zuerst  den  Begriff  der  Freiheit  entdecke, 

mithin  praktische  Vernunft  zuerst  der  spekulativen  das 
unauflöslichste  Problem  mit  diesem  Begriffe  aufstelle, 
um  sie  durch  denselben  in  die  größte  Verlegenheit  zu 
setzen,  erhellt  schon  daraus:  daß,  da  aus  dem  Begriffe 
der  Freiheit  in  den  Erscheinungen  nichts  erklärt  werden 

kann,  sondern  hier  immer  Naturmechanism  den  Leitfa- 
den ausmachen  muß,  überdem  auch  die  Antinomie  der 

reinen  Vernunft,  wenn  sie  zum  Unbedingten  in  der  Reihe 
der  Ursachen  aufsteigen  will,  sich  bei  einem  so  sehr  wie 

bei  dem  andern  in  Unbegreiflichkeiten  verwickelt,  indes- 
sen daß  doch  der  letztere  (Mechanism)  wenigstens  Brauch- 

barkeit in  Erklärung  der  Erscheinungen  hat,  man  nie- 
mals zu  dem  Wagstücke  gekommen  sein  würde,  Freiheit 

in  die  Wissenschaft  einzuführen,  wäre  nicht  das  Sitten- 
gesetz und  mit  ihm  praktische  Vernunft  dazu  gekommen 

und  hätte  uns  diesen  Begriff  nicht  aufgedrungen.  Aber 

auch  die  Erfahrung  bestätigt  diese  Ordnung  der  Be- 
griffe in  uns.  Setzet,  daß  jemand  von  seiner  wollüstigen 

Neigung  vorgibt,  sie  sei,  wenn  ihm  der  beliebte  Gegen- 
stand und  die  Gelegenheit  dazu  vorkämen,  für  ihn  ganz; 

unwiderstehlich:  ob,  wenn  ein  Galgen  vor  dem  Hause, ! 
da  er  diese  Gelegenheit  trifft,  aufgerichtet  wäre,  um  ihn 
sogleich  nach  genossener  Wollust  daran  zu  knüpfen,  er 
alsdann  nicht  seine  Neigung  bezwingen  würde.  Man  darf 
nicht  lange  raten,  was  er  antworten  würde.   Fragt  ihn 
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aber,  ob,  wenn  sein  Fürst  ihm  unter  Androhung  dersel- 
ben unverzögerten  Todesstrafe  zumutete,  ein  falsches 

Zeugnis  wider  einen  ehrlichen  Mann,  den  er  gerne  unter 
scheinbaren  Vorwänden  verderben  möchte,  abzulegen, 
ob  er  da,  so  groß  auch  seine  Liebe  zum  Leben  sein  mag, 
sie  wohl  zu  überwinden  für  möglich  halte.  Ob  er  es  tun 
würde,  oder  nicht,  wird  er  vielleicht  sich  nicht  getrauen 
zu  versichern;  daß  es  ihm  aber  möglich  sei,  muß  er  ohne 
Bedenken  einräumen.  Er  urteilt  also,  daß  er  etwas  kann, 
darum  weil  er  sich  bewußt  ist,  daß  er  es  soll,  und  erkennt 
in  sich  die  Freiheit,  die  ihm  sonst  ohne  das  moralische 
Gesetz  unbekannt  geblieben  wäre. 

ö  7 

GRUNDGESETZ  DER  REINEN  PRAKTISCHEN 
VERNUNFT 

HANDLE  so,  daß  die  Maxime  deines  Willens  jeder- 
zeit zugleich  als  Prinzip  einer  allgemeinen  Gesetz- 

gebung gelten  könne. 

ANMERKUNG 

Die  reine  Geometrie  hat  Postulate  als  praktische  Sätze, 
die  aber  nichts  weiter  enthalten  als  die  Voraussetzung, 
daß  man  etwas  tun  könne,  wenn  etwa  gefordert  würde, 

man  solle  es  tun,  und  diese  sind  die  einzigen  Sätze  der- 
selben, die  ein  Dasein  betreffen.  Es  sind  also  praktische 

Regeln  unter  einer  problematischen  Bedingung  des  Wil- 
lens. Hier  aber  sagt  die  Regel:  man  solle  schlechthin  auf 

gewisse  Weise  verfahren.  Die  praktische  Regel  ist  also 
unbedingt,  mithin  als  kategorisch  praktischer  Satz  a 
priori  vorgestellt,  wodurch  der  Wille  schlechterdings  und 
unmittelbar  (durch  die  praktische  Regel  selbst,  die  also 
hier  Gesetz  ist)  objektiv  bestimmt  wird.  Denn  reine,  an 

sich  praktische  Vernunft  ist  hier  unmittelbar  gesetzge- 
bend. Der  Wille  wird  als  unabhängig  von  empirischen 

Bedingungen,  mithin,  als  reiner  Wille,  durch  die  bloße 

Form  des  Gesetzes  als  bestimmt  gedacht  und  dieser  Be- 
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Stimmungsgrund  als  die  oberste  Bedingung  aller  Maxi- 
men angesehen.  Die  Sache  ist  befremdlich  genug  und 

hat  ihres  gleichen  in  der  ganzen  übrigen  praktischen  Er- 
kenntnis nicht.  Denn  der  Gedanke  a  priori  von  einer 

möglichen  allgemeinen  Gesetzgebung,  der  also  bloß  pro- 
blematisch ist,  wird,  ohne  von  der  Erfahrung  oder  ir- 

gend einem  äußeren  Willen  etwas  zu  entlehnen,  als  Ge- 
setz unbedingt  geboten.  Es  ist  aber  auch  nicht  eine  Vor- 

schrift, nach  welcher  eine  Handlung  geschehen  soll,  da- 
durch eine  begehrte  Wirkung  möglich  ist  (denn  da  wäre 

die  Regel  immer  physisch  bedingt),  sondern  eine  Regel, 

die  bloß  den  Willen  in  Ansehung  der  Form  seiner  Maxi- 
men a  priori  bestimmt,  und  da  ist  ein  Gesetz,  welches 

bloß  zum  Behuf  der  subjektiven  Form  der  Grundsätze 
dient,  als  Bestimmungsgrund  durch  die  objektive  Form 
eines  Gesetzes  überhaupt,  wenigstens  zu  denken  nicht 

unmöglich.  Man  kann  das  Bewußtsein  dieses  Grundge- 
setzes ein  Faktum  der  Vernunft  nennen,  weil  man  es 

nicht  aus  vorhergehenden  Datis  der  Vernunft,  z.  B.  dem 

Bewußtsein  der  Freiheit  (denn  dieses  ist  uns  nicht  vor- 
her gegeben),  herausvernünfteln  kann,  sondern  weil  es 

sich  für  sich  selbst  uns  aufdringt  als  synthetischer  Satz 
a  priori,  der  auf  keiner,  weder  reinen  noch  empirischen, 
Anschauung  gegründet  ist,  ob  er  gleich  analytisch  sein 
würde,  wenn  man  die  Freiheit  des  Willens  voraussetzte, 

wozu  aber,  als  positivem  Begriffe,  eine  intellektuelle  An- 
schauung erfordert  werden  würde,  die  man  hier  gar 

nicht  annehmen  darf.  Doch  muß  man,  um  dieses  Gesetz 
ohne  Mißdeutung  als  gegeben  anzusehen,  wohl  bemerken: 
daß  es  kein  empirisches,  sondern  das  einzige  Faktum  der 
reinen  Vernunft  sei,  die  sich  dadurch  als  ursprünglich 
gesetzgebend  (sie  volo,  sie  jubeo)  ankündigt. 

FOLGERUNG 

Reine  Vernunft  ist  für  sich  allein  praktisch  und  gibt 
(dem  Menschen)  ein  allgemeines  Gesetz,  welches  wir  das 
Sittengesetz  nennen. 
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ANMERKUNG 

Das  vorher  genannte  Faktum  ist  unleugbar.  Man  darf 
nur  das  Urteil  zergliedern,  welches  die  Menschen  über 
die  Gesetzmäßigkeit  ihrer  Handlungen  fällen:  so  wird 

man  jederzeit  finden,  daß,  was  auch  die  Neigung  da- 
zwischen sprechen  mag,  ihre  Vernunft  dennoch,  unbe- 
stechlich und  durch  sich  selbst  gezwungen,  die  Maxime 

des  Willens  bei  einer  Handlung  jederzeit  an  den  reinen 
Willen  halte,  d.  i.  an  sich  selbst,  indem  sie  sich  als  a 

priori  praktisch  betrachtet.  Dieses  Prinzip  der  Sittlich- 
keit nun,  eben  um  der  Allgemeinheit  der  Gesetzgebung 

willen,  die  es  zum  formalen  obersten  Bestimmungsgrunde 

des  Willens  unangesehen  aller  subjektiven  Verschieden- 
heiten desselben  macht,  erklärt  die  Vernunft  zugleich  zu 

einem  Gesetze  für  alle  vernünftige  Wesen,  so  fern  sie 
überhaupt  einen  Willen,  d.  i.  ein  Vermögen  haben,  ihre 

Kausalität  durch  die  Vorstellung  von  Regeln  zu  bestim- 
men, mithin  so  fern  sie  der  Handlungen  nach  Grund- 

sätzen, folglich  auch  nach  praktischen  Prinzipien  a  priori 
(denn  diese  haben  allein  diejenige  Notwendigkeit,  welche 
die  Vernunft  zum  Grundsatze  fordert)  fähig  sind.  Es 
schränkt  sich  also  nicht  bloß  auf  Menschen  ein,  sondern 
geht  auf  alle  endliche  Wesen,  die  Vernunft  und  Willen 
haben,  ja  schließt  sogar  das  unendliche  Wesen  als  oberste 
Intelligenz  mit  ein.  Im  ersteren  Falle  aber  hat  das  Ge- 

setz die  Form  eines  Imperativs,  weil  man  an  jenem  zwar 

als  vernünftigem  Wesen  einen  reinen,  aber  als  mit  Be- 
dürfnissen und  sinnlichen  Bewegursachen  affiziertem 

Wesen  keinen  heiligen  Willen,  d.  i.  einen  solchen,  der 
keiner  dem  moralischen  Gesetze  widerstreitenden  Maxi- 

men fähig  wäre,  voraussetzen  kann.  Das  moralische  Ge- 
setz ist  daher  bei  jenen  ein  Imperativ,  der  kategorisch 

gebietet,  weil  das  Gesetz  unbedingt  ist;  das  Verhältnis 
eines  solchen  Willens  zu  diesem  Gesetze  ist  Abhängigkeit, 
unter  dem  Namen  der  Verbindlichkeit,  welche  eine  Nö- 

tigung, obzwar  durch  bloße  Vernunft  und  deren  objek- 
tives Gesetz,  zu  einer  Handlung  bedeutet,  die  darum 

Pflicht  heißt,  weil  eine  pathologisch  affizierte  (obgleich 
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dadurch  nicht  bestimmte,  mithin  auch  immer  freie) 
Willkür  einen  Wunsch  bei  sich  führt,  der  aus  subjektiven 
Ursachen  entspringt,  daher  auch  dem  reinen  objektiven 
Bestimmungsgrunde  oft  entgegen  sein  kann  und  also 
eines  Widerstandes  der  praktischen  Vernunft,  der  ein 
innerer,  aber  intellektueller  Zwang  genannt  werden 
kann,  als  moralischer  Nötigung  bedarf.  In  der  aller- 
gnugsamsten  Intelligenz  wird  die  Willkür  als  keiner 
Maxime  fähig,  die  nicht  zugleich  objektiv  Gesetz  sein 

könnte,  mit  Recht  vorgestellt,  und  der  Begriff  der  Hei- 
ligkeit, der  ihr  um  deswillen  zukommt,  setzt  sie  zwar 

nicht  über  alle  praktische,  aber  doch  über  alle  praktisch- 
einschränkende Gesetze,  mithin  Verbindlichkeit  und 

Pflicht  weg.  Diese  Heiligkeit  des  Willens  ist  gleichwohl 

eine  praktische  Idee,  welche  notwendig  zum  Urbilde  die- 
nen muß,  welchem  sich  ins  Unendliche  zu  nähern  das 

einzige  ist,  was  allen  endlichen  vernünftigen  Wesen  zu- 
steht, und  welche  das  reine  Sittengesetz,  das  darum 

selbst  heilig  heißt,  ihnen  beständig  und  richtig  vor  Au- 
gen hält,  von  welchem  ins  Unendliche  gehenden  Pro- 

gressus  seiner  Maximen  und  Unwandelbarkeit  derselben 

zum  beständigen  Fortschreiten  sicher  zu  sein,  d.  i.  Tu- 
gend, das  Höchste  ist,  was  endliche  praktische  Vernunft 

bewirken  kann,  die  selbst  wiederum  wenigstens  als  na- 
türlich erworbenes  Vermögen  nie  vollendet  sein  kann, 

weil  die  Sicherheit  in  solchem  Falle  niemals  apodiktische 
Gewißheit  wird  und  als  Überredung  sehr  gefährlich  ist. 

0  8 LEHRSATZ
  

IV 

DIE  Autonomie  des  Willens  ist  das  alleinige  Prinzip 
aller  moralischen  Gesetze  und  der  ihnen  gemäßen 

Pflichten:  alle  Heteronomie  der  Willkür  gründet  dagegen 

nicht  allein  gar  keine  Verbindlichkeit,  sondern  ist  viel- 
mehr dem  Prinzip  derselben  und  der  Sittlichkeit  des 

Willens  entgegen.  In  der  Unabhängigkeit  nämlich  von 

aller  Materie  des  Gesetzes  (nämlich  einem  begehrten  Ob- 
jekte) und  zugleich  doch  Bestimmung  der  Willkür  durch 
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die  bloße  allgemeine  gesetzgebende  Form,  deren  eine 
Maxime  fähig  sein  muß,  besteht  das  alleinige  Prinzip  der 
Sittlichkeit.  Jene  Unabhängigkeit  aber  ist  Freiheit  im 
negativen,  diese  eigene  Gesetzgebung  aber  der  reinen  und 
als  solche  praktischen  Vernunft  ist  Freiheit  im  positiven 
Verstände.  Also  drückt  das  moralische  Gesetz  nichts 

anders  aus,  als  die  Autonomie  der  reinen  praktischen 

Vernunft,  d.  i.  der  Freiheit,  und  diese  ist  selbst  die  for- 
male Bedingung  aller  Maximen,  unter  der  sie  allein  mit 

dem  obersten  praktischen  Gesetze  zusammen  stimmen 
können.  Wenn  daher  die  Materie  des  Wollens,  welche 
nichts  anders  als  das  Objekt  einer  Begierde  sein  kann, 
die  mit  dem  Gesetz  verbunden  wird,  in  das  praktische 
Gesetz  als  Bedingung  der  Möglichkeit  desselben 

hineinkommt,  so  wird  daraus  Heteronomie  der  Willkür, 
nämlich  Abhängigkeit  vom  Naturgesetze,  irgend  einem 
Antriebe  oder  Neigung  zu  folgen,  und  der  Wille  gibt  sich 
nicht  selbst  das  Gesetz,  sondern  nur  die  Vorschrift  zur 
vernünftigen  Befolgung  pathologischer  Gesetze;  die 
Maxime  aber,  die  auf  solche  Weise  niemals  die  allgemein 
gesetzgebende  Form  in  sich  enthalten  kann,  stiftet  auf 
diese  Weise  nicht  allein  keine  Verbindlichkeit,  sondern 
ist  selbst  dem  Prinzip  einer  reinen  praktischen  Vernunft, 
hiemit  also  auch  der  sittlichen  Gesinnung  entgegen, 

wenn  gleich  die  Handlung,  die  daraus  entspringt,  ge- 
setzmäßig sein  sollte. 

ANMERKUNG  I 

Zum  praktischen  Gesetze  muß  also  niemals  eine  prak- 
tische Vorschrift  gezählt  werden,  die  eine  materiale  (mit- 

hin empirische)  Bedingung  bei  sich  führt.  Denn  das  Ge- 
setz des  reinen  Willens,  der  frei  ist,  setzt  diesen  in  eine 

ganz  andere  Sphäre  als  die  empirische,  und  die  Notwen- 
digkeit, die  es  ausdrückt,  da  sie  keine  Naturnotwendig- 

keit sein  soll,  kann  also  bloß  in  formalen  Bedingungen 
der  Möglichkeit  eines  Gesetzes  überhaupt  bestehen.  Alle 

Materie  praktischer  Regeln  beruht  immer  auf  subjek- 
tiven Bedingungen,  die  ihr  keine  Allgemeinheit  für  ver- 

KANT  V  10 
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nünftige  Wesen,  als  lediglich  die  bedingte  (im  Falle  ich 
dieses  oder  jenes  begehre,  was  ich  alsdann  tun  müsse,  um 
es  wirklich  zu  machen)  verschaffen,  und  sie  drehen  sich 
insgesamt  um  das  Prinzip  der  eigenen  Glückseligkeit. 
Nun  ist  freilich  unleugbar,  daß  alles  Wollen  auch  einen 
Gegenstand,  mithin  eine  Materie  haben  müsse;  aber  diese 

ist  darum  nicht  eben  der  Bestimmungsgrund  und  Be- 
dingung der  Maxime;  denn  ist  sie  es,  so  läßt  diese  sich 

nicht  in  allgemein  gesetzgebender  Form  darstellen,  weil 
die  Erwartung  der  Existenz  des  Gegenstandes  alsdann 
die  bestimmende  Ursache  der  Willkür  sein  würde,  und 
die  Abhängigkeit  des  Begehrungsvermögens  von  der 
Existenz  irgend  einer  Sache  dem  Wollen  zum  Grunde 
gelegt  werden  müßte,  welche  immer  nur  in  empirischen 
Bedingungen  gesucht  werden  und  daher  niemals  den 

Grund  zu  einer  notwendigen  und  allgemeinen  Regel  ab- 
geben kann.  So  wird  fremder  Wesen  Glückseligkeit  das 

Objekt  des  Willens  eines  vernünftigen  Wesens  sein  kön- 
nen. Wäre  sie  aber  der  Bestimmungsgrund  der  Maxime, 

so  müßte  man  voraussetzen,  daß  wir  in  dem  Wohlsein 
anderer  nicht  allein  ein  natürliches  Vergnügen,  sondern 
auch  ein  Bedürfnis  finden,  so  wie  die  sympathetische 
Sinnesart  bei  Menschen  es  mit  sich  bringt.  Aber  dieses 
Bedürfnis  kann  ich  nicht  bei  jedem  vernünftigen  Wesen 
(bei  Gott  gar  nicht)  voraussetzen.  Also  kann  zwar  die 
Materie  der  Maxime  bleiben,  sie  muß  aber  nicht  die  Be- 

dingung derselben  sein,  denn  sonst  würde  diese  nicht 
zum  Gesetze  taugen.  Also  die  bloße  Form  eines  Gesetzes, 
welches  die  Materie  einschränkt,  muß  zugleich  ein  Grund 
sein,  diese  Materie  zum  Willen  hinzuzufügen,  aber  sie 
nicht  vorauszusetzen.  Die  Materie  sei  z.  B.  meine  eigene 
Glückseligkeit.  Diese,  wenn  ich  sie  jedem  beilege  (wie 
ich  es  denn  in  der  Tat  bei  endlichen  Wesen  tun  darf), 

kann  nur  alsdann  ein  objektives  praktisches  Gesetz  wer- 
den, wenn  ich  anderer  ihre  in  dieselbe  mit  einschließe. 

Also  entspringt  das  Gesetz,  anderer  Glückseligkeit  zu 
befördern,  nicht  von  der  Voraussetzung,  daß  dieses  ein 
Objekt  für  jedes  seine  Willkür  sei,  sondern  bloß  daraus, 
daß  die  Form  der  Allgemeinheit,  die  die  Vernunft  als 
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Bedingung  bedarf,  einer  Maxime  der  Selbstliebe  die  ob- 
jektive Gültigkeit  eines  Gesetzes  zu  geben,  der  Bestim- 

mungsgrund des  Willens  wird,  und  also  war  das  Objekt 
(anderer  Glückseligkeit)  nicht  der  Bestimmungsgrund 
des  reinen  Willens,  sondern  die  bloße  gesetzliche  Form 
war  es  allein,  dadurch  ich  meine  auf  Neigung  gegründete 

Maxime  einschränkte,  um  ihr  die  Allgemeinheit  eines  Ge- 
setzes zu  verschaffen  und  sie  so  der  reinen  praktischen 

Vernunft  angemessen  zu  machen,  aus  welcher  Einschrän- 
kung, und  nicht  dem  Zusatz  einer  äußeren  Triebfeder, 

alsdann  der  Begriff  der  Verbindlichkeit,  die  Maxime  mei- 
ner Selbstliebe  auch  auf  die  Glückseligkeit  anderer  zu 

erweitern,  allein  entspringen  konnte. 

ANMERKUNG  II 

Das  gerade  Widerspiel  des  Prinzips  der  Sittlichkeit  ist: 

wenn  das  der  eigenen  Glückseligkeit  zum  Bestimmungs- 
grunde des  Willens  gemacht  wird,  wozu,  wie  ich  oben 

gezeigt  habe,  alles  überhaupt  gezählt  werden  muß,  was 
den  Bestimmungsgrund,  der  zum  Gesetze  dienen  soll, 
irgend  worin  anders  als  in  der  gesetzgebenden  Form  der 
Maxime  setzt.  Dieser  Widerstreit  ist  aber  nicht  bloß  lo- 

gisch, wie  der  zwischen  empirisch-bedingten  Regeln,  die 
man  doch  zu  notwendigen  Erkenntnisprinzipien  erheben 
wollte,  sondern  praktisch  und  würde,  wäre  nicht  die 
Stimme  der  Vernunft  in  Beziehung  auf  den  Willen  so 
deutlich,  so  unüberschreibar,  selbst  für  den  gemeinsten 
Menschen  so  vernehmlich,  die  Sittlichkeit  gänzlich  zu 
Grunde  richten;  so  aber  kann  sie  sich  nur  noch  in  den 
kopfverwirrenden  Spekulationen  der  Schulen  erhalten, 
die  dreist  genug  sind,  sich  gegen  jene  himmlische  Stimme 
taub  zu  machen,  um  eine  Theorie,  die  kein  Kopfbrechen 
kostet,  aufrecht  zu  erhalten. 
Wenn  ein  dir  sonst  beliebter  Umgangsfreund  sich  bei  dir 
wegen  eines  falschen  abgelegten  Zeugnisses  dadurch  zu 
rechtfertigen  vermeinte,  daß  er  zuerst  die  seinem  Vor- 

geben nach  heilige  Pflicht  der  eigenen  Glückseligkeit 
vorschützte,  alsdann  die  Vorteile  herzählte,  die  er  sich 
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alle  dadurch  erworben,  die  Klugheit  namhaft  machte, 
die  er  beobachtet,  um  wider  alle  Entdeckung  sicher  zu 
sein,  selbst  wider  die  von  Seiten  deiner  selbst,  dem  er  das 
Geheimnis  darum  allein  offenbart,  damit  er  es  zu  aller 

Zeit  ableugnen  könne;  dann  aber  im  ganzen  Ernst  vor- 
gäbe, er  habe  eine  wahre  Menschenpflicht  ausgeübt:  so 

würdest  du  ihm  entweder  gerade  ins  Gesicht  lachen,  oder 

mit  Abscheu  davon  zurückbeben,  ob  du  gleich,  wenn  je- 
mand bloß  auf  eigene  Vorteile  seine  Grundsätze  ge- 

steuert hat,  wider  diese  Maßregeln  nicht  das  mindeste 

einzuwenden  hättest.  Oder  setzet,  es  empfehle  euch  je- 
mand einen  Mann  zum  Haushalter,  dem  ihr  alle  eure 

Angelegenheiten  blindlings  anvertrauen  könnet,  und, 
um  euch  Zutrauen  einzuflößen,  rühmte  er  ihn  als  einen 
klugen  Menschen,  der  sich  auf  seinen  eigenen  Vorteil 
meisterhaft  verstehe,  auch  als  einen  rastlos  wirksamen, 
der  keine  Gelegenheit  dazu  ungenutzt  vorbeigehen  ließe, 
endlich,  damit  auch  ja  nicht  Besorgnisse  wegen  eines 
pöbelhaften  Eigennutzes  desselben  im  Wege  ständen, 
rühmte  er,  wie  er  recht  fein  zu  leben  verstände,  nicht  im 
Geldsammeln  oder  brutaler  Üppigkeit,  sondern  in  der 
Erweiterung  seiner  Kenntnisse,  einem  wohlgewählten 
belehrenden  Umgange,  selbst  im  Wohltun  der  Dürftigen 
sein  Vergnügen  suchte,  übrigens  aber  wegen  der  Mittel 

(die  doch  ihren  Wert  oder  Unwert  nur  vom  Zwecke  ent- 
lehnen) nicht  bedenklich  wäre,  und  fremdes  Geld  und 

Gut  ihm  hiezu,  so  bald  er  nur  wisse,  daß  er  es  unentdeckt 
und  ungehindert  tun  könne,  so  gut  wie  sein  eigenes  wäre: 
so  würdet  ihr  entweder  glauben,  der  Empfehlende  habe 

euch  zum  besten,  oder  er  habe  den  Verstand  verloren.— 
So  deutlich  und  scharf  sind  die  Grenzen  der  Sittlichkeit 

und  der  Selbstliebe  abgeschnitten,  daß  selbst  das  ge- 
meinste Auge  den  Unterschied,  ob  etwas  zu  der  einen 

oder  der  andern  gehöre,  gar  nicht  verfehlen  kann.  Fol- 
gende wenige  Bemerkungen  können  zwar  bei  einer  so 

offenbaren  Wahrheit  überflüssig  scheinen,  allein  sie  die- 
nen doch  wenigstens  dazu,  dem  Urteile  der  gemeinen 

Menschenvernunft  etwas  mehr  Deutlichkeit  zu  ver- 
schaffen. 
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Das  Prinzip  der  Glückseligkeit  kann  zwar  Maximen,  aber 
niemals  solche  abgeben,  die  zu  Gesetzen  des  Willens 
tauglich  wären,  selbst  wenn  man  sich  die  allgemeine 
Glückseligkeit  zum  Objekte  machte.  Denn  weil  dieser 
ihre  Erkenntnis  auf  lauter  Erfahrungsdatis  beruht,  weil 
jedes  Urteil  darüber  gar  sehr  von  jedes  seiner  Meinung, 
die  noch  dazu  selbst  sehr  veränderlich  ist,  abhängt,  so 
kann  es  wohl  generelle,  aber  niemals  universelle  Regeln, 
d.  i.  solche,  die  im  Durchschnitte  am  öftersten  zutreffen, 
nicht  aber  solche,  die  jederzeit  und  notwendig  gültig 

sein  müssen,  geben,  mithin  können  keine  praktische  Ge- 
setze darauf  gegründet  werden.  Eben  darum  weil  hier 

ein  Objekt  der  Willkür  der  Regel  derselben  zum  Grunde 
gelegt  und  also  vor  dieser  vorhergehen  muß,  so  kann 
diese  nicht  worauf  anders  als  auf  das,  was  man  empfiehlt, 
und  also  auf  Erfahrung  bezogen  und  darauf  gegründet 
werden,  und  da  muß  die  Verschiedenheit  des  Urteils 

endlos  sein.  Dieses  Prinzip  schreibt  also  nicht  allen  ver- 
nünftigen Wesen  eben  dieselbe  praktische  Regeln  vor, 

ob  sie  zwar  unter  einem  gemeinsamen  Titel,  nämlich 
dem  der  Glückseligkeit,  stehen.  Das  moralische  Gesetz 
wird  aber  nur  darum  als  objektiv  notwendig  gedacht, 

weil  es  für  jedermann  gelten  soll,  der  Vernunft  und  Wil- 
len hat. 

Die  Maxime  der  Selbstliebe  (Klugheit)  rät  bloß  an;  das 
Gesetz  der  Sittlichkeit  gebietet.  Es  ist  aber  doch  ein 

großer  Unterschied  zwischen  dem,  wozu  man  uns  anrä- 
tig ist,  und  dem,  wozu  wir  verbindlich  sind. 

Was  nach  dem  Prinzip  der  Autonomie  der  Willkür  zu 
tun  sei,  ist  für  den  gemeinsten  Verstand  ganz  leicht  und 
ohne  Bedenken  einzusehen;  was  unter  Voraussetzung 

der  Heteronomie  derselben  zu  tun  sei,  schwer  und  erfor- 
dert Weltkenntnis;  d.  i.  was  Pflicht  sei,  bietet  sich  jeder- 

mann von  selbst  dar;  was  aber  wahren,  dauerhaften  Vor- 
teil bringe,  ist  allemal,  wenn  dieser  auf  das  ganze  Dasein 

erstreckt  werden  soll,  in  undurchdringliches  Dunkel  ein- 
gehüllt und  erfordert  viel  Klugheit,  um  die  praktische 

darauf  gestimmte  Regel  durch  geschickte  Ausnahmen 
auch  nur  auf  erträgliche  Art  den  Zwecken  des  Lebens 
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anzupassen.  Gleichwohl  gebietet  das  sittliche  Gesetz 
jedermann,  und  zwar  die  pünktlichste,  Befolgung.  Es 
muß  also  zu  der  Beurteilung  dessen,  was  nach  ihm  zu 
tun  sei,  nicht  so  schwer  sein,  daß  nicht  der  gemeinste 

und  ungeübteste  Verstand  selbst  ohne  Weltklugheit  da- 
mit umzugehen  wüßte. 

Dem  kategorischen  Gebote  der  Sittlichkeit  Genüge  zu 

leisten,  ist  in  jedes  Gewalt  zu  aller  Zeit,  der  empirisch- 
bedingten Vorschrift  der  Glückseligkeit,  nur  selten  und 

bei  weitem  nicht  auch  nur  in  Ansehung  einer  einzigen 
Absicht  für  jedermann  möglich.  Die  Ursache  ist,  weil 
es  bei  dem  ersteren  nur  auf  die  Maxime  ankommt,  die 
acht  und  rein  sein  muß,  bei  der  letzteren  aber  auch  auf 
die  Kräfte  und  das  physische  Vermögen,  einen  begehrten 

Gegenstand  wirklich  zu  machen.  Ein  Gebot,  daß  jeder- 
mann sich  glücklich  zu  machen  suchen  sollte,  wäre  tö- 
richt; denn  man  gebietet  niemals  jemanden  das,  was  er 

schon  unausbleiblich  von  selbst  will.  Man  müßte  ihm 

bloß  die  Maßregeln  gebieten,  oder  vielmehr  darreichen, 
weil  er  nicht  alles  das  kann,  was  er  will.  Sittlichkeit  aber 

gebieten  unter  dem  Namen  der  Pflicht,  ist  ganz  vernünf- 
tig; denn  deren  Vorschrift  will  erstlich  eben  nicht  jeder- 

mann gerne  gehorchen,  wenn  sie  mit  Neigungen  im  Wi- 
derstreite ist,  und  was  die  Maßregeln  betrifft,  wie  er 

dieses  Gesetz  befolgen  könne,  so  dürfen  diese  hier  nicht 
gelehrt  werden;  denn  was  er  in  dieser  Beziehung  will, 
das  kann  er  auch. 

Der  im  Spiel  verloren  hat,  kann  sich  wohl  über  sich  selbst 
und  seine  Unklugheit  ärgern,  aber  wenn  er  sich  bewußt 

ist,  im  Spiel  betrogen  (obzwar  dadurch  gewonnen)  zu  ha- 
ben, so  muß  er  sich  selbst  verachten,  so  bald  er  sich  mit 

dem  sittlichen  Gesetze  vergleicht.  Dieses  muß  also  doch 

wohl  etwas  anderes,  als  das  Prinzip  der  eigenen  Glück- 
seligkeit sein.  Denn  zu  sich  selber  sagen  zu  müssen:  ich 

bin  ein  Nichtswürdiger,  ob  ich  gleich  meinen  Beutel  ge- 
füllt habe,  muß  doch  ein  anderes  Richtmaß  des  Urteils 

haben,  als  sich  selbst  Beifall  zu  geben  und  zu  sagen:  ich 

bin  ein  kluger  Mensch,  denn  ich  habe  meine  Kasse  be- 
reichert. 
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Endlich  ist  noch  etwas  in  der  Idee  unserer  praktischen 

Vernunft,  welches  die  Übertretung  eines  sittlichen  Ge- 
setzes begleitet,  nämlich  ihre  Straf  Würdigkeit.  Nun  läßt 

sich  mit  dem  Begriffe  einer  Strafe,  als  einer  solchen,  doch 

gar  nicht  das  Teilhaftigwerden  der  Glückseligkeit  ver- 
binden. Denn  obgleich  der,  so  da  straft,  wohl  zugleich 

die  gütige  Absicht  haben  kann,  diese  Strafe  auch  auf 
diesen  Zweck  zu  richten,  so  muß  sie  doch  zuvor  als  Strafe, 
d.  i.  als  bloßes  Übel,  für  sich  selbst  gerechtfertigt  sein, 
so  daß  der  Gestrafte,  wenn  es  dabei  bliebe,  und  er  auch 
auf  keine  sich  hinter  dieser  Härte  verbergende  Gunst 

hinaussähe,  selbst  gestehen  muß,  es  sei  ihm  Recht  ge- 
schehen, und  sein  Los  sei  seinem  Verhalten  vollkom- 

men angemessen.  In  jeder  Strafe  als  solcher  muß  zuerst 
Gerechtigkeit  sein,  und  diese  macht  das  Wesentliche 
dieses  Begriffs  aus.  Mit  ihr  kann  zwar  auch  Gütigkeit 
verbunden  werden,  aber  auf  diese  hat  der  Strafwürdige 
nach  seiner  Aufführung  nicht  die  mindeste  Ursache  sich 
Rechnung  zu  machen.  Also  ist  Strafe  ein  physisches 
Übel,  welches,  wenn  es  auch  nicht  als  natürliche  Folge 
mit  dem  moralisch  Bösen  verbunden  wäre,  doch  als 

Folge  nach  Prinzipien  einer  sittlichen  Gesetzgebung  ver- 
bunden werden  müßte.  Wenn  nun  alles  Verbrechen, 

auch  ohne  auf  die  physischen  Folgen  in  Ansehung  des 
Täters  zu  sehen,  für  sich  strafbar  ist,  d.  i.  Glückseligkeit 

(wenigstens  zum  Teil)  verwirkt,  so  wäre  es  offenbar  un- 
gereimt zu  sagen:  das  Verbrechen  habe  darin  eben  be- 

standen, daß  er  sich  eine  Strafe  zugezogen  hat,  indem 
er  seiner  eigenen  Glückseligkeit  Abbruch  tat  (welches 
nach  dem  Prinzip  der  Selbstliebe  der  eigentliche  Begriff 
alles  Verbrechens  sein  müßte).  Die  Strafe  würde  auf 

diese  Art  der  Grund  sein,  etwas  ein  Verbrechen  zu  nen- 
nen, und  die  Gerechtigkeit  müßte  vielmehr  darin  be- 

stehen, alle  Bestrafung  zu  unterfassen  und  selbst  die 
natürliche  zu  verhindern;  denn  alsdann  wäre  in  der 
Handlung  nichts  Böses  mehr,  weil  die  Übel,  die  sonst 
darauf  folgten,  und  um  deren  willen  die  Handlung  allein 
böse  hieß,  nunmehr  abgehalten  wären.  Vollends  aber 
alles  Strafen  und  Belohnen  nur  als  das  Maschinenwerk 
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in  der  Hand  einer  höheren  Macht  anzusehen,  welches 
vernünftige  Wesen  dadurch  zu  ihrer  Endabsicht  (der 
Glückseligkeit)  in  Tätigkeit  zu  setzen  allein  dienen  sollte, 
ist  gar  zu  sichtbar  ein  alle  Freiheit  aufhebender  Mecha- 
nism  ihres  Willens,  als  daß  es  nötig  wäre  uns  hiebei  auf- 
zuhalten. 

Feiner  noch,  obgleich  eben  so  unwahr,  ist  das  Vorgeben 
derer,  die  einen  gewissen  moralischen  besondern  Sinn 
annehmen,  der,  und  nicht  die  Vernunft,  das  moralische 
Gesetz  bestimmte,  nach  welchem  das  Bewußtsein  der 

Tugend  unmittelbar  mit  Zufriedenheit  und  Vergnügen, 
das  des  Lasters  aber  mit  Seelenunruhe  und  Schmerz  ver- 

bunden wäre,  und  so  alles  doch  auf  Verlangen  nach  eige- 
ner Glückseligkeit  aussetzen.  Ohne  das  hieher  zu  ziehen, 

was  oben  gesagt  worden,  will  ich  nur  die  Täuschung  be- 
merken, die  hiebei  vorgeht.  Um  den  Lasterhaften  als 

durch  das  Bewußtsein  seiner  Vergehungen  mit  Gemüts- 
unruhe geplagt  vorzustellen,  müssen  sie  ihn  der  vor- 

nehmsten Grundlage  seines  Charakters  nach  schon  zum 
voraus  als  wenigstens  in  einigem  Grade  moralisch  gut, 
so  wie  den,  welchen  das  Bewußtsein  pflichtmäßiger 

Handlungen  ergötzt,  vorher  schon  als  tugendhaft  vor- 
stellen. Also  mußte  doch  der  Begriff  der  Moralität  und 

Pflicht  vor  aller  Rücksicht  auf  diese  Zufriedenheit  vor- 

hergehen und  kann  von  dieser  gar  nicht  abgeleitet  wer- 
den. Nun  muß  man  doch  die  Wichtigkeit  dessen,  was 

wir  Pflicht  nennen,  das  Ansehen  des  moralischen  Ge- 
setzes und  den  unmittelbaren  Wert,  den  die  Befolgung 

desselben  der  Person  in  ihren  eigenen  Augen  gibt,  vorher 

schätzen,  um  jene  Zufriedenheit  in  dem  Bewußtsein  sei- 
ner Angemessenheit  zu  derselben  und  den  bitteren  Ver- 

weis, wenn  man  sich  dessen  Übertretung  vorwerfen 
kann,  zu  fühlen.  Man  kann  also  diese  Zufriedenheit  oder 
Seelenunruhe  nicht  vor  der  Erkenntnis  der  Verbindlich- 

keit fühlen  und  sie  zum  Grunde  der  letzteren  machen. 

Man  muß  wenigstens  auf  dem  halben  Wege  schon  ein 
ehrlicher  Mann  sein,  um  sich  von  jenen  Empfindungen 

auch  nur  eine  Vorstellung  machen  zu  können.  Daß  übri- 
gens, so  wie  vermöge  der  Freiheit  der  menschliche  Wille 
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durchs  moralische  Gesetz  unmittelbar  bestimmbar  ist, 
auch  die  öftere  Ausübung  diesem  Bestimmungsgrunde 
gemäß  subjektiv  zuletzt  ein  Gefühl  der  Zufriedenheit 
mit  sich  selbst  wirken  könne,  bin  ich  gar  nicht  in  Abrede; 
vielmehr  gehört  es  selbst  zur  Pflicht,  dieses,  welches 

eigentlich  allein  das  moralische  Gefühl  genannt  zu  wer- 
den verdient,  zu  gründen  und  zu  kultivieren;  aber  der 

Begriff  der  Pflicht  kann  davon  nicht  abgeleitet  werden, 
sonst  müßten  wir  uns  ein  Gefühl  eines  Gesetzes  als  eines 

solchen  denken  und  das  zum  Gegenstande  der  Empfin- 
dung machen,  was  nur  durch  Vernunft  gedacht  werden 

kann;  welches,  wenn  es  nicht  ein  platter  Widerspruch 
werden  soll,  allen  Begriff  der  Pflicht  ganz  aufheben  und 
an  deren  Statt  bloß  ein  mechanisches  Spiel  feinerer,  mit 
den  gröberen  bisweilen  in  Zwist  geratender  Neigungen 
setzen  würde. 

Wenn  wir  nun  unseren  formalen  obersten  Grundsatz  der 
reinen  praktischen  Vernunft  (als  einer  Autonomie  des 
Willens)  mit  allen  bisherigen  materiellen  Prinzipien  der 
Sittlichkeit  vergleichen,  so  können  wir  in  einer  Tafel  alle 

übrige  als  solche,  dadurch  wirklich  zugleich  alle  mög- 
liche andere  Fälle  außer  einem  einzigen  formalen  er- 

schöpft sind,  vorstellig  machen  und  so  durch  den  Augen- 
schein beweisen,  daß  es  vergeblich  sei,  sich  nach  einem 

andern  Prinzip  als  dem  jetzt  vorgetragenen  umzusehen. 

—Alle  mögliche  Bestimmungsgründe  des  Willens  sind 
nämlich  entweder  bloß  subjektiv  und  also  empirisch,  oder 
auch  objektiv  und  rational;  beide  aber  entweder  äußere 
oder  innere. 
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Die  auf  der  linken  Seite  stehende  sind  insgesamt  empi- 
risch und  taugen  offenbar  gar  nicht  zum  allgemeinen 

Prinzip  der  Sittlichkeit.  Aber  die  auf  der  rechten  Seite 
gründen  sich  auf  der  Vernunft  (denn  Vollkommenheit 

als  Beschaffenheit  der  Dinge  und  die  höchste  Vollkom- 
menheit, in  Substanz  vorgestellt,  d.  i.  Gott,  sind  beide 

nur  durch  Vernunftbegriffe  zu  denken).  Allein  der  er- 
stere  Begriff,  nämlich  der  Vollkommenheit,  kann  entwe- 

der in  theoretischer  Bedeutung  genommen  werden,  und 
da  bedeutet  er  nichts,  als  Vollständigkeit  eines  jeden 

Dinges  in  seiner  Art  (transszendentale),  oder  eines  Din- 
ges bloß  als  Dinges  überhaupt  (metaphysische),  und  da- 
von kann  hier  nicht  die  Rede  sein.  Der  Begriff  der  Voll- 

kommenheit in  praktischer  Bedeutung  aber  ist  die  Taug- 
lichkeit oder  Zulänglichkeit  eines  Dinges  zu  allerlei 

Zwecken.  Diese  Vollkommenheit  als  Beschaffenheit  des 

Menschen,  folglich  innerliche,  ist  nichts  anders  als  Ta- 
lent und,  was  dieses  stärkt  oder  ergänzt,  Geschicklichkeit. 

Die  höchste  Vollkommenheit  in  Substanz,  d.  i.  Gott, 
folglich  äußerliche  (in  praktischer  Absicht  betrachtet) 
ist  die  Zulänglichkeit  dieses  Wesens  zu  allen  Zwecken 
überhaupt.  Wenn  nun  also  uns  Zwecke  vorher  gegeben 
werden  müssen,  in  Beziehung  auf  welche  der  Begriff  der 
Vollkommenheit  (einer  inneren  an  uns  selbst,  oder  einer 
äußeren  an  Gott)  allein  Bestimmungsgrund  des  Willens 
werden  kann,  ein  Zweck  aber  als  Objekt,  welches  vor  der 

Willensbestimmung  durch  eine  praktische  Regel  vorher- 
gehen und  den  Grund  der  Möglichkeit  einer  solchen  ent- 
halten muß,  mithin  die  Materie  des  Willens,  als  Bestim- 

mungsgrund desselben  genommen,  jederzeit  empirisch 

ist,  mithin  zum  Epikurischen  Prinzip  der  Glückselig- 
keitslehre, niemals  aber  zum  reinen  Vernunftprinzip  der 

Sittenlehre  und  der  Pflicht  dienen  kann  (wie  denn  Ta- 
lente und  ihre  Beförderung  nur,  weil  sie  zu  Vorteilen  des 

Lebens  beitragen,  oder  der  Wille  Gottes,  wenn  Einstim- 
mung mit  ihm  ohne  vorhergehendes,  von  dessen  Idee 

unabhängiges  praktisches  Prinzip  zum  Objekte  des  Wil- 
lens genommen  worden,  nur  durch  die  Glückseligkeit,  die 

wir  davon  erwarten,   Bewegursache  desselben  werden 
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können),  so  folgt  erstlich,  daß  alle  hier  aufgestellte  Prin- 
zipien material  sind,  zweitens,  daß  sie  alle  mögliche  ma- 

teriale  Prinzipien  befassen,  und  daraus  endlich  der 
Schluß:  daß,  weil  materiale  Prinzipien  zum  obersten 

Sittengesetz  ganz  untauglich  sind  (wie  bewiesen  wor- 
den), das  formale  praktische  Prinzip  der  reinen  Vernunft, 

nach  welchem  die  bloße  Form  einer  durch  unsere  Maxi- 
men möglichen  allgemeinen  Gesetzgebung  den  obersten 

und  unmittelbaren  Bestimmungsgrund  des  Willens  aus- 
machen muß,  das  einzige  mögliche  sei,  welches  zu  kate- 

gorischen Imperativen,  d.i.  praktischen  Gesetzen  (welche 
Handlungen  zur  Pflicht  machen),  und  überhaupt  zum 
Prinzip  der  Sittlichkeit  sowohl  in  der  Beurteilung,  als 
auch  der  Anwendung  auf  den  menschlichen  Willen  in 
Bestimmung  desselben  tauglich  ist. 

I 

VON  DER  DEDUKTION  DER  GRUNDSÄTZE  DER 
REINEN  PRAKTISCHEN  VERNUNFT 

DIESE  Analytik  tut  dar,  daß  reine  Vernunft  prak- 
tisch sein,  d.  i.  für  sich,  unabhängig  von  allem  Em- 

pirischen, den  Willen  bestimmen  könne— und  dieses 
zwar  durch  ein  Faktum,  worin  sich  reine  Vernunft  bei 

uns  in  der  Tat  praktisch  beweiset,  nämlich  die  Autono- 
mie in  dem  Grundsatze  der  Sittlichkeit,  wodurch  sie  den 

Willen  zur  Tat  bestimmt.— Sie  zeigt  zugleich,  daß  dieses 
Faktum  mit  dem  Bewußtsein  der  Freiheit  des  Willens 

unzertrennlich  verbunden,  ja  mit  ihm  einerlei  sei,  wo- 
durch der  Wille  eines  vernünftigen  Wesens,  das,  als  zur 

Sinnenwelt  gehörig,  sich  gleich  anderen  wirksamen  Ur- 
sachen notwendig  den  Gesetzen  der  Kausalität  unter- 
worfen erkennt,  im  Praktischen  doch  zugleich  sich  auf 

einer  andern  Seite,  nämlich  als  Wesen  an  sich  selbst, 

seines  in  einer  intelligibelen  Ordnung  der  Dinge  bestimm- 
baren Daseins  bewußt  ist,  zwar  nicht  einer  besondern 

Anschauung  seiner  selbst,  sondern  gewissen  dynami- 
schen Gesetzen  gemäß,  die  die  Kausalität  desselben  in 

der  Sinnenwelt  bestimmen  können;  denn  daß  Freiheit, 
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wenn  sie  uns  beigelegt  wird,  uns  in  eine  intelligibele  Ord- 
nung der  Dinge  versetze,  ist  anderwärts  hinreichend  be- 

wiesen worden. 

Wenn  wir  nun  damit  den  analytischen  Teil  der  Kritik 
der  reinen  spekulativen  Vernunft  vergleichen,  so  zeigt 
sich  ein  merkwürdiger  Kontrast  beider  gegen  einander. 
Nicht  Grundsätze,  sondern  reine  sinnliche  Anschauung 
(Raum  und  Zeit)  war  daselbst  das  erste  Datum,  welches 
Erkenntnis  a  priori  und  zwar  nur  für  Gegenstände  der 

Sinne  möglich  machte.— Synthetische  Grundsätze  aus 
bloßen  Begriffen  ohne  Anschauung  waren  unmöglich, 
vielmehr  konnten  diese  nur  in  Beziehung  auf  jene,  welche 

sinnlich  war,  mithin  auch  nur  auf  Gegenstände  mög- 
licher Erfahrung  stattfinden,  weil  die  Begriffe  des  Ver- 

standes, mit  dieser  Anschauung  verbunden,  allein  das- 
jenige Erkenntnis  möglich  machen,  welches  wir  Erfah- 

rung nennen.— Über  die  Erfahrungsgegenstände  hinaus, 
also  von  Dingen  als  Noumenen,  wurde  der  spekulativen 
Vernunft  alles  Positive  einer  Erkenntnis  mit  völligem 

Rechte  abgesprochen.— Doch  leistete  diese  so  viel,  daß 
sie  den  Begriff  der  Noumenen,  d.  i.  die  Möglichkeit,  ja 
Notwendigkeit  dergleichen  zu  denken,  in  Sicherheit 

setzte  und  z.  B.  die  Freiheit,  negativ  betrachtet,  anzu- 
nehmen als  ganz  verträglich  mit  jenen  Grundsätzen  und 

Einschränkungen  der  reinen  theoretischen  Vernunft 
wider  alle  Einwürfe  rettete,  ohne  doch  von  solchen  Ge- 

genständen irgend  etwas  Bestimmtes  und  Erweitern- 
des zu  erkennen  zu  geben,  indem  sie  vielmehr  alle  Aus- 

sicht dahin  gänzlich  abschnitt. 
Dagegen  gibt  das  moralische  Gesetz,  wenn  gleich  keine 
Aussicht,  dennoch  ein  schlechterdings  aus  allen  Datis 

der  Sinnenwelt  und  dem  ganzen  Umfange  unseres  theo- 
retischen Vernunftgebrauchs  unerklärliches  Faktum  an 

die  Hand,  das  auf  eine  reine  Verstandeswelt  Anzeige 
gibt,  ja  diese  sogar  positiv  bestimmt  und  uns  etwas  von 
ihr,  nämlich  ein  Gesetz,  erkennen  läßt. 
Dieses  Gesetz  soll  der  Sinnenwelt,  als  einer  sinnlichen 
Natur  (was  die  vernünftigen  Wesen  betrifft),  die  Form 
einer  Verstandeswelt,  d.  i.  einer  übersinnlichen  Natur, 
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verschaffen,  ohne  doch  jener  ihrem  Mechanism  Abbruch 
zu  tun.  Nun  ist  Natur  im  allgemeinsten  Verstände  die 
Existenz  der  Dinge  unter  Gesetzen.  Die  sinnliche  Natur 

vernünftiger  Wesen  überhaupt  ist  die  Existenz  dersel- 
ben unter  empirisch  bedingten  Gesetzen,  mithin  für  die 

Vernunft  Heteronomie.  Die  übersinnliche  Natur  eben 

derselben  Wesen  ist  dagegen  ihre  Existenz  nach  Ge- 
setzen, die  von  aller  empirischen  Bedingung  unabhängig 

sind,  mithin  zur  Autonomie  der  reinen  Vernunft  gehören. 
Und  da  die  Gesetze,  nach  welchen  das  Dasein  der  Dinge 

vom  Erkenntnis  abhängt,  praktisch  sind:  so  ist  die  über- 
sinnliche Natur,  so  weit  wir  uns  einen  Begiff  von  ihr 

machen  können,  nichts  anders  als  eine  Natur  unter  der 

Autonomie  der  reinen  'praktischen  Vernunft.  Das  Gesetz 
dieser  Autonomie  aber  ist  das  moralische  Gesetz,  wel- 

ches also  das  Grundgesetz  einer  übersinnlichen  Natur 
und  einer  reinen  Verstandeswelt  ist,  deren  Gegenbild 
in  der  Sinnenwelt,  aber  doch  zugleich  ohne  Abbruch  der 
Gesetze  derselben  existieren  soll.  Man  könnte  jene  die 

urbildliche  [natura  archetypa),  die  wir  bloß  in  der  Ver- 
nunft erkennen,  diese  aber,  weil  sie  die  mögliche  Wir- 

kung der  Idee  der  ersteren  als  Bestimmungsgrundes  des 

Willens  enthält,  die  nachgebildete  {natura  ectypä)  nen- 
nen. Denn  in  der  Tat  versetzt  uns  das  moralische  Ge- 

setz der  Idee  nach  in  eine  Natur,  in  welcher  reine  Ver- 
nunft, wenn  sie  mit  dem  ihr  angemessenen  physischen 

Vermögen  begleitet  wäre,  das  höchste  Gut  hervorbringen 

würde,  und  bestimmt  unseren  Willen  die  Form  der  Sin- 
nenwelt, als  einem  Ganzen  vernünftiger  Wesen,  zu  er- 

teilen. 

Daß  diese  Idee  wirklich  unseren  Willensbestimmungen 
gleichsam  als  Vorzeichnung  zum  Muster  liege,  bestätigt 
die  gemeinste  Aufmerksamkeit  auf  sich  selbst. 
Wenn  die  Maxime,  nach  der  ich  ein  Zeugnis  abzulegen 
gesonnen  bin,  durch  die  praktische  Vernunft  geprüft 
wird,  so  sehe  ich  immer  darnach,  wie  sie  sein  würde, 

wenn  sie  als  allgemeines  Naturgesetz  gölte.  Es  ist  offen- 
bar, in  dieser  Art  würde  es  jedermann  zur  Wahrhaftig- 
keit nötigen.  Denn  es  kann  nicht  mit  der  Allgemeinheit 
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eines  Naturgesetzes  bestehen,  Aussagen  für  beweisend 
und  dennoch  als  vorsetzlich  unwahr  gelten  zu  lassen. 
Eben  so  wird  die  Maxime,  die  ich  in  Ansehung  der  freien 
Disposition  über  mein  Leben  nehme,  sofort  bestimmt, 
wenn  ich  mich  frage,  wie  sie  sein  müßte,  damit  sich  eine 
Natur  nach  einem  Gesetze  derselben  erhalte.  Offenbar 

würde  niemand  in  einer  solchen  Natur  sein  Leben  will- 
kürlich endigen  können,  denn  eine  solche  Verfassung 

würde  keine  bleibende  Naturordnung  sein,  und  so  in 

allen  übrigen  Fällen.  Nun  ist  aber  in  der  wirklichen  Na- 
tur, so  wie  sie  ein  Gegenstand  der  Erfahrung  ist,  der 

freie  Wille  nicht  von  selbst  zu  solchen  Maximen  be- 
stimmt, die  für  sich  selbst  eine  Natur  nach  allgemeinen 

Gesetzen  gründen  könnten,  oder  auch  in  eine  solche,  die 

nach  ihnen  angeordnet  wäre,  von  selbst  paßten;  viel- 
mehr sind  es  Privatneigungen,  die  zwar  ein  Naturganzes 

nach  pathologischen  (physischen)  Gesetzen,  aber  nicht 
eine  Natur,  die  allein  durch  unsern  Willen  nach  reinen 

praktischen  Gesetzen  möglich  wäre,  ausmachen.  Gleich- 
wohl sind  wir  uns  durch  die  Vernunft  eines  Gesetzes  be- 

wußt, welchem,  als  ob  durch  unseren  Willen  zugleich 

eine  Naturordnung  entspringen  müßte,  alle  unsere  Maxi- 
men unterworfen  sind.  Also  muß  dieses  die  Idee  einer 

nicht  empirisch-gegebenen  und  dennoch  durch  Freiheit 
möglichen,  mithin  übersinnlichen  Natur  sein,  der  wir, 
wenigstens  in  praktischer  Beziehung,  objektive  Realität 
geben,  weil  wir  sie  als  Objekt  unseres  Willens  als  reiner 
vernünftiger  Wesen  ansehen. 
Der  Unterschied  also  zwischen  den  Gesetzen  einer  Natur, 
welcher  der  Wille  unterworfen  ist,  und  einer  Natur,  die 

einem  Willen  (in  Ansehung  dessen,  was  Beziehung  des- 
selben auf  seine  freie  Handlungen  hat)  unterworfen  ist, 

beruht  darauf,  daß  bei  jener  die  Objekte  Ursachen  der 
Vorstellungen  sein  müssen,  die  den  Willen  bestimmen, 
bei  dieser  aber  der  Wille  Ursache  von  den  Objekten  sein 

soll,  so  daß  die  Kausalität  desselben  ihren  Bestimmungs- 
grund lediglich  in  reinem  Vernunftvermögen  liegen  hat, 

welches  deshalb  auch  eine  reine  praktische  Vernunft  ge- 
nannt werden  kann. 
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Die  zwei  Aufgaben  also:  wie  reine  Vernunft  einerseits 

a  priori  Objekte  erkennen  und  wie  sie  andererseits  un- 
mittelbar ein  Bestimmungsgrund  des  Willens,  d.  i.  der 

Kausalität  des  vernünftigen  Wesens  in  Ansehung  der 
Wirklichkeit  der  Objekte  (bloß  durch  den  Gedanken  der 
Allgemeingültigkeit  ihrer  eigenen  Maximen  als  Gesetzes) 
sein  könne,  sind  sehr  verschieden. 

Die  erste,  als  zur  Kritik  der  reinen  spekulativen  Ver- 
nunft gehörig,  erfordert,  daß  zuvor  erklärt  werde,  wie 

Anschauungen,   ohne  welche  uns  überall  kein  Objekt 

gegeben  und  also  auch  keines  synthetisch  erkannt  wer- 
den kann,  a  priori  möglich  sind,  und  ihre  Auflösung  fällt 

dahin  aus,  daß  sie  insgesamt  nur  sinnlich  sind,  daher 

auch  kein  spekulatives  Erkenntnis  möglich  werden  las- 
sen, das  weiter  ginge,  als  mögliche  Erfahrung  reicht,  und 

daß  daher  alle  Grundsätze  jener  reinen  spekulativen 

Vernunft  nichts  weiter  ausrichten,  als  Erfahrung  ent- 
weder von  gegebenen  Gegenständen,  oder  denen,  die  ins 

Unendliche  gegeben  werden  mögen,  niemals  aber  voll- 
ständig gegeben  sind,  möglich  zu  machen. 

Die  zweite,  als  zur  Kritik  der  praktischen  Vernunft  ge- 
hörig, fordert  keine  Erklärung,  wie  die  Objekte  des  Be- 

gehrungsvermögens möglich  sind,  denn  das  bleibt  als 
Aufgabe  der  theoretischen  Naturerkenntnis  der  Kritik 
der  spekulativen  Vernunft  überlassen,  sondern  nur,  wie 
Vernunft  die  Maxime  des  Willens  bestimmen  könne,  ob 

es  nur  vermittelst  empirischer  Vorstellungen  als  Be- 
stimmungsgründe geschehe,  oder  ob  auch  reine  Vernunft 

praktisch  und  ein  Gesetz  einer  möglichen,  gar  nicht  em- 
pirisch   erkennbaren    Naturordnung    sein    würde.  Die 

Möglichkeit  einer  solchen  übersinnlichen  Natur,  deren 
Begriff  zugleich  der  Grund  der  Wirklichkeit  derselben 
durch  unseren  freien  Willen  sein  könne,  bedarf  keiner 
Anschauung  a  priori  (einer  intelligibelen  Welt),  die  in 
diesem  Falle,  als  übersinnlich,  für  uns  auch  unmöglich 

sein  müßte.  Denn  es  kommt  nur  auf  den  Bestimmungs- 
grund des  Wollens  in  den  Maximen  desselben  an,  ob  jener 

empirisch,  oder  ein  Begriff  der  reinen  Vernunft  (von  der 
Gesetzmäßigkeit  derselben  überhaupt)  sei,  und  wie  er 
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letzteres  sein  könne.  Ob  die  Kausalität  des  Willens  zur 

Wirklichkeit  der  Objekte  zulange,  oder  nicht,  bleibt,  den 
theoretischen  Prinzipien  der  Vernunft  zu  beurteilen 

überlassen,  als  Untersuchung  der  Möglichkeit  der  Ob- 
jekte des  Wollens,  deren  Anschauung  also  in  der  prak- 

tischen Aufgabe  gar  keinen  Moment  derselben  ausmacht. 

Nur  auf  die  Willensbestimmung  und  den  Bestimmungs- 
grund der  Maxime  desselben  als  eines  freien  Willens 

kommt  es  hier  an,  nicht  auf  den  Erfolg.  Denn  wenn  der 
Wille  nur  für  die  reine  Vernunft  gesetzmäßig  ist,  so  mag 

es  mit  dem  Vermögen  desselben  in  der  Ausführung  ste- 
hen, wie  es  wolle,  es  mag  nach  diesen  Maximen  der  Ge- 

setzgebung einer  möglichen  Natur  eine  solche  wirklich 
daraus  entspringen,  oder  nicht,  darum  bekümmert  sich 
die  Kritik,  die  da  untersucht,  ob  und  wie  reine  Vernunft 
praktisch,  d.  i.  unmittelbar  willenbestimmend,  sein 
könne,  gar  nicht. 
In  diesem  Geschäfte  kann  sie  also  ohne  Tadel  und  muß 

sie  von  reinen  praktischen  Gesetzen  und  deren  Wirklich- 
keit anfangen.  Statt  der  Anschauung  aber  legt  sie  den- 

selben den  Begriff  ihres  Daseins  in  der  intelligibelen  Welt, 
nämlich  der  Freiheit,  zum  Grunde.  Denn  dieser  bedeutet 
nichts  anders,  und  jene  Gesetze  sind  nur  in  Beziehung 
auf  Freiheit  des  Willens  möglich,  unter  Voraussetzung 

derselben  aber  notwendig,  oder  umgekehrt,  diese  ist  not- 
wendig, weil  jene  Gesetze  als  praktische  Postulate  not- 

wendig sind.  Wie  nun  dieses  Bewußtsein  der  moralischen 

Gesetze  oder,  welches  einerlei  ist,  das  der  Freiheit  mög- 
lich sei,  läßt  sich  nicht  weiter  erklären,  nur  die  Zulässig- 

keit  derselben  in  der  theoretischen  Kritik  gar  wohl  ver- 
teidigen. 
Die  Exposition  des  obersten  Grundsatzes  der  praktischen 

Vernunft  ist  nun  geschehen,  d.  i.  erstlich,  was  er  ent- 
halte, daß  er  gänzlich  a  priori  und  unabhängig  von  em- 

pirischen Prinzipien  für  sich  bestehe,  und  dann,  worin 
er  sich  von  allen  anderen  praktischen  Grundsätzen  un- 

terscheide, gezeigt  worden.  Mit  der  Deduktion,  d.  i.  der 

Rechtfertigung  seiner  objektiven  und  allgemeinen  Gül- 
tigkeit und  der  Einsicht  der  Möglichkeit  eines  solchen 

KANT  V  ii 
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synthetischen  Satzes  a  priori,  darf  man  nicht  so  gut  fort- 
zukommen hoffen,  als  es  mit  den  Grundsätzen  des  reinen 

theoretischen  Verstandes  anging.  Denn  diese  bezogen 
sich  auf  Gegenstände  möglicher  Erfahrung,  nämlich  auf 
Erscheinungen,  und  man  konnte  beweisen,  daß  nur  da- 

durch, daß  diese  Erscheinungen  nach  Maßgabe  jener 
Gesetze  unter  die  Kategorien  gebracht  werden,  diese 
Erscheinungen  als  Gegenstände  der  Erfahrung  erkannt 
werden  können,  folglich  alle  mögliche  Erfahrung  diesen 
Gesetzen  angemessen  sein  müsse.  Einen  solchen  Gang 
kann  ich  aber  mit  der  Deduktion  des  moralischen  Ge- 

setzes nicht  nehmen.  Denn  es  betrifft  nicht  das  Erkennt- 

nis von  der  Beschaffenheit  der  Gegenstände,  die  der 
Vernunft  irgend  wodurch  anderwärts  gegeben  werden 
mögen,  sondern  ein  Erkenntnis,  so  fern  es  der  Grund  von 
der  Existenz  der  Gegenstände  selbst  werden  kann  und 
die  Vernunft  durch  dieselbe  Kausalität  in  einem  ver- 

nünftigen Wesen  hat,  d.  i.  reine  Vernunft,  die  als  ein  un- 
mittelbar den  Willen  bestimmendes  Vermögen  angesehen 

werden  kann. 

Nun  ist  aber  alle  menschliche  Einsicht  zu  Ende,  so  bald 
wir  zu  Grundkräften  oder  Grundvermögen  gelangt  sind; 
denn  deren  Möglichkeit  kann  durch  nichts  begriffen, 

darf  aber  auch  eben  so  wenig  beliebig  erdichtet  und  an- 
genommen werden.  Daher  kann  uns  im  theoretischen 

Gebrauche  der  Vernunft  nur  Erfahrung  dazu  berechti- 
gen, sie  anzunehmen.  Dieses  Surrogat,  statt  einer  De- 

duktion aus  Erkenntnisquellen  a  priori  empirische  Be- 
weise anzuführen,  ist  uns  hier  aber  in  Ansehung  des 

reinen  praktischen  Vernunftvermögens  auch  benommen. 
Denn  was  den  Beweisgrund  seiner  Wirklichkeit  von  der 
Erfahrung  herzuholen  bedarf,  muß  den  Gründen  seiner 
Möglichkeit  nach  von  Erfahrungsprinzipien  abhängig 
sein,  für  dergleichen  aber  reine  und  doch  praktische 
Vernunft  schon  ihres  Begriffs  wegen  unmöglich  gehalten 
werden  kann.  Auch  ist  das  moralische  Gesetz  gleichsam 
als  ein  Faktum  der  reinen  Vernunft,  dessen  wir  uns  a 
priori  bewußt  sind  und  welches  apodiktisch  gewiß  ist, 
gegeben,  gesetzt  daß  man  auch  in  der  Erfahrung  kein 
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Beispiel,  da  es  genau  befolgt  wäre,  auftreiben  könnte. 
Also  kann  die  objektive  Realität  des  moralischen  Ge- 

setzes durch  keine  Deduktion,  durch  alle  Anstrengung 
der  theoretischen,  spekulativen  oder  empirisch  unter- 

stützten Vernunft,  bewiesen  und  also,  wenn  man  auch 
auf  die  apodiktische  Gewißheit  Verzicht  tun  wollte, 

durch  Erfahrung  bestätigt  und  so  a  -posteriori  bewiesen 
werden,  und  steht  dennoch  für  sich  selbst  fest. 
Etwas  anderes  aber  und  ganz  Widersinnisches  tritt  an 
die  Stelle  dieser  vergeblich  gesuchten  Deduktion  des 
moralischen  Prinzips,  nämlich  daß  es  umgekehrt  selbst 

zum  Prinzip  der  Deduktion  eines  unerforschlichen  Ver- 
mögens dient,  welches  keine  Erfahrung  beweisen,  die 

spekulative  Vernunft  aber  (um  unter  ihren  kosmologi- 
schen  Ideen  das  Unbedingte  seiner  Kausalität  nach  zu 

finden,  damit  sie  sich  selbst  nicht  widerspreche)  wenig- 
stens als  möglich  annehmen  mußte,  nämlich  das  der 

Freiheit,  von  der  das  moralische  Gesetz,  welches  selbst 
keiner  rechtfertigenden  Gründe  bedarf,  nicht  bloß  die 

Möglichkeit,  sondern  die  Wirklichkeit  an  Wesen  be- 
weiset, die  dies  Gesetz  als  für  sie  verbindend  erkennen. 

Das  moralische  Gesetz  ist  in  der  Tat  ein  Gesetz  der  Kau- 
salität durch  Freiheit  und  also  der  Möglichkeit  einer 

übersinnlichen  Natur,  so  wie  das  metaphysische  Gesetz 

der  Begebenheiten  in  der  Sinnenwelt  ein  Gesetz  der  Kau- 
salität der  sinnlichen  Natur  war,  und  jenes  bestimmt 

also  das,  was  spekulative  Philosophie  unbestimmt  lassen 
mußte,  nämlich  das  Gesetz  für  eine  Kausalität,  deren 
Begriff  in  der  letzteren  nur  negativ  war,  und  verschafft 
diesem  also  zuerst  objektive  Realität. 
Diese  Art  von  Kreditiv  des  moralischen  Gesetzes,  da  es 
selbst  als  ein  Prinzip  der  Deduktion  der  Freiheit  als 
einer  Kausalität  der  reinen  Vernunft  aufgestellt  wird, 

ist,  da  die  theoretische  Vernunft  wenigstens  die  Mög- 
lichkeit einer  Freiheit  anzunehmen  genötigt  war,  zu  Er- 

gänzung eines  Bedürfnisses  derselben  statt  aller  Recht- 
fertigung a  priori  völlig  hinreichend.  Denn  das  mora- 

lische Gesetz  beweiset  seine  Realität  dadurch  auch  für 

die  Kritik  der  spekulativen  Vernunft  genugtuend,  daß 
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es  einer  bloß  negativ  gedachten  Kausalität,  deren  Mög- 
lichkeit jener  unbegreiflich  und  dennoch  sie  anzunehmen 

nötig  war,  positive  Bestimmung,  nämlich  den  Begriff 
einer  den  Willen  unmittelbar  (durch  die  Bedingung  einer 
allgemeinen  gesetzlichen  Form  seiner  Maximen)  bestim- 

menden Vernunft,  hinzufügt  und  so  der  Vernunft,  die 
mit  ihren  Ideen,  wenn  sie  spekulativ  verfahren  wollte, 

immer  überschwenglich  wurde,  zum  erstenmale  objek- 
tive, obgleich  nur  praktische  Realität  zu  geben  vermag 

und  ihren  transszendenten  Gebrauch  in  einen  immanen- 
ten (im  Felde  der  Erfahrung  durch  Ideen  selbst  wirkende 

Ursachen  zu  sein)  verwandelt. 

Die  Bestimmung  der  Kausalität  der  Wesen  in  der  Sin- 
nenwelt als  einer  solchen  konnte  niemals  unbedingt  sein, 

und  dennoch  muß  es  zu  aller  Reihe  der  Bedingungen 
notwendig  etwas  Unbedingtes,  mithin  auch  eine  sich 

gänzlich  von  selbst  bestimmende  Kausalität  geben.  Da- 
her war  die  Idee  der  Freiheit  als  eines  Vermögens  absolu- 
ter Spontaneität  nicht  ein  Bedürfnis,  sondern,  was  deren 

Möglichkeit  betrifft,  ein  analytischer  Grundsatz  der  rei- 
nen spekulativen  Vernunft.  Allein  da  es  schlechterdings 

unmöglich  ist,  ihr  gemäß  ein  Beispiel  in  irgend  einer  Er- 
fahrung zu  geben,  weil  unter  den  Ursachen  der  Dinge  als 

Erscheinungen  keine  Bestimmung  der  Kausalität,  die 
schlechterdings  unbedingt  wäre,  angetroffen  werden 

kann,  so  konnten  wir  nur  den  Gedanken  von  einer  frei- 
handelnden Ursache,  wenn  wir  diesen  auf  ein  Wesen  in 

der  Sinnenwelt,  so  fern  es  andererseits  auch  als  Noume- 
non  betrachtet  wird,  anwenden,  verteidigen,  indem  wir 

zeigten,  daß  es  sich  nicht  widerspreche,  alle  seine  Hand- 
lungen als  physisch  bedingt,  so  fern  sie  Erscheinungen 

sind,  und  doch  zugleich  die  Kausalität  derselben,  so  fern 

das  handelnde  Wesen  ein  Verstandeswesen  ist,  als  phy- 
sisch unbedingt  anzusehen  und  so  den  Begriff  der  Frei- 

heit zum  regulativen  Prinzip  der  Vernunft  zu  machen, 
wodurch  ich  zwar  den  Gegenstand,  dem  dergleichen 
Kausalität  beigelegt  wird,  gar  nicht  erkenne,  was  er  sei, 
aber  doch  das  Hindernis  wegnehme,  indem  ich  einerseits 
in  der  Erklärung  der  Weltbegebenheiten,  mithin  auch 
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der  Handlungen  vernünftiger  Wesen,  dem  Mechanismus 
der  Naturnotwendigkeit,  vom  Bedingten  zur  Bedingung 
ins  Unendliche  zurückzugehen,  Gerechtigkeit  widerfahren 
lasse,  andererseits  aber  der  spekulativen  Vernunft  den 

für  sie  leeren  Platz  offen  erhalte,  nämlich  das  Intelligi- 
bele,  um  das  Unbedingte  dahin  zu  versetzen.   Ich  konnte 
aber  diesen  Gedanken  nicht  realisieren^  d.  i.  ihn  nicht  in 
Erkenntnis  eines  so  handelnden  Wesens  auch  nur  bloß 

seiner  Möglichkeit  nach  verwandeln.  Diesen  leeren  Platz 

füllt  nun  reine  praktische  Vernunft  durch  ein  bestimm- 
tes Gesetz  der  Kausalität  in  einer  intelligibelen  Welt 

(durch  Freiheit),  nämlich  das  moralische  Gesetz,  aus. 
Hiedurch  wächst  nun  zwar  der  spekulativen  Vernunft 

in  Ansehung  ihrer  Einsicht  nichts  zu,  aber  doch  in  An- 
sehung der    Sicherung  ihres   problematischen   Begriffs 

der  Freiheit,  welchem  hier  objektive  und,  obgleich  nur 
praktische,   dennoch   unbezweifelte   Realität  verschafft 

wird.    Selbst  den  Begriff  der  Kausalität,  dessen  Anwen- 
dung, mithin  auch  Bedeutung  eigentlich  nur  in  Bezie- 

hung auf  Erscheinungen,  um  sie  zu  Erfahrungen  zu  ver- 
knüpfen, stattfindet  (wie  die  Kritik  der  reinen  Vernunft 

beweiset),  erweitert  sie  nicht  so,  daß  sie  seinen  Gebrauch 
über  gedachte  Grenzen  ausdehne.  Denn  wenn  sie  darauf 
ausginge,  so  müßte  sie  zeigen  wollen,  wie  das  logische 
Verhältnis  des  Grundes  und  der  Folge  bei  einer  anderen 
Art  von  Anschauung,  als  die  sinnliche  ist,  synthetisch 

gebraucht  werden  könne,  d.  i.  wie  causa  noumenon  mög- 
lich sei;  welches  sie  gar  nicht  leisten  kann,  worauf  sie 

aber  auch  als  praktische  Vernunft  gar  nicht  Rücksicht 

nimmt,  indem  sie  nur  den  Bestimmungsgrund  der  Kau- 
salität des  Menschen  als  Sinnenwesens  (welche  gegeben 

ist)  in  der  reinen  Vernunft  (die  darum  praktisch  heißt) 
setzt  und  also  den  Begriff  der  Ursache  selbst,  von  dessen 
Anwendung  auf  Objekte  zum  Behuf  theoretischer  Er- 

kenntnisse sie  hier  gänzlich  abstrahieren  kann  (weil  die- 
ser Begriff  immer  im  Verstände,  auch  unabhängig  von 

aller  Anschauung,  a  priori  angetroffen  wird),  nicht  um 
Gegenstände  zu  erkennen,  sondern  die  Kausalität  in  An- 

sehung derselben  überhaupt  zu  bestimmen,  also  in  keiner 
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andern  als  praktischen  Absicht  braucht  und  daher  den 

Bestimmungsgrund  des  Willens  in  die  intelligibele  Ord- 
nung der  Dinge  verlegen  kann,  indem  sie  zugleich  gerne 

gesteht,  das,  was  der  Begriff  der  Ursache  zur  Erkennt- 
nis dieser  Dinge  für  eine  Bestimmung  haben  möge,  gar 

nicht  zu  verstehen.  Die  Kausalität  in  Ansehung  der 

Handlungen  des  Willens  in  der  Sinnenwelt  muß  sie  al- 
lerdings auf  bestimmte  Weise  erkennen,  denn  sonst 

könnte  praktische  Vernunft  wirklich  keine  Tat  hervor- 
bringen. Aber  den  Begriff,  den  sie  von  ihrer  eigenen 

Kausalität  als  Noumenon  macht,  braucht  sie  nicht  theo- 
retisch zum  Behuf  der  Erkenntnis  ihrer  übersinnlichen 

Existenz  zu  bestimmen  und  also  ihm  so  fern  Bedeutung 

geben  zu  können.  Denn  Bedeutung  bekommt  er  ohne- 
dem, obgleich  nur  zum  praktischen  Gebrauche,  nämlich 

durchs  moralische  Gesetz.  Auch  theoretisch  betrachtet 

bleibt  er  immer  ein  reiner,  a  priori  gegebener  Verstandes- 
begriff, der  auf  Gegenstände  angewandt  werden  kann, 

sie  mögen  sinnlich  oder  nicht  sinnlich  gegeben  werden; 
wiewohl  er  im  letzteren  Falle  keine  bestimmte  theore- 

tische Bedeutung  und  Anwendung  hat,  sondern  bloß 

ein  formaler,  aber  doch  wesentlicher  Gedanke  des  Ver- 
standes von  einem  Objekte  überhaupt  ist.  Die  Bedeu- 

tung, die  ihm  die  Vernunft  durchs  moralische  Gesetz 
verschafft,  ist  lediglich  praktisch,  da  nämlich  die  Idee 

des  Gesetzes  einer  Kausalität  (des  Willens)  selbst  Kau- 
salität hat,  oder  ihr  Bestimmungsgrund  ist. 

II 

VON  DER  BEFUGNIS  DER  REINEN  VERNUNFT 

IM  PRAKTISCHEN  GEBRAUCHE  ZU  EINER  ER- 
WEITERUNG, DIE  IHR  IM  SPEKULATIVEN  FÜR 

SICH  NICHT  MÖGLICH  IST 

AN  dem  moralischen  Prinzip  haben  wir  ein  Gesetz 

der  Kausalität  aufgestellt,  welches  den  Bestim- 
mungsgrund der  letzteren  über  alle  Bedingungen  der 

Sinnenwelt  wegsetzt,  und  den  Willen,  wie  er  als  zu  einer 
intelligibelen  Welt  gehörig  bestimmbar  sei,  mithin  das 
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Subjekt  dieses  Willens  (den  Menschen)  nicht  bloß  als  zu 
einer  reinen  Verstandeswelt  gehörig,  obgleich  in  dieser 
Beziehung  als  uns  unbekannt  (wie  es  nach  der  Kritik 

der  reinen  spekulativen  Vernunft  geschehen  konnte)  ge- 
dacht, sondern  ihn  auch  in  Ansehung  seiner  Kausalität 

vermittelst  eines  Gesetzes,  welches  zu  gar  keinem  Natur- 
gesetze der  Sinnenwelt  gezählt  werden  kann,  bestimmt, 

also  unser  Erkenntnis  über  die  Grenzen  der  letzteren 

erweitert,  welche  Anmaßung  doch  die  Kritik  der  reinen 
Vernunft  in  aller  Spekulation  für  nichtig  erklärte.  Wie 
ist  nun  hier  praktischer  Gebrauch  der  reinen  Vernunft 
mit  dem  theoretischen  eben  derselben  in  Ansehung  der 
Grenzbestimmung  ihres  Vermögens  zu  vereinigen? 

David  Hume,  von  dem  man  sagen  kann,  daß  er  alle  An- 
fechtung der  Rechte  einer  reinen  Vernunft,  welche  eine 

gänzliche  Untersuchung  derselben  notwendig  machten, 
eigentlich  anfing,  schloß  so.  Der  Begriff  der  Ursache  ist 
ein  Begriff,  der  die  Notwendigkeit  der  Verknüpfung  der 
Existenz  des  Verschiedenen  und  zwar,  so  fern  es  ver- 

schieden ist,  enthält,  so  daß,  wenn  A  gesetzt  wird,  ich 

erkenne,  daß  etwas  davon  ganz  Verschiedenes,  B,  not- 
wendig auch  existieren  müsse.  Notwendigkeit  kann  aber 

nur  einer  Verknüpfung  beigelegt  werden,  so  fern  sie  a 
priori  erkannt  wird;  denn  die  Erfahrung  würde  von  einer 
Verbindung  nur  zu  erkennen  geben,  daß  sie  sei,  aber 
nicht,  daß  sie  so  notwendigerweise  sei.  Nun  ist  es,  sagt 
er,  unmöglich,  die  Verbindung,  die  zwischen  einem 
Dinge  und  einem  anderen  (oder  einer  Bestimmung  und 
einer  anderen,  ganz  von  ihr  verschiedenen),  wenn  sie 
nicht  in  der  Wahrnehmung  gegeben  werden,  a  priori  und 

als  notwendig  zu  erkennen.  Also  ist  der  Begriff  einer  Ur- 
sache selbst  lügenhaft  und  betrügerisch  und  ist,  am  ge- 

lindesten davon  zu  reden,  eine  so  fern  noch  zu  entschul- 
digende Täuschung,  da  die  Gewohnheit  (eine  subjektive 

Notwendigkeit),  gewisse  Dinge  oder  ihre  Bestimmungen 
öfters  neben  oder  nach  einander  ihrer  Existenz  nach  als 

sich  beigesellt  wahrzunehmen,  unvermerkt  für  eine  ob- 
jektive Notwendigkeit,  in  den  Gegenständen  selbst  eine 

solche  Verknüpfung  zu  setzen,  genommen  und  so  der 
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Begriff  einer  Ursache  erschlichen  und  nicht  rechtmäßig 

erworben  ist,  ja  auch  niemals  erworben  oder  beglaubigt 

werden  kann,  weil  er  eine  an  sich  nichtige,  chimärische, 
vor  keiner  Vernunft  haltbare  Verknüpfung  fordert,  der 

gar  kein  Objekt  jemals  korrespondieren  kann.— So  ward 
nun  zuerst  in  Ansehung  alles  Erkenntnisses,  das  die 

Existenz  der  Dinge  betrifft  (die  Mathematik  blieb  also 

davon  noch  ausgenommen),  der  Empirismus  als  die  ein- 

zige Quelle  der  Prinzipien  eingeführt,  mit  ihm  aber  zu- 
gleich der  härteste  Skeptizism  selbst  in  Ansehung  der 

ganzen  Naturwissenschaft  (als  Philosophie).  Denn  wir 

können  nach  solchen  Grundsätzen  niemals  aus  gegebe- 

nen Bestimmungen  der  Dinge  ihrer  Existenz  nach  auf 

eine  Folge  schließen  (denn  dazu  würde  der  Begriff  einer 

Ursache,  der  die  Notwendigkeit  einer  solchen  Verknüp- 
fung enthält,  erfordert  werden),  sondern  nur  nach  der 

Regel  der  Einbildungskraft  ähnliche  Fälle  wie  sonst  er- 
warten, welche  Erwartung  aber  niemals  sicher  ist,  sie 

mag  auch  noch  so  oft  eingetroffen  sein.  Ja  bei  keiner 

Begebenheit  könnte  man  sagen:  es  müsse  etwas  vor  ihr 

vorhergegangen  sein,  worauf  sie  notwendig  folgte,  d.  i. 

sie  müsse  eine  Ursache  haben,  und  also,  wenn  man  auch 

noch  so  öftere  Fälle  kennte,  wo  dergleichen  vorherging, 

so  daß  eine  Regel  davon  abgezogen  werden  konnte,  so 
könnte  man  darum  es  nicht  als  immer  und  notwendig 

sich  auf  die  Art  zutragend  annehmen,  und  so  müsse  man 

dem  blinden  Zufalle,  bei  welchem  aller  Vernunftgebrauch 

aufhört,  auch  sein  Recht  lassen,  welches  denn  den  Skep- 

tizism in  Ansehung  der  von  Wirkungen  zu  Ursachen  auf- 

steigenden Schlüsse  fest  gründet  und  unwiderleglich 
macht. 

Die  Mathematik  war  so  lange  noch  gut  weggekommen, 

weil  Hume  dafür  hielt,  daß  ihre  Sätze  alle  analytisch 

wären,  d.  i.  von  einer  Bestimmung  zur  andern  um  der 

Identität  willen,  mithin  nach  dem  Satze  des  Wider- 

spruchs fortschritten  (welches  aber  falsch  ist,  indem  sie 

vielmehr  alle  synthetisch  sind,  und,  obgleich  z.  B.  die 
Geometrie  es  nicht  mit  der  Existenz  der  Dinge,  sondern 

nur  ihrer  Bestimmung  a  priori  in  einer  möglichen  An- 
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schauung  zu  tun  hat,  dennoch  eben  so  gut  wie  durch 
Kausalbegriffe  von  einer  Bestimmung  A  zu  einer  ganz 
verschiedenen  B,  als  dennoch  mit  jener  notwendig  ver- 

knüpft, übergeht).  Aber  endlich  muß  jene  wegen  ihrer 
apodiktischen  Gewißheit  so  hochgepriesene  Wissenschaft 
doch  dem  Empirismus  in  Grundsätzen  aus  demselben 

Grunde,  warum  Hume  an  der  Stelle  der  objektiven  Not- 
wendigkeit in  dem  Begriffe  der  Ursache  die  Gewohnheit 

setzte,  auch  unterliegen  und  sich  unangesehen  alles  ihres 
Stolzes  gefallen  lassen,  ihre  kühne,  a  priori  Bestimmung 
gebietende  Ansprüche  herabzustimmen,  und  den  Beifall 
für  die  Allgemeingültigkeit  ihrer  Sätze  von  der  Gunst  der 
Beobachter  erwarten,  die  als  Zeugen  es  doch  nicht  wei- 

gern würden  zu  gestehen,  daß  sie  das,  was  der  Geometer 
als  Grundsätze  vorträgt,  jederzeit  auch  so  wahrgenommen 
hätten,  folglich,  ob  es  gleich  eben  nicht  notwendig  wäre, 
doch  fernerhin,  es  so  erwarten  zu  dürfen,  erlauben  wür- 

den. Auf  diese  Weise  führt  Humens  Empirism  in  Grund- 
sätzen auch  unvermeidlich  auf  den  Skeptizism  selbst  in 

Ansehung  der  Mathematik,  folglich  in  allem  wissenschaft- 
lichen theoretischen  Gebrauche  der  Vernunft  (denn  die- 

ser gehört  entweder  zur  Philosophie,  oder  zur  Mathe- 
matik). Ob  der  gemeine  Vernunftgebrauch  (bei  einem 

so  schrecklichen  Umsturz,  als  man  den  Häuptern  der 
Erkenntnis  begegnen  sieht)  besser  durchkommen,  und 
nicht  vielmehr  noch  unwiederbringlicher  in  eben  diese 

Zerstörung  alles  Wissens  werde  verwickelt  werden,  mit- 
hin ein  allgemeiner  Skeptizism  nicht  aus  denselben  Grund- 

sätzen folgen  müsse  (der  freilich  aber  nur  die  Gelehrten 
treffen  würde),  das  will  ich  jeden  selbst  beurteilen 
lassen. 

Was  nun  meine  Bearbeitung  in  der  Kritik  der  reinen 
Vernunft  betrifft,  die  zwar  durch  jene  Humische  Zweifel- 

lehre veranlaßt  ward,  doch  viel  weiter  ging  und  das 
ganze  Feld  der  reinen  theoretischen  Vernunft  im  synthe- 

tischen Gebrauche,  mithin  auch  desjenigen,  was  man  Me- 
taphysik überhaupt  nennt,  befaßte:  so  verfuhr  ich  in 

Ansehung  der  den  Begriff  der  Kausalität  betreffenden 
Zweifel  des  schottischen  Philosophen  auf  folgende  Art. 
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Daß  Hume,  wenn  er  (wie  es  doch  auch  fast  überall  ge- 
schieht) die  Gegenstände  der  Erfahrung  für  Dinge  an 

sich  selbst  nahm,  den  Begriff  der  Ursache  für  trüglich 
und  falsches  Blendwerk  erklärte,  daran  tat  er  ganz  recht; 
denn  von  Dingen  an  sich  selbst  und  deren  Bestimmungen 
als  solchen  kann  nicht  eingesehen  werden,  wie  darum, 

weil  etwas  A  gesetzt  wird,  etwas  anderes  B  auch  not- 
wendig gesetzt  werden  müsse,  und  also  konnte  er  eine 

solche  Erkenntnis  a  priori  von  Dingen  an  sich  selbst  gar 
nicht  einräumen.  Einen  empirischen  Ursprung  dieses 
Begriffs  konnte  der  scharfsinnige  Mann  noch  weniger 
verstatten,  weil  dieser  geradezu  der  Notwendigkeit  der 
Verknüpfung  widerspricht,  welche  das  Wesentliche  des 

Begriffs  der  Kausalität  ausmacht;  mithin  ward  der  Be- 
griff in  die  Acht  erklärt,  und  in  seine  Stelle  trat  die  Ge- 

wohnheit im  Beobachten  des  Laufs  der  Wahrnehmun- 

gen. 
Aus  meinen  Untersuchungen  aber  ergab  es  sich,  daß  die 
Gegenstände,  mit  denen  wir  es  in  der  Erfahrung  zu  tun 
haben,  keinesweges  Dinge  an  sich  selbst,  sondern  bloß 
Erscheinungen  sind,  und  daß,  obgleich  bei  Dingen  an 

sich  selbst  gar  nicht  abzusehen  ist,  ja  unmöglich  ist  ein- 
zusehen, wie,  wenn  A  gesetzt  wird,  es  widersprechend 

sein  solle,  B,  welches  von  A  ganz  verschieden  ist,  nicht 
zu  setzen  (die  Notwendigkeit  der  Verknüpfung  zwischen 
A  als  Ursache  und  B  als  Wirkung),  es  sich  doch  ganz 
wohl  denken  lasse,  daß  sie  als  Erscheinungen  in  einer 
Erfahrung  auf  gewisse  Weise  (z.  B.  in  Ansehung  der 
Zeitverhältnisse)  notwendig  verbunden  sein  müssen  und 

nicht  getrennt  werden  können,  ohne  derjenigen  Verbin- 
dung zu  widersprechen,  vermittelst  deren  diese  Erfah- 
rung möglich  ist,  in  welcher  sie  Gegenstände  und  uns 

allein  erkennbar  sind.  Und  so  fand  es  sich  auch  in  der 

Tat:  so  daß  ich  den  Begriff  der  Ursache  nicht  allein  nach 
seiner  objektiven  Realität  in  Ansehung  der  Gegenstände 
der  Erfahrung  beweisen,  sondern  ihn  auch  als  Begriff 
a  priori  wegen  der  Notwendigkeit  der  Verknüpfung,  die 
er  bei  sich  führt,  deduzieren,  d.  i.  seine  Möglichkeit 
aus  reinem  Verstände  ohne  empirische  Quellen  dartun, 
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und  so,  nach  Wegschaffung  des  Empirismus  seines  Ur- 
sprungs, die  unvermeidliche  Folge  desselben,  nämlich 

den  Skeptizism,  zuerst  in  Ansehung  der  Naturwissen- 
schaft, dann  auch,  wegen  des  ganz  vollkommen  aus 

denselben  Gründen  Folgenden,  in  Ansehung  der  Mathe- 
matik, beider  Wissenschaften,  die  auf  Gegenstände  mög- 

licher Erfahrung  bezogen  werden,  und  hiemit  den  tota- 
len Zweifel  an  allem,  was  theoretische  Vernunft  einzu- 

sehen behauptet,  aus  dem  Grunde  heben  konnte. 
Aber  wie  wird  es  mit  der  Anwendung  dieser  Kategorie 
der  Kausalität  (und  so  auch  aller  übrigen;  denn  ohne  sie 
läßt  sich  kein  Erkenntnis  des  Existierenden  zu  Stande 

bringen)  auf  Dinge,  die  nicht  Gegenstände  möglicher 
Erfahrung  sind,  sondern  über  dieser  ihre  Grenze  hinaus 

liegen?  Denn  ich  habe  die  objektive  Realität  dieser  Be- 
griffe nur  in  Ansehung  der  Gegenstände  möglicher  Er- 

fahrung deduzieren  können.  Aber  eben  dieses,  daß  ich 

sie  auch  nur  in  diesem  Falle  gerettet  habe,  daß  ich  ge- 
wiesen habe,  es  lassen  sich  dadurch  doch  Objekte  den- 

ken, obgleich  nicht  a  priori  bestimmen:  dieses  ist  es,  was 
ihnen  einen  Platz  im  reinen  Verstände  gibt,  von  dem  sie 
auf  Objekte  überhaupt  (sinnliche,  oder  nicht  sinnliche) 
bezogen  werden.  Wenn  etwas  noch  fehlt,  so  ist  es  die 

Bedingung  der  Anwendung  dieser  Kategorien  und  na- 
mentlich der  der  Kausalität  auf  Gegenstände,  nämlich 

die  Anschauung,  welche,  wo  sie  nicht  gegeben  ist,  die 
Anwendung  zum  Behuf  der  theoretischen  Erkenntnis  des 
Gegenstandes  als  Noumenon  unmöglich  macht,  die  also, 
wenn  es  jemand  darauf  wagt  (wie  auch  in  der  Kritik  der 

reinen  Vernunft  geschehen)  gänzlich  verwehrt  wird,  in- 
dessen daß  doch  immer  die  objektive  Realität  des  Be- 

griffs bleibt,  auch  von  Noumenen  gebraucht  werden 
kann,  aber  ohne  diesen  Begriff  theoretisch  im  mindesten 
bestimmen  und  dadurch  ein  Erkenntnis  bewirken  zu 

können.  Denn  daß  dieser  Begriff  auch  in  Beziehung  auf 
ein  Objekt  nichts  Unmögliches  enthalte,  war  dadurch 
bewiesen,  daß  ihm  sein  Sitz  im  reinen  Verstände  bei 
aller  Anwendung  auf  Gegenstände  der  Sinne  gesichert 
war,  und  ob  er  gleich  hernach  etwa,  auf  Dinge  an  sich 
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selbst  (die  nicht  Gegenstände  der  Erfahrung  sein  kön- 
nen) bezogen,  keiner  Bestimmung  zur  Vorstellung  eines 

bestimmten  Gegenstandes  zum  Behuf  einer  theoretischen 
Erkenntnis  fähig  ist,  so  konnte  er  doch  immer  noch  zu 
irgend  einem  anderen  (vielleicht  dem  praktischen)  Behuf 
einer  Bestimmung  zur  Anwendung  desselben  fähig  sein, 
welches  nicht  sein  würde,  wenn  nach  Hume  dieser  Be- 

griff der  Kausalität  etwas,  das  überall  zu  denken  un- 
möglich ist,  enthielte. 

Um  nun  diese  Bedingung  der  Anwendung  des  gedachten 
Begriffs  auf  Noumenen  ausfindig  zu  machen,  dürfen 

wir  nur  zurücksehen,  weswegen  wir  nicht  mit  der  Anwen- 
dung desselben  auf  Erfahrungsgegenstände  zufrieden  sind, 

sondern  ihn  auch  gern  von  Dingen  an  sich  selbst  brau- 
chen möchten.  Denn  da  zeigt  sich  bald,  daß  es  nicht  eine 

theoretische,  sondern  praktische  Absicht  sei,  welche 
uns  dieses  zur  Notwendigkeit  macht.  Zur  Spekulation 

würden  wir,  wenn  es  uns  damit  auch  gelänge,  doch  kei- 
nen wahren  Erwerb  in  Naturkenntnis  und  überhaupt 

in  Ansehung  der  Gegenstände,  die  uns  irgend  gegeben 
werden  mögen,  machen,  sondern  allenfalls  einen  weiten 
Schritt  vom  Sinnlichbedingten  (bei  welchem  zu  bleiben 
und  die  Kette  der  Ursachen  fleißig  durchzuwandern  wir 
so  schon  genug  zu  tun  haben)  zum  Übersinnlichen  tun, 
um  unser  Erkenntnis  von  der  Seite  der  Gründe  zu  voll- 

enden und  zu  begrenzen,  indessen  daß  immer  eine  un- 
endliche Kluft  zwischen  jener  Grenze  und  dem,  was  wir 

kennen,  unausgefüllt  übrig  bliebe,  und  wir  mehr  einer 

eiteln  Fragsucht,  als  einer  gründlichen  Wißbegierde  Ge- 
hör gegeben  hätten. 

Außer  dem  Verhältnisse  aber,  darin  der  Verstand  zu 
Gegenständen  (im  theoretischen  Erkenntnisse)  steht, 
hat  er  auch  eines  zum  Begehrungsvermögen,  das  darum 
der  Wille  heißt,  und  der  reine  Wille,  so  fern  der  reine 
Verstand  (der  in  solchem  Falle  Vernunft  heißt)  durch 
die  bloße  Vorstellung  eines  Gesetzes  praktisch  ist.  Die 
objektive  Realität  eines  reinen  Willens  oder,  welches 
einerlei  ist,  einer  reinen  praktischen  Vernunft  ist  im 

moralischen  Gesetze  a  priori  gleichsam  durch  ein  Fak- 
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tum  gegeben;  denn  so  kann  man  eine  Willensbestim- 
mung nennen,  die  unvermeidlich  ist,  ob  sie  gleich  nicht 

auf  empirischen  Prinzipien  beruht.  Im  Begriffe  eines 

Willens  aber  ist  der  Begriff  der  Kausalität  schon  enthal- 
ten, mithin  in  dem  eines  reinen  Willens  der  Begriff  einer 

Kausalität  mit  Freiheit,  d.  i.  die  nicht  nach  Naturge- 
setzen bestimmbar,  folglich  keiner  empirischen  Anschau- 

ung als  Beweises  seiner  Realität  fähig  ist,  dennoch  aber 

in  dem  reinen  praktischen  Gesetze  a  priori  seine  objek- 
tive Realität,  doch  (wie  leicht  einzusehen)  nicht  zum 

Behufe  des  theoretischen,  sondern  bloß  praktischen  Ge- 
brauchs der  Vernunft,  vollkommen  rechtfertigt.  Nun 

ist  der  Begriff  eines  Wesens,  das  freien  Willen  hat,  der 

Begriff  einer  causa  noumenon,  und  daß  sich  dieser  Be- 
griff nicht  selbst  widerspreche,  dafür  ist  man  schon  da- 

durch gesichert,  daß  der  Begriff  einer  Ursache  als  gänz- 
lich vom  reinen  Verstände  entsprungen,  zugleich  auch 

seiner  objektiven  Realität  in  Ansehung  der  Gegenstände 
überhaupt  durch  die  Deduktion  gesichert,  dabei  seinem 

Ursprünge  nach  von  allen  sinnlichen  Bedingungen  un- 
abhängig, also  für  sich  auf  Phänomene  nicht  einge- 

schränkt (es  sei  denn,  wo  ein  theoretischer  bestimmter 
Gebrauch  davon  gemacht  werden  wollte),  auf  Dinge  als 
reine  Verstandeswesen  allerdings  angewandt  werden 
könne.  Weil  aber  dieser  Anwendung  keine  Anschauung, 

als  die  jederzeit  nur  sinnlich  sein  kann,  untergelegt  wer- 
den kann,  so  ist  causa  noumenon  in  Ansehung  des  theo- 

retischen Gebrauchs  der  Vernunft,  obgleich  ein  mög- 
licher, denkbarer,  dennoch  leerer  Begriff.  Nun  verlange 

ich  aber  auch  dadurch  nicht  die  Beschaffenheit  eines 

Wesens,  so  fem  es  einen  reinen  Willen  hat,  theoretisch  zu 
kennen)  es  ist  mir  genug,  es  dadurch  nur  als  ein  solches 
zu  bezeichnen,  mithin  nur  den  Begriff  der  Kausalität 
mit  dem  der  Freiheit  (und  was  davon  unzertrennlich  ist, 
mit  dem  moralischen  Gesetze  als  Bestimmungsgrunde 
derselben)  zu  verbinden;  welche  Befugnis  mir  vermöge 
des  reinen,  nicht  empirischen  Ursprungs  des  Begriffs 
der  Ursache  allerdings  zusteht,  indem  ich  davon  keinen 
anderen  Gebrauch,  als  in  Beziehung  auf  das  moralische 
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Gesetz,  das  seine  Realität  bestimmt,  d.  i.  nur  einen  prak- 
tischen Gebrauch,  zu  machen  mich  befugt  halte. 

Hätte  ich  mit  Humen  dem  Begriffe  der  Kausalität  die 

objektive  Realität  im  praktischen  Gebrauche  nicht  al- 
lein in  Ansehung  der  Sachen  an  sich  selbst  (des  Über- 

sinnlichen), sondern  auch  in  Ansehung  der  Gegenstände 

der  Sinne  genommen:  so  wäre  er  aller  Bedeutung  ver- 
lustig und  als  ein  theoretisch  unmöglicher  Begriff  für 

gänzlich  unbrauchbar  erklärt  worden,  und,  da  von 

nichts  sich  auch  kein  Gebrauch  machen  läßt,  der  prak- 
tische Gebrauch  eines  theoretisch-nichtigen  Begriffs  ganz 

ungereimt  gewesen.  Nun  aber  der  Begriff  einer  empi- 
risch unbedingten  Kausalität  theoretisch  zwar  leer  (ohne 

darauf  sich  schickende  Anschauung),  aber  immer  doch 
möglich  ist  und  sich  auf  ein  unbestimmt  Objekt  bezieht, 
statt  dieses  aber  ihm  doch  an  dem  moralischen  Gesetze, 

folglich  in  praktischer  Beziehung,  Bedeutung  gegeben 
wird,  so  habe  ich  zwar  keine  Anschauung,  die  ihm  seine 
objektive  theoretische  Realität  bestimmte,  aber  er  hat 
nichts  desto  weniger  wirkliche  Anwendung,  die  sich  in 
concreto  in  Gesinnungen  oder  Maximen  darstellen  läßt, 
d.  i.  praktische  Realität,  die  angegeben  werden  kann; 
welches  denn  zu  seiner  Berechtigung  selbst  in  Absicht 
auf  Noumenen  hinreichend  ist. 

Aber  diese  einmal  eingeleitete  objektive  Realität  eines 
reinen  Verstandesbegriffs  im  Felde  des  Übersinnlichen 
gibt  nunmehr  allen  übrigen  Kategorien,  obgleich  immer 
nur  so  fern  sie  mit  dem  Bestimmungsgrunde  des  reinen 

Willens  (dem  moralischen  Gesetze)  in  notwendiger  Ver- 
bindung stehen,  auch  objektive,  nur  keine  andere  als 

bloß  praktisch-anwendbare  Realität,  indessen  sie  auf 
theoretische  Erkenntnisse  dieser  Gegenstände,  als  Ein- 

sicht der  Natur  derselben  durch  reine  Vernunft,  nicht 
den  mindesten  Einfluß  hat,  um  dieselbe  zu  erweitern. 
Wie  wir  denn  auch  in  der  Folge  finden  werden,  daß  sie 
immer  nur  auf  Wesen  als  Intelligenzen,  und  an  diesen 
auch  nur  auf  das  Verhältnis  der  Vernunft  zum  Willen, 
mithin  immer  nur  aufs  Praktische  Beziehung  haben  und 
weiter  hinaus  sich  kein  Erkenntnis  derselben  anmaßen; 
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was  aber  mit  ihnen  in  Verbindung  noch  sonst  für  Eigen- 
schaften, die  zur  theoretischen  Vorstellungsart  solcher 

übersinnlichen  Dinge  gehören,  herbeigezogen  werden 
möchten,  diese  insgesamt  alsdann  gar  nicht  zum  Wissen, 
sondern  nur  zur  Befugnis  (in  praktischer  Absicht  aber 

gar  zur  Notwendigkeit)  sie  anzunehmen  und  vorauszu- 
setzen gezählt  werden,  selbst  da,  wo  man  übersinnliche 

Wesen  (als  Gott)  nach  einer  Analogie,  d.  i.  dem  reinen 
Vernunftverhältnisse,  dessen  wir  in  Ansehung  der  sinn- 

lichen uns  praktisch  bedienen,  und  so  der  reinen  theo- 
retischen Vernunft  durch  die  Anwendung  aufs  Über- 
sinnliche, aber  nur  in  praktischer  Absicht,  zum  Schwär- 

men ins  Überschwengliche  nicht  den  mindesten  Vor- 
schub gibt. 

DER  ANALYTIK  DER  PRAKTISCHEN  VERNUNFT 

ZWEITES  HAUPTSTÜCK 

VON   DEM   BEGRIFFE    EINES   GEGENSTANDES 
DER  REINEN  PRAKTISCHEN  VERNUNFT 

UNTER  einem  Begriffe  der  praktischen  Vernunft 
verstehe  ich  die  Vorstellung  eines  Objekts  als  einer 

möglichen  Wirkung  durch  Freiheit.  Ein  Gegenstand  der 

praktischen  Erkenntnis  als  einer  solchen  zu  sein,  be- 
deutet also  nur  die  Beziehung  des  Willens  auf  die  Hand- 

lung, dadurch  er  oder  sein  Gegenteil  wirklich  gemacht 
würde,  und  die  Beurteilung,  ob  etwas  ein  Gegenstand 
der  reinen  praktischen  Vernunft  sei,  oder  nicht,  ist  nur 
die  Unterscheidung  der  Möglichkeit  oder  Unmöglichkeit, 
diejenige  Handlung  zu  wollen,  wodurch,  wenn  wir  das 
Vermögen  dazu  hätten  (worüber  die  Erfahrung  urteilen 

muß),  ein  gewisses  Objekt  wirklich  werden  würde.  WTenn 
das  Objekt  als  der  Bestimmungsgrund  unseres  Begeh- 

rungsvermögens angenommen  wird,  so  muß  die  physi- 
sche Möglichkeit  desselben  durch  freien  Gebrauch  unse- 

rer Kräfte  vor  der  Beurteilung,  ob  es  ein  Gegenstand  der 

praktischen  Vernunft  sei  oder  nicht,  vorangehen.  Da- 
gegen wenn  das  Gesetz  a  priori  als  der  Bestimmun gs- 
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grund  der  Handlung,  mithin  diese  als  durch  reine  prak- 
tische Vernunft  bestimmt  betrachtet  werden  kann,  so 

ist  das  Urteil,  ob  etwas  ein  Gegenstand  der  reinen  prak- 
tischen Vernunft  sei  oder  nicht,  von  der  Vergleichung 

mit  unserem  physischen  Vermögen  ganz  unabhängig, 
und  die  Frage  ist  nur,  ob  wir  eine  Handlung,  die  auf  die 
Existenz  eines  Objekts  gerichtet  ist,  wollen  dürfen,  wenn 
dieses  in  unserer  Gewalt  wäre,  mithin  muß  die  mora- 

lische Möglichkeit  der  Handlung  vorangehen;  denn  da 

ist  nicht  der  Gegenstand,  sondern  das  Gesetz  des  Wil- 
lens der  Bestimmungsgrund  derselben. 

Die  alleinigen  Objekte  einer  praktischen  Vernunft  sind 
also  die  vom  Guten  und  Bösen.  Denn  durch  das  erstere 

versteht  man  einen  notwendigen  Gegenstand  des  Be- 
gehrungs-,  durch  das  zweite  des  Verabscheuungsver- 
mögens,  beides  aber  nach  einem  Prinzip  der  Vernunft. 

Wenn  der  Begriff  des  Guten  nicht  von  einem  vorher- 
gehenden praktischen  Gesetze  abgeleitet  werden,  son- 

dern diesem  vielmehr  zum  Grunde  dienen  soll,  so  kann 
er  nur  der  Begriff  von  etwas  sein,  dessen  Existenz  Lust 

verheißt  und  so  die  Kausalität  des  Subjekts  zur  Her- 
vorbringung desselben,  d.  i.  das  Begehrungsvermögen, 

bestimmt.  Weil  es  nun  unmöglich  ist  a  priori  einzusehen, 

welche  Vorstellung  mit  Lust,  welche  hingegen  mit  Un- 
lust werde  begleitet  sein,  so  käme  es  lediglich  auf  Er- 

fahrung an,  es  auszumachen,  was  unmittelbar  gut  oder 

böse  sei.  Die  Eigenschaft  des  Subjekts,  worauf  in  Be- 
ziehung diese  Erfahrung  allein  angestellt  werden  kann, 

ist  das  Gefühl  der  Lust  und  Unlust,  als  eine  dem  inneren 

Sinne  angehörige  Rezeptivität,  und  so  würde  der  Be- 
griff von  dem,  was  unmittelbar  gut  ist,  nur  auf  das  ge- 
hen, womit  die  Empfindung  des  Vergnügens  unmittel- 

bar verbunden  ist,  und  der  von  dem  schlechthin  Bösen 
auf  das,  was  unmittelbar  Schmerz  erregt,  allein  bezogen 
werden  müssen.  Weil  aber  das  dem  Sprachgebrauche 
schon  zuwider  ist,  der  das  Angenehme  vom  Guten,  das 
Unangenehme  vom  Bösen  unterscheidet  und  verlangt, 
daß  Gutes  und  Böses  jederzeit  durch  Vernunft,  mithin 
durch  Begriffe,  die  sich  allgemein  mitteilen  lassen,  und 
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nicht  durch  bloße  Empfindung,  welche  sich  auf  einzelne 

Subjekte  und  deren  Empfänglichkeit  einschränkt,  be- 
urteilt werde,  gleichwohl  aber  für  sich  selbst  mit  keiner 

Vorstellung  eines  Objekts  a  priori  eine  Lust  oder  Unlust 
unmittelbar  verbunden  werden  kann,  so  würde  der  Phi- 

losoph, der  sich  genötigt  glaubte,  ein  Gefühl  der  Lust 
seiner  praktischen  Beurteilung  zum  Grunde  zu  legen, 
gut  nennen,  was  ein  Mittel  zum  Angenehmen,  und  Böses, 
was  Ursache  der  Unannehmlichkeit  und  des  Schmerzens 

ist;  denn  die  Beurteilung  des  Verhältnisses  der  Mittel 
zu  Zwecken  gehört  allerdings  zur  Vernunft.  Obgleich 
aber  Vernunft  allein  vermögend  ist,  die  Verknüpfung 
der  Mittel  mit  ihren  Absichten  einzusehen  (so  daß  man 

auch  den  Willen  durch  das  Vermögen  der  Zwecke  defi- 
nieren könnte,  indem  sie  jederzeit  Bestimmungsgründe 

des  Begehrungsvermögens  nach  Prinzipien  sind),  so 
würden  doch  die  praktischen  Maximen,  die  aus  dem 
obigen  Begriffe  des  Guten  bloß  als  Mittel  folgten,  nie 
etwas  für  sich  selbst,  sondern  immer  nur  irgend  wozu 
Gutes  zum  Gegenstande  des  Willens  enthalten:  das  Gute 
würde  jederzeit  bloß  das  Nützliche  sein,  und  das,  wozu 
es  nutzt,  müßte  allemal  außerhalb  dem  Willen  in  der 
Empfindung  liegen.  Wenn  diese  nun,  als  angenehme 
Empfindung,  vom  Begriffe  des  Guten  unterschieden 
werden  müßte,  so  würde  es  überall  nichts  unmittelbar 
Gutes  geben,  sondern  das  Gute  nur  in  den  Mitteln  zu 
etwas  anderm,  nämlich  irgend  einer  Annehmlichkeit, 
gesucht  werden  müssen. 
Es  ist  eine  alte  Formel  der  Schulen:  nihil  appetimus,  nisi 

sub  ratione  boniinihiljfr  aversamur ',  nisi  sub  ratione  Mali] 
und  sie  hat  einen  oft  richtigen,  aber  auch  der  Philosophie 
oft  sehr  nachteiligen  Gebrauch,  weil  die  Ausdrücke  des 
boni  und  mali  eine  Zweideutigkeit  enthalten,  daran  die 
Einschränkung  der  Sprache  schuld  ist,  nach  welcher 

sie  eines  doppelten  Sinnes  fähig  sind,  und  daher  die  prak- 
tischen Gesetze  unvermeidlich  auf  Schrauben  stellen  und 

die  Philosophie,  die  im  Gebrauche  derselben  gar  wohl 

der  Verschiedenheit  des  Begriffs  bei  demselben  WTorte 
inne  werden,  aber  doch  keine  besondere  Ausdrücke  dafür 
KANT  V  12 
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finden  kann,  zu  subtilen  Distinktionen  nötigen,  über 
die  man  sich  nachher  nicht  einigen  kann,  indem  der 

Unterschied  durch  keinen  angemessenen  Ausdruck  un- 
mittelbar bezeichnet  werden  konnte.* 

Die  deutsche  Sprache  hat  das  Glück,  die  Ausdrücke  zu 
besitzen,  welche  diese  Verschiedenheit  nicht  übersehen 
lassen.  Für  das,  was  die  Lateiner  mit  einem  einzigen 
Worte  bonum  benennen,  hat  sie  zwei  sehr  verschiedene 
Begriffe  und  auch  eben  so  verschiedene  Ausdrücke:  für 
bonum  das  Gute  und  das  Wohl,  für  malum  das  Böse  und 
das  Übel  (oder  Weh),  so  daß  es  zwei  ganz  verschiedene 
Beurteilungen  sind,  ob  wir  bei  einer  Handlung  das  Gute 
und  Böse  derselben,  oder  unser  Wohl  und  Weh  (Übel)  in 
Betrachtung  ziehen.  Hieraus  folgt  schon,  daß  obiger 
psychologischer  Satz  wenigstens  noch  sehr  ungewiß  sei, 
wenn  er  so  übersetzt  wird:  wir  begehren  nichts,  als  in 
Rücksicht  auf  unser  Wohl  oder  Weh;  dagegen  er,  wenn 

man  ihn  so  gibt:  wir  wollen  nach  Anweisung  der  Ver- 
nunft nichts,  als  nur  so  fern  wir  es  für  gut  oder  böse  hal- 

ten, ungezweifelt  gewiß  und  zugleich  ganz  klar  ausge- 
drückt wird. 

Das  Wohl  oder  Übel  bedeutet  immer  nur  eine  Beziehung 
auf  unseren  Zustand  der  Annehmlichkeit  oder  Unannehm- 

lichkeit, des  Vergrügens  und  Schmerzens,  und  wenn  wir 

darum  ein  Objekt  begehren  oder  verabscheuen,  so  ge- 
schieht es  nur,  so  fern  es  auf  unsere  Sinnlichkeit  und 

das  Gefühl  der  Lust  und  Unlust,  das  es  bewirkt,  bezogen 
wird.  Das  Gute  oder  Böse  bedeutet  aber  jederzeit  eine 

Beziehung  auf  den  Willen,  so  fern  dieser  durchs  Ver- 
nunftgesetz bestimmt  wird,  sich  etwas  zu  seinem  Objekte 

*  Überdem  ist  der  Ausdruck  sub  ratione  boni  auch  zweideutig.  Denn 
er  kann  so  viel  sagen:  wir  stellen  uns  etwas  als  gut  vor,  wenn  und 
weil  wir  es  begehren  (wollen);  aber  auch:  wir  begehren  etwas  darum, 
weil  wir  es  uns  als  gut  vorstellen,  so  daß  entweder  die  Begierde  der 
Hestimmungsgrund  des  Begriffs  des  Objekts  als  eines  Guten,  oder 
der  Begriff  des  Guten  der  Bestimmungsgrund  des  Begehrens  (des 
Willens)  sei;  da  denn  das  sub  ratione  boni  im  ersteren  Falle  bedeu- 

ten würde,  wir  wollen  etwas  unter  der  Idee  des  Guten,  im  zweiten, 
zu  Folge  dieser  Idee,  welche  vor  dem  Wollen  als  Bestimmungsgrund 
desselben  vorhergehen  muß. 
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zu  machen;  wie  er  denn  durch  das  Objekt  und  dessen 

Vorstellung  niemals  unmittelbar  bestimmt  wird,  son- 
dern ein  Vermögen  ist,  sich  eine  Regel  der  Vernunft  zur 

Bewegursache  einer  Handlung  (dadurch  ein  Objekt 
wirklich  werden  kann)  zu  machen.  Das  Gute  oder  Böse 
wird  also  eigentlich  auf  Handlungen,  nicht  auf  den 

Empfindungszustand  der  Person  bezogen,  und  sollte  et- 
was schlechthin  (und  in  aller  Absicht  und  ohne  weitere 

Bedingung)  gut  oder  böse  sein  oder  dafür  gehalten  wer- 
den, so  würde  es  nur  die  Handlungsart,  die  Maxime  des 

Willens  und  mithin  die  handelnde  Person  selbst  als  guter 
oder  böser  Mensch,  nicht  aber  eine  Sache  sein,  die  so 
genannt  werden  könnte. 
Man  mochte  also  immer  den  Stoiker  auslachen,  der  in 
den  heftigsten  Gichtschmerzen  ausrief:  Schmerz,  du 

magst  mich  noch  so  sehr  foltern,  ich  werde  doch  nie  ge- 
stehen, daß  du  etwas  Böses  (y.ccy.ov,  malum)  seist!  er  hatte 

doch  recht.  Ein  Übel  war  es,  das  fühlte  er,  und  das  ver- 
riet sein  Geschrei;  aber  daß  ihm  dadurch  ein  Böses  an- 

hinge, hatte  er  gar  nicht  Ursache  einzuräumen;  denn 
der  Schmerz  verringert  den  Wert  seiner  Person  nicht  im 
mindesten,  sondern  nur  den  Wert  seines  Zustandes.  Eine 
einzige  Lüge,  deren  er  sich  bewußt  gewesen  wäre,  hätte 
seinen  Mut  niederschlagen  müssen;  aber  der  Schmerz 
diente  nur  zur  Veranlassung,  ihn  zu  erheben,  wenn  er 
sich  bewußt  war,  daß  er  ihn  durch  keine  unrechte  Hand- 

lung verschuldet  und  sich  dadurch  strafwürdig  gemacht 
habe. 

Was  wir  gut  nennen  sollen,  muß  in  jedes  vernünftigen 

Menschen  Urteil  ein  Gegenstand  des  Begehrungsver- 
mögens sein,  und  das  Böse  in  den  Augen  von  jedermann 

ein  Gegenstand  des  Abscheues;  mithin  bedarf  es  außer 
dem  Sinne  zu  dieser  Beurteilung  noch  Vernunft.  So  ist 
es  mit  der  Wahrhaftigkeit  im  Gegensatze  mit  der  Lüge, 
so  mit  der  Gerechtigkeit  im  Gegensatz  der  Gewalttätig- 

keit usw.  bewandt.  Wir  können  aber  etwas  ein  Übel 

nennen,  welches  doch  jedermann  zugleich  für  gut,  bis- 
weilen mittelbar,  bisweilen  gar  unmittelbar,  erklären 

muß.  Der  eine  chirurgische  Operation  an  sich  verrichten 
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läßt,  fühlt  sie  ohne  Zweifel  als  ein  Übel;  aber  durch 
Vernunft  erklärt  er  und  jedermann  sie  für  gut.  Wenn 
aber  jemand,  der  friedliebende  Leute  gerne  neckt  und 
beunruhigt,  endlich  einmal  anläuft  und  mit  einer  tüch- 

tigen Tracht  Schläge  abgefertigt  wird:  so  ist  dieses  aller- 
dings ein  Übel,  aber  jedermann  gibt  dazu  seinen  Beifall 

und  hält  es  an  sich  für  gut,  wenn  auch  nichts  weiter 
daraus  entspränge;  ja  selbst  der,  der  sie  empfängt,  muß 
in  seiner  Vernunft  erkennen,  daß  ihm  Recht  geschehe, 
weil  er  die  Proportion  zwischen  dem  Wohlbefinden  und 
Wohlverhalten,  welche  die  Vernunft  ihm  unvermeidlich 
vorhält,  hier  genau  in  Ausübung  gebracht  sieht. 
Es  kommt  allerdings  auf  unser  Wohl  und  Weh  in  der 
Beurteilung  unserer  praktischen  Vernunft  gar  sehr  viel 
und,  was  unsere  Natur  als  sinnlicher  Wesen  betrifft, 

alles  auf  unsere  Glückseligkeit  an,  wenn  diese,  wie  Ver- 
nunft es  vorzüglich  fordert,  nicht  nach  der  vorüber- 

gehenden Empfindung,  sondern  nach  dem  Einflüsse, 
den  diese  Zufälligkeit  auf  unsere  ganze  Existenz  und  die 
Zufriedenheit  mit  derselben  hat,  beurteilt  wird;  aber 
alles  überhaupt  kommt  darauf  doch  nicht  an.  Der  Mensch 

ist  ein  bedürftiges  Wesen,  so  fern  er  zur  Sinnenwelt  ge- 
hört, und  so  fern  hat  seine  Vernunft  allerdings  einen 

nicht  abzulehnenden  Auftrag  von  Seiten  der  Sinnlich- 
keit, sich  um  das  Interesse  derselben  zu  bekümmern  und 

sich  praktische  Maximen,  auch  in  Absicht  auf  die  Glück- 
seligkeit dieses  und  wo  möglich  auch  eines  zukünftigen 

Lebens,  zu  machen.  Aber  er  ist  doch  nicht  so  ganz  Tier, 

um  gegen  alles,  was  Vernunft  für  sich  selbst  sagt,  gleich- 
gültig zu  sein  und  diese  bloß  zum  Werkzeuge  der  Be- 

friedigung seines  Bedürfnisses  als  Sinnenwesens  zu  ge- 
brauchen. Denn  im  Werte  über  die  bloße  Tierheit  erhebt 

ihn  das  gar  nicht,  daß  er  Vernunft  hat,  wenn  sie  ihm 
nur  zum  Behuf  desjenigen  dienen  soll,  was  bei  Tieren 

der  Instinkt  verrichtet;  sie  wäre  alsdann  nur  eine  beson- 
dere Manier,  deren  sich  die  Natur  bedient  hätte,  um  den 

Menschen  zu  demselben  Zwecke,  dazu  sie  Tiere  bestimmt 
hat,  auszurüsten,  ohne  ihn  zu  einem  höheren  Zwecke  zu 
bestimmen.   Er  bedarf  also  freilich  nach  dieser  einmal 
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mit  ihm  getroffenen  Naturanstalt  Vernunft,  um  sein 
Wohl  und  Weh  jederzeit  in  Betrachtung  zu  ziehen,  aber 

er  hat  sie  überdem  noch  zu  einem  höheren  Behuf,  näm- 
lich auch  das,  was  an  sich  gut  oder  böse  ist,  und  worüber 

reine,  sinnlich  gar  nicht  interessierte  Vernunft  nur  allein 

urteilen  kann,  nicht  allein  mit  in  Überlegung  zu  neh- 
men, sondern  diese  Beurteilung  von  jener  gänzlich  zu 

unterscheiden  und  sie  zur  obersten  Bedingung  der  letz- 
teren zu  machen. 

In  dieser  Beurteilung  des  an  sich  Guten  und  Bösen,  zum 
Unterschiede  von  dem,  was  nur  beziehungsweise  auf 
Wohl  oder  Übel  so  genannt  werden  kann,  kommt  es  auf 
folgende  Punkte  an.  Entweder  ein  Vernunftprinzip  wird 

schon  an  sich  als  der  Bestimmungsgrund  des  Willens  ge- 
dacht, ohne  Rücksicht  auf  mögliche  Objekte  des  Begeh- 

rungsvermögens (also  bloß  durch  die  gesetzliche  Form 

der  Maxime),  alsdann  ist  jenes  Prinzip  praktisches  Ge- 
setz a  priori,  und  reine  Vernunft  wird  für  sich  praktisch 

zu  sein  angenommen.  Das  Gesetz  bestimmt  alsdann  un- 
mittelbar den  Willen,  die  ihm  gemäße  Handlung  ist  au 

sich  selbst  gut,  ein  Wille,  dessen  Maxime  jederzeit  diesem 
Gesetze  gemäß  ist,  ist  schlechterdings,  in  aller  Absicht, 
gut  und  die  oberste  Bedingung  alles  Guten:  oder  es  geht 
ein  Bestimmungsgrund  des  Begehrungsvermögens  vor 
der  Maxime  des  Willens  vorher,  der  ein  Objekt  der  Lust 
und  Unlust  voraussetzt,  mithin  etwas,  das  vergnügt  oder 

schmerzt^  und  die  Maxime  der  Vernunft,  jene  zu  beför- 
dern, diese  zu  vermeiden,  bestimmt  die  Handlungen,  wie 

sie  beziehungsweise  auf  unsere  Neigung,  mithin  nur 
mittelbar  (in  Rücksicht  auf  einen  anderweitigen  Zweck, 
als  Mittel  zu  demselben)  gut  sind,  und  diese  Maximen 
können  alsdann  niemals  Gesetze,  dennoch  aber  vernünf- 

tige praktische  Vorschriften  heißen.  Der  Zweck  selbst, 
das  Vergnügen,  das  wir  suchen,  ist  im  letzteren  Falle 
nicht  ein  Gutes,  sondern  ein  Wohl,  nicht  ein  Begriff  der 
Vernunft,  sondern  ein  empirischer  Begriff  von  einem 
Gegenstande  der  Empfindung;  allein  der  Gebrauch  des 
Mittels  dazu,  d.  i.  die  Handlung  (weil  dazu  vernünftige 
Überlegung  erfordert  wird),   heißt  dennoch  gut,   aber 
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nicht  schlechthin,  sondern  nur  in  Beziehung  auf  unsere 
Sinnlichkeit,  in  Ansehung  ihres  Gefühls  der  Lust  und 
Unlust;  der  Wille  aber,  dessen  Maxime  dadurch  affiziert 

wird,  ist  nicht  ein  reiner  Wille,  der  nur  auf  das  geht,  wo- 
bei reine  Vernunft  für  sich  selbst  praktisch  sein  kann. 

Hier  ist  nun  der  Ort,  das  Paradoxon  der  Methode  in  einer 

Kritik  der  praktischen  Vernunft  zu  erklären:  daß  näm- 
lich der  Begriff  des  Guten  und  Bösen  nicht  vor  dem  mora- 

lischen Gesetze  [dem  er  dem  Anschein  nach  sogar  zum 
Grunde  gelegt  werden  müßte),  sondern  nur  (wie  hier  auch 
geschieht)  nach  demselben  und  durch  dasselbe  bestimmt 
werden  müsse.  Wenn  wir  nämlich  auch  nicht  wüßten, 
daß  das  Prinzip  der  Sittlichkeit  ein  reines,  a  priori  den 
Willen  bestimmendes  Gesetz  sei,  so  müßten  wir  doch, 

um  nicht  ganz  umsonst  (gratis)  Grundsätze  anzuneh- 
men, es  anfänglich  wenigstens  unausgemacht  lassen,  ob 

der  Wille  bloß  empirische,  oder  auch  reine  Bestimmungs- 
gründe a  priori  habe;  denn  es  ist  wider  alle  Grundregeln 

des  philosophischen  Verfahrens,  das,  worüber  man  aller- 
erst entscheiden  soll,  schon  zum  voraus  als  entschieden 

anzunehmen.  Gesetzt,  wir  wollten  nun  vom  Begriffe  des 

Guten  anfangen,  um  davon  die  Gesetze  des  Willens  ab- 
zuleiten, so  würde  dieser  Begriff  von  einem  Gegenstande 

(als  einem  guten)  zugleich  diesen  als  den  einigen  Be- 
stimmungsgrund des  Willens  angeben.  Weil  nun  dieser 

Begriff  kein  praktisches  Gesetz  a  priori  zu  seiner  Richt- 
schnur hatte,  so  könnte  der  Probierstein  des  Guten  oder 

Bösen  in  nichts  anders,  als  in  der  Übereinstimmung  des 

Gegenstandes  mit  unserem  Gefühle  der  Lust  oder  Un- 
lust gesetzt  werden,  und  der  Gebrauch  der  Vernunft 

könnte  nur  darin  bestehen,  teils  diese  Lust  oder  Unlust 
im  ganzen  Zusammenhange  mit  allen  Empfindungen 
meines  Daseins,  teils  die  Mittel,  mir  den  Gegenstand 
derselben  zu  verschaffen,  zu  bestimmen.  Da  nun,  was 
dem  Gefühle  der  Lust  gemäß  sei,  nur  durch  Erfahrung 
ausgemacht  werden  kann,  das  praktische  Gesetz  aber 
der  Angabe  nach  doch  darauf  als  Bedingung  gegründet 

werden  soll,  so  würde  geradezu  die  Möglichkeit  prakti- 
scher Gesetze  a  priori  ausgeschlossen:  weil  man  vorher 
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nötig  zu  finden  meinte,  einen  Gegenstand  für  den  Willen 

auszufinden,  davon  der  Begriff  als  eines  Guten  den  all- 
gemeinen, obzwar  empirischen  Bestimmungsgrund  des 

Willens  ausmachen  müsse.  Nun  aber  war  doch  vorher 

nötig  zu  untersuchen,  ob  es  nicht  auch  einen  Bestim- 
mungsgrund des  Willens  a  priori  gebe  (welcher  niemals 

irgendwo  anders,  als  an  einem  reinen  praktischen  Ge- 
setze, und  zwar  so  fern  dieses  die  bloße  gesetzliche  Form 

ohne  Rücksicht  auf  einen  Gegenstand  den  Maximen 
vorschreibt,  wäre  gefunden  worden).  Weil  man  aber 
schon  einen  Gegenstand  nach  Begriffen  des  Guten  und 
Bösen  zum  Grunde  alles  praktischen  Gesetzes  legte,  jener 
aber  ohne  vorhergehendes  Gesetz  nur  nach  empirischen 
Begriffen  gedacht  werden  konnte,  so  hatte  man  sich  die 
Möglichkeit,  ein  reines  praktisches  Gesetz  auch  nur  zu 

denken,  schon  zum  voraus  benommen;  da  man  im  Ge- 
genteil, wenn  man  dem  letzteren  vorher  analytisch  nach- 

geforscht hätte,  gefunden  haben  würde,  daß  nicht  der 
Begriff  des  Guten  als  eines  Gegenstandes  das  moralische 

Gesetz,  sondern  umgekehrt  das  moralische  Gesetz  aller- 
erst den  Begriff  des  Guten,  so  fern  es  diesen  Namen 

schlechthin  verdient,  bestimme  und  möglich  mache. 

Diese  Anmerkung,  welche  bloß  die  Methode  der  ober- 
sten moralischen  Untersuchungen  betrifft,  ist  von  Wich- 

tigkeit. Sie  erklärt  auf  einmal  den  veranlassenden  Grund 

aller  Verirrungen  der  Philosophen  in  Ansehung  des  ober- 
sten Prinzips  der  Moral.  Denn  sie  suchten  einen  Gegen- 

stand des  Willens  auf,  um  ihn  zur  Materie  und  dem 
Grunde  eines  Gesetzes  zu  machen  (welches  alsdann  nicht 
unmittelbar,  sondern  vermittelst  jenes  an  das  Gefühl 

der  Lust  oder  Unlust  gebrachten  Gegenstandes  der  Be- 
stimmungsgrund des  Willens  sein  sollte),  anstatt  daß 

sie  zuerst  nach  einem  Gesetze  hätten  forschen  sollen, 
das  a  priori  und  unmittelbar  den  Willen  und  diesem 

gemäß  allererst  den  Gegenstand  bestimmte.  Nun  moch- 
ten sie  diesen  Gegenstand  der  Lust,  der  den  obersten  Be- 

griff des  Guten  abgeben  sollte,  in  der  Glückseligkeit,  in 
der  Vollkommenheit,  im  moralischen  Gefühle,  oder  im 

Willen  Gottes  setzen,  so  war  ihr  Grundsatz  allemal  He- 
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teronomie,  sie  mußten  unvermeidlich  auf  empirische 
Bedingungen  zu  einem  moralischen  Gesetze  stoßen:  weil 

sie  ihren  Gegenstand,  als  unmittelbaren  Bestimmungs- 
grund des  Willens,  nur  nach  seinem  unmittelbaren  Ver- 
halten zum  Gefühl,  welches  allemal  empirisch  ist,  gut 

oder  böse  nennen  konnten.  Nur  ein  formales  Gesetz, 
d.  i.  ein  solches,  welches  der  Vernunft  nichts  weiter  als 
die  Form  ihrer  allgemeinen  Gesetzgebung  zur  obersten 
Bedingung  der  Maximen  vorschreibt,  kann  a  priori  ein 
Bestimmungsgrund  der  praktischen  Vernunft  sein.  Die 
Alten  verrieten  indessen  diesen  Fehler  dadurch  unver- 

hohlen, daß  sie  ihre  moralische  Untersuchung  gänzlich 

auf  die  Bestimmung  des  Begriffs  vom  höchsten  Gut,  mit- 
hin eines  Gegenstandes  setzten,  welchen  sie  nachher  zum 

Bestimmungsgrunde  des  Willens  im  moralischen  Gesetze 

zu  machen  gedachten:  ein  Objekt,  welches  weit  hinter- 
her, wenn  das  moralische  Gesetz  allererst  für  sich  be- 

währt und  als  unmittelbarer  Bestimmungsgrund  des 
Willens  gerechtfertigt  ist,  dem  nunmehr  seiner  Form 

nach  a  priori  bestimmten  Willen  als  Gegenstand  vor- 
gestellt werden  kann,  welches  wir  in  der  Dialektik  der 

reinen  praktischen  Vernunft  uns  unterfangen  wollen. 
Die  Neueren,  bei  denen  die  Frage  über  das  höchste  Gut 

außer  Gebrauch  gekommen,  zum  wenigsten  nur  Neben- 
sache geworden  zu  sein  scheint,  verstecken  obigen  Fehler 

(wie  in  vielen  andern  Fällen)  hinter  unbestimmten  Wor- 
ten, indessen  daß  man  ihn  gleichwohl  aus  ihren  Syste- 
men hervorblicken  sieht,  da  er  alsdann  allenthalben  He- 

teronomie  der  praktischen  Vernunft  verrät,  daraus  nim- 
mermehr ein  a  priori  allgemein  gebietendes  moralisches 

Gesetz  entspringen  kann. 
Da  nun  die  Begriffe  des  Guten  und  Bösen  als  Folgen  der 
Willensbestimmung  a  priori  auch  ein  reines  praktisches 
Prinzip,  mithin  eine  Kausalität  der  reinen  Vernunft 
voraussetzen:  so  beziehen  sie  sich  ursprünglich  nicht 
(etwa  als  Bestimmungen  der  synthetischen  Einheit  des 

Mannigfaltigen  gegebener  Anschauungen  in  einem  Be- 
wußtsein) auf  Objekte,  wie  die  reinen  Verstandesbegriffe 

oder  Kategorien  der  theoretisch  gebrauchten  Vernunit, 
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sie  setzen  diese  vielmehr  als  gegeben  voraus;  sondern  sie 
sind  insgesamt  modi  einer  einzigen  Kategorie,  nämlich 

der  der  Kausalität,  so  fern  der  Bestimmungsgrund  der- 
selben in  der  Vernunftvorstellung  eines  Gesetzes  der- 
selben besteht,  welches  als  Gesetz  der  Freiheit  die  Ver- 

nunft sich  selbst  gibt  und  dadurch  sich  a  priori  als  prak- 
tisch beweiset.  Da  indessen  die  Handlungen  einerseits 

zwar  unter  einem  Gesetze,  das  kein  Naturgesetz,  son- 
dern ein  Gesetz  der  Freiheit  ist,  folglich  zu  dem  Verhal- 

ten intelligibeler  Wesen,  andererseits  aber  doch  auch  als 
Begebenheiten  in  der  Sinnenwelt  zu  den  Erscheinungen 
gehören,  so  werden  die  Bestimmungen  einer  praktischen 
Vernunft  nur  in  Beziehung  auf  die  letztere,  folglich  zwar 
den  Kategorien  des  Verstandes  gemäß,  aber  nicht  in  der 
Absicht  eines  theoretischen  Gebrauchs  desselben,  um 
das  Mannigfaltige  der  (sinnlichen)  Anschauung  unter 
ein  Bewußtsein  a  priori  zu  bringen,  sondern  nur  um  das 

Mannigfaltige  der  Begehrungen  der  Einheit  des  Bewußt- 
seins einer  im  moralischen  Gesetze  gebietenden  prakti- 
schen Vernunft  oder  eines  reinen  Willens  a  priori  zu 

unterwerfen,  statthaben  können. 
Diese  Kategorien  der  Freiheit,  denn  so  wollen  wir  sie 
statt  jener  theoretischen  Begriffe  als  Kategorien  der 
Natur  benennen,  haben  einen  augenscheinlichen  Vorzug 
vor  den  letzteren,  daß,  da  diese  nur  Gedankenformen 
sind,  welche  nur  unbestimmt  Objekte  überhaupt  für 

jede  uns  mögliche  Anschauung  durch  allgemeine  Be- 
griffe bezeichnen,  diese  hingegen,  da  sie  auf  die  Bestim- 
mung einer  freien  Willkür  gehen  (der  zwar  keine  An- 

schauung völlig  korrespondierend  gegeben  werden  kann, 
die  aber,  welches  bei  keinen  Begriffen  des  theoretischen 
Gebrauchs  unseres  Erkenntnisvermögens  stattfindet, 
ein  reines  praktisches  Gesetz  a  priori  zum  Grunde  liegen 
hat),  als  praktische  Elementarbegriffe  statt  der  Form 
der  Anschauung  (Raum  und  Zeit),  die  nicht  in  der  Ver- 

nunft selbst  liegt,  sondern  anderwärts,  nämlich  von  der 
Sinnlichkeit,  hergenommen  werden  muß,  die  Form  eines 
reinen  Willens  in  ihr,  mithin  dem  Denkungsvermögen 
selbst,  als  gegeben  zum  Grunde  liegen  haben;  dadurch 
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es  denn  geschieht,  daß,  da  es  in  allen  Vorschriften  der 

reinen  praktischen  Vernunft  nur  um  die  Willensbestim- 
mung, nicht  um  die  Naturbedingungen  (des  praktischen 

Vermögens)  der  Ausführung  seiner  Absicht  zu  tun  ist, 
die  praktischen  Begriffe  a  priori  in  Beziehung  auf  das 

oberste  Prinzip  der  Freiheit  sogleich  Erkenntnisse  wer- 
den und  nicht  auf  Anschauungen  warten  dürfen,  um  Be- 

deutung zu  bekommen,  und  zwar  aus  diesem  merkwür- 
digen Grunde,  weil  sie  die  Wirklichkeit  dessen,  worauf 

sie  sich  beziehen  (die  Willensgesinnung),  selbst  hervor- 
bringen, welches  gar  nicht  die  Sache  theoretischer  Be- 

griffe ist.  Nur  muß  man  wohl  bemerken,  daß  diese  Kate- 
gorien nur  die  praktische  Vernunft  überhaupt  angehen 

und  so  in  ihrer  Ordnung  von  den  moralisch  noch  unbe- 
stimmten und  sinnlich  bedingten  zu  denen,  die,  sinnlich 

unbedingt,  bloß  durchs  moralische  Gesetz  bestimmt  sind, 
fortgehen. 

Tafel 

der  Kategorien  der  Freiheit  in  Ansehung  der  Begriffe  des 
Guten  und  Bösen. 

i 

Der  Quantität 

Subjektiv,  nach  Maximen  (Willensmeinungen  des  Indi- 
viduum) 

Objektiv,  nach  Prinzipien  (Vorschriften) 
A  priori  objektive  sowohl  als  subjektive  Prinzipien  der 

Freiheit  (Gesetze). 

2  3 

Der  Qualität  Der  Relation 

Praktische  Regeln  des  Begehens         Auf  die  Persönlich- 
(praeceptivae)  keit 

Praktische  Regeln  des  Unterlassens  Auf    den     Zustand 

(Prohibitivae)  der  Person 
Praktische  Regeln  der  Ausnahmen    Wechselseitig    einer 

(exceptivae) .  Person    auf    den 
Zustand   der  an- 
deren. 
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4 

Modalität 

Das  Erlaubte  und  Unerlaubte 

Die  Pflicht  und  das  Pflichtwidrige 
Vollkommene  und  unvollkommene  Pflicht. 

Man  wird  hier  bald  gewahr,  daß  in  dieser  Tafel  die  Frei- 
heit als  eine  Art  von  Kausalität,  die  aber  empirischen 

Bestimmungsgründen  nicht  unterworfen  ist,  in  Anse- 
hung der  durch  sie  möglichen  Handlungen  als  Erschei- 

nungen in  der  Sinnenwelt  betrachtet  werde,  folglich  sich 

auf  die  Kategorien  ihrer  Naturmöglichkeit  beziehe,  in- 
dessen daß  doch  jede  Kategorie  so  allgemein  genommen 

wird,  daß  der  Bestimmungsgrund  jener  Kausalität  auch 
außer  der  Sinnenwelt  in  der  Freiheit  als  Eigenschaft 
eines  intelligibelen  Wesens  angenommen  werden  kann, 
bis  die  Kategorien  der  Modalität  den  Übergang  von 

praktischen  Prinzipien  überhaupt  zu  denen  der  Sittlich- 
keit, aber  nur  problematisch  einleiten,  welche  nachher 

durchs  moralische  Gesetz  allererst  dogmatisch  dargestellt 
werden  können. 

Ich  füge  hier  nichts  weiter  zur  Erläuterung  gegenwärti- 
ger Tafel  bei,  weil  sie  für  sich  verständlich  genug  ist. 

Dergleichen  nach  Prinzipien  abgefaßte  Einteilung  ist 
aller  Wissenschaft  ihrer  Gründlichkeit  sowohl  als  Ver- 

ständlichkeit halber  sehr  zuträglich.  So  weiß  man  z.  B. 
aus  obiger  Tafel  und  der  ersten  Nummer  derselben 

sogleich,  wovon  man  in  praktischen  Erwägungen  an- 
fangen müsse:  von  den  Maximen,  die  jeder  auf  seine 

Neigung  gründet,  den  Vorschriften,  die  für  eine  Gattung 
vernünftiger  Wesen,  so  fern  sie  in  gewissen  Neigungen 
übereinkommen,  gelten,  und  endlich  dem  Gesetze.,  wel- 

ches für  alle  unangesehen  ihrer  Neigungen  gilt,  usw.  Auf 
diese  Weise  übersieht  man  den  ganzen  Plan  von  dem, 
was  man  zu  leisten  hat,  sogar  jede  Frage  der  praktischen 

Philosophie,  die  zu  beantworten,  und  zugleich  die  Ord- 
nung, die  zu  befolgen  ist. 
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VON  DER  TYPIK  DER  REINEN  PRAKTISCHEN 
URTEILSKRAFT 

Die  Begriffe  des  Guten  und  Bösen  bestimmen  dem  Wil- 
len zuerst  ein  Objekt.  Sie  stehen  selbst  aber  unter  einer 

praktischen  Regel  der  Vernunft,  welche,  wenn  sie  reine 

Vernunft  ist,  den  Willen  a  priori  in  Ansehung  seines  Ge- 
genstandes bestimmt.  Ob  nun  eine  uns  in  der  Sinnlich- 

keit mögliche  Handlung  der  Fall  sei,  der  unter  der  Regel 
stehe,  oder  nicht,  dazu  gehört  praktische  Urteilskraft, 

wodurch  dasjenige,  was  in  der  Regel  allgemein  [in  ab- 
stracto) gesagt  wurde,  auf  eine  Handlung  in  concreto  an- 

gewandt wird.  Weil  aber  eine  praktische  Regel  der  rei- 
nen Vernunft  erstlich,  als  praktisch,  die  Existenz  eines 

Objekts  betrifft  und  zweitens,  als  praktische  Regel  der 
reinen  Vernunft,  Notwendigkeit  in  Ansehung  des  Da- 

seins der  Handlung  bei  sich  führt,  mithin  praktisches 
Gesetz  ist  und  zwar  nicht  Naturgesetz  durch  empirische 
Bestimmungsgründe,  sondern  ein  Gesetz  der  Freiheit, 

nach  welchem  der  Wille  unabhängig  von  allem  Empiri- 
schen (bloß  durch  die  Vorstellung  eines  Gesetzes  über- 
haupt und  dessen  Form)  bestimmbar  sein  soll,  alle  vor- 

kommende Fälle  zu  möglichen  Handlungen  aber  nur 
empirisch,  d.  i.  zur  Erfahrung  und  Natur  gehörig,  sein 
können:  so  scheint  es  widersinnisch,  in  der  Sinnenwelt 
einen  Fall  antreffen  zu  wollen,  der,  da  er  immer  so  fern 
nur  unter  dem  Naturgesetze  steht,  doch  die  Anwendung 
eines  Gesetzes  der  Freiheit  auf  sich  verstatte,  und  auf 
welchen  die  übersinnliche  Idee  des  sittlich  Guten,  das 

darin  in  concreto  dargestellt  werden  soll,  angewandt  wer- 
den könne.  Also  ist  die  Urteilskraft  der  reinen  prakti- 

schen Vernunft  eben  denselben  Schwierigkeiten  unter- 
worfen, als  die  der  reinen  theoretischen,  welche  letztere 

gleichwohl,  aus  denselben  zu  kommen,  ein  Mittel  zur 
Hand  hatte:  nämlich  da  es  in  Ansehung  des  theoretischen 

Gebrauchs  auf  Anschauungen  ankam,  darauf  reine  Ver- 
standesbegriffe angewandt  werden  könnten,  dergleichen 

Anschauungen  (obzwar  nur  von  Gegenständen  der  Sinne) 

doch  a  priori,  mithin,  was  die  Verknüpfung  des  Mannig- 
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faltigen  in  denselben  betrifft,  den  reinen  Verstandes- 
begriffen a  priori  gemäß  (als  Schemate)  gegeben  werden 

können.  Hingegen  ist  das  sittlich  Gute  etwas  dem  Ob- 
jekte nach  Übersinnliches,  für  das  also  in  keiner  sinn- 
lichen Anschauung  etwas  Korrespondierendes  gefunden 

werden  kann,  und  die  Urteilskraft  unter  Gesetzen  der 
reinen  praktischen  Vernunft  scheint  daher  besonderen 
Schwierigkeiten  unterworfen  zu  sein,  die  darauf  beruhen, 
daß  ein  Gesetz  der  Freiheit  auf  Handlungen  als  Be- 

gebenheiten, die  in  der  Sinnenwelt  geschehen  und  also 
so  fern  zur  Natur  gehören,  angewandt  werden  soll. 

Allein  hier  eröffnet  sich  doch  wieder  eine  günstige  Aus- 
sicht für  die  reine  praktische  Urteilskraft.  Es  ist  bei  der 

Subsumtion  einer  mir  in  der  Sinnenwelt  möglichen 
Handlung  unter  einem  reinen  praktischen  Gesetze  nicht 
um  die  Möglichkeit  der  Handhing  als  einer  Begebenheit 

in  der  Sinnenwelt  zu  tun;  denn  die  gehört  für  die  Beur- 
teilung des  theoretischen  Gebrauchs  der  Vernunft  nach 

dem  Gesetze  der  Kausalität,  eines  reinen  Verstandes- 
begriffs, für  den  sie  ein  Schema  in  der  sinnlichen  An- 

schauung hat.  Die  physische  Kausalität,  oder  die  Be- 
dingung, unter  der  sie  stattfindet,  gehört  unter  die  Na- 

turbegriffe, deren  Schema  transszendentale  Einbildungs- 
kraft entwirft.  Hier  aber  ist  es  nicht  um  das  Schema  eines 

Falles  nach  Gesetzen,  sondern  um  das  Schema  (wenn  dieses 
Wort  hier  schicklich  ist)  eines  Gesetzes  selbst  zu  tun,  weil 
die  Willensbestimmung  (nicht  die  Handlung  in  Beziehung 

auf  ihren  Erfolg)  durchs  Gesetz  allein,  ohne  einen  an- 
deren Bestimmungsgrund,  den  Begriff  der  Kausalität 

an  ganz  andere  Bedingungen  bindet,  als  diejenige  sind, 
welche  die  Naturverknüpfung  ausmachen. 
Dem  Naturgesetze  als  Gesetze,  welchem  die  Gegenstände 
sinnlicher  Anschauung  als  solche  unterworfen  sind,  muß 
ein  Schema,  d.  i.  ein  allgemeines  Verfahren  der  Einbil- 

dungskraft (den  reinen  Verstandesbegriff,  den  das  Ge- 
setz bestimmt,  den  Sinnen  a  priori  darzustellen),  korre- 

spondieren. Aber  dem  Gesetze  der  Freiheit  (als  einer  gar 
nicht  sinnlich  bedingten  Kausalität)  mithin  auch  dem 
Begriffe  des  unbedingt  Guten  kann  keine  Anschauung, 
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mithin  kein  Schema  zum  Behuf  seiner  Anwendung  in 

concreto  untergelegt  werden.  Folglich  hat  das  Sittenge- 
setz kein*anderes  die  Anwendung  desselben  auf  Gegen- 

stände der  Natur  vermittelndes  Erkenntnisvermögen, 
als  den  Verstand  (nicht  die  Einbildungskraft),  welcher 
einer  Idee  der  Vernunft  nicht  ein  Schema  der  Sinnlich- 

keit, sondern  ein  Gesetz,  aber  doch  ein  solches,  das  an 
Gegenständen  der  Sinne  in  concreto  dargestellt  werden 
kann,  mithin  ein  Naturgesetz,  aber  nur  seiner  Form 
nach,  als  Gesetz  zum  Behuf  der  Urteilskraft  unterlegen 

kann,  und  dieses  können  wir  daher  den  Typus  des  Sit- 
tengesetzes nennen. 

Die  Regel  der  Urteilskraft  unter  Gesetzen  der  reinen 
praktischen  Vernunft  ist  diese:  Frage  dich  selbst,  ob  die 
Handlung,  die  du  vorhast,  wenn  sie  nach  einem  Gesetze 
der  Natur,  von  der  du  selbst  ein  Teil  wärest,  geschehen 

sollte,  sie  du  wohl  als  durch  deinen  Willen  möglich  an- 
sehen könntest.  Nach  dieser  Regel  beurteilt  in  der  Tat 

jedermann  Handlungen,  ob  sie  sittlich  gut  oder  böse 
sind.  So  sagt  man:  Wie,  wenn  ein  jeder,  wo  er  seinen 
Vorteil  zu  schaffen  glaubt,  sich  erlaubte,  zu  betrügen, 
oder  befugt  hielte,  sich  das  Leben  abzukürzen,  so  bald 
ihn  ein  völliger  Überdruß  desselben  befällt,  oder  anderer 

Not  mit  völliger  Gleichgültigkeit  ansähe,  und  du  gehör- 
test mit  zu  einer  solchen  Ordnung  der  Dinge,  würdest 

du  darin  wohl  mit  Einstimmung  deines  Willens  sein? 
Nun  weiß  ein  jeder  wohl:  daß,  wenn  er  sich  ingeheim 
Betrug  erlaubt,  darum  eben  nicht  jedermann  es  auch 
tue,  oder,  wenn  er  unbemerkt  lieblos  ist,  nicht  sofort 
jedermann  auch  gegen  ihn  es  sein  würde;  daher  ist  diese 
Vergleichung  der  Maxime  seiner  Handlungen  mit  einem 

allgemeinen  Naturgesetze  auch  nicht  der  Bestimmungs- 
grund seines  Willens.  Aber  das  letztere  ist  doch  ein 

Typus  der  Beurteilung  der  ersteren  nach  sittlichen  Prin- 
zipien. Wenn  die  Maxime  der  Handlung  nicht  so  be- 

schaffen ist,  daß  sie  an  der  Form  eines  Naturgesetzes 
überhaupt  die  Probe  hält,  so  ist  sie  sittlich  unmöglich. 

So  urteilt  selbst  der  gemeinste  Verstand;  denn  das  Na- 
turgesetz liegt  allen  seinen  gewöhnlichsten,  selbst  den 
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Erfahrungsurteilen  immer  zum  Grunde.  Er  hat  es  also 
jederzeit  bei  der  Hand,  nur  daß  er  in  Fällen,  wo  die 

Kausalität  aus  Freiheit  beurteilt  werden  soll,  jenes  Na- 
turgesetz bloß  zum  Typus  eines  Gesetzes  der  Freiheit 

macht,  weil  er,  ohne  etwas,  was  er  zum  Beispiele  im  Er- 
fahrungsfalle machen  könnte,  bei  Hand  zu  haben,  dem 

Gesetze  einer  reinen  praktischen  Vernunft  nicht  den  Ge- 
brauch in  der  Anwendung  verschaffen  könnte. 

Es  ist  also  auch  erlaubt,  die  Natur  der  Sinnenwelt  als 
Typus  einer  intelligibelen  Natur  zu  brauchen,  so  lange 

ich  nur  nicht  die  Anschauungen,  und  was  davon  ab- 
hängig ist,  auf  diese  übertrage,  sondern  bloß  die  Form 

der  Gesetzmäßigkeit  überhaupt  (deren  Begriff  auch  im 

gemeinsten  Vernunftgebrauche  stattfindet,  aber  in  kei- 
ner anderen  Absicht,  als  bloß  zum  reinen  praktischen 

Gebrauche  der  Vernunft  a  priori  bestimmt  erkannt  wer- 
den kann)  darauf  beziehe.  Denn  Gesetze  als  solche  sind 

so  fern  einerlei,  sie  mögen  ihre  Bestimmungsgründe  her- 
nehmen, woher  sie  wollen. 

Übrigens,  da  von  allem  Intelligibelen  schlechterdings 
nichts  als  (vermittelst  des  moralischen  Gesetzes)  die 
Freiheit  und  auch  diese  nur,  so  fern  sie  eine  von  jenem 

unzertrennliche  Voraussetzung  ist,  und  ferner  alle  in- 
telligibele  Gegenstände,  auf  welche  uns  die  Vernunft 
nach  Anleitung  jenes  Gesetzes  etwa  noch  führen  möchte, 
wiederum  für  uns  keine  Realität  weiter  haben,  als  zum 
Behuf  desselben  Gesetzes  und  des  Gebrauches  der  reinen 

praktischen  Vernunft,  diese  aber  zum  Typus  der  Ur- 
teilskraft die  Natur  (der  reinen  Verstandesform  dersel- 

ben nach)  zu  gebrauchen  berechtigt  und  auch  benötigt 
ist:  so  dient  die  gegenwärtige  Anmerkung  dazu,  um  zu 
verhüten,  daß,  was  bloß  zur  Typik  der  Begriffe  gehört, 
nicht  zu  den  Begriffen  selbst  gezählt  werde.  Diese  also 
als  Typik  der  Urteilskraft  bewahrt  vor  dem  Empirism 
der  praktischen  Vernunft,  der  die  praktischen  Begriffe 

des  Guten  und  Bösen  bloß  in  Erfahrungsfolgen  (der  so- 
genannten Glückseligkeit)  setzt,  obzwar  diese  und  die 

unendlichen  nützlichen  Folgen  eines  durch  Selbstliebe 
bestimmten   Willens,   wenn   dieser  sich  selbst  zugleich 



192  KRITIK  DER  PRAKTISCHEN  VERNUNFT 

zum  allgemeinen  Naturgesetze  machte,  allerdings  zum 
ganz  angemessenen  Typus  für  das  sittlich  Gute  dienen 
kann,  aber  mit  diesem  doch  nicht  einerlei  ist.  Eben  die- 

selbe Typik  bewahrt  auch  vor  dem  Mystizism  der  prak- 
tischen Vernunft,  welcher  das,  was  nur  zum  Symbol 

diente,  zum  Schema  macht,  d.  i.  wirkliche  und  doch 
nicht  sinnliche  Anschauungen  (eines  unsichtbaren  Reichs 

Gottes)  der  Anwendung  der  moralischen  Begriffe  unter- 
legt und  ins  Überschwengliche  hinausschweift.  Dem  Ge- 

brauche der  moralischen  Begriffe  ist  bloß  der  Rationa- 
lism  der  Urteilskraft  angemessen,  der  von  der  sinnlichen 
Natur  nichts  weiter  nimmt,  als  was  auch  reine  Vernunft 
für  sich  denken  kann,  d.  i.  die  Gesetzmäßigkeit,  und  in 
die  übersinnliche  nichts  hineinträgt,  als  was  umgekehrt 

sich  durch  Handlungen  in  der  Sinnenwelt  nach  der  for- 
malen Regel  eines  Naturgesetzes  überhaupt  wirklich 

darstellen  läßt.  Indessen  ist  die  Verwahrung  vor  dem 
Empirism  der  praktischen  Vernunft  viel  wichtiger  und 
anratungswürdiger,  weil  der  Mystizism  sich  doch  noch 
mit  der  Reinigkeit  und  Erhabenheit  des  moralischen 
Gesetzes  zusammen  verträgt  und  außerdem  es  nicht 

eben  natürlich  und  der  gemeinen  Denkungsart  angemes- 
sen ist,  seine  Einbildungskraft  bis  zu  übersinnlichen  An- 

schauungen anzuspannen,  mithin  auf  dieser  Seite  die 
Gefahr  nicht  so  allgemein  ist;  da  hingegen  der  Empirism 
die  Sittlichkeit  in  Gesinnungen  (worin  doch,  und  nicht 
bloß  in  Handlungen,  der  hohe  Wert  besteht,  den  sich 
die  Menschheit  durch  sie  verschaffen  kann  und  soll)  mit 

der  Wurzel  ausrottet  und  ihr  ganz  etwas  anderes,  näm- 
lich ein  empirisches  Interesse,  womit  die  Neigungen 

überhaupt  unter  sich  Verkehr  treiben,  statt  der  Pflicht 

unterschiebt,  überdem  auch  eben  darum  mit  allen  Nei- 
gungen, die  (sie  mögen  einen  Zuschnitt  bekommen,  wel- 

chen sie  wollen),  wenn  sie  zur  Würde  eines  obersten 
praktischen  Prinzips  erhoben  werden,  die  Menschheit 
degradieren,  und  da  sie  gleichwohl  der  Sinnesart  aller  so 
günstig  sind,  aus  der  Ursache  weit  gefährlicher  ist  als 
alle  Schwärmerei,  die  niemals  einen  daurenden  Zustand 
vieler  Menschen  ausmachen  kann. 
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DRITTES  HAUPTSTÜCK 

VON  DEN  TRIEBFEDERN  DER  REINEN  PRAK- 
TISCHEN VERNUNFT 

DAS  Wesentliche  alles  sittlichen  Werts  der  Hand- 
lungen kommt  darauf  an,  daß  das  moralische  Gesetz 

unmittelbar  den  Willen  bestimme.  Geschieht  die  Willens- 
bestimmung zwar  gemäß  dem  moralischen  Gesetze,  aber 

nur  vermittelst  eines  Gefühls,  welcher  Art  es  auch  sei, 

das  vorausgesetzt  werden  muß,  damit  jenes  ein  hinrei- 
chender Bestimmungsgrund  des  Willens  werde,  mithin 

nicht  um  des  Gesetzes  willen:  so  wird  die  Handlung  zwar 
Legalität,  aber  nicht  Moralität  enthalten.  Wenn  nun 

unter  Triebfeder  (elater  animi)  der  subjektive  Bestim- 
mungsgrund des  Willens  eines  Wesens  verstanden  wird, 

dessen  Vernunft  nicht  schon  vermöge  seiner  Natur  dem 

objektiven  Gesetze  notwendig  gemäß  ist,  so  wird  erst- 
lich daraus  folgen:  daß  man  dem  göttlichen  Willen  gar 

keine  Triebfedern  beilegen  könne,  die  Triebfeder  des 

menschlichen  Willens  aber  (und  des  von  jedem  erschaf- 
fenen vernünftigen  Wesen)  niemals  etwas  anderes  als 

das  moralische  Gesetz  sein  könne,  mithin  der  objektive 
Bestimmungsgrund  jederzeit  und  ganz  allein  zugleich 
der  subjektiv  hinreichende  Bestimmungsgrund  der 
Handlung  sein  müsse,  wenn  diese  nicht  bloß  den  Buch- 

staben des  Gesetzes,  ohne  den  Geist*  desselben  zu  ent- 
halten, erfüllen  soll. 

Da  man  also  zum  Behuf  des  moralischen  Gesetzes,  und 
um  ihm  Einfluß  auf  den  Willen  zu  verschaffen,  keine 
anderweitige  Triebfeder,  dabei  die  des  moralischen  Ge- 

setzes entbehrt  werden  könnte,  suchen  muß,  weil  das 
alles  lauter  Gleißnerei  ohne  Bestand  bewirken  würde, 
und  sogar  es  bedenklich  ist,  auch  nur  neben  dem  mora- 

lischen Gesetze  noch  einige  andere  Triebfedern  (als  die 
des  Vorteils)  mitwirken  zu  lassen:  so  bleibt  nichts  übrig, 

*  Man  kann  von  jeder  gesetzmäßigen  Handlung,  die  doch  nicht  um 
des  Gesetzes  willen  geschehen  ist,  sagen:  sie  sei  bloß  dem  Buch- 

staben, aber  nicht  dem  Geiste  (der  Gesinnung)  nach  moralisch  gut. 
KANT  V  13 
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als  bloß  sorgfältig  zu  bestimmen,  auf  welche  Art  das 
moralische  Gesetz  Triebfeder  werde,  und  was,  indem  sie 
es  ist,  mit  dem  menschlichen  Begehrungsvermögen  als 
Wirkung  jenes  Bestimmungsgrundes  auf  dasselbe  vor- 

gehe. Denn  wie  ein  Gesetz  für  sich  und  unmittelbar  Be- 
stimmungsgrund des  Willens  sein  könne  (welches  doch 

das  Wesentliche  aller  Moralität  ist),  das  ist  ein  für  die 
menschliche  Vernunft  unauflösliches  Problem  und  mit 

dem  einerlei:  wie  ein  freier  Wille  möglich  sei.  Also  wer- 
den wir  nicht  den  Grund,  woher  das  moralische  Gesetz 

in  sich  eine  Triebfeder  abgebe,  sondern  was,  so  fern  es 
eine  solche  ist,  sie  im  Gemüte  wirkt  (besser  zu  sagen, 
wirken  muß),  a  priori  anzuzeigen  haben. 
Das  Wesentliche  aller  Bestimmung  des  Willens  durchs 
sittliche  Gesetz  ist:  daß  er  als  freier  Wille,  mithin  nicht 
bloß  ohne  Mitwirkung  sinnlicher  Antriebe,  sondern  selbst 
mit  Abweisung  aller  derselben  und  mit  Abbruch  aller 

Neigungen,  so  fern  sie  jenem  Gesetze  zuwider  sein  könn- 
ten, bloß  durchs  Gesetz  bestimmt  werde.  So  weit  ist 

also  die  Wirkung  des  moralischen  Gesetzes  als  Triebfe- 
der nur  negativ,  und  als  solche  kann  diese  Triebfeder 

a  priori  erkannt  werden.  Denn  alle  Neigung  und  jeder 

sinnliche  Antrieb  ist  auf  Gefühl  gegründet,  und  die  ne- 
gative Wirkung  aufs  Gefühl  (durch  den  Abbruch,  der 

den  Neigungen  geschieht)  ist  selbst  Gefühl.  Folglich 
können  wir  a  priori  einsehen,  daß  das  moralische  Gesetz 
als  Bestimmungsgrund  des  Willens  dadurch,  daß  es 

allen  unseren  Neigungen  Eintrag  tut,  ein  Gefühl  bewir- 
ken müsse,  welches  Schmerz  genannt  werden  kann, 

und  hier  haben  wir  nun  den  ersten,  vielleicht  auch  ein- 
zigen Fall,  da  wir  aus  Begriffen  a  priori  das  Verhältnis 

eines  Erkenntnisses  (hier  ist  es  einer  reinen  praktischen 
Vernunft)  zum  Gefühl  der  Lust  oder  Unlust  bestimmen 
konnten.  Alle  Neigungen  zusammen  (die  auch  wohl  in 
ein  erträgliches  System  gebracht  werden  können,  und 
deren  Befriedigung  alsdann  eigene  Glückseligkeit  heißt) 

machen  die  Selbstsucht  (solipsismus)  aus.  Diese  ist  ent- 
weder die  der  Selbstliebe,  eines  über  alles  gehenden  Wohl- 

wollens gegen  sich  selbst  (Philautia),  oder  die  des  Wohl- 
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gefallens  an  sich  selbst  (Arrogantia).  Jene  heißt  beson- 
ders Eigenliebe,  diese  Eigendünkel.  Die  reine  praktische 

Vernunft  tut  der  Eigenliebe  bloß  Abbruch,  indem  sie 
solche,  als  natürlich  und  noch  vor  dem  moralischen  Ge- 

setze in  uns  rege,  nur  auf  die  Bedingung  der  Einstim- 
mung mit  diesem  Gesetze  einschränkt;  da  sie  alsdann 

vernünftige  Selbstliebe  genannt  wird.  Aber  den  Eigen- 
dünkel schlägt  sie  gar  nieder,  indem  alle  Ansprüche  der 

Selbstschätzung,  die  vor  der  Übereinstimmung  mit  dem 
sittlichen  Gesetze  vorhergehen,  nichtig  und  ohne  alle 
Befugnis  sind,  indem  eben  die  Gewißheit  einer  Gesin- 

nung, die  mit  diesem  Gesetze  übereinstimmt,  die  erste 

Bedingung  alles  Werts  der  Person  ist  (wie  wir  bald  deut- 
licher machen  werden)  und  alle  Anmaßung  vor  derselben 

falsch  und  gesetzwidrig  ist.  Nun  gehört  der  Hang  zur 
Selbstschätzung  mit  zu  den  Neigungen,  denen  das  mo- 

ralische Gesetz  Abbruch  tut,  so  fern  jene  bloß  auf  der 
Sinnlichkeit  beruht.  Also  schlägt  das  moralische  Gesetz 
den  Eigendünkel  nieder.  Da  dieses  Gesetz  aber  doch  et- 

was an  sich  Positives  ist,  nämlich  die  Form  einer  intel- 
lektuellen Kausalität,  d.  i.  der  Freiheit,  so  ist  es,  indem 

es  im  Gegensatze  mit  dem  subjektiven  Widerspiele,  näm- 
lich den  Neigungen  in  uns,  den  Eigendünkel  schwächt, 

zugleich  ein  Gegenstand  der  Achtung  und,  indem  es  ihn 
sogar  niederschlägt,  d.  i.  demütigt,  ein  Gegenstand  der 
größten  Achtung,  mithin  auch  der  Grund  eines  positiven 
Gefühls,  das  nicht  empirischen  Ursprungs  ist  und  a 
priori  erkannt  wird.  Also  ist  Achtung  fürs  moralische 
Gesetz  ein  Gefühl,  welches  durch  einen  intellektuellen 
Grund  gewirkt  wird,  und  dieses  Gefühl  ist  das  einzige, 
welches  wir  völlig  a  priori  erkennen,  und  dessen  Not- 

wendigkeit wir  einsehen  können. 

Wir  haben  im  vorigen  Hauptstücke  gesehen:  daß  alles, 
was  sich  als  Objekt  des  Willens  vor  dem  moralischen  Ge- 

setze darbietet,  von  den  Bestimmungsgründen  des  Wil- 
lens unter  dem  Namen  des  unbedingt  Guten  durch  dieses 

Gesetz  selbst,  als  die  oberste  Bedingung  der  praktischen 
Vernunft,  ausgeschlossen  werde,  und  daß  die  bloße  prak- 

tische Form,  die  in  der  Tauglichkeit  der  Maximen  zur 
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allgemeinen  Gesetzgebung  besteht,  zuerst  das,  was  an 
sich  und  schlechterdings  gut  ist>  bestimme  und  die  Ma- 

xime eines  reinen  Willens  gründe,  der  allein  in  aller  Ab- 
sicht gut  ist.  Nun  finden  wir  aber  unsere  Natur  als  sinn- 
licher Wesen  so  beschaffen,  daß  die  Materie  des  Begeh- 

rungsvermögens (Gegenstände  der  Neigung,  es  sei  der 
Hoffnung  oder  Furcht)  sich  zuerst  aufdringt,  und  unser 
pathologisch  bestimmbares  Selbst,  ob  es  gleich  durch 

seine  Maximen  zur  allgemeinen  Gesetzgebung  ganz  un- 
tauglich ist,  dennoch,  gleich  als  ob  es  unser  ganzes  Selbst 

ausmachte,  seine  Ansprüche  vorher  und  als  die  ersten 
und  ursprünglichen  geltend  zu  machen  bestrebt  sei. 
Man  kann  diesen  Hang,  sich  selbst  nach  den  subjektiven 
Bestimmungsgründen  seiner  Willkür  zum  objektiven 
Bestimmungsgrunde  des  Willens  überhaupt  zu  machen, 

die  Selbstliebe  nennen,  welche,  wenn  sie  sich  gesetz- 
gebend und  zum  unbedingten  praktischen  Prinzip  macht, 

Eigendünkel  heißen  kann.  Nun  schließt  das  moralische 

Gesetz,  welches  allein  wahrhaftig  (nämlich  in  aller  Ab- 
sicht) objektiv  ist,  den  Einfluß  der  Selbstliebe  auf  das 

oberste  praktische  Prinzip  gänzlich  aus  und  tut  dem 

Eigendünkel,  der  die  subjektiven  Bedingungen  der  erste- 
ren  als  Gesetze  vorschreibt,  unendlichen  Abbruch.  Was 
nun  unserem  Eigendünkel  in  unserem  eigenen  Urteil 

Abbruch  tut,  das  demütigt.  Also  demütigt  das  mora- 
lische Gesetz  unvermeidlich  jeden  Menschen,  indem  die- 

ser mit  demselben  den  sinnlichen  Hang  seiner  Natur 

vergleicht.  Dasjenige,  dessen  Vorstellung  als  Bestim- 
mungsgrund unseres  Willens  uns  in  unserem  Selbstbe- 

wußtsein demütigt,  erweckt,  so  fern  als  es  positiv  und 
Bestimmungsgrund  ist,  für  sich  Achtung.  Also  ist  das 
moralische  Gesetz  auch  subjektiv  ein  Grund  der  Ach- 

tung. Da  nun  alles,  was  in  der  Selbstliebe  angetroffen 

wird,  zur  Neigung  gehört,  alle  Neigung  aber  auf  Gefüh- 
len beruht,  mithin,  was  allen  Neigungen  insgesamt  in 

der  Selbstliebe  Abbruch  tut,  eben  dadurch  notwendig 

auf  das  Gefühl  Einfluß  hat,  so  begreifen  wir,  wie  es  mög- 
lich ist,  a  priori  einzusehen,  daß  das  moralische  Gesetz 

indem  es  die  Neigungen  und  den  Hang,  sie  zur  obersten 
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praktischen  Bedingung  zu  machen,  d.  i.  die  Selbstliebe, 

von  allem  Beitritte  zur  obersten  Gesetzgebung  aus- 
schließt, eine  Wirkung  aufs  Gefühl  ausüben  könne,  wel- 

che einerseits  bloß  negativ  ist,  andererseits  und  zwar  in 

Ansehung  des  einschränkenden  Grundes  der  reinen  prak- 
tischen Vernunft  positiv  ist,  und  wozu  gar  keine  beson- 

dere Art  von  Gefühle  unter  dem  Namen  eines  prakti- 
schen oder  moralischen  als  vor  dem  moralischen  Gesetze 

vorhergehend  und  ihm  zum  Grunde  liegend  angenom- 
men werden  darf. 

Die  negative  Wirkung  auf  Gefühl  (der  Unannehmlich- 
keit) ist,  so  wie  aller  Einfluß  auf  dasselbe  und  wie  jedes 

Gefühl  überhaupt,  pathologisch.  Als  Wirkung  aber  vom 
Bewußtsein  des  moralischen  Gesetzes,  folglich  in  Be- 

ziehung auf  eine  intelligibele  Ursache,  nämlich  das  Sub- 
jekt der  reinen  praktischen  Vernunft  als  obersten  Ge- 

setzgeberin, heißt  dieses  Gefühl  eines  vernünftigen  von 
Neigungen  affizierten  Subjekts  zwar  Demütigung  (in- 

tellektuelle Verachtung),  aber  in  Beziehung  auf  den 
positiven  Grund  derselben,  das  Gesetz,  zugleich  Achtung 
für  dasselbe,  für  welches  Gesetz  gar  kein  Gefühl  statt- 

findet, sondern  im  Urteile  der  Vernunft,  indem  es  den 
Widerstand  aus  dem  Wege  schafft,  die  Wegräumung 
eines  Hindernisses  einer  positiven  Beförderung  der  Kau- 

salität gleichgeschätzt  wird.  Darum  kann  dieses  Gefühl 
nun  auch  ein  Gefühl  der  Achtung  fürs  moralische  Gesetz, 
aus  beiden  Gründen  zusammen  aber  ein  moralisches  Ge- 

fühl genannt  werden. 
Das  moralische  Gesetz  also,  so  wie  es  formaler  Bestim- 

mungsgrund der  Handlung  ist,  durch  praktische  reine 
Vernunft,  so  wie  es  zwar  auch  materialer,  aber  nur  ob- 

jektiver Bestimmungsgrund  der  Gegenstände  der  Hand- 
lung unter  dem  Namen  des  Guten  und  Bösen  ist,  so  ist 

es  auch  subjektiver  Bestimmungsgrund,  d.  i.  Triebfeder, 
zu  dieser  Handlung,  indem  es  auf  die  Sinnlichkeit  des 
Subjekts  Einfluß  hat  und  ein  Gefühl  bewirkt,  welches 
dem  Einflüsse  des  Gesetzes  auf  den  Willen  beförderlich 

ist.  Hier  geht  kein  Gefühl  im  Subjekt  vorher,  das  auf 
Moralität  gestimmt  wäre.  Denn  das  ist  unmöglich,  weil 
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alles  Gefühl  sinnlich  ist;  die  Triebfeder  der  sittlichen  Ge- 
sinnung aber  muß  von  aller  sinnlichen  Bedingung  frei 

sein.  Vielmehr  ist  das  sinnliche  Gefühl,  was  allen  unse- 
ren Neigungen  zum  Grunde  liegt,  zwar  die  Bedingung 

derjenigen  Empfindung,  die  wir  Achtung  nennen,  aber 
die  Ursache  der  Bestimmung  desselben  liegt  in  der  reinen 

praktischen  Vernunft,  und  diese  Empfindung  kann  da- 
her ihres  Ursprunges  wegen  nicht  pathologisch,  son- 
dern muß  praktisch  gewirkt  heißen:  indem  dadurch,  daß 

die  Vorstellung  des  moralischen  Gesetzes  der  Selbstliebe 
den  Einfluß  und  dem  Eigendünkel  den  Wahn  benimmt, 

das  Hindernis  der  reinen  praktischen  Vernunft  vermin- 
dert und  die  Vorstellung  des  Vorzuges  ihres  objektiven 

Gesetzes  vor  den  Antrieben  der  Sinnlichkeit,  mithin 
das  Gewicht  des  ersteren  relativ  (in  Ansehung  eines 

durch  die  letztere  affizierten  Willens)  durch  die  Weg- 
schaffung des  Gegengewichts  im  Urteile  der  Vernunft 

hervorgebracht  wird.  Und  so  ist  die  Achtung  fürs  Gesetz 
nicht  Triebfeder  zur  Sittlichkeit,  sondern  sie  ist  die 
Sittlichkeit  selbst,  subjektiv  als  Triebfeder  betrachtet, 
indem  die  reine  praktische  Vernunft  dadurch,  daß  sie 
der  Selbstliebe  im  Gegensatze  mit  ihr  alle  Ansprüche 

abschlägt,  dem  Gesetze,  das  jetzt  allein  Einfluß  hat,  An- 
sehen verschafft.  Hiebei  ist  nun  zu  bemerken:  daß,  so 

wie  die  Achtung  eine  Wirkung  aufs  Gefühl,  mithin  auf 
die  Sinnlichkeit  eines  vernünftigen  Wesens  ist,  es  diese 
Sinnlichkeit,  mithin  auch  die  Endlichkeit  solcher  Wesen, 

denen  das  moralische  Gesetz  Achtung  auferlegt,  voraus- 
setze, und  daß  einem  höchsten,  oder  auch  einem  von 

aller  Sinnlichkeit  freien  Wesen,  welchem  diese  also  auch 
kein  Hindernis  der  praktischen  Vernunft  sein  kann, 
Achtung  fürs  Gesetz  nicht  beigelegt  werden  könne. 
Dieses  Gefühl  (unter  dem  Namen  des  moralischen)  ist 
also  lediglich  durch  Vernunft  bewirkt.  Es  dient  nicht  zu 

Beurteilung  der  Handlungen,  oder  wohl  gar  zur  Grün- 
dung des  objektiven  Sittengesetzes  selbst,  sondern  bloß 

zur  Triebfeder,  um  dieses  in  sich  zur  Maxime  zu  machen. 
Mit  welchem  Namen  aber  könnte  man  dieses  sonderbare 

Gefühl,    welches   mit   keinem   pathologischen   in   Ver- 
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gleichung  gezogen  werden  kann,  schicklicher  belegen? 
Es  ist  so  eigentümlicher  Art,  daß  es  lediglich  der  Ver- 

nunft und  zwar  der  praktischen  reinen  Vernunft  zu  Ge- 
bote zu  stehen  scheint. 

Achtung  geht  jederzeit  nur  auf  Personen,  niemals  auf 
Sachen.  Die  letztere  können  Neigung  und,  wenn  es  Tiere 
sind  (z.  B.  Pferde,  Hunde  usw.),  sogar  Liebe,  oder  auch 
Furcht,  wie  das  Meer,  ein  Vulkan,  ein  Raubtier,  niemals 

aber  Achtung  in  uns  erwecken.  Etwas,  was  diesem  Ge- 
fühl schon  näher  tritt,  ist  Bewunderung,  und  diese  als 

Affekt,  das  Erstaunen,  kann  auch  auf  Sachen  gehen, 
z.  B.  himmelhohe  Berge,  die  Größe,  Menge  und  Weite 

der  Weltkörper,  die  Stärke  und  Geschwindigkeit  man- 
cher Tiere  usw.  Aber  alles  dieses  ist  nicht  Achtung.  Ein 

Mensch  kann  mir  auch  ein  Gegenstand  der  Liebe,  der 

Furcht,  oder  der  Bewunderung,  sogar  bis  zum  Erstau- 
nen, und  doch  darum  kein  Gegenstand  der  Achtung  sein. 

Seine  scherzhafte  Laune,  sein  Mut  und  Stärke,  seine 
Macht,  durch  seinen  Rang,  den  er  unter  anderen  hat, 
können  mir  dergleichen  Empfindungen  einflößen,  es 
fehlt  aber  immer  noch  an  innerer  Achtung  gegen  ihn. 
Fontenelle  sagt:  Vor  einem  Vornehmen  bücke  ich  mich, 
aber  mein  Geist  bückt  sich  nicht.  Ich  kann  hinzu  setzen: 

Vor  einem  niedrigen,  bürgerlich  gemeinen  Mann,  an  dem 
ich  eine  Rechtschaffenheit  des  Charakters  in  einem  ge- 

wissen Maße,  als  ich  mir  von  mir  selbst  nicht  bewußt 

bin,  wahrnehme,  bückt  sich  mein  Geist,  ich  mag  wollen 
oder  nicht  und  den  Kopf  noch  so  hoch  tragen,  um  ihn 
meinen  Vorrang  nicht  übersehen  zu  lassen.  Warum  das? 

Sein  Beispiel  hält  mir  ein  Gesetz  vor,  das  meinen  Eigen- 
dünkel niederschlägt,  wenn  ich  es  mit  meinem  Verhal- 

ten vergleiche,  und  dessen  Befolgung,  mithin  die  Tun- 
lichkeit  desselben,  ich  durch  die  Tat  bewiesen  vor  mir 
sehe.  Nun  mag  ich  mir  sogar  eines  gleichen  Grades  der 
Rechtschaffenheit  bewußt  sein,  und  die  Achtung  bleibt 
doch.  Denn  da  beim  Menschen  immer  alles  Gute  mangel- 

haft ist,  so  schlägt  das  Gesetz,  durch  ein  Beispiel  an- 
schaulich gemacht,  doch  immer  meinen  Stolz  nieder, 

wozu  der  Mann,  den  ich  vor  mir  sehe,  dessen  Unlauter- 
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keit,  die  ihm  immer  noch  anhängen  mag,  mir  nicht  so 
wie  mir  die  meinige  bekannt  ist,  der  mir  also  in  reinerem 
Lichte  erscheint,  einen  Maßstab  abgibt.  Achtung  ist  ein 
Tribut,  den  wir  dem  Verdienste  nicht  verweigern  kön- 

nen, wir  mögen  wollen  oder  nicht;  wir  mögen  allenfalls 
äußerlich  damit  zurückhalten,  so  können  wir  doch  nicht 
verhüten,  sie  innerlich  zu  empfinden. 
Die  Achtung  ist  so  wenig  ein  Gefühl  der  Lust,  daß  man 

sich  ihr  in  Ansehung  eines  Menschen  nur  ungern  über- 
läßt. Man  sucht  etwas  ausfindig  zu  machen,  was  uns 

die  Last  derselben  erleichtern  könne,  irgend  einen  Tadel, 
um  uns  wegen  der  Demütigung,  die  uns  durch  ein  solches 

Beispiel  widerfährt,  schadlos  zu  halten.  Selbst  Verstor- 
bene sind,  vornehmlich  wenn  ihr  Beispiel  unnachahm- 

lich scheint,  vor  dieser  Kritik  nicht  immer  gesichert. 
Sogar  das  moralische  Gesetz  selbst  in  seiner  feierlichen 
Majestät  ist  diesem  Bestreben,  sich  der  Achtung  dagegen 
zu  erwehren,  ausgesetzt.  Meint  man  wohl,  daß  es  einer 
anderen  Ursache  zuzuschreiben  sei,  weswegen  man  es 
gern  zu  unserer  vertraulichen  Neigung  herabwürdigen 
möchte,  und  sich  aus  anderen  Ursachen  alles  so  bemühe, 

um  es  zur  beliebten  Vorschrift  unseres  eigenen  wohlver- 
standenen Vorteils  zu  machen,  als  daß  man  der  ab- 

schreckenden Achtung,  die  uns  unsere  eigene  Unwür- 
digkeit  so  strenge  vorhält,  los  werden  möge?  Gleichwohl 
ist  darin  doch  auch  wiederum  so  wenig  Unlust:  daß,  wenn 

man  einmal  den  Eigendünkel  abgelegt  und  jener  Ach- 
tung praktischen  Einfluß  verstattet  hat,  man  sich  wie- 

derum an  der  Herrlichkeit  dieses  Gesetzes  nicht  satt 

sehen  kann,  und  die  Seele  sich  in  dem  Maße  selbst  zu  er- 
heben glaubt,  als  sie  das  heilige  Gesetz  über  sich  und 

ihre  gebrechliche  Natur  erhaben  sieht.  Zwar  können 
große  Talente  und  eine  ihnen  proportionierte  Tätigkeit 

auch  Achtung  oder  ein  mit  derselben  analogisches  Ge- 
fühl bewirken,  es  ist  auch  ganz  anständig  es  ihnen  zu 

widmen,  und  da  scheint  es,  als  ob  Bewunderung  mit 
jener  Empfindung  einerlei  sei.  Allein  wenn  man  näher 

zusieht,  so  wird  man  bemerken,  daß,  da  es  immer  un- 
gewiß  bleibt,  wie  viel  das  angeborne  Talent  und  wie 
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viel  Kultur  durch  eigenen  Fleiß  an  der  Geschicklichkeit 

Teil  habe,  so  stellt  uns  die  Vernunft  die  letztere  mutmaß- 
lich als  Frucht  der  Kultur,  mithin  als  Verdienst  vor, 

welches  unseren  Eigendünkel  merklich  herabstimmt  und 
uns  darüber  entweder  Vorwürfe  macht,  oder  uns  die 
Befolgung  eines  solchen  Beispiels  in  der  Art,  wie  es  uns 

angemessen  ist,  auferlegt.  Sie  ist  also  nicht  bloße  Be- 
wunderung, diese  Achtung,  die  wir  einer  solchen  Person 

(eigentlich  dem  Gesetze,  wie  uns  sein  Beispiel  vorhält) 
beweisen;  welches  sich  auch  dadurch  bestätigt,  daß  der 
gemeine  Haufe  der  Liebhaber,  wenn  er  das  Schlechte 
des  Charakters  eines  solchen  Mannes  (wie  etwa  Voltaire) 
sonst  woher  erkundigt  zu  haben  glaubt,  alle  Achtung 

gegen  ihn  aufgibt,  der  wahre  Gelehrte  aber  sie  noch  im- 
mer wenigstens  im  Gesichtspunkte  seiner  Talente  fühlt, 

weil  er  selbst  in  einem  Geschäfte  und  Berufe  verwickelt 

ist,  welches  die  Nachahmung  desselben  ihm  gewisser- 
maßen zum  Gesetze  macht. 

Achtung  fürs  moralische  Gesetz  ist  also  die  einzige  und 
zugleich  unbezweifelte  moralische  Triebfeder,  so  wie 
dieses  Gefühl  auch  auf  kein  Objekt  anders,  als  lediglich 
aus  diesem  Grunde  gerichtet  ist.  Zuerst  bestimmt  das 
moralische  Gesetz  objektiv  und  unmittelbar  den  Willen 
im  Urteile  der  Vernunft;  Freiheit,  deren  Kausalität  bloß 
durchs  Gesetz  bestimmbar  ist,  besteht  aber  eben  darin, 
daß  sie  alle  Neigungen,  mithin  die  Schätzung  der  Person 

selbst  auf  die  Bedingung  der  Befolgung  ihres  reinen  Ge- 
setzes einschränkt.  Diese  Einschränkung  tut  nun  eine 

Wirkung  aufs  Gefühl  und  bringt  Empfindung  der  Un- 
lust hervor,  die  aus  dem  moralischen  Gesetze  a  priori 

erkannt  werden  kann.  Da  sie  aber  bloß  so  fern  eine  nega- 
tive Wirkung  ist,  die,  als  aus  dem  Einflüsse  einer  reinen 

praktischen  Vernunft  entsprungen,  vornehmlich  der 

Tätigkeit  des  Subjekts,  so  fern  Neigungen  die  Bestim- 
mungsgründe desselben  sind,  mithin  der  Meinung  seines 

persönlichen  Werts  Abbruch  tut  (der  ohne  Einstimmung 
mit  dem  moralischen  Gesetze  auf  nichts  herabgesetzt 
wird),  so  ist  die  Wirkung  dieses  Gesetzes  aufs  Gefühl 
bloß  Demütigung,  welche  wir  also  zwar  a  priori  einsehen, 
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aber  an  ihr  nicht  die  Kraft  des  reinen  praktischen  Ge- 
setzes als  Triebfeder,  sondern  nur  den  Widerstand  gegen 

Triebfedern  der  Sinnlichkeit  erkennen  können.  Weil  aber 

dasselbe  Gesetz  doch  objektiv,  d.  i.  in  der  Vorstellung 
der  reinen  Vernunft,  ein  unmittelbarer  Bestimmungs- 

grund des  Willens  ist,  folglich  diese  Demütigung  nur 
relativ  auf  die  Reinigkeit  des  Gesetzes  stattfindet,  so 
ist  die  Herabsetzung  der  Ansprüche  der  moralischen 
Selbstschätzung,  d.  i.  die  Demütigung  auf  der  sinnlichen 

Seite,  eine  Erhebung  der  moralischen,  d.  i.  der  prakti- 
schen Schätzung  des  Gesetzes  selbst,  auf  der  intellek- 

tuellen, mit  einem  Worte  Achtung  fürs  Gesetz,  also  auch 
ein  seiner  intellektuellen  Ursache  nach  positives  Gefühl, 
das  a  priori  erkannt  wird.  Denn  eine  jede  Verminderung 
der  Hindernisse  einer  Tätigkeit  ist  Beförderung  dieser 

Tätigkeit  selbst.  Die  Anerkennung  des  moralischen  Ge- 
setzes aber  ist  das  Bewußtsein  einer  Tätigkeit  der  prak- 
tischen Vernunft  aus  objektiven  Gründen,  die  bloß  dar- 

um nicht  ihre  Wirkung  in  Handlungen  äußert,  weil  sub- 
jektive Ursachen  (pathologische)  sie  hindern.  Also  muß 

die  Achtung  fürs  moralische  Gesetz  auch  als  positive, 
aber  indirekte  Wirkung  desselben  aufs  Gefühl,  so  fern 

jenes  den  hindernden  Einfluß  der  Neigungen  durch  De- 
mütigung des  Eigendünkels  schwächt,  mithin  als  sub- 

jektiver Grund  der  Tätigkeit,  d.  i.  als  Triebfeder  zu  Be- 
folgung desselben,  und  als  Grund  zu  Maximen  eines  ihm 

gemäßen  Lebenswandels  angesehen  werden.  Aus  dem 
Begriffe  einer  Triebfeder  entspringt  der  eines  Interesse, 
welches  niemals  einem  Wesen,  als  was  Vernunft  hat, 
beigelegt  wird  und  eine  Triebfeder  des  Willens  bedeutet, 
so  fern  sie  durch  Vernunft  vorgestellt  wird.  Da  das  Gesetz 
selbst  in  einem  moralisch  guten  Willen  die  Triebfeder 

sein  muß,  so  ist  das  moralische  Interesse  ein  reines  sinnen- 
freies Interesse  der  bloßen  praktischen  Vernunft.  Auf 

dem  Begriffe  eines  Interesse  gründet  sich  auch  der  einer 
Maxime.  Diese  ist  also  nur  alsdann  moralisch  acht,  wenn 
sie  auf  dem  bloßen  Interesse,  das  man  an  der  Befolgung 
des  Gesetzes  nimmt,  beruht.  Alle  drei  Begriffe  aber,  der 

einer  Triebfeder-,  eines  Interesse  und  einer  Maxime,  kön- 
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nen  nur  auf  endliche  Wesen  angewandt  werden.  Denn 
sie  setzen  insgesamt  eine  Eingeschränktheit  der  Natur 
eines  Wesens  voraus,  da  die  subjektive  Beschaffenheit 

seiner  Willkür  mit  dem  objektiven  Gesetze  einer  prak- 
tischen Vernunft  nicht  von  selbst  übereinstimmt;  ein 

Bedürfnis,  irgend  wodurch  zur  Tätigkeit  angetrieben 

zu  werden,  weil  ein  inneres  Hindernis  derselben  ent- 
gegensteht. Auf  den  göttlichen  Willen  können  sie  also 

nicht  angewandt  werden. 

Es  liegt  so  etwas  Besonderes  in  der  grenzenlosen  Hoch- 
schätzung des  reinen,  von  allem  Vorteil  entblößten  mo- 

ralischen Gesetzes,  so  wie  es  praktische  Vernunft  uns 

zur  Befolgung  vorstellt,  deren  Stimme  auch  den  kühn- 
sten Frevler  zittern  macht  und  ihn  nötigt,  sich  vor  sei- 
nem Anblicke  zu  verbergen:  daß  man  sich  nicht  wundern 

darf,  diesen  Einfluß  einer  bloß  intellektuellen  Idee  aufs 
Gefühl  für  spekulative  Vernunft  unergründlich  zu  finden 
und  sich  damit  begnügen  zu  müssen,  daß  man  a  priori 
doch  noch  so  viel  einsehen  kann:  ein  solches  Gefühl  sei 

unzertrennlich  mit  der  Vorstellung  des  moralischen  Ge- 
setzes in  jedem  endlichen  vernünftigen  Wesen  verbun- 

den. Wäre  dieses  Gefühl  der  Achtung  pathologisch  und 
also  ein  auf  dem  inneren  Sinne  gegründetes  Gefühl  der 
Lust,  so  würde  es  vergeblich  sein,  eine  Verbindung  der- 

selben mit  irgend  einer  Idee  a  priori  zu  entdecken.  Nun 
aber  ist  es  ein  Gefühl,  was  bloß  aufs  Praktische  geht  und 
zwar  der  Vorstellung  eines  Gesetzes  lediglich  seiner 
Form  nach,  nicht  irgend  eines  Objekts  desselben  wegen 
anhängt,  mithin  weder  zum  Vergnügen,  noch  zum 
Schmerze  gerechnet  werden  kann  und  dennoch  ein  In- 

teresse an  der  Befolgung  desselben  hervorbringt,  welches 
wir  das  moralische  nennen;  wie  denn  auch  die  Fähigkeit 
ein  solches  Interesse  am  Gesetze  zu  nehmen  (oder  die 
Achtung  fürs  moralische  Gesetz  selbst),  eigentlich  das 
moralische  Gefühl  ist. 
Das  Bewußtsein  einer  freien  Unterwerfung  des  Willens 
unter  das  Gesetz,  doch  als  mit  einem  unvermeidlichen 
Zwange,  der  allen  Neigungen,  aber  nur  durch  eigene 
Vernunft  angetan  wird,  verbunden,  ist  nun  die  Achtung 
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fürs  Gesetz.  Das  Gesetz,  was  diese  Achtung  fordert  und 
auch  einflößt,  ist,  wie  man  sieht,  kein  anderes  als  das 
moralische  (denn  kein  anderes  schließt  alle  Neigungen 
von  der  Unmittelbarkeit  ihres  Einflusses  auf  den  Willen 

aus).  Die  Handlung,  die  nach  diesem  Gesetze  mit  Aus- 
schließung aller  Bestimmungsgründe  aus  Neigung  ob- 

jektiv praktisch  ist,  heißt  Pflicht,  welche  um  dieser  Aus- 
schließung willen  in  ihrem  Begriffe  praktische  Nötigung, 

d.  i.  Bestimmung  zu  Handlungen,  so  ungerne,  wie  sie 
auch  geschehen  mögen,  enthält.  Das  Gefühl,  das  aus 
dem  Bewußtsein  dieser  Nötigung  entspringt,  ist  nicht 
pathologisch,  als  ein  solches,  was  von  einem  Gegenstande 
der  Sinne  gewirkt  würde,  sondern  allein  praktisch,  d.  i. 

durch  eine  vorhergehende  (objektive)  Willensbestim- 
mung und  Kausalität  der  Vernunft,  möglich.  Es  enthält 

also,  als  Unterwerfung  unter  ein  Gesetz,  d.  i.  als  Gebot 

(welches  für  das  sinnlich  affizierte  Subjekt  Zwang  an- 
kündigt), keine  Lust,  sondern  so  fern  vielmehr  Unlust 

an  der  Handlung  in  sich.  Dagegen  aber,  da  dieser  Zwang 
bloß  durch  Gesetzgebung  der  eigenen  Vernunft  ausgeübt 

wird,  enthält  es  auch  Erhebung,  und  die  subjektive  Wir- 
kung aufs  Gefühl,  so  fern  davon  reine  praktische  Ver- 
nunft die  alleinige  Ursache  ist,  kann  also  bloß  Selbst- 

billigung in  Ansehung  der  letzteren  heißen,  indem  man 
sich  dazu  ohne  alles  Interesse  bloß  durchs  Gesetz  be- 

stimmt erkennt  und  sich  nunmehr  eines  ganz  anderen, 
dadurch  subjektiv  hervorgebrachten  Interesse,  welches 
rein  praktisch  und  frei  ist,  bewußt  wird,  welches  an 
einer  pflichtmäßigen  Handlung  zu  nehmen,  nicht  etwa 
eine  Neigung  anrätig  ist,  sondern  die  Vernunft  durchs 

praktische  Gesetz  schlechthin  gebietet  und  auch  wirk- 
lich hervorbringt,  darum  aber  einen  ganz  eigentümlichen 

Namen,  nämlich  den  der  Achtung,  führt. 
Der  Begriff  der  Pflicht  fordert  also  an  der  Handlung 

objektiv  Übereinstimmung  mit  dem  Gesetze,  an  der  Ma- 
xime, derselben  aber  subjektiv  Achtung  fürs  Gesetz,  als 

die  alleinige  Bestimmungsart  des  Willens  durch  dasselbe. 
Und  darauf  beruht  der  Unterschied  zwischen  dem  Be- 

wußtsein, pflichtmäßig  und  aus  Pflicht,  d.  i.  aus  Achtung 
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fürs  Gesetz,  gehandelt  zu  haben,  davon  das  erstere  (die 
Legalität)  auch  möglich  ist,  wenn  Neigungen  bloß  die 
Bestimmungsgründe  des  Willens  gewesen  wären,  das 

zweite  aber  (die  Moralität),  der  moralische  Wert,  ledig- 
lich darin  gesetzt  werden  muß,  daß  die  Handlung  aus 

Pflicht,  d.  i.  bloß  um  des  Gesetzes  willen,  geschehe.* 
Es  ist  von  der  größten  Wichtigkeit  in  allen  moralischen 
Beurteilungen  auf  das  subjektive  Prinzip  aller  Maximen 
mit  der  äußersten  Genauigkeit  Acht  zu  haben,  damit 
alle  Moralität  der  Handlungen  in  der  Notwendigkeit 
derselben  aus  Pflicht  und  aus  Achtung  fürs  Gesetz,  nicht 
aus  Liebe  und  Zuneigung  zu  dem,  was  die  Handlungen 
hervorbringen  sollen,  gesetzt  werde.  Für  Menschen  und 
alle  erschaffene  vernünftige  Wesen  ist  die  moralische 
Notwendigkeit  Nötigung,  d.  i.  Verbindlichkeit,  und  jede 
darauf  gegründete  Handlung  als  Pflicht,  nicht  aber  als 
eine  uns  von  selbst  schon  beliebte,  oder  beliebt  werden 
könnende  Verfahrungsart  vorzustellen.  Gleich  als  ob 
wir  es  dahin  jemals  bringen  könnten,  daß  ohne  Achtung 

fürs  Gesetz,  welche  mit  Furcht  oder  wenigstens  Besorg- 
nis vor  Übertretung  verbunden  ist,  wir  wie  die  über  alle 

Abhängigkeit  erhabene  Gottheit  von  selbst,  gleichsam 

durch  eine  uns  zur  Natur  gewordene,  niemals  zu  ver- 
rückende Übereinstimmung  des  Willens  mit  dem  reinen 

Sittengesetze  (welches  also,  da  wir  niemals  versucht 
werden  könnten,  ihm  untreu  zu  werden,  wohl  endlich 
gar  aufhören  könnte  für  uns  Gebot  zu  sein),  jemals  in 

den  Besitz  einer  Heiligkeit  des  Willens  kommen  könn- 
ten. 
Das  moralische  Gesetz  ist  nämlich  für  den  Willen  eines 

*  Wenn  man  den  Begriff  der  Achtung  für  Personen,  so  wie  er  vor- 
her dargelegt  worden,  genau  erwägt,  so  wird  man  gewahr,  daß  sie 

immer  auf  dem  Bewußtsein  einer  Pflicht  beruhe,  die  uns  ein  Bei- 
spiel vorhält,  und  daß  also  Achtung  niemals  einen  andern  als  mo- 

ralischen Grund  haben  könne,  und  es  sehr  gut,  sogar  in  psycholo- 
gischer Absicht  zur  Menschenkenntnis  sehr  nützlich  sei,  allerwärts, 

avo  wir  diesen  Ausdruck  brauchen,  auf  die  geheime  und  wunderns- 
würdige,  dabei  aber  oft  vorkommende  Rücksicht,  die  der  Mensch 
in  seinen  Beurteilungen  aufs  moralische  Gesetz  nimmt,  Acht  zu 
haben. 
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allervollkommensten  Wesens  ein  Gesetz  der  Heiligkeit, 
für  den  Willen  jedes  endlichen  vernünftigen  Wesens 
aber  ein  Gesetz  der  Pflicht,  der  moralischen  Nötigung, 
und  der  Bestimmung  der  Handlungen  desselben  durch 
Achtung  für  dies  Gesetz  und  aus  Ehrfurcht  für  seine 

Pflicht.  Ein  anderes  subjektives  Prinzip  muß  zur  Trieb- 
feder nicht  angenommen  werden,  denn  sonst  kann  zwar 

die  Handlung,  wie  das  Gesetz  sie  vorschreibt,  ausfallen, 
aber  da  sie  zwar  pflichtmäßig  ist,  aber  nicht  aus  Pflicht 
geschieht,  so  ist  die  Gesinnung  dazu  nicht  moralisch, 

auf  die  es  doch  in  dieser  Gesetzgebung  eigentlich  an- 
kommt. 

Es  ist  sehr  schön,  aus  Liebe  zu  Menschen  und  teilneh- 
mendem Wohlwollen  ihnen  Gutes  zu  tun,  oder  aus  Liebe 

zur  Ordnung  gerecht  zu  sein,  aber  das  ist  noch  nicht  die 
ächte  moralische  Maxime  unsers  Verhaltens,  die  unserm 
Standpunkte  unter  vernünftigen  Wesen  als  Menschen 
angemessen  ist,  wenn  wir  uns  anmaßen,  gleichsam  als 

Volontäre  uns  mit  stolzer  Einbildung  über  den  Gedan- 
ken von  Pflicht  wegzusetzen  und,  als  vom  Gebote  unab- 

hängig, bloß  aus  eigener  Lust  das  tun  zu  wollen,  wozu 
für  uns  kein  Gebot  nötig  wäre.  Wir  stehen  unter  einer 
Disziplin  der  Vernunft  und  müssen  in  allen  unseren 
Maximen  der  Unterwürfigkeit  unter  derselben  nicht 
vergessen,  ihr  nichts  zu  entziehen,  oder  dem  Ansehen 
des  Gesetzes  (ob  es  gleich  unsere  eigene  Vernunft  gibt) 
durch  eigenliebigen  Wahn  dadurch  etwas  abzukürzen, 
daß  wir  den  Bestimmungsgrund  unseres  Willens,  wenn 
gleich  dem  Gesetze  gemäß,  doch  worin  anders  als  im 
Gesetze  selbst  und  in  der  Achtung  für  dieses  Gesetz 
setzten.  Pflicht  und  Schuldigkeit  sind  die  Benennungen, 
die  wir  allein  unserem  Verhältnisse  zum  moralischen  Ge- 

setze geben  müssen.  Wir  sind  zwar  gesetzgebende  Glie- 
der eines  durch  Freiheit  möglichen,  durch  praktische 

Vernunft  uns  zur  Achtung  vorgestellten  Reichs  der  Sit- 
ten, aber  doch  zugleich  Untertanen,  nicht  das  Ober- 

haupt desselben,  und  die  Verkennung  unserer  niederen 
Stufe  als  Geschöpfe  und  Weigerung  des  Eigendünkels 
gegen  das  Ansehen  des  heiligen  Gesetzes  ist  schon  eine 
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Abtrünnigkeit  von  demselben  dem  Geiste  nach,  wenn 
gleich  der  Buchstabe  desselben  erfüllt  würde. 
Hiemit  stimmt  aber  die  Möglichkeit  eines  solchen  Ge- 

bots als:  Liebe  Gott  über  alles  und  deinen  Nächsten  als 

dich  selbst*  ganz  wohl  zusammen.  Denn  es  fordert  doch 
als  Gebot  Achtung  für  ein  Gesetz,  das  Liebe  befiehlt,  und 
überläßt  es  nicht  der  beliebigen  Wahl,  sich  diese  zum 
Prinzip  zu  machen.  Aber  Liebe  zu  Gott  als  Neigung 
(pathologische  Liebe)  ist  unmöglich;  denn  er  ist  kein 
Gegenstand  der  Sinne.  Eben  dieselbe  gegen  Menschen 
ist  zwar  möglich,  kann  aber  nicht  geboten  werden;  denn 
es  steht  in  keines  Menschen  Vermögen,  jemanden  bloß 
auf  Befehl  zu  lieben.  Also  ist  es  bloß  die  praktische  Liebe, 
die  in  jenem  Kern  aller  Gesetze  verstanden  wird.  Gott 
lieben,  heißt  in  dieser  Bedeutung,  seine  Gebote  gerne 
tun;  den  Nächsten  lieben,  heißt,  alle  Pflicht  gegen  ihn 
gerne  ausüben.  Das  Gebot  aber,  das  dieses  zur  Regel 
macht,  kann  auch  nicht  diese  Gesinnungin  pflichtmäßigen 
Handlungen  zu  haben,  sondern  bloß  darnach  zu  streben 
gebieten.  Denn  ein  Gebot,  daß  man  etwas  gerne  tun  soll, 
ist  in  sich  widersprechend,  weil,  wenn  wir,  was  uns  zu 

tun  obliege,  schon  von  selbst  wissen,  wenn  wir  uns  über- 
dem  auch  bewußt  wären,  es  gerne  zu  tun,  ein  Gebot  dar- 

über ganz  unnötig,  und,  tun  wir  es  zwar,  aber  eben  nicht 
gerne,  sondern  nur  aus  Achtung  fürs  Gesetz,  ein  Gebot, 
welches  diese  Achtung  eben  zur  Triebfeder  der  Maxime 

macht,  gerade  der  gebotenen  Gesinnung  zuwider  wir- 
ken würde.  Jenes  Gesetz  aller  Gesetze  stellt  also,  wie 

alle  moralische  Vorschrift  des  Evangelii,  die  sittliche 
Gesinnung  in  ihrer  ganzen  Vollkommenheit  dar,  so  wie 
sie  als  ein  Ideal  der  Heiligkeit  von  keinem  Geschöpfe 
erreichbar,  dennoch  das  Urbild  ist,  welchem  wir  uns  zu 

näheren  und  in  einem  ununterbrochenen,  aber  unend- 
lichen Progressus  gleich  zu  werden  streben  sollen.  Könnte 

nämlich  ein  vernünftig  Geschöpf  jemals  dahin  kommen, 

*  Mit  diesem  Gesetze  macht  das  Prinzip  der  eigenen  Glückseligkeit, 
welches  einige  zum  obersten  Grundsatze  der  Sittlichkeit  machen 
wollen,  einen  seltsamen  Kontrast;  dieses  würde  so  lauten:  Liebe  dich 
selbst  über  alles,  Gott  aber  und  deinen  Nächsten  um  dein  selbst  willen. 
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alle  moralische  Gesetze  völlig  gerne  zu  tun,  so  würde  das 
so  viel  bedeuten  als,  es  fände  sich  in  ihm  auch  nicht  ein- 

mal die  Möglichkeit  einer  Begierde,  die  ihn  zur  Abwei- 
chung von  ihnen  reizte;  denn  die  Überwindung  einer 

solchen  kostet  dem  Subjekt  immer  Aufopferung,  bedarf 
also  Selbstzwang,  d.  i.  innere  Nötigung  zu  dem,  was  man 

nicht  ganz  gern  tut.  Zu  dieser  Stufe  der  moralischen  Ge- 
sinnung aber  kann  es  ein  Geschöpf  niemals  bringen. 

Denn  da  es  ein  Geschöpf,  mithin  in  Ansehung  dessen, 
was  es  zur  gänzlichen  Zufriedenheit  mit  seinem  Zustande 

fordert,  immer  abhängig  ist,  so  kann  es  niemals  von  Be- 
gierden und  Neigungen  ganz  frei  sein,  die,  weil  sie  auf 

physischen  Ursachen  beruhen,  mit  dem  moralischen  Ge- 
setze, das  ganz  andere  Quellen  hat,  nicht  von  selbst 

stimmen,  mithin  es  jederzeit  notwendig  machen,  in 
Rücksicht  auf  dieselbe  die  Gesinnung  seiner  Maximen 

auf  moralische  Nötigung,  nicht  auf  bereitwillige  Erge- 
benheit, sondern  auf  Achtung,  welche  die  Befolgung  des 

Gesetzes,  obgleich  sie  ungerne  geschähe,  fordert,  nicht 
auf  Liebe,  die  keine  innere  Weigerung  des  Willens  gegen 
das  Gesetz  besorgt,  zu  gründen,  gleichwohl  aber  diese 
letztere,  nämlich  die  bloße  Liebe  zum  Gesetze,  (da  es 
alsdann  aufhören  würde  Gebot  zu  sein,  und  Moralität, 
die  nun  subjektiv  in  Heiligkeit  überginge,  aufhören 
würde  Tugend  zu  sein)  sich  zum  beständigen,  obgleich 
unerreichbaren  Ziele  seiner  Bestrebung  zu  machen. 
Denn  an  dem,  was  wir  hochschätzen,  aber  doch  (wegen 

des  Bewußtseins  unserer  Schwächen)  scheuen,  verwan- 
delt sich  durch  die  mehrere  Leichtigkeit  ihm  Gnüge  zu 

tun  die  ehrfurchtsvolle  Scheu  in  Zuneigung  und  Ach- 
tung in  Liebe;  wenigstens  würde  es  die  Vollendung  einer 

dem  Gesetze  gewidmeten  Gesinnung  sein,  wenn  es  je- 
mals einem  Geschöpfe  möglich  wäre  sie  zu  erreichen. 

Diese  Betrachtung  ist  hier  nicht  sowohl  dahin  abge- 
zweckt, das  angeführte  evangelische  Gebot  auf  deutliche 

Begriffe  zu  bringen,  um  der  Religionsschwärmerei  in  An- 
sehung der  Liebe  Gottes,  sondern  die  sittliche  Gesinnung 

auch  unmittelbar  in  Ansehung  der  Pflichten  gegen  Men- 
schen genau  zu  bestimmen  und  einer  bloß  moralischen 



TRIEBFEDERN  DER  P.  V.  209 

Schwärmerei,  welche  viel  Köpfe  ansteckt,  zu  steuren, 

oder  wo  möglich  vorzubeugen.  Die  sittliche  Stufe,  wor- 
auf der  Mensch  (aller  unserer  Einsicht  nach  auch  jedes 

vernünftige  Geschöpf)  steht,  ist  Achtung  fürs  moralische 

Gesetz.  Die  Gesinnung,  die  ihm,  dieses  zu  befolgen,  ob- 
liegt, ist,  es  aus  Pflicht,  nicht  aus  freiwilliger  Zuneigung 

und  auch  allenfalls  unbefohlener,  von  selbst  gern  unter- 
nommener Bestrebung  zu  befolgen,  und  sein  moralischer 

Zustand,  darin  er  jedesmal  sein  kann,  ist  Tugend,  d.  i. 
moralische  Gesinnung  im  Kampfe,  und  nicht  Heiligkeit 
im  vermeintlichen  Besitze  einer  völligen  Reinigkeit  der 
Gesinnungen    des    Willens.    Es    ist    lauter    moralische 
Schwärmerei  und  Steigerung  des  Eigendünkels,  wozu 
man  die  Gemüter  durch  Aufmunterung  zu  Handlungen 
als  edler,  erhabener  und  großmütiger  stimmt,  dadurch 
man  sie  in  den  Wahn  versetzt,  als  wäre  es  nicht  Pflicht, 
d.  i.  Achtung  fürs  Gesetz,  dessen  Joch  (das  gleichwohl, 
weil  es  uns  Vernunft  selbst  auferlegt,  sanft  ist)  sie,  wenn 

gleich  ungern,  tragen  müßten,  was  den  Bestimmungs- 
grund ihrer  Handlungen  ausmachte,   und  welches  sie 

immer  noch  demütigt,  indem  sie  es  befolgen  (ihm  gehor- 

chen)', sondern  als  ob  jene  Handlungen  nicht  aus  Pflicht, 
sondern  als  barer  Verdienst  von  ihnen  erwartet  würden. 

Denn  nicht  allein  daß  sie  durch  Nachahmung  solcher 
Taten,  nämlich  aus  solchem  Prinzip,  nicht  im  mindesten 

dem  Geiste  des  Gesetzes  ein  Genüge  getan  hätten,  wel- 
cher in  der  dem  Gesetze  sich  unterwerfenden  Gesinnung, 

nicht  in  der  Gesetzmäßigkeit  der  Handlung  (das  Prin- 
zip möge  sein,  welches  auch  wolle)  besteht,  und  die  Trieb- 

feder pathologisch  (in  der  Sympathie  oder  auch  Philautie), 
nicht  moralisch  (im  Gesetze)  setzen,  so  bringen  sie  auf 
diese   Art   eine   windige,    überfliegende,    phantastische 

Denkungsart  hervor,  sich  mit  einer  freiwilligen  Gutartig- 
keit ihres  Gemüts,  das  weder  Sporns  noch  Zügel  bedürfe, 

für  welches  gar  nicht  einmal  ein  Gebot  nötig  sei,  zu 
schmeicheln  und  darüber  ihrer  Schuldigkeit,  an  welche 
sie  doch  eher  denken  sollten  als  an  Verdienst,  zu  ver- 

gessen.  Es  lassen  sich  wohl  Handlungen  anderer,  die 
mit  großer  Aufopferung  und  zwar  bloß  um  der  Pflicht 
KANT  V  14 
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willen  geschehen  sind,  unter  dem  Namen  edler  und  er- 
habener Taten  preisen,  und  doch  auch  nur  so  fern  Spuren 

da  sind,  welche  vermuten  lassen,  daß  sie  ganz  aus  Ach- 
tung für  seine  Pflicht,  nicht  aus  Herzensaufwallungen 

geschehen  sind.  Will  man  jemanden  aber  sie  als  Bei- 
spiele der  Nachfolge  vorstellen,  so  muß  durchaus  die 

Achtung  für  Pflicht  (als  das  einzige  ächte  moralische 
Gefühl)  zur  Triebfeder  gebraucht  werden:  diese  ernste, 
heilige  Vorschrift,  die  es  nicht  unserer  eitelen  Selbstliebe 
überläßt,  mit  pathologischen  Antrieben  (so  fern  sie  der 

Moralität  analogisch  sind)  zu  tändeln  und  uns  auf  ver- 
dienstlichen Wert  was  zu  Gute  zu  tun.  Wenn  wir  nur 

wohl  nachsuchen,  so  werden  wir  zu  allen  Handlungen, 
die  anpreisungswürdig  sind,  schon  ein  Gesetz  der  Pflicht 
finden,  welches  gebietet  und  nicht  auf  unser  Belieben 
ankommen  läßt,  was  unserem  Hange  gefällig  sein  möchte. 

Das  ist  die  einzige  Darstellungsart,  welche  die  Seele  mo- 
ralisch bildet,  weil  sie  allein  fester  und  genau  bestimm- 

ter Grundsätze  fähig  ist. 
Wenn  Schwärmerei  in  der  allgemeinsten  Bedeutung 
eine  nach  Grundsätzen  unternommene  Überschreitung 

der  Grenzen  der  menschlichen  Vernunft  ist,  so  ist  mora- 
lische Schwärmerei  diese  Überschreitung  der  Grenzen, 

die  die  praktische  reine  Vernunft  der  Menschheit  setzt, 

dadurch  sie  verbietet,  den  subjektiven  Bestimmungs- 
grund pflichtmäßiger  Handlungen,  d.  i.  die  moralische 

Triebfeder  derselben,  irgend  worin  anders  als  im  Gesetze 
selbst  und  die  Gesinnung,  die  dadurch  in  die  Maximen 
gebracht  wird,  irgend  anderwärts  als  in  der  Achtung 

für  dies  Gesetz  zu  setzen,  mithin  den  alle  Arroganz  so- 
wohl als  ei  tele  Philautie  niederschlagenden  Gedanken  von 

Pflicht  zum  obersten  Lebensprinzip  aller  Moralität  im 
Menschen  zu  machen  gebietet. 

Wenn  dem  also  ist,  so  haben  nicht  allein  Romanschrei- 
ber, oder  empfindelnde  Erzieher  (ob  sie  gleich  noch  so 

sehr  wider  Empfindelei  eifern),  sondern  bisweilen  selbst 
Philosophen,  ja  die  strengsten  unter  allen,  die  Stoiker, 
moralische  Schwärmerei  statt  nüchterner,  aber  weiser 

Disziplin  der  Sitten  eingeführt,  wenn  gleich  die  Schwär- 
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merei  der  letzteren  mehr  heroisch,  der  ersteren  von 
schaler  und  schmelzender  Beschaffenheit  war,  und  man 
kann  es,  ohne  zu  heucheln,  der  moralischen  Lehre  des 
Evangelii  mit  aller  Wahrheit  nachsagen:  daß  es  zuerst 
durch  die  Reinigkeit  des  moralischen  Prinzips,  zugleich 
aber  durch  die  Angemessenheit  desselben  mit  den  Schran- 

ken endlicher  Wesen  alles  Wohlverhalten  des  Menschen 

der  Zucht  einer  ihnen  vor  Augen  gelegten  Pflicht,  die 

sie  nicht  unter  moralischen  geträumten  Vollkommen- 
heiten schwärmen  läßt,  unterworfen  und  dem  Eigen- 
dünkel sowohl  als  der  Eigenliebe,  die  beide  gerne  ihre 

Grenzen  verkennen,  Schranken  der  Demut  (d.  i.  der 
Selbsterkenntnis)  gesetzt  habe. 

Pflicht!  du  erhabener,  großer  Name,  der  du  nichts  Be- 
liebtes, was  Einschmeichelung  bei  sich  führt,  in  dir  fas- 

sest, sondern  Unterwerfung  verlangst,  doch  auch  nichts 
drohest,  was  natürliche  Abneigung  im  Gemüte  erregte 
und  schreckte,  um  den  Willen  zu  bewegen,  sondern  bloß 

ein  Gesetz  aufstellst,  welches  von  selbst  im  Gemüte  Ein- 
gang findet  und  doch  sich  selbst  wider  Willen  Verehrung 

(wenn  gleich  nicht  immer  Befolgung)  erwirbt,  vor  dem 
alle  Neigungen  verstummen,  wenn  sie  gleich  ingeheim 
ihm  entgegen  wirken:  welches  ist  der  deiner  würdige 
Ursprung,  und  wo  findet  man  die  Wurzel  deiner  edlen 
Abkunft,  welche  alle  Verwandtschaft  mit  Neigungen 
stolz  ausschlägt,  und  von  welcher  Wurzel  abzustammen, 
die  unnachlaßliche  Bedingung  desjenigen  Werts  ist,  den 
sich  Menschen  allein  selbst  geben  können? 
Es  kann  nichts  Minderes  sein,  als  was  den  Menschen 
über  sich  selbst  (als  einen  Teil  der  Sinnenwelt)  erhebt, 
was  ihn  an  eine  Ordnung  der  Dinge  knüpft,  die  nur  der 

Verstand  denken  kann,  und  die  zugleich  die  ganze  Sin- 
nenwelt, mit  ihr  das  empirisch  bestimmbare  Dasein  des 

Menschen  in  der  Zeit  und  das  Ganze  aller  Zwecke  (wel- 
ches allein  solchen  unbedingten  praktischen  Gesetzen 

als  das  moralische  angemessen  ist)  unter  sich  hat.  Es 
ist  nichts  anders  als  die  Persönlichkeit,  d.  i.  die  Freiheit 
und  Unabhängigkeit  von  dem  Mechanism  der  ganzen 
Natur,  doch  zugleich  als  ein  Vermögen  eines  Wesens 
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betrachtet,  welches  eigentümlichen,  nämlich  von  seiner 

eigenen  Vernunft  gegebenen,  reinen  praktischen  Ge- 
setzen, die  Person  also,  als  zur  Sinnenwelt  gehörig,  ihrer 

eigenen  Persönlichkeit  unterworfen  ist,  so  fern  sie  zu- 
gleich zur  intelligibelen  Welt  gehört;  da  es  denn  nicht 

zu  verwundern  ist,  wenn  der  Mensch,  als  zu  beiden  Wel- 
ten gehörig,  sein  eigenes  Wesen  in  Beziehung  auf  seine 

zweite  und  höchste  Bestimmung  nicht  anders  als  mit 
Verehrung  und  die  Gesetze  derselben  mit  der  höchsten 
Achtung  betrachten  muß. 

Auf  diesen  Ursprung  gründen  sich  nun  manche  Aus- 
drücke, welche  den  Wert  der  Gegenstände  nach  mora- 
lischen Ideen  bezeichnen.  Das  moralische  Gesetz  ist 

heilig  (unverletzlich).  Der  Mensch  ist  zwar  unheilig  ge- 
nug, aber  die  Menschheit  in  seiner  Person  muß  ihm  heilig 

sein.  In  der  ganzen  Schöpfung  kann  alles,  was  man  will, 
und  worüber  man  etwas  vermag,  auch  bloß  als  Mittel 
gebraucht  werden;  nur  der  Mensch  und  mit  ihm  jedes 
vernünftige  Geschöpf  ist  Zweck  an  sich  selbst.  Er  ist 
nämlich  das  Subjekt  des  moralischen  Gesetzes,  welches 
heilig  ist,  vermöge  der  Autonomie  seiner  Freiheit.  Eben 
um  dieser  willen  ist  jeder  Wille,  selbst  jeder  Person  ihr 
eigener,  auf  sie  selbst  gerichteter  Wille  auf  die  Bedingung 
der  Einstimmung  mit  der  Autonomie  des  vernünftigen 
Wesens  eingeschränkt,  es  nämlich  keiner  Absicht  zu 
unterwerfen,  die  nicht  nach  einem  Gesetze,  welches  aus 
dem  Willen  des  leidenden  Subjekts  selbst  entspringen 
könnte,  möglich  ist;  also  dieses  niemals  bloß  als  Mittel, 
sondern  zugleich  selbst  als  Zweck  zu  gebrauchen.  Diese 
Bedingung  legen  wir  mit  Recht  sogar  dem  göttlichen 
Willen  in  Ansehung  der  vernünftigen  Wesen  in  der  Welt 
als  seiner  Geschöpfe  bei,  indem  sie  auf  der  Persönlichkeit 
derselben  beruht,  dadurch  allein  sie  Zwecke  an  sich 
selbst  sind. 

Diese  Achtung  erweckende  Idee  der  Persönlichkeit,  wel- 
che uns  die  Erhabenheit  unserer  Natur  (ihrer  Bestim- 

mung nach)  vor  Augen  stellt,  indem  sie  uns  zugleich  den 

Mangel  der  Angernessenheit  unseres  Verhaltens  in  An- 
sehung derselben  bemerken  läßt  und  dadurch  den  Eigen- 
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dunkel  niederschlägt,  ist  selbst  der  gemeinsten  Menschen- 
vernunft  natürlich  und  leicht  bemerklich.  Hat  nicht 

jeder  auch  nur  mittelmäßig  ehrliche  Mann  bisweilen  ge- 
funden, daß  er  eine  sonst  unschädliche  Lüge,  dadurch 

er  sich  entweder  selbst  aus  einem  verdrießlichen  Handel 

ziehen,  oder  wohl  gar  einem  geliebten  und  verdienstvol- 
len Freunde  Nutzen  schaffen  konnte,  bloß  darum  unter- 

ließ, um  sich  ingeheim  in  seinen  eigenen  Augen  nicht 
verachten  zu  dürfen?  Hält  nicht  einen  rechtschaffenen 

Mann  im  größten  Unglücke  des  Lebens,  das  er  vermei- 
den konnte,  wenn  er  sich  nur  hätte  über  die  Pflicht  weg- 

setzen können,  noch  das  Bewußtsein  aufrecht,  daß  er 
die  Menschheit  in  seiner  Person  doch  in  ihrer  Würde  er- 

halten und  geehrt  habe,  daß  er  sich  nicht  vor  sich  selbst 
zu  schämen  und  den  inneren  Anblick  der  Selbstprüfung 
zu  scheuen  Ursache  habe?  Dieser  Trost  ist  nicht  Glück- 

seligkeit, auch  nicht  der  mindeste  Teil  derselben.  Denn 
niemand  wird  sich  die  Gelegenheit  dazu,  auch  vielleicht 
nicht  einmal  ein  Leben  in  solchen  Umständen  wünschen. 

Aber  er  lebt  und  kann  es  nicht  erdulden,  in  seinen  eige- 
nen Augen  des  Lebens  unwürdig  zu  sein.  Diese  innere 

Beruhigung  ist  also  bloß  negativ  in  Ansehung  alles  des- 
sen, was  das  Leben  angenehm  machen  mag;  nämlich  sie 

ist  die  Abhaltung  der  Gefahr,  im  persönlichen  Werte  zu 
sinken,  nachdem  der  seines  Zustandes  von  ihm  schon 
gänzlich  aufgegeben  worden.  Sie  ist  die  Wirkung  von 
einer  Achtung  für  etwas  ganz  anderes  als  das  Leben, 
womit  in  Vergleichung  und  Entgegensetzung  das  Leben 
vielmehr  mit  aller  seiner  Annehmlichkeit  gar  keinen 
Wert  hat.  Er  lebt  nur  noch  aus  Pflicht,  nicht  weil  er  am 
Leben  den  mindesten  Geschmack  findet. 

So  ist  die  ächte  Triebfeder  der  reinen  praktischen  Ver- 
nunft beschaffen;  sie  ist  keine  andere  als  das  reine  mora- 
lische Gesetz  selber,  so  fern  es  uns  die  Erhabenheit  unse- 

rer eigenen  übersinnlichen  Existenz  spüren  läßt  und  sub- 
jektiv in  Menschen,  die  sich  zugleich  ihres  sinnlichen 

Daseins  und  der  damit  verbundenen  Abhängigkeit  von 
ihrer  so  fern  sehr  pathologisch  affizierten  Natur  bewußt 
sind,  Achtung  für  ihre  höhere  Bestimmung  wirkt.  Nun 



214  KRITIK  DER  PRAKTISCHEN  VERNUNFT 

lassen  sich  mit  dieser  Triebfeder  gar  wohl  so  viele  Reize 
und  Annehmlichkeiten  des  Lebens  verbinden,  daß  auch 

um  dieser  willen  allein  schon  die  klügste  Wahl  eines  ver- 
nünftigen und  über  das  größte  Wohl  des  Lebens  nach- 

denkenden Epikureers  sich  für  das  sittliche  Wohlver- 
halten erklären  würde,  und  es  kann  auch  ratsam  sein, 

diese  Aussicht  auf  einen  fröhlichen  Genuß  des  Lebens 

mit  jener  obersten  und  schon  für  sich  allein  hinlänglich 
bestimmenden  Bewegursache  zu  verbinden;  aber  nur 
um  den  Anlockungen,  die  das  Laster  auf  der  Gegenseite 
vorzuspiegeln  nicht  ermangelt,  das  Gegengewicht  zu 
halten,  nicht  um  hierin  die  eigentliche  bewegende  Kraft, 
auch  nicht  dem  mindesten  Teile  nach,  zu  setzen,  wenn 
von  Pflicht  die  Rede  ist.  Denn  das  würde  so  viel  sein, 

als  die  moralische  Gesinnung  in  ihrer  Quelle  verunrei- 
nigen wollen.  Die  Ehrwürdigkeit  der  Pflicht  hat  nichts 

mit  Lebensgenuß  zu  schaffen;  sie  hat  ihr  eigentümliches 
Gesetz,  auch  ihr  eigentümliches  Gericht,  und  wenn  man 
auch  beide  noch  so  sehr  zusammenschütteln  wollte,  um 
sie  vermischt  gleichsam  als  Arzeneimittel  der  kranken 
Seele  zuzureichen,  so  scheiden  sie  sich  doch  alsbald  von 
selbst,  und  tun  sie  es  nicht,  so  wirkt  das  erste  gar  nicht, 
wenn  aber  auch  das  physische  Leben  hiebei  einige  Kraft 
gewönne,  so  würde  doch  das  moralische  ohne  Rettung 
dahin  schwinden. 

KRITISCHE    BELEUCHTUNG     DER    ANALYTIK 
DER  REINEN  PRAKTISCHEN  VERNUNFT 

Ich  verstehe  unter  der  kritischen  Beleuchtung  einer 
Wissenschaft,  oder  eines  Abschnitts  derselben,  der  für 

sich  ein  System  ausmacht,  die  Untersuchung  und  Recht- 
fertigung, warum  sie  gerade  diese  und  keine  andere  sy- 

stematische Form  haben  müsse,  wenn  man  sie  mit  einem 

anderen  System  vergleicht,  das  ein  ähnliches  Erkennt- 
nisvermögen zum  Grunde  hat.  Nun  hat  praktische  Ver- 

nunft mit  der  spekulativen  so  fern  einerlei  Erkenntnis- 
vermögen zum  Grunde,  als  beide  reine  Vernunft  sind. 

Also  wird  der  Unterschied  der  systematischen  Form  der 
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einen  von  der  anderen  durch  Vergleichung  beider  be- 
stimmt und  Grund  davon  angegeben  werden  müssen. 

Die  Analytik  der  reinen  theoretischen  Vernunft  hatte 

es  mit  dem  Erkenntnisse  der  Gegenstände,  die  dem  Ver- 
stände gegeben  werden  mögen,  zu  tun  und  mußte  also 

von  der  Anschauung,  mithin  (weil  diese  jederzeit  sinn- 
lich ist)  von  der  Sinnlichkeit  anfangen,  von  da  aber  aller- 
erst zu  Begriffen  (der  Gegenstände  dieser  Anschauung) 

fortschreiten  und  durfte  nur  nach  beider  Voranschickung 

mit  Grundsätzen  endigen.  Dagegen,  weil  praktische  Ver- 
nunft es  nicht  mit  Gegenständen,  sie  zu  erkennen,  son- 

dern mit  ihrem  eigenen  Vermögen,  jene  (der  Erkenntnis 
derselben  gemäß)  wirklich  zu  machen,  d.  i.  es  mit  einem 
Willen  zu  tun  hat,  welcher  eine  Kausalität  ist,  so  fern 
Vernunft  den  Bestimmungsgrund  derselben  enthält,  da 
sie  folglich  kein  Objekt  der  Anschauung,  sondern  (weil 
der  Begriff  der  Kausalität  jederzeit  die  Beziehung  auf 

ein  Gesetz  enthält,  welches  die  Existenz  des  Mannigfal- 
tigen im  Verhältnisse  zu  einander  bestimmt)  als  prak- 
tische Vernunft  nur  ein  Gesetz  derselben  anzugeben  hat: 

so  muß  eine  Kritik  der  Analytik  derselben,  so  fern  sie 

eine  praktische  Vernunft  sein  soll  (welches  die  eigent- 
liche Aufgabe  ist),  von  der  Möglichkeit  praktischer  Grund- 
sätze a  priori  anfangen.  Von  da  konnte  sie  allein  zu  Be- 

griffen der  Gegenstände  einer  praktischen  Vernunft, 
nämlich  denen  des  schlechthin  Guten  und  Bösen,  fort- 

gehen, um  sie  jenen  Grundsätzen  gemäß  allererst  zu 
geben  (denn  diese  sind  vor  jenen  Prinzipien  als  Gutes 
und  Böses  durch  gar  kein  Erkenntnisvermögen  zu  geben 
möglich),  und  nur  alsdann  konnte  allererst  das  letzte 

Hauptstück,  nämlich  das  von  dem  Verhältnisse  der  rei- 
nen praktischen  Vernunft  zur  Sinnlichkeit  und  ihrem 

notwendigen,  a  priori  zu  erkennenden  Einflüsse  auf  die- 
selbe, d.i.  vom  moralischen  Gefühle,  den  Teil  beschließen. 

So  teilte  denn  die  Analytik  der  praktischen  reinen  Ver- 
nunft ganz  analogisch  mit  der  theoretischen  den  ganzen 

Umfang  aller  Bedingungen  ihres  Gebrauchs,  aber  in 
umgekehrter  Ordnung.  Die  Analytik  der  theoretischen 
reinen  Vernunft  wurde  in  transszendentale  Ästhetik  und 
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transszendentale  Logik  eingeteilt,  die  der  praktischen 
umgekehrt  in  Logik  und  Ästhetik  der  reinen  praktischen 

Vernunft  (wenn  es  mir  erlaubt  ist,  diese  sonst  gar  nicht  an- 
gemessene Benennungen  bloß  der  Analogie  wegen  hier  zu 

gebrauchen),  die  Logik  wiederum  dort  in  die  Analytik  der 

Begriffe  und  die  der  Grundsätze,  hier  in  die  der  Grund- 
sätze und  Begriffe.  Die  Ästhetik  hatte  dort  noch  zwei 

Teile  wegen  der  doppelten  Art  einer  sinnlichen  Anschau- 
ung; hier  wird  die  Sinnlichkeit  gar  nicht  als  Anschau- 

ungsfähigkeit, sondern  bloß  als  Gefühl  (das  ein  subjek- 
tiver Grund  des  Begehrens  sein  kann)  betrachtet,  und  in 

Ansehung  dessen  verstattet  die  reine  praktische  Ver- 
nunft keine  weitere  Einteilung. 

Auch  daß  diese  Einteilung  in  zwei  Teile  mit  deren  Unter- 
abteilung nicht  wirklich  (so  wie  man  wohl  im  Anfange 

durch  das  Beispiel  der  ersteren  verleitet  werden  konnte, 
zu  versuchen)  hier  vorgenommen  wurde,  davon  läßt 
sich  auch  der  Grund  gar  wohl  einsehen.  Denn  weil  es 

reine  Vernunft  ist,  die  hier  in  ihrem  praktischen  Ge- 
brauche, mithin  von  Grundsätzen  a  priori  und  nicht  von 

empirischen  Bestimmungsgründen  ausgehend  betrach- 
tet wird:  so  wird  die  Einteilung  der  Analytik  der  reinen 

praktischen  Vernunft  der  eines  Vernunftschlusses  ähn- 
lich ausfallen  müssen,  nämlich  vom  Allgemeinen  im 

Obersatze  (dem  moralischen  Prinzip)  durch  eine  im  Un- 
tersatze vorgenommene  Subsumtion  möglicher  Hand- 
lungen (als  guter  oder  böser)  unter  jenen  zu  dem 

Schlußsatze,  nämlich  der  subjektiven  Willensbestimmung 
(einem  Interesse  an  dem  praktisch  möglichen  Guten 

und  der  darauf  gegründeten  Maxime),  fortgehend.  Dem- 
jenigen, der  sich  von  den  in  der  Analytik  vorkommen- 

den Sätzen  hat  überzeugen  können,  werden  solche  Ver- 
gleichungen  Vergnügen  machen;  denn  sie  veranlassen 
mit  Recht  die  Erwartung,  es  vielleicht  dereinst  bis 

zur  Einsicht  der  Einheit  des  ganzen  reinen  Vernunft- 
vermögens (des  theoretischen  sowohl  als  praktischen) 

bringen  und  alles  aus  einem  Prinzip  ableiten  zu  kön- 
nen; welches  das  unvermeidliche  Bedürfnis  der  mensch- 

lichen Vernunft  ist,  die  nur  in  einer  vollständig  syste- 
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matischen  Einheit  ihrer  Erkenntnisse  völlige  Zufrieden- 
heit findet. 

Betrachten  wir  nun  aber  auch  den  Inhalt  der  Erkennt- 
nis, die  wir  von  einer  reinen  praktischen  Vernunft  und 

durch  dieselbe  haben  können,  so  wie  ihn  die  Analytik 
derselben  darlegt,  so  finden  sich  bei  einer  merkwürdigen 

Analogie  zwischen  ihr  und  der  theoretischen  nicht  weni- 
ger merkwürdige  Unterschiede.  In  Ansehung  der  theo- 

retischen konnte  das  Vermögen  eines  reinen  Vernunfter- 
kenntnisses a  priori  durch  Beispiele  aus  Wissenschaften 

(bei  denen  man,  da  sie  ihre  Prinzipien  auf  so  mancherlei 
Art  durch  methodischen  Gebrauch  auf  die  Probe  stellen, 
nicht  so  leicht  wie  im  gemeinen  Erkenntnisse  geheime 
Beimischung  empirischer  Erkenntnisgründe  zu  besorgen 
hat)  ganz  leicht  und  evident  bewiesen  werden.  Aber  daß 

reine  Vernunft  ohne  Beimischung  irgend  eines  empiri- 
schen Bestimmungsgrundes  für  sich  allein  auch  prak- 

tisch sei:  das  mußte  man  aus  dem  gemeinsten  praktischen 

Vernunftgebrauche  dartun  können,  indem  man  den  ober- 
sten praktischen  Grundsatz  als  einen  solchen,  den  jede 

natürliche  Menschenvernunft  als  völlig  a  priori,  von 

keinen  sinnlichen  Datis  abhängend,  für  das  oberste  Ge- 
setz seines  Willens  erkennt,  beglaubigte.  Man  mußte 

ihn  zuerst  der  Reinigkeit  seines  Ursprungs  nach  selbst 

im  Urteile  dieser  gemeinen  Vernunft  bewähren  und  recht- 
fertigen, ehe  ihn  noch  die  Wissenschaft  in  die  Hände 

nehmen  konnte,  um  Gebrauch  von  ihm  zu  machen, 
gleichsam  als  ein  Faktum,  das  vor  allem  Vernünfteln 
über  seine  Möglichkeit  und  allen  Folgerungen,  die  daraus 

zu  ziehen  sein  möchten,  vorhergeht.  Aber  dieser  Um- 
stand läßt  sich  auch  aus  dem  kurz  vorher  Angeführten 

gar  wohl  erklären:  weil  praktische  reine  Vernunft  not- 
wendig von  Grundsätzen  anfangen  muß,  die  also  aller 

Wissenschaft  als  erste  Data  zum  Grunde  gelegt  werden 
müssen  und  nicht  allererst  aus  ihr  entspringen  können. 
Diese  Rechtfertigung  der  moralischen  Prinzipien  als 
Grundsätze  einer  reinen  Vernunft  konnte  aber  auch 

darum  gar  wohl  und  mit  gnugsamer  Sicherheit  durch 
bloße  Berufung  auf  das  Urteil  des  gemeinen  Menschen- 
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Verstandes  geführt  werden,  weil  sich  alles  Empirische, 
was  sich  als  Bestimmungsgrund  des  Willens  in  unsere 
Maximen  einschleichen  möchte,  durch  das  Gefühl  des 
Vergnügens  oder  Schmerzens,  das  ihm  so  fern,  als  es 
Begierde  erregt,  notwendig  anhängt,  sofort  kenntlich 

macht,  diesem  aber  jene  reine  praktische  Vernunft  ge- 
radezu widersteht,  es  in  ihr  Prinzip  als  Bedingung  auf- 

zunehmen. Die  Ungleichartigkeit  der  Bestimmungs- 
gründe (der  empirischen  und  rationalen)  wird  durch 

diese  Widerstrebung  einer  praktisch  gesetzgebenden 
Vernunft  wider  alle  sich  einmengende  Neigung,  durch 
eine  eigentümliche  Art  von  Empfindung,  welche  aber 
nicht  vor  der  Gesetzgebung  der  praktischen  Vernunft 
vorhergeht,  sondern  vielmehr  durch  dieselbe  allein  und 
zwar  als  ein  Zwang  gewirkt  wird,  nämlich  durch  das 

Gefühl  einer  Achtung,  dergleichen  kein  Mensch  für  Nei- 
gungen hat,  sie  mögen  sein,  welcher  Art  sie  wollen,  wohl 

aber  fürs  Gesetz,  so  kenntlich  gemacht  und  so  gehoben 
und  hervorstechend,  daß  keiner,  auch  der  gemeinste 
Menschenverstand  in  einem  vorgelegten  Beispiele  nicht 
den  Augenblick  inne  werden  sollte,  daß  durch  empirische 
Gründe  des  Wollens  ihm  zwar  ihren  Anreizen  zu  folgen 
geraten,  niemals  aber  einem  anderen  als  lediglich  dem 

reinen  praktischen  Vernunftgesetze  zu  gehorchen  zuge- 
mutet werden  könne. 

Die  Unterscheidung  der  Glückseligkeitslehre  von  der 
Sittenlehre,  in  deren  ersteren  empirische  Prinzipien  das 
ganze  Fundament,  von  der  zweiten  aber  auch  nicht  den 
mindesten  Beisatz  derselben  ausmachen,  ist  nun  in  der 
Analytik  der  reinen  praktischen  Vernunft  die  erste  und 
wichtigste  ihr  obliegende  Beschäftigung,  in  der  sie  so 
pünktlich,  ja,  wenn  es  auch  hieße,  peinlich  verfahren 
muß,  als  je  der  Geometer  in  seinem  Geschäfte.  Es  kommt 

aber  dem  Philosophen,  der  hier  (wie  jederzeit  im  Ver- 
nunfterkenntnisse durch  bloße  Begriffe,  ohne  Konstruk- 

tion derselben)  mit  größerer  Schwierigkeit  zu  kämpfen 
hat,  weil  er  keine  Anschauung  (reinem  Noumen)  zum 
Grunde  legen  kann,  doch  auch  zu  statten:  daß  er  beinahe 
wie  der  Chemist  zu  aller  Zeit  ein  Experiment  mit  jedes 
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Menschen  praktischer  Vernunft  anstellen  kann,  um  den 

moralischen  (reinen)  Bestimmungsgrund  vom  empiri- 
schen zu  unterscheiden;  wenn  er  nämlich  zu  dem  empi- 

risch affizierten  Willen  (z.  B.  desjenigen,  der  gerne  lügen 
möchte,  weil  er  sich  dadurch  was  erwerben  kann)  das 
moralische  Gesetz  (als  Bestimmungsgrund)  zusetzt.  Es 
ist,  als  ob  der  Scheidekünstler  der  Solution  der  Kalkerde 
in  Salzgeist  Alkali  zusetzt;  der  Salzgeist  verläßt  sofort 
den  Kalk,  vereinigt  sich  mit  dem  Alkali,  und  jener  wird 
zu  Boden  gestürzt.  Eben  so  haltet  dem,  der  sonst  ein 

ehrlicher  Mann  ist  (oder  sich  doch  diesmal  nur  in  Ge- 
danken in  die  Stelle  eines  ehrlichen  Mannes  versetzt), 

das  moralische  Gesetz  vor,  an  dem  er  die  Nichtswürdig- 
keit eines  Lügners  erkennt,  sofort  verläßt  seine  prak- 

tische Vernunft  (im  Urteil  über  das,  was  von  ihm  ge- 
schehen sollte)  den  Vorteil,  vereinigt  sich  mit  dem,  was 

ihm  die  Achtung  für  seine  eigene  Person  erhält  (der 

Wahrhaftigkeit),  und  der  Vorteil  wird  nun  von  jeder- 
mann, nachdem  er  von  allem  Anhängsel  der  Vernunft 

(welche  nur  gänzlich  auf  der  Seite  der  Pflicht  ist)  abge- 
sondert und  gewaschen  worden,  gewogen,  um  mit  der 

Vernunft  noch  wohl  in  anderen  Fällen  in  Verbindung 
zu  treten,  nur  nicht  wo  er  dem  moralischen  Gesetze, 
welches  die  Vernunft  niemals  verläßt,  sondern  sich 
innigst  damit  vereinigt,  zuwider  sein  könnte. 
Aber  diese  Unterscheidung  des  Glückseligkeitsprinzips 

von  dem  der  Sittlichkeit  ist  darum  nicht  sofort  Entgegen- 
setzung beider,  und  die  reine  praktische  Vernunft  will 

nicht,  man  solle  die  Ansprüche  auf  Glückseligkeit  auf- 
geben, sondern  nur,  so  bald  von  Pflicht  die  Rede  ist, 

darauf  gar  nicht  Rücksicht  nehmen.  Es  kann  sogar  in  ge- 
wissem Betracht  Pflicht  sein,  für  seine  Glückseligkeit 

zu  sorgen:  teils  weil  sie  (wozu  Geschicklichkeit,  Gesund- 
heit, Reichtum  gehört)  Mittel  zu  Erfüllung  seiner  Pflicht 

enthält,  teils  weil  der  Mangel  derselben  (z.  B.  Armut) 
Versuchungen  enthält,  seine  Pflicht  zu  übertreten.  Nur, 
seine  Glückseligkeit  zu  befördern,  kann  unmittelbar 
niemals  Pflicht,  noch  weniger  ein  Prinzip  aller  Pflicht 
sein.  Da  nun  alle  Bestimmungsgründe  des  Willens  außer 
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dem  einigen  reinen  praktischen  Vernunftgesetze  (dem 
moralischen)  insgesamt  empirisch  sind,  als  solche  also 

zum  Glückseligkeitsprinzip  gehören,  so  müssen  sie  ins- 
gesamt vom  obersten  sittlichen  Grundsatze  abgesondert 

und  ihm  nie  als  Bedingung  einverleibt  werden,  weil  die- 
ses eben  so  sehr  allen  sittlichen  Wert,  als  empirische  Bei- 

mischung zu   geometrischen   Grundsätzen   alle   mathe- 
matische Evidenz,  das  Vortrefflichste,  was  (nach  Piatos 

Urteile)  die  Mathematik  an  sich  hat,  und  das  selbst  allem 
Nutzen  derselben  vorgeht,  aufheben  würde. 
Statt  der  Deduktion  des  obersten  Prinzips  der  reinen 

praktischen  Vernunft,  d.  i.  der  Erklärung  der  Möglich- 
keit einer  dergleichen  Erkenntnis  a  priori,  konnte  aber 

nichts  weiter  angeführt  werden,  als  daß,  wenn  man  die 

Möglichkeit  der  Freiheit  einer  wirkenden  Ursache  ein- 
sähe, man  auch  nicht  etwa  bloß  die  Möglichkeit,  sondern 

gar   die   Notwendigkeit   des   moralischen   Gesetzes   als 
obersten  praktischen  Gesetzes  vernünftiger  Wesen,  de- 

nen man  Freiheit  der  Kausalität  ihres  Willens  beilegt, 
einsehen  würde:  weil  beide  Begriffe  so  unzertrennlich 
verbunden  sind,  daß  man  praktische  Freiheit  auch  durch 
Unabhängigkeit  des  Willens  von  jedem  anderen  außer 
allein  dem  moralischen  Gesetze  definieren  könnte.  Allein 

die  Freiheit  einer  wirkenden  Ursache,  vornehmlich  in 
der  Sinnenwelt,  kann  ihrer  Möglichkeit  nach  keinesweges 
eingesehen  werden;  glücklich!  wenn  wir  nur,  daß  kein 
Beweis    ihrer    Unmöglichkeit    stattfindet,    hinreichend 
versichert  werden  können  und  nun,  durchs  moralische 

Gesetz,  welches  dieselbe  postuliert,  genötigt,  eben  da- 
durch auch  berechtigt  werden,  sie  anzunehmen.  Weil  es 

indessen  noch  viele  gibt,  welche  diese  Freiheit  noch  im- 
mer glauben  nach  empirischen  Prinzipien  wie  jedes  an- 
dere Naturvermögen  erklären  zu  können  und  sie  als 

psychologische   Eigenschaft,   deren   Erklärung  lediglich 
auf  eine  genauere  Untersuchung  der  Nakir  der   Seele 

und  der  Triebfeder  des  Willens  ankäme,  nicht  als  traas- 
szendentales  Prädikat  der  Kausalität  eines  Wesens,  das 

zur  Sinnenwelt  gehört  (wie  es  doch  hierauf  wirklich  al- 
lein ankommt)  betrachten  und  so  die  herrliche  Eröff- 
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nung,  die  uns  durch  reine  praktische  Vernunft  vermit- 
telst des  moralischen  Gesetzes  widerfährt,  nämlich  die 

Eröffnung  einer  intelligibelen  Welt  durch  Realisierung 
des  sonst  transszendenten  Begriffs  der  Freiheit,  und 
hiemit  das  moralische  Gesetz  selbst,  welches  durchaus 

keinen  empirischen  Bestimmungsgrund  annimmt,  auf- 
heben: so  wird  es  nötig  sein,  hier  noch  etwas  zur  Ver- 

wahrung wider  dieses  Blendwerk  und  der  Darstellung 
des  Empirismus  in  der  ganzen  Blöße  seiner  Seichtigkeit 
anzuführen. 

Der  Begriff  der  Kausalität  als  Naturnotwendigkeit  zum 
Unterschiede  derselben  als  Freiheit  betrifft  nur  die  Exi- 

stenz der  Dinge,  so  fern  sie  in  der  Zeit  bestimmbar  ist, 

folglich  als  Erscheinungen  im  Gegensatze  ihrer  Kausa- 
lität als  Dinge  an  sich  selbst.  Nimmt  man  nun  die  Be- 

stimmungen der  Existenz  der  Dinge  in  der  Zeit  für  Be- 
stimmungen der  Dinge  an  sich  selbst  (welches  die  ge- 
wöhnlichste Vorstellungsart  ist),  so  läßt  sich  die  Not- 

wendigkeit im  Kausalverhältnisse  mit  der  Freiheit  auf 
keinerlei  Weise  vereinigen;  sondern  sie  sind  einander 
kontradiktorisch  entgegengesetzt.  Denn  aus  der  ersteren 
folgt:  daß  eine  jede  Begebenheit,  folglich  auch  jede 
Handlung,  die  in  einem  Zeitpunkte  vorgeht,  unter  der 
Bedingung  dessen,  was  in  der  vorhergehenden  Zeit  war, 
notwendig  sei.  Da  nun  die  vergangene  Zeit  nicht  mehr 
in  meiner  Gewalt  ist,  so  muß  jede  Handlung,  die  ich 
ausübe,  durch  bestimmende  Gründe,  die  nicht  in  meiner 

Gewalt  sind,  notwendig  sein,  d.  i.  ich  bin  in  dem  Zeit- 
punkte, darin  ich  handle,  niemals  frei.  Ja,  wenn  ich 

gleich  mein  ganzes  Dasein  als  unabhängig  von  irgend 
einer  fremden  Ursache  (etwa  von  Gott)  annähme,  so 
daß  die  Bestimmungsgründe  meiner  Kausalität,  sogar 
meiner  ganzen  Existenz,  gar  nicht  außer  mir  wären:  so 
würde  dieses  jene  Naturnotwendigkeit  doch  nicht  im 

mindesten  in  Freiheit  verwandeln.  Denn  in  jedem  Zeit- 
punkte stehe  ich  doch  immer  unter  der  Notwendigkeit, 

durch  das  zum  Handeln  bestimmt  zu  sein,  was  nicht  in 
meiner  Gewalt  ist,  und  die  a  parte  priori  unendliche 
Reihe  der  Begebenheiten,  die  ich  immer  nur  nach  einer 
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schon  vorherbestimmten  Ordnung  fortsetzen,  nirgend 
von  selbst  anfangen  würde,  wäre  eine  stetige  Naturkette, 
meine  Kausalität  also  niemals  Freiheit. 

Will  man  also  einem  Wesen,  dessen  Dasein  in  der  Zeit 
bestimmt  ist,  Freiheit  beilegen,  so  kann  man  es  so  fern 
wenigstens  vom  Gesetze  der  Naturnotwendigkeit  aller 
Begebenheiten  in  seiner  Existenz,  mithin  auch  seiner 
Handlungen  nicht  ausnehmen;  denn  das  wäre  so  viel, 
als  es  dem  blinden  Ungefähr  übergeben.  Da  dieses  Gesetz 
aber  unvermeidlich  alle  Kausalität  der  Dinge,  so  fern 
ihr  Dasein  in  der  Zeit  bestimmbar  ist,  betrifft,  so  würde, 
wenn  dieses  die  Art  wäre,  wornach  man  sich  auch  das 
Dasein  dieser  Dinge  an  sich  selbst  vorzustellen  hätte,  die 

Freiheit  als  ein  nichtiger  und  unmöglicher  Begriff  ver- 
worfen werden  müssen.  Folglich  wenn  man  sie  noch  ret- 

ten will,  so  bleibt  kein  Weg  übrig,  als  das  Dasein  eines 
Dinges,  so  fern  es  in  der  Zeit  bestimmbar  ist,  folglich 
auch  die  Kausalität  nach  dem  Gesetze  der  Naturnot- 

wendigkeit bloß  der  Erscheinung,  die  Freiheit  aber  eben 
demselben  Wesen  als  Dinge  an  sich  selbst  beizulegen.  So 

ist  es  allerdings  unvermeidlich,  wenn  man  beide  ein- 
ander widerwärtige  Begriffe  zugleich  erhalten  will;  allein 

in  der  Anwendung,  wenn  man  sie  als  in  einer  und  der- 
selben Handlung  vereinigt  und  also  diese  Vereinigung 

selbst  erklären  will,  tun  sich  doch  große  Schwierigkeiten 
hervor,  die  eine  solche  Vereinigung  untunlich  zu  machen 
scheinen. 

Wenn  ich  von  einem  Menschen,  der  einen  Diebstahl  ver- 
übt, sage,  diese  Tat  sei  nach  dem  Naturgesetze  der  Kau- 

salität aus  den  Bestimmungsgründen  der  vorhergehen- 
den Zeit  ein  notwendiger  Erfolg,  so  war  es  unmöglich, 

daß  sie  hat  unterbleiben  können:  wie  kann  denn  die  Be- 

urteilung nach  dem  moralischen  Gesetze  hierin  eine  Än- 
derung machen  und  voraussetzen,  daß  sie  doch  habe 

unterlassen  werden  können,  weil  das  Gesetz  sagt,  sie 
hätte  unterlassen  werden  sollen,  d.  i.  wie  kann  derjenige 

in  demselben  Zeitpunkte  in  Absicht  auf  dieselbe  Hand- 
lung ganz  frei  heißen,  in  welchem,  und  in  derselben  Ab- 

sicht, er  doch  unter  einer  unvermeidlichen  Naturnot- 
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wendigkeit   steht?    Eine   Ausflucht   darin   suchen,    daß 

man  bloß  die  Art  der  Bestimmungsgründe  seiner  Kau- 

salität nach  dem  Naturgesetze  einem  komparativen  Be- 
griffe von  Freiheit  anpaßt  (nach  welchem  das  bisweilen 

freie  Wirkung  heißt,   davon  der  bestimmende  Natur- 
grund innerlich  im  wirkenden  Wesen  liegt,  z.  B.  das  was 

ein  geworfener  Körper  verrichtet,  wenn  er  in  freier  Be- 
wegung ist,  da  man  das  Wort  Freiheit  braucht,  weil  er, 

während  daß  er  im  Fluge  ist,  nicht  von  außen  wodurch 
getrieben  wird,  oder  wie  wir  die  Bewegung  einer  Uhr 
auch  eine  freie  Bewegung  nennen,  weil  sie  ihren  Zeiger 
selbst  treibt,  der  also  nicht  äußerlich  geschoben  werden 
darf,  eben  so  die  Handlungen  des  Menschen,  ob  sie  gleich 

durch  ihre  Bestimmungsgründe,  die  in  der  Zeit  vorher- 
gehen,  notwendig  sind,   dennoch  frei  nennen,   weil  es 

doch  innere,  durch  unsere  eigene  Kräfte  hervorgebrachte 

Vorstellungen,  dadurch  nach  veranlassenden  Umstän- 
den erzeugte  Begierden  und  mithin  nach  unserem  eige- 
nen Belieben  bewirkte  Handlungen  sind),  ist  ein  elender 

Behelf,  womit  sich  noch  immer  einige  hinhalten  lassen 

und  so  jenes  schwere  Problem  mit  einer  kleinen  Wort- 
klauberei aufgelöset  zu  haben  meinen,  an  dessen  Auf- 

lösung Jahrtausende  vergeblich  gearbeitet  haben,   die 
daher  wohl  schwerlich  so  ganz  auf  der  Oberfläche  gefun- 

den werden  dürfte.  Es  kommt  nämlich  bei  der  Frage 
nach  derjenigen  Freiheit,  die  allen  moralischen  Gesetzen 
und  der  ihnen  gemäßen  Zurechnung  zum  Grunde  gelegt 
werden  muß,  darauf  gar  nicht  an,  ob  die  nach  einem 
Naturgesetze  bestimmte  Kausalität  durch  Bestimmungs- 

gründe, die  im  Subjekte,  oder  außer  ihm  liegen,  und  im 
ersteren  Fall,  ob  sie  durch  Instinkt  oder  mit  Vernunft 
gedachte  Bestimmungsgründe  notwendig  sei;  wenn  diese 
bestimmende    Vorstellungen    nach    dem    Geständnisse 
eben  dieser  Männer  selbst  den  Grund  ihrer  Existenz  doch 

in  der  Zeit  und  zwar  dem  vorigen  Zustande  haben,  dieser 
aber  wieder  in  einem  vorhergehenden  usw.,  so  mögen 

sie,  diese  Bestimmungen,  immer  innerlich  sein,  sie  mö- 
gen psychologische  und  nicht  mechanische  Kausalität 

haben,  d.  i.  durch  Vorstellungen  und  nicht  durch  kör- 
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peiiiche  Bewegung  Handlung  hervorbringen,  so  sind  es 
immer  Bestimmungsgründe  der  Kausalität  eines  Wesens, 
so  fern  sein  Dasein  in  der  Zeit  bestimmbar  ist,  mithin 

unter  notwendig  machenden  Bedingungen  der  vergange- 
nen Zeit,  die  also,  wenn  das  Subjekt  handeln  soll,  nicht 

mehr  in  seiner  Gewalt  sind,  die  also  zwar  psychologische 
Freiheit  (wenn  man  ja  dieses  Wort  von  einer  bloß  inne- 

ren Verkettung  der  Vorstellungen  der  Seele  brauchen 
will),  aber  doch  Naturnotwendigkeit  bei  sich  führen, 

mithin  keine  transszendentale  Freiheit  übrig  lassen,  wel- 
che als  Unabhängigkeit  von  allem  Empirischen  und  also 

von  der  Natur  überhaupt  gedacht  werden  muß,  sie  mag 
nun  als  Gegenstand  des  inneren  Sinnes  bloß  in  der  Zeit, 
oder  auch  äußeren  Sinne  im  Räume  und  der  Zeit  zu- 

gleich betrachtet  werden,  ohne  welche  Freiheit  (in  der 
letzteren  eigentlichen  Bedeutung),  die  allein  a  priori 
praktisch  ist,  kein  moralisch  Gesetz,  keine  Zurechnung 
nach  demselben  möglich  ist.  Eben  um  deswillen  kann 
man  auch  alle  Notwendigkeit  der  Begebenheiten  in  der 

Zeit  nach  dem  Naturgesetze  der  Kausalität  den  Mecha- 
nismus der  Natur  nennen,  ob  man  gleich  darunter  nicht 

versteht,  daß  Dinge,  die  ihm  unterworfen  sind,  wirkliche 
materielle  Maschinen  sein  müßten.  Hier  wird  nur  auf 

die  Notwendigkeit  der  Verknüpfung  der  Begebenheiten 
in  einer  Zeitreihe,  so  wie  sie  sich  nach  dem  Naturgesetze 

entwickelt,  gesehen,  man  mag  nun  das  Subjekt,  in  wel- 
chem dieser  Ablauf  geschieht,  A utotnaton  materielle,  da  das 

Maschinenwesen  durch  Materie,  oder  mit  Leibnizen  spiri- 
tuale,  da  es  durch  Vorstellungen  betrieben  wird,  nennen, 
und  wenn  die  Freiheit  unseres  Willens  keine  andere  als 

die  letztere  (etwa  die  psychologische  und  komparative, 
nicht  transszendentale,  d.  i.  absolute,  zugleich)  wäre, 
so  würde  sie  im  Grunde  nichts  besser,  als  die  Freiheit 
eines  Bratenwenders  sein,  der  auch,  wenn  er  einmal 

aufgezogen  worden,  von  selbst  seine  Bewegungen  ver- 
richtet. 

Um  nun  den  scheinbaren  Widerspruch  zwischen  Natur- 
mechanismus und  Freiheit  in  ein  und  derselben  Hand- 

lung an  dem  vorgelegten  Falle  aufzuheben,  muß  man 
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sich  an  das  erinnern,  was  in  der  Kritik  der  reinen  Ver- 
nunft gesagt  war  oder  daraus  folgt:  daß  die  Naturnot- 

wendigkeit, welche  mit  der  Freiheit  des  Subjekts  nicht 
zusammen  bestehen  kann,  bloß  den  Bestimmungen  des- 

jenigen Dinges  anhängt,  das  unter  Zeitbedingungen 
steht,  folglich  nur  denen  des  handelnden  Subjekts  als 
Erscheinung,  daß  also  so  fern  die  Bestimmungsgründe 
einer  jeden  Handlung  desselben  in  demjenigen  liegen, 
was  zur  vergangenen  Zeit  gehört  und  nicht  mehr  in  seiner 
Gewalt  ist  (wozu  auch  seine  schon  begangene  Taten  und 
der  ihm  dadurch  bestimmbare  Charakter  in  seinen  eige- 

nen Augen,  als  Phänomens,  gezählt  werden  müssen). 
Aber  eben  dasselbe  Subjekt,  das  sich  anderseits  auch 
seiner  als  Dinges  an  sich  selbst  bewußt  ist,  betrachtet 
auch  sein  Dasein,  so  fern  es  nicht  unter  Zeitbedingungen 
steht,  sich  selbst  aber  nur  als  bestimmbar  durch  Gesetze, 
die  es  sich  durch  Vernunft  selbst  gibt,  und  in  diesem 
seinem  Dasein  ist  ihm  nichts  vorhergehend  vor  seiner 

Willensbestimmung,  sondern  jede  Handlung  und  über- 
haupt jede  dem  innern  Sinne  gemäß  wechselnde  Be- 

stimmung seines  Daseins,  selbst  die  ganze  Reihenfolge 
seiner  Existenz  als  Sinnenwesen  ist  im  Bewußtsein  sei- 

ner intelligibelen  Existenz  nichts  als  Folge,  niemals  aber 
als  Bestimmungsgrund  seiner  Kausalität,  als  Noumens, 
anzusehen.  In  diesem  Betracht  nun  kann  das  vernünf- 

tige Wesen  von  einer  jeden  gesetzwidrigen  Handlung, 

die  es  verübt,  ob  sie  gleich  als  Erscheinung  in  dem  Ver- 
gangenen hinreichend  bestimmt  und  so  fern  unausbleib- 

lich notwendig  ist,  mit  Recht  sagen,  daß  er  sie  hätte 
unterlassen  können;  denn  sie  mit  allem  Vergangenen, 
das  sie  bestimmt,  gehört  zu  einem  einzigen  Phänomen 
seines  Charakters,  den  er  sich  selbst  verschafft,  und  nach 
welchem  er  sich  als  einer  von  aller  Sinnlichkeit  unab- 

hängigen Ursache  die  Kausalität  jener  Erscheinungen 
selbst  zurechnet. 

Hiemit  stimmen  auch  die  Richteraussprüche  desjenigen 
wundersamen  Vermögens  in  uns,  welches  wir  Gewissen 
nennen,  vollkommen  überein.  Ein  Mensch  mag  künsteln, 
so  viel  als  er  will,  um  ein  gesetzwidriges  Betragen,  dessen 
KANT  V  15 
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er  sich  erinnert,  sich  als  unvorsetzliches  Versehen,  als 

bloße  Unbehutsamkeit,  die  man  niemals  gänzlich  ver- 
meiden kann,  folglich  als  etwas,  worin  er  vom  Strom  der 

Naturnotwendigkeit  fortgerissen  wäre,  vorzumalen  und 
sich  darüber  für  schuldfrei  zu  erklären,  so  findet  er  doch, 

daß  der  Advokat,  der  zu  seinem  Vorteil  spricht,  den  An- 

kläger  in   ihm  keinesweges  zum  Verstummen  bringen 

könne,  wenn  er  sich  bewußt  ist,  daß  er  zu  der  Zeit,  als 

er  das  Unrecht  verübte,  nur  bei  Sinnen,  d.  i.  im  Ge- 
brauche seiner  Freiheit,  war,  und  gleichwohl  erklärt  er 

sich  sein  Vergehen  aus  gewisser  Übeln,  durch  allmählige 

Vernachlässigung  der  Achtsamkeit  auf  sich  selbst  zuge- 
zogener Gewohnheit  bis  auf  den  Grad,  daß  er  es  als  eine 

natürliche  Folge  derselben  ansehen  kann,  ohne  daß  die- 

ses ihn  gleichwohl  wider  den  Selbsttadel  und  den  Ver- 
weis sichern  kann,   den  er  sich  selbst  macht.  Darauf 

gründet  sich  denn  auch  die  Reue  über  eine  längst  began- 

gene Tat  bei  jeder  Erinnerung  derselben;  eine  schmerz- 

hafte,  durch  moralische  Gesinnung  gewirkte  Empfin- 
dung, die  so  fern  praktisch  leer  ist,  als  sie  nicht  dazu 

dienen  kann,  das  Geschehene  ungeschehen  zu  machen, 

und  sogar  ungereimt  sein  würde  (wie  Priestley  als  ein 

ächter,  konsequent  verfahrender  Fatalist  sie  auch  dafür 

erklärt,   und   in  Ansehung  welcher  Offenherzigkeit  er 

mehr  Beifall  verdient  als  diejenige,  welche,  indem  sie 

den  Mechanism  des  Willens  in  der  Tat,  die  Freiheit  des- 

selben aber  mit  Worten  behaupten,  noch  immer  dafür 

gehalten  sein  wollen,  daß  sie  jene,  ohne  doch  die  Mög- 
lichkeit einer  solchen  Zurechnung  begreiflich  zu  machen, 

in  ihrem  synkretistischen  System  mit  einschließen),  aber 

als  Schmerz  doch  ganz  rechtmäßig  ist,  weil  die  Vernunft,] 

wenn  es  auf  das  Gesetz  unserer  intelligibelen  Existenz 

(das  moralische)  ankommt,  keinen  Zeitunterschied  an- 
erkennt und  nur  fragt,  ob  die  Begebenheit  mir  als  Tat 

angehöre,  alsdann  aber  immer  dieselbe  Empfindung  da- 
mit moralisch  verknüpft,  sie  mag  jetzt  geschehen  oder 

vorlängst  geschehen  sein.  Denn  das  Sinnenleben  hat  in 

Ansehung  des  intelligibelen  Bewußtseins  seines  Daseins 

(der  Freiheit)  absolute  Einheit  eines  Phänomens,  wel- 
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ches,  so  fern  es  bloß  Erscheinungen  von  der  Gesinnung, 
die  das  moralische  Gesetz  angeht  (von  dem  Charakter), 
enthält,  nicht  nach  der  Naturnotwendigkeit,  die  ihm 
als  Erscheinung  zukommt,  sondern  nach  der  absoluten 
Spontaneität  der  Freiheit  beurteilt  werden  muß.  Man 
kann  also  einräumen,  daß,  wenn  es  für  uns  möglich  wäre, 
in  eines  Menschen  Denkungsart,  so  wie  sie  sich  durch 

innere  sowohl  als  äußere  Handlungen  zeigt,  so  tiefe  Ein- 
sicht zu  haben,  daß  jede,  auch  die  mindeste  Triebfeder 

dazu  uns  bekannt  würde,  imgleichen  alle  auf  diese  wir- 
kende äußere  Veranlassungen,  man  eines  Menschen  Ver- 
halten auf  die  Zukunft  mit  Gewißheit,  so  wie  eine  Mond- 

oder Sonnenfinsternis  ausrechnen  könnte  und  dennoch 

dabei  behaupten,  daß  der  Mensch  frei  sei.  Wenn  wir 
nämlich  noch  eines  andern  Blicks  (der  uns  aber  freilich 
gar  nicht  verliehen  ist,  sondern  an  dessen  Statt  wir  nur 
den  Vernunftbegriff  haben),  nämlich  einer  intellektuellen 
Anschauung  desselben  Subjekts,  fähig  wären,  so  würden 
wir  doch  inne  werden,  daß  diese  ganze  Kette  von  Er- 

scheinungen in  Ansehung  dessen,  was  nur  immer  das 
moralische  Gesetz  angehen  kann,  von  der  Spontaneität 

des  Subjekts  als  Dinges  an  sich  selbst  abhängt,  von  de- 
ren Bestimmung  sich  gar  keine  physische  Erklärung 

geben  läßt.  In  Ermangelung  dieser  Anschauung  ver- 
sichert uns  das  moralische  Gesetz  diesen  Unterschied 

der  Beziehung  unserer  Handlungen  als  Erscheinungen 
auf  das  Sinnenwesen  unseres  Subjekts  von  derjenigen, 
dadurch  dieses  Sinnenwesen  selbst  auf  das  intelligibele 
Substrat  in  uns  bezogen  wird.— In  dieser  Rücksicht,  die 
unserer  Vernunft  natürlich,  obgleich  unerklärlich  ist, 
lassen  sich  auch  Beurteilungen  rechtfertigen,  die,  mit 
aller  Gewissenhaftigkeit  gefällt,  dennoch  dem  ersten 
Anscheine  nach  aller  Billigkeit  ganz  zu  widerstreiten 
scheinen.  Es  gibt  Fälle,  wo  Menschen  von  Kindheit  auf, 
selbst  unter  einer  Erziehung,  die  mit  der  ihrigen  zugleich 
andern  ersprießlich  war,  dennoch  so  frühe  Bosheit  zeigen 
und  so  bis  in  ihre  Mannesjahre  zu  steigen  fortfahren, 
daß  man  sie  für  geborne  Bösewichter  und  gänzlich,  was 
die  Denkungsart  betrifft,  für  unbesserlich  hält,  gleich- 
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wohl  aber  sie  wegen  ihres  Tuns  und  Lassens  eben  so 
richtet,  ihnen  ihre  Verbrechen  eben  so  als  Schuld  ver- 

weiset, ja  sie  (die  Kinder)  selbst  diese  Verweise  so  ganz 
gegründet  finden,  als  ob  sie  ungeachtet  der  ihnen  bei- 

gemessenen hoffnungslosen  Naturbeschaffenheit  ihres 
Gemüts  eben  so  verantwortlich  blieben,  als  jeder  andere 
Mensch.  Dieses  würde  nicht  geschehen  können,  wenn  wir 
nicht  voraussetzten,  daß  alles,  was  aus  seiner  Willkür 
entspringt  (wie  ohne  Zweifel  jede  vorsetzlich  verübte 
Handlung),  eine  freie  Kausalität  zum  Grunde  habe, 
welche  von  der  frühen  Jugend  an  ihren  Charakter  in 
ihren  Erscheinungen  (den  Handlungen)  ausdrückt,  die 

wegen  der  Gleichförmigkeit  des  Verhaltens  einen  Natur- 
zusammenhang kenntlich  machen,  der  aber  nicht  die 

arge  Beschaffenheit  des  Willens  notwendig  macht,  son- 
dern vielmehr  die  Folge  der  freiwillig  angenommenen 

bösen  und  unwandelbaren  Grundsätze  ist,  welche  ihn 

nur  noch  um  desto  verwerflicher  und  strafwürdiger  ma- 
chen. 

Aber  noch  steht  eine  Schwierigkeit  der  Freiheit  bevor, 
so  fern  sie  mit  dem  Naturmechanism  in  einem  Wesen, 
das  zur  Sinnenwelt  gehört,  vereinigt  werden  soll;  eine 

Schwierigkeit,  die,  selbst  nachdem  alles  bisherige  ein- 
gewilligt worden,  der  Freiheit  dennoch  mit  ihrem  gänz- 

lichen Untergange  droht.  Aber  bei  dieser  Gefahr  gibt 
ein  Umstand  doch  zugleich  Hoffnung  zu  einem  für  die 
Behauptung  der  Freiheit  noch  glücklichen  Ausgange, 
nämlich  daß  dieselbe  Schwierigkeit  viel  stärker  (in  der 
Tat,  wie  wir  bald  sehen  werden,  allein)  das  System 
drückt,  in  welchem  die  in  Zeit  und  Raum  bestimmbare 

Existenz  für  die  Existenz  der  Dinge  an  sich  selbst  gehal- 
ten) wird,  sie  uns  also  nicht  nötigt,  unsere  vornehmste 

Voraussetzung  von  der  Idealität  der  Zeit  als  bloßer 

Form  sinnlicher  Anschauung,  folglich  als  bloßer  Vor- 
stellungsart, die  dem  Subjekte  als  zur  Sinnenwelt  gehörig 

eigen  ist,  abzugehen,  und  also  nur  erfordert  sie  mit  dieser 
Idee  zu  vereinigen. 

Wenn  man  uns  nämlich  auch  einräumt,  daß  das  intelli- 
gibele  Subjekt  in  Ansehung  einer  gegebenen  Handlung 
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noch  frei  sein  kann,  obgleich  es  als  Subjekt,  das  auch 

zur  Sinnenwelt  gehörig,  in  Ansehung  derselben  mecha- 
nisch bedingt  ist,  so  scheint  es  doch,  man  müsse,  so  bald 

man  annimmt,  Gott  als  allgemeines  Urwesen  sei  die  Ur- 
sache auch  der  Existenz  der  Substanz  (ein  Satz,  der  nie- 
mals aufgegeben  werden  darf,  ohne  den  Begriff  von 

Gott  als  Wesen  aller  Wesen  und  hiemit  seine  Allgenug- 
samkeit,  auf  die  alles  in  der  Theologie  ankommt,  zu- 

gleich mit  aufzugeben),  auch  einräumen,  die  Handlungen 
des  Menschen  haben  in  demjenigen  ihren  bestimmenden 
Grund,  was  gänzlich  außer  ihrer  Gewalt  ist,  nämlich  in 
der  Kausalität  eines  von  ihm  unterschiedenen  höch- 

sten Wesens,  von  welchem  das  Dasein  des  erstem  und 
die  ganze  Bestimmung  seiner  Kausalität  ganz  und  gar 

abhängt.  In  der  Tat:  wären  die  Handlungen  des  Men- 
schen, so  wie  sie  zu  seinen  Bestimmungen  in  der  Zeit 

gehören,  nicht  bloße  Bestimmungen  desselben  als  Er- 
scheinung, sondern  als  Dinges  an  sich  selbst,  so  würde 

die  Freiheit  nicht  zu  retten  sein.  Der  Mensch  wäre  Ma- 
rionette, oder  ein  Vaucansonsches  Automat,  gezimmert 

und  aufgezogen  von  dem  obersten  Meister  aller  Kunst- 
werke, und  das  Selbstbewußtsein  würde  es  zwar  zu 

einem  denkenden  Automate  machen,  in  welchem  aber 

das  Bewußtsein  seiner  Spontaneität,  wenn  sie  für  Frei- 
heit gehalten  wird,  bloße  Täuschung  wäre,  indem  sie  nur 

komparativ  so  genannt  zu  werden  verdient,  weil  die 
nächsten  bestimmenden  Ursachen  seiner  Bewegung  und 
eine  lange  Reihe  derselben  zu  ihren  bestimmenden  Ur- 

sachen hinauf  zwar  innerlich  sind,  die  letzte  und  höchste 
aber  doch  gänzlich  in  einer  fremden  Hand  angetroffen 
wird.  Daher  sehe  ich  nicht  ab,  wie  diejenige,  welche  noch 
immer  dabei  beharren,  Zeit  und  Raum  für  zum  Dasein 

der  Dinge  an  sich  selbst  gehörige  Bestimmungen  anzu- 
sehen, hier  die  Fatalität  der  Handlungen  vermeiden 

wollen,  oder,  wenn  sie  so  geradezu  (wie  der  sonst  scharf- 
sinnige Mendelssohn  tat)  beide  nur  als  zur  Existenz  end- 

licher und  abgeleiteter  Wesen,  aber  nicht  zu  der  des 
unendlichen  Urwesens  notwendig  gehörige  Bedingungen 
einräumen,  sich  rechtfertigen  wollen,  woher  sie  diese 
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Befugnis  nehmen,  einen  solchen  Unterschied  zu  machen, 
sogar  wie  sie  auch  nur  dem  Widerspruche  ausweichen 
wollen,  den  sie  begehen,  wenn  sie  das  Dasein  in  der  Zeit 
als  den  endlichen  Dingen  an  sich  notwendig  anhängende 
Bestimmung  ansehen,  da  Gott  die  Ursache  dieses  Da- 

seins ist,  er  aber  doch  nicht  die  Ursache  der  Zeit  (oder 
des  Raums)  selbst  sein  kann  (weil  diese  als  notwendige 
Bedingung  a  priori  dem  Dasein  der  Dinge  vorausgesetzt 
sein  muß),  seine  Kausalität  folglich  in  Ansehung  der 
Existenz  dieser  Dinge  selbst  der  Zeit  nach  bedingt  sein 

muß,  wobei  nun  alle  die  Widersprüche  gegen  die  Be- 
griffe seiner  Unendlichkeit  und  Unabhängigkeit  unver- 

meidlich eintreten  müssen.  Hingegen  ist  es  uns  ganz 

leicht,  die  Bestimmung  der  göttlichen  Existenz  als  un- 
abhängig von  allen  Zeitbedingungen  zum  Unterschiede 

von  der  eines  Wesens  der  Sinnenwelt  als  die  Existenz 

eines  Wesens  an  sich  selbst  von  der  eines  Dinges  in  der 
Erscheinung  zu  unterscheiden.  Daher,  wenn  man  jene 
Idealität  der  Zeit  und  des  Raums  nicht  annimmt,  nur 
allein  der  Spinozism  übrig  bleibt,  in  welchem  Raum  und 
Zeit  wesentliche  Bestimmungen  des  Urwesens  selbst 
sind,  die  von  ihm  abhängige  Dinge  aber  (also  auch  wir 
selbst)  nicht  Substanzen,  sondern  bloß  ihm  inhärierende 
Akzidenzen  sind:  weil,  wenn  diese  Dinge  bloß  als  seine 
Wirkungen  in  der  Zeit  existieren,  welche  die  Bedingung 
ihrer  Existenz  an  sich  wäre,  auch  die  Handlungen  dieser 

Wesen  bloß  seine  Handlungen  sein  müßten,  die  er  ir- 
gendwo und  irgendwann  ausübte.  Daher  schließt  der 

Spinozism  unerachtet  der  Ungereimtheit  seiner  Grund- 
idee doch  weit  bündiger,  als  es  nach  der  Schöpfungs- 

theorie geschehen  kann,  wenn  die  für  Substanzen  an- 
genommene und  an  sich  in  der  Zeit  existierende  Wesen 

als  Wirkungen  einer  obersten  Ursache  und  doch  nicht  zu- 
gleich zu  ihm  und  seiner  Handlung  gehörig,  sondern 

für  sich  als  Substanzen  angesehen  werden. 
Die  Auflösung  obgedachter  Schwierigkeit  geschieht  kurz 
und  einleuchtend  auf  folgende  Art:  Wenn  die  Existenz 
in  der  Zeit  eine  bloße  sinnliche  Vorstellungsart  der  den- 

kenden Wesen  in  der  Welt  ist,  folglich  sie  als  Dinge  an 
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sich  selbst  nicht  angeht:  so  ist  die  Schöpfung  dieser  We- 
sen eine  Schöpfung  der  Dinge  an  sich  selbst,  weil  der 

Begriff  einer  Schöpfung  nicht  zu  der  sinnlichen  Vorstel- 
lungsart der  Existenz  und  zur  Kausalität  gehört,  son- 

dern nur  auf  Noumenen  bezogen  werden  kann.  Folglich, 

wenn  ich  von  Wesen  in  der  Sinnenwelt  sage:  sie  sind  er- 
schaffen, so  betrachte  ich  sie  so  fern  als  Noumenen.  So 

wie  es  also  ein  Widerspruch  wäre,  zu  sagen,  Gott  sei  ein 

Schöpfer  von  Erscheinungen,  so  ist  es  auch  ein  Wider- 
spruch, zu  sagen,  er  sei  als  Schöpfer  Ursache  der  Hand- 
lungen in  der  Sinnenwelt,  mithin  als  Erscheinungen, 

wenn  er  gleich  Ursache  des  Daseins  der  handelnden  We- 
sen (als  Noumenen)  ist.  Ist  es  nun  möglich  (wenn  wir 

nur  das  Dasein  in  der  Zeit  für  etwas,  was  bloß  von  Er- 
scheinungen, nicht  von  Dingen  an  sich  selbst  gilt,  an- 

nehmen), die  Freiheit  unbeschadet  dem  Naturmecha- 
nism  der  Handlungen  als  Erscheinungen  zu  behaupten, 
so  kann,  daß  die  handelnden  Wesen  Geschöpfe  sind, 
nicht  die  mindeste  Änderung  hierin  machen,  weil  die 

Schöpfung  ihre  intelligibele,  aber  nicht  sensibele  Exi- 
stenz betrifft  und  also  nicht  als  Bestimmungsgrund  der 

Erscheinungen  angesehen  werden  kann;  welches  aber 
ganz  anders  ausfallen  würde,  wenn  die  Weltwesen  als 

Dinge  an  sich  selbst  in  der  Zeit  existierten,  da  der  Schöp- 
fer der  Substanz  zugleich  der  Urheber  des  ganzen  Ma- 

schinenwesens an  dieser  Substanz  sein  würde. 

Von  so  großer  Wichtigkeit  ist  die  in  der  Kritik  der  reinen 
spekulativen  Vernunft  verrichtete  Absonderung  der 
Zeit  (so  wie  des  Raums)  von  der  Existenz  der  Dinge  an 
sich  selbst. 

Die  hier  vorgetragene  Auflösung  der  Schwierigkeit  hat 
aber,  wird  man  sagen,  doch  viel  Schweres  in  sich  und 
ist  einer  hellen  Darstellung  kaum  empfänglich.  Allein 
ist  denn  jede  andere,  die  man  versucht  hat  oder  versu- 

chen mag,  leichter  und  faßlicher?  Eher  möchte  man  sa- 
gen, die  dogmatischen  Lehrer  der  Metaphysik  hätten 

mehr  ihre  Verschmitztheit  als  Aufrichtigkeit  darin  be- 
wiesen, daß  sie  diesen  schwierigen  Punkt  so  weit  wie 

möglich  aus  den  Augen  brachten,  in  der  Hoffnung,  daß, 
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wenn  sie  davon  gar  nicht  sprächen,  auch  wohl  niemand 

leichtlich  an  ihn  denken  würde.  Wenn  einer  Wissenschaft 

geholfen  werden  soll,  so  müssen  alle  Schwierigkeiten  auf- 

gedeckt und  sogar  diejenigen  aufgesucht  werden,  die  ihr 

noch  so  ingeheim  im  Wege  liegen;  denn  jede  derselben 

ruft  ein  Hülfsmittel  auf  welches,  ohne  der  Wissenschaft 

einen  Zuwachs,  es  sei  an  Umfang,  oder  an  Bestimmtheit, 

zu  verschaffen,  nicht  gefunden  werden  kann,  wodurch 

also  selbst  die  Hindernisse  Beförderungsmittel  der 

Gründlichkeit  der  Wissenschaft  werden.  Dagegen,  wer- 

den die  Schwierigkeiten  absichtlich  verdeckt,  oder  bloß 

durch  Palliativmittel  gehoben,  so  brechen  sie  über  kurz 

oder  lang  in  unheilbare  Übel  aus,  welche  die  Wissen- 

schaft in  einem  gänzlichen  Skeptizism  zu  Grunde  rich- 
ten. 

Da  es  eigentlich  der  Begriff  der  Freiheit  ist,  der  unter 

allen  Ideen  der  reinen  spekulativen  Vernunft  allein  so 

große  Erweiterung  im  Felde  des  Übersinnlichen,  wenn 

gleich  nur  in  Ansehung  des  praktischen  Erkenntnisses 

verschafft,  so  frage  ich  mich:  woher  denn  ihm  ausschlie- 

ßungsweise eine  so  große  Fruchtbarkeit  zu  Teil  geworden 

sei,  indessen  die  übrigen  zwar  die  leere  Stelle  für  reine 

mögliche  Verstandeswesen  bezeichnen,  den  Begriff  von 

ihnen  aber  durch  nichts  bestimmen  können.  Ich  begreife 

bald,  daß,  da  ich  nichts  ohne  Kategorie  denken  kann, 

diese  auch  in  der  Idee  der  Vernunft  von  der  Freiheit, 

mit  der  ich  mich  beschäftige,  zuerst  müsse  aufgesucht 

werden,  welche  hier  die  Kategorie  der  Kausalität  ist,  und, 

daß,  wenn  gleich  dem  Vemunftbegriffe  der  Freiheit  als 

überschwenglichem  Begriffe  keine  korrespondierende  An- 

schauung untergelegt  werden  kann,  dennoch  dem  Ver- 

standesbegriffe  (der   Kausalität),   für  dessen  Synthesis 

jener  das  Unbedingte  fordert,  zuvor  eine  sinnliche  An- 

schauung gegeben  werden  müsse,  dadurch  ihm  zuerst 

die  objektive  Realität  gesichert  wird.  Nun  sind  alle  Kate- 

gorien in  zwei  Klassen,  die  mathematische,  welche  bloß 

auf  die  Einheit  der  Synthesis  in  der  Vorstellung  der  Ob- 
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jekte,  und  die  dynamische,  welche  auf  die  in  der  Vorstel- 
lung der  Existenz  der  Objekte  gehen,  eingeteilt.  Die 

erstere  (die  der  Größe  und  der  Qualität)  enthalten  jeder- 
zeit eine  Synthesis  des  Gleichartigen,  in  welcher  das  Un- 

bedingte zu  dem  in  der  sinnlichen  Anschauung  gegebe- 
nen Bedingten  in  Raum  und  Zeit,  da  es  selbst  wiederum 

zum  Räume  und  der  Zeit  gehören  und  also  immer  wie- 
derum bedingt  sein  müßte,  gar  nicht  kann  gefunden  wer- 

den; daher  auch  in  der  Dialektik  der  reinen  theoretischen 

Vernunft  die  einander  entgegengesetzte  Arten,  das  Un- 
bedingte und  die  Totalität  der  Bedingungen  für  sie  zu 

finden,  beide  falsch  waren.  Die  Kategorien  der  zweiten 
Klasse  (die  der  Kausalität  und  der  Notwendigkeit  eines 
Dinges)  erforderten  diese  Gleichartigkeit  (des  Bedingten 
und  der  Bedingung  in  der  Synthesis)  gar  nicht,  weil  hier 
nicht  die  Anschauung,  wie  sie  aus  einem  Mannigfaltigen 
in  ihr  zusammengesetzt,  sondern  nur  wie  die  Existenz 
des  ihr  korrespondierenden  bedingten  Gegenstandes  zu 
der  Existenz  der  Bedingung  (im  Verstände  als  damit 
verknüpft)  hinzukomme,  vorgestellt  werden  sollte,  und 
da  war  es  erlaubt,  zu  dem  durchgängig  Bedingten  in  der 
Sinnenwelt  (sowohl  in  Ansehung  der  Kausalität  als  des 

zufälligen  Daseins  der  Dinge  selbst)  das  Unbedingte,  ob- 
zwar  übrigens  unbestimmt,  in  der  intelligibelen  Welt  zu 

setzen  und  die  Synthesis  transszendent  zu  machen;  da- 
her denn  auch  in  der  Dialektik  der  reinen  spekulativen 

Vernunft  sich  fand,  daß  beide  dem  Scheine  nach  einan- 
der entgegengesetzte  Arten  das  Unbedingte  zum  Be- 

dingten zu  finden,  z.  B.  in  der  Synthesis  der  Kausalität 

zum  Bedingten  in  der  Reihe  der  Ursachen  und  Wirkun- 
gen der  Sinnenwelt  die  Kausalität,  die  weiter  nicht  sinn- 
lich bedingt  ist,  zu  denken,  sich  in  der  Tat  nicht  wider- 

spreche, und  daß  dieselbe  Handlung,  die,  als  zur  Sinnen- 
welt gehörig,  jederzeit  sinnlich  bedingt,  d.  i.  mechanisch 

notwendig  ist,  doch  zugleich  auch,  als  zur  Kausalität 
des  handelnden  Wesens,  so  fern  es  zur  intelligibelen  Welt 
gehörig  ist,  eine  sinnlich  unbedingte  Kausalität  zum 
Grunde  haben,  mithin  als  frei  gedacht  werden  könne. 
Nun  kam  es  bloß  darauf  an,  daß  dieses  Können  in  ein 
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Sein  verwandelt  würde,  d.  i.  daß  man  in  einem  wirk- 
lichen Falle  gleichsam  durch  ein  Faktum  beweisen 

könne:  daß  gewisse  Handlungen  eine  solche  Kausalität 
(die  intellektuelle,  sinnlich  unbedingte)  voraussetzen, 

sie  mögen  nun  wirklich,  oder  auch  nur  geboten,  d.  i.  ob- 
jektiv praktisch  notwendig  sein.  An  wirklich  in  der  Er- 

fahrung gegebenen  Handlungen,  als  Begebenheiten  der 

Sinnenwelt,  konnten  wir  diese  Verknüpfung  nicht  anzu- 
treffen hoffen,  weil  die  Kausalität  durch  Freiheit  immer 

außer  der  Sinnenwelt  im  Intelligibelen  gesucht  werden 
muß.  Andere  Dinge  außer  den  Sinnenwesen  sind  uns 
aber  zur  Wahrnehmung  und  Beobachtung  nicht  gegeben. 

Also  blieb  nichts  übrig,  als  daß  etwa  ein  unwidersprech- 
licher  und  zwar  objektiver  Grundsatz  der  Kausalität, 
welcher  alle  sinnliche  Bedingung  von  ihrer  Bestimmung 
ausschließt,  d.  i.  ein  Grundsatz,  in  welchem  die  Vernunft 

sich  nicht  weiter  auf  etwas  Anderes  als  Bestimmungs- 
grund in  Ansehung  der  Kausalität  beruft,  sondern  den 

sie  durch  jenen  Grundsatz  schon  selbst  enthält,  und  wo 
sie  also  als  reine  Vernunft  selbst  praktisch  ist,  gefunden 
werde.  Dieser  Grundsatz  aber  bedarf  keines  Suchens  und 

keiner  Erfindung;  er  ist  längst  in  aller  Menschen  Ver- 
nunft gewesen  und  ihrem  Wesen  einverleibt  und  ist  der 

Grundsatz  der  Sittlichkeit.  Also  ist  jene  unbedingte  Kau- 
salität und  das  Vermögen  derselben,  die  Freiheit,  mit 

dieser  aber  ein  Wesen  (ich  selber),  welches  zu  Sinnen- 
welt gehört,  doch  zugleich  als  zur  intelligibelen  gehörig 

nicht  bloß  unbestimmt  und  problematisch  gedacht  (wel- 
ches schon  die  spekulative  Vernunft  als  tunlich  ausmit- 

teln  konnte),  sondern  sogar  in  Ansehung  des  Gesetzes 
ihrer  Kausalität  bestimmt  und  assertorisch  erkannt  und 

so  uns  die  Wirklichkeit  der  intelligibelen  Welt,  und  zwar 
in  praktischer  Rücksicht  bestimmt,  gegeben  worden,  und 

diese  Bestimmung,  die  in  theoretischer  Absicht  trans- 
szendent  (überschwenglich)  sein  würde,  ist  in  praktischer 

immanent.  Dergleichen  Schritt  aber  konnten  wir  in  An- 
sehung der  zweiten  dynamischen  Idee,  nämlich  der  eines 

notwendigen  Wesens,  nicht  tun.  Wir  konnten  zu  ihm  aus 

der  Sinnenwelt  ohne  Vermittelung  der  ersteren  dyna- 
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mischen  Idee  nicht  hinauf  kommen.  Denn  wollten  wir 

es  versuchen,  so  müßten  wir  den  Sprung  gewagt  haben, 
alles  das,  was  uns  gegeben  ist,  zu  verlassen  und  uns  zu 
dem  hinzuschwingen,  wovon  uns  auch  nichts  gegeben 

ist,  wodurch  wir  die  Verknüpfung  eines  solchen  intelli- 
gibelen  Wesens  mit  der  Sinnenwelt  vermitteln  könnten 

(weil  das  notwendige  Wesen  als  außer  uns  gegeben  er- 
kannt werden  sollte);  welches  dagegen  in  Ansehung  un- 

seres eignen  Subjekts,  so  fern  es  sich  durchs  moralische 
Gesetz  einerseits  als  intelligibeles  Wesen  (vermöge  der 

Freiheit)  bestimmt,  andererseits  als  nach  dieser  Bestim- 
mung in  der  Sinnenwelt  tätig  selbst  erkennt,  wie  jetzt 

der  Augenschein  dartut,  ganz  wohl  möglich  ist.  Der  ein- 
zige Begriff  der  Freiheit  verstattet  es,  daß  wir  nicht 

außer  uns  hinausgehen  dürfen,  um  das  Unbedingte  und 
Intelligibele  zu  dem  Bedingten  und  Sinnlichen  zu  finden. 
Denn  es  ist  unsere  Vernunft  selber,  die  sich  durchs  höchste 
und  unbedingte  praktische  Gesetz  und  das  Wesen,  das 
sich  dieses  Gesetzes  bewußt  ist  (unsere  eigene  Person), 
als  zur  reinen  Verstandeswelt  gehörig  und  zwar  sogar 
mit  Bestimmung  der  Art,  wie  es  als  ein  solches  tätig  sein 
könne,  erkennt.  So  läßt  sich  begreifen,  warum  in  dem 
ganzen  Vernunftvermögen  nur  das  Praktische  dasjenige 
sein  könne,  welches  uns  über  die  Sinnenwelt  hinaushilft 
und  Erkenntnisse  von  einer  übersinnlichen  Ordnung  und 
Verknüpfung  verschaffe,  die  aber  eben  darum  freilich 
nur  so  weit,  als  es  gerade  für  die  reine  praktische  Absicht 
nötig  ist,  ausgedehnt  werden  können. 
Nur  auf  eines  sei  es  mir  erlaubt  bei  dieser  Gelegenheit 
noch  aufmerksam  zu  machen,  nämlich  daß  jeder  Schritt, 
den  man  mit  der  reinen  Vernunft  tut,  sogar  im  prakti- 

schen Felde,  wo  man  auf  subtile  Spekulation  gar  nicht 
Rücksicht  nimmt,  dennoch  sich  so  genau  und  zwar  von 
selbst  an  alle  Momente  der  Kritik  der  theoretischen  Ver- 

nunft anschließe,  als  ob  jeder  mit  überlegter  Vorsicht, 
bloß  um  dieser  Bestätigung  zu  verschaffen,  ausgedacht 
wäre.  Eine  solche  auf  keinerlei  Weise  gesuchte,  sondern 
(wie  man  sich  selbst  davon  überzeugen  kann,  wenn  man 
nur  die  moralischen  Nachforschungen  bis  zu  ihren  Prin- 
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zipien  fortsetzen  will)  sich  von  selbst  findende  genaue 

Eintreffung  der  wichtigsten  Sätze  der  praktischen  Ver- 
nunft mit  den  oft  zu  subtil  und  unnötig  scheinenden  Be- 

merkungen der  Kritik  der  spekulativen  überrascht  und 

setzt  in  Verwunderung  und  bestärkt  die  schon  von  an- 
dern erkannte  und  gepriesene  Maxime,  in  jeder  wissen- 

schaftlichen Untersuchung  mit  aller  möglichen  Genauig- 
keit und  Offenheit  seinen  Gang  ungestört  fortzusetzen, 

ohne  sich  an  das  zu  kehren,  wowider  sie  außer  ihrem 
Felde  etwa  verstoßen  möchte,  sondern  sie  für  sich  allein, 
so  viel  man  kann,  wahr  und  vollständig  zu  vollführen. 
Öftere  Beobachtung  hat  mich  überzeugt,  daß,  wenn  man 
dieses  Geschäfte  zu  Ende  gebracht  hat,  das,  was  in  der 
Hälfte  desselben  in  Betracht  anderer  Lehren  außerhalb 

mir  bisweilen  sehr  bedenklich  schien,  wenn  ich  diese 
Bedenklichkeit  nur  so  lange  aus  den  Augen  ließ  und 
bloß  auf  mein  Geschäft  Acht  hatte,  bis  es  vollendet  sei, 

endlich  auf  unerwartete  Weise  mit  demjenigen  vollkom- 
men zusammenstimmte,  was  sich  ohne  die  mindeste 

Rücksicht  auf  jene  Lehren,  ohne  Parteilichkeit  und  Vor- 
liebe für  dieselbe  von  selbst  gefunden  hatte.  Schriftstel- 

ler würden  sich  manche  Irrtümer,  manche  verlorne 
Mühe  (weil  sie  auf  Blendwerk  gestellt  war)  ersparen, 
wenn  sie  sich  nur  entschließen  könnten,  mit  etwas  mehr 
Offenheit  zu  Werke  zu  gehen. 

ZWEITES  BUCH 

DIALEKTIK  DER  REINEN  PRAKTISCHEN 
VERNUNFT 

ERSTES  HAÜPTSTÜCK 

VON   EINER  DIALEKTIK  DER  REINEN  PRAK- 
TISCHEN VERNUNFT  ÜBERHAUPT 

DIE  reine  Vernunft  hat  jederzeit  ihre  Dialektik,  man 

mag  sie  in  ihrem  spekulativen  oder  praktischen  Ge- 
brauche betrachten;  denn  sie  verlangt  die  absolute  To- 

talität der  Bedingungen  zu  einem  gegebenen  Bedingten, 
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und  diese  kann  schlechterdings  nur  in  Dingen  an  sich 
selbst  angetroffen  werden.  Da  aber  alle  Begriffe  der 
Dinge  auf  Anschauungen  bezogen  werden  müssen,  welche 
bei  uns  Menschen  niemals  anders  als  sinnlich  sein  kön- 

nen, mithin  die  Gegenstände  nicht  als  Dinge  an  sich 
selbst,  sondern  bloß  als  Erscheinungen  erkennen  lassen, 
in  deren  Reihe  des  Bedingten  und  der  Bedingungen  das 

Unbedingte  niemals  angetroffen  werden  kann,  so  ent- 
springt ein  unvermeidlicher  Schein  aus  der  Anwendung 

dieser  Vernunftidee  der  Totalität  der  Bedingungen  (mit- 
hin des  Unbedingten)  auf  Erscheinungen,  als  wären  sie 

Sachen  an  sich  selbst  (denn  dafür  werden  sie  in  Erman- 
gelung einer  warnenden  Kritik  jederzeit  gehalten),  der 

aber  niemals  als  trüglich  bemerkt  werden  würde,  wenn 
er  sich  nicht  durch  einen  Widerstreit  der  Vernunft  mit 

sich  selbst  in  der  Anwendung  ihres  Grundsatzes,  das 
Unbedingte  zu  allem  Bedingten  vorauszusetzen,  auf 
Erscheinungen  selbst  verriete.  Hiedurch  wird  aber  die 

Vernunft  genötigt,  diesem  Scheine  nachzuspüren,  wor- 
aus er  entspringe,  und  wie  er  gehoben  werden  könne, 

welches  nicht  anders  als  durch  eine  vollständige  Kritik 
des  ganzen  reinen  Vernunftvermögens  geschehen  kann; 
so  daß  die  Antinomie  der  reinen  Vernunft,  die  in  ihrer 
Dialektik  offenbar  wird,  in  der  Tat  die  wohltätigste 

Verirrung  ist,  in  die  die  menschliche  Vernunft  je  hat  ge- 
raten können,  indem  sie  uns  zuletzt  antreibt,  den  Schlüs- 

sel zu  suchen,  aus  diesem  Labyrinthe  herauszukommen, 
der,  wenn  er  gefunden  worden,  noch  das  entdeckt,  was 
man  nicht  suchte  und  doch  bedarf,  nämlich  eine  Aus- 

sicht in  eine  höhere,  unveränderliche  Ordnung  der 
Dinge,  in  der  wir  schon  jetzt  sind,  und  in  der  unser  Da- 

sein der  höchsten  Vernunftbestimmung  gemäß  fortzu- 
setzen, wir  durch  bestimmte  Vorschriften  nunmehr  an- 

gewiesen werden  können. 
Wie  im  spekulativen  Gebrauche  der  reinen  Vernunft 
jene  natürliche  Dialektik  aufzulösen  und  der  Irrtum  aus 

einem  übrigens  natürlichen  Scheine  zu  verhüten  sei, 
kann  man  in  der  Kritik  jenes  Vermögens  ausführlich 
antreffen.  Aber  der  Vernunft  in  ihrem  praktischen  Ge- 
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brauche  geht  es  um  nichts  besser.  Sie  sucht  als  reine 

praktische  Vernunft  zu  dem  praktisch  Bedingten  (was 
auf  Neigungen  und  Naturbedürfnis  beruht)   ebenfalls 

das  Unbedingte,  und  zwar  nicht  als  Bestimmungsgrund 

des  Willens,  sondern,  wenn  dieser  auch  (im  moralischen 

Gesetze)  gegeben  worden,  die  unbedingte  Totalität  des 

Gegenstandes  der  reinen  praktischen  Vernunft,   unter 
dem  Namen  des  höchsten  Gutes. 

Diese  Idee  praktisch,  d.  i.  für  die  Maxime  unseres  ver- 
nünftigen Verhaltens,    hinreichend   zu   bestimmen,   ist 

die  Weisheitslehre,  und  diese  wiederum  als  Wissenschaft 

ist  Philosophie  in  der  Bedeutung,  wie  die  Alten  das  Wort 

verstanden,  bei  denen  sie  eine  Anweisung  zu  dem  Be- 
griffe war,  worin  das  höchste  Gut  zu  setzen,  und  zum 

Verhalten,  durch  welches  es  zu  erwerben  sei.  Es  wäre 

gut,  wenn  wir  dieses  Wort  bei  seiner  alten  Bedeutung 

ließen,  als  eine  Lehre  vom  höchsten  Gut,  so  fern  die  Ver- 
nunft bestrebt  ist,  es  darin  zur  Wissenschaft  zu  bringen. 

Denn  einesteils  würde  die  angehängte  einschränkende 

Bedingung  dem  griechischen  Ausdrucke  (welcher  Liebe 

zur  Weisheit  bedeutet)  angemessen  und  doch  zugleich 

hinreichend  sein,   die  Liebe  zur  Wissenschaft,   mithin 

aller  spekulativen  Erkenntnis  der  Vernunft,  so  fern  sie 

ihr  sowohl  zu  jenem  Begriffe,  als  auch  dem  praktischen 

Bestimmungsgrunde  dienlich  ist,  unter  dem  Namen  der 

Philosophie  mit  zu  befassen,  und  doch  den  Hauptzweck, 

um  dessentwillen  sie  allein  Weisheitslehre  genannt  wer- 

den kann,  nicht  aus  den  Augen  verlieren  lassen.  Ande- 
ren Teils  würde  es  auch  nicht  übel  sein,  den  Eigendünkelj 

desjenigen,  der  es  wagte  sich  des  Titels  eines  Philoso-; 

phen  selbst  anzumaßen,  abzuschrecken,  wenn  man  ihm 

schon  durch  die  Definition  den  Maßstab  der  Selbst-i 

Schätzung  vorhielte,  der  seine  Ansprüche  sehr  herab- 
stimmen wird;  denn  ein  Weisheitslehrer  zu  sein,  möchte 

wohl  etwas  mehr  als  einen  Schüler  bedeuten,  der  noch: 

immer  nicht  weit  genug  gekommen  ist,  um  sich  selbst, 

viel  weniger  um  andere  mit  sicherer  Erwartung  eines  so 

hohen   Zwecks   zu   leiten;   es  würde   einen  Meister  in 

Kenntnis  der  Weisheit  bedeuten,   welches  mehr  sagen 
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will,  als  ein  bescheidener  Mann  sich  selber  anmaßen 
wird,  und  Philosophie  würde  so  wie  die  Weisheit  selbst 
noch  immer  ein  Ideal  bleiben,  welches  objektiv  in  der 
Vernunft  allein  vollständig  vorgestellt  wird,  subjektiv 
aber,  für  die  Person,  nur  das  Ziel  seiner  unaufhörlichen 

Bestrebung  ist,  und  in  dessen  Besitz  unter  dem  ange- 
maßten Namen  eines  Philosophen  zu  sein,  nur  der  vor- 
zugeben berechtigt  ist,  der  auch  die  unfehlbare  Wirkung 

derselben  (in  Beherrschung  seiner  selbst  und  dem  un- 
gezweifelten  Interesse,  das  er  vorzüglich  am  allgemeinen 
Guten  nimmt)  an  seiner  Person  als  Beispiele  aufstellen 

kann,  welches  die  Alten  auch  forderten,  um  jenen  Ehren- 
namen verdienen  zu  können. 

In  Ansehung  der  Dialektik  der  reinen  praktischen  Ver- 
nunft, im  Punkte  der  Bestimmung  des  Begriffs  vom 

höchsten  Gute  (welche,  wenn  ihre  Auflösung  gelingt,  eben 

sowohl  als  die  der  theoretischen  die  wohltätigste  Wir- 
kung erwarten  läßt,  dadurch  daß  die  aufrichtig  ange- 

stellte und  nicht  verhehlte  Widersprüche  der  reinen 
praktischen  Vernunft  mit  ihr  selbst  zur  vollständigen 
Kritik  ihres  eigenen  Vermögens  nötigen),  haben  wir  nur 
noch  eine  Erinnerung  voranzuschicken. 

Das  moralische  Gesetz  ist  der  alleinige  Bestimmungs- 
grund des  reinen  Willens.  Da  dieses  aber  bloß  formal  ist 

(nämlich  allein  die  Form  der  Maxime  als  allgemein  ge- 
setzgebend fordert),  so  abstrahiert  es  als  Bestimmungs- 

grund von  aller  Materie,  mithin  von  allem  Objekte  des 
Wollens.  Mithin  mag  das  höchste  Gut  immer  der  ganze 
Gegenstand  einer  reinen  praktischen  Vernunft,  d.  i.  eines 
reinen  Willens,  sein,  so  ist  es  darum  doch  nicht  für  den 

Bestimmungsgrund  desselben  zu  halten,  und  das  mora- 
lische Gesetz  muß  allein  als  der  Grund  angesehen  wer- 

den, jenes  und  dessen  Bewirkung  oder  Beförderung  sich 
zum  Objekte  zu  machen.  Diese  Erinnerung  ist  in  einem 
so  delikaten  Falle,  als  die  Bestimmung  sittlicher  Prin- 

zipien ist,  wo  auch  die  kleinste  Mißdeutung  Gesinnungen 
verfälscht,  von  Erheblichkeit.  Denn  man  wird  aus  der 
Analytik  ersehen  haben,  daß,  wenn  man  vor  dem  mora- 

lischen Gesetze  irgend  ein  Objekt  unter  dem  Namen 
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eines  Guten  als  Bestimmungsgrund  des  Willens  an- 
nimmt und  von  ihm  dann  das  oberste  praktische  Prin- 

zip ableitet,  dieses  alsdann  jederzeit  Heteronomie  her- 
beibringen und  das  moralische  Prinzip  verdrängen 

würde. 

Es  versteht  sich  aber  von  selbst,  daß,  wenn  im  Begriffe 
des  höchsten  Guts  das  moralische  Gesetz  als  oberste 

Bedingung  schon  mit  eingeschlossen  ist,  alsdann  das 
höchste  Gut  nicht  bloß  Objekt,  sondern  auch  sein  Begriff 

und  die  Vorstellung  der  durch  unsere  praktische  Ver- 
nunft möglichen  Existenz  desselben  zugleich  der  Be- 

stimmungsgrund des  reinen  Willens  sei:  weil  alsdann  in 
der  Tat  das  in  diesem  Begriffe  schon  eingeschlossene  und 

mitgedachte  moralische  Gesetz  und  kein  anderer  Gegen- 
stand nach  dem  Prinzip  der  Autonomie  den  Willen  be- 

stimmt. Diese  Ordnung  der  Begriffe  von  der  Willensbe- 
stimmung darf  nicht  aus  den  Augen  gelassen  werden: 

weil  man  sonst  sich  selbst  mißversteht  und  sich  zu  wider- 
sprechen glaubt,  wo  doch  alles  in  der  vollkommensten 

Harmonie  neben  einander  steht. 

ZWEITES  HAUPTSTÜCK 

VON  DER  DIALEKTIK  DER  REINEN  VERNUNFT 

IN   BESTIMMUNG  DES   BEGRIFFS  VOM   HÖCH- 
STEN GUT 

DER  Begriff  des  Höchsten  enthält  schon  eine  Zwei- 
deutigkeit, die,  wenn  man  darauf  nicht  Acht  Jjat, 

unnötige  Streitigkeiten  veranlassen  kann.  Das  Höchste 
kann  das  Oberste  (supremum)  oder  auch  das  Vollendete 

(consummatum)  bedeuten.  Das  erstere  ist  diejenige  Be- 
dingung, die  selbst  unbedingt,  d.  i.  keiner  andern  unter- 

geordnet, ist  (originarium);  das  zweite  dasjenige  Ganze, 
das  kein  Teil  eines  noch  größeren  Ganzen  von  derselben 

Art  ist  (perfectissimum).  Daß  Tugend  (als  die  Würdig- 
keit glücklich  zu  sein)  die  oberste  Bedingung  alles  dessen, 

was  uns  nur  wünschenswert  scheinen  mag,  mithin  auch 
aller  unserer  Bewerbung  um  Glückseligkeit,  mithin  das 
oberste  Gut  6ei,  ist  in  der  Analytik  bewiesen  worden. 
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Darum  ist  sie  aber  noch  nicht  das  ganze  und  vollendete 

Gut,  als  Gegenstand  des  Begehrungsvermögens  vernünf- 
tiger endlicher  Wesen;  denn  um  das  zu  sein,  wird  auch 

Glückseligkeit  dazu  erfordert  und  zwar  nicht  bloß  in  den 
parteiischen  Augen  der  Person,  die  sich  selbst  zum 
Zwecke  macht,  sondern  selbst  im  Urteile  einer  unpar- 

teiischen Vernunft,  die  jene  überhaupt  in  der  Welt  als 

Zweck  an  sich  betrachtet.  Denn  der  Glückseligkeit  be- 
dürftig, ihrer  auch  würdig,  dennoch  aber  derselben  nicht 

teilhaftig  zu  sein,  kann  mit  dem  vollkommenen  Wollen 
eines  vernünftigen  Wesens,  welches  zugleich  alle  Gewalt 
hätte,  wenn  wir  uns  auch  nur  ein  solches  zum  Versuche 

denken,  gar  nicht  zusammen  bestehen.  So  fern  nun  Tu- 
gend und  Glückseligkeit  zusammen  den  Besitz  des  höch- 
sten Guts  in  einer  Person,  hiebei  aber  auch  Glückselig- 
keit, ganz  genau  in  Proportion  der  Sittlichkeit  (als  Wert 

der  Person  und  deren  Würdigkeit  glücklich  zu  sein)  aus- 
geteilt, das  höchste  Gut  einer  möglichen  Welt  ausmachen: 

so  bedeutet  dieses  das  Ganze,  das  vollendete  Gute,  worin 
doch  Tugend  immer  als  Bedingung  das  oberste  Gut  ist, 
weil  es  weiter  keine  Bedingung  über  sich  hat,  Glück- 

seligkeit immer  etwas,  was  dem,  der  sie  besitzt,  zwar  an- 
genehm, aber  nicht  für  sich  allein  schlechterdings  und 

in  aller  Rücksicht  gut  ist,  sondern  jederzeit  das  mora- 
lische gesetzmäßige  Verhalten  als  Bedingung  voraus- 

setzt. 

Zwei  in  einem  Begriffe  notwendig  verbundene  Bestim- 
mungen müssen  als  Grund  und  Folge  verknüpft  sein, 

und  zwar  entweder  so,  daß  diese  Einheit  als  analytisch 
(logische  Verknüpfung)  oder  als  synthetisch  (reale  Ver- 

bindung), jene  nach  dem  Gesetze  der  Identität,  diese  der 
Kausalität  betrachtet  wird.  Diese  Verknüpfung  der 
Tugend  mit  der  Glückseligkeit  kann  also  entweder  so 
verstanden  werden,  daß  die  Bestrebung  tugendhaft  zu 
sein  und  die  vernünftige  Bewerbung  um  Glückseligkeit 
nicht  zwei  verschiedene,  sondern  ganz  identische  Hand- 

lungen wären,  da  denn  der  ersteren  keine  andere  Maxime, 
als  zu  der  letztern  zum  Grunde  gelegt  zu  werden  brauchte: 
oder  jene  Verknüpfung  wird  darauf  ausgesetzt,  daß  Tu- 
KANT  V  16 
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gend  die  Glückseligkeit  als  etwas  von  dem  Bewußtsein 
der  ersteren  Unterschiedenes,  wie  die  Ursache  eine  Wir- 

kung, hervorbringe. 
Von  den  alten  griechischen  Schulen  waren  eigentlich  nur 
zwei,  die  in  Bestimmung  des  Begriffs  vom  höchsten 
Gute  so  fern  zwar  einerlei  Methode  befolgten,  daß  sie 
Tugend  und  Glückseligkeit  nicht  als  zwei  verschiedene 
Elemente  des  höchsten  Guts  gelten  ließen,  mithin  die 

Einheit  des  Prinzips  nach  der  Regel  der  Identität  such- 
ten; aber  darin  schieden  sie  sich  wiederum,  daß  sie  unter 

beiden  den  Grundbegriff  verschiedentlich  wählten.  Der 
Epikureer  sagte:  sich  seiner  auf  Glückseligkeit  führenden 
Maxime  bewußt  sein,  das  ist  Tugend;  der  Stoiker:  sich 

seiner  Tugend  bewußt  sein,  ist  Glückseligkeit.  Dem  er- 
stem war  Klugheit  so  viel  als  Sittlichkeit;  dem  zweiten, 

der  eine  höhere  Benennung  für  die  Tugend  wählte,  war 
Sittlichkeit  allein  wahre  Weisheit. 

Man  muß  bedauren,  daß  die  Scharfsinnigkeit  dieser 
Männer  (die  man  doch  zugleich  darüber  bewundern 
muß,  daß  sie  in  so  frühen  Zeiten  schon  alle  erdenkliche 

Wege  philosophischer  Eroberungen  versuchten)  un- 
glücklich angewandt  war,  zwischen  äußerst  ungleich- 

artigen Begriffen,  dem  der  Glückseligkeit  und  dem  der 

Tugend,  Identität  zu  ergrübein.  Allein  es  war  dem  dia- 
lektischen Geiste  ihrer  Zeiten  angemessen,  was  auch  jetzt 

bisweilen  subtile  Köpfe  verleitet,  wesentliche  und  nie 

zu  vereinigende  Unterschiede  in  Prinzipien  dadurch  auf- 
zuheben, daß  man  sie  in  Wortstreit  zu  verwandeln  sucht 

und  so  dem  Scheine  nach  Einheit  des  Begriffs  bloß  unter 
verschiedenen  Benennungen  erkünstelt,  und  dieses  trifft 

gemeiniglich  solche  Fälle,  wo  die  Vereinigung  ungleich- 
artiger Gründe  so  tief  oder  hoch  liegt,  oder  eine  so  gänz- 

liche Umänderung  der  sonst  im  philosophischen  System 
angenommenen  Lehren  erfordern  würde,  daß  man  Scheu 
trägt  sich  in  den  realen  Unterschied  tief  einzulassen  und 

ihn  lieber  als  Uneinigkeit  in  bloßen  Formalien  behan- 
delt. 

Indem  beide  Schulen  Einerleiheit  der  praktischen  Prin- 

zipien der  Tugend  und  Glückseligkeit  zu  ergrübein  such- 
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ten,  so  waren  sie  darum  nicht  unter  sich  einhellig,  wie 

sie  diese  Identität  herauszwingen  wollten,  sondern  schie- 
den sich  in  unendliche  Weiten  von  einander,  indem  die 

eine  ihr  Prinzip  auf  der  ästhetischen,  die  andere  auf  der 

logischen  Seite,  jene  im  Bewußtsein  des  sinnlichen  Be- 
dürfnisses, die  andere  in  der  Unabhängigkeit  der  prak- 

tischen Vernunft  von  allen  sinnlichen  Bestimmungs- 
gründen setzte.  Der  Begriff  der  Tugend  lag  nach  dem 

Epikureer  schon  in  der  Maxime  seine  eigene  Glückselig- 
keit zu  befördern;  das  Gefühl  der  Glückseligkeit  war  da- 

gegen nach  dem  Stoiker  schon  im  Bewußtsein  seiner 
Tugend  enthalten.  Was  aber  in  einem  andern  Begriffe 
enthalten  ist,  ist  zwar  mit  einem  Teile  des  Enthaltenden, 
aber  nicht  mit  dem  Ganzen  einerlei,  und  zwei  Ganze 
können  überdem  spezifisch  von  einander  unterschieden 
sein,  ob  sie  zwar  aus  eben  demselben  Stoffe  bestehen, 
wenn  nämlich  die  Teile  in  beiden  auf  ganz  verschiedene 
Art  zu  einem  Ganzen  verbunden  werden.  Der  Stoiker 

behauptete,  Tugend  sei  das  ganze  höchste  Gut  und  Glück- 
seligkeit nur  das  Bewußtsein  des  Besitzes  derselben  als 

zum  Zustand  des  Subjekts  gehörig.  Der  Epikureer  be- 
hauptete, Glückseligkeit  sei  das  ganze  höchste  Gut  und 

Tugend  nur  die  Form  der  Maxime  sich  um  sie  zu  bewer- 
ben, nämlich  im  vernünftigen  Gebrauche  der  Mittel  zu 

derselben. 

Nun  ist  aber  aus  der  Analytik  klar,  daß  die  Maximen  der 
Tugend  und  die  der  eigenen  Glückseligkeit  in  Ansehung 
ihres  obersten  praktischen  Prinzips  ganz  ungleichartig 
sind  und,  weit  gefehlt,  einhellig  zu  sein,  ob  sie  gleich  zu 
einem  höchsten  Guten  gehören,  um  das  letztere  möglich 
zu  machen,  einander  in  demselben  Subjekte  gar  sehr 
einschränken  und  Abbruch  tun.  Also  bleibt  die  Frage: 
wie  ist  das  höchste  Gut  praktisch  möglich}  noch  immer 

unerachtet  aller  bisherigen  Koalitionsversuche  eine  un- 
aufgelösete  Aufgabe.  Das  aber,  was  sie  zu  einer  schwer  zu 
lösenden  Aufgabe  macht,  ist  in  der  Analytik  gegeben, 

nämlich  daß  Glückseligkeit  und  Sittlichkeit  zwei  spezi- 
fisch ganz  verschiedene  Elemente  des  höchsten  Guts  sind, 

und  ihre  Verbindung  also  nicht  analytisch  erkannt  wer- 
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den  könne  (daß  etwa  der,  so  seine  Glückseligkeit  sucht, 
in  diesem  seinem  Verhalten  sich  durch  bloße  Auflösung 
seiner  Begriffe  tugendhaft,  oder  der,  so  der  Tugend  folgt, 
sich  im  Bewußtsein  eines  solchen  Verhaltens  schon  ipso 
facto  glücklich  finden  werde),  sondern  eine  Synthesis  der 

Begriffe  sei.  Weil  aber  diese  Verbindung  als  a  priori,  mit- 
hin praktisch  notwendig,  folglich  nicht  als  aus  der  Er- 

fahrung abgeleitet  erkannt  wird,  und  die  Möglichkeit 
des  höchsten  Guts  also  auf  keinen  empirischen  Prinzipien 

beruht,  so  wird  die  Deduktion  dieses  Begriffs  transszen- 
dental  sein  müssen.  Es  ist  a  priori  (moralisch)  notwendig, 
das  höchste  Gut  durch  Freiheit  des  Willens  hervorzubringen; 

es  muß  also  auch  die  Bedingung  der  Möglichkeit  dessel- 
ben lediglich  auf  Erkenntnisgründen  a  priori  beruhen. 

I 

DIE  ANTINOMIE  DER  PRAKTISCHEN 
VERNUNFT 

IN  dem  höchsten  für  uns  praktischen,  d.  i.  durch  unsern 
Willen  wirklich  zu  machenden,  Gute  werden  Tugend 

und  Glückseligkeit  als  notwendig  verbunden  gedacht, 
so  daß  das  eine  durch  reine  praktische  Vernunft  nicht 
angenommen  werden  kann,  ohne  daß  das  andere  auch 
zu  ihm  gehöre.  Nun  ist  diese  Verbindung  (wie  eine  jede 
überhaupt)  entweder  analytisch,  oder  synthetisch.  Da 
diese  gegebene  aber  nicht  analytisch  sein  kann,  wie  nur 
eben  vorher  gezeigt  worden,  so  muß  sie  synthetisch  und 

zwar  als  Verknüpfung  der  Ursache  mit  der  Wirkung  ge- 
dacht werden:  weil  sie  ein  praktisches  Gut,  d.  i.  was 

durch  Handlung  möglich  ist,  betrifft.  Es  muß  also  ent- 
weder die  Begierde  nach  Glückseligkeit  die  Bewegur- 

sache zu  Maximen  der  Tugend,  oder  die  Maxime  der 
Tugend  muß  die  wirkende  Ursache  der  Glückseligkeit 
sein.  Das  erste  ist  schlechterdings  unmöglich:  weil  (wie 

in  der  Analytik  bewiesen  worden)  Maximen,  die  den  Be- 
stimmungsgrund des  Willens  in  dem  Verlangen  nach 

seiner  Glückseligkeit  setzen,  gar  nicht  moralisch  sind 
und  keine  Tugend  gründen  können.  Das  zweite  ist  aber 
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auch  unmöglich,  weil  alle  praktische  Verknüpfung  der 
Ursachen  und  der  Wirkungen  in  der  Welt  als  Erfolg  der 

Willensbestimmung  sich  nicht  nach  moralischen  Gesin- 
nungen des  Willens,  sondern  der  Kenntnis  der  Natur- 
gesetze und  dem  physischen  Vermögen,  sie  zu  seinen 

Absichten  zu  gebrauchen,  richtet,  folglich  keine  not- 
wendige und  zum  höchsten  Gut  zureichende  Verknüp- 

fung der  Glückseligkeit  mit  der  Tugend  in  der  Welt 

durch  die  pünktlichste  Beobachtung  der  moralischen  Ge- 
setze erwartet  werden  kann.  Da  nun  die  Beförderung 

des  höchsten  Guts,  welches  diese  Verknüpfung  in  sei- 
nem Begriffe  enthält,  ein  a  priori  notwendiges  Objekt 

unseres  Willens  ist  und  mit  dem  moralischen  Gesetze 

unzertrennlich  zusammenhängt,  so  muß  die  Unmöglich- 
keit des  ersteren  auch  die  Falschheit  des  zweiten  bewei- 
sen. Ist  also  das  höchste  Gut  nach  praktischen  Regeln 

unmöglich,  so  muß  auch  das  moralische  Gesetz,  welches 
gebietet  dasselbe  zu  befördern,  phantastisch  und  auf 
leere  eingebildete  Zwecke  gestellt,  mithin  an  sich  falsch 
sein. 

II 

KRITISCHE  AUFHEBUNG  DER  ANTINOMIE  DER 
PRAKTISCHEN  VERNUNFT 

IN  der  Antinomie  der  reinen  spekulativen  Vernunft  fin- 
det sich  ein  ähnlicher  Widerstreit  zwischen  Naturnot- 

wendigkeit und  Freiheit  in  der  Kausalität  der  Begeben- 
heiten in  der  Welt.  Er  wurde  dadurch  gehoben,  daß  be- 
wiesen wurde,  es  sei  kein  wahrer  Widerstreit,  wenn  man 

die  Begebenheiten  und  selbst  die  Welt,  darin  sie  sich  er- 
eignen (wie  man  auch  soll)  nur  als  Erscheinungen  be- 

trachtet; da  ein  und  dasselbe  handelnde  Wesen  als  Er- 
scheinung (selbst  vor  seinem  eignen  innern  Sinne)  eine 

Kausalität  in  der  Sinnenwelt  hat,  die  jederzeit  dem  Na- 
turmechanism  gemäß  ist,  in  Ansehung  derselben  Be- 

gebenheit aber,  so  fern  sich  die  handelnde  Person  zu- 
gleich als  Noumenon  betrachtet  (als  reine  Intelligenz,  in 

seinem  nicht  der  Zeit  nach  bestimmbaren  Dasein),  einen 

Bestimmungsgrund    jener    Kausalität    nach    Naturge- 
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setzen,  der  selbst  von  allem  Naturgesetze  frei  ist,  ent- 
halten könne. 

Mit  der  vorliegenden  Antinomie  der  reinen  praktischen 
Vernunft  ist  es  nun  eben  so  bewandt.  Der  erste  von  den 

zwei  Sätzen,  daß  das  Bestreben  nach  Glückseligkeit  einen 

Grund  tugendhafter  Gesinnung  hervorbringe,  ist  schlech- 
terdings falsch]  der  zweite  aber,  daß  Tugendgesinnung 

notwendig  Glückseligkeit  hervorbringe,  ist  nicht  schlech- 
terdings, sondern  nur  so  fern  sie  als  die  Form  der  Kau- 

salität in  der  Sinnenwelt  betrachtet  wird,  und  mithin, 
wenn  ich  das  Dasein  in  derselben  für  die  einzige  Art  der 
Existenz  des  vernünftigen  Wesens  annehme,  also  nur 
bedingter  Weise  falsch.  Da  ich  aber  nicht  allein  befugt 

bin,  mein  Dasein  auch  als  Noumenon  in  einer  Verstan- 
deswelt zu  denken,  sondern  sogar  am  moralischen  Ge- 

setze einen  rein  intellektuellen  Bestimmungsgrund  mei- 
ner Kausalität  (in  der  Sinnenwelt)  habe,  so  ist  es  nicht 

unmöglich,  daß  die  Sittlichkeit  der  Gesinnung  einen,  wo 
nicht  unmittelbaren,  doch  mittelbaren  (vermittelst  eines 

intelligibelen  Urhebers  der  Natur)  und  zwar  notwendi- 
gen Zusammenhang  als  Ursache  mit  der  Glückseligkeit 

als  Wirkung  in  der  Sinnenwelt  habe,  welche  Verbindung 
in  einer  Natur,  die  bloß  Objekt  der  Sinne  ist,  niemals 
anders  als  zufällig  stattfinden  und  zum  höchsten  Gute 
nicht  zulangen  kann. 
Also  ist  unerachtet  dieses  scheinbaren  Widerstreits  einer 

praktischen  Vernunft  mit  sich  selbst  das  höchste  Gut 

der  notwendige  höchste  Zweck  eines  moralisch  bestimm- 
ten Willens,  ein  wahres  Objekt  derselben;  denn  es  ist 

praktisch  möglich,  und  die  Maximen  des  letzteren,  die 
sich  darauf  ihrer  Materie  nach  beziehen,  haben  objek- 

tive Realität,  welche  anfänglich  durch  jene  Antinomie 
in  Verbindung  der  Sittlichkeit  mit  Glückseligkeit  nach 
einem  allgemeinen  Gesetze  getroffen  wurde,  aber  aus 
bloßem  Mißverstande,  weil  man  das  Verhältnis  zwischen 
Erscheinungen  für  ein  Verhältnis  der  Dinge  an  sich 
selbst  zu  diesen  Erscheinungen  hielt. 

Wenn  wir  uns  genötigt  sehen,  die  Möglichkeit  des  höch- 
sten Guts,  dieses  durch  die  Vernunft  allen  vernünftigen 
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Wesen  ausgesteckten  Ziels  aller  ihrer  moralischen  Wün- 
sche, in  solcher  Weite,  nämlich  in  der  Verknüpfung  mit 

einer  intelligibelen  Welt,  zu  suchen,  so  muß  es  befrem- 
den, daß  gleichwohl  die  Philosophen  alter  sowohl  als 

neuer  Zeiten  die  Glückseligkeit  mit  der  Tugend  in  ganz 
geziemender  Proportion  schon  in  diesem  Leben  (in  der 
Sinnenwelt)  haben  finden,  oder  sich  ihrer  bewußt  zu 
sein  haben  überreden  können.  Denn  Epikur  sowohl,  als 

die  Stoiker  erhoben  die  Glückseligkeit,  die  aus  dem  Be- 
wußtsein der  Tugend  im  Leben  entspringe,  über  alles, 

und  der  erstere  war  in  seinen  praktischen  Vorschriften 

nicht  so  niedrig  gesinnt,  als  man  aus  den  Prinzipien  sei- 
ner Theorie,  die  er  zum  Erklären,  nicht  zum  Handeln 

brauchte,  schließen  möchte,  oder  wie  sie  viele,  durch 

den  Ausdruck  Wollust  für  Zufriedenheit  verleitet,  aus- 
deuteten, sondern  rechnete  die  uneigennützigste  Aus- 

übung des  Guten  mit  zu  den  Genußarten  der  innigsten 

Freude,  und  die  Gnügsamkeit  und  Bändigung  der  Nei- 
gungen, so  wie  sie  immer  der  strengste  Moralphilosoph 

fordern  mag,  gehörte  mit  zu  seinem  Plane  eines  Vergnü- 
gens (er  verstand  darunter  das  stets  fröhliche  Herz); 

wobei  er  von  den  Stoikern  vornehmlich  nur  darin  ab- 

wich, daß  er  in  diesem  Vergnügen  den  Bewegungsgrund 
setzte,  welches  die  letztern,  und  zwar  mit  Recht,  ver- 

weigerten. Denn  einesteils  fiel  der  tugendhafte  Epikur, 
so  wie  noch  jetzt  viele  moralisch  wohlgesinnte,  obgleich 

über  ihre  Prinzipien  nicht  tief  genug  nachdenkende  Män- 
ner, in  den  Fehler,  die  tugendhafte  Gesinnung  in  den 

Personen  schon  vorauszusetzen,  für  die  er  die  Triebfeder 
zur  Tugend  zuerst  angeben  wollte  (und  in  der  Tat  kann 
der  Rechtschaffene  sich  nicht  glücklich  finden,  wenn  er 
sich  nicht  zuvor  seiner  Rechtschaffenheit  bewußt  ist: 

weil  bei  jener  Gesinnung  die  Verweise,  die  er  bei  Über- 
tretungen sich  selbst  zu  machen  durch  seine  eigene  Den- 

kungsart  genötigt  sein  würde,  und  die  moralische  Selbst- 
verdammung ihn  alles  Genusses  der  Annehmlichkeit, 

die  sonst  sein  Zustand  enthalten  mag,  berauben  würden). 
Allein  die  Frage  ist:  wodurch  wird  eine  solche  Gesinnung 

und  Denkungsart,  den  W7ert  seines  Daseins  zu  schätzen, 
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zuerst  möglich,  da  vor  derselben  noch  gar  kein  Gefühl 

für  einen  moralischen  Wert  überhaupt  im  Subjekte  an- 
getroffen werden  würde?  Der  Mensch  wird,  wenn  er  tu- 
gendhaft ist,  freilich,  ohne  sich  in  jeder  Handlung  seiner 

Rechtschaffenheit  bewußt  zu  sein,  des  Lebens  nicht 

froh  werden,  so  günstig  ihm  auch  das  Glück  im  physi- 
schen Zustande  desselben  sein  mag;  aber  um  ihn  aller- 

erst tugendhaft  zu  machen,  mithin  ehe  er  noch  den  mo- 
ralischen Wert  seiner  Existenz  so  hoch  anschlägt,  kann 

man  ihm  da  wohl  die  Seelenruhe  anpreisen,  die  aus  dem 
Bewußtsein  einer  Rechtschaffenheit  entspringen  werde, 
für  die  er  doch  keinen  Sinn  hat? 

Andrerseits  aber  liegt  hier  immer  der  Grund  zu  einem 

Fehler  des  Erschleichens  (viiium  subreptionis)  und  gleich- 
sam einer  optischen  Illusion  in  dem  Selbstbewußtsein 

dessen,  was  man  tut,  zum  Unterschiede  dessen,  was  man 

empfindet,  die  auch  der  Versuchteste  nicht  völlig  ver- 
meiden kann.  Die  moralische  Gesinnung  ist  mit  einem 

Bewußtsein  der  Bestimmung  des  Willens  unmittelbar 

durchs  Gesetz  notwendig  verbunden.  Nun  ist  das  Be- 
wußtsein einer  Bestimmung  des  Begehrungsvermögens 

immer  der  Grund  eines  Wohlgefallens  an  der  Handlung, 
die  dadurch  hervorgebracht  wird;  aber  diese  Lust,  dieses 

Wohlgefallen  an  sich  selbst,  ist  nicht  der  Bestimmungs- 
grund der  Handlung,  sondern  die  Bestimmung  des  Wil- 

lens unmittelbar,  bloß  durch  die  Vernunft,  ist  der  Grund 

des  Gefühls  der  Lust,  und  jene  bleibt  eine  reine  prak- 
tische, nicht  ästhetische  Bestimmung  des  Begehrungs- 

vermögens. Da  diese  Bestimmung  nun  innerlich  gerade 
dieselbe  Wirkung  eines  Antriebs  zur  Tätigkeit  tut,  als 
ein  Gefühl  der  Annehmlichkeit,  die  aus  der  begehrten 
Handlung  erwartet  wird,  würde  getan  haben,  so  sehen 
wir  das,  was  wir  selbst  tun,  leichtlich  für  etwas  an,  was 
wir  bloß  leidentlich  fühlen,  und  nehmen  die  moralische 
Triebfeder  für  sinnlichen  Antrieb,  wie  das  allemal  in  der 
sogenannten  Täuschung  der  Sinne  (hier  des  innern)  zu 
geschehen  pflegt.  Es  ist  etwas  sehr  Erhabenes  in  der 
menschlichen  Natur,  unmittelbar  durch  ein  reines  Ver- 

nunftgesetz zu  Handlungen  bestimmt  zu  werden,  und 
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sogar  die  Täuschung,  das  Subjektive  dieser  intellektuel- 
len Bestimmbarkeit  des  Willens  für  etwas  Ästhetisches 

und  Wirkung  eines  besondern  sinnlichen  Gefühls  (denn 
ein  intellektuelles  wäre  ein  Widerspruch)  zu  halten.  Es 
ist  auch  von  großer  Wichtigkeit,  auf  diese  Eigenschaft 
unserer  Persönlichkeit  aufmerksam  zu  machen  und  die 

Wirkung  der  Vernunft  auf  dieses  Gefühl  bestmöglichst 
zu  kultivieren.  Aber  man  muß  sich  auch  in  Acht  nehmen, 

durch  unächte  Hochpreisungen  dieses  moralischen  Be- 
stimmungsgrundes als  Triebfeder,  indem  man  ihm  Ge- 

fühle besonderer  Freuden  als  Gründe  (die  doch  nur  Fol- 
gen sind)  unterlegt,  die  eigentliche,  ächte  Triebfeder, 

das  Gesetz  selbst,  gleichsam  wie  durch  eine  falsche  Folie 
herabzusetzen  und  zu  verunstalten.  Achtung  und  nicht 
Vergnügen  oder  Genuß  der  Glückseligkeit  ist  also  etwas, 

wofür  kein  der  Vernunft  zum  Grunde  gelegtes,  vorher- 
gehendes Gefühl  (weil  dieses  jederzeit  ästhetisch  und 

pathologisch  sein  würde)  möglich  ist,  als  Bewußtsein 
der  unmittelbaren  Nötigung  des  Willens  durch  Gesetz, 
ist  kaum  ein  Analogon  des  Gefühls  der  Lust,  indem  es 
im  Verhältnisse  zum  Begehrungsvermögen  gerade  eben 

dasselbe,  aber  aus  andern  Quellen  tut;  durch  diese  Vor- 
stellungsart aber  kann  man  allein  erreichen,  was  man 

sucht,  nämlich  daß  Handlungen  nicht  bloß  pflichtmäßig 
(angenehmen  Gefühlen  zu  Folge),  sondern  aus  Pflicht 
geschehen,  welches  der  wahre  Zweck  aller  moralischen 
Bildung  sein  muß. 
Hat  man  aber  nicht  ein  Wort,  welches  nicht  einen  Genuß, 
wie  das  der  Glückseligkeit,  bezeichnete,  aber  doch  ein 

Wohlgefallen  an  seiner  Existenz,  ein  Analogon  der  Glück- 
seligkeit, welche  das  Bewußtsein  der  Tugend  notwendig 

begleiten  muß,  anzeigte?  Ja!  dieses  Wort  ist  Selbstzu- 
friedenheit, welches  in  seiner  eigentlichen  Bedeutung 

jederzeit  nur  ein  negatives  Wohlgefallen  an  seiner  Exi- 
stenz andeutet,  in  welchem  man  nichts  zu  bedürfen  sich 

bewußt  ist.  Freiheit  und  das  Bewußtsein  derselben  als 

eines  Vermögens,  mit  überwiegender  Gesinnung  das  mo- 
ralische Gesetz  zu  befolgen,  ist  Unabhängigkeit  von  Nei- 
gungen, wenigstens  als  bestimmenden  (wenn  gleich  nicht 
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als  affizierenden)  Bewegursachen  unseres  Begehrens, 

und,  so  fern  als  ich  mir  derselben  in  der  Befolgung  mei- 
ner moralischen  Maximen  bewußt  bin,  der  einzige  Quell 

einer  notwendig  damit  verbundenen,  auf  keinem  be- 
sonderen Gefühle  beruhenden,  unveränderlichen  Zu- 

friedenheit, und  diese  kann  intellektuell  heißen.  Die 
ästhetische  (die  uneigentlich  so  genannt  wird),  welche 

auf  der  Befriedigung  der  Neigungen,  so  fein  sie  auch  im- 
mer ausgeklügelt  werden  mögen,  beruht,  kann  niemals 

dem,  was  man  sich  darüber  denkt,  adäquat  sein.  Denn 
die  Neigungen  wechseln,  wachsen  mit  der  Begünstigung, 
die  man  ihnen  widerfahren  läßt,  und  lassen  immer  ein 
noch  größeres  Leeres  übrig,  als  man  auszufüllen  gedacht 
hat.  Daher  sind  sie  einem  vernünftigen  Wesen  jederzeit 
lästig,  und  wenn  es  sie  gleich  nicht  abzulegen  vermag, 
so  nötigen  sie  ihm  doch  den  Wunsch  ab,  ihrer  entledigt 
zu  sein.  Selbst  eine  Neigung  zum  Pflichtmäßigen  (z.  B. 

zur  Wohltätigkeit)  kann  zwar  die  Wirksamkeit  der  mo- 
ralischen Maximen  sehr  erleichtern,  aber  keine  hervor- 
bringen. Denn  alles  muß  in  dieser  auf  der  Vorstellung 

des  Gesetzes  als  Bestimmungsgrunde  angelegt  sein, 
wenn  die  Handlung  nicht  bloß  Legalität,  sondern  auch 

Moralität  enthalten  soll.  Neigung  ist  blind  und  knech- 
tisch, sie  mag  nun  gutartig  sein  oder  nicht,  und  die  Ver- 

nunft, wo  es  auf  Sittlichkeit  ankommt,  muß  nicht  bloß 
den  Vormund  derselben  vorstellen,  sondern,  ohne  auf 
sie  Rücksicht  zu  nehmen,  als  reine  praktische  Vernunft 
ihr  eigenes  Interesse  ganz  allein  besorgen.  Selbst  dies 
Gefühl  des  Mitleids  und  der  weichherzigen  Teilnehmung, 
wenn  es  vor  der  Überlegung,  was  Pflicht  sei,  vorhergeht 

und  Bestimmungsgrund  wird,  ist  wohldenkenden  Per- 
sonen selbst  lästig,  bringt  ihre  überlegte  Maximen  in 

Verwirrung  und  bewirkt  den  Wunsch,  ihrer  entledigt 
und  allein  der  gesetzgebenden  Vernunft  unterworfen  zu 
sein. 
Hieraus  läßt  sich  verstehen:  wie  das  Bewußtsein  dieses 

Vermögens  einer  reinen  praktischen  Vernunft  durch 
Tat  (die  Tugend)  ein  Bewußtsein  der  Obermacht  über 
seine  Neigungen,  hiemit  also  der  Unabhängigkeit  von 
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denselben,  folglich  auch  der  Unzufriedenheit,  die  diese 
immer  begleitet,  und  also  ein  negatives  Wohlgefallen 
mit  seinem  Zustande,  d.  i.  Zufriedenheit,  hervorbringen 
könne,  welche  in  ihrer  Quelle  Zufriedenheit  mit  seiner 
Person  ist.  Die  Freiheit  selbst  wird  auf  solche  Weise 

(nämlich  indirekt)  eines  Genusses  fähig,  welcher  nicht 
Glückseligkeit  heißen  kann,  weil  er  nicht  vom  positiven 
Beitritt  eines  Gefühls  abhängt,  auch  genau  zu  reden 
nicht  Seligkeit,  weil  er  nicht  gänzliche  Unabhängigkeit 
von  Neigungen  und  Bedürfnissen  enthält,  der  aber  doch 
der  letztern  ähnlich  ist,  so  fern  nämlich  wenigstens  seine 
Willensbestimmung  sich  von  ihrem  Einflüsse  frei  halten 
kann,  und  also  wenigstens  seinem  Ursprünge  nach  der 
Selbstgenügsamkeit  analogisch  ist,  die  man  nur  dem 
höchsten  Wesen  beilegen  kann. 
Aus  dieser  Auflösung  der  Antinomie  der  praktischen 

reinen  Vernunft  folgt,  daß  sich  in  praktischen  Grund- 
sätzen eine  natürliche  und  notwendige  Verbindung  zwi- 

schen dem  Bewußtsein  der  Sittlichkeit  und  der  Erwar- 

tung einer  ihr  proportionierten  Glückseligkeit,  als  Folge 
derselben,  wenigstens  als  möglich  denken  (darum  aber 
freilich  noch  eben  nicht  erkennen  und  einsehen)  lasse; 

dagegen  daß  Grundsätze  der  Bewerbung  um  Glückselig- 
keit unmöglich  Sittlichkeit  hervorbringen  können;  daß 

also  das  oberste  Gut  (als  die  erste  Bedingung  des  höch- 
sten Guts)  Sittlichkeit,  Glückseligkeit  dagegen  zwar  das 

zweite  Element  desselben  ausmache,  doch  so,  daß  diese 
nur  die  moralisch  bedingte,  aber  doch  notwendige  Folge 
der  ersteren  sei.  In  dieser  Unterordnung  allein  ist  das 
höchste  Gut  das  ganze  Objekt  der  reinen  praktischen 
Vernunft,  die  es  sich  notwendig  als  möglich  vorstellen 
muß,  weil  es  ein  Gebot  derselben  ist,  zu  dessen  Hervor- 

bringung alles  Mögliche  beizutragen.  Weil  aber  die  Mög- 
lichkeit einer  solchen  Verbindung  des  Bedingten  mit 

seiner  Bedingung  gänzlich  zum  übersinnlichen  Verhält- 
nisse der  Dinge  gehört  und  nach  Gesetzen  der  Sinnen- 

welt gar  nicht  gegeben  werden  kann,  obzwar  die  prak- 
tische Folge  dieser  Idee,  nämlich  die  Handlungen,  die 

darauf  abzielen,  das  höchste  Gut  wirklich  zu  machen. 
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zur  Sinnenwelt  gehören:  so  werden  wir  die  Gründe  jener 
Möglichkeit  erstlich  in  Ansehung  dessen,  was  unmittel- 

bar in  unserer  Gewalt  ist,  und  dann  zweitens  in  dem,  was 
uns  Vernunft  als  Ergänzung  unseres  Unvermögens  zur 
Möglichkeit  des  höchsten  Guts  (nach  praktischen  Prin- 

zipien notwendig)  darbietet  und  nicht  in  unserer  Gewalt 
ist,  darzustellen  suchen. 

III 

VON  DEM  PRIMAT  DER  REINEN  PRAKTISCHEN 
VERNUNFT  IN  IHRER  VERBINDUNG  MIT  DER 

SPEKULATIVEN 

UNTER  dem  Primate  zwischen  zwei  öder  mehreren 

durch  Vernunft  verbundenen  Dingen  verstehe  ich 
den  Vorzug  des  einen,  der  erste  Bestimmungsgrund  der 

Verbindung  mit  allen  übrigen  zu  sein.  In  engerer,  prak- 
tischer Bedeutung  bedeutet  es  den  Vorzug  des  Interesse 

des  einen,  so  fern  ihm  (welches  keinem  andern  nachge- 
setzt werden  kann)  das  Interesse  der  andern  unterge- 

ordnet ist.  Einem  jeden  Vermögen  des  Gemüts  kann 
man  ein  Interesse  beilegen,  d.  1.  ein  Prinzip,  welches  die 
Bedingung  enthält,  unter  welcher  allein  die  Ausübung 
desselben  befördert  wird.  Die  Vernunft  als  das  Vermö- 

gen der  Prinzipien  bestimmt  das  Interesse  aller  Gemüts- 
kräfte, das  ihrige  aber  sich  selbst.  Das  Interesse  ihres 

spekulativen  Gebrauchs  besteht  in  der  Erkenntnis  des 
Objekts  bis  zu  den  höchsten  Prinzipien  a  priori,  das  des 
praktischen  Gebrauchs  in  der  Bestimmung  des  Willens 
in  Ansehung  des  letzten  und  vollständigen  Zwecks.  Das, 
was  zur  Möglichkeit  eines  Vernunftgebrauchs  überhaupt 

erforderlich  ist,  nämlich  daß  die  Prinzipien  und  Behaup- 
tungen derselben  einander  nicht  widersprechen  müssen, 

macht  keinen  Teil  ihres  Interesse  aus,  sondern  ist  die 

Bedingung  überhaupt  Vernunft  zu  haben;  nur  die  Er- 
weiterung, nicht  die  bloße  Zusammenstimmung  mit  sich 

selbst  wird  zum  Interesse  derselben  gezählt. 
Wenn  praktische  Vernunft  nichts  weiter  annehmen  und 
als  gegeben  denken  darf,  als  was  spekulative  Vernunft 
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für  sich  ihr  aus  ihrer  Einsicht  darreichen  konnte,  so  führt 

diese  das  Primat.  Gesetzt  aber,  sie  hätte  für  sich  ur- 
sprüngliche Prinzipien  a  priori,  mit  denen  gewisse  theo- 

retische Positionen  unzertrennlich  verbunden  wären, 

die  sich  gleichwohl  aller  möglichen  Einsicht  der  speku- 
lativen Vernunft  entzögen  (ob  sie  zwar  derselben  auch 

nicht  widersprechen  müßten),  so  ist  die  Frage,  welches 
Interesse  das  oberste  sei  (nicht,  welches  weichen  müßte, 
denn  eines  widerstreitet  dem  andern  nicht  notwendig): 
ob  spekulative  Vernunft,  die  nichts  von  allem  dem  weiß, 
was  praktische  ihr  anzunehmen  darbietet,  diese  Sätze 
aufnehmen  und  sie,  ob  sie  gleich  für  sie  überschwenglich 

sind,  mit  ihren  Begriffen  als  einen  fremden,  auf  sie  über- 
tragenen Besitz  zu  vereinigen  suchen  müsse,  oder  ob  sie 

berechtigt  sei,  ihrem  eigenen,  abgesonderten  Interesse 
hartnäckig  zu  folgen  und  nach  der  Kanonik  des  Epikurs 

alles  als  leere  Vernünftelei  auszuschlagen,  was  seine  ob- 
jektive Realität  nicht  durch  augenscheinliche,  in  der 

Erfahrung  aufzustellende  Beispiele  beglaubigen  kann, 

wenn  es  gleich  noch  so  sehr  mit  dem  Interesse  des  prak- 
tischen (reinen)  Gebrauchs  verwebt,  an  sich  auch  der 

theoretischen  nicht  widersprechend  wäre,  bloß  weil  es 

wirklich  so  fern  dem  Interesse  der  spekulativen  Ver- 
nunft Abbruch  tut,  daß  es  die  Grenzen,  die  diese  sich 

selbst  gesetzt,  aufhebt  und  sie  allem  Unsinn  oder  Wahn- 
sinn der  Einbildungskraft  preisgibt. 

In  der  Tat,  so  fern  praktische  Vernunft  als  pathologisch 
bedingt,  d.  i.  das  Interesse  der  Neigungen  unter  dem 
sinnlichen  Prinzip  der  Glückseligkeit  bloß  verwaltend, 
zum  Grunde  gelegt  würde,  so  ließe  sich  diese  Zumutung 
an  die  spekulative  Vernunft  gar  nicht  tun.  Mahomets 
Paradies,  oder  der  Theosophen  und  Mystiker  schmel- 

zende Vereinigung  mit  der  Gottheit,  so  wie  jedem  sein 
Sinn  steht,  würden  der  Vernunft  ihre  Ungeheuer  auf- 

dringen, und  es  wäre  eben  so  gut,  gar  keine  zu  haben, 
als  sie  auf  solche  Weise  allen  Träumereien  preiszugeben. 
Allein  wenn  reine  Vernunft  für  sich  praktisch  sein  kann 
und  es  wirklich  ist,  wie  das  Bewußtsein  des  moralischen 
Gesetzes  es  ausweiset,  so  ist  es  doch  immer  nur  eine  und 
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dieselbe  Vernunft,  die,  es  sei  in  theoretischer  oder  prak- 
tischer Absicht,  nach  Prinzipien  a  priori  urteilt,  und  da 

ist  es  klar,  daß,  wenn  ihr  Vermögen  in  der  ersteren  gleich 
nicht  zulangt,  gewisse  Sätze  behauptend  festzusetzen, 
indessen  daß  sie  ihr  auch  eben  nicht  widersprechen,  eben 
diese  Sätze,  so  bald  sie  unabtrennlich  zum  praktischen 
Interesse  der  reinen  Vernunft  gehören,  zwar  als  ein  ihr 
fremdes  Angebot,  das  nicht  auf  ihrem  Boden  erwachsen, 
aber  doch  hinreichend  beglaubigt  ist,  annehmen  und  sie 
mit  allem,  was  sie  als  spekulative  Vernunft  in  ihrer 
Macht  hat,  zu  vergleichen  und  zu  verknüpfen  suchen 

müsse;  doch  sich  bescheidend,  daß  dieses  nicht  ihre  Ein- 
sichten, aber  doch  Erweiterungen  ihres  Gebrauchs  in 

irgend  einer  anderen,  nämlich  praktischen,  Absicht  sind, 
welches  ihrem  Interesse,  das  in  der  Einschränkung  des 

spekulativen  Frevels  besteht,  ganz  und  gar  nicht  zu- 
wider ist. 

In  der  Verbindung  also  der  reinen  spekulativen  mit  der 
reinen  praktischen  Vernunft  zu  einem  Erkenntnisse 
führt  die  letztere  das  Primat,  vorausgesetzt  nämlich, 
daß  diese  Verbindung  nicht  etwa  zufällig  und  beliebig, 

sondern  a  priori  auf  der  Vernunft  selbst  gegründet,  mit- 
hin notwendig  sei.  Denn  es  würde  ohne  diese  Unterord- 

nung ein  Widerstreit  der  Vernunft  mit  ihr  selbst  ent- 
stehen: weil,  wenn  sie  einander  bloß  beigeordnet  (koor- 
diniert) wären,  die  erstere  für  sich  ihre  Grenze  enge 

verschließen  und  nichts  von  der  letzteren  in  ihr  Gebiet 

aufnehmen,  diese  aber  ihre  Grenzen  dennoch  über  alles 

ausdehnen  und,  wo  es  ihr  Bedürfnis  erheischt,  jene  in- 
nerhalb der  ihrigen  mit  zu  befassen  suchen  würde.  Der 

spekulativen  Vernunft  aber  untergeordnet  zu  sein  und 
also  die  Ordnung  umzukehren,  kann  man  der  reinen 

praktischen  gar  nicht  zumuten,  weil  alles  Interesse  zu- 
letzt praktisch  ist,  und  selbst  das  der  spekulativen  Ver- 

nunft nur  bedingt  und  im  praktischen  Gebrauche  allein 
vollständig  ist. 
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IV 

DIE  UNSTERBLICHKEIT  DER  SEELE,  ALS  EIN 
POSTULAT  DER  REINEN  PRAKTISCHEN 

VERNUNFT 

DIE  Bewirkung  des  höchsten  Guts  in  der  Welt  ist  das 
notwendige  Objekt  eines  durchs  moralische  Gesetz 

bestimmbaren  Willens.  In  diesem  aber  ist  die  völlige  Ange- 
messenheit der  Gesinnungen  zum  moralischen  Gesetze 

die  oberste  Bedingung  des  höchsten  Guts.  Sie  muß  also 

eben  sowohl  möglich  sein  als  ihr  Objekt,  weil  sie  in  dem- 
selben Gebote  dieses  zu  befördern  enthalten  ist.  Die 

völlige  Angemessenheit  des  Willens  aber  zum  morali- 
schen Gesetze  ist  Heiligkeit,  eine  Vollkommenheit,  deren 

kein  vernünftiges  Wesen  der  Sinnenwelt  in  keinem  Zeit- 
punkte seines  Daseins  fähig  ist.  Da  sie  indessen  gleich- 

wohl als  praktisch  notwendig  gefordert  wird,  so  kann  sie 
nur  in  einem  ins  Unendliche  gehenden  Progressus  zu  jener 
völligen  Angemessenheit  angetroffen  werden,  und  es  ist 

nach  Prinzipien  der  reinen  praktischen  Vernunft  not- 
wendig, eine  solche  praktische  Fortschreitung  als  das 

reale  Objekt  unseres  Willens  anzunehmen. 

Dieser  unendliche  Progressus  ist  aber  nur  unter  Voraus- 
setzung einer  ins  Unendliche  fortdaurenden  Existenz  und 

Persönlichkeit  desselben  vernünftigen  Wesens  (welche 
man  die  Unsterblichkeit  der  Seele  nennt)  möglich.  Also 
ist  das  höchste  Gut  praktisch  nur  unter  der  Voraus- 

setzung der  Unsterblichkeit  der  Seele  möglich,  mithin 
diese,  als  unzertrennlich  mit  dem  moralischen  Gesetz 

verbunden,  ein  Postulat  der  reinen  praktischen  Ver- 
nunft (worunter  ich  einen  theoretischen,  als  solchen  aber 

nicht  erweislichen  Satz  verstehe,  so  fern  er  einem  a  priori 
unbedingt  geltenden  praktischen  Gesetze  unzertrennlich 
anhängt). 

Der  Satz  von  der  moralischen  Bestimmung  unserer  Na- 
tur, nur  allein  in  einem  ins  Unendliche  gehenden  Fort- 

schritte zur  völligen  Angemessenheit  mit  dem  Sitten- 

gesetze gelangen  zu  können,  ist  von'dem  größten  Nutzen, 
nicht  bloß  in  Rücksicht  auf  die  gegenwärtige  Ergänzung 
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des  Unvermögens  der  spekulativen  Vernunft,  sondern 

auch  in  Ansehung  der  Religion.  In  Ermangelung  des- 
selben wird  entweder  das  moralische  Gesetz  von  seiner 

Heiligkeit  gänzlich  abgewürdigt,  indem  man  es  sich  als 

nachsichtlich  (indulgent)  und  so  unserer  Behaglichkeit 

angemessen  verkünstelt,  oder  auch  seinen  Beruf  und 

zugleich  Erwartung  zu  einer  unerreichbaren  Bestim- 
mung, nämlich  einem  verhofften  völligen  Erwerb  der 

Heiligkeit  des  Willens,  spannt  und  sich  in  schwärmende, 

dem  Selbsterkenntnis  ganz  widersprechende  theosophi- 

sche  Träume  verliert,  durch  welches  beides  das  unauf- 
hörliche Streben  zur  pünktlichen  und  durchgängigen 

Befolgung  eines  strengen,  unnachsichtlichen,  dennoch 

aber  nicht  idealischen,  sondern  wahren  Vernunftgebots 

nur  verhindert  wird.  Einem  vernünftigen,  aber  endlichen 

Wesen  ist  nur  der  Progressus  ins  Unendliche  von  niede- 
ren zu  den  höheren  Stufen  der  moralischen  Vollkom- 

menheit möglich.  Der  Unendliche,  dem  die  Zeitbedin- 

gung Nichts  ist,  sieht  in  dieser  für  uns  endlosen  Reihe 

das  Ganze  der  Angemessenheit  mit  dem  moralischen 

Gesetze,  und  die  Heiligkeit,  die  sein  Gebot  unnachlaß- 
lich  fordert,  um  seiner  Gerechtigkeit  in  dem  Anteil,  den 

er  jedem  am  höchsten  Gute  bestimmt,  gemäß  zu  sein, 

ist  in  einer  einzigen  intellektuellen  Anschauung  des  Da- 
seins vernünftiger  Wesen  ganz  anzutreffen.  Was  dem 

Geschöpfe  allein  in  Ansehung  der  Hoffnung  dieses  An- 

teils zukommen  kann,  wäre  das  Bewußtsein  seiner  er- 

prüften Gesinnung,  um  aus  seinem  bisherigen  Fort- 
schritte vom  Schlechteren  zum  moralisch  Besseren  und 

dem  dadurch  ihm  bekannt  gewordenen  unwandelbaren 

Vorsatze  eine  fernere  ununterbrochene  Fortsetzung  des- 

selben, wie  weit  seine  Existenz  auch  immer  reichen  mag, 

selbst  über  dieses  Leben  hinaus  zu  hoffen*  und  so  zwar 

*  Die  Überzeugung  von  der  Unwandelbarkeit  seiner  Gesinnung  im 

Fortschritte  zum  Guten  scheint  gleichwohl  auch  einem  Geschöpfe 

für  sich  unmöglich  zu  sein.  Um  deswillen  läßt  die  christliche  Reli- 

gionslehre sie  auch  von  demselben  Geiste,  der  die  Heiligung,  d.  i. 

diesen  festen  Vorsatz  und  mit  ihm  das  Bewußtsein  der  Beharrlich- 

keit im  moralischen  Progressus,  wirkt,  allein  abstammen.  Aber  auch 

natürlicher  Weise  darf  derjenige,  der  sich  bewußt  ist,  einen  langen 



BEGRIFF  VOM  HÖCHSTEN  GUT  257 

niemals  hier,  oder  in  irgend  einem  absehlichen  künftigen 

Zeitpunkte  seines  Daseins,  sondern  nur  in  der  (Gott  al- 
lein übersehbaren)  Unendlichkeit  seiner  Fortdauer  dem 

Willen  desselben  (ohne  Nachsicht  oder  Erlassung,  welche 
sich  mit  der  Gerechtigkeit  nicht  zusammenreimt)  völlig 
adäquat  zu  sein. 

V 

DAS  DASEIN  GOTTES,  ALS  EIN  POSTULAT  DER 
REINEN  PRAKTISCHEN  VERNUNFT 

DAS  moralische  Gesetz  führte  in  der  vorhergehenden 
Zergliederung  zur  praktischen  Aufgabe,  welche 

ohne  allen  Beitritt  sinnlicher  Triebfedern,  bloß  durch 

reine  Vernunft  vorgeschrieben  wird,  nämlich  der  not- 
wendigen Vollständigkeit  des  ersten  und  vornehmsten 

Teils  des  höchsten  Guts,  der  Sittlichkeit,  und,  da  diese 
nur  in  einer  Ewigkeit. völlig  aufgelöset  werden  kann, 
zum  Postulat  der  Unsterblichkeit.  Eben  dieses  Gesetz 

muß  auch  zur  Möglichkeit  des  zweiten  Elements  des 

höchsten  Guts,  nämlich  der  jener  Sittlichkeit  angemes- 
senen Glückseligkeit,  eben  so  uneigennützig  wie  vor- 

her, aus  bloßer  unparteiischer  Vernunft,  nämlich  auf 

die  Voraussetzung  des  Daseins  einer  dieser  Wirkung  ad- 
äquaten Ursache  führen,  d.  i.  die  Existenz  Gottes,  als  zur 

Möglichkeit  des  höchsten  Guts  (welches  Objekt  unseres 

Teil  seines  Lebens  bis  zu  Ende  desselben  im  Fortschritte  zum 

Bessern,  und  zwar  aus  ächten  moralischen  Bewegungsgründen,  an- 
gehalten zu  haben,  sich  wohl  die  tröstende  Hoffnung,  wenn  gleich 

nicht  Gewißheit,  machen,  daß  er  auch  in  einer  über  dieses  Leben 
hinaus  fortgesetzten  Existenz  bei  diesen  Grundsätzen  beharren 
werde,  und  wiewohl  er  in  seinen  eigenen  Augen  hier  nie  gerecht- 

fertigt ist,  noch  bei  dem  verhofften  künftigen  Anwachs  seiner  Na- 
turvollkommenheit, mit  ihr  aber  auch  seiner  Pflichten  es  jemals 

hoffen  darf,  dennoch  in  diesem  Fortschritte,  der,  ob  er  zwar  ein  ins 
Unendliche  hinausgerücktes  Ziel  betrifft,  dennoch  für  Gott  als  Be- 

sitz gilt,  eine  Aussicht  in  eine  selige  Zukunft  haben;  denn  dieses  ist 
der  Ausdruck,  dessen  sich  die  Vernunft  bedient,  um  ein  von  allen 
zufälligen  Ursachen  der  Welt  unabhängiges  vollständiges  Wohl  zu 
bezeichnen,  welches  eben  so  wie  Heiligkeit  eine  Idee  ist,  welche 
nur  in  einem  unendlichen  Progressus  und  dessen  Totalität  enthalten 
sein  kann,  mithin  vom  Geschöpfe  niemals  völlig  erreicht  wird. 
KANT  V  17 
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Willens  mit  der  moralischen  Gesetzgebung  der  reinen 
Vernunft  notwendig  verbunden  ist)  notwendig  gehörig, 
postulieren.  Wir  wollen  diesen  Zusammenhang  überzeu- 

gend darstellen. 

Glückseligkeit  ist  der  Zustand  eines  vernünftigen' We- sens in  der  Welt,  dem  es  im  Ganzen  seiner  Existenz  alles 
nach  Wunsch  und  Willen  geht,  und  beruht  also  auf  der 
Übereinstimmung  der  Natur  zu  seinem  ganzen  Zwecke, 

imgleichen  zum  wesentlichen  Bestimmungsgrunde  sei- 
nes Willens.  Nun  gebietet  das  moralische  Gesetz  als  ein 

Gesetz  der  Freiheit  durch  Bestimmungsgründe,  die  von 

der  Natur  und  der  Übereinstimmung  derselben  zu  un- 
serem Begehrungsvermögen  (als  Triebfedern)  ganz  un- 

abhängig sein  sollen;  das  handelnde  vernünftige  Wesen 
in  der  Welt  aber  ist  doch  nicht  zugleich  Ursache  der 
Welt  und  der  Natur  selbst.  Also  ist  in  dem  moralischen 

Gesetze  nicht  der  mindeste  Grund  zu  einem  notwendi- 
gen Zusammenhang  zwischen  Sittlichkeit  und  der  ihr 

proportionierten  Glückseligkeit  eines  zur  Welt  als  Teil 

gehörigen  und  daher  von  ihr  abhängigen  Wesens,  wel- 
ches eben  darum  durch  seinen  Willen  nicht  Ursache 

dieser  Natur  sein  und  sie,  was  seine  Glückseligkeit  be- 
trifft, mit  seinen  praktischen  Grundsätzen  aus  eigenen 

Kräften  nicht  durchgängig  einstimmig  machen  kann. 
Gleichwohl  wird  in  der  praktischen  Aufgabe  der  reinen 

Vernunft,  d.  i.  der  notwendigen  Bearbeitung  zum  höch- 
sten Gute,  ein  solcher  Zusammenhang  als  notwendig 

postuliert:  wir  sollen  das  höchste  Gut  (welches  also  doch 
möglich  sein  muß)  zu  befördern  suchen.  Also  wird  auch 
das  Dasein  einer  von  der  Natur  unterschiedenen  Ur- 

sache der  gesamten  Natur,  welche  den  Grund  dieses 

Zusammenhanges,  nämlich  der  genauen  Übereinstim- 
mung der  Glückseligkeit  mit  der  Sittlichkeit,  enthalte, 

postuliert.  Diese  oberste  Ursache  aber  soll  den  Grund 
der  Übereinstimmung  der  Natur  nicht  bloß  mit  einem 
Gesetze  des  Willens  der  vernünftigen  Wesen,  sondern 
mit  der  Vorstellung  dieses  Gesetzes,  so  fern  diese  es  sich 
zum  obersten  Bestimmungsgrunde  des  Willens  setzen, 
also  nicht  bloß  mit  den  Sitten  der  Form  nach,  sondern 
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auch  ihrer  Sittlichkeit  als  dem  Bewegungsgrunde  der- 
selben, d.  i.  mit  ihrer  moralischen  Gesinnung,  enthal- 

ten. Also  ist  das  höchste  Gut  in  der  Welt  nur  möglich, 
so  fern  eine  oberste  Ursache  der  Natur  angenommen 

wird,  die  eine  der  moralischen  Gesinnung  gemäße  Kau- 
salität hat.  Nun  ist  ein  Wesen,  das  der  Handlungen 

nach  der  Vorstellung  von  Gesetzen  fähig  ist,  eine  In- 
telligenz (vernünftig  Wesen)  und  die  Kausalität  eines 

solchen  Wesens  nach  dieser  Vorstellung  der  Gesetze  ein 
Wille  desselben.  Also  ist  die  oberste  Ursache  der  Natur, 
so  fern  sie  zum  höchsten  Gute  vorausgesetzt  werden 
muß,  ein  Wesen,  das  durch  Verstand  und  Willen  die 
Ursache  (folglich  der  Urheber)  der  Natur  ist,  d.  i.  Gott. 
Folglich  ist  das  Postulat  der  Möglichkeit  des  höchsten 
abgeleiteten  Guts  (der  besten  Welt)  zugleich  das  Postulat 
der  Wirklichkeit  eines  höchsten  ursprünglichen  Guts, 
nämlich  der  Existenz  Gottes.  Nun  war  es  Pflicht  für 

uns  das  höchste  Gut  zu  befördern,  mithin  nicht  allein 
Befugnis,  sondern  auch  mit  der  Pflicht  als  Bedürfnis 

verbundene  Notwendigkeit,  die  Möglichkeit  dieses  höch- 
sten Guts  vorauszusetzen,  welches,  da  es  nur  unter  der 

Bedingung  des  Daseins  Gottes  stattfindet,  die  Voraus- 
setzung desselben  mit  der  Pflicht  unzertrennlich  ver- 

bindet, d.  i.  es  ist  moralisch  notwendig,  das  Dasein  Got- 
tes anzunehmen. 

Hier  ist  nun  wohl  zu  merken,  daß  diese  moralische  Not- 
wendigkeit subjektiv,  d.  i.  Bedürfnis,  und  nicht  objektiv, 

d.  i.  selbst  Pflicht,  sei;  denn  es  kann  gar  keine  Pflicht 

geben,  die  Existenz  eines  Dinges  anzunehmen  (weil  die- 
ses bloß  den  theoretischen  Gebrauch  der  Vernunft  an- 

geht). Auch  wird  hierunter  nicht  verstanden,  daß  die 
Annehmung  des  Daseins  Gottes,  als  eines  Grundes  aller 
Verbindlichkeit  überhaupt,  notwendig  sei  (denn  dieser 
beruht,  wie  hinreichend  bewiesen  worden,  lediglich  auf 
der  Autonomie  der  Vernunft  selbst).  Zur  Pflicht  gehört 

hier  nur  die  Bearbeitung  zu  Hervorbringung  und  Be- 
förderung des  höchsten  Guts  in  der  Welt,  dessen  Mög- 

lichkeit also  postuliert  werden  kann,  die  aber  unsere 

Vernunft  nicht  anders  denkbar  findet,  als  unter  Voraus- 
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setzung  einer  höchsten  Intelligenz,  deren  Dasein  anzu- 
nehmen also  mit  dem  Bewußtsein  unserer  Pflicht  ver- 

bunden ist,  obzwar  diese  Annehmung  selbst  für  die 
theoretische  Vernunft  gehört,  in  Ansehung  deren  allein 

sie,  als  Erklärungsgrund  betrachtet,  Hypothese,  in  Be- 
ziehung aber  auf  die  Verständlichkeit  eines  uns  doch 

durchs  moralische  Gesetz  aufgegebenen  Objekts  (des 
höchsten  Guts),  mithin  eines  Bedürfnisses  in  praktischer 
Absicht,  Glaube  und  zwar  reiner  Vernunftglaube  heißen 

kann,  weil  bloß  reine  Vernunft  (sowohl  ihrem  theore- 
tischen als  praktischen  Gebrauche  nach)  die  Quelle  ist, 

daraus  er  entspringt. 

Aus  dieser  Deduktion  wird  es  nunmehr  begreiflich,  war- 
um die  griechischen  Schulen  zur  Auflösung  ihres  Pro- 

blems von  der  praktischen  Möglichkeit  des  höchsten  Guts 
niemals  gelangen  konnten:  weil  sie  nur  immer  die  Regel 
des  Gebrauchs,  den  der  Wille  des  Menschen  von  seiner 

Freiheit  macht,  zum  einzigen  und  für  sich  allein  zurei- 
chenden Grunde  derselben  machten,  ohne  ihrem  Bedün- 

ken nach  das  Dasein  Gottes  dazu  zu  bedürfen.  Zwar  ta- 

ten sie  daran  recht,  daß  sie  das  Prinzip  der  Sitten  un- 
abhängig von  diesem  Postulat  für  sich  selbst  aus  dem 

Verhältnis  der  Vernunft  allein  zum  Willen  festsetzten 

und  es  mithin  zur  obersten  praktischen  Bedingung  des 
höchsten  Guts  machten;  es  war  aber  darum  nicht  die 

ganze  Bedingung  der  Möglichkeit  desselben.  Die  Epiku- 
reer hatten  nun  zwar  ein  ganz  falsches  Prinzip  der  Sitten 

zum  obersten  angenommen,  nämlich  das  der  Glück- 
seligkeit, und  eine  Maxime  der  beliebigen  Wahl  nach 

jedes  seiner  Neigung  für  ein  Gesetz  untergeschoben:  aber 
darin  verfuhren  sie  doch  konsequent  genug,  daß  sie  ihr 
höchstes  Gut  eben  so,  nämlich  der  Niedrigkeit  ihres 
Grundsatzes  proportionierlich,  abwürdigten  und  keine 
größere  Glückseligkeit  erwarteten,  als  die  sich  durch 
menschliche  Klugheit  (wozu  auch  Enthaltsamkeit  und 
Mäßigung  der  Neigungen  gehört)  erwerben  läßt,  die; 
wie  man  weiß,  kümmerlich  genug  und  nach  Umständen 
sehr  verschiedentlich  ausfallen  muß;  die  Ausnahmen, 
welche  ihre  Maximen  unaufhörlich  einräumen  mußten, 
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und  die  sie  zu  Gesetzen  untauglich  machen,  nicht  einmal 

gerechnet.  Die  Stoiker  hatten  dagegen  ihr  oberstes  prak- 
tisches Prinzip,  nämlich  die  Tugend,  als  Bedingung  des 

höchsten  Guts  ganz  richtig  gewählt,  aber  indem  sie  den 

Grad  derselben,  der  für  das  reine  Gesetz  derselben  er- 
forderlich ist,  als  in  diesem  Leben  völlig  erreichbar  vor- 

stellten, nicht  allein  das  moralische  Vermögen  des  Men- 
schen unter  dem  Namen  eines  Weisen  über  alle  Schran- 

ken seiner  Natur  hoch  gespannt  und  etwas,  das  aller 
Menschenkenntnis  widerspricht,  angenommen,  sondern 
auch  vornehmlich  das  zweite  zum  höchsten  Gut  gehörige 
Bestandstück,  nämlich  die  Glückseligkeit,  gar  nicht  für 

einen  besonderen  Gegenstand  des  menschlichen  Begeh- 
rungsvermögens wollen  gelten  lassen,  sondern  ihren 

Weisen  gleich  einer  Gottheit  im  Bewußtsein  der  Vor- 
trefflichkeit seiner  Person  von  der  Natur  (in  Absicht  auf 

seine  Zufriedenheit)  ganz  unabhängig  gemacht,  indem 
sie  ihn  zwar  Übeln  des  Lebens  aussetzten,  aber  nicht 

unterwarfen  (zugleich  auch  als  frei  vom  Bösen  darstell- 
ten) und  so  wirklich  das  zweite  Element  des  höchsten 

Guts,  eigene  Glückseligkeit,  wegließen,  indem  sie  es  bloß 
im  Handeln  und  der  Zufriedenheit  mit  seinem  persön- 

lichen Werte  setzten  und  also  im  Bewußtsein  der  sitt- 
lichen Denkungsart  mit  einschlössen,  worin  sie  aber 

durch  die  Stimme  ihrer  eigenen  Natur  hinreichend  hät- 
ten widerlegt  werden  können. 

Die  Lehre  des  Christentums*,  wenn  man  sie  auch  noch 

*  Man  hält  gemeiniglich  dafür,  die  christliche  Vorschrift  der  Sitten 
habe  in  Ansehung  ihrer  Reinigkeit  vor  dem  moralischen  Begriffe 
der  Stoiker  nichts  voraus;  allein  der  Unterschied  beider  ist  doch 
sehr  sichtbar.  Das  stoische  System  machte  das  Bewußtsein  der 
Seelenstärke  zum  Angel,  um  den  sich  alle  sittliche  Gesinnungen 
wenden  sollten,  und  ob  die  Anhänger  desselben  zwar  von  Pflichten 
redeten,  auch  sie  ganz  wohl  bestimmten,  so  setzten  sie  doch  die 
Triebfeder  und  den  eigentlichen  Bestimmungsgrund  des  Willens  in 
einer  Erhebung  der  Denkungsart  über  die  niedrige  und  nur  durch 
Seelenschwäche  machthabende  Triebfedern  der  Sinne.  Tugend  war 
also  bei  ihnen  ein  gewisser  Heroism  des  über  die  tierische  Natur 
des  Menschen  sich  erhebenden  Weisen,  der  ihm  selbst  genug  ist, 
andern  zwar  Pflichten  vorträgt,  selbst  aber  über  sie  erhaben  und 

keiner  Versuchung  zu  Übertretung  des  sittlichen   Gesetzes  unter- 
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nicht  als  Religionslehre  betrachtet,  gibt  in  diesem  Stücke 

einen  Begriff  des  höchsten  Guts  (des  Reichs  Gottes),  der 

allein  der  strengsten  Forderung  der  praktischen  Ver- 
nunft ein  Gnüge  tut.  Das  moralische  Gesetz  ist  heilig 

(unnachsichtlich)  und  fordert  Heiligkeit  der  Sitten,  ob- 

gleich  alle  moralische  Vollkommenheit,  zu  welcher  der 

Mensch  gelangen  kann,  immer  nur  Tugend  ist,  d.  i.  ge- 
setzmäßige Gesinnung  aus  Achtung  fürs  Gesetz,  folglich 

Bewußtsein  eines  kontinuierlichen  Hanges  zur  Übertre- 

tung, wenigstens  Unlauterkeit,  d.  i.  Beimischung  vieler 

unächter  (nicht  moralischer)  Bewegungsgründe  zur  Be- 

folgung des  Gesetzes,  folglich  eine  mit  Demut  verbun- 

dene Selbstschätzung  und  also  in  Ansehung  der  Heilig- 

keit, welche  das  christliche  Gesetz  fordert,  nichts  als 

Fortschritt  ins  Unendliche  dem  Geschöpfe  übrig  läßt, 

eben  daher  aber  auch  dasselbe  zur  Hoffnung  seiner  ins 

worfen  ist.   Dieses  alles  aber  konnten  sie  nicht  tun,  wenn  sie  sich 

dieses  Gesetz  in  der  Reinigkeit  und  Strenge,  als  es  die  Vorschrift 

des  Evangelii  tut,  vorgestellt  hätten.  Wenn  ich  unter  einer  Idee  eine 

Vollkommenheit  verstehe,  der  nichts  in  der  Erfahrung  adäquat  ge- 

geben werden  kann,  so  sind  die  moralischen  Ideen  darum  nichts 

Überschwengliches,  d.  i.  dergleichen,  wovon  wir  auch  nicht  einmal 

den  Begriff  hinreichend  bestimmen  könnten,  oder  von  dem  es  un- 

gewiß ist,  ob  ihm  überall  ein  Gegenstand  korrespondiere,  wie  die 

Ideen  der  spekulativen  Vernunft,  sondern  dienen  als  Urbilder  der 

praktischen  Vollkommenheit  zur  unentbehrlichen  Richtschnur  des 

sittlichen  Verhaltens  und  zugleich  zum  Maßstabe  der  Verghichung. 

Wenn  ich  nun  die  christliche  Moral  von  ihrer  philosophischen  Seite 

betrachte,  so  würde  sie,  mit  den  Ideen  der  griechischen  Schulen 

verglichen,  so  erscheinen:  Die  Ideen  der  Cyniker,  der  Epikureer,  der 

Stoiker  und  der  Christen  sind:   die  Natureinfalt,  die  Klugheit,  die 

Weisheit  und  die  Heiligkeit.  In  Ansehung  des  Weges,  dazu  zu  ge- 

langen,  unterschieden  sich  die   griechischen  Philosophen  so  von 

einander,  daß  die  Cyniker  dazu  den  gemeinen  Menschenverstand,  die 

andern  nur  den  Weg  der  Wissenschaft  beide  also  doch  bloßen  Ge- 

brauch der  natürlichen  Kräfte  dazu  hinreichend  fanden.  Die  christ- 
liche Moral,  weil  sie  ihre  Vorschrift  (wie  es  auch  sein  muß)  so  rem 

und  unnachsichtlich  einrichtet,  benimmt  dem  Menschen  das  Zu- 

trauen, wenigstens  hier  im  Leben,  ihr  völlig  adäquat  zu  sein,  richtet 

es  aber  doch  auch  dadurch  wiederum  auf,  daß,  wenn  wir  so  gut ! 

handeln,  als  in  unserem  Vermögen  ist,  wir  hoffen  können,  daß,  was  j 

nicht  in  unserm  Vermögen  ist,  uns  anderweitig  werde  zu  statten 

kommen,  wir  mögen  nun  wissen,  aufweiche  Art,  oder  nicht.  Aristo- 
teles und  Plato  unterschieden  sich  nur  in  Ansehung  des  Ursprungs 

unserer  sittlichen  Begriffe. 
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Unendliche  gehenden  Fortdauer  berechtigt.  Der  Wert 

einer  dem  moralischen  Gesetze  völlig  angemessenen  Ge- 
sinnung ist  unendlich:  weil  alle  mögliche  Glückseligkeit 

im  Urteile  eines  weisen  und  alles  vermögenden  Austei- 
lers derselben  keine  andere  Einschränkung  hat,  als  den 

Mangel  der  Angemessenheit  vernünftiger  Wesen  an  ihrer 
Pflicht.  Aber  das  moralische  Gesetz  für  sich  verheißt 
doch  keine  Glückseligkeit;  denn  diese  ist  nach  Begriffen 
von  einer  Naturordnung  überhaupt  mit  der  Befolgung 
desselben  nicht  notwendig  verbunden.  Die  christliche 

Sittenlehre  ergänzt  nun  diesen  Mangel  (des  zweiten  un- 
entbehrlichen Bestandstücks  des  höchsten  Guts)  durch 

die  Darstellung  der  Welt,  darin  vernünftige  Wesen  sich 
dem  sittlichen  Gesetze  von  ganzer  Seele  weihen,  als  eines 
Reichs  Gottes,  in  welchem  Natur  und  Sitten  in  eine  jeder 
von  beiden  für  sich  selbst  fremde  Harmonie  durch  einen 

heiligen  Urheber  kommen,  der  das  abgeleitete  höchste 
Gut  möglich  macht.  Die  Heiligkeit  der  Sitten  wird  ihnen 
in  diesem  Leben  schon  zur  Richtschnur  angewiesen,  das 
dieser  proportionierte  Wohl  aber,  die  Seligkeit,  nur  als 
in  einer  Ewigkeit  erreichbar  vorgestellt:  weil  jene  immer 
das  Urbild  ihres  Verhaltens  in  jedem  Stande  sein  muß, 
und  das  Fortschreiten  zu  ihr  schon  in  diesem  Leben 

möglich  und  notwendig  ist,  diese  aber  in  dieser  Welt 
unter  dem  Namen  der  Glückseligkeit  gar  nicht  erreicht 
werden  kann  (so  viel  auf  unser  Vermögen  ankommt)  und 
daher  lediglich  zum  Gegenstande  der  Hoffnung  gemacht 
wird.  Diesem  ungeachtet  ist  das  christliche  Prinzip  der 
Moral  selbst  doch  nicht  theologisch  (mithin  Heterono- 
mie),  sondern  Autonomie  der  reinen  praktischen  Ver- 

nunft für  sich  selbst,  weil  sie  die  Erkenntnis  Gottes  und 
seines  Willens  nicht  zum  Grunde  dieser  Gesetze,  sondern 
nur  der  Gelangung  zum  höchsten  Gute  unter  der  Be- 

dingung der  Befolgung  derselben  macht  und  selbst  die 
eigentliche  Triebfeder  zu  Befolgung  der  ersteren  nicht 
in  den  gewünschten  Folgen  derselben,  sondern  in  der 
Vorstellung  der  Pflicht  allein  setzt,  als  in  deren  treuer 
Beobachtung  die  Würdigkeit  des  Erwerbs  der  letztern 

'■  allein  besteht. 
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Auf  solche  Weise  führt  das  moralische  Gesetz  durch  den 

Begriff  des  höchsten  Guts,  als  das  Objekt  und  den  End- 
zweck der  reinen  praktischen  Vernunft,  zur  Religion, 

d.  i.  zur  Erkenntnis  aller  Pflichten  als  göttlicher  Gebote, 

nicht  als  Sanktionen,  d.  i.  willkürliche,  für  sich  selbst  zu- 

fällige Verordnungen  eines  fremden  Willens,  sondern  als 

wesentlicher  Gesetze  eines  jeden  freien  Willens  für  sich 

selbst,  die  aber  dennoch  als  Gebote  des  höchsten  Wesens 

angesehen  werden  müssen,  weil  wir  nur  von  einem  mora- 
lisch vollkommenen  (heiligen  und  gütigen),  zugleich  auch 

allgewaltigen  Willen  das  höchste  Gut,  welches  zum  Ge- 

genstande unserer  Bestrebung  zu  setzen  uns  das  mora- 

lische Gesetz  zur  Pflicht  macht,  und  also  durch  Über- 

einstimmung mit  diesem  Willen  dazu  zu  gelangen  hof- 
fen können.  Auch  hier  bleibt  daher  alles  uneigennützig 

und  bloß  auf  Pflicht  gegründet;  ohne  daß  Furcht  oder 

Hoffnung  als  Triebfedern  zum  Grunde  gelegt  werden 

dürften,  die,  wenn  sie  zu  Prinzipien  werden,  den  ganzen 

moralischen  W7ert  der  Handlungen  vernichten.  Das  mo- 

ralische Gesetz  gebietet,  das  höchste  mögliche  Gut  in 

einer  Welt  mir  zum  letzten  Gegenstande  alles  Verhaltens 

zu  machen.  Dieses  aber  kann  ich  nicht  zu  bewirken  hof^ 

fen,  als  nur  durch  die  Übereinstimmung  meines  Willens 

mit  dem  eines  heiligen  und  gütigen  Welturhebers;  und 

obgleich  in  dem  Begriffe  des  höchsten  Guts  als  dem 

eines  Ganzen,  worin  die  größte  Glückseligkeit  mit  dem 

größten  Maße  sittlicher  (in  Geschöpfen  möglicher)  Voll- 
kommenheit als  in  der  genausten  Proportion  verbunden 

vorgestellt  wird,  meine  eigene  Glückseligkeit  mit  enthal- 

ten ist:  so  ist  doch  nicht  sie,  sondern  das  moralische  Ge- 

setz   (welches  vielmehr   mein   unbegrenztes  Verlangen 

darnach  auf  Bedingungen  strenge  einschränkt)  der  Be- 

stimmungsgrund des  Willens,  der  zur  Beförderung  des 
höchsten  Guts  angewiesen  wird. 

Daher  ist  auch  die  Moral  nicht  eigentlich  die  Lehre,  wie 

wir  uns  glücklich  machen,  sondern  wie  wir  der  Glück- 

seligkeit würdig  werden  sollen.  Nur  dann,  wenn  Religior 

dazu  kommt,  tritt  auch  die  Hoffnung  ein,  der  Glüclv 

Seligkeit  dereinst  in  dem  Maße  teilhaftig  zu  werden,  ah 
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wir  darauf  bedacht  gewesen,  ihrer  nicht  unwürdig  zu 
sein. 

Würdig  ist  jemand  des  Besitzes  einer  Sache  oder  eines 
Zustandes,  wenn,  daß  er  in  diesem  Besitze  sei,  mit  dem 
höchsten  Gute  zusammenstimmt.  Man  kann  jetzt  leicht 

einsehen,  daß  alle  Würdigkeit  auf  das  sittliche  Verhal- 
ten ankomme,  weil  dieses  im  Begriffe  des  höchsten  Guts 

die  Bedingung  des  übrigen  (was  zum  Zustande  gehört), 
nämlich  des  Anteils  an  Glückseligkeit,  ausmacht.  Nun 
folgt  hieraus:  daß  man  die  Moral  an  sich  niemals  als 

Glückseligkeitslehre  behandeln  müsse,  d.  i.  als  eine  An- 
weisung der  Glückseligkeit  teilhaftig  zu  werden;  denn 

sie  hat  es  lediglich  mit  der  Vernunftbedingung  (conditio 

sine  qua  non)  der  letzteren,  nicht  mit  einem  Erwerbmit- 
tel derselben  zu  tun.  Wenn  sie  aber  (die  bloß  Pflichten 

auferlegt,  nicht  eigennützigen  Wünschen  Maßregeln  an 
die  Hand  gibt)  vollständig  vorgetragen  worden:  alsdann 

allererst  kann,  nachdem  der  sich  auf  ein  Gesetz  grün- 
dende moralische  Wunsch  das  höchste  Gut  zu  befördern 

(das  Reich  Gottes  zu  uns  zu  bringen),  der  vorher  keiner 
eigennützigen  Seele  aufsteigen  konnte,  erweckt  und  ihm 
zum  Behuf  der  Schritt  zur  Religion  geschehen  ist,  diese 
Sittenlehre  auch  Glückseligkeitslehre  genannt  werden, 
weil  die  Hoffnung  dazu  nur  mit  der  Religion  allererst 
anhebt. 

Auch  kann  man  hieraus  ersehen:  daß,  wenn  man  nach 
dem  letzten  Zwecke  Gottes  in  Schöpfung  der  Welt  fragt, 
man  nicht  die  Glückseligkeit  der  vernünftigen  Wesen 
in  ihr,  sondern  das  höchste  Gut  nennen  müsse,  welches 
jenem  Wunsche  dieser  Wesen  noch  eine  Bedingung, 
nämlich  die  der  Glückseligkeit  würdig  zu  sein,  d.  i.  die 
Sittlichkeit  eben  derselben  vernünftigen  Wesen,  hinzu- 

fügt, die  allein  den  Maßstab  enthält,  nach  welchem  sie 
allein  der  ersteren  durch  die  Hand  eines  weisen  Urhebers 

teilhaftig  zu  werden  hoffen  können.  Denn  da  Weisheit  t 
theoretisch  betrachtet,  die  Erkenntnis  des  höchsten  Guts 

und  praktisch  die  Angemessenheit  des  Willens  zum  höch- 
sten Gute  bedeutet,  so  kann  man  einer  höchsten  selbst- 

ständigen Weisheit  nicht  einen  Zweck  beilegen,  der  bloß 
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auf  Gütigkeit  gegründet  wäre.  Denn  dieser  ihre  Wirkung 
(in  Ansehung  der  Glückseligkeit  der  vernünftigen  Wesen) 
kann  man  nur  unter  den  einschränkenden  Bedingungen 

der  Übereinstimmung  mit  der  Heiligkeit*  seines  Willens 
als  dem  höchsten  ursprünglichen  Gute  angemessen  den- 

ken. Daher  diejenige,  welche  den  Zweck  der  Schöpfung 
in  die  Ehre  Gottes  (vorausgesetzt,  daß  man  diese  nicht 
anthropomorphistisch,  als  Neigung  gepriesen  zu  werden, 
denkt)  setzten,  wohl  den  besten  Ausdruck  getroffen 
haben.  Denn  nichts  ehrt  Gott  mehr  als  das,  was  das 
Schätzbarste  in  der  Welt  ist,  die  Achtung  für  sein  Gebot, 
die  Beobachtung  der  heiligen  Pflicht,  die  uns  sein  Gesetz 
auferlegt,  wenn  seine  herrliche  Anstalt  dazu  kommt, 

eine  solche  schöne  Ordnung  mit  angemessener  Glück- 
seligkeit zu  krönen.  Wenn  ihn  das  letztere  (auf  mensch- 

liche Art  zu  reden)  liebenswürdig  macht,  so  ist  er  durch 
das  erstere  ein  Gegenstand  der  Anbetung  (Adoration). 
Selbst  Menschen  können  sich  durch  Wohltun  zwar  Liebe, 
aber  dadurch  allein  niemals  Achtung  erwerben,  so  daß 
die  größte  Wohltätigkeit  ihnen  nur  dadurch  Ehre  macht, 
daß  sie  nach  Würdigkeit  ausgeübt  wird. 
Daß  in  der  Ordnung  der  Zwecke  der  Mensch  (mit  ihm 
jedes  vernünftige  Wesen)  Zweck  an  sich  selbst  sei,  d.  i. 
niemals  bloß  als  Mittel  von  jemanden  (selbst  nicht  von 
Gott),  ohne  zugleich  hiebei  selbst  Zweck  zu  sein,  könne 
gebraucht  werden,  daß  also  die  Menschheit  in  unserer 

*  Hiebei,  und  um  das  Eigentümliche  dieser  Begriffe  kenntlich  zu 
machen,  merke  ich  nur  noch  an:  daß,  da  man  Gott  verschiedene 
Eigenschaften  beilegt,  deren  Qualität  man  auch  den  Geschöpfen 
angemessen  findet,  nur  daß  sie  dort  zum  höchsten  Grade  erhoben 
werden,  z.  B.  Macht,  Wissenschaft,  Gegenwart,  Güte  usw.  unter  den 
Benennungen  der  Allmacht,  der  Allwissenheit,  der  Allgegenwart, 
der  Allgütigkeit  usw.,  es  doch  drei  gibt,  die  ausschließungsweise 
und  doch  ohne  Beisatz  von  Größe  Gott  beigelegt  werden,  und  die 
insgesamt  moralisch  sind:  er  ist  der  allein  Heilige,  der  allein  Selige, 
der  allein  Weise;  weil  diese  Begriffe  schon  die  Uneingeschränktheit 
bei  sich  führen.  Nach  der  Ordnung  derselben  ist  er  denn  also  auch 

der  heilige  Gesetzgeber  (und  Schöpfer),  der  gütige  Regierer  (und  Er- 
halter) und  der  gerechte  Richter:  drei  Eigenschaften,  die  alles  in  sich 

enthalten,  wodurch  Gott  der  Gegenstand  der  Religion  wird,  und 
denen  angemessen  die  metaphysischen  Vollkommenheiten  sich  von 
selbst  in  der  Vernunft  hinzu  fügen. 
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Person  uns  selbst  heilig  sein  müsse,  folgt  nunmehr  von 

selbst,  weil  er  das  Subjekt  des  moralischen  Gesetzes,  mit- 
hin dessen  ist,  was  an  sich  heilig  ist,  um  dessen  willen 

und  in  Einstimmung  mit  welchem  auch  überhaupt  nur 

etwas  heilig  genannt  werden  kann.  Denn  dieses  mora- 
lische Gesetz  gründet  sich  auf  der  Autonomie  seines 

Willens,  als  eines  freien  Willens,  der  nach  seinen  allge- 
meinen Gesetzen  notwendig  zu  demjenigen  zugleich  muß 

einstimmen  können,  welchem  er  sich  unterwerfen  soll. 

VI 

ÜBER  DIE  POSTULATE  DER  REINEN  PRAKTI- 
SCHEN VERNUNFT  ÜBERHAUPT 

SIE  gehen  alle  vom  Grundsatze  der  Moralität  aus,  der 
kein  Postulat,  sondern  ein  Gesetz  ist,  durch  welches 

Vernunft  unmittelbar  den  Willen  bestimmt,  welcher 
Wille  eben  dadurch,  daß  er  so  bestimmt  ist,  als  reiner 

Wille,  diese  notwendige  Bedingungen  der  Befolgung  sei- 
ner Vorschrift  fordert.  Diese  Postulate  sind  nicht  theo- 

retische Dogmata,  sondern  Voraussetzungen  in  notwen- 
dig praktischer  Rücksicht,  erweitern  also  zwar  nicht 

das  spekulative  Erkenntnis,  geben  aber  den  Ideen  der 
spekulativen  Vernunft  im  Allgemeinen  (vermittelst  ihrer 

Beziehung  aufs  Praktische)  objektive  Realität  und  be- 
rechtigen sie  zu  Begriffen,  deren  Möglichkeit  auch  nur 

zu  behaupten  sie  sich  sonst  nicht  anmaßen  könnte. 

Diese  Postulate  sind  die  der  Unsterblichkeit,  der  Frei- 
heit, positiv  betrachtet  (als  der  Kausalität  eines  Wesens, 

so  fern  es  zur  intelligibelen  Welt  gehört),  und  des  Daseins 
Gottes.  Das  erste  fließt  aus  der  praktisch  notwendigen 
Bedingung  der  Angemessenheit  der  Dauer  zur  Vollstän- 

digkeit der  Erfüllung  des  moralischen  Gesetzes;  das 

zweite  aus  der  notwendigen  Voraussetzung  der  Unab- 
hängigkeit von  der  Sinnenwelt  und  des  Vermögens  der 

Bestimmung  seines  Willens  nach  dem  Gesetze  einer  in- 
telligibelen Welt,  d.  i.  der  Freiheit;  das  dritte  aus  der 

Notwendigkeit  der  Bedingung  zu  einer  solchen  intelli- 
gibelen Welt,  um  das  höchste  Gut  zu  sein,  durch  die 
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Voraussetzung  des  höchsten  selbstständigen  Guts,  d.  i. 
des  Daseins  Gottes. 

Die  durch  die  Achtung  fürs  moralische  Gesetz  notwen- 
dige Absicht  aufs  höchste  Gut  und  daraus  fließende 

Voraussetzung  der  objektiven  Realität  desselben  führt 

also  durch  Postulate  der  praktischen  Vernunft  zu  Be- 
griffen, welche  die  spekulative  Vernunft  zwar  als  Auf- 

gaben vortragen,  sie  aber  nicht  auflösen  konnte.  Also 
1.  zu  derjenigen,  in  deren  Auflösung  die  letztere  nichts 

als  Paralogismen  begehen  konnte  (nämlich  der  Unsterb- 
lichkeit), weil  es  ihr  am  Merkmale  der  Beharrlichkeit 

fehlte,  um  den  psychologischen  Begriff  eines  letzten  Sub- 
jekts, welcher  der  Seele  im  Selbstbewußtsein  notwendig 

beigelegt  wird,  zur  realen  Vorstellung  einer  Substanz  zu 
ergänzen,  welches  die  praktische  Vernunft  durch  das 
Postulat  einer  zur  Angemessenheit  mit  dem  moralischen 
Gesetze  im  höchsten  Gute,  als  dem  ganzen  Zwecke  der 
praktischen  Vernunft,  erforderlichen  Dauer  ausrichtet. 
2.  Führt  sie  zu  dem,  wovon  die  spekulative  Vernunft 
nichts  als  Antinomie  enthielt,  deren  Auflösung  sie  nur 
auf  einem  problematisch  zwar  denkbaren,  aber  seiner 
objektiven  Realität  nach  für  sie  nicht  erweislichen  und 
bestimmbaren  Begriffe  gründen  konnte,  nämlich  die 

kosmologische  Idee  einer  intelligibelen  Welt  und  das  Be- 
wußtsein unseres  Daseins  in  derselben,  vermittelst  des 

Postulats  der  Freiheit  (deren  Realität  sie  durch  das  mo- 
ralische Gesetz  darlegt  und  mit  ihm  zugleich  das  Gesetz 

einer  intelligibelen  Welt,  worauf  die  spekulative  nur 
hinweisen,  ihren  Begriff  aber  nicht  bestimmen  konnte). 
3.  Verschafft  sie  dem,  was  spekulative  Vernunft  zwar 

denken,  aber  als  bloßes  transszendentales  Ideal  unbe- 
stimmt lassen  mußte,  dem  theologischen  Begriffe  des  Ur- 

wesens,  Bedeutung  (in  praktischer  Absicht,  d.  i.  als  einer 
Bedingung  der  Möglichkeit  des  Objekts  eines  durch  jenes 
Gesetz  bestimmten  Willens)  als  dem  obersten  Prinzip 

des  höchsten  Guts  in  einer  intelligibelen  Welt  durch  ge- 
walthabende moralische  Gesetzgebung  in  derselben. 

Wird  nun  aber  unser  Erkenntnis  auf  solche  Art  durch 

reine  praktische  Vernunft  wirklich  erweitert,  und  ist  das, 
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was  für  die  spekulative  transszendent  war,  in  der  prak- 
tischen immanent}  Allerdings,  aber  nur  in  praktischer 

Absicht.  Denn  wir  erkennen  zwar  dadurch  weder  unserer 

Seele  Natur,  noch  die  intelligibele  Welt,  noch  das  höchste 
Wesen  nach  dem,  was  sie  an  sich  selbst  sind,  sondern 
haben  nur  die  Begriffe  von  ihnen  im  praktischen  Begriffe 
des  höchsten  Guts  vereinigt,  als  dem  Objekte  unseres 
Willens,  und  völlig  a  priori  durch  reine  Vernunft,  aber 
nur  vermittelst  des  moralischen  Gesetzes  und  auch  bloß 

in  Beziehung  auf  dasselbe,  in  Ansehung  des  Objekts,  das 
es  gebietet.  Wie  aber  auch  nur  die  Freiheit  möglich  sei, 
und  wie  man  sich  diese  Art  von  Kausalität  theoretisch 

und  positiv  vorzustellen  habe,  wird  dadurch  nicht  ein- 
gesehen, sondern  nur,  daß  eine  solche  sei,  durchs  mora- 

lische Gesetz  und  zu  dessen  Behuf  postuliert.  So  ist  es 
auch  mit  den  übrigen  Ideen  bewandt,  die  nach  ihrer 

Möglichkeit  kein  menschlicher  Verstand  jemals  ergrün- 
den, aber  auch,  daß  sie  nicht  wahre  Begriffe  sind,  keine 

Sophisterei  der  Überzeugung  selbst  des  gemeinsten  Men- 
schen jemals  entreißen  wird. 

VII 

WIE  EINE  ERWEITERUNG  DER  REINEN  VER- 

NUNFT IN  PRAKTISCHER  ABSICHT,  OHNE  DA- 
MIT IHR  ERKENNTNIS  ALS  SPEKULATIV  ZU- 

GLEICH ZU  ERWEITERN,  ZU  DENKEN  MÖGLICH 
SEI? 

WIR  wollen  diese  Frage,  um  nicht  zu  abstrakt  zu 
werden,  sofort  in  Anwendung  auf  den  vorliegen- 

den Fall  beantworten.— Um  ein  reines  Erkenntnis  prak- 
tisch zu  erweitern,  muß  eine  Absicht  a  priori  gegeben 

sein,  d.  i.  ein  Zweck  als  Objekt  (des  Willens),  welches 
unabhängig  von  allen  theoretischen  Grundsätzen  durch 

einen  den  Willen  unmittelbar  bestimmenden  (katego- 
rischen) Imperativ  als  praktisch  notwendig  vorgestellt 

wird,  und  das  ist  hier  das  höchste  Gut.  Dieses  ist  aber 

nicht  möglich,  ohne  drei  theoretische  Begriffe  (für  die 
sich,  weil  sie  bloße  reine  Vernunftbegriffe  sind,  keine 
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korrespondierende  Anschauung,  mithin  auf  dem  theore- 
tischen Wege  keine  objektive  Realität  finden  läßt)  vor- 

auszusetzen: nämlich  Freiheit,  Unsterblichkeit  und  Gott. 

Also  wird  durchs  praktische  Gesetz,  welches  die  Exi- 
stenz des  höchsten  in  einer  Welt  möglichen  Guts  gebie- 

tet, die  Möglichkeit  jener  Objekte  der  reinen  spekulati- 
ven Vernunft,  die  objektive  Realität,  welche  diese  ihnen 

nicht  sichern  konnte,  postuliert;  wodurch  denn  die  theo- 
retische Erkenntnis  der  reinen  Vernunft  allerdings  einen 

Zuwachs  bekommt,  der  aber  bloß  darin  besteht,  daß 

jene  für  sie  sonst  problematische  (bloß  denkbare)  Be- 
griffe jetzt  assertorisch  für  solche  erklärt  werden,  denen 

wirklich  Objekte  zukommen,  weil  praktische  Vernunft 
die  Existenz  derselben  zur  Möglichkeit  ihres  und  zwar 

praktisch  schlechthin  notwendigen  Objekts,  des  höch- 
sten Guts,  unvermeidlich  bedarf,  und  die  theoretische 

dadurch  berechtigt  wird,  sie  vorauszusetzen.  Diese  Er- 
weiterung der  theoretischen  Vernunft  ist  aber  keine  Er- 
weiterung der  Spekulation,  d.  i.  um  in  theoretischer  Ab- 

sicht nunmehr  einen  positiven  Gebrauch  davon  zu  ma- 
chen. Denn  da  nichts  weiter  durch  praktische  Vernunft 

hiebei  geleistet  worden,  als  daß  jene  Begriffe  real  sind 
und  wirklich  ihre  (mögliche)  Objekte  haben,  dabei  aber 

uns  nichts  von  Anschauung  derselben  gegeben  wird  (wel- 
ches auch  nicht  gefordert  werden  kann),  so  ist  kein  syn- 

thetischer Satz  durch  diese  eingeräumte  Realität  der- 
selben möglich.  Folglich  hilft  uns  diese  Eröffnung  nicht 

im  mindesten  in  spekulativer  Absicht,  wohl  aber  in  An- 
sehung des  praktischen  Gebrauchs  der  reinen  Vernunft 

zur  Erweiterung  dieses  unseres  Erkenntnisses.  Die  obigen 
drei  Ideen  der  spekulativen  Vernunft  sind  an  sich  noch 

keine  Erkenntnisse;  doch  sind  es  (transszendente)  Ge- 
danken, in  denen  nichts  Unmögliches  ist.  Nun  bekom- 

men sie  durch  ein  apodiktisches  praktisches  Gesetz,  als 
notwendige  Bedingungen  der  Möglichkeit  dessen,  was 
dieses  sich  zum  Objekte  zu  machen  gebietet,  objektive 
Realität,  d.  i.  wir  werden  durch  jenes  angewiesen,  daß 
sie  Objekte  haben,  ohne  doch,  wie  sich  ihr  Begriff  auf  ein 
Objekt  bezieht,  anzeigen  zu  können,  und  das  ist  auch 
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noch  nicht  Erkenntnis  dieser  Objekte;  denn  man  kann 
dadurch  gar  nichts  über  sie.  synthetisch  urteilen,  noch 
die  Anwendung  derselben  theoretisch  bestimmen,  mit- 

hin von  ihnen  gar  keinen  theoretischen  Gebrauch  der 
Vernunft  machen,  als  worin  eigentlich  alle  spekulative 
Erkenntnis  derselben  besteht.  Aber  dennoch  ward  das 

theoretische  Erkenntnis  zwar  nicht  dieser  Objekte,  aber 
der  Vernunft  überhaupt  dadurch  so  fern  erweitert,  daß 

durch  die  praktischen  Postulate  jenen  Ideen  doch  Ob- 
jekte gegeben  wurden,  indem  ein  bloß  problematischer 

Gedanke  dadurch  allererst  objektive  Realität  bekam. 

Also  war  es  keine  Erweiterung  der  Erkenntnis  von  gege- 
benen übersinnlichen  Gegenständen,  aber  doch  eine  Er- 

weiterung der  theoretischen  Vernunft  und  der  Erkennt- 
nis derselben  in  Ansehung  des  Übersinnlichen  überhaupt, 

so  fern  als  sie  genötigt  wurde,  daß  es  solche  Gegenstände 

gebe,  einzuräumen,  ohne  sie  doch  näher  bestimmen,  mit- 
hin dieses  Erkenntnis  von  den  Objekten  (die  ihr  nun- 

mehr aus  praktischem  Grunde  und  auch  nur  zum  prak- 
tischen Gebrauche  gegeben  worden)  selbst  erweitern  zu 

können,  welchen  Zuwachs  also  die  reine  theoretische 
Vernunft,  für  die  alle  jene  Ideen  transszendent  und  ohne 

Objekt  sind,  lediglich  ihrem  reinen  praktischen  Vermö- 
gen zu  verdanken  hat.  Hier  werden  sie  immanent  und 

konstitutiv,  indem  sie  Gründe  der  Möglichkeit  sind,  das 
notwendige  Objekt  der  reinen  praktischen  Vernunft  (das 

höchste  Gut)  wirklich  zu  machen,  da  sie  ohne  dies  trans- 
szendent und  bloß  regulative  Prinzipien  der  spekulativen 

Vernunft  sind,  die  ihr  nicht  ein  neues  Objekt  über  die 
Erfahrung  hinaus  anzunehmen,  sondern  nur  ihren  Ge- 

brauch in  der  Erfahrung  der  Vollständigkeit  zu  näheren 
auferlegen.  Ist  aber  die  Vernunft  einmal  im  Besitze  die- 

ses Zuwachses,  so  wird  sie  als  spekulative  Vernunft 

(eigentlich  nur  zur  Sicherung  ihres  praktischen  Ge- 
brauchs) negativ,  d.  i.  nicht  erweiternd,  sondern  läu- 

ternd, mit  jenen  Ideen  zu  Werke  gehen,  um  einerseits 
den  Anthrofomorphism  als  den  Quell  der  Superstition, 

oder  scheinbare  Erweiterung  jener  Begriffe  durch  ver- 
meinte Erfahrung,  andererseits  den  Fanatizism,  der  sie 
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durch  übersinnliche  Anschauung  oder  dergleichen  Ge- 
fühle verspricht,  abzuhalten;  welches  alles  Hindernisse 

des  praktischen  Gebrauchs  der  reinen  Vernunft  sind, 
deren  Abwehrung  also  zu  der  Erweiterung  unserer  Er- 

kenntnis in  praktischer  Absicht  allerdings  gehört,  ohne 
daß  es  dieser  widerspricht,  zugleich  zu  gestehen,  daß 
die  Vernunft  in  spekulativer  Absicht  dadurch  im  min- 

desten nichts  gewonnen  habe. 
Zu  jedem  Gebrauche  der  Vernunft  in  Ansehung  eines 

Gegenstandes  werden  reine  Verstandesbegriffe  (Katego- 
rien) erfordert,  ohne  die  kein  Gegenstand  gedacht  wer- 

den kann.  Diese  können  zum  theoretischen  Gebrauche 

der  Vernunft,  d.  i.  zu  dergleichen  Erkenntnis,  nur  an- 
gewandt werden,  so  fern  ihnen  zugleich  Anschauung  (die 

jederzeit  sinnlich  ist)  untergelegt  wird,  und  also  bloß, 

um  durch  sie  ein  Objekt  möglicher  Erfahrung  vorzustel- 
len. Nun  sind  hier  aber  Ideen  der  Vernunft,  die  in  gar 

keiner  Erfahrung  gegeben  werden  können,  das,  was  ich 
durch  Kategorien  denken  müßte,  um  es  zu  erkennen. 
Allein  es  ist  hier  auch  nicht  um  das  theoretische  Er- 

kenntnis der  Objekte  dieser  Ideen,  sondern  nur  darum, 
daß  sie  überhaupt  Objekte  haben,  zu  tun.  Diese  Realität 
verschafft  reine  praktische  Vernunft,  und  hiebei  hat  die 

theoretische  Vernunft  nichts  weiter  zu  tun,  als  jene  Ob- 
jekte durch  Kategorien  bloß  zu  denken,  welches,  wie  wir 

sonst  deutlich  gewiesen  haben,  ganz  wohl,  ohne  An- 
schauung (weder  sinnliche,  noch  übersinnliche)  zu  be- 

dürfen, angeht,  weil  die  Kategorien  im  reinen  Verstände 
unabhängig  und  vor  aller  Anschauung,  lediglich  als  dem 
Vermögen  zu  denken,  ihren  Sitz  und  Ursprung  haben, 
und  sie  immer  nur  ein  Objekt  überhaupt  bedeuten,  auf 
welche  Art  es  uns  auch  immer  gegeben  werden  mag.  Nun 
ist  den  Kategorien,  so  fern  sie  auf  jene  Ideen  angewandt 
werden  sollen,  zwar  kein  Objekt  in  der  Anschauung  zu 
geben  möglich;  es  ist  ihnen  aber  doch,  daß  ein  solches 

wirklich  sei,  mithin  die  Kategorie  als  eine  bloße  Gedan- 
kenform hier  nicht  leer  sei,  sondern  Bedeutung  habe, 

durch  ein  Objekt,  welches  die  praktische  Vernunft  im 
Begriffe  des  höchsten  Guts  ungezweifelt  darbietet,  die 
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Realität  der  Begriffe,  die  zum  Behuf  der  Möglichkeit  des 
höchsten  Guts  gehören,  hinreichend  gesichert,  ohne 

gleichwohl  durch  diesen  Zuwachs  die  mindeste  Erweite- 
rung des  Erkenntnisses  nach  theoretischen  Grundsätzen 

zu  bewirken. 

Wenn  nächstdem  diese  Ideen  von  Gott,  einer  intelligibe- 
len  Welt  (dem  Reiche  Gottes)  und  der  Unsterblichkeit 

durch  Prädikate  bestimmt  werden,  die  von  unserer  eige- 
nen Natur  hergenommen  sind,  so  darf  man  diese  Be- 

stimmung weder  als  V ersinnlichung  jener  reinen  Ver- 
nunftideen (Anthropomorphismen),  noch  als  über- 

schwengliches Erkenntnis  übersinnlicher  Gegenstände 
ansehen;  denn  diese  Prädikate  sind  keine  andere  als 
Verstand  und  Wille,  und  zwar  so  im  Verhältnisse  gegen 

einander  betrachtet,  als  sie  im  moralischen  Gesetze  ge- 
dacht werden  müssen,  also  nur  so  weit  von  ihnen  ein 

reiner  praktischer  Gebrauch  gemacht  wird.  Von  allem 
übrigen,  was  diesen  Begriffen  psychologisch  anhängt, 
d.  i.  so  fern  wir  diese  unsere  Vermögen  in  ihrer  Aus- 

übung empirisch  beobachten  (z.  B.  daß  der  Verstand 

des  Menschen  diskursiv  ist,  seine  Vorstellungen  also  Ge- 
danken, nicht  Anschauungen  sind,  daß  diese  in  der  Zeit 

auf  einander  folgen,  daß  sein  Wille  immer  mit  einer  Ab- 
hängigkeit der  Zufriedenheit  von  der  Existenz  seines 

Gegenstandes  behaftet  ist  usw.,  welches  im  höchsten 
Wesen  so  nicht  sein  kann)  wird  alsdann  abstrahiert,  und 
so  bleibt  von  den  Begriffen,  durch  die  wir  uns  ein  reines 
Verstandeswesen  denken,  nichts  mehr  übrig,  als  gerade 
zur  Möglichkeit  erforderlich  ist,  sich  ein  moralisch  Ge- 

setz zu  denken,  mithin  zwar  ein  Erkenntnis  Gottes,  aber 
nur  in  praktischer  Beziehung,  wodurch,  wenn  wir  den 
Versuch  machen,  es  zu  einem  theoretischen  zu  erweitern, 
wir  einen  Verstand  desselben  bekommen,  der  nicht  denkt, 
sondern  anschaut,  einen  Willen,  der  auf  Gegenstände 
gerichtet  ist,  von  deren  Existenz  seine  Zufriedenheit 
nicht  im  Mindesten  abhängt  (ich  will  nicht  einmal  der 
transszendentalen  Prädikate  erwähnen,   als  z.   B.  eine 
KANT  V    rS 
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Größe  der  Existenz,  d.  i.  Dauer,  die  aber  nicht  in  der 
Zeit,  als  dem  einzigen  uns  möglichen  Mittel  uns  Dasein 
als  Größe  vorzustellen,  stattfindet),  lauter  Eigenschaften, 
von  denen  wir  uns  gar  keinen  Begriff,  zum  Erkenntnisse 

des  Gegenstandes  tauglich,  machen  können,  und  da- 
durch belehrt  werden,  daß  sie  niemals  zu  einer  Theorie 

von  übersinnlichen  Wesen  gebraucht  werden  können 
und  also  auf  dieser  Seite  ein  spekulatives  Erkenntnis 
zu  gründen  gar  nicht  vermögen,  sondern  ihren  Gebrauch 
lediglich  auf  die  Ausübung  des  moralischen  Gesetzes 
einschränken. 

Dieses  letztere  ist  so  augenscheinlich  und  kann  so  klar 
durch  die  Tat  bewiesen  werden,  daß  man  getrost  alle 
vermeinte  natürliche  Gottesgelehrte  (ein  wunderlicher 

Name)*  auffordern  kann,  auch  nur  eine  diesen  ihren 
Gegenstand  (über  die  bloß  ontologischen  Prädikate  hin- 

aus) bestimmende  Eigenschaft,  etwa  des  Verstandes  oder 

des  Willens,  zu  nennen,  an  der  man  nicht  unwider- 
sprechlich  dartun  könnte,  daß,  wenn  man  alles  Anthro- 
pomorphistische  davon  absondert,  uns  nur  das  bloße 
Wort  übrig  bleibe,  ohne  damit  den  mindesten  Begriff 
verbinden  zu  können,  dadurch  eine  Erweiterung  der 

theoretischen  Erkenntnis  gehofft  werden  dürfte.  In  An- 
sehung des  Praktischen  aber  bleibt  uns  von  den  Eigen- 

schaften eines  Verstandes  und  Willens  doch  noch  der 

Begriff  eines  Verhältnisses  übrig,  welchem  das  prak- 
tische Gesetz  (das  gerade  dieses  Verhältnis  des  Verstan- 

des zum  Willen  a  priori  bestimmt)  objektive  Realität 
verschafft.  Ist  dieses  nun  einmal  geschehen,  so  wird  dem 

Begriffe  des  Objekts  eines  moralisch  bestimmten  Wil- 

*  Gelehrsamkeit  ist  eigentlich  nur  der  Inbegriff  historischer  Wissen- 
schaften. Folglich  kann  nur  der  Lehrer  der  geoffenbarten  Theo- 

logie ein  Gottesgelehrter  heißen.  Wollte  man  aber  auch  den,  der  im 
Besitze  von  Vernunftwissenschaften  (Mathematik  und  Philosophie) 

ist,  einen  Gelehrten  nennen,  obgleich  dieses  schon  der  Wortbedeu- 
tung (als  die  jederzeit  nur  dasjenige,  was  man  durchaus  gelehrt  wer- 
den muß,  und  was  man  also  nicht  von  selbst,  durch  Vernunft,  er- 

finden kann,  zur  Gelehrsamkeit  zählt)  widerstreiten  würde:  so  möchte 

wohl  der  Philosoph  mit  seiner  Erkenntnis  Gottes  als  positiver  Wis- 
seDschaft  eine  zu  schlechte  Figur  machen,  um  sich  deshalb  einen 
Gelehrten  nennen  zu  lassen. 



BEGRIFF  VOM  HÖCHSTEN  GUT  275 

lens  (dem  des  höchsten  Guts)  und  mit  ihm  den  Bedin- 
gungen seiner  Möglichkeit,  den  Ideen  von  Gott,  Freiheit 

und  Unsterblichkeit,  auch  Realität,  aber  immer  nur  in 
Beziehung  auf  die  Ausübung  des  moralischen  Gesetzes 
(zu  keinem  spekulativen  Behuf)  gegeben. 
Nach  diesen  Erinnerungen  ist  nun  auch  die  Beantwor- 

tung der  wichtigen  Frage  leicht  zu  finden:  ob  der  Begriff 
von  Gott  ein  zur  Physik  (mithin  auch  zur  Metaphysik, 
als  die  nur  die  reinen  Prinzipien  a  priori  der  ersteren  in 

allgemeiner  Bedeutung  enthält)  oder  ein  zur  Moral  ge- 
höriger Begriff  sei.  Natureinrichtungen,  oder  deren  Ver- 

änderung zu  erklären,  wenn  man  da  zu  Gott  als  dem  Ur- 
heber aller  Dinge  seine  Zuflucht  nimmt,  ist  wenigstens 

keine  physische  Erklärung  und  überall  ein  Geständnis, 

man  sei  mit  seiner  Philosophie  zu  Ende:  weil  man  ge- 
nötigt ist,  etwas,  wovon  man  sonst  für  sich  keinen  Be- 

griff hat,  anzunehmen,  um  sich  von  der  Möglichkeit 
dessen,  was  man  vor  Augen  sieht,  einen  Begriff  machen 
zu  können.  Durch  Metaphysik  aber  von  der  Kenntnis 
dieser  Welt  zum  Begriffe  von  Gott  und  dem  Beweise 
seiner  Existenz  durch  sichere  Schlüsse  zu  gelangen,  ist 

darum  unmöglich,  weil  wir  diese  Welt  als  das  vollkom- 
menste mögliche  Ganze,  mithin  zu  diesem  Behuf  alle 

mögliche  Welten  (um  sie  mit  dieser  vergleichen  zu  kön- 
nen) erkennen,  mithin  allwissend  sein  müßten,  um  zu 

sagen,  daß  sie  nur  durch  einen  Gott  (wie  wir  uns  diesen 
Begriff  denken  müssen)  möglich  war.  Vollends  aber  die 
Existenz  dieses  Wesens  aus  bloßen  Begriffen  zu  erken- 

nen, ist  schlechterdings  unmöglich,  weil  ein  jeder  Exi- 
stentialsatz,  d.  i.  der,  so  von  einem  Wesen,  von  dem  ich 

mir  einen  Begriff  mache,  sagt,  daß  es  existiere,  ein  syn- 
thetischer Satz  ist,  d.  i.  ein  solcher,  dadurch  ich  über 

jenen  Begriff  hinausgehe  und  mehr  von  ihm  sage,  als 
im  Begriffe  gedacht  war:  nämlich  daß  diesem  Begriffe 
im  Verstände  noch  ein  Gegenstand  außer  dem  Verstände 

korrespondierend  gesetzt  sei,  welches  offenbar  unmög- 
lich ist  durch  irgend  einen  Schluß  herauszubringen. 

Also  bleibt  nur  ein  einziges  Verfahren  für  die  Vernunft 
übrig,  zu  diesem  Erkenntnisse  zu  gelangen,  da  sie  näm- 
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lieh  als  reine  Vernunft,  von  dem  obersten  Prinzip  ihres 
reinen  praktischen  Gebrauchs  ausgehend  (indem  dieser 
ohnedem  bloß  auf  die  Existenz  von  Etwas,  als  Folge  der 
Vernunft,  gerichtet  ist),  ihr  Objekt  bestimmt.  Und  da 
zeigt  sich  nicht  allein  in  ihrer  unvermeidlichen  Aufgabe, 
nämlich  der  notwendigen  Richtung  des  Willens  auf  das 
höchste  Gut,  die  Notwendigkeit,  ein  solches  Urwesen  in 
Beziehung  auf  die  Möglichkeit  dieses  Guten  in  der  Welt 
anzunehmen,  sondern,  was  das  Merkwürdigste  ist,  etwas, 
was  dem  Fortgange  der  Vernunft  auf  dem  Naturwege 
ganz  mangelte,  nämlich  ein  genau  bestimmter  Begriff 
dieses  Urwesens.  Da  wir  diese  Welt  nur  zu  einem  kleinen 

Teile  kennen,  noch  weniger  sie  mit  allen  möglichen  Wel- 
ten vergleichen  können,  so  können  wir  von  ihrer  Ord- 

nung, Zweckmäßigkeit  und  Größe  wohl  auf  einen  wei- 
sen, gütigen,  mächtigen  usw.  Urheber  derselben  schließen, 

aber  nicht  auf  seine  Allwissenheit,  Allgütigkeit,  All- 
macht usw.  Man  kann  auch  gar  wohl  einräumen:  daß 

man  diesen  unvermeidlichen  Mangel  durch  eine  erlaubte, 
ganz  vernünftige  Hypothese  zu  ergänzen  wohl  befugt 

sei;  daß  nämlich,  wenn  in  so  viel  Stücken,  als  sich  unse- 
rer näheren  Kenntnis  darbieten,  Weisheit,  Gütigkeit  usw. 

hervorleuchtet,  in  allen  übrigen  es  eben  so  sein  werde, 

und  es  also  vernünftig  sei,  dem  Welturheber  alle  mög- 
liche Vollkommenheit  beizulegen;  aber  das  sind  keine 

Schlüsse,  wodurch  wir  uns  auf  unsere  Einsicht  etwas 
dünken,  sondern  nur  Befugnisse,  die  man  uns  nachsehen 
kann,  und  doch  noch  einer  anderweitigen  Empfehlung 
bedürfen,  um  davon  Gebrauch  zu  machen.  Der  Begriff 
von  Gott  bleibt  also  auf  dem  empirischen  Wege  (der 
Physik)  immer  ein  nicht  genau  bestimmter  Begriff  von 
der  Vollkommenheit  des  ersten  Wesens,  um  ihn  dem 
Begriffe  einer  Gottheit  für  angemessen  zu  halten  (mit 
der  Metaphysik  aber  in  ihrem  transszendentalen  Teile 
ist  gar  nichts  auszurichten). 

Ich  versuche  nun  diesen  Begriff  an  das  Objekt  der  prak- 
tischen Vernunft  zu  halten,  und  da  finde  ich,  daß  der 

moralische  Grundsatz  ihn  nur  als  möglich  unter  Voraus- 
setzung eines  Welturhebers  von  höchster  Vollkommen- 
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heit  zulasse.  Er  muß  allwissend  sein,  um  mein  Verhalten 
bis  zum  Innersten  meiner  Gesinnung  in  allen  möglichen 
Fällen  und  in  alle  Zukunft  zu  erkennen;  allmächtige  um 

ihm  die  angemessenen  Folgen  zu  erteilen;  eben  so  all- 
gegenwärtig, ewig  usw.  Mithin  bestimmt  das  moralische 

Gesetz  durch  den  Begriff  des  höchsten  Guts,  als  Gegen- 
standes einer  reinen  praktischen  Vernunft,  den  Begriff 

des  Urwesens  als  höchsten  Wesens,  welches  der  physische 
(und  höher  fortgesetzt  der  metaphysische),  mithin  der 
ganze  spekulative  Gang  der  Vernunft  nicht  bewirken 
konnte.  Also  ist  der  Begriff  von  Gott  ein  ursprünglich 

nicht  zur  Physik,  d.  i.  für  die  spekulative  Vernunft,  son- 
dern zur  Moral  gehöriger  Begriff,  und  eben  das  kann 

man  auch  von  den  übrigen  Vernunftbegriffen  sagen, 

von  denen  wir  als  Postulaten  derselben  in  ihrem  prak- 
tischen Gebrauche  oben  gehandelt  haben. 

Wenn  man  in  der  Geschichte  der  griechischen  Philoso- 
phie über  den  Anaxagoras  hinaus  keine  deutliche  Spuren 

einer  reinen  Vernunfttheologie  antrifft,  so  ist  der  Grund 
nicht  darin  gelegen,  daß  es  den  älteren  Philosophen  an 
Verstände  und  Einsicht  fehlte,  um  durch  den  Weg  der 

Spekulation  wenigstens  mit  Beihülfe  einer  ganz  vernünf- 
tigen Hypothese  sich  dahin  zu  erheben;  was  konnte 

leichter,  was  natürlicher  sein,  als  der  sich  von  selbst 
jedermann  darbietende  Gedanke,  statt  unbestimmter 
Grade  der  Vollkommenheit  verschiedener  Weltursachen 

eine  einzige  vernünftige  anzunehmen,  die  alle  Vollkom- 
menheit hat?  Aber  die  Übel  in  der  Welt  schienen  ihnen 

viel  zu  wichtige  Einwürfe  zu  sein,  um  zu  einer  solchen 
Hypothese  sich  für  berechtigt  zu  halten.  Mithin  zeigten 
sie  darin  eben  Verstand  und  Einsicht,  daß  sie  sich  jene 
nicht  erlaubten  und  vielmehr  in  den  Naturursachen 

herum  suchten,  ob  sie  unter  ihnen  nicht  die  zu  Urwesen 
erforderliche  Beschaffenheit  und  Vermögen  antreffen 
möchten.  Aber  nachdem  dieses  scharfsinnige  Volk  so 

weit  in  Nachforschungen  fortgerückt  war,  selbst  sitt- 
liche Gegenstände,  darüber  andere  Völker  niemals  mehr 

als  geschwatzt  haben,  philosophisch  zu  behandeln:  da 
fanden  sie  allererst  ein  neues  Bedürfnis,   nämlich  ein 
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praktisches,  welches  nicht  ermangelte  ihnen  den  Begriff 
desUrwesens  bestimmt  anzugeben,  wobei  die  spekulative 

Vernunft  das  Zusehen  hatte,  höchstens  noch  das  Ver- 
dienst, einen  Begriff,  der  nicht  auf  ihrem  Boden  er- 

wachsen war,  auszuschmücken  und  mit  einem  Gefolge 
von  Bestätigungen  aus  der  Naturbetrachtung,  die  nun 
allererst  hervortraten,  wohl  nicht  das  Ansehen  desselben 
(welches  schon  gegründet  war),  sondern  vielmehr  nur  das 

Gepränge  mit  vermeinter  theoretischer  Vernunftein- 
sicht zu  befördern. 

Aus  diesen  Erinnerungen  wird  der  Leser  der  Kritik  der 

reinen  spekulativen  Vernunft  sich  vollkommen  über- 
zeugen: wie  höchstnötig,  wie  ersprießlich  für  Theologie 

und  Moral  jene  mühsame  Deduktion  der  Kategorien 
war.  Denn  dadurch  allein  kann  verhütet  werden,  sie, 
wenn  man  sie  im  reinen  Verstände  setzt,  mit  Plato  für 

angeboren  zu  halten  und  darauf  überschwengliche  An- 
maßungen mit  Theorien  des  Übersinnlichen,  wovon 

man  kein  Ende  absieht,  zu  gründen,  dadurch  aber  die 
Theologie  zur  Zauberlaterne  von  Hirngespenstern  zu 

machen;  wenn  man  sie  aber  für  erworben  hält,  zu  ver- 
hüten, daß  man  nicht  mit  Epikur  allen  und  jeden  Ge- 
brauch derselben,  selbst  den  in  praktischer  Absicht, 

bloß  auf  Gegenstände  und  Bestimmungsgründe  der 
Sinne  einschränke.  Nun  aber,  nachdem  die  Kritik  in  jener 

Deduktion  erstlich  bewies,  daß  sie  nicht  empirischen  Ur- 
sprungs sind,  sondern  a  priori  im  reinen  Verstände  ihren 

Sitz  und  Quelle  haben;  zweitens  auch,  daß,  da  sie  auf 

Gegenstände  überhaupt,  unabhängig  von  ihrer  Anschau- 
ung, bezogen  werden,  sie  zwar  nur  in  Anwendung  auf 

empirische  Gegenstände  theoretisches  Erkenntnis  zu 
Stande  bringen,  aber  doch  auch,  auf  einen  durch  reine 
praktische  Vernunft  gegebenen  Gegenstand  angewandt, 
zum  bestimmten  Denken  des  Übersinnlichen  dienen,  je- 

doch nur  so  fern  dieses  bloß  durch  solche  Prädikate  be- 

stimmt wird,  die  notwendig  zur  reinen  a  priori  gegebe- 
nen praktischen  Absicht  und  deren  Möglichkeit  gehören. 
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Spekulative  Einschränkung  der  reinen  Vernunft  und 

praktische  Erweiterung  derselben  bringen  dieselbe  aller- 
erst in  dasjenige  Verhältnis  der  Gleichheit,  worin  Ver- 

nunft überhaupt  zweckmäßig  gebraucht  werden  kann, 
und  dieses  Beispiel  beweiset  besser  als  sonst  eines,  daß 

der  Weg  zur  Weisheit,  wenn  er  gesichert  und  nicht  un- 
gangbar oder  irreleitend  werden  soll,  bei  uns  Menschen 

unvermeidlich  durch  die  Wissenschaft  durchgehen  müsse, 
wovon  man  aber,  daß  diese  zu  jenem  Ziele  führe,  nur 
nach  Vollendung  derselben  überzeugt  werden  kann. 

VIII 

VOM  FÜRWAHRHALTEN  AUS  EINEM  BEDÜRF- 
NISSE DER  REINEN  VERNUNFT 

EIN  Bedürfnis  der  reinen  Vernunft  in  ihrem  spekula- 
tiven Gebrauche  führt  nur  auf  Hypothesen,  das  der 

reinen  praktischen  Vernunft  aber  zu  ~P  ostulaten;  denn  im 
ersteren  Falle  steige  ich  vom  Abgeleiteten  so  hoch  hinauf 
in  der  Reihe  der  Gründe,  wie  ich  will,  und  bedarf  eines 

Urgrundes,  nicht  um  jenem  Abgeleiteten  (z.  B.  der  Kau- 
salverbindung der  Dinge  und  Veränderungen  in  der 

Welt)  objektive  Realität  zu  geben,  sondern  nur  um 

meine  forschende  Vernunft  in  Ansehung  desselben  voll- 
ständig zu  befriedigen.  So  sehe  ich  Ordnung  und  Zweck- 

mäßigkeit in  der  Natur  vor  mir  und  bedarf  nicht,  um 

mich  von  deren  Wirklichkeit  zu  versichern,  zur  Speku- 
lation zu  schreiten,  sondern  nur,  um  sie  zu  erklären,  eine 

Gottheit  als  deren  Ursache  vorauszusetzen;  da  denn,  weil 

von  einer  Wirkung  der  Schluß  auf  eine  bestimmte,  vor- 
nehmlich so  genau  und  so  vollständig  bestimmte  Ur- 

sache, als  wir  an  Gott  zu  denken  haben,  immer  unsicher 
und  mißlich  ist,  eine  solche  Voraussetzung  nicht  weiter 
gebracht  werden  kann,  als  zu  dem  Grade  der  für  uns 

Menschen    allervernünftigsten   Meinung.*    Dagegen    ist 

*  Aber  selbst  auch  hier  würden  wir  nicht  ein  Bedürfnis  der  Ver- 
nunft vorschützen  können,  läge  nicht  ein  problematischer,  aber 

doch  unvermeidlicher  Begriff  der  Vernunft  vor  Augen,  nämlich  der 
eines  schlechterdings  notwendigen  Wesens.  Dieser  Begriff  will  nun 
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ein  Bedürfnis  der  reinen  praktischen  Vernunft  auf  einer 

Pflicht  gegründet,  etwas  (das  höchste  Gut)  zum  Gegen- 
stande meines  Willens  zu  machen,  um  es  nach  allen  mei- 

nen Kräften  zu  befördern;  wobei  ich  aber  die  Möglichkeit 
desselben,  mithin  auch  die  Bedingungen  dazu,  nämlich 
Gott,  Freiheit  und  Unsterblichkeit,  voraussetzen  muß, 
weil  ich  diese  durch  meine  spekulative  Vernunft  nicht 
beweisen,  obgleich  auch  nicht  widerlegen  kann.  Diese 

Pflicht  gründet  sich  auf  einem  freilich  von  diesen  letz- 
teren Voraussetzungen  ganz  unabhängigen,  für  sich 

selbst  apodiktisch  gewissen,  nämlich  dem  moralischen 

Gesetze  und  ist  so  fern  keiner  anderweitigen  Unter- 
stützung durch  theoretische  Meinung  von  der  innern 

Beschaffenheit  der  Dinge,  der  geheimen  Abzweckung 
der  Weltordnung,  oder  eines  ihr  vorstehenden  Regierers 
bedürftig,  um  uns  auf  das  vollkommenste  zu  unbedingt 

gesetzmäßigen  Handlungen  zu  verbinden.  Aber  der  sub- 
jektive Effekt  dieses  Gesetzes,  nämlich  die  ihm  ange- 

messene und  durch  dasselbe  auch  notwendige  Gesin- 
nung, das  praktisch  mögliche  höchste  Gut  zu  befördern, 

setzt  doch  wenigstens  voraus,  daß  das  letztere  möglich 

sei,  widrigenfalls  es  praktisch  unmöglich  wäre,  dem  Ob- 
jekte eines  Begriffes  nachzustreben,  welcher  im  Grunde 

leer  und  ohne  Objekt  wäre.  Nun  betreffen  obige  Postu- 
late  nur  die  physische  oder  metaphysische,  mit  einem 
Worte  in  der  Natur  der  Dinge  liegende  Bedingungen  der 
Möglichkeit  des  höchsten  Guts,  aber  nicht  zum  Behuf 
einer  beliebigen  spekulativen  Absicht,  sondern  eines 

praktisch  notwendigen  Zwecks  des  reinen  Vernunftwil- 
lens, der  hier  nicht  wählt,  sondern  einem  unnachlaßlichen 

Vernunftgebote  gehorcht,  welches  seinen  Grund  objektiv  in 
der  Beschaffenheit  der  Dinge  hat,  so  wie  sie  durch  reine 

Vernunft  allgemein  beurteilt  werden  müssen,  und  grün- 

bestimmt  sein,  und  das  ist,  wenn  der  Trieb  zur  Erweiterung  dazu 
kommt,  der  objektive  Grund  eines  Bedürfnisses  der  spekulativen 
Vernunft,  nämlich  den  Begriff  eines  notwendigen  Wesens,  welches 
andern  zum  Urgründe  dienen  soll,  näher  zu  bestimmen  und  dieses 
letzte  also  wodurch  kenntlich  zu  machen.  Ohne  solche  voraus- 

gehende notwendige  Probleme  gibt  es  keine  Bedürfnisse,  wenigstens 
nicht  der  reinen  Vernunft;  die  übrigen  sind  Bedürfnisse  ÄttNeigUMg. 
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det  sich  nicht  etwa  auf  Neigung,  die  zum  Behuf  dessen, 
was  wir  aus  bloß  subjektiven  Gründen  wünschen,  sofort 
die  Mittel  dazu  als  möglich,  oder  den  Gegenstand  wohl 
gar  als  wirklich  anzunehmen  keinesweges  berechtigt  ist. 
Also  ist  dieses  ein  Bedürfnis  in  schlechterdings  notwen- 

diger Absicht  und  rechtfertigt  seine  Voraussetzung  nicht 
bloß  als  erlaubte  Hypothese,  sondern  als  Postulat  in 

praktischer  Absicht;  und  zugestanden,  daß  das  reine  mo- 
ralische Gesetz  jedermann  als  Gebot  (nicht  als  Klug- 

heitsregel) unnachlaßlich  verbinde,  darf  der  Rechtschaf-« 
fene  wohl  sagen:  ich  will,  daß  ein  Gott,  daß  mein  Dasein 
in  dieser  Welt  auch  außer  der  Naturverknüpfung  noch 
ein  Dasein  in  einer  reinen  Verstandeswelt,  endlich  auch 
daß  meine  Dauer  endlos  sei,  ich  beharre  darauf  und  lasse 
mir  diesen  Glauben  nicht  nehmen;  denn  dieses  ist  das 
einzige,  wo  mein  Interesse,  weil  ich  von  demselben  nichts 
nachlassen  darf,  mein  Urteil  unvermeidlich  bestimmt, 
ohne  auf  Vernünfteleien  zu  achten,  so  wenig  ich  auch 
darauf  zu  antworten  oder  ihnen  scheinbarere  entgegen 

zu  stellen  im  Stande  sein  möchte.* 

Um  bei  dem  Gebrauche  eines  noch  so  ungewohnten  Be- 
griffs, als  der  eines  reinen  praktischen  Vernunftglaubens 

ist,  Mißdeutungen  zu  verhüten,  sei  mir  erlaubt  noch  eine 

*  Im  deutschen  Museum,  Febr.  1787,  findet  sich  eine  Abhandlung 
von  einem  sehr  feinen  und  hellen  Kopfe,  dem  sei.  Wizenmann,  des- 

sen früher  Tod  zu  bedauern  ist,  darin  er  die  Befugnis,  aus  einem  Be- 
dürfnisse auf  die  objektive  Realität  des  Gegenstandes  desselben  zu 

schließen,  bestreitet  und  seinen  Gegenstand  durch  das  Beispiel  eines 
Verliebten  erläutert,  der,  indem  er  sich  in  eine  Idee  von  Schönheit, 
welche  bloß  sein  Hirngespinst  ist,  vernarrt  hätte,  schließen  wollte, 
daß  ein  solches  Objekt  wirklich  wo  existiere.  Ich  gebe  ihm  hierin 
vollkommen  recht  in  allen  Fällen,  wo  das  Bedürfnis  auf  Neigung 
gegründet  ist,  die  nicht  einmal  notwendig  für  den,  der  damit  ange- 

fochten ist,  die  Existenz  ihres  Objekts  postulieren  kann,  viel  weni- 
ger eine  für  jedermann  gültige  Forderung  enthält  und  daher  ein  bloß 

subjektiver  Grund  der  Wünsche  ist.  Hier  aber  ist  es  ein  Vernunft- 
bedürfnis, aus  einem  objektiven  Bestimmungsgrunde  des  Willens, 

nämlich  dem  moralischen  Gesetze,  entspringend,  welches  jedes  ver- 
nünftige Wesen  notwendig  verbindet,  also  zur  Voraussetzung  der 

ihm  angemessenen  Bedingungen  in  der  Natur  a  priori  berechtigt 
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Anmerkung  hinzuzufügen.— Es  sollte  fast  scheinen,  als 
ob  dieser  Vernunftglaube  hier  selbst  als  Gebot  angekün- 

digt werde,  nämlich  das  höchste  Gut  für  möglich  anzu- 
nehmen. Ein  Glaube  aber,  der  geboten  wird,  ist  ein  Un- 

ding. Man  erinnere  sich  aber  der  obigen  Auseinander- 
setzung dessen,  was  im  Begriffe  des  höchsten  Guts  anzu- 
nehmen verlangt  wird,  und  man  wird  inne  werden,  daß 

diese  Möglichkeit  anzunehmen  gar  nicht  geboten  wer- 
den dürfe,  und  keine  praktische  Gesinnungen  fordere, 

sie  einzuräumen,  sondern  daß  spekulative  Vernunft  sie 

ohne  Gesuch  zugeben  müsse;  denn  daß  eine  dem  mora- 
lischen Gesetze  angemessene  Würdigkeit  der  vernünfti- 

gen Wesen  in  der  Welt,  glücklich  zu  sein,  mit  einem 
dieser  proportionierten  Besitze  dieser  Glückseligkeit  in 
Verbindung  an  sich  unmöglich  sei,  kann  doch  niemand 
behaupten  wollen.  Nun  gibt  uns  in  Ansehung  des  ersten 
Stücks  des  höchsten  Guts,  nämlich  was  die  Sittlichkeit 
betrifft,  das  moralische  Gesetz  bloß  ein  Gebot,  und  die 
Möglichkeit  jenes  Bestandstücks  zu  bezweifeln,  wäre 
eben  so  viel,  als  das  moralische  Gesetz  selbst  in  Zweifel 

ziehen.  Was  aber  das  zweite  Stück  jenes  Objekts,  näm- 
lich die  jener  Würdigkeit  durchgängig  angemessene 

Glückseligkeit,  betrifft,  so  ist  zwar  die  Möglichkeit  der- 
selben überhaupt  einzuräumen  gar  nicht  eines  Gebots 

bedürftig,  denn  die  theoretische  Vernunft  hat  selbst 

nichts  dawider:  nur  die  Art,  wie  wir  uns  eine  solche  Har- 
monie der  Naturgesetze  mit  denen  der  Freiheit  denken 

sollen,  hat  etwas  an  sich,  in  Ansehung  dessen  uns  eine 
Wahl  zukommt,  weil  theoretische  Vernunft  hierüber 
nichts  mit  apodiktischer  Gewißheit  entscheidet,  und  in 
Ansehung  dieser  kann  es  ein  moralisches  Interesse  geben, 
das  den  Ausschlag  gibt. 

und  die  letztem  von  dem  vollständigen  praktischen  Gebrauche  der 
Vernunft  unzertrennlich  macht.  Es  ist  Pflicht,  das  höchste  Gut  nach 
unserem  größten  Vermögen  wirklich  zu  machen;  daher  muß  es  doch 
auch  möglich  sein;  mithin  ist  es  für  jedes  vernünftige  Wesen  in  der 
Welt  auch  unvermeidlich,  dasjenige  vorauszusetzen,  was  zu  dessen 
objektiver  Möglichkeit  notwendig  ist.  Die  Voraussetzung  ist  so  not- 

wendig als  das  moralische  Gesetz,  in  Beziehung  auf  welches  sie 
auch  nur  gültig  ist. 
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Oben  hatte  ich  gesagt,  daß  nach  einem  bloßen  Natur- 
gange in  der  Welt  die  genau  dem  sittlichen  Werte  ange- 

messene Glückseligkeit  nicht  zu  erwarten  und  für  un- 
möglich zu  halten  sei,  und  daß  also  die  Möglichkeit  des 

höchsten  Guts  von  dieser  Seite  nur  unter  Voraussetzung 

eines  moralischen  Welturhebers  könne  eingeräumt  wer- 
den. Ich  hielt  mit  Vorbedacht  mit  der  Einschränkung 

dieses  Urteils  auf  die  subjektiven  Bedingungen  unserer 
Vernunft  zurück,  um  nur  dann  allererst,  wenn  die  Art 

ihres  Fürwahrhaltens  näher  bestimmt  werden  sollte,  da- 
von Gebrauch  zu  machen.  In  der  Tat  ist  die  genannte 

Unmöglichkeit  bloß  subjektiv,  d.  i.  unsere  Vernunft  findet 
es  ihr  unmöglich,  sich  einen  so  genau  angemessenen  und 
durchgängig  zweckmäßigen  Zusammenhang  zwischen 
zwei  nach  so  verschiedenen  Gesetzen  sich  eräugnenden 
Weltbegebenheiten  nach  einem  bloßen  Naturlaufe  be- o 

greiflich  zu  machen,  ob  sie  zwar  wie  bei  allem,  was  sonst 

in  der  Natur  Zweckmäßiges  ist,  die  Unmöglichkeit  des- 
selben nach  allgemeinen  Naturgesetzen  doch  auch  nicht 

beweisen,  d.  i.  aus  objektiven  Gründen  hinreichend  dar- 
tun kann. 

Allein  jetzt  kommt  ein  Entscheidungsgrund  von  anderer 

Art  ins  Spiel,  um  im  Schwanken  der  spekulativen  Ver- 
nunft den  Ausschlag  zu  geben.  Das  Gebot,  das  höchste 

Gut  zu  befördern,  ist  objektiv  (in  der  praktischen  Ver- 
nunft), die  Möglichkeit  desselben  überhaupt  gleichfalls 

objektiv  (in  der  theoretischen  Vernunft,  die  nichts  da- 
wider hat)  gegründet.  Allein  die  Art,  wie  wir  uns  diese 

Möglichkeit  vorstellen  sollen,  ob  nach  allgemeinen  Na- 
turgesetzen ohne  einen  der  Natur  vorstehenden  weisen 

Urheber,  oder  nur  unter  dessen  Voraussetzung,  das  kann 
die  Vernunft  objektiv  nicht  entscheiden.  Hier  tritt  nun 
eine  subjektive  Bedingung  der  Vernunft  ein:  die  einzige 
ihr  theoretisch  mögliche,  zugleich  der  Moralität  (die 
unter  einem  objektiven  Gesetze  der  Vernunft  steht)  allein 
zuträgliche  Art,  sich  die  genaue  Zusammenstimmung  des 
Reichs  der  Natur  mit  dem  Reiche  der  Sitten  als  Be- 

dingung der  Möglichkeit  des  höchsten  Guts  zu  denken. 

Da  nun  die  Beförderung  desselben  und  also  die  Voraus- 
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Setzung  seiner  Möglichkeit  objektiv  (aber  nur  der  prak- 
tischen Vernunft  zu  Folge)  notwendig  ist,  zugleich  aber 

die  Art,  auf  welche  Weise  wir  es  uns  als  möglich  denken 
wollen,  in  unserer  Wahl  steht,  in  welcher  aber  ein- freies 
Interesse  der  reinen  praktischen  Vernunft  für  die  An- 

nehmung eines  weisen  Welturhebers  entscheidet:  so  ist 
das  Prinzip,  was  unser  Urteil  hierin  bestimmt,  zwar 

subjektiv  als  Bedürfnis,  aber  auch  zugleich  als  Beförde- 
rungsmittel dessen,  was  objektiv  (praktisch)  notwendig 

ist,  der  Grund  einer  Maxime  des  Fürwahrhaltens  in  mo- 
ralischer Absicht,  d.  i.  ein  reiner  praktischer  Vernunft- 

glaube.  Dieser  ist  also  nicht  geboten,  sondern  als  frei- 
willige, zur  moralischen  (gebotenen)  Absicht  zuträgliche, 

überdem  noch  mit  dem  theoretischen  Bedürfnisse  der 

Vernunft  einstimmige  Bestimmung  unseres  Urteils, 
jene  Existenz  anzunehmen  und  dem  Vernunftgebrauch 
ferner  zum  Grunde  zu  legen,  selbst  aus  der  moralischen 

Gesinnung  entsprungen;  kann  also  öfters  selbst  bei  Wohl- 
gesinnten bisweilen  in  Schwanken,  niemals  aber  in  Un- 

glauben geraten. 

IX 
VON  DER  DER  PRAKTISCHEN  BESTIMMUNG 
DES  MENSCHEN  WEISLICH  ANGEMESSENEN 
PROPORTION  SEINER  ERKENNTNISVERMÖGEN 

WENN  die  menschliche  Natur  zum  höchsten  Gute 

zu  streben  bestimmt  ist,  so  muß  auch  das  Maß 
ihrer  Erkenntnisvermögen,  vornehmlich  ihr  Verhältnis 

unter  einander,  als  zu  diesem  Zwecke  schicklich  ange- 
nommen werden.  Nun  beweiset  aber  die  Kritik  der  rei- 

nen spekulativ  eil  Vernunft  die  größte  Unzulänglichkeit 

derselben,  um  die  wichtigsten  Aufgaben,  die  ihr  vorge- 
legt werden,  dem  Zwecke  angemessen  aufzulösen,  ob  sie 

zwar  die  natürlichen  und  nicht  zu  übersehenden  Winke 

eben  derselben  Vernunft,  ungleichen  die  großen  Schritte, 
die  sie  tun  kann,  nicht  verkennt,  um  sich  diesem  großen 
Ziele,  das  ihr  ausgesteckt  ist,  zu  nähern,  aber  doch, 
ohne  es  jemals  für  sich  selbst  sogar  mit  Beihülfe  der 
größten  Naturkenntnis  zu  erreichen.   Also  scheint  die 
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Natur  hier  uns  nur  stiefmütterlich  mit  einem  zu  unserem 
Zwecke  benötigten  Vermögen  versorgt  zu  haben. 
Gesetzt  nun,  sie  wäre  hierin  unserem  Wunsche  willfäh- 

rig gewesen  und  hätte  uns  diejenige  Einsichtsfähigkeit 
oder  Erleuchtung  erteilt,  die  wir  gerne  besitzen  möch- 

ten, oder  in  deren  Besitz  einige  wohl  gar  wähnen  sich 
wirklich  zu  befinden,  was  würde  allem  Ansehn  nach 

wohl  die  Folge  hievon  sein?  Wofern  nicht  zugleich  un- 
sere ganze  Natur  umgeändert  wäre,  so  würden  die  Nei- 

gungen, die  doch  allemal  das  erste  Wort  haben,  zuerst 

ihre  Befriedigung  und,  mit  vernünftiger  Überlegung  ver- 
bunden, ihre  größtmögliche  und  daurende  Befriedigung 

unter  dem  Namen  der  Glückseligkeit  verlangen;  das  mo- 
ralische Gesetz  würde  nachher  sprechen,  um  jene  in 

ihren  geziemenden  Schranken  zu  halten  und  sogar  sie 

alle  insgesamt  einem  höheren,  auf  keine  Neigung  Rück- 
sicht nehmenden  Zwecke  zu  unterwerfen.  Aber  statt  des 

Streits,  den  jetzt  die  moralische  Gesinnung  mit  den 

Neigungen  zu  führen  hat,  in  welchem  nach  einigen  Nie- 
derlagen doch  allmählig  moralische  Stärke  der  Seele  zu 

erwerben  ist,  würden  Gott  und  Ewigkeit  mit  ihrer  furcht- 
baren Majestät  uns  unablässig  vor  Augen  liegen  (denn 

was  wir  vollkommen  beweisen  können,  gilt  in  Ansehung 
der  Gewißheit  uns  so  viel,  als  wovon  wir  uns  durch  den 
Augenschein  versichern).  Die  Übertretung  des  Gesetzes 
würde  freilich  vermieden,  das  Gebotene  getan  werden; 
weil  aber  die  Gesinnung,  aus  welcher  Handlungen  ge- 

schehen sollen,  durch  kein  Gebot  mit  eingeflößt  werden 
kann,  der  Stachel  der  Tätigkeit  hier  aber  sogleich  bei 
Hand  und  äußerlich  ist,  die  Vernunft  also  sich  nicht 
allererst  empor  arbeiten  darf,  um  Kraft  zum  Wider- 

stände gegen  Neigungen  durch  lebendige  Vorstellung 
der  Würde  des  Gesetzes  zu  sammeln,  so  würden  die 
mehrsten  gesetzmäßigen  Handlungen  aus  Furcht,  nur 
wenige  aus  Hoffnung  und  gar  keine  aus  Pflicht  gesche- 

hen, ein  moralischer  Wert  der  Handlungen  aber,  worauf 
doch  allein  der  Wert  der  Person  und  selbst  der  der  Welt 

in  den  Augen  der  höchsten  Weisheit  ankommt,  würde 
gar  nicht  existieren.  Das  Verhalten  der  Menschen,  so 
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lange  ihre  Natur,  wie  sie  jetzt  ist,  bliebe,  würde  also  in 
einen  bloßen  Mechanismus  verwandelt  werden,  wo  wie 
im  Marionettenspiel  alles  gut  gestikulieren,  aber  in  den 
Figuren  doch  kein  Leben  anzutreffen  sein  würde.  Nun, 
da  es  mit  uns  ganz  anders  beschaffen  ist,  da  wir  mit  aller 
Anstrengung  unserer  Vernunft  nur  eine  sehr  dunkele 
und  zweideutige  Aussicht  in  die  Zukunft  haben,  der 
Weltregierer  uns  sein  Dasein  und  seine  Herrlichkeit  nur 
mutmaßen,  nicht  erblicken,  oder  klar  beweisen  läßt, 
dagegen  das  moralische  Gesetz  in  uns,  ohne  uns  etwas 
mit  Sicherheit  zu  verheißen,  oder  zu  drohen,  von  uns 
uneigennützige  Achtung  fordert,  übrigens  aber,  wenn 
diese  Achtung  tätig  und  herrschend  geworden,  allererst 
alsdann  und  nur  dadurch  Aussichten  ins  Reich  des  Über- 

sinnlichen, aber  auch  nur  mit  schwachen  Blicken  er-. 
laubt:  so  kann  wahrhafte  sittliche,  dem  Gesetze  unmit- 

telbar geweihte  Gesinnung  stattfinden  und  das  vernünf- 
tige Geschöpf  des  Anteils  am  höchsten  Gute  würdig 

werden,  das  dem  moralischen  Werte  seiner  Person  und 
nicht  bloß  seinen  Handlungen  angemessen  ist.  Also 
möchte  es  auch  hier  wohl  damit  seine  Richtigkeit  haben, 
was  uns  das  Studium  der  Natur  und  des  Menschen  sonst 

hinreichend  lehrt,  daß  die  unerforschliche  Weisheit, 

durch  die  wir  existieren,  nicht  minder  verehrungswür- 
dig ist  in  dem,  was  sie  uns  versagte,  als  in  dem,  was  sie 

uns  zu  teil  werden  ließ. 
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UNTER  der  Methodenlehre  der  reinen  praktischen 

Vernunft  kann  man  nicht  die  Art  (sowohl  im  Nach- 
denken als  im  Vortrage)  mit  reinen  praktischen  Grund- 

sätzen in  Absicht  auf  ein  wissenschaftliches  Erkenntnis 
derselben  zu  verfahren  verstehen,  welches  man  sonst  im 
Theoretischen  eigentlich  allein  Methode  nennt  (denn 
populäres  Erkenntnis  bedarf  einer  Manier,  Wissenschaft 

aber  einer  Methode,  d.  i.  eines  Verfahrens  nach  Prinzi- 
pien der  Vernunft,  wodurch  das  Mannigfaltige  einer  Er- 

kenntnis allein  ein  System  werden  kann).  Vielmehr  wird 
unter  dieser  Methodenlehre  die  Art  verstanden,  wie  man 
den  Gesetzen  der  reinen  praktischen  Vernunft  Eingang 
in  das  menschliche  Gemüt,  Einfluß  auf  die  Maximen 

desselben  verschaffen,  d.  i.  die  objektiv  praktische  Ver- 
nunft auch  subjektiv  praktisch  machen  könne. 

Nun  ist  zwar  klar,  daß  diejenigen  Bestimmungsgründe 

des  Willens,  welche  allein  die  Maximen  eigentlich  mora- 
lisch machen  und  ihnen  einen  sittlichen  Wert  geben,  die 

unmittelbare  Vorstellung  des  Gesetzes  und  die  objektiv 
notwendige  Befolgung  desselben  als  Pflicht,  als  die 
eigentlichen  Triebfedern  der  Handlungen  vorgestellt 

werden  müssen,  weil  sonst  zwar  Legalität  der  Handlun- 
gen, aber  nicht  Moralität  der  Gesinnungen  bewirkt  wer- 
den würde.  Allein  nicht  so  klar,  vielmehr  beim  ersten 

Anblicke  ganz  unwahrscheinlich  muß  es  jedermann  vor- 
kommen, daß  auch  subjektiv  jene  Darstellung  der  rei- 

nen Tugend  mehr  Macht  über  das  menschliche  Gemüt 
haben  und  eine  weit  stärkere  Triebfeder  abgeben  könne, 
selbst  jene  Legalität  der  Handlungen  zu  bewirken  und 
kräftigere  Entschließungen  hervorzubringen,  das  Gesetz 

aus  reiner  Achtung  für  dasselbe  jeder  anderen  Rück- 
sicht vorzuziehen,  als  alle  Anlockungen,  die  aus  Vor- 

spiegelungen von  Vergnügen  und  überhaupt  allem  dem, 
was  man  zur  Glückseligkeit  zählen  mag,  oder  auch  alle 
Androhungen  von  Schmerz  und  Übeln  jemals  wirken 
können.  Gleichwohl  ist  es  wirklich  so  bewandt,  und 
wäre  es  nicht  so  mit  der  menschlichen  Natur  beschaffen, 
so  würde  auch  keine  Vorstellungsart  des  Gesetzes  durch 
Umschweife  und  empfehlende  Mittel  jemals  Moralität 

der  Gesinnung  hervorbringen.  Alles  wäre  lauter  Gleiß- 
KANT  V  19 
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nerei,  das  Gesetz  würde  gehaßt,  oder  wohl  gar  verachtet, 
indessen  doch  um  eigenen  Vorteils  willen  befolgt  werden. 

Der  Buchstabe  des  Gesetzes  (Legalität)  würde  in  unse- 
ren Handlungen  anzutreffen  sein,  der  Geist  desselben 

aber  in  unseren  Gesinnungen  (Moralität)  gar  nicht,  und 
da  wir  mit  aller  unserer  Bemühung  uns  doch  in  unserem 
Urteile  nicht  ganz  von  der  Vernunft  los  machen  können, 
so  würden  wir  unvermeidlich  in  unseren  eigenen  Augen 

als  nichtswürdige,  verworfene  Menschen  erscheinen  müs- 
sen, wenn  wir  uns  gleich  für  diese  Kränkung  vor  dem 

inneren  Richterstuhl  dadurch  schadlos  zu  halten  ver- 
suchten, daß  wir  uns  an  den  Vergnügen  ergötzten,  die 

ein  von  uns  angenommenes  natürliches  oder  göttliches 
Gesetz  unserem  Wahne  nach  mit  dem  Maschinenwesen 

ihrer  Polizei,  die  sich  bloß  nach  dem  richtete,  was  man 
tut,  ohne  sich  um  die  Bewegungsgründe,  warum  man 
es  tut,  zu  bekümmern  verbunden  hätte. 

Zwar  kann  man  nicht  in  Abrede  sein,  daß,  um  ein  ent- 
weder noch  ungebildetes,  oder  auch  verwildertes  Ge- 

müt zuerst  ins  Gleis  des  moralisch  Guten  zu  bringen,  es 
einiger  vorbereitenden  Anleitungen  bedürfe,  es  durch 

seinen  eigenen  Vorteil  zu  locken,  oder  durch  den  Scha- 
den zu  schrecken;  allein  so  bald  dieses  Maschinenwerk, 

dieses  Gängelband  nur  einige  Wirkung  getan  hat,  so 
muß  durchaus  der  reine  moralische  Bewegungsgrund 
an  die  Seele  gebracht  werden,  der  nicht  allein  dadurch, 
daß  er  der  einzige  ist,  welcher  einen  Charakter  (praktische 

konsequente  Denkungsart  nach  unveränderlichen  Maxi- 
men) gründet,  sondern  auch  darum,  weil  er  den  Men-I 

sehen  seine  eigene  Würde  fühlen  lehrt,  dem  Gemüte  eine 

ihm  selbst  unerwartete  Kraft  gibt,  sich  von  aller  sinn- 
lichen Anhänglichkeit,  so  fern  sie  herrschend  werden 

will,  loszureißen  und  in  der  Unabhängigkeit  seiner  in- 
telligibelen  Natur  und  der  Seelengröße,  dazu  er  sich  be- 

stimmt sieht,  für  die  Opfer,  die  er  darbringt,  reichliche 

Entschädigung  zu  finden.  Wir  wollen  also  diese  Eigen- 
schaft unseres  Gemüts,  diese  Empfänglichkeit  eines 

reinen  moralischen  Interesse  und  mithin  die  bewegende 

Kraft  der  reinen  Vorstellung  der  Tugend,  wenn  sie  ge- 
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hörig  ans  menschliche  Herz  gebracht  wird,  als  die  mäch- 
tigste und,  wenn  es  auf  die  Dauer  und  Pünktlichkeit  in 

Befolgung  moralischer  Maximen  ankommt,  einzige  Trieb- 
feder zum  Guten  durch  Beobachtungen,  die  ein  jeder 

anstellen  kann,  beweisen;  wobei  doch  zugleich  erinnert 
werden  muß,  daß,  wenn  diese  Beobachtungen  nur  die 
Wirklichkeit  eines  solchen  Gefühls,  nicht  aber  dadurch 
zu  Stande  gebrachte  sittliche  Besserung  beweisen,  dieses 
der  einzigen  Methode,  die  objektiv  praktischen  Gesetze 
der  reinen  Vernunft  durch  bloße  reine  Vorstellung  der 
Pflicht  subjektiv  praktisch  zu  machen,  keinen  Abbruch 
tue,  gleich  als  ob  sie  eine  leere  Phantasterei  wäre.  Denn 

da  diese  Methode  noch  niemals  in  Gang  gebracht  wor- 
den, so  kann  auch  die  Erfahrung  noch  nichts  von  ihrem 

Erfolg  aufzeigen,  sondern  man  kann  nur  Beweistümer 
der  Empfänglichkeit  solcher  Triebfedern  fordern,  die 
ich  jetzt  kürzlich  vorlegen  und  darnach  die  Methode  der 
Gründung  und  Kultur  ächter  moralischer  Gesinnungen 
mit  wenigem  entwerfen  will. 
Wenn  man  auf  den  Gang  der  Gespräche  in  gemischten 
Gesellschaften,  die  nicht  bloß  aus  Gelehrten  und  Ver- 

nünftlern, sondern  auch  aus  Leuten  von  Geschäften 
oder  Frauenzimmern  bestehen,  Acht  hat,  so  bemerkt 
man,  daß  außer  dem  Erzählen  und  Scherzen  noch  eine 
Unterhaltung,  nämlich  das  Räsonnieren,  darin  Platz 
findet:  weil  das  erstere,  wenn  es  Neuigkeit  und  mit  ihr 
Interesse  bei  sich  führen  soll,  bald  erschöpft,  das  zweite 
aber  leicht  schal  wird.  Unter  allem  Räsonnieren  ist  aber 

keines,  was  mehr  den  Beitritt  der  Personen,  die  sonst 
bei  allem  Vernünfteln  bald  lange  Weile  haben,  erregt 
und  eine  gewisse  Lebhaftigkeit  in  die  Gesellschaft  bringt, 
als  das  über  den  sittlichen  Wert  dieser  oder  jener  Hand- 

lung, dadurch  der  Charakter  irgend  einer  Person  ausge- 
macht werden  soll.  Diejenige,  welchen  sonst  alles  Subtile 

und  Grüblerische  in  theoretischen  Fragen  trocken  und 
verdrießlich  ist,  treten  bald  bei,  wenn  es  darauf  an- 

kommt, den  moralischen  Gehalt  einer  erzählten  guten 
oder  bösen  Handlung  auszumachen,  und  sind  so  genau, 
so  grüblerisch,  so  subtil,  alles,  was  die  Reinigkeit  der 
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Absicht  und  mithin  den  Grad  der  Tugend  in  derselben 
vermindern,  oder  auch  nur  verdächtig  machen  könnte, 

auszusinnen,  als  man  bei  keinem  Objekte  der  Spekula- 
tion sonst  von  ihnen  erwartet.  Man  kann  in  diesen  Beur- 

teilungen oft  den  Charakter  der  über  andere  urteilenden 
Personen  selbst  hervorschimmern  sehen,  deren  einige 
vorzüglich  geneigt  scheinen,  indem  sie  ihr  Richteramt 
vornehmlich  über  Verstorbene  ausüben,  das  Gute,  was 

von  dieser  oder  jener  Tat  derselben  erzählt  wird,  wi- 
der alle  kränkende  Einwürfe  der  Unlauterkeit  und  zu- 

letzt den  ganzen  sittlichen  Wert  der  Person  wider  den 
Vorwurf  der  Verstellung  und  geheimen  Bösartigkeit  zu 
verteidigen,  andere  dagegen  mehr  auf  Anklagen  und 
Beschuldigungen  sinnen,  diesen  Wert  anzufechten.  Doch 
kann  man  den  letzteren  nicht  immer  die  Absicht  bei- 

messen, Tugend  aus  allen  Beispielen  der  Menschen  gänz- 
lich wegvernünfteln  zu  wollen,  um  sie  dadurch  zum  lee- 
ren Namen  zu  machen,  sondern  es  ist  oft  nur  wohl- 

gemeinte Strenge  in  Bestimmung  des  ächten  sittlichen 

Gehalts  nach  einem  unnachsichtlichen  Gesetze,  mit  wel- 
chem und  nicht  mit  Beispielen  verglichen  der  Eigen- 

dünkel im  Moralischen  sehr  sinkt,  und  Demut  nicht 

etwa  bloß  gelehrt,  sondern  bei  scharfer  Selbstprüfung 

von  jedem  gefühlt  wird.  Dennoch  kann  man  den  Ver- 
teidigern der  Reinigkeit  der  Absicht  in  gegebenen  Bei- 

spielen es  mehrenteils  ansehen,  daß  sie  ihr  da,  wo  sie 
die  Vermutung  der  Rechtschaffenheit  für  sich  hat,  auch 
den  mindesten  Fleck  gerne  abwischen  möchten,  aus  dem 
Bewegungsgrunde,  damit  nicht,  wenn  allen  Beispielen 
ihre  Wahrhaftigkeit  gestritten  und  aller  menschlichen 
Tugend  die  Lauterkeit  weggeleugnet  würde,  diese  nicht 
endlich  gar  für  ein  bloßes  Hirngespinst  gehalten  und  so 

alle  Bestrebung  zu  derselben  als  eitles  Geziere  und  trüg- 
licher  Eigendünkel  geringschätzig  gemacht  werde. 

Ich  weiß  nicht,  warum  die  Erzieher  der  Jugend  von  die- 
sem Hange  der  Vernunft,  in  aufgeworfenen  praktischen 

Fragen  selbst  die  subtilste  Prüfung  mit  Vergnügen  ein- 
zuschlagen, nicht  schon  längst  Gebrauch  gemacht  ha- 

ben, und,  nachdem  sie  einen  bloß  moralischen  Kate- 
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chism  zum  Grunde  legten,  sie  nicht  die  Biographien  alter 
und  neuer  Zeiten  in  der  Absicht  durchsuchten,  um  Be- 

läge zu  den  vorgelegten  Pflichten  bei  der  Hand  zu  haben, 
an  denen  sie  vornehmlich  durch  die  Vergleichung  ähn- 

licher Handlungen  unter  verschiedenen  Umständen  die 
Beurteilung  ihrer  Zöglinge  in  Tätigkeit  setzten,  um  den 
mindern  oder  größeren  moralischen  Gehalt  derselben  zu 
bemerken,  als  worin  sie  selbst  die  frühe  Jugend,  die  zu 

aller  Spekulation  sonst  noch  unreif  ist,  bald  sehr  scharf- 
sichtig und  dabei,  weil  sie  den  Fortschritt  ihrer  Urteils- 

kraft fühlt,  nicht  wenig  interessiert  finden  werden,  was 
aber  das  Vornehmste  ist,  mit  Sicherheit  hoffen  können, 

daß  die  öftere  Übung,  das  Wohlverhalten  in  seiner  gan- 
zen Reinigkeit  zu  kennen  und  ihm  Beifall  zu  geben,  da- 

gegen selbst  die  kleinste  Abweichung  von  ihr  mit  Be- 
dauern oder  Verachtung  zu  bemerken,  ob  es  zwar  bis 

dahin  nur  als  ein  Spiel  der  Urteilskraft,  in  welchem 
Kinder  mit  einander  wetteifern  können,  getrieben  wird, 
dennoch  einen  dauerhaften  Eindruck  der  Hochschätzung 
auf  der  einen  und  des  Abscheues  auf  der  andern  Seite 

zurücklassen  werde,  welche  durch  bloße  Gewohnheit, 

solche  Handlungen  als  beifalls-  oder  tadelswürdig  öfters 
anzusehen,  zur  Rechtschaffenheit  im  künftigen  Lebens- 

wandel eine  gute  Grundlage  ausmachen  würden.  Nur 

wünsche  ich  sie  mit  Beispielen  sogenannter  edler  (über- 
verdienstlicher) Handlungen,  mit  welchen  unsere  emp- 

findsame Schriften  so  viel  um  sich  werfen,  zu  verscho- 
nen und  alles  bloß  auf  Pflicht  und  den  Wert,  den  ein 

Mensch  sich  in  seinen  eigenen  Augen  durch  das  Bewußt- 
sein, sie  nicht  übertreten  zu  haben,  geben  kann  und  muß, 

auszusetzen,  weil,  was  auf  leere  WTünsche  und  Sehnsuch- 
ten nach  unersteiglicher  Vollkommenheit  hinausläuft, 

lauter  Romanhelden  hervorbringt,  die,  indem  sie  sich 
auf  ihr  Gefühl  für  das  überschwenglich  Große  viel  zu 
Gute  tun,  sich  dafür  von  der  Beobachtung  der  gemeinen 
und  gangbaren  Schuldigkeit,  die  alsdann  ihnen  nur  un- 

bedeutend klein  scheint,  frei  sprechen.* 

*  Handlungen,  aus  denen  große,  uneigennützige,  teilnehmende  Ge- 
sinnung und  Menschlichkeit  hervorleuchtet,  zu  preisen,  ist  ganz  rat- 
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Wenn  man  aber  fragt,  was  denn  eigentlich  die  reine  Sitt- 
lichkeit ist,  an  der  als  dem  Probemetall  man  jeder  Hand- 

lung moralischen  Gehalt  prüfen  müsse,  so  muß  ich  ge- 
stehen, daß  nur  Philosophen  die  Entscheidung  dieser 

Frage  zweifelhaft  machen  können;  denn  in  der  gemeinen 
Menschenvernunft  ist  sie,  zwar  nicht  durch  abgezogene 
allgemeine  Formeln,  aber  doch  durch  den  gewöhnlichen 
Gebrauch,  gleichsam  als  der  Unterschied  zwischen  der 

rechten  und  linken  Hand,  längst  entschieden.  Wir  wol- 
len also  vorerst  das  Prüfungsmerkmal  der  reinen  Tugend 

an  einem  Beispiele  zeigen  und,  indem  wir  uns  vorstellen, 
daß  es  etwa  einem  zehnjährigen  Knaben  zur  Beurteilung 
vorgelegt  worden,  sehen,  ob  er  auch  von  selber,  ohne 
durch  den  Lehrer  dazu  angewiesen  zu  sein,  notwendig 
so  urteilen  müßte.  Man  erzähle  die  Geschichte  eines  red- 

lichen Mannes,  den  man  bewegen  will,  den  Verleum- 
dern einer  unschuldigen,  übrigens  nichts  vermögenden 

Person  (wie  etwa  Anna  von  Bolen  auf  Anklage  Hein- 
rich VIII.  von  England)  beizutreten.  Man  bietet  Ge- 

winne, d.  i.  große  Geschenke  oder  hohen  Rang,  an,  er 
schlägt  sie  aus.  Dieses  wird  bloßen  Beifall  und  Billigung 
in  der  Seele  des  Zuhörers  wirken,  weil  es  Gewinn  ist.  Nun 
fängt  man  es  mit  Androhung  des  Verlusts  an.  Es  sind 
unter  diesen  Verleumdern  seine  besten  Freunde,  die 
ihm  jetzt  ihre  Freundschaft  aufsagen,  nahe  Verwandte, 
die  ihn  (der  ohne  Vermögen  ist)  zu  enterben  drohen, 
Mächtige,  die  ihn  in  jedem  Orte  und  Zustande  verfolgen 
und  kränken  können,  ein  Landesfürst,  der  ihn  mit  dem 
Verlust  der  Freiheit,  ja  des  Lebens  selbst  bedroht.  Um 

sam.  Aber  man  muß  hier  nicht  sowohl  auf  die  Seelenerhebung,  die 

sehr  flüchtig  und  vorübergehend  ist,  als  vielmehr  auf  die  Herzens- 
unterzverfung  unter  Pflicht,  wovon  ein  längerer  Eindruck  erwartet 
werden  kann,  weil  sie  Grundsätze  (jene  aber  nur  Aufwallungen)  mit 
sich  führt,  aufmerksam  machen.  Man  darf  nur  ein  wenig  nachsinnen, 
man  wird  immer  eine  Schuld  finden,  die  er  sich  irgend  wodurch  in 
Ansehung  des  Menschengeschlechts  aufgeladen  hat  (sollte  es  auch 
nur  die  sein,  daß  man  durch  die  Ungleichheit  der  Menschen  in  der 
bürgerlichen  Verfassung  Vorteile  genießt,  um  deren  willen  andere 
desto  mehr  entbehren  müssen),  um  durch  die  eigenliebige  Einbil- 

dung des  Verdienstlichen  den  Gedanken  an  Pflicht  nicht  zu  ver- 
drängen. 
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ihn  aber,  damit  das  Maß  des  Leidens  voll  sei,  auch  den 
Schmerz  fühlen  zu  lassen,  den  nur  das  sittlich  gute  Herz 

recht  inniglich  fühlen  kann,  mag  man  seine  mit  äußer- 
ster Not  und  Dürftigkeit  bedrohte  Familie  ihn  am  Nach- 

giebigkeit anflehend,  ihn  selbst,  obzwar  rechtschaffen, 
doch  eben  nicht  von  festen,  unempfindlichen  Organen 
des  Gefühls  für  Mitleid  sowohl  als  eigener  Not,  in  einem 

Augenblick,  darin  er  wünscht  den  Tag  nie  erlebt  zu  ha- 
ben, der  ihn  einem  so  unaussprechlichen  Schmerz  aus- 

setzte, dennoch  seinem  Vorsatze  der  Redlichkeit,  ohne 
zu  wanken  oder  nur  zu  zweifeln,  treu  bleibend  vorstellen: 
so  wird  mein  jugendlicher  Zuhörer  stufenweise  von  der 

bloßen  Billigung  zur  Bewunderung,  von  da  zum  Er- 
staunen, endlich  bis  zur  größten  Verehrung  und  einem 

lebhaften  Wunsche,  selbst  ein  solcher  Mann  sein  zu 

können  (obzwar  freilich  nicht  in  seinem  Zustande),  er- 
hoben werden;  und  gleichwohl  ist  hier  die  Tugend  nur 

darum  so  viel  wert,  weil  sie  so  viel  kostet,  nicht  weil  sie 

etwas  einbringt.  Die  ganze  Bewunderung  und  selbst  Be- 
strebung zur  Ähnlichkeit  mit  diesem  Charakter  beruht 

hier  gänzlich  auf  der  Reinigkeit  des  sittlichen  Grund- 
satzes, welche  nur  dadurch  recht  in  die  Augen  fallend 

vorgestellt  werden  kann,  daß  man  alles,  was  Menschen 

nur  zur  Glückseligkeit  zählen  mögen,  von  den  Triebfe- 
dern der  Handlung  wegnimmt.  Also  muß  die  Sittlich- 

keit auf  das  menschliche  Herz  desto  mehr  Kraft  haben, 
je  reiner  sie  dargestellt  wird.  Woraus  denn  folgt,  daß, 
wenn  das  Gesetz  der  Sitten  und  das  Bild  der  Heiligkeit 
und  Tugend  auf  unsere  Seele  überall  einigen  Einfluß 
ausüben  soll,  sie  diesen  nur  so  fern  ausüben  könne,  als 

sie  rein,  unvermengt  von  Absichten  auf  sein  Wohlbefin- 
den, als  Triebfeder  ans  Herz  gelegt  wird,  darum  weil  sie 

sich  im  Leiden  am  herrlichsten  zeigt.  Dasjenige  aber, 
dessen  Wegräumung  die  Wirkung  einer  bewegenden 

Kraft  verstärkt,  muß  ein  Hindernis  gewesen  sein.  Folg- 
lich ist  alle  Beimischung  der  Triebfedern,  die  von  eige- 
ner Glückseligkeit  hergenommen  werden,  ein  Hindernis, 

dem  moralischen  Gesetze  Einfluß  aufs  menschliche  Herz 

zu  verschaffen.— Ich  behaupte  ferner,  daß  selbst  in  jener 
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bewunderten  Handlung,  wenn  der  Bewegungsgrund, 
daraus  sie  geschah,  die  Hochschätzung  seiner  Pflicht 
war,  alsdann  eben  diese  Achtung  fürs  Gesetz,  nicht  etwa 
ein  Anspruch  auf  die  innere  Meinung  von  Großmut  und 

edler,  verdienstlicher  Denkungsart,  gerade  auf  das  Ge- 
müt des  Zuschauers  die  größte  Kraft  habe,  folglich 

Pflicht,  nicht  Verdienst  den  nicht  allein  bestimmtesten 

sondern,  wenn  sie  im  rechten  Lichte  ihrer  Unverletz- 
lichkeit  vorgestellt  wird,  auch  den  eindringendsten  Ein- 

fluß aufs  Gemüt  haben  müsse. 

In  unsern  Zeiten,  wo  man  mehr  mit  schmelzenden,  weich- 
herzigen Gefühlen,  oder  hochfliegenden,  aufblähenden 

und  das  Herz  eher  welk  als  stark  machenden  Anmaßun- 
gen über  das  Gemüt  mehr  auszurichten  hofft,  als  durch 

die  der  menschlichen  Unvollkommenheit  und  dem  Fort- 
schritte im  Guten  angemeßnere  trockne  und  ernsthafte 

Vorstellung  der  Pflicht,  ist  die  Hinweisung  auf  diese 
Methode  nötiger  als  jemals.  Kindern  Handlungen  als 

edele,  großmütige,  verdienstliche  zum  Muster  aufzu- 

stellen, in  der  Meinung,  sie  durch  Einfiößung  eines  En- 
thusiasmus für  dieselbe  einzunehmen,  ist  vollends  zweck- 

widrig. Denn  da  sie  noch  in  der  Beobachtung  der  ge- 
meinsten Pflicht  und  selbst  in  der  richtigen  Beurteilung 

derselben  so  weit  zurück  sind,  so  heißt  das  so  viel,  als  sie 
bei  Zeiten  zu  Phantasten  zu  machen.  Aber  auch  bei  dem 

belehrtem  und  erfahrnem  Teil  der  Menschen  ist  diese 

vermeinte  Triebfeder,  wo  nicht  von  nachteiliger,  wenig- 
stens von  keiner  ächten  moralischen  Wirkung  aufs  Herz, 

die  man  dadurch  doch  hat  zuwegebringen  wollen. 

Alle  Gefühle,  vornehmlich  die,  so  ungewohnte  Anstren- 
gung bewirken  sollen,  müssen  in  dem  Augenblicke,  da 

sie  in  ihrer  Heftigkeit  sind,  und  ehe  sie  verbrausen,  ihn 

Wirkung  tun,  sonst  tun  sie  nichts:  indem  das  Herz  na 
türlicher  Weise  zu  seiner  natürlichen,  gemäßigten  Le 

bensbewegung  zurückkehrt  und  sonach  in  die  Mattig 

keit  verfällt,  die  ihm  vorher  eigen  war,  weil  zwar  etwas 

was  es  reizte,  nichts  aber,  das  es  stärkte,  an  dasselbe  ge 
bracht  war.  Grundsätze  müssen  auf  Begriffe  errichte 

werden,  auf  alle  andere  Grundlage  können  nurAnwande 
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lungen  zu  Stande  kommen,  die  der  Person  keinen  mora- 
lischen Wert,  ja  nicht  einmal  eine  Zuversicht  auf  sich 

selbst  verschaffen  können,  ohne  die  das  Bewußtsein 

seiner  moralischen  Gesinnung  und  eines  solchen  Charak- 
ters, das  höchste  Gut  im  Menschen,  gar  nicht  stattfinden 

kann.  Diese  Begriffe  nun,  wenn  sie  subjektiv  praktisch 
werden  sollen,  müssen  nicht  bei  den  objektiven  Gesetzen 
der  Sittlichkeit  stehen  bleiben,  um  sie  zu  bewundern 
und  in  Beziehung  auf  die  Menschheit  hochzuschätzen, 
sondern  ihre  Vorstellung  in  Relation  auf  den  Menschen 

und  auf  sein  Individuum  betrachten;  da  denn  jenes  Ge- 
setz in  einer  zwar  höchst  achtungswürdigen,  aber  nicht 

so  gefälligen  Gestalt  erscheint,  als  ob  es  zu  dem  Ele- 
mente gehöre,  daran  er  natürlicher  Weise  gewohnt  ist, 

sondern  wie  es  ihn  nötigt,  dieses  oft  nicht  ohne  Selbst- 
verleugnung zu  verlassen  und  sich  in  ein  höheres  zu  be- 

geben, darin  er  sich  mit  unaufhörlicher  Besorgnis  des 
Rückfalls  nur  mit  Mühe  erhalten  kann.  Mit  einem  Worte, 
das  moralische  Gesetz  verlangt  Befolgung  aus  Pflicht, 
nicht  aus  Vorliebe,  die  man  gar  nicht  voraussetzen  kann 
und  soll. 

Laßt  uns  nun  im  Beispiele  sehen,  ob  in  der  Vorstellung 
einer  Handlung  als  edler  und  großmütiger  Handlung 
mehr  subjektiv  bewegende  Kraft  einer  Triebfeder  liege, 
als  wenn  diese  bloß  als  Pflicht  in  Verhältnis  auf  das 

ernste  moralische  Gesetz  vorgestellt  wird.  Die  Hand- 
lung, da  jemand  mit  der  größten  Gefahr  des  Lebens 

Leute  aus  dem  Schiffbruche  zu  retten  sucht,  wenn  er 
zuletzt  dabei  selbst  sein  Leben  einbüßt,  wird  zwar  einer- 

seits zur  Pflicht,  andererseits  aber  und  größtenteils  auch 
für  verdienstliche  Handlung  angerechnet,  aber  unsere 
Hochschätzung  derselben  wird  gar  sehr  durch  den  Be- 

griff von  Pflicht  gegen  sich  selbst,  welche  hier  etwas  Ab- 
bruch zu  leiden  scheint,  geschwächt.  Entscheidender  ist 

die  großmütige  Aufopferung  seines  Lebens  zur  Erhal- 
tung des  Vaterlandes,  und  doch,  ob  es  auch  so  vollkom- 
men Pflicht  sei,  sich  von  selbst  und  unbefohlen  dieser 

Absicht  zu  weihen,  darüber  bleibt  einiger  Skrupel  übrig, 
und  die  Handlung  hat  nicht  die  ganze  Kraft  eines  Mu- 



298  KRITIK  DER  PRAKTISCHEN  VERNUNFT 

sters  und  Antriebes  zur  Nachahmung  in  sich.  Ist  es  aber 
unerläßliche  Pflicht,  deren  Übertretung  das  moralische 
Gesetz  an  sich  und  ohne  Rücksicht  auf  Menschenwohl 

verletzt  und  dessen  Heiligkeit  gleichsam  mit  Füßen 
tritt  (dergleichen  Pflichten  man  Pflichten  gegen  Gott 
zu  nennen  pflegt,  weil  wir  uns  in  ihm  das  Ideal  der  Hei- 

ligkeit in  Substanz  denken),  so  widmen  wir  der  Befol- 
gung desselben  mit  Aufopferung  alles  dessen,  was  für 

die  innigste  aller  unserer  Neigungen  nur  immer  einen 
Wert  haben  mag,  die  allervollkommenste  Hochachtung, 
und  wir  finden  unsere  Seele  durch  ein  solches  Beispiel 

gestärkt  und  erhoben,  wenn  wir  an  demselben  uns  über- 
zeugen können,  daß  die  menschliche  Natur  zu  einer  so 

großen  Erhebung  über  alles,  was  Natur  nur  immer  an 
Triebfedern  zum  Gegenteil  aufbringen  mag,  fähig  sei. 
Juvenal  stellt  ein  solches  Beispiel  in  einer  Steigerung  vor, 
die  den  Leser  die  Kraft  der  Triebfeder,  die  im  reinen 

Gesetze  der  Pflicht  als  Pflicht  steckt,  lebhaft  empfin- 
den läßt: 

Esto  bonus  miles,  tutor  bonus,  arbiter  idem 
Integer;  ambiguae  si  quando  citabere  testis 
Incertaeque  rei,  Phalaris  licet  imperet,  ut  sis 
Falsus,  et  adrnoto  dictet  periuria  tauro, 
Summum  crede  nefas  animam  praeferre  pudori 
Et  propter  vitam  vivendi  perdere  causas. 

Wenn  wir  irgend  etwas  Schmeichelhaftes  vom  Verdienst- 
lichen in  unsere  Handlung  bringen  können,  dann  ist  die 

Triebfeder  schon  mit  Eigenliebe  etwas  vermischt,  hat 
also  einige  Beihülfe  von  der  Seite  der  Sinnlichkeit.  Aber 
der  Heiligkeit  der  Pflicht  allein  alles  nachsetzen  und 
sich  bewußt  werden,  daß  man  es  könne,  weil  unsere 
eigene  Vernunft  dieses  als  ihr  Gebot  anerkennt  und  sagt, 
daß  man  es  tun  solle,  das  heißt  sich  gleichsam  über  die 
Sinnenwelt  selbst  gänzlich  erheben,  und  ist  in  demselben 
Bewußtsein  des  Gesetzes  auch  als  Triebfeder  eines  die 

Sinnlichkeit  beherrschenden  Vermögens  unzertrennlich, 
wenn  gleich  nicht  immer  mit  Effekt  verbunden,  der 

aber  doch  auch  durch  die  öftere  Beschäftigung  mit  der- 
selben  und   die   anfangs   kleinern  Versuche  ihres   Ge- 
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brauchs  Hoffnung  zu  seiner  Bewirkung  gibt,  um  in  uns 

nach  und  nach  das  größte,  aber  reine  moralische  In- 
teresse daran  hervorzubringen. 

Die  Methode  nimmt  also  folgenden  Gang.  Zuerst  ist  es 
nur  darum  zu  tun,  die  Beurteilung  nach  moralischen 
Gesetzen  zu  einer  natürlichen,  alle  unsere  eigene  sowohl 

als  die  Beobachtung  fremder  freier  Handlungen  beglei- 
tenden Beschäftigung  und  gleichsam  zur  Gewohnheit  zu 

machen  und  sie  zu  schärfen,  indem  man  vorerst  fragt, 
ob  die  Handlung  objektiv  dem  moralischen  Gesetze,  und 

welchem,  gemäß  sei;  wobei  man  denn  die  Aufmerksam- 
keit auf  dasjenige  Gesetz,  welches  bloß  einen  Grund  zur 

Verbindlichkeit  an  die  Hand  gibt,  von  dem  unterschei- 
det, welches  in  der  Tat  verbindend  ist  (leges  obligandi  a 

legibus  obligantibus),  (wie  z.  B.  das  Gesetz  desjenigen, 
was  das  Bedürfnis  der  Menschen,  im  Gegensatze  dessen, 
was  das  Recht  derselben  von  mir  fordert,  wovon  das 

letztere  wesentliche,  das  erstere  aber  nur  außerwesent- 
liche Pflichten  vorschreibt)  und  so  verschiedene  Pflich- 

ten, die  in  einer  Handlung  zusammenkommen,  unter- 
scheiden lehrt.  Der  andere  Punkt,  worauf  die  Aufmerk- 
samkeit gerichtet  werden  muß,  ist  die  Frage:  ob  die 

Handlung  auch  (subjektiv)  um  des  moralischen  Gesetzes 

willen  geschehen,  und  also  sie  nicht  allein  sittliche  Rich- 
tigkeit als  Tat,  sondern  auch  sittlichen  Wert  als  Gesin- 

nung, ihrer  Maxime  nach,  habe.  Nun  ist  kein  Zweifel, 

daß  diese  Übung  und  das  Bewußtsein  einer  daraus  ent- 
springenden Kultur  unserer  bloß  über  das  Praktische 

urteilenden  Vernunft  ein  gewisses  Interesse  selbst  am 
Gesetze  derselben,  mithin  an  sittlich  guten  Handlungen 
nach  und  nach  hervorbringen  müsse.  Denn  wir  gewinnen 
endlich  das  lieb,  dessen  Betrachtung  uns  den  erweiterten 
Gebrauch  unserer  Erkenntniskräfte  empfinden  läßt, 

welchen  vornehmlich  dasjenige  befördert,  worin  wir  mo- 
ralische Richtigkeit  antreffen:  weil  sich  die  Vernunft  in 

einer  solchen  Ordnung  der  Dinge  mit  ihrem  Vermögen, 
a  priori  nach  Prinzipien  zu  bestimmen,  was  geschehen 

soll,  allein  gut  finden  kann.  Gewinnt  doch  ein  Natur- 
beobachter Gegenstände,  die  seinen  Sinnen  anfangs  an- 
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stößig  sind,  endlich  lieb,  wenn  er  die  große  Zweckmäßig- 
keit ihrer  Organisation  daran  entdeckt  und  so  seine  Ver- 

nunft an  ihrer  Betrachtung  weidet,  und  Leibniz  brachte 

ein  Insekt,  welches  er  durchs  Mikroskop  sorgfältig  be- 
trachtet hatte,  schonend  wiederum  auf  sein  Blatt  zurück, 

weil  er  sich  durch  seinen  Anblick  belehrt  gefunden  und 
von  ihm  gleichsam  eine  Wohltat  genossen  hatte. 
Aber  diese  Beschäftigung  der  Urteilskraft,  welche  uns 
unsere  eigene  Erkenntniskräfte  fühlen  läßt,  ist  noch 

nicht  das  Interesse  an  den  Handlungen  und  ihrer  Mora- 
lität  selbst.  Sie  macht  bloß,  daß  man  sich  gerne  mit 
einer  solchen  Beurteilung  unterhält,  und  gibt  der  Tugend 
oder  der  Denkungsart  nach  moralischen  Gesetzen  eine 
Form  der  Schönheit,  die  bewundert,  darum  aber  noch 
nicht  gesucht  wird  (laudatur  et  alget);  wie  alles,  dessen 
Betrachtung  subjektiv  ein  Bewußtsein  der  Harmonie 
unserer  Vorstellungskräfte  bewirkt,  und  wobei  wir  unser 

ganzes  Erkenntnisvermögen  (Verstand  und  Einbildungs- 
kraft) gestärkt  fühlen,  ein  Wohlgefallen  hervorbringt, 

das  sich  auch  andern  mitteilen  läßt,  wobei  gleichwohl 
die  Existenz  des  Objekts  uns  gleichgültig  bleibt,  indem 
es  nur  als  die  Veranlassung  angesehen  wird,  der  über  die 
Tierheit  erhabenen  Anlage  der  Talente  in  uns  inne  zu 
werden.  Nun  tritt  aber  die  zweite  Übung  ihr  Geschäft 

an,  nämlich  in  der  lebendigen  Darstellung  der  morali- 
schen Gesinnung  an  Beispielen  die  Reinigkeit  des  Wil- 

lens bemerklich  zu  machen,  vorerst  nur  als  negativer 
Vollkommenheit  desselben,  so  fern  in  einer  Handlung 

aus  Pflicht  gar  keine  Triebfedern  der  Neigungen  als  Be- 
stimmungsgründe auf  ihn  einfließen;  wodurch  der  Lehr- 

ling doch  auf  das  Bewußtsein  seiner  Freiheit  aufmerk- 
sam erhalten  wird,  und,  obgleich  diese  Entsagung  eine 

anfängliche  Empfindung  von  Schmerz  erregt,  dennoch 
dadurch,  daß  sie  jenen  Lehrling  dem  Zwange  selbst 

wahrer  Bedürfnisse  entzieht,  ihm  zugleich  eine  Be- 
freiung von  der  mannigfaltigen  Unzufriedenheit,  darin 

ihn  alle  diese  Bedürfnisse  verflechten,  angekündigt  und 
das  Gemüt  für  die  Empfindung  der  Zufriedenheit  aus 
anderen  Quellen  empfänglich  gemacht  wird.  Das  Herz 
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wird  doch  von  einer  Last,  die  es  jederzeit  ingeheim 

drückt,  befreit  und  erleichtert,  wenn  an  reinen  morali- 
schen Entschließungen,  davon  Beispiele  vorgelegt  wer- 

den, dem  Menschen  ein  inneres,  ihm  selbst  sonst  nicht 
einmal  recht  bekanntes  Vermögen,  die  innere  Freiheit, 

aufgedeckt  wird,  sich  von  der  ungestümen  Zudringlich- 
keit der  Neigungen  dermaßen  loszumachen,  daß  gar 

keine,  selbst  die  beliebteste  nicht,  auf  eine  Entschließung, 
zu  der  wir  uns  jetzt  unserer  Vernunft  bedienen  sollen, 
Einfluß  habe.  In  einem  Falle,  wo  ich  nur  allein  weiß, 
daß  das  Unrecht  auf  meiner  Seite  sei,  und,  obgleich  das 

freie  Geständnis  desselben  und  die  Anerbietung  zur  Ge- 
nugtuung an  der  Eitelkeit,  dem  Eigennutze,  selbst  dem 

sonst  nicht  unrechtmäßigen  Widerwillen  gegen  den, 

dessen  Recht  von  mir  geschmälert  ist,  so  großen  Wider- 
spruch findet,  dennoch  mich  über  alle  diese  Bedenk- 

lichkeiten wegsetzen  kann,  ist  doch  ein  Bewußtsein  einer 

Unabhängigkeit  von  Neigungen  und  von  Glücksum- 
ständen  und  der  Möglichkeit  sich  selbst  genug  zu  sein 
enthalten,  welche  mir  überall  auch  in  anderer  Absicht 
heilsam  ist.  Und  nun  findet  das  Gesetz  der  Pflicht  durch 

den  positiven  Wert,  den  uns  die  Befolgung  desselben 
empfinden  läßt,  leichteren  Eingang  durch  die  Achtung 
für  uns  selbst  im  Bewußtsein  unserer  Freiheit.  Auf  diese, 
wenn  sie  wohl  gegründet  ist,  wenn  der  Mensch  nichts 
stärker  scheuet,  als  sich  in  der  inneren  Selbstprüfung  in 
seinen  eigenen  Augen  geringschätzig  und  verwerflich  zu 
finden,  kann  nun  jede  gute  sittliche  Gesinnung  gepfropft 
werden:  weil  dieses  der  beste,  ja  der  einzige  Wächter  ist, 
das  Eindringen  unedler  und  verderbender  Antriebe  vom 
Gemüte  abzuhalten. 

Ich  habe  hiermit  nur  auf  die  allgemeinsten  Maximen  der 
Methodenlehre  einer  moralischen  Bildung  und  Übung 
hinweisen  wollen.  Da  die  Mannigfaltigkeit  der  Pflichten 
für  jede  Art  derselben  noch  besondere  Bestimmungen 
erforderte  und  so  ein  weitläuftiges  Geschäfte  ausmachen 
würde,  so  wird  man  mich  für  entschuldigt  halten,  wenn 
ich  in  einer  Schrift  wie  diese,  die  nur  Vorübung  ist,  es 
bei  diesen  Grundzügen  bewenden  lasse. 
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BESCHLUSS 

Zwei  Dinge  erfüllen  das  Gemüt  mit  immer  neuer  und 
zunehmender  Bewunderung  und  Ehrfurcht,  je  öfter  und 
anhaltender  sich  das  Nachdenken  damit  beschäftigt: 
der  bestirnte  Himmel  über  mir  und  das  moralische  Gesetz 

in  mir.  Beide  darf  ich  nicht  als  in  Dunkelheiten  verhüllt, 

oder  im  Überschwenglichen,  außer  meinem  Gesichts- 
kreise suchen  und  bloß  vermuten;  ich  sehe  sie  vor  mir 

und  verknüpfe  sie  unmittelbar  mit  dem  Bewußtsein 
meiner  Existenz.  Das  erste  fängt  von  dem  Platze  an, 

den  ich  in  der  äußern  Sinnenwelt  einnehme,  und  erwei- 
tert die  Verknüpfung,  darin  ich  stehe,  ins  unabsehlich 

Große  mit  Welten  über  Welten  und  Systemen  von  Sy- 
stemen, überdem  noch  in  grenzenlose  Zeiten  ihrer  perio- 
dischen Bewegung,  deren  Anfang  und  Fortdauer.  Das 

zweite  fängt  von  meinem  unsichtbaren  Selbst,  meiner 
Persönlichkeit,  an  und  stellt  mich  in  einer  Welt  dar, 
die  wahre  Unendlichkeit  hat,  aber  nur  dem  Verstände 

spürbar  ist,  und  mit  welcher  (dadurch  aber  auch  zu- 
gleich mit  allen  jenen  sichtbaren  Welten)  ich  mich  nicht 

wie  dort  in  bloß  zufälliger,  sondern  allgemeiner  und  not- 
wendiger Verknüpfung  erkenne.  Der  erstere  Anblick 

einer  zahllosen  Weltenmenge  vernichtet  gleichsam  meine 

Wichtigkeit,  als  eines  tierischen  Geschöpfs,  das  die  Ma- 
terie, daraus  es  ward,  dem  Planeten  (einem  bloßen 

Punkt  im  Weltall)  wieder  zurückgeben  muß,  nachdem 
es  eine  kurze  Zeit  (man  weiß  nicht  wie)  mit  Lebenskraft 
versehen  gewesen.  Der  zweite  erhebt  dagegen  meinen 

w*>rt,  als  einer  Intelligenz,  unendlich  durch  meine  Per- 
sönlKnkeJt.,  m  welcher  das  moralische  Gesetz  mir  ein 
von  de-  Xierheit  und  selbst  von  der  ganzen  Sinnenwelt 
unabmngjges  LeD6n  offenbart,  wenigstens  so  viel  sich 
aus  aej.  zweckmäßigen  Bestimmung  meines  Daseins 
durch  jjeses  Gesetz,  welche  nicht  auf  Bedingungen  und 
Grenz^  dieses  Lebens  eingeschränkt  ist,  sondern  ins 
Unencjjcjie  geh^  abnehmen  läßt. 
Aller  Bewunderung   und   Achtung   können   zwar  zur 
Nacforscjlung  rejzerij  aber  den  Mangel  derselben  nicht 
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ersetzen.  Was  ist  nun  zu  tun,  um  diese  auf  nutzbare  und 
der  Erhabenheit  des  Gegenstandes  angemessene  Art 
anzustellen?  Beispiele  mögen  hiebei  zur  Warnung,  aber 
auch  zur  Nachahmung  dienen.  Die  Weltbetrachtung 
fing  von  dem  herrlichsten  Anblicke  an,  den  menschliche 
Sinne  nur  immer  vorlegen  und  unser  Verstand  in  ihrem 
weiten  Umfange  zu  verfolgen  nur  immer  vertragen 

kann,  und  endigte— mit  der  Sterndeutung.  Die  Moral 
fing  mit  der  edelsten  Eigenschaft  in  der  menschlichen 

Natur  an,  deren  Entwicklung  und  Kultur  auf  unend- 
lichen Nutzen  hinaussieht,  und  endigte— mit  der  Schwär- 

merei, oder  dem  Aberglauben.  So  geht  es  allen  noch 

rohen  Versuchen,  in  denen  der  vornehmste  Teil  des  Ge- 
schäftes auf  den  Gebrauch  der  Vernunft  ankommt,  der 

nicht  so  wie  der  Gebrauch  der  Füße  sich  von  selbst  ver- 
mittelst der  öftern  Ausübung  findet,  vornehmlich  wenn 

er  Eigenschaften  betrifft,  die  sich  nicht  so  unmittelbar 
in  der  gemeinen  Erfahrung  darstellen  lassen.  Nachdem 
aber,  wiewohl  spät,  die  Maxime  in  Schwang  gekommen 

war,  alle  Schritte  vorher  wohl  zu  überlegen,  die  die  Ver- 
nunft zu  tun  vorhat,  und  sie  nicht  anders  als  im  Gleise 

einer  vorher  wohl  überdachten  Methode  ihren  Gang 

machen  zu  lassen,  so  bekam  die  Beurteilung  des  Welt- 
gebäudes eine  ganz  andere  Richtung  und  mit  dieser  zu- 

gleich einen  ohne  Vergleichung  glücklichern  Ausgang. 
Der  Fall  eines  Steins,  die  Bewegung  einer  Schleuder,  in 
ihre  Elemente  und  dabei  sich  äußernde  Kräfte  aufgelöst 
und  mathematisch  bearbeitet,  brachte  zuletzt  diejenige 
klare  und  für  alle  Zukunft  unveränderliche  Einsicht  in 

den  Weltbau  hervor,  die  bei  fortgehender  Beobachtung 
hoffen  kann,  sich  immer  nur  zu  erweitern,  niemals  aber 
zurückgehen  zu  müssen  fürchten  darf. 

Diesen  Weg  nun  in  Behandlung  der  moralischen  Anla- 
gen unserer  Natur  gleichfalls  einzuschlagen,  kann  uns 

jenes  Beispiel  anrätig  sein  und  Hoffnung  zu  ähnlichem 
guten  Erfolg  geben.  Wir  haben  doch  die  Beispiele  der 
moralisch  urteilenden  Vernunft  bei  Hand.  Diese  nun  in 

ihre  Elementarbegriffe  zu  zergliedern,  in  Ermangelung 
der  Mathematik  aber  ein  der  Chemie  ähnliches  Verfahren 
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der  Scheidung  des  Empirischen  vom  Rationalen,  das 

sich  in  ihnen  vorfinden  möchte,  in  wiederholten  Ver- 
suchen am  gemeinen  Menschenverstände  vorzunehmen, 

kann  uns  beides  rein  und,  was  jedes  für  sich  allein  lei- 
sten könne,  mit  Gewißheit  kennbar  machen  und  so  teils 

der  Verirrung  einer  noch  rohen,  ungeübten  Beurteilung, 

teils  (welches  weit  nötiger  ist)  den  Genieschwüngen  vor- 
beugen, durch  welche,  wie  es  von  Adepten  des  Steins 

der  Weisen  zu  geschehen  pflegt,  ohne  alle  methodische 
Nachforschung  und  Kenntnis  der  Natur  geträumte 
Schätze  versprochen  und  wahre  verschleudert  werden. 
Mit  einem  Worte:  Wissenschaft  (kritisch  gesucht  und 
methodisch  eingeleitet)  ist  die  enge  Pforte,  die  zur 

Weisheitslehre  führt,  wenn  unter  dieser  nicht  bloß  ver- 
standen wird,  was  man  tun,  sondern  was  Lehrern  zur 

Richtschnur  dienen  soll,  um  den  Weg  zur  Weisheit,  den 
jedermann  gehen  soll,  gut  und  kenntlich  zu  bahnen  und 
andere  vor  Irrwegen  zu  sichern;  eine  Wissenschaft,  deren 
Aufbewahrerin  jederzeit  die  Philosophie  bleiben  muß, 
an  deren  subtiler  Untersuchung  das  Publikum  keinen 
Anteil,  wohl  aber  an  den  Lehren  zu  nehmen  hat,  die  ihm 

nach  einer  solchen  Bearbeitung  allererst  recht  hell  ein- 
leuchten können. 
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VORREDE 

AUF  die  Kritik  der  praktischen  Vernunft  sollte  das 

System,  die  Metaphysik  der  Sitten,  folgen,  wel- 
ches in  metaphysische  Anfangsgründe  der  Rechts- 

lehre und  in  eben  solche  für  die  Tugendlehre  zerfällt  (als 
ein  Gegenstück  der  schon  gelieferten  metaphysischen 
Anfangsgründe  der  Naturwissenschaft) ,  wozu  die  hier 
folgende  Einleitung  die  Form  des  Systems  in  beiden 
vorstellig  und  zum  Teil  anschaulich  macht. 
Die  Rechtslehre  als  der  erste  Teil  der  Sittenlehre  ist 

nun  das,  wovon  ein  aus  der  Vernunft  hervorgehendes 

System  verlangt  wird,  welches  man  die  Metaphysik  des 
Rechts  nennen  könnte.  Da  aber  der  Begriff  des  Rechts 
als  ein  reiner,  jedoch  auf  die  Praxis  (Anwendung  auf  in 
der  Erfahrung  vorkommende  Fälle)  gestellter  Begriff 
ist,  mithin  ein  metaphysisches  System  desselben  in  seiner 
Einteilung  auch  auf  die  empirische  Mannigfaltigkeit 
jener  Fälle  Rücksicht  nehmen  müßte,  um  die  Einteilung 
vollständig  zu  machen  (welches  zur  Errichtung  eines 
Systems  der  Vernunft  eine  unerläßliche  Forderung  ist), 

Vollständigkeit  der  Einteilung  des  Empirischen  aber  un- 
möglich ist,  und,  wo  sie  versucht  wird  (wenigstens  um 

ihr  nahe  zu  kommen),  solche  Begriffe  nicht  als  integrie- 
rende Teile  in  das  System,  sondern  nur  als  Beispiele  in 

die  Anmerkungen  kommen  können:  so  wird  der  für  den 
ersten  Teil  der  Metaphysik  der  Sitten  allein  schickliche 

Ausdruck  sein  metaphysische  Anfangsgründe  der  Rechts- 
lehre: weil  in  Rücksicht  auf  jene  Fälle  der  Anwendung 

nur  Annäherung  zum  System,  nicht  dieses  selbst  erwar- 
tet werden  kann.  Es  wird  daher  hiemit,  so  wie  mit  den 

(früheren)  metaphysischen  Anfangsgründen  der  Natur- 
wissenschaft, auch  hier  gehalten  werden:  nämlich  das 

Recht,  was  zum  a  priori  entworfenen  System  gehört, 
in  den  Text,  die  Rechte  aber,  welche  auf  besondere  Er- 

fahrungsfälle bezogen  werden,  in  zum  Teil  wTeitläuftige 
Anmerkungen  zu  bringen:  weil  sonst  das,  was  hier  Meta- 

physik ist,  von  dem,  was  empirische  Rechtspraxis  ist, 
nicht  wohl  unterschieden  werden  könnte. 

Ich  kann  dem  so  oft  gemachten  Vorwurf  der  Dunkelheit, 
ja  wohl  gar  einer  geflissenen,  den  Schein  tiefer  Einsicht 
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affektierenden  Undeutlichkeit  im  philosophischen  Vor- 
trage nicht  besser  zuvorkommen  oder  abhelfen,  als  daß 

ich,  was  Herr  Garve,  ein  Philosoph  in  der  ächten  Bedeu- 
tung des  Worts,  jedem,  vornehmlich  dem  philosophie- 

renden Schriftsteller  zur  Pflicht  macht,  bereitwillig  an- 
nehme und  meinerseits  diesen  Anspruch  bloß  auf  die 

Bedingung  einschränke,  ihm  nur  so  weit  Folge  zu  leisten, 
als  es  die  Natur  der  Wissenschaft  erlaubt,  die  zu  be- 

richtigen und  zu  erweitern  ist. 
Der  weise  Mann  fordert  (in  seinem  Werk,  Vermischte 

Aufsätze  betitelt,  S.  352  u.  f.)  mit  Recht,  eine  jede  philo- 
sophische Lehre  müsse,  wenn  der  Lehrer  nicht  selbst  in 

den  Verdacht  der  Dunkelheit  seiner  Begriffe  kommen 

soll— zur  Popularität  (einer  zur  allgemeinen  Mitteilung 
hinreichenden  Versinnlichung)  gebracht  werden  können. 
Ich  räume  das  gern  ein,  nur  mit  Ausnahme  des  Systems 
einer  Kritik  des  Vernunftvermögens  selbst  und  alles 

dessen,  was  nur  durch  dieser  ihre  Bestimmung  beur- 
kundet werden  kann:  weil  es  zur  Unterscheidung  des 

Sinnlichen  in  unserem  Erkenntnis  vom  Übersinnlichen, 
dennoch  aber  der  Vernunft  Zustehenden  gehört.  Dieses 

kann  nie  populär  werden,  so  wie  überhaupt  keine  for- 
melle Metaphysik;  obgleich  ihre  Resultate  für  die  ge- 
sunde Vernunft  (eines  Metaphysikers,  ohne  es  zu  wissen) 

ganz  einleuchtend  gemacht  werden  können.  Hier  ist 

an  keine  Popularität  (Volkssprache)  zu  denken,  son- 
dern es  muß  auf  scholastische  Pünktlichkeit,  wenn  sie 

auch  Peinlichkeit  gescholten  würde,  gedrungen  wer- 
den (denn  es  ist  Schulsprache):  weil  dadurch  allein  die 

voreilige  Vernunft  dahin  gebracht  werden  kann,  vor 
ihren  dogmatischen  Behauptungen  sich  erst  selbst  zu 
verstehen. 

Wenn  aber  Pedanten  sich  anmaßen,  zum  Publikum  (auf 
Kanzeln  und  in  Volksschriften)  mit  Kunstwörtern  zu 
reden,  die  ganz  für  die  Schule  geeignet  sind,  so  kann  das 
so  wenig  dem  kritischen  Philosophen  zur  Last  fallen, 
als  dem  Grammatiker  der  Unverstand  des  Wortklau- 

bers (logodaedalus) .  Das  Belachen  kann  hier  nur  den 
Mann,  aber  nicht  die  Wissenschaft  treffen. 
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Es  klingt  arrogant,  selbstsüchtig  und  für  die,  welche 

ihrem  alten  System  noch  nicht  entsagt  haben,  verklei- 
nerlich,  zu  behaupten:  daß  vor  dem  Entstehen  der  kri- 

tischen Philosophie  es  noch  gar  keine  gegeben  habe. 
—Um  nun  über  diese  scheinbare  Anmaßung  absprechen 
zu  können,  kommt  es  auf  die  Frage  an:  ob  es  wohl  mehr 
als  eine  Philosophie  geben  kenne.  Verschiedene  Arten  zu 
philosophieren  und  zu  den  ersten  Vernunftprinzipien 
zurückzugehen,  um  darauf  mit  mehr  oder  weniger  Glück 
ein  System  zu  gründen,   hat  es  nicht  allein  gegeben, 
sondern  es  mußte  viele  Versuche  dieser  Art,  deren  jeder 
auch  um  die  gegenwärtige  sein  Verdienst  hat,  geben; 

aber  da  es  doch,  objektiv  betrachtet,  nur  Eine  mensch- 
liche Vernunft  geben  kann:  so  kann  es  auch  nicht  viel 

Philosophieen  geben,  d.  i.  es  ist  nur  Ein  wahres  System 
derselben  aus  Prinzipien  möglich,  so  mannigfaltig  und 
oft  widerstreitend  man  auch  über  einen  und  denselben 

Satz  philosophiert  haben  mag.  So  sagt  der  Moralist  mit 
Recht:  es  gibt  nur  Eine  Tugend  und  Lehre  derselben, 
d.  i.  ein  einziges  System,  das  alle  Tugendpflichten  durch 
Ein  Prinzip  verbindet;  der  Chymist:  es  gibt  nur  Eine 
Chemie  (die  nach  Lavoisier)]  der  Arzneilehrer:  es  gibt 
nur  Ein  Prinzip  zum  System  der  Krankheitseinteilung 
(nach  Brown),  ohne  doch  darum,  weil  das  neue  System 

alle  andere  ausschließt,  das  Verdienst  der  älteren  (Mora- 
listen, Chemiker  und  Arzneilehrer)  zu  schmälern:  weil 

ohne  dieser  ihre  Entdeckungen,  oder  auch  mißlungene 
Versuche  wir  zu  jener  Einheit  des  wahren  Prinzips  der 

ganzen  Philosophie  in  einem  System  nicht  gelangt  wä- 
ren.—Wenn  also  jemand  ein  System  der  Philosophie  als 

sein  eigenes  Fabrikat  ankündigt,  so  ist  es  eben  so  viel, 

als  ob  er  sagte:  vor  dieser  Philosophie  sei  gar  keine  an- 
dere noch  gewesen.  Denn  wollte  er  einräumen,  es  wäre 

eine  andere  (und  wahre)  gewesen,  so  würde  es  über  die- 
selbe Gegenstände  zweierlei  wahre   Philosophieen   ge- 
geben haben,  welches  sich  widerspricht.— Wenn  also  die 

kritische  Philosophie  sich  als  eine  solche  ankündigt,  vor 
der  es  überall  noch  gar  keine  Philosophie  gegeben  habe, 
so  tut  sie  nichts  anders,  als  was  alle  getan  haben,  tun 
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werden,  ja  tun  müssen,  die  eine  Philosophie  nach  ihrem 
eigenen  Plane  entwerfen. 
Von  minderer  Bedeutung,  jedoch  nicht  ganz  ohne  alle 
Wichtigkeit  wäre  der  Vorwurf:  daß  ein  diese  Philosophie 
wesentlich  unterscheidendes  Stück  doch  nicht  ihr  eigenes 
Gewächs,  sondern  etwa  einer  anderen  Philosophie  (oder 
Mathematik)  abgeborgt  sei:  dergleichen  ist  der  Fund, 
den  ein  tübingscher  Rezensent  gemacht  haben  will,  und 
der  die  Definition  der  Philosophie  überhaupt  angeht, 
welche  der  Verfasser  der  Kritik  d.  r.  V.  für  sein  eigenes, 
nicht  unerhebliches  Produkt  ausgibt,  und  die  doch 
schon  vor  vielen  Jahren  von  einem  anderen  fast  mit 

denselben  Ausdrücken  gegeben  worden  sei.*  Ich  über- 
lasse es  einem  jeden,  zu  beurteilen,  ob  die  Worte:  intel- 

lectualis  quaedam  constructio  den  Gedanken  der  Dar- 
stellung eines  gegebenen  Begriffs  in  einer  Anschauung  a 

priori  hätten  hervorbringen  können,  wodurch  auf  ein- 
mal die  Philosophie  von  der  Mathematik  ganz  bestimmt 

geschieden  wird.  Ich  bin  gewiß:  Hausen  selbst  würde 
sich  geweigert  haben,  diese  Erklärung  seines  Ausdrucks 
anzuerkennen;  denn  die  Möglichkeit  einer  Anschauung 
a  priori,  und  daß  der  Raum  eine  solche  und  nicht  ein 

bloß  der  empirischen  Anschauung  (Wahrnehmung)  ge- 
gebenes Nebeneinandersein  des  Mannigfaltigen  außer 

einander  sei  (wie  Wolff  ihn  erklärt),  würde  ihn  schon 

aus  dem  Grunde  abgeschreckt  haben,  weil  er  sich  hie- 
mit  in  weit  hinaussehende  philosophische  Untersuchun- 

gen verwickelt  gefühlt  hätte.  Die  gleichsam  durch  den 

Verstand  gemachte  Darstellung  bedeutete  dem  scharf- 
sinnigen Mathematiker  nichts  weiter,  als  die  einem  Be- 

griffe korrespondierende  (empirische)  Verzeichnung  einer 
Linie,  bei  der  bloß  auf  die  Regel  Acht  gegeben,  von  den 
in  der  Ausführung  unvermeidlichen  Abweichungen  aber 
abstrahiert  wird;  wie  man  es  in  der  Geometrie  auch  an 
der  Konstruktion  der  Gleichungen  wahrnehmen  kann. 

*  Porro  de  actuali  constructione  hie  non  quaeritur,  cum  ne  possint 
quidem  sensibiles  ngurae  ad  rigorem  definitionum  effingi;  sed  re- 
quiritur  cognitio  eorum,  quibus  absolvitur  formatio,  quae  intellec- 
tualis  quaedam  constructio  est.  C.  A.  Hausen,  Elem.  Mathes.  Pars 
I.  p.  86.  A.  1734. 
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Von  der  allermindesten  Bedeutung  aber  in  Ansehung  des 
Geistes  dieser  Philosophie  ist  wohl  der  Unfug,  den  einige 
Nachäffer  derselben  mit  den  Wörtern  stiften,  die  in  der 
Kritik  d.  r.  V.  selbst  nicht  wohl  durch  andere  gangbare 
zu  ersetzen  sind,  sie  auch  außerhalb  derselben  zum 

öffentlichen  Gedankenverkehr  zu  brauchen,  und  wel- 
cher allerdings  gezüchtigt  zu  werden  verdient,  wie  Hr. 

Nicolai  tut,  wiewohl  er  über  die  gänzliche  Entbehrung 
derselben  in  ihrem  eigentümlichen  Felde,  gleich  als  einer 
überall  bloß  versteckten  Armseligkeit  an  Gedanken, 
kein  Urteil  zu  haben  sich  selbst  bescheiden  wird.— 

Indessen  läßt  sich  über  den  unpopulären  Pedanten  frei- 
lich viel  lustiger  lachen,  als  über  den  unkritischen  Igno- 

ranten (denn  in  der  Tat  kann  der  Metaphysiker,  welcher 
seinem  Systeme  steif  anhängt,  ohne  sich  an  alle  Kritik 
zu  kehren,  zur  letzteren  Klasse  gezählt  werden,  ob  er 
zwar  nur  willkürlich  ignoriert,  was  er  nicht  aufkommen 
lassen  will,  weil  es  zu  seiner  älteren  Schule  nicht  gehört). 
Wenn  aber  nach  Shaftesburys  Behauptung  es  ein  nicht 
zu  verachtender  Probierstein  für  die  Wahrheit  einer 

(vornehmlich  praktischen)  Lehre  ist,  wenn  sie  das  Be- 
lachen aushält,  so  müßte  wohl  an  den  kritischen  Philo- 

sophen mit  der  Zeit  die  Reihe  kommen  zuletzt  und  so 
auch  am  besten  zu  lachen:  wenn  er  die  papierne  Systeme 
derer,  die  eine  lange  Zeit  das  große  Wort  führten,  nach 
einander  einstürzen  und  alle  Anhänger  derselben  sich 
verlaufen  sieht:  ein  Schicksal,  was  jenen  unvermeidlich 
bevorsteht. 

Gegen  das  Ende  des  Buchs  habe  ich  einige  Abschnitte 

mit  minderer  Ausführlichkeit  bearbeitet,  als  in  Verglei- 
chung  mit  den  vorhergehenden  erwartet  werden  konnte: 
teils  weil  sie  mir  aus  diesen  leicht  gefolgert  werden  zu 

können  schienen,  teils  auch  weil  die  letzte  (das  öffent- 
liche Recht  betreffende)  eben  jetzt  so  vielen  Diskussio- 

nen unterworfen  und  dennoch  so  wichtig  sind,  daß  sie 
den  Aufschub  des  entscheidenden  Urteils  auf  einige  Zeit 
wohl  rechtfertigen  können. 
Die  metaphysische  Anfangsgründe  der  Tugendlehre  hoffe 
ich  in  Kurzem  liefern  zu  können. 
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EINLEITUNG  IN  DIE  METAPHYSIK  DER  SITTEN 

I 

VON  DEM  VERHÄLTNIS  DER  VERMÖGEN  DES 

MENSCHLICHEN  GEMÜTS  ZU  DEN  SITTEN- 
GESETZEN 

IDEGEHRUNGSVERMÖGEN  ist  das  Vermögen 

-^-^durch  seine  Vorstellungen  Ursache  der  Gegenstände 
dieser  Vorstellungen  zu  sein.  Das  Vermögen  eines  We- 

sens, seinen  Vorstellungen  gemäß  zu  handeln,  heißt  das 
Leben. 

Mit  dem  Begehren  oder  Verabscheuen  ist  erstlich  jeder- 
zeit Lust  oder  Unlust,  deren  Empfänglichkeit  man  Ge- 
fühl nennt,  verbunden;  aber  nicht  immer  umgekehrt. 

Denn  es  kann  eine  Lust  geben,  welche  mit  gar  keinem 
Begehren  des  Gegenstandes,  sondern  mit  der  bloßen 
Vorstellung,  die  man  sich  von  einem  Gegenstande  macht 
(gleichgültig,  ob  das  Objekt  derselben  existiere  oder 
nicht),  schon  verknüpft  ist.  Auch  geht  zweitens  nicht 
immer  die  Lust  oder  Unlust  an  dem  Gegenstande  des 
Begehrens  vor  dem  Begehren  vorher  und  darf  nicht 
allemal  als  Ursache,  sondern  kann  auch  als  Wirkung 
desselben  angesehen  werden. 
Man  nennt  aber  die  Fähigkeit,  Lust  oder  Unlust  bei 
einer  Vorstellung  zu  haben,  darum  Gefühl,  weil  beides 
das  bloß  Subjektive  im  Verhältnisse  unserer  Vorstellung 
und  gar  keine  Beziehung  auf  ein  Objekt  zum  möglichen 

Erkenntnisse  desselben*  (nicht  einmal  dem  Erkennt- 
nisse unseres  Zustandes)  enthält;  da  sonst  selbst  Emp- 

*  Man  kann  Sinnlichkeit  durch  das  Subjektive  unserer  Vorstellun- 
gen überhaupt  erklären;  denn  der  Verstand  bezieht  allererst  die  Vor- 

stellungen auf  ein  Objekt,  d.  i.  er  allein  denkt  sich  etwas  vermittelst 
derselben.  Nun  kann  das  Subjektive  unserer  Vorstellung  entweder 
von  der  Art  sein,  daß  es  auch  auf  ein  Objekt  zum  Erkenntnis  des- 

selben (der  Form  oder  Materie  nach,  da  es  im  ersteren  Falle  reine 
Anschauung,  im  zweiten  Empfindung  heißt)  bezogen  werden  kann; 
in  diesem  Fall  ist  die  Sinnlichkeit,  als  Empfänglichkeit  der  gedach- 

ten Vorstellung,  der  Sinn.  Oder  das  Subjektive  der  Vorstellung 
kann  gar  kein  Erkenntnis  stück  werden:  weil  es  bloß  die  Beziehung 
derselben  aufs  Subjekt  und  nichts  zur  Erkenntnis  des  Objekts  Brauch- 

bares enthält;  und  alsdann  heißt  diese  Empfänglichkeit  der  Vor- 
stellung Gefühl,  welches  die  Wirkung  der  Vorstellung  (diese  mag 
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findungen  außer  der  Qualität,  die  ihnen  der  Beschaf- 
fenheit des  Subjekts  wegen  anhängt  (z.  B.  des  Roten, 

des  Süßen  usw.),  doch  auch  als  Erkenntnisstücke  auf 
ein  Objekt  bezogen  werden,  die  Lust  oder  Unlust  aber 
(am  Roten  und  Süßen)  schlechterdings  nichts  am  Ob- 

jekte, sondern  lediglich  Beziehung  aufs  Subjekt  aus- 
drückt. Näher  können  Lust  und  Unlust  für  sich  und 

zwar  eben  um  des  angeführten  Grundes  willen  nicht  er- 
klärt werden,  sondern  man  kann  allenfalls  nur,  was  sie 

in  gewissen  Verhältnissen  für  Folgen  haben,  anführen, 
um  sie  im  Gebrauch  kennbar  zu  machen. 

Man  kann  die  Lust,  welche  mit  dem  Begehren  (des  Ge- 
genstandes, dessen  Vorstellung  das  Gefühl  so  affiziert) 

notwendig  verbunden  ist,  praktische  Lust  nennen:  sie- 
mag nun  Ursache  oder  Wirkung  vom  Begehren  sein. 

Dagegen  würde  man  die  Lust,  die  mit  dem  Begehren 
des  Gegenstandes  nicht  notwendig  verbunden  ist,  die 
also  im  Grunde  nicht  eine  Lust  an  der  Existenz  des  Ob- 

jekts der  Vorstellung  ist,  sondern  bloß  an  der  Vorstel- 
lung allein  haftet,  bloß  kontemplative  Lust  oder  untäti- 

ges Wohlgefallen  nennen  können.  Das  Gefühl  der  letz- 
tern Art  von  Lust  nennen  wir  Geschmack.  Von  diesem 

wird  also  in  einer  praktischen  Philosophie  nicht  als  von 
einem  einheimischen  Begriffe,  sondern  allenfalls  nur 
episodisch  die  Rede  sein.  Was  aber  die  praktische  Lust 

betrifft,  so  wird  die  Bestimmung  des  Begehrungsver- 
mögens, vor  welcher  diese  Lust  als  Ursache  notwendig 

vorhergehen  muß,  im  engen  Verstände  Begierde,  die 
habituelle  Begierde  aber  Neigung  heißen,  und  weil  die 
Verbindung  der  Lust  mit  dem  Begehrungsvermögen, 
so  fern  diese  Verknüpfung  durch  den  Verstand  nach 
einer  allgemeinen  Regel  (allenfalls  auch  nur  für  das 
Subjekt)  gültig  zu  sein  geurteilt  wird,  Interesse  heißt, 
so  wird  die  praktische  Lust  in  diesem  Falle  ein  Interesse 

der  Neigung,  dagegen  wenn  die  Lust  nur  auf  eine  vor- 
hergehende Bestimmung  des  Begehrungsvermögens  fol- 

sinnlich  oder  intellektuell  sein)  aufs  Subjekt  enthält  und  zur  Sinn- 
lichkeit gehört,  obgleich  die  Vorstellung  selbst  zum  Verstände  oder 

der  Vernunft  gehören  mag. 
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gen  kann,  so  wird  sie  eine  intellektuelle  Lust  und  das 
Interesse  an  dem  Gegenstande  ein  Vernunftinteresse  ge- 

nannt werden  müssen;  denn  wäre  das  Interesse  sinnlich 
und  nicht  bloß  auf  reine  Vernunftprinzipien  gegründet, 
so  müßte  Empfindung  mit  Lust  verbunden  sein  und  so 
das  Begehrungsvermögen  bestimmen  können.  Obgleich, 

wo  ein  bloß  reines  Vernunftinteresse  angenommen  wer- 
den muß,  ihm  kein  Interesse  der  Neigung  untergescho- 
ben werden  kann,  so  können  wir  doch,  um  dem  Sprach- 

gebrauche gefällig  zu  sein,  einer  Neigung  selbst  zu  dem, 
was  nur  Objekt  einer  intellektuellen  Lust  sein  kann,  ein 

habituelles  Begehren  aus  reinem  Vernunftinteresse  ein- 
räumen, welche  alsdann  aber  nicht  die  Ursache,  sondern 

die  Wirkung  des  letztern  Interesse  sein  würde,  und  die 
wir  die  sinnenfreie  Neigung  (propensio  intellectualis) 
nennen  könnten. 

Noch  ist  die  Konkupiszenz  (das  Gelüsten)  von  dem  Be- 
gehren selbst  als  Anreiz  zur  Bestimmung  desselben  zu 

unterscheiden.  Sie  ist  jederzeit  eine  sinnliche,  aber  noch 

zu  keinem  Akt  des  Begehrungsvermögens  gediehene  Ge- 
mütsbestimmung. 

Das  Begehrungsvermögen  nach  Begriffen,  so  fern  der  Be- 
stimmungsgrund desselben  zur  Handlung  in  ihm  selbst, 

nicht  in  dem  Objekte  angetroffen  wird,  heißt  ein  Ver- 
mögen nach  Belieben  zu  tun  oder  zu  lassen.  So  fern  es  mit 

dem  Bewußtsein  des  Vermögens  seiner  Handlung  zur 
Hervorbringung  des  Objekts  verbunden  ist,  heißt  es 
Willkür;  ist  es  aber  damit  nicht  verbunden,  so  heißt  der 
Aktus  desselben  ein  Wunsch.  Das  Begehrungsvermögen, 
dessen  innerer  Bestimmungsgrund,  folglich  selbst  das 
Belieben  in  der  Vernunft  des  Subjekts  angetroffen  wird, 

heißt  der  Wille.  Der  Wille  ist  also  das  Begehrungsver- 
mögen, nicht  sowohl  (wie  die  Willkür)  in  Beziehung  auf 

die  Handlung,  als  vielmehr  auf  den  Bestimmungsgrund 
der  Willkür  zur  Handlung  betrachtet,  und  hat  selber 
vor  sich  eigentlich  keinen  Bestimmungsgrund,  sondern 

ist,  so  fern  sie  die  Willkür  bestimmen  kann,  die  prak- 
tische Vernunft  selbst. 

Unter  dem  Willen  kann  die  Willkür,  aber  auch  der  bloße 
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Wunsch  enthalten  sein,  so  fern  die  Vernunft  das  Begeh- 
rungsvermögen überhaupt  bestimmen  kann.  Die  Will- 

kür, die  durch  reine  Vernunft  bestimmt  werden  kann, 
heißt  die  freie  Willkür.  Die,  welche  nur  durch  Neigung 
(sinnlichen  Antrieb,  Stimulus)  bestimmbar  ist,  würde 
tierische  Willkür  (arbitrium  brutum)  sein.  Die  mensch- 

liche Willkür  ist  dagegen  eine  solche,  welche  durch  An- 
triebe zwar  affiziert,  aber  nicht  bestimmt  wird,  und  ist 

also  für  sich  (ohne  erworbene  Fertigkeit  der  Vernunft) 
nicht  rein,  kann  aber  doch  zu  Handlungen  aus  reinem 
Willen  bestimmt  werden.  Die  Freiheit  der  Willkür  ist 

jene  Unabhängigkeit  ihrer  Bestimmung  durch  sinnliche 
Antriebe;  dies  ist  der  negative  Begriff  derselben.  Der 

positive  ist:  das  Vermögen  der  reinen  Vernunft  für  sich  - 
selbst  praktisch  zu  sein.  Dieses  ist  aber  nicht  anders  ' 
möglich,  als  durch  die  Unterwerfung  der  Maxime  einer 
jeden  Handlung  unter  die  Bedingung  der  Tauglichkeit 
der  erstem  zum  allgemeinen  Gesetze.  Denn  als  reine 

Vernunft,  auf  die  Willkür  unangesehen  dieser  ihres  Ob- 
jekts angewandt,  kann  sie  als  Vermögen  der  Prinzipien 

(und  hier  praktischer  Prinzipien,  mithin  als  gesetzgeben- 
des Vermögen),  da  ihr  die  Materie  des  Gesetzes  abgeht, 

nichts  mehr  als  die  Form  der  Tauglichkeit  der  Maxime 

der  Willkür  zum  allgemeinen  Gesetze  selbst  zum  ober- 
sten Gesetze  und  Bestimmungsgrunde  der  Willkür  ma- 
chen und,  da  die  Maximen  des  Menschen  aus  subjektiven 

Ursachen  mit  jenen  objektiven  nicht  von  selbst  über- 
einstimmen, dieses  Gesetz  nur  schlechthin  als  Imperativ 

des  Verbots  oder  Gebots  vorschreiben. 
Diese  Gesetze  der  Freiheit  heißen  zum  Unterschiede  von 

Naturgesetzen  moralisch.  So  fern  sie  nur  auf  bloße 
äußere  Handlungen  und  deren  Gesetzmäßigkeit  gehen, 
heißen  sie  juridisch]  fordern  sie  aber  auch,  daß  sie  (die 
Gesetze)  selbst  die  Bestimmungsgründe  der  Handlungen 
sein  sollen,  so  sind  sie  ethisch,  und  alsdann  sagt  man:  die 
Übereinstimmung  mit  den  ersteren  ist  die  Legalität,  die 

mit  den  zweiten  die  Moralität  der  Handlung.  Die  Frei- 
heit, auf  die  sich  die  erstem  Gesetze  beziehen,  kann  nur 

die  Freiheit  im  äußeren  Gebrauche,  diejenige  aber,  auf 
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die  sich  die  letztere  beziehen,  die  Freiheit  sowohl  im 
äußern  als  innern  Gebrauche  der  Willkür  sein,  so  fern  sie 
durch  Vernunftgesetze  bestimmt  wird.  So  sagt  man  in 
der  theoretischen  Philosophie:  im  Räume  sind  nur  die 
Gegenstände  äußerer  Sinne,  in  der  Zeit  aber  alle,  sowohl 

die  Gegenstände  äußerer  als  des"inneren  Sinnes:  weil  die 
Vorstellungen  beider  doch  Vorstellungen  sind  und  so 
fern  insgesamt  zum  inneren  Sinne  gehören.  Eben  so, 
mag  die  Freiheit  im  äußeren  oder  inneren  Gebrauche 
der  Willkür  betrachtet  werden,  so  müssen  doch  ihre 
Gesetze,  als  reine  praktische  Vernunftgesetze  für  die 

freie  Willkür  überhaupt,  zugleich  innere  Bestimmungs- 
gründe derselben  sein:  obgleich  sie  nicht  immer  in  dieser 

Beziehung  betrachtet  werden  dürfen. 

II 

VON   DER   IDEE  UND   DER   NOTWENDIGKEIT 
EINER  METAPHYSIK  DER  SITTEN 

Daß  man  für  die  Naturwissenschaft,  welche  es  mit  den 
Gegenständen  äußerer  Sinne  zu  tun  hat,  Prinzipien 
a  priori  haben  müsse,  und  daß  es  möglich,  ja  notwendig 
sei,  ein  System  dieser  Prinzipien  unter  dem  Namen  einer 

metaphysischen  Naturwissenschaft  vor  der  auf  beson- 
dere Erfahrungen  angewandten,  d.  i.  der  Physik,  voran- 

zuschicken, ist  an  einem  andern  Orte  bewiesen  worden. 
Allein  die  letztere  kann  (wenigstens  wenn  es  ihr  darum 
zu  tun  ist,  von  ihren  Sätzen  den  Irrtum  abzuhalten) 
manches  Prinzip  auf  das  Zeugnis  der  Erfahrung  als 
allgemein  annehmen,  obgleich  das  letztere,  wenn  es  in 
strenger  Bedeutung  allgemein  gelten  soll,  aus  Gründen 

a  priori  abgeleitet  werden  müßte,  wie  Newton  das  Prin- 
zip der  Gleichheit  der  Wirkung  und  Gegenwirkung  im 

Einflüsse  der  Körper  auf  einander  als  auf  Erfahrung 
gegründet  annahm  und  es  gleichwohl  über  die  ganze 
materielle  Natur  ausdehnte.  Die  Chymiker  gehen  noch 
weiter  und  gründen  ihre  allgemeinste  Gesetze  der  Ver- 

einigung und  Trennung  der  Materien  durch  ihre  eigene 
Kräfte  gänzlich  auf  Erfahrung  und  vertrauen  gleich- 
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wohl  auf  ihre  Allgemeinheit  und  Notwendigkeit  so,  daß 

sie  in  den  mit  ihnen  angestellten  Versuchen  keine  Ent- 
deckung eines  Irrtums  besorgen. 

Allein  mit  den  Sittengesetzen  ist  es  anders  bewandt. 
Nur  so  fern  sie  als  a  priori  gegründet  und  notwendig 
eingesehen  werden  können,  gelten  sie  als  Gesetze,  ja  die 
Begriffe  und  Urteile  über  uns  selbst  und  unser  Tun  und 
Lassen  bedeuten  gar  nichts  Sittliches,  wenn  sie  das,  was 
sich  bloß  von  der  Erfahrung  lernen  läßt,  enthalten,  und 
wenn  man  sich  etwa  verleiten  läßt,  etwas  aus  der  letztern 

Quelle  zum  moralischen  Grundsatze  zu  machen,  so  ge- 
rät man  in  Gefahr  der  gröbsten  und  verderblichsten 

Irrtümer. 

Wenn  die  Sittenlehre  nichts  als  Glückseligkeitslehre 
wäre,  so  würde  es  ungereimt  sein,  zum  Behuf  derselben 

sich  nach  Prinzipien  a  priori  umzusehen.  Denn  so  schein- 
bar es  immer  auch  lauten  mag:  daß  die  Vernunft  noch 

vor  der  Erfahrung  einsehen  könne,  durch  welche  Mittel 
man  zum  dauerhaften  Genuß  wahrer  Freuden  des  Le- 

bens gelangen  könne,  so  ist  doch  alles,  was  man  darüber 
a  priori  lehrt,  entweder  tautologisch,  oder  ganz  grundlos 
angenommen.  Nur  die  Erfahrung  kann  lehren,  was  uns 
Freude  bringe.  Die  natürlichen  Triebe  zur  Nahrung, 
zum  Geschlecht,  zur  Ruhe,  zur  Bewegung  und  (bei  der 
Entwickelung  unserer  Naturanlagen)  die  Triebe  zur 

Ehre,  zur  Erweiterung  unserer  Erkenntnis  u.  dgl.,  kön- 
nen allein  und  einem  jeden  nur  auf  seine  besondere  Art 

zu  erkennen  geben,  worin  er  jene  Freuden  zu  setzen, 
eben  dieselbe  kann  ihm  auch  die  Mittel  lehren,  wodurch 
er  sie  zu  suchen  habe.  Alles  scheinbare  Vernünfteln  a 

priori  ist  hier  im  Grunde  nichts,  als  durch  Induktion  zur 

Allgemeinheit  erhobene  Erfahrung,  welche  Allgemein- 
heit (secundum  principia  gener  alia,  non  univer solid) 

noch  dazu  so  kümmerlich  ist,  daß  man  einem  jeden  un- 
endlich viel  Ausnahmen  erlauben  muß,  um  jene  Wahl 

seiner  Lebensweise  seiner  besondern  Neigung  und  seiner 
Empfänglichkeit  für  die  Vergnügen  anzupassen  und  am 
Ende  doch  nur  durch  seinen  oder  anderer  ihren  Schaden 

klug  zu  werden. 
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Allein  mit  den  Lehren  der  Sittlichkeit  ist  es  anders  be- 
wandt. Sie  gebieten  für  jedermann,  ohne  Rücksicht  auf 

seine  Neigungen  zu  nehmen:  bloß  weil  und  so  fern  er  frei 
ist  und  praktische  Vernunft  hat.  Die  Belehrung  in  ihren 
Gesetzen  ist  nicht  aus  der  Beobachtung  seiner  selbst 
und  der  Tierheit  in  ihm,  nicht  aus  der  Wahrnehmung 
des  Weltlaufs  geschöpft,  von  dem,  was  geschieht  und 
wie  gehandelt  wird  (obgleich  das  deutsche  Wort  Sitten 
eben  so  wie  das  lateinische  mores  nur  Manieren  und  Le- 

bensart bedeutet),  sondern  die  Vernunft  gebietet,  wie 
gehandelt  werden  soll,  wenn  gleich  noch  kein  Beispiel 

davon  angetroffen  würde,  auch  nimmt  sie  keine  Rück- 
sicht auf  den  Vorteil,  der  uns  dadurch  erwachsen  kann, 

und  den  freilich  nur  die  Erfahrung  lehren  könnte.  Denn 
ob  sie  zwar  erlaubt,  unsern  Vorteil  auf  alle  uns  mögliche 

Art  zu  suchen,  überdem  auch  sich,  auf  Erfahrungszeug- 
nisse fußend,  von  der  Befolgung  ihrer  Gebote,  vornehm- 
lich wenn  Klugheit  dazu  kommt,  im  Durchschnitte 

größere  Vorteile,  als  von  ihrer  Übertretung  wahrschein- 
lich versprechen  kann,  so  beruht  darauf  doch  nicht  die 

Autorität  ihrer  Vorschriften  als  Gebote,  sondern  sie  be- 
dient sich  derselben  (als  Ratschläge)  nur  als  eines  Gegen- 

gewichts wider  die  Verleitungen  zum  Gegenteil,  um  den 

Fehler  einer  parteiischen  Wage  in  der  praktischen  Beur- 
teilung vorher  auszugleichen  und  alsdann  allererst  dieser 

nach  dem  Gewicht  der  Gründe  a  priori  einer  reinen 
praktischen  Vernunft  den  Ausschlag  zu  sichern. 
Wenn  daher  ein  System  der  Erkenntnis  a  priori  aus 

bloßen  Begriffen  Metaphysik  heißt,  so  wird  eine  prak- 
tische Philosophie,  welche  nicht  Natur,  sondern  die 

Freiheit  der  Willkür  zum  Objekte  hat,  eine  Metaphysik 
der  Sitten  voraussetzen  und  bedürfen:  d.  i.  eine  solche 

zu  haben  ist  selbst  Pflicht,  und  jeder  Mensch  hat  sie 
auch,  obzwar  gemeiniglich  nur  auf  dunkle  Art  in  sich; 

denn  wie  könnte  er  ohne  Prinzipien  a  priori  eine  allge- 
meine Gesetzgebung  in  sich  zu  haben  glauben?  So  wie 

es  aber  in  einer  Metaphysik  der  Natur  auch  Prinzipien 
der  Anwendung  jener  allgemeinen  obersten  Grundsätze 

von  einer  Natur  überhaupt  auf  Gegenstände  der  Erfah- 
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rung  geben  muß,  so  wird  es  auch  eine  Metaphysik  der 
Sitten  daran  nicht  können  mangeln  lassen,  und  wir 
werden  oft  die  besondere  Natur  des  Menschen,  die  nur 

durch  Erfahrung  erkannt  wird,  zum  Gegenstande  neh- 
men müssen,  um  an  ihr  die  Folgerungen  aus  den  allge- 

meinen moralischen  Prinzipien  zu  zeigen,  ohne  daß  je- 
doch dadurch  der  Reinigkeit  der  letzteren  etwas  be- 

nommen, noch  ihr  Ursprung  a  priori  dadurch  zweifelhaft 

gemacht  wird. —Das  will  so  viel  sagen  als:  eine  Meta- 
physik der  Sitten  kann  nicht  auf  Anthropologie  gegrün- 

det, aber  doch  auf  sie  angewandt  werden. 
Das  Gegenstück  einer  Metaphysik  der  Sitten,  als  das 
andere  Glied  der  Einteilung  der  praktischen  Philosophie 
überhaupt,  würde  die  moralische  Anthropologie  sein, 
welche,  aber  nur  die  subjektive,  hindernde  sowohl  als 

begünstigende  Bedingungen  der  Ausführung  der  Ge- 
setze der  ersteren  in  der  menschlichen  Natur,  die  Erzeu- 

gung, Ausbreitung  und  Stärkung  moralischer  Grund- 
sätze (in  der  Erziehung,  der  Schul-  und  Volksbelehrung) 

und  dergleichen  andere  sich  auf  Erfahrung  gründende 
Lehren  und  Vorschriften  enthalten  würde,  und  die  nicht 
entbehrt  werden  kann,  aber  durchaus  nicht  vor  jener 
vorausgeschickt,  oder  mit  ihr  vermischt  werden  muß: 
weil  man  alsdann  Gefahr  läuft,  falsche  oder  wenigstens 
nachsichtliche  moralische  Gesetze  herauszubringen, 
welche  das  für  unerreichbar  vorspiegeln,  was  nur  eben 
darum  nicht  erreicht  wird,  weil  das  Gesetz  nicht  in  seiner 

Reinigkeit  (als  worin  auch  seine  Stärke  besteht)  einge- 
sehen und  vorgetragen  worden,  oder  gar  unächte  oder 

unlautere  Triebfedern  zu  dem,  was  an  sich  pflichtmäßig 

und  gut  ist,  gebraucht  werden,  welche  keine  sichere 

moralische  Grundsätze  übrig  lassen,  weder  zum  Leit- 
faden der  Beurteilung,  noch  zur  Disziplin  des  Gemüts 

in  der  Befolgung  der  Pflicht,  deren  Vorschrift  schlech- 
terdings nur  durch  reine  Vernunft  a  priori  gegeben 

werden  muß. 

Was  aber  die  Obereinteilung,  unter  welcher  die  eben 
jetzt  erwähnte  steht,  nämlich  die  der  Philosophie  in  die 
theoretische  und  praktische,  und  daß  diese  keine  andere 
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als  die  moralische  Weltweisheit  sein  könne,  betrifft, 
darüber  habe  ich  mich  schon  anderwärts  (in  der  Kritik 
der  Urteilskraft)  erklärt.  Alles  Praktische,  was  nach 

Naturgesetzen  möglich  sein  soll  (die  eigentliche  Be- 
schäftigung der  Kunst),  hängt  seiner  Vorschrift  nach 

gänzlich  von  der  Theorie  der  Natur  ab;  nur  das  Prak- 
tische nach  Freiheitsgesetzen  kann  Prinzipien  haben, 

die  von  keiner  Theorie  abhängig  sind;  denn  über  die 
Naturbestimmungen  hinaus  gibt  es  keine  Theorie.  Also 
kann  die  Philosophie  unter  dem  praktischen  Teile  (neben 

ihrem  theoretischen)  keine  technisch-,  sondern  bloß  mo- 
ralisch-praktische Lehre  verstehen,  und  wenn  die  Fertig- 

keit der  Willkür  nach  Freiheitsgesetzen  im  Gegensatze 
der  Natur  hier  auch  Kunst  genannt  werden  sollte,  so 
würde  darunter  eine  solche  Kunst  verstanden  werden 

müssen,  welche  ein  System  der  Freiheit  gleich  einem 

System  der  Natur  möglich  macht;  fürwahr  eine  gött- 
liche Kunst,  wenn  wir  im  Stande  wären,  das,  was  uns 

die  Vernunft  vorschreibt,  vermittelst  ihrer  auch  völlig 
auszuführen  und  die  Idee  davon  ins  Werk  zu  richten. 

III 

VON    DER   EINTEILUNG   EINER   METAPHYSIK 

DER  SITTEN* 

Zu  aller  Gesetzgebung  (sie  mag  nun  innere  oder  äußere 
Handlungen  und  diese  entweder  a  priori  durch  bloße 
Vernunft,   oder  durch  die  Willkür  eines  andern  vor- 

*  Die  Deduktion  der  Einteilung  eines  Systems:  d.  i.  der  Beweis  ihrer 
Vollständigkeit  sowohl  als  auch  der  Stetigkeit,  daß  nämlich  der 
Übergang  vom  eingeteilten  Begriffe  zum  Gliede  der  Einteilung  in 
der  ganzen  Reihe  der  Untereinteilungen  durch  keinen  Sprung  (di- 
visio  per  saltum)  geschehe,  ist  eine  der  am  schwersten  zu  erfüllen* 
den  Bedingungen  für  den  Baumeister  eines  Systems.  Auch  was  der 
oberste  eingeteilte  Begriff  zu  der  Einteilung  Recht  oder  Unrecht  {aut 
fas  aut  nefas)  sei,  hat  seine  Bedenklichkeit.  Es  ist  der  Akt  der  freien 
Willkür  überhaupt.  So  wie  die  Lehrer  der  Ontologie  vom  Etwas 
und  Nichts  zu  oberst  anfangen,  ohne  inne  zu  werden,  daß  dieses 
schon  Glieder  einer  Einteilung  sind,  dazu  noch  der  eingeteilte  Be- 

griff fehlt,  der  kein  anderer,  als  der  Begriff  von  einem  Gegenstande 
überhaupt  sein  kann. 
KANT  V  21 
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schreiben)  gehören  zwei  Stücke:  erstlich  ein  Gesetz, 
welches  die  Handlung,  die  geschehen  soll,  objektiv  als 
notwendig  vorstellt,  d.  i.  welches  die  Handlung  zur 
Pflicht  macht,  zweitens  eine  Triebfeder,  welche  den 
Bestimmungsgrund  der  Willkür  zu  dieser  Handlung 
subjektiv  mit  der  Vorstellung  des  Gesetzes  verknüpft; 
mithin  ist  das  zweite  Stück  dieses:  daß  das  Gesetz  die 
Pflicht  zur  Triebfeder  macht.  Durch  das  erstere  wird 

die  Handlung  als  Pflicht  vorgestellt,  welches  ein  bloßes 
theoretisches  Erkenntnis  der  möglichen  Bestimmung 
derWillkür,  d.  i.  praktischer  Regeln,  ist:  durch  das  zweite 
wird  die  Verbindlichkeit  so  zu  handeln  mit  einem  Be- 

stimmungsgrunde der  Willkür  überhaupt  im  Subjekte 
verbunden. 

Alle  Gesetzgebung  also  (sie  mag  auch  in  Ansehung  der 
Handlung,  die  sie  zur  Pflicht  macht,  mit  einer  anderen 
übereinkommen,  z.  B.  die  Handlungen  mögen  in  allen 

Fällen  äußere  sein)  kann  doch  in  Ansehung  der  Trieb- 
federn unterschieden  sein.  Diejenige,  welche  eine  Hand- 

lung zur  Pflicht  und  diese  Pflicht  zugleich  zur  Triebfeder 
macht,  ist  ethisch.  Diejenige  aber,  welche  das  letztere 
nicht  im  Gesetze  mit  einschließt,  mithin  auch  eine  an- 

dere Triebfeder  als  die  Idee  der  Pflicht  selbst  zuläßt,  ist 
juridisch.  Man  sieht  in  Ansehung  der  letztern  leicht  ein, 
daß  diese  von  der  Idee  der  Pflicht  unterschiedene  Trieb- 

feder von  den  pathologischen  Bestimmungsgründen  der 
Willkür  der  Neigungen  und  Abneigungen  und  unter 
diesen  von  denen  der  letzteren  Art  hergenommen  sein 
müssen,  weil  es  eine  Gesetzgebung,  welche  nötigend, 
nicht  eine  Anlockung,  die  einladend  ist,  sein  soll. 

Man  nennt  die  bloße  Übereinstimmung  oder  Nichtüber- 
einstimmung einer  Handlung  mit  dem  Gesetze  ohne 

Rücksicht  auf  die  Triebfeder  derselben  die  Legalität  (Ge- 
setzmäßigkeit), diejenige  aber,  in  welcher  die  Idee  der 

Pflicht  aus  dem  Gesetze  zugleich  die  Triebfeder  der 
Handlung  ist,  die  Moralität  (Sittlichkeit)  derselben. 
Die  Pflichten  nach  der  rechtlichen  Gesetzgebung  können 
nur  äußere  Pflichten  sein,  weil  diese  Gesetzgebung  nicht 
verlangt,  daß  die  Idee  dieser  Pflicht,  welche  innerlich 
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ist,  für  sich  selbst  Bestimmungsgrund  der  Willkür  des 
Handelnden  sei,  und,  da  sie  doch  einer  für  Gesetze 

schicklichen  Triebfeder  bedarf,  nur  äußere  mit  dem  Ge- 
setze verbinden  kann.  Die  ethische  Gesetzgebung  da- 
gegen macht  zwar  auch  innere  Handlungen  zu  Pflich- 

ten, aber  nicht  etwa  mit  Ausschließung  der  äußeren, 
sondern  geht  auf  alles,  was  Pflicht  ist,  überhaupt.  Aber 
eben  darum,  weil  die  ethische  Gesetzgebung  die  innere 
Triebfeder  der  Handlung  (die  Idee  der  Pflicht)  in  ihr 
Gesetz  mit  einschließt,  welche  Bestimmung  durchaus 
nicht  in  die  äußere  Gesetzgebung  einfließen  muß,  so 
kann  die  ethische  Gesetzgebung  keine  äußere  (selbst 
nicht  die  eines  göttlichen  Willens)  sein,  ob  sie  zwar  die 

Pflichten,  die  auf  einer  anderen,  nämlich  äußeren  Ge- 
setzgebung beruhen,  als  Pflichten  in  ihre  Gesetzgebung 

zu  Triebfedern  aufnimmt. 

Hieraus  ist  zu  ersehen,  daß  alle  Pflichten  bloß  darum, 
weil  sie  Pflichten  sind,  mit  zur  Ethik  gehören;  aber  ihre 

Gesetzgebung  ist  darum  nicht  allemal  in  der  Ethik  ent- 
halten, sondern  von  vielen  derselben  außerhalb  dersel- 

ben. So  gebietet  die  Ethik,  daß  ich  eine  in  einem  Ver- 
trage getane  Anheischigmachung,  wenn  mich  der  andere 

Teil  gleich  nicht  dazu  zwingen  könnte,  doch  erfüllen 
müsse:  allein  sie  nimmt  das  Gesetz  (pacta  sunt  servanda) 
und  die  diesem  korrespondierende  Pflicht  aus  der 
Rechtslehre  als  gegeben  an.  Also  nicht  in  der  Ethik, 

sondern  im  Ius  liegt  die  Gesetzgebung,  daß  angenom- 
mene Versprechen  gehalten  werden  müssen.  Die  Ethik 

lehrt  hernach  nur,  daß,  wenn  die  Triebfeder,  welche  die 
juridische  Gesetzgebung  mit  jener  Pflicht  verbindet, 
nämlich  der  äußere  Zwang,  auch  weggelassen  wird,  die 
Idee  der  Pflicht  allein  schon  zur  Triebfeder  hinreichend 

sei.  Denn  wäre  das  nicht  und  die  Gesetzgebung  selber 
nicht  juridisch,  mithin  die  aus  ihr  entspringende  Pflicht 
nicht  eigentliche  Rechtspflicht  (zum  Unterschiede  von 
der  Tugendpflicht),  so  würde  man  die  Leistung  der  Treue 
(gemäß  seinem  Versprechen  in  einem  Vertrage)  mit  den 
Handlungen  des  Wohlwollens  und  der  Verpflichtung  zu 

ihnen  in  eine  Klasse  setzen,  welches  durchaus  nicht  ge- 
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schehen  muß.  Es  ist  keine  Tugendpflicht,  sein  Ver- 
sprechen zu  halten,  sondern  eine  Rechtspflicht,  zu  deren 

Leistung  man  gezwungen  werden  kann.  Aber  es  ist  doch 
eine  tugendhafte  Handlung  (Beweis  der  Tugend),  es 
auch  da  zu  tun,  wo  kein  Zwang  besorgt  werden  darf. 
Rechtslehre  und  Tugendlehre  unterscheiden  sich  also 

nicht  sowohl  durch  ihre  verschiedene  Pflichten,  als  viel- 
mehr durch  die  Verschiedenheit  der  Gesetzgebung, 

welche  die  eine  oder  die  andere  Triebfeder  mit  dem  Ge- 
setze verbindet. 

Die  ethische  Gesetzgebung  (die  Pflichten  mögen  allen- 
falls auch  äußere  sein)  ist  diejenige,  welche  nicht  äußer- 

lich sein  kann;  die  juridische  ist,  welche  auch  äußerlich 

sein  kann.  So  ist  es  eine  äußerliche  Pflicht,  sein  vertrags- 
mäßiges Versprechen  zu  halten;  aber  das  Gebot,  dieses 

bloß  darum  zu  tun,  weil  es  Pflicht  ist,  ohne  auf  eine 
andere  Triebfeder  Rücksicht  zu  nehmen,  ist  bloß  zur 
Innern  Gesetzgebung  gehörig.  Also  nicht  als  besondere 
Art  von  Pflicht  (eine  besondere  Art  Handlungen,  zu 

denen  man  verbunden  ist)— denn  es  ist  in  der  Ethik  so- 
wohl als  im  Rechte  eine  äußere  Pflicht,— sondern  weil 

die  Gesetzgebung  im  angeführten  Falle  eine  innere  ist 
und  keinen  äußeren  Gesetzgeber  haben  kann,  wird  die 
Verbindlichkeit  zur  Ethik  gezählt.  Aus  eben  dem  Grunde 
werden  die  Pflichten  des  Wohlwollens,  ob  sie  gleich 

äußere  Pflichten  (Verbindlichkeiten  zu  äußeren  Hand- 
lungen) sind,  doch  zur  Ethik  gezählt,  weil  ihre  Gesetz- 
gebung nur  innerlich  sein  kann.— Die  Ethik  hat  freilich 

auch  ihre  besondern  Pflichten  (z.  B.  die  gegen  sich 
selbst),  aber  hat  doch  auch  mit  dem  Rechte  Pflichten, 
aber  nur  nicht  die  Art  der  Verpflichtung  gemein.  Denn 

Handlungen  bloß  darum,  weil  es  Pflichten  sind,  aus- 
üben und  den  Grundsatz  der  Pflicht  selbst,  woher  sie 

auch  komme,  zur  hinreichenden  Triebfeder  der  Willkür 

zu  machen,  ist  das  Eigentümliche  der  ethischen  Gesetz- 

gebung. So  gibt  es  also  zwar  viele  direkt- ethische  Pflich- 
ten, aber  die  innere  Gesetzgebung  macht  auch  die  übri- 
gen alle  und  insgesamt  zu  indirekt-ethischen. 
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IV 
VORBEGRIFFE  ZUR  METAPHYSIK  DER  SITTEN 

(Philosophia  practica  universalis) 

Der  Begriff  der  Freiheit  ist  ein  reiner  Vernunftbegriff, 

der  eben  darum  für  die  theoretische  Philosophie  trans- 
szendent,  d.  i.  ein  solcher  ist,  dem  kein  angemessenes 
Beispiel  in  irgend  einer  möglichen  Erfahrung  gegeben 
werden  kann,  welcher  also  keinen  Gegenstand  einer  uns 
möglichen  theoretischen  Erkenntnis  ausmacht  und 

schlechterdings  nicht  für  ein  konstitutives,  sondern  le- 
diglich als  regulatives  und  zwar  nur  bloß  negatives 

Prinzip  der  spekulativen  Vernunft  gelten  kann,  im 
praktischen  Gebrauch  derselben  aber  seine  Realität 
durch  praktische  Grundsätze  beweiset,  die  als  Gesetze 
eine  Kausalität  der  reinen  Vernunft,  unabhängig  von 
allen  empirischen  Bedingungen  (dem  Sinnlichen  über- 

haupt) die  Willkür  zu  bestimmen,  und  einen  reinen  Wil- 
len in  uns  beweisen,  in  welchem  die  sittlichen  Begriffe 

und  Gesetze  ihren  Ursprung  haben". 
Auf  diesem  (in  praktischer  Rücksicht)  positiven  Be- 

griffe der  Freiheit  gründen  sich  unbedingte  praktische 
Gesetze,  welche  moralisch  heißen,  die  in  Ansehung  Un- 

ser, deren  Willkür  sinnlich  affiziert  und  so  dem  reinen 

Willen  nicht  von  selbst  angemessen,  sondern  oft  wider- 
strebend ist,  Imperativen  (Gebote  oder  Verbote)  und 

zwar  kategorische  (unbedingte)  Imperativen  sind,  wo- 
durch sie  sich  von  den  technischen  (den  Kunst- Vor- 

schriften), als  die  jederzeit  nur  bedingt  gebieten,  unter- 
scheiden, nach  denen  gewisse  Handlungen  erlaubt  oder 

unerlaubt,  d.  i.  moralisch  möglich  oder  unmöglich,  einige 
derselben  aber,  oder  ihr  Gegenteil  moralisch  notwendig, 
d.  i.  verbindlich,  sind,  woraus  dann  für  jene  der  Begriff 
einer  Pflicht  entspringt,  deren  Befolgung  oder  Über- 

tretung zwar  auch  mit  einer  Lust  oder  Unlust  von  be- 
sonderer Art  (der  eines  moralischen  Gefühls)  verbunden 

ist,  auf  welche  wir  aber  [weil  sie  nicht  den  Grund  der 
praktischen  Gesetze,  sondern  nur  die  subjektive  Wir- 

kung im  Gemüt  bei  der  Bestimmung  unserer  Willkür 
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durch  jene  betreffen  und  (ohne  jener  ihrer  Gültigkeit 
oder  Einflüsse  objektiv,  d.  i.  im  Urteil  der  Vernunft, 
etwas  hinzuzutun  oder  zu  benehmen)  nach  Verschieden- 

heit der  Subjekte  verschieden  sein  kann]  in  praktischen 
Gesetzen  der  Vernunft  gar  nicht  Rücksicht  nehmen. 
Folgende  Begriffe  sind  der  Metaphysik  der  Sitten  in 
ihren  beiden  Teilen  gemein. 

Verbindlichkeit  ist  die  Notwendigkeit  einer  freien  Hand- 
lung unter  einem  kategorischen  Imperativ  der  Vernunft. 

Der  Imperativ  ist  eine  praktische  Regel,  wodurch  die 
an  sich  zufällige  Handlung  notwendig  gemacht  wird. 
Er  unterscheidet  sich  darin  von  einem  praktischen 
Gesetze,  daß  dieses  zwar  die  Notwendigkeit  einer 
Handlung  vorstellig  macht,  aber  ohne  Rücksicht 

darauf  zu  nehmen,  ob  diese  an  sich  schon  dem  han- 
delnden Subjekte  (etwa  einem  heiligen  Wesen)  inner- 

lich notwendig  beiwohne,  oder  (wie  dem  Menschen) 
zufällig  sei;  denn  wo  das  erstere  ist,  da  findet  kein 
Imperativ  statt.  Also  ist  der  Imperativ  eine  Regel, 

deren  Vorstellung  die  subjektiv-zufällige  Handlung 
notwendig  macht,  mithin  das  Subjekt  als  ein  solches, 
was  zur  Übereinstimmung  mit  dieser  Regel  genötigt 

(nezessitiert)  werden  muß,  vorstellt.— Der  kategorische 
(unbedingte)  Imperativ  ist  derjenige,  welcher  nicht 
etwa  mittelbar,  durch  die  Vorstellung  eines  Zwecks, 

der  durch  die  Handlung  erreicht  werden  könne,  son- 
dern der  sie  durch  die  bloße  Vorstellung  dieser  Hand- 
lung selbst  (ihrer  Form),  also  unmittelbar,  als  objek- 

tiv-notwendig denkt  und  notwendig  macht;  derglei- 
chen Imperativen  keine  andere  praktische  Lehre  als 

allein  die,  welche  Verbindlichkeit  vorschreibt  (die  der 
Sitten),  zum  Beispiele  aufstellen  kann.  Alle  andere 
Imperativen  sind  technisch  und  insgesamt  bedingt. 
Der  Grund  der  Möglichkeit  kategorischer  Imperativen 

liegt  aber  darin:  daß  sie  sich  auf  keine  andere  Bestim- 
mung der  Willkür  (wodurch  ihr  eine  Absicht  unter- 
gelegt werden  kann),  als  lediglich  auf  die  Freiheit  der- 
selben beziehen. 
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Erlaubt  ist  eine  Handlung  (licitum),  die  der  Verbindlich- 
keit nicht  entgegen  ist;  und  diese  Freiheit,  die  durch 

keinen  entgegengesetzten  Imperativ  eingeschränkt  wird, 
heißt  die  Befugnis  [facultas  moralis).  Hieraus  versteht 
sich  von  selbst,  was  unerlaubt  (illicitum)  sei. 

Pflicht  ist  diejenige  Handlung,  zu  welcher  jemand  ver- 
bunden ist.  Sie  ist  also  die  Materie  der  Verbindlichkeit, 

und  es  kann  einerlei  Pflicht  (der  Handlung  nach)  sein, 
ob  wir  zwar  auf  verschiedene  Art  dazu  verbunden  wer- 

den können. 

Der  kategorische  Imperativ,  indem  er  eine  Verbind- 
lichkeit in  Ansehung  gewisser  Handlungen  aussagt, 

ist  ein  moralisch-praktisches  Gesetz.  Weil  aber  Ver- 
bindlichkeit nicht  bloß  praktische  Notwendigkeit 

(dergleichen  ein  Gesetz  überhaupt  aussagt),  sondern 
auch  Nötigung  enthält,  so  ist  der  gedachte  Imperativ 
entweder  ein  Gebot-  oder  Verbot-Gesetz,  nachdem 
die  Begehung  oder  Unterlassung  als  Pflicht  vorge- 

stellt wird.  Eine  Handlung,  die  weder  geboten  noch 
verboten  ist,  ist  bloß  erlaubt,  weil  es  in  Ansehung  ihrer 

gar  kein  die  Freiheit  (Befugnis)  einschränkendes  Ge- 
setz und  also  auch  keine  Pflicht  gibt.  Eine  solche 

Handlung  heißt  sittlich-gleichgültig  {indifferens,  adia- 
phoron,  res  merae  facultatis).  Man  kann  fragen:  ob  es 
dergleichen  gebe,  und,  wenn  es  solche  gibt,  ob  dazu, 
daß  es  jemanden  freistehe,  etwas  nach  seinem  Belie- 

ben zu  tun  oder  zu  lassen,  außer  dem  Gebotgesetze 
(lex  praeceptiva,  lex  mandati)  und  dem  Verbotgesetze 
(lex  prohibitiva,  lex  vetiti)  noch  ein  Erlaubnisgesetz 
(lex  permissiva)  erforderlich  sei.  Wenn  dieses  ist,  so 
würde  die  Befugnis  nicht  allemal  eine  gleichgültige 

Handlung  (adiaphoron)  betreffen;  denn  zu  einer  sol- 
chen, wenn  man  sie  nach  sittlichen  Gesetzen  betrach- 

tet, würde  kein  besonderes  Gesetz  erfordert  werden. 

Tat  heißt  eine  Handlung,  so  fern  sie  unter  Gesetzen  der 
Verbindlichkeit  steht,  folglich  auch  so  fern  das  Subjekt 
in  derselben  nach  der  Freiheit  seiner  Willkür  betrachtet 
wird.  Der  Handelnde  wird  durch  einen  solchen  Akt  als 
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Urheber  der  Wirkung  betrachtet,  und  diese  zusamt  der 
Handlung  selbst  können  ihm  zugerechnet  werden,  wenn 
man  vorher  das  Gesetz  kennt,  kraft  welches  auf  ihnen 
eine  Verbindlichkeit  ruht. 

Person  ist  dasjenige  Subjekt,  dessen  Handlungen  einer 
Zurechnung  fähig  sind.  Die  moralische  Persönlichkeit  ist 
also  nichts  anders,  als  die  Freiheit  eines  vernünftigen 
Wesens  unter  moralischen  Gesetzen  (die  psychologische 
aber  bloß  das  Vermögen,  sich  der  Identität  seiner  selbst 
in  den  verschiedenen  Zuständen  seines  Daseins  bewußt 

zu  werden),  woraus  dann  folgt,  daß  eine  Person  keinen 
anderen  Gesetzen  als  denen,  die  sie  (entweder  allein, 
oder  wenigstens  zugleich  mit  anderen)  sich  selbst  gibt, 
unterworfen  ist. 

Sache  ist  ein  Ding,  was  keiner  Zurechnung  fähig  ist.  Ein 

jedes  Objekt  der  freien  Willkür,  welches  selbst  der  Frei- 
heit ermangelt,  heißt  daher  Sache  {res  corporalis). 

Recht  oder  unrecht  {rectum  aut  minus  rectum)  überhaupt 
ist  eine  Tat,  so  fern  sie  pflichtmäßig  oder  pflichtwidrig 
{factum  licitum  aut  illicitum)  ist;  die  Pflicht  selbst  mag 

ihrem  Inhalte  oder  ihrem  Ursprünge  nach  sein,  von  wel- 
cher Art  sie  wolle.  Eine  pflichtwidrige  Tat  heißt  Über- 

tretung {reatus). 

Eine  unvorsetzliche  Übertretung,  die  gleichwohl  zuge- 
rechnet werden  kann,  heißt  bloße  Verschuldung  {culpa). 

Eine  vorsetzliche  (d.  i.  diejenige,  welche  mit  dem  Be- 
wußtsein, daß  sie  Übertretung  sei,  verbunden  ist)  heißt 

Verbrechen  {dolus).  Was  nach  äußeren  Gesetzen  recht 
ist,  heißt  gerecht  {iustum),  was  es  nicht  ist,  ungerecht 
(iniustum). 

Ein  Widerstreit  der  Pflichten  {collisio  officiorum  s.  obli- 
gationum)  würde  das  Verhältnis  derselben  sein,  durch 
welches  eine  derselben  die  andere  (ganz  oder  zum  Teil) 
aufhöbe.— Da  aber  Pflicht  und  Verbindlichkeit  über- 

haupt Begriffe  sind,  welche  die  objektive  praktische 
Notwendigkeit  gewisser  Handlungen  ausdrücken,  und 
zwei  einander  entgegengesetzte  Regeln  nicht  zugleich 

notwendig  sein  können,  sondern  wenn  nach  einer  der- 
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selben  zu  handeln  es  Pflicht  ist,  so  ist  nach  der  entgegen- 
gesetzten zu  handeln  nicht  allein  keine  Pflicht,  sondern 

sogar  pflichtwidrig:  so  ist  eine  Kollision  von  Pflichten 
und  Verbindlichkeiten  gar  nicht  denkbar  (obligationes 
non  colliduntur) .  Es  können  aber  gar  wohl  zwei  Gründe 
der  Verbindlichkeit  (rationes  obligandi),  deren  einer  aber 

oder  der  andere  zurVerpflichtung  nicht  zureichend  ist(ra~ 
tiones  obligandi  non  obligantes),  in  einem  Subjekt  und  der 
Regel,  die  es  sich  vorschreibt,  verbunden  sein,  da  dann  der 
eine  nicht  Pf  licht  ist.— Wenn  zwei  solcher  Gründe  einander 
widerstreiten,  so  sagt  die  praktischePhilosophie  nicht:  daß 
die  stärkere  Verbindlichkeit  die  Oberhand  behalte  (fortior 

obligatio  vincit),  sondern  der  stärkere  V  erpflichtungs- 
grund  behält  den  Platz  (fortior  obligandi  ratio  vincit). 
Überhaupt  heißen  die  verbindenden  Gesetze,  für  die 
eine  äußere  Gesetzgebung  möglich  ist,  äußere  Gesetze 
(leges  externae).  Unter  diesen  sind  diejenigen,  zu  denen 
die  Verbindlichkeit  auch  ohne  äußere  Gesetzgebung  a 
priori  durch  die  Vernunft  erkannt  werden  kann,  zwar 
äußere,  aber  natürliche  Gesetze;  diejenigen  dagegen,  die 

ohne  wirkliche  äußere  Gesetzgebung  gar  nicht  verbin- 
den (also  ohne  die  letztere  nicht  Gesetze  sein  würden), 

heißen  positive  Gesetze.  Es  kann  also  eine  äußere  Ge- 
setzgebung gedacht  werden,  die  lauter  positive  Gesetze 

enthielte;  alsdann  aber  müßte  doch  ein  natürliches  Ge- 
setz vorausgehen,  welches  die  Autorität  des  Gesetzge- 
bers (d.  i.  die  Befugnis,  durch  seine  bloße  Willkür  andere 

zu  verbinden)  begründete. 
Der  Grundsatz,  welcher  gewisse  Handlungen  zur  Pflicht 

macht,  ist  ein  praktisches  Gesetz.  Die  Regel  des  Han- 
delnden, die  er  sich  selbst  aus  subjektiven  Gründen  zum 

Prinzip  macht,  heißt  seine  Maxime]  daher  bei  einerlei 
Gesetzen  doch  die  Maximen  der  Handelnden  sehr  ver- 

schieden sein  können. 

Der  kategorische  Imperativ,  der  überhaupt  nur  aussagt, 
was  Verbindlichkeit  sei,  ist:  handle  nach  einer  Maxime, 
welche  zugleich  als  ein  allgemeines  Gesetz  gelten  kann! 

—Deine  Handlungen  mußt  du  also  zuerst  nach  ihrem 
subjektiven    Grundsatze    betrachten:    ob    aber    dieser 
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Grundsatz  auch  objektiv  gültig  sei,  kannst  du  nur  daran 
erkennen,  daß,  weil  deine  Vernunft  ihn  der  Probe  unter- 

wirft, durch  denselben  dich  zugleich  als  allgemein  ge- 
setzgebend zu  denken,  er  sich  zu  einer  solchen  allgemei- 

nen Gesetzgebung  qualifiziere. 
Die  Einfachheit  dieses  Gesetzes  in  Vergleichung  mit 
den  großen  und  mannigfaltigen  Folgerungen,  die  daraus 

gezogen  werden  können,  imgleichen  das  gebietende  An- 
sehen, ohne  daß  es  doch  sichtbar  eine  Triebfeder  bei 

sich  führt,  muß  freilich  anfänglich  befremden.  Wenn 
man  aber  in  dieser  Verwunderung  über  ein  Vermögen 
unserer  Vernunft,  durch  die  bloße  Idee  der  Qualifikation 

einer  Maxime  zur  Allgemeinheit  eines  praktischen  Ge- 
setzes die  Willkür  zu  bestimmen,  belehrt  wird:  daß  eben 

diese  praktischen  Gesetze  (die  moralischen)  eine  Eigen- 
schaft der  Willkür  zuerst  kund  machen,  auf  die  keine 

spekulative  Vernunft  weder  aus  Gründen  a  priori,  noch 
durch  irgend  eine  Erfahrung  geraten  hätte  und,  wenn 
sie  darauf  geriet,  ihre  Möglichkeit  theoretisch  durch 
nichts  dartun  könnte,  gleichwohl  aber  jene  praktischen 

Gesetze  diese  Eigenschaft,  nämlich  die  Freiheit,  un- 
widersprechlich  dartun:  so  wird  es  weniger  befremden, 

diese  Gesetze  gleich  mathematischen  Postulaten  uner- 
weislich  und  doch  apodiktisch  zu  finden,  zugleich  aber 
ein  ganzes  Feld  von  praktischen  Erkenntnissen  vor  sich 
eröffnet  zu  sehen,  wo  die  Vernunft  mit  derselben  Idee 

der  Freiheit,  ja  jeder  anderen  ihrer  Ideen  des  Übersinn- 
lichen im  Theoretischen  alles  schlechterdings  vor  ihr 

verschlossen  finden  muß.  Die  Übereinstimmung  einer 

Handlung  mit  dem  Pflichtgesetze  ist  die  Gesetzmäßig- 
keit (legalitas)— die  der  Maxime  der  Handlung  mit  dem 

Gesetze  die  Sittlichkeit  (moralitas)  derselben.  Maxime 
aber  ist  das  subjektive  Prinzip  zu  handeln,  was  sich  das 
Subjekt  selbst  zur  Regel  macht  (wie  es  nämlich  handeln 
will).  Dagegen  ist  der  Grundsatz  der  Pflicht  das,  was 
ihm  die  Vernunft  schlechthin,  mithin  objektiv  gebietet 
(wie  es  handeln  soll). 
Der  oberste  Grundsatz  der  Sittenlehre  ist  also:  handle 

nach  einer  Maxime,  die  zugleich  als  allgemeines  Gesetz 
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gelten  kann.— Jede  Maxime,  die  sich  hiezu  nicht  quali- 
fiziert, ist  der  Moral  zuwider. 

Von  dem  Willen  gehen  die  Gesetze  aus;  von  der  Will- 
kür die  Maximen.  Die  letztere  ist  im  Menschen  eine 

freie  Willkür;  der  Wille,  der  auf  nichts  anderes,  als 
bloß  auf  Gesetz  geht,  kann  weder  frei  noch  unfrei 

genannt  werden,  weil  er  nicht  auf  Handlungen,  son- 
dern unmittelbar  auf  die  Gesetzgebung  für  die  Maxime 

der  Handlungen  (also  die  praktische  Vernunft  selbst) 
geht,  daher  auch  schlechterdings  notwendig  und  selbst 
keiner  Nötigung  fähig  ist.  Nur  die  Willkür  also  kann 
frei  genannt  werden. 
Die  Freiheit  der  Willkür  aber  kann  nicht  durch  das 

Vermögen  der  Wahl,  für  oder  wider  das  Gesetz  zu 

handeln,  (libertas  indifferentiae)  definiert  werden— 
wie  es  wohl  einige  versucht  haben,— obzwar  die  Will- 

kür als  Phänomen  davon  in  der  Erfahrung  häufige 
Beispiele  gibt.  Denn  die  Freiheit  (so  wie  sie  uns  durchs 
moralische  Gesetz  allererst  kundbar  wird)  kennen  wir 
nur  als  negative  Eigenschaft  in  uns,  nämlich  durch 
keine  sinnliche  Bestimmungsgründe  zum  Handeln 
genötigt  zu  werden.  Als  Noumen  aber,  d.  i.  nach  dem 

Vermögen  des  Menschen  bloß  als  Intelligenz  betrach- 
tet, wie  sie  in  Ansehung  der  sinnlichen  Willkür  nö- 

tigend ist,  mithin  ihrer  positiven  Beschaffenheit  nach, 
können  wir  sie  theoretisch  gar  nicht  darstellen.  Nur 
das  können  wir  wohl  einsehen:  daß,  obgleich  der 

Mensch  als  Sinnenii'esen  der  Erfahrung  nach  ein  Ver- 
mögen zeigt  dem  Gesetze  nicht  allein  gemäß,  sondern 

auch  zun'ider  zu  wählen,  dadurch  doch  nicht  seine 
Freiheit  als  intelligiblen  Wesens  definiert  werden 
könne,  weil  Erscheinungen  kein  übersinnliches  Objekt 
(dergleichen  doch  die  freie  Willkür  ist)  verständlich 
machen  können,  und  daß  die  Freiheit  nimmermehr 

darin  gesetzt  werden  kann,  daß  das  vernünftige  Sub- 
jekt auch  eine  wider  seine  (gesetzgebende)  Vernunft 

streitende  Wahl  treffen  kann;  wenn  gleich  die  Erfah- 
rung  oft   genug   beweist,    daß  es  geschieht  (wovon 
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wir  doch  die  Möglichkeit  nicht  begreifen  können).— 
Denn  ein  anderes  ist,  einen  Satz  (der  Erfahrung)  ein- 

räumen, ein  anderes,  ihn  zum  Erklärungsprinzip  (des 
Begriffs  der  freien  Willkür)  und  allgemeinen  Unter- 

scheidungsmerkmal (vom  arbitrio  bruto  s.  servö)  ma- 
chen: weil  das  erstere  nicht  behauptet,  daß  das  Merk- 

mal notwendig  zum  Begriff  gehöre,  welches  doch  zum 

zweiten  erforderlich  ist.— Die  Freiheit  in  Beziehung 
auf  die  innere  Gesetzgebung  der  Vernunft  ist  eigent- 

lich allein  ein  Vermögen;  die  Möglichkeit  von  dieser 
abzuweichen  ein  Unvermögen.  Wie  kann  nun  jenes 
aus  diesem  erklärt  werden?  Es  ist  eine  Definition, 
die  über  den  praktischen  Begriff  noch  die  Ausübung 
desselben,  wie  sie  die  Erfahrung  lehrt,  hinzutut,  eine 

Bastarderklärung  (definitio  hybrida),  welche  den  Be- 
griff im  falschen  Lichte  darstellt. 

Gesetz  (ein  moralisch  praktisches)  ist  ein  Satz,  der  einen 
kategorischen  Imperativ  (Gebot)  enthält.  Der  Gebietende 

(imperans)  durch  ein  Gesetz  ist  der  Gesetzgeber  (legis- 
lator).  Er  ist  Urheber  (autor)  der  Verbindlichkeit  nach 
dem  Gesetze,  aber  nicht  immer  Urheber  des  Gesetzes. 
Im  letzteren  Fall  würde  das  Gesetz  positiv  (zufällig)  und 

willkürlich  sein.  Das  Gesetz,  was  uns  a  priori  und  unbe- 
dingt durch  unsere  eigene  Vernunft  verbindet,  kann  auch 

als  aus  dem  Willen  eines  höchsten  Gesetzgebers,  d.  i. 
eines  solchen,  der  lauter  Rechte  und  keine  Pflichten  hat 

(mithin  dem  göttlichen  Willen)  hervorgehend  ausge- 
drückt werden,  welches  aber  nur  die  Idee  von  einem  mo- 

ralischen Wesen  bedeutet,  dessen  Wille  für  alle  Gesetz 
ist,  ohne  ihn  doch  als  Urheber  desselben  zu  denken. 
Zurechnung  (imputatio)  in  moralischer  Bedeutung  ist 
das  Urteil,  wodurch  jemand  als  Urheber  (causa  libera) 

einer  Handlung,  die  alsdann  Tat  (factum)  heißt  und  un- 
ter Gesetzen  steht,  angesehen  wird;  welches,  wenn  es 

zugleich  die  rechtlichen  Folgen  aus  dieser  Tat  bei  sich 
führt,  eine  rechtskräftige  (imputatio  iudiciaria  s.  valida), 
sonst  aber  nur  eine  beurteilende  Zurechnung  (imputatio 

diiudicatoria)    sein   würde.— Diejenige    (physische   oder 
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moralische)  Person,  welche  rechtskräftig  zuzurechnen 

die  Befugnis  hat,  heißt  der  Richter  oder  auch  der  Ge- 
richtshof (iudex  s.  forum). 

Was  jemand  pflichtmäßig  mehr  tut,  als  wozu  er  nach 
dem  Gesetze  gezwungen  werden  kann,  ist  verdienstlich 
(merittim);  was  er  nur  gerade  dem  letzteren  angemessen 
tut,  ist  Schuldigkeit  (debitum);  was  er  endlich  weniger 
tut,  als  die  letztere  fordert,  ist  moralische  Verschuldung 
(demeritum).  Der  rechtliche  Effekt  einer  Verschuldung  ist 
die  Strafe  (poena);  der  einer  verdienstlichen  Tat  Belohnung 

(praemium)  (vorausgesetzt,  daß  sie,  im  Gesetz  verheißen, 

die  Bewegursache  war);  die  Angemessenheit  des  Ver- 
fahrens zur  Schuldigkeit  hat  gar  keinen  rechtlichen 

Effekt.— Die  gütige  Vergeltung  (remuneratio  s.repensio  be- 
nefica)  steht  zur  Tat  in  gar  keinem  Rechtsverhältnis. 

Die  guten  oder  schlimmen  Folgen  einer  schuldigen 

Handlung— imgleichen  die  Folgen  der  Unterlassung 
einer  verdienstlichen— können  dem  Subjekt  nicht  zu- 

gerechnet werden  (modus  imputationis  tollens). 

Die  guten  Folgen  einer  verdienstlichen— imgleichen 
die  schlimmen  Folgen  einer  unrechtmäßigen  Hand- 

lung können  dem  Subjekt  zugerechnet  werden  (modus 
imputationis  ponens). 

Subjektiv  ist  der  Grad  der  Zurechnungsfähigkeit  (im- 
putabilitas)  der  Handlungen  nach  der  Größe  der  Hin- 

dernisse zu  schätzen,  die  dabei  haben  überwunden 

werden  müssen.— Je  größer  die  Naturhindernisse  (der 
Sinnlichkeit),  je  kleiner  das  moralische  Hindernis  (der 
Pflicht),  desto  mehr  wird  die  gute  Tat  zum  Verdienst 
angerechnet;  z.  B.  wenn  ich  einen  mir  ganz  fremden 
Menschen  mit  meiner  beträchtlichen  Aufopferung  aus 
großer  Not  rette. 
Dagegen:  je  kleiner  das  Naturhindernis,  je  größer  das 
Hindernis  aus  Gründen  der  Pflicht,  desto  mehr  wird  die 

Übertretung  (als  Verschuldung)  zugerechnet.— Daher 
der  Gemütszustand,  ob  das  Subjekt  die  Tat  im  Affekt, 

oder  mit  ruhiger  Überlegung  verübt  habe,  in  der  Zu- 
rechnung einen  Unterschied  macht,  der  Folgen  hat. 
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EINLEITUNG  IN  DIE  RECHTSLEHRE 

a  A WAS  DIE  RECHTSLEHRE  SEI 

DER  Inbegriff  der  Gesetze,  für  welche  eine  äußere 
Gesetzgebung  möglich  ist,  heißt  die  Rechtslehre 

{Ins).  Ist  eine  solche  Gesetzgebung  wirklich,  so  ist  sie 
Lehre  des  positiven  Rechts,  und  der  Rechtskundige  der- 

selben oder  Rechtsgelehrte  (Iurisconsultus)  heißt  rechts- 
erfahren (Iurisperitus),  wenn  er  die  äußern  Gesetze  auch 

äußerlich,  d.  i.  in  ihrer  Anwendung  auf  in  der  Erfahrung 
vorkommende  Fälle,  kennt,  die  auch  wohl  Rechtsklug- 
heit  (Iurisprudentia)  werden  kann,  ohne  beide  zusammen 
aber  bloße  Rechtswissenschaft  (Iurisscientia)  bleibt.  Die 
letztere  Benennung  kommt  der  systematischen  Kenntnis 
der  natürlichen  Rechtslehre  (Jus  naturae)  zu,  wiewohl 
der  Rechtskundige  in  der  letzteren  zu  aller  positiven 
Gesetzgebung  die  unwandelbaren  Prinzipien  hergeben muß. 

a  b WAS  IST  RECHT? 

Diese  Frage  möchte  wohl  den  Rechtsgelehrten,  wenn  er 
nicht  in  Tautologie  verfallen,  oder  statt  einer  allgemei- 

nen Auflösung  auf  das,  was  in  irgend  einem  Lande  die: 
Gesetze  zu  irgend  einer  Zeit  wollen,  verweisen  will, 
eben  so  in  Verlegenheit  setzen,  als  die  berufene  Auffor- 

derung: Was  ist  Wahrheit}  den  Logiker.  Was  Rechtens 
sei  (quid  sit  iuris) ,  d.  i.  was  die  Gesetze  an  einem  gewissen 
Ort  und  zu  einer  gewissen  Zeit  sagen  oder  gesagt  haben, 
kann  er  noch  wohl  angeben:  aber  ob  das,  was  sie  wollten, 
auch  recht  sei,  und  das  allgemeine  Kriterium,  woran  man 
überhaupt  Recht  sowohl  als  Unrecht  (iustum  et  iniustum) 
erkennen  könne,  bleibt  ihm  wohl  verborgen,  wenn  er 
nicht  eine  Zeit  lang  jene  empirischen  Prinzipien  ver- 

läßt, die  Quellen  jener  Urteile  in  der  bloßen  Vernunft 
sucht  (wiewohl  ihm  dazu  jene  Gesetze  vortrefflich  zum 
Leitfaden  dienen  können),  um  zu  einer  möglichen  posi- 

tiven Gesetzgebung  die  Grundlage  zu  errichten.  Eine 
bloß  empirische  Rechtslehre  ist  (wie  der  hölzerne  Kopf 
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in  Phädrus'  Fabel)  ein  Kopf,  der  schön  sein  mag,  nur 
Schade!  daß  er  kein  Gehirn  hat. 

Der  Begriff  des  Rechts,  so  fern  er  sich  auf  eine  ihm  kor- 
respondierende Verbindlichkeit  bezieht  (d.  i.  der  mora- 

lische Begriff  desselben)  betrifft  erstlich  nur  das  äußere 
und  zwar  praktische  Verhältnis  einer  Person  gegen  eine 
andere,  so  fern  ihre  Handlungen  als  Fakta  auf  einander 
(unmittelbar  oder  mittelbar)  Einfluß  haben  können. 
Aber  zweitens  bedeutet  er  nicht  das  Verhältnis  der  Will- 

kür auf  den  Wunsch  (folglich  auch  auf  das  bloße  Bedürf- 
nis) des  anderen,  wie  etwa  in  den  Handlungen  der  Wohl- 

tätigkeit oder  Hartherzigkeit,  sondern  lediglich  auf  die 
Willkür  des  anderen.  Drittens,  in  diesem  wechselseitigen 

Verhältnis  der  Willkür  kommt  auch  gar  nicht  die  Ma- 
terie der  Willkür,  d.  i.  der  Zweck,  den  ein  jeder  mit  dem 

Objekt,  was  er  will,  zur  Absicht  hat,  in  Betrachtung, 
z.  B.  es  wird  nicht  gefragt,  ob  jemand  bei  der  Ware, 
die  er  zu  seinem  eigenen  Handel  von  mir  kauft,  auch 
seinen  Vorteil  finden  möge,  oder  nicht,  sondern  nur  nach 
der  Form  im  Verhältnis  der  beiderseitigen  Willkür,  so 
fern  sie  bloß  als  frei  betrachtet  wird,  und  ob  durch  die 
Handlung  eines  von  beiden  sich  mit  der  Freiheit  des 

andern  nach  einem  allgemeinen  Gesetze  zusammen  ver- 
einigen lasse. 

Das  Recht  ist  also  der  Inbegriff  der  Bedingungen,  un- 
ter denen  die  Willkür  des  einen  mit  der  Willkür  des 

andern  nach  einem  allgemeinen  Gesetze  der  Freiheit 
zusammen  vereinigt  werden  kann. 

d  c ALLGEMEI
NES  

PRINZIP  DES  RECHTS 

,,Eine  jede  Handlung  ist  recht,  die  oder  nach  deren 

Maxime  die  Freiheit  der  Willkür  eines  jeden  mit  jeder- 
manns Freiheit  nach  einem  allgemeinen  Gesetze  zusam- 

men bestehen  kann." 
Wenn  also  meine  Handlung,  oder  überhaupt  mein  Zu- 

stand mit  der  Freiheit  von  jedermann  nach  einem  all- 
gemeinen Gesetze  zusammen  bestehen  kann,  so  tut  der 
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mir  Unrecht,  der  mich  daran  hindert;  denn  dieses  Hin-, dernis  (dieser  Widerstand)  kann  mit  der  Freiheit  nach 
allgemeinen  Gesetzen  nicht  bestehen. 

Es  folgt  hieraus  auch:  daß  nicht  verlangt  werden  kann, daß  dieses  Prinzip  aller  Maximen  selbst  wiederum  meine 
Maxime  sei,  d.  i.  daß  ich  es  mir  zur  Maxime  meiner 
Handlung  mache;  denn  ein  jeder  kann  frei  sein,  obgleich 
seine  Freiheit  mir  gänzlich  indifferent  wäre,  oder  ich  im 
Herzen  derselben  gerne  Abbruch  tun  möchte,  wenn  ich 
nur  durch  meine  äußere  Handlung  ihr  nicht  Eintrag  tue. 
Das  Rechthandeln  mir  zur  Maxime  zu  machen,  ist  eine Forderung,  die  die  Ethik  an  mich  tut. 
Also  ist  das  allgemeine  Rechtsgesetz:  handle  äußerlich 
so,  daß  der  freie  Gebrauch  deiner  Willkür  mit  der  Frei- 

heit von  jedermann  nach  einem  allgemeinen  Gesetze  zu- 
sammen bestehen  könne,  zwar  ein  Gesetz,  welches  mir 

eine  Verbindlichkeit  auferlegt,  aber  ganz  und  gar  nicht 
erwartet,  noch  weniger  fordert,  daß  ich  ganz  um  dieser 
Verbindlichkeit  willen  meine  Freiheit  auf  jene  Bedin- 

gungen selbst  einschränken  solle,  sondern  die  Vernunft 
sagt  nur,  daß  sie  in  ihrer  Idee  darauf  eingeschränkt  sei 
und   von   andern   auch    tätlich   eingeschränkt   werden 
dürfe;  und  dieses  sagt  sie  als  ein  Postulat,  welches  gar 
keines   Beweises  weiter  fähig  ist. -Wenn   die  Absicht 
nicht  ist  Tugend  zu  lehren,  sondern  nur,  was  recht  sei, 
vorzutragen,  so  darf  und  soll  man  selbst  nicht  jenes 
Rechtsgesetz   als   Triebfeder   der   Handlung  vorstellig machen. 

G  D DAS  RECHT  IST  MIT  DER  BEFUGNIS  ZU 
ZWINGEN  VERBUNDEN 

Der  Widerstand,  der  dem  Hindernisse  einer  Wirkung 
entgegengesetzt  wird,  ist  eine  Beförderung  dieser  Wir- 

kung und  stimmt  mit  ihr  zusammen.  Nun  ist  alles,  was 
unrecht  ist,  ein  Hindernis  der  Freiheit  nach  allgemeinen 
Gesetzen:  der  Zwang  aber  ist  ein  Hindernis  oder  Wider- 

stand, der  der  Freiheit  geschieht.  Folglich:  wenn  ein  ge- 
wisser Gebrauch  der  Freiheit  selbst  ein  Hindernis  der 
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Freiheit  nach  allgemeinen  Gesetzen  (d.  i.  unrecht)  ist, 
so  ist  der  Zwang,  der  diesem  entgegengesetzt  wird,  als 
Verhinderung  eines  Hindernisses  der  Freiheit  mit  der 

Freiheit  nach  allgemeinen  Gesetzen  zusammen  stim- 
mend, d.  i.  recht:  mithin  ist  mit  dem  Rechte  zugleich 

eine  Befugnis,  den,  der  ihm  Abbruch  tut,  zu  zwingen, 
nach  dem  Satze  des  Widerspruchs  verknüpft. 

ö  E DAS  STRIKTE 
 
RECHT  KANN  AUCH  ALS  DIE 

MÖGLICHK
EIT  

EINES  MIT  JEDERMAN
NS  

FREI- 
HEIT NACH  ALLGEMEI

NEN  
GESETZEN

  
ZUSAM- 

MENSTIMMENDEN
 DURCHGÄNGIGE

N  
WECH- 

SELSEITIGEN ZWANG
ES  
VORGESTE

LLT 

WERDEN 

Dieser  Satz  will  so  viel  sagen  als:  das  Recht  darf  nicht 
als  aus  zwei  Stücken,  nämlich  der  Verbindlichkeit  nach 
einem  Gesetze  und  der  Befugnis  dessen,  der  durch  seine 
Willkür  den  andern  verbindet,  diesen  dazu  zu  zwingen, 
zusammengesetzt  gedacht  werden,  sondern  man  kann 

den  Begriff  des  Rechts  in  der  Möglichkeit  der  Verknüp- 
fung des  allgemeinen  wechselseitigen  Zwanges  mit  jeder- 

manns Freiheit  unmittelbar  setzen.  So  wie  nämlich  das 

Recht  überhaupt  nur  das  zum  Objekte  hat,  was  in 

Handlungen  äußerlich  ist,  so  ist  das  strikte  Recht,  näm- 
lich das,  dem  nichts  Ethisches  beigemischt  ist,  dasjenige, 

welches  keine  andern  Bestimmungsgründe  der  Willkür 
als  bloß  die  äußern  fordert;  denn  alsdann  ist  es  rein 

und  mit  keinen  Tugendvorschriften  vermengt.  Ein  strik- 
tes (enges)  Recht  kann  man  also  nur  das  völlig  äußere 

nennen.  Dieses  gründet  sich  nun  zwar  auf  dem  Bewußt- 
sein der  Verbindlichkeit  eines  jeden  nach  dem  Gesetze; 

aber  die  Willkür  darnach  zu  bestimmen,  darf  und  kann 
es,  wenn  es  rein  sein  soll,  sich  auf  dieses  Bewußtsein  als 
Triebfeder  nicht  berufen,  sondern  fußt  sich  deshalb  auf 
dem  Prinzip  der  Möglichkeit  eines  äußeren  Zwanges,  der 

mit  der  Freiheit  von  jedermann  nach  allgemeinen  Ge- 
setzen  zusammen   bestehen   kann.— Wenn   also   gesagt 

KANT  V  32 
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wird:  ein  Gläubiger  hat  ein  Recht  von  dem  Schuldner 
die  Bezahlung  seiner  Schuld  zu  fordern,  so  bedeutet  das 

nicht,  er  kann  ihm  zu  Gemüte  führen,  daß  ihn  seine  Ver- 
nunft selbst  zu  dieser  Leistung  verbinde,  sondern  ein 

Zwang,  der  jedermann  nötigt  dieses  zu  tun,  kann  gar 
wohl  mit  jedermanns  Freiheit,  also  auch  mit  der  seinigen 

nach  einem  allgemeinen  äußeren  Gesetze  zusammen  be- 
stehen: Recht  und  Befugnis  zu  zwingen  bedeuten  also 

einerlei. 

Das  Gesetz  eines  mit  jedermanns  Freiheit  notwendig 
zusammenstimmenden  wechselseitigen  Zwanges  unter 
dem  Prinzip  der  allgemeinen  Freiheit  ist  gleichsam 

die  Konstruktion  jenes  Begriffs,  d.  i.  Darstellung  des- 
selben in  einer  reinen  Anschauung  a  priori,  nach  der 

Analogie  der  Möglichkeit  freier  Bewegungen  der  Kör- 
per unter  dem  Gesetze  der  Gleichheit  der  Wirkung  und 

Gegenwirkung.  So  wie  wir  nun  in  der  reinen  Mathe- 
matik die  Eigenschaften  ihres  Objekts  nicht  unmittel- 

bar vom  Begriffe  ableiten,  sondern  nur  durch  die  Kon- 
struktion des  Begriffs  entdecken  können,  so  ists  nicht 

sowohl  der  Begriff  des  Rechts,  als  vielmehr  der  unter 

allgemeine  Gesetze  gebrachte,  mit  ihm  zusammen- 
stimmende durchgängig  wechselseitige  und  gleiche 

Zwang,  der  die  Darstellung  jenes  Begriffs  möglich 
macht.  Dieweil  aber  diesem  dynamischen  Begriffe 
noch  ein  bloß  formaler  in  der  reinen  Mathematik 

(z.  B.  der  Geometrie)  zum  Grunde  liegt:  so  hat  die 

Vernunft  dafür  gesorgt,  den  Verstand  auch  mit  An- 
schauungen a  priori  zum  Behuf  der  Konstruktion  des 

Rechtsbegriffs  so  viel  möglich  zu  versorgen.— Das 
Rechte  [rectum)  wird  als  das  Gerade  teils  dem  Krum- 

men, teils  dem  Schiefen  entgegen  gesetzt.  Das  erste 
ist  die  innere  Beschaffenheit  einer  Linie  von  der  Art, 
daß  es  zwischen  zwei  gegebenen  Punkten  nur  eine 
einzige,  das  zweite  aber  die  Lage  zweier  einander 
durchschneidenden  oder  zusammenstoßenden  Linien, 
von  deren  Art  es  auch  nur  eine  einzige  (die  senkrechte) 
geben  kann,  die  sich  nicht  mehr  nach  einer  Seite  als 
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der  andern  hinneigt,  und  die  den  Raum  von  beiden 
Seiten  gleich  abteilt,  nach  welcher  Analogie  auch  die 

Rechtslehre  das  Seine  einem  jeden  (mit  mathemati- 
scher Genauigkeit)  bestimmt  wissen  will,  welches  in 

der  Tugendlehre  nicht  erwartet  werden  darf,  als 

welche  einen  gewissen  Raum  zu  Ausnahmen  (latitu- 
dinem)  nicht  verweigern  kann.  —Aber  ohne  ins  Gebiet 
der  Ethik  einzugreifen,  gibt  es  zwei  Fälle,  die  auf 
Rechtsentscheidung  Anspruch  machen,  für  die  aber 
keiner,  der  sie  entscheide,  ausgefunden  werden  kann, 
und  die  gleichsam  in  Epikurs  intermtindia  hingehören. 

—Diese  müssen  wir  zuvörderst  aus  der  eigentlichen 
Rechtslehre,  zu  der  wir  bald  schreiten  wollen,  aus- 

sondern, damit  ihre  schwankenden  Prinzipien  nicht 
auf  die  festen  Grundsätze  der  erstem  Einfluß  be- 
kommen. 

ANHANG  ZUR   EINLEITUNG   IN   DIE   RECHTS- 
LEHRE 

VOM  ZWEIDEUTIGEN  RECHT 

(Ius  aequivocum.) 

Mit  jedem  Recht  in  enger  Bedeutung  (ius  strictum)  ist 
die  Befugnis  zu  zwingen  verbunden.  Aber  man  denkt 
sich  noch  ein  Recht  im  weiteren  Sinne  (ius  latum),  wo 
die  Befugnis  zu  zwingen  durch  kein  Gesetz  bestimmt 

werden  kann.— Dieser  wahren  oder  vorgeblichen  Rechte 
sind  nun  zwei:  die  Billigkeit  und  das  Notrecht;  von  denen 
die  erste  eine  Recht  ohne  Zwang,  das  zweite  einen  Zwang 
ohne  Recht  annimmt,  und  man  wird  leicht  gewahr, 
diese  Doppelsinnigkeit  beruhe  eigentlich  darauf,  daß  es 

Fälle  eines  bezweifelten  Rechts  gibt,  zu  deren  Entschei- 
dung kein  Richter  aufgestellt  werden  kann. 

I 

DIE  BILLIGKEIT 

(Aequitas) 
Die  Billigkeit  (objektiv  betrachtet)  ist  keinesweges  ein 
Grund  zur  Aufforderung  bloß  an  die  ethische  Pflicht 
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anderer  (ihr  Wohlwollen  und  Gütigkeit),  sondern  der, 
welcher  aus  diesem  Grunde  etwas  fordert,  fußt  sich  auf 
sein  Recht,  nur  daß  ihm  die  für  den  Richter  erforder- 

lichen Bedingungen  mangeln,  nach  welchen  dieser  be- 
stimmen könnte,  wie  viel,  oder  auf  welche  Art  dem  An- 

sprüche desselben  genug  getan  werden  könne.  Der  in 
einer  auf  gleiche  Vorteile  eingegangenen  Maskopei  den- 

noch mehr  getan,  dabei  aber  wohl  gar  durch  Unglücks- 
fälle mehr  verloren  hat,  als  die  übrigen  Glieder,  kann 

nach  der  Billigkeit  von  der  Gesellschaft  mehr  fordern, 
als  bloß  zu  gleichen  Teilen  mit  ihnen  zu  gehen.  Allein 
nach  dem  eigentlichen  (strikten)  Recht,  weil,  wenn  man 
sich  in  seinem  Fall  einen  Richter  denkt,  dieser  keine  be- 

stimmte Angaben   (data)  hat,   um,   wie  viel  nach  dem 
Kontrakt  ihm  zukomme,  auszumachen,  würde  er  mit 
seiner  Forderung  abzuweisen  sein.  Der  Hausdiener,  dem 
sein'  bis  zu  Ende  des  Jahres  laufender  Lohn  in  einer binnen    der   Zeit   verschlechterten   Münzsorte    bezahlt 
wird,  womit  er  das  nicht  ausrichten  kann,  was  er  bei 
Schließung  des  Kontrakts  sich  dafür  anschaffen  konnte, 
kann  bei  gleichem  Zahlwert,  aber  ungleichem  Geldwert 
sich  nicht  auf  sein  Recht  berufen,  deshalb  schadlos  ge- 

halten   zu    werden,    sondern    nur   die    Billigkeit    zum 
Grunde  aufrufen  (eine  stumme  Gottheit,  die  nicht  ge- 

hört werden  kann):  weil  nichts  hierüber  im  Kontrakt 
bestimmt  war,   ein  Richter  aber  nach  unbestimmten, 
Bedingungen  nicht  sprechen  kann. 
Hieraus  folgt  auch,  daß  ein  Gerichtshof  der  Billigkeit  (in 
einem  Streit  anderer  über  ihre  Rechte)  einen  Wider- 1 
Spruch  in  sich  schließe.  Nur  da,  wo  es  die  eigenen  Rechte 
des  Richters  betrifft,  und  in  dem,  worüber  er  für  seine 
Person  disponieren  kann,  darf  und  soll  er  der  Billigkeit 
Gehör  geben;  z.  B.  wenn  die  Krone  den  Schaden,  den! 
andre  in  ihrem  Dienste  erlitten  haben,   und  den  sie  zu  I 
vergüten  angefleht  wird,  selber  trägt,  ob  sie  gleich  nach 
dem  strengen  Rechte  diesen  Anspruch  unter  der  Vor- j 
schützung,  daß  sie  solche  auf  ihre  eigene  Gefahr  über-  i 
nommen  haben,  abweisen  könnte. 
Der   Sinnspruch  [dictum)  der  Billigkeit  ist  nun  zwar:  ! 
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„Das  strengste  Recht  ist  das  größte  Unrecht"  (summum 
ius  summa  iniuria);  aber  diesem  Übel  ist  auf  dem  Wege 

Rechtens  nicht  abzuhelfen,  ob  es  gleich  eine  Rechts- 
forderung betrifft,  weil  diese  für  das  Gewissensgericht 

(forum  poli)  allein  gehört,  dagegen  jede  Frage  Rechtens 
vor  das  bürgerliche  Recht  (forum  soli)  gezogen  werden 
muß. 

II 

DAS  NOTRECHT 

(Ins  necessitatis) 

Dieses  vermeinte  Recht  soll  eine  Befugnis  sein,  im  Fall 
der  Gefahr  des  Verlusts  meines  eigenen  Lebens  einem 
anderen,  der  mir  nichts  zu  Leide  tat,  das  Leben  zu 

nehmen.  Es  fällt  in  die  Augen,  daß  hierin  ein  Wider- 
spruch der  Rechtslehre  mit  sich  selbst  enthalten  sein 

müsse— denn  es  ist  hier  nicht  von  einem  ungerechten  An- 
greifer auf  mein  Leben,  dem  ich  durch  Beraubung  des 

seinen  zuvorkomme  (ins  inculpatae  tutelae),  die  Rede, 
wo  die  Anempfehlung  der  Mäßigung  (moderamen)  nicht 
einmal  zum  Recht,  sondern  nur  zur  Ethik  gehört,  son- 

dern von  einer  erlaubten  Gewalttätigkeit  gegen  den, 
der  keine  gegen  mich  ausübte. 
Es  ist  klar:  daß  diese  Behauptung  nicht  objektiv,  nach 
dem,  was  ein  Gesetz  vorschreiben,  sondern  bloß  sub- 

jektiv, wie  vor  Gericht  die  Sentenz  gefällt  werden  würde, 
zu  verstehen  sei.  Es  kann  nämlich  kein  Strafgesetz  geben, 
welches  demjenigen  den  Tod  zuerkennte,  der  im  Schiff- 

bruche, mit  einem  andern  in  gleicher  Lebensgefahr 
schwebend,  diesen  von  dem  Brette,  worauf  er  sich  ge- 

rettet hat,  wegstieße,  um  sich  selbst  zu  retten.  Denn  die 
durchs  Gesetz  angedrohte  Strafe  könnte  doch  nicht 
größer  sein,  als  die  des  Verlusts  des  Lebens  des  ersteren. 

Nun  kann  ein  solches  Strafgesetz  die  beabsichtigte  Wir- 
kung gar  nicht  haben;  denn  die  Bedrohung  mit  einem 

Übel,  was  noch  ungewiß  ist  (dem  Tode  durch  den  rich- 
terlichen Ausspruch)  kann  die  Furcht  vor  dem  Übel, 

was  gewiß  ist  (nämlich  dem  Ersaufen)  nicht  überwiegen. 
Also  ist  die  Tat  der  gewalttätigen  Selbsterhaltung  nicht 
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etwa  als  unsträflich  (inculpabile) ,  sondern  nur  als  un- 
strafbar  (impunibile)  zu  beurteilen,  und  diese  subjektive 
Straflosigkeit  wird  durch  eine  wunderliche  Verwechse- 

lung von  den  Rechtslehrern  für  eine  objektive  (Gesetz- 
mäßigkeit) gehalten. 

Der  Sinnspruch  des  Notrechts  heißt:  ,,Not  hat  kein  Ge- 

bot (necessitas  non  habet  legem)";  und  gleichwohl  kann 
es  keine  Not  geben,  welche,  was  unrecht  ist,  gesetzmäßig 
machte. 

Man  sieht:  daß  in  beiden  Rechtsbeurteilungen  (nach 

dem  Billigkeits-  und  dem  Notrechte)  die  Doppelsinnig- 
keit (aequivocatio)  aus  der  Verwechselung  der  objektiven 

mit  den  subjektiven  Gründen  der  Rechtsausübung  (vor 
der  Vernunft  und  vor  einem  Gericht)  entspringt,  da 
dann,  was  jemand  für  sich  selbst  mit  gutem  Grunde  für 
recht  erkennt,  vor  einem  Gerichtshofe  nicht  Bestätigung 
finden  und,  was  er  selbst  an  sich  als  unrecht  beurteilen 
muß,  von  eben  demselben  Nachsicht  erlangen  kann: 
weil  der  Begriff  des  Rechts  in  diesen  zwei  Fällen  nicht 
in  einerlei  Bedeutung  ist  genommen  worden. 

EINTEILUNG  DER  RECHTSLEHRE 

A 

ALLGEMEINE  EINTEILUNG  DER  RECHTS- 
PFLICHTEN 

Man  kann  diese  Einteilung  sehr  wohl  nach  dem  Ulpian 

machen,  wenn  man  seinen  Formeln  einen  Sinn  unter- 
legt, den  er  sich  dabei  zwar  nicht  deutlich  gedacht  haben 

mag,  den  sie  aber  doch  verstatten  daraus  zu  entwickeln, 
oder  hinein  zu  legen.  Sie  sind  folgende: 

i.   Sei  ein  rechtlicher  Mensch  (honeste  vive).  Die  recht- 
liche Ehrbarkeit  (honestas  iuridica)  besteht  darin:  im 

Verhältnis    zu    anderen  seinen  Wert  als  den  eines 

Menschen  zu  behaupten,  welche  Pflicht  durch  den 
Satz  ausgedrückt  wird:  „Mache  dich  anderen  nicht 
zum    bloßen    Mittel,    sondern    sei    für    sie    zugleich 

Zweck."  Diese  Pflicht  wird  im  folgenden  als  Verbind- 
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lichkeit  aus  dem  Rechte  der  Menschheit  in  unserer 

eigenen  Person  erklärt  werden   (Lex  insti). 
2.  Tue  niemanden  Unrecht  (neminem  laede),  und  solltest 

du  darüber  auch  aus  aller  Verbindung  mit  andern 
heraus  gehen  und  alle  Gesellschaft  meiden  müssen 
(Lex  iuridica). 

3.  Tritt  (wenn  du  das  letztere  nicht  vermeiden  kannst) 
in  eine  Gesellschaft  mit  Andern,  in  welcher  Jedem 
das  Seine  erhalten  werden  kann  (sunm  cuique  tribue). 
—Die  letztere  Formel,  wenn  sie  so  übersetzt  würde: 

,,Gib  Jedem  das  Seine",  würde  eine  Ungereimtheit 
sagen;  denn  man  kann  niemanden  etwas  geben,  was 
er  schon  hat.  Wenn  sie  also  einen  Sinn  haben  soll, 
so  müßte  sie  so  lauten:  nTritt  in  einen  Zustand,  worin 
Jedermann  das  Seine  gegen  jeden  Anderen  gesichert 

sein  kann"  (Lex  iustitiae). 
Also  sind  obstehende  drei  klassische  Formeln  zugleich 
Einteilungsprinzipien  des  Systems  der  Rechtspflichten 
in  innere,  äußere  und  in  diejenigen,  welche  die  Ableitung 

der  letzteren  vom  Prinzip  der  ersteren  durch  Subsum- 
tion enthalten. 

B 

ALLGEMEINE  EINTEILUNG  DER  RECHTE 

1.  Der  Rechte,  als  systematischer  Lehren,  in  das  Natur- 
recht,  das  auf  lauter  Prinzipien  a  priori  beruht,  und 

das  positive  (statutarische)  Recht,  was  aus  dem  Wil- 
len eines  Gesetzgebers  hervorgeht. 

2.  Der  Rechte  als  (moralischer)  Vermögen  Andere  zu 
verpflichten,  d.  i.  als  einen  gesetzlichen  Grund  zu  den 
letzteren  (titulum),  von  denen  die  Obereinteilung  die 
in  das  angeborne  und  erworbene  Recht  ist,  deren 
ersteres  dasjenige  Recht  ist,  welches  unabhängig  von 
allem  rechtlichen  Akt  jedermann  von  Natur  zu- 

kommt; das  zweite  das,  wozu  ein  solcher  Akt  erfor- 
dert wird. 

Das  angeborne  Mein  und  Dein  kann  auch  das  innere 
(meum  vel  tuum  intemum)  genannt  werden;  denn  das 
äußere  muß  jederzeit  erworben  werden. 
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DAS  ANGEBORNE  RECHT  IST    NUR   EIN 
EINZIGES 

Freiheit  (Unabhängigkeit  von  eines  anderen  nötigender 
Willkür),  so  fern  sie  mit  jedes  anderen  Freiheit  nach 
einem  allgemeinen  Gesetz  zusammen  bestehen  kann,  ist 
dieses  einzige,  ursprüngliche,  jedem  Menschen  kraft 

seiner  Menschheit  zustehende  Recht.— Die  angeborne 
Gleichheit,  d.  i.  die  Unabhängigkeit  nicht  zu  mehrerem 
von  anderen  verbunden  zu  werden,  als  wozu  man  sie 
wechselseitig  auch  verbinden  kann;  mithin  die  Qualität 

des  Menschen  sein  eigener  Herr  (sui  iuris)  zu  sein,  im- 
gleichen  die  eines  unbescholtenen  Menschen  (iusti),  weil 
er  vor  allem  rechtlichen  Akt  keinem  Unrecht  getan  hat; 
endlich  auch  die  Befugnis,  das  gegen  andere  zu  tun,  was 
an  sich  ihnen  das  Ihre  nicht  schmälert,  wenn  sie  sich 
dessen  nur  nicht  annehmen  wollen;  dergleichen  ist  ihnen 

bloß  seine  Gedanken  mitzuteilen,  ihnen  etwas  zu  erzäh- 
len oder  zu  versprechen,  es  sei  wahr  und  aufrichtig,  oder 

unwahr  und  unaufrichtig  (veriloquium  aut  falsiloquium) , 
weil  es  bloß  auf  ihnen  beruht,  ob  sie  ihm  glauben  wollen 

oder  nicht*;— alle  diese  Befugnisse  liegen  schon  im  Prin- 
zip der  angebornen  Freiheit  und  sind  wirklich  von  ihr 

nicht  (als  Glieder  der  Einteilung  unter  einem  höheren 
Rechtsbegriff)  unterschieden. 
Die  Absicht,  weswegen  man  eine  solche  Einteilung  in 

*  Vorsetzlich,  wenn  gleich  bloß  leichtsinniger  Weise,  Unwahrheit 
zu  sagen,  pflegt  zwar  gewöhnlich  Lüge  {mendacium)  genannt  zu  wer- 

den, weil  sie  wenigstens  so  fern  auch  schaden  kann,  daß  der,  wel- 
cher sie  treuherzig  nachsagt,  als  ein  Leichtgläubiger  anderen  zum 

Gespötte  wird.  Im  rechtlichen  Sinne  aber  will  man,  daß  nur  die- 
jenige Unwahrheit  Lüge  genannt  werde,  die  einem  anderen  un- 

mittelbar an  seinem  Rechte  Abbruch  tut,  z.B.  das  falsche  Vorgeben 
eines  mit  jemanden  geschlossenen  Vertrags,  um  ihn  um  das  Seine 

zu  bringen  [falsiloquium  dolosum),  und  dieser  Unterschied  sehr  ver- 
wandter Begriffe  ist  nicht  ungegründet:  weil  es  bei  der  bloßen  Er- 

klärung seiner  Gedanken  immer  dem  andern  frei  bleibt,  sie  anzu- 
nehmen, wofür  er  will,  obgleich  die  gegründete  Nachrede,  daß  die- 

ser ein  Mensch  sei,  dessen  Reden  man  nicht  glauben  kann,  so  nahe 

an  den  Vorwurf,  ihn  einen  Lügner  zu  nennen,  streift,  daß  die  Grenz- 
linie, die  hier  das,  was  zum  Jus  gehört,  von  dem,  was  der  Ethik  an- 

heim  fällt,  nur  so  eben  zu  unterscheiden  ist. 
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das  System  des  Naturrechts  (so  fern  es  das  angeborne 
angeht)  eingeführt  hat,  geht  darauf  hinaus,  damit, 
wenn  über  ein  erworbenes  Recht  ein  Streit  entsteht  und 

die  Frage  eintritt,  wem  die  Beweisführung  (onus  pro- 
bandi) obliege,  entweder  von  einer  bezweifelten  Tat, 

oder,  wenn  diese  ausgemittelt  ist,  von  einem  bezweifel- 
ten Recht,  derjenige,  welcher  diese  Verbindlichkeit  von 

sich  ablehnt,  sich  auf  sein  angebornes  Recht  der  Frei- 
heit (welches  nun  nach  seinen  verschiedenen  Verhält- 

nissen spezifiziert  wird)  methodisch  und  gleich  als  nach 
verschiedenen  Rechtstiteln  berufen  könne. 

Da  es  nun  in  Ansehung  des  angebornen,  mithin  inneren 
Mein  und  Dein  keine  Rechte,  sondern  nur  Ein  Recht 

gibt,  so  wird  diese  Obereinteilung  als  aus  zwei  dem  In- 
halte nach  äußerst  ungleichen  Gliedern  bestehend  in  die 

Prolegomenen  geworfen  und  die  Einteilung  der  Rechts- 
lehre bloß  auf  das  äußere  Mein  und  Dein  bezogen  wer- 

den können. 

EINTEILUNG   DER  METAPHYSIK  DER  SITTEN 
ÜBERHAUPT 

I 

Alle  Pflichten  sind  entweder  Rechtspflichten  (officio, 
iuris),  d.  i.  solche,  für  welche  eine  äußere  Gesetzgebung 
möglich  ist,  oder  Tugendp  fliehten  (officia  virtutis  s. 

ethica),  für  welche  eine  solche  nicht  möglich  ist;— die 
letztern  können  aber  darum  nur  keiner  äußeren  Gesetz- 

gebung unterworfen  werden,  weil  sie  auf  einen  Zweck 
gehen,  der  (oder  welchen  zu  haben)  zugleich  Pflicht  ist; 
sich  aber  einen  Zweck  vorzusetzen,  das  kann  durch 
keine  äußerliche  Gesetzgebung  bewirkt  werden  (weil  es 

ein  innerer  Akt  des  Gemüts  ist);  obgleich  äußere  Hand- 
lungen geboten  werden  mögen,  die  dahin  führen,  ohne 

doch  daß  das  Subjekt  sie  sich  zum  Zweck  macht. 

Warum  wird  aber  die  Sittenlehre  (Moral)  gewöhn- 
lich (namentlich  vom  Cicero)  die  Lehre  von  den 

Pflichten  und  nicht  auch  von  den  Rechten  betitelt? 
da  doch  die  einen  sich  auf  die  andern  beziehen.— Der 



346  ANFANGSGRUNDE  DER  RECHTSLEHRE 

Grund  ist  dieser:  Wir  kennen  unsere  eigene  Freiheit 
(von  der  alle  moralische  Gesetze,  mithin  auch  alle 
Rechte  sowohl  als  Pflichten  ausgehen)  nur  durch  den 
moralischen  Imperativ,  welcher  ein  pflichtgebietender 
Satz  ist,  aus  welchem  nachher  das  Vermögen,  andere 

zu  verpflichten,  d.  i.  der  Begriff  des  Rechts,  ent- 
wickelt werden  kann. 

II 

Da  in  der  Lehre  von  den  Pflichten  der  Mensch  nach  der 

Eigenschaft  seines  Freiheitsvermögens,  welches  ganz 
übersinnlich  ist,  also  auch  bloß  nach  seiner  Menschheit, 

als  von  physischen  Bestimmungen  unabhängiger  Per- 
sönlichkeit (homo  noumenon),  vorgestellt  werden  kann 

und  soll,  zum  Unterschiede  von  eben  demselben,  aber 
als  mit  jenen  Bestimmungen  behafteten  Subjekt,  dem 
Menschen  (homo  phaenomenon) ,  so  werden  Recht  und 
Zweck,  wiederum  in  dieser  zwiefachen  Eigenschaft  auf 
die  Pflicht  bezogen,  folgende  Einteilung  geben. 
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EINTEILUNG 

nach  dem  objektiven  Verhältnis  des  Gesetzes  zur  Pflicht, 

Pflicht  gegen  sich  selbst* 
* 
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Pflicht  gegen  andere. 
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III 

Da  die  Subjekte,  in  Ansehung  deren  ein  Verhältnis  des 
Rechts  zur  Pflicht  (es  sei  statthaft  oder  unstatthaft) 
gedacht  wird,  verschiedne  Beziehungen  zulassen:  so 

wird  auch  in  dieser  Absicht  eine  Einteilung  vorgenom- 
men werden  können. 

EINTEILUNG  NACH  DEM  SUBJEKTIVEN  VER- 
HÄLTNIS DER  VERPFLICHTENDEN  UND  VER- 

PFLICHTETEN 

Das  rechtliche  Verhältnis 

des  Menschen  zu  Wesen, 
die  weder  Recht  noch 
Pflicht  haben. 

Vacat. 

Denn  das  sind  vernunftlose 

Wesen,  die  weder  uns  ver- 
binden, noch  von  welchen 

wir  können  verbunden  wer- 
den. 

Das  rechtliche  Verhältnis 

des  Menschen  zu  Wesen, 
die  sowohl  Recht  als 
Pflicht  haben. 

AdesL- Denn  es  ist  ein  Verhältnis 

von  Menschen  zu  Men- 
schen. 

Das  rechtliche  Verhältnis 

des  Menschen  zu  Wesen, 
die  lauter  Pflichten  und 
keine  Rechte  haben. 

Vacat. 

Denn  das  wären  Menschen 

ohne  Persönlichkeit  (Leib- 
eigene, Sklaven). 

Das  rechtliche  Verhältnis 

des  Menschen  zu  einem  We- 
sen, was  lauter  Rechte  und 

keine  Pflicht   hat  (Gott). 

Vacat. 

Nämlich  in  der  bloßen  Phi- 

losophie, weil  es  kein  Ge- 

genstand möglicher  Erfah- 
rung ist. 

Also  findet  sich  nur  in  Nr.  2  ein  reales  Verhältnis  zwi- 
schen Recht  und  Pflicht.  Der  Grund,  warum  es  nicht 

auch  in  Nr.  4  angetroffen  wird,  ist:  weil  es  eine  trans- 
szendmte  Pflicht  sein  würde,  d.  i.  eine  solche,  der  kein 
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äußeres  verpflichtendes  Subjekt  korrespondierend  ge~ 
geben  werden  kann,  mithin  das  Verhältnis  in  theoreti- 

scher Rücksicht  hier  nur  ideal,  d.  i.  zu  einem  Gedanken- 
dinge ist,  was  wir  uns  selbst,  aber  doch  nicht  durch  sei- 

nen ganz  leeren,  sondern  in  Beziehung  auf  uns  selbst 
und  die  Maximen  der  inneren  Sittlichkeit,  mithin  in 
praktischer  innerer  Absicht  fruchtbaren  Begriff  machen, 
worin  denn  auch  unsere  ganze  immanente  (ausführbare) 
Pflicht  in  diesem  bloß  gedachten  Verhältnisse  allein 
besteht. 

VON  DER  EINTEILUNG  DER  MORAL,  ALS  EINES 
SYSTEMS   DER   PFLICHTEN    ÜBERHAUPT 

Elementarlehre.  Methodenlehre. 

Rechtspflichten.  Tugendpflichten.    Didaktik.  Asketik. 

Privatrecht.     Öffentliches  R., 
und  so  weiter,  alles, 

was  nicht  bloß  die  Materialien,  sondern  auch  die  archi- 
tektonische Form  einer  wissenschaftlichen  Sittenlehre 

enthält;  wenn  dazu  die  metaphysischen  Anfangsgründe 

die  allgemeinen  Prinzipien  vollständig  ausgespürt  ha- 
ben. 

Die  oberste  Einteilung  des  Naturrechts  kann  nicht  (wie 

bisweilen  geschieht)  die  in  das  natürliche  und  gesell- 
schaftliche, sondern  muß  die  ins  natürliche  und  bürger- 

liche Recht  sein:  deren  das  erstere  das  Privatrecht,  das 
zweite  das  öffentliche  Recht  genannt  wird.  Denn  dem 
Naturzustande  ist  nicht  der  gesellschaftliche,  sondern 
der  bürgerliche  entgegengesetzt:  weil  es  in  jenem  zwar 

gar  wohl  Gesellschaft  geben  kann,  aber  nur  keine  bür- 
gerliche (durch  öffentliche  Gesetze  das  Mein  und  Dein 

sichernde),  daher  das  Recht,  iq  dem  ersteren  das  Privat- 
recht  heißt. 





DER  RECHTSLEHRE  ERSTER  TEIL 

DAS  PRIVATRECHT 





DER  ALLGEMEINEN  RECHTSLEHRE 

ERSTER  TEIL 

DAS  PRIVATRECHT  VOM  ÄUSSEREN  MEIN  UND 
DEIN  ÜBERHAUPT 

ERSTES  HAUPTSTÜCK 

VON    DER   ART   ETWAS    ÄUSSERES   ALS    DAS 
SEINE  ZU  HABEN 

d  i DAS  rechtlich  Meine  (meum  iuris)  ist  dasjenige,  wo- 
mit ich  so  verbunden  bin,  daß  der  Gebrauch,  den 

ein  Anderer  ohne  meine  Einwilligung  von  ihm  machen 
möchte,  mich  lädieren  würde.  Die  subjektive  Bedingung 

der  Möglichkeit  des  Gebrauchs  überhaupt  ist  der  Be- 
sitz. 

Etwas  Äußeres  aber  würde  nur  dann  das  Meine  sein, 
wenn  ich  annehmen  darf,  es  sei  möglich,  daß  ich  durch 
den  Gebrauch,  den  ein  anderer  von  einer  Sache  macht, 
in  deren  Besitz  ich  doch  nicht  bin,  gleichwohl  doch  lädiert 

werden  könne.— Also  widerspricht  es  sich  selbst,  etwas 
Äußeres  als  das  Seine  zu  haben,  wenn  der  Begriff  des 
Besitzes  nicht  einer  verschiedenen  Bedeutung,  nämlich 
des  sinnlichen  und  des  intelligiblen  Besitzes,  fähig  wäre, 
und  unter  dem  einen  der  physische,  unter  dem  andern 

aber  ein  bloß  rechtlicher  Besitz  eben  desselben  Gegenstan- 
des verstanden  werden  könnte. 

Der  Ausdruck:  ein  Gegenstand  ist  außer  mir,  kann  aber 
entweder  so  viel  bedeuten,  als:  er  ist  ein  nur  von  mir 
(dem  Subjekt)  unterschiedener,  oder  auch  ein  in  einer 

anderen  Stelle  (positus)  im  Raum  oder  in  der  Zeit  be- 
findlicher Gegenstand.  Nur  in  der  ersteren  Bedeutung 

genommen,  kann  der  Besitz  als  Vernunftbesitz  gedacht 
werden;  in  der  zweiten  aber  würde  er  ein  empirischer 

heißen  müssen.— Ein  intelligibler  Besitz  (wenn  ein  sol- 
cher möglich  ist)  ist  ein  Besitz  ohne  Inhabung  (detentio). 

KANT  V  23 
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ö  2 
RECHTLI

CHES   
POSTULA

T  
DER  PRAKTI

SCHEN 

VERNUNFT 

Es  ist  möglich,  einen  jeden  äußern  Gegenstand  meiner 
Willkür  als  das  Meine  zu  haben;  d.  i.:  eine  Maxime,  nach 
welcher,  wenn  sie  Gesetz  würde,  ein  Gegenstand  der 
Willkür  an  sich  (objektiv)  herrenlos  [res  nullius)  werden 
müßte,  ist  rechtswidrig. 
Denn  ein  Gegenstand  meiner  Willkür  ist  etwas,  was  zu 
gebrauchen  ich  physisch  in  meiner  Macht  habe.  Sollte 
es  nun  doch  rechtlich  schlechterdings  nicht  in  meiner 
Macht  stehen,  d.  i.  mit  der  Freiheit  von  jedermann  nach 
einem   allgemeinen   Gesetz   nicht  zusammen   bestehen 
können    (unrecht   sein),    Gebrauch   von   demselben   zu 
machen:  so  würde  die  Freiheit  sich  selbst  des  Gebrauchs 

ihrer  Willkür  in  Ansehung  eines  Gegenstandes  derselben 
berauben,    dadurch    daß    sie    brauchbare    Gegenstände 
außer  aller  Möglichkeit  des  Gebrauchs  setzte,  d.  i.  diese 
in  praktischer  Rücksicht  vernichtete  und  zur  res  nullius 
machte;  obgleich  die  Willkür  formaliter  im  Gebrauch 

der  Sachen  mit  jedermanns  äußeren  Freiheit  nach  all- 
gemeinen   Gesetzen    zusammenstimmte.— Da   nun    die 

reine  praktische  Vernunft  keine  andere  als  formale  Ge- 
setze des  Gebrauchs  der  Willkür  zum  Grunde  legt  und 

also  von  der  Materie  der  Willkür,  d.  i.  der  übrigen  Be- 
schaffenheit des  Objekts,  wenn  es  nur  ein  Gegenstand 

der  Willkür  ist,  abstrahiert,  so  kann  sie  in  Ansehung 
eines  solchen  Gegenstandes  kein  absolutes  Verbot  seines 
Gebrauchs  enthalten,  weil  dieses  ein  Widerspruch  der 

äußeren  Freiheit  mit  sich  selbst  sein  würde.— Ein  Gegen- 
stand meiner  Willkür  aber  ist  das,  wovon  beliebigen 

Gebrauch  zu  machen  ich  das  physische  Vermögen  habe, 

dessen  Gebrauch  in  meiner  Macht  (potentia)  steht:  wo- 
von noch  unterschieden  werden  muß,  denselben  Gegen- 

stand in  meiner  Gewalt  (in  potestatem  meam  redactum) 
zu  haben,  welches  nicht  bloß  ein   Vermögen,  sondern 
auch  einen  Akt  der  Willkür  voraus  setzt.  Um  aber  etwas 

bloß  als  Gegenstand  meiner  Willkür  zu  denken,  ist  hin- 
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reichend,  mir  bewußt  zu  sein,  daß  ich  ihn  in  meiner 

Macht  habe.— Also  ist  es  eine  Voraussetzung  a  priori 
der  praktischen  Vernunft  einen  jeden  Gegenstand  mei- 

ner Willkür  als  objektiv  mögliches  Mein  oder  Dein  anzu- 
sehen und  zu  behandeln. 

Man  kann  dieses  Postulat  ein  Erlaubnisgesetz  [lex  per- 
missiva)  der  praktischen  Vernunft  nennen,  was  uns  die 
Befugnis  gibt,  die  wir  aus  bloßen  Begriffen  vom  Rechte 
überhaupt  nicht  herausbringen  könnten:  nämlich  allen 
andern  eine  Verbindlichkeit  aufzulegen,  die  sie  sonst 
nicht  hätten,  sich  des  Gebrauchs  gewisser  Gegenstände 

unserer  Willkür  zu  enthalten,  weil  wir  zuerst  sie  in  unse- 
ren Besitz  genommen  haben.  Die  Vernunft  will,  daß 

dieses  als  Grundsatz  gelte,  und  das  zwar  als  praktische 
Vernunft,  die  sich  durch  dieses  ihr  Postulat  a  priori 
erweitert. 

c  3 

Im  Besitze  eines  Gegenstandes  muß  derjenige  sein,  der 
eine  Sache  als  das  Seine  zu  haben  behaupten  will;  denn 
wäre  er  nicht  in  demselben:  so  könnte  er  nicht  durch 

den  Gebrauch,  den  der  andere  ohne  seine  Einwilligung 

davon  macht,  lädiert  werden:  weil,  wenn  diesen  Gegen- 
stand etwas  außer  ihm,  was  mit  ihm  gar  nicht  rechtlich 

verbunden  ist,  affiziert,  es  ihn  selbst  (das  Subjekt)  nicht 
affizieren  und  ihm  unrecht  tun  könnte. 

a  4 
EXPOSITION   DES   BEGRIFFS  VOM   ÄUSSEREN 

MEIN  UND  DEIN 

Der  äußeren  Gegenstände  meiner  Willkür  können  nur 
drei  sein:  I.  eine  (körperliche)  Sache  außer  mir;  2.  die 
Willkür  eines  anderen  zu  einer  bestimmten  Tat  (prae- 
statio)\  3.  der  Zustand  eines  Anderen  in  Verhältnis  auf 
mich;  nach  den  Kategorien  der  Substanz,  Kausalität 
und  Gemeinschaft  zwischen  mir  und  äußeren  Gegen- 

ständen nach  Freiheitsgesetzen. 

a)  Ich  kann  einen  Gegenstand  im  Raunte  (eine  körper- 
liche Sache)  nicht  mein  nennen,  außer  wenn,  obgleich 



356  ANFANGSGRÜNDE  DER  RECHTSLEHRE 

ich  nicht  im  physischen  Besitz  desselben  bin,  ich  den- 
noch in  einem  anderen  wirklichen  (also  nicht  physi- 

schen) Besitz  desselben  zu  sein  behaupten  darf,— 
So  werde  ich  einen  Apfel  nicht  darum  mein  nennen, 
weil  ich  ihn  in  meiner  Hand  habe  (physisch  besitze), 
sondern  nur,  wenn  ich  sagen  kann:  ich  besitze  ihn, 
ob  ich  ihn  gleich  aus  meiner  Hand,  wohin  es  auch 

sei,  gelegt  habe;  ungleichen  werde  ich  von  dem  Bo- 
den, auf  den  ich  mich  gelagert  habe,  nicht  sagen 

können,  er  sei  darum  mein;  sondern  nur,  wenn  ich 
behaupten  darf,  er  sei  immer  noch  in  meinem  Besitz, 
ob  ich  gleich  diesen  Platz  verlassen  habe.  Denn  der, 

welcher  mir  im  erstem  Falle  (des  empirischen  Be- 
sitzes) den  Apfel  aus  der  Hand  winden,  oder  mich 

von  meiner  Lagerstätte  wegschleppen  wollte,  würde 
mich  zwar  freilich  in  Ansehung  des  inneren  Meinen 

(der  Freiheit),  aber  nicht  des  äußeren  Meinen  lädie- 
ren, wenn  ich  nicht  auch  ohne  Inhabung  mich  im  Be- 
sitz des  Gegenstandes  zu  sein  behaupten  könnte;  ich 

könnte  also  diese  Gegenstände  (den  Apfel  und  das 
Lager)  auch  nicht  mein  nennen. 

b)  Ich  kann  die  Leistung  von  etwas  durch  die  Willkür 
des  Andern  nicht  mein  nennen,  wenn  ich  bloß  sagen 

kann,  sie  sei  mit  seinem  Versprechen  zugleich  {pac- 
tum re  initum)  in  meinen  Besitz  gekommen,  sondern 

nur,  wenn  ich  behaupten  darf,  ich  bin  im  Besitz  der 

Willkür  des  Andern  (diesen  zur  Leistung  zu  bestim- 
men), obgleich  die  Zeit  der  Leistung  noch  erst  kom- 

men soll;  das  Versprechen  des  letzteren  gehört  dem- 
nach zur  Habe  und  Gut  (obligatio  activa),  und  ich 

kann  sie  zu  dem  Meinen  rechnen,  aber  nicht  bloß, 
wenn  ich  das  Versprochene  (wie  im  ersten  Falle) 
schon  in  meinem  Besitz  habe,  sondern  auch,  ob  ich 
dieses  gleich  noch  nicht  besitze.  Also  muß  ich  mich, 
als  von  dem  auf  Zeitbedingung  eingeschränkten, 
mithin  vom  empirischen  Besitze  unabhängig,  doch 
im  Besitz  dieses  Gegenstandes  zu  sein  denken  können. 

c)  Ich  kann  ein  Weib,  ein  Kind,  ein  Gesinde  und  über- 
haupt eine  andere  Person  nicht  darum  das  Meine 
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nennen,  weil  ich  sie  jetzt  als  zu  meinem  Hauswesen 
gehörig  befehlige,  oder  im  Zwinger  und  in  meiner 
Gewalt  und  Besitz  habe,  sondern  wenn  ich,  ob  sie 
sich  gleich  dem  Zwange  entzogen  haben,  und  ich  sie 
also  nicht  (empirisch)  besitze,  dennoch  sagen  kann, 
ich  besitze  sie  durch  meinen  bloßen  Willen,  so  lange 
sie  irgendwo  oder  irgendwann  existieren,  mithin 

bloß-rechtlich\  sie  gehören  also  zu  meiner  Habe  nur 
alsdann,  wenn  und  so  fern  ich  das  Letztere  behaupten 
kann. 

G  5 

DEFINITION    DES    BEGRIFFS   DES    ÄUSSEREN 
MEIN  UND  DEIN 

Die  Namenerklärung,  d.  i.  diejenige,  welche  bloß  zur 
Unterscheidung  des  Objekts  von  allen  andern  zureicht 
und  aus  einer  vollständigen  und  bestimmten  Exposition 
des  Begriffs  hervorgeht,  würde  sein:  Das  äußere  Meine 

ist  dasjenige  außer  mir,  an  dessen  mir  beliebigen  Ge- 
brauch mich  zu  hindern  Läsion  (Abbruch  an  meiner 

Freiheit,  die  mit  der  Freiheit  von  Jedermann  nach  einem 
allgemeinen  Gesetze  zusammen  bestehen  kann)  sein 

würde.— Die  Sacherklärung  dieses  Begriffs  aber,  d.  i. 
die,  welche  auch  zur  Deduktion  desselben  (der  Erkennt- 

nis der  Möglichkeit  des  Gegenstandes)  zureicht,  lautet 

nun  so:  Das  äußere  Meine  ist  dasjenige,  in  dessen  Ge- 
brauch mich  zu  stören  Läsion  sein  würde,  ob  ich  gleich 

nicht  im  Besitz  desselben  (nicht  Inhaber  des  Gegen- 
standes) bin.— In  irgend  einem  Besitz  des  äußeren  Ge- 

genstandes muß  ich  sein,  wenn  der  Gegenstand  mein 

heißen  soll;  denn  sonst  würde  der,  welcher  diesen  Gegen- 
stand wider  meinen  Willen  affizierte,  mich  nicht  zu- 
gleich affizieren,  mithin  auch  nicht  lädieren.  Also  muß 

zu  Folge  des  d  4  ein  intelligibler  Besitz  (possessio  nou- 
menon)  als  möglich  vorausgesetzt  werden,  wenn  es  ein 

äußeres  Mein  oder  Dein  geben  soll;  der  empirische  Be- 
sitz (Inhabung)  ist  alsdann  nur  Besitz  in  der  Erschei- 
nung (possessio  phaenomenon) ,  obgleich  der  Gegenstand, 

den  ich  besitze,  hier  nicht  so,  wie  es  in  der  transszenden: 
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talen  Analytik  geschieht,  selbst  als  Erscheinung,  son- 
dern als  Sache  an  sich  selbst  betrachtet  wird;  denn  dort 

war  es  der  Vernunft  um  das  theoretische  Erkenntnis  der 

Natur  der  Dinge  und,  wie  weit  sie  reichen  könne,  hier 
aber  ist  es  ihr  um  praktische  Bestimmung  der  Willkür 
nach  Gesetzen  der  Freiheit  zu  tun,  der  Gegenstand  mag 
nun  durch  Sinne,  oder  auch  bloß  den  reinen  Verstand 
erkennbar  sein,  und  das  Recht  ist  ein  solcher  reiner 

praktischer  Vernunftbegriff  der  Willkür  unter  Freiheits- 
gesetzen. 
Eben  darum  sollte  man  auch  billig  nicht  sagen:  ein 

Recht  auf  diesen  oder  jenen  Gegenstand,  sondern  viel- 
mehr ihn  bloß  rechtlich  besitzen;  denn  das  Recht  ist 

schon  ein  intellektueller  Besitz  eines  Gegenstandes, 
einen  Besitz  aber  zu  besitzen,  würde  ein  Ausdruck  ohne 
Sinn  sein. 

G  6 DEDUKTI
ON  

DES  BEGRIFFS
  

DES  BLOSS  RECHT- 

LICHEN   BESITZ
ES   

EINES   ÄUSSEREN
   

GEGEN- 

STANDES {POS
SESSIO  

NOUMEN
ON) 

Die  Frage:  wie  ist  ein  äußeres  Mein  und  Dein  möglich? 
löst  sich  nun  in  diejenige  auf:  wie  ist  ein  bloß  rechtlicher 
(intelligibler)  Besitz  möglich?  und  diese  wiederum  in  die 

dritte:  wie  ist  ein  synthetischer  Rechtssatz  a  priori  mög- 
lich? 

Alle  Rechtssätze  sind  Sätze  a  priori,  denn  sie  sind  Ver- 
nunftgesetze  (dietamina  rationis).  Der  Rechtssatz  a 

priori  in  Ansehung  des  empirischen  Besitzes  ist  analy- 
tisch; denn  er  sagt  nichts  mehr,  als  was  nach  dem  Satz 

des  Widerspruchs  aus  dem  letzteren  folgt,  daß  nämlich, 

wenn  ich  Inhaber  einer  Sache  (mit  ihr  also  physisch  ver- 
bunden) bin,  derjenige,  der  sie  wider  meine  Einwilligung 

affiziert  (z.  B.  mir  den  Apfel  aus  der  Hand  reißt),  das 
innere  Meine  (meine  Freiheit)  affiziere  und  schmälere, 
mithin  in  seiner  Maxime  mit  dem  Axiom  des  Rechts  im 

geraden  Widerspruch  stehe.  Der  Satz  von  einem  empi- 
rischen rechtmäßigen  Besitz  geht  also  nicht  über  das 

Recht  einer  Person  in  Ansehung  ihrer  selbst  hinaus. 
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Dagegen  geht  der  Satz  von  der  Möglichkeit  des  Besitzes 

einer  Sache  außer  mir  nach  Absonderung  aller  Bedin- 
gungen des  empirischen  Besitzes  im  Raum  und  Zeit 

(mithin  die  Voraussetzung  der  Möglichkeit  einer  pos- 
sessio noumenon)  über  jene  einschränkende  Bedingungen 

hinaus,  und  weil  er  einen  Besitz  auch  ohne  Inhabung 
als  notwendig  zum  Begriffe  des  äußeren  Mein  und  Dein 

statuiert,  so  ist  er  synthetisch,  und  nun  kann  es  zur  Auf- 
gabe für  die  Vernunft  dienen,  zu  zeigen,  wie  ein  solcher 

sich  über  den  Begriff  des  empirischen  Besitzes  erwei- 
ternde Satz  a  priori  möglich  sei. 

Auf  solche  Weise  ist  z.  B.  die  Besitzung  eines  absonder- 
lichen Bodens  ein  Akt  der  Privatwillkür,  ohne  doch 

eigenmächtig  zu  sein.  Der  Besitzer  fundiert  sich  auf  dem 

angebornen  Gemeinbesitze  des  Erdbodens  und  dem  die- 
sem a  priori  entsprechenden  allgemeinen  Willen  eines 

erlaubten  Privatbesitzes  auf  demselben  (weil  ledige  Sa- 
chen sonst  an  sich  und  nach  einem  Gesetze  zu  herren- 
losen Dingen  gemacht  werden  würden)  und  erwirbt 

durch  die  erste  Besitzung  ursprünglich  einen  bestimm- 
ten Boden,  indehner  jedem  Andern  mit  Recht  {iure) 

widersteht,  der  ihn  im  Privatgebrauch  desselben  hin- 
dern würde,  obzwar  als  im  natürlichen  Zustande  nicht 

von  rechtswegen  [de  iure),  weil  in  demselben  noch  kein 
öffentliches  Gesetz  existiert. 

Wenn  auch  gleich  ein  Boden  als  frei,  d.  i.  zu  jedermanns 
Gebrauch  offen,  angesehen  oder  dafür  erklärt  würde, 
so  kann  man  doch  nicht  sagen,  daß  er  es  von  Natur 
und  ursprünglich,  vor  allem  rechtlichen  Akt,  frei  sei, 
denn  auch  das  wäre  ein  Verhältnis  zu  Sachen,  nämlich 
dem  Boden,  der  jedermann  seinen  Besitz  verweigerte; 
sondern  weil  diese  Freiheit  des  Bodens  ein  Verbot  für 

jedermann  sein  würde  sich  desselben  zu  bedienen;  wozu 
ein  gemeinsamer  Besitz  desselben  erfordert  wird,  der 
ohne  Vertrag  nicht  statt  finden  kann.  Ein  Boden  aber, 
der  nur  durch  diesen  frei  sein  kann,  muß  wirklich  im 
Besitze  aller  derer  (zusammen  Verbundenen)  sein,  die 
sich  wechselseitig  den  Gebrauch  desselben  untersagen 
oder  ihn  suspendieren. 
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Diese  ursprüngliche  Gemeinschaft  des  Bodens  und  hie- 
mit  auch  der  Sachen  auf  demselben  (communio  fundi 
originaria)  ist  eine  Idee,  welche  objektive  (rechtlich 
praktische)  Realität  hat,  und  ist  ganz  und  gar  von  der 
ur  anfänglichen  (communio  primaeva)  unterschieden, 
welche  eine  Erdichtung  ist:  weil  diese  eine  gestiftete  Ge- 

meinschaft hätte  sein  und  aus  einem  Vertrage  hervor- 
gehen müssen,  durch  den  alle  auf  den  Privatbesitz  Ver- 

zicht getan,  und  ein  jeder  durch  die  Vereinigung  seiner 

Besitzung  mit  der  jedes  andern  jenen  in  einen  Gesamt- 
besitz verwandelt  habe,  und  davon  müßte  uns  die  Ge- 

schichte einen  Beweis  geben.  Ein  solches  Verfahren  aber 
als  ursprüngliche  Besitznehmung  anzusehen,  und  daß 

darauf  jedes  Menschen  besonderer  Besitz  habe  gegrün- 
det werden  können  und  sollen,  ist  ein  Widerspruch. 

Von  dem  Besitz  (possessio)  ist  noch  der  Sitz  (sedes),  und 
von  der  Besitznehmung  des  Bodens  in  der  Absicht  ihn 

dereinst  zu  erwerben  ist  noch  die  Niederlassung,  An- 
siedelung (incolatus),  unterschieden,  welche  ein  fort- 
dauernder Privatbesitz  eines  Platzes  ist,  der  von  der 

Gegenwart  des  Subjekts  auf  demselben  abhängt.  Von 
einer  Niederlassung  als  einem  zweiten  rechtlichen  Akt, 

der  auf  die  Besitznehmung  folgen,  oder  auch  ganz  unter- 
bleiben kann,  ist  hier  nicht  die  Rede:  weil  sie  kein  ur- 

sprünglicher, sondern  von  der  Beistimmung  anderer  ab- 
geleiteter Besitz  sein  würde. 

Der  bloße  physische  Besitz  (die  Inhabung)  des  Bodens 
ist  schon  ein  Recht  in  einer  Sache,  obzwar  freilich  noch 

nicht  hinreichend,  ihn  als  das  Meine  anzusehen.  Be- 
ziehungsweise auf  andere  ist  er,  als  (so  viel  man  weiß) 

erster  Besitz,  mit  dem  Gesetz  der  äußern  Freiheit  ein- 
stimmig und  zugleich  in  dem  ursprünglichen  Gesamt- 

besitz enthalten,  der  a  priori  den  Grund  der  Möglichkeit 
eines  Privatbesitzes  enthält;  mithin  den  ersten  Inhaber 
eines  Bodens  in  seinem  Gebrauch  desselben  zu  stören, 
eine  Läsion.  Die  erste  Besitznehmung  hat  also  einen 
Rechtsgrund  (titulus  possessionis)  für  sich,  welcher  der 
ursprünglich  gemeinsame  Besitz  ist,  und  der  Satz:  wohl 
dem,  der  im  Besitz  ist  (beati  possidentes)\  weil  niemand 
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verbunden  ist,  seinen  Besitz  zu  beurkunden,  ist  ein 
Grundsatz  des  natürlichen  Rechts,  der  die  erste  Besitz- 

nehmung als  einen  rechtlichen  Grund  zur  Erwerbung 
aufstellt,  auf  den  sich  jeder  erste  Besitzer  fußen  kann. 

In  einem  theoretischen  Grundsatze  a  priori  müßte  näm- 
lich (zu  Folge  der  Kritik  der  reinen  Vernunft)  dem  ge- 

gebenen Begriff  eine  Anschauung  a  priori  untergelegt, 

mithin  etwas  zu  dem  Begriffe  vom  Besitz  des  Gegen- 
standes hinzugetan  werden;  allein  in  diesem  praktischen 

wird  umgekehrt  verfahren,  und  alle  Bedingungen  der 
Anschauung,  welche  den  empirischen  Besitz  begründen, 
müssen  weggeschafft  (von  ihnen  abgesehen)  werden,  um 
den  Begriff  des  Besitzes  über  den  empirischen  hinaus 

zu  erweitern  und  sagen  zu  können:  ein  jeder  äußere  Ge- 
genstand der  Willkür  kann  zu  dem  rechtlich  Meinen  ge- 

zählt werden,  den  ich  (und  auch  nur  so  fern  ich  ihn)  in 
meiner  Gewalt  habe,  ohne  im  Besitz  desselben  zu  sein. 

Die  Möglichkeit  eines  solchen  Besitzes,  mithin  die  De- 
duktion des  Begriffs  eines  nicht-empirischen  Besitzes 

gründet  sich  auf  dem  rechtlichen  Postulat  der  prakti- 
schen Vernunft:  ,,daß  es  Rechtspflicht  sei,  gegen  An- 

dere so  zu  handeln,  daß  das  Äußere  (Brauchbare)  auch 

das  Seine  von  irgend  jemanden  werden  könne",  zugleich 
mit  der  Exposition  des  letzteren  Begriffs,  welcher  das 

äußere  Seine  nur  auf  einen  nicht-physischen  Besitz  grün- 
det, verbunden.  Die  Möglichkeit  des  letzteren  aber  kann 

keinesweges  für  sich  selbst  bewiesen  oder  eingesehen 
werden  (eben  weil  es  ein  Vernunftbegriff  ist,  dem  keine 
Anschauung  korrespondierend  gegeben  werden  kann), 
sondern  ist  eine  unmittelbare  Folge  aus  dem  gedachten 
Postulat.  Denn  wenn  es  notwendig  ist,  nach  jenem 

Rechtsgrundsatz  zu  handeln,  so  muß  auch  die  intelli- 
gibele  Bedingung  (eines  bloß  rechtlichen  Besitzes)  mög- 

lich sein.— Es  darf  auch  niemand  befremden,  daß  die 
theoretischen  Prinzipien  des  äußeren  Mein  und  Dein  sich 

im  Intelligibelen  verlieren  und  kein  erweitertes  Erkennt- 
nis vorstellen:  weil  der  Begriff  der  Freiheit,  auf  dem  sie 

beruhen,  keiner  theoretischen  Deduktion  seiner  Mög- 
liehkeil: fähig  ist  und  nur  aus  dem  praktischen  Gesetze 
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der  Vernunft  (dem  kategorischen  Imperativ),  als  einem 
Faktum  derselben,  geschlossen  werden  kann. 

G  7 

ANWENDUNG    DES    PRINZIPS    DER    MÖGLICH- 
KEIT  DES    ÄUSSEREN   MEIN    UND   DEIN  AUF 
GEGENSTÄNDE  DER  ERFAHRUNG 

Der  Begriff  eines  bloß  rechtlichen  Besitzes  ist  kein  em- 
pirischer (von  Raum  und  Zeitbedingungen  abhängiger) 

Begriff,  und  gleichwohl  hat  er  praktische  Realität,  d.  i. 

er  muß  auf  Gegenstände  der  Erfahrung,  deren  Erkennt- 
nis von  jenen  Bedingungen  abhängig  ist,  anwendbar 

sein.— Das  Verfahren  mit  dem  Rechtsbegriffe  in  An- 
sehung der  letzteren,  als  des  möglichen  äußeren  Mein 

und  Dein,  ist  folgendes:  Der  Rechtsbegriff,  der  bloß  in 

der  Vernunft  liegt,  kann  nicht  unmittelbar  auf  Erfah- 
rungsobjekte und  auf  den  Begriff  eines  empirischen  Be- 

sitzes, sondern  muß  zunächst  auf  den  reinen  Verstandes- 
begriff  eines  Besitzes  überhaupt  angewandt  werden,  so 
daß  statt  der  Inhabung  (detentio),  als  einer  empirischen 

Vorstellung  des  Besitzes,  der  von  allen  Raumes-  und 
Zeitbedingungen  abstrahierende  Begriff  des  Habens, 
und  nur  daß  der  Gegenstand  als  in  meiner  Gewalt  (in 
pctestate  mea  positum  esse)  sei,  gedacht  werde;  da  dann 
der  Ausdruck  des  Äußeren  nicht  das  Dasein  in  einem 

anderen  Orte,  als  wo  ich  bin,  oder  meiner  Willensent- 
schließung und  Annahme  als  in  einer  anderen  Zeit  wie 

der  des  Angebots,  sondern  nur  einen  von  mir  unterschie- 
denen Gegenstand  bedeutet.  Nun  will  die  praktische 

Vernunft  durch  ihr  Rechtsgesetz,  daß  ich  das  Mein  und 
Dein  in  der  Anwendung  auf  Gegenstände  nicht  nach 

sinnlichen  Bedingungen,  sondern  abgesehen  von  den- 
selben, weil  es  eine  Bestimmung  der  Willkür  nach  Frei- 

heitsgesetzen betrifft,  auch  den  Besitz  desselben  denke, 
indem  nur  ein  Verstandesbegriff  unter  Rechtsbegriffc 

subsumiert  werden  kann.  Also  werde  ich  sagen:  ich  be- 
sitze einen  Acker,  ob  er  zwar  ein  ganz  anderer  Platz  ist, 

als  worauf  ich  mich  wirklich  befinde.  Denn  die  Rede  ist 
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hier  nur  von  einem  intellektuellen  Verhältnis  zum  Ge- 
genstande, so  fern  ich  ihn  in  meiner  Gewalt  habe  (ein 

von  Raumesbestimmungen  unabhängiger  Verstandes- 
begriff des  Besitzes),  und  er  ist  mein,  weil  mein  zu  des- 
selben beliebigem  Gebrauch  sich  bestimmender  Wille 

dem  Gesetz  der  äußeren  Freiheit  nicht  widerstreitet. 

Gerade  darin:  daß  abgesehen  vom  Besitz  in  der  Erschei- 
nung (der  Inhabung)  dieses  Gegenstandes  meiner  Will- 

kür die  praktische  Vernunft  den  Besitz  nach  Verstandes- 
begriffen, nicht  nach  empirischen,  sondern  solchen,  die 

a  priori  die  Bedingungen  desselben  enthalten  können, 
gedacht  wissen  will,  liegt  der  Grund  der  Gültigkeit  eines 
solchen  Begriffs  vom  Besitze  (possessio  noumenon)  als 

einer  allgemeingeltenden  Gesetzgebung-,  denn  eine  solche 
ist  in  dem  Ausdrucke  enthalten:  ,. Dieser  äußere  Gegen- 

stand ist  mein",  weil  allen  andern  dadurch  eine  Ver- 
bindlichkeit auferlegt  wird,  die  sie  sonst  nicht  hätten, 

sich  des  Gebrauchs  desselben  zu  enthalten. 

Die  Art  also,  etwas  außer  mir  als  das  Meine  zu  haben, 

ist  die  bloß  rechtliche  Verbindung  des  Willens  des  Sub- 
jekts mit  jenem  Gegenstande,  unabhängig  von  dem 

Verhältnisse  zu  demselben  im  Raum  und  in  der  Zeit, 

nach  dem  Begriff  eines  intelligibelen  Besitzes.— Ein 
Platz  auf  der  Erde  ist  nicht  darum  ein  äußeres  Meine, 

weil  ich  ihn  mit  meinem  Leibe  einnehme  (denn  es  be- 
trifft hier  nur  meine  äußere  Freiheit,  mithin  nur  den 

Besitz  meiner  selbst,  kein  Ding  außer  mir,  und  ist  also 

nur  ein  inneres  Recht);  sondern  wenn  ich  ihn  noch  be- 
sitze, ob  ich  mich  gleich  von  ihm  weg  und  an  einen  an- 
dern Ort  begeben  habe,  nur  alsdann  betrifft  es  mein 

äußeres  Recht,  und  derjenige,  der  die  fortwährende  Be- 
setzung dieses  Platzes  durch  meine  Person  zur  Bedin- 

gung machen  wollte,  ihn  als  das  Meine  zu  haben,  muß 
entweder  behaupten,  es  sei  gar  nicht  möglich,  etwas 
Äußeres  als  das  Seine  zu  haben  (welches  dem  Postulat 
d  2  widerstreitet),  oder  er  verlangt,  daß,  um  dieses  zu 
können,  ich  in  zwei  Orten  zugleich  sei;  welches  denn 
aber  so  viel  sagt,  als:  ich  solle  an  einem  Orte  sein  und 
auch  nicht  sein,  wodurch  er  sich  selbst  widerspricht. 
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Dieses  kann  auch  auf  den  Fall  angewendet  werden,  da 
ich  ein  Versprechen  akzeptiert  habe;  denn  da  wird  meine 
Habe  und  Besitz  an  dem  Versprochenen  dadurch  nicht 
aufgehoben,  daß  der  Versprechende  zu  einer  Zeit  sagte: 
diese  Sache  soll  Dein  sein,  eine  Zeit  hernach  aber  von 
eben  derselben  Sache  sagt:  ich  will  jetzt,  die  Sache  solle 
nicht  Dein  sein.  Denn  es  hat  mit  solchen  intellektuellen 

Verhältnissen  die  Bewandtnis,  als  ob  jener  ohne  eine 

Zeit  zwischen  beiden  Deklarationen  seines  Willens  ge- 
sagt hätte:  sie  soll  Dein  sein,  und  auch:  sie  soll  nicht 

Dein  sein,  was  sich  dann  selbst  widerspricht. 
Eben  dasselbe  gilt  auch  von  dem  Begriffe  des  rechtlichen 

Besitzes  einer  Person,  als  zu  der  Habe  des  Subjekts  ge- 
hörend (sein  Weib,  Kind,  Knecht):  daß  nämlich  diese 

häusliche  Gemeinschaft  und  der  wechselseitige  Besitz  des 
Zustandes  aller  Glieder  derselben  durch  die  Befugnis  sich 
örtlich  von  einander  zu  trennen  nicht  aufgehoben  wird: 
weil  es  ein  rechtliches  Verhältnis  ist,  was  sie  verknüpft, 
und  das  äußere  Mein  und  Dein  hier  eben  so  wie  in  vorigen 
Fällen  gänzlich  auf  der  Voraussetzung  der  Möglichkeit 
eines  reinen  Vernunftbesitzes  ohne  Inhabung  beruht. 

Zur  Kritik  der  rechtlich-praktischen  Vernunft  im  Be- 
griffe des  äußeren  Mein  und  Dein  wird  diese  eigentlich 

durch  eine  Antinomie  der  Sätze  über  die  Möglichkeit 

eines  solchen  Besitzes  genötigt,  d.i.  nur  durch  eine  un- 
vermeidliche Dialektik,  in  welcher  Thesis  und  Anti- 

thesis  beide  auf  die  Gültigkeit  zweier  einander  wider- 
streitenden Bedingungen  gleichen  Anspruch  machen, 

wird  die  Vernunft  auch  in  ihrem  praktischen  (das  Recht 
betreffenden)  Gebrauch  genötigt,  zwischen  dem  Besitz 
als  Erscheinung  und  dem  bloß  durch  den  Verstand 
denkbaren  einen  Unterschied  zu  machen. 

Der  Satz  heißt:  Es  ist  möglich,  etwas  Äußeres  als  das 

Meine  zu  haben,  ob  ich  gleich  nicht  im  Besitz  des- 
selben bin. 

Der  Gegensatz:  Es  ist  nicht  möglich,  etwas  Äußeres 

als  das  Meine  zu  haben,  wenn  ich  nicht  im  Besitz  des- 
selben bin. 
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Auflösung:  Beide  Sätze  sind  wahr:  der  erstere,  wenn 
ich  den  empirischen  Besitz  (possessio  phaenomenori) , 
der  andere,  wenn  ich  unter  diesem  Wort  den  reinen 

intelligibelen  Besitz  (possessio  noumenon)  verstehe.— 
Aber  die  Möglichkeit  eines  intelligibelen  Besitzes,  mit- 

hin auch  des  äußeren  Mein  und  Dein  läßt  sich  nicht 

einsehen,  sondern  muß  aus  dem  Postulat  der  prakti- 
schen Vernunft  gefolgert  werden,  wobei  es  noch  be- 

sonders merkwürdig  ist:  daß  diese  ohne  Anschauungen, 
selbst  ohne  einer  a  priori  zu  bedürfen,  sich  durch 

bloße,  vom  Gesetz  der  Freiheit  berechtigte  Weglas- 
sung  empirischer  Bedingungen  erweitere  und  so  syn- 

thetische Rechtssätze  a  priori  aufstellen  kann,  deren 
Beweis  (wie  bald  gezeigt  werden  soll)  nachher  in 
praktischer  Rücksicht  auf  analytische  Art  geführt 
werden  kann. 

d  8 ETWAS  ÄUSSERE
S  

ALS  DAS  SEINE  ZU  HABEN, 

IST  NUR  IN  EINEM  RECHTLI
CHEN  

ZUSTAND
E, 

UNTER 
 
EINER  ÖFFENTL

ICH-GES
ETZGEBE

N- 

DEN GEWALT
,  

D.  I.  IM  BÜRGERL
ICHEN  

ZU- 
STANDE MÖGLIC

H 

Wenn  ich  (wörtlich  oder  durch  die  Tat)  erkläre:  ich 
will,  daß  etwas  Äußeres  das  Meine  sein  solle,  so  erkläre 

ich  jeden  Anderen  für  verbindlich,  sich  des  Gegenstan- 
des meiner  Willkür  zu  enthalten:  eine  Verbindlichkeit, 

die  niemand  ohne  diesen  meinen  rechtlichen  Akt  haben 

würde.  In  dieser  Anmaßung  aber  liegt  zugleich  das  Be- 
kenntnis: jedem  Anderen  in  Ansehung  des  äußeren  Sei- 

nen wechselseitig  zu  einer  gleichmäßigen  Enthaltung 
verbunden  zu  sein;  denn  die  Verbindlichkeit  geht  hier 
aus  einer  allgemeinen  Regel  des  äußeren  rechtlichen 
Verhältnisses  hervor.  Ich  bin  also  nicht  verbunden,  das 
äußere  Seine  des  Anderen  unangetastet  zu  lassen,  wenn 
mich  nicht  jeder  Andere  dagegen  auch  sicher  stellt,  er 

werde  in  Ansehung  des  Meinigen  sich  nach  eben  dem- 
selben Prinzip  verhalten;  welche  Sicherstellung  gar 

nicht  eines  besonderen  rechtlichen  Akts  bedarf,  sondern 
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schon  im  Begriffe  einer  äußeren  rechtlichen  Verpflich- 
tung wegen  der  Allgemeinheit,  mithin  auch  der  Rezi- 

prozität der  Verbindlichkeit  aus  einer  allgemeinen  Re- 
gel enthalten  ist.— Nun  kann  der  einseitige  Wille  in  An- 

sehung eines  äußeren,  mithin  zufälligen  Besitzes  nicht 
zum  Zwangsgesetz  für  jedermann  dienen,  weil  das  der 
Freiheit  nach  allgemeinen  Gesetzen  Abbruch  tun  würde. 
Also  ist  nur  ein  jeden  anderen  verbindender,  mithin 

kollektiv  allgemeiner  (gemeinsamer)  und  machthaben- 
der Wille  derjenige,  welcher  jedermann  jene  Sicherheit 

leisten  kann.— Der  Zustand  aber  unter  einer  allgemeinen 
äußeren  (d.  i.  öffentlichen)  mit  Macht  begleiteten  Ge- 

setzgebung ist  der  bürgerliche.  Also  kann  es  nur  im 
bürgerlichen  Zustande  ein  äußeres  Mein  und  Dein 

geben. 
Folgesatz:  Wenn  es  rechtlich  möglich  sein  muß,  einen 
äußeren  Gegenstand  als  das  Seine  zu  haben:  so  muß  es 
auch  dem  Subjekt  erlaubt  sein,  jeden  Anderen,  mit  dem 
es  zum  Streit  des  Mein  und  Dein  über  ein  solches  Objekt 

kommt,  zu  nötigen,  mit  ihm  zusammen  in  eine  bürger- 
liche Verfassung  zu  treten. 

a  9 

IM  NATURZUSTANDE  KANN  DOCH  EIN  WIRK- 

LICHES,  ABER  NUR  PROVISORISCHES  ÄUSSE- 
RES MEIN  UND  DEIN  STATT  HABEN 

Das  Naturrecht  im  Zustande  einer  bürgerlichen  Verfas- 
sung (d.  i.  dasjenige,  was  für  die  letztere  aus  Prinzipien 

a  friori  abgeleitet  werden  kann)  kann  durch  die  statu- 
tarischen Gesetze  der  letzteren  nicht  Abbruch  leiden, 

und  so  bleibt  das  rechtliche  Prinzip  in  Kraft:  ,,Der, 

welcher  nach  einer  Maxime  verfährt,  nach  der  es  un- 
möglich wird,  einen  Gegenstand  meiner  Willkür  als  das 

Meine  zu  haben,  lädiert  mich";  denn  bürgerliche  Ver- 
fassung ist  allein  der  rechtliche  Zustand,  durch  welchen 

jedem  das  Seine  nur  gesichert,  eigentlich  aber  nicht  aus- 
gemacht und  bestimmt  wird.— Alle  Garantie  setzt  also 

das  Seine  von  jemanden  (dem  es  gesichert  wird)  schon 
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voraus.  Mithin  muß  vor  der  bürgerlichen  Verfassung 
(oder  von  ihr  abgesehen)  ein  äußeres  Mein  und  Dein  als 
möglich  angenommen  werden  und  zugleich  ein  Recht, 
jedermann,  mit  dem  wir  irgend  auf  eine  Art  in  Verkehr 
kommen  könnten,  zu  nötigen,  mit  uns  in  eine  Verfassung 
zusammen  zu  treten,  worin  jenes  gesichert  werden 

kann.— Ein  Besitz  in  Erwartung  und  Vorbereitung  eines 
solchen  Zustandes,  der  allein  auf  einem  Gesetz  des  ge- 

meinsamen Willens  gegründet  werden  kann,  der  also 
zu  der  Möglichkeit  des  letzteren  zusammenstimmt,  ist 

ein  provisorisch-rechtlicher  Besitz,  wogegen  derjenige, 
der  in  einem  solchen  wirklichen  Zustande  angetroffen 

wird,  ein  peremtorischer  Besitz  sein  würde.— Vor  dem 
Eintritt  in  diesen  Zustand,  zu  dem  das  Subjekt  bereit 
ist,  widersteht  er  denen  mit  Recht,  die  dazu  sich  nicht 
bequemen  und  ihn  in  seinem  einstweiligen  Besitz  stören 
wollen:  weil  der  Wille  aller  anderen  außer  ihm  selbst, 
der  ihm  eine  Verbindlichkeit  aufzulegen  denkt,  von 
einem  gewissen  Besitz  abzustehen,  bloß  einseitig  ist, 
mithin  eben  so  wenig  gesetzliche  Kraft  (als  die  nur  im 
allgemeinen  Willen  angetroffen  wird)  zum  Widersprechen 
hat,  als  jener  zum  Behaupten,  indessen  daß  der  letztere 
doch  dies  voraus  hat,  zur  Einführung  und  Errichtung 

eines  bürgerlichen  Zustandes  zusammenzustimmen.— Mit 
einem  Worte:  die  Art,  etwas  Äußeres  als  das  Seine  im 
Naturzustande  zu  haben,  ist  ein  physischer  Besitz,  der 
die  rechtliche  Präsumtion  für  sich  hat,  ihn  durch  Ver- 

einigung mit  dem  Willen  aller  in  einer  öffentlichen  Ge- 
setzgebung zu  einem  rechtlichen  zu  machen,  und  gilt 

in  der  Erwartung  komparativ  für  einen  rechtlichen. 

Dieses  Prärogativ  des  Rechts  aus  dem  empirischen  Be- 
sitzstande nach  der  Formel:  wohl  dem,  der  im  Besitz 

ist  (beati  possidentes)  besteht  nicht  darin:  daß,  weil  er 
die  Präsumtion  eines  rechtlichen  Mannes  hat,  er  nicht 
nötig  habe,  den  Beweis  zu  führen,  er  besitze  etwas 
rechtmäßig  (denn  das  gilt  nur  im  streitigen  Rechte), 
sondern  weil  nach  dem  Postulat  der  praktischen  Ver- 

nunft   jedermann    das    Vermögen    zukommt,    einen 
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äußeren  Gegenstand  seiner  Willkür  als  das  Seine  zu 
haben,  mithin  jede  Inhabung  ein  Zustand  ist,  dessen 
Rechtmäßigkeit  sich  auf  jenem  Postulat  durch  einen 
Akt  des  vorhergehenden  Willens  gründet,  und  der, 
wenn  nicht  ein  älterer  Besitz  eines  Anderen  von  eben 

demselben  Gegenstande  dawider  ist,  also  vorläufig, 
nach  dem  Gesetz  der  äußeren  Freiheit  jedermann,  der 

mit  mir  nicht  in  den  Zustand  einer  öffentlich  gesetz- 
lichen Freiheit  treten  will,  von  aller  Anmaßung  des 

Gebrauchs  eines  solchen  Gegenstandes  abzuhalten 
berechtigt,  um  dem  Postulat  der  Vernunft  gemäß 
eine  Sache,  die  sonst  praktisch  vernichtet  sein  würde, 
seinem  Gebrauch  zu  unterwerfen. 

ZWEITES  HAUPTSTÜCK 

VON  DER  ART  ETWAS  ÄUSSERES  ZU  ERWER- 
BEN 

d   10 
ALLGEMEINES    PRINZIP   DER   ÄUSSEREN   ER- 

WERBUNG 

ICH  erwerbe  etwas,  wenn  ich  mache  (efficio),  daß  etwas 
mein  werde.— Ursprünglich  mein  ist  dasjenige  Äußere, 

was  auch  ohne  einen  rechtlichen  Akt  mein  ist.  Eine  Er- 
werbung aber  ist  ursprünglich  diejenige,  welche  nicht 

von  dem  Seinen  eines  anderen  abgeleitet  ist. 
Nichts  Äußeres  ist  ursprünglich  mein;  wohl  aber  kann 
es  .ursprünglich,  d.  i.  ohne  es  von  dem  Seinen  irgend 

eines  anderen  abzuleiten,  erworben  sein.— Der  Zustand 
der  Gemeinschaft  des  Mein  und  Dein  (communio)  kann 
nie  als  ursprünglich  gedacht,  sondern  muß  (durch  einen 
äußeren  rechtlichen  Akt)  erworben  werden;  obwohl  der 
Besitz  eines  äußeren  Gegenstandes  ursprünglich  nur. 

gemeinsam  sein  kann.  Auch  wenn  man  sich  (problema- 
tisch) eine  ursprüngliche  Gemeinschaft  (communio  mei 

et  tui  originaria)  denkt:  so  muß  sie  doch  von  der  uran- 
fänglichen (communio  primaeva)  unterschieden  werden, 

welche  als  in  der  ersten  Zeit  der  Rechtsverhältnisse  im- 
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ter  Menschen  gestiftet  angenommen  wird  und  nicht  wie 
die  erstere  auf  Prinzipien,  sondern  nur  auf  Geschichte 
gegründet  werden  kann:  wobei  die  letztere  doch  immer 

als  erworben  und  abgeleitet  (communio  derivativa)  ge- 
dacht werden  müßte. 

Das  Prinzip  der  äußeren  Erwerbung  ist  nun:  Was  ich 

(nach  dem  Gesetz  der  äußeren  Freiheit)  in  meine  Ge- 
walt bringe,  und  wovon  als  Objekt  meiner  Willkür  Ge- 

brauch zu  machen  ich  (nach  dem  Postulat  der  prakti- 
schen Vernunft)  das  Vermögen  habe:  endlich,  was  ich 

(gemäß  der  Idee  eines  möglichen  vereinigten  Willens) 
will,  es  solle  mein  sein,  das  ist  mein. 

Die  Momente  (attendenda)  der  ursprünglichen  Erwer- 
bung sind  also:  1.  die  Apprehension  eines  Gegenstandes, 

der  Keinem  angehört,  widrigenfalls  sie  der  Freiheit  An- 
derer nach  allgemeinen  Gesetzen  widerstreiten  würde. 

Diese  Apprehension  ist  die  Besitznehmung  des  Gegen- 
standes der  Willkür  im  Raum  und  der  Zeit;  der  Besitz 

also,  in  den  ich  mich  setze,  ist  (possessio  phaenomenon) . 

2.  Die  Bezeichnung  (declaratio)  des  Besitzes  dieses  Gegen- 
standes und  des  Akts  meiner  Willkür  jeden  Anderen 

davon  abzuhalten.  3.  Die  Zueignung  (appropriatio)  als 
Akt  eines  äußerlich  allgemein  gesetzgebenden  Willens 

(in  der  Idee),  durch  welchen  jedermann  zur  Einstim- 
mung mit  meiner  Willkür  verbunden  wird.— Die  Gültig- 

keit des  letzteren  Moments  der  Erwerbung,  als  worauf 
der  Schlußsatz:  der  äußere  Gegenstand  ist  mein,  beruht, 

d.  i.  daß  der  Besitz  als  ein  bloß  rechtlicher  gültig  [pos- 
sessio noumenon)  sei,  gründet  sich  darauf:  daß,  da  alle 

diese  Aktus  rechtlich  sind,  mithin  aus  der  praktischen 

Vernunft  hervorgehen,  und  also  in  der  Frage,  was  Rech- 
tens ist,  von  den  empirischen  Bedingungen  des  Besitzes 

abstrahiert  werdqn  kann,  der  Schlußsatz:  der  äußere 

Gegenstand  ist  mein,  vom  sensibelen  auf  den  intelligibe- 
len  Besitz  richtig  geführt  wird. 

Die  ursprüngliche  Erwerbung  eines  äußeren  Gegenstan- 
des der  Willkür  heißt  Bemächtigung  (occupatio)  und 

kann  nicht  anders,  als  an  körperlichen  Dingen  (Sub- 
stanzen) statt  finden.  Wo  nun  eine  solche  statt  findet, 

KANT  V  24 
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bedarf  sie  zur  Bedingung  des  empirischen  Besitzes  die 
Priorität  der  Zeit  vor  jedem  Anderen,  der  sich  einer 
Sache  bemächtigen  will  (qui  prior  tempore  potior  iure). 

Sie  ist  als  ursprünglich  auch  nur  die  Folge  von  einseiti- 

ger Willkür;  denn  wäre  dazu  eine  doppelseitige  erforder- 
lich, so  würde  sie  von  dem  Vertrag  zweier  (oder  mehrerer) 

Personen,  folglich  von  dem  Seinen  Anderer  abgeleitet 
sein.— Wie  ein  solcher  Akt  der  Willkür,  als  jener  ist, 

das  Seine  für  jemanden  begründen  könne,  ist  nicht 
leicht  einzusehen.— Indessen  ist  die  erste  Erwerbung 
doch  darum  sofort  nicht  die  ursprüngliche.  Denn  die 

Erwerbung  eines  öffentlichen  rechtlichen  Zustandes 

durch  Vereinigung  des  Willens  Aller  zu  einer  allgemei- 

nen Gesetzgebung  wäre  eine  solche,  vor  der  keine  vor- 
hergehen darf,  und  doch  wäre  sie  von  dem  besonderen 

Willen  eines  jeden  abgeleitet  und  allseitig:  da  eine  ur- 
sprüngliche Erwerbung  nur  aus  dem  einseitigen  Willen 

hervorgehen  kann. 

EINTEILUNG    DER   ERWERBUNG  DES   ÄUSSE- 
REN MEIN  UND  DEIN 

i.  Der  Materie  (dem  Objekte)  nach  erwerbe  ich  entwe- 
der eine  körperliche  Sache  (Substanz)  oder  die  Leistung 

(Kausalität)  eines  Anderen  oder  diese  andere  Person 

selbst,  d.  i.  den  Zustand  derselben,  so  fern  ich  ein  Recht 

erlange,  über  denselben  zu  verfügen  (das  Kommerzium 
mit  derselben). 

2.  Der  Form  (Erwerbungsart)  nach  ist  es  entweder  ein 

Sachenrecht  (ius  reale)  oder  persönliches  Recht  {ins  per- 
sonale) oder  ein  dinglich -persönliches  Recht  (ius  realiter 

personale)  des  Besitzes  (obzwar  nicht  des  Gebrauchs) 
einer  anderen  Person  als  einer  Sache. 

3.  Nach  dem  Rechtsgrunde  (titulus)  der  Erwerbung;  wel- 
ches eigentlich  kein  besonderes  Glied  der  Einteilung  der 

Rechte,  aber  doch  ein  Moment  der  Art  ihrer  Ausübung 

ist:  entweder  durch  den  Akt  einer  einseitigen  oder  dop- 

pelseitigen oder  allseitigen  Willkür,  wodurch  etwas  Äuße- 
res (facto,  paclo,  lege)  erworben  wird. 
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VOM  SACHENRECHT 

G  11 WAS  IST  EIN  SACHENRE
CHT? 

Die  gewöhnliche  Erklärung  des  Rechts  in  einer  Sache 

(ius  reale,  ins  in  re),  „es  sei  das  Recht  gegen  jeden  Be- 

sitzer derselben'",  ist  eine  richtige  Nominaldefinition.— 
Aber  was  ist  das,  was  da  macht,  daß  ich  mich  wegen 
eines  äußeren  Gegenstandes  an  jeden  Inhaber  desselben 
halten  und  ihn  [per  vindicationem)  nötigen  kann,  mich 
wieder  in  Besitz  desselben  zu  setzen?  Ist  dieses  äußere 

rechtliche  Verhältnis  meiner  Willkür  etwa  ein  unmittel- 
bares Verhältnis  zu  einem  körperlichen  Dinge?  So  müßte 

derjenige,  welcher  sein  Recht  nicht  unmittelbar  auf 
Personen,  sondern  auf  Sachen  bezogen  denkt,  es  sich 

freilich  (obzwar  nur  auf  dunkele  Art)  vorstellen:  näm- 
lich, weil  dem  Recht  auf  einer  Seite  eine  Pflicht  auf  der 

andern  korrespondiert,  daß  die  äußere  Sache,  ob  sie 
zwar  dem  ersten  Besitzer  abhanden  gekommen,  diesem 

doch  immer  verpflichtet  bleibe,  d.  i.  sich  jedem  anmaß- 
lichen  anderen  Besitzer  weigere,  weil  sie  jenem  schon 
verbindlich  ist,  und  so  mein  Recht  gleich  einem  die 

Sache  begleitenden  und  vor  allem  fremden  Angriffe  be- 
wahrenden Genius  den  fremden  Besitzer  immer  an  mich 

weise.  Es  ist  also  ungereimt,  sich  Verbindlichkeit  einer 
Person  gegen  Sachen  und  umgekehrt  zu  denken,  wenn 
es  gleich  allenfalls  erlaubt  werden  mag,  das  rechtliche 
Verhältnis  durch  ein  solches  Bild  zu  versinnlichen  und 
sich  so  auszudrücken. 
Die  Realdefinition  würde  daher  so  lauten  müssen:  Das 

Recht  in  einer  Sache  ist  ein  Recht  des  Privatgebrauchs 
einer  Sache,  in  deren  (ursprünglichen,  oder  gestifteten) 
Gesamtbesitze  ich  mit  allen  andern  bin.  Denn  das  Letz- 

tere ist  die  einzige  Bedingung,  unter  der  es  allein  mög- 
lich ist,  daß  ich  jeden  anderen  Besitzer  vom  Privatge- 

brauch der  Sache  ausschließe  (ius  contra  quemlibet  huius 
rei  possessorem),  weil,  ohne  einen  solchen  Gesamtbesitz 
vorauszusetzen,  sich  gar  nicht  denken  läßt,  wie  ich,  der 
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ich  doch  nicht  im  Besitz  der  Sache  bin,  von  Andern,  die 
es  sind,  und  die  sie  brauchen,  lädiert  werden  könne.— 
Durch  einseitige  Willkür  kann  ich  keinen  Andern  ver- 

binden, sich  des  Gebrauchs  einer  Sache  zu  enthalten, 
wozu  er  sonst  keine  Verbindlichkeit  haben  würde:  also 

nur  durch  vereinigte  Willkür  Aller  in  einem  Gesamt- 
besitz. Sonst  müßte  ich  mir  ein  Recht  in  einer  Sache  so 

denken:  als  ob  die  Sache  gegen  mich  eine  Verbindlich- 
keit hätte,  und  davon  allererst  das  Recht  gegen  jeden 

Besitzer  derselben  ableiten;  welches  eine  ungereimte 
Vorstellungsart  ist. 
Unter  dem  Wort:  Sachenrecht  (ins  reale)  wird  übrigens 
nicht  bloß  das  Recht  in  einer  Sache  (ins  in  re),  sondern 
auch  der  Inbegriff  aller  Gesetze,  die  das  dingliche  Mein 

und  Dein  betreffen,  verstanden.— Es  ist  aber  klar,  daß 
ein  Mensch,  der  auf  Erden  ganz  allein  wäre,  eigentlich 
kein  äußeres  Ding  als  das  Seine  haben  oder  erwerben 
könnte:  weil  zwischen  ihm  als  Person  und  allen  anderen 

äußeren  Dingen  als  Sachen  es  gar  kein  Verhältnis  der 

Verbindlichkeit  gibt.  Es  gibt  also,  eigentlich  und  buch- 
stäblich verstanden,  auch  kein  (direktes)  Recht  in  einer 

Sache,  sondern  nur  dasjenige  wird  so  genannt,  was  je- 
manden gegen  eine  Person  zukommt,  die  mit  allen  An- 

deren (im  bürgerlichen  Zustande)  im  gemeinsamen  Be- 
sitz ist. 

d  12 
DIE  ERSTE  ERWERBUNG  EINER  SACHE  KANN 
KEINE   ANDERE  ALS  DIE  DES  BODENS  SEIN 

Der  Boden  (unter  welchem  alles  bewohnbare  Land 
verstanden  wird)  ist  in  Ansehung  alles  Beweglichen  auf 
demselben  als  Substanz,  die  Existenz  des  Letzteren  aber 

nur  als  Inhärenz  zu  betrachten,  und  so  wie  im  theore- 
tischen Sinne  die  Akzidenzen  nicht  außerhalb  der  Sub- 

stanz existieren  können,  so  kann  im  praktischen  das 

Bewegliche  auf  dem  Boden  nicht  das  Seine  von  jeman- 
den sein,  wenn  dieser  nicht  vorher  als  im  rechtlichen 

Besitz  desselben  befindlich  (als  das  Seine  desselben) 
angenommen  wird. 
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Denn  setzet,  der  Boden  gehöre  niemanden  an:  so  werde 
ich  jede  bewegliche  Sache,  die  sich  auf  ihm  befindet,  aus 
ihrem  Platze  stoßen  können,  um  ihn  selbst  einzuneh- 

men, bis  sie  sich  gänzlich  verliert,  ohne  daß  der  Freiheit 
irgend  eines  Anderen,  der  jetzt  gerade  nicht  Inhaber 
desselben  ist,  dadurch  Abbruch  geschieht;  alles  aber, 
was  zerstört  werden  kann,  ein  Baum,  Haus  usw.,  ist 
(wenigstens  der  Materie  nach)  beweglich,  und  wenn 
man  die  Sache,  die  ohne  Zerstörung  ihrer  Form  nicht 
bewegt  werden  kann,  ein  Immobile  nennt,  so  wird  das 
Mein  und  Dein  an  jener  nicht  von  der  Substanz,  sondern 
dem  ihr  Anhängenden  verstanden,  welches  nicht  die 
Sache  selbst  ist. 

G  13 

EIN  JEDER  BODEN  KANN  URSPRÜNGLICH  ER- 
WORBEN WERDEN,  UND  DER  GRUND  DER 

MÖGLICHKEIT  DIESER  ERWERBUNG  IST  DIE 
URSPRÜNGLICHE  GEMEINSCHAFT  DES  BODENS 

ÜBERHAUPT 

Was  das  erste  betrifft,  so  gründet  sich  dieser  Satz  auf 
dem  Postulat  der  praktischen  Vernunft  (d  2);  das  zweite 
auf  folgenden  Beweis. 

Alle  Menschen  sind  ursprünglich  (d.  i.  vor  allem  recht- 
lichen Akt  der  Willkür)  im  rechtmäßigen  Besitz  des  Bo- 

dens, d.  i.  sie  haben  ein  Recht,  da  zu  sein,  wohin  sie  die 
Natur,  oder  der  Zufall  (ohne  ihren  Willen)  gesetzt  hat. 
Dieser  Besitz  (possessio),  der  vom  Sitz  (sedes)  als  einem 
willkürlichen,  mithin  erworbenen,  dauernden  Besitz 
unterschieden  ist,  ist  ein  gemeinsamer  Besitz  wegen  der 
Einheit  aller  Plätze  auf  der  Erdfläche  als  Kugelfläche: 

weil,  wenn  sie  eine  unendliche  Ebene  wäre,  die  Men- 
schen sich  darauf  so  zerstreuen  könnten,  daß  sie  in  gar 

keine  Gemeinschaft  mit  einander  kämen,  diese  also 

nicht  eine  notwendige  Folge  von  ihrem  Dasein  auf  Er- 
den wäre.— Der  Besitz  aller  Menschen  auf  Erden,  der 

vor  allem  rechtlichen  Akt  derselben  vorhergeht  (von  der 
Natur   selbst   konstituiert   ist),    ist   ein   ursprünglicher 
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Gesamtbesitz  (communio  possessionis  originaria),  dessen 

Begriff  nicht  empirisch  und  von  Zeitbedingungen  ab- 
hängig ist,  wie  etwa  der  gedichtete,  aber  nie  erweisliche 

eines  ur anfänglichen  Gesamtbesitzes  (communio  primaeva), 
sondern  ein  praktischer  Vernunftbegriff,  der  a  priori  das 
Prinzip  enthält,  nach  welchem  allein  die  Menschen  den 

Platz  auf  Erden  nach  Rechtsgesetzen  gebrauchen  kön- 
nen. 

G  14 
DER  RECHTLICHE  AKT  DIESER  ERWERBUNG 

IST  BEMÄCHTIGUNG  (OCCUPATIO) 

Die  Besitznehmung  (apprehensio),  als  der  Anfang  der  In- 
habung  einer  körperlichen  Sache  im  Räume  (possessio- 

nis physicae),  stimmt  unter  keiner  anderen  Bedingung 
mit  dem  Gesetz  der  äußeren  Freiheit  von  jedermann 
(mithin  a  priori)  zusammen,  als  unter  der  der  Priorität 
in  Ansehung  der  Zeit,  d.  i.  nur  als  erste  Besitznehmung 
(prior  apprehensio),  welche  ein  Akt  der  Willkür  ist.  Der 

Wille  aber,  die  Sache  (mithin  auch  ein  bestimmter  ab- 
geteilter Platz  auf  Erden)  solle  mein  sein,  d.  i.  die  Zu- 
eignung (appropriatio) ,  kann  in  einer  ursprünglichen 

Erwerbung  nicht  anders  als  einseitig  (voluntas  unilatera- 
lis  s.  proprio)  sein.  Die  Erwerbung  eines  äußeren  Gegen- 

standes der  Willkür  durch  einseitigen  Willen  ist  die 
Bemächtigung.  Also  kann  die  ursprüngliche  Erwerbung 
desselben,  mithin  auch  eines  abgemessenen  Bodens  nur 

durch  Bemächtigung  (occupatio)  geschehen.— 
Die  Möglichkeit  auf  solche  Art  zu  erwerben  läßt  sich 
auf  keine  Weise  einsehen,  noch  durch  Gründe  dartun, 
sondern  ist  die  unmittelbare  Folge  aus  dem  Postulat  der 
praktischen  Vernunft.  Derselbe  Wille  aber  kann  doch 
eine  äußere  Erwerbung  nicht  anders  berechtigen,  als 
nur  so  fern  er  in  einem  a  priori  vereinigten  (d.  i.  durch 
die  Vereinigung  der  Willkür  Aller,  die  in  ein  praktisches 

Verhältnis  gegen  einander  kommen  können)  absolut  ge- 
bietenden Willen  enthalten  ist;  denn  der  einseitige  Wille 

(wozu  auch  der  doppelseitige,  aber  doch  besondere  Wille 
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gehört)  kann  nicht  jedermann  eine  Verbindlichkeit  auf- 
legen, die  an  sich  zufällig  ist,  sondern  dazu  wird  ein 

allseitiger,  nicht  zufällig,  sondern  a  priori,  mithin  not- 
wendig vereinigter  und  darum  allein  gesetzgebender 

Wille  erfordert;  denn  nur  nach  dieses  seinem  Prinzip  ist 
Übereinstimmung  der  freien  Willkür  eines  jeden  mit 

der  Freiheit  von  jedermann,  mithin  ein  Recht  über- 
haupt, und  also  auch  ein  äußeres  Mein  und  Dein  mög- 

lich. 

(I  15 
NUR  IN  EINER  BÜRGERLICHEN  VERFASSUNG 

KANN    ETWAS  PEREMTORISCH,   DAGEGEN   IM 
NATURZUSTANDE    ZWAR    AUCH,    ABER    NUR 

PROVISORISCH  ERWORBEN  WERDEN 

Die  bürgerliche  Verfassung,  obzwar  ihre  Wirklichkeit 
subjektiv  zufällig  ist,  ist  gleichwohl  objektiv,  d.  i.  als 

Pflicht,  notwendig.  Mithin  gibt  es  in  Hinsicht  auf  die- 
selbe und  ihre  Stiftung  ein  wirkliches  Rechtsgesetz  der 

Natur,  dem  alle  äußere  Erwerbung  unterworfen  ist. 

Der  empirische  Titel  der  Erwerbung  war  die  auf  ur- 
sprüngliche Gemeinschaft  des  Bodens  gegründete  phy- 

sische Besitznehmung  (apprehensio  physica),  welchem, 
weil  dem  Besitz  nach  Vernunftbegriffen  des  Rechts  nur 
ein  Besitz  in  der  Erscheinung  untergelegt  werden  kann, 

der  einer  intellektuellen  Besitznehmung  (mit  Weglas- 
sung aller  empirischen  Bedingungen  in  Raum  und  Zeit) 

korrespondieren  muß,  und  die  den  Satz  gründet:  ,,Was 
ich  nach  Gesetzen  der  äußeren  Freiheit  in  meine  Gewalt 

'bringe  und  will,  es  solle  mein  sein,  das  wird  mein." 
Der  Vernunfttitel  der  Erwerbung  aber  kann  nur  in  der 

Idee  eines  a  priori  vereinigten  (notwendig  zu  vereinigen- 
den) Willens  Aller  liegen,  welche  hier  als  unumgängliche 

Bedingung  [conditio  sine  qua  non)  stillschweigend  vor- 
ausgesetzt wird;  denn  durch  einseitigen  Willen  kann 

Anderen  eine  Verbindlichkeit,  die  sie  für  sich  sonst  nicht 

haben  würden,  nicht  auferlegt  werden.— Der  Zustand 
aber  eines  zur  Gesetzgebung  allgemein  wirklich  ver- 

einigten Willens  ist  der  bürgerliche  Zustand.  Also  nur 
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in  Konformität  mit  der  Idee  eines  bürgerlichen  Zustan- 
des,  d.  i.  in  Hinsicht  auf  ihn  und  seine  Bewirkung,  aber 
vor  der  Wirklichkeit  desselben  (denn  sonst  wäre  die  Er- 

werbung abgeleitet),  mithin  nur  provisorisch  kann  etwas 

Äußeres  ursprünglich  erworben  werden.— Die  perem- 
torische  Erwerbung  findet  nur  im  bürgerlichen  Zustande 
statt. 

Gleichwohl  ist  jene  provisorische  dennoch  eine  wahre 

Erwerbung;  denn  nach  dem  Postulat  der  rechtlich-prak- 
tischen Vernunft  ist  die  Möglichkeit  derselben,  in  wel- 

chem Zustande  die  Menschen  neben  einander  sein  mö- 

gen, (also  auch  im  Naturzustande)  ein  Prinzip  des  Privat- 
rechts, nach  welchem  jeder  zu  demjenigen  Zwange  be- 

rechtigt ist,  durch  welchen  es  allein  möglich  wird,  aus 

jenem  Naturzustande  heraus  zu  gehen  und  in  den  bür- 
gerlichen, der  allein  alle  Erwerbung  peremtorisch  ma- 

chen kann,  zu  treten. 
Es  ist  die  Frage:  wie  weit  erstreckt  sich  die  Befugnis  der 
Besitznehmung  eines  Bodens?  So  weit,  als  das  Vermögen 
ihn  in  seiner  Gewalt  zu  haben,  d.  i.  als  der,  so  ihn  sich 
zueignen  will,  ihn  verteidigen  kann;  gleich  als  ob  der 
Boden  spräche:  wenn  ihr  mich  nicht  beschützen  könnt, 
so  könnt  ihr  mir  auch  nicht  gebieten.  Darnach  müßte 
also  auch  der  Streit  über  das  freie  oder  verschlossene 
Meer  entschieden  werden;  z.  B.  innerhalb  der  Weite, 
wohin  die  Kanonen  reichen,  darf  niemand  an  der  Küste 
eines  Landes,  das  schon  einem  gewissen  Staat  zugehört, 
fischen,  Bernstein  aus  dem  Grunde  der  See  holen  u.  dgl. 

—Ferner:  ist  die  Bearbeitung  des  Bodens  (Bebauung, 
Beackerung,  Entwässerung  u.  dgl.)  zur  Erwerbung  des 
selben  notwendig?  Nein!  denn  da  diese  Formen  (der 
Spezifizierung)  nur  Akzidenzen  sind,  so  machen  sie  kein 
Objekt  eines  unmittelbaren  Besitzes  aus  und  können  zu 

dem  des  Subjekts  nur  gehören,  so  fern  die  Substanz  vor- 
her als  das  Seine  desselben  anerkannt  ist.  Die  Bearbei- 

tung ist,  wenn  es  auf  die  Frage  von  der  ersten  Erwer- 
bung ankommt,  nichts  weiter  als  ein  äußeres  Zeichen 

der  Besitznehmung,  welches  man  durch  viele  andere, 

die  weniger  Mühe  kosten,  ersetzen  kann.— Ferner:  darf 
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man  wohl  jemanden  in  dem  Akt  seiner  Besitznehmung 

hindern,  so  daß  keiner  von  beiden  des  Rechts  der  Priori- 
tät teilhaftig  werde,  und  so  der  Boden  immer  als  keinem 

angehörig  frei  bleibe?  Gänzlich  kann  diese  Hinderung 
nicht  statt  finden,  weil  der  Andere,  um  dieses  tun  zu 

können,  sich  doch  auch  selbst  auf  irgend  einem  benach- 
barten Boden  befinden  muß,  wo  er  also  selbst  behindert 

werden  kann  zu  sein,  mithin  eine  absolute  Verhinderung 
ein  Widerspruch  wäre;  aber  respektiv  auf  einen  gewissen 

(zwischenliegenden)  Boden,  diesen  als  neutral  zur  Schei- 
dung zweier  benachbarten  unbenutzt  liegen  zu  lassen, 

würde  doch  mit  dem  Rechte  der  Bemächtigung  zusam- 
men bestehen;  aber  alsdann  gehört  wirklich  dieser  Boden 

beiden  gemeinschaftlich  und  ist  nicht  herrenlos  [res 
nullius)  eben  darum,  weil  er  von  beiden  dazu  gebraucht 

wird,  um  sie  von  einander  zu  scheiden.— Ferner  kann 
man  auf  einem  Boden,  davon  kein  Teil  das  Seine  von 
jemanden  ist,  doch  eine  Sache  als  die  seine  haben?  Ja, 
wie  in  der  Mongolei  jeder  sein  Gepäck,  was  er  hat,  liegen 
lassen,  oder  sein  Pferd,  was  ihm  entlaufen  ist,  als  das 

Seine  in  seinen  Besitz  bringen  kann,  weil  der  ganze  Bo- 
den dem  Volk,  der  Gebrauch  desselben  also  jedem  ein- 

zelnen zusteht;  daß  aber  jemand  eine  bewegliche  Sache 
auf  dem  Boden  eines  Anderen  als  das  Seine  haben  kann, 

ist  zwar  möglich,  aber  nur  durch  Vertrag.— Endlich  ist 
die  Frage:  können  zwei  benachbarte  Völker  (oder  Fami- 

lien) einander  widerstehen,  eine  gewisse  Art  des  Ge- 
brauchs eines  Bodens  anzunehmen,  z.  B.  die  Jagdvölker 

dem  Hirtenvolk  oder  den  Ackerleuten,  oder  diese  den 
Pflanzern  u.  dgl.?  Allerdings;  denn  die  Art,  wie  sie  sich 
auf  dem  Erdboden  überhaupt  ansässig  machen  wollen, 
ist.  wenn  sie  sich  innerhalb  ihrer  Grenzen  halten,  eine 
Sache  des  bloßen  Beliebens  (res  merae  facultatis). 
Zuletzt  kann  noch  gefragt  werden:  ob,  wenn  uns  weder 
die  Natur  noch  der  Zufall,  sondern  bloß  unser  eigener 
Wille  in  Nachbarschaft  mit  einem  Volk  bringt,  welches 
keine  Aussicht  zu  einer  bürgerlichen  Verbindung  mit 
ihm  verspricht,  wir  nicht  in  der  Absicht  diese  zu  stiften 

und  diese  Menschen  (Wilde)  in  einen  rechtlichen  Zu- 
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stand  zu  versetzen  (wie  etwa  die  amerikanischen  Wil- 
den, die  Hottentotten,  die  Neuholländer)  befugt  sein 

sollten,  allenfalls  mit  Gewalt,  oder  (welches  nicht  viel 
besser  ist)  durch  betrügerischen  Kauf  Kolonien  zu  er- 

richten und  so  Eigentümer  ihres  Bodens  zu  werden  und 
ohne  Rücksicht  auf  ihren  ersten  Besitz  Gebrauch  von 
unserer  Überlegenheit  zu  machen;  zumal  es  die  Natur 
selbst  (als  die  das  Leere  verabscheuet)  so  zu  fordern 
scheint,  und  große  Landstriche  in  anderen  Weltteilen 
an  gesitteten  Einwohnern  sonst  menschenleer  geblieben 
wären,  die  jetzt  herrlich  bevölkert  sind,  oder  gar  auf 
immer  bleiben  müßten,  und  so  der  Zweck  der  Schöpfung 
vereitelt  werden  würde.  Allein  man  sieht  durch  diesen 
Schleier  der  Ungerechtigkeit  (Jesuitism),  alle  Mittel  zu 
guten  Zwecken  zu  billigen,  leicht  durch;  diese  Art  der 
Erwerbung  des  Bodens  ist  also  verwerflich. 
Die  Unbestimmtheit  in  Ansehung  der  Quantität  sowohl 
als  der  Qualität  des  äußeren  erwerblichen  Objekts  macht 
diese  Aufgabe  (der  einzigen  ursprünglichen  äußeren  Er- 

werbung) unter  allen  zur  schwersten  sie  aufzulösen. 
Irgend  eine  ursprüngliche  Erwerbung  des  Äußeren  aber 
muß  es  indessen  doch  geben;  denn  abgeleitet  kann  nicht 
alle  sein.  Daher  kann  man  diese  Aufgabe  auch  nicht  als 
unauflöslich  und  als  an  sich  unmöglich  aufgeben.  Aber 
wenn  sie  auch  durch  den  ursprünglichen  Vertrag  auf- 
gelöset  wird,  so  wird,  wenn  dieser  sich  nicht  aufs  ganze 
menschliche  Geschlecht  erstreckt,  die  Erwerbung  doch 
immer  nur  provisorisch  bleiben. 

a  16 EXPOSITION  DES  BEGRIFFS  EINER  URSPRÜNG- 
LICHEN ERWERBUNG  DES  BODENS 

Alle  Menschen  sind  ursprünglich  in  einem  Gesamt-Besitz 
des  Bodens  der  ganzen  Erde  (communio  fundi  originaria) 
mit  dem  ihnen  von  Natur  zustehenden  Willen  (eines 
jeden)  denselben  zu  gebrauchen  (lex  iusti),  der  wegen 
der  natürlich  unvermeidlichen  Entgegensetzung  der 
Willkür  des  Einen  gegen  die  des  Anderen  allen  Gebrauch 
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desselben  aufheben  würde,  wenn  nicht  jener  zugleich 
das  Gesetz  für  diese  enthielte,  nach  welchem  einem  jeden 

ein  besonderer  Besitz  auf  dem  gemeinsamen  Boden  be- 
stimmt werden  kann  (lex  iuridica) .  Aber  das  austeilende 

Gesetz  des  Mein  und  Dein  eines  jeden  am  Boden  kann 
nach  dem  Axiom  der  äußeren  Freiheit  nicht  anders  als 

aus  einem  ursprünglich  und  a  priori  vereinigten  Willen 

{der  zu  dieser  Vereinigung  keinen  rechtlichen  Akt  vor- 
aussetzt), mithin  nur  im  bürgerlichen  Zustande  hervor- 

gehen (lex  iustitiae  distributivae) ,  der  allein,  was  recht, 
was  rechtlich  und  was  Rechtens  ist,  bestimmt.— In  diesem 
Zustand  aber,  d.  i.  vor  Gründung  und  doch  in  Absicht 
auf  denselben,  d.  i.  provisorisch,  nach  dem  Gesetz  der 
äußeren  Erwerbung  zu  verfahren,  ist  Pflicht,  folglich 
auch  rechtliches  Vermögen  des  Willens  jedermann  zu 
verbinden,  den  Akt  der  Besitznehmung  und  Zueignung, 
ob  er  gleich  nur  einseitig  ist,  als  gültig  anzuerkennen; 
mithin  ist  eine  provisorische  Erwerbung  des  Bodens  mit 
allen  ihren  rechtlichen  Folgen  möglich. 
Eine  solche  Erwerbung  aber  bedarf  doch  und  hat  auch 
eine  Gunst  des  Gesetzes  (lex  permissiva)  in  Ansehung 

der  Bestimmung  der  Grenzen  des  rechtlich-möglichen 
Besitzes  für  sich:  weil  sie  vor  dem  rechtlichen  Zustande 

vorhergeht  und,  als  bloß  dazu  einleitend,  noch  nicht 
peremtorisch  ist,  welche  Gunst  sich  aber  nicht  weiter 

erstreckt,  als  bis  zur  Einwilligung  Anderer  (Teilnehmen- 
der) zu  Errichtung  des  Letzteren,  bei  dem  Widerstände 

derselben  aber  in  diesen  (den  bürgerlichen)  zu  treten, 
und  so  lange  derselbe  währt,  allen  Effekt  einer  recht- 

mäßigen Erwerbung  bei  sich  führt,  weil  dieser  Ausgang 
auf  Pflicht  gegründet  ist. 

G  17 
DEDUKTION   DES  BEGRIFFS  DER  URSPRÜNG- 

LICHEN ERWERBUNG 

Wir  haben  den  Titel  der  Erwerbung  in  einer  ursprüng- 
lichen Gemeinschaft  des  Bodens,  mithin  unter  Raums- 

bedingungen eines  äußeren  Besitzes,  die  Erwerbungsart 
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aber  in  den  empirischen  Bedingungen  der  Besitzneh- 
mung (apprehensio) ,  verbunden  mit  dem  Willen,  den 

äußeren  Gegenstand  als  den  seinen  zu  haben,  gefunden. 
Nun  ist  noch  nötig  die  Erwerbung  selbst,  d.  i.  das  äußere 
Mein  und  Dein,  was  aus  beiden  gegebenen  Stücken  folgt, 
nämlich  den  intelligibelen  Besitz  (possessio  noumenon) 
des  Gegenstandes,  nach  dem,  was  sein  Begriff  enthält, 

aus  den  Prinzipien  der  reinen  rechtlich-praktischen 
Vernunft  zu  entwickeln. 

Der  Rechtsbegriff  vom  äußeren  Mein  und  Dein,  so  fern 
es  Substanz  ist,  kann,  was  das  Wort  außer  mir  betrifft, 
nicht  einen  anderen  Ort,  als  wo  ich  bin,  bedeuten:  denn 
er  ist  ein  Vernunftbegriff;  sondern,  da  unter  diesem  nur 
ein  reiner  Verstandesbegriff  subsumiert  werden  kann, 
bloß  etwas  von  mir  Unterschiedenes  und  den  eines  nicht 

empirischen  Besitzes  (der  gleichsam  fortdauernden  Ap- 
prehension),  sondern  nur  den  des  in  meiner  Gewalt 

Habens  (die*  Verknüpfung  desselben  mit  mir  als  subjek- 
tive Bedingung  der  Möglichkeit  des  Gebrauchs)  des 

äußeren  Gegenstandes,  welcher  ein  reiner  Verstandesbe- 
griff ist,  bedeuten.  Nun  ist  die  Weglassung  oder  das 

Absehen  (Abstraktion)  von  diesen  sinnlichen  Bedingun- 
gen des  Besitzes  als  eines  Verhältnisses  der  Person  zu 

Gegenständen,  die  keine  Verbindlichkeit  haben,  nichts 
anders  als  das  Verhältnis  einer  Person  zu  Personen,  diese 
alle  durch  den  Willen  der  ersteren,  so  fern  er  dem  Axiom 
der  äußeren  Freiheit,  dem  Postulat  des  Vermögens  und 
der  allgemeinen  Gesetzgebung  des  a  priori  als  vereinigt 
gedachten  Willens  gemäß  ist,  in  Ansehung  des  Gebrauchs 
der  Sachen  zu  verbinden,  welches  also  der  intelligibele 

Besitz  derselben,  d.  i.  der  durchs  bloße  Recht,  ist,  ob- 
gleich der  Gegenstand  (die  Sache,  die  ich  besitze)  ein 

Sinnenobjekt  ist. 

Daß  die  erste  Bearbeitung,  Begrenzung,  oder  über- 
haupt Formgebung  eines  Bodens  keinen  Titel  der  Er- 

werbung desselben,  d.  i.  der  Besitz  des  Akzidens  nicht 
einen  Grund  des  rechtlichen  Besitzes  der  Substanz 

abgeben    könne,    sondern   vielmehr    umgekehrt    das 
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Mein  und  Dein  nach  der  Regel  (accessoriutn  sequitur 

suum  principale)  aus  dem  Eigentum  der  Substanz  ge- 
folgert werden  müsse,  und  daß  der,  welcher  an  einen 

Boden,  der  nicht  schon  vorher  der  seine  war,  Fleiß 
verwendet,  seine  Mühe  und  Arbeit  gegen  den  Ersteren 
verloren  hat,  ist  für  sich  selbst  so  klar,  daß  man  jene 
so  alte  und  noch  weit  und  breit  herrschende  Meinung 
schwerlich  einer  anderen  Ursache  zuschreiben  kann, 
als  der  ingeheim  obwaltenden  Täuschung,  Sachen  zu 
personifizieren  und,  gleich  als  ob  jemand  sie  sich 
durch  an  sie  verwandte  Arbeit  verbindlich  machen 

könne,  keinem  Anderen  als  ihm  zu  Diensten  zu  stehen, 
unmittelbar  gegen  sie  sich  ein  Recht  zu  denken;  denn 
wahrscheinlicher  Weise  würde  man  auch  nicht  so  leich- 

ten Fußes  über  die  natürliche  Frage  (von  der  oben  schon 
Erwähnung  geschehen)  weggeglitten  sein:  „Wie  ist 

ein  Recht  in  einer  Sache  möglich?"  Denn  das  Recht 
gegen  einen  jeden  Besitzer  einer  Sache  bedeutet  nur 
die  Befugnis  der  besonderen  Willkür  zum  Gebrauch 

eines  Objekts,  so  fern  sie  als  im  synthetisch-allgemei- 
nen Willen  enthalten  und  mit  dem  Gesetz  desselben 

zusammenstimmend  gedacht  werden  kann. 
Was  die  Körper  auf  einem  Boden  betrifft,  der  schon 
der  meinige  ist,  so  gehören  sie,  wenn  sie  sonst  keines 
Anderen  sind,  mir  zu,  ohne  daß  ich  zu  diesem  Zweck 
eines  besonderen  rechtlichen  Akts  bedürfte  (nicht 
facto,  sondern  lege);  nämlich  weil  sie  als  der  Substanz 
inhärierende  Akzidenzen  betrachtet  werden  können 

(iure  rei  meae),  wozu  auch  Alles  gehört,  was  mit  mei- 
ner Sache  so  verbunden  ist,  daß  ein  Anderer  sie  von 

dem  Meinen  nicht  trennen  kann,  ohne  dieses  selbst 
zu  verändern  (z.  B.  Vergoldung,  Mischung  eines  mir 
zugehörigen  Stoffes  mit  andern  Materien,  Anspülung 
oder  auch  Veränderung  des  anstoßenden  Strombettes 

und  dadurch  geschehende  Erweiterung  meines  Bo- 
dens usw.)  Ob  aber  der  erwerbliche  Boden  sich  noch 

weiter  als  das  Land,  nämlich  auch  auf  eine  Strecke 
des  Seegrundes  hinaus  (das  Recht,  noch  an  meinen 
Ufern  zu  fischen,  oder  Bernstein  herauszubringen  u. 
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dgi.),    ausdehnen  lasse,    muß    nach  eben   denselbe
n 

Grundsätzen  beurteilt  werden.  So  weit  ich  aus  meinem 

Sitze  mechanisches  Vermögen  habe,  meinen  Boden 

gegen  den  Eingriff  Anderer  zu  sichern  (z.  B.  so  weit
 

die  Kanonen  vom  Ufer  abreichen),  gehört  er  zu  mei- 

nem Besitz,  und  das  Meer  ist  bis  dahin  geschlossen 

imare  clausuni).  Da  aber  auf  dem  weiten  Meere  selbst 

kein  Sitz  möglich  ist,  so  kann  der  Besitz  auch  nicht 

bis  dahin  ausgedehnt  werden,  und  offene  See  ist  frei 

(mare  liberum).  Das  Stranden  aber,  es  sei  der  Me
n- 

schen oder  der  ihnen  zugehörigen  Sachen,  kann  als 

unvorsetzlich  von  dem  Strandeigentümer  nicht  zum 

Erwerbrecht  gezählt  werden:  weil  es  nicht  Läsion  (ja 

überhaupt  kein  Faktum)  ist,  und  die  Sache,  die  auf
 

einen  Boden  geraten  ist,  der  doch  irgend  Einem  ange-
 

hört, nicht  als  res  nullius  behandelt  werden  kann. 

Ein' Fluß  dagegen  kann,  so  weit  der  Besitz  seines 
Ufers  reicht,  so  gut  wie  ein  jeder  Landboden  unt

er 

obbenannten  Einschränkungen  ursprünglich  von  dem 

erworben  werden,  der  im  Besitz  beider  Ufer  ist. 

*  * * 

Der  äußere  Gegenstand,  welcher  der  Substanz 
 nach 

das  Seine  von  jemanden  ist,  ist  dessen  Eigentum 
 {do- 

minium), welchem  alle  Rechte  in  dieser  Sache  (wie 

Akzidenzen   der  Substanz)   inhärieren,    über  we
lche 

also  der  Eigentümer  (dominus)  nach  Behebe
n  verfu- 

gen kann  (ius  disponendi  de  re  sua).  Aber  hieraus  f
olgt 

von  selbst:  daß  ein  solcher  Gegenstand  nur  ei
ne  kör- 

perliche Sache  (gegen  die  man  keine  Verbindlichkei
t 

hat)  sein  könne,  daher  ein  Mensch  sein  eigene
r  Herr 

(sui  iuris),  aber  nicht  Eigentümer  von  steh  se
lbst  (sut 

dominus)    (über  sich   nach   Belieben   dispon
ieren   zu 

können),  geschweige  denn  von  anderen  Men
schen  sein 

kann,  weil  er  der  Menschheit  in  seiner  eigenen 
 Person 

verantwortlich  ist;  wiewohl  dieser  Punkt,  der 
 zum 

Recht  der  Menschheit,  nicht  dem  der  Mensch
en  ge- 

hört, hier  nicht  seinen  eigentlichen  Platz  hat,  sondern
 

nur  beiläufig  zum  besseren  Verständnis  des  k
urz  vor- 
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her  Gesagten  angeführt  wird.— Es  kann  ferner  zwei 
volle  Eigentümer  einer  und  derselben  Sache  geben 
ohne  ein  gemeinsames  Mein  und  Dein,  sondern  nur 
als  gemeinsame  Besitzer  dessen,  was  nur  einem  als 
das  Seine  zugehört,  wenn  von  den  sogenannten  Mit- 

eigentümern (condomini)  Einem  nur  der  ganze  Besitz 
ohne  Gebrauch,  dem  Anderen  aber  aller  Gebrauch 
der  Sache  samt  dem  Besitz  zukommt,  jener  also  (do- 

minus directus)  diesen  (dominus  utilis)  nur  auf  die  Be- 
dingung einer  beharrlichen  Leistung  restringiert,  ohne 

dabei  seinen  Gebrauch  zu  limitieren. 

ZWEITER  ABSCHNITT 

VOM  PERSÖNLICHEN  RECHT 

C  18 
Der  Besitz  der  Willkür  eines  Anderen,  als  Vermögen 
sie  durch  die  meine  nach  Freiheitsgesetzen  zu  einer  ge- 

wissen Tat  zu  bestimmen  (das  äußere  Mein  und  Dein 
in  Ansehung  der  Kausalität  eines  Anderen)  ist  sin 
Recht  (dergleichen  ich  mehrere  gegen  eben  dieselbe  Per- 

son oder  gegen  Andere  haben  kann):  der  Inbegriff  (das 
System)  der  Gesetze  aber,  nach  welchen  ich  in  diesem 
Besitz  sein  kann,  das  persönliche  Recht,  welches  nur 
ein  einziges  ist. 
Die  Erwerbung  eines  persönlichen  Rechts  kann  niemals 
ursprünglich  und  eigenmächtig  sein  (denn  eine  solche 
würde  nicht  dem  Prinzip  der  Einstimmung  der  Freiheit 
meiner  Willkür  mit  der  Freiheit  von  jedermann  gemäß, 
mithin  unrecht  sein).  Eben  so  kann  ich  auch  nicht  durch 
rechtswidrige  Tat  eines  Anderen  (facto  iniusto  alterius) 
erwerben;  denn  wenn  diese  Läsion  mir  auch  selbst  wider- 

fahren wäre,  und  ich  von  dem  Anderen  mit  Recht  Ge- 
nugtuung fordern  kann,  so  wird  dadurch  doch  nur  das 

Meine  unvermindert  erhalten,  aber  nichts  über  das,  was 
ich  schon  vorher  hatte,  erworben. 
Erwerbung  durch  die  Tat  eines  Anderen,  zu  der  ich  die- 

sen nach  Rechtsgesetzen  bestimme,  ist  also  jederzeit 
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von  dem  Seinen  des  Anderen  abgeleitet,  und 
 diese  Ab- 

leitung als  rechtlicher  Akt  kann  nicht  durch  diesen 
 als 

einen  negativen  Akt,  nämlich  der  Verlassung,
  oder  einer 

auf  das  Seine  geschehenen  Verzichttuung  {per
  derehcho- 

nem  out  renunciationem),  geschehen,  denn  da
durch  wird 

nur  das  Seine  Eines  oder  des  Anderen  aufgeho
ben,  aber 

nichts    erworben -sondern    allein    durch    Übertragwig 

(translatio),  welche  nur  durch  einen  gem
einschaftlichen 

Willen  möglich  ist,  vermittelst  dessen  der 
 Gegenstand 

immer  in  die  Gewalt  des  Einen  oder  des  Anderen
  kommt, 

alsdann  einer  seinem  Anteile  an  dieser 
 Gemeinschaft 

entsagt,  und  so  das  Objekt  durch  Anna
hme  desselben 

(mithin  einen  positiven  Akt  der  Willkür)  da
s  Seine  wird. 

-Die  Übertragung  seines  Eigentums  an  ein
en  Anderen 

ist  die  Veräußerung.  Der  Akt  der  verei
nigten  Willkür 

zweier  Personen,  wodurch  überhaupt  das 
 Seine  des  In- 

nen auf  den  Anderen  übergeht,  ist  der  Vertrag. 

(L  19 

In  jedem  Vertrage  sind  zwei  vorbereitende  
und  zwei  kon- 

stituierende rechtliche  Akte  der  Willkür;  die  beiden  erste- 

ren  (die  des  Traktierens)  sind  das  Angebot  
{oblatto)  und 

die  Billigung  (approbatio)  desselben;  
die  beiden  andern 

(nämlich  des  Abschließen)  sind  das  Versprechen  
(pro- 

missum)   und   die  Annehmung   (acceptatio). 
-Denn    ein 

Anerbieten  kann  nicht  eher  ein  Versprechen  
heißen   als 

wenn  ich  vorher  urteile,  das  Angebotene  
(oblatum)  sei 

etwas    was  dem  Promissar  angenehm  sein  
könne;  wel- 

ches durch  die  zwei  erstem  Deklarationen  angezeigt, 

durch  diese  allein  aber  noch  nichts  erworben  
wird. 

Aber  weder  durch  den  besonderen  Willen  
des  Promitten, 

ten    noch  den  des  Promissars  (als  Akzeptanten)  
geht 

das  Seine  des  ersteren  zu  dem  letzteren  
über,  sondern 

nur  durch  den  vereinigten  Willen  beider,  
mithin  so  fern 

beider  Wille  zugleich  deklariert  wird.  Nun  
ist  dies  aber 

durch  empirische  Aktus  der  Deklaration,  
die  einander! 

notwendig  in  der  Zeit  folgen  müssen  
und  niemals  zu- 

gleich sind,   unmöglich.   Denn  wenn  ich  versprochen: 
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habe  und  der  Andere  nun  akzeptieren  will,  so  kann  ich 
während  der  Zwischenzeit  (so  kurz  sie  auch  sein  mag) 
es  mich  gereuen  lassen,  weil  ich  vor  der  Akzeption  noch 
frei  bin;  so  wie  anderseits  der  Akzeptant  eben  darum  an 
seine  auf  das  Versprechen  folgende  Gegenerklärung  auch 
sich  nicht  für  gebunden  halten  darf. -Die  äußern  Förm- 

lichkeiten (solennia)  bei  Schließung  des  Vertrags  [der 
Handschlag,   oder  die  Zerbrechung  eines  von   beiden 
Personen  angefaßten  Strohhalms  (stipula)]  und  alle  hin 
und   her  geschehene   Bestätigungen   seiner  vorherigen 
Erklärung  beweisen  vielmehr  die  Verlegenheit  der  Pa- 

ziszenten, wie  und  auf  welche  Art  sie  die  immer  nur 
aufeinander  folgenden  Erklärungen  als  in  einem  Augen- 

blicke zugleich  existierend  vorstellig  machen  wollen,  was 
ihnen  doch  nicht  gelingt:  weil  es  immer  nur  in  der  Zeit 
einander  folgende  Aktus  sind,  wo,  wenn  der  eine  Akt  ist, 
der  andere  entweder  noch  nicht,  oder  nicht  mehr  ist. 
Aber  die  transszendentale  Deduktion  des  Begriffs  der 
Erwerbung  durch  Vertrag  kann  allein  alle  diese  Schwie- 

rigkeiten heben.  In  einem  rechtlichen  äußeren  Verhält- 
nisse wird  meine  Besitznehmung  der  Willkür  eines  An- 
deren (und  so  wechselseitig),  als  Bestimmungsgrund  des- 
selben zu  einer  Tat,  zwar  erst  empirisch  durch  Erklärung 

und  Gegenerklärung  der  Willkür  eines  jeden  von  beiden 
in  der  Zeit,  als  sinnlicher  Bedingung  der  Apprehension, 
gedacht,  wo  beide  rechtliche  Akte  immer  nur  auf  ein- 

ander folgen:  weil  jenes  Verhältnis  (als  ein  rechtliches) 
rein  intellektuell  ist,  durch  den  Willen  als  ein  gesetz- 

gebendes Vernunftvermögen  jener  Besitz  als  ein  intelli- 
gibeler  (Possessio  noumenon)  nach  Freiheitsbegriffen  mit 
Abstraktion  von  jenen   empirischen   Bedingungen   als 
das  Mein  oder  Dein  vorgestellt;  wo  beide  Akte,  des  Ver- 

sprechens und  der  Annehmung,  nicht  als  auf  einander 
folgend,  sondern  (gleich  als  pactum  re  initum)  aus  einem 
einzigen   gemeinsamen   Willen   hervorgehend    (welches 
durch  das  Wort  zugleich  ausgedrückt  wird)   und  der 
Gegenstand  (promissum)  durch  Weglassung  der  empi- 

rischen Bedingungen  nach  dem  Gesetz  der  reinen  prak- 
tischen Vernunft  als  erworben  vorgestellt  wird. 

KANT  V  25 
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Daß  dieses  die  wahre  und  einzig  mögliche  Deduktion 

des  Begriffs  der  Erwerbung  durch  Vertrag  sei,  wird 

durch  die  mühselige  und  doch  immer  vergebliche  Be- 

strebung der  Rechtsforscher  (z.  B.  Moses  Mendels- 

sohns in  seinem  „Jerusalem")  zur  Beweisführung  jener 

Möglichkeit   hinreichend  bestätigt.-Die  Frage  war: 
warum  soll  ich  mein  Versprechen  halten?  Denn  daß 

ich  es  soll,  begreift  ein  jeder  von  selbst.  Es  ist  aber 

schlechterdings  unmöglich,  von  diesem  kategorischen 

Imperativ  noch  einen  Beweis  zu  führen;  eben  so  wie 

es  für  den  Geometer  unmöglich  ist,  durch  Vernunft- 
schlüsse zu  beweisen,   daß  ich,   um  ein  Dreieck  zu 

machen,  drei  Linien  nehmen  müsse  (ein  analytischer 

Satz),  deren  zwei  aber  zusammengenommen  größer 

sein  müssen,  als  die  dritte  (ein  synthetischer;  beide 

aber  a  priori).  Es  ist  ein  Postulat  der  reinen  (von  allen 

sinnlichen  Bedingungen  des  Raumes  und  der  Zeit, 

was  den  Rechtsbegriff  betrifft,  abstrahierenden)  Ver- 

nunft, und  die  Lehre  der  Möglichkeit  der  Abstraktion 

von  jenen  Bedingungen,  ohne  daß  dadurch  der  Besitz 

desselben  aufgehoben  wird,  ist  selbst  die  Deduktion 

des  Begriffs  der  Erwerbung  durch  Vertrag;  so  wie  es 

in  dem  vorigen  Titel  die  Lehre  von  der  Erwerbung 

durch  Bemächtigung  der  äußeren  Sache  war. 

d  20 

Was  ist  aber  das  Äußere,  das  ich  durch  den  Vertrag  er- 

werbe? Da  es  nur  die  Kausalität  der  Willkür  des  Ande- 

ren in  Ansehung  einer  mir  versprochenen  Leistung  ist, 

so  erwerbe  ich  dadurch  unmittelbar  nicht  eine  äußere 

Sache,  sondern  eine  Tat  desselben,  dadurch  jene  Sache 

in  meine  Gewalt  gebracht  wird,  damit  ich  sie  zu  der 

meinen  mache.-Durch  den  Vertrag  also  erwerbe  ich 

das  Versprechen  eines  Anderen  (nicht  das  Versprochene), 

und  doch  kommt  etwas  zu  meiner  äußeren  Habe  hinzu; 

ich  bin  vermögender  (locupletior)  geworden  durch  Erwer- 

bung einer  aktiven  Obligation  auf  die  Freiheit  und  das 

Vermögen  des  Anderen. -Dieses    mein   Recht  aber  ist 
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nur  ein  persönliches,  nämlich  gegen  eine  bestimmte  phy- 
sische Person,  und  zwar  auf  ihre  Kausalität  (ihre  Will- 

kür) zu  wirken,  mir  etwas  zu  leisten,  nicht  ein  Sachen- 
recht gegen  diejenige  moralische  Person,  welche  nichts 

anders  als  die  Idee  der  a  priori  vereinigten  Willkür  Aller 

ist,  und  wodurch  ich  allein  ein  Recht  gegen  jeden  Be- 
sitzer derselben  erwerben  kann;  als  worin  alles  Recht  in 

einer  Sache  besteht. 

Die.  Übertragung  des  Meinen  durch  Vertrag  geschieht 
nach  dem  Gesetz  der  Stetigkeit  (lex  continui),  d.  i. 
der  Besitz  des  Gegenstandes  ist  während  diesem  Akt 
keinen  Augenblick  unterbrochen,  denn  sonst  würde 
ich  in  diesem  Zustande  einen  Gegenstand  als  etwas, 

das  keinen  Besitzer  hat  (res  vacua),  folglich  ursprüng- 
lich erwerben;  welches  dem  Begriff  des  Vertrages 

widerspricht.— Diese  Stetigkeit  aber  bringt  es  mit  sich, 
daß  nicht  eines  von  beiden  (promittentis  et  acceptantis) 
besonderer,  sondern  ihr  vereinigter  Wille  derjenige 
ist,  welcher  das  Meine  auf  den  Anderen  überträgt; 
also  nicht  auf  die  Art:  daß  der  Versprechende  zuerst 

seinen  Besitz  zum  Vorteil  des  Anderen  verläßt  (dere- 
linquit),  oder  seinem  Recht  entsagt  (renunciat),  und 
der  Andere  sogleich  darin  eintritt,  oder  umgekehrt. 
Die  Translation  ist  also  ein  Akt,  in  welchem  der  Ge- 

genstand einen  Augenblick  beiden  zusammen  ange- 
hört, so  wie  in  der  parabolischen  Bahn  eines  geworfe- 

nen Steins  dieser  im  Gipfel  derselben  einen  Augenblick 

als  im  Steigen  und  Fallen  zugleich  begriffen  betrach- 
tet werden  kann  und  so  allererst  von  der  steigenden 

Bewegung  zum  Fallen  übergeht. 

d  21 
Eine  Sache  wird  in  einem  Vertrage  nicht  durch  Anneh- 

mung (acceptatio)  des  Versprechens,  sondern  nur  durch 
Übergabe  (traditio)  des  Versprochenen  erworben.  Denn 
alles  Versprechen  geht  auf  eine  Leistung,  und  wenn  das 
Versprochene  eine  Sache  ist,  kann  jene  nicht  anders 
entrichtet  werden,  als  durch  einen  Akt,  wodurch  der 
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Promissar  vom  Promittenten  in  den  Besitz  derselben  ge- 
setzt wird,  d.  i.  durch  die  Übergabe.  Vor  dieser  also  und 

dem  Empfang  ist  die  Leistung  noch  nicht  geschehen; 
die  Sache  ist  von  dem  Einen  zu  dem  Anderen  noch  nicht 

übergegangen,  folglich  von  diesem  nicht  erworben  wor- 
den, mithin  das  Recht  aus  einem  Vertrage  nur  ein  per- 

sönliches und  wird  nur  durch  die  Tradition  ein  ding- 
liches Recht. 

Der  Vertrag,  auf  den  unmittelbar  die  Übergabe  folgt 

(pactum  re  initum),  schließt  alle  Zwischenzeit  zwi- 
schen der  Schließung  und  Vollziehung  aus  und  be- 

darf keines  besonderen  noch  zu  erwartenden  Akts, 
wodurch  das  Seine  des  Einen  auf  den  Anderen  über- 

tragen wird.  Aber  wenn  zwischen  jenen  beiden  noch 
eine  (bestimmte  oder  unbestimmte)  Zeit  zur  Übergabe 
bewilligt  ist,  fragt  sich:  ob  die  Sache  schon  vor  dieser 

durch  den  Vertrag  das  Seine  des  Akzeptanten  gewor- 
den und  das  Recht  des  Letzteren  ein  Recht  in  der 

Sache  sei,  oder  ob  noch  ein  besonderer  Vertrag,  der 
allein  die  Übergabe  betrifft,  dazu  kommen  müsse, 
mithin  das  Recht  durch  die  bloße  Akzeptation  nur 
ein  persönliches  sei  und  allererst  durch  die  Übergabe 
ein  Recht  in  der  Sache  werde.— Daß  es  sich  hiemit 
wirklich  so,  wie  das  letztere  besagt,  verhalte,  erhellt 
aus  nachfolgendem: 
Wenn  ich  einen  Vertrag  über  eine  Sache,  z.  B.  über 
ein  Pferd,  das  ich  erwerben  will,  schließe  und  nehme 
es  zugleich  mit  in  meinen  Stall,  oder  sonst  in  meinen 
physischen  Besitz,  so  ist  es  mein  (vi  pacti  re  initi), 
und  mein  Recht  ist  ein  Recht  in  der  Sache;  lasse  ich 
es  aber  in  den  Händen  des  Verkäufers,  ohne  mit  ihm 

darüber  besonders  auszumachen,  in  wessen  physi- 

schem Besitz  (Inhabung)  diese  Sache  vor  meiner  Be- 
sitznehmung (apprehensio) ,  mithin  vor  dem  Wechsel 

des  Besitzes  sein  solle:  so  ist  dieses  Pferd  noch  nicht 

mein,  und  mein  Recht,  was  ich  erwerbe,  ist  nur  ein 
Recht  gegen  eine  bestimmte  Person,  nämlich  den 
Verkäufer,  von  ihm  in  den  Besitz  gesetzt  zu  werden 
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(fioscendi  traditionein),  als  subjektive  Bedingung  der 
Möglichkeit  alles  beliebigen  Gebrauchs  desselben,  d.  i. 
mein  Recht  ist  nur  ein  persönliches  Recht,  von  jenem 
die  Leistung  des  Versprechens  (praestatio) ,  mich  in 
den  Besitz  der  Sache  zu  setzen,  zu  fordern.  Nun  kann 
ich,  wenn  der  Vertrag  nicht  zugleich  die  Übergabe  (als 
pactum  re  initum)  enthält,  mithin  eine  Zeit  zwischen 
dem  Abschluß  desselben  und  der  Besitznehmung  des 
Erworbenen  verläuft,  in  dieser  Zeit  nicht  anders  zum 
Besitz  gelangen,  als  dadurch,  daß  ich  einen  besonderen 

rechtlichen,  nämlich  einen  Besitzakt  (actum  possesso- 
rium) ausübe,  der  einen  besonderen  Vertrag  aus- 

macht, und  dieser  ist:  daß  ich  sage,  ich  werde  die 
Sache  (das  Pferd)  abholen  lassen,  wozu  der  Verkäufer 
einwilligt.  Denn  daß  dieser  eine  Sache  zum  Gebrauche 
eines  Anderen  auf  eigene  Gefahr  in  seine  Gewahrsame 
nehmen  werde,  versteht  sich  nicht  von  selbst,  sondern 
dazu  gehört  ein  besonderer  Vertrag,  nach  welchem 
der  Veräußerer  seiner  Sache  innerhalb  der  bestimmten 

Zeit  noch  immer  Eigentümer  bleibt  (und  alle  Gefahr, 

die  die  Sache  treffen  möchte,  tragen  muß),  der  Er- 
werbende aber  nur  dann,  wenn  er  über  diese  Zeit  zö- 

gert, von  dem  Verkäufer  dafür  angesehen  werden 
kann,  als  sei  sie  ihm  überliefert.  Vor  diesem  Besitzakt 
ist  also  alles  durch  den  Vertrag  Erworbene  nur  ein 
persönliches  Recht,  und  der  Promissar  kann  eine 
äußere  Sache  nur  durch  Tradition  erwerben. 

DRITTER  ABSCHNITT 

VON     DEM     AUF    DINGLICHE    ART    PERSÖN- 
LICHEN   RECHT 

(I22 
Dieses  Recht  ist  das  des  Besitzes  eines  äußeren  Gegen- 

standes als  einer  Sache  und  des  Gebrauchs  desselben 

als  einer  Person— Das  Mein  und  Dein  nach  diesem  Recht 
ist  das  häusliche,  und  das  Verhältnis  in  diesem  Zustande 
ist  das  der  Gemeinschaft  freier  Wesen,  die  durch  den 
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wechselseitigen  Einfluß  (der  Person  des  einen  auf  das 

andere)  nach  dem  Prinzip  der  äußeren  Freiheit  (Kausa- 
lität) eine  Gesellschaft  von  Gliedern  eines  Ganzen  (in 

Gemeinschaft  stehender  Personen)  ausmachen,  welches 

das  Hauswesen  heißt.— Die  Erwerbungsart  dieses  Zu- 
standes  und  in  demselben  geschieht  weder  durch  eigen- 

mächtige Tat  (facto),  noch  durch  bloßen  Vertrag  (pacto), 
sondern  durchs  Gesetz  (lege),  welches,  weil  es  kein  Recht 
in  einer  Sache,  auch  nicht  ein  bloßes  Recht  gegen  eine 
Person,  sondern  auch  ein  Besitz  derselben  zugleich  ist, 

ein  über  alles  Sachen-  und  persönliche  hinaus  liegendes 
Recht,  nämlich  das  Recht  der  Menschheit  in  unserer 

eigenen  Person  sein  muß,  welches  ein  natürliches  Er- 
laubnisgesetz zur  Folge  hat,  durch  dessen  Gunst  uns 

eine  solche  Erwerbung  möglich  ist. 

d  23 

Die  Erwerbung  nach  diesem  Gesetz  ist  dem  Gegenstande 
nach  dreierlei:  Der  Mann  erwirbt  ein  Weib,  das  Paar 
erwirbt  Kinder  und  die  Familie  Gesinde.— Alles  dieses 
Erwerbliche  ist  zugleich  unveräußerlich  und  das  Recht 
des  Besitzers  dieser  Gegenstände  das  aller  persönlichste. 

DES     RECHTS     DER     HÄUSLICHEN     GESELL- 
SCHAFT 

ERSTER  TITEL: 

DAS  EHERECHT 

(I  24 

Geschlechtsgemeinschaft  (commercium  sexuale)  ist  der 

wechselseitige  Gebrauch,  den  ein  Mensch  von  eines  an- 
deren Geschlechtsorganen  und  Vermögen  macht  (usus 

membrorum  et  facultatum  sexualium  alterius),  und  ent- 
weder ein  natürlicher  (wodurch  seines  Gleichen  erzeugt 

werden  kann),  oder  unnatürlicher  Gebrauch  und  dieser 
entweder  an  einer  Person  eben  desselben  Geschlechts, 
oder  einem  Tiere  von  einer  anderen  als  der  Menschen- 

gattung;  welche  Übertretungen  der  Gesetze,   unnatür- 
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liehe  Laster  (crimina  carnis  contra  naturam),  die  auch 
unnennbar  heißen,  als  Läsion  der  Menschheit  in  unserer 
eigenen  Person  durch  gar  keine  Einschränkungen  und 
Ausnahmen  wider  die  gänzliche  Verwerfung  gerettet 
werden  können. 

Die  natürliche  Geschlechtsgemeinschaft  ist  nun  entwe- 
der die  nach  der  bloßen  tierischen  Natur  (vaga  libido, 

venus  volgivaga,  fornicatio),  oder  nach  dem  Gesetz.—  Die 
letztere  ist  die  Ehe  (matrimonium) ,  d.  i.  die  Verbindung 
zweier  Personen  verschiedenen  Geschlechts  zum  lebens- 

wierigen  wechselseitigen  Besitz  ihrer  Geschlechtseigen- 
schaften.—Der  Zweck,  Kinder  zu  erzeugen  und  zu  er- 

ziehen, mag  immer  ein  Zweck  der  Natur  sein,  zu  wel- 
chem sie  die  Neigung  der  Geschlechter  gegen  einander 

einpflanzte;  aber  daß  der  Mensch,  der  sich  verehlicht, 

diesen  Zweck  sich  vorsetzen  müsse,  wird  zur  Recht- 
mäßigkeit dieser  seiner  Verbindung  nicht  erfordert; 

denn  sonst  würde,  wenn  das  Kinderzeugen  aufhört,  die 
Ehe  sich  zugleich  von  selbst  auflösen. 
Es  ist  nämlich,  auch  unter  Voraussetzung  der  Lust  zum 

wechselseitigen  Gebrauch  ihrer  Geschlechtseigenschaf- 
ten, der  Ehevertrag  kein  beliebiger,  sondern  durchs  Ge- 
setz der  Menschheit  notwendiger  Vertrag,  d.  i.  wenn 

Mann  und  Weib  einander  ihren  Geschlechtseigenschaf- 
ten nach  wechselseitig  genießen  wollen,  so  müssen  sie 

sich  notwendig  verehlichen,  und  dieses  ist  nach  Rechts- 
gesetzen der  reinen  Vernunft  notwendig. 

(I  25 

Denn  der  natürliche  Gebrauch,  den  ein  Geschlecht  von 

den  Geschlechtsorganen  des  anderen  macht,  ist  ein  Ge- 
nuß, zu  dem  sich  ein  Teil  dem  anderen  hingibt.  In  die- 

sem Akt  macht  sich  ein  Mensch  selbst  zur  Sache,  welches 
dem  Rechte  der  Menschheit  an  seiner  eigenen  Person 

widerstreitet.  Nur  unter  der  einzigen  Bedingung  ist  die- 
ses möglich,  daß,  indem  die  eine  Person  von  der  anderen 

gleich  als  Sache  erworben  wird,  diese  gegenseitig  wieder- 
um jene  erwerbe;  denn  so  gewinnt  sie  wiederum  sich 

selbst  und  stellt  ihre  Persönlichkeit  wieder  her.  Es  ist 
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aber  der  Erwerb  eines  Gliedmaßes  am  Menschen  zu- 

gleich Erwerbung  der  ganzen  Person,— weil  diese  eine 
absolute  Einheit  ist;— folglich  ist  die  Hingebung  und 
Annehmung  eines  Geschlechts  zum  Genuß  des  andern 

nicht  allein  unter  der  Bedingung  der  Ehe  zulässig,  son- 
dern auch  allein  unter  derselben  möglich.  Daß  aber 

dieses  persönliche  Recht  es  doch  zugleich  auf  dingliche 

Art  sei,  gründet  sich  darauf,  weil,  wenn  eines  der  Ehe- 
leute sich  verlaufen,  oder  sich  in  eines  Anderen  Besitz 

gegeben  hat,  das  andere  es  jederzeit  und  unweigerlich 
gleich  als  eine  Sache  in  seine  Gewalt  zurückzubringen 
berechtigt  ist. 

(I  26 
Aus  denselben  Gründen  ist  das  Verhältnis  der  Vereh- 
lichten  ein  Verhältnis  der  Gleichheit  des  Besitzes,  sowohl 

der  Personen,  die  einander  wechselseitig  besitzen  (folg- 
lich nur  in  Monogamie,  denn  in  einer  Polygamie  gewinnt 

die  Person,  die  sich  weggibt,  nur  einen  Teil  desjenigen, 
dem  sie  ganz  anheimfällt,  und  macht  sich  also  zur 
bloßen  Sache),  als  auch  der  Glücksgüter,  wobei  sie  doch 

die  Befugnis  haben,  sich,  obgleich  nur  durch  einen  be- 
sonderen Vertrag,  des  Gebrauchs  eines  Teils  derselben 

zu  begeben. 

Daß  der  Konkubinat  keines  zu  Recht  beständigen 

Kontrakts  fähig  sei,  so  wenig  als  die  Verdingung  einer 
Person  zum  einmaligen  Genuß  [pactum  fornicationis), 
folgt  aus  dem  obigen  Grunde.  Denn  was  den  letzteren 
Vertrag  betrifft:  so  wird  jedermann  gestehen,  daß 
die  Person,  welche  ihn  geschlossen  hat,  zur  Erfüllung 
ihres  Versprechen  rechtlich  nicht  angehalten  werden 
könnte,  wenn  es  ihr  gereuete;  und  so  fällt  auch  der 
erstere,  nämlich  der  des  Konkubinats,  (als  pactum 
turpe)  weg,  weil  dieser  ein  Kontrakt  der  Verdingung 

(locatiO'Conductio)  sein  würde  und  zwar  eines  Glied- 
maßes zum  Gebrauch  eines  Anderen,  mithin  wegen 

der  unzertrennlichen  Einheit  der  Glieder  an  einer 

Person  diese  sich  selbst  als  Sache  der  Willkür  des  An- 

deren hingeben  würde;  daher  jeder  Teil  den  einge- 
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gangenen  Vertrag  mit  dem  anderen  aufheben  kann, 
so  bald  es  ihm  beliebt,  ohne  daß  der  andere  über  Lä- 

sion seines  Rechts  gegründete  Beschwerde  führen 

kann.— Eben  dasselbe  gilt  auch  von  der  Ehe  an  der 
linken  Hand,  um  die  Ungleichheit  des  Standes  beider 
Teile  zur  größeren  Herrschaft  des  einen  Teils  über 
den  anderen  zu  benutzen;  denn  in  der  Tat  ist  sie  nach 
dem  bloßen  Naturrecht  vom  Konkubinat  nicht  unter- 

schieden und  keine  wahre  Ehe.— Wenn  daher  die 
Frage  ist:  ob  es  auch  der  Gleichheit  der  Verehlichten 
als  solcher  widerstreite,  wenn  das  Gesetz  von  dem 
Manne  in  Verhältnis  auf  das  Weib  sagt:  er  soll  dein 
Herr  (er  der  befehlende,  sie  der  gehorchende  Teil) 

sein,  so  kann  dieses  nicht  als  der  natürlichen  Gleich- 
heit eines  Menschenpaares  widerstreitend  angesehen 

werden,  wenn  dieser  Herrschaft  nur  die  natürliche 
Überlegenheit  des  Vermögens  des  Mannes  über  das 

weibliche  in  Bewirkung  des  gemeinschaftlichen  In- 
teresse des  Hauswesens  und  des  darauf  gegründeten 

Rechts  zum  Befehl  zum  Grunde  liegt,  welches  daher 
selbst  aus  der  Pflicht  der  Einheit  und  Gleichheit  in 

Ansehung  des  Zwecks  abgeleitet  werden  kann. 

d  27 

Der  Ehevertrag  wird  nur  durch  eheliche  Beiwohnung 
(copula  carnalis)  vollzogen.  Ein  Vertrag  zweier  Personen 
beiderlei  Geschlechts  mit  dem  geheimen  Einverständnis 
entweder  sich  der  fleischlichen  Gemeinschaft  zu  ent- 

halten, oder  mit  dem  Bewußtsein  eines  oder  beider  Teile, 
dazu  unvermögend  zu  sein,  ist  ein  simulierter  Vertrag 
und  stiftet  keine  Ehe;  kann  auch  durch  jeden  von  beiden 

nach  Belieben  aufgelöset  werden.  Tritt  aber  das  Unver- 
mögen nur  nachher  ein,  so  kann  jenes  Recht  durch 

diesen  unverschuldeten  Zufall  nichts  einbüßen. 

Die  Erwerbung  einer  Gattin  oder  eines  Gatten  geschieht 

also  nicht  facto  (durch  die  Beiwohnung)  ohne  vorher- 
gehenden Vertrag,  auch  nicht  pacto  (durch  den  bloßen 

ehelichen  Vertrag  ohne  nachfolgende  Beiwohnung),  son- 
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dem  nur  lege:  d.  i.  als  rechtliche  Folge  aus  der  Verbind- 
lichkeit in  eine  Geschlechtsverbindung  nicht  anders,  als 

vermittelst  des  wechselseitigen  Besitzes  der  Personen, 
als  welcher  nur  durch  den  gleichfalls  wechselseitigen 
Gebrauch  ihrer  Geschlechtseigentümlichkeiten  seine 
Wirklichkeit  erhält,  zu  treten. 

DES     RECHTS     DER     HÄUSLICHEN     GESELL- 
.     SCHAFT 

ZWEITER  TITEL: 

DAS  ELTERNRECHT 

d  28 
Gleichwie  aus  der  Pflicht  des  Menschen  gegen  sich  selbst, 
d.  i.  gegen  die  Menschheit  in  seiner  eigenen  Person,  ein 
Recht  (ius  personale)  beider  Geschlechter  entsprang, 
sich  als  Personen  wechselseitig  einander  auf  dingliche 
Art  durch  Ehe  zu  erwerben:  so  folgt  aus  der  Zeugung 
in  dieser  Gemeinschaft  eine  Pflicht  der  Erhaltung  und 
Versorgung  in  Absicht  auf  ihr  Erzeugnis,  d.  i.  die  Kinder 

als  Personen  haben  hiemit  zugleich  ein  ursprünglich- 
angebornes  (nicht  angeerbtes)  Recht  auf  ihre  Versor- 

gung durch  die  Eltern,  bis  sie  vermögend  sind,  sich 

selbst  zu  erhalten;  und  zwar  durchs  Gesetz  (lege)  un- 
mittelbar, d.  i.  ohne  daß  ein  besonderer  rechtlicher  Akt 

dazu  erforderlich  ist. 

Denn  da  das  Erzeugte  eine  Person  ist,  und  es  unmöglich 
ist,  sich  von  der  Erzeugung  eines  mit  Freiheit  begabten 
Wesens  durch  eine  physische  Operation  einen  Begriff 

zu  machen*:  so  ist  es  eine  in  praktischer  Hinsicht  ganz 

*  Selbst  nicht,  wie  es  möglich  ist,  daß  Gott  freie  Wesen  erschaffe) 
denn  da  wären,  wie  es  scheint,  alle  künftige  Handlungen  derselben, 
durch  jenen  ersten  Akt  vorherbestimmt,  in  der  Kette  der  Naturnot- 

wendigkeit enthalten,  mithin  nicht  frei.  Daß  sie  aber  (wir  Men- 
schen) doch  frei  sind,  beweiset  der  kategorische  Imperativ  in  mo- 

ralisch-praktischer Absicht,  wie  durch  einen  Machtspruch  der  Ver- 
nunft, ohne  daß  diese  doch  die  Möglichkeit  dieses  Verhältnisses 

einer  Ursache  zur  Wirkung  in  theoretischer  begreiflich  machen 
kann,  weil  beide  übersinnlich  sind. — Was  man  ihr  hiebei  allein  zu- 

muten kann,  wäre  bloß:  daß  sie  beweise,  es  sei  in  dem  Begriffe  von 
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richtige  und  auch  notwendige  Idee,  den  Akt  der  Zeugung 
als  einen  solchen  anzusehen,  wodurch  wir  eine  Person 

ohne  ihre  Einwilligung  auf  die  Welt  gesetzt  und  eigen- 
mächtig in  sie  herüber  gebracht  haben;  für  welche  Tat 

auf  den  Eltern  nun  auch  eine  Verbindlichkeit  haftet,  sie, 
so  viel  in  ihren  Kräften  ist,  mit  diesem  ihrem  Zustande 

zufrieden  zu  machen.— Sie  können  ihr  Kind  nicht  gleich- 
sam als  ihr  Gemächsel  (denn  ein  solches  kann  kein  mit 

Freiheit  begabtes  Wesen  sein)  und  als  ihr  Eigentum  zer- 
stören oder  es  auch  nur  dem  Zufall  überlassen,  weil  an 

ihm  nicht  bloß  ein  Weltwesen,  sondern  auch  ein  Welt- 
bürger in  einen  Zustand  herüber  gezogen,  der  ihnen  nun 

auch  nach  Rechtsbegriffen  nicht  gleichgültig  sein  kann. 

G  29 

Aus  dieser  Pflicht  entspringt  auch  notwendig  das  Recht 
der  Eltern  zur  Handhabung  und  Bildung  des  Kindes,  so 

lange  es  des  eigenen  Gebrauchs  seiner  Gliedmaßen,  im- 
gleichen  des  Verstandesgebrauchs  noch  nicht  mächtig 
ist,  außer  der  Ernährung  und  Pflege  es  zu  erziehen  und 

sowohl  pragmatisch,  damit  es  künftig  sich  selbst  erhal- 
ten und  fortbringen  könne,  als  auch  moralisch,  weil 

sonst  die  Schuld  ihrer  Verwahrlosung  auf  die  Eltern 

fallen  würde,— es  zu  bilden;  Alles  bis  zur  Zeit  der  Ent- 

einer  Schöpfung  freier  Wesen  kein  Widerspruch;  und  dieses  kann 
dadurch  gar  wohl  geschehen,  daß  gezeigt  wird:  der  Widerspruch 
eräugne  sich  nur  dann,  wenn  mit  der  Kategorie  der  Kausalität  zu- 

gleich die  Zeitbedingung,  die  im  Verhältnis  zu  Sinnenobjekten  nicht 
vermieden  werden  kann  (daß  nämlich  der  Grund  einer  Wirkung  vor 
dieser  vorhergehe),  auch  in  das  Verhältnis  des  Übersinnlichen  zu 
einander  hinüber  gezogen  wird  (welches  auch  wirklich,  wenn  jener 
Kausalbegriff  in  theoretischer  Absicht  objektive  Realität  bekommen 

soll,  geschehen  müßte),  er — der  Widerspruch — aber  verschwinde, 
wenn  in  moralisch-praktischer,  mithin  nicht-sinnlicher  Absicht  die 
reine  Kategorie  (ohne  ein  ihr  untergelegtes  Schema)  im  Schöpfungs- 

begriffe gebraucht  wird. 
Der  philosophische  Rechtslehrer  wird  diese  Nachforschung  bis  zu 
den  ersten  Elementen  der  Transszendentalphilosophie  in  einer  Me- 

taphysik der  Sitten  nicht  für  unnötige  Grübelei  erklären,  die  sich  in 
zwecklose  Dunkelheit  verliert,  wenn  er  die  Schwierigkeit  der  zu  lö- 

senden Aufgabe  und  doch  auch  die  Notwendigkeit,  hierin  den 
Rechtsprinzipien  genug  zu  tun,  in  Überlegung  zieht. 
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lassung  (eniancipatio),  da  diese  sowohl  ihrem  väterlichen 
Recht  zu  befehlen,  als  auch  allem  Anspruch  auf  Kosten- 

erstattung für  ihre  bisherige  Verpflegung  und  Mühe  ent- 
sagen, wofür  und  nach  vollendeter  Erziehung  sie  der 

Kinder  ihre  Verbindlichkeit  (gegen  die  Eltern)  nur  als 

bloße  Tugendpflicht,  nämlich  als  Dankbarkeit,  in  An- 
schlag bringen  können. 

Aus  dieser  Persönlichkeit  der  erstem  folgt  nun  auch, 

daß,  da  die  Kinder  nie  als  Eigentum  der  Eltern  ange- 
sehen werden  können,  aber  doch  zum  Mein  und  Dein  der- 
selben gehören  (weil  sie  gleich  den  Sachen  im  Besitz  der 

Eltern  sind  und  aus  jedes  Anderen  Besitz,  selbst  wider 
ihren  Willen,  in  diesen  zurückgebracht  werden  können), 
das  Recht  der  ersteren  kein  bloßes  Sachenrecht,  mithin 
nicht  veräußerlich  (ius  personalissimum),  aber  auch 
nicht  ein  bloß  persönliches,  sondern  ein  auf  dingliche 
Art  persönliches  Recht  ist. 
Hiebei  fällt  also  in  die  Augen,  daß  der  Titel  eines  auf 
dingliche  Art  persönlichen  Rechts  in  der  Rechtslehre  noch 

über  dem  des  Sachen-  und  persönlichen  Rechts  notwen- 
dig hinzukommen  müsse,  jene  bisherige  Einteilung  also 

nicht  vollständig  gewesen  ist,  weil,  wenn  von  dem  Recht 
der  Eltern  an  den  Kindern  als  einem  Stück  ihres  Hauses 

die  Rede  ist,  jene  sich  nicht  bloß  auf  die  Pflicht  der  Kin- 
der berufen  dürfen,  zurückzukehren,  wenn  sie  entlaufen 

sind,  sondern  sich  ihrer  als  Sachen  (verlaufener  Haus- 
tiere) zu  bemächtigen  undsie  einzufangenberechtigt  sind. 

DES     RECHTS     DER     HÄUSLICHEN     GESELL- 
SCHAFT 

DRITTER  TITEL: 

DAS  HAUSHERRENRECHT 

(I  30 
Die  Kinder  des  Hauses,  die  mit  den  Eltern  zusammen 

eine  Familie  ausmachten,  werden  auch  ohne  allen  Ver- 
trag der  Aufkündigung  ihrer  bisherigen  Abhängigkeit, 

durch   die   bloße   Gelangung  zu   dem   Vermögen  ihrer 
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Selbsterhaltung  (so  wie  es  teils  als  natürliche  Volljährig- 
keit dem  allgemeinen  Laufe  der  Natur  überhaupt,  teils 

ihrer  besonderen  Naturbeschaffenheit  gemäß  eintritt), 
mündig  (maiorennes) ,  d.  i.  ihre  eigene  Herren  (sui  iuris), 
und  erwerben  dieses  Recht  ohne  besonderen  rechtlichen 

Akt,  mithin  bloß  durchs  Gesetz  {lege)—  sind  den  Eltern 
für  ihre  Erziehung  nichts  schuldig,  so  wie  gegenseitig 
die  letzteren  ihrer  Verbindlichkeit  gegen  diese  auf  eben 
dieselbe  Art  los  werden,  hiemit  beide  ihre  natürliche 

Freiheit  gewinnen  oder  wieder  gewinnen— die  häusliche 
Gesellschaft  aber,  welche  nach  dem  Gesetz  notwendig 
war,  nunmehr  aufgelöset  wird. 
Beide  Teile  können  nun  wirklich  eben  dasselbe  Hauswe- 

sen, aber  in  einer  anderen  Form  der  Verpflichtung,  näm- 
lich als  Verknüpfung  des  Hausherren  mit  dem  Gesinde 

(den  Dienern  oder  Dienerinnen  des  Hauses),  mithin  eben 
diese  häusliche  Gesellschaft,  aber  jetzt  als  hausherrliche 
(societas  herilis)  erhalten,  durch  einen  Vertrag,  durch 
den  der  erstere  mit  den  mündig  gewordenen  Kindern, 
oder,  wenn  die  Familie  keine  Kinder  hat,  mit  anderen 
freien  Personen  (der  Hausgenossenschaft)  eine  häusliche 
Gesellschaft  stiften,  welche  eine  ungleiche  Gesellschaft 

(des  Gebietenden  oder  der  Herrschaft  und  der  Gehor- 
chenden, d.  i.  der  Dienerschaft,  imperantis  et  subiecti 

domestici)  sein  würde. 
Das  Gesinde  gehört  nun  zu  dem  Seinen  des  Hausherrn 
und  zwar,  was  die  Form  (den  Besitzstand)  betrifft,  gleich 
als  nach  einem  Sachenrecht;  denn  der  Hausherr  kann, 
wenn  es  ihm  entläuft,  es  durch  einseitige  Willkür  in 
seine  Gewalt  bringen;  was  aber  die  Materie  betrifft,  d.  i. 
welchen  Gebrauch  er  von  diesen  seinen  Hausgenossen 

machen  kann,  so  kann  er  sich  nie  als  Eigentümer  des- 
selben (dominus  servi)  betragen:  weil  er  nur  durch  Ver- 

trag unter  seine  Gewalt  gebracht  ist,  ein  Vertrag  aber, 
durch  den  ein  Teil  zum  Vorteil  des  anderen  auf  seine 

ganze  Freiheit  Verzicht  tut,  mithin  aufhört,  eine  Person 
zu  sein,  folglich  auch  keine  Pflicht  hat,  einen  Vertrag 
zu  halten,  sondern  nur  Gewalt  anerkennt,  in  sich  selbst 
widersprechend,  d.  i.  null  und  nichtig,  ist.  (Von  dem 
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Eigentumsrecht  gegen  den,  der  sich  durch  ein  Verbre- 
chen seiner  Persönlichkeit  verlustig  gemacht  hat,  ist 

hier  nicht  die  Rede.) 

Dieser  Vertrag  also  der  Hausherrschaft  mit  dem  Ge- 
sinde kann  nicht  von  solcher  Beschaffenheit  sein,  daß 

der  Gebrauch  desselben  ein  Verbrauch  sein  würde,  wor- 
über das  Urteil  aber  nicht  bloß  dem  Hausherrn,  sondern 

auch  der  Dienerschaft  (die  also  nie  Leibeigenschaft  sein 
kann)  zukommt;  kann  also  nicht  auf  lebenslängliche, 
sondern  allenfalls  nur  auf  unbestimmte  Zeit,  binnen  der 
ein  Teil  dem  anderen  die  Verbindung  aufkündigen  darf, 
geschlossen  werden.  Die  Kinder  aber  (selbst  die  eines 
durch  sein  Verbrechen  zum  Sklaven  Gewordenen)  sind 
jederzeit  frei.  Denn  frei  geboren  ist  jeder  Mensch,  weil 

er  noch  nichts  verbrochen  hat,  und  die  Kosten  der  Er- 
ziehung bis  zu  seiner  Volljährigkeit  können  ihm  auch 

nicht  als  eine  Schuld  angerechnet  werden,  die  er  zu  tilgen 
habe.  Denn  der  Sklave  müßte,  wenn  er  könnte,  seine 

Kinder  auch  erziehen,  ohne  ihnen  dafür  Kosten  zu  ver- 
rechnen; der  Besitzer  des  Sklaven  tritt  also  bei  dieses 

seinem  Unvermögen  in  die  Stelle  seiner  Verbindlich- 
keit. 

Man  sieht  also  auch  hier,  wie  unter  beiden  vorigen  Titeln, 
daß  es  ein  auf  dingliche  Art  persönliches  Recht  (der 
Herrschaft  über  das  Gesinde)  gebe:  weil  man  sie  zurück 

holen  und  als  das  äußere  Seine  von  jedem  Besitzer  ab- 
fordern kann,  ehe  noch  die  Gründe,  welche  sie  dazu 

vermocht  haben  mögen,  und  ihr  Recht  untersucht  wer- 
den dürfen. 

DOGMATISCHE  EINTEILUNG  ALLER  ERWERB- 
LICHEN RECHTE  AUS  VERTRÄGEN 

d  3i Von  einer  metaphysischen  Rechtslehre  kann  gefordert 

werden,  daß  sie  a  priori  die  Glieder  der  Einteilung  (di- 
visio  logica)  vollständig  und  bestimmt  aufzähle  und  so 
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ein  wahres  System  derselben  aufstelle;  statt  dessen  alle 
empirische  Einteilung  bloß  fragmentarisch  (partitio)  ist 
und  es  ungewiß  läßt,  ob  es  nicht  noch  mehr  Glieder  gebe, 

welche  zur  Ausfüllung  der  ganzen  Sphäre  des  einge- 
teilten Begriffs  erfordert  würden.— Eine  Einteilung  nach 

einem  Prinzip  a  priori  (im  Gegensatz  der  empirischen) 
kann  man  nun  dogmatisch  nennen. 
Aller  Vertrag  besteht  an  sich,  d.  i.  objektiv  betrachtet, 
aus  zwei  rechtlichen  Akten:  dem  Versprechen  und  der 
Annehmung  desselben;  die  Erwerbung  durch  die  letztere 

(wenn  es  nicht  ein  pactum  re  initum  ist,  welches  Über- 
gabe erfordert)  ist  nicht  ein  Teil,  sondern  die  rechtlich 

notwendige  Folge  desselben.— Subjektiv  aber  erwogen, 
d.  i.  als  Antwort  auf  die  Frage:  ob  jene  nach  der  Ver- 

nunft notwendige  Folge  (welche  die  Erwerbung  sein 
sollte)  auch  wirklich  erfolgen  (physische  Folge  sein)  werde, 
dafür  habe  ich  durch  die  Annehmung  des  Versprechens 
noch  keine  Sicherheit.  Diese  ist  also,  als  äußerlich  zur 

Modalität  des  Vertrages,  nämlich  der  Gewißheit  der  Er- 
werbung durch  denselben,  gehörend,  ein  Ergänzungs- 

stück zur  Vollständigkeit  der  Mittel  zur  Erreichung  der 

Absicht  des  Vertrags,  nämlich  der  Erwerbung.— Es  tre- 
ten zu  diesem  Behuf  drei  Personen  auf:  der  Promittent, 

der  Akzeptant  und  der  Kavent]  durch  welchen  letzteren 
und  seinen  besonderen  Vertrag  mit  dem  Promittenten 

der  Akzeptant  zwar  nichts  mehr  in  Ansehung  des  Ob- 
jekts, aber  doch  der  Zwangsmittel  gewinnt,  zu  dem  Sei- 

nen zu  gelangen. 
Nach  diesen  Grundsätzen  der  logischen  (rationalen) 
Einteilung  gibt  es  nun  eigentlich  nur  drei  einfache  und 

reine  Vertragsarten,  der  vermischten  aber  und  empiri- 
schen, welche  zu  den  Prinzipien  des  Mein  und  Dein  nach 

bloßen  Vernunftgesetzen  noch  statutarische  und  kon- 
ventionelle hinzutun,  gibt  es  unzählige,  sie  liegen  aber 

außerhalb  dem  Kreise  der  metaphysischen  Rechtslehre, 
die  hier  allein  verzeichnet  werden  soll. 

Alle  Verträge  nämlich  haben  entweder  A.  einseitigen 
Erwerb  (wohltätiger  Vertrag),  oder  B.  wechselseitigen 
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(belästigter  Vertrag),  oder  gar  keinen  Erwerb,  son- 
dern nur  C.  Sicherheit  des  Seinen  (der  einerseits 

wohltätig,  anderseits  doch  auch  zugleich  belästigend 
sein  kann)  zur  Absicht. 

A.  Der  wohltätige  Vertrag  {pactum  gratuitum)  ist: 

a)  Die  Aufbewahrung  des  anvertrauten  Guts  (depo- situm), 

b)  Das  Verleihen  einer  Sache  [commodatum), 
c)  Die  V  er  Schenkung  (donatio). 

B.  Der  belästigte  Vertrag. 
I.  Der  Veräußerungsvertrag  (permutatio  late  sie  dieta). 

a)  Der  Tausch  (permutatio  stricte  sie  dieta).  Ware 

gegen  Ware. 
b)  Der  Kauf  und  Verkauf  (emtio  venditio).  Ware 

gegen  Geld. 
c)  Die  Anleihe  (mutuum):  Veräußerung  einer  Sache 

unter  der  Bedingung,  sie  nur  der  Spezies  nach 

wieder  zu  erhalten  (z.  B.  Getreide  gegen  Ge- 
treide, oder  Geld  gegen  Geld). 

II.  Der  Verdingungsvertrag  (locatio  conduetio). 
a.  Die  Verdingung  meiner  Sache  an  einen  Andern 

zum  Gebrauch  derselben  (locatio  rei)t  welche, 
wenn  sie  nur  in  specie  wiedererstattet  werden 
darf,  als  belästigter  Vertrag  auch  mit  Verzinsung 
verbunden  sein  kann  (pactum  usurarium). 

ß.  Der  Lohnvertrag  (locatio  operae)t  d.  i.  die  Bewilli- 
gung des  Gebrauchs  meiner  Kräfte  an  einen  An- 

deren für  einen  bestimmten  Preis  (merces).  Der 
Arbeiter  nach  diesem  Vertrage  ist  der  Lohndiener 
(mercennarius). 

y.  Der  Bevollmächtigungsvertrag  (mandatum):  Die 
Geschäftsführung  an  der  Stelle  und  im  Namen 

eines  Anderen,  welche,  wenn  sie  bloß  an  des  An- 
deren Stelle,  nicht  zugleich  in  seinem  (des  Ver- 

tretenen) Namen  geführt  wird,  Geschäftsführung 

ohne  Auftrag  (gestio  negotii),  wird  sie  aber  im  Na- 
men des  Anderen  verrichtet,  Mandat  heißt,  das 

hier  als  Verdingungsvertrag  ein  belästigter  Ver- 
trag (mandatum  onerosum)  ist. 
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C.   Der  Zusicherungsvertrag  (cautio). 
a)  Die  Verpfändung  und  Pfandnehmung  zusammen 

(pignus). 
b)  Die  Gutsagung  für  das  Versprechen  eines  Anderen 

(fideiussio) . 
c)  Die  persönliche  Verbürgung  (praestatio  obsidis). 

In  dieser  Tafel  aller  Arten  der  Übertragung  (trans- 
latio)  des  Seinen  auf  einen  Anderen  finden  sich  Be- 

griffe von  Objekten  oder  Werkzeugen  dieser  Über- 
tragung vor,  welche  ganz  empirisch  zu  sein  und 

selbst  ihrer  Möglichkeit  nach  in  einer  metaphysischen 
Rechtslehre  eigentlich  nicht  Platz  haben,  in  der  die 

Einteilungen  nach  Prinzipien  a  priori  gemacht  wer- 
den müssen,  mithin  von  der  Materie  des  Verkehrs 

(welche  konventionell  sein  könnte)  abstrahiert  und 
bloß  auf  die  Form  gesehen  werden  muß,  dergleichen 
der  Begriff  des  Geldes  im  Gegensatz  mit  aller  anderen 
veräußerlichen  Sache,  nämlich  der  Ware,  im  Titel 

des  Kaufs  und  Verkaufs,  oder  der  eines  Buchs  ist.  — 
Allein  es  wird  sich  zeigen,  daß  jener  Begriff  des 
größten  und  brauchbarsten  aller  Mittel  des  Verkehrs 

der  Menschen  mit  Sachen,  Kauf  und  Verkauf  (Han- 
del) genannt,  imgleichen  der  eines  Buchs,  als  das  des 

größten  Verkehrs  der  Gedanken,  sich  doch  in  lauter 
intellektuelle  Verhältnisse  auflösen  lasse  und  so  die 

Tafel  der  reinen  Verträge  nicht  durch  empirische 
Beimischung  verunreinigen  dürfe. 

WAS  IST  GELD? 

Geld  ist  eine  Sache,  deren  Gebrauch  nur  dadurch  mög- 
lich ist,  daß  man  sie  veräußert.  Dies  ist  eine  gute  Namen- 

erklärung desselben  (nach  Achenwall),  nämlich  hinrei- 
chend zur  Unterscheidung  dieser  Art  Gegenstände  der 

Willkür  von  allen  andern;  aber  sie  gibt  uns  keinen  Auf- 
schluß über  die  Möglichkeit  einer  solchen  Sache.  Doch 

sieht  man  so  viel  daraus:  daß  erstlich  diese  Veräußerung 
im  Verkehr  nicht  als  Verschenkung,  sondern  als  zur 
KANT  V  36 
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wechselseitigen  Erwerbung  (durch  ein  pactum  onerosuni) 
beabsichtigt  ist;  zweitens  daß,  da  es  als  ein  (in  einem 
Volke)  allgemein  beliebtes  bloßes  Mittel  des  Handels, 
was  an  sich  keinen  Wert  hat,  im  Gegensatz  einer  Sache 
als  Ware  (d.  i.  desjenigen,  was  einen  solchen  hat  und  sich 
auf  das  besondere  Bedürfnis  eines  oder  des  anderen  im 

Volk  bezieht)  gedacht  wird,  es  alle  Ware  repräsentiert. 
Ein  Scheffel  Getreide  h,at  den  größten  direkten  Wert  als 
Mittel  zu  menschlichen  Bedürfnissen.  Man  kann  damit 

Tiere  futtern,  die  uns  zur  Nahrung,  zur  Bewegung  und 
zur  Arbeit  an  unserer  statt,  und  dann  auch  vermittelst 
desselben  also  Menschen  vermehren  und  erhalten,  welche 
nicht  allein  jene  Naturprodukte  immer  wieder  erzeugen, 

sondern  auch  durch  Kunstprodukte  allen  unseren  Be- 
dürfnissen zu  Hülfe  kommen  können:  zur  Verfertigung 

unserer  Wohnung,  Kleidung,  ausgesuchtem  Genüsse 
und  aller  Gemächlichkeit  überhaupt,  welche  die  Güter 
der  Industrie  ausmachen.  Der  Wert  des  Geldes  ist  da- 

gegen nur  indirekt.  Man  kann  es  selbst  nicht  genießen, 
oder  als  ein  solches  irgend  wozu  unmittelbar  gebrauchen; 
aber  doch  ist  es  ein  Mittel,  was  unter  allen  Sachen  von 
der  höchsten  Brauchbarkeit  ist. 

Hierauf  läßt  sich  vorläufig  eine  Realdefinition  des  Geldes 

gründen:  es  ist  das  allgemeine  Mittel  den  Fleiß  der  Men- 
schen gegen  einander  zu  verkehren,  so:  daß  der  National- 

reichtum, in  sofern  er  vermittelst  des  Geldes  erworben 
worden,  eigentlich  nur  die  Summe  des  Fleißes  ist,  mit 
dem  Menschen  sich  unter  einander  lohnen,  und  welcher 
durch  das  in  dem  Volk  umlaufende  Geld  repräsentiert 
wird. 

Die  Sache  nun,  welche  Geld  heißen  soll,  muß  also  selbst 
so  viel  Fleiß  gekostet  haben,  um  sie  hervorzubringen, 
oder  auch  anderen  Menschen  in  die  Hände  zu  schaffen, 
daß  dieser  demjenigen  Fleiß,  durch  welchen  die  Ware 

(in  Natur-  oder  Kunstprodukten)  hat  erworben  werden 
müssen,  und  gegen  welchen  jener  ausgetauscht  wird, 
gleich  komme.  Denn  wäre  es  leichter  den  Stoff,  der  Geld 
heißt,  als  die  Ware  anzuschaffen,  so  käme  mehr  Geld 
zu  Markte,  als  Ware  feil  steht,  und  weil  der  Käufer  mehr 
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Fleiß  auf  seine  Ware  verwenden  müßte,  als  der  Käufer, 
dem  das  Geld  schneller  zuströmt:  so  würde  der  Fleiß  in 

Verfertigung  der  Ware  und  so  das  Gewerbe  überhaupt 
mit  dem  Erwerbfleiß,  der  den  öffentlichen  Reichtum  zu 

Folge  hat,  zugleich  schwinden  und  verkürzt  werden.— 
Daher  können  Banknoten  und  Assignaten  nicht  für 
Geld  angesehen  werden,  ob  sie  gleich  eine  Zeit  hindurch 
die  Stelle  desselben  vertreten:  weil  es  beinahe  gar  keine 
Arbeit  kostet,  sie  zu  verfertigen,  und  ihr  Wert  sich  bloß 

auf  die  Meinung  der  ferneren  Fortdauer  der  bisher  ge- 
lungenen Umsetzung  derselben  in  Barschaft  gründet, 

welche  bei  einer  etwanigen  Entdeckung,  daß  die  letztere 
nicht  in  einer  zum  leichten  und  sicheren  Verkehr  hin- 

reichenden Menge  da  sei,  plötzlich  verschwindet  und 

den  Ausfall  der  Zahlung  unvermeidlich  macht.— So  ist 
der  Erwerbfleiß  derer,  welche  die  Gold-  und  Silberberg- 

werke in  Peru  oder  Neumexiko  anbauen,  vornehmlich 

bei  den  so  vielfältig  mißlingenden  Versuchen  eines  ver- 
geblich angewandten  Fleißes  im  Aufsuchen  der  Erzgänge, 

wahrscheinlich  noch  größer,  als  der  auf  Verfertigung  der 

Waren  in  Europa  verwendete  und  würde  als  unvergol- 
ten,  mithin  von  selbst  nachlassend,  jene  Länder  bald  in 
Armut  sinken  lassen,  wenn  nicht  der  Fleiß  Europens 

dagegen,  eben  durch  diese  Materialien  gereizt,  sich  pro- 
portionierlich  zugleich  erweiterte,  um  bei  jenen  die  Lust 
zum  Bergbau  durch  ihnen  angebotene  Sachen  des  Luxus 
beständig  rege  zu  erhalten:  so  daß  immer  Fleiß  gegen 
Fleiß  in  Konkurrenz  kommen. 

Wie  ist  es  aber  möglich,  daß  das,  was  anfänglich  Ware 
war,  endlich  Geld  ward?  Wenn  ein  großer  und  macht- 

habender Vertuer  einer  Materie,  die  er  anfangs  bloß  zum 
Schmuck  und  Glanz  seiner  Diener  (des  Hofes)  brauchte 
(z.  B.  Gold,  Silber,  Kupfer,  oder  eine  Art  schöner  Mu- 

schelschalen, Katiris,  oder  auch  wie  in  Kongo  eine  Art 
Matten,  Makuten  genannt,  oder  wie  am  Senegal  Eisen- 

stangen und  auf  der  Guineaküste  selbst  Negersklaven), 
d.  i.  wenn  ein  Landesherr  die  Abgaben  von  seinen  Unter- 

tanen in  dieser  Materie  (als  Ware)  einfordert  und  die, 
deren  Fleiß  in  Anschaffung  derselben  dadurch  bewegt 
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werden  soll,  mit  eben  denselben  nach  Verordnungen  des 
Verkehrs  unter  und  mit  ihnen  überhaupt  (auf  einem 

Markt  oder  einer  Börse)  wieder  lohnt.— Dadurch  allein 
hat  (meinem  Bedünken  nach)  eine  Ware  ein  gesetzliches 
Mittel  des  Verkehrs  des  Fleißes  der  Untertanen  unter 

einander  und  hiemit  auch  des  Staatsreichtums,  d.  i. 
Geld,  werden  können. 
Der  intellektuelle  Begriff,  dem  der  empirische  vom  Gelde 
untergelegt  ist,  ist  also  der  von  einer  Sache,  die,  im 
Umlauf  des  Besitzes  begriffen  {permutatio  publica),  den 
Preis  aller  anderen  Dinge  (Waren)  bestimmt,  unter 

welche  letztere  sogar  Wissenschaften,  so  fern  sie  Ande- 
ren nicht  umsonst  gelehrt  werden,  gehören:  dessen  Menge 

also  in  einem  Volk  die  Begüterung  (opulentia)  desselben 
ausmacht.  Denn  Preis  (pretium)  ist  das  öffentliche  Urteil 
über  den  Wert  (valor)  einer  Sache  in  Verhältnis  auf  die 
proportionierte  Menge  desjenigen,  was  das  allgemeine 
stellvertretende  Mittel  der  gegenseitigen  Vertauschung 

des  Fleißes  (des  Umlaufs)  ist.— Daher  werden,  wo  der 
Verkehr  groß  ist,  weder  Gold  noch  Kupfer  für  eigent- 

liches Geld,  sondern  nur  für  Ware  gehalten:  weil  von 
dem  ersteren  zu  wenig,  vom  anderen  zu  viel  da  ist,  um 
es  leicht  in  Umlauf  zu  bringen  und  dennoch  in  so  kleinen 
Teilen  zu  haben,  als  zum  Umsatz  gegen  Ware,  oder  eine 
Menge  derselben  im  kleinsten  Erwerb  nötig  ist.  Silber 
(weniger  oder  mehr  mit  Kupfer  versetzt)  wird  daher  im 
großen  Verkehr  der  Welt  für  das  eigentliche  Material 
des  Geldes  und  den  Maßstab  der  Berechnung  aller  Preise 
genommen;  die  übrigen  Metalle  (noch  viel  mehr  also  die 
unmetallischen  Materien)  können  nur  in  einem  Volk  von 
kleinem  Verkehr  statt  finden.— Die  erstem  beiden,  wenn 
sie  nicht  bloß  gewogen,  sondern  auch  gestempelt,  d.  i. 
mit  einem  Zeichen,  für  wie  viel  sie  gelten  sollen,  versehen 
worden,  sind  gesetzliches  Geld,  d.  i.  Münze. 

,,Geld  ist  also  (nach  Adam  Smith)  derjenige  Körper,  des- 
sen Veräußerung  das  Mittel  und  zugleich  der  Maßstab 

des  Fleißes  ist,  mit  welchem  Menschen  und  Völker  unter 

einander  Verkehr  treiben."— Diese  Erklärung  führt  den 
empirischen  Begriff  des  Geldes  dadurch  auf  den  intellek- 
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tuellen  hinaus,  daß  sie  nur  auf  die  Form  der  wechsel- 
seitigen Leistungen  im  belästigten  Vertrage  sieht  (und 

von  dieser  ihrer  Materie  abstrahiert),  und  so  auf  Rechts- 
begriff in  der  Umsetzung  des  Mein  und  Dein  (commutatio 

late  sie  dieta)  überhaupt,  um  die  obige  Tafel  einer  dog- 
matischen Einteilung  a  priori,  mithin  der  Metaphysik 

des  Rechts  als  eines  Systems  angemessen  vorzustellen. 

II 

WAS  IST  EIN  BUCH? 

Ein  Buch  ist  eine  Schrift  (ob  mit  der  Feder  oder  durch 
Typen,  auf  wenig  oder  viel  Blättern  verzeichnet,  ist  hier 
gleichgültig),  welche  eine  Rede  vorstellt,  die  jemand 

durch  sichtbare  Sprachzeichen  an  das  Publikum  hält.— 
Der,  welcher  zu  diesem  in  seinem  eigenen  Namen  spricht, 
heißt  der  Schriftsteller  (autor).  Der,  welcher  durch  eine 
Schrift  im  Namen  eines  Anderen  (des  Autors)  öffentlich 

redet,  ist  der  Verleger.  Dieser,  wenn  er  es  mit  Jenes  sei- 
ner Erlaubnis  tut,  ist  der  rechtmäßige;  tut  er  es  aber 

ohne  dieselbe,  der  unrechtmäßige  Verleger,  d.  i.  der 
Nachdrucker.  Die  Summe  aller  Kopeien  der  Urschrift 
(Exemplare)  ist  der  Verlag. 

DER   BÜCHERNACHDRUCK  IST  VON   RECHTS- 
WEGEN VERBOTEN 

Schrift  ist  nicht  unmittelbar  Bezeichnung  eines  Begriffs 
(wie  etwa  ein  Kupferstich,  der  als  Porträt,  oder  ein 
Gypsabguß,  der  als  die  Büste  eine  bestimmte  Person 
vorstellt),  sondern  eine  Rede  ans  Publikum,  d.  i.  der 

Schriftsteller  spricht  durch  den  Verleger  öffentlich.— 
Dieser  aber,  nämlich  der  Verleger,  spricht  (durch  seinen 
Werkmeister,  operarius,  den  Drucker)  nicht  in  seinem 
eigenen  Namen  (denn  sonst  würde  er  sich  für  den  Autor 
ausgeben);  sondern  im  Namen  des  Schriftstellers,  wozu 
er  also  nur  durch  eine  ihm  von  dem  letzteren  erteilte 

Vollmacht  (mandatum)  berechtigt  ist.— Nun  spricht  der 
Nachdrucker  durch  seinen  eigenmächtigen  Verlag  zwar 
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auch  im  Namen  des  Schriftstellers,  aber  ohne  dazu  Voll- 
macht von  demselben  zu  haben  (gerit  se  mandatarium 

absque  mandato)\  folglich  begeht  er  an  dem  von  dem 
Autor  bestellten  (mithin  einzig  rechtmäßigen)  Verleger 
ein  Verbrechen  der  Entwendung  des  Vorteils,  den  der 
letztere  aus  dem  Gebrauch  seines  Rechts  ziehen  konnte 

und  wollte  [furtum  usus);  also  ist  der  Büchernachdruck 
von  rechtswegen  verboten. 
Die  Ursache  des  rechtlichen  Anscheins  einer  gleichwohl 

beim  ersten  Anblick  so  stark  auffallenden  Ungerechtig- 
keit, als  der  Büchernachdruck  ist,  liegt  darin:  daß  da? 

Buch  einerseits  ein  körperliches  Kunstprodukt  [opus 
mechanicum)  ist,  was  nachgemacht  werden  kann  (von 
dem,  der  sich  im  rechtmäßigen  Besitz  eines  Exemplars 
desselben  befindet),  mithin  daran  ein  Sachenrecht  statt 
hat:  andrerseits  aber  ist  das  Buch  auch  bloße  Rede  des 

Verlegers  ans  Publikum,  die  dieser,  ohne  dazu  Voll- 
macht vom  Verfasser  zu  haben,  öffentlich  nicht  nach- 

sprechen darf  (praestatio  operae)}  ein  persönliches  Recht , 

und  nun  besteht  der  Irrtum  darin,  daß  beides  mit  ein- 
ander verwechselt  wird. 

Die  Verwechselung  des  persönlichen  Rechts  mit  dem 

Sachenrecht  ist  noch  in  einem  anderen,  unter  den  Ver- 
dingungsvertrag  gehörigen  Falle  (B,  II,  a),  nämlich  dem 

der  Einmietung  (ius  incolatus),  ein  Stoff  zu  Streitigkei- 
ten.—Es  fragt  sich  nämlich:  ist  der  Eigentümer,  wenn  er 

sein  an  jemanden  vermietetes  Haus  (oder  seinen  Grund) 
vor  Ablauf  der  Mietszeit  an  einen  Anderen  verkauft, 
verbunden,  die  Bedingung  der  fortdauernden  Miete  dem 
Kaufkontrakte  beizufügen,  oder  kann  man  sagen:  Kauf 

bricht  Miete  (doch  in  einer  durch  den  Gebrauch  be- 
stimmten Zeit  der  Aufkündigung)?— Im  ersteren  Fall 

hätte  das  Haus  wirklich  eine  Belästigung  (onus)  auf  sich 
liegend,  ein  Recht  in  dieser  Sache,  das  der  Mieter  sich 
an  derselben  (dem  Hause)  erworben  hätte;  welches  auch 

wohl  geschehen  kann  (durch  Ingrossation  des  Mietskon- 
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trakts  auf  das  Haus),  aber  alsdann  kein  bloßer  Miets- 
kontrakt sein  würde,  sondern  wozu  noch  ein  anderer 

Vertrag  (dazu  sich  nicht  viel  Vermieter  verstehen  wür- 
den) hinzukommen  müßte.  Also  gilt  der  Satz:  „Kauf 

bricht  Miete",  d.  i.  das  volle  Recht  in  einer  Sache  (das 
Eigentum)  überwiegt  alles  persönliche  Recht,  was  mit 
ihm  nicht  zusammen  bestehen  kann;  wobei  doch  die 
Klage  aus  dem  Grunde  des  letzteren  dem  Mieter  offen 
bleibt,  ihn  wegen  des  aus  der  Zerreißung  des  Kontrakts 
entspringenden  Nachteils  schadenfrei  zu  halten. 

EPISODISCHER  ABSCHNITT 

VON  DER  IDEALEN  ERWERBUNG  EINES 
ÄUSSEREN    GEGENSTANDES    DER    WILLKÜR 

(I  32 
Ich  nenne  diejenige  Erwerbung  idoal,  die  keine  Kausali- 

tät in  der  Zeit  enthält,  mithin  eine  bloße  Idee  der  reinen 
Vernunft  zum  Grunde  hat.  Sie  ist  nichts  desto  weniger 
wahre,  nicht  eingebildete  Erwerbung  und  heißt  nur 
darum  nicht  real,  weil  der  Erwerbakt  nicht  empirisch 
ist,  indem  das  Subjekt  von  einem  Anderen,  der  entweder 

noch  nicht  ist  (von  dem  man  bloß  die  Möglichkeit  an- 
nimmt, daß  er  sei),  oder,  indem  dieser  eben  aufhört  zu 

sein,  oder,  wenn  er  nicht  mehr  ist,  erwirbt,  mithin  die 
Gelangung  zum  Besitz  eine  bloße  praktische  Idee  der 

Vernunft  ist.— Es  sind  die  drei  Erwerbungsarten: 
I.  durch  Ersitzung,  2.  durch  Beerbung,  3.  durch  un- 

sterbliches Verdienst  (meritum  immortale),  d.  i.  der  An- 
spruch auf  den  guten  Namen  nach  dem  Tode.  Alle  drei 

können  zwar  nur  im  öffentlichen  rechtlichen  Zustande 

ihren  Effekt  haben,  gründen  sich  aber  nicht  nur  auf  der 
Konstitution  desselben  und  willkürlichen  Statuten, 
sondern  sind  auch  a  priori  im  Naturzustande  und  zwar 
notwendig  zuvor  denkbar,  um  hernach  die  Gesetze  in 
der  bürgerlichen  Verfassung  darnach  einzurichten  [sunt 
iuris  naturae). 
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I 

DIE  ERWERBUNGSART  DURCH  ERSITZUNG 
G  33 

Ich  erwerbe  das  Eigentum  eines  Anderen  bloß  durch 
den  langen  Besitz  (usucapio);  nicht  weil  ich  dieses  seine 
Einwilligung  dazu  rechtmäßig  voraussetzen  darf  (per 
consensum  praesumtum),  noch  weil  ich,  da  er  nicht 

widerspricht,  annehmen  kann,  er  habe  seine  Sache  auf- 
gegeben (rem  derelictam),  sondern  weil,  wenn  es  auch 

einen  wahren  und  auf  diese  Sache  als  Eigentümer  An- 
spruch Machenden  (Prätendenten)  gäbe,  ich  ihn  doch 

bloß  durch  meinen  langen  Besitz  ausschließen,  sein  bis- 
heriges Dasein  ignorieren  und  gar,  als  ob  er  zur  Zeit 

meines  Besitzes  nur  als  Gedankending  existierte,  ver- 
fahren darf:  wenn  ich  gleich  von  seiner  Wirklichkeit 

sowohl,  als  der  seines  Anspruchs  hinterher  benachrich- 
tigt sein  möchte.— Man  nennt  diese  Art  der  Erwerbung 

nicht  ganz  richtig  die  durch  Verjährung  (per  praescrip' 
tionem);  denn  die  Ausschließung  ist  nur  als  die  Folge  von 
jener  anzusehen;  die  Erwerbung  muß  vorhergegangen 

sein.— Die  Möglichkeit  auf  diese  Art  zu  erwerben  ist 
nun  zu  beweisen. 

Wer  nicht  einen  beständigen  Besitzakt  (actus  possessorius) 
einer  äußeren  Sache,  als  der  seinen,  ausübt,  wird  mit 
Recht  als  einer,  der  (als  Besitzer)  gar  nicht  existiert, 
angesehen;  denn  er  kann  nicht  über  Läsion  klagen,  so 
lange  er  sich  nicht  zum  Titel  eines  Besitzers  berechtigt, 

und  wenn  er  sich  hinten  nach,  da  schon  ein  Anderer  da- 
von Besitz  genommen  hat,  auch  dafür  erklärte,  so  sagt 

er  doch  nur,  er  sei  ehedem  einmal  Eigentümer  gewesen, 
aber  nicht,  er  sei  es  noch,  und  der  Besitz  sei  ohne  einen 

kontinuierlichen  rechtlichen  Akt  ununterbrochen  ge- 
blieben.—Es  kann  also  nur  ein  rechtlicher  und  zwar  sich 

kontinuierlich  erhaltender  und  dokumentierter  Besitz- 

akt sein,  durch  welchen  er  bei  einem  langen  Nichtge- 
brauch sich  das  Seine  sichert. 

Denn  setzet:  die  Versäumung  dieses  Besitzakts  hätte 

nicht  die  Folge,  daß  ein  Anderer  auf  seinen  gesetzmäßi- 
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gen  und  ehrlichen  Besitz  (possessio  bonae  fidei)  einen  zu 
Recht  beständigen  (possessio  irrefragabilis)  gründe  und 
die  Sache,  die  in  seinem  Besitz  ist,  als  von  ihm  erworben 
ansehe,  so  würde  gar  keine  Erwerbung  peremtorisch 
(gesichert),  sondern  alle  nur  provisorisch  (einstweilig) 
sein:  weil  die  Geschichtskunde  ihre  Nachforschung  bis 
zum  ersten  Besitzer  und  dessen  Erwerbakt  hinauf  zu- 

rückzuführen nicht  vermögend  ist.— Die  Präsumtion, 
auf  welcher  sich  die  Ersitzung  (usucapio)  gründet,  ist 

also  nicht  bloß  rechtmäßig  (erlaubt,  iusta)  als  Vermu- 
tung, sondern  auch  rechtlich  (praesumtio  iuris  et  de  iure) 

als  Voraussetzung  nach  Zwangsgesetzen  (suppositio  le~ 
galis):  wer  seinen  Besitzakt  zu  dokumentieren  verab- 

säumt, hat  seinen  Anspruch  auf  den  dermaligen  Be- 
sitzer verloren,  wobei  die  Länge  der  Zeit  der  Verabsäu- 
mung (die  gar  nicht  bestimmt  werden  kann  und  darf) 

nur  zum  Behuf  der  Gewißheit  dieser  Unterlassung  an- 
geführt wird.  Daß  aber  ein  bisher  unbekannter  Besitzer, 

wenn  jener  Besitzakt  (es  sei  auch  ohne  seine  Schuld) 
unterbrochen  worden,  die  Sache  immer  wiedererlangen 

(vindizieren)  könne  (dominia  rerum  incerta  facere) ,  wider- 
spricht dem  obigen  Postulat  der  rechtlich-praktischen 

Vernunft. 

Nun  kann  ihm  aber,  wenn  er  ein  Glied  des  gemeinen 
Wesens  ist,  d.  i.  im  bürgerlichen  Zustande,  der  Staat 
wohl  seinen  Besitz  (stellvertretend)  erhalten,  ob  dieser 
gleich  als  Privatbesitz  unterbrochen  war,  und  der  jetzige 
Besitzer  darf  seinen  Titel  der  Erwerbung  bis  zur  ersten 
nicht  beweisen,  noch  auch  sich  auf  den  der  Ersitzung 

gründen.  Aber  im  Naturzustande  ist  der  letztere  recht- 
mäßig, nicht  eigentlich  eine  Sache  dadurch  zu  erwerben, 

sondern  ohne  einen  rechtlichen  Akt  sich  im  Besitz  der- 
selben zu  erhalten:  welche  Befreiung  von  Ansprüchen 

dann  auch  Erwerbung  genannt  zu  werden  pflegt.— Die 
Präscription  des  älteren  Besitzers  gehört  also  zum 
Naturrecht  (est  iuris  naturae). 
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II 

DIE  BEERBUNG 

[Acquisitio  haereditatis) 
G  34 

Die  Beerbung  ist  die  Übertragung  (translatio)  der  Habe 
und  des  Guts  eines  Sterbenden  auf  den  Überlebenden 

durch    Zusammenstimmung    des    Willens    beider.— Die 
Erwerbung  des  Erbnehmers  (haeredis  instituti)  und  die 
Verlassung  des  Erblassers  (testatoris),  d.  i.  dieser  Wechsel 

des  Mein  und  Dein,  geschieht  in  einem  Augenblick  (arti- 
culo  mortis),  nämlich  da  der  letztere  eben  aufhört  zu 
sein,  und  ist  also  eigentlich  keine  Übertragung  (trans 
latio)  im  empirischen  Sinn,  welche  zwei  Aktus  nach  ein 
ander,  nämlich  wo  der  eine  zuerst  seinen  Besitz  verläßt 
und    darauf    der   Andere    darin    eintritt,    voraussetzt 

sondern  eine  ideale  Erwerbung.— Da  die  Beerbung  ohne 
Vermächtnis  (dispositio  ullimae  voluntatis)  im  Naturzu 
stände  nicht  gedacht  werden  kann,  und,  ob  es  ein  Erb 
vertrag  {pactum  successorium) ,  oder  einseitige  Erbesein 
Setzung  (testamentum)  sei,  es  bei  der  Frage,  ob  und  wie 

gerade  in  demselben  Augenblick,  da  das  Subjekt  auf- 
hört zu  sein,  ein  Übergang  des  Mein  und  Dein  möglich 

sei,  ankommt,  so  muß  die  Frage:  wie  ist  die  Erwerbart 
durch  Beerbung  möglich?  von  den  mancherlei  möglichen 
Formen  ihrer  Ausführung  (die  nur  in  einem  gemeinen 
Wesen  statt  finden)  unabhängig  untersucht  werden. 

,,Es  ist  möglich,  durch  Erbeseinsetzung  zu  erwerben." 
—Denn  der  Erblasser  Cajus  verspricht  und  erklärt  in 
seinem  letzten  Willen  dem  Titius,  der  nichts  von  je- 

nem Versprechen  weiß,  seine  Habe  solle  im  Sterbefall 
auf  diesen  übergehen,  und  bleibt  also,  so  lange  er  lebt, 
alleiniger  Eigentümer  derselben.  Nun  kann  zwar  durch 
den  bloßen  einseitigen  Willen  nichts  auf  den  Anderen 
übergehen:  sondern  es  wird  über  dem  Versprechen  noch 
Annehmung  (acceptatio)  des  anderen  Teils  dazu  erfordert 

und  ein  gleichzeitiger  Wille  (voluntas  simultanea),  wel- 
cher jedoch  hier  mangelt;   denn  so  lange  Cajus  lebt, 
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kann  Titius  nicht  ausdrücklich  akzeptieren,  um  da- 
durch zu  erwerben:  weil  jener  nur  auf  den  Fall  des  Todes 

versprochen  hat  (denn  sonst  wäre  das  Eigentum  einen 
Augenblick  gemeinschaftlich,  welches  nicht  der  Wille 

des  Erblassers  ist).— Dieser  aber  erwirbt  doch  still- 
schweigend ein  eigentümliches  Recht  an  der  Verlassen- 

schaft als  ein  Sachenrecht,  nämlich  ausschließlich  sie  zu 

akzeptieren  (ius  in  re  iacente),  daher  diese  in  dem  ge- 
dachten Zeitpunkt  haereditas  iacens  heißt.  Da  nun  jeder 

Mensch  notwendigerweise  (weil  er  dadurch  wohl  gewin- 
nen, nie  aber  verlieren  kann)  ein  solches  Recht,  mithin 

auch  stillschweigend  akzeptiert  und  Titius  nach  dem 

Tode  des  Cajus  in  diesem  Falle  ist,  so  kann  er  die  Erb- 
schaft durch  Annahme  des  Versprechens  erwerben, 

und  sie  ist  nicht  etwa  mittlerweile  ganz  herrenlos  (res 
nullius),  sondern  nur  erledigt  (res  vacua)  gewesen:  weil 
er  ausschließlich  das  Recht  der  Wahl  hatte,  ob  er  die 
hinterlassene  Habe  zu  der  seinigen  machen  wollte,  oder 
nicht. 

Also  sind  die  Testamente  auch  nach  dem  bloßen  Na- 

turrecht gültig  (sunt  iuris  naturae);  welche  Behaup- 
tung aber  so  zu  verstehen  ist,  daß  sie  fähig  und  wür- 

dig seien  im  bürgerlichen  Zustande  (wenn  dieser  der- 
einst eintritt)  eingeführt  und  sanktioniert  zu  werden. 

Denn  nur  dieser  (der  allgemeine  Wille  in  demselben) 
bewahrt  den  Besitz  der  Verlassenschaft  während  des- 

sen, daß  diese  zwischen  der  Annahme  und  der  Ver- 
werfung schwebt  und  eigentlich  keinem  angehört. 

III 

DER  NACHLASS  EINES  GUTEN  NAMENS  NACH 
DEM  TODE 

(Bona  fama  defuncti) 
Ö35 

Daß  der  Verstorbene  nach  seinem  Tode  (wenn  er  also 
nicht  mehr  ist)  noch  etwas  besitzen  könne,  wäre  eine 
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Ungereimtheit  zu  denken,  wenn  der  Nachlaß  eine  Sache 

wäre.  Nun  ist  aber  der  gute  Name  ein  angebornes  äuße- 

res, obzwar  bloß  ideales  Mein  oder  Dein,  was  dem  Sub- 
jekt als  einer  Person  anhängt,  von  deren  Natur,  ob  sie 

mit  dem  Tode  gänzlich  aufhöre  zu  sein,  oder  immer  noch 

als  solche  übrig  bleibe,  ich  abstrahieren  kann  und  muß, 
weil  ich  im  rechtlichen  Verhältnis  auf  andere  jede  Person 

bloß  nach  ihrer  Menschheit,  mithin  als  homo  noumenon 

wirklich  betrachte,  und  so  ist  jeder  Versuch,  ihn  nach 

dem  Tode  in  übele  falsche  Nachrede  zu  bringen,  immer 

bedenklich;  obgleich  eine  gegründete  Anklage  desselben 

gar  wohl  statt  findet  (mithin  der  Grundsatz:  de  mortuis 

nihil  nisi  bene,  unrichtig  ist),  weil  gegen  den  Abwesen- 

den, welcher  sich  nicht  verteidigen  kann,  Vorwürfe  aus- 

zustreuen ohne  die  größte  Gewißheit  derselben  wenig- 
stens ungroßmütig  ist. 

Daß  durch  ein  tadelloses  Leben  und  einen  dasselbe  be- 

schließenden Tod  der  Mensch  einen  (negativ-)  guten 

Namen  als  das  Seine,  welches  ihm  übrig  bleibt,  erwerbe, 

wenn  er  als  homo  phaenomenon  nicht  mehr  existiert,  und 

daß  die  Überlebenden  (angehörige,  oder  fremde)  ihn 

auch  vor  Recht  zu  verteidigen  befugt  sind  (weil  uner- 

wiesene  Anklage  sie  insgesamt  wegen  ähnlicher  Be- 

gegnung auf  ihren  Sterbefall  in  Gefahr  bringt),  daß  er, 

sage  ich,  ein  solches  Recht  erwerben  könne,  ist  eine  son- 
derbare, nichtsdestoweniger  unläugbare  Erscheinung 

der  a  priori  gesetzgebenden  Vernunft,  die  ihr  Gebot  und 

Verbot  auch  über  die  Grenze  des  Lebens  hinaus  er- 

streckt.—Wenn  jemand  von  einem  Verstorbenen  ein 

Verbrechen  verbreitet,  das  diesen  im  Leben  ehrlos,  oder 

nur  verächtlich  gemacht  haben  würde:  so  kann  ein  jeder, 

welcher  einen  Beweis  führen  kann,  daß  diese  Beschul- 

digung vorsetzlich  unwahr  und  gelogen  sei,  den,  welcher 

jenen  in  böse  Nachrede  bringt,  für  einen  Kalumnianten 

öffentlich  erklären,  mithin  ihn  selbst  ehrlos  machen; 

welches  er  nicht  tun  dürfte,  wenn  er  nicht  mit  Recht 

voraussetzte,  daß  der  Verstorbene  dadurch  beleidigt 

wäre,  ob  er  gleich  tot  ist,  und  daß  diesem  durch  jene 

Apologie   Genugtuung  widerfahre,   ob  er  gleich  nicht 



V.  D.  SUBJEKTIV-BEDINGTEN  ERWERBUNG  413 

mehr  existiert.*  Die  Befugnis,  die  Rolle  des  Apologeten 
für  den  Verstorbenen  zu  spielen,  darf  dieser  auch  nicht 

beweisen;  denn  jeder  Mensch  maßt  sie  sich  unvermeid- 

lich an,  als  nicht  bloß  zur  Tugendpflicht  (ethisch  be- 
trachtet), sondern  sogar  zum  Recht  der  Menschheit 

überhaupt  gehörig:  und  es  bedarf  hiezu  keiner  beson- 
deren persönlichen  Nachteile,  die  etwa  Freunden  und 

Anverwandten  aus  einem  solchen  Schandfleck  am  Ver- 
storbenen erwachsen  dürften,  um  jenen  zu  einer  solchen 

Rüge  zu  berechtigen.— Daß  also  eine  solche  ideale  Er- 
werbung und  ein  Recht  des  Menschen  nach  seinem  Tode 

gegen  die  Überlebenden  gegründet  sei,  ist  nicht  zu 

streiten,  obschon  die  Möglichkeit  desselben  keiner  De- 
duktion fähig  ist. 

DRITTES  HAUPTSTÜCK 

VON     DER    SUBJEKTIV-BEDINGTEN     ERWER- 
BUNG     DURCH      DEN      AUSSPRUCH      EINER 

ÖFFENTLICHEN   GERICHTSBARKEIT 

Q36 
Wenn  unter  Naturrecht  nur  das  nicht-statutarische,  mit- 

hin lediglich  das  a  priori  durch  jedes  Menschen  Vernunft 
erkennbare  Recht  verstanden  wird,  so  wird  nicht  bloß 
die  zwischen  Personen  in  ihrem  wechselseitigen  Verkehr 

*  Daß  man  aber  hiebei  ja  nicht  auf  Vorempfindung  eines  künftigen 
Lebens  und  unsichtbare  Verhältnisse  zu  abgeschiedenen  Seelen 
schwärmerisch  schließe,  denn  es  ist  hier  von  nichts  weiter,  als  dem 
rein  moralischen  und  rechtlichen  Verhältnis,  was  unter  Menschen 
auch  im  Leben  statt  hat,  die  Rede,  worin  sie  als  intelligibele  Wesen 
stehen,  indem  man  alles  Physische  (zu  ihrer  Existenz  in  Raum  und 
Zeit  Gehörende)  logisch  davon  absondert,  d.  i.  davon  abstrahiert, 
nicht  aber  die  Menschen  diese  ihre  Natur  ausziehen  und  sie  Geister 

werden  läßt,  in  welchem  Zustande  sie  die  Beleidigung  durch  ihre 
Verleumder  fühlten. — Der,  welcher  nach  hundert  Jahren  mir  etwas 
Böses  fälschlich  nachsagt,  beleidigt  mich  schon  jetzt;  denn  im  rei- 

nen Rechtsverhältnisse,  welches  ganz  intellektuell  ist,  wird  von  allen 
physischen  Bedingungen  (der  Zeit)  abstrahiert,  urjd  der  Ehrenräuber 
(Kalumniant)  ist  eben  sowohl  strafbar,  als  ob  er  es  in  meiner  Leb- 

zeit getan  hätte;  nur  durch  kein  Kriminalgericht,  sondern  nur  da- 
durch, daß  ihm  nach  dem  Recht  der  Wiedervergeltung  durch  die 
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unter  einander  geltende   Gerechtigkeit  (iustitia  commu- 

tativa),  sondern  auch  die  austeilende  {iustitia  distribu- 

tiva),  so  wie  sie  nach  ihrem  Gesetze  a  priori  erkannt  wer- 
den kann,  daß  sie  ihren  Spruch  (sententia)  fällen  müsse, 

gleichfalls  zum  Naturrecht  gehören. 

Die  moralische  Person,  welche  der  Gerechtigkeit  vor- 

steht, ist  der  Gerichtshof  (forum)  und  im  Zustande  ihrer 

Amtsführung   das    Gericht   (iudicium):   alles   nur   nach 

Rechtsbedingungen  a  priori  gedacht,   ohne,   wie   eine 

solche  Verfassung  wirklich  einzurichten  und  zu  organi- 

sieren sei  (wozu  Statute,  also  empirische  Prinzipien,  ge- 
hören), in  Betrachtung  zu  ziehen. 

Die  Frage  ist  also  hier  nicht  bloß:  was  ist  an  sich  recht, 

wie  nämlich  hierüber  ein  jeder  Mensch  für  sich  zu  ur- 

teilen habe,  sondern:  was  ist  vor  einem  Gerichtshofe 

recht,  d.i. was  ist  Rechtens?  Und  da  gibt  es  vier  Fälle, 

wo  beiderlei  Urteile  verschieden  und  entgegengesetzt 

ausfallen  und  dennoch  neben  einander  bestehen  können: 

weil  sie  aus  zwei  verschiedenen,  beiderseits  wahren  Ge- 

sichtspunkten gefällt  werden,  die  eine  nach  dem  Privat- 

recht, die  andere  nach  der  Idee  des  öffentlichen  Rechts; 

—sie  sind:  i.  der  Schenkungsvertrag  (pactum  donationis). 

2.  Der  Leihevertrag  (commodatum).  3.  Die  Wiedererlangung 

(vindicatio).  4.  Die  Vereidigung  (iuramentum) . 

Es  ist  ein  gewöhnlicher  Fehler  der  Erschleichung  (Vi- 

tium subreptionis)  der  Rechtslehrer,  dasjenige  recht- 

liche Prinzip,  was  ein  Gerichtshof  zu  seinem  eigenen 

Behuf  (also  in  subjektiver  Absicht)  anzunehmen  be- 

fugt, ja  sogar  verbunden  ist,  um  über  jedes  Einem  zu- 

stehende Recht  zu  sprechen  und  zu  richten,  auch  ob- 

jektiv für  das,  was  an  sich  selbst  recht  ist,  zu  halten: 

da  das  erstere  doch  von  dem  letzteren  sehr  unter- 

schieden ist.-Es  ist  daher  von  nicht  geringer  Wichtig- 

öffentliche Meinung  derselbe  Verlust  der  Ehre  zugefügt  wird,  die 
er  an  einem  Anderen  schmälerte.— Selbst  das  Plagiat,  welches  ein 

Schriftsteller  an  Verstorbenen  verübt,  ob  es  zwar  die  Ehre  des  Ve
r- 

storbenen nicht  befleckt,  sondern  diesem  nur  einen  Teil  derselben 

entwendet,  wird  doch  mit  Recht  als  Läsion  desselben  (Men
schen- 

raub) geahndet. 



V.  D.  SUBJEKTIV-BEDINGTEN  ERWERBUNG  415 

keit,  diese  spezifische  Verschiedenheit  kennbar  und 
darauf  aufmerksam  zu  machen. 

VON  DEM  SCHENKUNGSVERTRAG 
G37 

Dieser  Vertrag  (donatio),  wodurch  ich  das  Mein,  meine 
Sache  (oder  mein  Recht),  unvergolten  (gratis)  veräußere, 

enthält  ein  Verhältnis  von  mir,  dem  Schenkenden  (do- 
nans),  zu  einem  Anderen,  dem  Beschenkten  (donatarius) , 
nach  dem  Privatrecht,  wodurch  das  Meine  auf  diesen 

durch  Annehmung  des  letzteren  (donum)  übergeht.— Es 
ist  aber  nicht  zu  präsumieren,  daß  ich  hiebei  gemeint  sei, 

zu  der  Haltung  meines  Versprechens  gezwungen  zu  wer- 
den und  also  auch  meine  Freiheit  umsonst  wegzugeben 

und  gleichsam  mich  selbst  wegzuwerfen  (nemo  suum 
iactare  praesumitur) ,  welches  doch  nach  dem  Recht  im 
bürgerlichen  Zustande  geschehen  würde;  denn  da  kann 
der  zu  Beschenkende  mich  zu  Leistung  des  Versprechens 
zwingen.  Es  müßte  also,  wenn  die  Sache  vor  Gericht 
käme,  d.  i.  nach  einem  öffentlichen  Recht,  entweder 

präsumiert  werden,  der  Verschenkende  willigte  zu  die- 
sem Zwange  ein,  welches  ungereimt  ist,  oder  der  Ge- 

richtshof sehe  in  seinem  Spruch  (Sentenz)  gar  nicht  dar- 
auf, ob  jener  die  Freiheit,  von  seinem  Versprechen  ab- 

zugehen, hat  vorbehalten  wollen,  oder  nicht,  sondern  auf 
das,  was  gewiß  ist,  nämlich  das  Versprechen  und  die 

Akzeptation  des  Promissars.  Wenn  also  gleich  der  Pro- 
mittent,  wie  wohl  vermutet  werden  kann,  gedacht  hat, 
daß,  wenn  es  ihn  noch  vor  der  Erfüllung  gereuet,  das 

Versprechen  getan  zu  haben,  man  ihn  daran  nicht  bin- 
den könne:  so  nimmt  doch  das  Gericht  an,  daß  er  sich 

dieses  ausdrücklich  hätte  vorbehalten  müssen  und,  wenn 
er  es  nicht  getan  hat,  zu  Erfüllung  des  Versprechens 
könne  gezwungen  werden,  und  dieses  Prinzip  nimmt  der 
Gerichtshof  darum  an,  weil  ihm  sonst  das  Rechtsprechen 
unendlich  erschwert,  oder  gar  unmöglich  gemacht  wer- 

den würde. 
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B 

VOM  LEIHVERTRAG 

G38 In  diesem  Vertrage  (commodatum) ,  wodurch  ich  jeman- 
den den  unvergoltenen  Gebrauch  des  Meinigen  erlaube, 

wo,  wenn  dieses  eine  Sache  ist,  die  Paziszenten  darin 
übereinkommen,  daß  dieser  mir  eben  dieselbe  Sache 
wiederum  in  meine  Gewalt  bringe,  kann  der  Empfänger 
des  Geliehenen  (commodatarius)  nicht  zugleich  präsu- 

mieren, der  Eigentümer  desselben  (commodans)  nehme 
auch  alle  Gefahr  (casus)  des  möglichen  Verlustes  der 
Sache,  oder  ihrer  ihm  nützlichen  Beschaffenheit  über 
sich,  der  daraus,  daß  er  sie  in  den  Besitz  des  Empfängers 
gegeben  hat,  entspringen  könnte.  Denn  es  versteht  sich 

nicht  von  selbst,  daß  der  Eigentümer  außer  dem  Ge- 
brauch seiner  Sache,  den  er  dem  Lehnsempfänger  be- 
willigt, (dem  von  demselben  unzertrennlichen  Abbruche 

derselben)  auch  die  Sicherstellung  wider  allen  Schaden, 
der  ihm  daraus  entspringen  kann,  daß  er  sie  aus  seiner 
eigenen  Gewahrsame  gab,  erlassen  habe;  sondern  darüber 
müßte  ein  besonderer  Vertrag  gemacht  werden.  Es 
kann  also  nur  die  Frage  sein:  wem  von  beiden,  dem 

Lehnsgeber  oder  Lehnsempfänger,  es  obliegt,  die  Be- 
dingung der  Übernehmung  der  Gefahr,  die  der  Sache  zu* 

stoßen  kann,  dem  Leihevertrag  ausdrücklich  beizufügen, 

oder,  wenn  das  nicht  geschieht,  von  wem  man  die  Ein- 
willigung zur  Sicherstellung  des  Eigentums  des  Lehns- 

gebers (durch  die  Zurückgabe  derselben  oder  ein  Äqui- 
valent) präsumieren  könne.  Von  dem  Darleiher  nicht: 

weil  man  nicht  präsumieren  kann,  er  habe  mehr  umsonst 
eingewilligt,  als  den  bloßen  Gebrauch  der  Sache  (nämlich 
nicht  auch  noch  obenein  die  Sicherheit  des  Eigentums 

selber  zu  übernehmen),  aber  wohl  von  dem  Lehnsneh- 
mer:  weil  er  da  nichts  mehr  leistet,  als  gerade  im  Ver- 

trage enthalten  ist. 
Wenn  ich,  z.  B.  bei  einfallendem  Regen,  in  ein  Haus  ein- 

trete und  erbitte  mir  einen  Mantel  zu  leihen,  der  aber, 



V.  D.  SUBJEKTIV-BEDINGTEN  ERWERBUNG  417 

etwa  durch  unvorsichtige  Ausgiei3ung  abfärbender  Ma- 
terien aus  dem  Fenster,  auf  immer  verdorben,  oder  wenn 

er,  indem  ich  ihn  in  einem  anderen  Hause,  wo  ich  ein- 
trete, ablege,  mir  gestohlen  wird,  so  muß  doch  die  Be- 

hauptung jedem  Menschen  als  ungereimt  auffallen,  ich 

hätte  nichts  weiter  zu  tun,  als  jenen,  so  wie  er  ist,  zurück- 
zuschicken, oder  den  geschehenen  Diebstahl  nur  zu  mel- 

den; allenfalls  sei  es  noch  eine  Höflichkeit  den  Eigen- 
tümer dieses  Verlustes  wegen  zu  beklagen,  da  er  aus 

seinem  Recht  nichts  fordern  könne.— Ganz  anders  lautet 
es,  wenn  ich  bei  der  Erbittung  dieses  Gebrauchs  zugleich 

auf  den  Fall,  daß  die  Sache  unter  meinen  Händen  ver- 
unglückte, mir  zum  voraus  erbäte,  auch  diese  Gefahr  zu 

übernehmen,  weil  ich  arm  und  den  Verlust  zu  ersetzen 

unvermögend  wäre.  Niemand  wird  das  letztere  über- 
flüssig und  lächerlich  finden,  außer  etwa,  wenn  der  An- 

leihende ein  bekanntlich  vermögender  und  wohldenken- 
der Mann  wäre,  weil  es  alsdann  beinahe  Beleidigung  sein 

würde,  die  großmütige  Erlassung  meiner  Schuld  in  die- 
sem Falle  nicht  zu  präsumieren. 

Da  nun  über  das  Mein  und  Dein  aus  dem  Leihvertrage, 
wenn  (wie  es  die  Natur  dieses  Vertrages  so  mit  sich 
bringt)  über  die  mögliche  Verunglückung  (casus),  die  die 
Sache  treffen  möchte,  nichts  verabredet  worden,  er  also, 

weil  die  Einwilligung  nur  präsumiert  worden,  ein  unge- 
wisser Vertrag  (pactum  incertum)  ist,  das  Urteil  darüber, 

d.  i.  die  Entscheidung,  wen  das  Unglück  treffen  müsse, 
nicht  aus  den  Bedingungen  des  Vertrages  an  sich  selbst, 
sondern  wie  sie  allein  vor  einem  Gerichtshofe,  der  immer 

nur  auf  das  Gewisse  in  jenem  sieht  (welches  hier  der  Be- 
sitz der  Sache  als  Eigentum  ist),  entschieden  werden 

kann,  so  wird  das  Urteil  im  Natur  zustande,  d.  i.  nach  der 
Sache  innerer  Beschaffenheit,  so  lauten:  der  Schade  aus 
der  Verunglückung  einer  geliehenen  Sache  fällt  auf  den 
Beliehenen  (casum  sentit  commodatarius);  dagegen  im 
bürgerlichen,  also  vor  einem  Gerichtshofe,  wird  die  Sen- 
KANT  V  27 
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tenz  so  ausfallen:  der  Schade  fällt  auf  den  Anleiher  [ca- 

sum sentit  dominus),  und  zwar  aus  dem  Grunde  verschie- 
den von  dem  Ausspruche  der  bloßen  gesunden  Vernunft, 

weil  ein  öffentlicher  Richter  sich  nicht  auf  Präsumtionen 

von  dem,  was  der  eine  oder  andere  Teil  gedacht  haben 

mag,  einlassen  kann,  sondern  der,  welcher  sich  nicht  die 
Freiheit  von  allem  Schaden  an  der  geliehenen  Sache 

durch  einen  besonderen  angehängten  Vertrag  ausbe- 

dungen hat,  diesen  selbst  tragen  muß.— Also  ist  der  Un- 
terschied zwischen  dem  Urteile,  wie  es  ein  Gericht  fällen 

müßte,  und  dem,  was  die  Privatvernunft  eines  jeden 

für  sich  zu  fällen  berechtigt  ist,  ein  durchaus  nicht  zu 

übersehender  Punkt  in  Berichtigung  der  Rechts- 
urteile. 

VON  DER  WIEDERERLANGUNG  (RÜCK- 
BEMÄCHTIGUNG)  DES  VERLORNEN 

[vindicatio) 
tt  39 

Daß  eine  fortdauernde  Sache,  die  mein  ist,  mein  bleibe, 

ob  ich  gleich  nicht  in  der  fortdauernden  Inhabung  der- 
selben bin,  und  von  selbst  ohne  einen  rechtlichen  Akt 

[derelictionis  vel  alienationis)  mein  zu  sein  nicht  aufhöre, 
und  daß  mir  ein  Recht  in  dieser  Sache  [ius  reale),  mithin 

gegen  jeden  Inhaber,  nicht  bloß  gegen  eine  bestimmte 

Person  [ius  personale)  zusteht,  ist  aus  dem  obigen  klar. 

Ob  aber  dieses  Recht  auch  von  jedem  Anderen  als  ein  für 

sich  fortdauerndes  Eigentum  müsse  angesehen  werden, 

wenn  ich  demselben  nur  nicht  entsagt  habe,  und  die 

Sache  in  dem  Besitz  eines  Anderen  ist,  das  ist  nun  die 

Frage. 

Ist  die  Sache  mir  abhanden  gekommen  [res  amissa)  und 

so  von  einem  Anderen  auf  ehrliche  Art  [bona  fide),  als  ein 

vermeinter  Fund,  oder  durch  förmliche  Veräußerung  des 

Besitzers,  der  sich  als  Eigentümer  führt,  an  mich  ge- 
kommen, obgleich  dieser  nicht  Eigentümer  ist,  so  fragt 

sich,  ob,  da  ich  von  einem  Nichteigentümer  [a  non  do- 
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mino)  eine  Sache  nicht  erwerben  kann,  ich  durch  jenen 
von  allem  Recht  in  dieser  Sache  ausgeschlossen  werde 
und  bloß  ein  persönliches  gegen  den  unrechtmäßigen 

Besitzer  übrig  behalte.— Das  letztere  ist  offenbar  der 
Fall,  wenn  die  Erwerbung  bloß  nach  ihren  inneren  be- 

rechtigenden Gründen  (im  Naturzustande),  nicht  nach 
der  Konvenienz  eines  Gerichtshofes  beurteilt  wird. 

Denn  alles  Veräußerliche  muß  von  irgend  jemand  kön- 
nen erworben  werden.  Die  Rechtmäßigkeit  der  Erwer- 

bung aber  beruht  gänzlich  auf  der  Form,  nach  welcher 

das,  was  im  Besitz  eines  Anderen  ist,  auf  mich  über- 
tragen und  von  mir  angenommen  wird,  d.  i.  auf  der 

Förmlichkeit  des  rechtlichen  Akts  des  Verkehrs  (com- 
mutatiö)  zwischen  dem  Besitzer  der  Sache  und  dem  Er- 

werbenden, ohne  daß  ich  fragen  darf,  wie  jener  dazu  ge- 
kommen sei:  weil  dieses  schon  Beleidigung  sein  würde 

(quüibet  praesumitur  bonus,  donec  etc.).  Gesetzt  nun,  es 
ergäbe  sich  in  der  Folge,  daß  jener  nicht  Eigentümer  sei, 
sondern  ein  Anderer,  so  kann  ich  nicht  sagen,  daß  dieser 
sich  geradezu  an  mich  halten  könnte  (so  wie  auch  an  jeden 
Anderen,  der  Inhaber  der  Sache  sein  möchte).  Denn  ich 
habe  ihm  nichts  entwandt,  sondern  z.  B.  das  Pferd,  was 

auf  öffentlichem  Markte  feil  geboten  wurde,  dem  Ge- 
setze gemäß  (titulo  emti  venditi)  erstanden:  weil  der  Titel 

der  Erwerbung  meinerseits  unbestritten  ist,  ich  aber  (als 

Käufer)  den  Titel  des  Besitzes  des  Anderen  (des  Ver- 
käufers) nachzusuchen— da  diese  Nachforschung  in  der 

aufsteigenden  Reihe  ins  Unendliche  gehen  würde— nicht 
verbunden,  ja  sogar  nicht  einmal  befugt  bin.  Also  bin 

ich  durch  den  gehörig-betitelten  Kauf  nicht  der  bloß 
putative^  sondern  der  wahre  Eigentümer  des  Pferdes  ge- 
worden. 

Hierwider  erheben  sich  aber  folgende  Rechtsgründe: 
Alle  Erwerbung  von  einem,  der  nicht  Eigentümer  der 
Sache  ist  (a  non  domino),  ist  null  und  nichtig.  Ich  kann 
von  dem  Seinen  eines  Anderen  nicht  mehr  auf  mich  ab- 

leiten, als  er  selbst  rechtmäßig  gehabt  hat,  und  ob  ich 
gleich,  was  die  Form  der  Erwerbung  (modus  acquirendi) 
betrifft,  ganz  rechtlich  verfahre,  wenn  ich  ein  gestohlen 
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Pferd,  was  auf  dem  Markte  feil  steht,  erhandle,  so  fehlt 
doch  der  Titel  der  Erwerbung;  denn  das  Pferd  war  nicht 
das  Seine  des  eigentlichen  Verkäufers.  Ich  mag  immer 
ein  ehrlicher  Besitzer  desselben  (possessor  bonae  fidei) 
sein,  so  bin  ich  doch  nur  ein  sich  dünkender  Eigentümer 
(dominus  putalivus),  und  der  wahre  Eigentümer  hat  ein 
Recht  der  Wiedererlangimg  (rem  suam  vindicandi). 

Wenn  gefragt  wird,  was  (im  Naturzustande)  unter  Men- 
schen nach  Prinzipien  der  Gerechtigkeit  im  Verkehr  der- 

selben unter  einander  (iuslitia  commutativa)  in  Erwer- 
bung äußerer  Sachen  an  sich  Rechtens  sei,  so  muß  man 

eingestehen:  daß,  wer  dieses  zur  Absicht  hat,  durchaus 

nötig  habe,  noch  nachzuforschen,  ob  die  Sache,  die  er  er- 
werben will,  nicht  schon  einem  Anderen  angehöre;  näm- 

lich, wenn  er  gleich  die  formalen  Bedingungen  der  Ab- 
leitung der  Sache  von  dem  Seinen  des  Anderen  genau 

beobachtet  (das  Pferd  auf  dem  Markte  ordentlich  er- 
handelt) hat,  er  dennoch  höchstens  nur  ein  persönliches 

Recht  in  Ansehung  einer  Sache  (ins  ad  rem)  habe  erwer- 
ben können,  so  lange  es  ihm  noch  unbekannt  ist,  ob  nicht 

ein  Anderer  (als  der  Verkäufer)  der  wahre  Eigentümer 
derselben  sei;  so  daß,  wenn  sich  einer  vorfindet,  der  sein 
vorhergehendes  Eigentum  daran  dokumentieren  könnte, 
dem  vermeinten  neuen  Eigentümer  nichts  übrig  bliebe, 
als  den  Nutzen,  so  er  als  ehrlicher  Besitzer  bisher  daraus 

gezogen  hat,  bis  auf  diesen  Augenblick  rechtmäßig  ge- 
nossen zu  haben.— Da  nun  in  der  Reihe  der  von  einander 

ihr  Recht  ableitenden  sich  dünkenden  Eigentümer  den 

schlechthin  ersten  (Stammeigentümer)  auszufinden  meh- 
renteils  unmöglich  ist:  so  kann  kein  Verkehr  mit  äußeren 
Sachen,  so  gut  er  auch  mit  den  formalen  Bedingungen 

dieser  Art  von  Gerechtigkeit  (iustitia  commutativa)  über- 
einstimmen möchte,  einen  sicheren  Erwerb  gewähren. 

Hier  tritt  nun  wiederum  die  rechtlich-gesetzgebende 
Vernunft  mit  dem  Grundsatz  der  distributiven  Gerech- 

tigkeit ein,  die  Rechtmäßigkeit  des  Besitzes,  nicht  wie  sie 
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an  sich  in  Beziehung  auf  den  Privatwillen  eines  jeden 
(im  natürlichen  Zustande),  sondern  nur  wie  sie  vor 

einem  Gerichtshofe  in  einem  durch  den  allgemein-ver- 
einigten Willen  entstandenen  Zustande  (in  einem  bür- 

gerlichen) abgeurteilt  werden  würde,  zur  Richtschnur 
anzunehmen:  wo  alsdann  die  Übereinstimmung  mit  den 
formalen  Bedingungen  der  Erwerbung,  die  an  sich  nur 
ein  persönliches  Recht  begründen,  zu  Ersetzung  der 

materialen  Gründe  (welche  die  Ableitung  von  dem  Sei- 
nen eines  vorhergehenden  prätendierenden  Eigentümers 

begründen)  als  hinreichend  postuliert  wird,  und  ein  an 
sich  persönliches  Recht,  vor  einen  Gerichtshof  gezogen,  als 

ein  Sachenrecht  gilt,  z.  B.  daß  das  Pferd,  was  auf  öffent- 
lichem, durchs  Polizeigesetz  geordnetem  Markt  jeder- 

mann feil  steht,  wenn  alle  Regeln  des  Kaufs  und  Ver- 
kaufs genau  beobachtet  worden,  mein  Eigentum  werde 

(so  doch,  daß  dem  wahren  Eigentümer  das  Recht  bleibt, 

den  Verkäufer  wegen  seines  altern,  unverwirkten  Be- 
sitzes in  Anspruch  zu  nehmen),  und  mein  sonst  persön- 
liches Recht  in  ein  Sachenrecht,  nach  welchem  ich  das 

Meine,  wo  ich  es  finde,  nehmen  (vindizieren)  darf,  ver- 
wandelt wird,  ohne  mich  auf  die  Art,  wie  der  Verkäufer 

dazu  gekommen,  einzulassen. 
Es  geschieht  also  nur  zum  Behuf  des  Rechtsspruchs  vor 
einem  Gerichtshofe  (in  favorem  iustiiiac  distributivae), 
daß  das  Recht  in  Ansehung  einer  Sache  nicht,  wie  es  an 

sich  ist  (als  ein  persönliches),  sondern  wie  es  am  leich- 
testen und  sichersten  abgeurteilt  werden  kann  (als  Sachen- 

recht), doch  nach  einem  reinen  Prinzip  a  priori  ange- 
nommen und  behandelt  werde.— Auf  diesem  gründen 

sich  nun  nachher  verschiedene  statutarische  Gesetze 

(Verordnungen),  die  vorzüglich  zur  Absicht  haben,  die 
Bedingungen,  unter  denen  allein  eine  Erwerbungsart 
rechtskräftig  sein  soll,  so  zu  stellen,  daß  der  Richter  das 

Seine  einem  jeden  am  leichtesten  und  unbedenklichsten  zu- 
erkennen könne:  z.  B.  in  dem  Satz:  Kauf  bricht  Miete, 

wo,  was  der  Natur  des  Vertrags  nach,  d.  i.  an  sich,  ein 
Sachenrecht  ist,  (die  Miete)  für  ein  bloß  persönliches  und 
umgekehrt,  wie  in  dem  obigen  Fall,  was  an  sich  bloß  ein 
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persönliches  Recht  ist,  für  ein  Sachenrecht  gilt;  wenn  die 
Frage  ist,  auf  welche  Prinzipien  ein  Gerichtshof  im 
bürgerlichen  Zustande  anzuweisen  sei,  um  in  seinen  Aus- 

sprüchen wegen  des  einem  jeden  zustehenden  Rechts  am 
sichersten  zu  gehen. 

D 

VON    ERWERBUNG  DER  SICHERHEIT  DURCH 
EIDESABLEGUNG 

(Cautio  iuratorid) 

G40 
Man  kann  keinen  anderen  Grund  angeben,  der  rechtlich 
Menschen  verbinden  könnte,  zu  glauben  und  zu  bekennen,  • 
daß  es  Götter  gebe,  als  den,  damit  sie  einen  Eid  schwören 
und  durch  die  Furcht  vor  einer  allsehenden  obersten 

Macht,  deren  Rache  sie  feierlich  gegen  sich  aufrufen 
mußten,  im  Fall  daß  ihre  Aussage  falsch  wäre,  genötigt 
werden  könnten,  wahrhaft  im  Aussagen  und  treu  im 

Versprechen  zu  sein.  Daß  man  hiebei  nicht  auf  die  Mo- 
ralität  dieser  beiden  Stücke,  sondern  bloß  auf  einen 
blinden  Aberglauben  derselben  rechnete,  ist  daraus  zu 

ersehen,  daß  man  sich  von  ihrer  bloßen  feierlichen  Aus- 
sage vor  Gericht  in  Rechtssachen  keine  Sicherheit  ver- 

sprach, obgleich  die  Pflicht  der  Wahrhaftigkeit  in  einem 
Fall,  wo  es  auf  das  Heiligste,  was  unter  Menschen  nur 

sein  kann,  (aufs  Recht  der  Menschen)  ankommt,  jeder- 
mann so  klar  einleuchtet,  mithin  bloße  Märchen  den 

Bewegungsgrund  ausmachen:  wie  z.  B.  das  unter  den 
Rejangs,  einem  heidnischen  Volk  auf  Sumatra,  welche 

nach  Marsdens  Zeugnis  bei  den  Knochen  ihrer  verstor- 
benen Anverwandten  schwören,  ob  sie  gleich  gar  nicht 

glauben,  daß  es  noch  ein  Leben  nach  dem  Tode  gebe, 
oder  der  Eid  der  Guineaschwarzen  bei  ihrem  Fetisch, 
etwa  einer  Vogelfeder,  auf  die  sie  sich  vermessen,  daß 
sie  ihnen  den  Hals  brechen  solle  u.  dergl.  Sie  glauben, 

daß  eine  unsichtbare  Macht,  sie  mag  nun  Verstand  ha- 
ben oder  nicht,  schon  ihrer  Natur  nach  diese  Zauberkraft 

habe,  die  durch  einen  solchen  Aufruf  in  Tat  versetzt  wird. 
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—Ein  solcher  Glaube,  dessen  Name  Religion  ist,  eigent- 
lich aber  Superstition  heißen  sollte,  ist  aber  für  die 

Rechtsverwaltung  unentbehrlich,  weil,  ohne  auf  ihn 
zu  rechnen,  der  Gerichtshof  nicht  genugsam  im  Stande 
wäre,  geheim  gehaltene  Fakta  auszumitteln  und  Recht 
zu  sprechen.  Ein  Gesetz,  das  hiezu  verbindet,  ist  also 
offenbar  nur  zum  Behuf  der  richtenden  Gewalt  gegeben. 

Aber  nun  ist  die  Frage:  worauf  gründet  man  die  Ver- 
bindlichkeit, die  jemand  vor  Gericht  haben  soll,  eines 

Anderen  Eid  als  zu  Recht  gültigen  Beweisgrund  der 

Wahrheit  seines  Vorgebens  anzunehmen,  der  allem  Ha- 
der ein  Ende  mache,  d.  i.  was  verbindet  mich  rechtlich, 

zu  glauben,  daß  ein  Anderer  (der  Schwörende)  über- 
haupt Religion  habe,  um  mein  Recht  auf  seinen  Eid  an- 

kommen zu  lassen?  Imgleichen  umgekehrt:  kann  ich 
überhaupt  verbunden  werden,  zu  schwören?  Beides  ist 
an  sich  unrecht. 

Aber  in  Beziehung  auf  einen  Gerichtshof,  also  im  bürger- 
lichen Zustande,  wenn  man  annimmt,  daß  es  kein  an- 

deres Mittel  gibt,  in  gewissen  Fällen  hinter  die  Wahrheit 

zu  kommen,  als  den  Eid,  muß  von  der  Religion  voraus- 
gesetzt werden,  daß  sie  jeder  habe,  um  sie  als  ein  Not- 

mittel {in  casu  necessitatis)  zum  Behuf  des  rechtlichen 

Verfahrens  vor  einem  Gerichtshofe  zu  gebrauchen,  wel- 
cher diesen  Geisteszwang  (tortura  spiritualis)  für  ein  be- 

henderes und  dem  abergläubischen  Hange  der  Menschen 
angemesseneres  Mittel  der  Aufdeckung  des  Verborgenen 

und  sich  darum  für  berechtigt  hält,  es  zu  gebrauchen.— 
Die  gesetzgebende  Gewalt  handelt  aber  im  Grunde  un- 

recht, diese  Befugnis  der  richterlichen  zu  erteilen:  weil 

selbst  im  bürgerlichen  Zustande  ein  Zwang  zu  Eides- 
leistungen der  unverlierbaren  menschlichen  Freiheit  zu- 

wider ist. 

Wenn  die  Amtseide,  welche  gewöhnlich  promissorisch 
sind,  daß  man  nämlich  den  ernstlichen  Vorsatz  habe, 
sein  Amt  pflichtmäßig  zu  verwalten,  in  assertorische 
verwandelt  würden,  daß  nämlich  der  Beamte  etwa  zu 
Ende  eines  Jahres  (oder  mehrerer)  verbunden  wäre, 



424  ANFANGSGRÜNDE  DER  RECHTSLEHRE 

die  Treue  seiner  Amtsführung  während  desselben  zu 

beschwören:  so  würde  dieses  Teils  das  Gewissen  mehr 

in  Bewegung  bringen,  als  der  Versprechungseid,  wel- 
cher hinterher  noch  immer  den  inneren  Vorwand  übrig 

läßt,  man  habe  bei  dem  besten  Vorsatz  die  Beschwer- 

den nicht  voraus  gesehen,  die  man  nur  nachher  wäh- 
rend der  Amtsverwaltung  erfahren  habe,  und  die 

Pflichtübertretungen  würden  auch,  wenn  ihre  Sum- 

mierung durch  Aufmerker  bevorstände,  mehr  Be- 
sorgnis der  Anklage  wegen  erregen,  als  wenn  sie  bloß 

eine  nach  der  anderen  (über  welche  die  vorigen  ver- 

gessen sind)  gerügt  würden.— Was  aber  das  Beschwö- 
ren des  Glaubens  (de  credulitate)  betrifft,  so  kann  dieses 

gar  nicht  von  einem  Gericht  verlangt  werden.  Denn- 
erstlich  enthält  es  in  sich  selbst  einen  Widerspruch: 

dieses  Mittelding  zwischen  Meinen  und  Wissen,  weil  es 

so  etwas  ist,  worauf  man  wohl  zu  wetten,  keinesweges 

aber  darauf  zu  schwören  sich  getrauen  kann.  Zweitens 

begeht  der  Richter,  der  solchen  Glaubenseid  dem  Par- 
ten ansinnte,  um  etwas  zu  seiner  Absicht  Gehöriges, 

gesetzt  es  sei  auch  das  gemeine  Beste,  auszumitteln, 

einen  großen  Verstoß  an  der  Gewissenhaftigkeit  des 

Eidleistenden,  teils  durch  den  Leichtsinn,  zu  dem  er 

verleitet  und  wodurch  der  Richter  seine  eigene  Ab- 

sicht vereitelt,  teils  durch  Gewissensbisse,  die  ein 

Mensch  fühlen  muß,  der  heute  eine  Sache,  aus  einem 

gewissen  Gesichtspunkt  betrachtet,  sehr  wahrschein- 

lich, morgen  aber,  aus  einem  anderen,  ganz  unwahr- 
scheinlich finden  kann,  und  lädiert  also  denjenigen, 

den  er  zu  einer  solchen  Eidesleistung  nötigt. 

ÜBERGANG    VON    DEM    MEIN    UND    DEIN    IM 

NATURZUSTANDE  ZU  DEM  IM  RECHTLICHEN 

ZUSTANDE  ÜBERHAUPT 

G  4i 
Der  rechtliche  Zustand  ist  dasjenige

  Verhältnis  der  Men- 

schen unter  einander,  welches  die  Bedingun
gen  enthält, 

unter  denen  allein  jeder  seines  Rechts  teilhaft
ig  werden 
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kann,  und  das  formale  Prinzip  der  Möglichkeit  desselben, 

nach  der  Idee  eines  allgemein  gesetzgebenden  Willens  be- 
trachtet, heißt  die  öffentliche  Gerechtigkeit,  welche  in 

Beziehung  entweder  auf  die  Möglichkeit,  oder  Wirklich- 
keit, oder  Notwendigkeit  des  Besitzes  der  Gegenstände 

(als  der  Materie  der  Willkür)  nach  Gesetzen  in  die  be- 
schützende (iustitia  tutatrix),  die  wechselseitig  erwerbende 

(iustitia  commutativa)  und  die  austeilende  Gerechtigkeit 

[iustitia  distributiv a)  eingeteilt  werden  kann.— Das  Ge- 
setz sagt  hiebei  erstens  bloß,  welches  Ve halten  innerlich 

der  Form  nach  recht  ist  [lex  iusti);  zweitens,  was  als  Ma- 
terie noch  auch  äußerlich  gesetzfähig,  d.  i.  dessen  Be- 

sitzstand rechtlich  ist  (lex  iuridica);  drittens,  was  und  wo- 
von der  Ausspruch  vor  einem  Gerichtshofe  in  einem  be- 

sonderen Falle  unter  dem  gegebenen  G  eetze  diesem  ge- 
mäß, d.i.  Rechtens  ist  (lex  iustitiae) ,  wo  man  denn  auch 

jenen  Gerichtshof  selbst  die  Gerechtigkeit  eines  Landes 

nennt,  und,  ob  eine  solche  sei  oder  nicht  sei,  als  die  wich- 
tigste unter  allen  rechtlichen  Angelegenheiten  gefragt 

werden  kann. 

Der  nicht-rechtliche  Zustand,  d.  i.  derjenige,  in  welchem 
keine  austeilende  Gerechtigkeit  ist,  heißt  der  natürliche 

Zustand  (status  naturalis).  Ihm  wird  nicht  der  gesell- 
schaftliche Zustand  (wie  Achenwall  meint),  und  der  ein 

künstlicher  (status  artificialis)  heißen  könnte,  sondern 

der  bürgerliche  (status  civilis)  einer  unter  einer  distribu- 
tiven Gerechtigkeit  stehenden  Gesellschaft  entgegen  ge- 
setzt; denn  es  kann  auch  im  Naturzustande  rechtmäßige 

Gesellschaften  (z.  B.  eheliche,  väterliche,  häusliche  über- 
haupt und  andere  beliebige  mehr)  geben,  von  denen  kein 

Gesetz  a  priori  gilt:  ,,Du  Solistin  diesen  Zustand  treten", 
wie  es  wohl  vom  rechtlichen  Zustande  gesagt  werden 

kann,  daß  alle  Menschen,  die  mit  einander  (auch  unwill- 
kürlich) in  Rechtsverhältnisse  kommen  können,  in  die- 

sen Zustand  treten  sollen. 
Man  kann  den  ersteren  und  zweiten  Zustand  den  des 

Privatrechts,  den  letzteren  und  dritten  aber  den  des 
öffentlichen  Rechts  nennen.  Dieses  enthält  nicht  mehr 
oder  andere  Pflichten  der  Menschen  unter  sich,  als  in 
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jenem  gedacht  werden  können;  die  Materie  des  Privat- 
rechts ist  eben  dieselbe  in  beiden.  Die  Gesetze  des  letz- 

teren betreffen  also  nur  die  rechtliche  Form  ihres  Bei- 

sammenseins (Verfassung),  in  Ansehung  deren  diese  Ge- 
setze notwendig  als  öffentliche  gedacht  werden  müssen. 

Selbst  der  bürgerliche  Verein  (unio  civilis)  kann  nicht 
wohl  eine  Gesellschaft  genannt  werden;  denn  zwischen 

dem  Befehlshaber  (imperans)  und  dem  Untertan  (sub- 
ditus)  ist  keine  Mitgenossenschaft;  sie  sind  nicht  Ge- 

sellen, sondern  einander  untergeordnet,  nicht  beigeordnet, 

und  die  sich  einander  beiordnen,  müssen  sich  eben  des- 
halb unter  einander  als  gleich  ansehen,  so  fern  sie  unter 

gemeinsamen  Gesetzen  stehen.  Jener  Verein  ist  also 
nicht  sowohl  als  macht  vielmehr  eine  Gesellschaft. 

G42 
Aus  dem  Privatrecht  im  natürlichen  Zustande  geht  nun 
das  Postulat  des  öffentlichen  Rechts  hervor:  du  sollst  im 
Verhältnisse  eines  unvermeidlichen  Nebeneinanderseins 

mit  allen  Anderen  aus  jenem  heraus  in  einen  rechtlichen 

Zustand,  d.  i.  den  einer  austeilenden  Gerechtigkeit,  über- 
gehen.—Der  Grund  davon  läßt  sich  analytisch  aus  dem 

Begriffe  des  Rechts  im  äußeren  Verhältnis  im  Gegensatz 
der  Gewalt  (violentia)  entwickeln. 
Niemand  ist  verbunden,  sich  des  Eingriffs  in  den  Besitz 

des  Anderen  zu  enthalten,  wenn  dieser  ihm  nicht  gleich- 
mäßig auch  Sicherheit  gibt,  er  werde  eben  dieselbe  Ent- 

haltsamkeit gegen  ihn  beobachten.  Er  darf  also  nicht 
abwarten,  bis  er  etwa  durch  eine  traurige  Erfahrung  von 
der  entgegengesetzten  Gesinnung  des  letzteren  belehrt 
wird;  denn  was  sollte  ihn  verbinden,  allererst  durch 
Schaden  klug  zu  werden,  da  er  die  Neigung  der  Menschen 

überhaupt  über  andere  den  Meister  zu  spielen  (die  Über- 
legenheit des  Rechts  anderer  nicht  zu  achten,  wenn  sie 

sich  der  Macht  oder  List  nach  diesen  überlegen  fühlen) 
in  sich  selbst  hinreichend  wahrnehmen  kann,  und  es  ist 
nicht  nötig,  die  wirkliche  Feindseligkeit  abzuwarten;  er 
ist  zu  einem  Zwange  gegen  den  befugt,  der  ihm  schon 
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seiner  Natur  nach  damit  droht.  (Quilibet  praesumitur 
malus,  donec  securitatem  dederit  oppositi.) 

Bei  dem  Vorsatze,  in  diesem  Zustande  äußerlich  gesetz- 
loser Freiheit  zu  sein  und  zu  bleiben,  tun  sie  einander 

auch  gar  nicht  unrecht,  wenn  sie  sich  unter  einander  be- 
fehden; denn  was  dem  Einen  gilt,  das  gilt  auch  wechsel- 

seitig dem  Anderen,  gleich  als  durch  eine  Übereinkunft 

(uti  partes  de  iure  suo  disponunt,  ita  ius  est):  aber  über- 

haupt tun  sie  im  höchsten  Grade  daran  unrecht*  in 
einem  Zustande  sein  und  bleiben  zu  wollen,  der  kein 
rechtlicher  ist,  d.  i.  in  dem  niemand  des  Seinen  wider 
Gewalttätigkeit  sicher  ist. 

*  Dieser  Unterschied  zwischen  dem,  was  bloß  formaliter,  und  dem, 
was  auch  materialiter  unrecht  ist,  hat  in  der  Rechtslehre  mannig- 

faltigen Gebrauch.  Der  Feind,  der,  statt  seine  Kapitulation  mit  der 
Besatzung  einer  belagerten  Festung  ehrlich  zu  vollziehen,  sie  bei 
dieser  ihrem  Auszuge  mißhandelt,  oder  sonst  diesen  Vertrag  bricht, 
kann  nicht  über  Unrecht  klagen,  wenn  sein  Gegner  bei  Gelegenheit 
ihm  denselben  Streich  spielt.  Aber  sie  tun  überhaupt  im  höchsten 
Grade  unrecht,  weil  sie  dem  Begriff  des  Rechts  selber  alle  Gültig- 

keit nehmen  und  alles  der  wilden  Gewalt  gleichsam  gesetzmäßig 
überliefern  und  so  das  Recht  der  Menschen  überhaupt  umstürzen. 
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C43 

DER  Inbegriff  der  Gesetze,  die  einer  allgemeinen  Be- 
kanntmachung bedürfen,  um  einen  rechtlichen  Zu- 

stand hervorzubringen,  ist  das  öffentliche  Recht— Dieses 
ist  also  ein  System  von  Gesetzen  für  ein  Volk,  d.  i.  eine 
Menge  von  Menschen,  oder  für  eine  Menge  von  Völkern, 
die,  im  wechselseitigen  Einflüsse  gegen  einander  stehend, 
des  rechtlichen  Zustandes  unter  einem  sie  vereinigenden 

Willen,  einer  Verfassung  (constitutio) ,  bedürfen,  um  des- 
sen, was  Rechtens  ist,  teilhaftig  zu  werden.— Dieser  Zu- 

stand der  Einzelnen  im  Volke  in  Verhältnis  unter  einan- 
der heißt  der  bürgerliche  (status  civilis)  und  das  Ganze 

derselben  in  Beziehung  auf  seine  eigene  Glieder  der 

Staat  (civitas),  welcher  seiner  Form  wegen,  als  verbun- 
den durch  das  gemeinsame  Interesse  Aller,  im  recht- 

lichen Zustande  zu  sein,  das  gemeine  Wesen  (res  publica 

latius  sie  dieta)  genannt  wird,  in  Verhältnis  aber  auf  an- 
dere Völker  eine  Macht  (potentia)  schlechthin  heißt  (da- 

her das  Wort  Potentaten),  was  sich  auch  wegen  (anmaß  - 
lieh)  angeerbter  Vereinigung  ein  Stammvolk  (gens)  nennt 
und  so  unter  dem  allgemeinen  Begriffe  des  öffentlichen 

Rechts  nicht  bloß  das  Staats-,  sondern  auch  ein  Völker- 
recht (ius  gentium)  zu  denken  Anlaß  gibt:  welches  dann, 

weil  der  Erdboden  eine  nicht  grenzenlose,  sondern  sich 
selbst  schließende  Fläche  ist,  beides  zusammen  zu  der 

Idee  eines  Völkerstaatsrechts  (ius  gentium)  oder  des  Welt- 
bürgerrechts (ius  cosmopoliticum)  unumgänglich  hinleitet: 

so  daß,  wenn  unter  diesen  drei  möglichen  Formen  des 
rechtlichen  Zustandes  es  nur  einer  an  dem  die  äußere 

Freiheit  durch  Gesetze  einschränkenden  Prinzip  fehlt, 
das  Gebäude  aller  übrigen  unvermeidlich  untergraben 
werden  und  endlich  einstürzen  muß. 
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Ö44 

Es  ist  nicht  etwa  die  Erfahrung,  durch  die  wir  von  der 
Maxime  der  Gewalttätigkeit  der  Menschen  belehrt  wer- 

den und  ihrer  Bösartigkeit,  sich,  ehe  eine  äußere  macht- 
habende Gesetzgebung  erscheint,  einander  zu  befehden, 

also  nicht  etwa  ein  Faktum,  welches  den  öffentlich  ge- 
setzlichen Zwang  notwendig  macht,  sondern,  sie  mögen 

auch  so  gutartig  und  rechtliebend  gedacht  werden,  wie 
man  will,  so  liegt  es  doch  a  priori  in  der  Vernunftidee 

eines  solchen  (nicht-rechtlichen)  Zustandes,  daß,  bevor 
ein  öffentlich  gesetzlicher  Zustand  errichtet  worden, 
vereinzelte  Menschen,  Völker  und  Staaten  niemals  vor 
Gewalttätigkeit  gegen  einander  sicher  sein  können,  und 
zwar  aus  jedes  seinem  eigenen  Recht  zu  tun,  was  ihm 
recht  und  gut  dünkt,  und  hierin  von  der  Meinung  des 
Anderen  nicht  abzuhängen;  mithin  das  Erste,  was  ihm 

zu  beschließen  obliegt,  wenn  er  nicht  allen  Rechtsbe- 
griffen entsagen  will,  der  Grundsatz  sei:  man  müsse  aus 

dem  Naturzustande,  in  welchem  jeder  seinem  eigenen 
Kopfe  folgt,  herausgehen  und  sich  mit  allen  anderen 

(mit  denen  in  Wechselwirkung  zu  geraten  er  nicht  ver- 
meiden kann)  dahin  vereinigen,  sich  einem  öffentlich  ge- 

setzlichen äußeren  Zwange  zu  unterwerfen,  also  in  einen 

Zustand  treten,  darin  jedem  das,  was  für  das  Seine  an- 
erkannt werden  soll,  gesetzlich  bestimmt  und  durch  hin- 

reichende Macht  (die  nicht  die  seinige,  sondern  eine 
äußere  ist)  zu  Teil  wird,  d.  i.  er  solle  vor  allen  Dingen  in 
einen  bürgerlichen  Zustand  treten. 
Zwar  durfte  sein  natürlicher  Zustand  nicht  eben  darum 

ein  Zustand  der  Ungerechtigkeit  (iniushes)  sein,  einander 
nur  nach  dem  bloßen  Maße  seiner  Gewalt  zu  begegnen; 
aber  es  war  doch  ein  Zustand  der  Rechtlosigkeit  (status 

iustitia  vaeuus),  wo,  wenn  das  Recht  streitig  (ins  contra - 
versum)  war,  sich  kein  kompetenter  Richter  fand,  rechts- 

kräftig den  Ausspruch  zu  tun,  aus  welchem  nun  in  einen 
rechtlichen  zu  treten  ein  jeder  den  Anderen  mit  Gewalt 

antreiben  darf:  weil,  obgleich  nach  jedes  seinen  Rechts- 
begriffen etwas  Äußeres  durch  Bemächtigung  oder  Ver- 
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trag  erworben  werden  kann,  diese  Erwerbung  doch  nur 
provisorisch  ist,  so  lange  sie  noch  nicht  die  Sanktion  eines 
öffentlichen  Gesetzes  für  sich  hat,  weil  sie  durch  keine 
öffentliche  (distributive)  Gerechtigkeit  bestimmt  und 
durch  keine  dies  Recht  ausübende  Gewalt  gesichert  ist. 

Wollte  man  vor  Eintretung  in  den  bürgerlichen  Zu- 
stand gar  keine  Erwerbung,  auch  nicht  einmal  provi- 

sorisch für  rechtlich  erkennen,  so  würde  jener  selbst 
unmöglich  sein.  Denn  der  Form  nach  enthalten  die 
Gesetze  über  das  Mein  und  Dein  im  Naturzustande 

eben  dasselbe,  was  die  im  bürgerlichen  vorschreiben, 

so  fern  dieser  bloß  nach  reinen  Vernunftbegriffen  ge- 
dacht wird:  nur  daß  im  letzteren  die  Bedingungen  an- 

gegeben werden,  unter  denen  jene  zur  Ausübung  (der 

distributiven  Gerechtigkeit  gemäß)  gelangen.— Es 
würde  also,  wenn  es  im  Naturzustande  auch  nicht  pro- 

visorisch ein  äußeres  Mein  und  Dein  gäbe,  auch  keine 
Rechtspflichten  in  Ansehung  desselben,  mithin  auch 
kein  Gebot  geben,  aus  jenem  Zustande  herauszugehen. 

Ö45 

Ein  Staat  (civitas)  ist  die  Vereinigung  einer  Menge  von 

Menschen  unter  Rechtsgesetzen.  So  fern  diese  als  Ge- 
setze a  priori  notwendig,  d.  i.  aus  Begriffen  des  äußeren 

Rechts  überhaupt  von  selbst  folgend,  (nicht  statutarisch) 
sind,  ist  seine  Form  die  Form  eines  Staats  überhaupt, 
d.  i.  der  Staat  in  der  Idee,  wie  er  nach  reinen  Rechts- 

prinzipien sein  soll,  welche  jeder  wirklichen  Vereinigung 
zu  einem  gemeinen  Wesen  (also  im  Inneren)  zur  Richt- 

schnur [normo]  dient. 
Ein  jeder  Staat  enthält  drei  Gewalten  in  sich,  d.  i.  den 
allgemein  vereinigten  Willen  in  dreifacher  Person  (trias 
politica):  die  Herr  scher  gew  alt  (Souveränität)  in  der  des 
Gesetzgebers,  die  vollziehende  Gewalt  in  der  des  Regierers 
(zu  Folge  dem  Gesetz)  und  die  rechtsprechende  Gewalt 
(als  Zuerkennung  des  Seinen  eines  jeden  nach  dem  Ge- 

setz) in  der  Person  des  Richters  (potestas  legislatoria , 
rectoria  et  iudiciaria)  gleich  den  drei  Sätzen  in  einem 
KANT  V  28 
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praktischen  Vernunftschluß:  dem  Obersatz,  der  das  Ge- 
setz jenes  Willens,  dem  Untersatz,  der  das  Gebot  des  Ver- 

fahrens nach  dem  Gesetz,  d.  i.  das  Prinzip  der  Subsum- 
tion unter  denselben,  und  dem  Schlußsatz,  der  den 

Rechtsspruch  (die  Sentenz)  enthält,  was  im  vorkommen- 
den Falle  Rechtens  ist. 

Die  gesetzgebende  Gewalt  kann  nur  dem  vereinigten 
Willen  des  Volkes  zukommen.  Denn  da  von  ihr  alles 

Recht  ausgehen  soll,  so  muß  sie  durch  ihr  Gesetz 
schlechterdings  niemand  unrecht  tun  können.  Nun  ist  es, 
wenn  jemand  etwas  gegen  einen  Anderen  verfügt,  immer 
möglich,  daß  er  ihm  dadurch  unrecht  tue,  nie  aber  in 
dem,  was  er  über  sich  selbst  beschließt  (denn  volenti  non 
fit  iniuria).  Also  kann  nur  der  übereinstimmende  und 
vereinigte  Wille  Aller,  so  fern  ein  jeder  über  Alle  und  Alle 
über  einen  jeden  eben  dasselbe  beschließen,  mithin  nur 

der  allgemein  vereinigte  Volkswille  gesetzgebend  sein.  ̂  
Die  zur  Gesetzgebung  vereinigten  Glieder  einer  solchen 
Gesellschaft  (societas  civilis),  d.  i.  eines  Staats,  heißen 
Staatsbürger  (cives),  und  die  rechtlichen,  von  ihrem 

Wesen  (als  solchem)  unabtrennlichen  Attribute  der- 
selben sind  gesetzliche  Freiheit,  keinem  anderen  Gesetz 

zu  gehorchen,  als  zu  welchem  er  seine  Beistimmung  ge- 
geben hat;  bürgerliche  Gleichheit,  keinen  Oberen  im 

Volk  in  Ansehung  seiner  zu  erkennen,  als  nur  einen 

solchen,  den  er  eben  so  rechtlich  zu  verbinden  das  mora- 
lische Vermögen  hat,  als  dieser  ihn  verbinden  kann;  drit- 

tens das  Attribut  der  bürgerlichen  Selbstständigkeit,  seine 
Existenz  und  Erhaltung  nicht  der  Willkür  eines  Anderen 
im  Volke,  sondern  seinen  eigenen  Rechten  und  Kräften 
als  Glied  des  gemeinen  Wesens  verdanken  zu  können, 

folglich  die  bürgerliche  Persönlichkeit,  in  Rechtsange- 
legenheiten durch  keinen  Anderen  vorgestellt  werden  zu 

dürfen. 

Nur  die  Fähigkeit  der  Stimmgebung  macht  die  Quali- 
fikation zum  Staatsbürger  aus;  jene  aber  setzt  die 
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Selbstständigkeit  dessen  im  Volk  voraus,  der  nicht  bloß 

Teil  des  gemeinen  Wesens,  sondern  auch  Glied  des- 
selben, d.  i.  aus  eigener  Willkür  in  Gemeinschaft  mit 

Anderen  handelnder  Teil  desselben,  sein  will.  Die  letz- 
tere Qualität  macht  aber  die  Unterscheidung  des 

aktiven  vom  passiven  Staatsbürger  notwendig,  ob- 
gleich der  Begriff  des  letzteren  mit  der  Erklärung  des 

Begriffs  von  einem  Staatsbürger  überhaupt  im  Wider- 
spruch zu  stehen  scheint.— Folgende  Beispiele  können 

dazu  dienen,  diese  Schwierigkeit  zu  heben:  Der  Geselle 
bei  einem  Kaufmann  oder  bei  einem  Handwerker;  der 
Dienstbote  (nicht  der  im  Dienste  des  Staats  steht);  der 

Unmündige  (naturaliter  vel  civiliter);  alles  Frauen- 
zimmer und  überhaupt  jedermann,  der  nicht  nach 

eigenem  Betrieb,  sondern  nach  der  Verfügung  An- 
derer (außer  der  des  Staats)  genötigt  ist,  seine  Existenz 

(Nahrung  und  Schutz)  zu  erhalten,  entbehrt  der 
bürgerlichen  Persönlichkeit,  und  seine  Existenz  ist 

gleichsam  nur  Inhärenz.— Der  Holzhacker,  den  ich  auf 
meinem  Hofe  anstelle,  der  Schmied  in  Indien,  der  mit 
seinem  Hammer,  Amboß  und  Blasbalg  in  die  Häuser 
geht,  um  da  in  Eisen  zu  arbeiten,  in  Vergleichung  mit 

dem  europäischen  Tischler  oder  Schmied,  der  die  Pro- 
dukte aus  dieser  Arbeit  als  Ware  öffentlich  feil  stellen 

kann;  der  Hauslehrer  in  Vergleichung  mit  dem  Schul- 
mann, der  Zinsbauer  in  Vergleichung  mit  dem  Päch- 

ter u.  dergl.  sind  bloß  Handlanger  des  gemeinen  We- 
sens, weil  sie  von  anderen  Individuen  befehligt  oder 

beschützt  werden  müssen,  mithin  keine  bürgerliche 
Selbstständigkeit  besitzen. 

Diese  Abhängigkeit  von  dem  Willen  Anderer  und  Un- 
gleichheit ist  gleichwohl  keinesweges  der  Freiheit  und 

Gleichheit  derselben  als  Menschen,  die  zusammen  ein 
Volk  ausmachen,  entgegen:  vielmehr  kann  bloß  den 
Bedingungen  derselben  gemäß  dieses  Volk  ein  Staat 
werden  und  in  eine  bürgerliche  Verfassung  eintreten. 
In  dieser  Verfassung  aber  das  Recht  der  Stimmgebung 
zu  haben,  d.  i.  Staatsbürger,  nicht  bloß  Staatsgenosse 
zu  sein,  dazu  qualifizieren  sich  nicht  alle  mit  gleichem 
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Recht.  Denn  daraus,  daß  sie  fordern  können,  von  allen 
Anderen  nach  Gesetzen  der  natürlichen  Freiheit  und 

Gleichheit  als  passive  Teile  des  Staats  behandelt  zu 
werden,  folgt  nicht  das  Recht,  auch  als  aktive  Glieder 
den  Staat  selbst  zu  behandeln,  zu  organisieren  oder  zu 
Einführung  gewisser  Gesetze  mitzuwirken:  sondern 
nur  daß,  welcherlei  Art  die  positiven  Gesetze,  wozu  sie 
stimmen,  auch  sein  möchten,  sie  doch  den  natürlichen 
der  Freiheit  und  der  dieser  angemessenen  Gleichheit 

Aller  im  Volk,  sich  nämlich  aus  diesem  passiven  Zu- 
stande zu  dem  aktiven  empor  arbeiten  zu  können, 

nicht  zuwider  sein  müssen. 

Ö47 

Alle  jene  drei  Gewalten  im  Staate  sind  Würden  und  als 
wesentliche  aus  der  Idee  eines  Staats  überhaupt  zur 

Gründung  desselben  (Konstitution)  notwendig  hervor- 
gehend, Staatswürden.  Sie  enthalten  das  Verhältnis 

eines  allgemeinen  Oberhaupts  (der,  nach  Freiheitsge- 
setzen betrachtet,  kein  Anderer  als  das  vereinigte  Volk 

selbst  sein  kann)  zu  der  vereinzelten  Menge  eben  des- 
selben als  Untertans,  d.  i.  des  Gebietenden  (imperans) 

gegen  den  Gehorsamenden  (subditus).— -Der  Akt,  wodurch 
sich  das  Volk  selbst  zu  einem  Staat  konstituiert,  eigent- 

lich aber  nur  die  Idee  desselben,  nach  der  die  Recht- 
mäßigkeit desselben  allein  gedacht  werden  kann,  ist  der 

ursprüngliche  Kontrakt,  nach  welchem  alle  [omnes  et 
singuli)  im  Volk  ihre  äußere  Freiheit  aufgeben,  um  sie 
als  Glieder  eines  gemeinen  Wesens,  d.  i.  des  Volks  als 
Staat  betrachtet  (universi),  sofort  wieder  aufzunehmen, 
und  man  kann  nicht  sagen:  der  Staat,  der  Mensch  im 

Staate  habe  einen  Teil  seiner  angebornen  äußeren  Frei- 
heit einem  Zwecke  aufgeopfert,  sondern  er  hat  die  wilde, 

gesetzlose  Freiheit  gänzlich  verlassen,  um  seine  Freiheit 
überhaupt  in  einer  gesetzlichen  Abhängigkeit,  d.  i.  in 
einem  rechtlichen  Zustande,  unvermindert  wieder  zu 

finden,  weil  diese  Abhängigkeit  aus  seinem  eigenen  ge- 
setzgebenden Willen  entspringt. 
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Die  drei  Gewalten  im  Staate  sind  also  erstlich  einander, 
als  so  viel  moralische  Personen,  beigeordnet  (potestaies 
coordinatae) ,  d.  i.  die  eine  ist  das  Ergänzungsstück  der 

anderen  zur  Vollständigkeit  (complementum  ad  suffi- 
cientiam)  der  Staatsverfassung;  aber  zweitens  auch  ein- 

ander untergeordnet  (subordinatae),  so  daß  eine  nicht  zu- 
gleich die  Funktion  der  anderen,  der  sie  zur  Hand  geht, 

usurpieren  kann,  sondern  ihr  eigenes  Prinzip  hat,  d.  i. 
zwar  in  der  Qualität  einer  besonderen  Person,  aber  doch 
unter  der  Bedingung  des  Willens  einer  oberen  gebietet; 
drittens  durch  Vereinigung  beider  jedem  Untertanen  sein 
Recht  erteilend. 

Von  diesen  Gewalten,  in  ihrer  Würde  betrachtet,  wird  es 

heißen:  der  Wille  des  Gesetzgebers  (legislatoris)  in  An- 
sehung dessen,  was  das  äußere  Mein  und  Dein  betrifft, 

ist  untadelig  (irreprehensibel),  das  Ausführ ungs- Vermö- 
gen des  Oberbefehlshabers  (summt  rectoris)  unwidersteh- 
lich (irresistibel)  und  der  Rechtsspruch  des  obersten 

Richters  (supremi  iudicis)  unabänderlich  (inappellabel). 

([49 

Der  Regent  des  Staats  (rex,  princeps)  ist  diejenige  (mora- 
lische oder  physische)  Person,  welcher  die  ausübende 

Gewalt  (potestas  executoria)  zukommt:  der  Agent  des 
Staats,  der  die  Magisträte  einsetzt,  dem  Volk  die  Regeln 
vorschreibt,  nach  denen  ein  jeder  in  demselben  dem  Ge- 

setze gemäß  (durch  Subsumtion  eines  Falles  unter  dem- 
selben) etwas  erwerben,  oder  das  Seine  erhalten  kann. 

Als  moralische  Person  betrachtet,  heißt  er  das  Direk- 
torium, die  Regierung.  Seine  Befehle  an  das  Volk  und  die 

Magisträte  und  ihre  Obere  (Minister),  welchen  die  Staats- 
verwaltung (gubernatio)  obliegt,  sind  Verordnungen,  De- 

krete (nicht  Gesetze);  denn  sie  gehen  auf  Entscheidung 
in  einem  besonderen  Fall  und  werden  als  abänderlich  ge- 

geben. Eine  Regierung,  die  zugleich  gesetzgebend  wäre, 
würde  despotisch  zu  nennen  sein  im  Gegensatz  mit  der 
patriotischen,  unter  welcher  aber  nicht  eine  väterliche 
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(regimen  paternale),  als  die  am  meisten  despotische  un- 
ter allen  (Bürger  als  Kinder  zu  behandeln),  sondern 

vaterländische  {regimen  civitatis  et  patriae)  verstanden 
wird,  wo  der  Staat  selbst  (civitas)  seine  Untertanen  zwar 
gleichsam  als  Glieder  einer  Familie,  doch  zugleich  als 
Staatsbürger,  d.  i.  nach  Gesetzen  ihrer  eigenen  Selbststän- 

digkeit, behandelt,  jeder  sich  selbst  besitzt  und  nicht 
vom  absoluten  Willen  eines  Anderen  neben  oder  über 

ihm  abhängt. 
Der  Beherrscher  des  Volks  (der  Gesetzgeber)  kann  also 
nicht  zugleich  der  Regent  sein,  denn  dieser  steht  unter 
dem  Gesetz  und  wird  durch  dasselbe  folglich  von  einem 
Anderen,  dem  Souverän,  verpflichtet.  Jener  kann  diesem 

auch  seine  Gewalt  nehmen,  ihn  absetzen,  oder  seine  Ver- 
waltung reformieren,  aber  ihn  nicht  strafen  (und  das  be- 

deutet allein  der  in  England  gebräuchliche  Ausdruck: 
der  König,  d.  i.  die  oberste  ausübende  Gewalt,  kann 
nicht  unrecht  tun);  denn  das  wäre  wiederum  ein  Akt 
der  ausübenden  Gewalt,  der  zu  oberst  das  Vermögen 
dem  Gesetze  gemäß  zu  zwingen  zusteht,  die  aber  doch 
selbst  einem  Zwange  unterworfen  wäre;  welches  sich 
widerspricht. 
Endlich  kann  weder  der  Staatsherrscher  noch  der  Re- 

gierer richten,  sondern  nur  Richter  als  Magisträte  ein- 
setzen. Das  Volk  richtet  sich  selbst  durch  diejenigen  ihrer 

Mitbürger,  welche  durch  freie  Wahl,  als  Repräsentanten 

desselben,  und  zwar  für  jeden  Akt  besonders  dazu  er- 
nannt werden.  Denn  der  Rechtsspruch  (die  Sentenz)  ist 

ein  einzelner  Akt  der  öffentlichen  Gerechtigkeit  (iustitiae 
distributiv ae)  durch  einen  Staatsverwalter  (Richter  oder 
Gerichtshof)  auf  den  Untertan,  d.  i.  einen,  der  zum  Volk 
gehört,  mithin  mit  keiner  Gewalt  bekleidet  ist,  ihm  das 
Seine  zuzuerkennen  (zu  erteilen).  Da  nun  ein  jeder  im 
Volk  diesem  Verhältnisse  nach  (zur  Obrigkeit)  bloß 
passiv  ist,  so  würde  eine  jede  jener  beiden  Gewalten  in 
dem,  was  sie  über  den  Untertan  im  streitigen  Falle  des 
Seinen  eines  jeden  beschließen,  ihm  unrecht  tun  können: 
weil  es  nicht  das  Volk  selbst  täte  und,  ob  schuldig  oder 
nichtschuldig,    über    seine    Mitbürger    ausspräche;    auf 
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welche  Ausmittelung  der  Tat  in  der  Klagsache  nun  der 
Gerichtshof  das  Gesetz  anzuwenden  und  vermittelst  der 

ausführenden  Gewalt  einem  jeden  das  Seine  zu  Teil 
werden  zu  lassen  die  richterliche  Gewalt  hat.  Also  kann 

nur  das  Volk  durch  seine  von  ihm  selbst  abgeordnete 

Stellvertreter  (die  Jury)  über  jeden  in  demselben,  ob- 
wohl nur  mittelbar,  richten.— Es  wäre  auch  unter  der 

Würde  des  Staatsoberhaupts,  den  Richter  zu  spielen, 
d.  i.  sich  in  die  Möglichkeit  zu  versetzen,  Unrecht  zu  tun 
und  so  in  den  Fall  der  Appellation  (a  rege  male  informato 
ad  regem  melius  informandum)  zu  geraten. 

Also  sind  es  drei  verschiedene  Gewalten  (potestas  legis- 
latoria,  executoria,  iudiciaria),  wodurch  der  Staat  [civi- 
tas)  seine  Autonomie  hat,  d.  i.  sich  selbst  nach  Freiheits- 

gesetzen bildet  und  erhält.— In  ihrer  Vereinigung  besteht 
das  Heil  des  Staats  (salus  reipublicae  swprema  lex  est); 
worunter  man  nicht  das  Wohl  der  Staatsbürger  und  ihre 
Glückseligkeit  verstehen  muß;  denn  die  kann  vielleicht 
(wie  auch  Rousseau  behauptet)  im  Naturzustande,  oder 
auch  unter  einer  despotischen  Regierung  viel  behaglicher 
und  erwünschter  ausfallen:  sondern  den  Zustand  der 

größten  Übereinstimmung  der  Verfassung  mit  Rechts- 
prinzipien versteht,  als  nach  welchem  zu  streben  uns  die 

Vernunft  durch  einen  kategorischen  Imperativ  verbind- 
lich macht. 

ALLGEMEINE  ANMERKUNG  VON  DEN  RECHT- 
LICHEN WIRKUNGEN    AUS   DER   NATUR   DES 
BÜRGERLICHEN  VEREINS 

A 

Der  Ursprung  der  obersten  Gewalt  ist  für  das  Volk,  das 

unter  derselben  steht,  in  praktischer  Absicht  unerforsch- 
lich:  d.  i.  der  Untertan  soll  nicht  über  diesen  Ursprung, 
als  ein  noch  in  Ansehung  des  ihr  schuldigen  Gehorsams 
zu  bezweifelndes  Recht  (ius  controversum),  werktätig 
vernünfteln.  Denn  da  das  Volk,  um  rechtskräftig  über  die 
oberste  Staatsgewalt  (summum  imperium)  zu  urteilen, 
schon  als  unter  einem  allgemein  gesetzgebenden  Willen 
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vereint  angesehen  werden  muß,  so  kann  und  darf  es  nicht 
anders  urteilen,  als  das  gegenwärtige  Staatsoberhaupt 

(summus  imperans)  es  will.— Ob  ursprünglich  ein  wirk- 
licher Vertrag  der  Unterwerfung  unter  denselben  (pac- 

tum subiectionis  civilis)  als  ein  Faktum  vorher  gegangen, 
oder  ob  die  Gewalt  vorherging,  und  das  Gesetz  nur 
hintennach  gekommen  sei,  oder  auch  in  dieser  Ordnung 
sich  habe  folgen  sollen:  das  sind  für  das  Volk,  das  nun 

schon  unter  dem  bürgerlichen  Gesetze  steht,  ganz  zweck- 
leere und  doch  den  Staat  mit  Gefahr  bedrohende  Ver- 

nünfteleien;  denn  wollte  der  Untertan,  der  den  letzteren 

Ursprung  nun  ergrübelt  hätte,  sich  jener  jetzt  herrschen- 
den Autorität  widersetzen,  so  würde  er  nach  den  Ge- 

setzen derselben,  d.  i.  mit  allem  Recht,  bestraft,  vertilgt, 

oder  (als  vogelfrei,  exlex)  ausgestoßen  werden.— Ein  Ge- 
setz, das  so  heilig  (unverletzlich)  ist,  daß  es  praktisch 

auch  nur  in  Zweifel  zu  ziehen,  mithin  seinen  Effekt  einen 
Augenblick  zu  suspendieren  schon  ein  Verbrechen  ist, 
wird  so  vorgestellt,  als  ob  es  nicht  von  Menschen,  aber 
doch  von  irgend  einem  höchsten,  tadelfreien  Gesetzgeber 
herkommen  müsse,  und  das  ist  die  Bedeutung  des 

Satzes:  ,,Alle  Obrigkeit  ist  von  Gott",  welcher  nicht 
einen  Geschichtsgrund  der  bürgerlichen  Verfassung,  son- 

dern eine  Idee  als  praktisches  Vernunftprinzip  aussagt: 
der  jetzt  bestehenden  gesetzgebenden  Gewalt  gehorchen 
zu  sollen,  ihr  Ursprung  mag  sein,  welcher  er  wolle. 
Hieraus  folgt  nun  der  Satz:  der  Herrscher  im  Staat  hat 

gegen  den  Untertan  lauter  Rechte  und  keine  (Zwangs-) 
Pflichten.— Ferner,  wenn  das  Organ  des  Herrschers,  der 
Regent,  auch  den  Gesetzen  zuwider  verführe,  z.  B.  mit 
Auflagen,  Rekrutierungen  u.  dergl.  wider  das  Gesetz  der 
Gleichheit  in  Verteilung  der  Staatslasten,  so  darf  der 

Untertan  dieser  Ungerechtigkeit  zwar  Beschwerden  (gra- 
vamina),  aber  keinen  Widerstand  entgegensetzen. 
Ja  es  kann  auch  selbst  in  der  Konstitution  kein  Artikel 
enthalten  sein,  der  es  einer  Gewalt  im  Staat  möglich 

machte,  sich  im  Fall  der  Übertretung  der  Konstitutional- 
gesetze  durch  den  oberstn  Beefehlshaber  ihm  zu  wider- 

setzen, mithin  ihn  einzuschränken.  Denn  der,  welcher  die 
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Staatsgewalt  einschränken  soll,  muß  doch  mehr,  oder 
wenigstens  gleiche  Macht  haben,  als  derjenige,  welcher 
eingeschränkt  wird,  und  als  ein  rechtmäßiger  Gebieter, 
der  den  Untertanen  befähle,  sich  zu  widersetzen,  muß  er 
sie  auch  schützen  können  und  in  jedem  vorkommenden 

Fall  rechtskräftig  urteilen,  mithin  öffentlich  den  Wider- 
stand befehligen  können.  Alsdann  ist  aber  nicht  jener, 

sondern  dieser  der  oberste  Befehlshaber;  welches  sich 

widerspricht.  Der  Souverän  verfährt  alsdann  durch  sei- 
nen Minister  zugleich  als  Regent,  mithin  despotisch,  und 

das  Blendwerk,  das  Volk  durch  die  Deputierte  desselben 
die  einschränkende  Gewalt  vorstellen  zu  lassen  (da  es 
eigentlich  nur  die  gesetzgebende  hat),  kann  die  Despotie 
nicht  so  verstecken,  daß  sie  aus  den  Mitteln,  deren  sich 
der  Minister  bedient,  nicht  hervorblickte.  Das  Volk,  das 
durch  seine  Deputierte  (im  Parlament)  repräsentiert 
wird,  hat  an  diesen  Gewährsmännern  seiner  Freiheit  und 
Rechte  Leute,  die  für  sich  und  ihre  Familien  und  dieser 
ihre  vom  Minister  abhängige  Versorgung  in  Armeen, 
Flotte  und  Zivilämtern  lebhaft  interessiert  sind,  und  die 

(statt  des  Widerstandes  gegen  die  Anmaßung  der  Regie- 
rung, dessen  öffentliche  Ankündigung  ohnedem  eine  da- 

zu schon  vorbereitete  Einhelligkeit  im  Volk  bedarf,  die 
aber  im  Frieden  nicht  erlaubt  sein  kann)  vielmehr  immer 
bereit  sind,  sich  selbst  der  Regierung  in  die  Hände  zu 

spielen.— Also  ist  die  sogenannte  gemäßigte  Staatsver- 
fassung, als  Konstitution  des  innern  Rechts  des  Staats, 

ein  Unding  und,  anstatt  zum  Recht  zu  gehören,  nur  ein 
Klugheitsprinzip,  um  so  viel  als  möglich  dem  mächtigen 
Übertreter  der  Volksrechte  seine  willkürliche  Einflüsse 

auf  die  Regierung  nicht  zu  erschweren,  sondern  unter 
dem  Schein  einer  dem  Volk  verstatteten  Opposition  zu 
bemänteln. 

Wider  das  gesetzgebende  Oberhaupt  des  Staats  gibt  es 
also  keinen  rechtmäßigen  Widerstand  des  Volks;  denn 

nur  durch  Unterwerfung  unter  seinen  allgemein-gesetz- 
gebenden Willen  ist  ein  rechtlicher  Zustand  möglich; 

also  kein  Recht  des  Aufstandes  (seditio),  noch  weniger 
des  Aufruhrs  (rebellio),  am  allerwenigsten  gegen  ihn  als 
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einzelne  Person  (Monarch)  unter  dem  Vorwande  des  Miß- 
brauchs seiner  Gewalt  (tyrannis)  Vergreifung  an  seiner 

Person,  ja  an  seinem  Leben  [monarchomachismus  sub 
specie  tyrannicidii).  Der  geringste  Versuch  hiezu  ist 
Hochverrat  (proditio  eminens),  und  der  Verräter  dieser 

Art  kann  als  einer,  der  sein  Vaterland  umzubringen  ver- 
sucht (parricida),  nicht  minder  als  mit  dem  Tode  be- 

straft werden.   Der  Grund  der  Pflicht  des  Volks  einen, 
selbst  den  für  unerträglich  ausgegebenen  Mißbrauch  der 
obersten  Gewalt  dennoch  zu  ertragen  liegt  darin:  daß  sein 

Widerstand  wider  die  höchste  Gesetzgebung  selbst  nie- 
mals anders  als  gesetzwidrig,  ja  als  die  ganze  gesetzliche 

Verfassung  zernichtend  gedacht  werden  muß.  Denn  um 

zu  demselben  befugt  zu  sein,  müßte  ein  öffentliches  Ge- 
setz vorhanden  sein,  welches  diesen  Widerstand  des 

Volks  erlaubte,  d.  i.  die  oberste  Gesetzgebung  enthielte 
eine  Bestimmung  in  sich,  nicht  die  oberste  zu  sein  und 
das  Volk  als  Untertan  in  einem  und  demselben  Urteile 

zum  Souverän  über  den  zu  machen,  dem  es  untertänig 

ist;  welches  sich  widerspricht  und  wovon  der  Wider- 
spruch durch  die  Frage  alsbald  in  die  Augen  fällt:  wer 

denn  in  diesem  Streit  zwischen  Volk  und  Souverän  Rich- 
ter sein  sollte  (denn  es  sind  rechtlich  betrachtet  doch 

immer  zwei  verschiedene  moralische  Personen);  wo  sich 
dann  zeigt,  daß  das  erstere  es  in  seiner  eigenen  Sache 
sein  will.* 

*  Weil  die  Entthronung  eines  Monarchen  doch  auch  als  freiwillige 
Ablegung  der  Krone  und  Niederlegung  seiner  Gewalt  mit  Zurück- 

gebung derselben  an  das  Volk  gedacht  werden  kann,  oder  auch  als 

eine  ohne  Vergreifung  an  der  höchsten  Person  vorgenommene  Ver- 
lassung derselben,  wodurch  sie  in  den  Privatstand  versetzt  werden 

würde,  so  hat  das  Verbrechen  des  Volks,  welches  sie  erzwang, 

doch  noch  wenigstens  den  Vorwand  des  Notrechts  [casus  necessita- 
tis)  für  sich,  niemals  aber  das  mindeste  Recht  ihn,  das  Oberhaupt, 
wegen  der  vorigen  Verwaltung  zu  strafen:  weil  alles,  was  er  vorher 

in  der  Qualität  eines  Oberhaupts  tat,  als  äußerlich  rechtmäßig  ge- 
schehen angesehen  werden  muß,  und  er  selbst,  als  Quell  der  Ge- 

setze betrachtet,  nicht  unrecht  tun  kann.  Unter  allen  Gräueln  einer 

Staatsumwälzung  durch  Aufruhr  ist  selbst  die  Ermordung  des  Mon- 
archen noch  nicht  das  ärgste;  denn  noch  kann  man  sich  vorstellen, 

sie  geschehe  vom  Volk  aus  Furcht,  er  könne,  wenn  er  am  Leben 
bleibt,  sich  wieder  ermannen  und  jenes  die  verdiente  Strafe  fühlen 
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Eine  Veränderung  der  (fehlerhaften)  Staatsverfassung, 

die  wohl  bisweilen  nötig  sein  mag  —  kann  also  nur  vom 
lassen,  und  solle  also  nicht  eine  Verfügung  der  Strafgerechtigkeit, 
sondern  bloß  der  Selbsterhaltung  sein.  Die  formale  Hinrichtung 
ist  es,  was  die  mit  Ideen  des  Menschenrechts  erfüllte  Seele  mit 
einem  Schaudern  ergreift,  das  man  wiederholentlich  fühlt,  so  bald 
und  so  oft  man  sich  diesen  Auftritt  denkt,  wie  das  Schicksal  Karls  I. 
oder  Ludwigs  XVI.  Wie  erklärt  man  sich  aber  dieses  Gefühl,  was 
hier  nicht  ästhetisch  (ein  Mitgefühl,  Wirkung  der  Einbildungskraft, 

die  sich  in  die  Stelle  des  Leidenden  versetzt',  sondern  moralisch, 
der  gänzlichen  Umkehrung  aller  Rechtsbegriffe,  ist?  Es  wird  als 
Verbrechen,  was  ewig  bleibt  und  nie  ausgetilgt  werden  kann  [crimen 
immortah,  inexpiabile)  angesehen  und  scheint  demjenigen  ähnlich 
zu  sein,  was  die  Theologen  diejenige  Sünde  nennen,  welche  weder 
in  dieser  noch  in  jener  Welt  vergeben  werden  kann.  Die  Erklärung 
dieses  Phänomens  im  menschlichen  Gemüte  scheint  aus  folgenden 
Reflexionen  über  sich  selbst,  die  selbst  auf  die  staatsrechtlichen 
Prinzipien  ein  Licht  werfen,  hervorzugehen. 
Eine  jede  Übertretung  des  Gesetzes  kann  und  muß  nicht  anders  als 
so  erklärt  werden,  daß  sie  aus  einer  Maxime  des  Verbrechers  (sich 
eine  solche  Untat  zur  Regel  zu  machen)  entspringe;  denn  wenn  man 
sie  von  einem  sinnlichen  Antrieb  ableitete,  so  wäre  sie  nicht  von 

ihm,  als  einem  freien  Wesen,  begangen  und  könnte  ihm  nicht  zu- 
gerechnet werden;  wie  es  aber  dem  Subjekt  möglich  ist,  eine  solche 

Maxime  wider  das  klare  Verbot  der  gesetzgebenden  Vernunft  zu 
fassen,  läßt  sich  schlechterdings  nicht  erklären;  denn  nur  die  Be- 

gebenheiten nach  dem  Mechanism  der  Natur  sind  erklärungsfähig. 
Nun  kann  der  Verbrecher  seine  Untat  entweder  nach  der  Maxime 

einer  angenommenen  objektiven  Regel  (als  allgemein  geltend),  oder 
nur  als  Ausnahme  von  der  Regel  (sich  davon  gelegentlich  zu  dis- 

pensieren) begehen;  im  letzteren  Fall  weicht  er  nur  (obzwar  vorsetz- 
lich)  vom  Gesetz  ab;  er  kann  seine  eigene  Übertretung  zugleich  ver- 

abscheuen und,  ohne  dem  Gesetz  förmlich  den  Gehorsam  aufzu- 
kündigen, es  nur  umgehen  wollen;  im  ersteren  aber  verwirft  er  die 

Autorität  des  Gesetzes  selbst,  dessen  Gültigkeit  er  sich  doch  vor 
seiner  Vernunft  nicht  abläugnen  kann,  und  macht  es  sich  zur  Regel 
wider  dasselbe  zu  handeln;  seine  Maxime  ist  also  nicht  bloß  er- 

mangelungsweise [negative^.,  sondern  sogar  abbruchsweise  [contrarie) 
oder,  wie  man  sich  ausdrückt,  diametraliter,  als  Widerspruch  (gleich- 

sam feindselig)  dem  Gesetz  entgegen.  So  viel  wir  einsehen,  ist  ein 
dergleichen  Verbrechen  einer  förmlichen  (ganz  nutzlosen)  Bosheit 
zu  begehen  Menschen  unmöglich  und  doch  obzwar  bloße  Idee  des 

Äußerst-Bösen)  in  einem  System  der  Moral  nicht  zu  übergehen. 
Der  Grund  des  Schauderhaften  bei  dem  Gedanken  von  der  förm- 

lichen Hinrichtung  eines  Monarchen  durch  sein  Volk  ist  also  der, 
daß  der  Mord  nur  als  Ausnahme  von  der  Regel,  welche  dieses  sich 

zur  Maxime  machte,  die  Hinrichtung  aber  als  eine~völlige  Umkeh- rung der  Prinzipien  des  Verhältnisses  zwischen  Souverän  und  Volk 
(dieses,  was  sein  Dasein  nur  der  Gesetzgebung  des  ersteren  zu  ver- 
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Souverän  selbst  durch  Reform,  aber  nicht  vom  Volk, 
mithin  durch  Revolution  verrichtet  werden,  und  wenn 
sie  geschieht,  so  kann  jene  nur  die  ausübende  Gewalt, 

nicht  die  gesetzgebende  treffen.— In  einer  Staatsver- 
fassung, die  so  beschaffen  ist,  daß  das  Volk  durch  seine 

Repräsentanten  (im  Parlament)  jener  und  dem  Re- 
präsentanten derselben  (dem  Minister)  gesetzlich  wider- 

stehen kann— welche  dann  eine  eingeschränkte  Verfas- 
sung heißt—  ist  gleichwohl  kein  aktiver  Widerstand  (der 

willkürlichen  Verbindung  des  Volks  die  Regierung  zu 
einem  gewissen  tätigen  Verfahren  zu  zwingen,  mithin 
selbst  einen  Akt  der  ausübenden  Gewalt  zu  begehen), 
sondern  nur  ein  negativer  Widerstand,  d.  i.  Weigerung 

des  Volks  (im  Parlament),  erlaubt,  jener  in  den  Forde- 
rungen, die  sie  zur  Staatsverwaltung  nötig  zu  haben  vor- 

gibt, nicht  immer  zu  willfahren;  vielmehr  wenn  das  letz- 
tere geschähe,  so  wäre  es  ein  sicheres  Zeichen,  daß  das 

Volk  verderbt,  seine  Repräsentanten  erkäuflich  und  das 

Oberhaupt  in  der  Regierung  durch  seinen  Minister  des- 
potisch, dieser  selber  aber  ein  Verräter  des  Volks  sei. 

Übrigens,  wenn  eine  Revolution  einmal  gelungen  und 

eine  neue  Verfassung  gegründet  ist,  so  kann  die  Unrecht- 
mäßigkeit des  Beginnens  und  der  Vollführung  derselben 

die  Untertanen  von  der  Verbindlichkeit,  der  neuen  Ord- 
nung der  Dinge  sich  als  gute  Staatsbürger  zu  fügen, 

nicht  befreien,  und  sie  können  sich  nicht  weigern,  dcr- 

danken  hat,  zum  Herrscher  über  jenen  zu  machen)  gedacht"  werden 
muß,  und  so  die  Gewalttätigkeit  mit  dreuster  Stirn  und  nach  Grund- 

sätzen über  das  heiligste  Recht  erhoben  wird;  welches,  wie  ein 
Alles  ohne  Wiederkehr  verschlingender  Abgrund,  als  ein  vom 
Staate  an  ihm  verübter  Selbstmord,  ein  keiner  Entsündigung  fähiges 
Verbrechen  zu  sein  scheint.  Man  hat  also  Ursache  anzunehmen, 

daß  die  Zustimmung  zu  solchen  Hinrichtungen  wirklich  nicht  aus 
einem  vermeint-rechtlichen  Prinzip,  sondern  aus  Furcht  vor  Rache 
des  vielleicht  dereinst  wieder  auflebenden  Staats  am  Volk  herrührte, 
und  jene  Förmlichkeit  nur  vorgenommen  worden,  um  jener  Tat  den 
Anstrich  von  Bestrafung,  mithin  eines  rechtlichen  Verfahrens  (der- 

gleichen der  Mord  nicht  sein  würde)  zu  geben,  welche  Bemäntelung 
aber  verunglückt,  weil  eine  solche  Anmaßung  des  Volks  noch  ärger 
ist,  als  selbst  der  Mord,  da  diese  einen  Grundsatz  enthält,  der  selbst 
die  Wiedererzeugung  eines  umgestürzten  Staats  unmöglich  machen 
müßte. 
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jenigen  Obrigkeit  ehrlich  zu  gehorchen,  die  jetzt  die  Ge- 
walt hat.  Der  entthronte  Monarch  (der  jene  Umwälzung 

überlebt)  kann  wegen  seiner  vorigen  Geschäftsführung 

nicht  in  Anspruch  genommen,  noch  weniger  aber  ge- 
straft werden,  wenn  er,  in  den  Stand  eines  Staatsbürgers 

zurückgetreten,  seine  und  des  Staats  Ruhe  dem  Wag- 
stück vorzieht,  sich  von  diesem  zu  entfernen,  um  als 

Prätendent  das  Abenteuer  der  Wiedererlangung  des- 
selben, es  sei  durch  ingeheim  angestiftete  Gegenrevolu- 

tion, oder  durch  Beistand  anderer  Mächte,  zu  bestehen. 
Wenn  er  aber  das  letztere  vorzieht,  so  bleibt  ihm,  weil 

der  Aufruhr,  der  ihn  aus  seinem  Besitz  vertrieb,  unge- 
recht war,  sein  Recht  an  demselben  unbenommen.  Ob 

aber  andere  Mächte  das  Recht  haben,  sich  diesem  ver- 
unglückten Oberhaupt  zum  besten  in  ein  Staatenbündnis 

zu  vereinigen,  bloß  um  jenes  vom  Volk  begangene  Ver- 
brechen nicht  ungeahndet,  noch  als  Skandal  für  alle 

Staaten  bestehen  zu  lassen,  mithin  eine  in  jedem  anderen 

Staat  durch  Revolution  zu  Stande  gekommene  Verfas- 
sung in  ihre  alte  mit  Gewalt  zurückzubringen  berechtigt 

und  berufen  seien,  das  gehört  zum  Völkerrecht. 

B 

Kann  der  Beherrscher  als  Obereigentümer  (des  Bodens), 
oder  muß  er  nur  als  Oberbefehlshaber  in  Ansehung  des 
Volks  durch  Gesetze  betrachtet  werden?  Da  der  Boden 

die  oberste  Bedingung  ist,  unter  der  allein  es  möglich  ist, 
äußere  Sachen  als  das  Seine  zu  haben,  deren  möglicher 
Besitz  und  Gebrauch  das  erste  erwerbliche  Recht  aus- 

macht, so  wird  von  dem  Souverän,  als  Landesherren, 
besser  als  Obereigentümer  (dominus  territorii),  alles 
solche  Recht  abgeleitet  werden  müssen.  Das  Volk,  als  die 
Menge  der  Untertanen,  gehört  ihm  auch  zu  (es  ist  sein 

Volk),  aber  nicht  ihm  als  Eigentümer  (nach  dem  ding- 
lichen), sondern  als  Oberbefehlshaber  (nach  dem  persön- 

lichen Recht).— Dieses  Obereigentum  ist  aber  nur  eine 
Idee  des  bürgerlichen  Vereins,  um  die  notwendige  Ver- 

einigung des  Privateigentums  aller  im  Volk  unter  einem 
öffentlichen  allgemeinen  Besitzer  zu  Bestimmung  des 
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besonderen  Eigentums  nicht  nach  Grundsätzen  der 
Aggregation  (die  von  den  Teilen  zum  Ganzen  empirisch 

fortschreitet),  sondern  dem  notwendigen  formalen  Prin- 
zip der  Einteilung  (Division  des  Bodens)  nach  Rechts- 

begriffen vorstellig  zu  machen.  Nach  diesen  kann  der 
Obereigentümer  kein  Privateigentum  an  irgend  einem 

Boden  haben  (denn  sonst  machte  er  sich  zu  einer  Privat- 
person), sondern  dieses  gehört  nur  dem  Volk  (und  zwar 

nicht  kollektiv,  sondern  distributiv  genommen)  zu;  wo- 
von doch  ein  nomadisch-beherrschtes  Volk  auszunehmen 

ist,  als  in  welchem  gar  kein  Privateigentum  des  Bodens 
statt  findet.— Der  Oberbefehlshaber  kann  also  keine 
Domänen,  d.  i.  Ländereien  zu  seiner  Privatbenutzung 

(zu  Unterhaltung  des  Hofes),  haben.  Denn  weil  es  als- 
dann auf  sein  eigen  Gutbefinden  ankäme,  wie  weit  sie 

ausgebreitet  sein  sollten,  so  würde  der  Staat  Gefahr  lau- 
fen, alles  Eigentum  des  Bodens  in  den  Händen  der  Re- 

gierung zu  sehen  und  alle  Untertanen  als  grundunter- 
tänig (glebae  adscripti)  und  Besitzer  von  dem,  was  immer 

nur  Eigentum  eines  Anderen  ist,  folglich  aller  Freiheit 

beraubt  (servi)  anzusehen.— Von  einem  Landesherrn 
kann  man  sagen:  er  besitzt  nichts  (zu  eigen),  außer  sich 

selbst;  denn  wenn  er  neben  einem  anderen  im  Staat  et- 
was zu  eigen  hätte,  so  würde  mit  diesem  ein  Streit  mög- 
lich sein,  zu  dessen  Schlichtung  kein  Richter  wäre.  Aber 

man  kann  auch  sagen:  er  besitzt  alles;  weil  er  das  Befehls- 
haberrecht über  das  Volk  hat  (jedem  das  Seine  zu  Teil 

kommen  zu  lassen),  dem  alle  äußere  Sachen  (divisim)  zu- 
gehören. 
Hieraus  folgt:  daß  es  auch  keine  Korporation  im  Staat, 

keinen  Stand  und  Orden  geben  könne,  der  als  Eigen- 
tümer den  Boden  zur  alleinigen  Benutzung  den  folgen- 

den Generationen  (ins  Unendliche)  nach  gewissen  Sta- 
tuten überliefern  könne.  Der  Staat  kann  sie  zu  aller  Zeit 

aufheben,  nur  unter  der  Bedingung,  die  Überlebenden 
zu  entschädigen.  Der  Ritterorden  (als  Korporation,  oder 
auch  bloß  Rang  einzelner,  vorzüglich  beehrter  Personen), 
der  Orden  der  Geistlichkeit,  die  Kirche  genannt,  können 
nie  durch  diese  Vorrechte,  womit  sie  begünstigt  worden, 
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ein  auf  Nachfolger  übertragbares  Eigentum  am  Boden, 

sondern  nur  die  einstweilige  Benutzung  desselben  er- 
werben. Die  Komthureien  auf  einer,  die  Kirchengüter  auf 

der  anderen  Seite  können,  wenn  die  öffentliche  Meinung 
wegen  der  Mittel,  durch  die  Kriegsehre  den  Staat  wider 
die  Lauigkeit  in  Verteidigung  desselben  zu  schützen, 

oder  die  Menschen  in  demselben  durch  Seelmessen,  Ge- 
bete und  eine  Menge  zu  bestellender  Seelsorger,  um  sie 

vor  dem  ewigen  Feuer  zu  bewahren,  anzutreiben,  auf- 
gehört hat,  ohne  Bedenken  (doch  unter  der  vorgenann- 

ten Bedingung)  aufgehoben  werden.  Die,  so  hier  in  die 

Reform  fallen,  können  nicht  klagen,  daß  ihnen  ihr  Eigen- 
tum genommen  werde;  denn  der  Grund  ihres  bisherigen 

Besitzes  lag  nur  in  der  Volksmeinung  und  mußte  auch, 

so  lange  diese  fortwährte,  gelten.  So  bald  diese  aber  er- 
losch, und  zwar  auch  nur  in  dem  Urteil  derjenigen, 

welche  auf  Leitung  desselben  durch  ihr  Verdienst  den 
größten  Anspruch  haben,  so  mußte,  gleichsam  als  durch 

eine  Appellation  desselben  an  den  Staat  (a  rege  male  in- 
formato  ad  regem  melius  informandum) ,  das  vermeinte 
Eigentum  aufhören. 

Auf  diesem  ursprünglich  erworbenen  Grundeigentum  be- 
ruht das  Recht  des  Oberbefehlshabers,  als  Obereigen- 

tümers (des  Landesherrn),  die  Privateigentümer  des 
Bodens  zu  beschatzen,  d.  i.  Abgaben  durch  die  Landtaxe, 
Akzise  und  Zölle,  oder  Dienstleistung  (dergleichen  die 
Stellung  der  Mannschaft  zum  Kriegsdienst  ist)  zu  for- 

dern: so  doch,  daß  das  Volk  sich  selber  beschatzt,  weil 
dieses  die  einzige  Art  ist,  hiebei  nach  Rechtsgesetzen  zu 
verfahren,  wenn  es  durch  das  Korps  der  Deputierten 

desselben  geschieht,  auch  als  gezwungene  (von  dem  bis- 
her bestandenen  Gesetz  abweichende)  Anleihe  nach  dem 

Majestätsrechte,  als  in  einem  Falle,  da  der  Staat  in  Ge- 
fahr seiner  Auflösung  kommt,  erlaubt  ist. 

Hierauf  beruht  auch  das  Recht  der  Staatswirtschaft,  des 

Finanzwesens  und  der  Polizei,  welche  letztere  die  öffent- 
liche Sicherheit,  Gemächlichkeit  und  Anständigkeit  be- 
sorgt (denn  daß  das  Gefühl  für  diese  (sensus  decori)  als 

negativer  Geschmack  durch  Bettelei,  Lärmen  auf  Stra- 
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ßen,  Gestank,  öffentliche  Wollust  (venus  volgivaga),  als 
Verletzungen  des  moralischen  Sinnes,  nicht  abgestumpft 
werde,  erleichtert  der  Regierung  gar  sehr  ihr  Geschäfte, 
das  Volk  durch  Gesetze  zu  lenken). 
Zu  Erhaltung  des  Staats  gehört  auch  noch  ein  drittes: 
nämlich  das  Recht  der  Aufsicht  (ius  inspectionis) ,  daß 
ihm  nämlich  keine  Verbindung,  die  aufs  öffentliche  Wohl 
der  Gesellschaft  (publicum)  Einfluß  haben  kann,  (von 

Staats-  oder  Religions-Illuminaten)  verheimlicht,  son- 
dern, wenn  es  von  der  Polizei  verlangt  wird,  die  Eröff- 
nung ihrer  Verfassung  nicht  geweigert  werde.  Die  aber 

der  Untersuchung  der  Privatbehausung  eines  jeden  ist 
nur  ein  Notfall  der  Polizei,  wozu  sie  durch  eine  höhere 
Autorität  in  jedem  besonderen  Falle  berechtigt  werden 
muß. 

Dem  Oberbefehlshaber  steht  indirekt,  d.  i.  als  Überneh- 
mer der  Pflicht  des  Volks,  das  Recht  zu,  dieses  mit  Ab- 

gaben zu  seiner  (des  Volks)  eigenen  Erhaltung  zu  be- 
lasten, als  da  sind:  das  Armenwesen,  die  Findelhäuser 

und  das  Kirchenwesen,  sonst  milde  oder  fromme  Stif- 
tungen genannt. 

Der  allgemeine  Volkswille  hat  sich  nämlich  zu  einer  Ge- 
sellschaft vereinigt,  welche  sich  immerwährend  erhalten 

soll,  und  zu  dem  Ende  sich  der  inneren  Staatsgewalt 
unterworfen,  um  die  Glieder  dieser  Gesellschaft,  die  es 
selbst  nicht  vermögen,  zu  erhalten.  Von  Staatswegen  ist 
also  die  Regierung  berechtigt,  die  Vermögenden  zu 
nötigen,  die  Mittel  der  Erhaltung  derjenigen,  die  es  selbst 
den  notwendigsten  Naturbedürfnissen  nach  nicht  sind, 
herbei  zu  schaffen:  weil  ihre  Existenz  zugleich  als  Akt 
der  Unterwerfung  unter  den  Schutz  und  die  zu  ihrem 
Dasein  nötige  Vorsorge  des  gemeinen  Wesens  ist,  wozu 
sie  sich  verbindlich  gemacht  haben,  auf  welche  der  Staat 
nun  sein  Recht  gründet,  zur  Erhaltung  ihrer  Mitbürger 
das  Ihrige  beizutragen.  Das  kann  nun  geschehen:  durch 
Belastung  des  Eigentums  der  Staatsbürger,  oder  ihres 
Handelsverkehrs,  oder  durch  errichtete  Fonds  und  deren 
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Zinsen;  nicht  zu  Staats-  (denn  der  ist  reich),  sondern  zu 
Volksbedürfnissen,  aber  nicht  bloß  durch  freiwillige  Bei- 

träge (weil  hier  nur  vom  Rechte  des  Staats  gegen  das 
Volk  die  Rede  ist),  worunter  einige  gewinnsüchtige  sind 
(als  Lotterien,  die  mehr  Arme  und  dem  öffentlichen 
Eigentum  gefährliche  machen,  als  sonst  sein  würden, 

und  die  also  nicht  erlaubt  sein  sollten),  sondern  zwangs- 
mäßig, als  Staatslasten.  Hier  fragt  sich  nun:  ob  die  Ver- 

sorgung der  Armen  durch  laufende  Beiträge,  so  daß  jedes 
Zeitalter  die  Seinigen  ernährt,  oder  durch  nach  und  nach 
gesammelte  Bestände  und  überhaupt  fromme  Stiftungen 
(dergleichen  Witwenhäuser,  Hospitäler  u.  dergl.  sind) 
und  zwar  jenes  nicht  durch  Bettelei,  welche  mit  der 
Räuberei  nahe  verwandt  ist,  sondern  durch  gesetzliche 

Auflage  ausgerichtet  werden  soll.— Die  erstere  Anord- 
nung muß  für  die  einzige  dem  Rechte  des  Staats  an- 

gemessene, der  sich  niemand  entziehen  kann,  der  zu 

leben  hat,  gehalten  werden:  weil  sie  nicht  (wie  von  from- 
men Stiftungen  zu  besorgen  ist),  wenn  sie  mit  der  Zahl 

der  Armen  anwachsen,  das  Armsein  zum  Erwerbmittel 

für  faule  Menschen  machen  und  so  eine  ungerechte  Be- 
lästigung des  Volks  durch  die  Regierung  sein  würden. 

Was  die  Erhaltung  der  aus  Not  oder  Scham  ausgesetzten, 
oder  wohl  gar  darum  ermordeten  Kinder  betrifft,  so  hat 
der  Staat  ein  Recht,  das  Volk  mit  der  Pflicht  zu  belasten, 

diesen,  obzwar  unwillkommenen  Zuwachs  des  Staats- 
vermögens nicht  wissentlich  umkommen  zu  lassen.  Ob 

dieses  aber  durch  Besteurung  der  Hagestolzen  beiderlei 
Geschlechts  (worunter  die  vermögende  Ledige  verstanden 
werden),  als  solche,  die  daran  doch  zum  Teil  Schuld  sind, 

vermittelst  dazu  errichteter  Findelhäuser,  oder  auf  an- 
dere Art  mit  Recht  geschehen  könne  (ein  anderes  Mittel 

es  zu  verhüten  möchte  es  aber  schwerlich  geben),  ist  eine 
Aufgabe,  deren  Lösung,  ohne  entweder  wider  das  Recht, 

oder  die  Moralität  zu  verstoßen,  bisher  noch  nicht  ge- 
lungen ist. 

Da  auch  das  Kirchenwesen,  welches  von  der  Religion  als 
innerer  Gesinnung,  die  ganz  außer  dem  Wirkungskreise 

der  bürgerlichen  Macht  ist,  sorgfältig  unterschieden  wer- 
K.ANT  V  29 
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den  muß  (als  Anstalt  zum  öffentlichen  Gottesdienst  für 

das  Volk,  aus  welchem  dieser  auch  seinen  Ursprung  hat, 

es  sei  Meinung  oder  Überzeugung),  ein  wahres  Staats- 
bedürfnis wird,  sich  auch  als  Untertanen  einer  höchsten 

'unsichtbaren  Macht,  der  sie  huldigen  müssen,  und  die  mit 

der  bürgerlichen  oft  in  einen  sehr  ungleichen  Streit  kom- 
men kann,  zu  betrachten:  so  hat  der  Staat  das  Recht, 

nicht  etwa  der  inneren  Konstitutionalgesetzgebung,  das 

Kirchenwesen  nach  seinem  Sinne,  wie  es  ihm  vorteilhaft 

dünkt,  einzurichten,  den  Glauben  und  gottesdienstliche 

Formen  (ritus)  dem  Volk  vorzuschreiben  oder  zu  be- 

fehlen (denn  dieses  muß  gänzlich  den  Lehrern  und  Vor- 

stehern, die  es  sich  selbst  gewählt  hat,  überlassen  blei- 

ben), sondern  nur  das  negative  Recht  den  Einfluß  der 

öffentlichen  Lehrer  auf  das  sichtbare,  politische  gemeine- 

Wesen,  der  der  öffentlichen  Ruhe  nachteilig  sein  möchte, 

abzuhalten,  mithin  bei  dem  inneren  Streit,  oder  dem  der 

verschiedenen  Kirchen  unter  einander  die  bürgerliche 

Eintracht  nicht  in  Gefahr  kommen  zu  lassen,  welches 

also  ein  Recht  der  Polizei  ist.  Daß  eine  Kirche  einen  ge- 
wissen Glauben  und  welchen  sie  haben,  oder  daß  sie  ihn 

unabänderlich  erhalten  müsse  und  sich  nicht  selbst  re- 

formieren dürfe,  sind  Einmischungen  der  obrigkeitlichen 

Gewalt,  die  unter  ihrer  Würde  sind:  weil  sie  sich  dabei, 

als  einem  Schulgezänke,  auf  den  Fuß  der  Gleichheit  mit 

ihren  Untertanen  einläßt  (der  Monarch  sich  zum  Priester 

macht),  die  ihr  geradezu  sagen  können,  daß  sie  hievon 

nichts  verstehe;  vornehmlich  was  das  letztere,  nämlich 

das  Verbot  innerer  Reformen,   betrifft;-denn  was  das 

gesamte  Volk  nicht  über  sich  selbst  beschließen  kann, 

das  kann  auch  der  Gesetzgeber  nicht  über  das  Volk  be- 
schließen.  Nun  kann  aber  kein  Volk  beschließen,   in 

seinen  den  Glauben  betreffenden  Einsichten  (der  Auf- 

klärung)  niemals  weiter  fortzuschreiten,   mithin  auch 

sich  in  Ansehung  des  Kirchenwesens  nie  zu  reformieren: 

weil  dies  der  Menschheit  in  seiner  eigenen  Person,  mithin 

dem  höchsten   Recht  desselben  entgegen  sein  würde. 

Also  kann  es  auch  keine  obrigkeitliche  Gewalt  über  das 

Volk  beschließen.   Was  aber  die  Kosten  der  Erhaltung 



DAS  STAATSRECHT  451 

des  Kirchenwesens  betrifft,  so  können  diese  aus  eben 
derselben  Ursache  nicht  dem  Staat,  sondern  müssen  dem 
Teil  des  Volks,  der  sich  zu  einem  oder  dem  anderen 
Glauben  bekennt,  d.  i.  nur  der  Gemeine,  zu  Lasten 
kommen. 

D 

Das  Recht  des  obersten  Befehlshabers  im  Staat  geht  auch 

I.  auf  Verteilung  der  Ämter,  als  mit  einer  Besoldung  ver- 
bundener Geschäftsführung;  2.  der  Würden,  die  als  Stan- 

deserhöhungen ohne  Sold,  d.  i.  Rangerteilung  des  Oberen 

(der  zum  Befehlen)  in  Ansehung  der  Niedrigem  (die,  ob- 
zwar  als  freie  und  nur  durchs  öffentliche  Gesetz  verbind- 

liche, doch  jenen  zu  gehorsamen  zum  Voraus  bestimmt 

sind),  bloß  auf  Ehre  fundiert  sind— und  3.  außer  diesem 
(respektiv-wohltätigen)  Recht  auch  aufs  Strafrecht. 
Was  ein  bürgerliches  Amt  anlangt,  so  kommt  hier  die 
Frage  vor:  hat  der  Souverän  das  Recht,  einem,  dem  er 
ein  Amt  gegeben,  es  nach  seinem  Gutbefinden  (ohne  ein 
Verbrechen  von  Seiten  des  letzteren)  wieder  zu  nehmen? 
Ich  sage:  nein!  Denn  was  der  vereinigte  Wille  des  Volks 
über  seine  bürgerliche  Beamte  nie  beschließen  wird,  das 
kann  auch  das  Staatsoberhaupt  über  ihn  nicht  be- 

schließen. Nun  will  das  Volk  (das  die  Kosten  tragen  soll, 
welche  die  Ansetzung  eines  Beamten  ihm  machen  wird) 
ohne  allen  Zweifel,  daß  dieser  seinem  ihm  auferlegten 
Geschäfte  völlig  gewachsen  sei;  welches  aber  nicht  anders 
als  durch  eine  hinlängliche  Zeit  hindurch  fortgesetzte 

Vorbereitung  und  Erlernung  desselben,  über  der  er  die- 
jenige versäumt,  die  er  zur  Erlernung  eines  anderen  ihn 

nährenden  Geschäfts  hätte  verwenden  können,  ge- 
schehen kann;  mithin  würde  in  der  Regel  das  Amt  mit 

Leuten  versehen  werden,  die  keine  dazu  erforderliche 

Geschicklichkeit  und  durch  Übung  erlangte  reife  Ur- 
teilskraft erworben  hätten;  welches  der  Absicht  des 

Staats  zuwider  ist,  als  zu  welcher  auch  erforderlich  ist, 
daß  jeder  vom  niedrigeren  Amte  zu  höheren  (die  sonst 
lauter  Untauglichen  in  die  Hände  fallen  würden)  steigen, 
mithin  auch  auf  lebenswierige  Versorgung  müsse  rechnen 
können. 
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Die  Würde  betreffend,  nicht  bloß  die,  welche  ein  Amt  bei 
sich  führen  mag,  sondern  auch  die,  welche  den  Besitzer 
auch  ohne  besondere  Bedienungen  zum  Gliede  eines 

höheren  Standes  macht,  ist  der  Adel,  der,  vom  bürger- 
lichen Stande,  in  welchem  das  Volk  ist,  unterschieden, 

den  männlichen  Nachkommen  anerbt,  durch  diese  auch 
wohl  den  weiblichen  unadlicher  Geburt,  nur  so,  daß  die 
adlich  Geborne  ihrem  unadlichen  Ehemann  nicht  um- 

gekehrt diesen  Rang  mitteilt,  sondern  selbst  in  den  bloß 

bürgerlichen  (des  Volks)  zurückfällt.— Die  Frage  ist  nun: 
ob  der  Souverän  einen  Adelstand,  als  einen  erblichen 

Mittelstand  zwischen  ihm  und  den  übrigen  Staats- 
bürgern, zu  gründen  berechtigt  sei.  In  dieser  Frage 

kommt  es  nicht  darauf  an:  ob  es  der  Klugheit  des  Sou- 
veräns wegen  seines  oder  des  Volks  Vorteils,  sondern 

nur,  ob  es  dem  Rechte  des  Volks  gemäß  sei,  einen  Stand 

von  Personen  über  sich  zu  haben,  die  zwar  selbst  Unter- 
tanen, aber  doch  in  Ansehung  des  Volks  geborne  Befehls- 

haber (wenigstens  privilegierte)  sind.   Die  Beantwor- 
tung derselben  geht  nun  hier  eben  so  wie  vorher  aus  dem 

Prinzip  hervor:  „Was  das  Volk  (die  ganze  Masse  der 
Untertanen)  nicht  über  sich  selbst  und  seine  Genossen 
beschließen  kann,  das  kann  auch  der  Souverän  nicht 

über  das  Volk  beschließen."  Nun  ist  ein  angeerbter  Adel 
ein  Rang,  der  vor  dem  Verdienst  vorher  geht  und  dieses 
auch  mit  keinem  Grunde  hoffen  läßt,  ein  Gedankending 
ohne  alle  Realität.  Denn  wenn  der  Vorfahr  Verdienst 

hatte,  so  konnte  er  dieses  doch  nicht  auf  seine  Nach- 
kommen vererben,  sondern  diese  mußten  es  sich  immer 

selbst  erwerben,  da  die  Natur  es  nicht  so  fügt,  daß  das 
Talent  und  der  Wille,  welche  Verdienste  um  den  Staat 

möglich  machen,  auch  anarten.  Weil  nun  von  keinem 

Menschen  angenommen  werden  kann,  er  werde  seine 

Freiheit  wegwerfen,  so  ist  es  unmöglich,  daß  der  allge- 
meine Volkswille  zu  einem  solchen  grundlosen  Prän> 

gativ  zusammenstimme,  mithin  kann  der  Souverän  es 

auch  nicht  geltend  machen.   Wenn  indessen  gleich 
eine  solche  Anomalie  in  das  Maschinenwesen  einer  Re- 

gierung von  alten  Zeiten   (des  Lehnswesens,   das  fast 



DAS  STAATSRECHT  453 

gänzlich  auf  den  Krieg  angelegt  war)  eingeschlichen,  von 
Untertanen,  die  mehr  als  Staatsbürger,  nämlich  geborne 
Beamte  (wie  etwa  ein  Erbprofessor),  sein  wollen,  so  kann 

der  Staat  diesen  von  ihm  begangenen  Fehler  eines  wider- 
rechtlich erteilten  erblichen  Vorzugs  nicht  anders,  als 

durch  Eingehen  und  Nichtbesetzung  der  Stellen  allmäh- 
lig  wiederum  gut  machen,  und  so  hat  er  provisorisch  ein 
Recht,  diese  Würde  dem  Titel  nach  fortdauern  zu  lassen, 
bis  selbst  in  der  öffentlichen  Meinung  die  Einteilung  in 
Souverän,  Adel  und  Volk  der  einzigen  natürlichen  in 
Souverän  und  Volk  Platz  gemacht  haben  wird. 
Ohne  alle  Würde  kann  nun  wohl  kein  Mensch  im  Staate 

sein,  denn  er  hat  wenigstens  die  des  Staatsbürgers;  außer 

wenn  er  sich  durch  sein  eigenes  Verbrechen  darum  ge- 
bracht hat,  da  er  dann  zwar  im  Leben  erhalten,  aber 

zum  bloßen  Werkzeuge  der  Willkür  eines  Anderen  (ent- 
weder des  Staats,  oder  eines  anderen  Staatsbürgers)  ge- 
macht wird.  Wer  nun  das  letztere  ist  (was  er  aber  nur 

durch  Urteil  und  Recht  werden  kann),  ist  ein  Leiheigener 

(servus  in  sensu  stricto)  und  gehört  zum  Eigentum  [domi- 
nium) eines  Anderen,  der  daher  nicht  bloß  sein  Herr 

(herus),  sondern  auch  sein  Eigentümer  (dominus)  ist,  der 
ihn  als  eine  Sache  veräußern  und  nach  Belieben  (nur 
nicht  zu  schandbaren  Zwecken)  brauchen  und  Über  seine 

Kräfte,  wenn  gleich  nicht  über  sein  Leben  und  Glied- 
maßen verfügen  (disponieren)  kann.  Durch  einen  Vertrag 

kann  sich  niemand  zu  einer  solchen  Abhängigkeit  ver- 
binden, dadurch  er  aufhört,  eine  Person  zu  sein;  denn 

nur  als  Person  kann  er  einen  Vertrag  machen.  Nun 
scheint  es  zwar,  ein  Mensch  könne  sich  zu  gewissen,  der 
Qualität  nach  erlaubten,  dem  Grad  nach  aber  unbe- 

stimmten Diensten  gegen  einen  Andern  (für  Lohn,  Kost 

oder  Schutz)  verpflichten  durch  einen  Verdingungsver- 
trag  (locatio  conductio),  und  er  werde  dadurch  bloß  Unter- 

tan (subiectus),  nicht  Leibeigener  (servus);  allein  das  ist 
nur  ein  falscher  Schein.  Denn  wenn  sein  Herr  befugt  ist, 
die  Kräfte  seines  Untertans  nach  Belieben  zu  benutzen, 
so  kann  er  sie  auch  (wie  es  mit  den  Negern  auf  den 
Zuckerinseln  der  Fall  ist)  erschöpfen  bis  zum  Tode  oder 
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der  Verzweiflung,  und  jener  hat  sich  seinem  Herrn  wirk- 
lich als  Eigentum  weggegeben;  welches  unmöglich  ist. — 

Er  kann  sich  also  nur  zu  der  Qualität  und  dem  Grade 

nach  bestimmten  Arbeiten  verdingen:  entweder  als  Tage- 
löhner, oder  ansässiger  Untertan;  im  letzteren  Fall,  daß 

er  teils  für  den  Gebrauch  des  Bodens  seines  Herrn  statt 

des  Tagelohns  Dienste  auf  demselben  Boden,  teils  für 
die  eigene  Benutzung  desselben  bestimmte  Abgaben 
(einen  Zins)  nach  einem  Pachtvertrage  leistet,  ohne  sich 
dabei  zum  Gutsuntertan  (glebae  adscriptus)  zu  machen, 

als  wodurch  er  seine  Persönlichkeit  einbüßen  würde,  mit- 
hin eine  Zeit-  oder  Erbpacht  gründen  kann.  Er  mag  nun 

aber  auch  durch  sein  Verbrechen  ein  persönlicher  Unter- 
tan geworden  sein,  so  kann  diese  Untertänigkeit  ihm 

doch  nicht  anerben,  weil  er  sie  sich  nur  durch  seine  eigene 
Schuld  zugezogen  hat,  und  eben  so  wenig  kann  der  von 

einem  Leibeigenen  Erzeugte  wegen  der  Erziehungs- 
kosten, die  er  gemacht  hat,  in  Anspruch  genommen  wer- 

den, weil  Erziehung  eine  absolute  Naturpflicht  der  El- 
tern und,  im  Falle  daß  diese  Leibeigene  waren,  der 

Herren  ist,  welche  mit  dem  Besitz  ihrer  Untertanen  auch 
die  Pflichten  derselben  übernommen  haben. 

E 

VOM  STRAF-  UND  BEGNADIGUNGSRECHT 

I 

Das  Strafrecht  ist  das  Recht  des  Befehlshabers  gegen  den 
Unterwürfigen,  ihn  wegen  seines  Verbrechens  mit  einem 
Schmerz  zu  belegen.  Der  Oberste  im  Staate  kann  also 
nicht  bestraft  werden,  sondern  man  kann  sich  nur  seiner 

Herrschaft  entziehen.— Diejenige  Übertretung  des  öf- 
fentlichen Gesetzes,  die  den,  welcher  sie  begeht,  unfähig 

macht,  Staatsbürger  zu  sein,  heißt  Verbrechen  schlecht-' 
hin  (crimen),  aber  auch  ein  öffentliches  Verbrechen  (cri- 

men publicum);  daher  das  erstere  (das  Privatverbrechen) 
vor  die  Zivil-,  das  andere  vor  die  Kriminalgerechtigkeit 
gezogen  wird.— Veruntreuung,  d.  i.  Unterschlagung  der 
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zum  Verkehr  anvertrauten  Gelder  oder  Waren,  Betrug 
im  Kauf  und  Verkauf  bei  sehenden  Augen  des  Anderen 
sind  Privatverbrechen.  Dagegen  sind:  falsch  Geld  oder 
falsche  Wechsel  zu  machen,  Diebstahl  und  Raub  u.dergl. 
öffentliche  Verbrechen,  weil  das  gemeine  Wesen  und 
nicht  bloß  eine  einzelne  Person  dadurch  gefährdet  wird. 

—Sie  könnten  in  die  der  niederträchtigen  Gemütsart  [in- 
dolis  abiectae)  und  die  der  gewalttätigen  (indolis  violentae) 
eingeteilt  werden. 

Richterliche  Strafe  (poena  forensis),  die  von  der  natür- 
lichen (poena  naturalis),  dadurch  das  Laster  sich  selbst 

bestraft  und  auf  welche  der  Gesetzgeber  gar  nicht  Rück- 
sicht nimmt,  verschieden,  kann  niemals  bloß  als  Mittel 

ein  anderes  Gute  zu  befördern  für  den  Verbrecher  selbst, 

oder  für  die  bürgerliche  Gesellschaft,  sondern  muß  jeder- 
zeit nur  darum  wider  ihn  verhängt  werden,  weil  er  ver- 

brochen hat;  denn  der  Mensch  kann  nie  bloß  als  Mittel  zu 
den  Absichten  eines  Anderen  gehandhabt  und  unter  die 

Gegenstände   des   Sachenrechts   gemengt  werden,   wo- 
wider  ihn  seine  angeborne  Persönlichkeit  schützt,  ob  er 
gleich  die  bürgerliche  einzubüßen  gar  wohl  verurteilt 
werden  kann.  Er  muß  vorher  strafbar  befunden  sein,  ehe 
noch   daran   gedacht  wird,    aus   dieser   Strafe   einigen 
Nutzen  für  ihn  selbst  oder  seine  Mitbürger  zu  ziehen. 
Das  Strafgesetz  ist  ein  kategorischer  Imperativ,   und 

wehe  dem!  welcher  die  Schlangenwindungen  der  Glück- 
seligkeitslehre durchkriecht,  um  etwas  aufzufinden,  was 

durch  den  Vorteil,  den  es  verspricht,  ihn  von  der  Strafe, 
oder  auch  nur  einem  Grade  derselben  entbinde  nach  dem 

pharisäischen    Wahlspruch:    ,,Es    ist    besser,    daß    ein 

Mensch  sterbe,  als  daß  das  ganze  Volk  verderbe";  denn 
wenn  die  Gerechtigkeit  untergeht,  so  hat  es  keinen  WTert 
mehr,   daß  Menschen  auf  Erden  leben.— Was  soll  man 
also  von  dem  Vorschlage  halten:  einem  Verbrecher  auf 

den  Tod  das  Leben  zu  erhalten,  wenn  er  sich  dazu  ver- 
stände,   an   sich  gefährliche   Experimente   machen   zu 

lassen,  und  so  glücklich  wäre  gut  durchzukommen;  da- 
mit die  Arzte  dadurch  eine  neue,  dem  gemeinen  Wesen 

ersprießliche    Belehrung    erhielten?     Ein     Gerichtshof 
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würde   das   medizinische   Kollegium,   das   diesen   Vor-
 

schlag täte,  mit  Verachtung  abweisen;   denn  die  Ge- 

rechtigkeit hört  auf  eine  zu  sein,  wenn  sie  sich  für  irgend 
einen  Preis  weggibt. 

Welche  Art  aber  und  welcher  Grad  der  Bestrafung  ist  es, 

welche  die  öffentliche  Gerechtigkeit  sich  zum  Prinzip 

und  Richtmaße  macht?  Kein  anderes,  als  das  Prinzip  der 

Gleichheit,  (im  Stande  des  Züngleins  an  der  Wage  de
r 

Gerechtigkeit)  sich  nicht  mehr  auf  die  eine,  als  auf  d
ie 

andere  Seite  hinzuneigen.  Also:  was  für  unverschulde
tes 

Übel  du  einem  Anderen  im  Volk  zufügst,  das  tust  du  dir 

selbst  an.  Beschimpfst  du  ihn,  so  beschimpfst  du  dich
 

selbst;  bestiehlst  du  ihn,  so  bestiehlst  du  dich  selb
st; 

schlägst  du  ihn,  so  schlägst  du  dich  selbst;  tötest  du  ih
n, 

so  tötest  du  dich  selbst.  Nur  das  Wiedervergeltungsrecht
 

{ins  talionis)  aber,  wohl  zu  verstehen,  vor  den  Sch
ranken 

des  Gerichts  (nicht  in  deinem  Privaturteil),  kann  d
ie 

Oualität  und  Quantität  der  Strafe  bestimmt  angebe
n; 

alle  andere  sind  hin  und  her  schwankend  und  könn
en 

anderer  sich  einmischenden  Rücksichten  wegen  kei
ne 

Angemessenheit  mit  dem  Spruch  der  reinen  und  str
engen 

Gerechtigkeit  enthalten.-Nun  scheint  es  zwar,  daß  
der 

Unterschied  der  Stände  das  Prinzip  der  Wiederver
gel- 

tung Gleiches  mit  Gleichem  nicht  verstatte;  aber  wenn 

es  gleich  nicht  nach  dem  Buchstaben  möglich  sein  kan
n, 

so  kann  es  doch  der  Wirkung  nach  respektive  auf  
die 

Empfindungsart  der  Vornehmeren  immer  gelte
nd  blei- 

ben.-So  hat  z.  B.  Geldstrafe  wegen  einer  Verbalinjuri
e 

gar  kein  Verhältnis  zur  Beleidigung,  denn  der  des  Ge
ldes 

viel  hat,  kann  diese  sich  wohl  einmal  zur  Lust  erlau
ben; 

aber  die  Kränkung  der  Ehrliebe  des  Einen  kann 
 doch 

dem  Wehtun  des  Hochmuts  des  Anderen  sehr  g
leich 

kommen:  wenn  dieser  nicht  allein  öffentlich  abzubit
ten, 

sondern  jenem/ob  er  zwar  niedriger  ist,  etwa  zugleic
h  die 

Hand  zu  küssen  durch  Urteil  und  Recht  genötigt  wurd
e. 

Eben  so  wenn  der  gewalttätige  Vornehme  für  die  Schlag
e, 

die  er  dem  niederen,  aber  schuldlosen  Staatsbürger  
zu- 

mißt, außer  der  Abbitte  noch  zu  einem  einsamen  und 

beschwerlichen   Arrest   verurteilt   würde,    weil   hiemit, 
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außer  der  Ungemächlichkeit,  noch  die  Eitelkeit  des  Tä- 
ters schmerzhaft  angegriffen  und  so  durch  Beschämung 

Gleiches  mit  Gleichem  gehörig  vergolten  würde.— Was 
heißt  das  aber:  ,, Bestiehlst  du  ihn,  so  bestiehlst  du  dich 

selbst?"  Wer  da  stiehlt,  macht  aller  Anderer  Eigentum 
unsicher;   er  beraubt  sich  also   (nach  dem  Recht  der 

Wiedervergeltung)  der  Sicherheit  alles  möglichen  Eigen- 
tums; er  hat  nichts  und  kann  auch  nichts  erwerben,  will 

aber  doch  leben;  welches  nun  nicht  anders  möglich  ist, 
als  daß  ihn  Andere  ernähren.  Weil  dieses  aber  der  Staat 

nicht  umsonst  tun  wird,  so  muß  er  diesem  seine  Kräfte  zu 

ihm  beliebigen  Arbeiten  (Karren-  oder  Zuchthausarbeit) 
überlassen  und  kommt  auf  gewisse  Zeit,  oder  nach  Be- 

finden auch  auf  immer  in  den  Sklavenstand.— Hat  er 
aber  gemordet,  so  muß  er  sterben.   Es  gibt  hier  kein 
Surrogat  zur  Befriedigung  der  Gerechtigkeit.  Es  ist  keine 
Gleichartigkeit  zwischen  einem  noch  so  kummervollen 
Leben  und  dem  Tode,  also  auch  keine  Gleichheit  des 
Verbrechens  und  der  Wiedervergeltung,  als  durch  den 

am  Täter  gerichtlich  vollzogenen,  doch  von  aller  Miß- 
handlung, welche  die  Menschheit  in  der  leidenden  Person 

zum  Scheusal  machen  könnte,  befreieten  Tod.— Selbst 
wenn  sich  die  bürgerliche  Gesellschaft  mit  aller  Glieder 
Einstimmung  auflösete  (z.  B.  das  eine  Insel  bewohnende 
Volk  beschlössse  aus  einander  zu  gehen  und  sich  in  alle 

Welt  zu  zerstreuen),  müßte  der  letzte  im  Gefängnis  be- 
findliche  Mörder   vorher    hingerichtet   werden,    damit 

jedermann  das  widerfahre,  was  seine  Taten  wert  sind, 
und  die  Blutschuld  nicht  auf  dem  Volke  hafte,  das  auf 

diese  Bestrafung  nicht  gedrungen  hat:  weil  es  als  Teil- 
nehmer an  dieser  öffentlichen  Verletzung  der  Gerechtig- 

keit betrachtet  werden  kann. 

Diese  Gleichheit  der  Strafen,  die  allein  durch  die  Er- 
kenntnis des  Richters  auf  den  Tod  nach  dem  strengen 

Wiedervergeltungsrechte  möglich  ist,  offenbart  sich 
daran,  daß  dadurch  allein  proportionierlich  mit  der 
inneren  Bösartigkeit  der  Verbrecher  das  Todesurteil  über 
alle  (selbst  wenn  es  nicht  einen  Mord,  sondern  ein  an- 

deres nur  mit  dem  Tode  zu  tilgendes  Staatsverbrechen 
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beträfe)  ausgesprochen  wird.— Setzet:  daß,  wie  in  der 
letzten  schottischen  Rebellion,  da  verschiedene  Teil- 

nehmer an  derselben  (wie  Baimerino  und  andere)  durch 

ihre  Empörung  nichts  als  eine  dem  Hause  Stuart  schul- 
dige Pflicht  auszuüben  glaubten,  andere  dagegen  Privat- 

absichten hegten,  von  dem  höchsten  Gericht  das  Urteil 
so  gesprochen  worden  wäre:  ein  jeder  solle  die  Freiheit 
der  Wahl  zwischen  dem  Tode  und  der  Karrenstrafe  ha- 

ben; so  sage  ich:  der  ehrliche  Mann  wählt  den  Tod,  der 

Schelm  aber  die  Karre;  so  bringt  es  die  Natur  des  mensch- 
lichen Gemüts  mit  sich.  Denn  der  erstere  kennt  etwas,  was 

er  noch  höher  schätzt,  als  selbst  das  Leben:  nämlich  die 
Ehre;  der  andere  hält  ein  mit  Schande  bedecktes  Leben 

doch  immer  noch  für  besser,  als  gar  nicht  zu  sein  (ani- 
mam  praeferre  pudori.  luven.).  Der  erstere  ist  nun  ohne 

Widerrede  weniger  strafbar  als  der  andere,  und  so  wer- 
den sie  durch  den  über  alle  gleich  verhängten  Tod  ganz 

proportionierlich  bestraft,  jener  gelinde  nach  seiner 
Empfindungsart  und  dieser  hart  nach  der  seinigen;  da 

hingegen,  wenn  durchgängig  auf  die  Karrenstrafe  er- 
kannt würde,  der  erstere  zu  hart,  der  andere  für  seine 

Niederträchtigkeit  gar  zu  gelinde  bestraft  wäre;  und  so 

ist  auch  hier  im  Ausspruche  über  eine  im  Komplott  ver- 
einigte Zahl  von  Verbrechern  der  beste  Ausgleicher  vor 

der  öffentlichen  Gerechtigkeit  der  Tod.— Überdem  hat  ' 
man  nie  gehört,  daß  ein  wegen  Mordes  zum  Tode  Ver- 

urteilter sich  beschwert  hätte,  daß  ihm  damit  zu  viel  und 
also  unrecht  geschehe;  jeder  würde  ihm  ins  Gesicht 

lachen,  wenn  er  sich  dessen  äußerte.— Man  müßte  sonst 
annehmen,  daß,  wenn  dem  Verbrecher  gleich  nach  dem 
Gesetz  nicht  unrecht  geschieht,  doch  die  gesetzgebende 
Gewalt  im  Staat  diese  Art  von  Strafe  zu  verhängen  nicht 

befugt  und,  wenn  sie  es  tut,  mit  sich  selbst  im  Wider- 
spruch sei. 

So  viel  also  der  Mörder  sind,  die  den  Mord  verübt,  oder- 
auch  befohlen,  oder  dazu  mitgewirkt  haben,  so  viele 
müssen  auch  den  Tod  leiden;  so  will  es  die  Gerechtigkeit 
als  Idee  der  richterlichen  Gewalt  nach  allgemeinen,  a 

priori  begründeten  Gesetzen.— Wenn  aber  doch  die  Zahl 
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der  Komplizen  (correi)  zu  einer  solchen  Tat  so  groß  ist, 
daß  der  Staat,  um  keine  solche  Verbrecher  zu  haben, 
bald  dahin  kommen  könnte,  keine  Untertanen  mehr  zu 
haben,  und  sich  doch  nicht  auflösen,  d.  i.  in  den  noch 
viel  ärgeren,  aller  äußeren  Gerechtigkeit  entbehrenden 
Naturzustand  übergehen  (vornehmlich  nicht  durch  das 

Spektakel  einer  Schlachtbank  das  Gefühl  des  Volks  ab- 
stumpfen) will,  so  muß  es  auch  der  Souverän  in  seiner 

Macht  haben,  in  diesem  Notfall  (casus  necessitatis)  selbst 
den  Richter  zu  machen  (vorzustellen)  und  ein  Urteil  zu 
sprechen,  welches  statt  der  Lebensstrafe  eine  andere  den 

Verbrechern  zuerkennt,  bei  der  die  Volksmenge  noch  er- 
halten wird,  dergleichen  die  Deportation  ist:  dieses  selbst 

aber  nicht  als  nach  einem  öffentlichen  Gesetz,  sondern 

durch  einen  Machtspruch,  d.  i.  einen  Akt  des  Majestäts- 
rechts, der  als  Begnadigung  nur  immer  in  einzelnen  Fäl- 

len ausgeübt  werden  kann. 

Hiegegen  hat  nun  der  Marchese  Beccaria  aus  teilnehmen- 
der Empfindelei  einer  affektierten  Humanität  (compassi- 

bilitas)  seine  Behauptung  der  Unrechtmäßigkeit  aller 

Todesstrafe  aufgestellt:  weil  sie  im  ursprünglichen  bür- 
gerlichen Vertrage  nicht  enthalten  sein  könnte;  denn  da 

hätte  jeder  im  Volk  einwilligen  müssen,  sein  Leben  zu 

verlieren,  wenn  er  etwa  einen  Anderen  (im  Volk)  er- 
mordete; diese  Einwilligung  aber  sei  unmöglich,  weil 

niemand  über  sein  Leben  disponieren  könne.  Alles  So- 
phisterei und  Rechtsverdrehung. 

Strafe  erleidet  jemand  nicht,  weil  er  sie,  sondern  weil  er 
eine  strafbare  Handlung  gewollt  hat;  denn  es  ist  keine 

Strafe,  wenn  einem  geschieht,  was  er  will,  und  es  ist  un- 
möglich, gestraft  werden  zu  wollen.—  Sagen:  ich  will  ge- 

straft werden,  wenn  ich  jemand  ermorde,  heißt  nichts 
mehr  als:  ich  unterwerfe  mich  samt  allen  Übrigen  den 
Gesetzen,  welche  natürlicherweise,  wenn  es  Verbrecher 
im  Volk  gibt,  auch  Strafgesetze  sein  werden.  Ich  als  Mit 

gesetzgeber,  der  das  Strafgesetz  diktiert,  kann  unmög- 
lich dieselbe  Person  sein,  die  als  Untertan  nach  dem  Ge- 
setz bestraft  wird;  denn  als  ein  solcher,  nämlich  als  Ver- 

brecher, kann  ich  unmöglich  eine  Stimme  in  der  Gesetz- 
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gebung  haben  (der  Gesetzgeber  ist  heilig).  Wenn  ich  also 
ein  Strafgesetz  gegen  mich  als  einen  Verbrecher  abfasse, 

so  ist  es  in  mir  die  reine  rechtlich-gesetzgebende  Ver- 
nunft (homo  noumenon),  die  mich  als  einen  des  Ver- 

brechens Fähigen,  folglich  als  eine  andere  Person  (homo 
phaenomenon)  samt  allen  übrigen  in  einem  Bürgerverein 
dem  Strafgesetze  unterwirft.  Mit  andern  Worten:  nicht 

das  Volk  (jeder  einzelne  in  demselben),  sondern  das  Ge- 
richt (die  öffentliche  Gerechtigkeit),  mithin  ein  anderer 

als   der   Verbrecher   diktiert  die  Todesstrafe,    und  im 
Sozialkontrakt  ist  gar  nicht  das  Versprechen  enthalten, 
sich  strafen  zu  lassen  und  so  über  sich  selbst  und  sein 

Leben  zu  disponieren.  Denn  wenn  der  Befugnis  zu  strafen 
ein    Versprechen   des   Missetäters   zum   Grunde   liegen 
müßte,  sich  strafen  lassen  zu  wollen,  so  müßte  es  diesem 
auch  überlassen  werden,  sich  straffällig  zu  finden,  und  der 

Verbrecher  würde  sein  eigener  Richter  sein.— Der  Haupt- 
punkt des  Irrtums  (tcqojtov  xpevdog)  dieses  Sophisms 

besteht  darin:  daß  man  das  eigene  Urteil  des  Verbrechers 
(das  man  seiner  Vernunft  notwendig  zutrauen  muß),  des 
Lebens  verlustig  werden  zu  müssen,  für  einen  Beschluß 
des  Willens  ansieht,  es  sich  selbst  zu  nehmen,  und  so  sich 
die  Rechtsvollziehung  mit  der  Rechtsbeurteilung  in  einer 
und  derselben  Person  vereinigt  vorstellt. 

Es  gibt  indessen  zwei  todeswürdige  Verbrechen,  in  An- 
sehung deren,  ob  die   Gesetzgebung  auch  die  Befugnis 

habe,  sie  mit  der  Todesstrafe  zu  belegen,  noch  zweifel- 
haft bleibt.  Zu  beiden  verleitet  das  Ehrgefühl.  Das  eine 

ist  das  der  Geschlechtsehre,  das  andere  der  Kriegsehre  und 

zwar  der  wahren  Ehre,  welche  jeder  dieser  zwei  Menschen  - 
klassen als  Pflicht  obliegt.  Das  eine  Verbrechen  ist  der 

mütterliche  Kindesmord  (infanticidium  maternale);  das 
andere  der  Kriegsgesellenmord  (commilitonicidium),  das 

Duell.— Da.  die  Gesetzgebung  die  Schmach  einer  unehe- 
lichen Geburt  nicht  wegnehmen  und  eben  so  wenig  den 

Fleck,  welcher  aus  dem  Verdacht  der  Feigheit,  der  auf 
einen  untergeordneten  Kriegsbefehlshaber  fällt,  welcher 

einer  verächtlichen  Begegnung  nicht  eine  über  die  To- 
desfurcht erhobene  eigene  Gewalt  entgegensetzt,  weg- 
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wischen  kann:  so  scheint  es,  daß  Menschen  in  diesen  Fällen 

sich  im  Naturzustande  befinden  und  Tötung  (homici- 
dium), die  alsdann  nicht  einmal  Mord  (homicidium  dolo- 

sum)  heißen  müßte,  in  beiden  zwar  allerdings  strafbar 
sei,  von  der  obersten  Macht  aber  mit  dem  Tode  nicht 

könne  bestraft  werden.  Das  uneheliche  auf  die  Welt  ge- 
kommene Kind  ist  außer  dem  Gesetz  (denn  das  heißt 

Ehe),  mithin  auch  außer  dem  Schutz  desselben  geboren. 
Es  ist  in  das  gemeine  Wesen  gleichsam  eingeschlichen 

(wie  verbotene  W'are),  so  daß  dieses  seine  Existenz  (weil 
es  billig  auf  diese  Art  nicht  hätte  existieren  sollen),  mit- 

hin auch  seine  Vernichtung  ignorieren  kann,  und  die 
Schande  der  Mutter,  wenn  ihre  uneheliche  Niederkunft 

bekannt  wird,  kann  keine  Verordnung  heben.— Der  zum 
Unter-Befehlshaber  eingesetzte  Kriegesmann,  dem  ein 
Schimpf  angetan  wird,  sieht  sich  eben  sowohl  durch  die 

öffentliche  Meinung  der  Mitgenossen  seines  Standes  ge- 
nötigt, sich  Genugtuung  und,  wie  im  Naturzustande, 

Bestrafung  des  Beleidigers  nicht  durchs  Gesetz,  vor 
einem  Gerichtshofe,  sondern  durch  das  Duell,  darin  er 
sich  selbst  der  Lebensgefahr  aussetzt,  zu  verschaffen, 
um  seinen  Kriegsmut  zu  beweisen,  als  worauf  die  Ehre 
seines  Standes  wesentlich  beruht,  sollte  es  auch  mit  der 
Tötung  seines  Gegners  verbunden  sein,  die  in  diesem 

Kampfe,  der  öffentlich  und  mit  beiderseitiger  Einwil- 
ligung,  doch  auch  ungern  geschieht,   eigentlich  nicht 

Mord  (homicidium  dolosum)  genannt  werden  kann.   
Was  ist  nun  in  beiden  (zur  Kriminalgerechtigkeit  ge- 

hörigen) Fällen  Rechtens?— Hier  kommt  die  Strafge- 
rechtigkeit gar  sehr  ins  Gedränge:  entweder  den  Ehr- 

begriff (der  hier  kein  Wahn  ist)  durchs  Gesetz  für  nichtig 
zu  erklären  und  so  mit  dem  Tode  zu  strafen,  oder  von 

dem  Verbrechen  die  angemessene  Todesstrafe  wegzu- 
nehmen, und  so  entweder  grausam  oder  nachsichtig  zu 

sein.  Die  Auflösung  dieses  Knotens  ist:  daß  der  katego- 
rische Imperativ  der  Strafgerechtigkeit  (die  gesetz- 
widrige Tötung  eines  Anderen  müsse  mit  dem  Tode  be- 

straft werden)  bleibt,  die  Gesetzgebung  selber  aber  (mit- 
hin auch  die  bürgerliche  Verfassung),  so  lange  noch  als 
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barbarisch  und  unausgebildet,  daran  Schuld  ist,  daß  die 
Triebfedern  der  Ehre  im  Volk  (subjektiv)  nicht  mit  den 
Maßregeln  zusammen  treffen  wollen,  die  (objektiv)  ihrer 
Absicht  gemäß  sind,  so  daß  die  öffentliche,  vom  Staat 
ausgehende  Gerechtigkeit  in  Ansehung  der  aus  dem 
Volk  eine  Ungerechtigkeit  wird. 

II 

Das  Begnadigungsrecht  (ius  aggratiandi)  für  den  Ver- 
brecher, entweder  der  Milderung  oder  gänzlichen  Er- 

lassung der  Strafe,  ist  wohl  unter  allen  Rechten  des  Sou- 
veräns das  schlüpfrigste,  um  den  Glanz  seiner  Hoheit  zu 

beweisen  und  dadurch  doch  im  hohen  Grade  unrecht  zu 

tun.— In  Ansehung  der  Verbrechen  der  Untertanen  gegen 
einander  steht  es  schlechterdings  ihm  nicht  zu,  es  aus- 

zuüben; denn  hier  ist  Straflosigkeit  (impunitas  crimi- 
nis)  das  größte  Unrecht  gegen  die  letztern.  Also  nur  bei 
einer  Läsion,  die  ihm  selbst  widerfährt,  {crimen  laesae 
maiestatis)  kann  er  davon  Gebrauch  machen.  Aber  auch 
da  nicht  einmal,  wenn  durch  Ungestraftheit  dem  Volk 
selbst  in  Ansehung  seiner  Sicherheit  Gefahr  erwachsen 

könnte.— Dieses  Recht  ist  das  einzige,  was  den  Namen 
des  Majestätsrechts  verdient. 

VON  DEM   RECHTLICHEN  VERHÄLTNISSE  DES 

BÜRGERS   ZUM  VATERLANDE  UND  ZUM  AUS- 
LANDE 

G  50 
Das  Land  (territorium),  dessen  Einsassen  schon  durch 
die  Konstitution,  d.  i.  ohne  einen  besonderen  rechtlichen 

Akt  ausüben  zu  dürfen  (mithin  durch  die  Geburt),  Mit- 
bürger eines  und  desselben  gemeinen  Wesens  sind,  heißt 

das  Vaterland;  das,  worin  sie  es  ohne  diese  Bedingung 
nicht  sind,  das  Ausland,  und  dieses,  wenn  es  einen  Teil 
der  Landesherrschaft  überhaupt  ausmacht,  heißt  die 
Provinz  (in  der  Bedeutung,  wie  die  Römer  dieses  Wort 
brauchten),   welche,   weil  sie  doch  keinen   koalisierten 
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Teil  des  Reichs  (imperii)  als  Sitz  von  Mitbürgern,  son- 
dern nur  eine  Besitzung  desselben  als  eines  Unterhauses 

ausmacht,  den  Boden  des  herrschenden  Staats  als  Mut- 
terland (regio  domina)  verehren  muß. 

1.  Der  Untertan  (auch  als  Bürger  betrachtet)  hat  das 
Recht  der  Auswanderung;  denn  der  Staat  könnte  ihn 
nicht  als  sein  Eigentum  zurückhalten.  Doch  kann  er  nur 

seine  fahrende,  nicht  die  liegende  Habe  mit  herausneh- 
men, welches  alsdann  doch  geschehen  würde,  wenn  er 

seinen  bisher  besessenen  Boden  zu  verkaufen  und  das 

Geld  dafür  mit  sich  zu  nehmen  befugt  wäre. 
2.  Der  Landesherr  hat  das  Recht  der  Begünstigung  der 
Einwanderung  und  Ansiedelung  Fremder  (Kolonisten), 
obgleich  seine  Landeskinder  dazu  scheel  sehen  möchten; 
wenn  ihnen  nur  nicht  das  Privateigentum  derselben  am 
Boden  gekürzt  wird. 
3.  Eben  derselbe  hat  auch  im  Falle  eines  Verbrechens  des 
Untertans,  welches  alle  Gemeinschaft  der  Mitbürger  mit 
ihm  für  den  Staat  verderblich  macht,  das  Recht  der 
Verbannung  in  eine  Provinz  im  Auslande,  wo  er  keiner 

Rechte  eines  Bürgers  teilhaftig  wird,  d.  i.  zur  Depor- 
tation. 

4.  Auch  das  der  Landesverweisung  überhaupt  (ius  exilii), 
ihn  in  die  weite  Welt,  d.  i.  ins  Ausland  überhaupt  (in  der 

altdeutschen  Sprache  Elend  genannt),  zu  schicken;  wel- 
ches, weil  der  Landesherr  ihm  nun  allen  Schutz  entzieht, 

so  viel  bedeutet,  als  ihn  innerhalb  seinen  Grenzen  vogel- 
frei zu  machen. 

Die  drei  Gewalten  im  Staat,  die  aus  dem  Begriff  eines 
gemeinen  Wesens  überhaupt  (res  publica  latius  dicta)  her- 

vorgehen, sind  nur  so  viel  Verhältnisse  des  vereinigten, 
a  priori  aus  der  Vernunft  abstammenden  Volkswillens 
und  eine  reine  Idee  von  einem  Staatsoberhaupt,  welche 
objektive  praktische  Realität  hat.  Dieses  Oberhaupt  (der 
Souverän)  aber  ist  so  fern  nur  ein  (das  gesamte  Volk  vor- 

stellendes) Gedankending,  als  es  noch  an  einer  physischen 
Person  mangelt,  welche  die  höchste  Staatsgewalt  vor' 
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stellt  und  dieser  Idee  Wirksamkeit  auf  den  Volkswillen 
verschafft.  Das  Verhältnis  der  ersteren  zum  letzteren  ist 
nun  auf  dreierlei  verschiedene  Art  denkbar:  entweder 

daß  Einer  im  Staate  über  alle,  oder  daß  Einige,  die  ein- 
ander gleich  sind,  vereinigt,  über  alle  andere,  oder  daß 

Alle  zusammen  über  einen  jeden,  mithin  auch  über  sich 

selbst  gebieten,  d.  i.  die  Staatsform  ist  entweder  auto- 
kratisch, oder  aristokratisch,  oder  demokratisch.  (Der 

Ausdruck  monarchisch  statt  autokratisch  ist  nicht  dem 

Begriffe,  den  man  hier  will,  angemessen;  denn  Monarch 

ist  der,  welcher  die  höchste,  Autokrator  aber  oder  Selbst- 
herrscher der,  welcher  alle  Gewalt  hat;  dieser  ist  der 

Souverän,  jener  repräsentiert  ihn  bloß).— Man  wird 
leicht  gewahr,  daß  die  autokratische  Staatsform  die  ein- 

fachste sei,  nämlich  von  Einem  (dem  Könige)  zum  Volke, 

mithin  wo  nur  Einer  der  Gesetzgeber  ist.  Die  aristo- 
kratische ist  schon  aus  zwei  Verhältnissen  zusammen- 

gesetzt: nämlich  dem  der  Vornehmen  (als  Gesetzgeber)  zu 
einander,  um  den  Souverän  zu  machen,  und  dann  das 
dieses  Souveräns  zum  Volk;  die  demokratische  aber  die 

allerzusammengesetzteste,  nämlich  den  Willen  Aller  zu- 
erst zu  vereinigen,  um  daraus  ein  Volk,  dann  den  der 

Staatsbürger,  um  ein  gemeines  Wesen  zu  bilden,  und 
dann  diesem  gemeinen  Wesen  den  Souverän,  der  dieser 

vereinigte  Wille  selbst  ist,  vorzusetzen.*  Was  die  Hand- 
habung des  Rechts  im  Staat  betrifft,  so  ist  freilich  die 

einfachste  auch  zugleich  die  beste,  aber,  was  das  Recht 
selbst  anlangt,  die  gefährlichste  fürs  Volk  in  Betracht 

des  Despotismus,  zu  dem  die  so  sehr  einladet.  Das  Sim- 
plifizieren ist  zwar  im  Maschinenwerk  der  Vereinigung 

des  Volks  durch  Zwangsgesetze  die  vernünftige  Maxime: 
wenn  nämlich  alle  im  Volk  passiv  sind  und  Einem,  der 
über  sie  ist,  gehorchen;  aber  das  gibt  keine  Untertanen 
als  Staatsbürger.  Was  die  Vertröstung,  womit  sich  das 
Volk  befriedigen  soll,  betrifft,  daß  nämlich  die  Monarchie 

*  Von  der  Verfälschung  dieser  Formen  durch  sich  eindringende  un- 
befugte Machthaber  (der  Oligarchie  und  Ochlokratie],  imgleichen  den 

so  genannten  gemischten  Staatsverfassungen  erwähne  ich  hier  nichts, 
weil  es  zu  weit  führen  würde. 
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(eigentlich  hier  Autokratie)  die  beste  Staatsverfassung 
sei,  wenn  der  Monarch  gut  ist  (d.  i.  nicht  bloß  den  Willen, 

sondern  auch  die  Einsicht  dazu  hat):  gehört  zu  den  tau- 
tologischen  Weisheitssprüchen  und  sagt  nichts  mehr  als: 

die  beste  Verfassung  ist  die,  durch  welche  der  Staatsver- 
walter zum  besten  Regenten  gemacht  wird,  d.  i.  die- 
jenige, welche  die  beste  ist. 

d  52 Der  Geschichtsurk
unde  

dieses  Mechanismus
  

nachzu- 

spüren, ist  vergeblich,  d.  i.  man  kann  zum  Zeitpunkt  des 
Anfangs  der  bürgerlichen  Gesellschaft  nicht  herauslangen 

(denn  die  Wilden  errichten  kein  Instrument  ihrer  Unter- 
werfung unter  das  Gesetz,  und  es  ist  auch  schon  aus  der 

Natur  roher  Menschen  abzunehmen, 
 
daß  sie  es  mit  der 

Gewalt  angefangen  haben  werden).  Diese  Nachforschun
g 

aber  in  der  Absicht  anzustellen,  um  allenfalls  die  jetzt 

bestehende  Verfassung  mit  Gewalt  abzuändern,  ist  sträf- 

lich. Denn  diese  Umänderung  müßte  durchs  Volk,  wel- 
ches sich  dazu  rottierte,  also  nicht  durch  die  Gesetz- 

gebung, geschehen;  Meuterei  aber  in  einer  schon  be- 
stehenden Verfassung  ist  ein  Umsturz  aller  bürgerlich- 

rechtlichen Verhältnisse, 
 
mithin  alles  Rechts,  d.  i.  nicht 

Veränderung  der  bürgerlichen  Verfassung,  sondern  Auf- 
lösung derselben,  und  dann  der  Übergang  in  die  bessere 

nicht  Metamorphose,
  

sondern  Palingenesie,  welche  einen 

neuen  gesellschaftlic
hen  

Vertrag  erfordert,  auf  den  der 

vorige  (nun  aufgehobene) 
 
keinen  Einfluß  hat.— Es  muß 

aber  dem  Souverän  doch  möglich  sein,  die  bestehende 

Staatsverfass
ung  

zu  ändern,  wenn  sie  mit  der  Idee  des 

ursprüngliche
n  

Vertrags  nicht  wohl  vereinbar  ist,  und 

hiebei  doch  diejenige  Form  bestehen  zu  lassen,  die  dazu, 

daß  das  Volk  einen  Staat  ausmache,  wesentlich  gehört. 

Diese  Veränderung  kann  nun  nicht  darin  bestehen,  daß 
der  Staat  sich  von  einer  dieser  drei  Formen  zu  einer  der 

beiden  anderen  selbst  konstituiert,  z.  B.  daß  die  Aristo- 

kraten einig  werden,  sich  einer  Autokratie  zu  unter- 
werfen, oder  in  eine  Demokratie  verschmelzen 

 
zu  wollen, 

und  so  umgekehrt;  gleich  als  ob  es  auf  der  freien  Wahl 
KANT  V  30 
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und  dem  Belieben  des  Souveräns  beruhe,  welcher  Ver- 
fassung er  das  Volk  unterwerfen  wolle.  Denn  selbst  dann, 

wenn  er  sich  zu  einer  Demokratie  umzuändern  be- 
schlösse, würde  er  doch  dem  Volk  unrecht  tun  können, 

weil  es  selbst  diese  Verfassung  verabscheuen  könnte  und 
eine  der  zwei  übrigen  für  sich  zuträglicher  fände. 

Die  Staatsformen  sind  nur  der  Buchstabe  (litter a)  der  ur- 
sprünglichen Gesetzgebung  im  bürgerlichen  Zustande, 

und  sie  mögen  also  bleiben,  so  lange  sie,  als  zum  Ma- 
schinenwesen der  Staatsverfassung  gehörend,  durch  alte 

und  lange  Gewohnheit  (also  nur  subjektiv)  für  notwendig 
gehalten  werden.  Aber  der  Geist  jenes  ursprünglichen 

Vertrages  (anima  pacti  originarii)  enthält  die  Verbind- 
lichkeit der  konstituierenden  Gewalt,  die  Regierungsart 

jener  Idee  angemessen  zu  machen  und  so  sie,  wenn  es 

nicht  auf  einmal  geschehen  kann,  allmählig  und  konti- 
nuierlich dahin  zu  verändern,  daß  sie  mit  der  einzig 

rechtmäßigen  Verfassung,  nämlich  der  einer  reinen  Re- 
publik, ihrer  Wirkung  nach  zusammenstimme,  und  jene 

alte  empirische  (statutarische)  Formen,  welche  bloß  die 
Untertänigkeit  des  Volks  zu  bewirken  dienten,  sich  in  die 
ursprüngliche  (rationale)  auflösen,  welche  allein  die 
Freiheit  zum  Prinzip,  ja  zur  Bedingung  alles  Zwanges 

macht,  der  zu  einer  rechtlichen  Verfassung  im  eigent- 
lichen Sinne  des  Staats  erforderlich  ist  und  dahin  auch 

dem  Buchstaben  nach  endlich  führen  wird.— Dies  ist  die 

einzige  bleibende  Staatsverfassung,  wo  das  Gesetz  selbst- 
herrschend ist  und  an  keiner  besonderen  Person  hängt; 

der  letzte  Zweck  alles  öffentlichen  Rechts,  der  Zustand, 
in  welchem  allein  jedem  das  Seine  peremtorisch  zugeteilt 
werden  kann;  indessen  daß,  so  lange  jene  Staatsformen 
dem  Buchstaben  nach  eben  so  viel  verschiedene  mit  der 

obersten  Gewalt  bekleidete  moralische  Personen  vor- 
stellen sollen,  nur  ein  provisorisches  inneres  Recht  und 

kein  absolut-rechtlicher  Zustand  der  bürgerlichen  Gesell- 
schaft zugestanden  werden  kann. 

Alle  wahre  Republik  aber  ist  und  kann  nichts  anders 
sein,  als  ein  repräsentatives  System  des  Volks,  um  im 

Namen  desselben,  durch  alle  Staatsbürger  vereinigt,  ver- 
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mittelst  ihrer  Abgeordneten  (Deputierten)  ihre  Rechte 
zu  besorgen.  Sobald  aber  ein  Staatsoberhaupt  der  Person 
nach  (es  mag  sein  König,  Adelstand,  oder  die  ganze 
Volkszahl,  der  demokratische  Verein)  sich  auch  repräsen- 

tieren läßt,  so  repräsentiert  das  vereinigte  Volk  nicht  bloß 
den  Souverän,  sondern  es  ist  dieser  selbst;  denn  in  ihm 

(dem  Volk)  befindet  sich  ursprünglich  die  oberste  Ge- 
walt, von  der  alle  Rechte  der  Einzelnen,  als  bloßer  Unter- 

tanen (allenfalls  als  Staatsbeamten),  abgeleitet  werden 
müssen,  und  die  nunmehr  errichtete  Republik  hat  nun 

nicht  mehr  nötig,  die  Zügel  der  Regierung  aus  den  Hän- 
den zu  lassen  und  sie  denen  wieder  zu  übergeben,  die  sie 

vorher  geführt  hatten,  und  die  nun  alle  neue  Anord- 
nungen durch  absolute  Willkür  wieder  vernichten 

könnten. 

Es  war  also  ein  großer  Fehltritt  der  Urteilskraft  eines 
mächtigen  Beherrschers  zu  unserer  Zeit,  sich  aus  der 
Verlegenheit  wegen  großer  Staatschulden  dadurch 
helfen  zu  wollen,  daß  er  es  dem  Volk  übertrug,  diese 

Last  nach  dessen  eigenem  Gutbefinden  selbst  zu  über- 
nehmen und  zu  verteilen;  da  es  denn  natürlicherweise 

nicht  allein  die  gesetzgebende  Gewalt  in  Ansehung  der 
Besteurung  der  Untertanen,  sondern  auch  in  Ansehung 

der  Regierung  in  die  Hände  bekam:  nämlich  zu  ver- 
hindern, daß  diese  nicht  durch  Verschwendung  oder 

Krieg  neue  Schulden  machte,  mithin  die  Herrscher- 
gewalt des  Monarchen  gänzlich  verschwand  (nicht 

bloß  suspendiert  wurde)  und  aufs  Volk  überging,  des- 
sen gesetzgebenden  Willen  nun  das  Mein  und  Dein  je- 
des Untertans  unterworfen  wurde.  Man  kann  auch 

nicht  sagen:  daß  dabei  ein  stillschweigendes,  aber  doch 

vertragsmäßiges  Versprechen  der  Nationalversamm- 
lung, sich  nicht  eben  zur  Souveränität  zu  konstituieren, 

sondern  nur  dieser  ihr  Geschäfte  zu  administrieren, 

nach  verrichtetem  Geschäfte  aber  die  Zügel  des  Regi- 
ments dem  Monarchen  wiederum  in  seine  Hände  zu 

überliefern,  angenommen  werden  müsse;  denn  ein 
solcher  Vertrag  ist  an  sich  selbst  null  und  nichtig.  Das 
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Recht  der  obersten  Gesetzgebung  im  gemeinen  Wesen 
ist  kein  veräußerliches,  sondern  das  allerpersönlichste 

Recht.  Wer  es  hat,  kann  nur  durch  den  Gesamt- 
willen des  Volks  über  das  Volk,  aber  nicht  über  den 

Gesamtwillen  selbst,  der  der  Urgrund  aller  öffent- 
lichen Verträge  ist,  disponieren.  Ein  Vertrag,  der  das 

Volk  verpflichtete,  seine  Gewalt  wiederum  zurückzu- 
geben, würde  demselben  nicht  als  gesetzgebender 

Macht  zustehen  und  doch  das  Volk  verbinden,  welches 
nach  dem  Satze:  Niemand  kann  zweien  Herren  dienen, 
ein  Widerspruch  ist. 



DES  ÖFFENTLICHEN  RECHTS 

ZWEITER  ABSCHNITT 

DAS  VÖLKERRECHT 

(153 

DIE  Menschen,  welche  ein  Volk  ausmachen,  können 

als  Landeseingeborne  nach  der  Analogie  der  Erzeu- 
gung von  einem  gemeinschaftlichen  Elter  stamm  (congeniti) 

vorgestellt  werden,  ob  sie  es  gleich  nicht  sind:  dennoch 
aber  in  intellektueller  und  rechtlicher  Bedeutung,  als  von 
einer  gemeinschaftlichen  Mutter  (der  Republik)  geboren, 
gleichsam  eine  Familie  (gens,  natiö)  ausmachen,  deren 
Glieder  (Staatsbürger)  alle  ebenbürtig  sind  und  mit 

denen,  die  neben  ihnen  im  Naturzustande  leben  möch- 
ten, als  unedlen  keine  Vermischung  eingehen,  obgleich 

diese  (die  Wilden)  ihrerseits  sich  wiederum  wegen  der  ge- 
setzlosen Freiheit,  die  sie  gewählt  haben,  vornehmer 

dünken,  die  gleichfalls  Völkerschaften,  aber  nicht  Staa- 
ten ausmachen.  Das  Recht  der  Staaten  in  Verhältnis  zu 

einander  [welches  nicht  ganz  richtig  im  Deutschen  das 

Völkerrecht  genannt  wird,  sondern  vielmehr  das  Staaten- 
recht (ius  publicum  civitatum)  heißen  sollte]  ist  nun  das- 

jenige, was  wir  unter  dem  Namen  des  Völkerrechts  zu 

betrachten  haben:  wo  ein  Staat,  als  eine  moralische  Per- 
son, gegen  einen  anderen  im  Zustande  der  natürlichen 

Freiheit,  folglich  auch  dem  des  beständigen  Krieges  be- 
trachtet, teils  das  Recht  zum  Kriege,  teils  das  im  Kriege, 

teils  das,  einander  zu  nötigen,  aus  diesem  Kriegszustande 
herauszugehen,  mithin  eine  den  beharrlichen  Frieden 
gründende  Verfassung,  d.  i.  das  Recht  nach  dem  Kriege, 
zur  Aufgabe  macht,  und  führt  nur  das  Unterscheidende 
von  dem  des  Naturzustandes  einzelner  Menschen  oder 

Familien  (im  Verhältnis  gegen  einander)  von  dem  der 
Völker  bei  sich,  daß  im  Völkerrecht  nicht  bloß  ein  Ver- 

hältnis eines  Staats  gegen  den  anderen  im  Ganzen,  son- 
dern auch  einzelner  Personen  des  einen  gegen  einzelne 

des  anderen,  imgleichen  gegen  den  ganzen  anderen  Staat 
selbst  in  Betrachtung  kommt;  welcher  Unterschied  aber 
vom   Recht   Einzelner  im  bloßen   Naturzustande  nur 
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solcher  Bestimmungen  bedarf,  die  sich  aus  dem  Begriffe 
des  letzteren  leicht  folgern  lassen. 

d54 

Die  Elemente  des  Völkerrechts  sind:  I.  daß  Staaten,  im 

äußeren  Verhältnis  gegen  einander  betrachtet,  (wie  ge- 
setzlose Wilde)  von  Natur  in  einem  nicht-rechtlichen  Zu- 

stande sind;  2.  daß  dieser  Zustand  ein  Zustand  des  Krie- 
ges (des  Rechts  des  Stärkeren),  wenn  gleich  nicht  wirk- 

licher Krieg  und  immerwährende  wirkliche  Befehdung 
(Hostilität)  ist,  welche  (indem  sie  es  beide  nicht  besser 

haben  wollen),  obzwar  dadurch  keinem  von  dem  An- 
deren unrecht  geschieht,  doch  an  sich  selbst  im  höchsten 

Grade  unrecht  ist,  und  aus  welchem  die  Staaten,  welche 
einander  benachbart  sind,  auszugehen  verbunden  sind; 

3.  daß  ein  Völkerbund  nach  der  Idee  eines  ursprüng- 
lichen gesellschaftlichen  Vertrages  notwendig  ist,  sich 

zwar  einander  nicht  in  die  einheimische  Mißhelligkeiten 
derselben  zu  mischen,  aber  doch  gegen  Angriffe  der 
äußeren  zu  schützen;  4.  daß  die  Verbindung  doch  keine 
souveräne  Gewalt  (wie  in  einer  bürgerlichen  Verfassung), 
sondern  nur  eine  Genossenschaft  (Föderalität)  enthalten 
müsse;  eine  Verbündung,  die  zu  aller  Zeit  aufgekündigt 
werden  kann,  mithin  von  Zeit  zu  Zeit  erneuert  werden 

muß,— ein  Recht  in  subsidium  eines  anderen  und  ur- 
sprünglichen Rechts,  den  Verfall  in  den  Zustand  des 

wirklichen  Krieges  derselben  untereinander  von  sich  ab- 
zuwehren (foedus  Amphictyonwm)* 

Ö55  | 
Bei  jenem  ursprünglichen  Rechte  zum  Kriege  freier 
Staaten  gegen  einander  im  Naturzustande  (um  etwa 
einen  dem  rechtlichen  sich  annähernden  Zustand  zu 

stiften)  erhebt  sich  zuerst  die  Frage:  welches  Recht  hat 
der  Staat  gegen  seine  eigene  Untertanen  sie  zum  Kriege 
gegen  andere  Staaten  zu  brauchen,  ihre  Güter,  ja  ihr 
Leben  dabei  aufzuwenden,  oder  aufs  Spiel  zu  setzen:  so 
daß  es  nicht  von  dieser  ihrem  eigenen  Lirteil  abhängt,  ob 
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sie  in  den  Krieg  ziehen  wollen  oder  nicht,  sondern  der 
Oberbefehl  des  Souveräns  sie  hineinschicken  darf? 

Dieses  Recht  scheint  sich  leicht  dartun  zu  lassen;  näm- 
lich aus  dem  Rechte  mit  dem  Seinen  (Eigentum)  zu  tun, 

was  man  will.  Was  jemand  aber  der  Substanz  nach  selbst 
gemacht  hat,  davon  hat  er  ein  unbestrittenes  Eigentum. 

—Hier  ist  also  die  Deduktion,  so  wie  sie  ein  bloßer  Jurist 
abfassen  würde. 

Es  gibt  mancherlei  Naturprodukte  in  einem  Lande,  die 
doch,  was  die  Menge  derselben  von  einer  gewissen  Art 

betrifft,  zugleich  als  Gemächsel  (artefacta)  des  Staats  an- 
gesehen werden  müssen,  weil  das  Land  sie  in  solcher 

Menge  nicht  liefern  würde,  wenn  es  nicht  einen  Staat  und 
eine  ordentliche  machthabende  Regierung  gäbe,  sondern 
die  Bewohner  im  Stande  der  Natur  wären.— Haushühner 
(die  nützlichste  Art  des  Geflügels),  Schafe,  Schweine,  das 
Rindergeschlecht  u.  a.  m.  würden  entweder  aus  Mangel 
an  Futter,  oder  der  Raubtiere  wegen  in  dem  Lande,  wo 

ich  lebe,  entweder  gar  nicht,  oder  höchst  sparsam  anzu- 
treffen sein,  wenn  es  darin  nicht  eine  Regierung  gäbe, 

welche  den  Einwohnern  ihren  Erwerb  und  Besitz  sicherte. 

—Eben  das  gilt  auch  von  der  Menschenzahl,  die  eben  so 
wie  in  den  amerikanischen  Wüsten,  ja  selbst  dann,  wenn 

man  diesen  den  größten  Fleiß  (den  jene  nicht  haben)  bei- 
legte, nur  gering  sein  kann.  Die  Einwohner  würden  nur 

sehr  dünn  gesäet  sein,  weil  keiner  derselben  sich  mit 
samt  seinem  Gesinde  auf  einem  Boden  weit  verbreiten 

könnte,  der  immer  in  Gefahr  ist,  von  Menschen  oder  wil- 
den und  Raubtieren  verwüstet  zu  werden;  mithin  sich 

für  eine  so  große  Menge  von  Menschen,  als  jetzt  auf 
einem  Lande  leben,  kein  hinlänglicher  Unterhalt  finden 

würde.   So  wie  man  nun  von  Gewächsen  (z.  B.  den 
Kartoffeln)  und  von  Haustieren,  weil  sie,  was  die  Menge 
betrifft,  ein  Machwerk  der  Menschen  sind,  sagen  kann, 
daß  man  sie  gebrauchen,  verbrauchen  und  verzehren 
(töten  lassen)  kann:  so,  scheint  es,  könne  man  auch  von 
der  obersten  Gewalt  im  Staat,  dem  Souverän,  sagen, 
er  habe  das  Recht,  seine  Untertanen,  die  dem  größten 
Teil  nach  sein  eigenes  Produkt  sind,  in  den  Krieg  wie 



472  ANFANGSGRÜNDE  DER  RECHTSLEHRE 

auf  eine  Jagd  und  zu  einer  Feldschlacht  wie  auf  eine 
Lustpartie  zu  führen. 
Dieser  Rechtsgrund  aber  (der  vermutlich  den  Monarchen 

auch  dunkel  vorschweben  mag)  gilt  zwar  freilich  in  An- 
sehung der  Tiere,  die  ein  Eigentum  des  Menschen  sein 

können,  will  sich  aber  doch  schlechterdings  nicht  auf  den 
Menschen,  vornehmlich  als  Staatsbürger,  anwenden 
lassen,  der  im  Staat  immer  als  mitgesetzgebendes  Glied 
betrachtet  werden  muß  (nicht  bloß  als  Mittel,  sondern 
auch  zugleich  als  Zweck  an  sich  selbst),  und  der  also  zum 
Kriegführen  nicht  allein  .überhaupt,  sondern  auch  zu 

jeder  besondern  Kriegserklärung  vermittelst  seiner  Re- 
präsentanten seine  freie  Beistimmung  geben  muß,  unter 

welcher  einschränkenden  Bedingung  allein  der  Staat 
über  seinen  gefahrvollen  Dienst  disponieren  kann. 
Wir  werden  also  wohl  dieses  Recht  von  der  Pflicht  des 
Souveräns  gegen  das  Volk  (nicht  umgekehrt)  abzuleiten 
haben;  wobei  dieses  dafür  angesehen  werden  muß,  daß  es 
seine  Stimme  dazu  gegeben  habe,  in  welcher  Qualität  es, 

obzwar  passiv  (mit  sich  machen  läßt),  doch  auch  selbst- 
tätig ist  und  den  Souverän  selbst  vorstellt. 

Im  natürlichen  Zustande  der  Staaten  ist  das  Recht  zum 

Kriege  (zu  Hostilitäten)  die  erlaubte  Art,  wodurch  ein 
Staat  sein  Recht  gegen  einen  anderen  Staat  verfolgt, 
nämlich,  wenn  er  von  diesem  sich  lädiert  glaubt,  durch 
eigene  Gewalt:  weil  es  durch  einen  Prozeß  (als  durch  den 

allein  die  Zwistigkeiten  im  rechtlichen  Zustande  ausge- 
glichen werden)  in  jenem  Zustande  nicht  geschehen 

kann.— Außer  der  tätigen  Verletzung  (der  ersten  Ag- 
gression, welche  von  der  ersten  Hostilität  unterschieden 

ist)  ist  es  die  Bedrohung.  Hiezu  gehört  entweder  eine  zu- 
erst vorgenommene  Zurüstung,  worauf  sich  das  Recht 

des  Zuvorkommens  (ius  praeventionis)  gründet,  oder  auch 

bloß  die  fürchterlich  (durch  Ländererwerbung)  an- 
wachsende Macht  (potentia  tremendä)  eines  anderen 

Staats.  Diese  ist  eine  Läsion  des  Mindermächtigen  bloß 

durch  den  Zustand  vor  aller  Tat  des  Üb w 'mächtigen ,  und 
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im  Naturzustande  ist  dieser  Angriff  allerdings  recht- 
mäßig. Hierauf  gründet  sich  also  das  Recht  des  Gleich- 

gewichts aller  einander  tätig  berührenden  Staaten. 
Was  die  tätige  Verletzung  betrifft,  die  ein  Recht  zum 

Kriege  gibt,  so  gehört  dazu  die  selbstgenommene  Genug- 
tuung für  die  Beleidigung  des  einen  Volks  durch  das 

Volk  des  anderen  Staats,  die  Wiedervergeltung  (retorsio), 
ohne  eine  Erstattung  (durch  friedliche  Wege)  bei  dem 
anderen  Staate  zu  suchen,  womit  der  Förmlichkeit  nach 

der  Ausbruch  des  Krieges  ohne  vorhergehende  Aufkün- 
digung des  Friedens  (Kriegsankündigung)  eine  Ähnlich- 

keit hat:  weil,  wenn  man  einmal  ein  Recht  im  Kriegszu- 
stande finden  will,  etwas  Analogisches  mit  einem  Ver- 

trag angenommen  werden  muß,  nämlich  Annahme  der 
Erklärung  des  anderen  Teils,  daß  beide  ihr  Recht  auf 
diese  Art  suchen  wollen. 

G57 

Das  Recht  im  Kriege  ist  gerade  das  im  Völkerrecht,  wo- 
bei die  meiste  Schwierigkeit  ist,  um  sich  auch  nur  einen 

Begriff  davon  zu  machen  und  ein  Gesetz  in  diesem  ge- 
setzlosen Zustande  zu  denken  (inter  arma  silent  leges), 

ohne  sich  selbst  zu  widersprechen;  es  müßte  denn  das- 
jenige sein:  den  Krieg  nach  solchen  Grundsätzen  zu 

führen,  nach  welchen  es  immer  noch  möglich  bleibt,  aus 
jenem  Naturzustande  der  Staaten  (im  äußeren  Verhält- 

nis gegen  einander)  herauszugehen  und  in  einen  recht- 
lichen zu  treten. 

Kein  Krieg  unabhängiger  Staaten  gegen  einander  kann 
ein  Strafkrieg  (bellum  punitivum)  sein.  Denn  Strafe 
findet  nur  im  Verhältnisse  eines  Obern  (imperantis) 

gegen  den  Unterworfenen  (subditum)  statt,  welches  Ver- 
hältnis nicht  das  der  Staaten  gegen  einander  ist.— Aber 

auch  weder  ein  Ausrottungs-  (bellum  intemecinum)  noch 
Unter jochungskrieg  (bellum  subiugatorium) ,  der  eine  mo- 

ralische Vertilgung  eines  Staats  (dessen  Volk  nun  mit 
dem  des  Überwinders  entweder  in  eine  Masse  ver- 

schmelzt, oder  in  Knechtschaft  verfällt)  sein  würde. 
Nicht  als  ob  dieses  Notmittel  des  Staats  zum  Friedens- 
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zustande  zu  gelangen  an  sich  dem  Rechte  eines  Staats 
widerspräche,  sondern  weil  die  Idee  des  Völkerrechts 
bloß  den  Begriff  eines  Antagonismus  nach  Prinzipien  der 
äußeren  Freiheit  bei  sich  führt,  um  sich  bei  dem  Seinen 
zu  erhalten,  aber  nicht  eine  Art  zu  erwerben,  als  welche 
durch  Vergrößerung  der  Macht  des  einen  Staats  für  den 
anderen  bedrohend  sein  kann. 

Verteidigungsmittel  aller  Art  sind  dem  bekriegten  Staat 
erlaubt,  nur  nicht  solche,  deren  Gebrauch  die  Unter- 

tanen desselben,  Staatsbürger  zu  sein,  unfähig  machen 

würde;  denn  alsdann  machte  er  sich  selbst  zugleich  un- 
fähig im  Staatenverhältnisse  nach  dem  Völkerrecht  für 

eine  Person  zu  gelten  (die  gleicher  Rechte  mit  andern 

teilhaftig  wäre).  Darunter  gehört:  seine  eigne  Unter- 
tanen zu  Spionen,  diese,  ja  auch  Auswärtige  zu  Meuchel- 

mördern, Giftmischern  (in  welche  Klasse  auch  wohl  die 
so  genannten  Scharfschützen,  welche  Einzelen  im  Hinter- 

halte auflauern,  gehören  möchten),  oder  auch  nur  zur 
Verbreitung  falscher  Nachrichten  zu  gebrauchen;  mit 
einem  Wort,  sich  solcher  heimtückischen  Mittel  zu  be- 

dienen, die  das  Vertrauen,  welches  zur  künftigen  Grün- 
dung eines  dauerhaften  Friedens  erforderlich  ist,  ver- 

nichten würden. 

Im  Kriege  ist  es  erlaubt,  dem  überwältigten  Feinde 
Lieferungen  und  Kontribution  aufzulegen,  aber  nicht 
das  Volk  zu  plündern,  d.  i.  einzelnen  Personen  das  Ihrige 

abzuzwingen  (denn  das  wäre  Raub:  weil  nicht  das  über- 
wundene Volk,  sondern  der  Staat,  unter  dessen  Herr- 

schaft es  war,  durch  dasselbe  Krieg  führte):  sondern  durch 
Ausschreibungen  gegen  ausgestellte  Scheine,  um  bei 
nachfolgendem  Frieden  die  dem  Lande  oder  der  Provinz 
aufgelegte  Last  proportionierlich  zu  verteilen. 

Das  Recht  nach  dem  Kriege,  d.  i.  im  Zeitpunkte  des 

Friedensvertrags  und  in  Hinsicht  auf  die  Folgen  des- 
selben, besteht  darin:  der  Sieger  macht  die  Bedingun- 

gen, über  die  mit  dem  Besiegten  übereinzukommen  und 
zum   Friedensschluß    zu  gelangen    Traktaten  gepflogen 
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werden,  und  zwar  nicht  gemäß  irgend  einem  vorzu- 
schützenden Recht,  was  ihm  wegen  der  vorgeblichen 

Läsion  seines  Gegners  zustehe,  sondern,  indem  er  diese 

Frage  auf  sich  beruhen  läßt,  sich  stützend  auf  seine  Ge- 
walt. Daher  kann  der  Überwinder  nicht  auf  Erstattung 

der  Kriegskosten  antragen,  weil  er  den  Krieg  seines 
Gegners  alsdann  für  ungerecht  ausgeben  müßte:  sondern 
ob  er  sich  gleich  dieses  Argument  denken  mag,  so  darf  er 

es  doch  nicht  anführen,  weil  er  ihn  sonst  für  einen  Be- 
strafungskrieg erklären  und  so  wiederum  eine  Beleidi- 

gung ausüben  würde.  Hiezu  gehört  auch  die  (auf  keinen 
Loskauf  zu  stellende)  Auswechselung  der  Gefangenen, 
ohne  auf  Gleichheit  der  Zahl  zu  sehen. 

Der  überwundene  Staat,  oder  dessen  Untertanen  ver- 
lieren durch  die  Eroberung  des  Landes  nicht  ihre  staats- 

bürgerliche Freiheit,  so  daß  jener  zur  Kolonie,  diese  zu 
Leibeigenen  abgewürdigt  würden;  denn  sonst  wäre  es  ein 
Strafkrieg  gewesen,  der  an  sich  selbst  widersprechend  ist. 

—Eine  Kolonie  oder  Provinz  ist  ein  Volk,  das  zwar  seine 
eigene  Verfassung,  Gesetzgebung,  Boden  hat,  auf  wel- 

chem die  zu  einem  anderen  Staat  Gehörige  nur  Fremd- 
linge sind,  der  dennoch  über  jenes  die  oberste  ausübende 

Gewalt  hat.  Der  letztere  heißt  der  Mutterstaat.  Der 

Tochterstaat  wird  von  jenem  beherrscht,  aber  doch  von 
sich  selbst  (durch  sein  eigenes  Parlament,  allenfalls  unter 
dem  Vorsitz  eines  Vizekönigs)  regiert  (civitas  hybrida). 
Dergleichen  war  Athen  in  Beziehung  auf  verschiedene 

Inseln  und  ist  jetzt  Großbritannien  in  Ansehung  Ir- 
lands. 

Noch  weniger  kann  Leibeigenschaft  und  ihre  Recht- 
mäßigkeit von  der  Überwältigung  eines  Volks  durch 

Krieg  abgeleitet  werden,  weil  man  hiezu  einen  Straf- 
krieg annehmen  müßte.  Am  allerwenigsten  eine  erbliche 

Leibeigenschaft,  die  überhaupt  absurd  ist,  weil  die 
Schuld  aus  jemandes  Verbrechen  nicht  anerben  kann. 
Daß  mit  dem  Friedensschlüsse  auch  die  Amnestie  ver- 

bunden sei,  liegt  schon  im  Begriffe  desselben. 
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G  59 

Das  Recht  des  Friedens  ist  i.  das  im  Frieden  zu  sein, 

wenn  in  der  Nachbarschaft  Krieg  ist,  oder  das  der  Neu- 
tralität] 2.  sich  die  Fortdauer  des  geschlossenen  Friedens 

zusichern  zu  lassen,  d.  i.  das  der  Garantie;  3.  zu  wechsel- 
seitiger Verbindung  (Bundsgenossenschaft)  mehrerer 

Staaten,  sich  gegen  alle  äußere  oder  innere  etwanige 
Angriffe  gemeinschaftlich  zu  verteidigen;  nicht  ein  Bund 
zum  Angreifen  und  innerer  Vergrößerung. 

d  60 Das  Recht  eines  Staats  gegen  einen  ungerechten  Feind 
hat  keine  Grenzen  (wohl  zwar  der  Qualität,  aber  nicht 

der  Quantität,  d.  i.  dem  Grade,  nach):  d.  i.  der  beein- 
trächtigte Staat  darf  sich  zwar  nicht  aller  Mittel,  aber 

doch  der  an  sich  zulässigen  in  dem  Maße  bedienen,  um 

das  Seine  zu  behaupten,  als  er  dazu  Kräfte  hat.— Was 
ist  aber  nun  nach  Begriffen  des  Völkerrechts,  in  welchem 

wie  überhaupt  im  Naturzustande  ein  jeder  Staat  in  sei- 
ner eigenen  Sache  Richter  ist,  ein  ungerechter  Feind}  Es 

ist  derjenige,  dessen  öffentlich  (es  sei  wörtlich  oder  tät- 
lich) geäußerter  Wille  eine  Maxime  verrät,  nach  welcher, 

wenn  sie  zur  allgemeinen  Regel  gemacht  würde,  kein 
Friedenszustand  unter  Völkern  möglich,  sondern  der 
Naturzustand  verewigt  werden  müßte.  Dergleichen  ist 
die  Verletzung  öffentlicher  Verträge,  von  welcher  man 

voraussetzen  kann,  daß  sie  die  Sache  aller  Völker  be- 
trifft, deren  Freiheit  dadurch  bedroht  wird,  und  die 

dadurch  aufgefordert  werden,  sich  gegen  einen  solchen 

Unfug  zu  vereinigen  und  ihm  die  Macht  dazu  zu  neh- 
men;—aber  doch  auch  nicht,  um  sich  in  sein  Land  zu  tei- 

len, einen  Staat  gleichsam  auf  der  Erde  verschwinden  zu 
machen;  denn  das  wäre  Ungerechtigkeit  gegen  das  Volk, 
welches  sein  ursprüngliches  Recht,  sich  in  ein  gemeines 
Wesen  zu  verbinden,  nicht  verlieren  kann,  sondern  es 

eine  neue  Verfassung  annehmen  zu  lassen,  die  ihrer  Na- 
tur nach  der  Neigung  zum  Kriege  ungünstig  ist. 

Übrigens  ist  der  Ausdruck  eines  ungerechten  Feindes 
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im  Naturzustande  pleonastisch;  denn  der  Naturzustand 
ist  selbst  ein  Zustand  der  Ungerechtigkeit.  Ein  gerechter 

Feind  würde  der  sein,  welchem  meinerseits  zu  wider- 
stehen ich  unrecht  tun  würde;  dieser  würde  aber  alsdann 

auch  nicht  mein  Feind  sein. 

d  61 Da  der  Naturzustan
d  

der  Völker  eben  so  wohl  als  ein- 

zelner Menschen  ein  Zustand  ist,  aus  dem  man  heraus- 

gehen soll,  um  in  einen  gesetzlichen 
 
zu  treten:  so  ist  vor 

diesem  Ereignis  alles  Recht  der  Völker  und  alles  durch 

den  Krieg  erwerbliche  oder  erhaltbare  äußere  Mein  und 

Dein  der  Staaten  bloß  provisorisch 
 
und  kann  nur  in 

einem  allgemeinen 
 
Staatenverei

n  
(analogisch 

 
mit  dem, 

wodurch  ein  Volk  Staat  wird)  peremptorisch
  
geltend  und 

ein  wahrer  Friedenszust
and  

werden.  Weil  aber  bei  gar 

zu  großer  Ausdehnung 
 
eines  solchen  Völkerstaats

  
über 

weite  Landstriche 
 
die  Regierung  desselben,  mithin  auch 

die  Beschützung
  

eines  jeden  Gliedes  endlich  unmöglich 

werden  muß,  eine  Menge  solcher  Korporation
en  

aber 

wiederum  einen  Kriegszusta
nd  

herbeiführt: 
 
so  ist  der 

ewige  Friede  (das  letzte  Ziel  des  ganzen  Völkerrechts
) 

freilich  eine  unausführba
re  

Idee.  Die  politische  Grund- 

sätze aber,  die  darauf  abzwecken, 
 
nämlich  solche  Ver- 

bindungen der  Staaten  einzugehen, 
 
als  zur  kontinuier- 

lichen Annäherung
  
zu  demselben  dienen,  sind  es  nicht, 

sondern,  so  wie  diese  eine  auf  der  Pflicht,  mithin  auch 

auf  dem  Recht  der  Menschen  und  Staaten  gegründete 

Aufgabe  ist,  allerdings  ausführbar. 

Man  kann  einen  solchen  Verein  einiger  Staaten,  um  den 

Frieden  zu  erhalten,  den  permanenten
  

Staatenkongr
eß 

nennen,  zu  welchem  sich  zu  gesellen  jedem  benachbarte
n 

unbenommen
  

bleibt;  dergleichen 
 
(wenigstens 

 
was  die 

Förmlichkeit
en  

des  Völkerrechts
  

in  Absicht  auf  Erhal- 

tung des  Friedens  betrifft)  in  der  ersten  Hälfte  dieses 

Jahrhundert
s  

in  der  Versammlun
g  

der  Generalstaat
en 

im  Haag  noch  statt  fand;  wo  die  Minister  der  meisten 

europäischen
  
Höfe  und  selbst  der  kleinsten  Republiken 

ihre  Beschwerden
  

über  die  Befehdungen
,  

die  einem  von 
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dem  anderen  widerfahren  waren,  anbrachten  und  so  sich 

ganz  Europa  als  einen  einzigen  föderierten  Staat  dach- 
ten, den  sie  in  jener  ihren  öffentlichen  Streitigkeiten 

gleichsam  als  Schiedsrichter  annahmen,  statt  dessen 

späterhin  das  Völkerrecht  bloß  in  Büchern  übrig  geblie- 
ben, aus  Kabinetten  aber  verschwunden,  oder  nach 

schon  verübter  Gewalt  in  Form  der  Deduktionen  der 
Dunkelheit  der  Archive  anvertraut  worden  ist. 

Unter  einem  Kongreß  wird  hier  aber  nur  eine  willkür- 
liche, zu  aller  Zeit  anflösliche  Zusammentretung  ver- 

schiedener Staaten,  nicht  eine  solche  Verbindung,  welche 

(so  wie  die  der  amerikanischen  Staaten)  auf  einer  Staats- 
verfassung gegründet  und  daher  unauflöslich  ist,  ver- 

standen;—durch  welchen  allein  die  Idee  eines  zu  errich- 
tenden öffentlichen  Rechts  der  Völker,  ihre  Streitigkei- 

ten auf  zivile  Art,  gleichsam  durch  einen  Prozeß,  nicht 
auf  barbarische  (nach  Art  der  Wilden),  nämlich  durch 
Krieg,  zu  entscheiden,  realisiert  werden  kann. 



DES  ÖFFENTLICHEN  RECHTS 

DRITTER  ABSCHNITT 

DAS  WELTBÜRGERRECHT 

G  62 
DIESE  Vernunftidee  einer  friedlichen,  wenn  gleich 

noch  nicht  freundschaftlichen,  durchgängigen  Ge- 
meinschaft aller  Völker  auf  Erden,  die  unter  einander  in 

wirksame  Verhältnisse  kommen  können,  ist  nicht  etwa 
philanthropisch  (ethisch),  sondern  ein  rechtliches  Prinzip. 

Die  Natur  hat  sie  alle  zusammen  (vermöge  der  Kugel- 
gestalt ihres  Aufenthalts,  als  globus  terraqueus)  in  be- 

stimmte Grenzen  eingeschlossen;  und  da  der  Besitz  des 
Bodens,  worauf  der  Erdbewohner  leben  kann,  immer 
nur  als  Besitz  von  einem  Teil  eines  bestimmten  Ganzen, 

folglich  als  ein  solcher,  auf  den  jeder  derselben  ursprüng- 
lich ein  Recht  hat,  gedacht  werden  kann:  so  stehen  alle 

Völker  ursprünglich  in  einer  Gemeinschaft  des  Bodens, 
nicht  aber  der  rechtlichen  Gemeinschaft  des  Besitzes 

(communio)  und  hiemit  des  Gebrauchs,  oder  des  Eigen- 
tums an  demselben,  sondern  der  physischen  möglichen 

Wechselwirkung  (commercium),  d.  i.  in  einem  durchgängi- 
gen Verhältnisse  eines  zu  allen  Anderen,  sich  zum  Ver- 

kehr unter  einander  anzubieten,  und  haben  ein  Recht, 
den  Versuch  mit  demselben  zu  machen,  ohne  daß  der 

Auswärtige  ihm  darum  als  einem  Feind  zu  begegnen  be- 
rechtigt wäre.— Dieses  Recht,  so  fern  es  auf  die  mög- 

liche Vereinigung  aller  Völker  in  Absicht  auf  gewisse  all- 
gemeine Gesetze  ihres  möglichen  Verkehrs  geht,  kann  das 

weltbürgerliche  (ius  cosmopoliticum)  genannt  werden. 
Meere  können  Völker  aus  aller  Gemeinschaft  mit  einan- 

der zu  setzen  scheinen,  und  dennoch  sind  sie  vermittelst 
der  Schiffahrt  gerade  die  glücklichsten  Naturanlagen  zu 
ihrem  Verkehr,  welcher,  je  mehr  es  einander  nahe  Küsten 
gibt  (wie  die  des  mittelländischen),  nur  desto  lebhafter 

sein  kann,  deren  "Besuchung  gleichwohl,  noch  mehr  aber 
die  Niederlassung  auf  denselben,  um  sie  mit  dem  Mutter- 

lande zu  verknüpfen,  zugleich  die  Veranlassung  dazu 
gibt,  daß  Übel  und  Gewalttätigkeit  an  einem  Orte  unse- 
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res  Globs  an  allen  gefühlt  wird.  Dieser  mögliche  Miß- 
brauch kann  aber  das  Recht  des  Erdbürgers  nicht  auf- 
heben, die  Gemeinschaft  mit  allen  zu  versuchen  und  zu 

diesem  Zweck  alle  Gegenden  der  Erde  zu  besuchen,  wenn 
es  gleich  nicht  ein  Recht  der  Ansiedelung  auf  dem  Boden 
eines  anderen  Volks  (ius  incolatus)  ist,  als  zu  welchem 
ein  besonderer  Vertrag  erfordert  wird. 

Es  fragt  sich  aber:  ob  ein  Volk  in  neuentdeckten  Län- 
dern eine  Anwohnung  {accolatus)  und  Besitznehmung  in 

der  Nachbarschaft  eines  Volks,  das  in  einem  solchen 
Landstriche  schon  Platz  genommen  hat,  auch  ohne  seine 

Einwilligung  unternehmen  dürfe.— 
Wenn  Anbauung  in  solcher  Entlegenheit  vom  Sitz  des 
ersteren  geschieht,  daß  keines  derselben  im  Gebrauch 
seines  Bodens  dem  anderen  Eintrag  tut,  so  ist  das  Recht 

dazu  nicht  zu  bezweifeln;  wenn  es  aber  Hirten-  oder 
Jagdvölker  sind  (wie  die  Hottentotten,  Tungusen  und 
die  meisten  amerikanischen  Nationen),  deren  Unterhalt 
von  großen  öden  Landstrecken  abhängt,  so  würde  dies 
nicht  mit  Gewalt,  sondern  nur  durch  Vertrag,  und  selbst 

dieser  nicht  mit  Benutzung  der  Unwissenheit  jener  Ein- 
wohner in  Ansehung  der  Abtretung  solcher  Ländereien 

geschehen  können;  obzwar  die  Rechtfertigungsgründe 
scheinbar  genug  sind,  daß  eine  solche  Gewalttätigkeit 

zum  Weltbesten  gereiche;  teils  durch  Kultur  roher  Völ- 
ker (wie  der  Vorwand,  durch  den  selbst  Büsching  die 

blutige  Einführung  der  christlichen  Religion  in  Deutsch- 
land entschuldigen  will),  teils  zur  Reinigung  seines  eige- 
nen Landes  von  verderbten  Menschen  und  gehoffter 

Besserung  derselben  oder  ihrer  Nachkommenschaft  in 
einem  anderen  Weltteile  (wie  in  Neuholland);  denn  alle 
diese  vermeintlich  gute  Absichten  können  doch  den 
Flecken  der  Ungerechtigkeit  in  den  dazu  gebrauchten 
Mitteln  nicht  abwaschen.— Wendet  man  hiegegen  ein: 
daß  bei  solcher  Bedenklichkeit,  mit  der  Gewalt  den  An- 

fang zu  Gründung  eines  gesetzlichen  Zustandes  zu  ma- 
chen, vielleicht  die  ganze  Erde  noch  in  gesetzlosem  Zu- 

stande sein  würde:  so  kann  das  eben  so  wenig  jene 

Rechtsbedingung  aufheben,  als  der  Vorwand  der  Staats- 
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revolutionisten,  daß  es  auch,  wenn  Verfassungen  verun- 
artet  sind,  dem  Volk  zustehe,  sie  mit  Gewalt  umzufor- 

men und  überhaupt  einmal  für  allemal  ungerecht  zu 
sein,  um  nachher  die  Gerechtigkeit  desto  sicherer  zu 
gründen  und  aufblühen  zu  machen. 

BESCHLUSS 

Wenn  jemand  nicht  beweisen  kann,  daß  ein  Ding  ist,  so 
mag  er  versuchen  zu  beweisen,  daß  es  nicht  ist.  Will  es 
ihm  mit  keinem  von  beiden  gelingen  (ein  Fall,  der  oft 
eintritt),  so  kann  er  noch  fragen:  ob  es  ihn  interessiere, 

das  Eine  oder  das  Andere  (durch  eine  Hypothese)  anzu- 
nehmen, und  dies  zwar  entweder  in  theoretischer,  oder 

in  praktischer  Rücksicht,  d.  i.  entweder  um  sich  bloß 
ein  gewisses  Phänomen  (wie  z.  B.  für  den  Astronom 
das  des  Rückganges  und  Stillstandes  der  Planeten)  zu 
erklären,  oder  um  einen  gewissen  Zweck  zu  erreichen, 

der  nun  wiederum  entweder  pragmatisch  (bloßer  Kunst- 
zweck) oder  moralisch,  d.  i.  ein  solcher  Zweck  sein  kann, 

den  sich  zu  setzen  die  Maxime  selbst  Pflicht  ist.— Es 

versteht  sich  von  selbst:  daß  nicht  das  Annehmen  (sup- 
positio)  der  Ausführbarkeit  jenes  Zwecks,  welches  ein 

bloß  theoretisches  und  dazu  noch  problematisches  Ur- 
teil ist,  hier  zur  Pflicht  gemacht  werde,  denn  dazu  (et- 
was zu  glauben)  gibts  keine  Verbindlichkeit;  sondern 

das  Handeln  nach  der  Idee  jenes  Zwecks,  wenn  auch 
nicht  die  mindeste  theoretische  Wahrscheinlichkeit  da 

ist,  daß  er  ausgeführt  werden  könne,  dennoch  aber  seine 
Unmöglichkeit  gleichfalls  nicht  demonstriert  werden 
kann,  das  ist  es,  wozu  uns  eine  Pflicht  obliegt. 

Nun  spricht  die  moralisch-praktische  Vernunft  in  uns 
ihr  unwiderstehliches  Veto  aus:  Es  soll  kein  Krieg  sein; 
weder  der,  welcher  zwischen  Mir  und  Dir  im  Naturzu- 

stande, noch  zwischen  uns  als  Staaten,  die,  obzwar  in- 
nerlich im  gesetzlichen,  doch  äußerlich  (in  Verhältnis 

gegen  einander)  im  gesetzlosen  Zustande  sind;— denn 
das  ist  nicht  die  Art,  wie  jedermann  sein  Recht  suchen 
KANT  V  31 
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soll.  Also  ist  nicht  mehr  die  Frage:  ob  der  ewige  Friede 

ein  Ding  oder  Unding  sei,  und  ob  wir  uns  nicht  in  un
se- 

rem theoretischen  Urteile  betrügen,  wenn  wir  das  erstere 

annehmen,  sondern  wir  müssen  so  handeln,  als  ob  das 

Ding  sei,  was  vielleicht  nicht  ist,  auf  Begründung  des
- 

selben und  diejenige  Konstitution,  die  uns  dazu  die  taug- 

lichste scheint  (vielleicht  den  Republikanism  aller  Staa- 

ten samt  und  sonders)  hinwirken,  um  ihn  herbei  zu 

führen  und  dem  heillosen  Kriegführen,  worauf  als  den 

Hauptzweck  bisher  alle  Staaten  ohne  Ausnahme  i
hre 

innere  Anstalten  gerichtet  haben,  ein  Ende  zu  machen. 

Und  wenn  das  letztere,  was  die  Vollendung  dieser  Ab
- 

sicht betrifft,  auch  immer  ein  frommer  Wunsch  bliebe, 

so  betrügen  wir  uns  doch  gewiß  nicht  mit  der  Annah
me 

der  Maxime  dahin  unablässig  zu  wirken;  denn  diese  ist 

Pflicht;  das  moralische  Gesetz  aber  in  uns  selbst  f
ür 

betrüglich  anzunehmen,  würde  den  Abscheu  erregend
en 

Wunsch  hervorbringen,  lieber  aller  Vernunft  zu 
 ent- 

behren und  sich  seinen  Grundsätzen  nach  mit  den  übri- 

gen Tierklassen  in  einen  gleichen  Mechanism  der  Natur
 

geworfen  anzusehen. 

Man  kann  sagen,  daß  diese  allgemeine  und  fortd
auernde 

Friedensstiftung  nicht  bloß  einen  Teil,  sondern  den  g
an- 

zen Endzweck  der  Rechtslehre  innerhalb  den  Grenze
n 

der  bloßen  Vernunft  ausmache;  denn  der  Fne
denszu- 

stand  ist  allein  der  unter  Gesetzen  gesicherte  Zustand
  des 

Mein  und  Dein  in  einer  Menge  einander  benach
barter 

Menschen,  mithin  die  in  einer  Verfassung  zus
ammen 

sind,  deren  Regel  aber  nicht  von  der  Erfahrung 
 derjeni- 

gen '  die  sich  bisher  am  besten  dabei  befunden  haben, 

als  'einer  Norm  für  Andere,  sondern  die  durch  die  Ver- 

nunft a  priori  von  dem  Ideal  einer  rechtlichen  Ve
rbin- 

dung der  Menschen  unter  öffentlichen  Gesetzen  
über- 

haupt hergenommen  werden  muß,  weil  alle  Beispie
le 

(als  die  nur  erläutern,  aber  nichts  beweisen 
 können) 

trüglich  sind,  und  so  allerdings  einer  Metaphy
sik  be- 

dürfen, deren  Notwendigkeit  diejenigen,  die  dieser  spot- 

ten, doch  unvorsichtiger  Weise  selbst  zugestehen,  we
nn 

sie  z.  B.,  wie  sie  es  oft  tun,  sagen:  „Die  beste  Verfa
ssung 
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ist  die,  wo  nicht  die  Menschen,  sondern  die  Gesetze 

machthabend  sind."  Denn  was  kann  mehr  metaphy- 
sisch sublimiert  sein,  als  eben  diese  Idee,  welche  gleich- 
wohl nach  jener  ihrer  eigenen  Behauptung  die  bewähr- 
teste objektive  Realität  hat,  die  sich  auch  in  vorkom- 

menden Fällen  leicht  darstellen  läßt,  und  welche  allein, 
wenn  sie  nicht  revolutionsmäßig,  durch  einen  Sprung, 

d.  i.  durch  gewaltsame  Umstürzung  einer  bisher  bestan- 
denen fehlerhaften— (denn  da  würde  sich  zwischeninne 

ein  Augenblick  der  Vernichtung  alles  rechtlichen  Zu- 
standes  ereignen),  sondern  durch  allmählige  Reform 
nach  festen  Grundsätzen  versucht  und  durchgeführt 

wird,  in  kontinuierlicher  Annäherung  zum  höchsten  po- 
litischen Gut,  zum  ewigen  Frieden,  hinleiten  kann. 



ANHANG  ERLÄUTERNDER  BEMERKUNGEN  ZU 

DEN     METAPHYSISCHEN     ANFANGSGRÜNDEN 
DER  RECHTSLEHRE 

DIE  Veranlassung  zu  denselben  nehme  ich  größten- 
teils von  der  Rezension  dieses  Buchs  in  den  Götting. 

Anz.  28stes  Stück,  den  i8ten  Februar  1797;  welche,  mit 
Einsicht  und  Schärfe  der  Prüfung,  dabei  aber  doch  auch 

mit  Teilnahme  und  „der  Hoffnung,  daß  jene  Anfangs- 

gründe Gewinn  für  die  Wissenschaft  bleiben  werden," 
abgefaßt,  ich  hier  zum  Leitfaden  der  Beurteilung,  über- 

dem  auch  einiger  Erweiterung  dieses  Systems  gebrau- 
chen will. 

Gleich  beim  Anfange  der  Einleitung  in  die  Rechtslehre 

stößt  sich  mein  scharfprüfender  Rezensent  an  einer  De- 
finition.—Was  heißt  Begehrungsvermögen}  Sie  ist,  sagt 

der  Text,  das  Vermögen,  durch  seine  Vorstellungen  Ur- 

sache der  Gegenstände  dieser  Vorstellungen  zu  sein.— 
Dieser  Erklärung  wird  entgegengesetzt:  „daß  sie  nichts 

wird,  sobald  man  von  äußeren  Bedingungen  der  Folge 

des  Begehrens  abstrahiert.— Das  Begehrungsvermögen 
ist  aber  auch  dem  Idealisten  Etwas,  obgleich  diesem  die 

Außenwelt  nichts  ist."  Antwort:  Gibt  es  aber  nicht  auch 

eine  heftige  und  doch  zugleich  mit  Bewußtsein  vergeb- 
liche Sehnsucht  (z.  B.  wollte  Gott,  jener  Mann  lebte 

noch!),  die  zwar  tatleer,  aber  doch  nicht  folgeleer  ist  und 

zwar  nicht  an  Außendingen,  aber  doch  im  Innern  des 

Subjekts  selbst  mächtig  wirkt  (krank  macht).  Eine  Be- 

gierde als  Bestreben  (nisus)  vermittelst  seiner  Vorstel- 
lungen Ursache  zu  sein  ist,  wenn  das  Subjekt  gleich  die 

Unzulänglichkeit  der  letzteren  zur  beabsichtigten  Wir- 
kung einsieht,  doch  immer  Kausalität,  wenigstens  im 

Innern  desselben.— Was  hier  den  Mißverstand  ausmacht, 

ist:  daß,  da  das  Bewußtsein  seines  Vermögens  überhaupt 

(in  dem  genannten  Falle)  zugleich  das  Bewußtsein  seines 

Unvermögens  in  Ansehung  der  Außenwelt  ist,  die  Defi- 
nition auf  den  Idealisten  nicht  anwendbar  ist;  indessen 

daß  doch,  da  hier  bloß  von  dem  Verhältnisse  einer  Ur- 

sache (der  Vorstellung)  zur  Wirkung  (dem  Gefühl)  über- 
haupt die  Rede  ist,  die  Kausalität  der  Vorstellung  (jene 
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mag  äußerlich  oder  innerlich  sein)  in  Ansehung  ihres 

Gegenstandes  im  Begriff  des  Begehrungsvermögens  un- 
vermeidlich gedacht  werden  muß. 

1 

LOGISCHE  VORBEREITUNG  ZU  EINEM  NEUER- 
DINGS GEWAGTEN  RECHTSBEGRIFFE 

Wenn  rechtskundige  Philosophen  sich  bis  zu  den  meta- 
physischen Anfangsgründen  der  Rechtslehre  erheben 

oder  versteigen  wollen  (ohne  welche  alle  ihre  Rechts- 
wissenschaft bloß  statutarisch  sein  würde),  so  können 

sie  über  die  Sicherung  der  Vollständigkeit  ihrer  Eintei- 
lung der  Rechtsbegriffe  nicht  gleichgültig  wegsehen: 

weil  jene  Wissenschaft  sonst  kein  Vernunftsystem,  son- 
dern bloß  aufgerafftes  Aggregat  sein  würde.— Die  Topik 

der  Prinzipien  muß  der  Form  des  Systems  halber  voll- 
ständig sein,  d.  i.  es  muß  der  Platz  zu  einem  Begriff  (lo- 

cus communis)  angezeigt  werden,  der  nach  der  syntheti- 
schen Form  der  Einteilung  für  diesen  Begriff  offen  ist: 

man  mag  nachher  auch  dartun,  daß  einer  oder  der  an- 
dere Begriff,  der  in  diesen  Platz  gesetzt  würde,  an  sich 

widersprechend  sei  und  aus  diesem  Platze  wegfalle. 
Die  Rechtslehrer  haben  bisher  nun  zwei  Gemeinplätze 
besetzt:  den  des  dinglichen  und  den  des  persönlichen 
Rechts.  Es  ist  natürlich,  zu  fragen:  ob  auch,  da  noch 
zwei  Plätze  aus  der  bloßen  Form  der  Verbindung  beider 
zu  einem  Begriffe,  als  Glieder  der  Einteilung  a  priori, 

offen  stehen,  nämlich  der  eines  auf  persönliche  Art  ding- 
lichen, imgleichen  der  eines  auf  dingliche  Art  persön- 

lichen Rechts,  ob  nämlich  ein  solcher  neuhinzukommen- 
der Begriff  auch  statthaft  sei  und  vor  der  Hand,  obzwar 

nur  problematisch,  in  der  vollständigen  Tafel  der  Ein- 
teilung angetroffen  werden  müsse.  Das  letztere  leidet 

keinen  Zweifel.  Denn  die  bloß  logische  Einteilung  (die 

vom  Inhalt  der  Erkenntnis— dem  Objekt— abstrahiert) 
ist  immer  Dichotomie,  z.  B.  ein  jedes  Recht  ist  entweder 

ein  dingliches  oder  ein  nicht-dingliches  Recht.  Diejenige 
aber,  von  der  hier  die  Rede  ist,  nämlich  die  metaphy- 
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sische  Einteilung,  kann  auch  Tetrachotomie  sein:  weil 

außer  den  zwei  einfachen  Gliedern  der  Einteilung  noch 
zwei  Verhältnisse,  nämlich  die  der  das  Recht  einschrän- 

kenden Bedingungen,  hinzukommen,  unter  denen  das 
eine  Recht  mit  dem  anderen  in  Verbindung  tritt,  deren 
Möglichkeit  einer  besonderen  Untersuchung  bedarf.— 
Der  Begriff  eines  auf  persönliche  Art  dinglichen  Rechts 
fällt  ohne  weitere  Umstände  weg;  denn  es  läßt  sich  kein 
Recht  einer  Sache  gegen  eine  Person  denken.  Nun  fragt 
sich:  ob  die  Umkehrung  dieses  Verhältnisses  auch  eben 
so  undenkbar  sei;  oder  ob  dieser  Begriff,  nämlich  der 
eines  auf  dingliche  Art  persönlichen  Rechts,  nicht  allein 
ohne  inneren  Widerspruch,  sondern  selbst  auch  ein  not- 

wendiger (a  priori  in  der  Vernunft  gegebener)  zum  Be- 
griffe des  äußeren  Mein  und  Dein  gehörender  Begriff  sei, 

Personen  auf  ähnliche  Art  als  Sachen  zwar  nicht  in  allen 

Stücken  zu  behandlen,  aber  sie  doch  zu  besitzen  und  in 
vielen  Verhältnissen  mit  ihnen  als  Sachen  zu  verfahren. 

2 

RECHTFERTIGUNG  DES  BEGRIFFS  VON  EINEM 
AUF  DINGLICHE  ART  PERSÖNLICHEN   RECHT 

Die  Definition  des  auf  dingliche  Art  persönlichen  Rechts 

ist  nun  kurz  und  gut  diese:  ,,Es  ist  das  Recht  des  Men- 

schen, eine  Person  außer  sich  als  das  Seine*  zu  haben." 
Ich  sage  mit  Fleiß:  eine  Person;  denn  einen  anderen 
Menschen,  der  durch  Verbrechen  seine  Persönlichkeit 
eingebüßt  hat  (zum  Leibeigenen  geworden  ist),  könnte 

*  Ich  sage  hier  auch  nicht:  eine  Person  als  die  meinige  (mit  dem 
Adjektiv),  sondern:  als  das  Meine  (10  meum,  mit  dem  Substantiv)  zu 
haben.  Denn  ich  kann  sagen:  dieser  ist  mein  Vater,  das  bezeichnet 
nur  mein  physisches  Verhältnis  (der  Verknüpfung)  zu  ihm  über- 

haupt. Z.  B.:  ich  habe  einen  Vater.  Aber  ich  kann  nicht  sagen:  ich 
habe  ihn  als  das  Meine.  Sage  ich  aber:  mein  Weib,  so  bedeutet  die- 

ses ein  besonderes,  nämlich  rechtliches,  Verhältnis  des  Besitzers  zu 

einem  Gegenstande  (wenn  es  auch  eine  Person  wäre),  als  Sache.  Be- 
sitz [physischer)  aber  ist  die  Bedingung  der  Möglichkeit  der  Hand- 

habung [manipulatio]  eines  Dinges  als  einer  Sache;  wenn  dieses 
gleich  in  einer  anderen  Beziehung  zugleich  als  Person  behandelt 
werden  muß. 
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man  wohl  als  das  Seine  haben;  von  diesem  Sachenrecht 
ist  aber  hier  nicht  die  Rede. 

Ob  nun  jener  Begriff  ,,als  neues  Phänomen  am  juristi- 

schen Himmel"  eine  Stella  mirabilis  (eine  bis  zum  Stern 
erster  Größe  wachsende,  vorher  nie  gesehene,  allmählig 

aber  wieder  verschwindende,  vielleicht  einmal  wieder- 
kehrende Erscheinung),  oder  bloß  eine  Sternschnuppe 

sei,  das  soll  jetzt  untersucht  werden. 

3 
BEISPIELE 

Etwas  Äußeres  als  das  Seine  haben  heißt  es  rechtlich  be- 
sitzen; Besitz  aber  ist  die  Bedingung  der  Möglichkeit  des 

Gebrauchs.  Wenn  diese  Bedingung  bloß  als  die  physi- 
sche gedacht  wird,  so  heißt  der  Besitz  Inhabung.  —Recht- 

mäßige Inhabung  reicht  nun  zwar  allein  nicht  zu,  um 
deshalb  den  Gegenstand  für  das  Meine  auszugeben,  oder 
es  dazu  zu  machen;  wenn  ich  aber,  es  sei,  aus  welchem 

Grunde  es  wolle,  befugt  bin  auf  die  Inhabung  eines  Ge- 
genstandes zu  dringen,  der  meiner  Gewalt  entwischt 

oder  entrissen  ist,  so  ist  dieser  Rechtsbegriff  ein  Zeichen 

(wie  Wirkung  von  ihrer  Ursache),  daß  ich  mich  für  be- 
fugt halte  ihn  als  das  Meine,  mich  aber  auch  als  im  in- 

telligibelen  Besitz  desselben  befindlich  gegen  ihn  zu  ver- 
halten und  diesen  Gegenstand  so  zu  gebrauchen. 

Das  Seine  bedeutet  zwar  hier  nicht  das  des  Eigentums 
an  der  Person  eines  anderen  (denn  Eigentümer  kann  ein 
Mensch  nicht  einmal  von  sich  selbst,  viel  weniger  von 
einer  anderen  Person  sein),  sondern  nur  das  Seine  des 
Nießbrauchs  (ius  utendi  fruendi) ,  unmittelbar  von  dieser 
Person  gleich  als  von  einer  Sache,  doch  ohne  Abbruch 

an  ihrer  Persönlichkeit,  als  Mittel  zu  meinem  Zweck  Ge- 
brauch zu  machen. 

Dieser  Zweck  aber,  als  Bedingung  der  Rechtmäßigkeit 
des  Gebrauchs,  muß  moralisch  notwendig  sein.  Der 
Mann  kann  weder  das  Weib  begehren,  um  es  gleich  als 
Sache  zu  genießen,  d.  i.  unmittelbares  Vergnügen  an  der 

bloß  tierischen  Gemeinschaft  mit  demselben  zu  empfin- 
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den,  noch  das  Weib  sich  ihm  dazu  hingeben,  ohne  daß 
beide  Teile  ihre  Persönlichkeit  aufgeben  (fleischliche 

oder  viehische  Beiwohnung),  d.  i.  ohne  unter  der  Be- 
dingung der  Ehe,  welche,  als  wechselseitige  Dahingebung 

seiner  Person  selbst  in  den  Besitz  der  anderen,  vorher 

geschlossen  werden  muß:  um  durch  körperlichen  Ge- 
brauch, den  ein  Teil  vom  anderen  macht,  sich  nicht  zu 

entmenschen. 

Ohne  diese  Bedingung  ist  der  fleischliche  Genuß  dem 
Grundsatz  (wenn  gleich  nicht  immer  der  Wirkung  nach) 

kannibalisch.  Ob  mit  Maul  und  Zähnen,  oder  der  weib- 
liche Teil  durch  Schwängerung  und  daraus  vielleicht  er- 

folgende, für  ihn  tödliche  Niederkunft,  der  männliche 
aber  durch  von  öfteren  Ansprüchen  des  Weibes  an  das 

Geschlechtsvermögen  des  Mannes  herrührende  Erschöp- 
fungen aufgezehrt  wird,  ist  bloß  in  der  Manier  zu  ge- 
nießen unterschieden,  und  ein  Teil  ist  in  Ansehung  des 

anderen  bei  diesem  wechselseitigen  Gebrauche  der  Ge- 
schlechtsorganen wirklich  eine  verbrauchbare  Sache  {res 

fungibilis),  zu  welcher  also  sich  vermittelst  eines  Ver- 
trags zu  machen,  es  ein  gesetzwidriger  Vertrag  (pactum 

turpe)  sein  würde. 
Eben  so  kann  der  Mann  mit  dem  Weibe  kein  Kind,  als 
ihr  beiderseitiges  Machwerk  (res  artificialis),  zeugen, 

ohne  daß  beide  Teile  sich  gegen  dieses  und  gegen  einan- 
der die  Verbindlichkeit  zuziehen  es  zu  erhalten:  welches 

doch  auch  die  Erwerbung  eines  Menschen  gleich  als  einer 
Sache,  aber  nur  der  Form  nach  (einem  bloß  auf  dingliche 

Art  persönlichen  Rechte  angemessen)  ist.  Die  Eltern* 
haben  ein  Recht  gegen  jeden  Besitzer  des  Kindes,  das 

aus  ihrer  Gewalt  gebracht  worden,  (ius  in  re)  und  zu- 
gleich ein  Recht,  es  zu  allen  Leistungen  und  aller  Befol- 

gung ihrer  Befehle  zu  nötigen,  die  einer  möglichen  ge- 
setzlichen Freiheit  nicht  zuwider  sind  (ius  ad  rem):  folg- 

lich auch  ein  persönliches  Recht  gegen  dasselbe. 
Endlich,  wenn  bei  eintretender  Volljährigkeit  die  Pflicht 

*  In  deutscher  Schreibart  werden  unter  dem  Wort  Altern  Seniores, 
unter  den  Eltern  aber  Parentes  verstanden;  welches  im  Sprachlaut 
nicht  zu  unterscheiden,  dem  Sinne  nach  aber  sehr  unterschieden  ist. 
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der  Eltern  zur  Erhaltung  ihrer  Kinder  aufhört,  so  haben 

jene  noch  das  Recht,  diese  als  ihren  Befehlen  unterwor- 
fene Hausgenossen  zu  Erhaltung  des  Hauswesens  zu 

brauchen,  bis  zur  Entlassung  derselben;  welches  eine 
Pflicht  der  Eltern  gegen  diese  ist,  die  aus  der  natürlichen 
Beschränkung  des  Rechts  der  ersteren  folgt.  Bis  dahin 
sind  sie  zwar  Hausgenossen  und  gehören  zur  Familie, 
aber  von  nun  an  gehören  sie  zur  Dienerschaft  (famulatus) 
in  derselben,  die  folglich  nicht  anders  als  durch  Vertrag 
zu  dem  Seinen  des  Hausherrn  (als  seine  Domestiken) 
hinzu  kommen  können.— Eben  so  kann  auch  eine  Die- 

nerschaft außer  der  Familie  zu  dem  Seinen  des  Haus- 
herren nach  einem  auf  dingliche  Art  persönlichen  Rechte 

gemacht  und  als  Gesinde  (famulatus  domesticus)  durch 
Vertrag  erworben  werden.  Ein  solcher  Vertrag  ist  nicht 
der  einer  bloßen  Verdingung  (locatio  conductio  operae), 
sondern  der  Hingebung  seiner  Person  in  den  Besitz  des 
Hausherrn,  Vermietung  (locatio  conductio  personae), 
welche  darin  von  jener  Verdingung  unterschieden  ist, 
daß  das  Gesinde  sich  zu  allem  Erlaubten  versteht,  was 
das  Wohl  des  Hauswesens  betrifft  und  ihm  nicht  als  be- 

stellte und  spezifisch  bestimmte  Arbeit  aufgetragen 
wird:  anstatt  daß  der  zur  bestimmten  Arbeit  Gedungene 
(Handwerker  oder  Tagelöhner)  sich  nicht  zu  dem  Seinen 
des  Anderen  hingibt  und  so  auch  kein  Hausgenosse  ist. 

—Des  letzteren,  weil  er  nicht  im  rechtlichen  Besitz  des 
Anderen  ist,  der  ihn  zu  gewissen  Leistungen  verpflichtet, 
kann  der  Hausherr,  wenn  jener  auch  sein  häuslicher 
Einwohner  (inquilinus)  wäre,  sich  nicht  (via  facti)  als 

einer  Sache  bemächtigen,  sondern  muß  nach  dem  per- 
sönlichen Recht  auf  die  Leistung  des  Versprochenen 

dringen,  welche  ihm  durch  Rechtsmittel  (via  iuris)  zu 

Gebote  stehen.   So  viel  zur  Erläuterung  und  Vertei- 
digung eines  befremdlichen,  neu  hinzukommenden 

Rechtstitels  in  der  natürlichen  Gesetzlehre,  der  doch 
stillschweigend  immer  im  Gebrauch  gewesen  ist. 
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4 

ÜBER  DIE  VERWECHSELUNG  DES  DINGLICHEN 
MIT  DEM  PERSÖNLICHEN  RECHTE 

Ferner  ist  mir  als  Heterodoxie  im  natürlichen  Privat- 
rechte auch  der  Satz:  Kauf  bricht  Miete  (Rechtslehre 

([  31  S.  407)  zur  Rüge  aufgestellt  worden. 
Daß  jemand  die  Miete  seines  Hauses  vor  Ablauf  der  be- 

dungenen Zeit  der  Einwohnung  dem  Mieter  aufkündigen 
und  also  gegen  diesen,  wie  es  scheint,  sein  Versprechen 
brechen  könne,  wenn  er  es  nur  zur  gewöhnlichen  Zeit 

des  Verziehens  in  der  dazu  gewohnten  bürgerlich-gesetz- 
lichen Frist  tut,  scheint  freilich  beim  ersten  Anblick 

allen  Rechten  aus  einem  Vertrage  zu  widerstreiten.— 
Wenn  aber  bewiesen  werden  kann,  daß  der  Mieter,  da 
er  seinen  Mietskontrakt  machte,  wußte  oder  wissen 
mußte,  daß  das  ihm  getane  Versprechen  des  Vermieters 

als  Eigentümers  natürlicherweise  (ohne  daß  es  im  Kon- 
trakt ausdrücklich  gesagt  werden  durfte),  also  still- 

schweigend, an  die  Bedingung  geknüpft  war:  wofern 
dieser  sein  Haus  binnen  dieser  Zeit  nicht  verkaufen  sollte 
(oder  es  bei  einem  etwa  über  ihn  eintretenden  Konkurs 
seinen  Gläubigern  überlassen  müßte):  so  hat  dieser  sein 
schon  an  sich  der  Vernunft  nach  bedingtes  Versprechen 
nicht  gebrochen,  und  der  Mieter  ist  durch  die  ihm  vor 
der  Mietszeit  geschehene  Aufkündigung  an  seinem 
Rechte  nicht  verkürzt  worden. 
Denn  das  Recht  des  letzteren  aus  dem  Mietskontrakte 

ist  ein  persönliches  Recht  auf  das,  was  eine  gewisse  Per- 
son der  anderen  zu  leisten  hat  (ius  ad  rem);  nicht  gegen 

jeden  Besitzer  der  Sache  (ius  in  re),  ein  dingliches. 
Nun  konnte  der  Mieter  sich  wohl  in  seinem  Mietskon- 

trakte sichern  und  sich  ein  dingliches  Recht  am  Hause 
verschaffen:  er  durfte  nämlich  diesen  nur  auf  das  Haus 

des  Vermieters,  als  am  Grunde  haftend,  einschreiben 

(ingrossieren)  lassen:  alsdann  konnte  er  durch  keine  Auf- 
kündigung des  Eigentümers,  selbst  nicht  durch  dessen 

Tod  (den  natürlichen  oder  auch  den  bürgerlichen,  den 
Bankrott)   vor  Ablauf  der  abgemachten  Zeit  aus  der 
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Miete  gesetzt  werden.  Wenn  er  es  nicht  tat,  weil  er  etwa 

frei  sein  wollte,  anderweitig  eine  Miete  auf  bessere  Be- 
dingungen zu  schließen,  oder  der  Eigentümer  sein  Haus 

nicht  mit  einem  solchen  onus  belegt  wissen  wollte,  so 

ist  daraus  zu  schließen:  daß  ein  jeder  von  beiden  in  An- 
sehung der  Zeit  der  Aufkündigung  (die  bürgerlich  be- 

stimmte Frist  zu  derselben  ausgenommen)  einen  still- 
schweigend-bedingten Kontrakt  gemacht  zu  haben  sich 

bewußt  war,  ihn  ihrer  Konvenienz  nach  wieder  aufzu- 
lösen. Die  Bestätigung  der  Befugnis,  durch  den  Kauf 

Miete  zu  brechen,  zeigt  sich  auch  an  gewissen  recht- 
lichen Folgerungen  aus  einem  solchen  nackten  Mietskon- 

trakte; denn  den  Erben  des  Mieters,  wenn  dieser  ver- 
storben ist,  wird  doch  nicht  die  Verbindlichkeit  zuge- 

mutet, die  Miete  fortzusetzen:  weil  diese  nur  die  Ver- 
bindlichkeit gegen  eine  gewisse  Person  ist,  die  mit  dieser 

ihrem  Tode  aufhört  (wobei  doch  die  gesetzliche  Zeit  der 
Aufkündigung  immer  mit  in  Anschlag  gebracht  werden 
muß).  Eben  so  wenig  kann  auch  das  Recht  des  Mieters, 

als  eines  solchen,  auch  auf  seine  Erben  ohne  einen  be- 
sonderen Vertrag  übergehen;  so  wie  er  auch  beim  Leben 

beider  Teile  ohne  ausdrückliche  Übereinkunft  keinen 

Aftermieter  zu  setzen  befugt  ist. 

5 
ZUSATZ    ZUR    ERÖRTERUNG    DER    BEGRIFFE 

DES  STRAFRECHTS 

Die  bloße  Idee  einer  Staatsverfassung  unter  Menschen 
führt  schon  den  Begriff  einer  Strafgerechtigkeit  bei  sich, 
welche  der  obersten  Gewalt  zusteht.  Es  fragt  sich  nur, 
ob  die  Strafarten  dem  Gesetzgeber  gleichgültig  sind, 
wenn  sie  nur  als  Mittel  dazu  taugen,  das  Verbrechen  (als 
Verletzung  der  Staatssicherheit  im  Besitz  des  Seinen 

eines  jeden)  zu  entfernen,  oder  ob  auch  noch  auf  Ach- 
tung für  die  Menschheit  in  der  Person  des  Missetäters 

(d.  i.  für  die  Gattung)  Rücksicht  genommen  werden 
müsse,  und  zwar  aus  bloßen  Rechtsgründen,  indem  ich 
das  ius  talionis  der  Form  nach  noch  immer  für  die  ein- 



492  ANFANGSGRÜNDE  DER  RECHTSLEHRE 

zige  a  priori  bestimmende  (nicht  aus  der  Erfahrung, 
welche  Heilmittel  zu  dieser  Absicht  die  kräftigsten  wä- 

ren, hergenommene)  Idee  als  Prinzip  des  Strafrechts 

halte.*— Wie  wird  es  aber  mit  den  Strafen  gehalten  wer- 
den, die  keine  Erwiderung  zulassen,  weil  diese  entweder 

an  sich  unmöglich,  oder  selbst  ein  strafbares  Verbrechen 
an  der  Menschheit  überhaupt  sein  würden,  wie  z.  B.  das 
der  Notzüchtigung,  imgleichen  das  der  Päderastie,  oder 

Bestialität?  Die  beiden  ersteren  durch  Kastration  (ent- 
weder wie  eines  weißen  oder  schwarzen  Verschnittenen 

im  Serail),  das  letztere  durch  Ausstoßung  aus  der  bür- 
gerlichen Gesellschaft  auf  immer,  weil  er  sich  selbst  der 

menschlichen  unwürdig  gemacht  hat.— Per  quod  quis 
peccat,  per  idem  punitur  et  idem.—Die  gedachten  Ver- 

brechen heißen  darum  unnatürlich,  weil  sie  an  der 

Menschheit  selbst  ausgeübt  werden.— Willkürlich  Stra- 
fen für  sie  zu  verhängen  ist  dem  Begriff  einer  Straf- Ge- 

rechtigkeit buchstäblich  zuwider.  Nur  dann  kann  der 
Verbrecher  nicht  klagen,  daß  ihm  unrecht  geschehe, 
wenn  er  seine  Übeltat  sich  selbst  über  den  Hals  zieht, 
und  ihm,  wenn  gleich  nicht  dem  Buchstaben,  doch  dem 
Geiste  des  Strafgesetzes  gemäß  das  widerfährt,  was  er 
an  anderen  verbrochen  hat. 

*  In  jeder  Bestrafung  liegt  etwas  das  Ehrgefühl  des  Angeklagten 
(mit  Recht)  Kränkendes,  weil  sie  einen  bloßen  einseitigen  Zwang 

enthält  und  so  an  ihm  die  Würde  eines  Staatsbürgers,  als  eines  sol- 
chen, in  einem  besonderen  Fall  wenigstens  suspendiert  ist:  da  er 

einer  äußeren  Pflicht  unterworfen  wird,  der  er  seinerseits  keinen 
Widerstand  entgeoren  setzen  darf.  Der  Vornehme  und  Reiche,  der 
auf  den  Beutel  geklopft  wird,  fühlt  mehr  seine  Erniedrigung  sich 
unter  den  Willen  des  geringeren  Mannes  beugen  zu  müssen,  als  den 
Geldverlust.  Die  Straf gerecktigkeit  { iustitia  punitiva],  da  nämlich 
das  Argument  der  Strafbarkeit  moralisch  ist  [quia  peccatum  est),  muß 
hier  von  der  Strafklugheit,  da  es  bloß  pragmatisch  ist  (ne  peccetur) 
und  sich  auf  Erfahrung  von  dem  gründet,  was  am  stärksten  wirkt, 
Verbrechen  abzuhalten,  unterschieden  werden  und  hat  in  der  Topik 
der  Rechtsbegriffe  einen  ganz  anderen  Ort,  locus  iusti,  nicht  des 
conducibilis  oder  des  Zuträglichen  in  gewisser  Absicht,  noch  auch 
den  des  bloßen  honesti,  dessen  Ort  in  der  Ethik  aufgesucht  werden 
muß. 



ANHANG  ERLÄUTERNDER  BEMERKUNGEN  493 

6 

VOM  RECHT  DER  ERSITZUNG 

„Das  Recht  der  Ersitzung  (usucapio)  soll  nach  S.  408ff. 
durchs  Naturrecht  begründet  werden.  Denn  nähme  man 
nicht  an,  daß  durch  den  ehrlichen  Besitz  eine  ideale 
Erwerbung,  wie  sie  hier  genannt  wird,  begründet  werde, 
so  wäre  gar  keine  Erwerbung  peremtorisch  gesichert. 
(Aber  Hr.  K.  nimmt  ja  selbst  im  Naturstande  eine  nur 
provisorische  Erwerbung  an  und  dringt  deswegen  auf 

die  juristische  Notwendigkeit  der  bürgerlichen  Ver- 
fassung.  Ich    behaupte  mich    als  ehrlicher  Besitzer 

aber  nur  gegen  den,  der  nicht  beweisen  kann,  daß  er 
eher  als  ich  ehrlicher  Besitzer  derselben  Sache  war  und 

mit  seinem  Willen  zu  sein  nicht  aufgehört  hat.)"   
Davon  ist  nun  hier  nicht  die  Rede,  sondern  ob  ich  mich 
auch  als  Eigentümer  behaupten  kann,  wenn  sich  gleich 
ein  Prätendent  als  früherer  wahrer  Eigentümer  der 

Sache  melden  sollte,  die  Erkundung  aber  seiner  Exi- 
stenz als  Besitzers  und  seines  Besitzstandes  als  Eigen- 

tümers schlechterdings  unmöglich  war;  welches  letztere 
alsdann  zutrifft,  wenn  dieser  gar  kein  öffentlich  gültiges 
Zeichen  seines  ununterbrochenen  Besitzes  (es  sei  aus 

eigener  Schuld  oder  auch  ohne  sie),  z.  B.  durch  Ein- 
schreibung in  Matrikeln,  oder  unwidersprochene  Stimm- 

gebung  als  Eigentümer  in  bürgerlichen  Versammlungen, 
von  sich  gegeben  hat. 

Denn  die  Frage  ist  hier:  wer  soll  seine  rechtmäßige  Er- 
werbung beweisen?  Dem  Besitzer  kann  diese  Verbind- 

lichkeit [onus  probandi)  nicht  aufgebürdet  werden;  denn 
er  ist,  so  weit  wie  seine  konstatierte  Geschichte  reicht, 
im  Besitz  derselben.  Der  frühere  angebliche  Eigentümer 
der  Sache  ist  durch  eine  Zwischenzeit,  innerhalb  deren 
er  keine  bürgerlich  gültige  Zeichen  seines  Eigentums 
gab,  von  der  Reihe  der  auf  einander  folgenden  Besitzer 

nach  Rechtsprinzipien  ganz  abgeschnitten.  Diese  Unter- 
lassung irgend  eines  öffentlichen  Besitzakts  macht  ihn 

zu  einem  unbetitelten  Prätendenten.  (Dagegen  heißt  es 

hier  wie  bei  der  Theologie:  conservatio  est  continua  crea- 
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Ho.)  Wenn  sich  auch  ein  bisher  nicht  manifestierter,  ob- 
zwar  hinten  nach  mit  aufgefundenen  Dokumenten  ver- 

sehener Prätendent  vorfände,  so  würde  doch  wiederum 
auch  bei  diesem  der  Zweifel  vorwalten,  ob  nicht  ein  noch 
älterer  Prätendent  dereinst  auftreten  und  seine  An- 

sprüche auf  den  früheren  Besitz  gründen  könnte.— Auf 
die  Länge  der  Zeit  des  Besitzes  kommt  es  hiebei  gar 
nicht  an,  um  die  Sache  endlich  zu  ersitzen  (acquirere  per 
usucapionem) .  Denn  es  ist  ungereimt,  anzunehmen,  daß 

ein  Unrecht  dadurch,  daß  es  lange  gewährt  hat,  nach- 
gerade ein  Recht  werde.  Der  (noch  so  lange)  Gebrauch 

setzt  das  Recht  in  der  Sache  voraus:  weit  gefehlt,  daß 

dieses  sich  auf  jenen  gründen  sollte.  Also  ist  die  Er- 
sitzung (usucapio)  als  Erwerbung  durch  den  langen  Ge- 
brauch einer  Sache  ein  sich  selbst  widersprechender  Be- 

griff. Die  Verjährung  der  Ansprüche  als  Erhaltungsart 
(conservatio  possessionis  meae  per  praescriptionem)  ist  es 

nicht  weniger:  indessen  doch  ein  von  dem  vorigen  unter- 
schiedener Begriff,  was  das  Argument  der  Zueignung 

betrifft.  Es  ist  nämlich  ein  negativer  Grund,  d.  i.  der 

gänzliche  Nichtgebrauch  seines  Rechts,  selbst  nicht  ein- 
mal der,  welcher  nötig  ist,  um  sich  als  Besitzer  zu  mani- 

festieren, für  eine  Verzichttuung  auf  dieselbe  (derelictio) , 
welche  ein  rechtlicher  Akt,  d.  i.  Gebrauch  seines  Rechts 

gegen  einen  anderen,  ist,  um  durch  Ausschließung  des- 
selben vom  Ansprüche  (per  praescriptionem)  das  Objekt 

desselben  zu  erwerben,  welches  einen  Widerspruch  ent- 
hält. 

Ich  erwerbe  also  ohne  Beweisführung  und  ohne  allen 
rechtlichen  Akt:  ich  brauche  nicht  zu  beweisen,  sondern 

durchs  Gesetz  (lege);  und  was  dann?  Die  öffentliche  Be- 
freiung von  Ansprüchen,  d.  i.  die  gesetzliche  Sicherheit 

meines  Besitzes,  dadurch  daß  ich  nicht  den  Beweis  füh- 
ren darf  und  mich  auf  einen  ununterbrochenen  Besitz 

gründe.  Daß  aber  alle  Erwerbung  im  Naturstande  bloß 
provisorisch  ist,  das  hat  keinen  Einfluß  auf  die  Frage 
von  der  Sicherheit  des  Besitzes  des  Erworbenen,  welche 
vor  jener  vorhergehen  muß. 
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7 
VON  DER  BEERBUNG 

Was  das  Recht  der  Beerbung  anlangt,  so  hat  den  Herrn 
Rezensenten  diesesmal  sein  Scharfblick,  den  Nerven  des 

Beweises  meiner   Behauptung  zu   treffen,   verlassen.— 
Ich  sage  ja  nicht  S.  41 1:  daß  ein  jeder  Mensch  notwen- 

diger Weise  jede  ihm  angebotene  Sache,  durch  deren  An- 
nehmung er  nur  gewinnen,  nichts  verlieren  kann,  an- 

nehme (denn  solche  Sachen  gibt  es  gar  nicht),  sondern 

daß  ein  jeder  das  Recht  des  Angebots  in  demselben  Augen- 
blick unvermeidlich  und  stillschweigend,  dabei  aber  doch 

gültig  immer  wirklich  annehme:  wenn  es  nämlich  die 
Natur  der  Sache  so  mit  sich  bringt,  daß  der  Widerruf 
schlechterdings  unmöglich  ist,  nämlich  im  Augenblicke 
seines  Todes;  denn  da  kann  der  Promittent  nicht  wider- 

rufen, und  der  Promissar  ist,  ohne  irgend  einen  recht- 
lichen Akt  begehen  zu  dürfen,  in  demselben  Augenblick 

Akzeptant,  nicht  der  versprochenen  Erbschaft,  sondern 

des  Rechts,  sie  anzunehmen  oder  auszuschlagen.  In  die- 
sem Augenblicke  sieht  er  sich  bei  Eröffnung  des  Testa- 

ments, daß  er  schon  vor  der  Akzeptation  der  Erbschaft 

vermögender  geworden  ist,  als  er  war;  denn  er  hat  aus- 
schließlich die  Befugnis  zu  akzeptieren  erworben,  welche 

schon  ein  Vermögensumstand  ist.— Daß  hiebei  ein  bür- 
gerlicher Zustand  vorausgesetzt  wird,  um  etwas  zu  dem 

Seinen  eines  Anderen  zu  machen,  wenn  man  nicht  mehr 

da  ist,  dieser  Übergang  des  Besitztums  aus  der  Toten- 
hand ändert  in  Ansehung  der  Möglichkeit  der  Erwer- 

bung nach  allgemeinen  Prinzipien  des  Naturrechts  nichts, 
wenn  gleich  der  Anwendung  derselben  auf  den  vorkom- 

menden Fall  eine  bürgerliche  Verfassung  zum  Grunde 

gelegt  werden  muß.— Eine  Sache  nämlich,  die  ohne  Be- 
dingung  anzunehmen    oder    auszuschlagen    in    meiner 

freien  Wahl  gestellt  wird,  heißt  res  iacens.  Wenn  der 
Eigentümer  einer  Sache  mir  etwas,  z.  B.  ein  Möbel  des 
Hauses,  aus  dem  ich  auszuziehen  eben  im  Begriff  bin, 
umsonst  anbietet  (verspricht,  es  soll  mein  sein),  so  habe 
ich,  so  lange  er  nicht  widerruft  (welches,  wenn  er  darüber 
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stirbt,  unmöglich  ist),  ausschließlich  ein  Recht  zur  Ak- 
zeptation  des  Angebotenen  (ius  in  re  iacente),  d.  i.  ich 
allein  kann  es  annehmen  oder  ausschlagen,  wie  es  mir 
beliebt:  und  dieses  Recht  ausschließlich  zu  wählen  er- 

lange ich  nicht  vermittelst  eines  besonderen  rechtlichen 
Akts  meiner  Deklaration,  ich  wolle,  dieses  Recht  solle 

mir  zustehen,  sondern  ohne  denselben  [lege).—  Ich  kann 
also  zwar  mich  dahin  erklären,  ich  wolle,  die  Sache  solle 

mir  nicht  angehören  (weil  diese  Annahme  mir  Verdrieß- 
lichkeiten mit  Anderen  zuziehen  dürfte),  aber  ich  kann 

nicht  wollen,  ausschließlich  die  Wahl  zu  haben,  ob  sie 
mir  angehören  solle  oder  nicht;  denn  dieses  Recht  (des 

Annehmens  oder  Ausschiagens)  habe  ich  ohne  alle  De- 
klaration meiner  Annahme  unmittelbar  durchs  Angebot: 

denn  wenn  ich  sogar  die  Wahl  zu  haben  ausschlagen 
könnte,  so  würde  ich  wählen  nicht  zu  wählen;  welches 
ein  Widerspruch  ist.  Dieses  Recht  zu  wählen  geht  nun 
im  Augenblicke  des  Todes  des  Erblassers  auf  mich  über, 
durch  dessen  Vermächtnis  (institutio  haeredis)  ich  zwar 
noch  nichts  von  der  Habe  und  Gut  des  Erblassers,  aber 

doch  den  bloß -rechtlichen  (intelligibelen)  Besitz  dieser 
Habe  oder  eines  Teils  derselben  erwerbe:  deren  Annahme 

ich  mich  nun  zum  Vorteil  Anderer  begeben  kann,  mit- 
hin dieser  Besitz  keinen  Augenblick  unterbrochen  ist, 

sondern  die  Sukzession  als  eine  stetige  Reihenfolge  vom 

Sterbenden  zum  eingesetzten  Erben  durch  seine  Akzep- 
tation  übergeht  und  so  der  Satz:  testamenta  sunt  iuris 
naturae  wider  alle  Zweifel  befestigt  wird. 

8 

VON  DEN  RECHTEN  DES  STAATS  IN  ANSEHUNG 

EWIGER    STIFTUNGEN    FÜR    SEINE   UNTER- 
TANEN 

Stiftung  (sanctio  testamentaria  beneficii  perpetui)  ist  die 
freiwillige,  durch  den  Staat  bestätigte,  für  gewisse  auf 

einander  folgende  Glieder  desselben  bis  zu  ihrem  gänz- 
lichen Aussterben  errichtete  wohltätige  Anstalt.— Sie 

heißt  ewig,  wenn  die  Verordnung  zu  Erhaltung  derselben 
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mit  der  Konstitution  des  Staats  selbst  vereinigt  ist  (denn 

der  Staat  muß  für  ewig  angesehen  werden);  ihre  Wohl- 
tätigkeit aber  ist  entweder  für  das  Volk  überhaupt,  oder 

für  einen  nach  gewissen  besonderen  Grundsätzen  ver- 
einigten Teil  desselben,  einen  Stand,  oder  für  eine  Fa- 

milie und  die  ewige  Fortdauer  ihrer  Deszendenten  ab- 
gezweckt. Ein  Beispiel  vom  ersteren  sind  die  Hospitäler, 

vom  zweiten  die  Kirchen,  vom  dritten  die  Orden  (geist- 
liche und  weltliche),  vom  vierten  die  Majorate. 

Von  diesen  Korporationen  und  ihrem  Rechte  zu  sukze- 
dieren  sagt  man  nun,  sie  können  nicht  aufgehoben  wer- 

den: weil  es  durch  Vermächtnis  zum  Eigentum  des  ein- 
gesetzten Erben  geworden  sei,  und  eine  solche  Verfas- 

sung (corpus  mysticum)  aufzuheben  so  viel  heiße,  als 
jemanden  das  Seine  nehmen. 

Die  wohltätige  Anstalt  für  Arme,  Invalide  und  Kranke, 
welche  auf  dem  Staatsvermögen  fundiert  worden  (in 
Stiften  und  Hospitälern),  ist  allerdings  unablöslich. 
Wenn  aber  nicht  der  Buchstabe,  sondern  der  Sinn  des 
Willens  des  Testators  den  Vorzug  haben  soll,  so  können 
sich  wohl  Zeitumstände  ereignen,  welche  die  Aufhebung 

einer  solchen  Stiftung  wenigstens  ihrer  Form  nach  an- 
rätig machen.— So  hat  man  gefunden:  daß  der  Arme  und 

Kranke  (den  vom  Narrenhospital  ausgenommen)  besser 
und  wohlfeiler  versorgt  werde,  wenn  ihm  die  Beihülfe  in 

einer  gewissen  (dem  Bedürfnisse  der  Zeit  proportionier- 
ten) Geldsumme,  wofür  er  sich,  wo  er  will,  bei  seinen 

Verwandten  oder  sonst  Bekannten,  einmieten  kann, 

gereicht  wird,  als  wenn— wie  im  Hospital  von  Green- 
wich— prächtige  und  dennoch  die  Freiheit  sehr  beschrän- 

kende, mit  einem  kostbaren  Personale  versehene  An- 
stalten dazu  getroffen  werden.— Da  kann  man  nun  nicht 

sagen,  der  Staat  nehme  dem  zum  Genuß  dieser  Stiftung 
berechtigten  Volke  das  Seine,  sondern  er  befördert  es 

vielmehr,  indem  er  weisere  Mittel  zur  Erhaltung  dessel- 
ben wählt. 

KANT  V  32 



498  ANFANGSGRÜNDE  DER  RECHTSLEHRE 

B 

Die    Geistlichkeit,    welche   sich   fleischlich   nicht   fort- 
pflanzt (die  katholische),  besitzt  mit  Begünstigung  des 

Staats  Ländereien  und  daran  haftende  Untertanen,  die 
einem  geistlichen  Staate  (Kirche  genannt)  angehören, 
welchem   die  Weltliche   durch  Vermächtnis  zum  Heil 

ihrer  Seelen  sich  als  ihr  Eigentum  hingegeben  haben, 
und  so  hat  der  Klerus  als  ein  besonderer  Stand  einen  Be- 

sitztum, der  sich  von  einem  Zeitalter  zum  anderen  ge- 
setzmäßig vererben  läßt  und  durch  päpstliche  Bullen 

hinreichend   dokumentiert    ist.— Kann   man   nun  wohl 
annehmen,  daß  dieses  Verhältnis  derselben  zu  den  Laien 
durch  die  Machtvollkommenheit  des  weltlichen  Staats 

geradezu  den  ersteren  könne  genommen  werden,  und 
würde  das  nicht  so  viel  sein,  als  jemanden  mit  Gewalt 
das  Seine  nehmen;  wie  es  doch  von  Ungläubigen  der 
französischen  Republik  versucht  wird? 
Die  Frage  ist  hier:  ob  die  Kirche  dem  Staat  oder  der 
Staat  der  Kirche  als  das  Seine  angehören  könne;  denn 
zwei  oberste  Gewalten  können  einander  ohne  Wider- 

spruch  nicht  untergeordnet  sein.— Daß  nur  die  erstere 
Verfassung  (politico-hierarchica)  Bestand  an  sich  haben 
könne,  ist  an  sich  klar:  denn  alle  bürgerliche  Verfassung 
ist  von  dieser  Welt,  weil  sie  eine  irdische  Gewalt  (der 

Menschen)  ist,  die  sich  samt  ihren  Folgen  in  der  Erfah- 
rung dokumentieren  läßt.  Die  Gläubigen,  deren  Reich 

im  Himmel  und  in  jener  Welt  ist,  müssen,  in  so  fern  man 

ihnen  eine  sich  auf  dieses  beziehende  Verfassung  (hierar- 
chico-politica)   zugesteht,   sich   den   Leiden   dieser  Zeit 
unter  der  Obergewalt  der  Weltmenschen  unterwerfen.— 
Also  findet  nur  die  erstere  Verfassung  statt. 

Religion  (in  der  Erscheinung),  als  Glaube  an  die  Satzun- 
gen der  Kirche  und  die  Macht  der  Priester  als  Aristo- 

kraten einer  solchen  Verfassung,  oder  auch,  wenn  diese 

monarchisch   (päpstlich)   ist,   kann  von  keiner  staats- 
bürgerlichen Gewalt  dem  Volke  weder  aufgedrungen, 

noch  genommen  werden,   noch  auch   (wie  es  wohl  in 
Großbritannien   mit  der  irländischen   Nation   gehalten 
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wird)  der  Staatsbürger  wegen  einer  von  des  Hofes  seiner 
unterschiedenen  Religion  von  den  Staatsdiensten  und 

den  Vorteilen,  die  ihm  dadurch  erwachsen,  ausgeschlos- 
sen werden. 

Wenn  nun  gewisse  andächtige  und  gläubige  Seelen,  um 
der  Gnade  teilhaftig  zu  werden,  welche  die  Kirche  den 

Gläubigen  auch  nach  dieser  ihrem  Tode  zu  erzeigen  ver- 
spricht, eine  Stiftung  auf  ewige  Zeiten  errichten,  durch 

welche  gewisse  Ländereien  derselben  nach  ihrem  Tode 
ein  Eigentum  der  Kirche  werden  sollen,  und  der  Staat 
an  diesem  oder  jenem  Teil,  oder  gar  ganz  sich  der  Kirche 
lehnspflichtig  macht,  um  durch  Gebete,  Ablässe  und 

Büßungen,  durch  welche  die  dazu  bestellten  Diener  der- 
selben (die  Geistlichen)  das  Los  in  der  anderen  Welt 

ihnen  vorteilhaft  zu  machen  verheißen:  so  ist  eine  solche 

vermeintlich  auf  ewige  Zeiten  gemachte  Stiftung  keines- 
wegs auf  ewig  begründet,  sondern  der  Staat  kann  diese 

Last,  die  ihm  von  der  Kirche  aufgelegt  worden,  abwer- 
fen, wenn  er  will.— Denn  die  Kirche  selbst  ist  als  ein 

bloß  auf  Glauben  errichtetes  Institut,  und  wenn  die 
Täuschung  aus  dieser  Meinung  durch  Volksaufklärung 
verschwunden  ist,  so  fällt  auch  die  darauf  gegründete 

furchtbare  Gewalt  des  Klerus  weg,  und  der  Staat  be- 
mächtigt sich  mit  vollem  Rechte  des  angemaßten  Eigen- 

tums der  Kirche:  nämlich  des  durch  Vermächtnisse  an 

sie  verschenkten  Bodens;  wiewohl  die  Lehnsträger  des 
bis  dahin  bestandenen  Instituts  für  ihre  Lebenszeit 

schadenfrei  gehalten  zu  werden  aus  ihrem  Rechte  for- 
dern können. 

Selbst  Stiftungen  zu  ewigen  Zeiten  für  Arme,  oder 

Schulanstalten,  sobald  sie  einen  gewissen,  von  dem  Stif- 
ter nach  seiner  Idee  bestimmten  entworfenen  Zuschnitt 

haben,  können  nicht  auf  ewige  Zeiten  fundiert  und  der 
Boden  damit  belästigt  werden;  sondern  der  Staat  muß 
die  Freiheit  haben,  sie  nach  dem  Bedürfnisse  der  Zeit 

einzurichten.— Daß  es  schwerer  hält,  diese  Idee  aller- 
wärts  auszuführen  (z.  B.  die  Pauperbursche  die  Unzu- 

länglichkeit des  wohltätig  errichteten  Schulfonds  durch 

bettelhaftes  Singen  ergänzen  zu  müssen),  darf  nieman- 
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den  wundern;  denn  der,  welcher  gutmütiger-,  aber  doch 
zugleich  etwas  ehrbegierigerweise  eine  Stiftung  macht, 

will,  daß  sie  nicht  ein  anderer  nach  seinen  Begriffen  um- 
ändere, sondern  Er  darin  unsterblich  sei.  Das  ändert 

aber  nicht  die  Beschaffenheit  der  Sache  selbst  und  das 

Recht  des  Staats,  ja  die  Pflicht  desselben  zum  Umän- 
dern einer  jeden  Stiftung,  wenn  sie  der  Erhaltung  und 

dem  Fortschreiten  desselben  zum  Besseren  entgegen  ist, 
kann  daher  niemals  als  auf  ewig  begründet  betrachtet 
werden. 

C 

Der  Adel  eines  Landes,  das  selbst  nicht  unter  einer 
aristokratischen,  sondern  monarchischen  Verfassung 
steht,  mag  immer  ein  für  ein  gewisses  Zeitalter  erlaubtes 
und  den  Umständen  nach  notwendiges  Institut  sein; 
aber  daß  dieser  Stand  auf  ewig  könne  begründet  werden, 
und  ein  Staatsoberhaupt  nicht  solle  die  Befugnis  haben, 
diesen  Standesvorzug  gänzlich  aufzuheben,  oder,  wenn 
er  es  tut,  man  sagen  könne,  er  nehme  seinem  (adlichen) 
Untertan  das  Seine,  was  ihm  erblich  zukommt,  kann 
keinesweges  behauptet  werden.  Er  ist  eine  temporäre, 
vom  Staat  autorisierte  Zunftgenossenschaft,  die  sich 

nach  den  Zeitumständen  bequemen  muß  und  dem  all- 
gemeinen Menschenrechte,  das  so  lange  suspendiert  war, 

nicht  Abbruch  tun  darf.— Denn  der  Rang  des  Edelmanns 
im  Staate  ist  von  der  Konstitution  selber  nicht  allein 

abhängig,  sondern  ist  nur  ein  Akzidenz  derselben,  was 
nur  durch  Inhärenz  in  demselben  existieren  kann  (ein 
Edelmann  kann  ja  als  ein  solcher  nur  im  Staate,  nicht 
im  Stande  der  Natur  gedacht  werden).  Wenn  also  der 
Staat  seine  Konstitution  abändert,  so  kann  der,  welcher 
hiemit  jenen  Titel  und  Vorrang  einbüßt,  nicht  sagen,  es 
sei  ihm  das  Seine  genommen:  weil  er  es  nur  unter  der 
Bedingung  der  Fortdauer  dieser  Staatsform  das  Seine 
nennen  konnte,  der  Staat  aber  diese  abzuändern,(z.  B. 

in  den  Republikanism  umzuformen)  das  Recht  hat.— 
Die  Orden  und  der  Vorzug,  gewisse  Zeichen  desselben 

zu  tragen,  geben  also  kein  ewiges  Recht  dieses  Besitzes. 
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D 

Was  endlich  die  Majoratsstiftung  betrifft,  da  ein  Guts- 
besitzer durch  Erbeseinsetzung  verordnet:  daß  in  der 

Reihe  der  auf  einander  folgenden  Erben  immer  der 
nächste  von  der  Familie  der  Gutsherr  sein  solle  (nach 

der  Analogie  mit  einer  monarchisch-erblichen  Verfas- 
sung eines  Staats,  wo  der  Landesherr  es  ist),  so  kann  eine 

solche  Stiftung  nicht  allein  mit  Beistimmung  aller  Agna- 
ten jederzeit  aufgehoben  werden  und  darf  nicht  auf 

ewige  Zeiten— gleich  als  ob  das  Erbrecht  am  Boden 
haftete— immerwährend  fortdauern,  noch  gesagt  werden, 
es  sei  eine  Verletzung  der  Stiftung  und  des  Willens  des 

Urahnherrn  derselben,  des  Stifters,  sie  eingehen  zu  las- 
sen: sondern  der  Staat  hat  auch  hier  ein  Recht,  ja  sogar 

die  Pflicht,  bei  den  allmählig  eintretenden  Ursachen 
seiner  eigenen  Reform  ein  solches  föderatives  System 

seiner  Untertanen  gleich  als  Unterkönige  (nach  der  Ana- 
logie von  Dynasten  und  Satrapen),  wenn  es  erloschen 

ist,  nicht  weiter  aufkommen  zu  lassen. 

BESCHLUSS 

Zuletzt  hat  der  Herr  Rezensent  von  den  unter  der  Ru- 
brik öffentliches  Recht  aufgeführten  Ideen,  von  denen,  wie 

er  sagt,  der  Raum  nicht  erlaube,  sich  darüber  zu  äußern, 
noch  folgendes  angemerkt:  „Unseres  Wissens  hat  noch 
kein  Philosoph  den  paradoxesten  aller  paradoxen  Sätze 
anerkannt,  den  Satz:  daß  die  bloße  Idee  der  Oberherr- 

schaft mich  nötigen  soll,  jedem,  der  sich  zu  meinem 
Herrn  aufwirft,  als  meinem  Herrn  zu  gehorchen,  ohne 
zu  fragen,  wer  ihm  das  Recht  gegeben,  mir  zu  befehlen. 
Daß  man  Oberherrschaft  und  Oberhaupt  anerkennen 
und  man  Diesen  oder  Jenen,  dessen  Dasein  nicht  einmal 
a  priori  gegeben  ist,  a  priori  für  seinen  Herrn  halten  soll, 

das  soll  einerlei  sein?"— Nun,  hiebei  die  Paradoxie  ein- 
geräumt, hoffe  ich,  es  solle,  näher  betrachtet,  doch  we- 

nigstens der  Heterodoxie  nicht  überwiesen  werden  kön- 
nen; vielmehr  solle  es  dem  einsichtsvollen  und  mit  Be- 
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scheidenheit  tadelnden,  gründlichen  Rezensenten  (der 
jenes  genommenen  Anstoßes  ungeachtet  „diese  meta- 

physischen Anfangsgründe  der  Rechtslehre  im  Ganzen 

als  Gewinn  für  die  Wissenschaft  ansieht")  nicht  gereuen, 
sie  wenigstens  als  einen  der  zweiten  Prüfung  nicht  un- 

würdigen Versuch  gegen  Anderer  trotzige  und  seichte 
Absprechungen  in  Schutz  genommen  zu  haben. 

Daß  dem,  welcher  sich  im  Besitz  der  zu  oberst  gebieten- 
den und  gesetzgebenden  Gewalt  über  ein  Volk  befindet, 

müsse  gehorcht  werden  und  zwar  so  juridisch-unbedingt, 
daß  auch  nur  nach  dem  Titel  dieser  seiner  Erwerbung 
öffentlich  zu  forschen,  also  ihn  zu  bezweifeln,  um  sich  bei 
etwaniger  Ermangelung  desselben  ihm  zu  widersetzen, 
schon  strafbar,  daß  es  ein  kategorischer  Imperativ  sei: 
Gehorchet  der  Obrigkeit  (in  allem,  was  nicht  dem  inneren 
Moralischen  widerstreitet),  die  Gewalt  über  euch  hat,  ist 

der  anstößige  Satz,  der  in  Abrede  gezogen  wird.— Nicht 
allein  aber  dieses  Prinzip,  welches  ein  Faktum  (die  Be- 

mächtigung) als  Bedingung  dem  Rechte  zum  Grunde 

legt,  sondern  daß  selbst  die  bloße  Idee  der  Oberherr- 
schaft über  ein  Volk  mich,  der  ich  zu  ihm  gehöre,  nötige, 

ohne  vorhergehende  Forschung  dem  angemaßten  Rechte 

zu  gehorchen  (Rechtslehre  ([  49),  das  scheint  die  Ver- 
nunft des  Rez.  zu  empören. 

Ein  jedes  Faktum  (Tatsache)  ist  Gegenstand  in  der  Er- 
scheinung (der  Sinne);  dagegen  das,  was  nur  durch  reine 

Vernunft  vorgestellt  werden  kann,  was  zu  den  Ideen 
gezählt  werden  muß,  denen  adäquat  kein  Gegenstand 
in  der  Erfahrung  gegeben  werden  kann,  dergleichen  eine 
vollkommene  rechtliche  Verfassung  unter  Menschen  ist, 
das  ist  das  Ding  ansich  selbst. 
Wenn  dann  nun  ein  Volk,  durch  Gesetze  unter  einer 
Obrigkeit  vereinigt,  da  ist,  so  ist  der  Idee  der  Einheit 

desselben  überhaupt  unter  einem  machthabenden  ober- 
sten Willen  gemäß  als  Gegenstand  der  Erfahrung  ge- 

geben; aber  freilich  nur  in  der  Erscheinung;  d.  i.  eine 
rechtliche  Verfassung  im  allgemeinen  Sinne  des  Worts 
ist  da;  und  obgleich  sie  mit  großen  Mängeln  und  groben 

Fehlern  behaftet  sein  und  nach  und  nach  wichtiger  Ver- 
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besserungen  bedürfen  mag,  so  ist  es  doch  schlechterdings 
unerlaubt  und  sträflich,  ihr  zu  widerstehen:  weil,  wenn 
das  Volk  dieser,  obgleich  noch  fehlerhaften  Verfassung 
und  der  obersten  Autorität  Gewalt  entgegen  setzen  zu 
dürfen  sich  berechtigt  hielte,  es  sich  dünken  würde,  ein 
Recht  zu  haben:  Gewalt  an  die  Stelle  der  alle  Rechte  zu 

oberst  vorschreibenden  Gesetzgebung  zu  setzen;  welches 
einen  sich  selbst  zerstörenden  obersten  Willen  abgeben 
würde. 

Die  Idee  einer  Staatsverfassung  überhaupt,  welche  zu- 
gleich absolutes  Gebot  der  nach  Rechtsbegriffen  urtei- 
lenden praktischen  Vernunft  für  ein  jedes  Volk  ist,  ist 

heilig  und  unwiderstehlich;  und  wenn  gleich  die  Organi- 
sation des  Staats  durch  sich  selbst  fehlerhaft  wäre,  so 

kann  doch  keine  subalterne  Gewalt  in  demselben  dem 

gesetzgebenden  Oberhaupte  desselben  tätlichen  Wider- 
stand entgegensetzen,  sondern  die  ihm  anhängenden  Ge- 

brechen müssen  durch  Reformen,  die  er  an  sich  selbst 
verrichtet,  allmählig  gehoben  werden:  weil  sonst  bei 
einer  entgegengesetzten  Maxime  des  Untertans  (nach 

eigenmächtiger  Willkür  zu  verfahren)  eine  gute  Verfas- 
sung selbst  nur  durch  blinden  Zufall  zu  Stande  kommen 

kann.— Das  Gebot:  „Gehorchet  der  Obrigkeit,  die  Ge- 

walt über  euch  hat,"  grübelt  nicht  nach,  wie  sie  zu  dieser 
Gewalt  gekommen  sei  (um  sie  allenfalls  zu  untergraben); 
denn  die,  welche  schon  da  ist,  unter  welcher  ihr  lebt,  ist 
schon  im  Besitz  der  Gesetzgebung,  über  die  ihr  zwar 
öffentlich  vernünfteln,  euch  aber  selbst  nicht  zu  wider- 

strebenden Gesetzgebern  aufwerfen  könnt. 
Unbedingte  Unterwerfung  des  Volkswillens  (der  an  sich 
unvereinigt,  mithin  gesetzlos  ist)  unter  einem  souveränen 
(alle  durch  Ein  Gesetz  vereinigenden)  Willen  ist  Tat, 

die  nur  durch  Bemächtigung  der  obersten  Gewalt  an- 
heben kann  und  so  zuerst  ein  öffentliches  Recht  be- 

gründet.—Gegen  diese  Machtvollkommenheit  noch  einen 
Widerstand  zu  erlauben  (der  jene  oberste  Gewalt  ein- 

schränkte), heißt  sich  selbst  widersprechen;  denn  als- 
dann wäre  jene  (welcher  widerstanden  werden  darf) 

nicht  die  gesetzliche  oberste  Gewalt,  die  zuerst  bestimmt, 
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was  öffentlich  recht  sein  soll  oder  nicht— und  dieses 

Prinzip  liegt  schon  a  priori  in  der  Idee  einer  Staatsver- 
fassung überhaupt,  d.  i.  in  einem  Begriffe  der  prakti- 

schen Vernunft,  dem  zwar  adäquat  kein  Beispiel  in  der 
Erfahrung  untergelegt  werden  kann,  dem  aber  auch  als 
Norm  keine  widersprechen  muß. 



DIE  METAPHYSIK  DER  SITTEN. 
ABGEFASST  VON  IMMANUEL 
KANT.  ZWEITERTEIL.  METAPHV- 
SISCHE  ANFANGSGRÜNDE  DER 

TUGENDLEHRE 





VORREDE 

WENN  es  über  irgend  einen  Gegenstand  eine 
Philosophie  (System  der  Vernunfterkenntnis 

aus  Begriffen)  gibt,  so  muß  es  für  diese  Phi- 
losophie auch  ein  System  reiner,  von  aller  Anschauungs- 

bedingung unabhängiger  Vernunftbegriffe,  d.  i.  e'meMeta- 
physik,  geben.— Es  fragt  sich  nur :  ob  es  für  jede  praktische 
Philosophie  als  Pflichtenlehre,  mithin  auch  für  die  Tugend- 

lehre (Ethik)  auchmetaphysischerAnfangsgründebedürie, 

um  sie  als  wahre  Wissenschaft  (systematisch),  nicht  bloß 
als  Aggregat  einzeln  aufgesuchter  Lehren  (fragmentarisch) 
aufstellen  zu  können.— Von  der  reinen  Rechtslehre  wird 
niemand  dies  Bedürfnis  bezweifeln;  denn  sie  betrifft  nur 

das  Förmliche  der  nach  Freiheitsgesetzen  im  äußeren  Ver- 
hältnis einzuschränkenden  Willkür;  abgesehen  von  allem 

Zweck  (als  der  Materie  derselben).  Die  Pflichtenlehre  ist 

also  hier  eine  bloße  Wissenslehre  (doctrina  scientiae)* 
In  dieser  Philosophie  (der  Tugendlehre)  scheint  es  nun 

der  Idee  derselben  gerade  zuwider  zu  sein,  bis  zu  meta- 
physischen Anfangsgründen  zurückzugehen,  um  den 

Pflichtbegriff,  von  allem  Empirischen  (jedem  Gefühl) 
gereinigt,  doch  zur  Triebfeder  zu  machen.  Denn  was 
kann  man  sich  für  einen  Begriff  von  einer  Kraft  und 

herkulischer  Stärke  machen,  um  die  lastergebärende  Nei- 
gungen zu  überwältigen,  wenn  die  Tugend  ihre  Waffen 

*  Ein  der  praktischen  Philosophie  Kundiger  ist  darum  eben  nicht  ein 
praktischer  Philosoph.  Der  letztere  ist  derjenige,  welcher  sich  den 
Vernunftendzweck  zum  Grundsatz  seiner  Handlungen  macht,  indem 
er  damit  zugleich  das  dazu  nötige  Wissen  verbindet:  welches,  da  es 
aufs  Tun  abgezweckt  ist,  nicht  eben  bis  zu  den  subtilsten  Fäden 
der  Metaphysik  au9gesponnen  werden  darf,  wenn  es  nicht  etwan 

eine  Rechtspflicht  betrifft — als  bei  welcher  auf  der  Wage  der  Ge- 
rechtigkeit das  Mein  und  Dein  nach  dem  Prinzip  der  Gleichheit  der 

Wirkung  und  Gegenwirkung  genau  bestimmt  werden  und  darum  der 
mathematischen  Abgemessenheit  analog  sein  muß; — sondern  eine 
bloße  Tugendpflicht  angeht.  Denn  da  kommt  es  nicht  bloß  darauf 
an,  zu  wissen,  was  zu  tun  Pflicht  ist  (welches  wegen  der  Zwecke, 
die  natürlicherweise  alle  Menschen  haben,  leicht  angegeben  werden 
kann):  sondern  vornehmlich  auf  dem  inneren  Prinzip  des  Willens, 
nämlich  daß  das  Bewußtsein  dieser  Pflicht  zugleich  Triebfeder  der 
Handlungen  sei,  um  von  dem,  der  mit  seinem  Wissen  dieses  Weis- 

heitsprinzip verknüpft,  zu  sagen:  daß  er  ein  praktischer  Philosoph 
sei. 
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aus  der  Rüstkammer  der  Metaphysik  entlehnen  soll? 
welche  eine  Sache  der  Spekulation  ist,  die  nur  wenig 
Menschen  zu  handhaben  wissen.  Daher  fallen  auch  alle 

Tugendlehren  in  Hörsälen,  von  Kanzeln  und  in  Volks- 
büchern, wenn  sie  mit  metaphysischen  Brocken  ausge- 
schmückt werden,  ins  Lächerliche.— Aber  darum  ist  es 

doch  nicht  unnütz,  viel  weniger  lächerlich,  den  ersten 

Gründen  der  Tugendlehre  in  einer  Metaphysik  nachzu- 
spüren; denn  irgend  einer  muß  doch  als  Philosoph  auf 

die  ersten  Gründe  dieses  Pflichtbegriffs  hinausgehen: 
weil  sonst  weder  Sicherheit  noch  Lauterkeit  für  die  Tu- 

gendlehre überhaupt  zu  erwarten  wäre.  Sich  desfalls  auf 

ein  gewisses  Gefühl,  welches  man  seiner  davon  erwarte- 
ten Wirkung  halber  moralisch  nennt,  zu  verlassen,  kann 

auch  wohl  dem  Volkslehrer  gnügen:  indem  dieser  zum 
Probierstein  einer  Tugendpflicht,  ob  sie  es  sei  oder  nicht, 
die  Aufgabe  zu  beherzigen  verlangt:  ,,wie,  wenn  nun  ein 

jeder  in  jedem  Fall  deine  Maxime  zum  allgemeinen  Ge- 
setz machte,  würde  eine  solche  wohl  mit  sich  selbst  zu- 

sammenstimmen können?"  Aber  wenn  es  bloß  Gefühl 
wäre,  was  auch  diesen  Satz  zum  Probierstein  zu  nehmen 
uns  zur  Pflicht  machte,  so  wäre  diese  doch  alsdann  nicht 
durch  die  Vernunft  diktiert,  sondern  nur  instinktmäßig, 
mithin  blindlings  dafür  angenommen. 
Allein  kein  moralisches  Prinzip  gründet  sich  in  der  Tat, 
wie  man  wohl  wähnt,  auf  irgend  einem  Gefühl,  sondern 

ist  wirklich  nichts  anders,  als  dunkel  gedachte  Meta- 
physik, die  jedem  Menschen  in  seiner  Vernunftanlage 

beiwohnt;  wie  der  Lehrer  es  leicht  gewahr  wird,  der  sei- 
nen Lehrling  über  den  Pflichtimperativ  und  dessen  An- 

wendung auf  moralische  Beurteilung  seiner  Handlungen 
sokratisch  zu  katechisieren  versucht.— Der  Vortrag  des- 

selben (die  Technik)  darf  eben  nicht  allemal  metaphy- 
sisch und  die  Sprache  scholastisch  sein,  wenn  jener  den 

Lehrling  nicht  etwa  zum  Philosophen  bilden  will.  Aber 
der  Gedanke  muß  bis  auf  die  Elemente  der  Metaphysik 

zurück  gehen,  ohne  die  keine  Sicherheit  und  Reinigkeit, 

ja  selbst  nicht  einmal  bewegende  Kraft  in  der  Tugend- 
lehre zu  erwarten  ist. 
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Geht  man  von  diesem  Grundsatze  ab  und  fängt  vom 

pathologischen,  oder  dem  rein-ästhetischen,  oder  auch 
dem  moralischen  Gefühl  (dem  subjektiv-praktischen 
statt  des  objektiven),  d.  i.  von  der  Materie  des  Willens, 
dem  Zweck,  nicht  von  der  Form  desselben,  d.  i.  dem 
Gesetz,  an,  um  von  da  aus  die  Pflichten  zu  bestimmen: 
so  finden  freilich  keine  metaphysische  Anfangsgründe  der 

Tugendlehre  statt— denn  Gefühl,  wodurch  es  auch  im- 
mer erregt  werden  mag,  ist  jederzeit  physisch.— Aber  die 

Tugendlehre  wird  alsdann  auch  in  ihrer  Quelle,  einerlei 
ob  in  Schulen,  oder  Hörsälen  usw.,  verderbt.  Denn  es  ist 
nicht  gleichviel,  durch  welche  Triebfedern  als  Mittel 
man  zu  einer  guten  Absicht  (der  Befolgung  aller  Pflicht) 

hingeleitet   werde.   Es    mag    also    den    Orakel-    oder 
auch  geniemäßig  über  Pflichtenlehre  absprechenden  ver- 

meinten Weisheitslehrern  Metaphysik  noch  so  sehr  an- 
ekeln: so  ist  es  doch  für  die,  welche  sich  dazu  aufwerfen, 

unerläßliche  Pflicht,  selbst  in  der  Tugendlehre  zu  jener 
ihren  Grundsätzen  zurückzugehen  und  auf  ihren  Bänken- 
vorerst  selbst  die  Schule  zu  machen. 

Man  muß  sich  hiebei  billig  wundern:  wie  es  nach  allen 
bisherigen  Läuterungen  des  Pflichtprinzips,  so  fern  es 
aus  reiner  Vernunft  abgeleitet  wird,  noch  möglich  war, 
es  wiederum  auf  Glückseligkeitslehre  zurück  zu  führen: 
doch  so,  daß  eine  gewisse  moralische  Glückseligkeit,  die 
nicht  auf  empirischen  Ursachen  beruhte,  zu  dem  Ende 
angedacht  worden,  welche  ein  sich  selbst  widersprechen- 

des Unding  ist.— Der  denkende  Mensch  nämlich,  wenn 
er  über  die  Anreize  zum  Laster  gesiegt  hat  und  seine  oft 
sauere  Pflicht  getan  zu  haben  sich  bewußt  ist,  findet 
sich  in  einem  Zustande  der  Seelenruhe  und  Zufrieden- 

heit, den  man  gar  wohl  Glückseligkeit  nennen  kann,  in 

welchem  die  Tugend  ihr  eigener  Lohn  ist.— Nun  sagt 
der  Eudämonist:  diese  Wonne,  diese  Glückseligkeit  ist 
der  eigentliche  Bewegungsgrund,  warum  er  tugendhaft 
handelt.  Nicht  der  Begriff  der  Pflicht  bestimme  unmit- 
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telbar  seinen  Willen,  sondern  nur  vermittelst  der  im  Pro- 
spekt gesehnen  Glückseligkeit  werde  er  bewogen  seine 

Pflicht  zu  tun.— Nun  ist  aber  klar,  daß,  weil  er  sich  die- 
sen Tugendlohn  nur  von  dem  Bewußtsein  seine  Pflicht 

getan  zu  haben  versprechen  kann,  das  letztgenannte 
doch  vorangehen  müsse;  d.  i.  er  muß  sich  verbunden 
finden  seine  Pflicht  zu  tun,  ehe  er  noch  und  ohne  daß 

er  daran  denkt,  daß  Glückseligkeit  die  Folge  der  Pflicht- 
beobachtung sein  werde.  Er  dreht  sich  mit  seiner  Ätio- 

logie im  Zirkel  herum.  Er  kann  nämlich  nur  hoffen 
glücklich  (oder  innerlich  selig)  zu  sein,  wenn  er  sich  seiner 

Pflichtbeobachtung  bewußt  ist:  er  kann  aber  zur  Be- 
obachtung seiner  Pflicht  nur  bewogen  werden,  wenn  er 

voraussieht,  daß  er  sich  dadurch  glücklich  machen 
werde.— Aber  es  ist  in  dieser  Vernünftelei  auch  ein  Wi- 

derspruch. Denn  einerseits  soll  er  seine  Pflicht  beobach- 
ten, ohne  erst  zu  fragen,  welche  Wirkung  dieses  auf 

seine  Glückseligkeit  haben  werde,  mithin  aus  einem  mo- 
'ralischen  Grunde:  andrerseits  aber  kann  er  doch  nur 
etwas  für  seine  Pflicht  anerkennen,  wenn  er  auf  Glück- 

seligkeit rechnen  kann,  die  ihm  dadurch  erwachsen  wird, 
mithin  nach  pathologischem  Prinzip,  welches  gerade  das 
Gegenteil  des  vorigen  ist. 

Ich  habe  an  einem  anderen  Orte  (der  Berlinischen  Mo- 
natsschrift) den  Unterschied  der  Lust,  welche  patholo- 

gisch ist,  von  der  moralischen,  wie  ich  glaube,  auf  die 
einfachste  Ausdrücke  zurück  geführt.  Die  Lust  nämlich, 
welche  vor  der  Befolgung  des  Gesetzes  hergehen  muß, 
damit  diesem  gemäß  gehandelt  werde,  ist  pathologisch, 
und  das  Verhalten  folgt  der  Naturordnung]  diejenige 
aber,  vor  welcher  das  Gesetz  hergehen  muß,  damit  sie 

empfunden   werde,    ist   in    der   sittlichen   Ordnung.   
Wenn  dieser  Unterschied  nicht  beobachtet  wird:  wenn 

Eudämonie  (das  Glückseligkcitsprinzip)  statt  der  Eleu- 
theronomie  (des  Freiheitsprinzips  der  inneren  Gesetzge- 

bung) zum  Grundsatze  aufgestellt  wird,  so  ist  die  Folge 
davon  Euthanasie  (der  sanfte  Tod)  aller  Moral. 
Die  Ursache  dieser  Irrungen  ist  keine  andere  als  folgende. 

Der  kategorische  Imperativ,  aus  dem  diese  Gesetze  dik- 
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tatorisch  hervorgehen,  will  denen,  die  bloß  an  physio- 
logische Erklärungen  gewohnt  sind,  nicht  in  den  Kopf; 

unerachtet  sie  sich  doch  durch  ihn  unwiderstehlich  ge- 
drungen fühlen.  Sich  aber  das  nicht  erklären  zu  können, 

was  über  jenen  Kreis  gänzlich  hinaus  liegt  (die  Freiheit 
der  Willkür),  so  seelenerhebend  auch  eben  dieser  Vorzug 
des  Menschen  ist,  einer  solchen  Idee  fähig  zu  sein,  wird 
durch  die  stolzen  Ansprüche  der  spekulativen  Vernunft, 
die  sonst  ihr  Vermögen  in  andern  Feldern  so  stark  fühlt, 

gleichsam  zum  allgemeinen  Aufgebot  der  für  die  Allge- 
walt der  theoretischen  Vernunft  Verbündeten  gereizt, 

sich  jener  Idee  zu  widersetzen  und  so  den  moralischen 
Freiheitsbegriff  jetzt  und  vielleicht  noch  lange,  obzwar 
am  Ende  doch  vergeblich,  anzufechten  und  wo  möglich 
verdächtig  zu  machen. 



EINLEITUNG  ZUR  TUGENDLEHRE 

ETHIK  bedeutete  in  den  alten  Zeiten  die  Sittenlehre 

(philosophia  moralis)  überhaupt,  welche  man  auch 
die  Lehre  von  den  Pflichten  benannte.  In  der  Folge  hat 
man  es  ratsam  gefunden,  diesen  Namen  auf  einen  Teil 
der  Sittenlehre,  nämlich  auf  die  Lehre  von  den  Pflichten, 
die  nicht  unter  äußeren  Gesetzen  stehen,  allein  zu  über- 

tragen (dem  man  im  Deutschen  den  Namen  Tugendlehre 
angemessen  gefunden  hat):  so  daß  jetzt  das  System  der 
allgemeinen  Pflichtenlehre  in  das  der  Rechtslehre  (ins), 
welche  äußerer  Gesetze  fähig  ist,  und  der  Tugendlehre 
(Ethica)  eingeteilt  wird,  die  deren  nicht  fähig  ist;  wobei 
es  denn  auch  sein  Bewenden  haben  mag. 

I 

ERÖRTERUNG  DES  BEGRIFFS  EINER  TUGEND- 
LEHRE 

Der  Pflichtbegriff  ist  an  sich  schon  der  Begriff  von  einer 

Nötigung  (Zwang)  der  freien  Willkür  durchs  Gesetz;  die- 
ser Zwang  mag  nun  ein  äußerer  oder  ein  Selbstzwang 

sein.  Der  moralische  Imperativ  verkündigt  durch  seinen 
kategorischen  Ausspruch  (das  unbedingte  Sollen)  diesen 
Zwang,  der  also  nicht  auf  vernünftige  Wesen  überhaupt 
(deren  es  etwa  auch  heilige  geben  könnte),  sondern  auf 

Menschen  als  vernünftige  Naturwesen  geht,  die  dazu  un- 
heilig genug  sind,  daß  sie  die  Lust  wohl  anwandeln  kann 

das  moralische  Gesetz,  ob  sie  gleich  dessen  Ansehen 
selbst  anerkennen,  doch  zu  übertreten  und,  selbst  wenn 
sie  es  befolgen,  es  dennoch  ungern  (mit  Widerstand  ihrer 

Neigung)  zu  tun,  als  worin  der  Zwang  eigentlich  be- 
steht.*—Da  aber  der  Mensch  doch  ein  freies  (moralisches) 

Wesen  ist,  so  kann  der  Pflichtbegriff  keinen  anderen  als 

*  Der  Mensch  aber  findet  sich  doch  als  moralisches  Wesen  zugleich 
(wenn  er  sich  objektiv,  wozu  er  durch  seine  reine  praktische  Ver- 

nunft bestimmt  ist  (nach  der  Menschheit  in  seiner  eigenen  Person) 
betrachtet)  heilig  genug,  um  das  innere  Gesetz  ungern  zu  übertreten; 
denn  es  gibt  keinen  so  verruchten  Menschen,  der  bei  dieser  Über- 

tretung in  sich  nicht  einen  Widerstand  fühlte  und  eine  Verabscheu- 
ung seiner  selbst,  bei  der  er  sich  selbst  Zwang  antun  muß. — Das 

Phänomen  nun:  daß  der  Mensch  auf  diesem  Scheidewege  (wo  die 
schöne  Fabel  den  Hercules  zwischen  Tugend  und  Wohllust  hin- 
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den  Selbstzwang  (durch  die  Vorstellung  des  Gesetzes 

allein)  enthalten,  wenn  es  auf  die  innere  Willensbestim- 
mung (die  Triebfeder)  angesehen  ist,  denn  dadurch  allein 

wird  es  möglich  jene  Nötigung  (selbst  wenn  sie  eine 

äußere  wTäre)  mit  der  Freiheit  der  Willkür  zu  vereinigen, 
wobei  aber  alsdann  der  Pflichtbegriff  ein  ethischer  sein 
wird. 
Die  Antriebe  der  Natur  enthalten  also  Hindernisse  der 

Pflichtvollziehung  im  Gemüt  des  Menschen  und  (zum 

Teil  mächtig)  widerstrebende  Kräfte,  die  also  zu  be- 
kämpfen und  durch  die  Vernunft  nicht  erst  künftig, 

sondern  gleich  jetzt  (zugleich  mit  dem  Gedanken)  zu 
besiegen  er  sich  vermögend  urteilen  muß:  nämlich  das 
zu  können,  was  das  Gesetz  unbedingt  befiehlt,  daß  er 
tun  soll. 

Nun  ist  das  Vermögen  und  der  überlegte  Vorsatz  einem 
starken,  aber  ungerechten  Gegner  Widerstand  zu  tun 
die  Tapferkeit  (fortitudo)  und  in  Ansehung  des  Gegners 

der  sittlichen  Gesinnung  in  uns  Tugend  (virtus,  forti- 
tudo moralis).  Also  ist  die  allgemeine  Pflichtenlehre  in 

dem  Teil,  der  nicht  die  äußere  Freiheit,  sondern  die  in- 
nere unter  Gesetze  bringt,  eine  Tugendlehre. 

Die  Rechtslehre  hatte  es  bloß  mit  der  formalen  Bedin- 
gung der  äußeren  Freiheit  (durch  die  Zusammenstim- 
mung mit  sich  selbst,  wenn  ihre  Maxime  zum  allgemei- 

nen Gesetz  gemacht  wurde),  d.  i.  mit  dem  Recht,  zu 
tun.  Die  Ethik  dagegen  gibt  noch  eine  Materie  (einen 
Gegenstand  der  freien  Willkür),  einen  Zweck  der  reinen 

Vernunft,  der  zugleich  als  objektiv-notwendiger  Zweck, 
d.  i.  für  den  Menschen  als  Pflicht,  vorgestellt  wird,  an 

die  Hand.— Denn  da  die  sinnlichen  Neigungen  zu  Zwek- 
ken  (als  der  Materie  der  Willkür)  verleiten,  die  der 
Pflicht  zuwider  sein  können,  so  kann  die  gesetzgebende 

stellt)  mehr  Hang  zeigt  der  Neigung  als  dem  Gesetz  Gehör  zu  ge- 
ben, zu  erklären  ist  unmöglich:  weil  wir,  was  geschieht,  nur  erklären 

können,  indem  wir  es  von  einer  Ursache  nach  Gesetzen  der  Natur 
ableiten;  wobei  wir  aber  die  Willkür  nicht  als  frei  denken  würden. 

— Dieser  wechselseitig  entgegengesetzte  Selbstzwang  aber  und  die 
Unvermeidlichkeit  desselben  gibt  doch  die  unbegreifliche  Eigen- 

schaft der  Freiheit  selbst  zu  erkennen. 
KANT  V  33 



514  ANFANGSGRÜNDE  DER  TUGENDLEHRE 

Vernunft  ihrem  Einfluß  nicht  anders  wehren,  als  wieder- 
um durch  einen  entgegengesetzten  moralischen  Zweck, 

der  also  von  der  Neigung  unabhängig  a  priori  gegeben 
sein  muß. 

Zweck  ist  ein  Gegenstand  der  Willkür  (eines  vernünf- 
tigen Wesens),  durch  dessen  Vorstellung  diese  zu  einer 

Handlung  diesen  Gegenstand  hervorzubringen  bestimmt 

wird.— Nun  kann  ich  zwar  zu  Handlungen,  die  als  Mittel 
auf  einen  Zweck  gerichtet  sind,  nie  aber  einen  Zweck  zu 
haben  von  anderen  gezwungen  werden,  sondern  ich  kann 
nur  selbst  mir  etwas  zum  Zweck  machen.— Daß  ich  aber 

auch  verbunden  bin  mir  irgend  etwas,  was  in  den  Be- 
griffen der  praktischen  Vernunft  liegt,  zum  Zwecke  zu 

machen,  mithin  außer  dem  formalen  Bestimmungs- 
grunde der  Willkür  (wie  das  Recht  dergleichen  enthält) 

noch  einen  materialen,  einen  Zweck  zu  haben,  der  dem 
Zweck  aus  sinnlichen  Antrieben  entgegengesetzt  werden 
könne:  dieses  würde  der  Begriff  von  einem  Zweck  sein, 
der  an  sich  selbst  Pflicht  ist]  die  Lehre  desselben  aber 

würde  nicht  zu  der  des  Rechts,  sondern  zur  Ethik  ge- 
hören, als  welche  allein  den  Selbstzwang  nach  (morali- 
schen) Gesetzen  in  ihrem  Begriffe  mit  sich  führt. 

Aus  diesem  Grunde  kann  die  Ethik  auch  als  das  System 
der  Zwecke  der  reinen  praktischen  Vernunft  definiert 
werden.— Zweck  und  Pflicht  unterscheiden  die  zwei  Ab- 

teilungen der  allgemeinen  Sittenlehre.  Daß  die  Ethik 

Pflichten  enthalte,  zu  deren  Beobachtung  man  von  an- 
dern nicht  (physisch)  gezwungen  werden  kann,  ist  bloß 

die  Folge  daraus,  daß  sie  eine  Lehre  der  Zwecke  ist,  weil 
dazu  (sie  zu  haben)  ein  Zwang  sich  selbst  widerspricht. 
Daß  aber  die  Ethik  eine  Tugendlehre  (doctrina  officiorum 
virtutis)  sei,  folgt  aus  der  obigen  Erklärung  der  Tugend, 

verglichen  mit  der  Verpflichtung,  deren  Eigentümlich- 
keit so  eben  gezeigt  worden.— Es  gibt  nämlich  keine  an- 
dere Bestimmung  der  Willkür,  die  durch  ihren  Begriff 

schon  dazu  geeignet  wäre,  von  der  Willkür  Anderer  selbst 
physisch  nicht  gezwungen  werden  zu  können,  als  nur  die 
zu  einem  Zwecke.  Ein  Anderer  kann  mich  zwar  zwingen 
etwas  zu  tun,  was  nicht  mein  Zweck  (sondern  nur  Mittel 
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zum  Zweck  eines  Anderen)  ist,  aber  nicht  dazu,  daß  ich 
es  mir  zum  Zweck  mache,  und  doch  kann  ich  keinen 
Zweck  haben,  ohne  ihn  mir  zu  machen.  Das  letztere  ist 
ein  Widerspruch  mit  sich  selbst:  ein  Akt  der  Freiheit, 

der  doch  zugleich  nicht  frei  ist.— Aber  sich  selbst  einen 
Zweck  zu  setzen,  der  zugleich  Pflicht  ist,  ist  kein  Wider- 

spruch: weil  ich  da  mich  selbst  zwinge,  welches  mit  der 

Freiheit  gar  wohl  zusammen  besteht.*— Wie  ist  aber  ein 
solcher  Zweck  möglich?  das  ist  jetzt  die  Frage.  Denn  die 
Möglichkeit  des  Begriffs  von  einer  Sache  (daß  er  sich 
nicht  widerspricht)  ist  noch  nicht  hinreichend  dazu,  um 
die  Möglichkeit  der  Sache  selbst  (die  objektive  Realität 
des  Begriffs)  anzunehmen. 

j 

II 

ERÖRTERUNG     DES    BEGRIFFS    VON    EINEM 

ZWECKE,   DER  ZUGLEICH  PFLICHT  IST 

Man  kann  sich  das  Verhältnis  des  Zwecks  zur  Pflicht 

auf  zweierlei  Art  denken:  entweder,  von  dem  Zwecke 
ausgehend,  die  Maxime  der  pflichtmäßigen  Handlungen, 

oder  umgekehrt,  von  dieser  anhebend,  den  Zweck  aus- 
findig zu  machen,  der  zugleich  Pflicht  ist.— Die  Rechts- 

lehre geht  auf  dem  ersten  Wege.  Es  wird  jedermanns 
freier  Willkür  überlassen,  welchen  Zweck  er  sich  für 
seine  Handlung  setzen  wolle.  Die  Maxime  derselben 
aber  ist  a  priori  bestimmt:  daß  nämlich  die  Freiheit  des 

Handelnden  mit  Jedes  anderen  Freiheit  nach  einem  all- 
gemeinen Gesetz  zusammen  bestehen  könne. 

Die  Ethik  aber  nimmt  einen  entgegengesetzten  Weg. 
Sie  kann  nicht  von  den  Zwecken   ausgehen,   die  der 

*  Je  weniger  der  Mensch  physisch,  je  mehr  er  dagegen  moralisch 
(durch  die  bloße  Vorstellung  der  Pflicht)  kann  gezwungen  werden, 
desto  freier  ist  er. — Der  so  z.  B.  von  genugsam  fester  Entschließung 
und  starker  Seele  ist  eine  Lustbarkeit,  die  er  sich  vorgenommen 
hat,  nicht  aufzugeben,  man  mag  ihm  noch  so  viel  Schaden  vor- 

stellen, den  er  sich  dadurch  zuzieht,  aber  auf  die  Vorstellung,  daß 
er  hiebei  eine  Amtspflicht  verabsäume,  oder  einen  kranken  Vater 
vernachlässige,  von  seinem  Vorsatz  unbedenklich,  obzwar  sehr  un- 

gern, absteht,  beweist  eben  damit  seine  Freiheit  im  höchsten  Grade, 
daß  er  der  Stimme  der  Pflicht  nicht  widerstehen  kann. 
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Mensch  sich  setzen  mag,  und  darnach  über  seine  zu  neh- 
mende Maximen,  d.  i.  über  seine  Pflicht,  verfügen;  denn 

das  wären  empirische  Gründe  der  Maximen,  die  keinen 
Pflichtbegriff  abgeben,  als  welcher  (das  kategorische 
Sollen)  in  der  reinen  Vernunft  allein  seine  Wurzel  hat; 
wie  denn  auch,  wenn  die  Maximen  nach  jenen  Zwecken 

(welche  alle  selbstsüchtig  sind)  genommen  werden  soll- 
ten, vom  Pflichtbegriff  eigentlich  gar  nicht  die  Rede  sein 

könnte.— Also  wird  in  der  Ethik  der  Pflichtbegriff  auf 
Zwecke  leiten  und  dieMaximen  in  Ansehung  der  Zwecke, 
die  wir  uns  setzen  sollen,  nach  moralischen  Grundsätzen 
begründen  müssen. 
Dahin  gestellt:  was  denn  das  für  ein  Zweck  sei,  der  an 
sich  selbst  Pflicht  ist,  und  wie  ein  solcher  möglich  sei,  ist 
hier  nur  noch  zu  zeigen  nötig,  daß  und  warum  eine 
Pflicht  dieser  Art  den  Namen  einer  Tugendpflicht  führe. 

Aller  Pflicht  korrespondiert  ein  Recht,  als  Befugnis  (fa- 
cultas moralis  generatim)  betrachtet,  aber  nicht  aller 

Pflicht  korrespondieren  Rechte  eines  Anderen  (facultas 

iuridica)  jemand  zu  zwingen;  sondern  diese  heißen  be- 
sonders Rechtspflichten.— 'Eben  so  korrespondiert  aller 

ethischen  Verbindlichkeit  der  Tugendbegriff,  aber  nicht 

alle  ethische  Pflichten  sind  darum  Tugendpflichten.  Die- 
jenige nämlich  sind  es  nicht,  welche  nicht  sowohl  einen 

gewissen  Zweck  (Materie,  Objekt  der  Willkür),  als  bloß 
das  Förmliche  der  sittlichen  Willensbestimmung  (z.  B. 

daß  die  pflichtmäßige  Handlung  auch  aus  Pflicht  ge- 
schehen müsse)  betreffen.  Nur  ein  Zweck,  der  zugleich 

Pflicht  ist,  kann  Tugendpflicht  genannt  werden.  Da- 
her gibt  es  mehrere  der  letztern  (auch  verschiedene  Tu- 

genden); dagegen  von  der  ersteren  nur  eine,  aber  für 

alle  Handlungen  gültige  (tugendhafte  Gesinnung)  ge- 
dacht wird. 

Die  Tugendpflicht  ist  von  der  Rechtspflicht  wesentlich 
darin  unterschieden:  daß  zu  dieser  ein  äußerer  Zwang 

moralisch-möglich  ist,  jene  aber  auf  dem  freien  Selbst- 
zwange allein  beruht.— Für  endliche  heilige  Wesen  (die 

zur  Verletzung  der  Pflicht  gar  nicht  einmal  versucht 
werden  können)  gibt  es  keine  Tugendlehre,  sondern  bloß 
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Sittenlehre,  welche  letztere  eine  Autonomie  der  prak- 
tischen Vernunft  ist,  indessen  daß  die  erstere  zugleich 

eine  Autokratie  derselben,  d.  i.  ein,  wenn  gleich  nicht 
unmittelbar  wahrgenommenes,  doch  aus  dem  sittlichen 

kategorischen  Imperativ  richtig  geschlossenes  Bewußt- 
sein des  Vermögens  enthält,  über  seine  dem  Gesetz  wi- 

derspenstige Neigungen  Meister  zu  werden:  so  daß  die 
menschliche  Moralität  in  ihrer  höchsten  Stufe  doch 

nichts  mehr  als  Tugend  sein  kann;  selbst  wenn  sie  ganz 
rein  (vom  Einflüsse  aller  fremdartigen  Triebfeder  als 
der  der  Pflicht  völlig  frei)  wäre,  da  sie  dann  gemeiniglich 
als  ein  Ideal  (dem  man  stets  sich  annähern  müsse)  unter 
dem  Namen  des  Weisen  dichterisch  personifiziert  wird. 
Tugend  ist  aber  auch  nicht  bloß  als  Fertigkeit  und  (wie 
die  Preisschrift  des  Hofpred.  Cochius  sich  ausdrückt) 

für  eine  lange,  durch  Übung  erworbene  Gewohnheit  mo- 
ralisch-guter Handlungen  zu  erklären  und  zu  würdigen. 

Denn  wenn  diese  nicht  eine  Wirkung  überlegter,  fester 
und  immer  mehr  geläuterter  Grundsätze  ist,  so  ist  sie 

wie  ein  jeder  andere  Mechanism  aus  technisch-prakti- 
scher Vernunft  weder  auf  alle  Fälle  gerüstet,  noch  vor 

der  Veränderung,  die  neue  Anlockungen  bewirken  kön- 
nen, hinreichend  gesichert. 

ANMERKUNG 

Der  Tugend  =  +  a  ist  die  negative  Untugend  (mora- 
lische Schwäche)  =  0  als  logisches  Gegenteil  [contra- 

dictorie  oppositum),  das  Laster  aber  =  —  a  als  Wider  - 
spiel  (contrarie  s.  realiter  oppositum)  entgegen  gesetzt, 

und  es  ist  eine  nicht  bloß  unnötige,  sondern  auch  an- 
stößige Frage:  ob  zu  großen  Verbrechen  nicht  etwa 

mehr  Stärke  der  Seele  als  selbst  zu  großen  Tugenden 
gehöre.  Denn  unter  Stärke  der  Seele  verstehen  wir  die 
Stärke  des  Vorsatzes  eines  Menschen,  als  mit  Freiheit 

begabten  Wesens,  mithin  so  fern  er  seiner  selbst  mäch- 
tig (bei  Sinnen)  ist,  also  im  gesunden  Zustande  des 

Menschen.  Große  Verbrechen  aber  sind  Paroxysmen, 
deren  Anblick  den  an  Seele  gesunden  Menschen  schau- 
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dem  macht.  Die  Frage  würde  also  etwa  dahin  aus- 
laufen: ob  ein  Mensch  im  Anfall  einer  Raserei  mehr 

physische  Stärke  haben  könne,  als  wenn  er  bei  Sinnen 
ist;  welches  man  einräumen  kann,  ohne  ihm  darum 
mehr  Seelenstärke  beizulegen,  wenn  man  unter  Seele 
das  Lebensprinzip  des  Menschen  im  freien  Gebrauch 
seiner  Kräfte  versteht.  Denn  weil  jene  bloß  in  der 
Macht  der  die  Vernunft  schwächenden  Neigungen 
ihren  Grund  haben,  welches  keine  Seelenstärke  be- 

weiset, so  würde  diese  Frage  mit  der  ziemlich  auf 
einerlei  hinauslaufen:  ob  ein  Mensch  im  Anfall  einer 

Krankheit  mehr  Stärke  als  im  gesunden  Zustande  be- 
weisen könne,  welche  geradezu  verneinend  beantwor- 

tet werden  kann,  weil  der  Mangel  der  Gesundheit,  die 

im  Gleichgewicht  aller  körperlichen  Kräfte  des  Men- 
schen besteht,  eine  Schwächung  im  System  dieser 

Kräfte  ist,  nach  welchem  man  allein  die  absolute  Ge- 
sundheit beurteilen  kann. 

III 

VON  DEM  GRUNDE  SICH  EINEN  ZWECK,   DER 
ZUGLEICH  PFLICHT  IST,  ZU  DENKEN 

Zweck  ist  ein  Gegenstand  der  freien  Willkür,  dessen  Vor- 
stellung diese  zu  einer  Handlung  bestimmt  (wodurch  jener 

hervorgebracht  wird).  Eine  jede  Handlung  hat  also  ihren 
Zweck,  und  da  niemand  einen  Zweck  haben  kann,  ohne 
sich  den  Gegenstand  seiner  Willkür  selbst  zum  Zweck  zu 
machen,  so  ist  es  ein  Akt  der  Freiheit  des  handelnden 
Subjekts,  nicht  eine  Wirkung  der  Natur  irgend  einen 
Zweck  der  Handlungen  zu  haben.  Weil  aber  dieser  Akt, 
der  einen  Zweck  bestimmt,  ein  praktisches  Prinzip  ist, 
welches  nicht  die  Mittel  (mithin  nicht  bedingt),  sondern 
den  Zweck  selbst  (folglich  unbedingt)  gebietet,  so  ist  es 

ein  kategorischer  Imperativ  der  reinen  praktischen  Ver- 
nunft, mithin  ein  solcher,  der  einen  Pflichtbegriff  mit 

dem  eines  Zwecks  überhaupt  verbindet. 
Es  muß  nun  einen  solchen  Zweck  und  einen  ihm  korre- 

spondierenden kategorischen  Imperativ  geben.  Denn  da 
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es  freie  Handlungen  gibt,  so  muß  es  auch  Zwecke  geben, 
auf  welche  als  Objekt  jene  gerichtet  sind.  Unter  diesen 
Zwecken  aber  muß  es  auch  einige  geben,  die  zugleich 

(d.  i.  ihrem  Begriffe  nach)  Pflichten  sind.— Denn  gäbe  es 
keine  dergleichen,  so  würden,  weil  doch  keine  Handlung 

zwecklos  sein  kann,  alle  Zwecke  für  die  praktische  Ver- 
nunft immer  nur  als  Mittel  zu  andern  Zwecken  gelten, 

und  ein  kategorischer  Imperativ  wäre  unmöglich;  welches 
alle  Sittenlehre  aufhebt. 

Hier  ist  also  nicht  von  Zwecken,  die  der  Mensch  sich 

nach  sinnlichen  Antrieben  seiner  Natur  -macht,  sondern 
von  Gegenständen  der  freien  Willkür  unter  ihren  Ge- 

setzen die  Rede,  welche  er  sich  zum  Zweck  machen  soll. 
Man  kann  jene  die  technische  (subjektive),  eigentlich 
pragmatische,  die  Regel  der  Klugheit  in  der  Wahl  seiner 
Zwecke  enthaltende:  diese  aber  muß  man  die  moralische 

(objektive)  Zwecklehre  nennen;  welche  Unterscheidung 
hier  doch  überflüssig  ist,  weil  die  Sittenlehre  sich  schon 

durch  ihren  Begriff  von  der  Naturlehre  (hier  der  Anthro- 
pologie) deutlich  absondert,  als  welche  letztere  auf  em- 

pirischen Prinzipien  beruht,  dagegen  die  moralische 
Zwecklehre,  die  von  Pflichten  handelt,  auf  a  priori  in 
der  reinen  praktischen  Vernunft  gegebenen  Prinzipien 
beruht. 

IV 

WELCHE  SIND    DIE  ZWECKE,   DIE  ZUGLEICH 
PFLICHTEN  SIND? 

Sie  sind:  Eigene  Vollkommenheit— fremde  Glückseligkeit. 
Man  kann  diese  nicht  gegen  einander  umtauschen  und 

eigene  Glückseligkeit  einerseits  mit  fremder  Vollkommen- 
heit andererseits  zu  Zwecken  machen,  die  an  sich  selbst 

Pflichten  derselben  Person  wären. 

Denn  eigene  Glückseligkeit  ist  ein  Zweck,  den  zwar  alle 
Menschen  (vermöge  des  Antriebes  ihrer  Natur)  haben, 
nie  aber  kann  dieser  Zweck  als  Pflicht  angesehen  werden, 
ohne  sich  selbst  zu  widersprechen.  Was  ein  jeder  unver- 

meidlich schon  von  selbst  will,  das  gehört  nicht  unter 

den  Begriff  von  Pflicht-,  denn  diese  ist  eine  Nötigung  zu 
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einem  ungern  genommenen  Zweck.  Es  widerspricht  sich 

also  zu  sagen:  man  sei  verpflichtet  seine  eigene  Glück- 

seligkeit mit  allen  Kräften  zu  befördern. 

Eben  so  ist  es  ein  Widerspruch:  eines  anderen  Vollkom- 

menheit mir  zum  Zweck  zu  machen  und  mich  zu  deren 

Beförderung  für  verpflichtet  zu  halten.  Denn  darin  be- 
steht eben  die  Vollkommenheit  eines  andern  Menschen, 

als  einer  Person,  daß  er  selbst  vermögend  ist  sich  seinen 

Zweck  nach  seinen  eigenen  Begriffen  von  Pflicht  zu 

setzen,  und  es  widerspricht  sich,  zu  fordern  (mir  zur 

Pflicht  zu  machen),  daß  ich  etwas  tun  soll,  was  kein 

anderer  als  er  selbst  tun  kann. 

V 

ERLÄUTERUNG  DIESER  ZWEI  BEGRIFFE 

A 

EIGENE  VOLLKOMMENHEIT 

Das  Wort  Vollkommenheit  ist  mancher  Mißdeutung  aus- 

gesetzt. Es  wird  bisweilen  als  ein  zur  Transszendental- 

philosophie  gehörender  Begriff  der  Allheit  des  Mannig- 

faltigen, was  zusammengenommen  ein  Ding  ausmacht, 

-dann  aber  auch,  als  zur  Teleologie  gehörend,  so  ver- 

standen, daß  es  die  Zusammenstimmung  der  Beschaf- 
fenheiten eines  Dinges  zu  einem  Zwecke  bedeutet.  Man 

könnte  die  Vollkommenheit  in  der  ersteren  Bedeutung 

die  quantitative  (materiale),  in  der  zweiten  die  qualitative 

(formale)  Vollkommenheit  nennen.  Jene  kann  nur  
eine 

sein  (denn  das  All  des  einem  Dinge  Zugehörigen  ist  Eins). 

Von  dieser  aber  kann  es  in  einem  Dinge  mehrere  geben; 

und  von  der  letzteren  wird  hier  auch  eigentlich  gehan- 
delt. /  .         ;. 

Wenn  von  der  dem  Menschen  überhaupt  (eigentlich  
der 

Menschheit)  zugehörigen  Vollkommenheit  gesagt  
wird: 

daß,  sie  sich  zum  Zweck  zu  machen,  an  sich  selbst  
Pflicht 

sei,  so  muß  sie  in  demjenigen  gesetzt  werden,  was  
Wir- 

kung von  seiner  Tat  sein  kann,  nicht  was  bloß  Geschenk 

ist   das  er  der  Natur  verdanken  muß;  denn  sonst  wäre 
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sie  nicht  Pflicht.  Sie  kann  also  nichts  anders  sein  als 

Kultur  seines  Vermögens  (oder  der  Naturanlage),  in  wel- 
chem der  Verstand  als  Vermögen  der  Begriffe,  mithin 

auch  deren,  die  auf  Pflicht  gehen,  das  oberste  ist,  zu- 
gleich aber  auch  seines  Willens  (sittlicher  Denkungsart) 

aller  Pflicht  überhaupt  ein  Gnüge  zu  tun.  1.  Es  ist  ihm 
Pflicht:  sich  aus  der  Rohigkeit  seiner  Natur,  aus  der 
Tierheit  (quoad  actum),  immer  mehr  zur  Menschheit, 
durch  die  er  allein  fähig  ist  sich  Zwecke  zu  setzen,  empor 

zu  arbeiten:  seine  Unwissenheit  durch  Belehrung  zu  er- 
gänzen und  seine  Irrtümer  zu  verbessern,  und  dieses  ist 

ihm  nicht  bloß  die  technisch-praktische  Vernunft  zu 
seinen  anderweitigen  Absichten  (der  Kunst)  anrätig, 

sondern  die  moralisch-praktische  gebietet  es  ihm  schlecht- 
hin und  macht  diesen  Zweck  ihm  zur  Pflicht,  um  der 

Menschheit,  die  in  ihm  wohnt,  würdig  zu  sein.  2.  Die 
Kultur  seines  Willens  bis  zur  reinsten  Tugendgesinnung, 
da  nämlich  das  Gesetz  zugleich  die  Triebfeder  seiner 
pflichtmäßigen  Handlungen  wird,  zu  erheben  und  ihm 

aus  Pflicht  zu  gehorchen,  welches  innere  moralisch-prak- 
tische Vollkommenheit  ist,  die,  weil  es  ein  Gefühl  der 

Wirkung  ist,  welche  der  in  ihm  selbst  gesetzgebende 
Wille  auf  das  Vermögen  ausübt  darnach  zu  handeln, 
das  moralische  Gefühl,  gleichsam  ein  besonderer  Sinn 
(sensus  moralis),  ist,  der  zwar  freilich  oft  schwärmerisch, 

als  ob  er  (gleich  dem  Genius  des  Sokrates)  vor  der  Ver- 
nunft vorhergehe,  oder  auch  ihr  Urteil  gar  entbehren 

könne,  mißbraucht  wird,  doch  aber  eine  sittliche  Voll- 
kommenheit ist,  jeden  besonderen  Zweck,  der  zugleich 

Pflicht  ist,  sich  zum  Gegenstande  zu  machen. 

B 

FREMDE  GLÜCKSELIGKEIT 

Glückseligkeit,  d.  i.  Zufriedenheit  mit  seinem  Zustande, 
so  fern  man  der  Fortdauer  derselben  gewiß  ist,  sich  zu 
wünschen  und  zu  suchen  ist  der  menschlichen  Natur 

unvermeidlich;  eben  darum  aber  auch  nicht  ein  Zweck, 

der  zugleich  Pflicht  ist.— Da  einige  noch  einen  Unter- 
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schied  zwischen  einer  moralischen  und  physischen  Glück- 
seligkeit machen  (deren  erstere  in  der  Zufriedenheit  mit 

seiner  Person  und  ihrem  eigenen  sittlichen  Verhalten, 
also  mit  dem,  was  man  tut,  die  andere  mit  dem,  was  die 

Natur  beschert,  mithin  was  man  als  fremde  Gabe  ge- 
nießt, bestehe):  so  muß  man  bemerken,  daß,  ohne  den 

Mißbrauch  des  Worts  hier  zu  rügen  (das  schon  einen 

Widerspruch  in  sich  enthält),  die  erstere  Art  zu  empfin- 
den allein  zum  vorigen  Titel,  nämlich  dem  der  Vollkom- 

menheit, gehöre.— Denn  der,  welcher  sich  im  bloßen  Be- 
wußtsein seiner  Rechtschaffenheit  glücklich  fühlen  soll, 

besitzt  schon  diejenige  Vollkommenheit,  die  im  vorigen 
Titel  für  denjenigen  Zweck  erklärt  war,  der  zugleich 
Pflicht  ist. 

Wenn  es  also  auf  Glückseligkeit  ankommt,  worauf  als 
meinen  Zweck  hinzuwirken  es  Pflicht  sein  soll,  so  muß 

es  die  Glückseligkeit  anderer  Menschen  sein,  deren  (er- 
laubten) Zweck  ich  hiemit  auch  zu  dem  meinigen  mache. 

Was  diese  zu  ihrer  Glückseligkeit  zählen  mögen,  bleibt 
ihnen  selbst  zu  beurteilen  überlassen;  nur  daß  mir  auch 
zusteht  manches  zu  weigern,  was  sie  dazu  rechnen,  was 
ich  aber  nicht  dafür  halte,  wenn  sie  sonst  kein  Recht 
haben  es  als  das  Ihrige  von  mir  zu  fordern.  Jenem  Zweck 
aber  eine  vorgebliche  Verbindlichkeit  entgegen  zu  setzen, 
meine  eigene  (physische)  Glückseligkeit  auch  besorgen 
zu  müssen,  und  so  diesen  meinen  natürlichen  und  bloß 

subjektiven  Zweck  zur  Pflicht  (objektiven  Zweck)  ma- 
chen, ist  ein  scheinbarer,  mehrmals  gebrauchter  Ein- 

wurf gegen  die  obige  Einteilung  der  Pflichten  (Nr.  IV) 
und  bedarf  einer  Zurechtweisung. 

Widerwärtigkeiten,  Schmerz  und  Mangel  sind  große  Ver- 
suchungen zu  Übertretung  seiner  Pflicht.  Wohlhaben- 

heit, Stärke,  Gesundheit  und  Wohlfahrt  überhaupt,  die 
jenem  Einflüsse  entgegen  stehen,  können  also  auch,  wie 
es  scheint,  als  Zwecke  angesehen  werden,  die  zugleich 

Pflicht  sind;  nämlich  seine  eigene  Glückseligkeit  zu  be- 
fördern und  sie  nicht  bloß  auf  fremde  zu  richten.— Aber 

alsdann  ist  diese  nicht  der  Zweck,  sondern  die  Sittlich- 
keit des  Subjekts  ist  es,  von  welchem  die  Hindernisse 
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wegzuräumen,  es  bloß  das  erlaubte  Mittel  ist;  da  niemand 
anders  ein  Recht  hat  von  mir  Aufopferung  meiner  nicht 
unmoralischen  Zwecke  zu  fordern.  Wohlhabenheit  für 

sich  selbst  zu  suchen  ist  direkt  nicht  Pflicht;  aber  in- 
direkt kann  es  eine  solche  wohl  sein:  nämlich  Armut, 

als  eine  große  Versuchung  zu  Lastern,  abzuwehren. 
Alsdann  aber  ist  es  nicht  meine  Glückseligkeit,  sondern 
meine  Sittlichkeit,  deren  Integrität  zu  erhalten  mein 
Zweck  und  zugleich  meine  Pflicht  ist. 

VI 

DIE   ETHIK   GIBT   NICHT   GESETZE    FÜR   DIE 

HANDLUNGEN    (DENN    DAS    TUT    DAS   WS), 
SONDERN     NUR     FÜR    DIE    MAXIMEN    DER 

HANDLUNGEN 

Der  Pflichtbegriff  steht  unmittelbar  in  Beziehung  auf 
ein  Gesetz  (wenn  ich  gleich  noch  von  allem  Zweck  als 
der  Materie  desselben  abstrahiere);  wie  denn  das  formale 
Prinzip  der  Pflicht  im  kategorischen  Imperativ: ,, Handle 

so,  daß  die  Maxime  deiner  Handlung  ein  allgemeines  Ge- 

setz werden  könne"  es  schon  anzeigt;  nur  daß  in  der 
Ethik  dieses  als  das  Gesetz  deines  eigenen  Willens  ge- 

dacht wird,  nicht  des  Willens  überhaupt,  der  auch  der 
Wille  Anderer  sein  könnte:  wo  es  alsdann  eine  Rechts- 

pflicht abgeben  würde,  die  nicht  in  das  Feld  der  Ethik 

gehört.— Die  Maximen  werden  hier  als  solche  subjektive 
Grundsätze  angesehen,  die  sich  zu  einer  allgemeinen  Ge- 

setzgebung bloß  qualifizieren]  welches  nur  ein  negatives 
Prinzip  (einem  Gesetz  überhaupt  nicht  zu  widerstreiten) 
ist.— Wie  kann  es  aber  dann  noch  ein  Gesetz  für  die 
Maxime  der  Handlungen  geben? 

Der  Begriff  eines  Zwecks,  der  zugleich  Pflicht  ist,  wel- 
cher der  Ethik  eigentümlich  zugehört,  ist  es  allein,  der 

ein  Gesetz  für  die  Maximen  der  Handlungen  begründet, 
indem  der  subjektive  Zweck  (den  jedermann  hat)  dem 
objektiven  (den  sich  jedermann  dazu  machen  soll)  unter- 

geordnet wird.  Der  Imperativ:  ,,Du  sollst  dir  Dieses  oder 
Jenes  (z.   B.  die  Glückseligkeit  Anderer)  zum  Zweck 
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machen"  geht  auf  die  Materie  der  Willkür  (ein  Objekt). 
Da  nun  keine  freie  Handlung  möglich  ist,  ohne  daß  der 
Handelnde  hiebei  zugleich  einen  Zweck  (als  Materie  der 
Willkür)  beabsichtigte,  so  muß,  wenn  es  einen  Zweck 

gibt,  der  zugleich  Pflicht  ist,  die  Maxime  der  Handlun- 
gen als  Mittel  zu  Zwecken  nur  die  Bedingung  der  Quali- 

fikation zu  einer  möglichen  allgemeinen  Gesetzgebung 
enthalten;  wogegen  der  Zweck,  der  zugleich  Pflicht  ist, 
es  zu  einem  Gesetz  machen  kann  eine  solche  Maxime  zu 

haben,  indessen  daß  für  die  Maxime  selbst  die  bloße 

Möglichkeit  zu  einer  allgemeinen  Gesetzgebung  zusam- 
men zu  stimmen  schon  genug  ist. 

Denn  Maximen  der  Handlungen  können  willkürlich  sein 
und  stehen  nur  unter  der  einschränkenden  Bedingung 
der  Habilität  zu  einer  allgemeinen  Gesetzgebung,  als 
formalem  Prinzip  der  Handlungen.  Ein  Gesetz  aber  hebt 
das  Willkürliche  der  Handlungen  auf  und  ist  darin  von 
aller  Anpreisung  (da  bloß  die  schicklichsten  Mittel  zu 
einem  Zwecke  zu  wissen  verlangt  werden)  unterschieden. 

VII 

DIE  ETHISCHEN  PFLICHTEN    SIND  VON  WEI- 
TER,   DAGEGEN  DIE  RECHTSPFLICHTEN  VON 

ENGER  VERBINDLICHKEIT 

Dieser  Satz  ist  eine  Folge  aus  dem  vorigen;  denn  wenn 
das  Gesetz  nur  die  Maxime  der  Handlungen,  nicht  die 
Handlungen  selbst  gebieten  kann,  so  ists  ein  Zeichen, 

daß  es  der  Befolgung  (Observanz)  einen  Spielraum  (lati- 
tudo)  für  die  freie  Willkür  überlasse,  d.  i.  nicht  bestimmt 
angeben  könne,  wie  und  wie  viel  durch  die  Handlung  zu 
dem  Zweck,  der  zugleich  Pflicht  ist,  gewirkt  werden 
solle.— Es  wird  aber  unter  einer  weiten  Pflicht  nicht  eine 
Erlaubnis  zu  Ausnahmen  von  der  Maxime  der  Hand- 

lungen, sondern  nur  die  der  Einschränkung  einer  Pflicht- 
maxime durch  die  andere  (z.  B.  die  allgemeine  Nächsten- 

liebe durch  die  Elternliebe)  verstanden,  wodurch  in  der 

Tat  das  Feld  für  die  Tugendpraxis  erweitert  wird.— Je 
weiter  die  Pflicht,  je  unvollkommener  also  die  Verbind- 
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lichkeit  des  Menschen  zur  Handlung  ist,  je  näher  er 

gleichwohl  die  Maxime  der  Observanz  derselben  (in  sei- 
ner Gesinnung)  der  engen  Pflicht  (des  Rechts)  bringt, 

desto  vollkommener  ist  seine  Tugendhandlung. 

Die  unvollkommenen  Pflichten  sind  also  allein  Tugend- 

pflichten. Die  Erfüllung  derselben  ist  Verdienst  (meri- 
tum)  =  +  a:  ihre  Übertretung  aber  ist  nicht  sofort  Ver- 

schuldung (demeritum)  =  —  a,  sondern  bloß  moralischer 
Unwert  =  0,  außer  wenn  es  dem  Subjekt  Grundsatz 
wäre,  sich  jenen  Pflichten  nicht  zu  fügen.  Die  Stärke  des 
Vorsatzes  im  ersteren  heißt  eigentlich  allein  Tugend 
(virtus),  die  Schwäche  in  der  zweiten  nicht  sowohl  Laster 

(vitiuni)  als  vielmehr  bloß  Untugend,  Mangel  an  mora- 
lischer Stärke  [defectus  moralis).  (Wie  das  Wort  Tugend 

von  taugen,  so  stammt  Untugend  von  zu  nichts  taugen.) 
Eine  jede  pflichtwidrige  Handlung  heißt  Übertretung 
(peccatum).  Die  vorsetzliche  aber,  die  zum  Grundsatz 
geworden  ist,  macht  eigentlich  das  aus,  was  man  Laster 
(vitiurn)  nennt. 
Obzwar  die  Angemessenheit  der  Handlungen  zum  Rechte 
(ein  rechtlicher  Mensch  zu  sein)  nichts  Verdienstliches 
ist,  so  ist  doch  die  der  Maxime  solcher  Handlungen,  als 
Pflichten,  d.  i.  die  Achtung  fürs  Recht,  verdienstlich. 
Denn  der  Mensch  macht  sich  dadurch  das  Recht  der 

Menschheit,  oder  auch  der  Menschen  zum  Zweck  und 
erweitert  dadurch  seinen  Pflichtbegriff  über  den  der 

Schuldigkeit  [officium  debiti):  weil  ein  Anderer  aus  sei- 
nem Rechte  wohl  Handlungen  nach  dem  Gesetz,  aber 

nicht  daß  dieses  auch  zugleich  die  Triebfeder  zu  den- 
selben enthalte,  von  mir  fordern  kann.  Eben  dieselbe 

Bewandtnis  hat  es  auch  mit  dem  allgemeinen  ethischen 

Gebote:  ,, Handle  pflichtmäßig  aus  Pflicht."  Diese  Ge- 
sinnung in  sich  zu  gründen  und  zu  beleben  ist  so  wie  die 

vorige  verdienstlich:  weil  sie  über  das  Pflichtgesetz  der 
Handlungen  hinaus  geht  und  das  Gesetz  an  sich  zugleich 
zur  Triebfeder  macht. 
Aber  eben  darum  müssen  auch  diese  Pflichten  zur  weiten 

Verbindlichkeit  gezählt  werden,  in  Ansehung  deren  ein 
subjektives  Prinzip  ihrer  ethischen  Belohnung  (und  zwar 
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um  sie  dem  Begriffe  einer  engen  Verbindlichkeit  so  nahe 

als  möglich  zu  bringen),  d.  i.  der  Empfänglichkeit  der- 
selben nach  dem  Tugendgesetze,  statt  findet,  nämlich 

einer  moralischen  Lust,  die  über  die  bloße  Zufriedenheit 
mit  sich  selbst  (die  bloß  negativ  sein  kann)  hinaus  geht 

und  von  der  man  rühmt,  daß  die  Tugend  in  diesem  Be- 
wußtsein ihr  eigner  Lohn  sei. 

Wenn  dieses  Verdienst  ein  Verdienst  des  Menschen  um 

andere  Menschen  ist,  ihren  natürlichen  und  von  allen 
Menschen  dafür  anerkannten  Zweck  zu  befördern  (ihre 
Glückseligkeit  zu  der  seinigen  zu  machen),  so  könnte 
man  dies  das  süße  Verdienst  nennen,  dessen  Bewußtsein 

einen  moralischen  Genuß  verschafft,  in  welchem  Men- 
schen durch  Mitfreude  zu  schwelgen  geneigt  sind;  indes- 

sen daß  das  sauere  Verdienst,  anderer  Menschen  wahres 
Wohl,  auch  wenn  sie  es  für  ein  solches  nicht  erkennten, 
(an  Unerkenntlichen,  Undankbaren)  doch  zu  befördern, 

eine  solche  Rückwirkung  gemeiniglich  nicht  hat,  son- 
dern nur  Zufriedenheit  mit  sich  selbst  bewirkt,  obzwar 

es  in  letzterem  Falle  noch  größer  sein  würde. 

VIII 

EXPOSITION  DER  TUGENDPFLICHTEN  ALS 
WEITER  PFLICHTEN 

i.    EIGENE    VOLLKOMMENHEIT    ALS    ZWECK, 
DER  ZUGLEICH  PFLICHT  IST 

a)  Physischet  d.  i.  Kultur  aller  Vermögen  überhaupt  zu 
Beförderung  der  durch  die  Vernunft  vorgelegten  Zwecke. 
Daß  dieses  Pflicht,  mithin  an  sich  selbst  Zweck  sei,  und 
jener  Bearbeitung  auch  ohne  Rücksicht  auf  den  Vorteil, 
den  sie  uns  gewährt,  nicht  ein  bedingter  (pragmatischer), 
sondern  unbedingter  (moralischer)  Imperativ  zum 
Grunde  liege,  ist  hieraus  zu  ersehen.  Das  Vermögen  sich 

überhaupt  irgend  einen  Zweck  zu  setzen  ist  das  Charak- 
teristische der  Menschheit  (zum  Unterschiede  von  der 

Tierheit).  Mit  dem  Zwecke  der  Menschheit  in  unserer 
eigenen  Person  ist  also  auch  der  Vernunftwille,  mithin 
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die  Pflicht  verbunden,  sich  um  die  Menschheit  durch 

Kultur  überhaupt  verdient  zu  machen,  sich  das  Vermö- 
gen zu  Ausführung  allerlei  möglichen  Zwecke,  so  fern 

dieses  in  dem  Menschen  selbst  anzutreffen  ist,  zu  ver- 
schaffen oder  es  zu  fördern,  d.  i.  eine  Pflicht  zur  Kultur 

der  rohen  Anlagen  seiner  Natur,  als  wodurch  das  Tier 
sich  allererst  zum  Menschen  erhebt:  mithin  Pflicht  an 
sich  selbst. 

Allein  diese  Pflicht  ist  bloß  ethisch,  d.  i.  von  weiter  Ver- 
bindlichkeit. Wie  weit  man  in  Bearbeitung  (Erweiterung 

oder  Berichtigung  seines  Verstandesvermögens,  d.  i. 
in  Kenntnissen  oder  in  Kunstfähigkeit)  gehen  solle, 
schreibt  kein  Vernunftprinzip  bestimmt  vor;  auch  macht 
die  Verschiedenheit  der  Lagen,  worin  Menschen  kommen 
können,  die  Wahl  der  Art  der  Beschäftigung,  dazu  er 

sein  Talent  anbauen  soll,  sehr  willkürlich.— Es  ist  also 
hier  kein  Gesetz  der  Vernunft  für  die  Handlungen,  son- 

dern bloß  für  die  Maxime  der  Handlungen,  welche  so 

lautet:  „Baue  deine  Gemüts-  und  Leibeskräfte  zur  Taug- 

lichkeit für  alle  Zwecke  an,  die  dir  aufstoßen  können", 
ungewiß  welche  davon  einmal  die  deinigen  werden  könn- 
ten. 

b)  Kultur  der  Moralität  in  uns.  Die  größte  moralische 
Vollkommenheit  des  Menschen  ist:  seine  Pflicht  zu  tun 

und  zwar  aus  Pflicht  (daß  das  Gesetz  nicht  bloß  die  Re- 
gel, sondern  auch  die  Triebfeder  der  Handlungen  sei).— 

Nun  scheint  dieses  zwar  beim  ersten  Anblick  eine  enge 
Verbindlichkeit  zu  sein  und  das  Pflichtprinzip  zu  jeder 
Handlung  nicht  bloß  die  Legalität,  sondern  auch  die 
Moralität,  d.  i.  Gesinnung,  mit  der  Pünktlichkeit  und 

Strenge  eines  Gesetzes  zu  gebieten;  aber  in  der  Tat  ge- 
bietet das  Gesetz  auch  hier  nur  die  Maxime  der  Hand- 

lung, nämlich  den  Grund  der  Verpflichtung  nicht  in  den 
sinnlichen  Antrieben  (Vorteil  oder  Nachteil),  sondern 
ganz  und  gar  im  Gesetz  zu  suchen— mithin   nicht  die 
Handlung  selbst.   Denn  es  ist  dem  Menschen   nicht 
möglich  so  in  die  Tiefe  seines  eigenen  Herzens  einzu- 

schauen, daß  er  jemals  von  der  Reinigkeit  seiner  mora- 
lischen Absicht  und  der  Lauterkeit  seiner  Gesinnung 
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auch  nur  in  einer  Handlung  völlig  gewiß  sein  könnte; 
wenn  er  gleich  über  die  Legalität  derselben  gar  nicht 
zweifelhaft  ist.  Vielmals  wird  Schwäche,  welche  das 

Wagstück  eines  Verbrechens  abrät,  von  demselben  Men- 
schen für  Tugend  (die  den  Begriff  von  Stärke  gibt)  ge- 

halten, und  wie  viele  mögen  ein  langes  schuldloses  Leben 
geführt  haben,  die  nur  Glückliche  sind,  so  vielen  Ver- 

suchungen entgangen  zu  sein;  wie  viel  reiner  moralischer 
Gehalt  bei  jeder  Tat  in  der  Gesinnung  gelegen  habe,  das 
bleibt  ihnen  selbst  verborgen. 
Also  ist  auch  diese  Pflicht,  den  Wert  seiner  Handlungen 

nicht  bloß  nach  der  Legalität,  sondern  auch  der  Mora- 
lität  (Gesinnung)  zu  schätzen,  nur  von  weiter  Verbind- 

lichkeit, das  Gesetz  gebietet  nicht  diese  innere  Hand- 
lung im  menschlichen  Gemüt  selbst,  sondern  bloß  die 

Maxime  der  Handlung,  darauf  nach  allem  Vermögen 
auszugehen:  daß  zu  allen  pflichtmäßigen  Handlungen 
der  Gedanke  der  Pflicht  für  sich  selbst  hinreichende 
Triebfeder  sei. 

2.  FREMDE  GLÜCKSELIGKEIT  ALS  ZWECK,  DER 
ZUGLEICH  PFLICHT  IST 

a)  Physische  Wohlfahrt.  Das  Wohlwollen  kann  unbe- 
gränzt  sein;  denn  es  darf  hiebei  nichts  getan  werden. 
Aber  mit  dem  Wohltun,  vornehmlich  wenn  es  nicht  aus 
Zuneigung  (Liebe)  zu  Anderen,  sondern  aus  Pflicht,  mit 

Aufopferung  und  Kränkung  mancher  Konkupiszenz  ge- 
schehen soll,  geht  es  schwieriger  zu.— Daß  diese  Wohl- 
tätigkeit Pflicht  sei,  ergibt  sich  daraus:  daß,  weil  unsere 

Selbstliebe  von  dem  Bedürfnis  von  Anderen  auch  geliebt 
(in  Notfällen  geholfen)  zu  werden  nicht  getrennt  werden 
kann,  wir  also  uns  zum  Zweck  für  Andere  machen  und 

diese  Maxime  niemals  anders  als  bloß  durch  ihre  Quali- 
fikation zu  einem  allgemeinen  Gesetz,  folglich  durch 

einen  Willen  Andere  auch  für  uns  zu  Zwecken  zu  machen* 
verbinden  kann,  fremde  Glückseligkeit  ein  Zweck  sei, 
der  zugleich  Pflicht  ist. 
Allein   ich  soll   mit  einem   Teil   meiner   Wohlfahrt  ein 
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Opfer  an  Andere  ohne  Hoffnung  der  Wiedervergeltung 
machen,  weil  es  Pflicht  ist,  und  nun  ist  unmöglich  be- 

stimmte Grenzen  anzugeben:  wie  weit  das  gehen  könne. 
Es  kommt  sehr  darauf  an,  was  für  jeden  nach  seiner 
Empfindungsart  wahres  Bedürfnis  sein  werde,  welches 
zu  bestimmen  jedem  selbst  überlassen  bleiben  muß. 
Denn  mit  Aufopferung  seiner  eigenen  Glückseligkeit 
(seiner  wahren  Bedürfnisse)  Anderer  ihre  zu  befördern, 
würde  eine  an  sich  selbst  widerstreitende  Maxime  sein, 
wenn  man  sie  zum  allgemeinen  Gesetz  machte.  Also  ist 
diese  Pflicht  nur  eine  weite;  sie  hat  einen  Spielraum, 

mehr  oder  weniger  hierin  zu  tun,  ohne  daß  sich  die  Gren- 
zen davon  bestimmt  angeben  lassen.— Das  Gesetz  gilt 

nur  für  dieMaximen,  nicht  für  bestimmte  Handlungen, 

b)  Moralisches  Wohlsem  Anderer  (salubritas  moralis)  ge- 
hört auch  zu  der  Glückseligkeit  Anderer,  die  zu  befördern 

für  uns  Pflicht,  aber  nur  negative  Pflicht  ist.  Der 

Schmerz,  den  ein  Mensch  von  Gewissensbissen  fühlt,  ob- 
zwar  sein  Ursprung  moralisch  ist,  ist  doch  der  Wirkung 

nach  physisch,  wie  der  Gram,  die  Furcht  und  jeder  an- 
dere krankhafte  Zustand.  Zu  verhüten,  daß  jenen  dieser 

innere  Vorwurf  nicht  verdienterweise  treffe,  ist  nun  zwar 
eben  nicht  meine  Pflicht,  sondern  seine  Sache;  wohl  aber 

nichts  zu  tun,  was  nach  der  Natur  des  Menschen  Ver- 
leitung sein  könnte  zu  dem,  worüber  ihn  sein  Gewissen 

nachher  peinigen  kann,  welches  man  Skandal  nennt.— 
Aber  es  sind  keine  bestimmte  Grenzen,  innerhalb  wel- 

chen sich  diese  Sorgfalt  für  die  moralische  Zufriedenheit 
Anderer  halten  ließe;  daher  ruht  auf  ihr  nur  eine  weite 
Verbindlichkeit. 

IX 

WAS  IST  TUGENDPFLICHT? 

Tugend  ist  die  Stärke  der  Maxime  des  Menschen  in  Be- 
folgung seiner  Pflicht.— Alle  Stärke  wird  nur  durch  Hin- 
dernisse erkannt,  die  sie  überwältigen  kann;  bei  der  Tu- 

gend aber  sind  diese  die  Naturneigungen,  welche  mit 
dem  sittlichen  Vorsatz  in  Streit  kommen  können,  und 
KANT  V  34 
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da  der  Mensch  es  selbst  ist,  der  seinen  Maximen  diese 
Hindernisse  in  den  Weg  legt,  so  ist  die  Tugend  nicht 
bloß  ein  Selbstzwang  (denn  da  könnte  eine  Naturnei- 

gung die  andere  zu  bezwingen  trachten),  sondern  auch 
ein  Zwang  nach  einem  Prinzip  der  innern  Freiheit,  mit- 

hin durch  die  bloße  Vorstellung  seiner  Pflicht  nach  dem 
formalen  Gesetz  derselben. 

Alle  Pflichten  enthalten  einen  Begriff  der  Nötigung 
durch  das  Gesetz;  die  ethische  eine  solche,  wozu  nur  eine 

innere,  die  Rechtspflichten  dagegen  eine  solche  Nöti- 
gung, wozu  auch  eine  äußere  Gesetzgebung  möglich  ist; 

beide  also  eines  Zwanges,  er  mag  nun  Selbstzwang  oder 
Zwang  durch  einen  Andern  sein:  da  dann  das  moralische 
Vermögen  des  ersteren  Tugend  und  die  aus  einer  solchen 
Gesinnung  (der  Achtung  fürs  Gesetz)  entspringende 
Handlung  Tugendhandlung  (ethisch)  genannt  werden 
kann,  obgleich  das  Gesetz  eine  Rechtspflicht  aussagt. 
Denn  es  ist  die  Tugendlehre,  welche  gebietet  das  Recht 
der  Menschen  heilig  zu  halten. 
Aber  was  zu  tun  Tugend  ist,  das  ist  darum  noch  nicht 
sofort  eigentliche  Tugendpflicht.  Jenes  kann  bloß  das 
Formale  der  Maximen  betreffen,  diese  aber  geht  auf  die 
Materie  derselben,  nämlich  auf  einen  Zweck,  der  zugleich 

als  Pflicht  gedacht  wird.— Da  aber  die  ethische  Verbind- 
lichkeit zu  Zwecken,  deren  es  mehrere  geben  kann,  nur 

eine  weite  ist,  weil  sie  da  bloß  ein  Gesetz  für  die  Maxime 

der  Handlungen  enthält  und  der  Zweck  die  Materie  (Ob- 
jekt) der  Willkür  ist,  so  gibt  es  viele  nach  Verschieden- 
heit des  gesetzlichen  Zwecks  verschiedene  Pflichten, 

welche  Tugendpflichten  (officia  honestatis)  genannt  wer- 
den; eben  darum  weil  sie  bloß  dem  freien  Selbstzwange, 

nicht  dem  anderer  Menschen  unterworfen  sind  und  die 

den  Zweck  bestimmen,  der  zugleich  Pflicht  ist. 
Die  Tugend,  als  die  in  der  festen  Gesinnung  gegründete 
Übereinstimmung  des  Willens  mit  jeder  Pflicht,  ist  wie 
alles  Formale  bloß  eine  und  dieselbe.  Aber  in  Ansehung 
des  Zwecks  der  Handlungen,  der  zugleich  Pflicht  ist, 
d.  i.  desjenigen  (des  Materiale),  was  man  sich  zum 
Zwecke  machen  soll,  kann  es  mehr  Tugenden  geben,  und 



EINLEITUNG  531 

die  Verbindlichkeit  zu  der  Maxime  desselben  heißt  Tu- 
gendpflicht, deren  es  also  viele  gibt. 

Das  oberste  Prinzip  der  Tugendlehre  ist:  handle  nach 
einer  Maxime  der  Zwecke,  die  zu  haben  für  jedermann 

ein  allgemeines  Gesetz  sein  kann.  —Nach  diesem  Prinzip 
ist  der  Mensch  sowohl  sich  selbst  als  Andern  Zweck,  und 
es  ist  nicht  genug,  daß  er  weder  sich  selbst  noch  Andere 
bloß  als  Mittel  zu  brauchen  befugt  ist  (dabei  er  doch 

gegen  sie  auch  indifferent  sein  kann),  sondern  den  Men- 
schen überhaupt  sich  zum  Zwecke  zu  machen  ist  an  sich 

selbst  des  Menschen  Pflicht. 

Dieser  Grundsatz  der  Tugendlehre  verstattet,  als  ein 
kategorischer  Imperativ,  keinen  Beweis,  aber  wohl  eine 

Deduktion  aus  der  reinen  praktischen  Vernunft.— Was 
im  Verhältnis  der  Menschen  zu  sich  selbst  und  An- 

deren Zweck  sein  kann,  das  ist  Zweck  vor  der  reinen 
praktischen  Vernunft;  denn  sie  ist  ein  Vermögen  der 
Zwecke  überhaupt,  in  Ansehung  derselben  indifferent 
sein,  d.  i.  kein  Interesse  daran  zu  nehmen,  ist  also  ein 
Widerspruch:  weil  sie  alsdann  auch  nicht  die  Maximen 
zu  Handlungen  (als  welche  letztere  jederzeit  einen  Zweck 
enthalten)  bestimmen,  mithin  keine  praktische  Vernunft 
sein  würde.  Die  reine  Vernunft  aber  kann  a  priori  keine 
Zwecke  gebieten,  als  nur  so  fern  sie  solche  zugleich  als 
Pflicht  ankündigt;  welche  Pflicht  alsdann  Tugendpflicht 
heißt. 

X 

DAS    OBERSTE    PRINZIP    DER    RECHTSLEHRE 

WAR  ANALYTISCH;  DAS  DER  TUGENDLEHRE 
IST  SYNTHETISCH 

Daß  der  äußere  Zwang,  so  fern  dieser  ein  dem  Hinder- 
nisse der  nach  allgemeinen  Gesetzen  zusammenstimmen- 

den äußeren  Freiheit  entgegengesetzter  Widerstand  (ein 
Hindernis  des  Hindernisses  derselben)  ist,  mit  Zwecken 
überhaupt  zusammen  bestehen  könne,  ist  nach  dem 
Satz  des  Widerspruchs  klar,  und  ich  darf  nicht  über  den 
Begriff  der  Freiheit  hinausgehen,  um  ihn  einzusehen; 
der  Zweck,  den  ein  jeder  hat,  mag  sein,  welcher  er  wolle. 
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—Also  ist  das  oberste  Rechtsprinzip  ein  analytischer 
Satz. 

Dagegen  geht  das  Prinzip  der  Tugendlehre  über  den 
Begriff  der  äußern  Freiheit  hinaus  und  verknüpft  nach 
allgemeinen  Gesetzen  mit  demselben  noch  einen  Zweck, 

den  es  zur  Pflicht  macht.  Dieses  Prinzip  ist  also  synthe- 
tisch.—Die  Möglichkeit  desselben  ist  in  der  Deduktion 

(G  IX)  enthalten. 
Diese  Erweiterung  des  Pflichtbegriffs  über  den  der  äuße- 

ren Freiheit  und  der  Einschränkung  derselben  durch 

das  bloße  Förmliche  ihrer  durchgängigen  Zusammen- 
stimmung, wo  die  innere  Freiheit  statt  des  Zwanges  von 

außen,  das  Vermögen  des  Selbstzwanges  und  zwar  nicht 
vermittelst  anderer  Neigungen,  sondern  durch  reine 
praktische  Vernunft  (welche  alle  diese  Vermittelung 
verschmäht),  aufgestellt  wird,  besteht  darin  und  erhebt 
sich  dadurch  über  die  Rechtspflicht:  daß  durch  sie 
Zwecke  aufgestellt  werden,  von  denen  überhaupt  das 

Recht  abstrahiert.— Im  moralischen  Imperativ  und  der 
notwendigen  Voraussetzung  der  Freiheit  zum  Behuf 

desselben  machen  das  Gesetz,  das  Vermögen  (es  zu  er- 
füllen) und  der  die  Maxime  bestimmende  Wille  alle  Ele- 
mente aus,  welche  den  Begriff  der  Rechtspflicht  bilden. 

Aber  in  demjenigen,  welcher  die  Tugendpflicht  gebietet, 
kommt  noch  über  den  Begriff  eines  Selbstzwanges  der 
eines  Zwecks  dazu,  nicht  den  wir  haben,  sondern  haben 
sollen,  den  also  die  reine  praktische  Vernunft  in  sich  hat, 

deren  höchster,  unbedingter  Zweck  (der  aber  doch  im- 
mer noch  Pflicht  ist)  darin  gesetzt  wird:  daß  die  Tugend 

ihr  eigener  Zweck  und  bei  dem  Verdienst,  das  sie  um  den 
Menschen  hat,  auch  ihr  eigener  Lohn  sei  [wobei  sie  als 
Ideal  so  glänzt,  daß  sie  nach  menschlichem  Augenmaß 
die  Heiligkeit  selbst,  die  zur  Übertretung  nie  versucht 

wird,  zu  verdunkeln  scheint*;  welches  gleichwohl  eine 
Täuschung  ist,  da,  weil  wir  kein  Maß  für  den  Grad  einer 
Stärke,  als  die  Größe  der  Hindernisse  haben,  die  da 
haben  überwunden  werden  können  (welche  in  uns  die 

*  Der  Mensch  mit  seinen  Mängeln 
Ist  besser  als  das  Heer  von  willenlosen  Engeln.  IT  aller. 
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Neigungen  sind),  wir  die  subjektive  Bedingungen  der 
Schätzung  einer  Größe  für  die  objektive  der  Größe  an 

sich  selbst  zu  halten  verleitet  werden].  Aber  mit  mensch- 
lichen Zwecken,  die  insgesamt  ihre  zu  bekämpfende  Hin- 

dernisse haben,  verglichen,  hat  es  seine  Richtigkeit,  daß 
der  Wert  der  Tugend  selbst,  als  ihres  eigenen  Zwecks, 
den  Wert  alles  Nutzens  und  aller  empirischen  Zwecke 

und  Vorteile  weit  überwiege,  die  sie  zu  ihrer  Folge  im- 
merhin haben  mag. 

Man  kann  auch  gar  wohl  sagen:  der  Mensch  sei  zur  Tu- 
gend (als  einer  moralischen  Stärke)  verbunden.  Denn 

obgleich  das  Vermögen  (facultas)  der  Überwindung  aller 
sinnlich  entgegenwirkenden  Antriebe  seiner  Freiheit 
halber  schlechthin  vorausgesetzt  werden  kann  und  muß: 
so  ist  doch  dieses  Vermögen  als  Stärke  (robur)  etwas, 
was  erworben  werden  muß,  dadurch  daß  die  moralische 

Triebfeder  (die  Vorstellung  des  Gesetzes)  durch  Betrach- 
tung (contemplatione)  der  Würde  des  reinen  Vernunft- 

gesetzes in  uns,  zugleich  aber  auch  durch  Übung  (exer- 
citio)  erhoben  wird. 



534  ANFANGSGRÜNDE  DER  TUGENDLEHRE 

H ö 
p a 

CO 

crq 
CD     f 

in 

a  sä 

0 

Cu  3 

IX 
T3     rt 
£2  CD 

CD 

3 
p 

O 

tr 

Cu rt- 

CD 

•t 

- 
H 

b 
CO 

'S 

CD 

►-»• 
a 
CD 

CD 

CD 

g. 

t*1 

a 

Oq 

CD 

a 

Cu 

T3 

ei-» 

* 

3-
 

e/
z,
  

we
lc
he
s 
 

zu
gl
ei
ch
 

ri
eb
fe
de
r 
 

is
t.
 

crq
' 

CD 
a Crq 

C7Q 

O'
 

a* 

ö 
p 
CO 

o 
►t 

3 

£-. 

CD
* 

orauf  die  Moralit 

aller  freien  Wille 

ne  Vollkommen- heit.) 

o'
 

a* 

O 

a* 

er 

CO
* 

rr 

cx> 

u 
p 
CO 

p 

rT 

CD 

>t 

SL 

CD
* 

3 

CD 

a 

gr 

a 
a 
0 

Hl 

crq
' 

CD 

a 

pu 
°     < 

H 
a 

CO        OK 

co    >< ►-.  o 

D- 

>    CD 

»t 

H 

XI
 

Grund erden: 

crq 
CD a  »i 

3  f° 

3  Ei ö 
CD 

CO 

CO 

crq 

CD 

CO 

p: 

P 
CD 

•1 

,   ^ 
CD a 

rr 

N 

Cu 

a  *** 

ö 
crq 

a 

o 

«0- 

Cu 

CD 

*-t-» 

o 

er 

di
e 
 

Lt
fg
ßi
 

ng
  

be
ru
h 

5^ 

21  ̂ 
CD              -£» 

Cu  Cu    • 

►ie   Glück 
Ander 

> — i 

o 

a- 

T 

K-+- 

w 
CD 

Ml 

O: 

§•
 

CD 

•-t 
T3 

►-•■> 

0 

et- 

a 
oq 

CD 

3 

p: 

rr    ts». CD     CD 
CD     oo o a 

a crq 

+*  • 

•-i 

ts 

a 

•             OK •t      "1 

-i     CO 

p*
 

0X4 

p OK 

CO      £ 

cd
* 

o 

a* 

>— '    os. 

C/q 

«*. OK 

rt 

•— » 

in 

et 

SS 

CO 

a 

K+» 

crq
* 

CD 

a • 

Cu 

. 

CD 

> 
H 

rr 

a 
W     s. 

< 

2   >: 

CD 
P  a 

»-I 

^3     CD 
N 
CD 

mj  »n O a*  cd 

a* 

o p 

a- 

et 

CD 

rr 



EINLEITUNG  535 

XII 

ÄSTHETISCHE  VORBEGRIFFE  DER   EMPFÄNG- 
LICHKEIT DES  GEMÜTS  FÜR  PFLICHT- 

BEGRIFFE ÜBERHAUPT 

Es  sind  solche  moralische  Beschaffenheiten,  die,  wenn 
man  sie  nicht  besitzt,  es  auch  keine  Pflicht  geben  kann 
sich  in  ihren  Besitz  zu  setzen.— Sie  sind  das  moralische 
Gefühl,  das  Gewissen,  die  Liebe  des  Nächsten  und  die 

Achtung  für  sich  selbst  {Selbstschätzung),  welche  zu  ha- 
ben es  keine  Verbindlichkeit  gibt:  weil  sie  als  subjektive 

Bedingungen  der  Empfänglichkeit  für  den  Pflichtbegriff, 
nicht  als  objektive  Bedingungen  der  Moralität  zum 

Grunde  liegen.  Sie  sind  insgesamt  ästhetisch  und  vorher- 
gehende, aber  natürliche  Gemütsanlagen  (praedispositio) 

durch  Pflichtbegriffe  affiziert  zu  werden;  welche  Anlagen 
zu  haben  nicht  als  Pflicht  angesehen  werden  kann,  son- 

dern die  jeder  Mensch  hat  und  kraft  deren  er  verpflich- 
tet werden  kann.— Das  Bewußtsein  derselben  ist  nicht 

empirischen  Ursprungs,  sondern  kann  nur  auf  das  eines 

moralischen  Gesetzes,  als  Wirkung  desselben  aufs  Ge- 
müt, folgen. 

a 

DAS  MORALISCHE  GEFÜHL 

Dieses  ist  die  Empfänglichkeit  für  Lust  oder  Unlust 
bloß  aus  dem  Bewußtsein  der  Übereinstimmung  oder 

des  Widerstreits  unserer  Handlung  mit  dem  Pflicht- 
gesetze. Alle  Bestimmung  der  Willkür  aber  geht  von  der 

Vorstellung  der  möglichen  Handlung  durch  das  Gefühl 
der  Lust  oder  Unlust,  an  ihr  oder  ihrer  Wirkung  ein 
Interesse  zu  nehmen,  zur  Tat;  wo  der  ästhetische  Zustand 
(der  Affizierung  des  inneren  Sinnes)  nun  entweder  ein 

pathologisches  oder  moralisches  Gefühl  ist.— Das  erstere 
ist  dasjenige  Gefühl,  welches  vor  der  Vorstellung  des 
Gesetzes  vorhergeht,  das  letztere  das,  was  nur  auf  diese 
folgen  kann. 
Nun  kann  es  keine  Pflicht  geben  ein  moralisches  Gefühl 
zu  haben,  oder  sich  ein  solches  zu  erwerben;  denn  alles 
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Bewußtsein  der  Verbindlichkeit  legt  dieses  Gefühl  zum 
Grunde,  um  sich  der  Nötigung,  die  im  Pflichtbegriffe 
liegt,  bewußt  zu  werden:  sondern  ein  jeder  Mensch  (als 
ein  moralisches  Wesen)  hat  es  ursprünglich  in  sich;  die 

Verbindlichkeit  aber  kann  nur  darauf  gehen,  es  zu  kul- 
tivieren und  selbst  durch  die  Bewunderung  seines  uner- 

forschlichen  Ursprungs  zu  verstärken:  welches  dadurch 
geschieht,  daß  gezeigt  wird,  wie  es  abgesondert  von 
allem  pathologischen  Reize  und  in  seiner  Reinigkeit, 
durch  bloße  Vernunftvorstellung,  eben  am  stärksten 
erregt  wird. 
Dieses  Gefühl  einen  moralischen  Sinn  zu  nennen  ist 

nicht  schicklich;  denn  unter  dem  Wort  Sinn  wird  ge- 
meiniglich ein  theoretisches,  auf  einen  Gegenstand  be- 

zogenes Wahrnehmungsvermögen  verstanden:  dahin- 
gegen das  moralische  Gefühl  (wie  Lust  und  Unlust  über- 

haupt) etwas  bloß  Subjektives  ist,  was  kein  Erkenntnis 

abgibt.— Ohne  alles  moralische  Gefühl  ist  kein  Mensch; 
denn  bei  völliger  Unempfänglichkeit  für  diese  Empfin- 

dung wäre  er  sittlich  tot,  und  wenn  (um  in  der  Sprache 
der  Ärzte  zu  reden)  die  sittliche  Lebenskraft  keinen 
Reiz  mehr  auf  dieses  Gefühl  bewirken  könnte,  so  würde 

sich  die  Menschheit  (gleichsam  nach  chemischen  Ge- 
setzen) in  die  bloße  Tierheit  auflösen  und  mit  der  Masse 

anderer  Naturwesen  unwiederbringlich  vermischt  wer- 
den.—Wir  haben  aber  für  das  (Sittlich-)  Gute  und  Böse 

eben  so  wenig  einen  besonderen  Sinn,  als  wir  einen  sol- 
chen für  die  Wahrheit  haben,  ob  man  sich  gleich  oft  so 

ausdrückt,  sondern  Empfänglichkeit  der  freien  Willkür 

für  die  Bewegung  derselben  durch  praktische  reine  Ver- 
nunft (und  ihr  Gesetz),  und  das  ist  es,  was  wir  das  mora- 
lische Gefühl  nennen. 

b 

VOM  GEWISSEN 

Eben  so  ist  das  Gewissen  nicht  etwas  Erwerbliches,  und 
es  gibt  keine  Pflicht  sich  eines  anzuschaffen;  sondern 

jeder  Mensch,  als  sittliches  Wesen,  hat  ein  solches  ur- 
sprünglich in  sich.  Zum  Gewissen  verbunden  zu  sein, 
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würde  so  viel  sagen  als:  die  Pflicht  auf  sich  haben  Pflich- 
ten anzuerkennen.  Denn  Gewissen  ist  die  dem  Menschen 

in  jedem  Fall  eines  Gesetzes  seine  Pflicht  zum  Los- 
sprechen oder  Verurteilen  vorhaltende  praktische  Ver- 

nunft. Seine  Beziehung  also  ist  nicht  die  auf  ein  Objekt, 
sondern  bloß  aufs  Subjekt  (das  moralische  Gefühl  durch 

ihren  Akt  zu  affizieren);  also  eine  unausbleibliche  Tat- 
sache, nicht  eine  Obliegenheit  und  Pflicht.  Wenn  man 

daher  sagt:  dieser  Mensch  hat  kein  Gewissen,  so  meint 

man  damit:  er  kehrt  sich  nicht  an  den  Ausspruch  des- 
selben. Denn  hätte  er  wirklich  keines,  so  würde  er  sich 

auch  nichts  als  pflichtmäßig  zurechnen,  oder  als  pflicht- 
widrig vorwerfen,  mithin  auch  selbst  die  Pflicht  ein  Ge- 
wissen zu  haben  sich  gar  nicht  denken  können. 

Die  mancherlei  Einteilungen  des  Gewissens  gehe  ich  noch 

hier  vorbei  und  bemerke  nur,  was  aus  dem  eben  Ange- 
führten folgt:  daß  nämlich  ein  irrendes  Gewissen  ein  Un- 

ding sei.  Denn  in  dem  objektiven  Urteile,  ob  etwas 
Pflicht  sei  oder  nicht,  kann  man  wohl  bisweilen  irren; 
aber  im  subjektiven,  ob  ich  es  mit  meiner  praktischen 

(hier  richtenden)  Vernunft  zum  Behuf  jenes  Urteils  ver- 
glichen habe,  kann  ich  nicht  irren,  weil  ich  alsdann 

praktisch  gar  nicht  geurteilt  haben  würde;  in  welchem 
Fall  weder  Irrtum  noch  Wahrheit  statt  hat.  Gewissen- 

losigkeit ist  nicht  Mangel  des  Gewissens,  sondern  Hang 
sich  an  dessen  Urteil  nicht  zu  kehren.  Wenn  aber  jemand 
sich  bewußt  ist  nach  Gewissen  gehandelt  zu  haben,  so 
kann  von  ihm,  was  Schuld  oder  Unschuld  betrifft,  nichts 

mehr  verlangt  werden.  Es  liegt  ihm  nur  ob,  seinen  Ver- 
stand über  das,  was  Pflicht  ist  oder  nicht,  aufzuklären: 

wenn  es  aber  zur  Tat  kommt  oder  gekommen  ist,  so 
spricht  das  Gewissen  unwillkürlich  und  unvermeidlich. 
Nach  Gewissen  zu  handeln  kann  also  selbst  nicht  Pflicht 

sein,  weil  es  sonst  noch  ein  zweites  Gewissen  geben  müßte, 
um  sich  des  Akts  des  ersteren  bewußt  zu  werden. 

Die  Pflicht  ist  hier  nur  sein  Gewissen  zu  kultivieren,  die 
Aufmerksamkeit  auf  die  Stimme  des  inneren  Richters 

zu  schärfen  und  alle  Mittel  anzuwenden  (mithin  nur  in- 
direkte Pflicht),   um  ihm  Gehör  zu  verschaffen. 
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c 

VON  DER  MENSCHENLIEBE 

Liebe  ist  eine  Sache  der  Empfindung,  nicht  des  Wollens, 
und  ich  kann  nicht  lieben,  weil  ich  will,  noch  weniger 
aber  weil  ich  soll  (zur  Liebe  genötigt  werden);  mithin 
ist  eine  Pflicht  zu  lieben  ein  Unding.  Wohlwollen  [amor 
benevolentiae)  aber  kann  als  ein  Tun  einem  Pflichtgesetz 

unterworfen  sein.  Man  nennt  aber  oftmals  ein  uneigen- 
nütziges Wohlwollen  gegen  Menschen  auch  (obzwar  sehr 

uneigentlich)  Liebe;  ja,  wo  es  nicht  um  des  Andern 

Glückseligkeit,  sondern  die  gänzliche  und  freie  Erge- 

bung aller  seiner  Zwecke"  in  die  Zwecke  eines  anderen 
(selbst  eines  übermenschlichen)  Wesens  zu  tun  ist, 
spricht  man  von  Liebe,  die  zugleich  für  uns  Pflicht  sei. 
Aber  alle  Pflicht  ist  Nötigung,  ein  Zwang,  wenn  er  auch 
ein  Selbstzwang  nach  einem  Gesetz  sein  sollte.  Was  man 
aber  aus  Zwang  tut,  das  geschieht  nicht  aus  Liebe. 
Anderen  Menschen  nach  unserem  Vermögen  wohlzutun 
ist  Pflicht,  man  mag  sie  lieben  oder  nicht,  und  diese 
Pflicht  verliert  nichts  an  ihrem  Gewicht,  wenn  man 

gleich  die  traurige  Bemerkung  machen  müßte,  daß  un- 
sere Gattung,  leider!  dazu  nicht  geeignet  ist,  daß,  wenn 

man  sie  näher  kennt,  sie  sonderlich  liebenswürdig  be- 
funden werden  dürfte.— Menschenhaß  aber  ist  jederzeit 

häßlich,  wenn  er  auch  ohne  tätige  Anfeindung  bloß  in 

der  gänzlichen  Abkehrung  von  Menschen  (der  separa- 
tistischen Misanthropie)  bestände.  Denn  das  Wohlwol- 

len bleibt  immer  Pflicht,  selbst  gegen  den  Menschen- 
hasser, den  man  freilich  nicht  lieben,  aber  ihm  doch  Gu- 

tes erweisen  kann. 
Das  Laster  aber  am  Menschen  zu  hassen  ist  weder  Pflicht 

noch  pflichtwidrig,  sondern  ein  bloßes  Gefühl  des  Ab- 
scheues vor  demselben,  ohne  daß  der  Wille  darauf,  oder 

umgekehrt  dieses  Gefühl  auf  den  Willen  einigen  Einfluß 
hätte.  Wohltun  ist  Pflicht.  Wer  diese  oft  ausübt,  und  es 

gelingt  ihm  mit  seiner  wohltätigen  Absicht,  kommt  end- 
lich wohl  gar  dahin,  den,  welchem  er  wohl  getan  hat, 

wirklich  zu  lieben.  Wenn  es  also  heißt:  du  sollst  deinen 
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Nächsten  lieben  als  dich  selbst,  so  heißt  das  nicht:  du 
sollst  unmittelbar  (zuerst)  lieben  und  vermittelst  dieser 

Liebe  (nachher)  wohltun,  sondern:  tue  deinem  Neben- 
menschen wohl,  und  dieses  Wohltun  wird  Menschenliebe 

(als  Fertigkeit  der  Neigung  zum  Wohltun  überhaupt)  in 
dir  bewirken! 

Die  Liebe  des  Wohlgefallens  (amor  complacentiae)  würde 

also  allein  direkt  sein.  Zu  dieser  aber  (als  einer  un- 
mittelbar mit  der  Vorstellung  der  Existenz  eines  Gegen- 

standes verbundenen  Lust)  eine  Pflicht  zu  haben,  d.  i. 
zur  Lust  woran  genötigt  werden  zu  müssen,  ist  ein 
Widerspruch. 

d 

VON  DER  ACHTUNG 

Achtung  (reverentia)  ist  eben  so  wohl  etwas  bloß  Sub- 
jektives; ein  Gefühl  eigener  Art,  nicht  ein  Urteil  über 

einen  Gegenstand,  den  zu  bewirken  oder  zu  befördern 

es  eine  Pflicht  gäbe.  Denn  sie  könnte,  als  Pflicht  be- 
trachtet, nur  durch  die  Achtung,  die  wir  vor  ihr  haben, 

vorgestellt  werden.  Zu  dieser  also  eine  Pflicht  zu 
haben  würde  so  viel  sagen,  als  zur  Pflicht  verpflichtet 
werden.— Wenn  es  demnach  heißt:  Der  Mensch  hat  eine 
Pflicht  der  Selbstschätzung,  so  ist  das  unrichtig  gesagt, 
und  es  müßte  vielmehr  heißen:  das  Gesetz  in  ihm  zwingt 
ihm  unvermeidlich  Achtung  für  sein  eigenes  Wesen  ab, 
und  dieses  Gefühl  (welches  von  eigner  Art  ist)  ist  ein 
Grund  gewisser  Pflichten,  d.  i.  gewisser  Handlungen, 
die  mit  der  Pflicht  gegen  sich  selbst  zusammen  bestehen 
können;  nicht:  er  habe  eine  Pflicht  der  Achtung  gegen 
sich;  denn  er  muß  Achtung  vor  dem  Gesetz  in  sich  selbst 
haben,  um  sich  nur  eine  Pflicht  überhaupt  denken  zu 
können. 

XIII 

ALLGEMEINE    GRUNDSÄTZE    DER   METAPHY- 
SIK DER  SITTEN  IN  BEHANDLUNG  EINER 

REINEN  TUGENDLEHRE 

Erstlich:  Für  Eine  Pflicht  kann  auch  nur  ein  einziger 
Grund  der  Verpflichtung  gefunden  werden,  und  werden 
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zwei  oder  mehrere  Beweise  darüber  geführt,  so  ist  es 
ein  sicheres  Kennzeichen,  daß  man  entweder  noch  gar 
keinen  gültigen  Beweis  habe,  oder  es  auch  mehrere  und 
verschiedne  Pflichten  sind,  die  man  für  Eine  gehalten 
hat. 

Denn  alle  moralische  Beweise  können,  als  philosophi- 
sche, nur  vermittelst  einer  Vernunfterkenntnis  aus  Be- 

griffen, nicht,  wie  die  Mathematik  sie  gibt,  durch  die 
Konstruktion  der  Begriffe  geführt  werden;  die  letztern 
verstatten  Mehrheit  der  Beweise  eines  und  desselben 

Satzes:  weil  in  der  Anschauung  a  priori  es  mehrere  Be- 
stimmungen der  Beschaffenheit  eines  Objekts  geben 

kann,  die  alle  auf  eben  denselben  Grund  zurück  führen. 

—Wenn  z.  B.  für  die  Pflicht  der  Wahrhaftigkeit  ein  Be- 
weis erstlich  aus  dem  Schaden,  den  die  Lüge  andern 

Menschen  verursacht,  dann  aber  auch  aus  der  Nichts- 
würdigkeit eines  Lügners  und  der  Verletzung  der  Ach- 

tung gegen  sich  selbst  geführt  werden  will,  so  ist  im 
ersteren  eine  Pflicht  des  Wohlwollens,  nicht  eine  der 
Wahrhaftigkeit,  mithin  nicht  diese,  von  der  man  den 
Beweis  verlangte,  sondern  eine  andere  Pflicht  bewiesen 
worden.— Was  aber  die  Mehrheit  der  Beweise  für  einen 
und  denselben  Satz  betrifft,  womit  man  sich  tröstet, 
daß  die  Menge  der  Gründe  den  Mangel  am  Gewicht  eines 
jeden  einzeln  genommen  ergänzen  werde,  so  ist  dieses 
ein  sehr  unphilosophischer  Behelf:  weil  er  Hinterlist  und 
Unredlichkeit  verrät— denn  verschiedene  unzureichende 
Gründe,  neben  einander  gestellt,  ergänzen  nicht  der  eine 
den  Mangel  des  anderen  zur  Gewißheit,  ja  nicht  einmal 
zur  Wahrscheinlichkeit.  Sie  müssen  als  Grund  und  Folge 
in  einer  Reihe  bis  zum  zureichenden  Grunde  fortschreiten 
und  können  auch  nur  auf  solche  Art  beweisend  sein.— 
Und  gleichwohl  ist  dies  der  gewöhnliche  Handgriff  der 
Überredungskunst. 
Zweitens:  Der  Unterschied  der  Tugend  vom  Laster  kann 
nie  in  Graden  der  Befolgung  gewisser  Maximen,  sondern 
muß  allein  in  der  spezifischen  Qualität  derselben  (dem 
Verhältnis  zum  Gesetz)  gesucht  werden;  mit  andern 
Worten,   der  belobte  Grundsatz   (des  Aristoteles),   die 
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Tugend  in  dem  Mittleren  zwischen  zwei  Lastern  zu 

setzen,  ist  falsch.*  Es  sei  z.  B.  gute  Wirtschaft,  als  das 
Mittlere  zwischen  zwei  Lastern,  Verschwendung  und 
Geiz,  gegeben:  so  kann  sie  als  Tugend  nicht  durch  die 
allmählige  Verminderung  des  ersten  beider  genannten 
Laster  (Ersparung),  noch  durch  die  Vermehrung  der 
Ausgaben  des  dem  letzteren  Ergebenen  als  entspringend 

vorgestellt  werden:  indem  sie  sich  gleichsam  nach  ent- 
gegengesetzten Richtungen  in  der  guten  Wirtschaft  be- 

gegneten; sondern  eine  jede  derselben  hat  ihre  eigene 
Maxime,  die  der  andern  notwendig  widerspricht. 
Eben  so  wenig  und  aus  demselben  Grunde  kann  kein 
Laster  überhaupt  durch  eine  größere  Ausübung  gewisser 
Absichten,  als  es  zweckmäßig  ist  (e.  g.  Prodigalitas  est 
excessus  in  consnmendis  opibus),  oder  durch  die  kleinere 
Bewirkung  derselben,  als  sich  schickt  (e.  g.  Avaritia  est 
defechis  etc.),  erklärt  werden.  Denn  da  hiedurch  der 
Grad  gar  nicht  bestimmt  wird,  auf  diesen  aber,  ob  das 
Betragen  pflichtmäßig  sei  oder  nicht,  Alles  ankommt: 
so  kann  es  nicht  zur  Erklärung  dienen. 
Drittens:  Die  ethischen  Pflichten  müssen  nicht  nach  den 

dem  Menschen  beigelegten  Vermögen  dem  Gesetz  Gnüge 
zu  leisten,  sondern  umgekehrt:  das  sittliche  Vermögen 

muß  nach  dem  Gesetz  geschätzt  werden,  welches  kate- 
gorisch gebietet:  also  nicht  nach  der  empirischen  Kennt- 

nis, die  wir  vom  Menschen  haben,  wie  sie  sind,  sondern 
nach  der  rationalen,  wie  sie  der  Idee  der  Menschheit 

*  Die  gewöhnlichen,  der  Sprache  nach  ethisch-klassische  Formeln: 
medio  tutissimus  ibis;  omne  nimium  vertitur  in  vitiutu;  est  modus  in 

rebus ,  etc.]  medium  tenuere  beati;  ins ani  sapiens  nomen  habeat  etc.  ent- 
halten eine  schale  Weisheit,  die  gar  keine  bestimmte  Prinzipien  hat: 

denn  dieses  Mittlere  zwischen  zwei  äußeren  Enden,  wer  will  mir  es 
angeben?  Der  Geiz  (als  Laster)  ist  von  der  Sparsamkeit  (als  Tugend) 
nicht  darin  unterschieden,  daß  diese  zu  weit  getrieben  wird,  sondern 
hat  ein  ganz  anderes  Prinzip  (Maxime),  nämlich  den  Zweck  der  Haus- 

haltung nicht  im  Genuß  seines  Vermögens,  sondern  mit  Entsagung 
auf  denselben  bloß  im  Besitz  desselben  zu  setzen:  so  wTie  das  Laster 
der  Verschwendung  nicht  im  Übermaße  des  Genusses  seines  Ver- 

mögens, sondern  in  der  schlechten  Maxime  zu  suchen  ist,  die  den 
Gebrauch,  ohne  auf  die  Erhaltung  desselben  zu  sehen,  zum  alleini- 

gen Zweck  macht. 
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gemäß  sein  sollen.  Diese  drei  Maximen  der  wissenschaft- 
lichen Behandlung  einer  Tugendlehre  sind  den  älteren 

Apophthegmen  entgegengesetzt: 

1.  Es  ist  nur  eine  Tugend  und  nur  ein  Laster. 

2.  Tugend  ist  die  Beobachtung  der  Mittelstraße  zwi- 
schen entgegengesetzten  Meinungen. 

3.  Tugend  muß  (gleich  der  Klugheit)  der  Erfahrung  ab- 
gelernt werden. 

VON  DER  TUGEND  ÜBERHAUPT 

Tugend  bedeutet  eine  moralische  Stärke  des  Willens. 
Aber  dies  erschöpft  noch  nicht  den  Begriff;  denn  eine 

solche  Stärke  könnte  auch  einem  heiligen  (übermensch- 
lichen) Wesen  zukommen,  in  welchem  kein  hindernder 

Antrieb  dem  Gesetze  seines  Willens  entgegen  wirkt;  das 
also  alles  dem  Gesetz  gemäß  gerne  tut.  Tugend  ist  also 
die  moralische  Stärke  des  Willens  eines  Menschen  in  Be- 

folgung seiner  Pflicht:  welche  eine  moralische  Nötigimg 
durch  seine  eigene  gesetzgebende  Vernunft  ist,  in  so  fern 
diese  sich  zu  einer  das  Gesetz  ausführenden  Gewalt  selbst 

konstituiert.— Sie  ist  nicht  selbst,  oder  sie  zu  besitzen 
ist  nicht  Pflicht  (denn  sonst  würde  es  eine  Verpflichtung 

zur  Pflicht  geben  müssen),  sondern  sie  gebietet  und  be- 
gleitet ihr  Gebot  durch  einen  sittlichen  (nach  Gesetzen 

der  inneren  Freiheit  möglichen)  Zwang;  wozu  aber,  weil 
er  unwiderstehlich  sein  soll,  Stärke  erforderlich  ist,  deren 
Grad  wir  nur  durch  die  Größe  der  Hindernisse,  die  der 
Mensch  durch  seineNeigungen  sich  selber  schafft,  schätzen 

können.  Die  Laster,  als  die  Brut  gesetzwidriger  Gesin- 
nungen, sind  die  Ungeheuer,  die  er  nun  zu  bekämpfen 

hat:  weshalb  diese  sittliche  Stärke  auch,  als  Tapferkeit 

(fortitudo  moralis),  die  größte  und  einzige  wahre  Kriegs- 
ehre des  Menschen  ausmacht;  auch  wird  sie  die  eigent- 

liche, nämlich  praktische,  Weisheit  genannt:  weil  sie 
den  Endzweck  des  Daseins  der  Menschen  auf  Erden  zu 

dem  ihrigen  macht.— In  ihrem  Besitz  ist  der  Mensch 
allein  frei,  gesund,  reich,  ein  König  usw.  und  kann  weder 
durch  Zufall  noch  Schicksal  einbüßen:  weil  er  sich  selbst 
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besitzt  und  der  Tugendhafte  seine  Tugend  nicht  ver- 
lieren kann. 

Alle  Hochpreisungen,  die  das  Ideal  der  Menschheit  in 
ihrer  moralischen  Vollkommenheit  betreffen,  können 

durch  die  Beispiele  des  Widerspiels  dessen,  was  die  Men- 
schen jetzt  sind,  gewesen  sind,  oder  vermutlich  künftig 

sein  werden,  an  ihrer  praktischen  Realität  nichts  ver- 
lieren, und  die  Anthropologie,  welche  aus  bloßen  Er- 

fahrungserkenntnissen hervorgeht,  kann  der  Anthropono- 
mie,  welche  von  der  unbedingt  gesetzgebenden  Vernunft 

aufgestellt  wird,  keinen  Abbruch  tun,  und  wiewohl  Tu- 
gend (in  Beziehung  auf  Menschen,  nicht  aufs  Gesetz) 

auch  hin  und  wieder  verdienstlich  heißen  und  einer  Be- 
lohnung würdig  sein  kann,  so  muß  sie  doch  für  sich 

selbst,  so  wie  sie  ihr  eigener  Zweck  ist,  auch  als  ihr  eige- 
ner Lohn  betrachtet  werden. 

Die  Tugend,  in  ihrer  ganzen  Vollkommenheit  betrach- 
tet, wird  also  vorgestellt,  nicht  wie  der  Mensch  die  Tu- 

gend, sondern  als  ob  die  Tugend  den  Menschen  besitze: 
weil  es  im  ersteren  Falle  so  aussehen  würde,  als  ob  er 
noch  die  Wahl  gehabt  hätte  (wozu  er  alsdann  noch  einer 
andern  Tugend  bedürfen  würde,  um  die  Tugend  vor 

jeder  anderen  angebotenen  Ware  zu  erlesen).— Eine 
Mehrheit  der  Tugenden  sich  zu  denken  (wie  es  denn  un- 

vermeidlich ist)  ist  nichts  anderes,  als  sich  verschiedne 
moralische  Gegenstände  denken,  auf  die  der  Wille  aus 
dem  einigen  Prinzip  der  Tugend  geleitet  wird;  eben  so 
ist  es  mit  den  entgegenstehenden  Lastern  bewandt.  Der 
Ausdruck,  der  beide  verpersönlicht,  ist  eine  ästhetische 
Maschinerie,  die  aber  doch  auf  einen  moralischen  Sinn 
hinweiset.— Daher  ist  eine  Ästhetik  der  Sitten  zwar 
nicht  ein  Teil,  aber  doch  eine  subjektive  Darstellung  der 
Metaphysik  derselben:  wo  die  Gefühle,  welche  die  nöti- 

gende Kraft  des  moralischen  Gesetzes  begleiten,  jener 
ihre  Wirksamkeit  empfindbar  machen  (z.  B.  Ekel, 
Grauen  usw.,  welche  den  moralischen  Widerwillen  ver- 

sinnlichen), um  der  6/oß-sinnlichen  Anreizung  den  Vor- 
rang abzugewinnen. 
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XIV 

VOM  PRINZIP  DER  ABSONDERUNG  DER 

TUGENDLEHRE  VON  DER  RECHTSLEHRE 

Diese  Absonderung,  auf  welcher  auch  die  Obereinteilung 

der  Sittenlehre  überhaupt  beruht,  gründet  sich  darauf: 

daß  der  Begriff  der  Freiheit,  der  jenen  beiden  gemein 

ist,  die  Einteilung  in  die  Pflichten  der  äußeren  und 

inneren  Freiheit  notwendig  macht;  von  denen  die  letztern 

allein  ethisch  sind.— Daher  muß  diese  und  zwar  als  Be- 

dingung aller  Tugendpflicht  (so  wie  oben  die  Lehre  vom 

Gewissen  als  Bedingung  aller  Pflicht  überhaupt)  als 

vorbereitender  Teil  (discursus  praeliminaris)  vorange- 
schickt werden. 

ANMERKUNG 

VON  DER  TUGENDLEHRE  NACH  DEM  PRIN- 
ZIP DER  INNEREN  FREIHEIT 

Fertigkeit  {habitus)  ist  eine  Leichtigkeit  zu  handeln 

und  eine  subjektive  Vollkommenheit  der  Willkür  — 

Nicht  jede  solche  Leichtigkeit  aber  ist  eine  freie  Fertig- 

keit (habitus  libertatis);  denn  wenn  sie  Angewohnheit 

(assuetudo),  d.  i.  durch  öfters  wiederholte  Handlung 

zur  Notwendigkeit  gewordene  Gleichförmigkeit,  der- 

selben ist,  so  ist  sie  keine  aus  der  Freiheit  hervor- 

gehende, mithin  auch  nicht  moralische  Fertigkeit.  Die 

Tugend  kann  man  also  nicht  durch  die  Fertigkeit  in 

freien  gesetzmäßigen  Handlungen  definieren;  wohl 

aber,  wenn  hinzugesetzt  würde,  „sich  durch  die  Vor- 

stellung des  Gesetzes  im  Handeln  zu  bestimmen", 
und  da  ist  diese  Fertigkeit  eine  Beschaffenheit  nicht 

der  Willkür,  sondern  des  Willens,  der  ein  mit  der 

Regel,  die  er  annimmt,  zugleich  allgemein -gesetz- 

gebendes Begehrungsvermögen  ist,  und  eine  solche 

allein  kann  zur  Tugend  gezählt  werden. 

Zur  inneren  Freiheit  aber  werden  zwei  Stücke  er- 

fordert: seiner  selbst  in  einem  gegebenen  Fall  Meister 

(animus  sui  compos)  und  über  sich  selbst  Herr  zu  sein 
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(imperium  in  semetipsum),  d.  i.  seine  Affekten  zu  zäh- 
men und  seine  Leidenschaften  zu  beherrschen.— Die 

Gemütsart  (indoles)  in  diesen  beiden  Zuständen  ist  edel 
(erecta),  im  entgegengesetzten  Fall  aber  unedel  [indoles 
abiecta,  serva). 

XV 

ZUR  TUGEND  WIRD  ZUERST  ERFORDERT  DIE 
HERRSCHAFT  ÜBER  SICH  SELBST 

Affekten  und  Leidenschaften  sind  wesentlich  von  einander 
unterschieden;  die  erstem  gehören  zum  Gefühl,  so  fern 

es,  vor  der  Überlegung  vorhergehend,  diese  selbst  un- 
möglich oder  schwerer  macht.  Daher  heißt  der  Affekt  jäh 

oder  jach  (animus  praeceps),  und  die  Vernunft  sagt  durch 
den  Tugendbegriff,  man  solle  sich  fassen;  doch  ist  diese 
Schwäche  im  Gebrauch  seines  Verstandes,  verbunden 
mit  der  Stärke  der  Gemütsbewegung,  nur  eine  Untugend 
und  gleichsam  etwas  Kindisches  und  Schwaches,  was 
mit  dem  besten  Willen  gar  wohl  zusammen  bestehen 
kann  und  das  einzige  Gute  noch  an  sich  hat,  daß  dieser 
Sturm  bald  aufhört.  Ein  Hang  zum  Affekt  (z.  B.  Zorn) 
verschwistert  sich  daher  nicht  so  sehr  mit  dem  Laster, 
als  die  Leidenschaft.  Leidenschaft  dagegen  ist  die  zur 
bleibenden  Neigung  gewordene  sinnliche  Begierde  (z.  B. 
der  Haß  im  Gegensatz  des  Zorns).  Die  Ruhe,  mit  der  ihr 
nachgehangen  wird,  läßt  Überlegung  zu  und  verstattet 
dem  Gemüt  sich  darüber  Grundsätze  zu  machen  und  so, 
wenn  die  Neigung  auf  das  Gesetzwidrige  fällt,  über  sie  zu 
brüten,  sie  tief  zu  wurzeln  und  das  Böse  dadurch  (als 
vorsetzlich)  in  seine  Maxime  aufzunehmen;  welches 

alsdann  ein  qualifiziertes  Böse,  d.  i.  ein  wahres  La- 
ster, ist. 

Die  Tugend  also,  so  fern  sie  auf  innerer  Freiheit  ge- 
gründet ist,  enthält  für  die  Menschen  auch  ein  bejahen- 

des Gebot,  nämlich  alle  seine  Vermögen  und  Neigungen 
unter  seine  (der  Vernunft)  Gewalt  zu  bringen,  mithin  der 
Herrschaft  über  sich  selbst,  welche  über  das  Verbot, 
nämlich  von  seinen  Gefühlen  und  Neigungen  sich  nicht 
beherrschen  zu  lassen,  (der  Pflicht  der  Apathie)  hinzu 
KANT  V  35 
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kommt:  weil,  ohne  daß  die  Vernunft  die  Zügel  der  Regie- 
rung in  ihre  Hände  nimmt,  jene  über  den  Menschen  den 

Meister  spielen. 

XVI 

ZUR  TUGEND  WIRD  APATHIE  (ALS  STÄRKE 
BETRACHTET)    NOTWENDIG   VORAUSGESETZT 

Dieses  Wort  ist,  gleich  als  ob  es  Fühllosigkeit,  mithin 

subjektive  Gleichgültigkeit  in  Ansehung  der  Gegen- 
stände der  Willkür  bedeutete,  in  übelen  Ruf  gekommen; 

man  nahm  es  für  Schwäche.  Dieser  Mißdeutung  kann 

dadurch  vorgebeugt  werden,  daß  man  diejenige  Affekt- 
losigkeit,  welche  von  der  Indifferenz  zu  unterscheiden 
ist,  die  moralische  Apathie  nennt:  da  die  Gefühle  aus 
sinnlichen  Eindrücken  ihren  Einfluß  auf  das  moralische 

nur  dadurch  verlieren,  daß  die  Achtung  fürs  Gesetz  über 

sie  insgesamt  mächtiger  wird.— Es  ist  nur  die  scheinbare 
Stärke  eines  Fieberkranken,  die  den  lebhaften  Anteil 
selbst  am  Guten  bis  zum  Affekt  steigen,  oder  vielmehr 
darin  ausarten  läßt.  Man  nennt  den  Affekt  dieser  Art 

Enthusiasm,  und  dahin  ist  auch  die  Mäßigung  zu  deuten, 
die  man  selbst  für  Tugendausübungen  zu  empfehlen 

pflegt  (insani  sapiens  nonien  habeat  aequus  iniqui— 
ultra  quam  satis  est  virtutem  si  petat  ipsam.  Horat.).  Denn 
sonst  ist  es  ungereimt  zu  wähnen,  man  könne  auch  wohl 
allzuweise,  allzutugendhaft  sein.  Der  Affekt  gehört  immer 
zur  Sinnlichkeit;  er  mag  durch  einen  Gegenstand  erregt 
werden,  welcher  es  wolle.  Die  wahre  Stärke  der  Tugend 
ist  das  Gemüt  in  Ruhe  mit  einer  überlegten  und  festen 
Entschließung  ihr  Gesetz  in  Ausübung  zu  bringen.  Das 
ist  der  Zustand  der  Gesundheit  im  moralischen  Leben; 

dagegen  der  Affekt,  selbst  wenn  er  durch  die  Vorstellung 
des  Guten  aufgeregt  wird,  eine  augenblicklich  glänzende 

Erscheinung  ist,  welche  Mattigkeit  hinterläßt.— Phan- 
tastisch-tugendhaft aber  kann  doch  der  genannt  werden, 

der  keine  in  Ansehung  der  Moralität  gleichgültige  Dinge 
(adiaphora)  einräumt  und  sich  alle  seine  Schritte  und 
Tritte  mit  Pflichten  als  mit  Fußangeln  bestreut  und  es 
nicht  gleichgültig  findet,  ob  ich  mich  mit  Fleisch  oder 
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Fisch,  mit  Bier  oder  Wein,  wenn  mir  beides  bekommt, 
nähre;  eine  Mikrologie,  welche,  wenn  man  sie  in  die 
Lehre  der  Tugend  aufnähme,  die  Herrschaft  derselben 
zur  Tyrannei  machen  würde. 

ANMERKUNG 

Die  Tugend  ist  immer  im  Fortschreiten  und  hebt  doch 

auch  immer  von  vorne  an.— Das  erste  folgt  daraus,  weil 
sie,  objektiv  betrachtet,  ein  Ideal  und  unerreichbar, 
gleichwohl  aber  sich  ihm  beständig  zu  nähern  dennoch 
Pflicht  ist.  Das  zweite  gründet  sich,  subjektiv,  auf  der 
mit  Neigungen  affizierten  Natur  des  Menschen,  unter 
deren  Einfluß  die  Tugend  mit  ihren  einmal  für  allemal 
genommenen  Maximen  niemals  sich  in  Ruhe  und 
Stillstand  setzen  kann,  sondern,  wenn  sie  nicht  im 

Steigen  ist,  unvermeidlich  sinkt:  weil  sittliche  Maxi- 
men nicht  so  wie  technische  auf  Gewohnheit  gegründet 

werden  können  (denn  dieses  gehört  zur  physischen 
Beschaffenheit  seiner  Willensbestimmung),  sondern, 
selbst  wenn  ihre  Ausübung  zur  Gewohnheit  würde, 
das  Subjekt  damit  die  Freiheit  in  Nehmung  seiner 
Maximen  einbüßen  würde,  welche  doch  der  Charakter 
einer  Handlung  aus  Pflicht  ist. 

XVII 

VORBEGRIFFE     ZUR     EINTEILUNG    DER    TU- 
GENDLEHRE 

Dieses  Prinzip  der  Einteilung  muß  erstlich,  was  das 

Formale  betrifft,  alle  Bedingungen  enthalten,  welche  da- 
zu dienen,  einen  Teil  der  allgemeinen  Sittenlehre  von  der 

Rechtslehre  und  zwar  der  spezifischen  Form  nach  zu 

unterscheiden,  und  das  geschieht  dadurch:  daß  I. Tugend- 
pflichten solche  sind,  für  welche  keine  äußere  Gesetz- 

gebung statt  findet;  2.  daß,  da  doch  aller  Pflicht  ein  Ge- 
setz zum  Grunde  liegen  muß,  dieses  in  der  Ethik  ein 

Pflichtgesetz,  nicht  für  die  Handlungen,  sondern  bloß 
für  die  Maximen  der  Handlungen  gegeben,  sein  kann; 
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3.  daß  (was  wiederum  aus  diesem  folgt)  die  ethische 
Pflicht  als  weite,  nicht  als  enge  Pflicht  gedacht  werden 
müsse. 

Zweitens:  was  das  Materiale  anlangt,  muß  sie  nicht  bloß 
als  Pflichtlehre  überhaupt,  sondern  auch  als  Zwecklehre 
aufgestellt  werden:  so  daß  der  Mensch  sowohl  sich  selbst, 
als  auch  jeden  anderen  Menschen  sich  als  seinen  Zweck 

zu  denken  verbunden  ist,  (die  man  Pflichten  der  Selbst- 
liebe und  Nächstenliebe  zu  nennen  pflegt)  welche  Aus- 

drücke hier  in  uneigentlicher  Bedeutung  genommen  wer- 
den, weil  es  zum  Lieben  direkt  keine  Pflicht  geben  kann, 

wohl  aber  zu  Handlungen,  durch  die  der  Mensch  sich 
und  andere  zum  Zweck  macht. 

Drittens:  was  die  Unterscheidung  des  Materialen  vom 

Formalen  (der  Gesetzmäßigkeit  von  der  Zweckmäßig- 
keit) im  Prinzip  der  Pflicht  betrifft,  so  ist  zu  merken: 

daß  nicht  jede  Tugendverpflichtung  (obligatio  ethica)  eine 

Tugendpflicht  (officium  ethicum  s.  virtutis)  sei;  mit  an- 
deren Worten:  daß  die  Achtung  vor  dem  Gesetze  über- 
haupt noch  nicht  einen  Zweck  als  Pflicht  begründe; 

denn  der  letztere  allein  ist  Tugendpflicht.— Daher  gibt  es 
nur  Eine  Tugendverpflichtung,  aber  viel  Tugendpflich- 

ten: weil  es  zwar  viel  Objekte  gibt,  die  für  uns  Zwecke 
sind,  welche  zu  haben  zugleich  Pflicht  ist,  aber  nur  eine 

tugendhafte  Gesinnung  als  subjektiver  Bestimmungs- 
grund seine  Pflicht  zu  erfüllen,  welche  sich  auch  über 

Rechtspflichten  erstreckt,  die  aber  darum  nicht  den  Na- 
men der  Tugendpflichten  führen  können.— Daher  wird 

alle  Einteilung  der  Ethik  nur  auf  Tugendpflichten  gehen. 
Die  Wissenschaft  von  der  Art,  auch  ohne  Rücksicht  auf 

mögliche  äußere  Gesetzgebung  verbindlich  zu  sein,  ist 
die  Ethik  selbst,  ihrem  formalen  Prinzip  nach  be- 
trachtet. 

ANMERKUNG 

Wie  komme  ich  aber  dazu,  wird  man  fragen,  die  Ein- 
teilung der  Ethik  in  Elementarlehre  und  Methodenlehre 

einzuführen:  da  ich  ihrer  doch  in  der  Rechtslehre  über- 

hoben sein  konnte?— Die  Ursache  ist:  weil  jene  es  mit 
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weiten;  diese  aber  mit  lauter  engen  Pflichten  zu  tun  hat; 
weshalb  die  letztere,  welche  ihrer  Natur  nach  strenge 
(präzis)  bestimmend  sein  muß,  eben  so  wenig  wie  die 

reine  Mathematik  einer  allgemeinen  Vorschrift  (Me- 
thode), wie  im  Urteilen  verfahren  werden  soll,  bedarf, 

sondern  sie  durch  die  Tat  wahr  macht.— Die  Ethik 
hingegen  führt  wegen  des  Spielraums,  den  sie  ihren 
unvollkommenen  Pflichten  verstattet,  unvermeidlich 
dahin,  zu  Fragen,  welche  die  Urteilskraft  auffordern 
auszumachen,  wie  eine  Maxime  in  besonderen  Fällen 
anzuwenden  sei  und  zwar  so:  daß  diese  wiederum  eine 

(untergeordnete)  Maxime  an  die  Hand  gebe  (wo  immer 
wiederum  nach  einem  Prinzip  der  Anwendung  dieser 
auf  vorkommende  Fälle  gefragt  werden  kann):  und  so 

gerät  sie  in  eine  Kasuistik,  von  welcher  die  Rechts- 
lehre nichts  weiß. 

Die  Kasuistik  ist  also  weder  eine  Wissenschaft,  noch 
ein  Teil  derselben;  denn  das  wäre  Dogmatik  und  ist 
nicht  sowohl  Lehre,  wie  etwas  gefunden,  sondern 

Übung,  wie  die  Wahrheit  solle  gesucht  werden;  frag- 
mentarisch also,  nicht  systematisch  (wie  die  erstere 

sein  mußte)  in  sie  verwebt,  nur  gleich  den  Scholien  zum 
System  hinzu  getan. 
Dagegen:  nicht  sowohl  die  Urteilskraft,  als  vielmehr 
die  Vernunft  und  zwar  in  der  Theorie  seiner  Pflichten 

sowohl  als  in  der  Praxis  zu  üben,  das  gehört  besonders 

zur  Ethik,  als  Methodenlehre  der  moralisch-praktischen 
Vernunft;  wovon  die  erstere  Übung  darin  besteht,  dem 
Lehrling  dasjenige  von  Pflichtbegriffen  abzufragen, 

was  er  schon  weiß,  und  die  erotematische  Methode  ge- 
nannt werden  kann,  und  dies  zwar  entweder  weil  man 

es  ihm  schon  gesagt  hat,  bloß  aus  seinem  Gedächtnis, 
welche  die  eigentliche  katechetische,  oder,  weil  man 
voraus  setzt,  daß  es  schon  in  seiner  Vernunft  natür- 

licherweise enthalten  sei  und  es  hur  daraus  entwickelt 

zu  werden  brauche,  die  dialogische  (Sokratische)  Me- 
thode heißt. 

Der  Katechetik  als  theoretischer  Übung  entspricht  als 
Gegenstück  im  Praktischen  die  Aszetik,  welche  der- 
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jenige  Teil  der  Methodenlehre  ist,  in  welchem  nicht 

bloß  der  Tugendbegriff,  sondern  auch,  wie  das  Tugend- 
vermögen  sowohl  als  der  Wille  dazu  in  Ausübung  ge- 

setzt und  kultiviert  werden  könne,  gelehrt  wird. 
Nach  diesen  Grundsätzen  werden  wir  also  das  System 
in  zwei  Teilen:  der  ethischen  Elementarlehre  und  der 

ethischen  Methodenlehre  aufstellen.  Jeder  Teil  wird  in 

seine  Hauptstücke,  welche  im  ersten  Teile  nach  Ver- 
schiedenheit der  Subjekte,  wogegen  dem  Menschen 

eine  Verbindlichkeit  obliegt,  im  zweiten  nach  Ver- 
schiedenheit der  Zwecke,  welche  zu  haben  ihm  die 

Vernunft  auferlegt,  und  der  Empfänglichkeit  für  die- 
selbe in  verschiedene  Kapitel  zerfällt  werden. 

XVIII 

Die  Einteilung,  welche  die  praktische  Vernunft  zu  Grün- 
dung eines  Systems  ihrer  Begriffe  in  einer  Ethik  entwirft 

{die  architektonische),  kann  nun  nach  zweierlei  Prinzi- 
pien, einzeln  oder  zusammen  verbunden,  gemacht  wer- 

den: das  eine,  welches  das  subjektive  Verhältnis  der  Ver- 
pflichteten zu  dem  Verpflichtenden  der  Materie  nach, 

das  andere,  welches  das  objektive  Verhältnis  der  ethischen 
Gesetze  zu  den  Pflichten  überhaupt  in  einem  System  der 

Form  nach  vorstellt.— Die  erste  Einteilung  ist  die  der 
Wesen,  in  Beziehung  auf  welche  eine  ethische  Verbind- 

lichkeit gedacht  werden  kann;  die  zweite  wäre  die  der 

Begriffe  der  reinen  ethisch-praktischen  Vernunft,  welche 
zu  jener  ihren  Pflichten  gehören,  die  also  zur  Ethik,  nur 

so  fern  sie  Wissenschaft  sein  soll,  also  zu  der  methodi- 
schen Zusammensetzung  aller  Sätze,  welche  nach  der 

ersteren  aufgefunden  worden,  erforderlich  sind. 
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ERSTE  EINTEILUNG  DER  ETHIK 

NACH  DEM  UNTERSCHIEDE  DER  SUBJEKTE 
UND  IHRER  GESETZE 

Sie  enthält: 

Pflichten 

des  Menschen  gegen  des  Menschen  gegen 
den  Menschen  nicht  menschliche  Wesen 

gegen  sich    gegen  andere    Untermensch-     Übermensch- 
selbst Wesen  liehe  Wesen      liehe  Wesen. 

ZWEITE  EINTEILUNG  DER  ETHIK 

NACH  PRINZIPIEN   EINES    SYSTEMS   DER 
REINEN  PRAKTISCHEN  VERNUNFT 

Ethische 

Elementarlehre  Methodenlehre 

Dogmatik      Kasuistik  Katechetik       Aszetik 

Die  letztere  Einteilung  muß  also,  weil  sie  die  Form  der 
Wissenschaft  betrifft,  vor  der  ersteren  als  Grundriß  des 
Ganzen  vorhergehen. 





I 
ETHISCHE  ELEMENTARLEHRE 





DER  ETHISCHEN  ELEMENTARLEHRE 

ERSTER  TEIL 

VON    DEN    PFLICHTEN    GEGEN    SICH    SELBST 
ÜBERHAUPT 

EINLEITUNG 

G  i.  DER  BEGRIFF  EINER  PFLICHT  GEGEN  SICH 
SELBST  ENTHÄLT  (DEM  ERSTEN  ANSCHEINE 

NACH)  EINEN  WIDERSPRUCH 

WENN  das  verpflichtendeich,  mit  dem  verpflichteten 
in  einerlei  Sinn  genommen  wird,  so  ist  Pflicht  gegen 

sich  selbst  ein  sich  widersprechender  Begriff.  Denn  in 
dem  Begriffe  der  Pflicht  ist  der  einer  passiven  Nötigung 
enthalten  (ich  werde  verbunden).  Darin  aber,  daß  es  eine 

Pflicht  gegen  mich  selbst  ist,  stelle  ich  mich  als  ver- 
bindend, mithin  in  einer  aktiven  Nötigung  vor  (Ich,  eben 

dasselbe  Subjekt,  bin  der  Verbindende);  und  der  Satz, 
der  eine  Pflicht  gegen  sich  selbst  ausspricht  (ich  soll  mich 
selbst  verbinden),  würde  eine  Verbindlichkeit  verbunden 

zu  sein  (passive  Obligation,  die  doch  zugleich  in  dem- 
selben Sinne  des  Verhältnisses  eine  aktive  wäre),  mithin 

einen  Widerspruch  enthalten.— Man  kann  diesen  Wider- 
spruch auch  dadurch  ins  Licht  stellen:  daß  man  zeigt, 

der  Verbindende  (anctor  obligationis)  könne  den  Ver- 
bundenen (subiectum  obligationis)  jederzeit  von  der  Ver- 

bindlichkeit (terminus  obligationis)  lossprechen;  mithin 
(wenn  beide  ein  und  dasselbe  Subjekt  sind)  er  sei  an  eine 
Pflicht,  die  er  sich  auferlegt,  gar  nicht  gebunden:  welches 
einen  Widerspruch  enthält. 

C  2.  ES  GIBT  DOCH  PFLICHTEN  DES  MENSCHEN 
GEGEN-  SICH  SELBST 

Denn  setzet:  es  gebe  keine  solchen  Pflichten,  so  würde  es 

überall  gar  keine,  auch  keine  äußere  Pflichten  geben.— 
Denn  ich  kann  mich  gegen  Andere  nicht  für  verbunden 

erkennen,  als  nur  so  fern  ich  zugleich  mich  selbst  ver- 
binde: weil  das  Gesetz,  kraft  dessen  ich  mich  für  ver- 

bunden achte,  in  allen  Fällen  aus  meiner  eigenen  prak- 
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tischen  Vernunft  hervorgeht,  durch  welche  ich  genötigt 

werde,  indem  ich  zugleich  der  Nötigende  in  Ansehung 

meiner  selbst  bin.* 

0  3.  AUFSCHLUSS  DIESER  SCHEINBAREN 
ANTINOMIE 

Der  Mensch  betrachtet  sich  in  dem  Bewußtsein  einer 

Pflicht  gegen  sich  selbst,  als  Subjekt  derselben,  in  zwie- 
facher Qualität:  erstlich  als  Sinnenwesen,  d.  i.  als 

Mensch  (zu  einer  der  Tierarten  gehörig);  dann  aber  auch 

als  Vernunftwesen  (nicht  bloß  vernünftiges  Wesen,  weil 
die  Vernunft  nach  ihrem  theoretischen  Vermögen  wohl 

auch  die  Qualität  eines  lebenden  körperlichen  Wesens 

sein  könnte),  welches  kein  Sinn  erreicht  und  das  sich  nur 

in  moralisch-praktischen  Verhältnissen,  wo  die  unbe- 

greifliche Eigenschaft  der  Freiheit  sich  durch  den  Ein- 
fluß der  Vernunft  auf  den  innerlich  gesetzgebenden 

Willen  offenbar  macht,  erkennen  läßt. 

Der  Mensch  nun  als  vernünftiges  Naturwesen  (homo 

phaenomenon)  ist  durch  seine  Vernunft,  als  Ursache,  be- 
stimmbar zu  Handlungen  in  der  Sinnenwelt,  und  hiebei 

kommt  der  Begriff  einer  Verbindlichkeit  noch  nicht  in 

Betrachtung.  Eben  derselbe  aber  seiner  Persönlichkeit 

nach,  d.  i.  als  mit  innerer  Freiheit  begabtes  Wesen  (homo 

noumenon)  gedacht,  ist  ein  der  Verpflichtung  fähiges 

Wesen  und  zwar  gegen  sich  selbst  (die  Menschheit  in 

seiner  Person)  betrachtet,  so:  daß  der  Mensch  (in  zweier- 

lei Bedeutung  betrachtet),  ohne  in  Widerspruch  mit  sich 

zu  geraten  (weil  der  Begriff  vom  Menschen  nicht  in 

einem  und  demselben  Sinn  gedacht  wird),  eine  Pflicht 

gegen  sich  selbst  anerkennen  kann. 

*  So  sagt  man,  wenn  es  z.  B.  einen  Punkt  meiner  Ehrenrettung  oder 

der  Selbsterhaltung  betrifft:  „Ich  bin  mir  das  selbst  schuldig."  Selbst wenn  es  Pflichten  von  minderer  Bedeutung,  die  nämlich  nicht  das 

Notwendige,  sondern  nur  das  Verdienstliche  meiner  Pflichtbefolgung 

betreffen,  spreche  ich  so,  z.  B.:  „Ich  bin  es  mir  selbst  schuldig  meine 

Geschicklichkeit  für  den  Umgang  mit  Menschen  usw.  zu  erweitern 

mich  zu  kultivieren)." 
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G  4.   VOM  PRINZIP  DER  EINTEILUNG  DER 
PFLICHTEN  GEGEN  SICH  SELBST 

Die  Einteilung  kann  nur  in  Ansehung  des  Objekts  der 

Pflicht,  nicht  in  Ansehung  des  sich  verpflichtenden  Sub- 
jekts gemacht  werden.  Das  verpflichtete  sowohl  als  das 

verpflichtende  Subjekt  ist  immer  nur  der  Mensch,  und 
wenn  es  uns  in  theoretischer  Rücksicht  gleich  erlaubt  ist 
imMenschen  Seele  und  Körper  als  Naturbeschaffenheiten 
des  Menschen  von  einander  zu  unterscheiden,  so  ist  es 
doch  nicht  erlaubt  sie  als  verschiedene  den  Menschen 

verpflichtende  Substanzen  zu  denken,  um  zur  Einteilung 

in  Pflichten  gegen  den  Körper  und  gegen  die  Seele  be- 
rechtigt zu  sein.— Wir  sind  weder  durch  Erfahrung,  noch 

durch  Schlüsse  der  Vernunft  hinreichend  darüber  be- 
lehrt, ob  der  Mensch  eine  Seele  (als  in  ihm  wohnende, 

vom  Körper  unterschiedene  und  von  diesem  unabhängig 
zu  denken  vermögende,  d.  i.  geistige  Substanz)  enthalte, 
oder  ob  nicht  vielmehr  das  Leben  eine  Eigenschaft  der 
Materie  sein  möge,  und  wenn  es  sich  auch  auf  die  erstere 
Art  verhielte,  so  würde  doch  keine  Pflicht  des  Menschen 
gegen  einen  Körper  (als  verpflichtendes  Subjekt),  ob  er 
gleich  der  menschliche  ist,  denkbar  sein. 

I.  Es  wird  daher  nur  eine  objektive  Einteilung  der  Pflich- 
ten gegen  sich  selbst  in  das  Formale  und  Materiale 

derselben  statt  finden;  wovon  die  eine  einschränkend 
(negative  Pflichten),  die  andere  erweiternd  (positive 

Pflichten  gegen  sich  selbst)  sind:  jene,  welche  dem  Men- 
schen in  Ansehung  des  Zwecks  seiner  Natur  verbieten 

demselben  zuwider  zu  handeln,  mithin  bloß  auf  die  mo- 
ralische Selbsterhaltung,  diese,  welche  gebieten  sich  einen 

gewissen  Gegenstand  der  Willkür  zum  Zweck  zu  machen 
und  auf  die  Vervollkommnung  seiner  selbst  gehen:  von 

welchen  beide  zur  Tugend  entweder  als  Unterlassungs- 
pflichten [sustine  et  abstine)  oder  als  Begehungspflichten 

[viribus  concessis  utere),  beide  aber  als  Tugendpflichten 

gehören.  Die  erstere  gehört  zur  moralischen  Gesund- 
heit [ad  esse)  des  Menschen,  sowohl  als  Gegenstandes 

seiner  äußeren,  als  seines  inneren  Sinnes  zu  Erhaltung b 
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seiner  Natur  in  ihrer  Vollkommenheit  (als  Rezeptivität) , 

die  andere  zur  moralischen  Wohlhabenheit  (ad  melius  esse; 

opulentia  moralis),  welche  in  dem  Besitz  eines  zu  allen 
Zwecken  hinreichenden  Vermögens  besteht,  so  fern  dieses 

erwerblich  ist  und  zur  Kultur  (als  tätiger  Vollkommen- 

heit) seiner  selbst  gehört.— Der  erstere  Grundsatz  der 
Pflicht  gegen  sich  selbst  liegt  in  dem  Spruch:  lebe  der 
Natur  gemäß  (naiurae  convenienter  vive),  d.  i.  erhalte  dich 
in  der  Vollkommenheit  deiner  Natur,  der  zweite  in  dem 

Satz:  mache  dich  vollkommner,  als  die  bloße  Natur  dich 

schuf  (perfice  te  ut  finem;  perfice  te  ut  medium), 
2.  Es  wird  eine  subjektive  Einteilung  der  Pflichten  des 

Menschen  gegen  sich  selbst,  d.  i.  eine  solche,  nach  der  das 

Subjekt  der  Pflicht  (der  Mensch)  sich  selbst  entweder  als 
animalisches  (physisches)  und  zugleich  moralisches, 
oder  bloss  als  moralisches  Wesen  betrachtet. 

Da  sind  nun  die  Antriebe  der  Natur,  was  die  Tierheit 

des  Menschen  betrifft,  a)  der,  durch  welchen  die  Natur 

die  Erhaltung  seiner  selbst,  b)  die  Erhaltung  der  Art, 
c)  die  Erhaltung  seines  Vermögens  zum  angenehmen, 

aber  doch  nur  tierischen  Lebensgenuß  beabsichtigt.— 
Die  Laster,  welche  hier  der  Pflicht  des  Menschen  gegen 

sich  selbst  widerstreiten,  sind:  der  Selbstmord,  der  un- 

natürliche Gebrauch,  den  jemand  von  der  Geschlechts- 

neigung  macht,  und  der  das  Vermögen  zum  zweck- 
mäßigen Gebrauch  seiner  Kräfte  schwächende  immäßige 

Genuß  der  Nahrungsmittel. 

Was  aber  die  Pflicht  des  Menschen  gegen  sich  selbst  bloß 

als  moralisches  Wesen  (ohne  auf  seine  Tierheit  zu  sehen) 

betrifft,  so  besteht  sie  im  Formalen  der  Übereinstim- 
mung der  Maximen  seines  Willens  mit  der  Würde  der 

Menschheit  in  seiner  Person;  also  im  Verbot,  daß  er  sich 

selbst  des  Vorzugs  eines  moralischen  Wesens,  nämlich 
nach  Prinzipien  zu  handeln,  d.  i.  der  inneren  Freiheit, 

nicht  beraube  und  dadurch  zum  Spiel  bloßer  Neigun- 

gen, also  zur  Sache,  mache.— Die  Laster,  welche  dieser 

Pflicht  entgegen  stehen,  sind:  die  Lüge,  der  Geiz  und  die 

falsche  Demut  (Kriecherei).  Diese  nehmen  sich  Grund- 
sätze, welche  ihrem  Charakter  als  moralischer  Wesen, 
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d.  i.  der  inneren  Freiheit,  der  angebornen  Würde  des 

Menschen,  geradezu  (schon  der  Form  nach)  wider- 
sprechen, welches  so  viel  sagt:  sie  machen  sich  es  zum 

Grundsatz,  keinen  Grundsatz  und  so  auch  keinen  Cha- 
rakter zu  haben,  d.  i.  sich  wegzuwerfen  und  sich  zum 

Gegenstande  der  Verachtung  zu  machen.— Die  Tugend, 
welche  allen  diesen  Lastern  entgegen  steht,  könnte  die 
Ehrliebe  (honestas  interna,  iustnm  sui  aestimium),  eine 

von  der  Ehrbegierde  (ambitio)  (welche  auch  sehr  nieder- 
trächtig sein  kann)  himmelweit  unterschiedene  Den- 

kungsart,  genannt  werden,  wird  aber  unter  dieser  Be- 
titelung  in  der  Folge  besonders  vorkommen. 
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DIE,  wenn  gleich  nicht  vornehmste,  doch  erste  Pflicht 
des  Menschen  gegen  sich  selbst  in  der  Qualität 

seiner  Tierheit  ist  die  Selbsterhaltimg  in  seiner  anima- 
lischen Natur. 

Das  Widerspiel  derselben  ist  der  willkürliche  physische 
Tod,  welcher  wiederum  entweder  als  total  oder  bloß 

partial  gedacht  werden  kann.— Der  physische,  die  Ent- 
leibung  (autochiria) ,  kann  also,  auch  total  (suicidium) 
oder  partial,  Entgliederung  (Verstümmelung),  sein, 

welche  wiederum  in  die  materielle,  da  man  sich  selbst  ge- 
wisser integrierenden  Teile  als  Organe  beraubt,  d.  i.  sich 

verstümmelt,  und  die  formale,  da  man  sich  (auf  immer 
oder  auf  einige  Zeit)  des  Vermögens  des  physischen  (und 
hiemit  indirekt  auch  des  moralischen)  Gebrauchs  seiner 
Kräfte  beraubt. 

Da  in  diesem  Hauptstücke  nur  von  negativen  Pflichten, 
folglich  von  Unterlassungen  nur  die  Rede  ist,  so  werden 
die  Pflichtartikel  wider  die  Laster  gerichtet  sein  müssen, 
welche  der  Pflicht  gegen  sich  selbst  entgegen  gesetzt 
sind. 
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DES  ERSTEN  HAUPTSTÜCKS 

ERSTER  ARTIKEL 

VON  DER  SELBSTENTLEIBUNG 

(T6 Die  willkürliche  Entleibung  seiner  selbst  kann  nur  dann 
allererst  Selbstmord  (homicidium  dolosum)  genannt 
werden,  wenn  bewiesen  werden  kann,  daß  sie  überhaupt 
ein  Verbrechen  ist,  welches  entweder  an  unserer  eigenen 
Person  oder  auch  durch  dieser  ihre  Selbstentleibung  an 

anderen  begangen  wird  (z.  B.  wenn  eine  schwangere  Per- 
son sich  selbst  umbringt). 

a)  Die  Selbstentleibung  ist  ein  Verbrechen  (Mord). 
Dieses  kann  nun  zwar  auch  als  Übertretung  seiner 
Pflicht  gegen  andere  Menschen  (Eheleute,  Eltern  gegen 
Kinder,  des  Untertans  gegen  seine  Obrigkeit,  oder  seine 

Mitbürger,  endlich  auch  gegen  Gott,  dessen  uns  anver- 
trauten Posten  in  der  Welt  der  Mensch  verläßt,  ohne 

davon  abgerufen  zu  sein)  betrachtet  werden;— aber  hier 
ist  nur  die  Rede  von  Verletzung  einer  Pflicht  gegen  sich 
selbst,  ob  nämlich,  wenn  ich  auch  alle  jene  Rücksichten 
bei  Seite  setzte,  der  Mensch  doch  zur  Erhaltung  seines 
Lebens  bloß  durch  seine  Qualität  als  Person  verbunden 
sei  und  hierin  eine  (und  zwar  strenge)  Pflicht  gegen,  sich 
selbst  anerkennen  müsse. 

Daß  der  Mensch  sich  selbst  beleidigen  könne,  scheint  un- 
gereimt zu  sein  (volenti  non  fit  iniuria).  Daher  sah  es  der 

Stoiker  für  einen  Vorzug  seiner  (des  Weisen)  Persönlich- 
keit an,  beliebig  aus  dem  Leben  (als  aus  einem  Zimmer, 

das  "raucht),  ungedrängt  durch  gegenwärtige  oder  besorg- 
liche Übel,  mit  ruhiger  Seele  hinaus  zu  gehen:  weil  er  in 

demselben  zu  nichts  mehr  nutzen  könne.— Aber  eben 
dieser  Mut,  diese  Seelenstärke,  den  Tod  nicht  zu  fürchten 

und  etwas  zu  kennen,  was  der  Mensch  noch  höher  schät- 
zen kann,  als  sein  Leben,  hätte  ihm  ein  um  noch  so  viel 

größerer  Bewegungsgrund  sein  müssen,  sich,  ein  Wesen 

von  so  großer,  über  die  stärkste  sinnliche  Triebfedern  ge- 
KANT  V  36 
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walthabenden  Obermacht,  nicht  zu  zerstören,  mithin 
sich  des  Lebens  nicht  zu  berauben. 

Der  Persönlichkeit  kann  der  Mensch  sich  nicht  ent- 

äußern, so  lange  von  Pflichten  die  Rede  ist,  folglich  so 
lange  er  lebt,  und  es  ist  ein  Widerspruch  die  Befugnis  zu 
haben  sich  aller  Verbindlichkeit  zu  entziehen,  d.  i.  frei  so 

zu  handeln,  als  ob  es  zu  dieser  Handlung  gar  keiner  Be- 
fugnis bedürfte.  Das  Subjekt  der  Sittlichkeit  in  seiner 

eigenen  Person  zernichten,  ist  eben  so  viel,  als  die  Sitt- 
lichkeit selbst  ihrer  Existenz  nach,  so  viel  an  ihm  ist,  aus 

der  Welt  vertilgen,  welche  doch  Zweck  an  sich  selbst  ist; 
mithin  über  sich  als  bloßes  Mittel  zu  ihm  beliebigen 
Zweck  zu  disponieren,  heißt  die  Menschheit  in  seiner 
Person  (homo  noumenon)  abwürdigen,  der  doch  der 

Mensch  {homo  phaenomenon)  zur  Erhaltung  anver- 
trauet war. 

Sich  eines  integrierenden  Teils  als  Organs  berauben  (ver- 
stümmeln), z.  B.  einen  Zahn  zu  verschenken  oder  zu 

verkaufen,  um  ihn  in  die  Kinnlade  eines  andern  zu 
pflanzen,  oder  die  Kastration  mit  sich  vornehmen  zu 
lassen,  um  als  Sänger  bequemer  leben  zu  können,  u.  dgl. 

gehört  zum  partialen  Selbstmorde;  aber  nicht  ein  abge- 
storbenes oder  die  Absterbung  drohendes  und  hiemit 

dem  Leben  nachteiliges  Organ  durch  Amputation,  oder, 
was  zwar  ein  Teil,  aber  kein  Organ  des  Körpers  ist,  z.  E. 
die  Haare,  sich  abnehmen  zu  lassen,  kann  zum  Ver- 

brechen an  seiner  eigenen  Person  nicht  gerechnet  wer- 
den; wiewohl  der  letztere  Fall  nicht  ganz  schuldfrei  ist, 

wenn  er  zum  äußeren  Erwerb  beabsichtigt  wird. 

KASUISTISCHE  FRAGEN 

Ist  es  Selbstmord,  sich  (wie  Curtius)  in  den  gewissen  Tod 
zu  stürzen,  um  das  Vaterland  zu  retten?— oder  ist  das 
vorsetzliche  Märtertum,  sich  für  das  Heil  des  Menschen- 

geschlechts überhaupt  zum  Opfer  hinzugeben,  auch  wie 
jenes  für  Heldentat  anzusehen? 
Ist  es  erlaubt  dem  ungerechten  Todesurteile  seines 

Oberen  durch  Selbsttötung  zuvor  zu  kommen?— selbst 
wenn  dieser  es  (wie  Nero  am  Seneca)  erlaubte  zu  tun? 
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Kann  man  es  einem  großen  unlängst  verstorbenen  Mon- 
archen zum  verbrecherischen  Vorhaben  anrechnen,  daß 

er  ein  behend  wirkendes  Gift  bei  sich  führte,  vermutlich 
damit,  wenn  er  in  dem  Kriege,  den  er  persönlich  führte, 
gefangen  würde,  er  nicht  etwa  genötigt  sei,  Bedingungen 
der  Auslösung  einzugehn,  die  seinem  Staate  nachteilig 

sein  könnten;  denn  diese  Absicht  kann  man  ihm  unter- 
legen, ohne  daß  man  nötig  hat,  hierunter  einen  bloßen 

Stolz  zu  vermuten? 

Ein  Mann  empfand  schon  die  Wasserscheu,  als  Wirkung 
von  dem  Biß  eines  tollen  Hundes,  und  nachdem  er  sich 
darüber  so  erklärt  hatte:  er  habe  noch  nie  erfahren,  daß 
jemand  daran  geheilt  worden  sei,  brachte  er  sich  selbst 
um,  damit,  wie  er  in  einer  hinterlassenen  Schrift  sagte,  er 

nicht  in  seiner  Hundewut  (zu  welcher  er  schon  den  An- 
fall fühlte)  andere  Menschen  auch  unglücklich  machte; 

es  fragt  sich,  ob  er  damit  unrecht  tat. 
Wer  sich  die  Pocken  einimpfen  zu  lassen  beschließt, 
wagt  sein  Leben  aufs  Ungewisse,  ob  er  es  zwar  tut,  um 

sein  Leben  zu  erhalten,  und  ist  so  fern  in  einem  weit  be- 
denklicheren Fall  des  Pflichtgesetzes,  als  der  Seefahrer, 

welcher  doch  wenigstens  den  Sturm  nicht  macht,  dem  er 
sich  anvertraut,  statt  dessen  jener  die  Krankheit,  die 
ihn  in  Todesgefahr  bringt,  sich  selbst  zuzieht.  Ist  also  die 
Pockeninokulation  erlaubt? 

ZWEITER  ARTIKEL 

VON  DER  WOHLLÜSTIGEN  SELBST- 
SCHÄNDUNG 

(17 

So  wie  die  Liebe  zum  Leben  von  der  Natur  zur  Erhaltung 
der  Person,  so  ist  die  Liebe  zum  Geschlecht  von  ihr  zur 
Erhaltung  der  Art  bestimmt;  d.  i.  eine  jede  von  beiden 
ist  Naturzweck,  unter  welchem  man  diejenige  Ver- 

knüpfung der  Ursache  mit  einer  Wirkung  versteht,  in 
welcher  jene,  auch  ohne  ihr  dazu  einen  Verstand  beizu- 

legen, diese  doch  nach  der  Analogie  mit  einem  solchen, 
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also  gleichsam  absichtlich  Menschen  hervorbringend  ge- 
dacht wird.  Es  fragt  sich  nun,  ob  der  Gebrauch  des  letz- 
teren Vermögens  in  Ansehung  der  Person  selbst,  die  es 

ausübt,  unter  einem  einschränkenden  Pflichtgesetz  stehe, 
oder  ob  diese,  auch  ohne  jenen  Zweck  zu  beabsichtigen, 
den  Gebrauch  ihrer  Geschlechtseigenschaften  der  bloßen 
tierischen  Lust  zu  widmen  befugt  sei,  ohne  damit  einer 

Pflicht  gegen  sich  selbst  zuwider  zu  handeln.— In  der 
Rechtslehre  wird  bewiesen,  daß  der  Mensch  sich  einer 
anderen  Person  dieser  Lust  zu  gefallen  ohne  besondere 
Einschränkung  durch  einen  rechtlichen  Vertrag  nicht 
bedienen  könne;  wo  dann  zwei  Personen  wechselseitig 

einander  verpflichten.  Hier  aber  ist  die  Frage:  ob  in  An- 
sehung dieses  Genusses  eine  Pflicht  des  Menschen  gegen 

sich  selbst  obwalte,  deren  Übertretung  eine  Schändung 
(nicht  bloß  Abwürdigung)  der  Menschheit  in  seiner 

eigenen  Person  sei.  Der  Trieb  zu  jenem  wird  Fleisches- 
lust (auch  Wohllust  schlechthin)  genannt.  Das  Laster, 

welches  dadurch  erzeugt  wird,  heißt  Unkeuschheit,  die 
Tugend  aber  in  Ansehung  dieser  sinnlichen  Antriebe 
wird  Keuschheit  genannt,  die  nun  hier  als  Pflicht  des 

Menschen  gegen  sich  selbst  vorgestellt  werden  soll.  Un- 
natürlich heißt  eine  Wohllust,  wenn  der  Mensch  dazu 

nicht  durch  den  wirklichen  Gegenstand,  sondern  durch 
die  Einbildung  von  demselben,  also  zweckwidrig,  ihn  sich 
selbst  schaffend,  gereizt  wird.  Denn  sie  bewirkt  alsdann 
eine  Begierde  wider  den  Zweck  der  Natur  und  zwar  einen 
noch  wichtigern,  als  selbst  der  der  Liebe  zum  Leben  ist, 
weil  dieser  nur  auf  Erhaltung  des  Individuum,  jener 

aber  auf  die  der  ganzen  Spezies  abzielt.— 
Daß  ein  solcher  naturwidrige  Gebrauch  (also  Mißbrauch) 

seiner  Geschlechtseigenschaft  eine  und  zwar  der  Sittlich- 
keit im  höchsten  Grad  widerstreitende  Verletzung  der 

Pflicht  wider  sich  selbst  sei,  fällt  jedem  zugleich  mit  dem 

Gedanken  von  demselben  sofort  auf,  erregt  eine  Ab- 
kehrung von  diesem  Gedanken,  in  dem  Maße,  daß  selbst 

die  Nennung  eines  solchen  Lasters  bei  seinem  eigenen 
Namen  für  unsittlich  gehalten  wird,  welches  bei  dem  des 
Selbstmords  nicht  geschieht;  den  man  mit  allen  seinen 
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Greueln  (in  einer  species  facti)  der  Welt  vor  Augen  zu 
legen  im  mindesten  kein  Bedenken  trägt;  gleich  als  ob 
der  Mensch  überhaupt  sich  beschämt  fühle,  einer  solchen 
ihn  selbst  unter  das  Vieh  herabwürdigenden  Behandlung 

seiner  eigenen  Person  fähig  zu  sein:  so  daß  selbst  die  er- 
laubte (an  sich  freilich  bloß  tierische)  körperliche  Ge- 

meinschaft beider  Geschlechter  in  der  Ehe  im  gesitteten 
Umgange  viel  Feinheit  veranlaßt  und  erfordert,  um 

einen  Schleier  darüber  zu  werfen,  wenn  davon  ge- 
sprochen werden  soll. 

Der  Vernunftbeweis  aber  der  Unzulässigkeit  jenes  un- 
natürlichen und  selbst  auch  des  bloß  unzweckmäßigen 

Gebrauchs  seiner  Geschlechtseigenschaften  als  Ver- 
letzung (und  zwar,  was  den  ersteren  betrifft,  im  höchsten 

Grade)  der  Pflicht  gegen  sich  selbst  ist  nicht  so  leicht  ge- 
führt.—Der  Beweisgrund  liegt  freilich  darin,  daß  der 

Mensch  seine  Persönlichkeit  dadurch  (wegwerfend)  auf- 
gibt, indem  er  sich  bloß  zum  Mittel  der  Befriedigung 

tierischer  Triebe  braucht.  Aber  der  hohe  Grad  der  Ver- 
letzung der  Menschheit  in  seiner  eigenen  Person  durch 

ein  solches  Laster  in  seiner  Unnatürlichkeit,  da  es  der 
Form  (der  Gesinnung)  nach  selbst  das  des  Selbstmordes 
noch  zu  übergehen  scheint,  ist  dabei  nicht  erklärt.  Es  sei 
denn,  daß,  da  die  trotzige  Wegwerfung  seiner  selbst  im 
letzteren,  als  einer  Lebenslast,  wenigstens  nicht  eine 
weichliche  Hingebung  an  tierische  Reize  ist,  sondern 

Mut  erfordert,  wo  immer  noch  Achtung  für  die  Mensch- 
heit in  seiner  eigenen  Person  Platz  findet,  jene,  welche 

sich  gänzlich  der  tierischen  Neigung  überläßt,  den  Men- 
schen zur  genießbaren,  aber  hierin  doch  zugleich  natur- 

widrigen Sache,  d.  i.  zum  ekelhaften  Gegenstande,  macht 
und  so  aller  Achtung  für  sich  selbst  beraubt. 

KASUISTISCHE  FRAGEN 

Der  Zweck  der  Natur  ist  in  der  Beiwohnung  der  Ge- 
schlechter die  Fortpflanzung,  d.  i.  die  Erhaltung  der  Art; 

jenem  Zwecke  darf  also  wenigstens  nicht  zuwider  ge- 
handelt werden.  Ist  es  aber  erlaubt,  auch  ohne  auf  diesen 
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Rücksicht  zu  nehmen,  sich  (selbst  wenn  es  in  der  Ehe  ge- 
schähe) jenes  Gebrauchs  anzumaßen? 

Ist  es  z.  B.  zur  Zeit  der  Schwangerschaft— ist  es  bei  der 
Sterilität  des  Weibes  (Alters  oder  Krankheit  wegen), 
oder  wenn  dieses  keinen  Anreiz  dazu  bei  sich  findet, 
nicht  dem  Naturzwecke  und  hiemit  auch  der  Pflicht 

gegen  sich  selbst  an  einem  oder  dem  anderen  Teil  eben  so 
wie  bei  der  unnatürlichen  Wohllust  zuwider,  von  seinen 
Geschlechtseigenschaften  Gebrauch  zu  machen;  oder 

gibt  es  hier  ein  Erlaubnisgesetz  der  moralisch-prakti- 
schen Vernunft,  welches  in  der  Kollision  ihrer  Be- 

stimmungsgründe etwas  an  sich  zwar  Unerlaubtes  doch 

zur  Verhütung  einer  noch  größeren  Übertretung  (gleich- 
sam nachsichtlich)  erlaubt  macht?— Von  wo  an  kann 

man  die  Einschränkung  einer  weiten  Verbindlichkeit 

zum  Purism  (einer  Pedanterei  in  Ansehung  der  Pflicht- 
beobachtung, was  die  Weite  derselben  betrifft)  zählen 

und  den  tierischen  Neigungen  mit  Gefahr  der  Verlassung 
des  Vernunftgesetzes  einen  Spielraum  verstatten? 
Die  Geschlechtsneigung  wird  auch  Liebe  (in  der  engsten 
Bedeutung  des  Worts)  genannt  und  ist  in  der  Tat  die 
größte  Sinnenlust,  die  an  einem  Gegenstande  möglich 

ist;— nicht  bloß  sinnliche  Lust,  wie  an  Gegenständen,  die 
in  der  bloßen  Reflexion  über  sie  gefallen  (da  die  Emp- 

fänglichkeit für  sie  Geschmack  heißt),  sondern  die  Lust 

aus  dem  Genüsse  einer  anderen  Person,  die  also  zum  Be- 
gehrungsvermögen und  zwar  der  höchsten  Stufe  desselben, 

der  Leidenschaft,  gehört.  Sie  kann  aber  weder  zur  Liebe 
des  Wohlgefallens,  noch  der  des  Wohlwollens  gezählt 

werden  (denn  beide  halten  eher  vom  fleischlichen  Ge- 
nuß ab),  sondern  ist  eine  Lust  von  besonderer  Art  (sui 

generis),  und  das  Brünstigsein  hat  mit  der  moralischen 

Liebe  eigentlich  nichts  gemein,  wiewohl  sie  mit  der  letz- 
teren, wenn  die  praktische  Vernunft  mit  ihren  ein- 

schränkenden Bedingungen  hinzu  kommt,  in  enge  Ver- 
bindung treten  kann. 
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DRITTER  ARTIKEL 

VON    DER    SELBSTBETÄUBUNG    DURCH    UN- 
MÄSSIGKEIT    IM    GEBRAUCH    DER    GENIESS- 

ODER  AUCH  NAHRUNGSMITTEL 

gs 

Das  Laster  in  dieser  Art  der  Unmäßigkeit  wird  hier  nicht 
aus  dem  Schaden,  oder  den  körperlichen  Schmerzen 
(solchen  Krankheiten),  die  der  Mensch  sich  dadurch  zu 
zieht,  beurteilt;  denn  da  wäre  es  ein  Prinzip  des  Wohl 
befindens  und  der  Behaglichkeit  (folglich  der  Glückselig 
keit),  wodurch  ihm  entgegen  gearbeitet  werden  sollte 
welches  aber  nie  eine  Pflicht,  sondern  nur  eine  Klug 
heitsregel  begründen  kann:  wenigstens  wäre  es  kein  Prin 
zip  einer  direkten  Pflicht. 
Die  tierische  Unmäßigkeit  im  Genuß  der  Nahrung  ist  der 
Mißbrauch  der  Genießmittel,  wodurch  das  Vermögen  des 

intellektuellen  Gebrauchs  derselben  gehemmt  oder  er- 
schöpft wird.  V ersoff enheit  und  Gefräßigkeit  sind  die 

Laster,  die  unter  diese  Rubrik  gehören.  Im  Zustande  der 
Betrunkenheit  ist  der  Mensch  nur  wie  ein  Tier,  nicht  als 
Mensch  zu  behandeln;  durch  die  Überladung  mit  Speisen 
und  in  einem  solchen  Zustande  ist  er  für  Handlungen, 
wozu  Gewandtheit  und  Überlegung  im  Gebrauch  seiner 

Kräfte  erfordert  wird,  auf  eine  gewisse  Zeit  gelähmt.— 
Daß  sich  in  einen  solchen  Zustand  zu  versetzen  Ver- 

letzung einer  Pflicht  wider  sich  selbst  sei,  fällt  von  selbst 
in  die  Augen.  Die  erste  dieser  Erniedrigungen,  selbst 

unter  die  tierische  Natur,  wird  gewöhnlich  durch  ge- 
gorene Getränke,  aber  auch  durch  andere  betäubende 

Mittel,  als  den  Mohnsaft  und  andere  Produkte  des  Ge- 
wächsreichs, bewirkt  und  wird  dadurch  verführerisch, 

daß  dadurch  auf  eine  Weile  geträumte  Glückseligkeit 
und  Sorgenfreiheit,  ja  wohl  auch  eingebildete  Stärke 
hervorgebracht,  Niedergeschlagenheit  aber  und  Schwäche 

und,  was  das  Schlimmste  ist,  Notwendigkeit  dieses  Be- 
täubungsmittel zu  wiederholen,  ja  wohl  gar  damit  zu 

steigern  eingeführt  wird.  Die  Gefräßigkeit  ist  so  fern  noch 
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unter  jener  tierischen  Sinnenbelustigung,  daß  sie  bloß 
den  Sinn  als  passive  Beschaffenheit  und  nicht  einmal  die 
Einbildungskraft,  welche  doch  noch  ein  tätiges  Spiel  der 
Vorstellungen,  wie  im  vorerwähnten  Genuß  der  Fall  ist, 
beschäftigt;  mithin  sich  dem  des  Viehes  noch  mehr 
nähert. 

KASUISTISCHE  FRAGEN 

Kann  man  dem  Wein,  wenn  gleich  nicht  als  Panegynst, 
doch  wenigstens  als  Apologet  einen  Gebrauch  verstatten, 
der  bis  nahe  an  die  Berauschung  reicht:  weil  er  doch  die 
Gesellschaft  zur  Gesprächigkeit  belebt  und  damit  Offen- 

herzigkeit verbindet?— Oder  kann  man  ihm  wohl  gar  das 
Verdienst  zugestehen,  das  zu  befördern,  was  Seneca  vom 
Cato  rühmt:  virtus  eins  incaluit  mero}  —Der  Gebrauch  des 

Opium  und  Branntweins  sind  als  Genießmittel  der  Nie- 
derträchtigkeit näher,  weil  sie  bei  dem  geträumten 

Wohlbefinden  stumm,  zurückhaltend  und  unmitteilsam 

machen,  daher  auch  nur  als  Arzneimittel  erlaubt  sind.— 
Wer  kann  aber  das  Maß  für  einen  bestimmen,  der  in  den 
Zustand,  wo  er  zum  Messen  keine  klare  Augen  mehr  hat, 

überzugehen  eben  in  Bereitschaft  ist?  Der  Mohamme- 
danism,  welcher  den  Wein  ganz  verbietet,  hat  also  sehr 
schlecht  gewählt,  dafür  das  Opium  zu  erlauben. 
Der  Schmaus,  als  förmliche  Einladung  zur  Unmäßigkeit 
in  beiderlei  Art  des  Genusses,  hat  doch  außer  dem  bloß 
physischen  Wohlleben  noch  etwas  zum  sittlichen  Zweck 
Abzielendes  an  sich,  nämlich  viel  Menschen  und  lange  zu 

wechselseitiger  Mitteilung  zusammen  zu  halten:  gleich- 
wohl aber,  da  eben  die  Menge  (wenn  sie,  wie  Chesterfield 

sagt,  über  die  Zahl  der  Musen  geht)  nur  eine  kleine  Mittei- 
lung (mit  den  nächsten  Beisitzern)  erlaubt,  mithin  die 

Veranstaltung  jenem  Zweck  widerspricht,  so  bleibt  sie 

immer  Verleitung  zum  Unsittlichen,  nämlich  der  Un- 
mäßigkeit, der  Übertretung  der  Pflicht  gegen  sich  selbst; 

auch  ohne  auf  die  physischen  Nachteile  der  Überladung, 
die  vielleicht  vom  Arzt  gehoben  werden  können,  zu  sehen. 
Wie  weit  geht  die  sittliche  Befugnis,  diesen  Einladungen 
zur  Unmäßigkeit  Gehör  zu  geben? 
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ZWEITES  HAUPTSTÜCK 

DIE  PFLICHT  DES  MENSCHEN  GEGEN  SICH 

SELBST,  BLOSS  ALS  EIN  MORALISCHES  WESEN 

Sie  ist  den  Lastern:  Lüge,  Geiz  und  falsche  Demut 
(Kriecherei)  entgegen  gesetzt. 

I 

VON  DER  LÜGE 

09 

Die  größte  Verletzung  der  Pflicht  des  Menschen  gegen 
sich  selbst,  bloß  als  moralisches  Wesen  betrachtet  (die 
Menschheit  in  seiner  Person),  ist  das  Widerspiel  der 
Wahrhaftigkeit:  die  Lüge  [aliud  lingua  promtum,  aliud 

pectore  inclusum  gerere).  Daß  eine  jede  vorsetzliche  Un- 
wahrheit in  Äußerung  seiner  Gedanken  diesen  harten 

Namen  (den  sie  in  der  Rechtslehre  nur  dann  führt,  wenn 

sie  Anderer  Recht  verletzt)  in  der  Ethik,  die  aus  der  Un- 
schädlichkeit kein  Befugnis  hernimmt,  nicht  ablehnen 

könne,  ist  für  sich  selbst  klar.  Denn  Ehrlosigkeit  (ein 
Gegenstand  der  moralischen  Verachtung  zu  sein),  welche 
sie  begleitet,  die  begleitet  auch  den  Lügner  wie  sein 

Schatten.  Die  Lüge  kann  eine  äußere  (mendacium  exter- 
nutn),  oder  auch  eine  innere  sein.— Durch  jene  macht  er 
sich  in  Anderer,  durch  diese  aber,  was  noch  mehr  ist,  in 
seinen  eigenen  Augen  zum  Gegenstande  der  Verachtung 
und  verletzt  die  Würde  der  Menschheit  in  seiner  eigenen 
Person;  wobei  der  Schade,  der  anderen  Menschen  daraus 
entspringen  kann,  nicht  das  Eigentümliche  des  Lasters 
betrifft  (denn  da  bestände  es  bloß  in  der  Verletzung  der 
Pflicht  gegen  Andere)  und  also  hier  nicht  in  Anschlag 

kommt,  ja  auch  nicht  der  Schade,  den  er  sich  selbst  zu- 
zieht; denn  alsdann  würde  es  bloß  als  Klugheitsfehler 

der  pragmatischen,  nicht  der  moralischen  Maxime  wider- 
streiten und  gar  nicht  als  Pflichtverletzung  angesehen 

werden  können.— Die  Lüge  ist  Wegwerfung  und  gleich- 
sam Vernichtung  seiner  Menschenwürde.   Ein  Mensch, 
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der  selbst  nicht  glaubt,  was  er  einem  Anderen  (wenn  es 
auch  eine  bloß  idealische  Person  wäre)  sagt,  hat  einen 
noch  geringeren  Wert,  als  wenn  er  bloß  Sache  wäre;  denn 
von  dieser  ihrer  Eigenschaft  etwas  zu  nutzen,  kann  ein 
Anderer  doch  irgend  einen  Gebrauch  machen,  weil  sie 
etwas  Wirkliches  und  Gegebenes  ist;  aber  die  Mitteilung 
seiner  Gedanken  an  jemanden  durch  Worte,  die  doch 
das  Gegenteil  von  dem  (absichtlich)  enthalten,  was  der 

Sprechende  dabei  denkt,  ist  ein  der  natürlichen  Zweck- 
mäßigkeit seines  Vermögens  der  Mitteilung  seiner  Ge- 

danken gerade  entgegengesetzter  Zweck,  mithin  Ver- 
zichttuung  auf  seine  Persönlichkeit  und  eine  bloß  täu- 

schende Erscheinung  vom  Menschen,  nicht  der  Mensch 

selbst.— Die  Wahrhaftigkeit  in  Erklärungen  wird  auch 
Ehrlichkeit  und,  wenn  diese  zugleich  Versprechen  sind, 
Redlichkeit,  überhaupt  aber  Aufrichtigkeit  genannt. 
Die  Lüge  (in  der  ethischen  Bedeutung  des  Worts),  als 
vorsetzliche  Unwahrheit  überhaupt,  bedarf  es  auch 

nicht  Anderen  schädlich  zu  sein,  um  für  verwerflich  er- 
klärt zu  werden;  denn  da  wäre  sie  Verletzung  der  Rechte 

a "derer.  Es  kann  auch  bloß  Leichtsinn,  oder  gar  Gut- 
mü  >keit  die  Ursache  davon  sein,  ja  selbst  ein  wirklich 
„ut     Zweck  dadurch  beabsichtigt  werden,  so  ist  doch 
j-    *   \  ihm  nachzugehen  durch  die  bloße  Form  ein  Ver- tue Arf  ö  •  t»  • 
brerh  n  ̂es  Menschen  an  seiner  eigenen  Person  und  eine 

^j-  ,  swürdigkeit,  die  den  Menschen  in  seinen  eigenen 
Au     n  verächtlich  machen  muß. 

jjje  Wirklichkeit  mancher  inneren  Lüge,  welche  die 
^enschen  sich  zu  Schulden  kommen  lassen,  zu  beweisen, 
;ist  leicht,  aber  ihre  Möglichkeit  zu  erklären,  scheint  doch 
schwerer  zu  sein:  weil  eine  zweite  Person  dazu  erforder- 

lich ist,  die  man  zu  hintergehen  die  Absicht  hat,  sich 
selbst  aber  vorsetzlich  zu  betrügen  einen  Widerspruch  in 
sich  zu  enthalten  scheint. 

Der  Mensch  als  moralisches  Wesen  (hämo  noumenon) 

kann  sich  selbst  als  physisches  Wesen  (homo  phaenome- 
non)  nicht  als  bloßes  Mittel  (Sprachmaschine)  brauchen, 
das  an  den  inneren  Zweck  (der  Gedankenmitteilung) 
nicht  gebunden  wäre,  sondern  ist  an  die  Bedingung  der 
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Übereinstimmung  mit  der  Erklärung  (declaratio)  des 

ersteren  gebunden  und  gegen  sich  selbst  zur  Wahrhaftig- 
keit verpflichtet.— Wenn  er  z.  B.  den  Glauben  an  einen 

künftigen  Weltrichter  lügt,  indem  er  wirklich  keinen 
solchen  in  sich  findet,  aber  indem  er  sich  überredet,  es 
könne  doch  nicht  schaden,  wohl  aber  nutzen,  einen 

solchen  in  Gedanken  einem  Herzenskündiger  zu  be- 
kennen, um  auf  allen  Fall  seine  Gunst  zu  erheucheln. 

Oder  wenn  er  zwar  desfalls  nicht  im  Zweifel  ist,  aber  sich 
doch  mit  innerer  Verehrung  seines  Gesetzes  schmeichelt, 
da  er  doch  keine  andere  Triebfeder,  als  die  der  Furcht 
vor  Strafe  bei  sich  fühlt. 

Unredlichkeit  ist  bloß  Ermangelung  an  Gewissenhaftig- 
keit, d.  i.  an  Lauterkeit  des  Bekenntnisses  vor  seinem 

inneren  Richter,  der  als  eine  andere  Person  gedacht  wird, 
wenn  diese  in  ihrer  höchsten  Strenge  betrachtet  wird,  wo 
ein  Wunsch  (aus  Selbstliebe)  für  die  Tat  genommen  wird, 
weil  er  einen  an  sich  guten  Zweck  vor  sich  hat,  und  die 
innere  Lüge,  ob  sie  zwar  der  Pflicht  des  Menschen  gegen 
sich  selbst  zuwider  ist,  erhält  hier  den  Namen  einer 

Schwachheit,  so  wie  der  WTunsch  eines  Liebhabers  lauter 
gute  Eigenschaften  an  seiner  Geliebten  zu  finden  ihm 

ihre  augenscheinliche  Fehler  unsichtbar  macht.— In- 
dessen verdient  diese  Unlauterkeit  in  Erklärungen,  die 

man  gegen  sich  selbst  verübt,  doch  die  ernstlichste  Rüge: 
weil  von  einer  solchen  faulen  Stelle  (der  Falschheit, 
welche  in  der  menschlichen  Natur  gewurzelt  zu  sein 
scheint)  aus  das  Übel  der  Unwahrhaftigkeit  sich  auch  in 
Beziehung  auf  andere  Menschen  verbreitet,  nachdem 

einmal  der  oberste  Grundsatz  der  Wahrhaftigkeit  ver- 
letzt worden.— 

ANMERKUNG 

Es  ist  merkwürdig,  daß  die  Bibel  das  erste  Verbrechen, 
wodurch  das  Böse  in  die  Welt  gekommen  ist,  nicht 
vom  Brudermorde  (Kains),  sondern  von  der  ersten 
Lüge  datiert  (weil  gegen  jenen  sich  doch  die  Natur 
empört)  und  als  den  Urheber  alles^Bösen  den  Lügner 
von  Anfang  und  den  Vater  der  Lügen  nennt;  wiewohl 



572  ANFANGSGRÜNDE  DER  TUGENDLEHRE 

die  Vernunft  von  diesem  Hange  der  Menschen  zur 
Gleisner  ei  (esprit  fourbe),  der  doch  vorher  gegangen 
sein  muß,  keinen  Grund  weiter  angeben  kann:  weil  ein 

Akt  der  Freiheit  nicht  (gleich  einer  physischen  Wir- 
kung) nach  dem  Naturgesetz  des  Zusammenhanges 

der  Wirkung  und  ihrer  Ursache,  welche  insgesamt  Er- 
scheinungen sind,  deduziert  und  erklärt  werden 

kann. 

KASUISTISCHE  FRAGEN 

Kann  eine  Unwahrheit  aus  bloßer  Höflichkeit  (z.B.  das 
ganz  gehorsamster  Diener  am  Ende  eines  Briefes)  für  Lüge 

gehalten  werden?  Niemand  wird  ja  dadurch  betrogen.— 
Ein  Autor  fragt  einen  seiner  Leser:  wie  gefällt  Ihnen 
mein  Werk?  Die  Antwort  könnte  nun  zwar  illusorisch 

gegeben  werden,  da  man  über  die  Verfänglichkeit  einer 
solchen  Frage  spöttelte;  aber  wer  hat  den  Witz  immer 
bei  der  Hand?  Das  geringste  Zögern  mit  der  Antwort  ist 
schon  Kränkung  des  Verfassers;  darf  er  diesem  also  zum 
Munde  reden? 

In  wirklichen  Geschäften,  wo  es  aufs  Mein  und  Dein  an- 
kommt, wenn  ich  da  eine  Unwahrheit  sage,  muß  ich  alle 

die  Folgen  verantworten,  die  daraus  entspringen  möch- 
ten? Z.  B.  ein  Hausherr  hat  befohlen:  daß,  wenn  ein  ge- 

wisser Mensch  nach  ihm  fragen  würde,  er  ihn  verleugnen 
solle.  Der  Dienstbote  tut  dieses:  veranlaßt  aber  dadurch, 
daß  jener  entwischt  und  ein  großes  Verbrechen  ausübt, 
welches  sonst  durch  die  gegen  ihn  ausgeschickte  Wache 
wäre  verhindert  worden.  Auf  wen  fällt  hier  die  Schuld 

(nach  ethischen  Grundsätzen)?  Allerdings  auch  auf  den 
letzteren,  welcher  hier  eine  Pflicht  gegen  sich  selbst 
durch  eine  Lüge  verletzte;  deren  Folgen  ihm  nun  durch 
sein  eigen  Gewissen  zugerechnet  werden. 

II 
VOM  GEIZE 

ö  io Ich  verstehe  hier  unter  diesem  Namen  nicht  den  hab- 

süchtigen   Geiz   (der    Erweiterung 
  

seines    Erwerbs   der 
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Mittel  zum  Wohlleben  über  die  Schranken  des  wahren 

Bedürfnisses):  denn  dieser  kann  auch  als  bloße  Ver- 
letzung seiner  Pflicht  (der  Wohltätigkeit)  gegen  Andere 

betrachtet  werden;  auch  nicht  den  kargen  Geiz,  welcher, 

wenn  er  schimpflich  ist,  Knickerei  oder  Knauserei  ge- 
nannt wird,  aber  doch  bloß  Vernachlässigung  seiner 

Liebespflichten  gegen  Andere  sein  kann;  sondern  die 

Verengung  seines  eigenen  Genusses  der  Mittel  zum  Wohl- 
leben unter  das  Maß  des  wahren  eigenen  Bedürfnisses; 

dieser  Geiz  ist  es  eigentlich,  der  hier  gemeint  ist,  welcher 
der  Pflicht  gegen  sich  selbst  widerstreitet. 
An  der  Rüge  dieses  Lasters  kann  man  ein  Beispiel  von 
der  Unrichtigkeit  aller  Erklärung  der  Tugenden  sowohl 
als  Laster  durch  den  bloßen  Grad  deutlich  machen  und 

zugleich  die  Unbrauchbarkeit  des  Aristotelischen  Grund- 
satzes dartun:  daß  die  Tugend  in  der  Mittelstraße  zwi- 
schen zwei  Lastern  bestehe. 

Wenn  ich  nämlich  zwischen  Verschwendung  und  Geiz 
die  gute  Wirtschaft  als  das  Mittlere  ansehe,  und  dieses  das 
Mittlere  des  Grades  sein  soll:  so  würde  ein  Laster  in  das 

(contrarie)  entgegengesetzte  Laster  nicht  anders  über- 
gehen, als  durch  die  Tugend,  und  so  würde  diese  nichts 

anders,  als  ein  vermindertes,  oder  vielmehr  verschwin- 
dendes Laster  sein,  und  die  Folge  wäre  in  dem  gegen- 

wärtigen Fall:  daß  von  den  Mitteln  des  Wohllebens  gar 

keinen  Gebrauch  zu  machen  die  ächte  Tugend- 
pflicht sei. 

Nicht  das  Maß  der  Ausübung  sittlicher  Maximen,  son- 
dern das  objektive  Prinzip  derselben  muß  als  verschie- 

den erkannt  und  vorgetragen  werden,  wenn  ein  Laster 

von  der  Tugend  unterschieden  werden  soll.  —Die  Maxime 
des  habsüchtigen  Geizes  (als  Verschwenders)  ist:  alle  Mit- 

tel des  Wohllebens  in  der  Absicht  auf  den  Genuß  anzu- 
schaffen und  zu  erhalten.— Die  des  kargen  Geizes  ist  hin- 

gegen der  Erwerb  sowohl,  als  die  Erhaltung  aller  Mittel 
des  Wohllebens,  aber  ohne  Absicht  auf  den  Genuß  (d.  i. 
ohne  daß  dieser,  sondern  nur  der  Besitz  der  Zweck  sei). 
Also  ist  das  eigentümliche  Merkmal  des  letzteren  Lasters 
der    Grundsatz    des    Besitzes    der    Mittel    zu    allerlei 
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Zwecken,  doch  mit  dem  Vorbehalt,  keines  derselben  für 
sich  brauchen  zu  wollen  und  sich  so  des  angenehmen 
Lebensgenusses  zu  berauben:  welches  der  Pflicht  gegen 
sich  selbst  in  Ansehung  des  Zwecks  gerade  entgegenge- 

setzt ist.*  Verschwendung  und  Kargheit  sind  also  nicht 
durch  den  Grad,  sondern  spezifisch  durch  die  entgegen- 

gesetzte Maximen  von  einander  unterschieden. 

KASUISTISCHE  FRAGEN 

Da  hier  nur  von  Pflichten  gegen  sich  selbst  die  Rede  ist 

und  Habsucht  (Unersättlichkeit  im  Erwerb),  um  zu  ver- 

*  Der  Satz:  man  soll  keiner  Sache  zu  viel  oder  zu  wenig  tun,  sagt 
so  viel  als  nichts;  denn  er  ist  tautologisch.  Was  heißt  zu  viel  tun? 
Antw.  Mehr  als  gut  ist.  Was  heißt  zu  wenig  tun?  Antiv.  Weniger 
tun,  als  gut  ist.  Was  heißt:  ich  soll  (etwas  tun  oder  unterlassen)? 
Antw.  Es  ist  nicht  gut  (wider  die  Pflicht)  mehr  oder  auch  weniger 
zu  tun,  als  gut  ist.  Wenn  das  die  Weisheit  ist,  die  zu  erforschen 
wir  zu  den  Alten  (dem  Aristoteles),  gleich  als  solchen,  die  der  Quelle 
näher  waren,  zurückkehren  sollen:  virtus  consistit  in  medio,  medium 
tenuere  beati,  est  modus  in  rebus,  sunt  certi  denique  fines,  quos  ultra 
citraque  nequit  consistere  rectum,  so  haben  wir  schlecht  gewählt,  uns 
an  ihr  Orakel  zu  wenden. — Es  gibt  zwischen  Wahrhaftigkeit  und 
Lüge  (als  contradictorie  oppositis)  kein  Mittleres:  aber  wohl  zAvischen 
Offenherzigkeit  und  Zurückhaltung  (als  contrarie  oppositis),  da  an 
dem,  welcher  seine  Meinung  erklärt,  Alles,  was  er  sagt,  wahr  ist,  er 
aber  nicht  die  ganze  Wahrheit  sagt.  Nun  ist  doch  ganz  natürlich 
von  dem  Tugendlehrer  zu  fordern,  daß  er  mir  dieses  Mittlere  an- 

weise. Das  kann  er  aber  nicht;  denn  beide  Tugendpflichten  haben 
einen  Spielraum  der  Anwendung  [latitudinem),  und  was  zu  tun  sei, 
kann  nur  von  der  Urteilskraft  nach  Regeln  der  Klugheit  (den  prag- 

matischen), nicht  denen  der  Sittlichkeit  (den  moralischen),  d.  i.  nicht 
als  enge  [officium  strictum),  sondern  nur  als  weite  Pflicht  [officium 
latum)  entschieden  werden.  Daher  der,  welcher  die  Grundsätze  der 
Tugend  befolgt,  zwar  in  der  Ausübung  im  Mehr  oder  Weniger,  als 
die  Klugheit  vorschreibt,  einen  Fehler  [peccatum)  begehn,  aber  nicht 
darin,  daß  er  diesen  Grundsätzen  mit  Strenge  anhänglich  ist,  ein 
Laster  [vithim]  ausüben,  und  Horazens  Vers:  insani  sapiens  nomen 
habeat  aequus  iniqui,  ultra  quam  satis  est  virtutem  sipetat  ipsam,  ist, 
nach  dem  Buchstaben  genommen,  grundfalsch.  Sapiens  bedeutet 
hier  wohl  nur  einen  gescheuten  Mann  [prudcns),  der  sich  nicht  phan- 

tastisch Tugendvollkommenheit  denkt,  die  als  Ideal  zwar  die  An- 
näherung zu  diesem  Zwecke,  aber  nicht  die  Vollendung  fordert,  als 

welche  Forderung  die  menschlichen  Kräfte  übersteigt  und  Unsinn 
(Phantasterei)  in  ihr  Prinzip  hinein  bringt.  Denn  gar  zu  tugendhaft, 
d.  i.  seiner  Pflicht  gar  zu  anhänglich,  zu  sein,  würde  ungefähr  so 
viel  sagen  als:  einen  Zirkel  gar  zu  rund,  oder  eine  gerade  Linie  gar 
zu  gerade  machen. 
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schwenden,  eben  so  wohl  als  Knauserei  (Peinlichkeit  im 
Vertun)  Selbstsucht  [Solipsismus)  zum  Grunde  haben, 
und  beide,  die  Verschwendung  sowohl  als  die  Kargheit, 
bloß  darum  verwerflich  zu  sein  scheinen,  weil  sie  auf  Ar- 

mut hinaus  laufen,  bei  dem  einen  auf  nicht  erwartete, 

bei  dem  anderen  auf  willkürliche  (armselig  leben  zu  wol- 
len),—so  ist  die  Frage:  ob  sie,  die  eine  sowohl  als  die 

andere,  überhaupt  Laster  und  nicht  vielmehr  beide  bloße 
Unklugheit  genannt  werden  sollen,  mithin  nicht  ganz 
und  gar  außerhalb  den  Grenzen  der  Pflicht  gegen  sich 

selbst  liegen  mögen.  Die  Kargheit  aber  ist  nicht  bloß  miß- 
verstandene Sparsamkeit,  sondern  sklavische  Unter- 

werfung seiner  selbst  unter  die  Glücksgüter,  ihrer  nicht 
Herr  zu  sein,  welches  Verletzung  der  Pflicht  gegen  sich 
selbst  ist.  Sie  ist  der  Liberalität  (liberalitas  moralis)  der 

Denkungsart  überhaupt  (nicht  der  Freigebigkeit  (libera- 
litas sumptuosa),  welche  nur  eine  Anwendung  derselben 

auf  einen  besonderen  Fall  ist),  d  i.  dem  Prinzip  der  Un- 
abhängigkeit von  allem  anderen  außer  von  dem  Gesetz, 

entgegengesetzt  und  Defraudation,  die  das  Subjekt  an 
sich  selbst  begeht.  Aber  was  ist  das  für  ein  Gesetz,  dessen 
innerer  Gesetzgeber  selbst  nicht  weiß,  wo  es  anzuwenden 
ist?  Soll  ich  meinem  Munde  abbrechen,  oder  nur  dem 
äußeren  Aufwände?  im  Alter,  oder  schon  in  der  Jugend? 
oder  ist  Sparsamkeit  überhaupt  eine  Tugend? 

III 

VON  DER  KRIECHEREI 

du Der  Mensch  im  System  der  Natur  (horno  phaenomeno
n, 

animal  rationale)  ist  ein  Wesen  von  geringer  Bedeutung
 

und  hat  mit  den  übrigen  Tieren,  als  Erzeugniss
en  

des 

Bodens,  einen  gemeinen  Wert  {pretium  vulgare).  Selbst, 
daß  er  vor  diesen  den  Verstand  voraus  hat  und  sich 

selbst  Zwecke  setzen  kann,  das  gibt  ihm  doch  nur  einen 

äußeren  Wert  seiner  Brauchbark
eit  

{pretium  usus),  näm- 
lich eines  Menschen  vor  dem  anderen,  d.  i.  ein  Preis,  als 
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einer  Ware,  in  dem  Verkehr  mit  diesen  Tieren  als  Sachen, 

wo  er  doch  noch  einen  niedrigem  Wert  hat,  als  das  all- 
gemeine Tauschmittel,  das  Geld,  dessen  Wert  daher  aus- 

gezeichnet (pretium  eminens)  genannt  wird. 
Allein  der  Mensch,  als  Person  betrachtet,  d.  i.  als  Sub- 

jekt einer  moralisch-praktischen  Vernunft,  ist  über  allen 
Preis  erhaben;  denn  als  ein  solcher  (homo  noumenon)  ist 
er  nicht  bloß  als  Mittel  zu  anderer  ihren,  ja  selbst  seinen 
eigenen  Zwecken,  sondern  als  Zweck  an  sich  selbst  zu 
schätzen,  d.  i.  er  besitzt  eine  Würde  (einen  absoluten 
innern  Wert),  wodurch  er  allen  andern  vernünftigen 
Weltwesen  Achtung  für  ihn  abnötigt,  sich  mit  jedem 
Anderen  dieser  Art  messen  und  auf  den  Fuß  der  Gleich- 

heit schätzen  kann. 

Die  Menschheit  in  seiner  Person  ist  das  Objekt  der  Ach- 
tung, die  er  von  jedem  anderen  Menschen  fordern  kann; 

deren  er  aber  auch  sich  nicht  verlustig  machen  muß.  Er 
kann  und  soll  sich  also  nach  einem  kleinen  sowohl  als 

großen  Maßstabe  schätzen,  nachdem  er  sich  als  Sinnen- 
wesen (seiner  tierischen  Natur  nach),  oder  als  intelligibles 

Wesen  (seiner  moralischen  Anlage  nach)  betrachtet.  Da 
er  sich  aber  nicht  bloß  als  Person  überhaupt,  sondern 
auch  als  Mensch,  d.  i.  als  eine  Person,  die  Pflichten  auf 

sich  hat,  die  ihm  seine  eigene  Vernunft  auferlegt,  be- 
trachten muß,  so  kann  seine  Geringfähigkeit  als  Tier- 

mensch dem  Bewußtsein  seiner  Würde  als  Vernunft- 
mensch nicht  Abbruch  tun,  und  er  soll  die  moralische 

Selbstschätzung  in  Betracht  der  letzteren  nicht  ver- 
leugnen, d.  i.  er  soll  sich  um  seinen  Zweck,  der  an  sich 

selbst  Pflicht  ist,  nicht  kriechend,  nicht  knechtisch  (ani- 
mo  servili),  gleich  als  sich  um  Gunst  bewerbend,  bewer- 

ben, nicht  seine  Würde  verleugnen,  sondern  immer  mit 
dem  Bewußtsein  der  Erhabenheit  seiner  moralischen  An- 

lage (welches  im  Begriff  der  Tugend  schon  enthalten  ist), 
und  diese  Selbstschätzung  ist  Pflicht  des  Menschen  gegen 
sich  selbst. 

Das  Bewußtsein  und  Gefühl  der  Geringfähigkeit  seines 
moralischen  Werts  in  Vergleichung  mit  dem  Gesetz  ist 
die  Demut  (h/imilitas  moralis).  Die  Überredung  von  einer 
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Größe  dieses  seines  Werts,  aber  nur  aus  Mangel  der  Ver- 

gleichung  mit  dem  Gesetz,  kann  der  Tugendstolz  (arro- 
gantia  moralis)  genannt  werden.— Die  Entsagung  alles 
Anspruchs  auf  irgend  einen  moralischen  Wert  seiner 

selbst  in  der  Überredung,  sich  eben  dadurch  einen  ge- 
borgten zu  erwerben,  ist  die  sittlich-falsche  Kriecherei 

{humilitas  spuria). 

Demut  in  V ergleichung  mit  anderen  Menschen  (ja  über- 
haupt mit  irgend  einem  endlichen  Wesen,  und  wenn  es 

auch  ein  Seraph  wäre)  ist  gar  keine  Pflicht;  vielmehr  ist 
die  Bestrebung  in  diesem  Verhältnisse  Andern  gleich  zu 
kommen  oder  sie  zu  übertreffen  mit  der  Überredung  sich 

dadurch  auch  einen  inneren  größeren  Wert  zu  verschaf- 
fen Hochmut  (ambitio),  welcher  der  Pflicht  gegen  Andere 

gerade  zuwider  ist.  Aber  die  bloß  als  Mittel  zu  Er- 
werbung der  Gunst  eines  Anderen  (wer  es  auch  sei)  aus- 

gesonnene Herabsetzung  seines  eigenen  moralischen 

Werts  (Heuchelei  und  Schmeichelei)*  ist  falsche  (er- 
logene) Demut  und  als  Abwürdigung  seiner  Persönlich- 

keit der  Pflicht  gegen  sich  selbst  entgegen. 
Aus  unserer  aufrichtigen  und  genauen  Vergleichung  mit 
dem  moralischen  Gesetz  (dessen  Heiligkeit  und  Strenge) 
muß  unvermeidlich  wahre  Demut  folgen:  aber  daraus, 
daß  wir  einer  solchen  inneren  Gesetzgebung  fähig  sind, 
daß  der  (physische)  Mensch  den  (moralischen)  Menschen 
in  seiner  eigenen  Person  zu  verehren  sich  gedrungen 

fühlt,  zugleich  Erhebung  und  die  höchste  Selbst- 
schätzung, als  Gefühl  seines  inneren  Werts  (valor),  nach 

welchem  er  für  keinen  Preis  (pretium)  feil  ist  und  eine 
unverlierbare  Würde  (dignitas  interna)  besitzt,  die  ihm 
Achtung  (reverentia)  gegen  sich  selbst  einflößt. 

ü  12 Mehr  oder  weniger  kann  man  diese  Pflicht  in  Beziehung 

auf  die  Würde  der  Menschheit 
 
in  uns,  mithin  auch  gegen 

uns  selbst  in  folgenden  Beispielen  kennbar  machen. 

*  H tuchein  (eigentlich  häuchlen)  scheint  vom  ächzenden,  die  Sprache 
unterbrechenden  Hauch  (Stoßseufzer)  abgeleitet  zu  sein;  dagegen 
Schmeichlen  vom  Schmiegen,  welches  als  Habitus  Schmiegein  und 
KANT  V  37 
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Werdet  nicht  der  Menschen  Knechte:— laßt  euer  Recht 

nicht  ungeahndet  von  Anderen  mit  Füßen  treten.-— 
Macht  keine  Schulden,  für  die  ihr  nicht  volle  Sicherheit 

leistet.— Nehmt  nicht  Wohltaten  an,  die  ihr  entbehren 
könnt,  und  seid  nicht  Schmarotzer,  oder  Schmeichler, 
oder  gar  (was  freilich  nur  im  Grad  von  dem  Vorigen 

unterschieden  ist)  Bettler.  Daher  seid  wirtschaftlich,  da- 
mit ihr  nicht  bettelarm  werdet.— Das  Klagen  und  Win- 

seln, selbst  das  bloße  Schreien  bei  einem  körperlichen 
Schmerz  ist  euer  schon  unwert,  am  meisten,  wenn  ihr 
euch  bewußt  seid  ihn  selbst  verschuldet  zu  haben:  daher 

die  Veredlung  (Abwendung  der  Schmach)  des  Todes 
eines  Delinquenten  durch  die  Standhaftigkeit,  mit  der  er 
stirbt.— Das  Hinknien  oder  Hinwerfen  zur  Erde,  selbst 

um  die  Verehrung  himmlischer  Gegenstände  sich  da- 
durch zu  versinnlichen,  ist  der  Menschenwürde  zuwider, 

so  wie  die  Anrufung  derselben  in  gegenwärtigen  Bildern; 
denn  ihr  demütigt  euch  alsdann  nicht  unter  einem  Ideal, 
das  euch  eure  eigene  Vernunft  vorstellt,  sondern  unter 
einem  Idol,  was  euer  eigenes  Gemächsel  ist. 

KASUISTISCHE  FRAGEN 

Ist  nicht  in  dem  Menschen  das  Gefühl  der  Erhabenheit 

seiner  Bestimmung,  d.  i.  die  Gemütserhebung  (elatio 
animi)  als  Schätzung  seiner  selbst,  mit  dem  Eigendünkel 

(arrogantia),  welcher  der  wahren  Demut  [humilitas  mo- 
ralis)  gerade  entgegengesetzt  ist,  zu  nahe  verwandt, 
als  daß  zu  jener  aufzumuntern  es  ratsam  wäre;  selbst 
in  Vergleichung  mit  anderen  Menschen,  nicht  bloß  mit 
dem  Gesetz?  oder  würde  diese  Art  von  Selbstverleug- 

nung nicht  vielmehr  den  Ausspruch  Anderer  bis  zur 
Geringschätzung  unserer  Person  steigern  und  so  der 
Pflicht  (der  Achtung)  gegen  uns  selbst  zuwider  sein?  Das 
Bücken  und  Schmiegen  vor  einem  Menschen  scheint  in 
jedem  Fall  eines  Menschen  unwürdig  zu  sein. 

Die  vorzügliche  Achtungsbezeigung  in  Worten  und  Ma- 
endlich  von  den  Hochdeutschen  Schmeicheln  genannt  worden  ist, 
abzustammen. 
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nieren  selbst  gegen  einen  nicht  Gebietenden  in  der  bür- 
gerlichen Verfassung— die  Reverenzen,  Verbeugungen 

(Komplimente),  höfische— den  Unterschied  der  Stände 
mit  sorgfältiger  Pünktlichkeit  bezeichnende  Phrasen,— 
welche  von  der  Höflichkeit  (die  auch  sich  gleich  Ach- 

tenden notwendig  ist)  ganz  unterschieden  sind— das  Du, 
Er,  Ihr  und  Sie,  oder  Ew.  Wohledlen,  Hochedeln,  Hoch- 
edelgebornen,  Wohlgebornen  (ohe,  iam  satis  est!)  in  der 
Anrede— als  in  welcher  Pedanterei  die  Deutschen  unter 
allen  Völkern  der  Erde  (die  indische  Kasten  vielleicht 
ausgenommen)  es  am  weitesten  gebracht  haben,  sind 
das  nicht  Beweise  eines  ausgebreiteten  Hanges  zur  Krie- 

cherei unter  Menschen?  (Hae  nugae  in  seria  ducunt.) 
Wer  sich  aber  zum  Wurm  macht,  kann  nachher  nicht 
klagen,  daß  er  mit  Füßen  getreten  wird. 

DES  ZWEITEN  HAUPTSTÜCKS 

ERSTER  ABSCHNITT 

VON    DER    PFLICHT    DES    MENSCHEN    GEGEN 

SICH  SELBST,  ALS  DEN  ANGEBORNEN  RICHTER 
ÜBER  SICH  SELBST 

a  13 

Ein  jeder  Pflichtbegriff  enthält  objektive  Nötigung 

durchs  Gesetz  (als  moralischen,  unsere  Freiheit  ein- 
schränkenden Imperativ)  und  gehört  dem  praktischen 

Verstände  zu,  der  die  Regel  gibt;  die  innere  Zurechnung 
aber  einer  Tat,  als  eines  unter  dem  Gesetz  stehenden 

Falles,  (in  meritum  aut  demeritum)  gehört  zur  Urteils- 
kraft (iudicium),  welche  als  das  subjektive  Prinzip  der 

Zurechnung  der  Handlung,  ob  sie  als  Tat  (unter  einem 
Gesetz  stehende  Handlung)  geschehen  sei  oder  nicht, 
rechtskräftig  urteilt;  worauf  denn  der  Schluß  der  Ver- 

nunft (die  Sentenz),  d.  i.  die  Verknüpfung  der  rechtlichen 

Wirkung  mit  der  Handlung  (die  Verurteilung  oder  Los- 
sprechung), folgt:  welches  alles  vor  Gericht  (cor am  iudi- 

cio),  als  einer  dem  Gesetz  Effekt  verschaffenden  mora- 
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lischen  Person,  Gerichtshof  {forum)  genannt,  geschieht.  — 
Das  Bewußtsein  eines  inneren  Gerichtshofes  im  Menschen 
(„vor  welchem  sich  seine  Gedanken  einander  verklagen 

oder  entschuldigen")  ist  das  Gewissen. 
Jeder  Mensch  hat  Gewissen  und  findet  sich  durch  einen 
inneren  Richter  beobachtet,  bedroht  und  überhaupt  im 
Respekt  (mit  Furcht  verbundener  Achtung)  gehalten, 
und  diese  über  die  Gesetze  in  ihm  wachende  Gewalt  ist 

nicht  etwas,  was  er  sich  selbst  (willkürlich)  macht,  son- 
dern es  ist  seinem  Wesen  einverleibt.  Es  folgt  ihm  wie 

sein  Schatten,  wenn  er  zu  entfliehen  gedenkt.  Er  kann 
sich  zwar  durch  Lüste  und  Zerstreuungen  betäuben  oder 
in  Schlaf  bringen,  aber  nicht  vermeiden  dann  und  wann 

zu  sich  selbst  zu  kommen  oder  zu  erwachen,  wo  er  als- 
bald die  furchtbare  Stimme  desselben  vernimmt.  Er 

kann  es  in  seiner  äußersten  Verworfenheit  allenfalls  da- 
hin bringen,  sich  daran  gar  nicht  mehr  zu  kehren,  aber 

sie  zu  hören,  kann  er  doch  nicht  vermeiden. 

Diese  ursprüngliche  intellektuelle  und  (weil  sie  Pflicht- 
vorstellung ist)  moralische  Anlage,  Gewissen  genannt, 

hat  nun  das  Besondere  in  sich,  daß,  obzwar  dieses  sein 
Geschäfte  ein  Geschäfte  des  Menschen  mit  sich  selbst 

ist,  dieser  sich  doch  durch  seine  Vernunft  genötigt  sieht, 
es  als  auf  den  Geheiß  einer  anderen  Person  zu  treiben. 

Denn  der  Handel  ist  hier  die  Führung  einer  Rechtssache 
(causa)  vor  Gericht.  Daß  aber  der  durch  sein  Gewissen 
Angeklagte  mit  dem  Richter  als  eine  und  dieselbe  Person 
vorgestellt  werde,  ist  eine  ungereimte  Vorstellungsart 
von  einem  Gerichtshofe;  denn  da  würde  ja  der  Ankläger 

jederzeit  verlieren.— Also  wird  sich  das  Gewissen  des 
Menschen  bei  allen  Pflichten  einen  Anderen  (als  den 
Menschen  überhaupt,  d.  i.)  als  sich  selbst,  zum  Richter 
seiner  Handlungen  denken  müssen,  wenn  es  nicht  mit 
sich  selbst  im  Widerspruch  stehen  soll.  Dieser  Andere 
mag  nun  eine  wirkliche,  oder  bloß  idealische  Person 

sein,  welche  die  Vernunft  sich  selbst  schafft.* 

*  Die  zwiefache  Persönlichkeit,  in  welcher  der  Mensch,  der  sich  im 
Gewissen  anklagt  und  richtet,  sich  selbst  denken  muß:  dieses  dop- 

pelte Selbst,  einerseits  vor  den  Schranken  eines  Gerichtshofes,  der 
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Eine  solche  idealische  Person  (der  autorisierte  Ge- 
wissensrichter) muß  ein  Herzenskündiger  sein;  denn  der 

Gerichtshof  ist  im  Inneren  des  Menschen  aufgeschlagen— 
zugleich  muß  er  aber  auch  allverpflichtend,  d,  i.  eine 
solche  Person  sein,  oder  als  eine  solche  gedacht  werden, 
in  Verhältnis  auf  welche  alle  Pflichten  überhaupt  auch 
als  ihre  Gebote  anzusehen  sind:  weil  das  Gewissen  über 

alle  freie  Handlungen  der  innere  Richter  ist.   Da  nun 
ein  solches  moralisches  Wesen  zugleich  alle  Gewalt  (im 
Himmel  und  auf  Erden)  haben  muß,  weil  es  sonst  nicht 

(was  doch  zum  Richteramt  notwendig  gehört)  seinen  Ge- 
setzen den  ihnen  angemessenen  Effekt  verschaffen 

könnte,  ein  solches  über  Alles  machthabende  moralische 
Wesen  aber  Gott  heißt:  so  wird  das  Gewissen  als  sub- 

jektives Prinzip  einer  vor  Gott  seiner  Taten  wegen  zu 
leistenden  Verantwortung  gedacht  werden  müssen:  ja  es 
wird  der  letztere  Begriff  (wenn  gleich  nur  auf  dunkele 
Art)  in  jenem  moralischen  Selbstbewußtsein  jederzeit 
enthalten  sein. 

Dieses  will  nun  nicht  so  viel  sagen  als:  der  Mensch,  durch 
die  Idee,  zu  welcher  ihn  sein  Gewissen  unvermeidlich 
leitet,  sei  berechtigt,  noch  weniger  aber:  er  sei  durch 
dasselbe  verbunden  ein  solches  höchste  Wesen  außer  sich 

doch  ihm  selbst  anvertraut  ist,  zitternd  stehen  zu  müssen,  anderseits 
aber  das  Richteramt  aus  angeborener  Autorität  selbst  in  Händen 
zu  haben,  bedarf  einer  Erläuterung,  damit  nicht  die  Vernunft  mit 
sich  selbst  gar  in  Widerspruch  gerate. — Ich,  der  Kläger  und  doch 
auch  Angeklagter,  bin  eben  derselbe  Mensch  [numero  idem),  aber 
als  Subjekt  der  moralischen,  von  dem  Begriffe  der  Freiheit  aus- 

gehenden Gesetzgebung,  wo  der  Mensch  einem  Gesetz  Untertan  ist, 
das  er  sich  selbst  gibt  [homo  noumenon),  ist  er  als  ein  Anderer  als 
der  mit  Vernunft  begabte  Sinnenmensch  [specie  diversus),  aber  nur 
in  praktischer  Rücksicht  zu  betrachten — denn  über  das  Kausal-Ver- 
hältnis  des  Intelligibilen  zum  Sensibilen  gibt  es  keine  Theorie. — 
und  diese  spezifische  Verschiedenheit  ist  die  der  Fakultäten  des 
Menschen  (der  oberen  und  unteren),  die  ihn  charakterisieren.  Der 
erstere  ist  der  Ankläger,  dem  entgegen  ein  rechtlicher  Beistand  des 
Verklagten  (Sachwalter  desselben)  bewilligt  ist.  Nach  Schließung 
der  Akten  tut  der  innere  Richter,  als  inachthabende  Person,  den  Aus- 

spruch über  Glückseligkeit  oder  Elend,  als  moralische  Folgen  der 
Tat;  in  welcher  Qualität  wir  dieser  ihre  Macht  (als  Weltherrschers) 
durch  unsere  Vernunft  nicht  weiter  verfolgen,  sondern  nur  das  un- 

bedingte iubto  oder  veto  verehren  können. 
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als  wirklich  anzunehmen;  denn  sie  wird  ihm  nicht  objektiv, 
durch  theoretische,  sondern  bloß  subjektiv,  durch  prak- 

tische, sich  selbst  verpflichtende  Vernunft  ihr  ange- 
messen zu  handeln  gegeben;  und  der  Mensch  erhält  ver- 

mittelst dieser  nur  nach  der  Analogie  mit  einem  Gesetz- 
geber aller  vernünftigen  Weltwesen  eine  bloße  Leitung, 

die  Gewissenhaftigkeit  (welche  auch  religio  genannt 
wird)  als  Verantwortlichkeit  vor  einem  von  uns  selbst 

unterschiedenen,  aber  uns  doch  innigst  gegenwärtigen 

heiligen  Wesen  (der  moralisch-gesetzgebenden  Vernunft) 
sich  vorzustellen  und  dessen  Willen  den  Regeln  der  Ge- 

rechtigkeit zu  unterwerfen.  Der  Begriff  von  der  Religion 
überhaupt  ist  hier  dem  Menschen  bloß  ,,ein  Prinzip  der 

Beurteilung  aller  seiner  Pflichten  als  göttlicher  Ge- 

bote". 
1.  In  einer  Gewissenssache  (causa  conscientiam  tangens) 

denkt  sich  der  Mensch  ein  warnendes  Gewissen  (prae- 
monens)  vor  der  Entschließung;  wobei  die  äußerste  Be- 

denklichkeit (scrupiüositas) ,  wenn  es  einen  Pflichtbegriff 
(etwas  an  sich  Moralisches)  betrifft,  in  Fällen,  darüber 

das  Gewissen  der  alleinige  Richter  ist  (casibus  conscien- 
tiae),  nicht  für  Kleinigkeitskrämerei  (Mikrologie)  und 
eine  wahre  Übertretung  nicht  für  Bagatelle  (peccatillum) 
beurteilt  und  (nach  dem  Grundsatz:  minima  non  curat 
praetor)  einem  willkürlich  sprechenden  Gewissensrat 

überlassen  werden  kann.  Daher  ein  weites  Gewissen  je- 
manden zuzuschreiben  so  viel  heißt  als:  ihn  gewissenlos 

nennen.— 
2.  Wenn  die  Tat  beschlossen  ist,  tritt  im  Gewissen  zuerst 
der  Ankläger,  aber  zugleich  mit  ihm  auch  ein  Anwalt 

(Advokat)  auf;  wobei  der  Streit  nicht  gütlich  (per  amica- 
bilem  compositionem)  abgemacht,  sondern  nach  der 

Strenge  des  Rechts  entschieden  werden  muß;  und  hier- 
auf folgt 

3.  der  rechtskräftige  Spruch  des  Gewissens  über  den 
Menschen,  ihn  loszusprechen  oder  zu  verdammen,  der  den 
Beschluß  macht;  wobei  zu  merken  ist,  daß  der  erstere 
nie  eine  Belohnung  (praemium),  als  Gewinn  von  etwas, 
was  vorher  nicht  sein  war,  beschließen  kann,  sondern  nur 
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ein  Frohsein,  der  Gefahr,  strafbar  befunden  zu  werden, 
entgangen  zu  sein,  enthalte  und  daher  die  Seligkeit  in 
dem  trostreichen  Zuspruch  seines  Gewissens  nicht  positiv 

(als  Freude),  sondern  nur  negativ  (Beruhigung  nach  vor- 
hergegangener Bangigkeit)  ist,  was  der  Tugend,  als 

einem  Kampf  gegen  die  Einflüsse  des  bösen  Prinzips  im 
Menschen,  allein  beigelegt  werden  kann. 

ZWEITER  ABSCHNITT 

VON  DEM  ERSTEN  GEBOT  ALLER  PFLICHTEN 
GEGEN  SICH  SELBST 

([14 

Dieses  ist:  Erkenne  (erforsche,  ergründe)  dich  selbst  nicht 

nach  deiner  physischen  Vollkommenheit  (der  Tauglich- 
keit oder  Untauglichkeit  zu  allerlei  dir  beliebigen  oder 

auch  gebotenen  Zwecken),  sondern  nach  der  moralischen 

in  Beziehung  auf  deine  Pflicht— dein  Herz,— ob  es  gut 
oder  böse  sei,  ob  die  Quelle  deiner  Handlungen  lauter 
oder  unlauter,  und  was  entweder  als  ursprünglich  zur 

Substanz  des  Menschen  gehörend,  oder  als  abgeleitet  (er- 
worben oder  zugezogen)  ihm  selbst  zugerechnet  werden 

kann  und  zum  moralischen  Zustande  gehören  mag. 
Das  moralische  Selbsterkenntnis,  das  in  die  schwerer  zu 
ergründende  Tiefen  (Abgrund)  des  Herzens  zu  dringen 
verlangt,  ist  aller  menschlichen  Weisheit  Anfang.  Denn 

die  letztere,  welche  in  der  Zusammenstimmung  des  Wil- 
lens eines  Wesen  zum  Endzweck  besteht,  bedarf  beim 

Menschen  zu  allererst  die  Wegräumung  der  inneren 
Hindernisse  (eines  bösen  in  ihm  genistelten  Willens)  und 

dann  die  Entwickelung  der  nie  verlierbaren  ursprüng- 
lichen Anlage  eines  guten  Willens  in  ihm  zu  entwickeln 

(nur  die  Höllenfahrt  des  Selbsterkenntnisses  bahnt  den 
Weg  zur  Vergötterung). 

Q15 

Dieses  moralische  Selbsterkenntnis  wird  erstlich  die 

schwärmerische  Verachtung  seiner  selbst,   als   Mensch 



584  ANFANGSGRÜNDE  DER  TUGENDLEHRE 

(seiner  ganzen  Gattung)  überhaupt,  verbannen;  denn  sie 

widerspricht  sich  selbst.— Es  kann  ja  nur  durch  die  herr- 
liche in  uns  befindliche  Anlage  zum  Guten,  welche  den 

Menschen  achtungswürdig  macht,  geschehen,  daß  er  den 
Menschen,  der  dieser  zuwider  handelt,  (sich  selbst,  aber 

nicht  die  Menschheit  in  sich)  verachtungswürdig  findet.— 
Dann  aber  widersteht  sie  auch  der  eigenliebigen  Selbst- 

schätzung, bloße  Wünsche,  wenn  sie  mit  noch  so  großer 
Sehnsucht  geschähen,  da  sie  an  sich  doch  tatleer  sind  und 

bleiben,  für  Beweise  eines  guten  Herzens  zu  halten  (Ge- 
bet ist  auch  nur  ein  innerlich  vor  einem  Herzenskündiger 

deklarierter  Wunsch).  Unparteilichkeit  in  Beurteilung 

unserer  selbst  in  Vergleichung  mit  dem  Gesetz  und  Auf- 
richtigkeit im  Selbstgeständnisse  seines  inneren  mora- 

lischen Werts  oder  Unwerts  sind  Pflichten  gegen  sich 
selbst,  die  aus  jenem  ersten  Gebot  der  Selbsterkenntnis 
unmittelbar  folgen. 

EPISODISCHER  ABSCHNITT 

VON    DER    AMPHIBOLIE    DER    MORALISCHEN 

REFLEXIONSBEGRIFFE:    DAS,    WAS    PFLICHT 
DES  MENSCHEN  GEGEN  SICH  SELBST  IST,  FÜR 

PFLICHT   GEGEN   ANDERE   ZU    HALTEN 

G16 Nach  der  bloßen  Vernunft  zu  urteilen,  hat  der  Mensch 
sonst  keine  Pflicht,  als  bloß  gegen  den  Menschen  (sich 
selbst  oder  einen  anderen);  denn  seine  Pflicht  gegen 
irgend  ein  Subjekt  ist  die  moralische  Nötigung  durch 
dieses  seinen  Willen.  Das  nötigende  (verpflichtende) 
Subjekt  muß  also  erstlich  eine  Person  sein,  zweitens  muß 
diese  Person  als  Gegenstand  der  Erfahrung  gegeben  sein: 
weil  der  Mensch  auf  den  Zweck  ihres  Willens  hinwirken 

soll,  welches  nur  in  dem  Verhältnisse  zweier  existieren- 
der Wesen  zu  einander  geschehen  kann  (denn  ein  bloßes 

Gedankending  kann  nicht  Ursache  von  irgend  einem  Er- 
folg nach  Zwecken  werden).  Nun  kennen  wir  aber  mit 

aller  unserer  Erfahrung  kein  anderes  Wesen,  was  der 
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Verpflichtung  (der  aktiven  oder  passiven)  fähig  wäre,  als 
bloß  den  Menschen.  Also  kann  der  Mensch  sonst  keine 

Pflicht  gegen  irgend  ein  Wesen  haben,  als  bloß  gegen  den 
Menschen,  und  stellt  er  sich  gleichwohl  eine  solche  zu 
haben  vor,  so  geschieht  dieses  durch  eine  Amphibolie  der 

Reflexionsbegriffe,  und  seine  vermeinte  Pflicht  gegen  an- 
dere Wesen  ist  bloß  Pflicht  gegen  sich  selbst;  zu  welchem 

Mißverstande  er  dadurch  verleitet  wird,  daß  er  seine 

Pflicht  in  Ansehung  anderer  Wresen  für  Pflicht  gegen diese  Wesen  verwechselt. 

Diese  vermeinte  Pflicht  kann  nun  auf  unpersönliche, 
oder  zwar  persönliche,  aber  schlechterdings  unsichtbare 
(den  äußeren  Sinnen  nicht  darzustellende)  Gegenstände 

bezogen  werden.— Die  erstere  {außermenschliche)  können 
der  bloße  Naturstoff,  oder  der  zur  Fortpflanzung  orga- 

nisierte, aber  empfindungslose,  oder  der  mit  Empfindung 

und  Willkür  begabte  Teil  der  Natur  (Mineralien,  Pflan- 
zen, Tiere)  sein:  die  zweite  {übermenschliche)  können  als 

geistige  Wesen  (Engel,  Gott)  gedacht  werden.— Ob  zwi- 
schen Wesen  beider  Art  und  den  Menschen  ein  Pflicht- 

verhältnis und  welches  dazwischen  statt  finde,  wird  nun 
gefragt. 

CT  17 

In  Ansehung  des  Schönen,  obgleich  Leblosen  in  der  Na- 
tur ist  ein  Hang  zum  bloßen  Zerstören  {spiritus  destruc- 

tionis)  der  Pflicht  des  Menschen  gegen  sich  selbst  zu- 
wider: weil  es  dasjenige  Gefühl  im  Menschen  schwächt 

oder  vertilgt,  was  zwar  nicht  für  sich  allein  schon  mora- 
lisch ist,  aber  doch  diejenige  Stimmung  der  Sinnlichkeit, 

welche  die  Moralität  sehr  befördert,  wenigstens  dazu 
vorbereitet,  nämlich  etwas  auch  ohne  Absicht  auf 
Nutzen  zu  lieben  (z.  B.  die  schöne  Kristallisationen,  das 
unbeschreiblich  Schöne  des  Gewächsreichs). 
In  Ansehung  des  lebenden,  obgleich  vernunftlosen  Teils 

der  Geschöpfe  ist  die  Pflicht  der  Enthaltung  von  gewalt- 
samer und  zugleich  grausamer  Behandlung  der  Tiere  der 

Pflicht  des  Menschen  gegen  sich  selbst  weit  inniglicher 
entgegengesetzt,  weil  dadurch  das  Mitgefühl  an  ihrem 
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Leiden  im  Menschen  abgestumpft  und  dadurch  eine  der 
Moralität  im  Verhältnisse  zu  anderen  Menschen  sehr 

diensame  natürliche  Anlage  geschwächt  und  nach  und 
nach  ausgetilgt  wird;  obgleich  ihre  behende  (ohne  Qual 
verrichtete)  Tötung,  oder  auch  ihre,  nur  nicht  bis  über 
Vermögen  angestrengte  Arbeit  (dergleichen  auch  wohl 

Menschen  sich  gefallen  lassen  müssen)  unter  die  Befug- 
nisse des  Menschen  gehören;  da  hingegen  die  martervolle 

physische  Versuche  zum  bloßen  Behuf  der  Spekulation, 
wenn  auch  ohne  sie  der  Zweck  erreicht  werden  könnte, 

zu  verabscheuen  sind.— Selbst  Dankbarkeit  für  lang  ge- 
leistete Dienste  eines  alten  Pferdes  oder  Hundes  (gleich 

als  ob  sie  Hausgenossen  wären)  gehört  indirekt  zur 
Pflicht  des  Menschen,  nämlich  in  Ansehung  dieser  Tiere, 
direkt  aber  betrachtet  ist  sie  immer  nur  Pflicht  des  Men» . 
sehen  gegen  sich  selbst. 

di8 In  Ansehung  dessen,  was  ganz  über  unsere  Erfahrungs- 
grenze hinaus  liegt,  aber  doch  seiner  Möglichkeit  nach  in 

unseren  Ideen  angetroffen  wird,  z.  B.  der  Idee  von  Gott, 

haben  wir  eben  so  wTohl  auch  eine  Pflicht,  welche  Reli- 
gionspflicht genannt  wird,  die  nämlich  ,,der  Erkenntnis 

aller  unserer  Pflichten  als  {instar)  göttlicher  Gebote". 
Aber  dieses  ist  nicht  das  Bewußtsein  einer  Pflicht  gegen 

Gott.  Denn  da  diese  Idee  ganz  aus  unserer  eigenen  Ver- 
nunft hervorgeht  und  von  uns,  es  sei  in  theoretischer  Ab- 
sicht, um  sich  die  Zweckmäßigkeit  im  Weltganzen  zu  er- 

klären, oder  auch  um  zur  Triebfeder  in  unserem  Ver- 
halten zu  dienen,  selbst  gemacht  wird,  so  haben  wir  hiebei 

nicht  ein  gegebenes  Wesen  vor  uns,  gegen  welches  uns 

Verpflichtung  obläge:  denn  da  müßte  dessen  Wirklich- 
keit allererst  durch  Erfahrung  bewiesen  (geoffenbart) 

sein;  sondern  es  ist  Pflicht  des  Menschen  gegen  sich 

selbst,  diese  unumgänglich  der  Vernunft  sich  darbie- 
tende Idee  auf  das  moralische  Gesetz  in  uns,  wo  es  von 

der  größten  sittlichen  Fruchtbarkeit  ist,  anzuwenden.  In 

diesem  (praktischen)  Sinn  kann  es  also  so  lauten:  Reli- 
gion zu  haben  ist  Pflicht,  des  Menschen  gegen  sich  selbst. 
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DER  PFLICHTEN  GEGEN  SICH  SELBST 

ZWEITES  BUCH 

VON  DEN  UNVOLLKOMMENEN  PFLICHTEN  DES 

MENSCHEN  GEGEN  SICH  SELBST  (IN  ANSEHUNG 
SEINES  ZWECKS) 

ERSTER  ABSCHNITT 

VON   DER   PFLICHT   GEGEN   SICH   SELBST   IN 
ENTWICKELUNG  UND  VERMEHRUNG  SEINER 

XATURVOLLKOMMEXHEIT,   D.   I.   IN   PRAGMA- 
TISCHER ABSICHT 

di9 

DER  Anbau  (cultura)  seiner  Naturkräfte  (Geistes-, 
Seelen-  und  Leibeskräfte)  als  Mittel  zu  allerlei  mög- 

lichen Zwecken  ist  Pflicht  des  Menschen  gegen  sich 

selbst.— Der  Mensch  ist  es  sich  selbst  (als  einem  Vernunft- 
wesen) schuldig,  die  Naturanlage  und  Vermögen,  von 

denen  seine  Vernunft  dereinst  Gebrauch  machen  kann, 
nicht  unbenutzt  und  gleichsam  rosten  zu  lassen,  sondern, 

gesetzt  daß  er  auch  mit  dem  angebornen  Maß  seines  Ver- 
mögens für  die  natürlichen  Bedürfnisse  zufrieden  sein 

könne,  so  muß  ihm  doch  seine  Vernunft  dieses  Zafrieden- 
sein  mit  dem  geringen  Maß  seiner  Vermögen  erst  durch 
Grundsätze  anweisen,  weil  er  als  ein  Wesen,  das  der 
Zwecke  (sich  Gegenstände  zum  Zweck  zu  machen)  fähig 
ist,  den  Gebrauch  seiner  Kräfte  nicht  bloß  dem  Instinkt 
der  Natur,  sondern  der  Freiheit,  mit  der  er  dieses  Maß 
bestimmt,  zu  verdanken  haben  muß.  Es  ist  also  nicht 

Rücksicht  auf  den  Vorteil,  den  die  Kultur  seines  Ver- 
mögens (zu  allerlei  Zwecken)  verschaffen  kann;  denn 

dieser  würde  vielleicht  (nach  Rousseauschen  Grund- 
sätzen) für  die  Rohigkeit  des  Naturbedürfnisses  vorteil- 

haft ausfallen:  sondern  es  ist  Gebot  der  moralisch-prak- 
tischen Vernunft  und  Pflicht  des  Menschen  gegen  sich 

selbst,  seine  Vermögen  (unter  denselben  eins  mehr  als 

das  andere  nach  Verschiedenheit  seiner  Zwecke)  anzu- 
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bauen  und  in  pragmatischer  Rücksicht  ein  dem  Zweck 
seines  Daseins  angemessener  Mensch  zu  sein. 
Geisteskräfte  sind  diejenigen,  deren  Ausübung  nur  durch 
die  Vernunft  möglich  ist.  Sie  sind  so  fern  schöpferisch, 
als  ihr  Gebrauch  nicht  aus  Erfahrung  geschöpft,  sondern 
a  priori  aus  Prinzipien  abgeleitet  wird.  Dergleichen  sind 
Mathematik,  Logik  und  Metaphysik  der  Natur,  welche 

zwei  letztere  auch  zur  Philosophie,  nämlich  der  theore- 
tischen, gezählt  werden,  die  zwar  alsdann  nicht,  wie  der 

Buchstabe  lautet,  Weisheitslehre,  sondern  nur  Wissen- 
schaft bedeutet,  aber  doch  der  ersteren  zu  ihrem  Zwecke 

beförderlich  sein  kann. 

Seelenkräfte  sind  diejenige,  welche  dem  Verstände  und 
der  Regel,  die  er  zu  Befriedigung  beliebiger  Absichten 
braucht,  zu  Gebote  stehen  und  so  fern  an  dem  Leitfaden 

der  Erfahrung  geführt  werden'.  Dergleichen  ist  das  Ge- 
dächtnis, die  Einbildungskraft  u.  dgl.,  worauf  Gelahrt- 

heit, Geschmack  (innere  und  äußere  Verschönerung)usw. 

gegründet  werden  können,  welche  zu  mannigfaltiger  Ab- 
sicht die  Werkzeuge  darbieten. 

Endlich  ist  die  Kultur  der  Leibeskräfte  (die  eigentliche 
Gymnastik)  die  Besorgung  dessen,  was  das  Zeug  (die 
Materie)  am  Menschen  ausmacht,  ohne  welches  die 

Zwecke  des  Menschen  unausgeführt  bleiben  würden;  mit- 
hin die  fortdauernde  absichtliche  Belebung  des  Tieres 

am  Menschen  Zweck  des  Menschen  gegen  sich  selbst. 

Ö20 Welche  von  diesen  physischen
  
Vollkommen

heiten  
vor- 

züglich, und  in  welcher  Proportion 
 
in  Vergleichun

g  
gegen 

einander  sie  sich  zum  Zweck  zu  machen  es  Pflicht  des 

Menschen  gegen  sich  selbst  sei,  bleibt  ihrer  eigenen  ver- 

nünftigen Überlegu
ng  

in  Ansehung  der  Lust  zu  einer  ge- 
wissen Lebensart  und  zugleich  der  Schätzung  seiner  dazu 

erforderlich
en  

Kräfte  überlassen, 
 
um  darunter  zu  wählen 

(z.  B.  ob  es  ein  Handwerk, 
 
oder  der  Kaufhandel,

  
oder  die 

Gelehrsamke
it  

sein  sollte).  Denn  abgesehen  von  dem  Be- 
dürfnis der  Selbsterhal

tung,  
welches  an  sich  keine  Pflicht 

begründen 
 
kann,  ist  es  Pflicht  des  Menschen  gegen  sich 
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selbst,  ein  der  Welt  nützliches  Glied  zu  sein,  weil  dieses 
auch  zum  Wert  der  Menschheit  in  seiner  eigenen  Person 
gehört,  die  er  also  nicht  abwürdigen  soll. 
Die  Pflicht  des  Menschen  gegen  sich  selbst  in  Ansehung 
seiner  physischen  Vollkommenheit  ist  aber  nur  weite  und 
unvollkommene  Pflicht:  weil  sie  zwar  ein  Gesetz  für  die 

Maxime  der  Handlungen  enthält,  in  Ansehung  der  Hand- 
lungen selbst  aber  ihrer  Art  und  ihrem  Grade  nach  nichts 

bestimmt,  sondern  der  freien  Willkür  einen  Spielraum 
verstattet. 

ZWEITER  ABSCHNITT 

VON  DER  PFLICHT  GEGEN  SICH  SELBST  IN  ER- 
HÖHUNG SEINER  MORALISCHEN  VOLLKOM- 
MENHEIT, D.  I.  IN  BLOSS  SITTLICHER  ABSICHT 

G21 Sie  besteht  erstlich  subjektiv  in  der  Lauterkeit  [puritas 
moralis)  der  Pflichtgesinnung:  da  nämlich  auch  ohne 
Beimischung  der  von  der  Sinnlichkeit  hergenommenen 
Absichten  das  Gesetz  für  sich  allein  Triebfeder  ist,  und 
die  Handlungen  nicht  bloß  pflichtmäßig,  sondern  auch 

aus  Pflicht  geschehen.— ,, Seid  heilig"  ist  hier  das  Gebot. 
Zweitens  objektiv  in  Ansehung  des  ganzen  moralischen 
Zwecks,  der  die  Vollkommenheit,  d.  i.  seine  ganze  Pflicht 
und  die  Erreichung  der  Vollständigkeit  des  moralischen 

Zwecks  in  Ansehung  seiner  selbst,  betrifft,  „seid  voll- 

kommen"; zu  welchem  Ziele  aber  hinzustreben  beim 
Menschen  immer  nur  ein  Fortschreiten  von  einer  Voll- 

kommenheit zur  anderen  ist,  ,,ist  etwa  eine  Tugend,  ist 

etwa  ein  Lob,  dem  trachtet  nach". 

G22 
Diese  Pflicht  gegen  sich  selbst  ist  eine  der  Qualität  nach 
enge  und  vollkommene,  obgleich  dem  Grade  nach  weite 

und  unvollkommene  Pflicht  und  das  wegen  der  Gebrech- 
lichkeit (fragilitas)  der  menschlichen  Natur. 

Diejenige  Vollkommenheit  nämlich,  zu  welcher  zwar  das 
Streben,  aber  nicht  das  Erreichen  derselben  (in  diesem 
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Leben)  Pflicht  ist,  deren  Befolgung  also  nur  im  konti- 
nuierlichen Fortschreiten  bestehen  kann,  ist  in  Hinsicht 

auf  das  Objekt  (die  Idee,  deren  Ausführung  man  sich 
zum  Zweck  machen  soll)  zwar  enge  und  vollkommene,  in 

Rücksicht  aber  auf  das  Subjekt  weite  und  nur  unvoll- 
kommene Pflicht  gegen  sich  selbst. 

Die  Tiefen  des  menschlichen  Herzens  sind  unergründlich. 
Wer  kennt  sich  gnugsam,  wenn  die  Triebfeder  zur 

Pflichtbeobachtung  von  ihm  gefühlt  wird,  ob  sie  gänz- 
lich aus  der  Vorstellung  des  Gesetzes  hervorgehe,  oder 

ob  nicht  manche  andere  sinnliche  Antriebe  mitwirken, 
die  auf  den  Vorteil  (oder  zur  Verhütung  eines  Nachteils) 
angelegt  sind  und  bei  anderer  Gelegenheit  auch  wohl 
dem  Laster  zu  Diensten  stehen  könnten.— Was  aber  die 
Vollkommenheit  als  moralischen  Zweck  betrifft,  so  gibts 
zwar  in  der  Idee  (objektiv)  nur  eine  Tugend  (als  sittliche 
Stärke  der  Maximen),  in  der  Tat  (subjektiv)  aber  eine 

Menge  derselben  von  heterogener  Beschaffenheit,  wor- 
unter es  unmöglich  sein  dürfte,  nicht  irgend  eine  Untugend 

(ob  sie  gleich  eben  jener  wegen  den  Namen  des  Lasters 
nicht  zu  führen  pflegen)  aufzufinden,  wenn  man  sie 
suchen  wollte.  Eine  Summe  von  Tugenden  aber,  deren 
Vollständigkeit  oder  Mängel  das  Selbsterkenntnis  uns 
nie  hinreichend  einschauen  läßt,  kann  keine  andere  als 
unvollkommene  Pflicht  vollkommen  zu  sein  begründen. 

Also  sind  alle  Pflichten  gegen  sich  selbst  in  Ansehung  des 
Zwecks  der  Menschheit  in  unserer  eigenen  Person  nur 
unvollkommene  Pflichten. 



DER  ETHISCHEN  ELEMENTARLEHRE 

ZWEITER  TEIL 

VON  DEN  TUGENDPFLICHTEN  GEGEN  ANDERE 

ERSTES  HAUPTSTÜCK 

VON  DEN  PFLICHTEN  GEGEN  ANDERE,  BLOSS 
ALS  MENSCHEN 

ERSTER  ABSCHNITT 

VON    DER    LIEBESPFLICHT    GEGEN    ANDERE 
MENSCHEN 

EINTEILUNG 

Ö23 

DIE  oberste  Einteilung  kann  die  sein:  in  Pflichten 

gegen  Andere,  so  fern  du  sie  durch  Leistung  der- 
selben zugleich  verbindest,  und  in  solche,  deren  Beob- 

achtung die  Verbindlichkeit  Anderer  nicht  zur  Folge 

hat.— Die  erstere  Leistung  ist  (respektiv  gegen  Andere) 
verdienstlich;  die  der  zweiten  ist  schuldige  Pflicht.—  Liebe 
und  Achtung  sind  die  Gefühle,  welche  die  Ausübung  die- 

ser Pflichten  begleiten.  Sie  können  abgesondert  (jede  für 
sich  allein)  erwogen  werden  und  auch  so  bestehen  (Liebe 
des  Nächsten,  ob  dieser  gleich  wenig  Achtung  verdienen 

möchte;  imgleichen  notwendige  Achtung  für  jeden  Men- 
schen, unerachtet  er  kaum  der  Liebe  wert  zu  sein  be- 
urteilt würde).  Sie  sind  aber  im  Grunde  dem  Gesetze 

nach  jederzeit  mit  einander  in  einer  Pflicht  zusammen 
verbunden;  nur  so,  daß  bald  die  eine  Pflicht,  bald  die 
andere  das  Prinzip  im  Subjekt  ausmacht,  an  welche  die 

andere  akzessorisch  geknüpft  ist.— So  werden  wir  gegen 
einen  Armen  wohltätig  zu  sein  uns  für  verpflichtet  er- 

kennen; aber  weil  diese  Gunst  doch  auch  Abhängigkeit 
seines  Wohls  von  meiner  Großmut  enthält,  die  doch  den 
Anderen  erniedrigt,  so  ist  es  Pflicht,  dem  Empfänger 

durch  ein  Betragen,  welches  diese  Wohltätigkeit  ent- 
weder als  bloße  Schuldigkeit  oder  geringen  Liebesdienst 
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vorstellt,  die  Demütigung  zu  ersparen  und  ihm  seine 
Achtung  für  sich  selbst  zu  erhalten. 

Ö24 

Wenn  von  Pflichtgesetzen  (nicht  von  Naturgesetzen)  die 
Rede  ist  und  zwar  im  äußeren  Verhältnis  der  Menschen 

gegen  einander,  so  betrachten  wir  uns  in  einer  mora- 
lischen (intelligibelen)  Welt,  in  welcher  nach  der  Ana- 

logie mit  der  physischen  die  Verbindung  vernünftiger 

Wesen  (auf  Erden)  durch  Anziehung  und  Abstoßung  be- 
wirkt wird.  Vermöge  des  Prinzips  der  Wechselliebe 

sind  sie  angewiesen  sich  einander  beständig  zu  nähern, 
durch  das  der  Achtung,  die  sie  einander  schuldig  sind, 
sich  im  Abstände  von  einander  zu  erhalten;  und  sollte 
eine  dieser  großen  sittlichen  Kräfte  sinken,  ,,so  würde 
dann  das  Nichts  (der  Immoralität)  mit  aufgesperrtem 
Schlund  der  (moralischen)  Wesen  ganzes  Reich  wie  einen 

Tropfen  Wasser  trinken"  (wenn  ich  mich  hier  der  Worte 
Hallers,  nur  in  einer  andern  Beziehung,  bedienen 
darf). 

G25 

Die  Liebe  wird  hier  aber  nicht  als  Gefühl  (ästhetisch), 
d.  i.  als  Lust  an  der  Vollkommenheit  anderer  Menschen, 

nicht  als  Liebe  des  Wohlgefallens,  verstanden  (denn  Ge- 
fühle zu  haben,  dazu  kann  es  keine  Verpflichtung  durch 

Andere  geben),  sondern  muß  als  Maxime  des  Wohl- 
wollens (als  praktisch)  gedacht  werden,  welche  das  Wohl- 

tun zur  Folge  hat. 

Eben  dasselbe  muß.  von  der  gegen  Andere  zu  beweisen- 
den Achtung  gesagt  werden:  daß  nämlich  nicht  bloß  das 

Gefühl  aus  der  Vergleichung  unseres  eigenen  Werts  mit 
dem  des  Anderen  (dergleichen  ein  Kind  gegen  seine 
Eltern,  ein  Schüler  gegen  seinen  Lehrer,  ein  Niedriger 
überhaupt  gegen  seinen  Oberen  aus  bloßer  Gewohnheit 
fühlt),  sondern  nur  eine  Maxime  der  Einschränkung 

unserer  Selbstschätzung  durch  die  Würde  der  Mensch- 
heit in  eines  Anderen  Person,  mithin  die  Achtung  im 
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praktischen  Sinne  {pbservantia  aliis  praestandä)  ver- 
standen wird. 

Auch  wird  die  Pflicht  der  freien  Achtung  gegen  Andere, 
weil  sie  eigentlich  nur  negativ  ist  (sich  nicht  über  Andere 
zu  erheben)  und  so  der  Rechtspflicht,  niemanden  das 

Seine  zu  schmälern,  analog,  obgleich  als  bloße  Tugend- 
pflicht, verhältnisweise  gegen  die  Liebespflicht  für  enge, 

die  letztere  also  als  weite  Pflicht  angesehn. 

Die  Pflicht  der  Nächstenliebe  kann  also  auch  so  ausge- 
drückt werden:  sie  ist  die  Pflicht  Anderer  ihre  Zwecke 

(so  fern  diese  nur  nicht  unsittlich  sind)  zu  den  meinen  zu 
machen;  die  Pflicht  der  Achtung  meines  Nächsten  ist  in 
der  Maxime  enthalten,  keinen  anderen  Menschen  bloß 
als  Mittel  zu  meinen  Zwecken  abzuwürdigen  (nicht  zu 
verlangen,  der  Andere  solle  sich  selbst  wegwerfen,  um 
meinem  Zwecke  zu  frönen). 

Dadurch,  daß  ich  die  erstere  Pflicht  gegen  jemand  aus- 
übe, verpflichte  ich  zugleich  einen  Anderen;  ich  mache 

mich  um  ihn  verdient.  Durch  die  Beobachtung  der 
letzteren  aber  verpflichte  ich  bloß  mich  selbst,  halte 
mich  in  meinen  Schranken,  um  dem  Anderen  an  dem 
Werte,  den  er  als  Mensch  in  sich  selbst  zu  setzen  befugt 
ist,  nichts  zu  entziehen. 

VON  DER  LIEBESPFLICHT  INSBESONDERE 

(I26 Die  Menschenliebe  (Philanthropie)  muß,  weil  sie  hier  als 
praktisch,  mithin  nicht  als  Liebe  des  Wohlgefallens  an 
Menschen  gedacht  wird,  im  tätigen  Wohlwollen  gesetzt 

werden  und  betrifft  also  die  Maxime  der  Handlungen.— 
Der,  welcher  am  Wohlsein  (salus)  der  Menschen,  so  fern 
er  sie  bloß  als  solche  betrachtet,  Vergnügen  findet,  dem 
wohl  ist,  wenn  es  jedem  Anderen  wohlergeht,  heißt  ein 
Menschenfreund  (Philanthrop)  überhaupt.  Der,  welchem 

nur  wohl  ist,  wenn  es  Anderen  übel  ergeht,  heißt  Men- 
schenfeind (Misanthrop  in  praktischem  Sinne).  Der, 

welchem  es  gleichgültig  ist,  wie  es  Anderen  ergehen  mag, 
wenn  es  ihm  selbst  nur  wühl  geht,  ist  ein  Selbstsüchtiger 
KANT  v  3s 



594  ANFANGSGRÜNDE  DER  TUGENDLEHRE 

(solipsista) .  —  Derjenige  aber,  welcher  Menschen  flieht, 
weil  er  kein  Wohlgefallen  an  ihnen  finden  kann,  ob  er 
zwar  allen  wohl  will,  würde  menschenscheu  (ästhetischer 

Misanthrop)  und  seine  Abkehrung  von  Menschen  An- 
thropophobie genannt  werden  können. 

([27 

Die  Maxime  des  Wohlwollens  (die  praktische  Menschen- 
liebe) ist  aller  Menschen  Pflicht  gegen  einander,  man 

mag  diese  nun  liebenswürdig  finden  oder  nicht,  nach 
dem  ethischen  Gesetz  der  Vollkommenheit:  Liebe  deinen 

Nebenmenschen  als  dich  selbst.— Denn  alles  moralisch- 
praktische Verhältnis  gegen  Menschen  ist  ein  Verhältnis 

derselben  in  der  Vorstellung  der  reinen  Vernunft,  d.  i. 
der  freien  Handlungen  nach  Maximen,  welche  sich  zur 
allgemeinen  Gesetzgebung  qualifizieren,  die  also  nicht 
selbstsüchtig  (ex  solipsismo  prodeuntes)  sein  können.  Ich 
will  jedes  Anderen  Wohlwollen  (Jbenevolentiam)  gegen 

mich;  ich  soll  also  auch  gegen  jeden  Anderen  wohl- 
wollend sein.  Da  aber  alle  Andere  außer  mir  nicht  Alle 

sein,  mithin  die  Maxime  nicht  die  Allgemeinheit  eines 

Gesetzes  an  sich  haben  würde,  welche  doch  zur  Ver- 
pflichtung notwendig  ist:  so  wird  das  Pflichtgesetz  des 

Wohlwollens  mich  als  Objekt  desselben  im  Gebot  der 

praktischen  Vernunft  mit  begreifen:  nicht  als  ob  ich  da- 
durch verbunden  würde,  mich  selbst  zu  lieben  (denn  das 

geschieht  ohne  das  unvermeidlich,  und  dazu  gibts  also 

keine  Verpflichtung),  sondern  die  gesetzgebende  Ver- 
nunft, welche  in  ihrer  Idee  der  Menschheit  überhaupt  die 

ganze  Gattung  (mich  also  mit)  einschließt,  nicht  der 
Mensch,  schließt  als  allgemeingesetzgebend  mich  in  der 

Pflicht  des  wechselseitigen  Wohlwollens  nach  dem  Prin- 
zip der  Gleichheit  wie  alle  Andere  neben  mir  mit  ein  und 

erlaubt  es  dir  dir  selbst  wohlzuwollen,  unter  der  Be- 
dingung, daß  du  auch  jedem  Anderen  wohl  willst:  weil 

so  allein  deine  Maxime  (des  Wohltuns)  sich  zu  einer  all- 
gemeinen Gesetzgebung  qualifiziert,  als  worauf  alles 

Pflichtgesetz  gegründet  ist. 
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(I28 Das  Wohlwollen  in  der  allgemeinen  Menschenliebe  ist 
nun  zwar  dem  Umfange  nach  das  größte,  dem  Grade 
nach  aber  das  kleinste,  und  wenn  ich  sage:  ich  nehme  an 
dem  Wohl  dieses  Menschen  nur  nach  der  allgemeinen 
Menschenliebe  Anteil,  so  ist  das  Interesse,  was  ich  hier 

nehme,  das  kleinste,  was  nur  sein  kann.  Ich  bin  in  An- 
sehung desselben  nur  nicht  gleichgültig. 

Aber  Einer  ist  mir  doch  näher  als  der  Andere,  und  ich  bin 
im  Wohlwollen  mir  selbst  der  Nächste.  Wie  stimmt  das 

nun  mit  der  Formel:  Liebe  deinen  Nächsten  (deinen  Mit- 
menschen) als  dich  selbst?  Wenn  einer  mir  näher  ist  (in 

der  Pflicht  des  Wohlwollens)  als  der  Andere,  ich  also  zum 

größeren  Wohlwollen  gegen  Einen  als  gegen  den  An- 
deren verbunden,  mir  selber  aber  geständlich  näher 

(selbst  der  Pflicht  nach)  bin,  als  jeder  Andere,  so  kann 
ich,  wie  es  scheint,  ohne  mir  selbst  zu  widersprechen, 
nicht  sagen:  ich  soll  jeden  Menschen  lieben  wie  mich 
selbst;  denn  der  Maßstab  der  Selbstliebe  würde  keinen 
Unterschied  in  Graden  zulassen.— Man  sieht  bald:  daß 
hier  nicht  bloß  das  Wohlwollen  des  Wunsches,  welches 

eigentlich  ein  bloßes  Wohlgefallen  am  Wohl  jedes  An- 
deren ist,  ohne  selbst  dazu  etwas  beitragen  zu  dürfen 

(ein  jeder  für  sich;  Gott  für  uns  alle),  sondern  ein  tätiges, 
praktisches  Wohlwollen,  sich  das  Wohl  und  Heil  des 
Anderen  zum  Zweck  zu  machen,  (das  Wohltun)  gemeint 
sei.  Denn  im  Wünschen  kann  ich  allen  gleich  wohlwollen, 
aber  im  Tun  kann  der  Grad  nach  Verschiedenheit  der 

Geliebten  (deren  Einer  mich  näher  angeht  als  der  An- 
dere), ohne  die  Allgemeinheit  der  Maxime  zu  verletzen, 

doch  sehr  verschieden  sein. 

EINTEILUNG  DER  LIEBESPFLICHTEN 

Sie  sind:  A)  Pflichten  der  Wohltätigkeit,  B)  der  Dankbar- 
keit, C)  der  Teilnehmnng. 
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A 

VON  DER  PFLICHT  DER  WOHLTÄTIGKEIT 

G29 

Sich  selber  gütlich  tun,  so  weit  als  nötig  ist,  um  nur  am 
Leben  ein  Vergnügen  zu  finden,  (seinen  Leib,  doch  nicht 
bis  zur  Weichlichkeit  zu  pflegen)  gehört  zu  den  Pflichten 

gegen  sich  selbst;— deren  Gegenteil  ist:  sich  aus  Geiz 
(sklavisch)  des  zum  frohen  Genuß  des  Lebens  Notwen- 

digen oder  aus  übertriebener  Disziplin  seiner  natürlichen 

Neigungen  (schwärmerisch)  sich  des  Genusses  der  Le- 
bensfreuden zu  berauben,  welches  beides  der  Pflicht  des 

Menschen  gegen  sich  selbst  widerstreitet. 
Wie  kann  man  aber  außer  dem  Wohlwollen  des  Wunsches 

in  Ansehung  anderer  Menschen  (welches  uns  nichts 
kostet)  noch,  daß  dieses  praktisch  sei,  d.  i.  das  Wohltun 

in  Ansehung  der  Bedürftigen,  jedermann,  der  das  Ver- 
mögen dazu  hat,  als  Pflicht  ansinnen?— Wohlwollen  ist 

das  Vergnügen  an  der  Glückseligkeit  (dem  Wohlsein) 
Anderer;  Wohltun  aber  die  Maxime,  sich  dasselbe  zum 
Zweck  zu  machen,  und  Pflicht  dazu  ist  die  Nötigung  des 

Subjekts  durch  die  Vernunft,  diese  Maxime  als  allge- 
meines Gesetz  anzunehmen. 

Es  fällt  nicht  von  selbst  in  die  Augen:  daß  ein  solches 
Gesetz  überhaupt  in  der  Vernunft  liege;  vielmehr  scheint 
die  Maxime:  ,,Ein  jeder  für  sich,  Gott  (das  Schicksal)  für 

uns  alle",  die  natürlichste  zu  sein. 

G30 
Wohltätig,  d.  i.  anderen  Menschen  in  Nöten  zu  ihrer 
Glückseligkeit,  ohne  dafür  etwas  zu  hoffen,  nach  seinem 
Vermögen  beförderlich  zu  sein,  ist  jedes  Menschen 
Pflicht. 

Denn  jeder  Mensch,  der  sich  in  Not  befindet,  wünscht, 
daß  ihm  von  anderen  Menschen  geholfen  werde.  Wenn  er 
aber  seine  Maxime,  Anderen  wiederum  in  ihrer  Not  nicht 
Beistand  leisten  zu  wollen,  laut  werden  ließe,  d.  i.  sie 
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zum  allgemeinen  Erlaubnisgesetz  machte:  so  würde  ihm, 
wenn  er  selbst  in  Not  ist,  jedermann  gleichfalls  seinen 
Beistand  versagen,  oder  wenigstens  zu  versagen  befugt 
sein.  Also  widerstreitet  sich  die  eigennützige  Maxime 
selbst,  wenn  sie  zum  allgemeinen  Gesetz  gemacht  würde, 
d.  i.  sie  ist  pflichtwidrig,  folglich  die  gemeinnützige  des 

Wohltuns  gegen  Bedürftige  allgemeine  Pflicht  der  Men- 
schen und  zwar  darum:  weil  sie  als  Mitmenschen,  d.  i.  be- 

dürftige, auf  einem  Wohnplatz  durch  die  Natur  zur 
wechselseitigen  Beihülfe  vereinigte  vernünftige  Wesen, 
anzusehen  sind. 

Wohltun  ist  für  den,  der  reich  (mit  Mitteln  zur  Glück- 
seligkeit Anderer  überflüssig,  d.  i.  über  sein  eigenes  Be- 

dürfnis, versehen)  ist,  von  dem  Wohltäter  fast  nicht  ein- 
mal für  seine  verdienstliche  Pflicht  zu  halten;  ob  er  zwar 

dadurch  zugleich  den  Anderen  verbindet.  Das  Ver- 
gnügen, was  er  sich  hiemit  selbst  macht,  welches  ihm 

keine  Aufopferung  kostet,  ist  eine  Art  in  moralischen  Ge- 
fühlen zu  schwelgen.  Auch  muß  er  allen  Schein,  als 

dächte  er  den  Anderen  hiemit  zu  verbinden,  sorgfältig 
vermeiden:  weil  es  sonst  nicht  wahre  Wohltat  wäre,  die 
er  diesem  erzeigte,  indem  er  ihm  eine  Verbindlichkeit 

(die  den  letzteren  in  seinen  eigenen  Augen  immer  er- 
niedrigt) auflegen  zu  wollen  äußerte.  Er  muß  sich  viel- 

mehr, als  durch  die  Annahme  des  Anderen  selbst  ver- 
bindlich gemacht,  oder  beehrt,  mithin  die  Pflicht  bloß 

als  seine  Schuldigkeit  äußeren,  wenn  er  nicht  (welches 
besser  ist)  seinen  Wohltätigkeitsakt  ganz  im  Verborgenen 

ausübt.— Größer  ist  diese  Tugend,  wenn  das  Vermögen 
zum  Wohltun  beschränkt  und  der  Wohltäter  stark  genug 
ist,  die  Übel,  welche  er  Anderen  erspart,  stillschweigend 
über  sich  zu  nehmen,  wo  er  alsdann  wirklich  für  mora- 
Wsch-reich  anzusehen  ist. 

KASUISTISCHE  FRAGEN 

Wie  weit  soll  man  den  Aufwand  seines  Vermögens  im 
Wohltun  treiben?  Doch  wohl  nicht  bis  dahin,  daß  man 
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zuletzt  selbst  Anderer  Wohltätigkeit  bedürftig  würde. 
Wie  viel  ist  die  Wohltat  wert,  die  man  mit  kalter  Hand 

(im  Abscheiden  aus  der  Welt  durch  ein  Testament)  be- 
weiset? —Kann  derjenige,  welcher  eine  ihm  durchs  Lan- 

desgesetz erlaubte  Obergewalt  über  einen  übt,  dem  er 

die  Freiheit  raubt,  nach  seiner  eigenen  Wahl  glück- 
lich zu  sein  (seinem  Erbuntertan  eines  Guts),  kann,  sage 

ich,  dieser  sich  als  Wohltäter  ansehen,  wenn  er  nach 
seinen  eigenen  Begriffen  von  Glückseligkeit  für  ihn 
gleichsam  väterlich  sorgt?  Oder  ist  nicht  vielmehr  die 
Ungerechtigkeit,  einen  seiner  Freiheit  zu  berauben, 
etwas  der  Rechtspflicht  überhaupt  so  Widerstreitendes, 
daß  unter  dieser  Bedingung  auf  die  Wohltätigkeit  der 

Herrschaft  rechnend  sich  hinzugeben  die  größte  Weg- 
werfung der  Menschheit  für  den  sein  würde,  der  sich  dazu 

freiwillig  verstände,  und  die  größte  Vorsorge  der  Herr- 
schaft für  den  letzteren  gar  keine  Wohltätigkeit  sein 

würde?  Oder  kann  etwa  das  Verdienst  mit  der  letzteren 

so  groß  sein,  daß  es  gegen  das  Menschenrecht  aufge- 
wogen werden  könnte?  —Ich  kann  niemand  nach  meinen 

Begriffen  von  Glückseligkeit  wohltun  (außer  unmün- 
digen Kindern  oder  Gestörten),  sondern  nach  jenes 

seinen  Begriffen,  dem  ich  eine  Wohltat  zu  erweisen 
denke,  indem  ich  ihm  ein  Geschenk  aufdringe. 

Das  Vermögen  wohlzutun,  was  von  Glücksgütern  ab- 
hängt, ist  größtenteils  ein  Erfolg  aus  der  Begünstigung 

verschiedener  Menschen  durch  die  Ungerechtigkeit  der 
Regierung,  welche  eine  Ungleichheit  des  Wohlstandes, 
die  Anderer  Wohltätigkeit  notwendig  macht,  einführt. 
Verdient  unter  solchen  Umständen  der  Beistand,  den 

der  Reiche  den  Notleidenden  erweisen  mag,  wohl  über- 
haupt den  Namen  der  Wohltätigkeit,  mit  welcher  man 

sich  so  gern  als  Verdienst  brüstet? 

B 

VON  DER  PFLICHT  DER  DANKBARKEIT 

Dankbarkeit  ist  die  Verehrung  einer  Person  wegen  einer 
uns  erwiesenen  Wohltat,  Das  Gefühl;  was  mit  dieser  IV 
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urteilung  verbunden  ist,  ist  das  der  Achtung  gegen  den 
(ihn  verpflichtenden)  Wohltäter,  da  hingegen  dieser 
gegen  den  Empfänger  nur  als  im  Verhältnis  der  Liebe 
betrachtet  wird.— Selbst  ein  bloßes  herzliches  Wohl- 

wollen des  Anderen  ohne  physische  Folgen  verdient  den 

Namen  einer  Tugendpflicht;  welches  dann  den  Unter- 
schied zwischen  der  tätigen  und  bloß  affektionellen  Dank- 

barkeit begründet. 

d32 
Dankbarkeit  ist  Pflicht,  d.  i.  nicht  bloß  eine  Klugheits- 

maxime t  durch  Bezeugung  meiner  Verbindlichkeit  wegen 
der  mir  widerfahrenen  Wohltätigkeit  den  Andern  zu 
mehrerem  Wohltun  zu  bewegen  (gratiarum  actio  est  ad 
plus  dandum  invitatio);  denn  dabei  bediene  ich  mich 

dieser  bloß  als  Mittel  zu  meinen  anderweitigen  Absich- 
ten; sondern  sie  ist  unmittelbare  Nötigung  durchs  mora- 

lische Gesetz,  d.  i.  Pflicht. 
Dankbarkeit  aber  muß  auch  noch  besonders  als  heilige 

Pflicht,  d.  i.  als  eine  solche,  deren  Verletzung  die  mora- 
lische Triebfeder  zum  Wohltun  in  dem  Grundsatze 

selbst  vernichten  kann  (als  skandalöses  Beispiel),  ange- 
sehen werden.  Denn  heilig  ist  derjenige  moralische 

Gegenstand,  in  Ansehung  dessen  die  Verbindlichkeit 
durch  keinen  ihr  gemäßen  Akt  völlig  getilgt  werden 
kann  (wobei  der  Verpflichtete  immer  noch  verpflichtet 

bleibt).  Alle  andere  ist  gemeine  Pflicht.— Man  kann  aber 
durch  keine  Vergeltung  einer  empfangenen  Wohltat  über 
dieselbe  quittieren:  weil  der  Empfänger  den  Vorzug  des 
Verdienstes,  den  der  Geber  hat,  nämlich  der  Erste  im 
Wohlwollen  gewesen  zu  sein,  diesem  nie  abgewinnen 

kann.— Aber  auch  ohne  einen  solchen  Akt  (des  Wohl- 
tuns) ist  selbst  das  bloße  herzliche  Wohlwollen  schon 

Grund  der  Verpflichtung  zur  Dankbarkeit.— Eine  dank- 
bare Gesinnung  dieser  Art  wird  Erkenntlichkeit  ge- 

nannt. 

«33 
Was  die  Extension  dieser  Dankbarkeit  betrifft,  so  geht 

sie  nicht  allein  auf  Zeitgenossen,  sondern  auch  auf  die 
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Vorfahren,  selbst  diejenige,  die  man  nicht  mit  Gewißheit 
namhaft  machen  kann.  Das  ist  auch  die  Ursache,  wes- 

wegen es  für  unanständig  gehalten  wird,  die  Alten,  die 
als  unsere  Lehrer  angesehen  werden  können,  nicht  nach 
Möglichkeit  wider  alle  Angriffe,  Beschuldigungen  und 
Geringschätzung  zu  verteidigen;  wobei  es  aber  ein 
törichter  Wahn  ist,  ihnen  um  des  Altertums  willen  einen 
Vorzug  in  Talenten  und  gutem  Willen  vor  den  Neueren, 
gleich  als  ob  die  Welt  in  kontinuierlicher  Abnahme  ihrer 
ursprünglichen  Vollkommenheit  nach  Naturgesetzen 
wäre,  anzudichten  und  alles  Neue  in  Vergleichung  damit 
zu  verachten. 

Was  aber  die  Intension,  d.  i.  den  Grad  der  Verbindlich- 
keit zu  dieser  Tugend,  betrifft,  so  ist  er  nach  dem 

Nutzen,  den  der  Verpflichtete  aus  der  Wohltat  gezogen 
hat,  und  der  Uneigennützigkeit,  mit  der  ihm  diese  erteilt 
worden,  zu  schätzen.  Der  mindeste  Grad  ist,  gleiche 
Dienstleistungen  dem  Wohltäter,  der  dieser  empfänglich 
(noch  lebend)  ist,  und,  wenn  er  es  nicht  ist,  Anderen  zu 
erweisen:  eine  empfangene  Wohltat  nicht  wie  eine  Last, 

deren  man  gern  überhoben  sein  möchte,  (weil  der  so  Be- 
günstigte gegen  seinen  Gönner  eine  Stufe  niedriger  steht 

und  dies  dessen  Stolz  kränkt)  anzusehen;  sondern  selbst 

die  Veranlassung  dazu  als  moralische  Wohltat  aufzu- 
nehmen, d.  i.  als  gegebene  Gelegenheit,  diese  Tugend  der 

Menschenliebe,  welche  mit  der  Innigkeit  der  wohlwollen- 
den Gesinnung  zugleich  Zärtlichkeit  des  Wohlwollens 

(Aufmerksamkeit  auf  den  kleinsten  Grad  derselben  in 
der  Pflichtvorstellung)  ist,  zu  verbinden  und  so  die 
Menschenliebe  zu  kultivieren. 

C 

TEILNEHMENDE   EMPFINDUNG   IST   ÜBER- 
HAUPT PFLICHT 

ö   34 

Mitfreude  und  Mitleid  {sympathia  jnoralis)  sind  zwar 
sinnliche  Gefühle  einer  (darum  ästhetisch  zu  nennenden) 
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Lust  oder  Unlust  an  dem  Zustande  des  Vergnügens  so- 
wohl als  Schmerzens  Anderer  (Mitgefühl,  teilnehmende 

Empfindung),  wozu  schon  die  Natur  in  den  Menschen 
die  Empfänglichkeit  gelegt  hat.  Aber  diese  als  Mittel  zu 
Beförderung  des  tätigen  und  vernünftigen  Wohlwollens 
zu  gebrauchen,  ist  noch  eine  besondere,  obzwar  nur  be- 

dingte Pflicht  unter  dem  Namen  der  Menschlichkeit  (hu- 
manitas):  weil  hier  der  Mensch  nicht  bloß  als  vernünftiges 

Wesen,  sondern  auch  als  mit  Vernunft  begabtes  Tier  be- 
trachtet wird.  Diese  kann  nun  in  dem  Vermögen  und 

Willen,  sich  einander  in  Ansehung  seiner  Gefühle  mitzu- 
teilen (humanitas  practica),  oder  bloß  in  der  Empfänglich- 

keit für  das  gemeinsame  Gefühl  des  Vergnügens  oder 
Schmerzens  (humanitas  aesthetica),  was  die  Natur  selbst 
gibt,  gesetzt  werden.  Das  erstere  ist  frei  und  wird  daher 
teilnehmend  genannt  (communio  sentiendi  liberalis)  und 

gründet  sich  auf  praktische  Vernunft:  das  zweite  ist  un- 
frei (communio  sentiendi  illiberalis,  servilis)  und  kann 

mitteilend  (wie  die  der  Wärme  oder  ansteckender  Krank- 
heiten), auch  Mitleidenschaft  heißen:  weil  sie  sich  unter 

nebeneinander  lebenden  Menschen  natürlicherweise  ver- 
breitet. Nur  zu  dem  ersteren  gibts  Verbindlichkeit. 

Es  war  eine  erhabene  Vorstellungsart  des  Weisen,  wie 
ihn  sich  der  Stoiker  dachte,  wenn  er  ihn  sagen  ließ:  ich 
wünsche  mir  einen  Freund,  nicht  der  mir  in  Armut, 

Krankheit,  in  der  Gefangenschaft  usw.  Hülfe  leiste,  son- 
dern damit  ich  ihm  beistehen  und  einen  Menschen  retten 

könne;  und  gleichwohl  spricht  eben  derselbe  Weise, 
wenn  sein  Freund  nicht  zu  retten  ist,  zu  sich  selbst:  was 
gehts  mich  an?  d,  i.  er  verwarf  die  Mitleidenschaft. 
In  der  Tat,  wenn  ein  Anderer  leidet  und  ich  mich  durch 
seinen  Schmerz,  dem  ich  doch  nicht  abhelfen  kann,  auch 
(vermittelst  der  Einbildungskraft)  anstecken  lasse,  so 

leiden  ihrer  zwei;  obzwar  das  Übel  eigentlich  (in  der  Na- 
tur) nur  Einen  trifft.  Es  kann  aber  unmöglich  Pflicht 

sein,  die  Übel  in  der  Welt  zu  vermehren,  mithin  auch 
nicht  aus  Mitleid  wohl  zu  tun;  wie  dann  dieses  auch  eine 
beleidigende  Art  des  Wohltuns  sein  würde,  indem  es  ein 

Wohlwollen  ausdrückt,  was  sich  auf  den  Unwürdigen  be- 
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zieht  und  Barmherzigkeit  genannt  wird,  und  unter  Men- 
schen, welche  mit  ihrer  Würdigkeit  glücklich  zu  sein 

eben  nicht  prahlen  dürfen,  respektiv  gegen  einander  gar 
nicht  vorkommen  sollte. 

d  35 

übzwar  aber  Mitleid  (und  so  auch  Mitfreude)  mit  An- 
deren zu  haben  an  sich  selbst  nicht  Pflicht  ist,  so  ist  es 

doch  tätige  Teilnehmung  an  ihrem  Schicksale  und  zu 

dem  Ende  also  indirekte  Pflicht,  die  mitleidige  natür- 
liche (ästhetische)  Gefühle  in  uns  zu  kultivieren  und  sie 

als  so  viele  Mittel  zur  Teilnehmung  aus  moralischen 

Grundsätzen  und  dem  ihnen  gemäßen  Gefühl  zu  be- 
nutzen.—So  ist  es  Pflicht:  nicht  die  Stellen,  wo  sich 

Arme  befinden,  denen  das  Notwendigste  abgeht,  umzu- 
gehen, sondern  sie  aufzusuchen,  die  Krankenstuben, 

oder  die  Gefängnisse  der  Schuldner  u.  dgl.  zu  fliehen, 
um  dem  schmerzhaften  Mitgefühl,  dessen  man  sich  nicht 
erwehren  könne,  auszuweichen:  weil  dieses  doch  einer 
der  in  uns  von  der  Natur  gelegten  Antriebe  ist,  dasjenige 
zu  tun,  was  die  Pflichtvorstellung  für  sich  allein  nicht 
ausrichten  würde. 

KASUISTISCHE  FRAGEN 

Würde  es  mit  dem  Wohl  der  Welt  überhaupt  nicht 
besser  stehen,  wenn  alle  Moralität  der  Menschen  nur  auf 

Rechtspflichten,  doch  mit  der  größten  Gewissenhaftig- 
keit eingeschränkt,  das  Wohlwollen  aber  unter  die  Adia- 

phora  gezählt  würde?  Es  ist  nicht  so  leicht  zu  übersehen, 
welche  Folge  es  auf  die  Glückseligkeit  der  Menschen 
haben  dürfte.  Aber  in  diesem  Fall  würde  es  doch  wenig- 

stens an  einer  großen  moralischen  Zierde  der  Welt,  näm- 
lich der  Menschenliebe,  fehlen,  welche  also  für  sich,  auch 

ohne  die  Vorteile  (der  Glückseligkeit)  zu  berechnen,  die 
Welt  als  ein  schönes  moralisches  Ganze  in  ihrer  ganzen 
Vollkommenheit  darzustellen  erfordert  wird. 

Dankbarkeit  ist  eigentlich  nicht  Gegenliebe  des  Ver- 
pflichteten gegen  den  Wohltäter,  sondern  Achtung  vor 
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demselben.  Denn  der  allgemeinen  Nächstenliebe  kann 
und  muß  Gleichheit  der  Pflichten  zum  Grunde  gelegt 
werden;  in  der  Dankbarkeit  aber  steht  der  Verpflichtete 
um  eine  Stufe  niedriger  als  sein  Wohltäter.  Sollte  das 
nicht  die  Ursache  so  mancher  Undankbarkeit  sein,  näm- 

lich der  Stolz,  einen  über  sich  zu  sehen;  der  Widerwille, 

sich  nicht  in  völlige  Gleichheit  (was  die  Pflichtverhält- 
nisse betrifft)  mit  ihm  setzen  zu  können? 

VON     DEN     DER    MENSCHENLIEBE     GERADE 

{CONTRA  RIE)      ENTGEGENGESETZTEN      LAS- 
TERN DES  MENSCHENHASSES 

Sie  machen  die  abscheuliche  Familie  des  Neides,  der  Un- 
dankbarkeit und  der  Schadenfreude  aus.— Der  Haß  ist 

aber  hier  nicht  offen  und  gewalttätig,  sondern  geheim 
und  verschleiert,  welches  zu  der  Pflichtvergessenheit 
gegen  seinen  Nächsten  noch  Niederträchtigkeit  hinzutut 
und  so  zugleich  die  Pflicht  gegen  sich  selbst  verletzt, 
a)  Der  Neid  (livor),  als  Hang  das  Wohl  Anderer  mit 
Schmerz  wahrzunehmen,  obzwar  dem  seinigen  dadurch 
kein  Abbruch  geschieht,  der,  wenn  er  zur  Tat  (jenes 
Wohl  zu  schmälern)  ausschlägt,  qualifizierter  Neid,  sonst 
aber  nur  Mißgunst  (invidentia)  heißt,  ist  doch  nur  eine 

indirekt-bösartige  Gesinnung,  nämlich  ein  Unwille, 
unser  eigen  Wohl  durch  das  Wohl  Anderer  in  Schatten 
gestellt  zu  sehen,  weil  wir  den  Maßstab  desselben  nicht 
in  dessen  innerem  Wert,  sondern  nur  in  der  Vergleichung 
mit  dem  Wohl  Anderer  zu  schätzen  und  diese  Schätzung 

zu  versinnlichen  wissen.— Daher  spricht  man  auch  wohl 
von  einer  beneidungswUrdigen  Eintracht  und  Glückselig- 

keit in  einer  Ehe  oder  Familie  usw.;  gleich  als  ob  es  in 
manchen  Fällen  erlaubt  wäre,  jemanden  zu  beneiden. 
Die  Regungen  des  Neides  liegen  also  in  der  Natur  des 
Menschen,  und  nur  der  Ausbruch  derselben  macht  sie 
zu  dem  scheußlichen  Laster  einer  grämischen,  sich  selbst 
folternden  und  auf  Zerstörung  des  Glücks  Anderer 
wenigstens  dem  Wunsche  nach  gerichteten  Leidenschaft, 
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ist  mithin  der  Pflicht  des  Menschen  gegen  sich  selbst  so- 
wohl, als  gegen  Andere  entgegengesetzt. 

b)  Undankbarkeit  gegen  seinen  Wohltäter,  welche,  wenn 

sie  gar  so  weit  geht,  seinen  Wohltäter  zu  hassen,  quali- 
fizierte Undankbarkeit,  sonst  aber  bloß  Uner kenntlich- 

keit heißt,  ist  ein  zwar  im  öffentlichen  Urteile  höchst 

verabscheutes  Laster,  gleichwohl  ist  der  Mensch  des- 
selben wegen  so  berüchtigt,  daß  man  es  nicht  für  un- 

wahrscheinlich hält,  man  könne  sich  durch  erzeigte  ■ 
Wohltaten  wohl  gar  einen  Feind  machen.— Der  Grund 
der  Möglichkeit  eines  solchen  Lasters  liegt  in  der  miß- 

verstandenen Pflicht  gegen  sich  selbst,  die  Wohltätig- 
keit Anderer,  weil  sie  uns  Verbindlichkeit  gegen  sie  auf- 

erlegt, nicht  zu  bedürfen  und  aufzufordern,  sondern 
lieber  die  Beschwerden  des  Lebens  selbst  zu  ertragen, 
als  Andere  damit  zu  belästigen,  mithin  dadurch  bei  ihnen 

in  Schulden  (Verpflichtung)  zu  kommen:  weil  wir  da- 
durch auf  die  niedere  Stufe  des  Beschützten  gegen  seinen 

Beschützer  zu  geraten  fürchten;  welches  der  echten 
Selbstschätzung  (auf  die  Würde  der  Menschheit  in  seiner 

eigenen  Person  stolz  zu  sein)  zuwider  ist.  Daher  Dank- 
barkeit gegen  die,  die  uns  im  Wohltun  unvermeidlich  zu- 

vor kommen  mußten,  (gegen  Vorfahren  im  Angedenken, 
oder  gegen  Eltern)  freigebig,  die  aber  gegen  Zeitgenossen 
nur  kärglich,  ja,  um  dieses  Verhältnis  der  Ungleichheit 
unsichtbar  zu  machen,  wohl  gar  das  Gegenteil  derselben 
bewiesen  wird.— Dieses  ist  aber  alsdann  ein  die  Mensch- 

heit empörendes  Laster,  nicht  bloß  des  Schadens  wegen, 
den  ein  solches  Beispiel  Menschen  überhaupt  zuziehen 
muß,  von  fernerer  Wohltätigkeit  abzuschrecken  (denn 
diese  können  mit  ächtmoralischer  Gesinnung  eben  in  der 
Verschmähung  alles  solchen  Lohns  ihrem  Wohltun  nur 
einen  desto  größeren  inneren  moralischen  Wert  setzen): 
sondern  weil  die  Menschenliebe  hier  gleichsam  auf  den 

Kopf  gestellt  und  der  Mangel  der  Liebe  gar  in  die  Be- 
fugnis,  den  Liebenden  zu  hassen,  verunedelt  wird. 
c)  Die  Schadenfreude,  welche  das  gerade  Umgekehrte  der 
Teilnchmung  ist,  ist  der  menschlichen  Natur  auch  nicht 
fremd;  wiewohl,  wenn  sie  so  weit  geht,  das  Übel  oder 
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Böses  selbst  bewirken  zu  helfen,  sie  als  qualifizierte 
Schadenfreude  den  Menschenhaß  sichtbar  macht  und  in 
ihrer  Gräßlichkeit  erscheint.  Sein  Wohlsein  und  selbst 

sein  Wohlverhalten  stärker  zu  fühlen,  wenn  Unglück 
oder  Verfall  Anderer  in  Skandale  gleichsam  als  die  Folie 

unserem  eigenen  Wohlstande  untergelegt  wird,  um  die- 
sen in  ein  desto  helleres  Licht  zu  stellen,  ist  freilich  nach 

Gesetzen  der  Einbildungskraft,  nämlich  des  Kontrastes, 
in  der  Natur  gegründet.  Aber  über  die  Existenz  solcher 

das  allgemeine  Weltbeste  zerstörenden  Enormitäten  un- 
mittelbar sich  zu  freuen,  mithin  dergleichen  Eräugnisse 

auch  wohl  zu  wünschen,  ist  ein  geheimer  Menschenhaß 
und  das  gerade  Widerspiel  der  Nächstenliebe,  die  uns  als 

Pflicht  obliegt.— Der  Übermut  Anderer  bei  ununter- 
brochenem Wohlergehen  und  der  Eigendünkel  im  Wohl- 

verhalten (eigentlich  aber  nur  im  Glück,  der  Verleitung 
zum  öffentlichen  Laster  noch  immer  entwischt  zu  sein), 

welches  beides  der  eigenliebige  Mensch  sich  zum  Ver- 
dienst anrechnet,  bringen  diese  feindselige  Freude  her- 

vor, die  der  Pflicht  nach  dem  Prinzip  der  Teilnehmung 
(des  ehrlichen  Chremes  beim  Terenz):  ,,Ich  bin  ein 
Mensch;  Alles,  was  Menschen  widerfährt,  das  trifft  auch 

mich"  gerade  entgegengesetzt  ist. Von  dieser  Schadenfreude  ist  die  süßeste  und  noch  dazu 

mit  dem  Schein  des  größten  Rechts,  ja  wohl  gar  der  Ver- 
bindlichkeit (als  Rechtsbegierde),  den  Schaden  Anderer 

auch  ohne  eigenen  Vorteil  sich  zum  Zweck  zu  machen, 
die  Rachbegierde. 
Eine  jede  das  Recht  eines  Menschen  kränkende  Tat  ver- 

dient Strafe,  wodurch  das  Verbrechen  an  dem  Täter  ge- 
rächt (nicht  bloß  der  zugefügte  Schade  ersetzt)  wird. 

Nun  ist  aber  Strafe  nicht  ein  Akt  der  Privatautorität  des 

Beleidigten,  sondern  eines  von  ihm  unterschiedenen  Ge- 
richtshofes, der  den  Gesetzen  eines  Oberen  über  Alle,  die 

demselben  unterworfen  sind,  Effekt  gibt,  und  wenn  wir 
die  Menschen  (wie  es  in  der  Ethik  notwendig  ist)  in  einem 
rechtlichen  Zustande,  aber  nach  bloßen  V ernunftgesetzen 
(nicht  nach  bürgerlichen)  betrachten,  so  hat  niemand  die 

Befugnis  Strafen  zu  verhängen  und  von  Menschen  er- 



6o6  ANFANGSGRUNDE  DER  TUGENDLEHRE 

littene  Beleidigung  zu  rächen,  als  der,  welcher  auch  der 
oberste  moralische  Gesetzgeber  ist,   und  dieser  allein 

(nämlich  Gott)  kann  sagen:  ,,Die  Rache  ist  mein;  ich  will 

vergelten."  Es  ist  also  Tugendpflicht  nicht  allein  selbst 
bloß  aus  Rache  die  Feindseligkeit  Anderer  nicht  mit  Haß 

zu  erwidern,    sondern   selbst   nicht   einmal  den  Welt- 
richter zur  Rache  aufzufordern;  teils  weil  der  Mensch 

von  eigener  Schuld  genug  auf  sich  sitzen  hat,  um  der 

Verzeihung  selbst  sehr  zu  bedürfen,  teils  und  zwar  vor- 
nehmlich, weil  keine  Strafe,  von  wem  es  auch  sei,  aus 

Haß  verhängt  werden  darf.— Daher  ist  Versöhnlichkeit 
(placabilitas)   Menschenpflicht;   womit  doch  die  sanfte 

Duldsamkeit  der  Beleidigungen  {mitis  iniuriarum  patien- 
tia)  nicht  verwechselt  werden  muß,  als  Entsagung  auf 
harte  (rigorosa)  Mittel,  um  der  fortgesetzten  Beleidigung 

Anderer  vorzubeugen;  denn  das  wäre  Wegwerfung  seiner 
Rechte  unter  die   Füße  Anderer  und  Verletzung  der 
Pflicht  des  Menschen  gegen  sich  selbst. 

Anmerkung.  Alle  Laster,  welche  selbst  die  menschliche 
Natur  hassenswert  machen  würden,  wenn  man  sie  (als 

qualifiziert)  in  der  Bedeutung  von  Grundsätzen  neh- 
men wollte,  sind  inhuman,  objektiv  betrachtet,  aber 

doch  menschlich,  subjektiv  erwogen:  d.  i.  wie  die  Er- 
fahrung uns  unsere  Gattung  kennen  lehrt.  Ob  man 

also  zwar  einige  derselben  in  der  Heftigkeit  des  Ab- 

scheues teuflisch  nennen  möchte,  so  wie  ihr  Gegen- 
stück Engelstugend  genannt  werden  könnte:  so  sind 

beide  Begriffe  doch  nur  Ideen  von  einem  Maximum, 
als  Maßstab  zum  Behuf  der  Vergleichung  des  Grades 

der   Moralität  gedacht,   indem  man  dem  Menschen 
sei  nen  Platz  im  Himmel  oder  der  Hölle  anweiset,  ohne 

aus  ihm  ein  Mittelwesen,  was  weder  den  einen  dieser 

Plätze,  noch  den  anderen  einnimmt,  zu  machen.  Ob 

es   Haller   mit    seinem    „zweideutig   Mittelding   von 

Engeln  und  von  Vieh"  besser  getroffen  habe,  mag  hier 
unausgemacht  bleiben.  Aber  das  Halbieren  in  einer 

Zusammenstellung  heterogener  Dinge  führt  auf  gar 

keinen  bestimmten  Begriff,  und  zu  diesem  kann  uns  in 
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der  Ordnung  der  Wesen  nach  ihrem  uns  unbekannten 
Klassenunterschiede  nichts  hinleiten.  Die  erstere 

Gegeneinanderstellung  (von  Engelstugend  und  teuf- 
lischem Laster)  ist  Übertreibung.  Die  zweite,  obzwar 

Menschen,  leider!  auch  in  viehische  Laster  fallen,  be- 
rechtigt doch  nicht  eine  zu  ihrer  Spezies  gehörige  An- 

lage dazu  ihnen  beizulegen,  so  wenig  als  die  Verkrüp- 
pelung  einiger  Bäume  im  Walde  ein  Grund  ist,  sie  zu 
einer  besondern  Art  von  Gewächsen  zu  machen. 

ZWEITER  ABSCHNITT 

VON  DEN  TUGENDPFLICHTEN  GEGEN  ANDERE 
MENSCHEN  AUS   DER  IHNEN  GEBÜHRENDEN 

ACHTUNG 

C37 

Mäßigung  in  Ansprüchen  überhaupt,  d.i.  freiwillige  Ein- 
schränkung der  Selbstliebe  eines  Menschen  durch  die 

Selbstliebe  Anderer,  heißt  Bescheidenheit)  der  Mangel 
dieser  Mäßigung  (Unbescheidenheit)  in  Ansehung  der 
Würdigkeit  von  Anderen  geliebt  zu  werden  die  Eigenliebe 
(philautiä).  Die  Unbescheidenheit  der  Forderung  aber, 
von  Anderen  geachtet  zu  werden,  ist  der  Eigendünkel 
[arrogantia).  Achtung,  die  ich  für  andere  trage,  oder  die 
ein  Anderer  von  mir  fordern  kann  (observantia  aliis 

praestandä),  ist  also  die  Anerkennung  einer  Würde  (digni- 
tas)  an  anderen  Menschen,  d.  i.  eines  Werts,  der  keinen 
Preis  hat,  kein  Äquivalent,  wogegen  das  Objekt  der 
Wertschätzung  iaestimii)  ausgetauscht  werden  könnte. 

—Die  Beurteilung  eines  Dinges  als  eines  solchen,  das 
keinen  Wert  hat,  ist  die  Verachtung. 

G38 
Ein  jeder  Mensch  hat  rechtmäßigen  Anspruch  auf  Ach- 

tung von  seinen  Nebenmenschen,  und  wechselseitig  ist  er 
dazu  auch  gegen  jeden  Anderen  verbunden. 
Die  Menschheit  selbst  ist  eine  Würde;  denn  der  Mensch 
kann  von  keinem  Menschen  (weder  von  Anderen  noch 
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sogar  von  sich  selbst)  bloß  als  Mittel,  sondern  muß  jeder- 
zeit zugleich  als  Zweck  gebraucht  werden,  und  darin  be- 

steht eben  seine  Würde  (die  Persönlichkeit),  dadurch  er 
sich  über  alle  andere  Weltwesen,  die  nicht  Menschen 
sind  und  doch  gebraucht  werden  können,  mithin  über 
alle  Sachen  erhebt.  Gleichwie  er  also  sich  selbst  für 

keinen  Preis  weggeben  kann  (welches  der  Pflicht  der 
Selbstschätzung  widerstreiten  würde),  so  kann  er  auch 
nicht  der  eben  so  notwendigen  Selbstschätzung  Anderer 
als  Menschen  entgegen  handeln,  d.  i.  er  ist  verbunden, 
die  Würde  der  Menschheit  an  jedem  anderen  Menschen 
praktisch  anzuerkennen,  mithin  ruht  auf  ihm  eine 

Pflicht,  die  sich  auf  die  jedem  anderen  Menschen  not- 
wendig zu  erzeigende  Achtung  bezieht. 

(T39 

Andere  verachten  (contemnere) ,  d.  i.  ihnen  die  dem  Men- 
schen überhaupt  schuldige  Achtung  weigern,  ist  auf  alle 

Fälle  pflichtwidrig;  denn  es  sind  Menschen.  Sie  ver- 
gleichungsweise  mit  Anderen  innerlich  geringschätzen 
(despicatui  habere)  ist  zwar  bisweilen  unvermeidlich,  aber 

die  äußere  Bezeigung  der  Geringschätzung  ist  doch  Be- 
leidigung.—Was  gefährlich  ist,  ist  kein  Gegenstand  der 

Verachtung,  und  so  ist  es  auch  nicht  der  Lasterhafte; 
und  wenn  die  Überlegenheit  über  die  Angriffe  desselben 
mich  berechtigt  zu  sagen:  ich  verachte  jenen,  so  bedeutet 
das  nur  so  viel,  als:  es  ist  keine  Gefahrdabei,  wenn  ich 
gleich  gar  keine  Verteidigung  gegen  ihn  veranstaltete, 
weil  er  sich  in  seiner  Verworfenheit  selbst  darstellt. 

Nichts  desto  weniger  kann  ich  selbst  dem  Lasterhaften 
als  Menschen  nicht  alle  Achtung  versagen,  die  ihm 

wenigstens  in  der  Qualität  eines  Menschen  nicht  ent- 
zogen werden  kann;  ob  er  zwar  durch  seine  Tat  sich  der- 
selben unwürdig  macht.  So  kann  es  schimpfliche,  die 

Menschheit  selbst  entehrende  Strafen  geben  (wie  das 
Vierteilen,  von  Hunden  zerreißen  lassen,  Nasen  und 
Ohren  abschneiden),  die  nicht  bloß  dem  Ehrliebenden 
(der  auf  Achtung  Anderer  Anspruch  macht,  was  ein 
jeder  tun  muß)  schmerzhafter  sind,  als  der  Verlust  der 
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Güter  und  des  Lebens,  sondern  auch  dem  Zuschauer 
Schamröte  abjagen,  zu  einer  Gattung  zu  gehören,  mit 
der  man  so  verfahren  darf. 

Anmerkung.  Hierauf  gründet  sich  eine  Pflicht  der 

Achtung  für  den  Menschen  selbst  im  logischen  Ge- 
brauch seiner  Vernunft:  die  Fehltritte  derselben  nicht 

unter  dem  Namen  der  Ungereimtheit,  des  abge- 
schmackten Urteils  u.  dgl.  zu  rügen,  sondern  vielmehr 

voraus  zu  setzen,  daß  in  demselben  doch  etwas  Wahres 
sein  müsse,  und  dieses  heraus  zu  suchen;  dabei  aber 
auch  zugleich  den  trüglichen  Schein  (das  Subjektive 
der  Bestimmungsgründe  des  Urteils,  was  durch  ein 
Versehen  für  objektiv  gehalten  wurde)  aufzudecken 
und  so,  indem  man  die  Möglichkeit  zu  irren  erklärt, 
ihm  noch  die  Achtung  für  seinen  Verstand  zu  erhalten. 
Denn  spricht  man  seinem  Gegner  in  einem  gewissen 
Urteile  durch  jene  Ausdrücke  allen  Verstand  ab,  wie 

will  man  ihn  dann  darüber  verständigen,  daß  er  ge- 
irrt habe?— Eben  so  ist  es  auch  mit  dem  Vorwurf  des 

Lasters  bewandt,  welcher  nie  zur  völligen  Verachtung 

und  Absprechung  alles  moralischen  Werts  des  Laster- 
haften ausschlagen  muß:  weil  er  nach  dieser  Hypo- 

these auch  nie  gebessert  werden  könnte;  welches  mit 

der  Idee  eines  Menschen,  der  als  solcher,  (als  mora- 
lisches Wesen)  nie  alle  Anlage  zum  Guten  einbüßen 

kann,  unvereinbar  ist. 

C40 
Die  Achtung  vor  dem  Gesetze,  welche  subjektiv  als 

moralisches  Gefühl  bezeichnet  wird,  ist  mit  dem  Be- 
wußtsein seiner  Pflicht  einerlei.  Eben  darum  ist  auch  die 

Bezeigung  der  Achtung  vor  dem  Menschen  als  mora- 
lischen (seine  Pflicht  höchstschätzenden)  Wesen  selbst 

eine  Pflicht,  die  Andere  gegen  ihn  haben,  und  ein  Recht, 

worauf  er  den  Anspruch  nicht  aufgeben  kann.— Man 
nennt  diesen  Anspruch  Ehrliebe,  deren  Phänomen  im 

äußeren  Betragen  Ehrbarkeit  (honestas  externa},  der  Ver- 
stoß dawider  aber  Skandal  heißt:  ein  Beispiel  der  Nicht- 

IC  ANT  V  30 
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achtung  derselben,  das  Nachfolge  bewirken  dürfte, 

welches  zu  geben  zwar  höchst  pflichtwidrig,  aber  am  bloß 

Widersinnischen  (paradoxon),  sonst  an  sich  Guten  zu 

nehmen,  ein  Wahn  (da  man  das  Nichtgebräuchliche  auc
h 

für  nicht  erlaubt  hält),  ein  der  Tugend  gefährlicher  und 

verderblicher  Fehler  ist. -Denn  die  schuldige  Achtung 

für  andere  ein  Beispiel  gebende  Menschen  kann  nicht  bis 

zur  blinden  Nachahmung  (da  der  Gebrauch,  mos,  zur 

Würde  eines  Gesetzes  erhoben  wird)  ausarten;  als  welche
  - 

Tyrannei  der  Volkssitte  der  Pflicht  des  Menschen  gegen 
sich  selbst  zuwider  sein  würde. 

a,4i 
Die  Unterlassung  der  bloßen  Liebespflichten  ist 

 Un- 

tugend (peccatum).    Aber  die  Unterlassung  der  Pflicht, 

die  aus  der  schuldigen  Achtung  für  jeden  Menschen  
über- 

haupt hervorgeht,  ist  Laster  {vitium).  Denn  durch  die 

Verabsäumung  der  ersteren  wird  kein  Mensch  beleidig
t; 

durch  die  Unterlassung  aber  der  zweiten  geschieht  de
m 

Menschen  Abbruch  in  Ansehung  seines  gesetzmäßig
en 

Anspruchs.-Die  erstere   Übertretung   ist  das 
 Pflicht- 

widrige des  Wider  Spiels  (contrarie  oppositum  virtuUs). 

Was  aber  nicht  allein  keine  moralische  Zutat  ist
,  son- 

dern sogar  den  Wert  derjenigen,  die  sonst  dem  Subjekt
 

zugute  kommen  würde,  aufhebt,  ist  Laster. 

Eben  darum  werden  auch  die  Pflichten  gegen  den  N
eben- 

menschen aus  der  ihm  gebührenden  Achtung  nur  negativ 

ausgedrückt,  d.  i.  diese  Tugendpflicht  wird  n
ur  indirekt 

(durch     das    Verbot    des    Widerspiels)     ausge
druckt 

werden. 

VON   DEN  DIE  PFLICHT  DER  ACHTUNG
  FÜR 

ANDERE  MENSCHEN  VERLETZEND
EN 

LASTERN 

Diese  Laster  sind:  A)  der  Hochmut,  B)  das  Afterre
den  und 

C)  die  Verhöhnung. 
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A 

DER  HOCHMUT 

Der  Hochmut  (superbia  und,  wie  dieses  Wort  es  aus- 
drückt, die  Neigung  immer  oben  zu  schwimmen)  ist  eine 

Art  von  Ehrbegierde  (ambitio),  nach  welcher  wir  anderen 
Menschen  ansinnen,  sich  selbst  in  Vergleichung  mit  uns 
gering  zu  schätzen,  und  ist  also  ein  der  Achtung,  worauf 
jeder  Mensch  gesetzmäßigen  Anspruch  machen  kann, 
widerstreitendes  Laster. 

Er  ist  vom  Stolz  (animus  elatus)  als  Ehrliebe,  d.  i.  Sorg- 
falt seiner  Menschenwürde  in  Vergleichung  mit  Anderen 

nichts  zu  vergeben,  (der  daher  auch  mit  dem  Beiwort  des 
edlen  belegt  zu  werden  pflegt)  unterschieden;  denn  der 
Hochmut  verlangt  von  Andern  eine  Achtung,  die  er 

ihnen  doch  verweigert.— Aber  dieser  Stolz  selbst  wird 
doch  zum  Fehler  und  Beleidigung,  wenn  er  auch  bloß  ein 
Ansinnen  an  Andere  ist,  sich  mit  seiner  Wichtigkeit  zu 
beschäftigen. 
Daß  der  Hochmut,  welcher  gleichsam  eine  Bewerbung 

des  Ehrsüchtigen  um  Nachtreter  ist,  und  denen  verächt- 
lich zu  begegnen  er  sich  berechtigt  glaubt,  ungerecht  und 

der  schuldigen  Achtung  für  Menschen  überhaupt  wider- 
streitend sei:  daß  er  Torheit,  d.  i.  Eitelkeit  im  Gebrauch 

der  Mittel  zu  etwas,  was  in  einem  gewissen  Verhältnisse 

gar  nicht  den  Wert  hat,  um  Zweck  zu  sein,  ja  daß  er  so- 
gar Narrheit,  d.  i.  ein  beleidigender  Unverstand  sei,  sich 

solcher  Mittel,  die  an  Anderen  gerade  das  Widerspiel 
seines  Zwecks  hervorbringen  müssen,  zu  bedienen  (denn 
dem  Hochmütigen  weigert  ein  jeder  um  desto  mehr  seine 

Achtung,  je  bestrebter  er  sich  darnach  bezeigt),— dies 
alles  ist  für  sich  klar.  Weniger  möchte  doch  angemerkt 
worden  sein:  daß  der  Hochmütige  jederzeit  im  Grunde 
seiner  Seele  niederträchtig  ist.  Denn  er  würde  Anderen 

nicht  ansinnen,  sich  selbst  in  Vergleichung  mit  ihm  ge- 
ring zu  halten,  fände  er  nicht  bei  sich,  daß,  wenn  ihm  das 

Glück  umschlüge,  er  es  gar  nicht  hart  finden  würde,  nun 
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seinerseits  auch  zu  kriechen  und  auf  alle  Achtung  An- 
derer Verzicht  zu  tun. 

ß 

DAS  AFTERREDEN 

Ö43 

Die  übele  Nachrede  (obtredatio)  oder  das  Afterreden, 
worunter  ich  nicht  die  Verleumdung  (contumelia),  eine 
falsche,  vor  Recht  zu  ziehende  Nachrede,  sondern  bloß 
die  unmittelbare,  auf  keine  besondere  Absicht  angelegte 

Neigung  verstehe,  etwas  der  Achtung  für  Andere  Nach- 
teiliges ins  Gerücht  zu  bringen,  ist  der  schuldigen  Ach- 

tung gegen  die  Menschheit  überhaupt  zuwider:  weil  jedes 
gegebene  Skandal  diese  Achtung,  auf  welcher  doch  der 
Antrieb  zum  Sittlichguten  beruht,  schwächt  und  so  viel 
möglich  gegen  sie  ungläubisch  macht. 
Die  geflissentliche  Verbreitung  (propalatio)  desjenigen 
die  Ehre  eines  Andern  Schmälernden,  was  auch  nicht  zur 
öffentlichen  Gerichtbarkeit  gehört,  es  mag  übrigens  auch 

wahr  sein,  ist  Verringerung  der  Achtung  für  die  Mensch- 
heit überhaupt,  um  endlich  auf  unsere  Gattung  selbst 

den  Schatten  der  Nichtswürdigkeit  zu  werfen  und  Misan- 
thropie  (Menschenscheu)  oder  Verachtung  zur  herrschen- 

den Denkungsart  zu  machen,  oder  sein  moralisches  Ge- 
fühl durch  den  öfteren  Anblick  derselben  abzustumpfen 

und  sich  daran  zu  gewöhnen.  Es  ist  also  Tugendpflicht, 

statt  einer  hämischen  Lust  an  der  Bloßstellung  der  Feh- 
ler Anderer,  um  sich  dadurch  die  Meinung,  gut,  wenig- 

stens nicht  schlechter  als  alle  andere  Menschen  zu  sein,  zu 
sicheren,  den  Schleier  der  Menschenliebe  nicht  bloß  durch 

Milderung  unserer  Urteile,  sondern  auch  durch  Ver- 
schweigung derselben  über  die  Fehler  Anderer  zu  werfen: 

weil  Beispiele  der  Achtung,  welche  uns  Andere  geben, 
auch  die  Bestrebung  rege  machen  können  sie  gleichmäßig 
zu  verdienen.— Um  deswillen  ist  die  Ausspähungssucht 
der  Sitten  Anderer  (allotrio-episcopia)  auch  für  sich 
selbst  schon  ein  beleidigender  Vorwitz  der  Menschen- 
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künde,  welchem  jedermann  sich  mit  Recht  als  Ver- 
letzung der  ihm  schuldigen  Achtung  widersetzen  kann. 

C 

DIE  VERHÖHNUNG 

(T  44 

Die  leichtfertige  Tadelsucht  und  der  Hang  Andere  zum 
Gelächter  bloß  zu  stellen,  die  Spottsticht,  um  die  Fehler 
eines  Anderen  zum  unmittelbaren  Gegenstande  seiner 
Belustigung  zu  machen,  ist  Bosheit  und  von  dem  Scherz, 
der  Vertraulichkeit  unter  Freunden,  sie  nur  zum  Schein 

als  Fehler,  in  der  Tat  aber  als  Vorzüge  des  Muts,  bis- 
weilen auch  außer  der  Regel  der  Mode  zu  sein,  zu  be- 
lachen (welches  dann  kein  Hohnlachen  ist),  gänzlich 

unterschieden.  Wirkliche  Fehler  aber,  oder,  gleich  als  ob 
sie  wirklich  wären,  angedichtete,  welche  die  Person  ihrer 
verdienten  Achtung  zu  berauben  abgezweckt  sind,  dem 
Gelächter  bloß  zu  stellen,  und  der  Hang  dazu,  die  bittere 
Spottsucht  [spiritus  causticus) ,  hat  etwas  von  teuflischer 
Freude  an  sich  und  ist  darum  eben  eine  desto  härtere 

Verletzung  der  Pflicht  der  Achtung  gegen  andere 
Menschen. 

Hievon  ist  doch  die  scherzhafte,  wenn  gleich  spottende 
Abweisung  der  beleidigenden  Angriffe  eines  Gegners  mit 
Verachtung  (retorsio  iocosa)  unterschieden,  wodurch  der 

Spötter  (oder  überhaupt  ein  schadenfroher,  aber  kraft- 
loser Gegner)  gleichmäßig  verspottet  wird,  und  recht- 

mäßige Verteidigung  der  Achtung,  die  er  von  jenem  for- 
dern kann.  Wenn  aber  der  Gegenstand  eigentlich  kein 

Gegenstand  für  den  Witz,  sondern  ein  solcher  ist,  an 

welchem  die  Vernunft  notwendig  ein  moralisches  Inter- 
esse nimmt,  so  ist  es,  der  Gegner  mag  noch  so  viel  Spöt- 
terei ausgestoßen,  hiebei  aber  auch  selbst  zugleich  noch 

so  viel  Blößen  zum  Belachen  gegeben  haben,  der  Würde 
des  Gegenstandes  und  der  Achtung  für  die  Menschheit 
angemessener,  dem  Angriffe  entweder  gar  keine  oder 

eine  mit  Würde  und  Ernst  geführte  Verteidigung  ent- 
gegen zu  setzen. 
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Anmerkung.  Man  wird  wahrnehmen,  daß  unter  dem 

vorhergehenden  Titel  nicht  sowohl  Tugenden  ange- 
priesen, als  vielmehr  die  ihnen  entgegenstehende 

Laster  getadelt  werden;  das  liegt  aber  schon  in  dem 

Begriffe  der  Achtung,  so  wie  wir  sie  gegen  andereMen- 
schen  zu  beweisen  verbunden  sind,  welche  nur  eine 

negative  Pflicht  ist.— Ich  bin  nicht  verbunden  Andere 
(bloß  als  Menschen  betrachtet)  zu  verehren,  d.  i.  ihnen 
positive  Hochachtung  zu  beweisen.  Alle  Achtung,  zu 
der  ich  von  Natur  verbunden  bin,  ist  die  vor  dem  Ge- 

setz überhaupt  (reverere  legem),  und  dieses,  nicht  aber 
andere  Menschen  überhaupt  zu  verehren  (reverentia 
adversus  hominem),  oder  hierin  ihnen  etwas  zu  leisten, 
ist  allgemeine  und  unbedingte  Menschenpflicht  gegen 
Andere,  welche  als  die  ihnen  ursprünglich  schuldige 

Achtung  (observantia  debita)  von  jedem  gefordert  wer- 
den kann. 

Die  verschiedene  Andern  zu  beweisende  Achtung  nach 
Verschiedenheit  der  Beschaffenheit  der  Menschen, 
oder  ihrer  zufälligen  Verhältnisse,  nämlich  der  des 
Alters,  des  Geschlechts,  der  Abstammung,  der  Stärke 
oder  Schwäche,  oder  gar  des  Standes  und  der  Würde, 
welche  zum  Teil  auf  beliebigen  Anordnungen  beruhen, 

darf  in  metaphysischen  Anfangsgründen  der  Tugend- 
lehre nicht  ausführlich  dargestellt  und  klassifiziert, 

werden,  da  es  hier  nur  um  die  reine  Vernunftprinzipien 
derselben  zu  tun  ist. 

ZWEITES  HAUPTSTÜCK 

VON  DEN  ETHISCHEN  PFLICHTEN  DER  MEN- 
SCHEN GEGEN  EINANDER  IN  ANSEHUNG  IHRES 

ZUSTANDES 

Ö45 

Diese    (Tugendpflichten)    können   zwar   in    der    reinen 
Ethik  keinen  Anlaß  zu  einem  besondern  Hauptstück  im 

System  derselben  geben;  denn  sie  enthalten  nicht  Prin- 
zipien der  Verpflichtung  der  Menschen  als  solcher  gegen 
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einander  und  können  also  von  den  metaphysischen  An- 
fangsgründen der  Tugendlehre  eigentlich  nicht  einen 

Teil  abgeben,  sondern  sind  nur  nach  Verschiedenheit  der 

Subjekte  der  Anwendung  des  Tugendprinzips  (dem  For- 
male nach)  auf  in  der  Erfahrung  vorkommende  Fälle 

(das  Materiale)  modifizierte  Regeln,  weshalb  sie  auch 
wie  alle  empirische  Einteilungen  keine  gesichert-voll- 

ständige Klassifikation  zulassen.  Indessen  gleichwie  von 
der  Metaphysik  der  Natur  zur  Physik  ein  Überschritt, 
der  seine  besondern  Regeln  hat,  verlangt  wird:  so  wird 

der  Metaphysik  der  Sitten  ein  Ähnliches  mit  Recht  an- 
gesonnen: nämlich  durch  Anwendung  reiner  Pflicht- 
prinzipien auf  Fälle  der  Erfahrung  jene  gleichsam  zu 

schematisieren  und  zum  moralisch-praktischen  Gebrauch 
fertig  darzulegen.— Welches  Verhalten  also  gegen  Men- 

schen, z.  B.  in  der  moralischen  Reinigkeit  ihres  Zu- 
standes,  oder  in  ihrer  Verdorbenheit;  welches  im  kulti- 

vierten, oder  rohen  Zustande;  was  den  Gelehrten  oder 
Ungelehrten  und  jenen  im  Gebrauch  ihrer  Wissenschaft 

als  umgänglichen  (geschliffenen),  oder  in  ihrem  Fach  un- 
umgänglichen Gelehrten  (Pedanten),  pragmatischen, 

oder  mehr  auf  Geist  und  Geschmack  ausgehenden; 
welches  nach  Verschiedenheit  der  Stände,  des  Alters,  des 

Geschlechts,  des  Gesundheitszustandes,  des  der  Wohl- 
habenheit oder  Armut  usw.  zukomme:  das  gibt  nicht  so 

vielerlei  Arten  der  ethischen  Verpflichtung  (denn  es  ist 
nur  eine,  nämlich  die  der  Tugend  überhaupt),  sondern 
nur  Arten  der  Anwendung  (Porismen)  ab;  die  also  nicht, 
als  Abschnitte  der  Ethik  und  Glieder  der  Einteilung 
eines  Systems  (das  a  priori  aus  einem  Vernunftbegriffe 
hervorgehen  muß),  aufgeführt,  sondern  nur  angehängt 

werden  können.— Aber  eben  diese  Anwendung  gehört  zur 
Vollständigkeit  der  Darstellung  desselben. 
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BESCHLUSS   DER   ELEMENTARLEHRE 

VON     DER     INNIGSTEN    VEREINIGUNG     DER 

LIEBE   MIT  DER  ACHTUNG  IN  DER  FREUND- 
SCHAFT 

C46 Freundschaß
  

(in  ihrer  Vollkommen
heit  

betrachtet) 
 
ist 

die  Vereinigung 
 
zweier  Personen  durch  gleiche  wechsel- 

seitige Liebe  und  Achtung.— Man  sieht  leicht,  daß  sie  ein 
Ideal  der  Teilnehmun

g  
und  Mitteilung  an  dem  Wohl 

eines  jeden  dieser  durch  den  moralisch  guten  Willen  Ver- 
einigten sei,  und,  wenn  es  auch  nicht  das  ganze  Glück  des 

Lebens  bewirkt,  die  Aufnahme  desselben  in  ihre  beider- 

seitige Gesinnung  die  Würdigkeit 
 
enthalte  glücklich  zu 

sein,  mithin  daß  Freundschaf
t  

unter  Menschen  Pflicht 

derselben  ist.— Daß  aber  Freundschaf
t  

eine  bloße  (aber 

doch  praktisch-no
twendige)  

Idee,  in  der  Ausübung  zwar 
unerreichbar

,  
aber  doch  darnach  (als  einem  Maximum 

der  guten  Gesinnung  gegen  einander)  zu  streben  von  der 
Vernunft  aufgegebene

,  
nicht  etwa  gemeine,  sondern 

ehrenvolle  Pflicht  sei,  ist  leicht  zu  ersehen.  Denn  wie  ist 
es  für  den  Menschen  in  Verhältnis  zu  seinem  Nächsten 

möglich,  die  Gleichheit  eines  der  dazu  erforderliche
n 

Stücke  eben  derselben  Pflicht  (z.  B.  des  wechselseiti
gen 

Wohlwollens
)  

in  dem  Einen  mit  eben  derselben  Gesin- 
nung im  Anderen  auszumitteln

,  
noch  mehr  aber,  welches 

Verhältnis  das  Gefühl  aus  der  einen  Pflicht  zu  dem  aus 

der  andern  (z.  B.  das  aus  dem  Wohlwollen 
 
zu  dem  aus 

der  Achtung)  in  derselben  Person  habe,  und  ob,  wenn  die 

eine  in  der  Liebe  inbrünstiger
  

ist,  sie  nicht  eben  dadurch 

in  der  Achhing  des  Anderen  etwas  einbüße,  so  daß  beider- 
seitig Liebe  und  Hochschätzu

ng  
subjektiv  schwerlich  in 

das  Ebenmaß  des  Gleichgewich
ts  

gebracht  werden  wird; 

welches  doch  zur  Freundschaf
t  

erforderlich 
 
ist?— Denn- 

man  kann  jene  als  Anziehung, 
 
diese  als  Abstoßung  be- 

trachten, und  wenn  das  Prinzip  der  ersteren  Annäherung
 

gebietet,  das  der  zweiten  sich  einander  in  geziemendem
 

Abstände  zu  halten  fordert,  welche  Einschränku
ng  

der 
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Vertraulichkeit,  durch  die  Regel:  daß  auch  die  besten 
Freunde  sich  unter  einander  nicht  gemein  machen  sollen, 
ausgedrückt,  eine  Maxime  enthält,  die  nicht  bloß  dem 
Höheren  gegen  den  Niedrigen,  sondern  auch  umgekehrt 
gilt.  Denn  der  Höhere  fühlt,  ehe  man  es  sich  versieht, 
seinen  Stolz  gekränkt  und  will  die  Achtung  des  Niedrigen 

etwa  für  einen  Augenblick  aufgeschoben,  nicht  aber  auf- 
gehoben wissen,  welche  aber,  einmal  verletzt,  innerlich 

unwiederbringlich  verloren  ist;  wenn  gleich  die  äußere 
Bezeichnung  derselben  (das  Zeremoniell)  wieder  in  den 
alten  Gang  gebracht  wird. 
Freundschaft  in  ihrer  Reinigkeit  oder  Vollständigkeit, 
als  erreichbar  (zwischen  Orestes  und  Pylades,  Theseus 

und  Pirithous)  gedacht,  ist  das  Steckenpferd  der  Ro- 
manenschreiber; wogegen  Aristoteles  sagt:  meine  lieben 

Freunde,  es  gibt  keinen  Freund!  Folgende  Anmerkungen 
können  auf  die  Schwierigkeiten  derselben  aufmerksam 
machen. 

Moralisch  erwogen,  ist  es  freilich  Pflicht,  daß  ein  Freund 
dem  anderen  seine  Fehler  bemerklich  mache;  denn  das 

geschieht  ja  zu  seinem  Besten,  und  es  ist  also  Liebes- 
pflicht. Seine  andere  Hälfte  aber  sieht  hierin  einen 

Mangel  der  Achtung,  die  er  von  jenem  erwartete,  und 
zwar  daß  er  entweder  darin  schon  gefallen  sei,  oder,  da 
er  von  dem  Anderen  beobachtet  und  ingeheim  kritisiert 

wird,  beständig  Gefahr  läuft  in  den  Verlust  seiner  Ach- 
tung zu  fallen;  wie  dann  selbst,  daß  er  beobachtet  und 

gemeistert  werden  solle,  ihm  schon  für  sich  selbst  be- 
leidigend zu  sein  dünken  wird. 

Ein  Freund  in  der  Not,  wie  erwünscht  ist  er  nicht  (wohl 
zu  verstehen,  wenn  er  ein  tätiger,  mit  eigenem  Aufwände 
hülfreicher  Freund  ist)!  Aber  es  ist  doch  auch  eine  große 
Last,  sich  an  Anderer  ihrem  Schicksal  angekettet  und 
mit  fremdem  Bedürfnis  beladen  zu  fühlen.— Die  Freund- 

schaft kann  also  nicht  eine  auf  wechselseitigen  Vorteil 

abgezweckte  Verbindung,  sondern  diese  muß  rein  mora- 
lisch sein,  und  der  Beistand,  auf  den  jeder  von  beiden 

von  dem  Anderen  im  Falle  der  Not  rechnen  darf,  muß 

nicht  als  Zweck  und  Bestimmungsgrund  zu  derselben— 
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dadurch  würde  er  die  Achtung  des  andern  Teils  ver- 

lieren,—sondern  kann  nur  als  äußere  Bezeichnung  des 
inneren  herzlich  gemeinten  Wohlwollens,  ohne  es  doch 
auf  die  Probe,  als  die  immer  gefährlich  ist,  ankommen  zu 
lassen,  gemeint  sein,  indem  ein  jeder  großmütig  den 
Anderen  dieser  Last  zu  überheben,  sie  für  sich  allein  zu 
tragen,  ja  ihm  sie  gänzlich  zu  verhehlen  bedacht  ist,  sich 
aber  immer  doch  damit  schmeicheln  kann,  daß  im  Falle 
der  Not  er  auf  den  Beistand  des  Andern  sicher  würde 
rechnen  können.  Wenn  aber  Einer  von  dem  Andern  eine 

Wohltat  annimmt,  so  kann  er  wohl  vielleicht  auf  Gleich- 
heit in  der  Liebe,  aber  nicht  in  der  Achtung  rechnen, 

denn  er  sieht  sich  offenbar  eine  Stufe  niedriger,  verbind- 
lich zu  sein  und  nicht  gegenseitig  verbinden  zu  können.— 

Freundschaft  ist  bei  der  Süßigkeit  der  Empfindung  des 
bis  zum  Zusammenschmelzen  in  eine  Person  sich  an- 

nähernden wechselseitigen  Besitzes  doch  zugleich  etwas 

so  Zartes  (tenerüas  amicitiae),  daß,  wenn  man  sie  auf  Ge- 
fühle beruhen  läßt  und  dieser  wechselseitigen  Mitteilung 

und  Ergebung  nicht  Grundsätze  oder  das  Gemeinmachen 
verhütende  und  die  Wechselliebe  durch  Forderungen  der 
Achtung  einschränkende  Regeln  unterlegt,  sie  keinen 
Augenblick  vor  Unterbrechungen  sicher  ist;  dergleichen 
unter  unkultivierten  Personen  gewöhnlich  sind,  ob  sie 
zwar  darum  eben  nicht  immer  Trennung  bewirken  (denn 
Pöbel  schlägt  sich  und  Pöbel  verträgt  sich);  sie  können 
von  einander  nicht  lassen,  aber  sich  auch  nicht  unter 
einander  einigen,  weil  das  Zanken  selbst  ihnen  Bedürfnis 
ist,  um  die  Süßigkeit  der  Eintracht  in  der  Versöhnung  zu 
schmecken. —Auf  alle  Fälle  aber  kann  die  Liebe  in  der 

Freundschaft  nicht  Affekt  sein:  weil  dieser  in  der  Wahl 
blind  und  in  der  Fortsetzung  verrauchend  ist. 

Ö47 

Moralische  Freundschaft  (zum  Unterschiede  von  der 
ästhetischen)  ist  das  völlige  Vertrauen  zweier  Personen 
in  wechselseitiger  Eröffnung  ihrer  geheimen  Urteile  und 
Empfindungen,  so  weit  sie  mit  beiderseitiger  Achtung 
gegen  einander  bestehen  kann. 
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Der  Mensch  ist  ein  für  die  Gesellschaft  bestimmtes  (ob- 
zwar  doch  auch  ungeselliges)  Wesen,  und  in  der  Kultur 
des  gesellschaftlichen  Zustandes  fühlt  er  mächtig  das 
Bedürfnis  sich  Anderen  zu  eröffnen  (selbst  ohne  etwas 
dabei  zu  beabsichtigen);  andererseits  aber  auch  durch 
die  Furcht  vor  dem  Mißbrauch,  den  Andere  von  dieser 
Aufdeckung  seiner  Gedanken  machen  dürften,  beengt 
und  gewarnt,  sieht  er  sich  genötigt,  einen  guten  Teil 
seiner  Urteile  (vornehmlich  über  andere  Menschen)  in 
sich  selbst  zu  verschließen.  Er  möchte  sich  gern  darüber 
mit  irgend  jemand  unterhalten,  wie  er  über  dieMenschen, 
mit  denen  er  umgeht,  wie  er  über  die  Regierung,  Religion 
usw.  denkt;  aber  er  darf  es  nicht  wagen:  teils  weil  der 
Andere,  der  sein  Urteil  behutsam  zurückhält,  davon  zu 

seinem  Schaden  Gebrauch  machen,  teils,  was  die  Er- 
öffnung seiner  eigenen  Fehler  betrifft,  der  Andere  die 

seinigen  verhehlen  und  er  so  in  der  Achtung  desselben 
einbüßen  würde,  wenn  er  sich  ganz  offenherzig  gegen  ihn 
darstellte. 

Findet  er  also  einen,  der  Verstand  hat,  bei  dem  er  in  An- 
sehung jener  Gefahr  gar  nicht  besorgt  sein  darf,  sondern 

dem  er  sich  mit  völligem  Vertrauen  eröffnen  kann,  der 
überdem  auch  eine  mit  der  seihigen  übereinstimmende 
Art  die  Dinge  zu  beurteilen  an  sich  hat,  so  kann  er  seinen 
Gedanken  Luft  machen;  er  ist  mit  seinen  Gedanken  nicht 
völlig  allein,  wie  im  Gefängnis,  und  genießt  eine  Freiheit, 
der  er  in  dem  großen  Haufen  entbehrt,  wo  er  sich  in  sich 

selbst  verschließen  muß.  Ein  jeder  Mensch  hat  Geheim- 
nisse und  darf  sich  nicht  blindlings  Anderen  anvertrauen; 

teils  wegen  der  unedlen  Denkungsart  der  meisten,  davon 
einen  ihm  nachteiligen  Gebrauch  zu  machen,  teils  wegen 

des  Unverstandes  mancher  in  der  Beurteilung  und  Un- 
terscheidung dessen,  was  sich  nachsagen  läßt,  oder  nicht 

(der  Indiskretion),  welche  Eigenschaften  zusammen  in 
einem  Subjekt  anzutreffen  selten  ist  (rara  avis  in  terris  et 
nigro  simillima  cygno)\  zumal  da  die  engste  Freundschaft 
es  verlangt,  daß  dieser  verständige  und  vertraute  Freund 
zugleich  verbunden  ist,  eben  dasselbe  ihm  anvertraute 

Geheimnis  einem  Anderen,  für  eben  so  zuverlässig  ge- 
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haltenen  ohne  des  ersteren  ausdrückliche  Erlaubnis  nicht 
mitzuteilen. 

Diese  (bloß  moralische  Freundschaft)  ist  kein  Ideal,  son- 
dern (der  schwarze  Schwan)  existiert  wirklich  hin  und 

wieder  in  seiner  Vollkommenheit;  jene  aber  mit  den 

Zwecken  anderer  Menschen  sich,  obzwar  aus  Liebe,  be- 
lästigende (pragmatische)  kann  weder  die  Lauterkeit, 

noch  die  verlangte  Vollständigkeit  haben,  die  zu  einer 
genau  bestimmenden  Maxime  erforderlich  ist,  und  ist  ein 

Ideal  des  Wunsches,  das  im  Vernunftbegriffe  keine  Gren- 
zen kennt,  in  der  Erfahrung  aber  doch  immer  sehr  be- 

grenzt werden  muß. 
Ein  Menschenfreund  überhaupt  aber  (d.  i.  der  ganzen 
Gattung)  ist  der,  welcher  an  dem  Wohl  aller  Menschen 
ästhetischen  Anteil  (der  Mitfreude)  nimmt  und  es  nie 
ohne  inneres  Bedauern  stören  wird.  Doch  ist  der  Aus- 

druck eines  Freundes  der  Menschen  noch  von  etwas 

engerer  Bedeutung,  als  der  des  bloß  Menschenliebenden 
(Philanthrop).  Denn  in  jenem  ist  auch  die  Vorstellung 
und  Beherzigung  der  Gleichheit  unter  Menschen,  mithin 
die  Idee  dadurch  selbst  verpflichtet  zu  werden,  indem 
man  Andere  durch  Wohltun  verpflichtet,  enthalten; 
gleichsam  als  Brüder  unter  einem  allgemeinen  Vater,  der 

Aller  Glückseligkeit  will.— Denn  das  Verhältnis  des  Be- 
schützers als  Wohltäters  zu  dem  Beschützten  als  Dank- 

pflichtigen ist  zwar  ein  Verhältnis  der  Wechselliebe,  aber 
nicht  der  Freundschaft:  weil  die  schuldige  Achtung 
beider  gegen  einander  nicht  gleich  ist.  Die  Pflicht  als 
Freund  den  Menschen  wohl  zu  wollen  (eine  notwendige 
Herablassung)  und  die  Beherzigung  derselben  dient  dazu, 
vor  dem  Stolz  zu  verwahren,  der  die  Glücklichen  anzu- 

wandeln pflegt,  welche  das  Vermögen  wohl  zu  tun  be- 
sitzen. 
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ZUSATZ 

VON    DEN    UMGANGSTUGENDEN    (VIRTUTE S 
HOMILETICAE) 

(I48 
Es  ist  Pflicht  sowohl  gegen  sich  selbst,  als  auch  gegen 
Andere,  mit  seinen  sittlichen  Vollkommenheiten  unter 

einander  Verkehr  zu  treiben  (officium  commercii,  sociabi- 
litas),  sich  nicht  zu  isolieren  (separatistam  agere)\  zwar 
sich  einen  unbeweglichen  Mittelpunkt  seiner  Grundsätze 
zu  machen,  aber  diesen  um  sich  gezogenen  Kreis  doch 
auch  als  einen,  der  den  Teil  von  einem  allbefassenden  der 
weltbürgerlichen  Gesinnung  ausmacht,  anzusehen;  nicht 
eben  um  das  Weltbeste  als  Zweck  zu  befördern,  sondern 

nur  die  wechselseitige,  die  indirekt  dahin  führt,  die  An- 
nehmlichkeit in  derselben,  die  Verträglichkeit,  die 

wechselseitige  Liebe  und  Achtung  (Leutseligkeit  und 
Wohlanständigkeit,  humanitas  aesthetica  et  decorum)  zu 
kultivieren  und  so  der  Tugend  die  Grazien  beizugesellen; 
welches  zu  bewerkstelligen  selbst  Tugendpflicht  ist. 
Dies  sind  zwar  nur  Außenwerke  oder  Beiwerke  (parerga), 
welche  einen  schönen,  tugendähnlichen  Schein  geben, 
der  auch  nicht  betrügt,  weil  ein  jeder  weiß,  wofür  er  ihn 
annehmen  muß.  Es  ist  zwar  nur  Scheidemünze,  befördert 
aber  doch  das  Tugendgefühl  selbst  durch  die  Bestrebung, 
diesen  Schein  der  Wahrheit  so  nahe  wie  möglich  zu 
bringen,  in  der  Zugänglichkeit,  der  Gesprächigkeit,  der 
Höflichkeit,  Gastfreiheit,  Gelindigkeit  (im  Widersprechen, 

ohne  zu  zanken),  insgesamt  als  bloßen  Manieren  des  Ver- 
kehrs mit  geäußerten  Verbindlichkeiten,  dadurch  man 

zugleich  Andere  verbindet,  die  also  doch  zur  Tugend- 
gesinnung hinwirken,  indem  sie  die  Tugend  wenigstens 

beliebt  machen. 

Es  fragt  sich  aber  hiebei:  ob  man  auch  mit  Lasterhaften 
Umgang  pflegen  dürfe.  Die  Zusammenkunft  mit  ihnen 
kann  man  nicht  vermeiden,  man  müßte  denn  sonst  aus 
der  Welt  gehen;  und  selbst  unser  Urteil  über  sie  ist  nicht 

kompetent.— Wo  aber  das  Laster  ein  Skandal,  d.  i.  ein 
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öffentlich  gegebenes  Beispiel  der  Verachtung  strenger 
Pflichtgesetze,  ist,  mithin  Ehrlosigkeit  bei  sich  führt:  da 
muß,  wenn  gleich  das  Landesgesetz  es  nicht  bestraft,  der 
Umgang,  der  bis  dahin  statt  fand,  abgebrochen,  oder  so 

viel  möglich  gemieden  werden:  weil  die  fernere  Fort- 
setzung desselben  die  Tugend  um  alle  Ehre  bringt  und 

sie  für  jeden  zu  Kauf  stellt,  der  reich  genug  ist,  um  den 
Schmarotzer  durch  die  Vergnügungen  der  Üppigkeit  zu 
bestechen. 
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DASS  Tugend  erworben  werden  müsse  (nicht  ange- 
boren sei),  liegt,  ohne  sich  deshalb  auf  anthropo- 

logische Kenntnisse  aus  der  Erfahrung  berufen  zu  dürfen, 

schon  in  dem  Begriffe  derselben.  Denn  das  sittliche  Ver- 
mögen des  Menschen  wäre  nicht  Tugend,  wenn  es  nicht 

durch  die  Stärke  des  Vorsatzes  in  dem  Streit  mit  so 

mächtigen  entgegenstehenden  Neigungen  hervorge- 
bracht wäre.  Sie  ist  das  Produkt  aus  der  reinen  prak- 
tischen Vernunft,  so  fern  diese  im  Bewußtsein  ihrer  Über- 

legenheit (aus  Freiheit)  über  jene  die  Obermacht  ge- 
winnt. 

Daß  sie  könne  und  müsse  gelehrt  werden,  folgt  schon 
daraus,  daß  sie  nicht  angeboren  ist;  die  Tugendlehre  ist 
also  eine  Doktrin.  Weil  aber  durch  die  bloße  Lehre,  wie 

man  sich  verhalten  solle,  um  dem  Tugendbegriffe  ange- 
messen zu  sein,  die  Kraft  zur  Ausübung  der  Regeln  noch 

nicht  erworben  wird,  so  meinten  die  Stoiker  hiemit  nur, 
die  Tugend  könne  nicht  durch  bloße  Vorstellungen  der 

Pflicht,  durch  Ermahnungen  (paränetisch),  gelehrt,  son- 
dern sie  müsse  durch  Versuche  der  Bekämpfung  des 

inneren  Feindes  im  Menschen  (asketisch)  kultiviert,  ge- 
übt werden;  denn  man  kann  nicht  alles  sofort,  was  man 

will,  wenn  man  nicht  vorher  seine  Kräfte  versucht  und 

geübt  hat,  wozu  aber  freilich  die  Entschließung  auf  ein- 
mal vollständig  genommen  werden  muß:  weil  die  Ge- 

sinnung (animus)  sonst  bei  einer  Kapitulation  mit  dem 
Laster,  um  es  allmählig  zu  verlassen,  an  sich  unlauter 
und  selbst  lasterhaft  sein,  mithin  auch  keine  Tugend  (als 
die  auf  einem  einzigen  Prinzip  beruht)  hervorbringen 
könnte. 

Was  nun  die  doktrinale  Methode  betrifft  (denn  metho- 
disch muß  eine  jede  wissenschaftliche  Lehre  sein:  sonst 

KANT  V  40 
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wäre  der  Vortrag  tumultuarisch):  so  kann  sie  auch  nicht 
fragmentarisch,  sondern  muß  systematisch  sein,  wenn  die 

Tugendlehre  eine  Wissenschaft  vorstellen  soll.— Der  Vor- 
trag aber  kann  entweder  akroamatisch,  da  alle  Andere, 

welchen  er  geschieht,  bloße  Zuhörer  sind,  oder  erote- 
matisch  sein,  wo  der  Lehrer  das,  was  er  seine  Jünger 
lehren  will,  ihnen  abfragt;  und  diese  erotematische  Me- 

thode ist  wiederum  entweder  die,  da  er  es  ihrer  Vernunft, 
die  dialogische  Lehrart,  oder  bloß  ihrem  Gedächtnisse 

abfragt,  die  katechetische  Lehrart.  Denn  wenn  je- 
mand der  Vernunft  des  Anderen  etwas  abfragen  will,  so 

kann  es  nicht  anders  als  dialogisch,  d.  i.  dadurch  ge- 
schehen: daß  Lehrer  und  Schüler  einander  wechselseitig 

fragen  und  antworten.  Der  Lehrer  leitet  durch  Fragen 
den  Gedankengang  seines  Lehrjüngers  dadurch,  daß  er 
die  Anlage  zu  gewissen  Begriffen  in  demselben  durch 
vorgelegte  Fälle  bloß  entwickelt  (er  ist  die  Hebamme 
seiner  Gedanken);  der  Lehrling,  welcher  hiebei  inne 
wird,  daß  er  selbst  zu  denken  vermöge,  veranlaßt  durch 

seine  Gegenfragen  (über  Dunkelheit,  oder  den  einge- 
räumten Sätzen  entgegenstehende  Zweifel),  daß  der 

Lehrer  nach  dem  docendo  discimus  selbst  lernt,  wie  er  gut 
fragen  müsse.  [Denn  es  ist  eine  an  die  Logik  ergehende, 
noch  nicht  genugsam  beherzigte  Forderung:  daß  sie  auch 
Regeln  an  die  Hand  gebe,  wie  man  zweckmäßig  suchen 
solle,  d.  i.  nicht  immer  bloß  für  bestimmende,  sondern 
auch  für  vorläufige  Urteile  (iudicia  praevia),  durch  die 
man  auf  Gedanken  gebracht  wird;  eine  Lehre,  die  selbst 
dem  Mathematiker  zu  Erfindungen  ein  Fingerzeig  sein 
kann  und  die  von  ihm  auch  oft  angewandt  wird.] 

G51 
Das  erste  und  notwendigste  doktrinale  Instrument  der 

Tugendlehre  für  den  noch  rohen  Zögling  ist  ein  mora- 
lischer Katechism.  Dieser  muß  vor  dem  Religions-- 

katechism  hergehen  und  kann  nicht  bloß  als  Ein- 
schiebsel in  die  Religionslehre  mit  verwebt,  sondern  muß 

abgesondert,  als  ein  für  sich  bestehendes  Ganze,  vorge- 
tragen werden:  denn  nur  durch  rein  moralische  Grund- 
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sätze  kann  der  Überschritt  von  der  Tugendlehre  zur 
Religion  getan  werden,  weil  dieser  ihre  Bekenntnisse 

sonst  unlauter  sein  würden.— Daher  haben  gerade  die 
würdigsten  und  größten  Theologen  Anstand  genommen, 

für  die  statutarische  Religionslehre  einen  Katechism  ab- 
zufassen (und  sich  zugleich  für  ihn  zu  verbürgen);  da 

man  doch  glauben  sollte,  es  wäre  das  Kleinste,  was  man 
aus  dem  großen  Schatz  ihrer  Gelehrsamkeit  zu  erwarten 
berechtigt  wäre. 

Dagegen  hat  ein  rein  moralischer  Katechism,  als  Grund- 
lehre der  Tugendpflichten,  keine  solche  Bedenklichkeit 

oder  Schwierigkeit,  weil  er  aus  der  gemeinen  Menschen- 
vernunft (seinem  Inhalte  nach)  entwickelt  werden  kann 

und  nur  den  didaktischen  Regeln  der  ersten  Unter- 
weisung (der  Form  nach)  angemessen  werden  darf.  Das 

formale  Prinzip  eines  solchen  Unterrichts  aber  verstattet 

zu  diesem  Zweck  nicht  die  sokrztisch- dialogische  Lehr- 
art: weil  der  Schüler  nicht  einmal  weiß,  wie  er  fragen 

soll;  der  Lehrer  ist  also  allein  der  Fragende.  Die  Antwort 
aber,  die  er  aus  der  Vernunft  des  Lehrlings  methodisch 
auslockt,  muß  in  bestimmten,  nicht  leicht  zu  verändern- 

den Ausdrücken  abgefaßt  und  aufbewahrt,  mithin  sei- 
nem Gedächtnis  anvertraut  werden:  als  worin  die  kate* 

chetische  Lehrart  sich  sowohl  von  der  dogmatischen  (da 
der  Lehrer  allein  spricht),  als  auch  der  dialogischen  (da 
beide  Teile  einander  fragend  und  antwortend  sind) 
unterscheidet. 

Das  experimentale  (technische)  Mittel  der  Bildung  zur 
Tugend  ist  das  gute  Beispiel  an  dem  Lehrer  selbst  (von 
exemplarischer  Führung  zu  sein)  und  das  warnende  an 
Andern;  denn  Nachahmung  ist  dem  noch  ungebildeten 
Menschen  die  erste  Willensbestimmung  zu  Annehmung 
von  Maximen,  die  er  sich  in  der  Folge  macht.— Die  An- 

gewöhnung oder  Abgewöhnung  ist  die  Begründung  einer 
beharrlichen  Neigung  ohne  alle  Maximen  durch  die 
öftere  Befriedigung  derselben;  und  ist  ein  Mechanism  der 
Sinnesart  statt  eines  Prinzips  der  Denkungsart  (wobei 
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das  Verlernen  in  der  Folge  schwerer  wird  als  das  Er- 

lernen).—  Was  aber  die  Kraft  des  Exempels  (es  sei  zum 
Guten  oder  Bösen)  betrifft,  was  sich  dem  Hange  zur 

Nachahmung  oder  Warnung  darbietet*,  so  kann  das, 
was  uns  Andere  geben,  keine  Tugendmaxime  begründen. 
Denn  diese  besteht  gerade  in  der  subjektiven  Autonomie 
der  praktischen  Vernunft  eines  jeden  Menschen,  mithin 

daß  nicht  anderer  Menschen  Verhalten,  sondern  das  Ge- 
setz uns  zur  Triebfeder  dienen  müsse.  Daher  wird  der 

Erzieher  seinem  verunarteten  Lehrling  nicht  sagen: 
Nimm  ein  Exempel  an  jenem  guten  (ordentlichen, 
fleißigen)  Knaben!  denn  das  wird  jenem  nur  zur  Ursache 

dienen,  diesen  zu  hassen,  weil  er  durch  ihn  in  ein  nach- 
teiliges Licht  gestellt  wird.  Das  gute  Exempel  (der  exem- 

plarische Wandel)  soll  nicht  als  Muster,  sondern  nur  zum 
Beweise  der  Tunlichkeit  des  Pflichtmäßigen  dienen. 
Also  nicht  die  Vergleichung  mit  irgend  einem  andern 

Menschen  (wie  er  ist),  sondern  mit  der  Idee  (der  Mensch- 
heit), wie  er  sein  soll,  also  mit  dem  Gesetz,  muß  dem 

Lehrer  das  nie  fehlende  Richtmaß  seiner  Erziehung  an 
die  Hand  geben. 

ANMERKUNG 

BRUCHSTÜCK  EINES  MORALISCHEN 
KATECHISM 

Der  Lehrer  =L.  fragt  der  Vernunft  seines  Schülers  = 

S.  dasjenige  ab,  was  er  ihn  lehren  will,  und  wenn  die- 
ser etwa  nicht  die  Frage  zu  beantworten  wüßte  =  o, 

so  legt  er  sie  ihm  (seine  Vernunft  leitend)  in  den 
Mund. 

*  Beispiel,  ein  deutsches  Wort,  was  man  gemeiniglich  für  Exempel 
als  ihm  gleichgeltend  braucht,  ist  mit  diesem  nicht  von  einerlei  Be- 

deutung. Woran  ein  Exempel  nehmen  und  zur  Verständlichkeit  eines 
Ausdrucks  ein  Beispiel  anführen,  sind  ganz  verschiedene  Begriffe. 
Das  Exempel  ist  ein  besonderer  Fall  von  einer  praktischen  Regel, 
sofern  diese  die  Tunlichkeit  oder  Untunlichkeit  einer  Handlung  vor- 

stellt. Hingegen  ein  Beispiel  ist  nur  das  Besondere  [concretum),  als 
unter  dem  Allgemeinen  nach  Begriffen  (aöstractttm)  enthalten  vor- 

gestellt, und  bloß  theoretische  Darstellung  eines  Begriffs. 
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L.  Was  ist  dein  größtes,  ja  dein  ganzes  Verlangen  im 
Leben?  S.  o.— L.  Daß  es  dir  Alles  und  immer  nach 
Wunsch  und  Willen  gehe. 
L.  Wie  nennt  man  einen  solchen  Zustand?  S.  o.  L. 

Man  nennt  ihn  Glückseligkeit  (das  beständige  Wohl- 
ergehen, vergnügtes  Leben,  völlige  Zufriedenheit  mit 

seinem  Zustande). 
L.  Wenn  du  nun  alle  Glückseligkeit  (die  in  der  Welt 
möglich  ist)  in  deiner  Hand  hättest,  würdest  du  sie 

alle  für  dich  behalten,  oder  sie  auch  deinen  Neben- 
menschen mitteilen?— S.  Ich  würde  sie  mitteilen,  An- 

dere auch  glücklich  und  zufrieden  machen. 
L.  Das  beweist  nun  wohl,  daß  du  noch  so  ziemlich  ein 
gutes  Herz  hast;  laß  aber  sehen,  ob  du  dabei  auch 

guten  Verstand  zeigest.— Würdest  du  wohl  dem  Faul- 
lenzer weiche  Polster  verschaffen,  damit  er  im  süßen 

Nichtstun  sein  Leben  dahinbringe,  oder  dem  Trun- 
kenbolde es  an  Wein,  und  was  sonst  zur  Berau- 

schung gehört,  nicht  ermangeln  lassen,  dem  Betrüger 
eine  einnehmende  Gestalt  und  Manieren  geben,  um 

Andere  zu  überlisten,  oder  dem  Gewalttätigen  Kühn- 
heit und  starke  Faust,  um  Andere  überwältigen  zu 

können?  Das  sind  ja  so  viel  Mittel,  die  ein  jeder  sich 
wünscht,  um  nach  seiner  Art  glücklich  zu  sein.  S. 
Nein,  das  nicht. 

L.  Du  siehst  also:  daß,  wenn  du  auch  alle  Glückselig- 
keit in  deiner  Hand  und  dazu  den  besten  Wollen  hät- 

test, du  jene  doch  nicht  ohne  Bedenken  jedem,  der 

zugreift,  preis  geben,  sondern  erst  untersuchen  wür- 
dest, wie  fern  ein  jeder  der  Glückseligkeit  würdig 

wäre.— L.  Für  dich  selbst  aber  würdest  du  doch  wohl 
kein  Bedenken  haben,  dich  mit  Allem,  was  du  zu 
deiner  Glückseligkeit  rechnest,  zuerst  zu  versorgen? 
S.  Ja.  L.  Aber  kommt  dir  da  nicht  auch  die  Frage  in 
Gedanken,  ob  du  wohl  selbst  auch  der  Glückseligkeit 
würdig  sein  mögest?  S.  Allerdings.  L.  Das  nun  in  dir, 
was  nur  nach  Glückseligkeit  strebt,  ist  die  Neigung; 
dasjenige  aber,  was  deine  Neigung  auf  die  Bedingung 
einschränkt,  dieser  Glückseligkeit  zuvor  würdig  zu 
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sein,  ist  deine  Vernunft,  und  daß  du  durch  deine  Ver- 
nunft deine  Neigung  einschränken  und  überwältigen 

kannst,  das  ist  die  Freiheit  deines  Willens. 

6.  L.  Um  nun  zu  wissen,  wie  du  es  anfängst,  um  der 
Glückseligkeit  teilhaftig  und  doch  auch  nicht  un- 

würdig zu  werden,  dazu  liegt  die  Regel  und  Anwei- 
sung ganz  allein  in  deiner  Vernunft;  das  heißt  so  viel 

als:  du  hast  nicht  nötig  diese  Regel  deines  Verhaltens 
von  der  Erfahrung,  oder  von  Anderen  durch  ihre 
Unterweisung  abzulernen;  deine  eigene  Vernunft  lehrt 
und  gebietet  dir  geradezu,  was  du  zu  tun  hast.  Z.  B. 
wenn  dir  ein  Fall  vorkommt,  da  du  durch  eine  fein 
ausgedachte  Lüge  dir  oder  deinen  Freunden  einen 

großen  Vorteil  verschaffen  kannst,  ja  noch  dazu  da- 
durch auch  keinem  Anderen  schadest,  was  sagt  dazu 

deine  Vernunft?  S.  Ich  soll  nicht  lügen;  der  Vorteil  für 
mich  und  meinen  Freund  mag  so  groß  sein,  wie  er 
immer  wolle.  Lügen  ist  niederträchtig  und  macht  den 

Menschen  unwürdig  glücklich  zu  sein.— Hier  ist  eine 
unbedingte  Nötigung  durch  ein  Vernunftgebot  (oder 
Verbot),  dem  ich  gehorchen  muß:  wogegen  alle  meine 
Neigungen  verstummen  müssen.  L.  Wie  nennt  man 
diese  unmittelbar  durch  die  Vernunft  dem  Menschen 

auferlegte  Notwendigkeit,  einem  Gesetze  derselben 
gemäß  zu  handeln?  S.  Sie  heißt  Pflicht.  L.  Also  ist 

dem  Menschen  die  Beobachtung  seiner  Pflicht  die  all- 
gemeine und  einzige  Bedingung  der  Würdigkeit 

glücklich  zu  sein,  und  diese  ist  mit  jener  ein  und 
dasselbe. 

7.  L.  Wenn  wir  uns  aber  auch  eines  solchen  guten  und 

tätigen  Willens,  durch  den  wir  uns  würdig  (wenig- 
stens nicht  unwürdig)  halten  glücklich  zu  sein,  auch 

bewußt  sind,  können  wir  darauf  auch  die  sichere 
Hoffnung  gründen,  dieser  Glückseligkeit  teilhaftig  zu 
werden?  S.  Nein!  darauf  allein  nicht;  denn  es  steht 

nicht  immer  in  unserem  Vermögen,  sie  uns  zu  ver- 
schaffen, und  der  Lau?  der  Natur  richtet  sich  auch 

nicht  so  von  selbst  nach  dem  Verdienst,  sondern  das 
Glück   des    Lebens    (unsere   Wohlfahrt    überhaupt) 
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hängt  von  Umständen  ab,  die  bei  weitem  nicht  alle  in 
des  Menschen  Gewalt  sind.  Also  bleibt  unsere  Glück- 

seligkeit immer  nur  ein  Wunsch,  ohne  daß,  wenn 
nicht  irgend  eine  andere  Macht  hinzukommt,  dieser 
jemals  Hoffnung  werden  kann. 
L.  Hat  die  Vernunft  wohl  Gründe  für  sich,  eine  solche 
die  Glückseligkeit  nach  Verdienst  und  Schuld  der 

Menschen  austeilende,  über  die  ganze  Natur  gebie- 
tende und  die  Welt  mit  höchster  Weisheit  regierende 

Macht  als  wirklich  anzunehmen,  d.  i.  an  Gott  zu 
glauben?  S.  Ja;  denn  wir  sehen  an  den  Werken  der 
Natur,  die  wir  beurteilen  können,  so  ausgebreitete 
und  tiefe  Weisheit,  die  wir  uns  nicht  anders  als  durch 
eine  unaussprechlich  große  Kunst  eines  Weltschöpfers 
erklären  können,  von  welchem  wir  uns  denn  auch, 
was  die  sittliche  Ordnung  betrifft,  in  der  doch  die 
höchste  Zierde  der  Welt  besteht,  eine  nicht  minder 

weise  Regierung  zu  versprechen  Ursache  haben:  näm- 
lich daß,  wenn  wir  uns  nicht  selbst  der  Glückseligkeit 

unwürdig  machen,  welches  durch  Übertretung  unserer 

Pflicht  geschieht,  wir  auch  hoffen  können,  ihrer  teil- 
haftig zu  werden. 

In  dieser  Katechese,  welche  durch  alle  Artikel  der 
Tugend  und  des  Lasters  durchgeführt  werden  muß, 
ist  die  größte  Aufmerksamkeit  darauf  zu  richten,  daß 

das  Pflichtgebot  ja  nicht  auf  die  aus  dessen  Beob- 
achtung für  den  Menschen,  den  es  verbinden  soll,  ja 

selbst  auch  nicht  einmal  für  Andere  fließenden  Vor- 

teile oder  Nachteile,  sondern  ganz  rein  auf  das  sitt- 
liche Prinzip  gegründet  werde,  der  letzteren  aber  nur 

beiläufig,  als  an  sich  zwar  entbehrlicher,  aber  für  den 
Gaumen  der  von  Natur  Schwachen  zu  bloßen  Vehi- 

keln dienender  Zusätze,  Erwähnung  geschehe.  Die 
Schändlichkeit,  nicht  die  Schädlichkeit  des  Lasters 
(für  den  Täter  selbst)  muß  überall  hervorstechend 
dargestellt  werden.  Denn  wenn  die  Würde  der  Tugend 

in  Handlungen  nicht  über  Alles  erhoben  wird,  so  ver- 
schwindet der  Pflichtbegriff  selbst  und  zerrinnt  in 

bloße  pragmatische  Vorschriften;  da  dann  der  Adel 
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des  Menschen  in  seinem  eigenen  Bewußtsein  ver- 
schwindet und  er  für  einen  Preis  feil  ist  und  zu  Kauf 

steht,  den  ihm  verführerische  Neigungen  anbieten. 

Wenn  dieses  nun  weislich  und  pünktlich  nach  Ver- 
schiedenheit der  Stufen  des  Alters,  des  Geschlechts 

und  des  Standes,  die  der  Mensch  nach  und  nach  be- 
tritt, aus  der  eigenen  Vernunft  des  Menschen  ent- 

wickelt worden,  so  ist  noch  etwas,  was  den  Beschluß 
machen  muß,  was  die  Seele  inniglich  bewegt  und  den 
Menschen  auf  eine  Stelle  setzt,  wo  er  sich  selbst  nicht 

anders  als  mit  der  größten  Bewunderung  der  ihm  bei- 
wohnenden ursprünglichen  Anlagen  betrachten  kann, 

und  wovon  der  Eindruck  nie  erlischt.— Wenn  ihm 
nämlich  beim  Schlüsse  seiner  Unterweisung  seine 
Pflichten  in  ihrer  Ordnung  noch  einmal  summarisch 
vorerzählt  (rekapituliert),  wenn  er  bei  jeder  derselben 
darauf  aufmerksam  gemacht  wird,  daß  alle  Übel, 
Drangsale  und  Leiden  des  Lebens,  selbst  Bedrohung 
mit  dem  Tode,  die  ihn  darüber,  daß  er  seiner  Pflicht 

treu  gehorcht,  treffen  mögen,  ihm  doch  das  Bewußt- 
sein, über  sie  alle  erhoben  und  Meister  zu  sein,  nicht 

rauben  können,  so  liegt  ihm  nun  die  Frage  ganz  nahe: 
was  ist  das  in  dir,  was  sich  getrauen  darf,  mit  allen 
Kräften  der  Natur  in  dir  und  um  dich  in  Kampf  zu 

treten  und  sie,  wenn  sie  mit  deinen  sittlichen  Grund- 
sätzen in  Streit  kommen,  zu  besiegen?  Wenn  diese 

Frage,  deren  Auflösung  das  Vermögen  der  spekula- 
tiven Vernunft  gänzlich  übersteigt  und  die  sich  den- 

noch von  selbst  einstellt,  ans  Herz  gelegt  wird,  so  muß 

selbst  die  Unbegreiflichkeit  in  diesem  Selbsterkennt- 
nisse der  Seele  eine  Erhebung  geben,  die  sie  zum 

Heilighalten  ihrer  Pflicht  nur  desto  stärker  belebt,  je 
mehr  sie  angefochten  wird. 
In  dieser  katechetischen  Moralunterweisung  würde  es 
zur  sittlichen  Bildung  von  großem  Nutzen  sein,  bei 
jeder  Pflichtzergliederung  einige  kasuistische  Fragen 
aufzuwerfen  und  die  versammelten  Kinder  ihren  Ver- 

stand versuchen  zu  lassen,  wie  ein  jeder  von  ihnen  die 
ihm    vorgelegte    verfängliche    Aufgabe    aufzulösen 
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meinte.— Nicht  allein  daß  dieses  eine  der  Fähigkeit 
des  Ungebildeten  am  meisten  angemessene  Kultur 
der  Vernunft  ist  (weil  diese  in  Fragen,  die,  was  Pflicht 
ist,  betreffen,  weit  leichter  entscheiden  kann,  als  in 
Ansehung  der  spekulativen)  und  so  den  Verstand  der 
Jugend  überhaupt  zu  schärfen  die  schicklichste  Art 
ist:  sondern  vornehmlich  deswegen,  weil  es  in  der 
Natur  des  Menschen  liegt,  das  zu  lieben,  worin  und  in 
dessen  Bearbeitung  er  es  bis  zu  einer  Wissenschaft 
(mit  der  er  nun  Bescheid  weiß)  gebracht  hat,  und  so 
der  Lehrling  durch  dergleichen  Übungen  unvermerkt 
in  das  Interesse  der  Sittlichkeit  gezogen  wird. 
Von  der  größten  Wichtigkeit  aber  in  der  Erziehung 
ist  es,  den  moralischen  Katechism  nicht  mit  dem 

Religionskatechism  vermischt  vorzutragen  (zu  amal- 
gamieren),  noch  weniger  ihn  auf  den  letzteren  folgen 
zu  lassen;  sondern  jederzeit  den  ersteren  und  zwar 
mit  dem  größten  Fleiße  und  Ausführlichkeit  zur 
klarsten  Einsicht  zu  bringen.  Denn  ohne  dieses  wird 
nachher  aus  der  Religion  nichts  als  Heuchelei,  sich 
aus  Furcht  zu  Pflichten  zu  bekennen  und  eine  Teil- 

nahme an  derselben,  die  nicht  im  Herzen  ist,  zu 
lügen. 

ZWEITER  ABSCHNITT 

DIE  ETHISCHE  ASKETIK 
G53 

Die  Regeln  der  Übung  in  der  Tugend  {exercitiormn  virtu- 
tis)  gehen  auf  die  zwei  Gemütsstimmungen  hinaus, 
wackeren  und  fröhlichen  Gemüts  (animus  strenuus  et 
hilaris)  in  Befolgung  ihrer  Pflichten  zu  sein.  Denn  sie  hat 
mit  Hindernissen  zu  kämpfen,  zu  deren  Überwältigung 
sie  ihre  Kräfte  zusammen  nehmen  muß,  und  zugleich 

manche  Lebensfreuden  zu  opfern,  deren  Verlust  das  Ge- 
müt wohl  bisweilen  finster  und  mürrisch  machen  kann; 

was  man  aber  nicht  mit  Lust,  sondern  bloß  als  Fron- 
dienst tut,  das  hat  für  den,  der  hierin  seiner  Pflicht  ge- 

horcht, keinen  inneren  Wert  und  wird  nicht  geliebt,  son- 
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dern  die  Gelegenheit  ihrer  Ausübung  so  viel  möglich 
geflohen. 
Die  Kultur  der  Tugend,  d.  i.  die  moralische  Asketik,  hat 
in  Ansehung  des  Prinzips  der  rüstigen,  mutigen  und 
wackeren  Tugendübung  den  Wahlspruch  der  Stoiker: 
gewöhne  dich  die  zufälligen  Lebensübel  zu  ertragen  und 
die  eben  so  überflüssigen  Ergötzlichkeiten  zu  entbehren 
(assuesce  incommodis  et  desuesce  commoditatibus  vitae).  Es 

ist  eine  Art  von  Diätetik  für  den  Menschen,  sich  mora- 
lisch gesund  zu  erhalten.  Gesundheit  ist  aber  nur  ein 

negatives  Wohlbefinden,  sie  selber  kann  nicht  gefühlt 

werden.  Es  muß  etwas  dazu  kommen,  was  einen  ange- 
nehmen Lebensgenuß  gewährt  und  doch  bloß  moralisch 

ist.  Das  ist  das  jederzeit  fröhliche  Herz  in  der  Idee  des 

tugendhaften  Epikurs.  Denn  wer  sollte  wohl  mehr  Ur- 
sache haben  frohen  Muts  zu  sein  und  nicht  darin  selbst 

eine  Pflicht  finden,  sich  in  eine  fröhliche  Gemütsstim- 
mung zu  versetzen  und  sie  sich  habituell  zu  machen,  als 

der,  welcher  sich  keiner  vorsetzlichen  Übertretung  be- 
wußt und  wegen  des  Verfalls  in  eine  solche  gesichert  ist 

{hie  murus  aheneus  esto  etc.  Horat.)— -Die  Mönchsasketik 
hingegen,  welche  aus  abergläubischer  Furcht,  oder  ge- 

heucheltem Abscheu  an  sich  selbst  mit  Selbstpeinigung 
und  Fleischeskreuzigung  zu  Werke  geht,  zweckt  auch 

nicht  auf  Tugend,  sondern  auf  schwärmerische  Entmün- 
digung ab,  sich  selbst  Strafe  aufzulegen  und,  anstatt  sie 

moralisch  (d.  i.  in  Absicht  auf  die  Besserung)  zu  bereuen, 
sie  büßen  zu  wollen,  welches  bei  einer  selbstgewählten 
und  an  sich  vollstreckten  Strafe  (denn  die  muß  immer 
ein  Anderer  auflegen)  ein  Widerspruch  ist,  und  kann 

auch  den  Frohsinn,  der  die  Tugend  begleitet,  nicht  be- 
wirken, vielmehr  nicht  ohne  geheimen  Haß  gegen  das 

Tugendgebot  statt  finden.— Die  ethische  Gymnastik  be- 
steht also  nur  in  der  Bekämpfung  der  Naturtriebe,  die 

das  Maß  erreicht,  über  sie  bei  vorkommenden,  der  Mora- 
lität  Gefahr  drohenden  Fällen  Meister  werden  zu  können; 
mithin  die  wacker  und  im  Bewußtsein  seiner  wieder- 

erworbenen Freiheit  fröhlich  macht.  Etwas  bereuen  (wel- 
ches bei  der  Rückerinnerung  ehemaliger  Übertretungen 
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unvermeidlich,  ja  wobei  diese  Erinnerung  nicht  schwin- 
den zu  lassen,  es  sogar  Pflicht  ist)  und  sich  eine  Pönitenz 

auferlegen  (z.  B.  das  Fasten),  nicht  in  diätetischer,  son- 
dern frommer  Rücksicht,  sind  zwei  sehr  verschiedene, 

moralisch  gemeinte  Vorkehrungen,  von  denen  die  letz- 
tere, welche  freudenlos,  finster  und  mürrisch  ist,  die 

Tugend  selbst  verhaßt  macht  und  ihre  Anhänger  verjagt. 
Die  Zucht  (Disziplin),  die  der  Mensch  an  sich  selbst  ver- 

übt, kann  daher  nur  durch  den  Frohsinn,  der  sie  be- 
gleitet, verdienstlich  und  exemplarisch  werden. 



BESCHLUSS 

Die  Religionslehre  als  Lehre  der  Pflichten  gegen  Gott 
liegt  außerhalb  den  Grenzen  der  reinen  Moralphilosophie . 

Protagoras  von  Abdera  fing  sein  Buch  mit  den  Worten 
an:  „Ob  Götter  sind,  oder  nicht  sind,  davon  weiß  ich  nichts 

zu  sagen.''1*  Er  wurde  deshalb  von  den  Atheniensern  aus 
der  Stadt  und  von  seinem  Landbesitz  verjagt  und  seine 
Bücher  vor  der  öffentlichen  Versammlung  verbrannt 

(Quinctiliani Inst.  Orat.  lib.  3.  Cap.  1).— Hierin  taten  ihm 
die  Richter  von  Athen  als  Menschen  zwar  sehr  unrecht) 
aber  als  Staatsbeamte  und  Richter  verfuhren  sie  ganz 
rechtlich  und  konsequent;  denn  wie  hätte  man  einen  Eid 
schwören  können,  wenn  es  nicht  öffentlich  und  gesetzlich 
von  hoher  Obrigkeit  wegen  [de  par  le  Senat)  befohlen  wäre; 

daß  es  Götter  gebe.** 
Diesen  Glauben  aber  zugestanden  und,  daß  Religions- 
lehre  ein  integrierender  Teil  der  allgemeinen  Pflichten- 

lehre sei,  eingeräumt,  ist  jetzt  nun  die  Frage  von  der 
Grenzbestimmung  der  Wissenschaft,  zu  der  sie  gehört: 
ob  sie  als  ein  Teil  der  Ethik  (denn  vom  Recht  der 
Menschen   gegen   einander   kann   hier  nicht  die   Rede 

*  „De  Diis,  neque  ut  sint,  neque  ut  non  sint,  habeo  dicerc" 
**  Zwar  hat  späterhin  ein  großer  moralisch-gesetzgebender  Weise 
das  Schwören  als  ungereimt  und  zugleich  beinahe  an  Blasphemie 
grenzend  ganz  und  gar  verboten;  allein  in  politischer  Rücksicht 
glaubt  man  noch  immer  dieses  mechanischen,  zur  Verwaltung  der 
öffentlichen  Gerechtigkeit  dienlichen  Mittels  schlechterdings  nicht 
entbehren  zu  können  und  hat  milde  Auslegungen  ausgedacht,  um 

jenem  Verbot  auszuweichen. — Da  es  eine  Ungereimtheit  wäre  im 
Ernst  zu  schwören,  daß  ein  Gott  sei  (weil  man  diesen  schon  postu- 

liert haben  muß,  um  überhaupt  nur  schwören  zu  können),  so  bleibt 
noch  die  Frage:  ob  nicht  ein  Eid  möglich  und  geltend  sei,  da  man 
nur  auf  den  Fall,  daß  ein  Gott  sei  (ohne  wie  Protagoras  darüber  et- 

was auszumachen),  schwöre.  — In  der  Tat  mögen  wohl  alle  redlich 
und  zugleich  mit  Besonnenheit  abgelegten  Eide  in  keinem  anderen 
Sinne  getan  worden  sein. — Denn  daß  einer  sich  erböte  schlechthin 
zu  beschwören,  daß  ein  Gott  sei:  scheint  zwar  kein  bedenkliches 
Anerbieten  zu  sein,  er  mag  ihn  glauben  oder  nicht.  Ist  einer  (wird 
der  Betrüger  sagen),  so  habe  ichs  getroffen;  ist  keiner,  so  zieht  mich 
auch  keiner  zur  Verantwortung,  und  ich  bringe  mich  durch  solchen 
Eid  in  keine  Gefahr. — Ist  denn  aber  keine  Gefahr  dabei,  wenn  ein 
solcher  ist,  auf  einer  vorsetzlichen  und.  selbst  um  Gott  zu  täuschen, 
angelegten  Lüge  betroffen  zu  werden? 
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sein)  angesehen,  oder  ganz  außerhalb  den  Grenzen  einer 

rein-philosophischen  Moral  liegend  müsse  betrachtet 
werden. 

Das  Formale  aller  Religion,  wenn  man  sie  so  erklärt:  sie 
sei  „der  Inbegriff  aller  Pflichten  als  (instar)  göttlicher 

Gebote",  gehört  zur  philosophischen  Moral,  indem  da- 
durch nur  die  Beziehung  der  Vernunft  auf  die  Idee  von 

Gott,  welche  sie  sich  selber  macht,  ausgedrückt  wird, 
und  eine  Religionspflicht  wird  alsdann  noch  nicht  zur 
Pflicht  gegen  (erga)  Gott  als  ein  außer  unserer  Idee 
existierendes  Wesen  gemacht,  indem  wir  hiebei  von  der 
Existenz  desselben  noch  abstrahieren.— Daß  alle  Men- 

schenpflichten diesem  Formalen  (der  Beziehung  der- 
selben auf  einen  göttlichen,  a  priori  gegebenen  Willen) 

gemäß  gedacht  werden  sollen,  davon  ist  der  Grund  nur 

subjektiv-logisch.  Wir  können  uns  nämlich  Verpflich- 
tung (moralische  Nötigung)  nicht  wohl  anschaulich 

machen,  ohne  einen  Anderen  und  dessen  Willen  (von 
dem  die  allgemein  gesetzgebende  Vernunft  nur  der 

Sprecher  ist),  nämlich  Gott,  dabei  zu  denken. — Allein 
diese  Pflicht  in  Ansehung  Gottes  (eigentlich  der  Idee, 
welche  wir  uns  von  einem  solchen  Wesen  machen)  ist 

Pflicht  des  Menschen  gegen  sich  selbst,  d.  i.  nicht  ob- 
jektive, die  Verbindlichkeit  zur  Leistung  gewisser 

Dienste  an  einen  Anderen,  sondern  nur  subjektive  zur 
Stärkung  der  moralischen  Triebfeder  in  unserer  eigenen 
gesetzgebenden  Vernunft. 
Was  aber  das  Materiale  der  Religion,  den  Inbegriff  der 
Pflichten  gegen  (erga)  Gott,  d.  i.  den  ihm  zu  leistenden 
Dienst  (ad  praestandtim),  anlangt,  so  würde  sie  beson- 

dere, von  der  allgemein-gesetzgebenden  Vernunft  allein 
nicht  ausgehende,  von  uns  also  nicht  a  priori,  sondern 
nur  empirisch  erkennbare,  mithin  nur  zur  geoffenbarten 
Religion  gehörende  Pflichten  als  göttliche  Gebote  ent- 

halten können;  die  also  auch  das  Dasein  dieses  Wesens, 

nicht  bloß  die  Idee  von  demselben  in  praktischer  Ab- 
sicht, nicht  willkürlich  voraussetzen,  sondern  als  un- 

mittelbar (oder  mittelbar)  in  der  Erfahrung  gegeben  dar- 
gelegt werden  könnte..  Eine  solche  Religion  aber  würde, 
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so  gegründet  sie  sonst  auch  sein  möchte,  doch  keinen 
Teil  der  reinen  philosophischen  Moral  ausmachen. 

Religion  also,  als  Lehre  der  Pflichten  gegen  Gott,  liegt- 
jenseit  aller  Grenzen  der  rein-philosophischen  Ethik  hin- 

aus, und  das  dient  zur  Rechtfertigung  des  Verfassers  des 
Gegenwärtigen,  daß  er  zur  Vollständigkeit  derselben 
nicht,  wie  es  sonst  wohl  gewöhnlich  war,  die  Religion, 
in  jenem  Sinne  gedacht,  in  die  Ethik  mit  hinein  gezogen 
hat. 

Es  kann  zwar  von  einer  „Religion  innerhalb  den  Grenzen 

der  bloßen  Vernunft",  die  aber  nicht  aus  bloßer  Vernunft 
abgeleitet,  sondern  zugleich  auf  Geschichts-  und  Offen- 

barungslehren gegründet  ist  und  die  nur  die  Überein- 
stimmung der  reinen  praktischen  Vernunft  mit  denselben 

(daß  sie  jener  nicht  widerstreite)  enthält,  die  Rede  sein. 
Aber  alsdann  ist  sie  auch  nicht  reine,  sondern  auf  eine 

vorliegende  Geschichte  angewandte  Religionslehre,  für 
welche  in  einer  Ethik,  als  reiner  praktischen  Philosophie, 
kein  Platz  ist. 

SCHLUSSANMERKUNG 

Alle  moralische  Verhältnisse  vernünftiger  Wesen, 
welche  ein  Prinzip  der  Übereinstimmung  des  Willens 
des  einen  mit  dem  des  anderen  enthalten,  lassen  sich 
auf  Liebe  und  Achtung  zurückführen  und,  so  fern 
dies  Prinzip  praktisch  ist,  der  Bestimmungsgrund  des 
Willens  in  Ansehung  der  ersteren  auf  den  Zweck,  in 

Ansehung  des  zweiten  auf  das  Recht  des  Anderen.— 
Ist  eines  dieser  Wesen  ein  solches,  was  lauter  Rechte 
und  keine  Pflichten  gegen  das  andere  hat  (Gott),  hat 
mithin  das  andere  gegen  das  erstere  lauter  Pflichten 
und  keine  Rechte,  so  ist  das  Prinzip  des  moralischen 
Verhältnisses  zwischen  ihnen  transszendent  (dagegen 
das  der  Menschen  gegen  Menschen,  deren  Wille  gegen 

einander  wechselseitig  einschränkend  ist,  ein  imma- 
nentes Prinzip  hat). 

Den  göttlichen  Zweck  in  Ansehung  des  menschlichen 
Geschlechts  (dessen  Schöpfung  und  Leitung)  kann 
man  sich  nicht  anders  denken,  als  nur  aus  Liebe,  d.  i. 
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daß  er  die  Glückseligkeit  der  Menschen  sei.  Das  Prinzip 
des  Willens  Gottes  aber  in  Ansehung  der  schuldigen 
Achtung  (Ehrfurcht),  welche  die  Wirkungen  der 
ersteren  einschränkt,  d.  i.  des  göttlichen  Rechts,  kann 
kein  anderes  sein  als  das  der  Gerechtigkeit.  Man  könnte 
sich  (nach  Menschenart)  auch  so  ausdrücken:  Gott  hat 

vernünftige  Wesen  erschaffen,  gleichsam  aus  dem  Be- 
dürfnisse etwas  außer  sich  zu  haben,  was  er  lieben 

könne,  oder  auch  von  dem  er  geliebt  werde. 
Aber  nicht  allein  eben  so  groß,  sondern  noch  größer 
(weil  das  Prinzip  einschränkend  ist)  ist  der  Anspruch, 
den  die  göttliche  Gerechtigkeit  im  Urteile  unserer 
eigenen  Vernunft  und  zwar  als  strafende  an  uns  macht. 

—Denn  Belohnung  (praemium,  remnneratio  gratuita) 
bezieht  sich  gar  nicht  auf  Gerechtigkeit  gegen  Wesen, 
die  lauter  Pflichten  und  keine  Rechte  gegen  das  andere 
haben,  sondern  bloß  auf  Liebe  und  Wohltätigkeit 

[benignitas);—  noch  weniger  kann  ein  Anspruch  auf 
Lohn  (merces)  bei  einem  solchen  Wesen  statt  finden, 
und  eine  belohnende  Gerechtigkeit  (iustitia  brabeutica) 

ist  im  Verhältnis  Gottes  gegen  Menschen  ein  Wider- 
spruch. 

Es  ist  aber  doch  in  der  Idee  einer  Gerechtigkeitsaus- 
übung eines  Wesens,  was  über  allen  Abbruch  an  seinen 

Zwecken  erhaben  ist,  etwas,  was  sich  mit  dem  Ver- 
hältnis des  Menschen  zu  Gott  nicht  wohl  vereinigen 

läßt:  nämlich  der  Begriff  einer  Läsion,  welche  an  dem 
unumschränkten  und  unerreichbaren  Weltherrscher 

begangen  werden  könne;  denn  hier  ist  nicht  von  den 
Rechtsverletzungen,  die  Menschen  gegen  einander 
verüben  und  worüber  Gott  als  strafender  Richter 

entscheide,  sondern  von  der  Verletzung,  die  Gott 
selber  und  seinem  Recht  widerfahren  solle,  die  Rede, 

wovon  der  Begriff  transszendent  ist,  d.  i.  über  den  Be- 
griff aller  Strafgerechtigkeit,  wovon  wir  irgend  ein 

Beispiel  aufstellen  können,  (d.  i.  der  unter  Menschen), 
ganz  hinaus  liegt  und  überschwengliche  Prinzipien 
enthält,  die  mit  denen,  welche  wir  in  Erfahrungsfällen 
gebrauchen  würden,  gar  nicht  in  Zusammenstimmung 
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gebracht  werden  können,  folglich  für  unsere  prak- 
tische Vernunft  gänzlich  leer  sind. 

Die  Idee  einer  göttlichen  Strafgerechtigkeit  wird  hier 
personifiziert;  es  ist  nicht  ein  besonderes  richtendes 
Wesen,  was  sie  ausübt  (denn  da  würden  Widersprüche 
desselben  mit  Rechtsprinzipien  vorkommen),  sondern 
die  Gerechtigkeit  gleich  als  Substanz  (sonst  die  ewige 

Gerechtigkeit  genannt),  die  wie  das  Fatum  (Verhäng- 
nis) der  alten  philosophierenden  Dichter  noch  über 

dem  Jupiter  ist,  spricht  das  Recht  nach  der  eisernen, 
unablenkbaren  Notwendigkeit  aus,  die  für  uns  weiter 

unerforschlich  ist.— Hievon  jetzt  einige  Beispiele. 
Die  Strafe  läßt  (nach  dem  Horaz)  den  vor  ihr  stolz 
schreitenden  Verbrecher  nicht  aus  den  Augen,  sondern 

hinkt  ihm  unablässig  nach,  bis  sie  ihn  ertappt.— Das 
unschuldig  vergossene  Blut  schreit  um  Rache.— Das 
Verbrechen  kann  nicht  ungerächt  bleiben;  trifft  die 

Strafe  nicht  den  Verbrecher,  so  werden  es  seine  Nach- 
kommen entgelten  müssen;  oder  geschiehts  nicht  bei 

seinem  Leben,  so  muß  es  in  einem  Leben  nach  dem 

Tode*  geschehen,  welches  ausdrücklich  darum  auch 
angenommen  und  gern  geglaubt  wird,  damit  der  An- 

spruch der  ewigen  Gerechtigkeit  ausgeglichen  werde.— 
Ich  will  keine  Blutschuld  auf  mein  Land  kommen 

lassen,  dadurch  daß  ich  einen  boshaft  mordenden 
Duellanten,  für  den  ihr  Fürbitte  tut,  begnadige,  sagte 
einmal  ein  wohldenkender  Landesherr.— Die  Sünden- 

schuld muß  bezahlt  werden,  und  sollte  sich  auch  ein 

*  Die  Hypothese  von  einem  künftigen  Leben  darf  hier  nicht  einmal 
eingemischt  werden,  um  jene  drohende  Strafe  als  vollständig  in  der 
Vollziehung  vorzustellen.  Denn  der  Mensch,  seiner  Moralität  nach 
betrachtet,  wird  als  übersinnlicher  Gegenstand  vor  einem  übersinn- 

lichen Richter  nicht  nach  Zeitbedingungen  beurteilt;  es  ist  nur  von 
seiner  Existenz  die  Rede.  Sein  Erdenleben,  es  sei  kurz  oder  lang, 
oder  gar  ewig,  ist  nur  das  Dasein  desselben  in  der  Erscheinung, 
und  der  Begriff  der  Gerechtigkeit  bedarf  keiner  näheren  Bestim- 

mung; wie  denn  auch  der  Glaube  an  ein  künftiges  Leben  eigentlich 
nicht  vorausgeht,  um  die  Strafgerechtigkeit  an  ihm  ihre  Wirkung 
sehen  zu  lassen,  sondern  vielmehr  umgekehrt  aus  der  Notwendig- 

keit der  Bestrafung  auf  ein  künftiges  Leben  die  Folgerung  gezogen 
wird. 
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völlig  Unschuldiger  zum  Sühnopfer  hingeben  (wo 
dann  freilich  die  von  ihm  übernommene  Leiden  eigent- 

lich nicht  Strafe— denn  er  hat  selbst  nichts  verbrochen 

—heißen  könnten);  aus  welchem  allem  zu  ersehen  ist, 
daß  es  nicht  eine  die  Gerechtigkeit  verwaltende  Person 
ist,  der  man  diesen  Verurteilungsspruch  beilegt  (denn 

die  würde  nicht  so  sprechen  können,  ohne  Anderen  un- 
recht zu  tun),  sondern  daß  die  bloße  Gerechtigkeit,  als 

überschwengliches,  einem  übersinnlichen  Subjekt  an- 
gedachtes Prinzip,  das  Recht  dieses  Wesens  bestimme; 

welches  zwar  dem  Formalen  dieses  Prinzips  gemäß  ist, 
dem  Materiellen  desselben  aber,  dem  Zweck,  welcher 

immer  die  Glückseligkeit  der  Menschen  ist,  wider- 
streitet.—Denn  bei  der  etwanigen  großen  Menge  der 

Verbrecher,  die  ihr  Schuldenregister  immer  so  fort- 
laufen lassen,  würde  die  Strafgerechtigkeit  den  Zweck 

der  Schöpfung  nicht  in  der  Liebe  des  Welturhebers 
(wie  man  sich  doch  denken  muß),  sondern  in  der 
strengen  Befolgung  des  Rechts  setzen  (das  Recht 

selbst  zum  Zweck  machen,  der  in  der  Ehre  Gottes  ge- 
setzt wird),  welches,  da  das  Letztere  (die  Gerechtig- 
keit) nur  die  einschränkende  Bedingung  des  Ersteren 

(der  Gütigkeit)  ist,  den  Prinzipien  der  praktischen 
Vernunft  zu  widersprechen  scheint,  nach  welchen  eine 
Weltschöpfung  hätte  unterbleiben  müssen,  die  ein  der 
Absicht  ihres  Urhebers,  die  nur  Liebe  zum  Grunde 
haben  kann,  so  widerstreitendes  Produkt  geliefert 
haben  würde. 

Man  sieht  hieraus:  daß  in  der  Ethik,  als  reiner  prak- 
tischer Philosophie  der  inneren  Gesetzgebung,  nur  die 

moralischen  Verhältnisse  des  Menschen  ge»en  den 
Menschen  für  uns  begreiflich  sind:  was  aber  zwischen 
Gott  und  dem  Menschen  hierüber  für  ein  Verhältnis 

obwalte,  die  Grenzen  derselben  gänzlich  übersteigt 
und  uns  schlechterdings  unbegreiflich  ist;  wodurch 
dann  bestätigt  wird,  was  oben  behauptet  ward:  daß 
die  Ethik  sich  nicht  über  die  Grenzen  der  wechsel- 

seitigen Menschenpflichten  erweitern  könne. 

KANT  V  41 
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DIEJENIGEN,  welche  den  Verlag  eines  Buchs  als 
den  Gebrauch  des  Eigentums  an  einem  Exemplare 
(es  mag  nun  als  Manuskript  vom  Verfasser,  oder 

als  Abdruck  desselben  von  einem  schon  vorhandenen  Ver- 

leger auf  den  Besitzer  gekommen  sein)  ansehen  und  als- 
dann doch  durch  den  Vorbehalt  gewisser  Rechte,  es  sei  des 

Verfassers,  oder  des  von  ihm  eingesetzten  Verlegers,  den 

Gebrauch  noch  dahin  einschränken  wollen,  daß  es  uner- 
laubt sei,  es  nachzudrucken,— können  damit  niemals 

zum  Zwecke  kommen.  Denn  das  Eigentum  des  Ver- 
fassers an  seinen  Gedanken  (wenn  man  gleich  einräumt, 

daß  ein  solches  nach  äußern  Rechten  statt  finde)  bleibt 
ihm  ungeachtet  des  Nachdrucks;  und  da  nicht  einmal 
füglich  eine  ausdrückliche  Einwilligung  der  Käufer  eines 
Buchs  zu  einer  solchen  Einschränkung  ihres  Eigentums 

statt  finden  kann*,  wie  viel  weniger  wird  eine  bloß  prä- 
sumierte zur  Verbindlichkeit  derselben  zureichen? 

Ich  glaube  aber  Ursache  zu  haben,  den  Verlag  nicht  als 
das  Verkehr  mit  einer  Ware  in  seinem  eigenen  Namen, 
sondern  als  die  Führung  eines  Geschäftes  im  Namen  eines 
andern,  nämlich  des  Verfassers,  anzusehen  und  auf  diese 
Weise  die  Unrechtmäßigkeit  des  Nachdrückens  leicht  und 
deutlich  darstellen  zu  können.  Mein  Argument  ist  in 
einem  Vernunftschlusse  enthalten,  der  das  Recht  des  Ver- 

legers beweiset;  dem  ein  zweiter  folgt,  welcher  den  An- 
spruch des  Nachdruckers  widerlegen  soll. 

I 

DEDUKTION  DES  RECHTS  DES  VERLEGERS 
GEGEN  DEN  NACHDRUCKER 

Wer  ein  Geschäft  eines  andern  in  dessen  Namen  und  den- 
noch wider  den  Willen  desselben  treibt,  ist  gehalten,  diesem 

*  Würde  es  wohl  ein  Verleger  wagen,  jeden  bei  dem  Ankaufe  sei- 
nes Verlagswerks  an  die  Bedingung  zu  binden,  wegen  Veruntreuung 

eines  fremden  ihm  anvertrauten  Guts  angeklagt  zu  werden,  wenn 
mit  seinem  Vorsatz,  oder  auch  durch  seine  Unvorsichtigkeit  das 
Exemplar,  das  er  verkauft,  zum  Nachdrucke  gebraucht  würde? 
Schwerlich  würde  jemand  dazu  einwilligen:  weil  er  sich  dadurch 
allerlei  Beschwerlichkeit  der  Nachforschung  und  Verantwortung 
aussetzen  würde.  Der  Verlag  würde  jenem  also  auf  dem  Halse 
bleiben. 
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oder  seinem  Bevollmächtigten  allen  Nutzen,  der  ihm  daraus 

erwachsen  möchte,  abzutreten  und  allen  Schaden  zu  v
er- 

güten, der  jenem  oder  diesem  daraus  entspringt. 

Nun  'ist  der  Nachdrucker  ein  solcher,  der  ein  Geschäft 

eines  andern  (des  Autors)  usw.  Also  ist  er  gehalten,  diesem
 

oder  seinem  Bevollmächtigten  (dem  Verleger)  usw. 

BEWEIS  DES  OBERSATZES 

Da  der  sich  eindringende  Geschäftträger  unerlau
bter 

Weise  im  Namen  eines  andern  handelt,  so  hat  er  keine
n 

Anspruch  auf  den  Vorteil,  der  aus  diesem  Geschä
fte  ent- 

springt; sondern  der,  in  dessen  Namen  er  das  Geschäft
 

führt  oder  ein  anderer  Bevollmächtigter,  welchem  jene
r 

es  anvertrauet  hat,  besitzt  das  Recht,  diesen  Vorted 
 als 

die  Frucht  seines  Eigentums  sich  zuzueignen.  Weil  f
erner 

dieser  Geschäftträger  dem  Rechte  des  Besitzers 
 durch 

unbefugte  Einmischung  in  fremde  Geschäfte  
Abbruch 

tut  so  muß  er  notwendig  allen  Schaden  vergüten.  D
ieses 

liegt  ohne  Zweifel  in  den  Elementarbegriffen  d
es  Natur- 

rechts. 

BEWEIS  DES  UNTERSATZES 

Der  erste  Punkt  des  Untersatzes  ist:  daß  der  Ver
leger 

durch  den  Verlag  das  Geschäft  eines  andern 
 treibe.-Hier 

kommt  alles  auf  den  Begriff  eines  Buchs  od
er  einer 

Schrift  überhaupt,  als  einer  Arbeit  des  Verfasse
rs,  und 

auf  den  Begriff  des  Verlegers  überhaupt  (er 
 sei  bevoll- 

mächtigt oder  nicht)  an:  ob  nämlich  ein  Buch  eine  Ware
 

sei  die  der  Autor,  es  sei  mittelbar  oder  vermit
telst  eines 

andern,  mit  dem  Publikum  verkehren,  also 
 mit  oder 

ohne  Vorbehalt  gewisser  Rechte  veräußern  kann; 
 oder  ob 

es  vielmehr  ein  bloßer  Gebrauch  seiner  Kräfte  {opera)  se
i, 

den  er  andern  zwar  verwilligen  (concedere),  niema
ls  aber 

veräußern  (alienare)  kann;  ferner:  ob  der  
Verleger  sein 

Geschäft  in  seinem  Namen,  oder  ein  fremdes
  Geschalt 

im  Namen  eines  andern  treibe. 

In  einem  Buche  als  Schrift  redet  der  Autor  zu
  seinem 

Leser;  und  der,  welcher  sie  gedruckt  hat,  re
det  durch 
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seine  Exemplare  nicht  für  sich  selbst,  sondern  ganz  und 
gar  im  Namen  des  Verfassers.  Er  stellt  ihn  als  redend 
öffentlich  auf  und  vermittelt  nur  die  Überbringung  die- 

ser Rede  ans  Publikum.  Das  Exemplar  dieser  Rede,  es 
sei  in  der  Handschrift  oder  im  Druck,  mag  gehören,  wem 
es  wolle;  so  ist  doch,  dieses  für  sich  zu  brauchen,  oder 

damit  Verkehr  zu  treiben,  ein  Geschäft,  das  jeder  Eigen- 
tümer desselben  in  seinem  eigenen  Namen  und  nach  Be- 
lieben treiben  kann.  Allein  jemand  öffentlich  reden  zu 

lassen,  seine  Rede  als  solche  ins  Publikum  zu  bringen, 
das  heißt,  in  jenes  Namen  reden  und  gleichsam  zum 
Publikum  sagen:  „Durch  mich  läßt  ein  Schriftsteller 
euch  dieses  oder  jenes  buchstäblich  hinterbringen,  lehren 
usw.  Ich  verantworte  nichts,  selbst  nicht  die  Freiheit,  die 
jener  sich  nimmt,  öffentlich  durch  mich  zu  reden;  ich  bin 

nur  der  Vermittler  der  Gelangung  an  euch";  das  ist  ohne 
Zweifel  ein  Geschäft,  welches  man  nur  im  Namen  eines 

andern,  niemals  in  seinem  eigenen  (als  Verleger)  ver- 
richten kann.  Dieser  schafft  zwar  in  seinem  eigenen  Na- 

men das  stumme  Werkzeug  der  Überbringnng  einer  Rede 

des  Autors  ans  Publikum*  an;  aber  daß  er  gedachte  Rede 
durch  den  Druck  ins  Publikum  bringt,  mithin  daß  er  sich 
als  denjenigen  zeigt,  durch  den  der  Autor  zu  diesem  redet, 
das  kann  er  nur  im  Namen  des  andern  tun. 

Der  zweite  Punkt  des  Untersatzes  ist:  daß  der  Nach- 
drucker nicht  allein  ohne  alle  Erlaubnis  des  Eigentümers 

das  Geschäft  (des  Autors),  sondern  es  sogar  wider  seinen 
Willen  übernehme.  Denn  da  er  nur  darum  Nachdrucker 

ist,  weil  er  einem  andern,  der  zum  Verlage  vom  Autor 
selbst  bevollmächtigt  ist,  in  sein  Geschäft  greift:  so  fragt 
sich,  ob  der  Autor  noch  einem  andern  dieselbe  Befugnis 
erteilen  und  dazu  einwilligen  könne.     Es  ist  aber  klar: 

*  Ein  Buch  ist  das  Werkzeug  der  Überbringung  einer  Rede  ans  Pu- 
blikum, nicht  bloß  der  Gedanken,  wie  etwa  Gemälde,  symbolische 

Vorstellung  irgend  einer  Idee  oder  Begebenheit.  Daran  liegt  hier 
das  Wesentlichste,  daß  es  keine  Sache  ist,  die  dadurch  überbracht 
wird,  sondern  eine  opera,  nämlich  Rede,  und  zwar  buchstäblich.  Da- 

durch, daß  es  ein  stummes  Werkzeug  genannt  wird,  unterscheide 
ich  es  von  dem,  was  die  Rede  durch  einen  Laut  überbringt,  wie  z.  B. 
ein  Sprachrohr,  ja  selbst  der  Mund  anderer  ist. 
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daß,  weil  alsdann  jeder  von  beiden,  der  erste  Verleger 

und  der  sich  nachher  des  Verlags  anmaßende  (der  Nach- 
drucker), des  Autors  Geschäft  mit  einem  und  demselben 

ganzen  Publikum  führen  würde,  die  Bearbeitung  des 
einen  die  des  andern  unnütz  und  für  jeden  derselben  ver- 

derblich machen  müsse;  mithin  ein  Vertrag  des  Autors 
mit  einem  Verleger  mit  dem  Vorbehalt,  noch  außer 
diesem  einem  andern  den  Verlag  seines  Werks  erlauben 

zu  dürfen,  unmöglich  sei;  folglich  der  Autor  die  Erlaubnis 
dazu  keinem  andern  (als  Nachdrucker)  zu  erteilen  befugt 

gewesen,  diese  also  vom  letztern  auch  nicht  einmal  hat 

präsumiert  werden  dürfen;  folglich  der  Nachdruck  ein 

gänzlich  wider  den  erlaubten  Willen  des  Eigentümers 
und  dennoch  ein  in  dessen  Namen  unternommenes  Ge- 

schäft sei. 

Aus  diesem  Grunde  folgt  auch,  daß  nicht  der  Autor,  son- 
dern sein  bevollmächtigter  Verleger  lädiert  werde.  Denn 

weil  jener  sein  Recht  wegen  Verwaltung  seines  Ge- 
schäftes mit  dem  Publikum  dem  Verleger  gänzlich  und 

ohne  Vorbehalt,  darüber  noch  anderweitig  zu  dispo- 
nieren, überlassen  hat:  so  ist  dieser  allein  Eigentümer 

dieser  Geschäftführung,  und  der  Nachdrucker  tut  dem 

Verleger  Abbruch  an  seinem  Rechte,  nicht  dem  Ver- 
fasser. 

Weil  aber  dieses  Recht  der  Führung  eines  Geschäftes, 

welches  mit  pünktlicher  Genauigkeit  eben  so  gut  auch 

von  einem  andern  geführt  werden  kann,— wenn  nichts 
besonders  darüber  verabredet  worden,  für  sich  nicht  als 

unveräußerlich  (ius  personalissimum)  anzusehen  ist:  so 

hat  der  Verleger  Befugnis,  sein  Verlagsrecht  auch  einem 
andern  zu  überlassen,  weil  er  Eigentümer  der  Vollmacht 

ist;  und  da  hiezu  der  Verfasser  einwilligen  muß,  so 

ist  der,  welcher  aus  der  zweiten  Hand  das  Geschäft 

übernimmt,  nicht  Nachdrucker,  sondern  rechtmäßig  be- 
vollmächtigter Verleger,  d.  i.  ein  solcher,  dem  der  vom 



DES  BÜCHERNACHDRUCKS  651 

Autor  eingesetzte  Verleger  seine  Vollmacht  abgetreten 
hat. 

II 

WIDERLEGUNG  DES  VORGESCHÜTZTEN 
RECHTS    DES    NACHDRUCKERS    GEGEN    DEN 

VERLEGER 

Es  bleibt  noch  die  Frage  zu  beantworten  übrig:  ob  nicht 
dadurch,  daß  der  Verleger  das  Werk  seines  Autors  im 
Publikum  veräußert,  mithin  aus  dem  Eigentum  des 
Exemplars  die  Bewilligung  des  Verlegers  (mithin  auch 

des  Autors,  der  ihm  dazu  Vollmacht  gab)  zu  jedem  be- 
liebigen Gebrauche  desselben,  folglich  auch  zum  Nach- 

drucke von  selbst  fließe,  so  unangenehm  solcher  jenem 
auch  sein  möge.  Denn  es  hat  jenen  vielleicht  der  Vorteil 
angelockt,  das  Geschäft  des  Verlegers  auf  diese  Gefahr 

zu  übernehmen,  ohne  den  Käufer  durch  einen  ausdrück- 
lichen Vertrag  davon  auszuschließen,  weil  dieses  sein 

Geschäft  rückgängig  gemacht  haben  möchte.— Daß  nun 
das  Eigentum  des  Exemplars  dieses  Recht  nicht  ver- 

schaffe, beweise  ich  durch  folgenden  Vernunftschluß: 

Ein  persönliches  bejahendes  Recht  auf  einen  andern  kann 
aus  dem  Eigentum  einer  Sache  allein  niemals  gefolgert 
werden. 

Nun  ist  das  Recht  zum  Verlage  ein  persönliches  bejahendes 
Recht. 

Folglich  kann  es  aus  dem  Eigentum  einer  Sache  (des 
Exemplars)  allein  niemals  gefolgert  werden. 

BEWEIS  DES  OBERSATZES 

Mit  dem  Eigentum  einer  Sache  ist  zwar  das  verneinende 
Recht  verbunden,  jedermann  zu  widerstehen,  der  mich 
im  beliebigen  Gebrauch  derselben  hindern  wollte;  aber 
ein  bejahendes  Recht  auf  eine  Person,  von  ihr  zu  fordern, 
daß  sie  etwas  leisten  oder  mir  worin  zu  Diensten  sein 
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solle,  kann  aus  dem  bloßen  Eigentum  keiner  Sache 

fließen.  Zwar  ließe  sich  dieses  letztere  durch  eine  beson- 

dere Verabredung  dem  Vertrage,  wodurch  ich  ein  Eigen- 

tum von  jemand  erwerbe,  beifügen;  z.  B.  daß,  wenn  ich 

eine  Ware  kaufe,  der  Verkäufer  sie  auch  postfrei  an  einen 

gewissen  Ort  hinschicken  solle.  Aber  alsdann  folgt  das 

Recht  auf  die  Person,  etwas  für  mich  zu  tun,  nicht  aus 

dem  bloßen  Eigentum  meiner  erkauften  Sache,  sondern 

aus  einem  besondern  Vertrage. 

BEWEIS  DES  UNTERSATZES 

Worüber  jemand  in  seinem  eigenen  Namen  nach  Belieben 

disponieren  kann,  daran  hat  er  ein  Recht  in  der  Sache. 

Was  er  aber  nur  im  Namen  eines  andern  verrichten  darf, 

dies  Geschäft  treibt  er  so,  daß  der  andere  dadurch,  als  ob 

es  von  ihm  selbst  geführt  wäre,  verbindlich  gemacht 

wird.  ( Quod  quis  facit  per  alium,  ipse  fecisse  putandus  est.)
 

Also  ist  mein  Recht  zur  Führung  eines  Geschäftes  im 

Namen  eines  andern  ein  persönliches  bejahendes  Recht, 

nämlich  den  Autor  des  Geschäftes  zu  nötigen,  daß  er 

etwas  prästiere,  nämlich  für  alles  stehe,  was  er  durch 

mich  tun  läßt,  oder  wozu  er  sich  durch  mich  verbindli
ch 

macht.   Der  Verlag  ist  nun  eine  Rede  ans  Publikum
 

(durch  den  Druck)  im  Namen  des  Verfassers,  folglich  e
in 

Geschäft  im  Namen  eines  andern.  Also  ist  das  Recht  da
- 

zu ein  Recht  des  Verlegers  an  eine  Person:  nicht  bloß  sich 

im  beliebigen  Gebrauche  seines  Eigentums  gegen  ihn  zu 

verteidigen;  sondern  ihn  zu  nötigen,  daß  er  ein  gewiss
es 

Geschäft,  welches  der  Verleger  auf  seinem  Namen  fuhr
t, 

für  sein  eigenes  erkenne  und  verantworte,-mithin  
ein 

persönliches  bejahendes  Recht. 

Das  Exemplar,  wornach  der  Verleger  drucken  lä
ßt,  ist 

ein  Werk  des  Autors  (opus)  und  gehört  dem  Verleg
er, 

nachdem  er  es  im  Manuskript  oder  gedruckt  erh
andelt 

hat,  gänzlich  zu,  um  alles  damit  zu  tun,  was  er  wi
ll,  und 
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was  in  seinem  eigenen  Namen  getan  werden  kann;  denn 
das  ist  ein  Erfordernis  des  vollständigen  Rechtes  an 
einer  Sache,  d.  i.  des  Eigentums.  Der  Gebrauch  aber,  den 
er  davon  nicht  anders  als  nur  im  Namen  eines  andern 

(nämlich  des  Verfassers)  machen  kann,  ist  ein  Geschäft 
(opera) ,  das  dieser  andere  durch  den  Eigentümer  des 
Exemplars  treibt,  wozu  außer  dem  Eigentum  noch  ein 
besonderer  Vertrag  erfordert  wird. 
Nun  ist  der  Buchverlag  ein  Geschäft,  das  nur  im  Namen 
eines  andern  (nämlich  des  Verfassers)  geführt  werden 
darf  (welchen  Verfasser  der  Verleger  als  durch  sich  zum 
Publikum  redend  aufführt);  also  kann  das  Recht  dazu 
nicht  zu  den  Rechten  gehören,  die  dem  Eigentum  eines 

Exemplars  anhängen,  sondern  kann  nur  durch  einen  be- 
sondern Vertrag  mit  dem  Verfasser  rechtmäßig  werden. 

Wer  ohne  einen  solchen  Vertrag  mit  dem  Verfasser  (oder, 

wenn  dieser  schon  einem  andern  als  eigentlichen  Ver- 
leger dieses  Recht  eingewilligt  hat,  ohne  Vertrag  mit 

diesem)  verlegt,  ist  der  Nachdrucker,  welcher  also  den 

eigentlichen  Verleger  lädiert  und  ihm  allen  Nachteil  er- 
setzen muß. 

ALLGEMEINE  ANMERKUNG 

Daß  der  Verleger  sein  Geschäft  des  Verlegers  nicht  bloß 

in  seinem  eigenen  Namen,  sondern  im  Namen  eines  an- 

dern* (nämlich  des  Verfassers)  führe  und  ohne  dessen 
Einwilligung  gar  nicht  führen  könne:  bestätigt  sich  aus 

gewissen  Verbindlichkeiten,  die  demselben  nach  allge- 
meinem Geständnisse  anhängen.  Wäre  der  Verfasser, 

nachdem  er  seine  Handschrift  dem  Verleger  zum  Drucke 
übergeben  und  dieser  sich  dazu  verbindlich  gemacht  hat, 
gestorben:  so  steht  es  dem  letztern  nicht  frei,  sie  als  sein 

*  Wenn  der  Verleger  auch  zugleich  Verfasser  ist,  so  sind  beide  Ge- 
schäfte doch  verschieden;  und  er  verlegt  in  der  Qualität  eines  Han- 

delsmannes, was  er  in  der  Qualität  eines  Gelehrten  geschrieben  hat. 
Allein  wir  können  diesen  Fall  bei  Seite  setzen  und  unsere  Erörte- 

rung nur  auf  den,  da  der  Verleger  nicht  zugleich  Verfasser  ist,  ein- 
schränken: es  wird  nachher  leicht  sein,  die  Folgerung  auch  auf  den 

ersten  Fall  auszudehnen. 
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Eigentum  zu  unterdrücken;  sondern  das  Publikum  hat 

in  Ermangelung  der  Erben  ein  Recht,  ihn  zum  Verlage 

zu  nötigen,  oder  die  Handschrift  an  einen  andern,  der 

sich  zum  Verlage  anbietet,  abzutreten.     Denn  einmal 

war  es  ein  Geschäft,  das  der  Autor  durch  ihn  mit  dem 

Publikum  treiben  wollte,  und  wozu  er  sich  als  Geschäft- 

träger erbot.   Das  Publikum  hatte  auch  nicht  nötig, 

dieses  Versprechen  des  Verfassers  zu  wissen,  noch  es  zu 

akzeptieren;  es  erlangt  dieses  Recht  an  den  Verleger 

(etwas  zu  prästieren)  durchs  Gesetz  allein.    Denn  jener 
besitzt  die  Handschrift  nur  unter  der  Bedingung,  sie  zu 

einem  Geschäfte  des  Autors  mit  dem  Publikum  zu  ge- 

brauchen;  diese  Verbindlichkeit  gegen  das   Publikum 

aber  bleibt,  wenn  gleich  die  gegen  den  Verfasser  durch 

dessen  Tod  aufgehört  hat.  Hier  wird  nicht  ein  Recht  des 

Publikums  an  der  Handschrift,  sondern  an  einem  Ge- 

schäfte mit  dem  Autor  zum  Grunde  gelegt.  Wenn  der 

Verleger  das  Werk  des  Autors  nach  dem  Tode  desselben 

verstümmelt  oder  verfälscht  herausgäbe,   oder  es   an 

einer  für  die  Nachfrage  nötigen  Zahl  Exemplare  mangeln 

ließe;  so  würde  das  Publikum  Befugnis  haben,  ihn  zu 

mehrerer  Richtigkeit  oder  Vergrößerung  des  Verlags  zu 

nötigen,  widrigenfalls  aber  diesen  anderweitig  zu  be- 

sorgen. Welches  alles  nicht  statt  finden  könnte,  wenn 

das  Recht  des  Verlegers  nicht  von  einem  Geschäfte,  das 

er  zwischen  dem  Autor  und  dem  Publikum  im  Namen 

des  erstem  führt,  abgeleitet  würde. 

Dieser  Verbindlichkeit  des  Verlegers,  die  man  vermut- 

lich zugestehen  wird,  muß  aber  auch  ein  darauf  gegrün- 
detes Recht  entsprechen,  nämlich  das  Recht  zu  allem 

dem,   ohne  welches  jene  Verbindlichkeit  nicht  erfüllt 

werden  könnte.  Dieses  ist:  daß  er  das  Verlagsrecht  aus- 

schließlich ausübe,  weil  anderer  Konkurrenz  zu  seinem 

Geschäfte  die  Führung  desselben  für  ihn  praktisch  un- 
möglich machen  würde. 

Kunstwerke  als  Sachen  können  dagegen  nach  einem 

Exemplar  derselben,  welches  man  rechtmäßig  erworben 

hat,  nachgeahmt,  abgeformt  und  die  Kopien  derselben 

öffentlich  verkehrt  werden,  ohne  daß  es  der  Einwilligung 



DES  BUCHERNACHDRUCKS  655 

des  Urhebers  ihres  Originals,  oder  derer,  welcher  er  sich 
als  Werkmeister  seiner  Ideen  bedient  hat,  bedürfe.  Eine 

Zeichnung,  die  jemand  entworfen,  oder  durch  einen  an- 
dern hat  in  Kupfer  stechen,  oder  in  Stein,  Metall,  oder 

Gips  ausführen  lassen,  kann  von  dem,  der  diese  Produkte 

kauft,  abgedruckt  oder  abgegossen  und  so  öffentlich  ver- 
kehrt werden;  so  wie  alles,  was  jemand  mit  seiner  Sache 

in  seinem  eignen  Namen  verrichten  kann,  der  Einwilli- 
gung eines  andern  nicht  bedarf.  Lipperts  Daktyliothek 

kann  von  jedem  Besitzer  derselben,   der  es  versteht, 
nachgeahmt  und  zum  Verkauf  ausgestellt  werden,  ohne 

daß  der  Erfinder  derselben  über  Eingriffe  in  seine  Ge- 
schäfte klagen  könne.  Denn  sie  ist  ein  Werk  (opus,  nicht 

opera  alterius),  welches  ein  jeder,  der  es  besitzt,  ohne 
einmal  den  Namen  des  Urhebers  zu  nennen,  veräußern, 
mithin  auch  nachmachen  und  auf  seinen  eigenen  Namen 
als  das  seinige  zum  öffentlichen  Verkehr  brauchen  kann. 
Die  Schrift  aber  eines  andern  ist  die  Rede  einer  Person 

(opera);  und  der,  welcher  sie  verlegt,  kann  nur  im  Namen 
dieses  andern  zum  Publikum  reden  und  von  sich  nichts 

weiter  sagen,  als  daß  der  Verfasser  durch  ihn  (Impensis 
Bibliopolae)  folgende  Rede  ans  Publikum  halte.  Denn  es 

ist  ein  Widerspruch:  eine  Rede  in  seinem  Namen  zu  hal- 
ten, die  doch  nach  seiner  eigenen  Anzeige  und  gemäß  der 

Nachfrage  des  Publikums  die  Rede  eines  andern  sein  soll. 
Der  Grund  also,  warum  alle  Kunstwerke  anderer  zum 
öffentlichen  Vertrieb   nachgemacht,   Bücher   aber,    die 

schon  ihre  eingesetzte  Verleger  haben,   nicht  nachge- 
druckt werden  dürfen,  liegt  darin:  daß  die  erstem  Werke 

(opera),  die  zweiten  Handlungen  (operae)  sind,   davon 
jene  als  für  sich  selbst  existierende  Dinge,  diese  aber  nur 

in  einer  Person  ihr  Dasein  haben  können.  Folglich  kom- 
men diese  letztern  der  Person  des  Verfassers  ausschließ- 

lich zu*;  und  derselbe  hat  daran  ein  unveräußerliches 

*  Der  Autor  und  der  Eigentümer  des  Exemplars  können  beide  mit 
gleichem  Rechte  von  demselben  sagen:  es  ist  mein  Buch!  aber  in 
verschiedenem  Sinne.  Der  erstere  nimmt  das  Buch  als  Schrift  oder 

Rede;  der  zweite  bloß  als  das  stumme  Instrument  der  Überbringung 
der  Rede  an  ihn  oder  das  Publikum,  d.i.  als  Exemplar.  Dieses  Recht 
des  Verfassers  ist  aber  kein  Recht  in  der  Sache,  nämlich  dem  Exem- 
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Recht  {ius  personalissimum)  durch  jeden  andern  immer 
selbst  zu  reden,  d.  i.  daß  niemand  dieselbe  Rede  zum 
Publikum  anders,  als  in  seines  (des  Urhebers)  Namen 
halten  darf.  Wenn  man  indessen  das  Buch  eines  andern 

so  verändert  (abkürzt  oder  vermehrt  oder  umarbeitet), 

daß  man  sogar  unrecht  tun  würde,  wenn  man  es  nun- 
mehr auf  den  Namen  des  Autors  des  Originals  ausgeben 

würde:  so  ist  die  Umarbeitung  in  dem  eigenen  Namen 

des  Herausgebers  kein  Nachdruck  und  also  nicht  uner- 
laubt. Denn  hier  treibt  ein  anderer  Autor  durch  seinen 

Verleger  ein  anderes  Geschäft  als  der  erstere  und  greift 
diesem  also  in  sein  Geschäfte  mit  dem  Publikum  nicht 

ein;  er  stellt  nicht  jenen  Autor  als  durch  ihn  redend  vor, 
sondern  einen  andern.  Auch  kann  die  Übersetzung  in 
eine  andere  Sprache  nicht  für  Nachdruck  genommen 
werden;  denn  sie  ist  nicht  dieselbe  Rede  des  Verfassers, 
obgleich  die  Gedanken  genau  dieselben  sein  mögen. 

Wenn  die  hier  zum  Grunde  gelegte  Idee  eines  Bücher- 
verlages überhaupt  wohlgefaßt  und  (wie  ich  mir 

schmeichle,  daß  es  möglich  sei)  mit  der  erforderlichen 
Eleganz  der  römischen  Rechtsgelehrsamkeit  bearbeitet 
würde:  so  könnte  die  Klage  gegen  den  Nachdrucker 
wohl  vor  die  Gerichte  gebracht  werden,  ohne  daß  es 

nötig  wäre,  zuerst  um  ein  neues  Gesetz  deshalb  anzu- 
halten. 

plar  (denn  der  Eigentümer  kann  es  vor  des  Verfassers  Augen  ver- 
brennen), sondern  ein  angebornes  Recht  in  seiner  eignen  Person, 

nämlich  zu  verhindern,  daß  ein  anderer  ihn  nicht  ohne  seine  Ein- 
willigung zum  Publikum  reden  lasse,  welche  Einwilligung  gar  nicht 

präsumiert  werden  kann,  weil  er  sie  schon  einem  andern  ausschließ- 
lich erteilt  hat. 
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ZUM  EWIGEN  FRIEDEN 

OB  diese  satirische  Überschrift  auf  dem  Schilde 

jenes  holländischen  Gastwirts,  worauf  ein  Kirch- 
hof gemalt  war,  die  Menschen  überhaupt,  oder  be- 

sonders die  Staatsoberhäupter,  die  des  Krieges  nie  satt 
werden  können,  oder  wohl  gar  nur  die  Philosophen  gelte, 
die  jenen  süßen  Traum  träumen,  mag  dahin  gestellt  sein. 
Das  bedingt  sich  aber  derVerf  asser  des  Gegenwärtigen  aus, 
daß,  da  der  praktische  Politiker  mit  dem  theoretischen  auf 
dem  Fuß  steht,  mit  großer  Selbstgefälligkeit  auf  ihn  als 
einen  Schulweisen  herabzusehen,  der  dem  Staat,  welcher 
von  Erfahrungsgrundsätzen  ausgehen  müsse,  mit  seinen 
sachleeren  Ideen  keine  Gefahr  bringe,  und  den  man 
immer  seine  eilf  Kegel  auf  einmal  werfen  lassen  kann, 
ohne  daß  sich  der  weltkundige  Staatsmann  daran  kehren 
darf,  dieser  auch  im  Fall  eines  Streits  mit  jenem  so  fern 
konsequent  verfahren  müsse,  hinter  seinen  auf  gut 
Glück  gewagten  und  öffentlich  geäußerten  Meinungen 

nicht  Gefahr  für  den  Staat  zu  wittern;— durch  welche 
Clausula  salvatoria  der  Verfasser  dieses  sich  dann  hiemit 

in  der  besten  Form  wider  alle  bösliche  Auslegung  aus- 
drücklich verwahrt  wissen  will. 

ERSTER  ABSCHNITT, 

welcher  die  Präliminarartikel  zum  ewigen  Frieden  unter 
Staaten  enthält. 

I.  ,,Es  soll  kein  Friedensschluß  für  einen  solchen  gelten, 
der  mit  dem  geheimen  Vorbehalt  des  Stoffs  zu  einem 

künftigen  Kriege  gemacht  worden." 
Denn  alsdann  wäre  er  ja  ein  bloßer  Waffenstillstand, 
Aufschub  der  Feindseligkeiten,  nicht  Friede,  der  das 
Ende  aller  Hostilitäten  bedeutet,  und  dem  das  Beiwort 
ewig  anzuhängen  ein  schon  verdächtiger  Pleonasm  ist. 

Die  vorhandene,  obgleich  jetzt  vielleicht  den  Paziszieren- 
den  selbst  noch  nicht  bekannte,  Ursachen  zum  künftigen 

Kriege  sind  durch  den  Friedensschluß  insgesamt  ver- 
nichtet, sie  mögen  auch  aus  archivarischen  Dokumenten 

mit  noch  so  scharfsichtiger  Ausspähungsgeschicklich- 
keit  ausgeklaubt  sein.— Der  Vorbehalt  (reservatio  men- 
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talis)  alter  allererst  künftig  auszudenkender  Präten- 
sionen, deren  kein  Teil  für  jetzt  Erwähnung  tun  mag, 

weil  beide  zu  sehr  erschöpft  sind,  den  Krieg  fortzusetzen, 
bei  dem  bösen  Willen,  die  erste  günstige  Gelegenheit  zu 
diesem  Zweck  zu  benutzen,  gehört  zur  Jesuitenkasuistik 

und  ist  unter  der  Würde  der  Regenten,  so  wie  die  Will- 
fährigkeit zu  dergleichen  Deduktionen  unter  der  Würde 

eines  Ministers  desselben,  wenn  man  die  Sache,  wie  sie  an 

sich  selbst  ist,  beurteilt.— 
Wenn  aber  nach  aufgeklärten  Begriffen  der  Staatsklug- 

heit in  beständiger  Vergrößerung  der  Macht,  durch 

welche  Mittel  es  auch  sei,  die  wahre  Ehre  des  Staats  ge- 
setzt wird,  so  fällt  freilich  jenes  Urteil  als  schulmäßig 

und  pedantisch  in  die  Augen. 
2.  ,,Es  soll  kein  für  sich  bestehender  Staat  (klein  oder 

groß,  das  gilt  hier  gleichviel)  von  einem  andern  Staate 

durch  Erbung,  Tausch,  Kauf  oder  Schenkung  er- 
worben werden  können." 

Ein  Staat  ist  nämlich  nicht  (wie  etwa  der  Boden,  auf 
dem  er  seinen  Sitz  hat)  eine  Habe  [Patrimonium).  Er  ist 

eine  Gesellschaft  von  Menschen,  über  die  niemand  an- 
ders, als  er  selbst  zu  gebieten  und  zu  disponieren  hat. 

Ihn  aber,  der  selbst  als  Stamm  seine  eigene  Wurzel  hatte, 
als  Pfropfreis  einem  andern  Staate  einzuverleiben,  heißt 
seine  Existenz  als  einer  moralischen  Person  aufheben 

und  aus  der  letzteren  eine  Sache  machen  und  wider- 
spricht also  der  Idee  des  ursprünglichen  Vertrags,  ohne 

die  sich  kein  Recht  über  ein  Volk  denken  läßt.*  In  welche 
Gefahr  das  Vorurteil  dieser  Erwerbungsart  Europa,  denn 
die  andern  Weltteile  haben  nie  davon  gewußt,  in  unsern 

bis  auf  die  neuesten  Zeiten  gebracht  habe,  daß  sich  näm- 
lich auch  Staaten  einander  heuraten  könnten,  ist  jeder- 

mann bekannt,  teils  als  eine  neue  Art  von  Industrie,  sich 
auch  ohne  Aufwand  von  Kräften  durch  Familienbünd- 

*  Ein  Erbreich  ist  nicht  ein  Staat,  der  von  einem  andern  Staate, 
sondern  dessen  Recht  zu  regieren  an  eine  andere  physische  Person 
vererbt  werden  kann.  Der  Staat  erwirbt  alsdann  einen  Regenten, 
nicht  dieser  als  ein  solcher  (d.  i.  der  schon  ein  anderes  Reich  be- 

sitzt) den  Staat. 
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nisse  übermächtig  zu  machen,  teils  auch  auf  solche  Art 

den  Länderbesitz  zu  erweitern.— Auch  die  Verdingung 
der  Truppen  eines  Staats  an  einen  andern  gegen  einen 
nicht  gemeinschaftlichen  Feind  ist  dahin  zu  zählen;  denn 
die  Untertanen  werden  dabei  als  nach  Belieben  zu  hand- 

habende Sachen  gebraucht  und  verbraucht. 
3.  „Stehende  Heere  (miles  perpetuus)  sollen  mit  der  Zeit 

ganz  aufhören." Denn  sie  bedrohen  andere  Staaten  unaufhörlich  mit 

Krieg  durch  die  Bereitschaft,  immer  dazu  gerüstet  zu 
erscheinen;  reizen  diese  an,  sich  einander  in  Menge  der 
Gerüsteten,  die  keine  Grenzen  kennt,  zu  übertreffen,  und 
indem  durch  die  darauf  verwandten  Kosten  der  Friede 

endlich  noch  drückender  wird  als  ein  kurzer  Krieg,  so 
sind  sie  selbst  Ursache  von  Angriffskriegen,  um  diese 
Last  loszuwerden;  wozu  kommt,  daß,  zum  Töten  oder 

getötet  zu  werden  in  Sold  genommen  zu  sein,  einen  Ge- 
brauch von  Menschen  als  bloßen  Maschinen  und  Werk- 

zeugen in  der  Hand  eines  Andern  (des  Staats)  zu  ent- 
halten scheint,  der  sich  nicht  wohl  mit  dem  Rechte  der 

Menschheit  in  unserer  eigenen  Person  vereinigen  läßt. 

Ganz  anders  ist  es  mit  der  freiwilligen  periodisch  vorge- 
nommenen Übung  der  Staatsbürger  in  Waffen  bewandt, 

sich  und  ihr  Vaterland  dadurch  gegen  Angriffe  von 

außen  zu  sichern.— Mit  der  Anhäufung  eines  Schatzes 
würde  es  eben  so  gehen,  daß  er,  von  andern  Staaten  als 
Bedrohung  mit  Krieg  angesehen,  zu  zuvorkommenden 
Angriffen  nötigte  (weil  unter  den  drei  Mächten,  der 
Heeresmacht,  der  Bundesmacht  und  der  Geldmacht,  die 
letztere  wohl  das  zuverlässigste  Kriegswerkzeug  sein 

dürfte),  wenn  nicht  die  Schwierigkeit,  die  Größe  des- 
selben zu  erforschen,  dem  entgegenstände. 

4.  ,,Es  sollen  keine  Staatsschulden  in   Beziehung  auf 

äußere  Staatshändel  gemacht  werden." 
Zum  Behuf  der  Landesökonomie  (der  Wegebesserung, 

neuer  Ansiedelungen,  Anschaffung  der  Magazine  für  be- 
sorgliche Mißwachsjahre  usw.)  außerhalb  oder  innerhalb 

dem  Staate  Hülfe  zu  suchen,  ist  diese  Hülfsquelle  unver- 
dächtig. Aber  als  entgegenwirkende  Maschine  der  Mächte 
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gegen  einander  ist  ein  Kreditsystem  ins  Unabsehliche  an- 
wachsender und  doch  immer  für  die  gegenwärtige  Forde- 

rung (weil  sie  doch  nicht  von  allen  Gläubigern  auf  ein- 
mal geschehen  wird)  gesicherter  Schulden— die  sinn- 
reiche Erfindung  eines  handeltreibenden  Volks  in  diesem 

Jahrhundert— eine  gefährliche  Geldmacht,  nämlich  ein 
Schatz  zum  Kriegführen,  der  die  Schätze  aller  andern 
Staaten  zusammengenommen  übertrifft  und  nur  durch 
den  einmal  bevorstehenden  Ausfall  der  Taxen  (der  doch 
auch  durch  die  Belebung  des  Verkehrs  vermittelst  der 

Rückwirkung  auf  Industrie  und  Erwerb  noch  lange  hin- 
gehalten wird)  erschöpft  werden  kann.  Diese  Leichtigkeit 

Krieg  zu  führen,  mit  der  Neigung  der  Machthabenden 
dazu,  welche  der  menschlichen  Natur  eingeartet  zu  sein 
scheint,  verbunden,  ist  also  ein  großes  Hindernis  des 
ewigen  Friedens,  welches  zu  verbieten  um  desto  mehr  ein 
Präliminarartikel  desselben  sein  müßte,  weil  der  endlich 
doch  unvermeidliche  Staatsbankerott  manche  andere 
Staaten  unverschuldet  in  den  Schaden  mit  verwickeln 

muß,  welches  eine  öffentliche  Läsion  der  letzteren  sein 
würde.  Mithin  sind  wenigstens  andere  Staaten  berechtigt, 
sich  gegen  einen  solchen  und  dessen  Anmaßungen  zu 
verbünden. 

5.  ,,Kein  Staat  soll  sich  in  die  Verfassung  und  Regierung 

eines  andern  Staats  gewalttätig  einmischen." 
Denn  was  kann  ihn  dazu  berechtigen?  Etwa  das  Skan- 

dal, was  er  den  Untertanen  eines  andern  Staats  gibt?  Es 
kann  dieser  vielmehr  durch  das  Beispiel  der  großen  Übel, 
die  sich  ein  Volk  durch  seine  Gesetzlosigkeit  zugezogen 
hat,  zur  Warnung  dienen;  und  überhaupt  ist  das  böse 
Beispiel,  was  eine  freie  Person  der  andern  gibt,  (als 

scandalum  acceptum)  keine  Läsion  derselben.— Dahin 
würde  zwar  nicht  zu  ziehen  sein,  wenn  ein  Staat  sich 
durch  innere  Veruneinigung  in  zwei  Teile  spaltete,  deren 
jeder  für  sich  einen  besondern  Staat  vorstellt,  der  auf  das 
Ganze  Anspruch  macht;  wo  einem  derselben  Beistand  zu 
leisten  einem  äußern  Staat  nicht  für  Einmischung  in  die 

Verfassung  des  andern  (denn  es  ist  alsdann  Anarchie) 
angerechnet  werden  könnte.  So  lange  aber  dieser  innere 
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Streit  noch  nicht  entschieden  ist,  würde  diese  Ein- 
mischung äußerer  Mächte  Verletzung  der  Rechte  eines 

nur  mit  seiner  innern  Krankheit  ringenden,  von  keinem 

andern  abhängigen  Volks,  selbst  also  ein  gegebenes  Skan- 
dal sein  und  die  Autonomie  aller  Staaten  unsicher 

machen. 

6.  ,,Es  soll  sich  kein  Staat  im  Kriege  mit  einem  andern 

solche  Feindseligkeiten  erlauben,  welche  das  wechsel- 
seitige Zutrauen  im  künftigen  Frieden  unmöglich 

machen  müssen:  als  da  sind  Anstellung  der  Meuchel- 
mörder (percussores),  Giftmischer  (venefici),  Brechung 

der  Kapitulation,  Anstiftung  des  Verrats  (perduelliö) 

in  dem  bekriegten  Staat  usw." 
Das  sind  ehrlose  Stratagemen.  Denn  irgend  ein  Ver- 

trauen auf  die  Denkungsart  des  Feindes  muß  mitten  im 
Kriege  noch  übrig  bleiben,  weil  sonst  auch  kein  Friede 
abgeschlossen  werden  könnte,  und  die  Feindseligkeit  in 

einen  Ausrottungskrieg  [bellum  internecinum)  ausschla- 
gen würde;  da  der  Krieg  doch  nur  das  traurige  Notmittel 

im  Naturzustande  ist  (wo  kein  Gerichtshof  vorhanden 
ist,  der  rechtskräftig  urteilen  könnte),  durch  Gewalt  sein 
Recht  zu  behaupten;  wo  keiner  von  beiden  Teilen  für 
einen  ungerechten  Feind  erklärt  werden  kann  (weil  das 
schon  einen  Richterausspruch  voraussetzt),  sondern  der 
Ausschlag  desselben  (gleich  als  vor  einem  so  genannten 
Gottesgerichte)  entscheidet,  auf  wessen  Seite  das  Recht 
ist;  zwischen  Staaten  aber  sich  kein  Bestrafungskrieg 
(bellum  punitivum)  denken  läßt  (weil  zwischen  ihnen  kein 
Verhältnis  eines  Obern  zu  einem  Untergebenen  statt 

findet).— Woraus  denn  folgt:  daß  ein  Ausrottungskrieg, 
wo  die  Vertilgung  beide  Teile  zugleich  und  mit  dieser 
auch  alles  Rechts  treffen  kann,  den  ewigen  Frieden  nur 
auf  dem  großen  Kirchhofe  der  Menschengattung  statt 
finden  lassen  würde.  Ein  solcher  Krieg  also,  mithin  auch 
der  Gebrauch  der  Mittel,  die  dahin  führen,  muß  schlech- 

terdings unerlaubt  sein.— Daß  aber  die  genannte  Mittel 
unvermeidlich  dahin  führen,  erhellt  daraus:  daß  jene 
höllische  Künste,  da  sie  an  sich  selbst  niederträchtig 
sind,  wenn  sie  in  Gebrauch  gekommen,  sich  nicht  lange 
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innerhalb  der  Grenze  des  Krieges  halten,  wie  etwa  der 
Gebrauch  der  Spione  (uii  exploratoribus),  wo  nur  die 
Ehrlosigkeit  Anderer  (die  nun  einmal  nicht  ausgerottet 

werden  kann)  benutzt  wird,  sondern  auch  in  den  Frie- 
denszustand übergehen  und  so  die  Absicht  desselben 

gänzlich  vernichten  würden. 

Obgleich  die  angeführte  Gesetze  objektiv,  d.  i.  in  der 
Intention  der  Machthabenden,  lauter  Verbotgesetze  (leges 
prohibitivae)  sind,  so  sind  doch  einige  derselben  von  der 
strengen,  ohne  Unterschied  der  Umstände  geltenden  Art 
(leges  strictae),  die  sofort  auf  Abschaffung  dringen  (wie 
Nr.  i,  5,  6),  andere  aber  (wie  Nr.  2,  3,  4),  die  zwar  nicht 

als  Ausnahmen  von  der  Rechtsregel,  aber  doch  in  Rück- 
sicht auf  die  Ausübung  derselben,  durch  die  Umstände, 

subjektiv  für  die  Befugnis  erweiternd  (leges  latae),  und 
Erlaubnisse  enthalten,  die  Vollführung  aufzuschieben, 
ohne  doch  den  Zweck  aus  den  Augen  zu  verlieren,  der 
diesen  Aufschub,  z.  B.  der  Wiedererstattung  der  gewissen 
Staaten  nach  Nr.  2  entzogenen  Freiheit,  nicht  auf  den 

Nimmertag  (wie  August  zu  versprechen  pflegte,  ad  ca- 
lendas  graecas)  auszusetzen,  mithin  die  Nichterstattung, 
sondern  nur,  damit  sie  nicht  übereilt  und  so  der  Absicht 
selbst  zuwider  geschehe,  die  Verzögerung  erlaubt.  Denn 
das  Verbot  betrifft  hier  nur  die  Erwerbungsart,  die 
fernerhin  nicht  gelten  soll,  aber  nicht  den  Besitzstand^ 
der,  ob  er  zwar  nicht  den  erforderlichen  Rechtstitel  hat, 
doch  zu  seiner  Zeit  (der  putativen  Erwerbung)  nach  der 
damaligen  öffentlichen  Meinung  von  allen  Staaten  für 

rechtmäßig  gehalten  wurde.* 

*  Ob  es  außer  dem  Gebot  [leges  praeceptivae)  und  Verbot  [leges  pro- 
hibitivae) noch  Erlaubnis gesetze  [leges  permissivae)  der  reinen  Ver- 

nunft geben  könne,  ist  bisher  nicht  ohne  Grund  bezweifelt  worden. 

Denn  Gesetze  überhaupt  enthalten  einen  Grund  objektiver  prak- 
tischer Notwendigkeit,  Erlaubnis  aber  einen  der  praktischen  Zu- 

fälligkeit gewisser  Handlungen;  mithin  würde  ein  Erlaubnisgesetz 
Nötigung  zu  einer  Handlung,  zu  dem,  wozu  jemand  nicht  genötigt 
werden  kann,  enthalten,  welches,  wenn  das  Objekt  des  Gesetzes  in 
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ZWEITER  ABSCHNITT, 

welcher  die  Definitivartikel  zum  ewigen  Frieden  unter 
Staaten  enthält. 

Der  Friedenszustand  unter  Menschen,  die  neben  einan- 
der leben,  ist  kein  Naturstand  (stakis  naturalis),  der  viel- 

mehr ein  Zustand  des  Krieges  ist,  d.  i.  wenn  gleich  nicht 

immer  ein  Ausbruch  der  Feindseligkeiten,  doch  immer- 
beiderlei  Beziehung  einerlei  Bedeutung  hätte,  ein  Widerspruch  sein 
würde. — Nun  geht  aber  hier  im  Erlaubnisgesetze  das  vorausgesetzte 
Verbot  nur  auf  die  künftige  Erwerbungsart  eines  Rechts  (z.  B.  durch 
Erbschaft),  die  Befreiung  aber  von  diesem  Verbot,  d.  i.  die  Erlaubnis 
auf  den  gegenwärtigen  Besitzstand,  welcher  letztere  im  Überschritt 
aus  dem  Naturzustande  in  den  bürgerlichen  als  ein,  obwohl  unrecht- 

mäßiger, dennoch  ehrlicher  Besitz  possessio  putativd]  nach  einem  Er- 
laubnisgesetz des  Naturrechts  noch  fernerhin  fortdauern  kann,  ob- 

gleich ein  putativer  Besitz,  so  bald  er  als  ein  solcher  erkannt  wor- 
den, im  Naturzustande,  imgleichen  eine  ähnliche  Erwerbungsart  im 

nachmaligen  bürgerlichen  (nach  geschehenem  Überschritt)  verboten 
ist,  welche  Befugnis  des  fortdaurenden  Besitzes  nicht  statt  finden 
würde,  wenn  eine  solche  vermeintliche  Erwerbung  im  bürgerlichen 
Zustande  geschehen  wäre;  denn  da  würde  er,  als  Läsion,  sofort  nach 
Entdeckung  seiner  Unrechtmäßigkeit  aufhören  müssen. 
Ich  habe  hiemit  nur  beiläufig  die  Lehrer  des  Naturrechts  auf  den 

Begriff  einer  lex  permissiva,  welcher  sich  einer  systematisch-eintei- 
lenden  Vernunft  von  selbst  darbietet,  aufmerksam  machen  wollen; 

vornehmlich  da  im  Zivilgesetze  (statutarischen)  öfters  davon  Ge- 
brauch gemacht  wird,  nur  mit  dem  Unterschiede,  daß  das  Verbot- 
gesetz für  sich  allein  dasteht,  die  Erlaubnis  aber  nicht  als  ein- 

schränkende Bedingung  (wie  es  sollte)  in  jenes  Gesetz  mit  hinein 
gebracht,  sondern  unter  die  Ausnahmen  geworfen  wird. — Da  heißt 
es  dann:  dies  oder  jenes  wird  verboten:  es  sei  denn  Nr.  I,  Nr.  2, 
Nr.  3  und  so  weiter  ins  Unabsehliche,  da  Erlaubnisse  nur  zufälliger 
Weise,  nicht  nach  einem  Prinzip,  sondern  durch  Herumtappen  un- 

ter vorkommenden  Fällen,  zum  Gesetz  hinzukommen;  denn  sonst 

hätten  die  Bedingungen  in  die  Formel  des  Verbotsgesetzes  mit  hinein- 
gebracht werden  müssen,  wodurch  es  dann  zugleich  ein  Erlaubnis- 

gesetz geworden  wäre. — Es  ist  daher  zu  bedauern,  daß  die  sinn- 
reiche, aber  unaufgelöst  gebliebene  Preisaufgabe  des  eben  so  weisen 

als  scharfsinnigen  Herrn  Grafen  von  Windischgrätz,  welche  gerade 
auf  das  letztere  drang,  so  bald  verlassen  worden.  Denn  die  Möglich- 

keit einer  solchen  (der  mathematischen  ähnlichen^  Formel  ist  der 
einzige  achte  Probierstein  einer  konsequent  bleibenden  Gesetz- 

gebung, ohne  welche  das  so  genannte  ius  certum  immer  ein  frommer 
Wunsch  bleiben  wird.  — Sonst  wird  man  bloß  generale  Gesetze  (die 
im  Allgemeinen  gelten),  aber  keine  universale  (die  allgemein  gelten) 
haben,  wie  es  doch  der  Begriff  eines  Gesetzes  zu  erfordern  scheint. 
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währende  Bedrohung  mit  denselben.  Er  muß  also  ge- 
stiftet werden;  denn  die  Unterlassung  der  letzteren  ist 

noch  nicht  Sicherheit  dafür,  und  ohne  daß  sie  einem 
Nachbar  von  dem  andern  geleistet  wird  (welches  aber 
nur  in  einem  gesetzlichen  Zustande  geschehen  kann), 
kann  jener  diesen,  welchen  er  dazu  aufgefordert  hat,  als 
einen  Feind  behandeln.* 

ERSTER  DEFINITIVARTIKEL  ZUM  EWIGEN 
FRIEDEN 

Die  bürgerliche  Verfassung  in  jedem  Staate  soll  republi- 
kanisch sein. 

Die  erstlich  nach  Prinzipien  der  Freiheit  der  Glieder  einer 
Gesellschaft  (als  Menschen),  zweitens  nach  Grundsätzen 

*  Gemeiniglich  nimmt  man  an,  daß  man  gegen  niemand  feindlich 
verfahren  dürfe,  als  nur  wenn  er  mich  schon  tätig  lädiert  hat,  und 

das  ist  auch  ganz  richtig,  wenn  beide  im  bürgerlich- gesetzlichen  Zu- 
stande sind.  Denn  dadurch,  daß  dieser  in  denselben  getreten  ist, 

leistet  er  jenem  (vermittelst  der  Obrigkeit,  welche  über  beide  Ge- 
walt hat)  die  erforderliche  Sicherheit. — Der  Mensch  aber  (oder  das 

Volk)  im  bloßen  Naturstande  benimmt  mir  diese  Sicherheit  und 
lädiert  mich  schon  durch  eben  diesen  Zustand,  indem  er  neben  mir 

ist,  obgleich  nicht  tätig  [facto),  doch  durch  die  Gesetzlosigkeit  sei- 
nes Zustandes  [statu  iniusto),  wodurch  ich  beständig  von  ihm  be- 

droht werde,  und  ich  kann  ihn  nötigen,  entweder  mit  mir  in  einen 
gemeinschaftlich-gesetzlichen  Zustand  zu  treten,  oder  aus  meiner 
Nachbarschaft  zu  weichen. — Das  Postulat  also,  was  allen  folgenden 
Artikeln  zum  Grunde  liegt,  ist:  Alle  Menschen,  die  auf  einander 

wechselseitig  einfließen  können,  müssen  zu  irgend  einer  bürger- 
lichen Verfassung  gehören. 

Alle  rechtliche  Verfassung  aber  ist,  was  die  Personen  betrifft,  die 
darin  stehen, 
i)  die  nach  dem  Staatsbürgerrecht  der  Menschen  in  einem  Volke 
[ius  civitatis), 
2)  nach  dem  Völkerrecht  der  Staaten  in  Verhältnis  gegen  einander 
[ius  gentium), 
3)  die  nach  dem  Weltbürger  recht,  so  fern  Menschen  und  Staaten,  in 
äußerem  auf  einander  einfließendem  Verhältnis  stehend,  als  Bürger 

eines  allgemeinen  Menschenstaats  anzusehen  sind  [ius  cosniopoliti- 
cum).  Diese  Einteilung  ist  nicht  willkürlich,  sondern  notwendig  in 
Beziehung  auf  die  Idee  vom  ewigen  Frieden.  Denn  wenn  nur  einer 
von  diesen  im  Verhältnisse  des  physischen  Einflusses  auf  den  andern 
und  doch  im  Naturstande  wäre,  so  würde  damit  der  Zustand  des 
Krieges  verbunden  sein,  von  dem  befreit  zu  werden  hier  eben  die 
Absicht  ist.) 
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der  Abhängigkeit  aller  von  einer  einzigen  gemeinsamen 
Gesetzgebung  (als  Untertanen)  und  drittens  die  nach 
dem  Gesetz  der  Gleichheit  derselben  (als  Staatsbürger) 

gestiftete  Verfassung— die  einzige,  welche  aus  der  Idee 
des  ursprünglichen  Vertrags  hervorgeht,  auf  der  alle 
rechtliche  Gesetzgebung  eines  Volks  gegründet  sein  muß 

—ist  die  republikanische.*  Diese  ist  also,  was  das  Recht 

*  Rechtliche  (mithin  äußere)  Freiheit  kann  nicht,  wie  man  wohl  zu 
tun  pflegt,  durch  die  Befugnis  definiert  werden:  alles  zu  tun,  was 
man  will,  wenn  man  nur  keinem  unrecht  tut.  Denn  was  heißt  Be- 

fugnis^ Die  Möglichkeit  einer  Handlung,  so  fern  man  dadurch  kei- 
nem unrecht  tut.  Also  würde  die  Erklärung  so  lauten:  Freiheit  ist 

die  Möglichkeit  der  Handlungen,  dadurch  man  Keinem  Unrecht  tut. 
Man  tut  Keinem  Unrecht  (man  mag  auch  tun,  was  man  will),  wenn 
man  nur  Keinem  Unrecht  tut:  folglich  ist  es  leere  Tautologie. — 
Vielmehr  ist  meine  äußere  (rechtliche)  Freiheit  so  zu  erklären:  sie 

ist  die  Befugnis,  keinen  äußeren  Gesetzen  zu  gehorchen,  als  zu  de- 
nen ich  meine  Beistimmung  habe  geben  können. — Eben  so  ist  äußere 

(rechtliche)  Gleichheit  in  einem  Staate  dasjenige  Verhältnis  der 
Staatsbürger,  nach  welchem  Keiner  den  andern  wozu  rechtlich  ver- 

binden kann,  ohne  daß  er  sich  zugleich  dem  Gesetz  unterwirft,  von 
diesem  wechselseitig  auf  dieselbe  Art  auch  verbunden  werden  zu 
können.  (Vom  Prinzip  der  rechtlichen  Abhängigkeit,  da  dieses  schon 
in  dem  Begriffe  einer  Staatsverfassung  überhaupt  liegt,  bedarf  es 
keiner  Erklärung.) — Die  Gültigkeit  dieser  angebornen,  zur  Mensch- 

heit notwendig  gehörenden  und  unveräußerlichen  Rechte  wird  durch 
das  Prinzip  der  rechtlichen  Verhältnisse  des  Menschen  selbst  zu 
höheren  Wesen  (wenn  er  sich  solche  denkt)  bestätigt  und  erhoben, 
indem  er  sich  nach  eben  denselben  Grundsätzen  auch  als  Staats- 

bürger einer  übersinnlichen  Welt  vorstellt. — Denn  was  meine  Frei- 
heit betrifft,  so  habe  ich  selbst  in  Ansehung  der  göttlichen,  von  Hin- 

durch bloße  Vernunft  erkennbaren  Gesetze  keine  Verbindlichkeit, 
als  nur  so  fern  ich  dazu  selber  habe  meine  Beistimmung  geben  kön- 

nen (denn  durchs  Freiheitsgesetz  meiner  eigenen  Vernunft  mache 
ich  mir  allererst  einen  Begriff  vom  göttlichen  Willen).  Was  in  An- 

sehung des  erhabensten  Weltwesens  außer  Gott,  welches  ich  mir 
etwa  denken  möchte  (einen  großen  Äon),  das  Prinzip  der  Gleich- 

heit betrifft,  so  ist  kein  Grund  da,  warum  ich,  wenn  ich  in  meinem 
Posten  meine  Pflicht  tue,  wie  jener  Äon  es  in  dem  seinigen,  mir 
bloß  die  Pflicht  zu  gehorchen,  jenem  aber  das  Recht  zu  befehlen 

zukommen  solle.  —Daß  dieses  Prinzip  der  Gleichheit  nicht  (so  wie 
das  der  Freiheit)  auch  auf  das  Verhältnis  zu  Gott  paßt,  davon  ist 
der  Grund  dieser,  weil  dieses  Wesen  das  einzige  ist,  bei  dem  der 
Pflichtbegriff  aufhört. 

Was  aber  das  Recht  der  Gleichheit  aller  Staatsbürger  als  Unter- 
tanen betrifft,  so  kommt  es  in  Beantwortung  der  Frage  von  der  Zu- 

lässigkeit  des  Erbadels  allein  darauf  an:  ob  der  vom  Staat  zugestan- 
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betrifft,  an  sich  selbst  diejenige,  welche  allen  Arten  der 
bürgerlichen  Konstitution  ursprünglich  zum  Grunde 
liegt;  und  nun  ist  nur  die  Frage:  ob  sie  auch  die  einzige 
ist,  die  zum  ewigen  Frieden  hinführen  kann. 
Nun  hat  aber  die  republikanische  Verfassung  außer  der 
Lauterkeit  ihres  Ursprungs,  aus  dem  reinen  Quell  des 
Rechtsbegriffs  entsprungen  zu  sein,  noch  die  Aussicht  in 

die  gewünschte  Folge,  nämlich  den  ewigen  Frieden;  wo- 
von der  Grund  dieser  ist.— Wenn  (wie  es  in  dieser  Ver- 

fassung nicht  anders  sein  kann)  die  Beistimmung  der 
Staatsbürger  dazu  erfordert  wird,  um  zu  beschließen,  ob 
Krieg  sein  solle,  oder  nicht,  so  ist  nichts  natürlicher,  als 

daß,  da  sie  alle  Drangsale  des  Krieges  über  sich  selbst  be- 
schließen müßten  (als  da  sind:  selbst  zu  fechten,  die 

Kosten  des  Krieges  aus  ihrer  eigenen  Habe  herzugeben; 
die  Verwüstung,  die  er  hinter  sich  läßt,  kümmerlich  zu 
verbessern;  zum  Übermaße  des  Übels  endlich  noch  eine 
den  Frieden  selbst  verbitternde,  nie  (wegen  naher, 
immer  neuer  Kriege)  zu  tilgende  Schuldenlast  selbst  zu 
übernehmen),  sie  sich  sehr  bedenken  werden,  ein  so 

schlimmes  Spiel  anzufangen:  da  hingegen  in  einer  Ver- 
fassung, wo  der  Untertan  nicht  Staatsbürger,  die  also 

nicht  republikanisch  ist,  es  die  unbedenklichste  Sache 
von  der  Welt  ist,  weil  das  Oberhaupt  nicht  Staats- 

genosse, sondern  Staatseigentümer  ist,  an  seinen  Tafeln, 
Jagden,  Lustschlössern,  Hoffesten  u.  dgl.  durch  den 
Krieg  nicht  das  mindeste  einbüßt,  diesen  also  wie  eine 

dene  Rang  (eines  Untertans  vor  dem  andern)  vor  dem  Verdienst, 
oder  dieses  vor  jenem  vorhergehen  müsse. — Nun  ist  offenbar:  daß, 
wenn  der  Rang  mit  der  Geburt  verbunden  wird,  es  ganz  ungewiß 
ist,  ob  das  Verdienst  (Amtsgeschicklichkeit  und  Amtstreue)  auch 

folgen  werde;  mithin  ist  es  eben  so  viel,  als  ob  er  ohne  alles  Ver- 
dienst dem  Begünstigten  zugestanden  würde  (Befehlshaber  zu  sein); 

welches  der  allgemeine  Volkswille  in  einem  ursprünglichen  Ver- 
trage der  doch  das  Prinzip  aller  Rechte  ist)  nie  beschließen  wird. 

Denn  ein  Edelmann  ist  darum  nicht  sofort  ein  edler  Mann. — Was 
den  Amisadel  (wie  man  den  Rang  einer  höheren  Magistratur  nennen 
könnte,  und  den  mau  sich  durch  Verdienste  erwerben  muß)  betrifft, 
so  klebt  der  Rang  da  nicht  als  Eigentum  an  der  Person,  sondern 
am  Posten,  und  die  Gleichheit  wird  dadurch  nicht  verletzt:  weil, 
wenn  jene  ihr  Amt  niederlegt,  sie  zugleich  den  Rang  ablegt  und 
unter  das  Volk  zurücktritt. 
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Art  von  Lustpartie  aus  unbedeutenden  Ursachen  be- 
schließen und  der  Anständigkeit  wegen  dem  dazu  allezeit 

fertigen  diplomatischen  Korps  die  Rechtfertigung  des- 
selben gleichgültig  überlassen  kann. 

Damit  man  die  republikanische  Verfassung  nicht  (wie 

gemeiniglich  geschieht)  mit  der  demokratischen  ver- 
wechsele, muß  Folgendes  bemerkt  werden.  Die  Formen 

eines  Staats  (civitas)  können  entweder  nach  dem  Unter- 
schiede der  Personen,  welche  die  oberste  Staatsgewalt 

inne  haben,  oder  nach  der  Regierungsart  des  Volks  durch 
sein  Oberhaupt,  er  mag  sein,  welcher  er  wolle,  eingeteilt 

werden;  die  erste  heißt  eigentlich  die  Form  der  Be- 
herrschung (forma  imperii),  und  es  sind  nur  drei  der- 

selben möglich,  wo  nämlich  entweder  nur  Einer,  oder 
Einige  unter  sich  verbunden,  oder  Alle  zusammen, 
welche  die  bürgerliche  Gesellschaft  ausmachen,  die 
Herrschergewalt  besitzen  (Autokratie,  Aristokratie  und 

Demokratie,  Fürstengewalt,  Adelsgewalt  und  Volks- 
gewalt). Die  zweite  ist  die  Form  der  Regierung  (forma 

regiminis)  und  betrifft  die  auf  die  Konstitution  (den  Akt 
des  allgemeinen  Willens,  wodurch  die  Menge  ein  Volk 

wird)  gegründete  Art,  wie  der  Staat  von  seiner  Macht- 
vollkommenheit Gebrauch  macht:  und  ist  in  dieser  Be- 

ziehung entweder  republikanisch  oder  despotisch.  Der 
Republikanism  ist  das  Staatsprinzip  der  Absonderung 

der  ausführenden  Gewalt  (der  Regierung)  von  der  gesetz- 
gebenden; der  Despotism  ist  das  der  eigenmächtigen 

Vollziehung  des  Staats  von  Gesetzen,  die  er  selbst  ge- 
geben hat,  mithin  der  öffentliche  Wille,  so  fern  er  von 

dem  Regenten  als  sein  Privatwille  gehandhabt  wird.— 
Unter  den  drei  Staatsformen  ist  die  der  Demokratie  im 

eigentlichen  Verstände  des  Worts  notwendig  ein  Des- 
potism, weil  sie  eine  exekutive  Gewalt  gründet,  da  alle 

über  und  allenfalls  auch  wider  Einen  (der  also  nicht  mit 

einstimmt),  mithin  Alle,  die  doch  nicht  Alle  sind,  be- 
schließen; welches  ein  Widerspruch  des  allgemeinen 

Willens  mit  sich  selbst  und  mit  der  Freiheit  ist. 
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Alle  Regierungsform  nämlich,  die  nicht  repräsentativ  ist, 
ist  eigentlich  eine  Unform,  weil  der  Gesetzgeber  in  einer 
und  derselben  Person  zugleich  Vollstrecker  seines  Wil- 

lens (so  wenig  wie  das  Allgemeine  des  Obersatzes  in 
einem  Vernunftschlusse  zugleich  die  Subsumtion  des 
Besondern  unter  jenem  im  Untersatze)  sein  kann;  und 
wenn  gleich  die  zwei  andern  Staatsverfassungen  so  fern 

immer  fehlerhaft  sind,  daß  sie  einer  solchen  Regierungs- 
art Raum  geben,  so  ist  es  bei  ihnen  doch  wenigstens  mög- 

lich, daß  sie  eine  dem  Geiste  eines  repräsentativen  Sy- 
stems gemäße  Regierungsart  annähmen,  wie  etwa 

Friedrich  II.  wenigstens  sagte:  er  sei  bloß  der  oberste 

Diener  des  Staats*,  da  hingegen  die  demokratische  es 
unmöglich  macht,  weil  Alles  da  Herr  sein  will.— Man 
kann  daher  sagen:  je  kleiner  das  Personale  der  Staats- 

gewalt (die  Zahl  der  Herrscher),  je  größer  dagegen  die 

Repräsentation  derselben,  desto  mehr  stimmt  die  Staats- 
verfassung zur  Möglichkeit  des  Republikanism,  und  sie 

kann  hoffen,  durch  allmählige  Reformen  sich  dazu  end- 
lich zu  erheben.  Aus  diesem  Grunde  ist  es  in  der  Aristo- 

kratie schon  schwerer  als  in  der  Monarchie,  in  der  Demo- 
kratie aber  unmöglich  anders  als  durch  gewaltsame 

Revolution  zu  dieser  einzigen  vollkommen  rechtlichen 

Verfassung  zu  gelangen.  Es  ist  aber  an  der  Regierungs- 
art** dem  Volk  ohne  alle  Vergleichung  mehr  gelegen,  als 

*  Man  hat  die  hohe  Benennungen,  die  einem  Beherrscher  oft  bei- 
gelegt werden  (die  eines  göttlichen  Gesalbten,  eines  Verwesers  des 

göttlichen  Willens  auf  Erden  und  Stellvertreters  desselben),  als 
grobe,  schwindlich  machende  Schmeicheleien  oft  getadelt;  aber 
mich  dünkt,  ohne  Grund. — Weit  gefehlt,  daß  sie  den  Landesherrn 
sollten  hochmütig  machen,  so  müssen  sie  ihn  vielmehr  in  seiner 

Seele  demütigen,  wenn  er  Verstand  hat  (welches  man  doch  voraus- 
setzen muß)  und  es  bedenkt,  daß  er  ein  Amt  übernommen  habe, 

was  für  einen  Menschen  zu  groß  ist,  nämlich  das  Heiligste,  was 
Gott  auf  Erden  hat,  das  Recht  der  Menschen,  zu  verwalten,  und  die- 

sem Augapfel  Gottes  irgend  worin  zu  nahe  getreten  zu  sein  jeder- 
zeit in  Besorgnis  stehen  muß. 

**  Mallet  du  Pan  rühmt  in  seiner  genietönenden,  aber  hohlen  und 
sachleeren  Sprache:  nach  vieljähriger  Erfahrung  endlich  zur  Über- 

zeugung von  der  Wahrheit  des  bekannten  Spruchs  des  Pope  gelangt 
zu  sein:  ,,Eaß  über  die  beste  Regierung  Narren  streiten;  die  best- 

geführte ist  die  beste.'1  Wenn  das  so  viel  sagen  soll:  die  am  besten 
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an  der  Staatsform  (wiewohl  auch  auf  dieser  ihre  mehrere 
oder  mindere  Angemessenheit  zu  jenem  Zwecke  sehr  viel 
ankommt).  Zu  jener  aber,  wenn  sie  dem  Rechtsbegriffe 
gemäß  sein  soll,  gehört  das  repräsentative  System,  in 

welchem  allein  eine  republikanische  Regierungsart  mög- 
lich, ohne  welches  sie  (die  Verfassung  mag  sein,  welche 

sie  wolle)  despotisch  und  gewalttätig  ist.— Keine  der 
alten  so  genannten  Republiken  hat  dieses  gekannt,  und 
sie  mußten  sich  darüber  auch  schlechterdings  in  dem 
Despotism  auflösen,  der  unter  der  Obergewalt  eines 
Einzigen  noch  der  erträglichste  unter  allen  ist. 

ZWEITER  DEFINITIVARTIKEL  ZUM  EWIGEN 
FRIEDEN 

Das  Völkerrecht  soll  auf  einen  Föderalism  freier  Staaten 

gegründet  sein. 

Völker  als  Staaten  können  wie  einzelne  Menschen  be- 
urteilt werden,  die  sich  in  ihrem  Naturzustande  (d.  i.  in 

der  Unabhängigkeit  von  äußern  Gesetzen)  schon  durch 
ihr  Nebeneinandersein  lädieren,  und  deren  jeder  um 
seiner  Sicherheit  willen  von  dem  andern  fordern  kann 

und  soll,  mit  ihm  in  eine  der  bürgerlichen  ähnliche  Ver- 
fassung zu  treten,  wo  jedem  sein  Recht  gesichert  werden 

kann.  Dies  wäre  ein  Völkerbund,  der  aber  gleichwohl  kein 
Völkerstaat  sein  müßte.  Darin  aber  wäre  ein  Wider- 

spruch: weil  ein  jeder  Staat  das  Verhältnis  eines  Oberen 
(Gesetzgebenden)  zu  einem  Unteren  (Gehorchenden, 
nämlich  dem  Volk)  enthält,  viele  Völker  aber  in  einem 
Staate  nur  ein  Volk  ausmachen  würden,  welches  (da  wir 

geführte  Regierung  ist  am  besten  geführt,  so  hat  er  nach  Swifts 
Ausdruck  eine  Nuß  aufgebissen,  die  ihn  mit  einer  Made  belohnte; 
soll  es  aber  bedeuten,  sie  sei  auch  die  beste  Regierungsart,  d.  i. 
Staatsverfassung,  so  ist  es  grundfalsch;  denn  Exempel  von  guten 
Regierungen  beweisen  nichts  für  die  Regierungsart. — Wer  hat  wohl 
besser  regiert  als  ein  Titus  und  Marcus  Aurelius,  und  doch  hinter- 

ließ der  eine  einen  Domitian,  der  andere  einen  Commodus  zu  Nach- 
folgern; welches  bei  einer  guten  Staatsverfassung  nicht  hätte  ge- 
schehen können,  da  ihre  Untauglichkeit  zu  diesem  Posten  früh  ge- 

nug bekannt  war,  und  die  Macht  des  Beherrschers  auch  hinreichend 
war,  um  sie  auszuschließen. 
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hier  das  Recht  der  Völker  gegen  einander  zu  erwägen 

haben,  so  fern  sie  so  viel  verschiedene  Staaten  aus- 
machen und  nicht  in  einem  Staat  zusammenschmelzen 

sollen)  der  Voraussetzung  widerspricht. 
Gleichwie  wir  nun  die  Anhänglichkeit  der  Wilden  an 
ihre  gesetzlose  Freiheit,  sich  lieber  unaufhörlich  zu 
balgen,  als  sich  einem  gesetzlichen,  von  ihnen  selbst  zu 
konstituierenden  Zwange  zu  unterwerfen,  mithin  die 
tolle  Freiheit  der  vernünftigen  vorzuziehen,  mit  tiefer 

Verachtung  ansehen  und  als  Rohigkeit,  Ungeschliffen- 
heit  und  viehische  Abwürdigung  der  Menschheit  be- 

trachten, so,  sollte  man  denken,  müßten  gesittete  Völker 
(jedes  für  sich  zu  einem  Staat  vereinigt)  eilen,  aus  einem 

so  verworfenen  Zustande  je  eher  desto  lieber  herauszu- 
kommen: statt  dessen  aber  setzt  vielmehr  jeder  Staat 

seine  Majestät  (denn  Volksmajestät  ist  ein  ungereimter 
Ausdruck)  gerade  darin,  gar  keinem  äußeren  gesetzlichen 

Zwange  unterworfen  zu  sein,  und  der  Glanz  seines  Ober- 
haupts besteht  darin,  daß  ihm,  ohne  daß  er  sich  eben 

selbst  in  Gefahr  setzen  darf,  viele  Tausende  zu  Gebot 

stehen,  sich  für  eine  Sache,  die  sie  nichts  angeht,  auf- 
opfern zu  lassen*,  und  der  Unterschied  der  europäischen 

Wilden  von  den  amerikanischen  besteht  hauptsächlich 
darin,  daß,  da  manche  Stämme  der  letzteren  von  ihren 
Feinden  gänzlich  sind  gegessen  worden,  die  ersteren  ihre 
Überwundene  besser  zu  benutzen  wissen,  als  sie  zu  ver- 

speisen, und  lieber  die  Zahl  ihrer  Untertanen,  mithin 
auch  die  Menge  der  Werkzeuge  zu  noch  ausgebreitetem 
Kriegen  durch  sie  zu  vermehren  wissen. 
Bei  der  Bösartigkeit  der  menschlichen  Natur,  die  sich  im 
freien  Verhältnis  der  Völker  unverhohlen  blicken  läßt 

(indessen  daß  sie  im  bürgerlich-gesetzlichen  Zustande 
durch  den  Zwang  der  Regierung  sich  sehr  verschleiert), 
ist  es  doch  zu  verwundern,  daß  das  Wort  Recht  aus  der 

*  So  gab  ein  bulgarischer  Fürst  dem  griechischen  Kaiser,  der  gut- 
mütige rw  eise  seinen  Streit  mit  ihm  durch  einen  Zweikampf  aus- 

machen wollte,  zur  Antwort:  „Ein  Schmied,  der  Zangen  hat,  wird 

das  glühende  Eisen  aus  den  Kohlen  nicht  mit  seinen  Händen  heraus- 

langen." 
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Kriegspolitik  noch  nicht  als  pedantisch  ganz  hat  ver- 
wiesen werden  können,  und  sich  noch  kein  Staat  erkühnt 

hat,  sich  für  die  letztere  Meinung  öffentlich  zu  erklären; 
denn  noch  werden  Hugo  Grotius,  Pufendorf,  Vattel  u.a.m. 

(lauter  leidige  Tröster),  obgleich  ihr  Kodex,  philo- 
sophisch oder  diplomatisch  abgefaßt,  nicht  die  mindeste 

gesetzliche  Kraft  hat,  oder  auch  nur  haben  kann  (weil 
Staaten  als  solche  nicht  unter  einem  gemeinschaftlichen 

äußeren  Zwange  stehen),  immer  treuherzig  zur  Recht- 
fertigung eines  Kriegsangriffs  angeführt,  ohne  daß  es 

ein  Beispiel  gibt,  daß  jemals  ein  Staat  durch  mit  Zeug- 
nissen so  wichtiger  Männer  bewaffnete  Argumente  wäre 

bewogen  worden,  von  seinem  Vorhaben  abzustehen.— 
Diese  Huldigung,  die  jeder  Staat  dem  Rechtsbegriffe 
(wenigstens  den  Worten  nach)  leistet,  beweist  doch,  daß 

eine  noch  größere,  obzwar  zur  Zeit  schlummernde,  mora- 
lische Anlage  im  Menschen  anzutreffen  sei,  über  das  böse 

Prinzip  in  ihm  (was  er  nicht  ableugnen  kann)  doch  ein- 
mal Meister  zu  werden  und  dies  auch  von  andern  zu 

hoffen;  denn  sonst  würde  das  Wort  Recht  den  Staaten, 
die  sich  einander  befehden  wollen,  nie  in  den  Mund 
kommen,  es  sei  denn,  bloß  um  seinen  Spott  damit  zu 
treiben,  wie  jener  gallische  Fürst  es  erklärte:  ,,Es  ist  der 

Vorzug,  den  die  Natur  dem  Stärkern  über  den  Schwä- 

chern gegeben  hat,  daß  dieser  ihm  gehorchen  soll." 
Da  die  Art,  wie  Staaten  ihr  Recht  verfolgen,  nie  wie  bei 
einem  äußern  Gerichtshofe  der  Prozeß,  sondern  nur  der 
Krieg  sein  kann,  durch  diesen  aber  und  seinen  günstigen 
Ausschlag,  den  Sieg,  das  Recht  nicht  entschieden  wird, 

und  durch  den  Friedensvertrag  zwar  wohl  dem  dies- 
maligen Kriege,  aber  nicht  dem  Kriegszustande  (immer 

zu  einem  neuen  Vorwand  zu  finden)  ein  Ende  gemacht 

wird  (den  man  auch  nicht  geradezu  für  ungerecht  er- 
klären kann,  weil  in  diesem  Zustande  jeder  in  seiner 

eigenen  Sache  Richter  ist),  gleichwohl  aber  von  Staaten 
nach  dem  Völkerrecht  nicht  eben  das  gelten  kann,  was 
von  Menschen  im  gesetzlosen  Zustande  nach  dem  Natur- 

recht gilt,  ,,aus  diesem  Zustande  herausgehen  zu  sollen" 
(weil  sie  als  Staaten  innerlich  schon  eine  rechtliche  Ver« 
KANT  V  43 
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fassung  haben  und  also  dem  Zwange  ariderer,  sie  nach 
ihren  Rechtsbegriffen  unter  eine  erweiterte  gesetzliche 
Verfassung  zu  bringen,  entwachsen  sind),  indessen  daß 
doch  die  Vernunft  vom  Throne  der  höchsten  moralisch 

gesetzgebenden  Gewalt  herab  den  Krieg  als  Rechtsgang 
schlechterdings  verdammt,  den  Friedenszustand  da- 

gegen zur  unmittelbaren  Pflicht  macht,  welcher  doch 
ohne  einen  Vertrag  der  Völker  unter  sich  nicht  gestiftet 

oder  gesichert  werden  kann:— so  muß  es  einen  Bund  von 
besonderer  Art  geben,  den  man  den  Friedensbund  (foedus 

pacificum)  nennen  kann,  der  vom  Friedensvertrag  {fac- 
tum pacis)  darin  unterschieden  sein  würde,  daß  dieser 

bloß  einen  Krieg,  jener  aber  alle  Kriege  auf  immer  zu 
endigen  suchte.  Dieser  Bund  geht  auf  keinen  Erwerb 

irgend  einer  Macht  des  Staats,  sondern  lediglich  auf  Er- 
haltung und  Sicherung  der  Freiheit  eines  Staats  für  sich 

selbst  und  zugleich  anderer  verbündeten  Staaten,  ohne 

daß  diese  doch  sich  deshalb  (wie  Menschen  im  Natur- 
zustande) öffentlichen  Gesetzen  und  einem  Zwange 

unter  denselben  unterwerfen  dürfen.— Die  Ausführbar- 
keit (objektive  Realität)  dieser  Idee  der  Föderalität,  die 

sich  allmählig  über  alle  Staaten  erstrecken  soll  und  so 
zum  ewigen  Frieden  hinführt,  läßt  sich  darstellen.  Denn 

wenn  das  Glück  es  so  fügt:  daß  ein  mächtiges  und  auf- 
geklärtes Volk  sich  zu  einer  Republik  (die  ihrer  Natur 

nach  zum  ewigen  Frieden  geneigt  sein  muß)  bilden  kann, 

so  gibt  diese  einen  Mittelpunkt  der  föderativen  Ver- 
einigung für  andere  Staaten  ab,  um  sich  an  sie  anzu- 

schließen und  so  den  Freiheitszustand  der  Staaten  ge- 
mäß der  Idee  des  Völkerrechts  zu  sichern  und  sich  durch 

mehrere  Verbindungen  dieser  Art  nach  und  nach  immer 
weiter  auszubreiten. 

Daß  ein  Volk  sagt:  „Es  soll  unter  uns  kein  Krieg  sein; 
denn  wir  wollen  uns  in  einen  Staat  formieren,  d.  i.  uns 

selbst  eine  oberste  gesetzgebende,  regierende  und  rich- 
tende Gewalt  setzen,  die  unsere  Streitigkeiten  friedlich 

ausgleicht"— das  läßt  sich  verstehen.   Wenn  aber  dieser 
Staat  sagt:  „Es  soll  kein  Krieg  zwischen  mir  und  andern 
Staaten  sein,  obgleich  ich  keine  oberste  gesetzgebende 
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Gewalt  erkenne,  die  mir  mein  und  der  ich  ihr  Recht 

sichere,1'  so  ist  es  gar  nicht  zu  verstehen,  worauf  ich 
dann  das  Vertrauen  zu  meinem  Rechte  gründen  wolle, 

wenn  es  nicht  das  Surrogat  des  bürgerlichen  Gesell- 
schaftbundes, nämlich  der  freie  Föderalism,  ist,  den  die 

Vernunft  mit  dem  Begriffe  des  Völkerrechts  notwendig 
verbinden  muß,  wenn  überall  etwas  dabei  zu  denken 

übrig  bleiben  soll. 
Bei  dem  Begriffe  des  Völkerrechts,  als  eines  Rechts  zum 
Kriege,  läßt  sich  eigentlich  gar  nichts  denken  (weil  es  ein 
Recht  sein  soll,  nicht  nach  allgemein  gültigen  äußern, 
die  Freiheit  jedes  Einzelnen  einschränkenden  Gesetzen, 
sondern  nach  einseitigen  Maximen  durch  Gewalt,  was 

Recht  sei,  zu  bestimmen),  es  müßte  denn  darunter  ver- 
standen werden:  daß  Menschen,  die  so  gesinnt  sind,  ganz 

recht  geschieht,  wenn  sie  sich  unter  einander  aufreiben 
und  also  den  ewigen  Frieden  in  dem  weiten  Grabe  finden, 
das  alle  Greuel  der  Gewalttätigkeit  samt  ihren  Urhebern 
bedeckt.— Für  Staaten  im  Verhältnisse  unter  einander 
kann  es  nach  der  Vernunft  keine  andere  Art  geben,  aus 
dem  gesetzlosen  Zustande,  der  lauter  Krieg  enthält, 
herauszukommen,  als  daß  sie  eben  so  wie  einzelne  Men- 

schen ihre  wilde  (gesetzlose)  Freiheit  aufgeben,  sich  zu 
öffentlichen  Zwangsgesetzen  bequemen  und  so  einen 
(freilich  immer  wachsenden)  Völkerstaat  [civitas  gentium), 
der  zuletzt  alle  Völker  der  Erde  befassen  würde,  bilden. 
Da  sie  dieses  aber  nach  ihrer  Idee  vom  Völkerrecht 

durchaus  nicht  wollen,  mithin,  was  in  thesi  richtig  ist,  in 
hypothesi  verwerfen,  so  kann  an  die  Stelle  der  positiven 
Idee  einer  Weltrepublik  (wenn  nicht  alles  verloren  werden 

soll)  nur  das  negative  Surrogat  eines  den  Krieg  abwehren- 
den, bestehenden  und  sich  immer  ausbreitenden  Bundes 

den  Strom  der  rechtscheuenden,  feindseligen  Neigung 
aufhalten,  doch  mit  beständiger  Gefahr  ihres  Ausbruchs 

(Furor  impius  intus— fremit  horridus  ore  cruenio.    Vir- 

*  Nach  einem  beendigten  Kriege,  beim  Friedensschlüsse,  möchte 
es  wohl  für  ein  Volk  nicht  unschicklich  sein,  daß  nach  dem  Dank- 

feste ein  Bußtag  ausgeschrieben  würde,  den  Himmel  im  Namen  des 
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,,Das  Weltbürgerrecht  soll  auf  Bedingungen  der  all- 

gemeinen Hospitalität  eingeschränkt  sein." 

Es  ist  hier  wie  in  den  vorigen  Artikeln  nicht  von  Philan- 
thropie, sondern  vom  Recht  die  Rede,  und  da  bedeutet 

Hospitalität  (Wirtbarkeit)  das  Recht  eines  Fremdlings, 
seiner  Ankunft  auf  dem  Boden  eines  Andern  wegen  von 
diesem  nicht  feindselig  behandelt  zu  werden.  Dieser 

kann  ihn  abweisen,  wenn  es  ohne  seinen  Untergang  ge- 
schehen kann,  so  lange  er  aber  auf  seinem  Platz  sich 

friedlich  verhält,  ihm  nicht  feindlich  begegnen.  Es  ist 
kein  Gastrecht,  worauf  dieser  Anspruch  machen  kann 

(wozu  ein  besonderer  wohltätiger  Vertrag  erfordert  wer- 
den würde,  ihn  auf  eine  gewisse  Zeit  zum  Hausgenossen 

zu  machen),  sondern  ein  Besuchsrecht,  welches  allen 
Menschen  zusteht,  sich  zur  Gesellschaft  anzubieten  ver- 

möge des  Rechts  des  gemeinschaftlichen  Besitzes  der 
Oberfläche  der  Erde,  auf  der  als  Kugelfläche  sie  sich 
nicht  ins  Unendliche  zerstreuen  können,  sondern  endlich 
sich  doch  neben  einander  dulden  müssen,  ursprünglich 
aber  niemand  an  einem  Orte  der  Erde  zu  sein  mehr  Recht 

hat,  als  der  Andere.— Unbewohnbare  Teile  dieser  Ober- 
fläche, das  Meer  und  die  Sandwüsten,  trennen  diese  Ge- 

meinschaft, doch  so,  daß  das  Schiff,  oder  das  Kamel 
(das  Schiff  der  Wüste)  es  möglich  machen,  über  diese 

Staats  um  Gnade  für  die  große  Versündigung  anzurufen,  die  das 
menschliche  Geschlecht  sich  noch  immer  zu  Schulden  kommen  läßt, 

sich  keiner  gesetzlichen  Verfassung  im  Verhältnis  auf  andere  Völker 
fügen  zu  wollen,  sondern  stolz  auf  seine  Unabhängigkeit  lieber  das 
barbarische  Mittel  des  Krieges  (wodurch  doch  das,  was  gesucht 
wird,  nämlich  das  Recht  eines  jeden  Staats,  nicht  ausgemacht  wird) 
zu  gebrauchen. — Die  Dankfeste  während  dem  Kriege  über  einen 
erfochtenen  Sieg,  die  Hymnen,  die  (auf  gut  israelitisch)  dem  Herrn 
der  Heerscharen  gesungen  werden,  stehen  mit  der  moralischen  Idee 
des  Vaters  der  Menschen  in  nicht  minder  starkem  Kontrast:  weil  sie 

außer  der  Gleichgültigkeit  wegen  der  Art,  wie  Völker  ihr  gegen- 
seitiges Recht  suchen  :die  traurig  genug  ist),  noch  eine  Freude 

hineinbringen,  recht  viel  Menschen  oder  ihr  Glück  zernichtet  zu 
haben. 
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herrenlose  Gegenden  sich  einander  zu  nähern  und  das 

Recht  der  Oberfläche,  welches  der  Menschengattung  ge- 
meinschaftlich zukommt,  zu  einem  möglichen  Verkehr 

zu  benutzen.  Die  Unwirtbarkeit  der  Seeküsten  (z.  B.  der 
Barbaresken),  Schiffe  in  nahen  Meeren  zu  rauben,  oder 
gestrandete  Schiffsleute  zu  Sklaven  zu  machen,  oder  die 

der  Sandwüsten  (der  arabischen  Beduinen),  die  Annähe- 
rung zu  den  nomadischen  Stämmen  als  ein  Recht  anzu- 

sehen, sie  zu  plündern,  ist  also  dem  Naturrecht  zuwider, 
welches  Hospitalitätsrecht  aber,  d.  i.  die  Befugnis  der 
fremden  Ankömmlinge,  sich  nicht  weiter  erstreckt,  als 
auf  die  Bedingungen  der  Möglichkeit,  einen  Verkehr  mit 
den  alten  Einwohnern  zu  versuchen.—  Auf  diese  Art 
können  entfernte  Weltteile  mit  einander  friedlich  in  Ver- 

hältnisse kommen,  die  zuletzt  öffentlich  gesetzlich  wer- 
den und  so  das  menschliche  Geschlecht  endlich  einer 

weltbürgerlichen  Verfassung  immer  näher  bringen 
können. 

Vergleicht  man  hiemit  das  inhospitale  Betragen  der  ge- 
sitteten, vornehmlich  handeltreibenden  Staaten  unseres 

Weltteils,  so  geht  die  Ungerechtigkeit,  die  sie  in  dem 
Besuche  fremder  Länder  und  Völker  (welches  ihnen  mit 
dem  Erobern  derselben  für  einerlei  gilt)  beweisen,  bis 
zum  Erschrecken  weit.  Amerika,  die  Negerländer,  die 
Gewürzinseln,  das  Kap  usw.  waren  bei  ihrer  Entdeckung 

für  sie  Länder,  die  keinem  angehörten;  denn  die  Ein- 
wohner rechneten  sie  für  nichts.  In  Ostindien  (Hindustan) 

brachten  sie  unter  dem  Vorwande  bloß  beabsichtigter 
Handelsniederlagen  fremde  Kriegesvölker  hinein,  mit 

ihnen  aber  Unterdrückung  der  Eingebornen,  Aufwiege- 
lung der  verschiedenen  Staaten  desselben  zu  weit  aus- 

gebreiteten Kriegen,  Hungersnot,  Aufruhr,  Treulosig- 
keit, und  wie  die  Litanei  aller  Übel,  die  das  menschliche 

Geschlecht  drücken,  weiter  lauten  mag. 

China*  und  Japan  (Nipon),  die  den  Versuch  mit  solchen 
Gästen   gemacht  hatten,   haben   daher  weislich,   jenes 

*  Um  dieses  große  Reich  mit  dem  Namen,  womit  es  sich  selbst  be- 
nennt, zu  schreiben  (nämlich  China,  nicht  Sina,  oder  einen  diesem 

ähnlichen  Laut),  darf  man  nur  Georgii  Alphab.  Tibet,  pag.  6ji — 65V, 
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zwar  den  Zugang,  aber  nicht  den  Eingang,  dieses  auch 
den  ersteren  nur  einem  einzigen  europäischen  Volk,  den 
Holländern,  erlaubt,  die  sie  aber  doch  dabei  wie  Ge- 

fangene von  der  Gemeinschaft  mit  den  Eingebornen  aus- 

vornehmlich Nota  b  unten  nachsehen. — Eigentlich  führt  es  nach 
des  Petersb.  Prof.  Fischer  Bemerkung  keinen  bestimmten  Namen, 
womit  es  sich  selbst  benennt;  der  gewöhnlichste  ist  noch  der  des 
Worts  Kin,  nämlich  Gold  (welches  die  Tibetaner  mit  Ser  ausdrücken), 
daher  der  Kaiser  König  des  Goldes  (des  herrlichsten  Landes  von  der 
Welt)  genannt  wird,  welches  Wort  wohl  im  Reiche  selbst  wie  Chin 
lauten,  aber  von  den  italiänischen  Missionarien  (des  Gutturalbuch- 

stabens wegen)  wie  Kin  ausgesprochen  sein  mag. —  Hieraus  ersieht 
man  dann,  daß  das  von  den  Römern  so  genannte  Land  der  Serer 
China  war,  die  Seide  aber  über  Grofi-Tibet  (vermutlich  durch Klein- 
Tibet  und  die  Bucharei  über  Persien,  so  weiter)  nach  Europa  ge- 

fördert worden,  welches  zu  manchen  Betrachtungen  über  das  Alter- 
tum dieses  erstaunlichen  Staats  in  Vergleichung  mit  dem  von  Hin- 

dustan  bei  der  Verknüpfung  mit  Tibet  und  durch  dieses  mit  Japan 
hinleitet;  indessen  daß  der  Name  Sina  oder  Tschina,  den  die  Nach- 

barn diesem  Lande  geben  sollen,  zu  nichts  hinführt.   Vielleicht 
läßt  sich  auch  die  uralte,  obzwar  nie  recht  bekannt  gewordene  Ge- 

meinschaft Europens  mit  Tibet  aus  dem,  was  uns  Hesychius  hievon 

aufbehalten  hat,  nämlich  dem  Zuruf  Kov'^Ofj.Tiai  {Konx  Ompax) des  Hierophanten  in  den  Eleusinischen  Geheimnissen,  erklären  (S. 

Reise  des  jungem  Anacharsis,  5ter  Teil,  S.  447  u.  f.). — Denn  nach 
Georgii  Alph.  Tibet,  bedeutet  das  Wort  Concioa  Gott,  welches  eine 
auffallende  Ähnlichkeit  mit  Konx  hat,  Pah-cio  {ib.  p.  $20),  welches 
von  den  Griechen  leicht  wie  pax  ausgesprochen  werden  konnte, 
promulgator  legis,  die  durch  die  ganze  Natur  verteilte  Gottheit  (auch 
Cencresi  genannt,/,  ijf). — Om  aber,  welches  La  Croze  durch  bene- 
dictus,  gesegnet,  übersetzt,  kann,  auf  die  Gottheit  angewandt,  wohl 
nichts  anders  als  den  Seliggepriesenen  bedeuten,/. 507.  Da  nun  P. 
Franz.  Horatius  von  den  tibetanischen  Lamas,  die  er  oft  befrug, 

was  sie  unter  Gott  [Concioa]  verständen,  jederzeit  die  Antwort  be- 

kam: „Es  ist  die  Versammlung  aller  Heiligen!''  (d.  i.  der  seligen  durch 
die  lamaische  Wiedergeburt  nach  vielen  Wanderungen  durch  aller- 

lei Körper  endlich  in  die  Gottheit  zurückgekehrten,  in  Burchane, 
d.  i.  anbetungswürdige  Wesen,  verwandelten  Seelen,/.  223),  so  wird 
jenes  geheimnisvolle  Wort  Konx  Ompax  wohl  das  heilige  [Konx], 
selige  (Om)  und  weise  [Pax),  durch  die  Welt  überall  verbreitete  höchste 
Wesen  (die  personifizierte  Natur)  bedeuten  sollen  und,  in  den  grie- 

chischen Mysterien  gebraucht,  wohl  den  Monothcism  für  die  Epop- 
ten  im  Gegensatz  mit  dem  Polytheism  des  Volks  angedeutet  haben; 
obwohl  P.  Horatius  (a.  a.  O.)  hierunter  einen  Atheism  witterte. — 
Wie  aber  jenes  geheimnisvolle  Wort  über  Tibet  zu  den  Griechen 
gekommen,  läßt  sich  auf  obige  Art  erklären  und  umgekehrt  dadurch 
auch  das  frühe  Verkehr  Europens  mit  China  über  Tibet  (vielleicht 
eher  noch  als  mit  Hindustan)  wahrscheinlich  machen. 
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schließen.  Das  Ärgste  hiebei  (oder,  aus  dem  Standpunkte 
eines  moralischen  Richters  betrachtet,  das  Beste)  ist, 
daß  sie  dieser  Gewalttätigkeit  nicht  einmal  froh  werden, 
daß  alle  diese  Handlungsgesellschaften  auf  dem  Punkte 
des  nahen  Umsturzes  stehen,  daß  die  Zuckerinseln, 
dieser  Sitz  der  allergrausamsten  und  ausgedachtesten 
Sklaverei,  keinen  wahren  Ertrag  abwerfen,  sondern  nur 
mittelbar  und  zwar  zu  einer  nicht  sehr  löblichen  Absicht, 
nämlich  zu  Bildung  der  Matrosen  für  Kriegsflotten  und 
also  wieder  zu  Führung  der  Kriege  in  Europa,  dienen, 
und  dieses  Mächten,  die  von  der  Frömmigkeit  viel  Werks 
machen  und,  indem  sie  Unrecht  wie  Wasser  trinken,  sich 
in  der  Rechtgläubigkeit  für  Auserwählte  gehalten  wissen 
wollen. 
Da  es  nun  mit  der  unter  den  Völkern  der  Erde  einmal 

durchgängig  überhand  genommenen  (engeren  oder  wei- 
teren) Gemeinschaft  so  weit  gekommen  ist,  daß  die 

Rechtsverletzung  an  einem  Platz  der  Erde  an  allen  ge- 
fühlt wird:  so  ist  die  Idee  eines  Weltbürgerrechts  keine 

phantastische  und  überspannte  Vorstellungsart  des 

Rechts,  sondern  eine  notwendige  Ergänzung  des  unge- 
schriebenen Kodex  sowohl  des  Staats-  als  Völkerrechts 

zum  öffentlichen  Menschenrechte  überhaupt  und  so  zum 
ewigen  Frieden,  zu  dem  man  sich  in  der  kontinuierlichen 
Annäherung  zu  befinden  nur  unter  dieser  Bedingung 
schmeicheln  darf. 

ERSTER  ZUSATZ 

Von  der  Garantie  des  ewigen  Friedens. 

Das,  was  diese  Gewähr  (Garantie)  leistet,  ist  nichts  Ge- 
ringeres, als  die  große  Künstlerin  Natur  [natura  daedala 

rerum),  aus  deren  mechanischem  Laufe  sichtbarlich 
Zweckmäßigkeit  hervorleuchtet,  durch  die  Zwietracht 
der  Menschen  Eintracht  selbst  wider  ihren  Willen 

emporkommen  zu  lassen,  und  darum,  gleich  als  Nötigung 
einer  ihren  Wirkungsgesetzen  nach  uns  unbekannten  Ur- 

sache, Schicksal,  bei  Erwägung  aber  ihrer  Zweckmäßig- 
keit im  Laufe  der  Welt,  als  tiefliegende  Weisheit  einer 
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höheren,  auf  den  objektiven  Endzweck  des  mensch- 
lichen Geschlechts  gerichteten  und  diesen  Weltlauf  prä- 

determinierenden  Ursache    Vorsehung*   genannt  wird, 

*  Im  Mechanism  der  Natur,  wozu  der  Mensch  (als  Sinnenwesen)  mit 
gehört,  zeigt  sich  eine  ihrer  Existenz  schon  zum  Grunde  liegende 
Form,  die  wir  uns  nicht  anders  begreiflich  machen  können,  als  in- 

dem wir  ihr  den  Zweck  eines  sie  vorher  bestimmenden  Welturhebers 

unterlegen,  dessen  Vorherbestimmung  wir  die  (göttliche)  Vorsehung 
überhaupt  und,  so  fern  sie  in  den  Anfang  der„Welt  gelegt  wird,  die 
gründende  (Providentia  conditrix;  semeliussit,  semßer parent.  Augustin.), 
im  Laufe  der  Natur  aber  diesen  nach  allgemeinen  Gesetzen  der 
Zweckmäßigkeit  zu  erhalten,  die  walte?idc  Vorsehung  [Providentia 
gitbernatrix),  ferner  zu  besonderen,  aber  von  dem  Menschen  nicht 
vorherzusehenden,  sondern  nur  aus  dem  Erfolg  vermuteten  Zwecken 
die  leitende  (Providentia  directrix),  endlich  sogar  in  Ansehung  ein- 

zelner Begebenheiten  als  göttlicher  Zwecke  nicht  mehr  Vorsehung, 
sondern  Fügung  (directio  extraordinaria)  nennen,  welche  aber  (da 
sie  in  der  Tat  auf  Wunder  hinweiset,  obgleich  die  Begebenheiten 
nicht  so  genannt  werden)  als  solche  erkennen  zu  wollen,  törichte 
Vermessenheit  des  Menschen  ist:  weil  aus  einer  einzelnen  Begeben- 

heit auf  ein  besonderes  Prinzip  der  wirkenden  Ursache  (daß  diese 
Begebenheit  Zweck  und  nicht  bloß  naturmechanische  Nebenfolge 
aus  einem  anderen,  uns  ganz  unbekannten  Zwecke  sei)  zu  schließen 
ungereimt  und  voll  Eigendünkel  ist,  so  fromm  und  demütig  auch 
die  Sprache  hierüber  lauten  mag. —  Eben  so  ist  auch  die  Einteilung 
der  Vorsehung  (materialiter  betrachtet),  wie  sie  auf  Gegenstände  in 
der  Welt  geht,  in  die  allgemeine  und  besondere  falsch  und  sich  selbst 
widersprechend  (daß  sie  z.  B.  zwar  eine  Vorsorge  zur  Erhaltung  der 

Gattungen  der  Geschöpfe  sei,  die  Individuen  aber  dem  Zufall  über- 
lasse); denn  sie  wird  eben  in  der  Absicht  allgemein  genannt,  damit 

kein  einziges  Ding  als  davon  ausgenommen  gedacht  werde. — Ver- 
mutlich hat  man  hier  die  Einteilung  der  Vorsehung  (formaliter  be- 

trachtet) nach  der  Art  der  Ausführung  ihrer  Absicht  gemeint:  näm- 
lich in  ordentliche  (z.  B.  das  jährliche  Sterben  und  Wiederaufleben 

der  Natur  nach  dem  Wechsel  der  Jahreszeiten)  und  außerordentliche 
(z.  B.  die  Zuführung  des  Holzes  an  die  Eisküsten,  das  da  nicht 
wachsen  kann,  durch  die  Meerströme  für  die  dortigen  Einwohner, 

die  ohne  das  nicht  leben  könnten),  wo,  ob  wir  gleich  die  physisch- 
mechanische Ursache  dieser  Erscheinungen  uns  gut  erklären  können 

(z.  B.  durch  die  mit  Holz  bewachsene  Ufer  der  Flüsse  der  tempe- 
rierten Länder,  in  welche  jene  Bäume  hineinfallen  und  etwa  durch 

den  Golfstrom  weiter  verschleppt  werden),  wir  dennoch  auch  die 
teleologische  nicht  übersehen  müssen,  die  auf  die  Vorsorge  einer 
über  die  Natur  gebietenden  Weisheit  hinweiset. — Nur  was  den  in 
den  Schulen  gebräuchlichen  Begriff  eines  göttlichen  Beitritts  oder 
Mitwirkung  (conctcrsus)  zu  einer  Wirkung  in  der  Sinnen  weit  betrifft, 
so  muß  dieser  wegfallen.  Denn  das  Ungleichartige  paaren  wollen 
(gryphes  iungere  equis)  und  den,  der  selbst  die  vollständige  Ursache 
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die  wir  zwar  eigentlich  nicht  an  diesen  Kunstanstalten 
der  Natur  erkennen,  oder  auch  nur  daraus  auf  sie 
schließen,  sondern  (wie  in  aller  Beziehung  der  Form  der 
Dinge  auf  Zwecke  überhaupt)  nur  hinzudenken  können 

und  müssen,  um  uns  von  ihrer  Möglichkeit  nach  der  Ana- 
logie menschlicher  Kunsthandlungen  einen  Begriff  zu 

machen,  deren  Verhältnis  und  Zusammenstimmung  aber 

zu  dem  Zwecke,  den  uns  die  Vernunft  unmittelbar  vor- 
schreibt, (dem  moralischen)  sich  vorzustellen,  eine  Idee 

ist,  die  zwar  in  theoretischer  Absicht  überschwenglich,  in 
praktischer  aber  (z.  B.  in  Ansehung  des  Pflichtbegriffs 

vom  ewigen  Frieden,  um  jenen  Mechanism  der  Natur  da- 
zu zu  benutzen)  dogmatisch  und  ihrer  Realität  nach 

wohl  gegründet  ist.— Der  Gebrauch  des  Worts  Natur  ist 
auch,  wenn  es  wie  hier  bloß  um  Theorie  (nicht  um 
Religion)  zu  tun  ist,  schicklicher  für  die  Schranken  der 
menschlichen  Vernunft  (als  die  sich  in  Ansehung  des 

Verhältnisses  der  Wirkungen  zu  ihren  Ursachen  inner- 
halb den  Grenzen  möglicher  Erfahrung  halten  muß)  und 

bescheidener,  als  der  Ausdruck  einer  für  uns  erkennbaren 
Vorsehung,  mit  dem  man  sich  vermessenerweise  ikarische 

der  Weltveränderungen  ist,  seine  eigene  prädeterminierende  Vor- 
sehung während  dem  Weltlaufe  ergänzen  zu  lassen  (die  also  mangel- 

haft gewesen  sein  müßte),  z.  B.  zu  sagen,  daß  nächst  Gott  der  Arzt 
den  Kranken  zurecht  gebracht  habe,  also  als  Beistand  dabei  ge- 

wesen sei,  ist  erstlich  an  sich  widersprechend.  Denn  causa  solitaria 
non  iuvat.  Gott  ist  der  Urheber  des  Arztes  samt  allen  seinen  Heil- 

mitteln, und  so  muß  ihm,  wenn  man  ja  bis  zum  höchsten,  uns  theo- 
retisch unbegreiflichen  Urgründe  hinaufsteigen  will,  die  Wirkung 

ganz  zugeschrieben  Averden.  Oder  man  kann  sie  auch  ganz  dem  Arzt 
zuschreiben,  so  fern  wir  diese  Begebenheit  als  nach  der  Ordnung 
der  Natur  erklärbar  in  der  Kette  der  Weltursachen  verfolgen.  Zwei- 

tens bringt  eine  solche  Denkungsart  auch  um  alle  bestimmte  Prin- 
zipien der  Beurteilung  eines  Effekts.  Aber  in  moralisch-praktischer 

Absicht  (die  also  ganz  aufs  Übersinnliche  gerichtet  ist),  z.  B.  in  dem 
Glauben,  daß  Gott  den  Mangel  unserer  eigenen  Gerechtigkeit,  wenn 
nur  unsere  Gesinnung  acht  war,  auch  durch  uns  unbegreifliche 
Mittel  ergänzen  werde,  wir  also  in  der  Bestrebung  zum  Guten  nichts 
nachlassen  sollen,  ist  der  Begriff  des  göttlichen  conctirsus  ganz 
schicklich  und  sogar  notwendig;  wobei  es  sich  aber  von  selbst  ver- 

steht, daß  niemand  eine  gute  Handlung  (als  Begebenheit  in  der  Welt) 
hieraus  zu  erklären  versuchen  muß,  welches  ein  vorgebliches  theo- 

retisches Erkenntnis  des  Übersinnlichen,  mithin  ungereimt  ist. 
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Flügel  ansetzt,  um  dem  Geheimnis  ihrer  unergründlichen 
Absicht  näher  zu  kommen. 

Ehe  wir  nun  diese  Gewährleistung  näher  bestimmen, 
wird  es  nötig  sein,  vorher  den  Zustand  nachzusuchen, 

den  die  Natur  für  die  auf  ihrem  großen  Schauplatz  han- 
delnde Personen  veranstaltet  hat,  der  ihre  Friedens- 

sicherung zuletzt  notwendig  macht;— alsdann  aber  aller- 
erst die  Art,  wie  sie  diese  leiste. 

Ihre  provisorische  Veranstaltung  besteht  darin:  daß  sie 
I.  für  die  Menschen  in  allen  Erdgegenden  gesorgt  hat, 

daselbst  leben  zu  können;— 2.  sie  durch  Krieg  allerwärts 
hin,  selbst  in  die  unwirtbarste  Gegenden  getrieben  hat, 

um  sie  zu  bevölkern;  3.— durch  eben  denselben  sie  in 
mehr  oder  weniger  gesetzliche  Verhältnisse  zu  treten 

genötigt  hat.— Daß  in  den  kalten  Wüsten  am  Eismeer 
noch  das  Moos  wächst,  welches  das  Renntier  unter  dem 
Schnee  hervorscharrt,  um  selbst  die  Nahrung,  oder  auch 
das  Angespann  des  Ostjaken  oder  Samojeden  zu  sein; 
oder  daß  die  salzichten  Sandwüsten  doch  noch  dem 

Kamel,  welches  zu  Bereisung  derselben  gleichsam  ge- 
schaffen zu  sein  scheint,  um  sie  nicht  unbenutzt  zu 

lassen,  enthalten,  ist  schon  bewundernswürdig.  Noch 

deutlicher  aber  leuchtet  der  Zweck  hervor,  wenn  man  ge- 
wahr wird,  wie  außer  den  bepelzten  Tieren  am  Ufer  des 

Eismeeres  noch  Robben,  Walrosse  und  Walfische  an 
ihrem  Fleische  Nahrung  und  mit  ihrem  Tran  Feurung 
für  die  dortigen  Anwohner  darreichen.  Am  meisten  aber 

erregt  die  Vorsorge  der  Natur  durch  das  Treibholz  Be- 
wunderung, was  sie  (ohne  daß  man  recht  weiß,  wo  es  her- 

kommt) diesen  gewächslosen  Gegenden  zubringt,  ohne 
welches  Material  sie  weder  ihre  Fahrzeuge  und  Waffen, 
noch  ihre  Hütten  zum  Aufenthalt  zurichten  könnten; 

wo  sie  dann  mit  dem  Kriege  gegen  die  Tiere  gnug  zu  tun 
haben,  um  unter  sich  friedlich  zu  leben.   Was  sie  aber 
dahin  getrieben  hat,  ist  vermutlich  nichts  anders  als  der 
Krieg  gewesen.  Das  erste  Kriegswerkzeug  aber  unter 

allen  Tieren,  die  der  Mensch  binnen  der  Zeit  der  Erd- 
bevölkerung zu  zähmen  und  häuslich  zu  machen  gelernt 

hatte,   ist  das  Pferd  (denn  der  Elefant  gehört  in  die 
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spätere  Zeit,  nämlich  des  Luxus  schon  errichteter  Staa- 

ten), so  wie  die  Kunst,  gewisse  für  uns  jetzt  ihrer  ur- 
sprünglichen Beschaffenheit  nach  nicht  mehr  erkenn- 

bare Grasarten,  Getreide  genannt,  anzubauen,  imgleichen 
die  Vervielfältigung  und  Verfeinerung  der  Obstarten 
durch  Verpflanzung  und  Einpfropfung  (vielleicht  in 

Europa  bloß  zweier  Gattungen,  der  Holzäpfel  und  Holz- 
birnen) nur  im  Zustande  schon  errichteter  Staaten,  wo 

gesichertes  Grundeigentum  statt  fand,  entstehen  konnte, 
—nachdem  die  Menschen  vorher  in  gesetzloser  Freiheit 

von  demjagd-*,  Fischer-  und  Hirtenleben  bis  zum  Acker- 
leben durchgedrungen  waren,  und  nun  Salz  und  Eisen 

erfunden  ward,  vielleicht  die  ersten  weit  und  breit  ge- 
suchten Artikel  eines  Handelsverkehrs  verschiedener 

Völker,  wodurch  sie  zuerst  in  ein  friedliches  Verhältnis 

gegen  einander  und  so  selbst  mit  Entfernteren  in  Ein- 
verständnis, Gemeinschaft  und  friedliches  Verhältnis 

unter  einander  gebracht  wurden. 
Indem  die  Natur  nun  dafür  gesorgt  hat,  daß  Menschen 
allerwärts  auf  Erden  leben  könnten,  so  hat  sie  zugleich 
auch  despotisch  gewollt,  daß  sie  allerwärts  leben  sollten, 
wenn  gleich  wider  ihre  Neigung,  und  selbst  ohne  daß 
dieses  Sollen  zugleich  einen  Pflichtbegriff  voraussetzte, 
der  sie  hiezu  vermittelst  eines  moralischen  Gesetzes  ver- 

bände,—sondern  sie  hat,  zu  diesem  ihrem  Zweck  zu  ge- 
langen, den  Krieg  gewählt.— Wir  sehen  nämlich  Völker, 

die  an  der  Einheit  ihrer  Sprache  die  Einheit  ihrer  Ab- 
stammung kennbar  machen,  wie  die  Samojeden  am  Eis- 

*  Unter  allen  Lebensweisen  ist  das  Jagdleben  ohne  Zweifel  der  ge- 
sitteten Verfassung  am  meisten  zuwider:  weil  die  Familien,  die  sich 

da  vereinzelnen  müssen,  einander  bald  fremd  und  sonach,  in  weit- 
läufigen Wäldern  zerstreut,  auch  bald  feindselig  werden,  da  eine 

jede  zu  Erwerbung  ihrer  Nahrung  und  Kleidung  viel  Raum  bedarf. 
— Das  Noachische  Blutuerbot,  I.  M.  IX,  4 — 6  (welches,  öfters  wieder- 

holt, nachher  gar  den  neuangenommenen  Christen  aus  dem  Heiden- 
tum, obzwar  in  anderer  Rücksicht,  von  den  Judenchristen  zur  Be- 

dingung gemacht  wurde,  Apost.-Gesch.  XV,  20.  XXI,  25)  scheint 
uranfänglich  nichts  anders,  als  das  Verbot  des  Jägerlebens  gewesen 
zu  sein:  weil  in  diesem  der  Fall,  das  Fleisch  roh  zu  essen,  oft  ein- 

treten muß,  mit  dem  letzteren  also  das  erstere  zugleich  verboten 
wird. 
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meer  einerseits  und  ein  Volk  von  ähnlicher  Sprache, 
zweihundert  Meilen  davon  entfernt,  im  Altaischen  Ge- 

birge andererseits,  wozwischen  sich  ein  anderes,  nämlich 
mongalisches,  berittenes  und  hiemit  kriegerisches  Volk, 

gedrängt  und  so  jenen  Teil  ihres  Stammes  weit  von  die- 
sem in  die  unwirtbarsten  Eisgegenden  versprengt  hat, 

wo  sie  gewiß  nicht  aus  eigener  Neigung  sich  hin  ver- 

breitet hätten*;— eben  so  die  Finnen  in  der  nordlichsten 
Gegend  von  Europa,  Lappen  genannt,  von  den  jetzt  eben 

so  weit  entfernten,  aber  der  Sprache  nach  mit  ihnen  ver- 
wandten Ungern  durch  dazwischen  eingedrungene  go- 

tische und  sarmatische  Völker  getrennt;  und  was  kann 
wohl  anders  die  Eskimos  (vielleicht  uralte  europäische 

Abenteurer,  ein  von  allen  Amerikanern  ganz  unter- 
schiedenes Geschlecht)  im  Norden  und  die  Pescheräs  im 

Süden  von  Amerika  bis  zum  Feuerlande  hingetrieben 
haben,  als  der  Krieg,  dessen  sich  die  Natur  als  Mittels 
bedient,  die  Erde  allerwärts  zu  bevölkern?  Der  Krieg 
aber  selbst  bedarf  keines  besondern  Bewegungsgrundes, 
sondern  scheint  auf  die  menschliche  Natur  gepfropft  zu 
sein  und  sogar  als  etwas  Edles,  wozu  der  Mensch  durch 
den  Ehrtrieb  ohne  eigennützige  Triebfedern  beseelt 
wird,  zu  gelten:  so  daß  Kriegesmut  (von  amerikanischen 
Wilden  sowohl,  als  den  europäischen  in  den  Ritterzeiten) 
nicht  bloß,  wenn  Krieg  ist  (wie  billig),  sondern  auch,  daß 

Krieg  sei,  von  unmittelbarem  großem  Wert  zu  sein  ge- 
urteilt wird,  und  er  oft,  bloß  um  jenen  zu  zeigen,  ange- 

fangen, mithin  in  dem  Kriege  an  sich  selbst  eine  innere 

Würde  gesetzt  wird,   sogar  daß  ihm  auch  wohl  Philo- 

*  Man  könnte  fragen:  Wenn  die  Natur  gewollt  hat,  diese  Eisküsten 
sollten  nicht  unbewohnt  bleiben,  was  wird  aus  ihren  Bewohnern, 
wenn  sie  ihnen  dereinst  (wie  zu  erwarten  ist)  kein  Treibholz  mehr 
zuführte?  Denn  es  ist  zu  glauben,  daß  bei  fortrückender  Kultur  die 
Einsassen  der  temperierten  Erdstriche  das  Holz,  was  an  den  Ufern 
ihrer  Ströme  wächst,  besser  benutzen,  es  nicht  in  die  Ströme  fallen 
und  so  in  die  See  wegschwemmen  lassen  werden.  Ich  antworte: 
Die  Anwohner  des  Obstroms,  des  Jenissei,  des  Lena  usw.  werden  es 
ihnen  durch  Handel  zuführen  und  dafür  die  Produkte  aus  dem  Tier- 

reich, woran  das  Meer  an  den  Eisküsten  so  reich  ist,  einhandeln, 
wenn  sie  (die  Natur)  nur  allererst  den  Frieden  unter  ihnen  erzwun- 

gen haben  wird. 
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sophen,  als  einer  gewissen  Veredelung  der  Menschheit, 
eine  Lobrede  halten  uneingedenk  des  Ausspruchs  jenes 
Griechen:  ,,Der  Krieg  ist  darin  schlimm,  daß  er  mehr 

böse  Leute  macht,  als  er  deren  wegnimmt."— So  viel  von 
dem,  was  die  Natur  für  ihren  eigenen  Zweck  in  Ansehung 
der  Menschengattung  als  einer  Tierklasse  tut. 
Jetzt  ist  die  Frage,  die  das  Wesentliche  der  Absicht  auf 

den  ewigen  Frieden  betrifft:  Was  die  Natur  in  dieser  Ab- 
sicht beziehungsweise  auf  den  Zweck,  den  dem  Menschen 

seine  eigene  Vernunft  zur  Pflicht  macht,  mithin  zu  Be- 
günstigung seiner  moralischen  Absicht  tue,  und  wie  sie 

die  Gewähr  leiste,  daß  dasjenige,  was  der  Mensch  nach 

Freiheitsgesetzen  tun  sollte,  aber  nicht  tut,  dieser  Frei- 
heit unbeschadet  auch  durch  einen  Zwang  der  Natur, 

daß  er  es  tun  werde,  gesichert  sei,  und  zwar  nach  allen 

drei  Verhältnissen  des  öffentlichen  Rechts,  des  Staats-, 
Völker-  und  weltbürgerlichen  Rechts.— Wenn  ich  von  der 
Natur  sage:  sie  will,  daß  dieses  oder  jenes  geschehe,  so 
heißt  das  nicht  soviel  als:  sie  legt  uns  eine  Pflicht  auf,  es 
zu  tun  (denn  das  kann  nur  die  zwangsfreie  praktische 
Vernunft),  sondern  sie  tut  es  selbst,  wir  mögen  wollen 
oder  nicht  (fata  volentem  ducunt,  nolentem  trahunt). 
I.  Wenn  ein  Volk  auch  nicht  durch  innere  Mißhelligkeit 

genötigt  würde,  sich  unter  den  Zwang  öffentlicher  Ge- 
setze zu  begeben,  so  würde  es  doch  der  Krieg  von  außen 

tun,  indem  nach  der  vorher  erwähnten  Naturanstalt  ein 

jedes  Volk  ein  anderes  es  drängende  Volk  zum  Nachbar 
vor  sich  findet,  gegen  das  es  sich  innerlich  zu  einem  Staat 
bilden  muß,  um  als  Macht  gegen  diesen  gerüstet  zu  sein. 
Nun  ist  die  republikanische  Verfassung  die  einzige, 
welche  dem  Recht  der  Menschen  vollkommen  ange- 

messen, aber  auch  die  schwerste  zu  stiften,  vielmehr  noch 
zu  erhalten  ist,  dermaßen  daß  viele  behaupten,  es  müsse 
ein  Staat  von  Engeln  sein,  weil  Menschen  mit  ihren 
selbstsüchtigen  Neigungen  einer  Verfassung  von  so 
sublimer  Form  nicht  fähig  wären.  Aber  nun  kommt  die 

Natur  dem  verehrten,  aber  zur  Praxis  ohnmächtigen  all- 
gemeinen, in  der  Vernunft  gegründeten  Willen  und  zwar 

gerade  durch  jene  selbstsüchtige  Neigungen  zu  Hülfe,  so 
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daß  es  nur  auf  eine  gute  Organisation  des  Staats  an- 
kommt (die  allerdings  im  Vermögen  der  Menschen  ist), 

jener  ihre  Kräfte  so  gegen  einander  zu  richten,  daß  eine 
die  anderen  in  ihrer  zerstörenden  Wirkung  aufhält,  oder 
diese  aufhebt:  so  daß  der  Erfolg  für  die  Vernunft  so  aus- 

fällt, als  wenn  beide  gar  nicht  da  wären,  und  so  der 

Mensch,  wenn  gleich  nicht  ein  moralisch-guter  Mensch, 
dennoch  ein  guter  Bürger  zu  sein  gezwungen  wird.  Das 
Problem  der  Staatserrichtung  ist,  so  hart  wie  es  auch 
klingt,  selbst  für  ein  Volk  von  Teufeln  (wenn  sie  nur 
Verstand  haben)  auflösbar  und  lautet  so:  ,,Eine  Menge 

von  vernünftigen  Wesen,  die  insgesamt  allgemeine  Ge- 
setze für  ihre  Erhaltung  verlangen,  deren  jedes  aber  in- 

geheim sich  davon  auszunehmen  geneigt  ist,  so  zu 
ordnen  und  ihre  Verfassung  einzurichten,  daß,  obgleich 

sie  in  ihren  Privatgesinnungen  einander  entgegen  stre- 
ben, diese  einander  doch  so  aufhalten,  daß  in  ihrem 

öffentlichen  Verhalten  der  Erfolg  eben  derselbe  ist,  als 

ob  sie  keine  solche  böse  Gesinnungen  hätten."  Ein 
solches  Problem  muß  auflöslich  sein.  Denn  es  ist  nicht 
die  moralische  Besserung  der  Menschen,  sondern  nur  der 
Mechanism  der  Natur,  von  dem  die  Aufgabe  zu  wissen 
verlangt,  wie  man  ihn  an  Menschen  benutzen  könne,  um 
den  Widerstreit  ihrer  unfriedlichen  Gesinnungen  in 

einem  Volk  so  zu  richten,  daß  sie  sich  unter  Zwangsge- 
setze zu  begeben  einander  selbst  nötigen  und  so  den 

Friedenszustand,  in  welchem  Gesetze  Kraft  haben,  her- 
beiführen müssen.  Man  kann  dieses  auch  an  den  wirklich 

vorhandenen,  noch  sehr  unvollkommen  organisierten 
Staaten  sehen,  daß  sie  sich  doch  im  äußeren  Verhalten 
dem,  was  die  Rechtsidee  vorschreibt,  schon  sehr  nähern, 
obgleich  das  Innere  der  Moralität  davon  sicherlich  nicht 
die  Ursache  ist  (wie  denn  auch  nicht  von  dieser  die  gute 
Staatsverfassung,  sondern  vielmehr  umgekehrt  von  der 
letzteren  allererst  die  gute  moralische  Bildung  eines 
Volks  zu  erwarten  ist),  mithin  der  Mechanism  der  Natur 
durch  selbstsüchtige  Neigungen,  die  natürlicherweise 

einander  auch  äußerlich  entgegen  wirken,  von  der  Ver- 
nunft zu  einem  Mittel  gebraucht  werden  kann,  dieser 
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ihrem  eigenen  Zweck,  der  rechtlichen  Vorschrift,  Raum 
zu  machen  und  hiemit  auch,  soviel  an  dem  Staat  selbst 

liegt,  den  inneren  sowohl  als  äußeren  Frieden  zu  beför- 
dern und  zu  sichern.— Hier  heißt  es  also:  Die  Natur  will 

unwiderstehlich,  daß  das  Recht  zuletzt  die  Obergewalt 
erhalte.  Was  man  nun  hier  verabsäumt  zu  tun,  das 

macht  sich  zuletzt  selbst,  obzwar  mit  viel  Ungemächlich- 
keit.— „Biegt  man  das  Rohr  zu  stark,  so  brichts;  und 

wer  zu  viel  will,  der  will  nichts."  Bouterwek. 
2.  Die  Idee  des  Völkerrechts  setzt  die  Absonderung  vieler 

von  einander  unabhängiger  benachbarter  Staaten  vor- 
aus; und  obgleich  ein  solcher  Zustand  an  sich  schon  ein 

Zustand  des  Krieges  ist  (wenn  nicht  eine  föderative  Ver- 
einigung derselben  dem  Ausbruch  der  Feindseligkeiten 

vorbeugt):  so  ist  doch  selbst  dieser  nach  der  Vernunft- 
idee besser  als  die  Zusammenschmelzung  derselben 

durch  eine  die  andere  überwachsende  und  in  eine  Uni- 
versalmonarchie übergehende  Macht,  weil  die  Gesetze 

mit  dem  vergrößerten  Umfange  der  Regierung  immer 
mehr  an  ihrem  Nachdruck  einbüßen,  und  ein  seelenloser 
Despotism,  nachdem  er  die  Keime  des  Guten  ausgerottet 
hat,  zuletzt  doch  in  Anarchie  verfällt.  Indessen  ist  dieses 
das  Verlangen  jedes  Staats  (oder  seines  Oberhaupts),  auf 
diese  Art  sich  in  den  dauernden  Friedenszustand  zu  ver- 

setzen, daß  er  wo  möglich  die  ganze  Welt  beherrscht. 
Aber  die  Natur  will  es  anders. —Sie  bedient  sich  zweier 
Mittel,  um  Völker  von  der  Vermischung  abzuhalten  und 
sie  abzusondern,  der  Verschiedenheit  der  Sprachen  und 

der  Religionen*,  die  zwar  den  Hang  zum  wechselseitigen 
Hasse  und  Vorwand  zum  Kriege  bei  sich  führt,  aber  doch 

bei  anwachsender  Kultur  und  der  allmähligen  Annähe- 

*  Verschiedenheit  der  Religionen:  ein  wunderlicher  Ausdruck!  gerade 
als  ob  man  auch  von  verschiedenen  Moralen  spräche.  Es  kann  wohl 
verschiedene  Glaubensarten  historischer,  nicht  in  die  Religion,  son- 
•  ö  7 

dem  in  die  Geschichte  der  zu  ihrer  Beförderung  gebrauchten,  ins 
Feld  der  Gelehrsamkeit  einschlagender  Mittel  und  eben  so  ver- 

schiedene Religionsbücher  (Zendavesta,  Vedam,  Koran  usw.)  geben, 
aber  nur  eine  einzige  für  alle  Menschen  und  in  allen  Zeiten  gültige 
Religion.  Jene  also  können  wohl  nichts  anders  als  nur  das  Vehikel 
der  Religion,  was  zufällig  ist  und  nach  Verschiedenheit  der  Zeiten 
und  Orter  verschieden  sein  kann,  enthalten. 
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rung  der  Menschen  zu  größerer  Einstimmung  in  Prin- 
zipien zum  Einverständnisse  in  einem  Frieden  leitet,  der 

nicht  wie  jener  Despotism  (auf  dem  Kirchhofe  der  Frei- 
heit) durch  Schwächung  aller  Kräfte,  sondern  durch  ihr 

Gleichgewicht  im  lebhaftesten  Wetteifer  derselben  her- 
vorgebracht und  gesichert  wird. 

3.  So  wie  die  Natur  weislich  die  Völker  trennt,  welche  der 
Wille  jedes  Staats  und  zwar  selbst  nach  Gründen  des 

Völkerrechts  gern  unter  sich  durch  List  oder  Gewalt  ver- 
einigen möchte:  so  vereinigt  sie  auch  andererseits  Völker, 

die  der  Begriff  des  Weltbürgerrechts  gegen  Gewalttätig- 
keit und  Krieg  nicht  würde  gesichert  haben,  durch  den 

wechselseitigen  Eigennutz.  Es  ist  der  Handelsgeist,  der 
mit  dem  Kriege  nicht  zusammen  bestehen  kann,  und  der 
früher  oder  später  sich  jedes  Volks  bemächtigt.  Weil 
nämlich  unter  allen  der  Staatsmacht  untergeordneten 
Mächten  (Mitteln)  die  Geldmacht  wohl  die  zuverlässigste 
sein  möchte,  so  sehen  sich  Staaten  (freilich  wohl  nicht 
eben  durch  Triebfedern  der  Moralität)  gedrungen,  den 
edlen  Frieden  zu  befördern  und,  wo  auch  immer  in  der 

Welt  Krieg  auszubrechen  droht,  ihn  durch  Vermitte- 
lungen  abzuwehren,  gleich  als  ob  sie  deshalb  im  be- 

ständigen Bündnisse  ständen;  denn  große  Vereinigungen 
zum  Kriege  können  der  Natur  der  Sache  nach  sich  nur 

höchst  selten  zutragen  und  noch  seltener  glücken.   
Auf  die  Art  garantiert  die  Natur  durch  den  Mechanism 
der  menschlichen  Neigungen  selbst  den  ewigen  Frieden; 
freilich  mit  einer  Sicherheit,  die  nicht  hinreichend  ist, 
die  Zukunft  desselben  (theoretisch)  zu  weissagen,  aber 
doch  in  praktischer  Absicht  zulangt  und  es  zur  Pflicht 

macht,  zu  diesem  (nicht  bloß  chimärischen)  Zwecke  hin- 
zuarbeiten. 

ZWEITER  ZUSATZ. 

Geheimer  Artikel  zum  ewigen  Frieden. 

Ein  geheimer  Artikel  in  Verhandlungen  des  öffentlichen 
Rechts  ist  objektiv,  d.  i.  seinem  Inhalte  nach  betrachtet, 
ein  Widerspruch;  subjektiv  aber,  nach  der  Qualität  der 
Person  beurteilt,  die  ihn  diktiert,  kann  gar  wohl  darin 
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ein  Geheimnis  statt  haben,  daß  sie  es  nämlich  für  ihre 
Würde  bedenklich  findet,  sich  öffentlich  als  Urheberin 
desselben  anzukündigen. 
Der  einzige  Artikel  dieser  Art  ist  in  dem  Satze  enthalten: 
Die  Maximen  der  Philosophen  über  die  Bedingungen  der 
Möglichkeit  des  öffentlichen  Friedens  sollen  von  den  zum 
Kriege  gerüsteten  Staaten  zu  Rate  gezogen  werden. 
Es  scheint  aber  für  die  gesetzgebende  Autorität  eines 
Staats,  dem  man  natürlicherweise  die  größte  Weisheit 

beilegen  muß,  verkleinerlich  zu  sein,  über  die  Grund- 
sätze seines  Verhaltens  gegen  andere  Staaten  bei  Unter- 
tanen (den  Philosophen)  Belehrung  zu  suchen;  gleich- 

wohl aber  sehr  ratsam  es  zu  tun.  Also  wird  der  Staat  die 

letztere  stillschweigend  (also  indem  er  ein  Geheimnis 
daraus  macht)  dazu  auffordern,  welches  soviel  heißt  als: 

er  wird  sie  frei  und  öffentlich  über  die  allgemeine  Maxi- 
men der  Kriegsführung  und  Friedensstiftung  reden 

lassen  (denn  das  werden  sie  schon  von  selbst  tun,  wenn 
man  es  ihnen  nur  nicht  verbietet),  und  die  Übereinkunft 
der  Staaten  unter  einander  über  diesen  Punkt  bedarf 

auch  keiner  besonderen  Verabredung  der  Staaten  unter 

sich  in  dieser  Absicht,  sondern  liegt  schon  in  der  Ver- 
pflichtung durch  allgemeine  (moralisch-gesetzgebende) 

Menschenvernunft.— Es  ist  aber  hiemit  nicht  gemeint: 
daß  der  Staat  den  Grundsätzen  des  Philosophen  vor  den 

Aussprüchen  des  Juristen  (des  Stellvertreters  der  Staats- 
macht) den  Vorzug  einräumen  müsse,  sondern  nur  daß 

man  ihn  höre.  Der  letztere,  der  die  Wage  des  Rechts  und 
nebenbei  auch  das  Schwert  der  Gerechtigkeit  sich  zum 
Symbol  gemacht  hat,  bedient  sich  gemeiniglich  des 
letzteren,  nicht  um  etwa  bloß  alle  fremde  Einflüsse  von 
dem  ersteren  abzuhalten,  sondern  wenn  die  eine  Schale 
nicht  sinken  will,  das  Schwert  mit  hinein  zu  legen  (vae 
victis),  wozu  der  Jurist,  der  nicht  zugleich  (auch  der 
Moralität  nach)  Philosoph  ist,  die  größte  Versuchung 
hat,  weil  es  seines  Amts  nur  ist,  vorhandene  Gesetze  an- 

zuwenden, nicht  aber,  ob  diese  selbst  nicht  einer  Ver- 
besserung bedürfen,  zu  untersuchen,  und  rechnet  diesen 

in  der  Tat  niedrigeren  Rang  seiner  Fakultät,  darum  weil 
KANT  V  44 
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er  mit  Macht  begleitet  ist  (wie  es  auch  mit  den  beiden 

anderen  der  Fall  ist),  zu  den  höheren.— Die  philosophische 
steht  unter  dieser  verbündeten  Gewalt  auf  einer  sehr 

niedrigen  Stufe.  So  heißt  es  z.  B.  von  der  Philosophie, 
sie  sei  die  Magd  der  Theologie  (und  eben  so  lautet  es  von 

den  zwei  anderen).— Man  sieht  aber  nicht  recht,  ,,ob  sie 
ihrer  gnädigen  Frauen  die  Fackel  vorträgt  oder  die 

Schleppe  nachträgt." 
Daß  Könige  philosophieren,  oder  Philosophen  Könige 
würden,  ist  nicht  zu  erwarten,  aber  auch  nicht  zu 
wünschen:  weil  der  Besitz  der  Gewalt  das  freie  Urteil  der 

Vernunft  unvermeidlich  verdirbt.  Daß  aber  Könige  oder 

königliche  (sich  selbst  nach  Gleichheitsgesetzen  be- 
herrschende) Völker  die  Klasse  der  Philosophen  nicht 

schwinden  oder  verstummen,  sondern  öffentlich  sprechen 

lassen,  ist  beiden  zu  Beleuchtung  ihres  Geschäfts  unent- 
behrlich und,  weil  diese  Klasse  ihrer  Natur  nach  der 

Rottierung  und  Klubbenverbündung  unfähig  ist,  wegen 
der  Nachrede  einer  Propagande  verdachtlos. 

ANHANG 

I 

ÜBER   DIE  MISSHELLIGKEIT  ZWISCHEN    DER 
MORAL  UND  DER  POLITIK    IN  ABSICHT  AUF 

DEN  EWIGEN  FRIEDEN 

DIE  Moral  ist  schon  an  sich  selbst  eine  Praxis  in  ob- 

jektiver Bedeutung,  als  Inbegriff  von  unbedingt  ge- 
bietenden Gesetzen,  nach  denen  wir  handeln  sollen,  und 

es  ist  offenbare  Ungereimtheit,  nachdem  man  diesem 
Pflichtbegriff  seine  Autorität  zugestanden  hat,  noch 

sagen  zu  wollen,  daß  man  es  doch  nicht  könne.  Denn  als- 
dann fällt  dieser  Begriff  aus  der  Moral  von  selbst  weg  . 

(ultra  posse  nemo  obligatur);  mithin  kann  es  keinen  Streit 
der  Politik  als  ausübender  Rechtslehre  mit  der  Moral  als 

einer  solchen,  aber  theoretischen  (mithin  keinen  Streit 
der  Praxis  mit  der  Theorie)  geben:  man  müßte  denn 
unter  der  letzteren  eine  allgemeine  Klugheitslehre,  d.  i. 
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eine  Theorie  der  Maximen,  verstehen,  zu  seinen  auf  Vor- 
teil berechneten  Absichten  die  tauglichsten  Mittel  zu 

wählen,  d.  i.  leugnen,  daß  es  überhaupt  eine  Moral  gebe. 

Die  Politik  sagt:  ,,  Seid  klug  wie  die  Schlangen";  die  Mo- 
ral setzt  (als  einschränkende  Bedingung)  hinzu:  „und 

ohne  Falsch  wie  die  Tauben."  Wenn  beides  nicht  in 
einem  Gebote  zusammen  bestehen  kann,  so  ist  wirklich 

ein  Streit  der  Politik  mit  der  Moral;  soll  aber  doch  durch- 
aus beides  vereinigt  sein,  so  ist  der  Begriff  vom  Gegen- 
teil absurd,  und  die  Frage,  wie  jener  Streit  auszuglei- 

chen sei,  läßt  sich  gar  nicht  einmal  als  Aufgabe  hinstel- 
len. Obgleich  der  Satz:  Ehrlichkeit  ist  die  beste  Politik, 

eine  Theorie  enthält,  der  die  Praxis,  leider!  sehr  häufig 
widerspricht:  so  ist  doch  der  gleichfalls  theoretische: 

Ehrlichkeit  ist  besser  denn  alle  Politik,  über  allen  Ein- 
wurf unendlich  erhaben,  ja  die  unumgängliche  Bedin- 
gung der  letzteren.  Der  Grenzgott  der  Moral  weicht  nicht 

dem  Jupiter  (dem  Grenzgott  der  Gewalt);  denn  dieser 
steht  noch  unter  dem  Schicksal,  d.  i.  die  Vernunft  ist 

nicht  erleuchtet  genug,  die  Reihe  der  vorherbestimmen- 
den Ursachen  zu  übersehen,  die  den  glücklichen  oder 

schlimmen  Erfolg  aus  dem  Tun  und  Lassen  der  Menschen 
nach  dem  Mechanism  der  Natur  mit  Sicherheit  vorher 

verkündigen  (obgleich  ihn  dem  Wunsche  gemäß  hoffen) 
lassen.  Was  man  aber  zu  tun  habe,  um  im  Gleise  der 
Pflicht  (nach  Regeln  der  Weisheit)  zu  bleiben,  dazu  und 
hiemit  zum  Endzweck  leuchtet  sie  uns  überall  hell  ge- 

nug vor. 
Nun  gründet  aber  der  Praktiker  (dem  die  Moral  bloße 

Theorie  ist)  seine  trostlose  Absprechung  unserer  gut- 
mütigen Hoffnung  (selbst  bei  eingeräumtem  Sollen  und 

Können)  eigentlich  darauf:  daß  er  aus  der  Natur  des 
Menschen  vorher  zu  sehen  vorgibt,  er  werde  dasjenige 
nie  wollen,  was  erfordert  wird,  um  jenen  zum  ewigen 
Frieden  hinführenden  Zweck  zu  Stande  zu  bringen.— 
Freilich  ist  das  Wollen  aller  einzelnen  Menschen,  in  einer 

gesetzlichen  Verfassung  nach  Freiheitsprinzipien  zu  le- 
ben (die  distributive  Einheit  des  Willens  Aller),  zu  die- 
sem Zweck  nicht  hinreichend,  sondern  daß  Alle  zusam- 
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men  diesen  Zustand  wollen  (die  kollektive  Einheit  des 
vereinigten  Willens),  diese  Auflösung  einer  schweren 
Aufgabe,  wird  noch  dazu  erfordert,  damit  ein  Ganzes 
der  bürgerlichen  Gesellschaft  werde,  und  da  also  über 
diese  Verschiedenheit  des  partikularen  Wollens  Aller 
noch  eine  vereinigende  Ursache  desselben  hinzukommen 
muß,  um  einen  gemeinschaftlichen  Willen  herauszu- 

bringen, welches  Keiner  von  Allen  vermag:  so  ist  in  der 
Ausführung  jener  Idee  (in  der  Praxis)  auf  keinen  andern 
Anfang  des  rechtlichen  Zustandes  zu  rechnen,  als  den 
durch  Gewalt,  auf  deren  Zwang  nachher  das  öffentliche 
Recht  gegründet  wird;  welches  dann  freilich  (da  man 
ohnedem  des  Gesetzgebers  moralische  Gesinnung  hiebei 

wenig  in  Anschlag  bringen  kann,  er  werde  nach  gesche- 
hener Vereinigung  der  wüsten  Menge  in  ein  Volk  diesem 

es  nun  überlassen,  eine  rechtliche  Verfassung  durch  ihren 

gemeinsamen  Willen  zu  Stande  zu  bringen)  große  Ab- 
weichungen von  jener  Idee  (der  Theorie)  in  der  wirk- 

lichen Erfahrung  schon  zum  voraus  erwarten  läßt. 
Da  heißt  es  dann:  wer  einmal  die  Gewalt  in  Händen  hat, 
wird  sich  vom  Volk  nicht  Gesetze  vorschreiben  lassen. 

Ein  Staat,  der  einmal  im  Besitz  ist,  unter  keinen  äuße- 
ren Gesetzen  zu  stehen,  wird  sich  in  Ansehung  der  Art, 

wie  er  gegen  andere  Staaten  sein  Recht  suchen  soll, 
nicht  von  ihrem  Richterstuhl  abhängig  machen,  und 
selbst  ein  Weltteil,  wenn  er  sich  einem  andern,  der  ihm 
übrigens  nicht  im  Wege  ist,  überlegen  fühlt,  wird  das 
Mittel  der  Verstärkung  seiner  Macht  durch  Beraubung 

oder  gar  Beherrschung  desselben  nicht  unbenutzt  las- 
sen; und  so  zerrinnen  nun  alle  Plane  der  Theorie  für  das 

Staats-,  Völker-  und  Weltbürgerrecht  in  sachleere,  un- 
ausführbare Ideale,  dagegen  eine  Praxis,  die  auf  empi- 

rische Prinzipien  der  menschlichen  Natur  gegründet  ist, 
welche  es  nicht  für  zu  niedrig  hält,  aus  der  Art,  wie  es. 
in  der  Welt  zugeht,  Belehrung  für  ihre  Maximen  zu 
ziehen,  einen  sicheren  Grund  für  ihr  Gebäude  der  Staats- 

klugheit zu  finden  allein  hoffen  könne. 
Freilich,  wenn  es  keine  Freiheit  und  darauf  gegründetes 
moralisches  Gesetz  gibt,   sondern  alles,  was  geschieht 
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oder  geschehen  kann,  bloßer  Mechanism  der  Natur  ist, 

so  ist  Politik  (als  Kunst,  diesen  zur  Regierung  der  Men- 
schen zu  benutzen)  die  ganze  praktische  Weisheit  und 

der  Rechtsbegriff  ein  sachleerer  Gedanke.  Findet  man 
diesen  aber  doch  unumgänglich  nötig  mit  der  Politik  zu 
verbinden,  ja  ihn  gar  zur  einschränkenden  Bedingung 

der  letztern  zu  erheben,  so  muß  die  Vereinbarkeit  bei- 
der eingeräumt  werden.  Ich  kann  mir  nun  zwar  einen 

moralischen  Politiker,  d.  i.  einen,  der  die  Prinzipien  der 

Staatsklugheit  so  nimmt,  daß  sie  mit  der  Moral  zusam- 
men bestehen  können,  aber  nicht  einen  politischen  Mora- 
listen denken,  der  sich  eine  Moral  so  schmiedet,  wie  es  der 

Vorteil  des  Staatsmanns  sich  zuträglich  findet. 
Der  moralische  Politiker  wird  es  sich  zum  Grundsatz 

machen:  wenn  einmal  Gebrechen  in  der  Staatsverfas- 
sung oder  im  Staatenverhältnis  angetroffen  werden,  die 

man  nicht  hat  verhüten  können,  so  sei  es  Pflicht,  vor- 
nehmlich für  Staatsoberhäupter,  dahin  bedacht  zu  sein, 

wie  sie  so  bald  wie  möglich  gebessert  und  dem  Natur- 
recht, so  wie  es  in  der  Idee  der  Vernunft  uns  zum  Muster 

vor  Augen  steht,  angemessen  gemacht  werden  könne: 
sollte  es  auch  ihrer  Selbstsucht  Aufopferungen  kosten. 

Da  nun  die  Zerreißung  eines  Bandes  der  Staats-  oder 
weltbürgerlichen  Vereinigung,  ehe  noch  eine  bessere 

Verfassung  an  die  Stelle  derselben  zu  treten  in  Bereit- 
schaft ist,  aller  hierin  mit  der  Moral  einhelligen  Staats- 

klugheit zuwider  ist,  so  wäre  es  zwar  ungereimt,  zu  for- 
dern, jenes  Gebrechen  müsse  sofort  und  mit  Ungestüm 

abgeändert  werden;  aber  daß  wenigstens  die  Maxime 

der  Notwendigkeit  einer  solchen  Abänderung  dem  Macht- 
habenden innigst  beiwohne,  um  in  beständiger  Annähe- 

rung zu  dem  Zwecke  (der  nach  Rechtsgesetzen  besten 
Verfassung)  zu  bleiben,  das  kann  doch  von  ihm  gefordert 
werden.  Ein  Staat  kann  sich  auch  schon  republikanisch 

regieren,  wenn  er  gleich  noch  der  vorliegenden  Konsti- 
tution nach  despotische  Herrschermacht  besitzt:  bis 

allmählig  das  Volk  des  Einflusses  der  bloßen  Idee  der 

Autorität  des  Gesetzes  (gleich  als  ob  es  physische  Ge- 
walt besäße)  fähig  wird  und  sonach  zur  eigenen  Gesetz- 
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gebung  (welche  ursprünglich  auf  Recht  gegründet  ist) 
tüchtig  befunden  wird.  Wenn  auch  durch  den  Ungestüm 

einer  von  der  schlechten  Verfassung  erzeugten  Revolu- 
tion unrechtmäßigerweise  eine  gesetzmäßigere  errungen 

wäre,  so  würde  es  doch  auch  alsdann  nicht  mehr  für 
erlaubt  gehalten  werden  müssen,  das  Volk  wieder  auf 
die  alte  zurück  zu  führen,  obgleich  während  derselben 
jeder,  der  sich  damit  gewalttätig  oder  arglistig  bemengt, 
mit  Recht  den  Strafen  des  Aufrührers  unterworfen  sein 

würde.  Was  aber  das  äußere  Staatenverhältnis  betrifft, 
so  kann  von  einem  Staat  nicht  verlangt  werden,  daß 
er  seine,  obgleich  despotische,  Verfassung  (die  aber  doch 
die  stärkere  in  Beziehung  auf  äußere  Feinde  ist)  ablegen 

solle,  so  lange  er  Gefahr  läuft,  von  andern  Staaten  so- 
fort verschlungen  zu  werden;  mithin  muß  bei  jenem 

Vorsatz  doch  auch  die  Verzögerung  der  Ausführung  bis 

zu  besserer  Zeitgelegenheit  erlaubt  sein.* 
Es  mag  also  immer  sein:  daß  die  despotisierende  (in  der 

Ausübung  fehlende)  Moralisten  wider  die  Staatsklug- 
heit (durch  übereilt  genommene  oder  angepriesene  Maß- 

regeln) mannigfaltig  verstoßen,  so  muß  sie  doch  die  Er- 
fahrung bei  diesem  ihrem  Vorstoß  wider  die  Natur  nach 

und  nach  in  ein  besseres  Gleis  bringen;  statt  dessen  die 

moralisierende  Politiker  durch  Beschönigung  rechts- 
widriger Staatsprinzipien  unter  dem  Vorwande  einer 

des  Guten  nach  der  Idee,  wie  sie  die  Vernunft  vor- 
schreibt, nicht  fähigen  menschlichen  Natur,  so  viel  an 

*  Dies  sind  Erlaubnisgesetze  der  Vernunft,  den  Stand  eines  mit  Un- 
gerechtigkeit behafteten  öffentlichen  Rechts  noch  so  lange  beharren 

zu  lassen,  bis  zur  völligen  Umwälzung  alles  entweder  von  selbst 
gereift,  oder  durch  friedliche  Mittel  der  Reife  nahe  gebracht  wor- 

den: weil  doch  irgend  eine  rechtliche,  obzwar  nur  in  geringem  Grade 
rechtmäßige,  Verfassung  besser  ist  als  gar  keine,  welches  letztere 
Schicksal  (der  Anarchie)  eine  übereilte  Reform  treffen  würde. — Die 
Staatsweisheit  wird  sich  also  in  dem  Zustande,  worin  die  Dinge  jetzt 
sind,  Reformen  dem  Ideal  des  öffentlichen  Rechts  angemessen  zur 
Pflicht  machen;  Revolutionen  aber,  wo  sie  die  Natur  von  selbst 

herbei  führt,  nicht  zur  Beschönigung  einer  noch  größeren  Unter- 
drückung, sondern  als  Ruf  der  Natur  benutzen,  eine  auf  Freiheits- 

prinzipieu  gegründete  gesetzliche  Verfassung,  als  die  einzige  dauer- 
hafte, durch  gründliche  Reform  zu  Stande  zu  bringen. 
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ihnen  ist,  das  Besserwerden  unmöglich  machen  und  die 
Rechtsverletzung  verewigen. 
Statt  der  Praxis,  deren  sich  diese  staatskluge  Männer 
rühmen,  gehen  sie  mit  Praktiken  um,  indem  sie  bloß 
darauf  bedacht  sind,  dadurch,  daß  sie  der  jetzt  herr- 

schenden Gewalt  zum  Munde  reden  (um  ihren  Privat- 
vorteil nicht  zu  verfehlen),  das  Volk  und  wo  möglich  die 

ganze  Welt  preis  zu  geben;  nach  der  Art  ächter  Juristen 
(vom  Handwerke,  nicht  von  der  Gesetzgebung),  wenn 
sie  sich  bis  zur  Politik  versteigen.  Denn  da  dieser  ihr 

Geschäfte  nicht  ist,  über  Gesetzgebung  selbst  zu  ver- 
nünfteln, sondern  die  gegenwärtige  Gebote  des  Land- 

rechts zu  vollziehen,  so  muß  ihnen  jede  jetzt  vorhan- 
dene gesetzliche  Verfassung  und,  wenn  diese  höhern 

Orts  abgeändert  wird,  die  nun  folgende  immer  die  beste 
sein;  wo  dann  alles  so  in  seiner  gehörigen  mechanischen 
Ordnung  ist.  Wenn  aber  diese  Geschicklichkeit,  für  alle 
Sättel  gerecht  zu  sein,  ihnen  den  Wahn  einflößt,  auch 
über  Prinzipien  einer  Staatsverfassung  überhaupt  nach 

Rechtsbegriffen  (mithin  a  priori,  nicht  empirisch)  ur- 
teilen zu  können;  wenn  sie  darauf  groß  tun,  Menschen 

zu  kennen  (welches  freilich  zu  erwarten  ist,  weil  sie  mit 
vielen  zu  tun  haben),  ohne  doch  den  Menschen,  und  was 
aus  ihm  gemacht  werden  kann,  zu  kennen  (wozu  ein 

höherer  Standpunkt  der  anthropologischen  Beobach- 
tung erfordert  wird),  mit  diesen  Begriffen  aber  versehen, 

ans  Staats-  und  Völkerrecht,  wie  es  die  Vernunft  vor- 
schreibt, gehen:  so  können  sie  diesen  Überschritt  nicht 

anders,  als  mit  dem  Geist  der  Schikane  tun,  indem  sie 

ihr  gewohntes  Verfahren  (eines  Mechanisms  nach  des- 
potisch gegebenen  Zwangsgesetzen)  auch  da  befolgen, 

wo  die  Begriffe  der  Vernunft  einen  nur  nach  Freiheits- 
prinzipien gesetzmäßigen  Zwang  begründet  wissen  wol- 

len, durch  welchen  allererst  eine  zu  Recht  beständige 

Staatsverfassung  möglich  ist;  welche  Aufgabe  der  vor- 
gebliche Praktiker  mit  Vorbeigehung  jener  Idee  empi- 

risch, aus  Erfahrung,  wie  die  bisher  noch  am  besten  be- 
standene, mehrenteils  aber  rechtswidrige  Staatsverfas- 

sungen eingerichtet  waren,   lösen  zu  können  glaubt.— 
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Die  Maximen,  deren  er  sich  hiezu  bedient  (ob  er  sie 
zwar  nicht  laut  werden  läßt),  laufen  ungefähr  auf  fol- 

gende sophistische  Maximen  hinaus. 
1.  Fac  et  excusa.  Ergreife  die  günstige  Gelegenheit  zur 
eigenmächtigen  Besitznehmung  (entweder  eines  Rechts 
des  Staats  über  sein  Volk,  oder  über  ein  anderes  benach- 

barte); die  Rechtfertigung  wird  sich  weit  leichter  und 
zierlicher  nach  der  Tat  vortragen  und  die  Gewalt  be- 

schönigen lassen  (vornehmlich  im  ersten  Fall,  wo  die 
obere  Gewalt  im  Innern  sofort  auch  die  gesetzgebende 
Obrigkeit  ist,  der  man  gehorchen  muß,  ohne  darüber 
zu  vernünfteln),  als  wenn  man  zuvor  auf  überzeugende 
Gründe  sinnen  und  die  Gegengründe  darüber  noch  erst 
abwarten  wollte.  Diese  Dreustigkeit  selbst  gibt  einen 

gewissen  Anschein  von  innerer  Überzeugung  der  Recht- 
mäßigkeit der  Tat,  und  der  Gott  bonus  eventus  ist  nach- 

her der  beste  Rechtsvertreter. 

2.  Si  fecisti,  nega.  Was  du  selbst  verbrochen  hast,  z.  B. 
um  dein  Volk  zur  Verzweiflung  und  so  zum  Aufruhr  zu 
bringen,  das  leugne  ab,  daß  es  deine  Schuld  sei;  sondern 

behaupte,  daß  es  die  der  Widerspenstigkeit  der  Unter- 
tanen, oder  auch  bei  deiner  Bemächtigung  eines  benach- 
barten Volks  die  Schuld  der  Natur  des  Menschen  sei, 

der,  wenn  er  dem  Andern  nicht  mit  Gewalt  zuvorkommt, 

sicher  darauf  rechnen  kann,  daß  dieser  ihm  zuvorkom- 
men und  sich  seiner  bemächtigen  werde. 

3.  Divide  et  impera.  Das  ist:  sind  gewisse  privilegierte 
Häupter  in  deinem  Volk,  welche  dich  bloß  zu  ihrem 

Oberhaupt  (primus  inter  pares)  gewählt  haben,  so  ver- 
uneinige jene  unter  einander  und  entzweie  sie  mit  dem 

Volk:  stehe  nun  dem  letztern  unter  Vorspiegelung  größe- 
rer Freiheit  bei,  so  wird  alles  von  deinem  unbedingten 

Willen  abhängen.  Oder  sind  es  äußere  Staaten,  so  ist  Er- 
regungderMißhelligkeit  unter  ihnen  ein  ziemlich  sicheres 

Mittel,  unter  dem  Schein  des  Beistandes  des  Schwäche- 
ren einen  nach  dem  andern  dir  zu  unterwerfen. 

Durch  diese  politische  Maximen  wird  nun  zwar  niemand 
hintergangen;  denn  sie  sind  insgesamt  schon  allgemein 
bekannt;  auch  ist  es  mit  ihnen  nicht  der  Fall  sich  zu 
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schämen,  als  ob  die  Ungerechtigkeit  gar  zu  offenbar  in 
die  Augen  leuchtete.  Denn  weil  sich  große  Mächte  nie 
vor  dem  Urteil  des  gemeinen  Haufens,  sondern  nur  eine 

vor  der  andern  schämen,  was  aber  jene  Grundsätze  be- 
trifft, nicht  das  Offenbarwerden,  sondern  nur  das  Miß- 
lingen derselben  sie  beschämt  machen  kann  (denn  in 

Ansehung  der  Moralität  der  Maximen  kommen  sie  alle 

unter  einander  überein),  so  bleibt  ihnen  immer  die  poli- 
tische Ehre  übrig,  auf  die  sie  sicher  rechnen  können, 

nämlich  die  der  Vergrößerung  ihrer  Macht,  auf  welchem 

Wege  sie  auch  erworben  sein  mag.* 

*  Wenn  gleich  eine  gewisse  in  der  menschlichen  Natur  gewurzelte 
Bösartigkeit  von  Menschen,  die  in  einem  Staat  zusammen  leben,  noch 
bezweifelt  und  statt  ihrer  der  Mangel  einer  noch  nicht  weit  genug 

fortgeschrittenen  Kultur  (die  Rohigkeit)  zur  Ursache  der  gesetz- 
widrigen Erscheinungen  ihrer  Denkungsart  mit  einigem  Scheine  an- 

geführt werden  möchte,  so  fällt  sie  doch  im  äußeren  Verhältnis  der 
Staaten  gegen  einander  ganz  unverdeckt  und  unwidersprechlich  in 
die  Augen.  Im  Innern  jedes  Staats  ist  sie  durch  den  Zwang  der  bür- 

gerlichen Gesetze  verschleiert,  weil  der  Neigung  zur  wechselseitigen 
Gewalttätigkeit  der  Bürger  eine  größere  Gewalt,  nämlich  die  der 
Regierung,  mächtig  entgegenwirkt  und  so  nicht  allein  dem  Ganzen 
einen  moralischen  Anstrich  [causae  non  causae)  gibt,  sondern  auch 
dadurch,  daß  dem  Ausbruch  gesetzwidriger  Neigungen  ein  Riegel 
vorgeschoben  wird,  die  Entwickelung  der  moralischen  Anlage  zur 
unmittelbaren  Achtung  fürs  Recht  wirklich  viel  Erleichterung  be- 

kommt.—  Denn  ein  jeder  glaubt  nun  von  sich,  daß  er  wohl  den 
Rechtsbegriff  heilig  halten  und  treu  befolgen  würde,  wenn  er  sich 
nur  von  jedem  Andern  eines  Gleichen  gewärtigen  könnte,  welches 
letztere  ihm  die  Regierung  zum  Teil  sichert;  wodurch  dann  ein 
großer  Schritt  zur  Moralität  (obgleich  noch  nicht  moralischer  Schritt) 
getan  wird,  diesem  Pflichtbegriff  auch  um  sein  selbst  willen,  ohne 
Rücksicht  auf  Erwiderung,  anhänglich  zu  sein. — Da  ein  jeder  aber 
bei  seiner  guten  Meinung  von  sich  selber  doch  die  böse  Gesinnung 
bei  allen  Anderen  voraussetzt,  so  sprechen  sie  einander  wechsel- 

seitig ihr  Urteil:  daß  sie  Alle,  was  das  Faktum  betrifft,  wenig  taugen 
(woher  es  komme,  da  es  doch  der  Natur  des  Menschen,  als  eines 
freien  Wesens,  nicht  Schuld  gegeben  werden  kann,  mag  unerörtert 
bleiben).  Da  aber  doch  auch  die  Achtung  für  den  Rechtsbegriff, 
deren  der  Mensch  sich  schlechterdings  nicht  entschlagen  kann,  die 
Theorie  des  Vermögens,  ihm  angemessen  zu  werden,  auf  das  feier- 

lichste sanktioniert,  so  sieht  ein  jeder,  daß  er  seinerseits  jenem  ge- 
mäß handeln  müsse,  Andere  mögen  es  halten,  wie  sie  wollen. 
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Aus  allen  diesen  Schlangenwendungen  einer  unmora- 
lischen Klugheitslehre,  den  Friedenszustand  unter  Men- 

schen aus  dem  kriegerischen  des  Naturzustandes  heraus- 
zubringen, erhellt  wenigstens  so  viel:  daß  die  Menschen 

eben  so  wenig  in  ihren  Privatverhältnissen,  als  in  ihren 
öffentlichen  dem  Rechtsbegriff  entgehen  können  und 
sich  nicht  getrauen,  die  Politik  öffentlich  bloß  auf 

Handgriffe  der  Klugheit  zu  gründen,  mithin  dem  Be- 
griffe eines  öffentlichen  Rechts  allen  Gehorsam  aufzu- 

kündigen (welches  vornehmlich  in  dem  des  Völkerrechts 
auffallend  ist),  sondern  ihm  an  sich  alle  gebührende 

Ehre  widerfahren  lassen,  wenn  sie  auch  hundert  Aus- 
flüchte und  Bemäntelungen  aussinnen  sollten,  um  ihm 

in  der  Praxis  auszuweichen  und  der  verschmitzten  Ge- 
walt die  Autorität  anzudichten,  der  Ursprung  und  der 

Verband  alles  Rechts  zu  sein.— Um  dieser  Sophisterei 
(wenn  gleich  nicht  der  durch  sie  beschönigten  Un- 

gerechtigkeit) ein  Ende  zu  machen  und  die  falsche  Ver- 
treter der  Mächtigen  der  Erde  zum  Geständnisse  zu 

bringen,  daß  es  nicht  das  Recht,  sondern  die  Gewalt  sei, 
der  sie  zum  Vorteil  sprechen,  von  welcher  sie,  gleich  als 

ob  sie  selbst  hiebei  was  zu  befehlen  hätten,  den  Ton  an- 
nehmen, wird  es  gut  sein,  das  Blendwerk  aufzudecken, 

womit  man  sich  und  andere  hintergeht,  das  oberste 
Prinzip,  von  dem  die  Absicht  auf  den  ewigen  Frieden 
ausgeht,  ausfindig  zu  machen  und  zu  zeigen:  daß  alles 
das  Böse,  was  ihm  im  Wege  ist,  davon  herrühre:  daß 
der  politische  Moralist  da  anfängt,  wo  der  moralische 
Politiker  billigerweise  endigt,  und,  indem  er  so  die 
Grundsätze  dem  Zweck  unterordnet  (d.  i.  die  Pferde 
hinter  den  Wagen  spannt),  seine  eigene  Absicht  vereitelt, 
die  Politik  mit  der  Moral  in  Einverständnis  zu  bringen. 
Um  die  praktische  Philosophie  mit  sich  selbst  einig  zu 
machen,  ist  nötig,  zuvörderst  die  Frage  zu  entscheiden: 

ob  in  Aufgaben  der  praktischen  Vernunft  vom  materiel- 
len Prinzip  derselben,  dem  Zweck  (als  Gegenstand  der 

Willkür),  der  Anfang  gemacht  werden  müsse,  oder  vom 
formalen,  d.  i.  demjenigen  (bloß  auf  Freiheit  im  äußern 
Verhältnis  gestellten),  darnach  es  heißt:  handle  so,  daß 
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du  wollen  kannst,  deine  Maxime  solle  ein  allgemeines 
Gesetz  werden  (der  Zweck  mag  sein,  welcher  er  wolle). 
Ohne  alle  Zweifel  muß  das  letztere  Prinzip  vorangehen: 

denn  es  hat  als  Rechtsprinzip  unbedingte  Notwendig- 
keit, statt  dessen  das  erstere  nur  unter  Voraussetzung 

empirischer  Bedingungen  des  vorgesetzten  Zwecks,  näm- 
lich der  Ausführung  desselben,  nötigend  ist,  und  wenn 

dieser  Zweck  (z.  B.  der  ewige  Friede)  auch  Pflicht  wäre, 
so  müßte  doch  diese  selbst  aus  dem  formalen  Prinzip 
der  Maximen  äußerlich  zu  handeln  abgeleitet  worden 

sein.— Nun  ist  das  erstere  Prinzip,  das  des  politischen 
Moralisten  (das  Problem  des  Staats-,  Völker-  und  Welt- 

bürgerrechts), eine  bloße  Kunstaiifgabe  (problema  tech- 
nicitm),  das  zweite  dagegen,  als  Prinzip  des  moralischen 
Politikers,  welchem  es  eine  sittliche  Aufgabe  (problema 
morale)  ist,  im  Verfahren  von  dem  anderen  himmelweit 
unterschieden,  um  den  ewigen  Frieden,  den  man  nun 
nicht  bloß  als  physisches  Gut,  sondern  auch  als  einen  aus 
Pflichtanerkennung  hervorgehenden  Zustand  wünscht, 
herbeizuführen. 

Zur  Auflösung  des  ersten,  nämlich  des  Staats-Klugheits- 
problems,  wird  viel  Kenntnis  der  Natur  erfordert,  um 
ihren  Mechanism  zu  dem  gedachten  Zweck  zu  benutzen, 

und  doch  ist  alle  diese  ungewiß  in  Ansehung  ihres  Resul- 
tats, den  ewigen  Frieden  betreffend;  man  mag  nun  die 

eine  oder  die  andere  der  drei  Abteilungen  des  öffent- 
lichen Rechts  nehmen.  Ob  das  Volk  im  Gehorsam  und 

zugleich  im  Flor  besser  durch  Strenge,  oder  Lockspeise 
der  Eitelkeit,  ob  durch  Obergewalt  eines  Einzigen,  oder 
durch  Vereinigung  mehrerer  Häupter,  vielleicht  auch 
bloß  durch  einen  Dienstadel,  oder  durch  Volksgewalt 
im  Innern  und  zwar  auf  lange  Zeit  gehalten  werden 
könne,  ist  ungewiß.  Man  hat  von  allen  Regierungsarten 

(die  einzige  ächt-republikanische,  die  aber  nur  einem 
moralischen  Politiker  in  den  Sinn  kommen  kann,  aus- 

genommen) Beispiele  des  Gegenteils  in  der  Geschichte. 

—Noch  ungewisser  ist  ein  auf  Statute  nach  Ministerial- 
planen  vorgeblich  errichtetes  Völkerrecht,  welches  in  der 

Tat  nur  ein  Wort  ohne  Sache  ist  und  auf  Verträgen  be- 
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ruht,  die  in  demselben  Akt  ihrer  Beschließung  zugleich 
den  geheimen  Vorbehalt  ihrer  Übertretung  enthalten. 

—Dagegen  dringt  sich  die  Auflösung  des  zweiten,  näm- 
lich des  Staatsweisheitsproblems,  so  zu  sagen  von  selbst 

auf,  ist  jedermann  einleuchtend  und  macht  alle  Künste- 
lei zu  Schanden,  führt  dabei  gerade  zum  Zweck;  doch 

mit  der  Erinnerung  der  Klugheit,  ihn  nicht  übereilter- 
weise mit  Gewalt  herbei  zu  ziehen,  sondern  sich  ihm 

nach  Beschaffenheit  der  günstigen  Umstände  unabläs- 
sig zu  nähern. 

Da  heißt  es  denn:  „Trachtet  allererst  nach  dem  Reiche 

der  reinen  praktischen  Vernunft  und  nach  seiner  Ge- 
rechtigkeit, so  wird  euch  euer  Zweck  (die  Wohltat  des 

ewigen  Friedens)  von  selbst  zufallen."  Denn  das  hat  die 
Moral  Eigentümliches  an  sich  und  zwar  in  Ansehung 

ihrer  Grundsätze  des  öffentlichen  Rechts  (mithin  in  Be- 
ziehung auf  eine  a  priori  erkennbare  Politik),  daß,  je 

weniger  sie  das  Verhalten  von  dem  vorgesetzten  Zweck, 
dem  beabsichtigten,  es  sei  physischem  oder  sittlichem, 
Vorteil,  abhängig  macht,  desto  mehr  sie  dennoch  zu 
diesem  im  Allgemeinen  zusammenstimmt;  welches  daher 
kommt,  weil  es  gerade  der  a  priori  gegebene  allgemeine 
Wille  (in  einem  Volk,  oder  im  Verhältnis  verschiedener 
Völker  unter  einander)  ist,  der  allein,  was  unter  Menschen 
Rechtens  ist,  bestimmt;  diese  Vereinigung  des  Willens 

Aller  aber,  wenn  nur  in  der  Ausübung  konsequent  ver- 
fahren wird,  auch  nach  dem  Mechanism  der  Natur  zu- 

gleich die  Ursache  sein  kann,  die  abgezweckte  Wirkung 

hervorzubringen  und  dem  Rechtsbegriffe  Effekt  zu  ver- 
schaffen.—So  ist  es  z.  B.  ein  Grundsatz  der  moralischen 

Politik:  daß  sich  ein  Volk  zu  einem  Staat  nach  den  allei- 

nigen Rechtsbegriffen  der  Freiheit  und  Gleichheit  verei- 
nigen solle,  und  dieses  Prinzip  ist  nicht  auf  Klugheit,  son- 

dern auf  Pflicht  gegründet.  Nun  mögen  dagegen  politi- 
sche Moralisten  noch  so  viel  über  den  Naturmechanism 

einer  in  Gesellschaft  tretenden  Menschenmenge,  welcher 
jene  Grundsätze  entkräftete  und  ihre  Absicht  vereiteln 
werde,  vernünfteln,  oder  auch  durch  Beispiele  schlecht 
organisierter  Verfassungen  alter  und  neuer  Zeiten  (z.  B. 
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von  Demokratien  ohne  Repräsentationssystem)  ihre  Be- 
hauptung dagegen  zu  beweisen  suchen,  so  verdienen  sie 

kein  Gehör;  vornehmlich  da  eine  solche  verderbliche 

Theorie  das  Übel  wohl  gar  selbst  bewirkt,  was  sie  vor- 
hersagt, nach  welcher  der  Mensch  mit  den  übrigen  leben- 

den Maschinen  in  eine  Klasse  geworfen  wird,  denen  nur 
noch  das  Bewußtsein,  daß  sie  nicht  freie  Wesen  sind, 
beiwohnen  dürfte,  um  sie  in  ihrem  eigenen  Urteil  zu  den 
elendesten  unter  allen  Weltwesen  zu  machen. 

Der  zwar  etwas  renommistisch  klingende,  sprüchwörtlich 
in  Umlauf  gekommene,  aber  wahre  Satz:  fiat  iustitia, 

ftereat  miindus,  das  heißt  zu  deutsch:  ,,Es  herrsche  Ge- 
rechtigkeit, die  Schelme  in  der  Welt  mögen  auch  insge- 

samt darüber  zu  Grunde  gehen,"  ist  ein  wackerer,  alle 
durch  Arglist  oder  Gewalt  vorgezeichnete  krumme  Wege 

abschneidender  Rechtsgrundsatz;  nur  daß  er  nicht  miß- 
verstanden und  etwa  als  Erlaubnis,  sein  eigenes  Recht 

mit  der  größten  Strenge  zu  benutzen  (welches  der  ethi- 
schen Pflicht  widerstreiten  würde),  sondern  als  Ver- 

bindlichkeit der  Machthabenden,  niemanden  sein  Recht 
aus  Ungunst  oder  Mitleiden  gegen  Andere  zu  weigern 
oder  zu  schmälern,  verstanden  wird;  wozu  vorzüglich 
eine  nach  reinen  Rechtsprinzipien  eingerichtete  innere 

Verfassung  des  Staats,  dann  aber  auch  die  der  Vereini- 
gung desselben  mit  andern  benachbarten  oder  auch  ent- 

fernten Staaten  zu  einer  (einem  allgemeinen  Staat  ana- 
logischen) gesetzlichen  Ausgleichung  ihrer  Streitigkei- 

ten erfordert  wird.— Dieser  Satz  will  nichts  anders  sagen 
als:  die  politische  Maximen  müssen  nicht  von  der  aus 

ihrer  Befolgung  zu  erwartenden  Wohlfahrt  und  Glück- 
seligkeit eines  jeden  Staats,  also  nicht  vom  Zweck,  den 

sich  ein  jeder  derselben  zum  Gegenstande  macht,  (vom 
Wollen)  als  dem  obersten  (aber  empirischen)  Prinzip 
der  Staatsweisheit,  sondern  von  dem  reinen  Begriff  der 
Rechtspflicht  (vom  Sollen,  dessen  Prinzip  a  priori  durch 
reine  Vernunft  gegeben  ist)  ausgehen,  die  physische 
Folgen  daraus  mögen  auch  sein,  welche  sie  wollen.  Die 

Welt  wird  keinesweges  dadurch  untergehen,  daß  der  bö- 
sen Menschen  weniger  wird.  Das  moralisch  Böse  hat  die 



702  ZUM  EWIGEN  FRIEDEN 

von  seiner  Natur  unabtrennliche  Eigenschaft,  daß  es 

in  seinen  Absichten  (vornehmlich  in  Verhältnis  gegen 

andere  Gleichgesinnte)  sich  selbst  zuwider  und  zerstö- 
rend ist  und  so  dem  (moralischen)  Prinzip  des  Guten, 

wenn  gleich  durch  langsame  Fortschritte,  Platz  macht. 

Es  gibt  also  objektiv  (in  der  Theorie)  gar  keinen  Streit 
zwischen  der  Moral  und  der  Politik.  Dagegen  subjektiv 

(in  dem  selbstsüchtigen  Hange  der  Menschen,  der  aber, 
weil  er  nicht  auf  Vernunftmaximen  gegründet  ist,  noch 

nicht  Praxis  genannt  werden  muß)  wird  und  mag  er 

immer  bleiben,  weil  er  zum  Wetzstein  der  Tugend  dient, 

deren  wahrer  Mut  (nach  dem  Grundsatze:  tu  ne  cede 

malis,  sed  contra  audentior  ito)  in  gegenwärtigem  Falle 

nicht  sowohl  darin  besteht,  den  Übeln  und  Aufopferun- 

gen mit  festem  Vorsatz  sich  entgegenzusetzen,  welche 
hiebei  übernommen  werden  müssen,  sondern  dem  weit 

gefährlichem  lügenhaften  und  verräterischen,  aber  doch 

vernünftelnden,  die  Schwäche  der  menschlichen  Natur 

zur  Rechtfertigung  aller  Übertretung  vorspiegelnden 

bösen  Prinzip  in  uns  selbst  in  die  Augen  zu  sehen  und 
seine  Arglist  zu  besiegen. 

In  der  Tat  kann  der  politische  Moralist  sagen:  Regent 

und  Volk,  oder  Volk  und  Volk  tun  einander  nicht  Un- 

recht, wenn  sie  einander  gewalttätig  oder  hinterlistig 

befehden,  ob  sie  zwar  überhaupt  darin  Unrecht  tun,  daß 

sie  dem  Rechtsbegriffe,  der  allein  dem  Frieden  auf  ewig 

begründen  könnte,  alle  Achtung  versagen.  Denn  weil 

der  eine  seine  Pflicht  gegen  den  andern  übertritt,  der 

gerade  eben  so  rechtswidrig  gegen  jenen  gesinnt  ist, 

so  geschieht  ihnen  beiderseits  ganz  recht,  wenn  sie  sich 

unter  einander  aufreiben,  doch  so,  daß  von  dieser  Rasse 

immer  noch  genug  übrig  bleibt,  um  dieses  Spiel  bis  zu 

den  entferntesten  Zeiten  nicht  aufhören  zu  lassen,  da- 

mit eine  späte  Nachkommenschaft  an  ihnen  dereinst 

ein  warnendes  Beispiel  nehme.  Die  Vorsehung  im  Laufe 

der  Welt  ist  hiebei  gerechtfertigt;  denn  das  moralische 
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Prinzip  im  Menschen  erlöscht  nie,  die  pragmatisch  zur 
Ausführung  der  rechtlichen  Ideen  nach  jenem  Prinzip 
tüchtige  Vernunft  wächst  noch  dazu  beständig  durch 
immer  fortschreitende  Kultur,  mit  ihr  aber  auch  die 
Schuld  jener  Übertretungen.  Die  Schöpfung  allein:  daß 

nämlich  ein  solcher  Schlag  von  verderbten  Wesen  über- 
haupt hat  auf  Erden  sein  sollen,  scheint  durch  keine 

Theodizee  gerechtfertigt  werden  zu  können  (wenn  wir 
annehmen,  daß  es  mit  dem  Menschengeschlechte  nie 

besser  bestellt  sein  werde  noch  könne);  aber  dieser  Stand- 
punkt der  Beurteilung  ist  für  uns  viel  zu  hoch,  als  daß 

wir  unsere  Begriffe  (von  Weisheit)  der  obersten,  uns 
unerforschlichen  Macht  in  theoretischer  Absicht  unter- 

legen könnten.— Zu  solchen  verzweifelten  Folgerungen 
werden  wir  unvermeidlich  hingetrieben,  wenn  wir  nicht 
annehmen,  die  reine  Rechtsprinzipien  haben  objektive 
Realität,  d.  i.  sie  lassen  sich  ausführen;  und  darnach 
müsse  auch  von  Seiten  des  Volks  im  Staate  und  weiter- 

hin von  Seiten  der  Staaten  gegen  einander  gehandelt 

werden;  die  empirische  Politik  mag  auch  dagegen  ein- 
wenden, was  sie  wolle.  Die  wahre  Politik  kann  also  kei- 

nen Schritt  tun,  ohne  vorher  der  Moral  gehuldigt  zu 
haben,  und  obzwar  Politik  für  sich  selbst  eine  schwere 
Kunst  ist,  so  ist  doch  Vereinigung  derselben  mit  der 

Moral  gar  keine  Kunst;  denn  diese  haut  den  Knoten  ent- 
zwei, den  jene  nicht  aufzulösen  vermag,  sobald  beide 

einander  widerstreiten.— Das  Recht  der  Menschen  muß 
heilig  gehalten  werden,  der  herrschenden  Gewalt  mag 
es  auch  noch  so  große  Aufopferung  kosten.  Man  kann 

hier  nicht  halbieren  und  das  Mittelding  eines  pragma- 
tisch-bedingten Rechts  (zwischen  Recht  und  Nutzen) 

aussinnen,  sondern  alle  Politik  muß  ihre  Kniee  vor  dem 

erstem  beugen,  kann  aber  dafür  hoffen,  obzwar  lang- 
sam, zu  der  Stufe  zu  gelangen,  wo  sie  beharrlich  glän- 

zen wird. 
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II 

VON  DER  EINHELLIGKEIT   DER  POLITIK   MIT 
DER  MORAL  NACH  DEM  TRANSSZENDENTALEN 

BEGRIFFE  DES   ÖFFENTLICHEN   RECHTS 

Wenn  ich  von  aller  Materie  des  öffentlichen  Rechts 

(nach  den  verschiedenen  empirisch-gegebenen  Verhält- 
nissen der  Menschen  im  Staat  oder  auch  der  Staaten 

unter  einander),  so  wie  es  sich  die  Rechtslehrer  gewöhn- 
lich denken,  abstrahiere,  so  bleibt  mir  noch  die  Form 

der  Publizität  übrig,  deren  Möglichkeit  ein  jeder  Rechts- 
anspruch in  sich  enthält,  weil  ohne  jene  es  keine  Gerech- 

tigkeit (die  nur  als  öffentlich  kundbar  gedacht  werden 
kann),  mithin  auch  kein  Recht,  das  nur  von  ihr  erteilt 
wird,  geben  würde. 

Diese  Fähigkeit  der  Publizität  muß  jeder  Rechtsan- 
spruch haben,  und  sie  kann  also,  da  es  sich  ganz  leicht 

beurteilen  läßt,  ob  sie  in  einem  vorkommenden  Falle 
statt  finde,  d.  i.  ob  sie  sich  mit  den  Grundsätzen  des 
Handelnden  vereinigen  lasse  oder  nicht,  ein  leicht  zu 
brauchendes,  a  priori  in  der  Vernunft  anzutreffendes 
Kriterium  abgeben,  im  letzteren  Fall  die  Falschheit 
(Rechtswidrigkeit)  des  gedachten  Anspruchs  (praetensio 

iuris)  gleichsam  durch  ein  Experiment  der  reinen  Ver- 
nunft sofort  zu  erkennen. 

Nach  einer  solchen  Abstraktion  von  allem  Empirischen, 

was  der  Begriff  des  Staats-  und  Völkerrechts  enthält 
(dergleichen  das  Bösartige  der  menschlichen  Natur  ist, 

welches  den  Zwang  notwendig  macht),  kann  man  fol- 
genden Satz  die  transszendentale  Formel  des  öffentlichen 

Rechts  nennen: 

,,Alle  auf  das  Recht  anderer  Menschen  bezogene 

Handlungen,  deren  Maxime  sich  nicht  mit  der  Publi- 

zität verträgt,  sind  unrecht." 
Dieses  Prinzip  ist  nicht  bloß  als  ethisch  (zur  Tugendlehre 

gehörig),  sondern  auch  als  juridisch  (das  Recht  der  Men- 
schen angehend)  zu  betrachten.  Denn  eine  Maxime,  die 

ich  nicht  darf  lautwerden  lassen,  ohne  dadurch  meine 

eigene  Absicht  zugleich  zu  vereiteln,  die  durchaus  ver- 
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heimlicht  werden  muß,  wenn  sie  gelingen  soll,  und  zu  der 

ich  mich  nicht  öffentlich  bekennen  kann,  ohne  daß  da- 
durch unausbleiblich  der  Widerstand  Aller  gegen  meinen 

Vorsatz  gereizt  werde,  kann  diese  notwendige  und  all- 
gemeine, mithin  a  priori  einzusehende  Gegenbearbeitung 

Aller  gegen  mich  nirgend  wovon  anders,  als  von  der  Un- 
gerechtigkeit her  haben,  womit  sie  jedermann  bedroht. 

Es  ist  ferner  bloß  negativ,  d.  i.  es  dient  nur,  um  ver- 
mittelst desselben,  was  gegen  Andere  nicht  recht  ist,  zu 

erkennen.— Es    ist   gleich    einem   Axiom    unerweislich- 
gewiß  und  überdem  leicht  anzuwenden,  wie  aus  folgen- 

den Beispielen  des  öffentlichen  Rechts  zu  ersehen  ist. 
1.  Was  das  Staatsrecht  [ins  civitatis),  nämlich  das  innere, 
betrifft:  so  kommt  in  ihm  die  Frage  vor,  welche  Viele  für 

schwer  zu  beantworten  halten,  und  die  das  transszen- 
dentale  Prinzip  der  Publizität  ganz  leicht  auflöset:  ,,Ist 

Aufruhr  ein  rechtmäßiges  Mittel  für  ein  Volk,  die  drük- 
kende  Gewalt  eines  so  genannten  Tyrannen  (non  titulo, 

sed  exercitio  talis)  abzuwerfen?"  Die  Rechte  des  Volks 
sind  gekränkt,  und  ihm  (dem  Tyrannen)  geschieht  kein 
Unrecht  durch  die  Entthronung;  daran  ist  kein  Zweifel. 
Nichts  desto  weniger  ist  es  doch  von  den  Untertanen 
im  höchsten  Grade  unrecht,  auf  diese  Art  ihr  Recht  zu 

suchen,  und  sie  können  eben  so  wenig  über  Ungerechtig- 
keit klagen,  wenn  sie  in  diesem  Streit  unterlägen  und 

nachher  deshalb  die  härteste  Strafe  ausstehen  müßten. 

Hier  kann  nun  Vieles  für  und  dawider  vernünftelt  wer- 
den, wenn  man  es  durch  eine  dogmatische  Deduktion 

der  Rechtsgründe  ausmachen  will;  allein  das  transszen- 
dentale  Prinzip  der  Publizität  des  öffentlichen  Rechts 

kann  sich  diese  Weitläufigkeit  ersparen.  Nach  demsel- 
ben fragt  sich  vor  Errichtung  des  bürgerlichen  Vertrags 

das  Volk  selbst,  ob  es  sich  wohl  getraue,  die  Maxime  des 

Vorsatzes  einer  gelegentlichen  Empörung  öffentlich  be- 
kannt zu  machen.  Man  sieht  leicht  ein,  daß,  wenn  man  es 

bei  der  Stiftung  einer  Staatsverfassung  zur  Bedingung 
machen  wollte,  in  gewissen  vorkommenden  Fällen  gegen 
das  Oberhaupt  Gewalt  auszuüben,  so  müßte  das  Volk 
sich  einer  rechtmäßigen  Macht  über  jenes  anmaßen. 
KANT  V  45 
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Alsdann  wäre  jenes  aber  nicht  das  Oberhaupt,  oder, 
wenn  beides  zur  Bedingung  der  Staatserrichtung  ge- 

macht würde,  so  würde  gar  keine  möglich  sein,  welches 
doch  die  Absicht  des  Volks  war.  Das  Unrecht  des  Auf- 

ruhrs leuchtet  also  dadurch  ein,  daß  die  Maxime  des- 
selben dadurch,  daß  man  sich  öffentlich  dazu  bekennte, 

seine  eigene  Absicht  unmöglich  machen  würde.  Man 

müßte  sie  also  notwendig  verheimlichen.— Das  letztere 
wäre  aber  von  Seiten  des  Staatsoberhaupts  eben  nicht, 

notwendig.  Er  kann  frei  heraus  sagen,  daß  er  jeden  Auf- 
ruhr mit  dem  Tode  der  Rädelsführer  bestrafen  werde, 

diese  mögen  auch  immer  glauben,  er  habe  seinerseits 
das  Fundamentalgesetz  zuerst  übertreten;  denn  wenn 
er  sich  bewußt  ist,  die  unwiderstehliche  Obergewalt  zu 
besitzen  (welches  auch  in  jeder  bürgerlichen  Verfassung 
so  angenommen  werden  muß,  weil  der,  welcher  nicht 
Macht  genug  hat,  einen  jeden  im  Volk  gegen  den  andern 
zu  schützen,  auch  nicht  das  Recht  hat,  ihm  zu  befehlen), 

so  darf  er  nicht  sorgen,  durch  die  Bekanntwerdung  sei- 
ner Maxime  seine  eigene  Absicht  zu  vereiteln,  womit 

auch  ganz  wohl  zusammenhängt,  daß,  wenn  der  Auf- 
ruhr dem  Volk  gelänge,  jenes  Oberhaupt  in  die  Stelle 

des  Untertans  zurücktreten,  eben  sowohl  keinen  Wieder- 
erlangungsaufruhr beginnen,  aber  auch  nicht  zu  be- 

fürchten haben  müßte,  wegen  seiner  vormaligen  Staats- 
führung zur  Rechenschaft  gezogen  zu  werden. 

2.  Was  das  Völkerrecht  betrifft.— -Nur  unter  Voraus- 
setzung irgend  eines  rechtlichen  Zustandes  (d.  i.  der- 
jenigen äußeren  Bedingung,  unter  der  dem  Menschen 

ein  Recht  wirklich  zu  Teil  werden  kann)  kann  von  einem 
Völkerrecht  die  Rede  sein:  weil  es  als  ein  öffentliches 

Recht  die  Publikation  eines  jedem  das  Seine  bestim- 
menden allgemeinen  Willens  schon  in  seinem  Begriffe 

enthält,  und  dieser  status  iuridicus  muß  aus  irgend  einem. 

Vertrage  hervorgehen,  der  nicht  eben  (gleich  dem,  wor- 
aus ein  Staat  entspringt)  auf  Zwangsgesetze  gegründet 

sein  darf,  sondern  allenfalls  auch  der  einer  fortwährend- 
freien Assoziation  sein  kann,  wie  der  oben  erwähnte  der 

Föderalität  verschiedener  Staaten.  Denn  ohne  irgend 
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einen  rechtlichen  Zustand,  der  die  verschiedene  (phy- 
sische oder  moralische)  Personen  tätig  verknüpft,  mit- 

hin im  Naturstande  kann  es  kein  anderes  als  bloß  ein 

Privatrecht  geben.— Hier  tritt  nun  auch  ein  Streit  der 
Politik  mit  der  Moral  (diese  als  Rechtslehre  betrachtet) 

ein,  wo  dann  jenes  Kriterium  der  Publizität  der  Maxi- 
men gleichfalls  seine  leichte  Anwendung  findet,  doch 

nur  so:  daß  der  Vertrag  die  Staaten  nur  in  der  Absicht 
verbindet,  unter  einander  und  zusammen  gegen  andere 
Staaten  sich  im  Frieden  zu  erhalten,  keinesweges  aber 

um  Erwerbungen  zu  machen.— Da  treten  nun  folgende 
Fälle  der  Antinomie  zwischen  Politik  und  Moral  ein, 
womit  zugleich  die  Lösung  derselben  verbunden  wird. 

a)  -„Wenn  einer  dieser  Staaten  dem  andern  etwas  ver- 
sprochen hat:  es  sei  Hülfleistung,  oder  Abtretung  ge- 

wisser Länder,  oder  Subsidien  u.  dgl.,  fragt  sich,  ob  er 
sich  in  einem  Fall,  an  dem  des  Staats  Heil  hängt,  vom 
Worthalten  dadurch  los  machen  kann,  daß  er  sich  in 
einer  doppelten  Person  betrachtet  wissen  will,  erstlich 

als  Souverän,  da  er  niemanden  in  seinem  Staat  verant- 
wortlich ist;  dann  aber  wiederum  bloß  als  oberster 

Staatsbeamte,  der  dem  Staat  Rechenschaft  geben  müsse: 
da  denn  der  Schluß  dahin  ausfällt,  daß,  wozu  er  sich  in 
der  ersteren  Qualität  verbindlich  gemacht  hat,  davon 

werde  er  in  der  zweiten  losgesprochen."— Wenn  nun 
aber  ein  Staat  (oder  dessen  Oberhaupt)  diese  seine 
Maxime  laut  werden  ließe,  so  würde  natürlicherweise 
entweder  ein  jeder  Andere  ihn  fliehen,  oder  sich  mit 

Anderen  vereinigen,  um  seinen  Anmaßungen  zu  wider- 
stehen, welches  beweiset,  daß  Politik  mit  aller  ihrer 

Schlauigkeit  auf  diesen  Fuß  (der  Offenheit)  ihren  Zweck 
selber  vereiteln,  mithin  jene  Maxime  unrecht  sein 
müsse. 

b)  „Wenn  eine  bis  zur  furchtbaren  Größe  (potentia  tre~ 
menda)  angewachsene  benachbarte  Macht  Besorgnis  er- 

regt: kann  man  annehmen,  sie  werde,  weil  sie  kann,  auch 

unterdrücken  wollen,  und  gibt  das  den  mindermächti- 
gen ein  Recht  zum  (vereinigten)  Angriffe  derselben, 

auch  ohne  vorhergegangene  Beleidigung?"— Ein  Staat, 
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der  seine  Maxime  hier  bejahend  verlautbaren  wollte, 

würde  das  Übel  nur  noch  gewisser  und  schneller  herbei- 
führen. Denn  die  größere  Macht  würde  den  kleineren 

zuvorkommen,  und  was  die  Vereinigung  der  letzteren 
betrifft,  so  ist  das  nur  ein  schwacher  Rohrstab  gegen 

den,  der  das  divide  et  impera  zu  benutzen  weiß.— Diese 
Maxime  der  Staatsklugheit,  öffentlich  erklärt,  vereitelt 

also  notwendig  ihre  eigene  Absicht  und  ist  folglich  un- 
gerecht. 
c)  „Wenn  ein  kleinerer  Staat  durch  seine  Lage  den  Zu- 

sammenhang eines  größeren  trennt,  der  diesem  doch  zu 
seiner  Erhaltung  nötig  ist,  ist  dieser  nicht  berechtigt, 

jenen  sich  zu  unterwerfen  und  mit  dem  seinigen  zu  ver- 

einigen?"—Man  sieht  leicht,  daß  der  größere  eine  solche 
Maxime  ja  nicht  vorher  müsse  laut  werden  lassen;  denn 
entweder,  die  kleinern  Staaten  würden  sich  frühzeitig 
vereinigen,  oder  andere  Mächtige  würden  um  diese  Beute 
streiten,  mithin  macht  sie  sich  durch  ihre  Offenheit 
selbst  untunlich;  ein  Zeichen,  daß  sie  ungerecht  ist  und 
es  auch  in  sehr  hohem  Grade  sein  kann;  denn  ein  kleines 
Objekt  der  Ungerechtigkeit  hindert  nicht,  daß  die  daran 
bewiesene  Ungerechtigkeit  sehr  groß  sei. 
3.  Was  das  Weltbürgerrecht  betrifft,  so  übergehe  ich  es 

hier  mit  Stillschweigen:  weil  wegen  der  Analogie  dessel- 
ben mit  dem  Völkerrecht  die  Maximen  desselben  leicht 

anzugeben  und  zu  würdigen  sind. 

Man  hat  hier  nun  zwar  an  dem  Prinzip  der  Unverträg- 
lichkeit der  Maximen  des  Völkerrechts  mit  der  Publizi- 

tät ein  gutes  Kennzeichen  der  Nichtübereinstimmung  der 
Politik  mit  der  Moral  (als  Rechtslehre).  Nun  bedarf  man 

aber  auch  belehrt  zu  werden,  welches  denn  die  Bedin- 
gung ist,  unter  der  ihre  Maximen  mit  dem  Recht  der 

Völker  übereinstimmen.  Denn  es  läßt  sich  nicht  umge- 
kehrt schließen:  daß,  welche  Maximen  die  Publizität 

vertragen,  dieselbe  darum  auch  gerecht  sind,  weil,  wer 
die  entschiedene  Obermacht  hat,  seiner  Maximen  nicht 
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hehl  haben  darf.— Die  Bedingung  der  Möglichkeit  eines 
Völkerrechts  überhaupt  ist:  daß  zuvörderst  ein  recht- 

licher Zustand  existiere.  Denn  ohne  diesen  gibts  kein 
öffentliches  Recht,  sondern  alles  Recht,  was  man  sich 
außer  demselben  denken  mag  (im  Naturzustande),  ist 
bloß  Privatrecht.  Nun  haben  wir  oben  gesehen:  daß  ein 

föderativer  Zustand  der  Staaten,  welcher  bloß  die  Ent- 
fernung des  Krieges  zur  Absicht  hat,  der  einzige  mit  der 

Freiheit  derselben  vereinbare  rechtliche  Zustand  sei. 

Also  ist  die  Zusammenstimmung  der  Politik  mit  der 
Moral  nur  in  einem  föderativen  Verein  (der  also  nach 
Rechtsprinzipien  a  priori  gegeben  und  notwendig  ist) 
möglich,  und  alle  Staatsklugheit  hat  zur  rechtlichen 

Basis  die  Stiftung  des  ersteren  in  ihrem  größt-möglichen 
Umfange,  ohne  welchen  Zweck  alle  ihre  Klügelei  Un- 
weisheit  und  verschleierte  Ungerechtigkeit  ist.— Diese 
Afterpolitik  hat  nun  ihre  Kasuistik  trotz  der  besten 

Jesuiterschule— die  reservatio  mentalis:  in  Abfassung 
öffentlicher  Verträge  mit  solchen  Ausdrücken,  die  man 
gelegentlich  zu  seinem  Vorteil  auslegen  kann,  wie  man 
will  (z.  B.  den  Unterschied  des  Status  quo  de  fait  und  de 

iroit)-— den  Probabilismus:  böse  Absichten  an  Anderen 
zu  erklügeln,  oder  auch  Wahrscheinlichkeiten  ihres 

möglichen  Übergewichts  zum  Rechtsgrunde  der  Unter- 
grabung anderer,  friedlicher  Staaten  zu  machen;— end- 

lich das  peccatum  philosophicum  (peccatillum,  bagatelle): 
:las  Verschlingen  eines  kleinen  Staats,  wenn  dadurch 
im  viel  größerer  zum  vermeintlich  größern  Weltbesten 

gewinnt,  für  eine  leicht-verzeihliche  Kleinigkeit  zu  hal- 
ten.* 
Den  Vorschub  hiezu  gibt  die  Zweizüngigkeit  der  Politik 

*  Die  Belege  zu  solchen  Maximen  kann  man  in  des  Herrn  Hofr. 
Sarve  Abhandlung:  ,,Über  die  Verbindung  der  Moral  mit  der  Poli- 

:ik,  1788",  antreffen.  Dieser  würdige  Gelehrte  gesteht  gleich  zu  An- 
fange, eine  genugtuende  Antwort  auf  diese  Frage  nicht  geben  zu 

tonnen.  Aber  sie  dennoch  gut  zu  heißen,  obzwar  mit  dem  Geständ- 
ais, die  dagegen  sich  regende  Einwürfe  nicht  völlig  heben  zu  kön- 

aen,  scheint  doch  eine  größere  Nachgiebigkeit  gegen  die  zu  sein, 
iie  sehr  geneigt  sind,  sie  zu  mißbrauchen,  als  wohl  ratsam  sein 
aaöchte,  einzuräumen. 
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in  Ansehung  der  Moral,  einen  oder  den  andern  Zweig 

derselben  zu  ihrer  Absicht  zu  benutzen.— Beides,  die 
Menschenliebe  und  die  Achtung  fürs  Recht  der  Men- 

schen, ist  Pflicht;  jene  aber  nur  bedingte,  diese  dagegen 
unbedingte,  schlechthin  gebietende  Pflicht,  welche  nicht 
übertreten  zu  haben  derjenige  zuerst  völlig  versichert 
sein  muß,  der  sich  dem  süßen  Gefühl  des  Wohltuns 
überlassen  will.  Mit  der  Moral  im  ersteren  Sinne  (als 
Ethik)  ist  die  Politik  leicht  einverstanden,  um  das  Recht 
der  Menschen  ihren  Oberen  preis  zu  geben:  aber  mit  der 
in  der  zweiten  Bedeutung  (als  Rechtslehre),  vor  der  sie 
ihre  Kniee  beugen  müßte,  findet  sie  es  ratsam,  sich  gar 
nicht  auf  Vertrag  einzulassen,  ihr  lieber  alle  Realität 
abzustreiten  und  alle  Pflichten. auf  lauter  Wohlwollen 

auszudeuten;  welche  Hinterlist,  einer  lichtscheuen  Poli- 
tik doch  von  der  Philosophie  durch  die  Publizität  jener 

ihrer  Maximen  leicht  vereitelt  werden  würde,  wenn  jene 

es  nur  wagen  wollte/dem  Philosophen  die- Publizität  der 
seinigen  angedeihemzu  lassen.    . 

tri  -dieser  Absicht  schlage  ich. ein  anderes,  transszenden- 
tales-Aind  bejahendes  Prinzip  des  .öffentlichen  Rechts 
vor,  dessen  Formel  diese  sein  würde: 
, , Alle  Maximen,,  die.  der  /Publizität  bedürfen  (um  ihren 

Zweck  nicht  zn  verfehlen) /stimmen  mit  Recht  und  Po- 

litik vereinigt  zusammen.71  - ; 
Denn  wenn  sie  nur  durch  die  Publizität  ihren  Zweck 

erreichen  können,\so:  müssen  sie  dem  allgemeinen  Zweck 
des  Publikums  (der  Glückseligkeit).. gemäß  sein,  womit 

zusammen  zu  stimmen  (es  mit  seinem  Zustande  zu- 
frieden zu  machen),  die  eigentliche  Aufgabe  der  Politik 

ist.  Wenn  aber  dieser  Zweck  nur  durch  die  Publizität, 
d.  i.  durch  die  Entfernung  alles  Mißtrauens  gegen  die 
Maximen  derselben,  erreichbar  sein  soll,  so  müssen  diese 
auch  mit  dem  Recht  des  Publikums  in  Eintracht  stehen; 
denn  in  diesem  allein  ist  die  Vereinigung  der  Zwecke 

Aller  möglich.— Die  weitere  Ausführung  und  Erörterung 
dieses  Prinzips  muß  ich  für  eine  andere  Gelegenheit  aus- 

setzen; nur  daß  es  eine  transszendentale  Formel  sei,  ist 
aus  der  Entfernung  aller  empirischen  Bedingungen  (der 
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Glückseligkeitslehre),  als  der  Materie  des  Gesetzes,  und 

der  bloßen  Rücksicht  auf  die  Form  der  allgemeinen  Ge- 
setzmäßigkeit zu  ersehen. 

Wenn  es  Pflicht,  wenn  zugleich  gegründete  Hoffnung 
da  ist,  den  Zustand  eines  öffentlichen  Rechts,  obgleich 
nur  in  einer  ins  Unendliche  fortschreitenden  Annäherung 
wirklich  zu  machen,  so  ist  der  ewige  Friede,  der  auf  die 

bisher  fälschlich  so  genannte  Friedensschlüsse  (eigent- 
lich Waffenstillstände)  folgt,  keine  leere  Idee,  sondern 

eine  Aufgabe,  die,  nach  und  nach  aufgelöst,  ihrem  Ziele 
(weil  die  Zeiten,  in  denen  gleiche  Fortschritte  geschehen, 
hoffentlich  immer  kürzer  werden)  beständig  näher 
kommt. 





VI 
ÜBER  EIN  VERMEINTES  RECHT 
AUS  MENSCHENLIEBE  ZU  LÜGEN 





IN  der  Schrift:   Frankreich  im  Jahre  i"97,   Sechstes 
Stück,   Nr.  I:   Von  den  politischen  Gegenwirkungen, 

von  Benjamin   Constant,  ist  Folgendes  S.    123  ent- 
halten. 

„Der  sittliche  Grundsatz:  es  sei  eine  Pflicht  die  Wahr- 
heit zu  sagen,  würde,  wenn  man  ihn  unbedingt  und 

vereinzelt  nähme,  jede  Gesellschaft  zur  Unmöglich- 
keit machen.  Den  Beweis  davon  haben  wir  in  den  sehr 

unmittelbaren  Folgerungen,  die  ein  deutscher  Philo- 
soph aus  diesem  Grundsatze  gezogen  hat,  der  so  weit 

geht  zu  behaupten:  daß  die  Lüge  gegen  einen  Mörder, 
der  uns  fragte,  ob  unser  von  ihm  verfolgter  Freund 
sich  nicht  in  unser  Haus  geflüchtet,  ein  Verbrechen 

sein  würde."* 
Der    französische    Philosoph    widerlegt    S.  124    diesen 
Grundsatz  auf  folgende  Art:  ,,Es  ist  eine  Pflicht  die 

Wahrheit  zu  sagen.  Der  Begriff  von  Pflicht  ist  unzer- 
trennbar von  dem  Begriff  des  Rechts.  Eine  Pflicht  ist, 

was  bei  einem  Wesen  den  Rechten  eines  anderen  ent- 

spricht. Da,  wo  es  keine  Rechte  gibt,  gibt  es  keine  Pflich- 
ten. Die  Wahrheit  zu  sagen,  ist  also  eine  Pflicht;  aber 

nur  gegen  denjenigen,  welcher  ein  Recht  auf  die  Wahr- 
heit hat.  Kein  Mensch  aber  hat  Recht  auf  eine  Wahr- 

heit, die  Anderen  schadet." 
Das  TtqiöTOV ipevdog  liegt  hier  in  dem  Satze:  „DieWahr- 
heit  zu  sagen  ist  eine  Pflicht,  aber  nur  gegen  denjenigen, 

welcher  ein  Recht  auf  die  Wahrheit  hat" 
Zuerst  ist  anzumerken,  daß  der  Ausdruck:  ein  Recht 
auf  die  Wahrheit  haben,  ein  Wort  ohne  Sinn  ist.  Man 
muß  vielmehr  sagen:  der  Mensch  habe  ein  Recht  auf 

seine  eigene  Wahrhaftigkeit  (veracitas),  d.  i.  auf  die  sub- 
jektive Wahrheit  in  seiner  Person.  Denn  objektiv  auf 

*  ,,y.  D.  Michaelis  in  Göttingen  hat  diese  seltsame  Meinung  noch 
früher  vorgetragen  als  Kant.  DaG  Kant  der  Philosoph  sei,  von  dem 

diese  Stelle  redet,  hat  mir  der  Verfasser  dieser  Schrift  selbst  gesagt." K.  Fr.  Krämer.  + 

f  Daß  dieses  wirklich  an  irgend  einer  Stelle,  deren  ich  mich  aber 
jetzt  nicht  mehr  besinnen  kann,  von  mir  gesagt  worden,  gestehe  ich 
hiedurch.  /.  Kant. 
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eine  Wahrheit  ein  Recht  haben,  würde  so  viel  sagen  als: 
es  komme  wie  überhaupt  beim  Mein  und  Dein  auf  seinen 
Willen  an,  ob  ein  gegebener  Satz  wahr  oder  falsch  sein 
solle;  welches  dann  eine  seltsame  Logik  abgeben  würde. 
Nun  ist  die  erste  Frage:  ob  der  Mensch  in  Fällen,  wo  er 
einer  Beantwortung  mit  Ja  oder  Nein  nicht  ausweichen 
kann,  die  Befugnis  (das  Recht)  habe  unwahrhaft  zu 
sein.  Die  zweite  Frage  ist:  ob  er  nicht  gar  verbunden  sei 
in  einer  gewissen  Aussage,  wozu  ihn  ein  ungerechter 

Zwang  nötigt,  unwahrhaft  zu  sein,  um  eine  ihn  be- 
drohende Missetat  an  sich  oder  einem  Anderen  zu  ver- 

hüten. 

Wahrhaftigkeit  in  Aussagen,  die  man  nicht  umgehen 

kann,  ist  formale  Pflicht  des  Menschen  gegen  jeden*, 
es  mag  ihm  oder  einem  Andern  daraus  auch  noch  so 

großer  Nachteil  erwachsen;  und  ob  ich  zwar  dem,  wel- 
cher mich  ungerechterweise  zur  Aussage  nötigt,  nicht 

Unrecht  tue,  wenn  ich  sie  verfälsche,  so  tue  ich  doch 
durch  eine  solche  Verfälschung,  die  darum  auch  (obzwar 
nicht  im  Sinn  des  Juristen)  Lüge  genannt  werden  kann, 
im  wesentlichsten  Stücke  der  Pflicht  überhaupt  Unrecht: 

d.  i.  ich  mache,  so  viel  an  mir  ist,  daß  Aussagen  (Dekla- 
rationen) überhaupt  keinen  Glauben  finden,  mithin 

auch  alle  Rechte,  die  auf  Verträgen  gegründet  werden, 
wegfallen  und  ihre  Kraft  einbüßen;  welches  ein  Unrecht 
ist,  das  der  Menschheit  überhaupt  zugefügt  wird. 
Die  Lüge  also,  bloß  als  vorsetzlich  unwahre  Deklaration 
gegen  einen  andern  Menschen  definiert,  bedarf  nicht  des 
Zusatzes,  daß  sie  einem  Anderen  schaden  müsse;  wie 

die  Juristen  es  zu  ihrer  Definition  verlangen  {menäa- 
dum  est  falsiloquium  in  praeiudicium  alterius).  Denn  sie 
schadet  jederzeit  einem  Anderen,  wenn  gleich  nicht 

einem  andern  Menschen,  doch  der  Menschheit  über- 
haupt, indem  sie  die  Rechtsquelle  unbrauchbar  macht. 

*  Ich  mag  hier  nicht  den  Grundsatz  bis  dahin  schärfen,  zu  sagen: 

„Unwahrhaftigkeit  ist  Verletzung  der  Pflicht  gegen  sich  selbst." 
Denn  dieser  gehört  zur  Ethik;  hier  aber  ist  von  einer  Rechtspfiicht 
die  Rede. — Die  Tugendlehre  sieht  in  jener  Übertretung  nur  auf  die 
Nichtswürdigkeit,  deren  Vorwurf  der  Lügner  sich  selbst  zuzieht. 
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Diese  gutmütige  Lüge  kann  aber  auch  durch  einen  Zu- 
fall (casus)  strafbar  werden  nach  bürgerlichen  Gesetzen; 

was  aber  bloß  durch  den  Zufall  der  Straffälligkeit  ent- 

geht, kann  auch  nach  äußeren  Gesetzen  als  Unrecht  ab- 
geurteilt werden.  Hast  du  nämlich  einen  eben  jetzt  mit 

Mordsucht  Umgehenden  durch  eine  Lüge  an  der  Tat 

verhindert,  so  bist  du  für  alle  Folgen,  die  daraus  ent- 
springen möchten,  auf  rechtliche  Art  verantwortlich. 

Bist  du  aber  strenge  bei  der  Wahrheit  geblieben,  so 
kann  dir  die  öffentliche  Gerechtigkeit  nichts  anhaben; 

die  unvorhergesehene  Folge  mag  sein,  welche  sie  wolle. 
Es  ist  doch  möglich,  daß,  nachdem  du  dem  Mörder  auf 
die  Frage,  ob  der  von  ihm  Angefeindete  zu  Hause  sei, 

ehrlicherweise  mit  Ja  geantwortet  hast,  dieser  doch  un- 
bemerkt ausgegangen  ist  und  so  dem  Mörder  nicht  in 

den  Wurf  gekommen,  die  Tat  also  nicht  geschehen  wäre; 
hast  du  aber  gelogen  und  gesagt,  er  sei  nicht  zu  Hause, 

und  er  ist  auch  wirklich  (obzwar  dir  unbewußt)  aus- 
gegangen, wo  denn  der  Mörder  ihm  im  Weggehen  be- 

gegnete und  seine  Tat  an  ihm  verübte:  so  kannst  du  mit 

Recht  als  Urheber  des  Todes  desselben  angeklagt  wer- 
den. Denn  hättest  du  die  Wahrheit,  so  gut  du  sie  wuß- 
test, gesagt:  so  wäre  vielleicht  der  Mörder  über  dem 

Nachsuchen  seines  Feindes  im  Hause  von  herbeigelaufe- 
nen Nachbarn  ergriffen  und  die  Tat  verhindert  worden. 

Wer  also  lügt,  so  gutmütig  er  dabei  auch  gesinnt  sein 

mag,  muß  die  Folgen  davon,  selbst  vor  dem  bürger- 
lichen Gerichtshofe,  verantworten  und  dafür  büßen,  so 

unvorhergesehen  sie  auch  immer  sein  mögen:  weil  Wahr- 
haftigkeit eine  Pflicht  ist,  die  als  die  Basis  aller  auf  Ver- 

trag zu  gründenden  Pflichten  angesehen  werden  muß, 
deren  Gesetz,  wenn  man  ihr  auch  nur  die  geringste 
Ausnahme  einräumt,  schwankend  und  unnütz  gemacht 
wird. 

Es  ist  also  ein  heiliges,  unbedingt  gebietendes,  durch 
keine  Konvenienzen  einzuschränkendes  Vernunftgebot: 
in  allen  Erklärungen  wahrhaft  (ehrlich)  zu  sein. 

Wohldenkend  und  zugleich  richtig  ist  hiebei  Hrn.  Con- 
stants  Anmerkung  über  die  Verschreiung  solcher  stren- 
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ger  und  sich  vorgeblich  in  unausführbare  Ideen  verlie- 
render, hiemit  aber  verwerflicher  Grundsätze.— ,, Jedes- 

mal (sagt  er  S.  123  unten)  wenn  ein  als  wahr  bewiesener 
Grundsatz  unanwendbar  scheint,  so  kommt  es  daher, 
daß  wir  den  mittlem  Grundsatz  nicht  kennen,  der  das 

Mittel  der  Anwendung  enthält."  Er  führt  (S.  121)  die 
Lehre  von  der  Gleichheit  als  den  ersten  die  gesellschaft- 

liche Kette  bildenden  Ring  an:  „Daß  (S.  122)  nämlich 
kein  Mensch  anders  als  durch  solche  Gesetze  gebunden 
werden  kann,  zu  deren  Bildung  er  mit  beigetragen  hat. 
In  einer  sehr  ins  Enge  zusammengezogenen  Gesellschaft 

kann  dieser  Grundsatz  auf  unmittelbare  Weise  ange- 
wendet werden  und  bedarf,  um  ein  gewöhnlicher  zu 

werden,  keines  mittleren  Grundsatzes.  Aber  in  einer 
sehr  zahlreichen  Gesellschaft  muß  man  einen  neuen 

Grundsatz  zu  demjenigen  noch  hinzufügen,  den  wir  hier 
anführen.  Dieser  mittlere  Grundsatz  ist:  daß  die  Ein- 

zelnen zur  Bildung  der  Gesetze  entweder  in  eigener 
Person  oder  durch  Stellvertreter  beitragen  können.  Wer 
den  ersten  Grundsatz  auf  eine  zahlreiche  Gesellschaft 

anwenden  wollte,  ohne  den  mittleren  dazu  zu  nehmen, 
würde  unfehlbar  ihr  Verderben  zuwege  bringen.  Allein 

dieser  Umstand,  der  nur  von  der  Unwissenheit  oder  Un- 
geschicklichkeit des  Gesetzgebers  zeugte,  würde  nichts 

gegen  den  Grundsatz  beweisen."— Er  beschließt  S.  125 
hiemit:  ,,Ein  als  wahr  anerkannter  Grundsatz  muß  also 
niemals  verlassen  werden:  wie  anscheinend  auch  Gefahr 

dabei  sich  befindet."  [Und  doch  hatte  der  gute  Mann 
den  unbedingten  Grundsatz  der  Wahrhaftigkeit  wegen 
der  Gefahr,  die  er  für  die  Gesellschaft  bei  sich  führe, 
selbst  verlassen:  weil  er  keinen  mittleren  Grundsatz  ent- 

decken konnte,  der  diese  Gefahr  zu  verhüten  diente, 
und  hier  auch  wirklich  keiner  einzuschieben  ist.] 

Wenn  man  die  Namen  der  Personen,  so  wie  sie  hier  auf- 
geführt werden,  beibehalten  will:  so  verwechselte  „der 

französische  Philosoph"  die  Handlung,  wodurch  je- 
mand einem  Anderen  schadet  (nocet),  indem  er  die  Wahr- 

heit, deren  Geständnis  er  nicht  umgehen  kann,  sagt, 
mit  derjenigen,  wodurch  er  diesem  Unrecht  tut  (liedif). 
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Es  war  bloß  ein  Zufall  (casus),  daß  die  Wahrhaftigkeit 
der  Aussage  dem  Einwohner  des  Hauses  schadete,  nicht 

eine  freie  Tat  (in  juridischer  Bedeutung).  Denn  aus  sei- 
nem Rechte,  von  einem  Anderen  zu  fordern,  daß  er  ihm 

zum  Vorteil  lügen  solle,  würde  ein. aller  Gesetzmäßigkeit 
widerstreitender  Anspruch  folgen.  Jeder  Mensch  aber 
hat  nicht  allein  ein  Recht,  sondern  sogar  die  strengste 
Pflicht  zur  Wahrhaftigkeit  in  Aussagen,  die  er  nicht 
umgehen  kann:  sie  mag  nun  ihm  selbst  oder  Andern 
schaden.  Er  selbst  tut  also  hiemit  dem,  der  dadurch 

leidet,  eigentlich  nicht  Schaden,  sondern  diesen  verur- 
sacht der  Zufall.  Denn  jener  ist  hierin  gar  nicht  frei,  um 

zu  wählen:  weil  die  Wahrhaftigkeit  (wenn  er  einmal 

sprechen  muß)  unbedingte  Pflicht  ist.— Der  „deutsche 

Philosoph"  wird  also  den  Satz  (S.  124):  ,,Die  Wahrheit 
zu  sagen  ist  eine  Pflicht,  aber  nur  gegen  denjenigen, 

welcher  ein  Recht  auf  die  Wahrheit  hat''  nicht  zu  seinem 
Grundsatze  annehmen:  erstlich  wegen  der  undeutlichen 
Formel  desselben,  indem  Wahrheit  kein  Besitztum  ist, 
auf  welchen  dem  Einen  das  Recht  verwilligt,  Anderen 
aber  verweigert  werden  könne;  dann  aber  vornehmlich, 
weil  die  Pflicht  der  Wahrhaftigkeit  (als  von  welcher  hier 
allein  die  Rede  ist)  keinen  Unterschied  zwischen  Perso- 

nen macht,  gegen  die  man  diese  Pflicht  haben,  oder 
gegen  die  man  sich  auch  von  ihr  lossagen  könne,  sondern 
weil  es  unbedingte  Pflicht  ist,  die  in  allen  Verhältnissen 

gilt. 
Um  nun  von  einer  Metaphysik  des  Rechts  (welche  von 
allen  Erfahrungsbedingungen  abstrahiert)  zu  einem 
Grundsatze  der  Politik  (welcher  diese  Begriffe  auf  Er- 

fahrungsfälle anwendet)  und  vermittelst  dieses  zur  Auf- 
lösung einer  Aufgabe  der  letzteren  dem  allgemeinen 

Rechtsprinzip  gemäß  zu  gelangen:  wird  der  Philosoph 
I.  ein  Axiom,  d.  i.  einen  apodiktisch  gewissen  Satz,  der 
unmittelbar  aus  der  Definition  des  äußern  Rechts  (Zu- 

sammenstimmung der  Freiheit  eines  jeden  mit  der  Frei- 
heit von  jedermann  nach  einem  allgemeinen  Gesetze) 

hervorgeht,  2.  ein  Postulat  (des  äußeren  öffentlichen 
Gesetzes,  als  vereinigten  Willens  Aller  nach  dem  Prinzip 
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der  Gleichheit,  ohne  welche  keine  Freiheit  von  jeder- 
mann statt  haben  würde,  3.  ein  Problem  geben,  wie  es 

anzustellen  sei,  daß  in  einer  noch  so  großen  Gesellschaft 
dennoch  Eintracht  nach  Prinzipien  der  Freiheit  und 
Gleichheit  erhalten  werde  (nämlich  vermittelst  eines 
repräsentativen  Systems);  welches  dann  ein  Grundsatz 

der  Politik  sein  wird,  deren  Veranstaltung  und  Anord- 
nung nun  Dekrete  enthalten  wird,  die,  aus  der  Erfah- 

rungserkenntnis der  Menschen  gezogen,  nur  den  Mecha- 
nism  der  Rechtsverwaltung,  und  wie  dieser  zweckmäßig 

einzurichten  sei,  beabsichtigen.   Das  Recht  muß  nie 
der  Politik,  wohl  aber  die  Politik  jederzeit  dem  Recht 
angepaßt  werden. 
,,Ein  als  wahr  anerkannter  (ich  setze  hinzu:  a  priori 

anerkannter,  mithin  apodiktischer)  Grundsatz  muß  nie- 
mals verlassen  werden,  wie  anscheinend  auch  Gefahr 

sich  dabei  befindet,"  sagt  der  Verfasser.  Nur  muß  man 
hier  nicht  die  Gefahr  (zufälligerweise)  zu  schaden,  son- 

dern überhaupt  Unrecht  zu  tun  verstehen:  welches  ge- 
schehen würde,  wenn  ich  die  Pflicht  der  Wahrhaftig- 

keit, die  gänzlich  unbedingt  ist  und  in  Aussagen  die 

oberste  rechtliche  Bedingung  ausmacht,  zu  einer  be- 
dingten und  noch  andern  Rücksichten  untergeordneten 

mache  und,  obgleich  ich  durch  eine  gewisse  Lüge  in  der 
Tat  niemanden  Unrecht  tue,  doch  das  Prinzip  des  Rechts 
in  Ansehung  aller  unumgänglich  notwendigen  Aussagen 

überhaupt  verletze  (formaliter,  obgleich  nicht  materia- 
liter,  Unrecht  tue):  welches  viel  schlimmer  ist  als  gegen 
irgend  jemanden  eine  Ungerechtigkeit  begehn,  weil  eine 
solche  Tat  nicht  eben  immer  einen  Grundsatz  dazu  im 

Subjekte  voraussetzt. 
Der,  welcher  die  Anfrage,  die  ein  Anderer  an  ihn  ergehen 

läßt:  ob  er  in  seiner  Aussage,  die  er  jetzt  tun  soll,  wahr- 
haft sein  wolle  oder  nicht,  nicht  schon  mit  Unwillen  . 

über  den  gegen  ihn  hiemit  geäußerten  Verdacht,  er  möge 
auch  wohl  ein  Lügner  sein,  aufnimmt,  sondern  sich  die 
Erlaubnis  ausbittet  sich  erst  auf  mögliche  Ausnahmen 
zu  besinnen,  ist  schon  ein  Lügner  (in  potentia):  weil  er 
zeigt,  daß  er  die  Wahrhaftigkeit  nicht  für  Pflicht  an 
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sich  selbst  anerkenne,  sondern  sich  Ausnahmen  vor- 
behält von  einer  Regel,  die  ihrem  Wesen  nach  keiner 

Ausnahme  fähig  ist,  weil  sie  sich  in  dieser  geradezu 
selbst  widerspricht. 

Alle  rechtlich-praktische  Grundsätze  müssen  strenge 
Wahrheit  enthalten,  und  die  hier  so  genannten  mittleren 
können  nur  die  nähere  Bestimmung  ihrer  Anwendung 
auf  vorkommende  Fälle  (nach  Regeln  der  Politik),  aber 
niemals  Ausnahmen  von  jenen  enthalten:  weil  diese  die 
Allgemeinheit  vernichten,  derentwegen  allein  sie  den 
Namen  der  Grundsätze  führen. 

KANT  V  46 
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ERSTER  BRIEF 

AN  HERRN  FRIEDRICH  NICOLAI,  DEN  SCHRIFT- 
STELLER 

DIE  gelehrte  Reliquien  des  vortrefflichen  (oft  auch 

ins  Komisch-Burleske  malenden)  Mosers  fielen  in 
die  Hände  seines  vieljährigen  Freundes,  des  Herrn 

Friedrich  Nicolai.  Es  war  ein  Teil  einer  fragmentarischen 

Abhandlung^/ ösers  mit  der  Aufschrift:  Über  Theorie  und 

Praxis,  welche  jenem  in  der  Handschrift  mitgeteilt  wor- 
den, und  wie  Herr  Nicolai  annimmt,  daß  Moser  selbst  sie 

würde  mitgeteilt  haben,  wenn  er  sie  noch  ganz  beendigt 
hätte,  und  wobei  angemerkt  wird:  daß  Moser  nicht  allein 
Royalist,  sondern  auch,  wenn  man  es  so  nennen  will, 
ein  Aristokrat  oder  ein  Verteidiger  des  Erbadels  zur 

Verwunderung  und  zum  Ärgernis  vieler  neueren  Poli- 
tiker in  Deutschland  gewesen  sei.— Unter  andern  habe 

man  (S.  Kants  metaphysische  Anfangsgründe  der  Rechts- 
lehre, erste  Auflage,  Seite  192)  behaupten  wollen:  daß 

nie  ein  Volk  aus  freiem  und  überlegtem  Entschlüsse  eine 
solche  Erblichkeit  einräumen  würde.  Wogegen  denn 
Moser  in  seiner  bekannten  launichten  Manier  eine  Er- 

zählung dichtet:  da  Personen  in  sehr  hohen  Amtern 

gleich  als  Vice-Könige  doch  eigentlich  als  wahre  Unter- 
tanen des  Staats  auftreten  und  zwölf  Fälle  angeführt 

werden,  in  deren  sechs  ersteren  die  Söhne  des  verstor- 
benen Beamten  übergangen  werden,  dafür  es  mit  den 

Untertanen  schlecht  steht;  dagegen  man  sie  in  den  sechs 
letztern  wählt,  wobei  das  Volk  sich  besser  befindet;— 
woraus  dann  klar  erhelle:  daß  ein  ganzes  Volk  seine 

eigne  Erbuntertänigkeit  unter  einem  höheren  Mitunter- 
tanen gar  wohl  beschließen  und  handgreifliche  Praxis 

diese,  so  wie  manche  andere  luftige  Theorie  zur  Belusti- 
gung der  Leser  als  Spreu  wegblasen  werde. 

So  ist  es  mit  der  auf  den  Vorteil  des  Volks  berechneten 

Maxime  immer  bewandt:  daß,  so  klug  es  sich  auch  durch 
Erfahrung  geworden  zu  sein  dünken  möchte,  wen  es 
sich  zum  subalternen  Herrscher  wählen  wollte:  es  kann 

und  wird  sich  dabei  oft  häßlich  verrechnen,  weil  die  Er- 
fahrungsmethode klug  zu  sein  (das  pragmatische  Prin- 



726  ÜBER  DIE  BUCHMACHEREI 

zip)  schwerlich  eine  andere  Leitung  haben  wird,  als  es 

durch  Schaden  zu  wrerden.— Nun  ist  aber  hier  jetzt  von 
einer  sicheren,  durch  die  Vernunft  vorgezeichneten  Lei- 

tung die  Rede,  welche  nicht  wissen  will,  wie  das  Volk 

wählen  wird,  um  seinen  jedesmaligen  Absichten  zu  ge- 
nügen, sondern,  wie  es  unbedingt  wählen  soll:  jene  mö- 

gen für  dasselbe  zuträglich  sein  oder  nicht  (das  mora- 
lische Prinzip);  d.  i.  es  ist  davon  die  Frage:  was  und  wie, 

wenn  das  Volk  zu  wählen  aufgefordert  wird,  nach  dem 
Rechtsprinzip  von  ihm  beschlossen  werden  muß.  Denn 
diese  ganze  Aufgabe  ist  als  eine  zur  Rechtslehre  (in  jenen 

metaph.  Anf.  d.  R.-L.  S.  192)  gehörige  Frage,  ob  der 
Souverän  einen  Mittelstand  zwischen  ihm  und  den  üb- 

rigen Staatsbürgern  zu  gründen  berechtigt  sei,  zu  beur- 
teilen, und  da  ist  alsdann  der  Ausspruch:  daß  das  Volk 

keine  solche  untergeordnete  Gewalt  vernunftmäßig  be- 
schließen kann  und  wird,  weil  es  sich  sonst  den  Launen 

und  dem  Gutdünken  eines  Untertans,  der  doch  selbst 
regiert  zu  werden  bedarf,  unterwerfen  würde,  welches 

sich  widerspricht.— Hier  ist  das  Prinzip  der  Beurteilung 
nicht  empirisch,  sondern  ein  Prinzip  a  priori;  wie  alle 
Sätze,  deren  Assertion  zugleich  Notwendigkeit  bei  sich 

führt,  welche  auch  allein  Vernunfturteile  (zum  Unter- 
schiede der  Verstandesurteile)  abgeben.  Dagegen  ist 

empirische  Rechtslehre,  wenn  sie  zur  Philosophie  und 
nicht  zum  statutarischen  Gesetzbuch  gezählt  wird,  ein 

Widerspruch  mit  sich  selbst.* 
Das  war  nun  gut:  aber— wie  die  alten  Muhmen  im  Mär- 

*  Nach  dem  Prinzip  derEudämonie  (der  Glückseligkeitslehre),  worin 
keine  Notwendigkeit  und  Allgemeingültigkeit  angetroffen  wird  (in- 

dem es  jedem  Einzelnen  überlassen  bleibt,  zu  bestimmen,  was  er 
nach  seiner  Neigung  zur  Glückseligkeit  zählen  will),  wird  das  Volk 
allerdings  eine  solche  erbliche  Gouvernementsverfassung  wählen 
dürfen; — nach  dem  eleutheronomischen  aber  (von  der  ein  Teil  die 
Rechtslehre  ist)  wird  es  keinen  subalternen  äußeren  Gesetzgeber 
statuieren:  weil  es  sich  hiebei  als  selbst  gesetzgebend  und  diesen 
Gesetzen  zugleich  Untertan  betrachten  und  die  Praxis  sich  daher  (in 

Sachen  der  reinen  Vernunft)  schlechterdings  nach  der  Theorie  rich- 
ten muß. — Es  ist  unrecht  so  zu  dekretieren,  es  mag  auch  noch  so 

gebräuchlich  und  sogar  in  vielen  Fällen  dem  Staat  nützlich  sein; 
welches  letztere  doch  niemals  gewiß  ist. 
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chenton  zu  erzählen  pflegen— auch  nicht  allzugut.  Die 
Fiktion  nimmt  nun  einen  anderen  Gang. 

Nachdem  nämlich  in  den  sechs  folgenden  Gouverne- 
ments das  Volk  nun  zur  allgemeinen  Freude  den  Sohn 

des  vorigen  gewählt  hatte,  so  traten,  wie  die  visionäre 
Geschichte  weiter  sagt,  teils  durch  die  während  der  Zeit 
allmählig  fortrückende  leidige  Aufklärung,  teils  auch 
weil  eine  jede  Regierung  für  das  Volk  ihre  Lasten  hat, 
wo  die  Austauschung  der  alten  gegen  eine  neue  vor  der 
Hand  Erleichterung  verspricht,  nunmehr  Demagogen 
im  Volke  auf,  und  da  wurde  dekretiert,  wie  folgt: 
Nämlich  im  siebenten  Gouvernement  erwählte  nun  zwar 

das  Volk  den  Sohn  des  vorigen  Herzogs.  Dieser  aber  war 

in  Kultur  und  Luxus  mit  dem  Zeitalter  schon  fortge- 
rückt und  hatte  wenig  Lust,  durch  gute  Wirtschaft  die 

Wohlhabenheit  desselben  zu  erhalten,  desto  mehr  aber 
zu  genießen.  Er  ließ  daher  das  alte  Schloß  verfallen, 

um  Lust-  und  Jagdhäuser  zu  festlichen  Vergnügungen 
und  Wildhetzen,  zur  eigenen  und  des  Volks  Ergötzlich- 

keit und  Geschmack  einzurichten.  Das  herrliche  Theater 

samt  dem  alten  silbernen  Tafelservice  wurden,  jenes  in 
große  Tanzsäle,  dieses  in  geschmackvolleres  Porzelaine 
verwandelt;  unter  dem  Vorwande,  daß  das  Silber  als  Geld 
im  Lande  einen  besseren  Umlauf  des  Handels  verspreche. 

—Im  achten  fand  der  nun  gut  eingegraste,  vom  Volk  be- 
stätigte Regierungserbe  es  selbst  mit  Einwilligung  des 

Volks  geratener,  das  bis  dahin  gebräuchliche  Primo- 
geniturrecht  abzuschaffen;  denn  diesem  müsse  es  doch 

einleuchten:  daß  der  Erstgeborene  darum  doch  nicht  zu- 
gleich der  Weisestgeborene  sei.— Im  neunten  würde  sich 

das  Volk  doch  bei  der  Errichtung  gewisser  im  Personal 
wechselnden  Landeskollegien  besser,  als  bei  der  Ansetzung 
der  Regierung  mit  alten,  bleibenden  Räten,  die  zuletzt 

gemeiniglich  den  Despoten  spielen,  und  glücklicher  fin- 
den; des  vorgeschlagenen  Erbpastors  nicht  zu  gedenken: 

als  wodurch  sich  die  Obskurantenzunft  der  Geistlichen 

verewigen  müßte.— Im  zehnten  wie  im  eilften,  hieß  es, 
ist  die  Anekelung  der  Mißheuraten  eine  Grille  der  alten 

Lehnsverfassung  zum  Nachteil  der  durch  die  Natur  ge- 
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adelten,  und  es  ist  vielmehr  ein  Beweis  der  Aufkeimung 

edler  Gefühle  im  Volk,  wenn  es— wie  bei  den  Fortschrit- 
ten in  der  Aufklärung  unausbleiblich  ist— Talent  und 

gute  Denkungsart  über  die  Musterrolle  des  anerbenden 

Ranges  wegsetzt;   so  wie  im  zwölften  man  zwar  die 
Gutmütigkeit  der  alten  Tante,  dem  jungen,  unmündi- 

gen, zum  künftigen  Herzog  mutmaßlich  bestimmten 

Kinde,  ehe  es  noch  versteht,  was  das  sagen  wolle,  be- 
lächeln wird;  es  aber  zum  Staatsprinzip  zu  machen,  un- 

gereimte Zumutung  sein  würde.  Und  so  verwandlen 
sich  des  Volkes  Launen,  wenn  es  beschließen  darf,  sich 
selbst  einen  erblichen  Gouverneur  zu  geben,  der  doch 
selbst  noch  Untertan  bleibt,  in  Mißgestaltungen,  die 
ihrer  Absicht  (auf  Glückseligkeit)  so  sehr  entgegen  sind, 
daß  es  heißen  wird:  Turpiter  atrutn  desinit  in  piscem 
midier  fovmosa  superne. 

Man  kann  also  jede  aufs  Glückseligkeitsprinzip  gegrün- 
dete Verfassung,  selbst  wenn  man  a  priori  mit  Sicher- 
heit angeben  könnte,  das  Volk  werde  sie  jeder  anderen 

vorziehen,  ins  Lächerliche  parodieren;  und,  indem  man 
die  Rückseite  der  Münze  aufwirft,  von  der  Wahl  des 
Volks,  das  sich  einen  Herren  geben  will,  dasselbe  sagen, 
was  jener  Grieche  vom  Heuraten  sagte:  ,,Was  du  auch 

immer  tun  magst— es  wird  dich  gereuen." 
Herr  Friedrich  Nicolai  also  ist  mit  seiner  Deutung  und 
Verteidigung  in  der  vorgeblichen  Angelegenheit  eines 

Andern  (nämlich  Mosers)  verunglückt.— Es  wird  aber 
schon  besser  gehen,  wenn  wir  ihn  mit  seiner  eigenen  be- 

schäftigt sehen  werden. 

ZWEITER  BRIEF 

AN    HERRN    FRIEDRICH   NICOLAI,    DEN   VER- 
LEGER 

Die  Buchmacher  ei  ist  kein  unbedeutender  Erwerbs- 

zweig in  einem  der  Kultur  nach  schon  weit  fortgeschrit- 
tenen gemeinen  Wesen:  wo  die  Leserei  zum  beinahe  un- 

entbehrlichen und  allgemeinen  Bedürfnis  geworden  ist. 
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—Dieser  Teil  der  Industrie  in  einem  Lande  aber  gewinnt 
dadurch  ungemein:  wenn  jene  fabrikenmäßig  getrieben 

wird;  welches  aber  nicht  anders  als  durch  einen  den  Ge- 
schmack des  Publikums  und  die  Geschicklichkeit  jedes 

dabei  anzustellenden  Fabrikanten  zu  beurteilen  und  zu 

bezahlen  vermögenden  Verleger  geschehen  kann.— 
Dieser  bedarf  aber  zu  Belebung  seiner  Verlagshandlung 
eben  nicht  den  inneren  Gehalt  und  Wert  der  von  ihm 

verlegten  Ware  in  Betrachtung  zu  ziehen:  wohl  aber  den 
Markt,  worauf,  und  die  Liebhaberei  des  Tages,  wozu  die 

allenfalls  ephemerischen  Produkte  der  Buchdrucker- 
presse in  lebhaften  Umlauf  gebracht  und,  wenn  gleich 

nicht  dauerhaften,  doch  geschwinden  Abgang  finden 
können. 

Ein  erfahrener  Kenner  der  Buchmacherei  wird  als  Ver- 

leger nicht  erst  darauf  warten,  daß  ihm  von  schreib- 
seligen, allezeit  fertigen  Schriftstellern  ihre  eigene  Ware 

zum  Verkauf  angeboten  wird;  er  sinnt  sich  als  Direktor 
einer  Fabrik  die  Materie  sowohl  als  die  Fasson  aus, 

welche  mutmaßlich— es  sei  durch  ihre  Neuigkeit  oder 
auch  Skurrilität  des  Witzes,  damit  das  lesende  Publikum 

etwas  zum  Angaffen  und  zum  Belachen  bekomme,— 
welche,  sage  ich,  die  größte  Nachfrage,  oder  allenfalls 
auch  nur  die  schnellste  Abnahme  haben  wird;  wo  dann 
gar  nicht  darnach  gefragt  wird:  wer  oder  wie  viel  an 
einer  dem  Persiflieren  geweihten,  sonst  vielleicht  dazu 
wohl  nicht  geeigneten  Schrift  gearbeitet  haben  mögen, 
der  Tadel  einer  solchen  Schrift  aber  alsdann  doch  nicht 

auf  seine  (des  Verlegers)  Rechnung  fällt,  sondern  den 
gedungenen  Buchmacher  treffen  muß. 
Der,  welcher  in  Fabrikationen  und  Handel  ein  mit  der 
Freiheit  des  Volks  vereinbares  öffentliches  Gewerbe 

treibt,  ist  allemal  ein  guter  Bürger;  es  mag  verdrießen, 

wen  es  wolle.  Denn  der  Eigennutz,  der  dem  Polizeige- 
setze nicht  widerspricht,  ist  kein  Verbrechen;  und  Herr 

Nicolai  als  Verleger  gewinnt  in  dieser  Qualität  wenig- 
stens sicherer,  als  in  der  eines  Autors:  weil  das  Verächt- 
liche der  Verzerrungen  seines  aufgestellten  Sempronius 

Gundibert  und  Konsorten  als  Harlekin  nicht  den  trifft, 
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der  die  Bude  aufschlägt,  sondern  der  darauf  die  Rolle  des 
Narren  spielt. 

Wie  wird  es  nun  aber  mit  der  leidigen  Frage  über  Theo- 
rie und  Praxis  in  Betreff  der  Autorschaft  des  Herrn 

Friedrich  Nicolai:  durch  welche  die  gegenwärtige  Zensur 
eigentlich  ist  veranlaßt  worden,  und  die  auch  mit  jener 

in  enger  Verbindung  steht?— Der  jetzt  eben  vorgestellte 
Fall  der  Verlagsklugheit  im  Gegensatz  mit  der  der  Ver- 

lagsgründlichkeit (der  Überlegenheit  des  Scheins  über 
die  Wahrheit)  kann  nach  denselben  Grundsätzen,  wie 
der  in  der  Möserschen  Dichtung  abgeurteilt  werden; 
nur  daß  man  statt  des  Worts  Praxis,  welches  eine  offene 
und  ehrliche  Behandlung  einer  Aufgabe  bedeutet,  das 
der  Praktiken  (mit  langgezogener  Penultima)  braucht 
und  so  alle  Theorie  in  den  Augen  eines  Geschäftsmannes 
kindisch  und  lächerlich  zu  machen  sucht;  welches  dann 

nach  dem  Grundsatze:  die  Welt  will  betrogen  sein,— 
so  werde  sie  dann  betrogen!— auch  seinen  Zweck  nicht 
verfehlen  wird. 

Was  aber  die  völlige  Unwissenheit  und  Unfähigkeit  die- 
ser spöttisch  nachäffenden  Philosophen,  über  Vernunft - 

urteile  abzusprechen,  klar  beweiset,  ist:  daß  sie  gar 
nicht  zu  begreifen  scheinen,  was  Erkenntnis  a  priori 
(von  ihnen  sinnreich  das  Vonvornerkenntnis  genannt) 
zum  Unterschiede  vom  empirischen  eigentlich  sagen 
wolle.  Die  Kritik  der  r.  V.  hat  es  ihnen  zwar  oft  und 

deutlich  genug  gesagt:  daß  es  Sätze  sind,  die  mit  dem 
Bewußtsein  ihrer  inneren  Notwendigkeit  und  absoluten 
A llgemeinheit  (apodiktische)  ausgesprochen,  mithin  nicht 
wiederum  als  von  der  Erfahrung  abhängig  anerkannt 
werden,  die  also  an  sich  nicht  so  oder  auch  anders  sein 
können;  weil  sonst  die  Einteilung  der  Urteile  nach  jenem 
possierlichen  Beispiel  ausfallen  würde:  ,, Braun  waren 

Pharaons  Kühe;  doch  auch  von  andern  Farben."  Aber 
niemand  ist  blinder,  als  der  nicht  sehen  will,  und  dieses 
Nichtwollen  hat  hier  ein  Interesse,  nämlich  durch  die 

Seltsamkeit  des  Spektakels,  wo  Dinge,  aus  der  natür- 



ZWEITER  BRIEF  731 

liehen  Lage  gerückt,  auf  dem  Kopf  stehend  vorgestellt 
werden,  viel  Neugierige  herbei  zu  ziehen,  um  durch  eine 
Menge  von  Zuschauern  (wenigstens  auf  kurze  Zeit)  den 
Markt  zu  beleben  und  so  im  literarischen  Gewerbe  die 

Handelsindustrie  nicht  einschlummern  zu  lassen;  welches 

dann  doch  auch  seinen,  wenn  gleich  nicht  eben  beab- 
sichtigten Nutzen  hat,  nämlich  vom  zuletzt  anekelnden 

Possenspiel  sich  hernach  desto  ernstlicher  zur  gründ- 
lichen Bearbeitung  der  Wissenschaften  anzuschicken. 

I.  Kant. 





VIII 

REZENSION  VON  SCHULZS  VER- 
SUCH  EINER  ANLEITUNG  ZUR  SIT- 

TENLEHRE FÜR  ALLE  MENSCHEN, 
OHNE  UNTERSCHIED  DER  RELI« 

GION.  I.TEIL 





Versuch  einer  Anleitung  zur  Sittenlehre  für  alle  Men- 
schen, ohne  Unterschied  der  Religion,  nebst  einem 

Anhange  von  den  Todesstrafen.  Erster  Teil.  Berlin 
1783,  bei  Stahlbaum. 

DIESER  erste  Teil  soll  nur  als  Einleitung  zu  einem 
neuen  moralischen  System  die  psychologische 

Grundsätze,  auf  die  in  der  Folge  gebauet  werden 
soll,  von  der  Stelle,  die  der  Mensch  in  der  Stufenleiter  der 
Wesen  einnimmt,  von  seiner  empfindenden,  denkenden 

und  durch  Willen  tätigen  Natur,  von  Freiheit  und  Not- 
wendigkeit, vom  Leben,  dem  Tode  und  einem  künftigen 

Leben  vor  Augen  stellen;  ein  Werk,  das  durch  seine  Frei- 
mütigkeit und  noch  mehr  durch  die  aus  den  vielen  sehr 

auffallenden  Paradoxen  dennoch  hervorleuchtende  gute 
Absicht  des  selbstdenkenden  Herrn  Verfassers  bei  jedem 
Leser  ungeduldige  Erwartungen  erregen  muß,  wie  doch 
eine  auf  dergleichen  Prämissen  gegründete  Sittenlehre 
ausfallen  werde. 

Rezensent  wird  erstlich  den  Gang  der  Gedanken  des 
Herrn  Verfassers  kürzlich  verfolgen  und  zum  Schlüsse 
sein  Urteil  über  das  Ganze  beifügen. 
Gleich  zu  Anfange  wird  der  Begriff  der  Lebenskraft  so 
erweitert,  daß  er  auf  alle  Geschöpfe  ohne  Unterschied 

geht,  nämlich  bloß  als  der  Inbegriff  aller  in  einem  Ge- 
schöpfe vorhandenen  und  zu  seiner  Natur  gehörigen  Kräfte. 

Daraus  folgt  denn  ein  Gesetz  der  Stätigkeit  aller  Wesen, 

wo  auf  der  großen  Stufenleiter  ein  jedes  seinen  Neben- 
mann über  sich  und  unter  sich  hat,  doch  so,  daß  jede 

Gattung  von  Geschöpfen  zwischen  Grenzen  steht,  die 
diese  nicht  überschreiten  können,  so  lange  sie  Mitglieder 
derselben  Gattung  bleiben.  Daher  gibt  es  eigentlich 
nichts  Lebloses,  sondern  nur  ein  kleineres  Leben,  und 
die  Gattungen  unterscheiden  sich  nur  durch  Grade  der 
Lebenskraft.  Seele,  als  ein  vom  Körper  unterschiedenes 

Wesen,  ist  ein  bloßes  Geschöpf  der  Einbildung;  der  er- 
habenste Seraph  und  der  Baum  sind  beide  künstliche 

Maschinen.  So  viel  von  der  Natur  der  Seele. 

Ein  ähnlicher  stufenartiger  Zusammenhang  findet  sich 
in  allem  Erkenntnisse.  Irrtum  und  Wahrheit  sind  nicht 

der  Spezies  nach  unterschieden,  sondern  nur  wie  das 
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Kleinere  vom  Größeren,  kein  absoluter  Irrtum  findet 
statt,  sondern  jedes  Erkenntnis,  zu  der  Zeit,  da  es  beim 
Menschen  entsteht,  ist  für  ihn  wahr.  Zurechtweisung 
ist  nur  Hinzutuung  der  Vorstellungen,  die  vordem  noch 
fehlten,  und  vormalige  Wahrheit  wird  in  der  Folge 
durch  den  bloßen  Fortgang  der  Erkenntnis  in  Irrtum 
verwandelt.  Unsere  Erkenntnis  ist  gegen  die  eines  Engels 
lauter  Irrtum.  Die  Vernunft  kann  nicht  irren;  jeder 
Kraft  ist  ihr  Gleis  vorgezeichnet.  Die  Verurteilung  der 
Vernunft  durch  sich  selbst  geschieht  auch  nicht  alsdann, 
wenn  man  urteilt,  sondern  hinterher,  wenn  man  schon 
auf  einer  andern  Stelle  ist  und  mehr  Kenntnisse  erwor- 

ben hat.  Ich  soll  nicht  sagen:  ein  Kind  irrt,  sondern:  es 
verstehts  noch  nicht  so  gut,  als  ers  künftig  verstehen 
wird,  es  ist  ein  kleineres  Urteil.  Weisheit  und  Torheit, 
Wissenschaft  und  Unwissenheit  verdienen  also  nicht 

Lob,  nicht  Tadel;  sie  sind  bloß  als  allmählige  Fort- 
schritte der  Natur  anzusehen,  in  Ansehung  deren  ich 

nicht  frei  bin.— Was  den  Willen  betrifft,  so  sind  alle 
Neigungen  und  Triebe  in  einem  einzigen,  nämlich  der 
Selbstliebe,  enthalten,  in  Ansehung  deren  aber  jeder 
Mensch  seine  besondere  Stimmung  hat,  die  doch  auch 
von  einer  allgemeinen  Stimmung  niemals  abweichen 

kann.  Die  Selbstliebe  wird  jedesmal  durch  alle  Empfin- 
dungen zusammen  bestimmt,  doch  so,  daß  entweder 

die  dunklere,  oder  die  deutlichere  daran  den  größten 
Anteil  haben.  Es  gibt  also  keinen  freien  Willen,  sondern 

dieser  steht  unter  dem  strengen  Gesetze  der  Notwendig- 
keit; doch  wenn  die  Selbstliebe  durch  gar  keine  deut- 
liche Vorstellungen,  sondern  bloß  durch  Empfindung 

bestimmt  wird,  so  nennt  man  dieses  unfreie  Handlungen. 

Alle  Reue  ist  nichtig  und  ungereimt;  denn  der  Ver- 
brecher beurteilt  seine  Tat  nicht  aus  seiner  vorigen, 

sondern  gegenwärtigen  Stimmung,  die  zwar  freilich, 
wenn  sie  damals  statt  gefunden  hätte,  die  Tat  würde 

verhindert  haben,  wtfvojT  ̂ PeiMÖ^5^*<iJi  vorausgesetzt 
wird,  daß  sie  sole^^cWr^rv^  da  sie 

im  vorigen  Zystahde  IftrHJJ^AtL0)^  \"**Vetfen  war. 
Die  Reue  ist  blofttone  m^Lersia^deneA§rftellung,  wie 
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man  künftig  besser  handeln  könne,  und  in  der  Tat  hat  die 
Natur  hiebei  keine  andere  Absicht  als  den  Zweck  der 

Besserung.  Auflösung  der  Schwierigkeit,  wie  Gott  der 
Urheber  der  Sünde  sein  könne.  Tugend  und  Laster  sind 
nicht  wesentlich  unterschieden.  (Hier  ist  also  wiederum 

der  sonst  angenommene  spezifische  Unterschied  in  blo- 
ßen Unterschied  den  Graden  nach  verwandelt.)  Tugend 

ohne  Laster  kann  nicht  bestehen,  und  diese  sind  nur 
Gelegenheitsgründe  besser  zu  werden  (also  eine  Stufe 
höher  zu  kommen).  Die  Menschen  können  sich  über  das, 
was  sie  Tugend  nennen,  nicht  vergleichen,  außer  über 
die,  ohne  welche  keine  menschliche  Wohlfahrt  möglich 

ist,  d.  i.  die  allgemeine  Tugend;  aber  von  dieser  abzu- 
weichen ist  dem  Menschen  schlechterdings  unmöglich, 

und  der,  so  davon  abweicht,  ist  nicht  lasterhaft,  sondern 

aberwitzig.  Der  Mensch,  der  ein  allgemeines  Laster  be- 
ginge, würde  wider  die  Selbstliebe  handeln,  welches  un- 

möglich ist.  Folglich  ist  die  Bahn  der  allgemeinen  Tu- 
gend so  eben,  so  gerade  und  an  beiden  Seiten  so  ver- 

zäunt, daß  alle  Menschen  schlechterdings  drauf  bleiben 
müssen.  Es  ist  nichts  als  die  besondre  Stimmung  jedes 
Menschen,  welche  unter  ihnen  hierin  einen  Unterschied 
macht;  wenn  sie  ihre  Standorte  verwechselten,  so  würde 
einer  eben  so  handeln  wie  der  andere.  Moralisch  gut  oder 

böse  bedeuten  nichts  weiter,  als  einen  höhern  oder  niedri- 
gem Grad  von  Vollkommenheit.  Menschen  sind  in  Ver- 

gleichung  gegen  Engel  und  diese  gegen  Gott  lasterhaft. 
Daher,  weil  keine  Freiheit  ist,  alle  rächende  Strafen 
ungerecht  sind,  vornehmlich  Todesstrafen,  an  deren 
Stelle  nichts  als  Erstattung  und  Besserung,  keinesweges 

aber  bloße  Warnung  die  Absicht  der  Strafgesetze  aus- 
machen müsse.  Lob  wegen  einer  ersprießlichen  Tat  er- 

teilen, zeigt  wenig  Menschenkenntnis  an;  der  Mensch 
war  eben  so  gut  dazu  bestimmt  und  aufgezogen,  als  der 
Mordbrenner  ein  Haus  anzuzünden.  Lob  hat  nur  die 

Absicht,  um  den  Urheber  und  andre  zu  ähnlichen  guten 
Taten  aufzumuntern. 

Diese  Lehre  von  der  Notwendigkeit  nennt  der  Herr 
Verf.  eine  selige  Lehre  und  behauptet,  daß  durch  sie  die 
KANT  V  47 
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Sittenlehre  allererst  ihren  eigentlichen  Wert  erhalte,  wo- 
bei er  gelegentlich  anmerkt:  daß  bei  Verbrechen  gewisse 

Lehrer,  die  es  so  leicht  vormalen,  sich  mit  Gott  zu  ver- 
söhnen, in  Anspruch  genommen  werden  sollten.  Man 

kann  die  gute  Absicht  unseres  Verfassers  hiebei  nicht 
verkennen.  Er  will  die  bloß  büßende  und  fruchtlose 

Reue,  die  doch  so  oft  als  an  sich  versöhnend  empfohlen 

wird,  weggeschafft  wissen  und  an  deren  Statt  feste  Ent- 
schließungen zum  besseren  Lebenswandel  eingeführt 

haben;  er  sucht  die  Weisheit  und  Gütigkeit  Gottes  durch 

den  Fortschritt  aller  seiner  Geschöpfe  zur  Vollkommen- 
heit und  ewigen  Glückseligkeit,  obgleich  auf  verschie- 

denen Wegen,  zu  verteidigen,  die  Religion  vom  müßigen 
Glauben  zur  Tat  zurück  zu  führen,  endlich  auch  die 
bürgerliche  Strafen  menschlicher  und  für  das  besondere 
sowohl  als  gemeine  Beste  ersprießlicher  zu  machen. 

Auch  wird  die  Kühnheit  seiner  spekulativen  Behaup- 
tungen demjenigen  nicht  so  schreckhaft  auffallen,  dem 

bekannt  ist,  was  Priestley,  ein  eben  so  sehr  wegen  seiner 
Frömmigkeit  als  Einsicht  hochgeachteter  englischer 

Gottesgelehrte,  mit  unserem  Verf.  einstimmig  behaup- 
tet, ja  noch  mit  mehr  Kühnheit  ausgedrückt  hat,  und 

was  nun  schon  mehrere  Geistliche  dieses  Landes,  ob- 

gleich weit  unter  ihm  an  Talenten,  ihm  ohne  Zurück- 
haltung nachsprechen;  ja  was  nur  neuerlich  Herr  Prof. 

Ehlers  von  der  Freiheit  des  Willens  für  einen  Begriff 

gab,  nämlich  als  einem  Vermögen  des  denkenden  We- 
sens, seiner  jedesmaligen  Ideenlage  gemäß  zu  handeln. 

Gleichwohl  wird  jeder  unbefangene  und  vornehmlich 
in  dieser  Art  von  Spekulation  genugsam  geübte  Leser 
nicht  unbemerkt  lassen:  daß  der  allgemeine  Fatalism, 

der  in  diesem  Werke  das  vornehmste,  alle  Moral  affi- 
zierende,  gewaltsame  Prinzip  ist,  da  er  alles  menschliche 
Tun  und  Lassen  in  bloßes  Marionettenspiel  verwandelt, 
den  Begriff  von  Verbindlichkeit  gänzlich  aufhebe,  daß 

dagegen  das  Sollen  oder  der  Imperativ,  der  das  prak- 
tische Gesetz  vom  Naturgesetz  unterscheidet,  uns  auch 

in  der  Idee  gänzlich  außerhalb  der  Naturkette  setze,  in- 
dem er,  ohne  unseren  Willen  als  frei  zu  denken,  unmög- 
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lieh  und  ungereimt  ist,  vielmehr  uns  alsdann  nichts 
übrig  bleibt,  als  abzuwarten  und  zu  beobachten,  was 
Gott  vermittelst  der  Naturursachen  in  uns  für  Entschlie- 

ßungen wirken  werde,  nicht  aber  was  wir  von  selbst  als 
Urheber  tun  können  und  sollen;  woraus  denn  die  gröbste 
Schwärmerei  entspringen  muß,  die  allen  Einfluß  der 
gesunden  Vernunft  aufhebt,  deren  Rechte  gleichwohl 

der  Herr  Verf.  aufrecht  zu  erhalten  bemüht  gewesen.— 
Der  praktische  Begriff  der  Freiheit  hat  in  der  Tat  mit 

dem  spekulativen,  der  den  Metaphysikern  gänzlich  über- 
lassen bleibt,  gar  nichts  zu  tun.  Denn  woher  mir  ur- 

sprünglich der  Zustand,  in  welchem  ich  jetzt  handeln 
soll,  gekommen  sei,  kann  mir  ganz  gleichgültig  sein;  ich 

frage  nur,  was  ich  nun  zu  tun  habe,  und  da  ist  die  Frei- 
heit eine  notwendige  praktische  Voraussetzung  und  eine 

Idee,  unter  der  ich  allein  Gebote  der  Vernunft  als  gültig 

ansehen  kann.  Selbst  der  hartnäckigste  Skeptiker  ge- 
steht, daß,  wenn  es  zum  Handeln  kommt,  alle  sophi- 

stische Bedenklichkeiten  wegen  eines  allgemein-täu- 
schenden Scheins  wegfallen  müssen.  Eben  so  muß  der 

entschlossenste  Fatalist,  der  es  ist,  so  lange  er  sich  der 
bloßen  Spekulation  ergibt,  dennoch,  so  bald  es  ihm  um 
Weisheit  und  Pflicht  zu  tun  ist,  jederzeit  so  handeln, 
als  ob  er  frei  wäre,  und  diese  Idee  bringt  auch  wirklich 
die  damit  einstimmige  Tat  hervor  und  kann  sie  auch 
allein  hervorbringen.  Es  ist  schwer,  den  Menschen  ganz 
abzulegen.  Der  Herr  Verf.,  nachdem  er  jedes  Menschen 
Handlung,  so  abgeschmackt  sie  auch  andern  erscheinen 

mag,  aus  dem  Grunde  seiner  besonderen  Stimmung  ge- 
rechtfertigt hatte,  sagt  S.137:  ,,Ich  will  alles,  schlechter- 

dings und  ohne  Ausnahme  alles,  was  mich  zeitlich  und 

ewig  glücklich  machen  kann,  verloren  haben  (ein  ver- 
messener Ausdruck),  wenn  du  nicht  eben  so  abge- 
schmackt gehandelt  hättest  als  der  andere,  wenn  du 

nur  in  seinem  Standorte  gewesen  wärest."  Allein  da 
doch  nach  seinen  eigenen  Behauptungen  die  größte 
Überzeugung  in  einem  Zeitpunkte  davor  nicht  sichern 
kann,  daß  nicht  in  einem  anderen  Zeitpunkte,  wenn 
das  Erkenntnis  weiter  fortgerückt  ist,  die  vorige  Wahr- 
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lieit  hintennach  Irrtum  werde:  wie  würde  es  da  mit 

jener  äußerst  gewagten  Beteurung  aussehen?  Er  hat 
aber  im  Grunde  seiner  Seele,  obgleich  er  es  sich  selbst 
nicht  gestehen  wollte,  voraus  gesetzt:  daß  der  Verstand 
nach  objektiven  Gründen,  die  jederzeit  gültig  sind,  sein 
Urteil  zu  bestimmen  das  Vermögen  habe  und  nicht  unter 

dem  Mechanism  der  bloß  subjektiv  bestimmenden  Ur- 
sachen, die  sich  in  der  Folge  ändern  können,  stehe;  mit- 

hin nahm  er  immer  Freiheit  zu  denken  an,  ohne  welche 
es  keine  Vernunft  gibt.  Eben  so  muß  er  auch  Freiheit 
des  Willens  im  Handeln  voraus  setzen,  ohne  welche  es 
keine  Sitten  gibt,  wenn  er  in  seinem,  wie  ich  nicht 

zweifle,  rechtschaffenen  Lebenswandel  den  ewigen  Ge- 
setzen der  Pflicht  gemäß  verfahren  und  nicht  ein  Spiel 

seiner  Instinkte  und  Neigungen  sein  will,  ob  er  schon 
zu  gleicher  Zeit  sich  selbst  diese  Freiheit  abspricht,  weil 
er  seine  praktische  Grundsätze  mit  den  spekulativen 
sonst  nicht  in  Einstimmung  zu  bringen  vermag,  woran 
aber,  wenn  es  auch  niemanden  gelänge,  in  der  Tat  nicht 
viel  verloren  sein  würde. 



IX 
REZENSION  VON  GOTTLIEB  HU* 
FELANDS  VERSUCH  ÜBER   DEN 
GRUNDSATZ  DES  NATURRECHTS 





Versuch  über  den  Grundsatz  des  Naturrechts— nebst 

einem  Anhange,  von  Gottlieb  Hufeland,  der  Welt- 
weisheit u.  beider  Rechte  Doktor.  Leipzig  bei  G.  J. 

Göschen  1785. 

IN  Wissenschaften,  deren  Gegenstand  durch  lauter  Ver- 
nunftbegriffe  gedacht  werden  muß,  wie  die  es  sind, 
welche  die  praktische  Weltweisheit  ausmachen,  nicht 

bloß  zu  den  ersten  Grundbegriffen  und  Grundsätzen  zu- 
rückgehen, sondern,  weil  es  diesen  leicht  an  Zulässigkeit 

und  objektiver  Realität  fehlen  könnte,  die  selbst  durch 
ihre  Zulänglichkeit  für  einzelne  vorkommende  Fälle 
noch  nicht  hinreichend  bewiesen  ist,  ihre  Quellen  in  dem 
Vernunftvermögen  selbst  aufsuchen,  ist  ein  rühmliches 

Unternehmen,  welchem  sich  Herr  Hufeland  hier  in  An- 
sehung des  Naturrechts  unterzogen  hat.  Er  stellt  in 

zehn  Abschnitten  den  Gegenstand  des  Naturrechts,  die 
Entwickelung  des  Begriffs  vom  Recht,  die  notwendigen 

Eigenschaften  des  Grundsatzes  desselben,  dann  die  ver- 
schiedenen Systeme  hierüber  und  die  Prüfung  derselben, 

jene  mit  historischer  Ausführlichkeit,  diese  mit  kriti- 
scher Genauigkeit  dar,  wo  man  die  Grundsätze  eines 

Grotius,  Hobbes,  Pufendorf,  Thomasius,  Heinrich  und 

Sam.  von  Cocceji,  Wolff,  Gundling,  Beyer,  Treuer,  Köh- 
ler, Claproth,  Schmauß,  Achenwall,  Sulzer,  Feder,  Eber- 

hard, Platner,  Mendelssohn,  Garve,  Höpfner,  Ulrich, 
Zöllner,  Hamann,  Seile,  Flatt,  Schlettwein  antrifft  und 
nicht  leicht  einen  vermissen  wird,  welches  dem,  welcher 

gerne  das  Ganze  alles  bisher  in  diesem  Fache  Geschehe- 
nen übersehen  und  die  allgemeine  Musterung  desselben 

anstellen  möchte,  eine  angenehme  Erleichterung  ist.  Er 
sucht  die  Ursachen  dieser  Verschiedenheit  in  Grund- 

sätzen auf;  setzt  darauf  die  formalen  Bedingungen  des 
Naturrechts  fest,  leitet  den  Grundsatz  desselben  in  einer 
von  ihm  selbst  ausgedachten  Theorie  ab,  bestimmt  die 
Verbindlichkeit  im  Naturrecht  näher  und  vollendet  die- 

ses Werk  durch  die  daraus  gezogenen  Folgerungen;  dem 
im  Anhange  noch  einige  besondere  Anwendungen  jener 
Begriffe  und  Grundsätze  beigefügt  sind. 
In  einer  so  großen  Mannigfaltigkeit  der  Materien  über 
einzelne  Punkte  Anmerkungen  zu  machen,  würde  eben 
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so  weitschweifig,  als  unzweckmäßig  sein.  Es  mag  also 
genug  sein,  den  Grundsatz  der  Errichtung  eines  eigenen 
Systems,  der  dieses  Werk  charakterisiert,  vom  achten 
Abschnitte  an  auszuheben  und  seine  Quelle  sowohl  als 
die  Bestimmung  anzuzeigen.  Der  Verfasser  hält  nämlich 

Prinzipien,  die  bloß  die  Form  des  freien  Willens  unan- 
gesehen alles  Objekts  bestimmen,  nicht  für  hinreichend 

zum  praktischen  Gesetze  und  also,  um  Verbindlichkeit 

davon  abzuleiten.  Daher  sucht  er  zu  jenen  formalen  Re- 
geln eine  Materie,  d.  i.  ein  Objekt,  welches  als  der  höchste 

Zweck  eines  vernünftigen  Wesens,  den  ihm  die  Natur 
der  Dinge  vorschreibt,  als  ein  Postulat  angenommen 
werden  könne,  und  setzt  es  in  der  Vervollkommnung 

desselben.  Daher  der  oberste  praktische  Grundsatz:  Be- 
fördere die  Vollkommenheit  aller  empfindenden,  vor- 

züglich der  vernünftigen  Wesen,— also  auch  deine  eigene; 
woraus  denn  der  Satz:  Verhindere  die  Verminderung 

derselben  an  andern,— vorzüglich  an  dir  selbst  (so  fern 
andere  davon  die  Ursache  sein  möchten),  welches  letz- 

tere einen  Widerstand,  mithin  einen  Zwang  offenbar  in 
sich  schließt. 

Das  Eigentümliche  des  Systems  unsers  Verfassers  be- 
steht nun  darin,  daß  er  den  Grund  alles  Naturrechts  und 

aller  Befugnis  in  einer  vorhergehenden  natürlichen  Ver- 
bindlichkeit setzt,  und  daß  der  Mensch  darum  befugt 

sei  andere  zu  zwingen,  weil  er  hiezu  (nach  dem  letzten 
Teile  des  Grundsatzes)  verbunden  ist;  anders,  glaubt  er, 
könne  die  Befugnis  zum  Zwange  nicht  erklärt  werden. 
Ob  er  nun  gleich  die  ganze  Wissenschaft  natürlicher 
Rechte  auf  Verbindlichkeiten  gründet,  so  warnt  er  doch, 
darunter  nicht  die  Verbindlichkeit  anderer,  unserm 
Recht  eine  Gnüge  zu  leisten,  zu  verstehen  (Hobbes  merkt 

schon  an,  daß,  wo  der  Zwang  unsere  Ansprüche  beglei- 
tet, keine  Verbindlichkeit  anderer,  sich  diesem  Zwange 

zu  unterwerfen,  mehr  gedacht  werden  könne).  Hieraus 
schließt  er,  daß  die  Lehre  von  den  Verbindlichkeiten  im 
Naturrecht  überflüssig  sei  und  oft  mißleiten  könne. 
Hierin  tritt  Rezensent  dem  Verfasser  gerne  bei.  Denn 
die  Frage  ist  hier  nur,  unter  welchen  Bedingungen  ich 
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den  Zwang  ausüben  könne,  ohne  den  allgemeinen  Grund- 
sätzen des  Rechts  zu  widerstreiten;  ob  der  andere  nach 

eben  denselben  Grundsätzen  sich  passiv  verhalten  oder 
reagieren  dürfe,  ist  seine  Sache  zu  untersuchen,  so  lange 
nämlich  alles  im  Naturzustande  betrachtet  wird,  denn 
im  bürgerlichen  ist  dem  Richterspruche,  der  das  Recht 
dem  einen  Teil  zuerkennt,  jederzeit  eine  Verbindlichkeit 

des  Gegners  korrespondierend.  Auch  hat  diese  Bemer- 
kung im  Naturrecht  ihren  großen  Nutzen,  um  den  eigent- 

lichen Rechtsgrund  nicht  durch  Einmengung  ethischer 
Fragen  zu  verwirren.  Allein  daß  die  Befugnis  zu  zwingen 
sogar  eine  Verbindlichkeit  dazu,  welche  uns  von  der 
Natur  selbst  auferlegt  sei,  durchaus  zum  Grunde  haben 

müsse,  das  scheint  Rezensenten  nicht  klar  zu  sein;  vor- 
nehmlich weil  der  Grund  mehr  enthält,  als  zu  jener 

Folge  nötig  ist.  Denn  daraus  scheint  zu  folgen,  daß  man 
von  seinem  Rechte  sogar  nichts  nachlassen  könne,  wozu 
uns  ein  Zwang. erlaubt  ist,  weil  diese  Erlaubnis  auf  einer 

inneren  Verbindlichkeit  beruht,  sich  durchaus  und  mit- 
hin allenfalls  mit  Gewalt  die  uns  gestrittene  Vollkom- 

menheit zu  erringen.  Es  scheint  auch:  daß  nach  dem 

angenommenen  Richtmaße  der  Befugnis  die  Beurtei- 
lung dessen,  wozu  ich  ein  Recht  habe,  selbst  in  den  ge- 

meinsten Fällen  des  Lebens  so  künstlich  ausfallen  müsse, 

daß  selbst  der  geübteste  Verstand  sich  in  kontinuier- 
licher Verlegenheit,  wo  nicht  gar  in  der  Unmöglichkeit 

befinden  würde,  mit  Gewißheit  auszumachen,  wie  weit 
sich  sein  Recht  erstrecke.— Von  dem  Rechte  zum  Ersatz 

behauptet,  der  Verfasser,  daß  es  im  bloßen  Naturzu- 
stande als  Zwangsrecht  nicht  statt  finde,  doch  gesteht  er, 

daß  er  es  bloß  darum  aufgebe,  weil  er  es  nicht  beweisen 
zu  können  glaubt.  In  eben  demselben  Zustande  räumt 

er  auch  keine  Zurechnung  ein,  weil  da  kein  Richter  an- 
getroffen wird.— Einige  Fingerzeige  zur  Anwendung  gibt 

der  Herr  Verfasser  im  Anhange:  wo  er  von  der  ersten 

Erwerbung,  von  der  durch  Verträge,  dem  Staats-  und 
Völkerrechte  handelt  und  zuletzt  eine  neue  notwendige 
Wissenschaft  vorschlägt,  welche  die  Lücke  zwischen 

dem  Natur-  und  positiven  Rechte  ausfüllen  könne.  Man 
KANT  V  48 
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kann  nicht  in  x\brede  ziehen,  daß  in  diesem  Werke  vie 
Neues,  Tiefgedachtes  und  zugleich  Wahres  enthalter 
sei,  überall  aber  etwas,  das  zur  Entdeckung  des  Kriteri 
der  Wahrheit  in  Sätzen  des  Naturrechts  und  cter  Grenz- 

bestimmung des  eigentümlichen  Bodens  desselben  vor- 
bereitet und  Anleitung  gibt.  Doch  rechnet  Rezensent 

noch  sehr  auf  den  fortgesetzten  Gebrauch,  den  der  Hen 

Verfasser  noch  künftig  in  seinen  Lehrstunden  von  sei- 
nem Grundsatze  machen  wird.  Denn  diese  Art  von  Ex- 

periment ist  in  keiner  Art  von  Erkenntnis  aus  bloßen 
Begriffen  nötiger  und  dabei  doch  zugleich  so  tunlich, 
als  in  Fragen  über  das  Recht,  das  auf  bloßer  Vernunft 

beruht;  niemand  aber  kann  dergleichen  Versuch  mannig- 
faltiger und  ausführlicher  anstellen  als  der,  welcher  sein 

angenommenes  Prinzip  an  so  viel  Folgerungen,  als  ihm 

das  ganze  System,  das  er  öfters  durchgehen  muß,  dar- 
bietet, zu  prüfen  Gelegenheit  hat.  Es  wäre  unschicklich, 

Einwürfe  wider  eine  Schrift  aufzustellen,  die  sich  auf 
das  besondere  System  gründen,  das  sich  der  Rezensent 
über  eben  denselben  Gegenstand  gemacht  hat;  seine 

Befugnis  erstreckt  sich  nicht  weiter,  als  nur  auf  die  Prü- 
fung der  Zusammenstimmung  der  vorgetragenen  Sätze 

unter  einander,  oder  mit  solchen  Wahrheiten,  die  er  als 
vom  Verfasser  zugestanden  annehmen  kann.  Daher 
können  wir  nichts  weiter  hinzufügen,  als  daß  gegenwär^ 
tige  Schrift  den  lebhaften  und  forschenden  Geist  des 
Verfassers,  von  welchem  sich  in  der  Folge  viel  erwarten 
läßt,  beweise,  und  eine  ähnliche  Bearbeitung,  in  dieser 
sowohl  als  in  andern  Vernunftwissenschaften  die  Prin- 

zipien sorgfältig  zu  berichtigen,  dem  Geschmacke  und 
vielleicht  auch  dem  Berufe  dieses  Zeitalters  angemessen 
und  daher  allgemein  anzupreisen  sei. 



INHALTSVERZEICHNIS 
L  GRUNDLEGUNG  ZUR  METAPHYSIK  DER 
SITTEN             7 

Vorrede              9 

ERSTER  ABSCHNITT.  Übergang  von  der  gemei- 
nen sittlichen  Vernunfterkenntnis  zur  philosophi- 
schen           16 

ZWEITER  ABSCHNITT.  Übergang  von  der  popu- 
lären sittlichen  Weltweisheit  zur  Metaphysik  der 

Sitten        32 

DRITTER  ABSCHNITT.  Übergang  von  der  Meta- 
physik der  Sitten  zur  Kritik  der  praktischen  Ver- 
nunft         : .    . .     80 

II.  KRITIK  DER  PRAKTISCHEN  VERNUNFT  103 

Vorrede        105 

Einleitung.   Von  der  Idee  einer  Kritik  der  prakti- 
schen Vernunft       119 

ERSTER  TEIL 

Elementarlehre   der   reinen   praktischen  Vernunft  123 

ERSTES  BUCH.  Die  Analytik  der  reinen  prakti- 
schen Vernunft       125 

ERSTES  HAUPTSTÜCK.  Von  den  Grundsätzen 

der  reinen  praktischen  Vernunft   125 
I.  Von  der  Deduktion  der  Grundsätze  der  reinen 

praktischen  Vernunft         156 

II.  Von  der  Befugnis  der  reinen  Vernunft  im  prak- 
tischen Gebrauche  zu  einer  Erweiterung,  die  ihr  im 

spekulativen  für  sich  nicht  möglich  ist   166 
ZWEITES    HAUPTSTÜCK.    Von    dem    Begriffe 
eines  Gegenstandes  der  reinen  praktischen  Vernunft  175 
Von  der  Typik  der  reinen  praktischen  Urteilskraft  188 
DRITTES  HAUPTSTÜCK.   Von  den  Triebfedern 

der  reinen  praktischen  Vernunft   193 

Kritische  Beleuchtung  der  Analytik  der  reinen  prak- 
tischen Vernunft   214 



748  INHALTSVERZEICHNIS 

ZWEITES  BUCH.  Dialektik  der  reinen  praktischen 

Vernunft     .  .    .'   236 
ERSTES  HAUPTSTÜCK.  Von  einer  Dialektik  der 

reinen  praktischen  Vernunft  überhaupt   236 

ZWEITES  HAUPTSTÜCK.  Von  der  Dialektik  der 

reinen  Vernunft  in  Bestimmung  des  Begriffs  vom 

höchsten  Gut   240 

I.  Die  Antinomie  der  praktischen  Vernunft   .  .    .  .   244 

IL  Kritische  Aufhebung  der  Antinomie  der  prak- 
tischen Vernunft   245 

III.  Von  dem  Primat  der  reinen  praktischen  Ver- 

nunft in  ihrer  Verbindung  mit  der  spekulativen    .   252 

IV.  Die  Unsterblichkeit  der  Seele,  als  ein  Postulat 

der  reinen  praktischen  Vernunft   255 

V.  Das  Dasein  Gottes,  als  ein  Postulat  der  reinen 

praktischen  Vernunft         257 

VI.  Über  die  Postulate  der  reinen  praktischen  Ver- 

nunft überhaupt         .   •  •   2°7 

VII.  Wie  eine  Erweiterung  der  reinen  Vernunft  in 

praktischer  Absicht,  ohne  damit  ihr  Erkenntnis  als 

spekulativ  zugleich  zu  erweitern,  zu  denken  mög- 
lich sei?        ..269 

VIII.  Vom  Fürwahrhalten  aus  einem  Bedürfnisse 

der  reinen  Vernunft           279 

IX.  Von  der  der  praktischen  Bestimmung  des  Men- 

schen weislich  angemessenen  Proportion  seiner  Er- 
kenntnisvermögen        

284 

ZWEITER  TEIL 

Methodenlehre  der  reinen  praktischen  Vernunft  .  .  287 

Beschluß        302 

III.  DIE  METAPHYSIK  DER  SITTEN       ....  305 

ERSTER  TEIL 

Metaphysische  Anfangsgründe  der  Rechtslehre     .  .  305 

Vorrede          3  7 

Tafel  der  Einteilung  der  Rechtslehre           3^2 



INHALTSVERZEICHNIS  749 

Einleitung  in  die  Metaphysik  der  Sitten        .  .    .  .    313 

I.  Voll  dem  Verhältnis  der  Vermögen  des  mensch- 
lichen Gemüts  zu  den  Sittengesetzen          313 

II.  Von  der  Idee  und  der  Notwendigkeit  einer  Me- 
taphysik der  Sitten   317 

III.  Von  der  Einteilung  einer  Metaphysik  der  Sitten  321 
IV.  Vorbegriffe  zur  Metaphysik  der  Sitten  .  .  .  .  325 
EINLEITUNG  IN  DIE  RECHTSLEHRE  .  .  . .  334 
Anhang  zur  Einleitung  in  die  Rechtslehre    .  .    .  .  339 
EINTEILUNG  DER  RECHTSLEHRE    342 
Einteilung  der  Metaphysik  der  Sitten  überhaupt.  .  345 

DER  RECHTSLEHRE  ERSTER  TEIL.  Das  Pri- 
vatrecht     351 

ERSTES  HAUPTSTÜCK.  Von  der  Art  etwas  Äu- 
ßeres  als  das  Seine  zu  haben   353 

ZWEITES  HAUPTSTÜCK.    Von  der  Art  etwas  * Äußeres  zu  erwerben        368 
Erster  Abschnitt.  Vom  Sachenrecht   371 
Zweiter  Abschnitt.     Vom  persönlichen  Recht    .  .   383 

Dritter  Abschnitt.  Von  dem  auf  dringliche  Art  per- 
sönlichen Recht   389 

Episodischer  Abschnitt.  Von  der  idealen  Erwerbung 
eines  äußeren  Gegenstandes  der  Willkür        .  .    .  .   407 

DRITTES  HAUPTSTÜCK.  Von  der  subjektiv-be- 
dingten Erwerbung  durch  den  Ausspruch  einer  öf- 

fentlichen Gerichtsbarkeit       413 
A.  Von  dem  Schenkungsvertrag       415 
B.  Vom  Leihvertrag          416 
C.  Von  der  Wiedererlangung  des  Verlornen      .  .    .  .   418 

D.  Von  Erwerbung  der  Sicherheit  durch  Eidesab- 
iegung          422 

Übergang  von  dem  Mein  und  Dein  im  Naturzu- 
stande zu  dem  im  rechtlichen  Zustande  überhaupt  424 

DER    RECHTSLEHRE   ZWEITER   TEIL.    Das 

öffentliche  Recht          429 

ERSTER  ABSCHNITT.  Das  Staatsrecht       ..    ..431 
Allgemeine  Anmerkung  von  den  rechtlichen  Wir- 

kungen aus  der  Natur  des  bürgerlichen  Vereins    .  .   439 



750  INHALTSVERZEICHNIS 

Von  dem  rechtlichen  Verhältnisse  des  Bürgers  zum 
Vaterlande  und  zum  Auslande         
ZWEITER  ABSCHNITT.  Das  Völkerrecht  .  .    . 

DRITTER  ABSCHNITT.  Das  Weltbürgerrecht  . 
Anhang  erläuternder  Bemerkungen  zu  den   meta 
physischen    Anfangsgründen    der   Rechtslehre     . 

462 

469 

479 

484 

ZWEITER  TEIL 

Metaphysische  Anfangsgründe  der  Tugendlehre  .  .  505 
Vorrede          507 
Einleitung  zur  Tugendlehre          512 
I.  Erörterung  des  Begriffs  einer  Tugendlehre     .  .  512 
IL  Erörterung  des  Begriffs  von  einem  Zwecke,  der 
zugleich  Pflicht  ist       515 
III.  Von  dem  Grunde  sich  einen  Zweck,  der  zugleich 
Pflicht  ist,  zu  denken        518 
IV.  Welche  sind  die  Zwecke,  die  zugleich  Pflichten 
sind?         519 
V.  Erläuterung  dieser  zwei  Begriffe   520 
A.  Eigene  Vollkommenheit    .    .  .  520 
B.  Fremde  Glückseligkeit        521 

VI.  Die  Ethik  gibt  nicht  Gesetze  für  die  Handlun- 
gen, sondern  nur  für  die  Maximen  der  Handlungen  523 

VII.  Die  ethischen  Pflichten  sind  von  weiter,  da- 
gegen die  Rechtspflichten  von  enger  Verbindlichkeit  524 

VIII.  Exposition    der   Tugendpflichten    als    weiter 
Pflichten       526 
IX.  Was  ist  Tugendpflicht?         529 

X.  Das  oberste  Prinzip  der  Rechtslehre  war  analy- 
tisch; das  der  Tugendlehre  ist  synthetisch      .  .    .  .    531 

XL  Schema  der  Tugendpflichten   534 
XII.  Ästhetische  Vorbegriffe  der  Empfänglichkeit 
des  Gemüts  für  Pflichtbegriffe  überhaupt      .  .    -  .    535 
a)  Das  moralische  Gefühl       535 
b)  Vom  Gewissen         53° 
c)  Von  der  Menschenliebe   538 
d)  Von  der  Achtung          539 
XIII.  Allgemeine  Grundsätze  der  Metaphysik  der 
Sitten  in  Behandlung  einer  reinen  Tugendlehrc    .  .   539 



INHALTSVERZEICHNIS  751 

XIY.  Vom  Prinzip  der  Absonderung  der  Tugend- 
lehre von  der  Rechtslehre   544 

XV.  Zur  Tugend  wird  zuerst  erfordert  die  Herr- 
schaft über  sich  selbst        545 

XVI.  Zur  Tugend  wird  Apathie  notwendig  voraus- 
gesetzt          546 

XVII.  Vorbegriffe  zur  Einteilung  der  Tugendlehre  547 

XVIII.  Erste  Einteilung  der  Ethik  nach  dem  Un- 
terschiede der  Subjekte  und  ihrer  Gesetze   550 

ETHISCHE  ELEMENTARLEHRE 

ERSTER  TEIL.  Von  den  Pflichten  gegen  sich  selbst 
überhaupt           555 
Einleitung   555 
ERSTES  BUCH.  Von  den  vollkommenen  Pflichten 

gegen  sich  selbst          560 
Erstes  Hauptstück.  Die  Pflicht  des  Menschen  gegen 
sich  selbst,  als  ein  animalisches  Wesen   560 
1.  Artikel.  Von  der  Selbstentleibung           561 
2.  Artikel.  Von  der  wohllüstigen  Selbstschändung  563 
3.  Artikel.  Von  der  Selbstbetäubung           567 

Zweites  Hauptstück.  Die  Pflicht  des  Menschen  ge- 
gen sich  selbst,  bloß  als  ein  moralisches  Wesen    .  .   569 

I.  Von  der  Lüge           569 
IL  Vom  Geize         572 
III.  Von  der  Kriecherei          575 
1.  Abschnitt.  Von  der  Pflicht  des  Menschen  gegen 
sich  selbst,  als  den  angebornen  Richter  über  sich 
selbst       579 
2.  Abschnitt.  Von  dem  ersten  Gebot  aller  Pflichten 

gegen  sich  selbst          583 
Episodischer  Abschnitt    584 
ZWEITES  BUCH.  Von  den  unvollkommenen 

Pflichten  des  Menschen  gegen  sich  selbst  (in  An- 
sehung seines  Zwecks)       587 

1.  Abschnitt.  Von  der  Pflicht  gegen  sich  selbst  in 

Entwicklung  und  Vermehrung  seiner  Naturvoll- 
kommenheit         587 



752  INHALTSVERZEICHNIS 

2.  Abschnitt.  Von  der  Pflicht  gegen  sich  selbst  in 
Erhöhung  seiner  moralischen  Vollkommenheit     .  .   589 
ZWEITER  TEIL.  Von  den  Tugendpflichten  gegen 
Andere          591 

Erstes  Hauptstück.  Von  den  Pflichten  gegen  An- 
dere, bloß  als  Menschen         591 

1.  Abschnitt.  Von  der  Liebespflicht  gegen  andere 
Menschen         591 
A.  Von  der  Pflicht  der  Wohltätigkeit        596 
B.  Von  der  Pflicht  der  Dankbarkeit           598 
C.  Teilnehmende  Empfindung  ist  überhaupt  Pflicht  600 

Von  den  der  Menschenliebe  gerade  entgegengesetz- 
ten Lastern  des  Menschenhasses       603 

2.  Abschnitt.  Von  den  Tugendpflichten  gegen  an- 
dere Menschen  aus  der  ihnen  gebührenden  Achtung  607 

Von  den  die  Pflicht  der  Achtung  für  andere  Men- 
schen verletzenden  Lastern          610 

A.  Der  Hochmut          611 
B.  Das  Afterreden       612 

C.  Die  Verhöhnung   613 
Zweites  Hauptstück.  Von  den  ethischen  Pflichten 
der  Menschen  gegen  einander  in  Ansehung  ihres 
Zustandes   614 
Beschluß  der  Elementarlehre       616 

Von  der  innigsten  Vereinigung  der  Liebe  mit  der 
Achtung  in  der  Freundschaft      616 
Zusatz.  Von  den  Umgangstugenden      621 

ETHISCHE  METHODENLEHRE 

ERSTER  ABSCHNITT.  Die  ethische  Didaktik  .  .  625 

Anmerkung.  Bruchstück  eines  moralischen  Kate- 
chism       628 

ZWEITER  ABSCHNITT.  Die  ethische  Asketik  . .   633 
BESCHLUSS  DER  GANZEN  ETHIK   636 
Tafel  der  Einteilung  der  Ethik        642 

IV.   VON    DER    UNRECHTMÄSSIGKEIT    DES 

BÜCHERNACHDRUCKS   645 



INHALTSVERZEICHNIS  753 

V.  ZUM  EWIGEN  FRIEDEN         657 

ERSTER  ABSCHNITT 

welcher  die  Präliminarartikel  zum  ewigen  Frieden 
unter  Staaten  enthält       659 

ZWEITER  ABSCHNITT 

welcher  die   Definitivartikel  zum  ewigen   Frieden 
unter  Staaten  enthält       665 

Erster  Zusatz.  Von  der  Garantie  des  ewigen  Frie- 
dens        679 

Zweiter  Zusatz.  Geheimer  Artikel  zum  ewigen  Frie- 
den         688 

ANHANG 

I.  Über  die  Mißhelligkeit  zwischen  der  Moral  und 
der  Politik  in  Absicht  auf  den  ewigen  Frieden   .  .   690 
II.  Von  der  Einhelligkeit  der  Politik  mit  der  Moral 

nach  dem  transszendentalen  Begriffe  des  öffent- 
lichen Rechts          704 

VI.  ÜBER  EIN  VERMEINTES  RECHT  AUS 

MENSCHENLIEBE  ZU  LÜGEN          713 

VII.  ÜBER  DIE  BUCHMACHEREI         723 

VIII.  REZENSION  VON  SCHULZ'S  VERSUCH 
EINER  ANLEITUNG  ZUR  SITTENLEHRE    ..  7^ 

IX.  REZENSION  VON  GOTTLIEB  HUFE- 
LANDS VERSUCH  ÜBER  DEN  GRUNDSATZ 

DES  NATURRECHTS           741 



HERAUSGEBER  DIESES 
BANDES  IST  FELIX  GROSS. 
DRUCK  VON  BREITKOPF 
UND  HÄRTEL  IN  LEIPZIG 
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